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Einige MILLIONEN MENSCHEN arbeiten weltweit für und mit sogenannten Network Marketing Firmen; und jeden Tag werden es mehr! Auch der ehemalige US Präsident Bill Clinton fordert das Millionenheer der US-Amerikaner auf ihre berufliche Zukunft und Karriere in diesen prosperierenden Unternehmensformen zu suchen.
Doch jetzt kommt die Enthüllungsgeschichte eines Network Marketing Insiders, als Roman & Thriller geschrieben, in den Buchhandel!
Unter dem Schutz eines Pseudonyms herausgegeben, warnt und mahnt der ehemaliger Landesdirektor aus dem Finance Structure Sales (Allfinanzvertrieb) mit seiner persönlichen Geschichte: Es gab Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Allfinanzkonzern, die sich als hauptberufliche Handelsvertreter respektive Subunternehmer hart engagierten und später nur noch in einem suizidalen Freitod, der gar in einigen Fällen um die hilflosen Kinder erweitert wurde, eine Lösung suchten! Mit den Methoden eines Sektengurus eingefangen und finanziell angefixt, kamen Tausende in die totale Abhängigkeit zum Finanzguru und seinen Provisionsauszahlungen. Überschuldet, genötigt, erpresst und bedroht, blieb für allzu viele nur noch die Insolvenz; für manche der Tod. Nach Außen legte der Finanzguru seinen jovialen Spendermantel um und ließ sich als Erfolgsunternehmer und Gutmensch feiern und hofieren. Und das Who is Who aus Politik, Wirtschaft und den Medien applaudierte und erfuhr des Erfolgsmenschen Gunst und Großzügigkeit; einige gar ein guthonoriertes Mandat in seinem Aufsichts-, Verwaltungs- und/oder Unternehmensbeirat.
GELD FRESSEN SEELE AUF ist die authentische Enthüllungsgeschichte eines Insiders, die das Heer der Millionen Menschen in sogenannten MLM- und/oder Network Marketing Firmen respektive diejenigen Karriere-Interessierten aufrütteln wird.
Ein Buch das helfen kann Leben und Existenzen zu retten!





Maximilian von Ah
 





  
GELD fressen Seele auf 

Ein Enthüllungsroman

 

 

 


edition fischer








 
 


 


eBookMedia.biz


www.maximilianvonah.com

© 2010 by edition fischer GmbH

Orber Str. 30, D-60386 Frankfurt/Main

Alle Rechte vorbehalten

Titelbild: David Hording © www.fotolia.de

eISBN Mobipocket/Amazon: 978-3-89950-628-0


Hergestellt mit IGP:FLIP von Infogrid Pacific Pte. Ltd.






  







 





 





 





 

In Dankbarkeit und Liebe


für meine Lebenspartnerin





  



Inhalt


 


Titelseite
Copyright
Widmung
Geld fressen Seele auf







Geld fressen Seele auf
 


 

Auf seinen immer kraftloser werdenden Armen trug Francisco Ansa den toten Körper seines minderjährigen Sohnes Christiano. Der Dreizehnjährige wirkte abgemagert, ja fast ausgemergelt und dem sonst durchaus kraftvollen Vater fiel es erkennbar schwer, diesen leblosen Knabenkörper auf seinen Armen zu halten. Mit letzter Anstrengung ließ er den toten Jungen auf das Bett zurückgleiten, um sich in der gleichen Sekunde unter leisem Schluchzen auf den Boden sinken zu lassen. 

Seine schmerzerstickte Stimme brachte es kaum hörbar hervor: »Ihr Verbrecher, ihr Mörder!« 





 

Heinz Müller, dem Kriminaloberkommissar der Düsseldorfer Kriminalpolizei, fehlten in diesem Moment nicht nur die Worte, sondern offensichtlich auch die Fantasie, um dem Vater irgendetwas Aufbauendes zu sagen. Er schaute stattdessen nur hilflos zu dem Vertreter des Jugendamtes hinüber, der seinerseits aber auch nur regungslos dastand und auf das Bett des toten Jungen starrte. Absolute Trost- und Hilflosigkeit erfüllte das kalte Kinderzimmer.





 

Nebenan in der Wohnstube dieser kleinen Dreieinhalbzimmerwohnung, die im noblen Düsseldorfer Vorort Angermund lag, standen bereits zwei kunststoffbeschichtete Särge der KTU Düsseldorf. In einem dieser Transportvehikel der kriminaltechnischen Untersuchungsbehörde lag der ebenfalls leblose Körper der Angelina Bernardo-Ansa, der Exfrau Franciscos und Mutter des toten Christiano.





 

Aus dem Kinderzimmer heraus verfolgte der Kriminalkommissar mit einem Auge das Arbeiten seiner Kollegen im Wohnraum nebenan.

Plötzlich sprang Francisco Ansa auf, stellte sich vor den Kriminalkommissar und den Vertreter der Jugendbehörde und rief ihnen mit erhobenen Fäusten und erstickter Stimme zu: »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen – alle!« 

Unmittelbar danach verließ er eilig die Wohnung seiner Exfrau und verschwand in der regnerischen Nacht.





 

Die Nässe und die Kälte spürte Francisco nicht und er lief ohne jedes Ziel einfach so weit wie ihn seine Füsse, die ihn im Grunde gar nicht tragen wollten, dann doch trugen. Weder spürte er seinen Körper noch empfand er irgendwelche Gefühle; da war nur noch Leblosigkeit, absolute Leere und Stille.





 

Wie er später in jenen Zug, der von Düsseldorf nach Zürich fuhr, gekommen war, daran erinnerte Francisco sich nicht mehr – auch hier nur absolute Leere.

Vollkommen apathisch saß er nun in diesem Zugabteil und starrte immerzu und mit leerem Blick aus dem Fenster hinaus. Der Novembernebel hatte die einst wunderschön anzusehende Außenwelt in sich eingehüllt und ihr somit ein gespenstisch anmutendes Aussehen verliehen.

Langsam, ganz langsam glaubte er, nach dieser unendlichen Leere sich selbst wieder etwas spüren zu können; die Angespanntheit seines Körpers, seine Schwäche und Müdigkeit. Wie gerne würde er jetzt schlafen und sich ausruhen!

Doch der erlösende Schlaf wollte einfach nicht zu ihm finden.

In der Leere seines immer noch schmerzbetäubten Bewusstseins nahm er allmählich das endlose, monotone Fahrgeräusch des Zuges wahr. Dann, ganz plötzlich, tat sich ein kleines Loch in diesem Novembernebel auf und Francisco glaubte, im Nebelriss ein Gesicht zu erkennen. Blitzartig war er sich dann ganz sicher! Es war ein ihm sehr bekanntes Gesicht: Christianos! Warum aber war es so aschfahl, weiß und so starr? So plötzlich, wie sich das Nebelloch aufgetan hatte, war es wieder verschwunden, zusammen mit Christianos Gesicht und der Erinnerung an jene fürchterlichen Ereignisse.

Alles war nun vernebelt.

Nach einer schier endlosen Weile in der Monotonie des Zuggeräusches traf sein Blick erneut auf ein Loch im Nebel, das ihm jetzt aber viel grösser erschien als das vorherige. Tief, ganz tief tauchte nun sein Bewusstsein in dieses neue Nebelloch hinein und sogleich fühlte er sich umhüllt von einer beschaulichen, gar wundersamen Ruhe. Kurz darauf gewärtigte er vogelperspektivisch zu erkennende, vertraute Bilder aus seiner bewegten Vergangenheit.





 

Er erkannte das Jahr 1998. Angelina, seine Ehefrau, war gerade aus dem Schlössli wieder heimgekommen und bereits kurze Zeit später hatte sie Francisco mitgeteilt, dass sie ihn jetzt verlassen und mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. 

Die Kinder waren deprimiert und hin- und hergerissen, weil sie diese Trennung der Eltern doch absolut nicht wollten. Der elfjährige Frederico und sein um acht Jahre jüngerer Bruder Christiano ließen sich später von ihrem Vater überreden, sich doch zunächst einmal in Düsseldorf umzuschauen, wie man im Hause der Oma so leben könnte.

Tochter Carol, die Vierzehnjährige, hatte sich entschieden, lieber bei ihrem Vater und bei ihren Freundinnen zu bleiben. Ausserdem spekulierte sie darauf, endlich wieder ein eigenes Zimmer zu bekommen und endlich keine Engelgeschichten mehr anhören zu müssen. Ihre Mutter, Angelina, hatte nämlich viele solcher Engelgeschichten und darüber hinaus auch viele Geschichten von himmlischen Initiationsprozessen, die sie auf ihren Astralreisen erlebt haben wollte, erzählt. 

So war sie eines Tages auch gekommen und hatte diese Botschaft des höchsten Engels Metathron, dem, wie sie sagte, höchsten Engel an Gottes Seite, übermittelt: Gott persönlich habe ihr und Francisco über Metathron mitteilen lassen, dass nunmehr die Ehezeit Ansa beendet sei. Angelina möge nach Deutschland zurückkehren, um dort ihre sofortige Aufgabe als Heilerin anzutreten.

Francisco war schockiert, damals wie heute – und sofort kamen ihm seine damaligen Gedanken wieder in den Sinn: »Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.« 

Waren das nicht kirchlich gesalbte Worte, die bei Hochzeiten für feuchte Augen sorgten? Sie erschienen ihm unter diesen Umständen fast sarkastisch, weil der einst wortimmanente Glanz einer dumpfen Ohnmacht gewichen war. Zumal Francisco und Angelina seinerzeit nur standesamtlich heiraten durften, weil Angelinas katholisch geprägte Familie und ihr Haus-und-Hof-Pfarrer befunden hatten, dass dieser Protestant Francisco, der ja schon einmal geschieden worden war, zu unrein für eine katholisch-kirchliche Hochzeit wäre.

Doch einmal angenommen, Angelina hätte diese Botschaft tatsächlich von Gott erhalten, warum sollte jetzt eigentlich Gott diese Ehe für beendet erklären, wenn sie doch gar nicht vor ihm geschlossen worden war? Oder sollte der Umkehrschluss dazu richtig sein: Was Gott nicht zusammenfügt, wird er später scheiden?


Anyway. Francisco war damals jedenfalls ziemlich perplex und verstört gewesen, als Angelina ihm jene göttliche Botschaft übermittelt hatte und – viel schlimmer noch – sich daran zu halten gedachte.





 

Aus der Vogelperspektive betrachtet erlebte Francisco nun noch einmal, wie ursprünglich alles ganz normal – eigentlich sogar sehr positiv – angefangen hatte.

Beruflich hatte der junge Familienvater Francisco Ansa, damals 1990, seine erste berufliche Enttäuschung erlebt. Er kämpfte zuvor viele Jahre für die Durchführung eines selbst konzipierten europäischen Armutsprojektes, dem »European Program against poverty‹‹ und verhandelte und stritt mit zahlreichen Politikern, Wirtschafts- und Sozialverbänden aller Couleur. Selbst die EU-Kommission in Brüssel gewann er als Finanzierungspartner des später durchgeführten wissenschaftlich evaluierten Projektes. Über viele Jahre waren unzählige Überstunden in diesem sozialpolitischen Projekt zusammengekommen und von allen Seiten war er für diesen Projektansatz und sein ausserordentliches Engagement gelobt worden.

Dann hatte der Souverän ein neues Kommunalparlament gewählt und neue politische Köpfe implementiert, die nunmehr sein Projekt mit ihren faulen Lorbeeren auffüllen und verändern wollten. Schnell musste Francisco erkennen, dass er gegen derartige Machtpolitiker und Vorgesetzte machtlos war und dass diese künftig nicht mehr an die Menschen und Zielgruppen im Projekt denken würden, sondern nur an ihren persönlichen Machtausbau und ihre Lorbeeren. Konsequent hatte er sich daraufhin aus dem öffentlichen Dienst und dem sozialpolitischen Engagement verabschiedet. 





 

Ursprünglich ohnehin als Unternehmersohn geboren, zog es ihn nun in die freie Wirtschaft. Dort, so vermutete er seinerzeit, würde persönliche Leistung und Engagement gerechter und fairer behandelt werden.

Dann las er jene Zeitungsanzeige: »Unternehmer im Unternehmen gesucht! Die Freiheiten und das Einkommen eines Selbstständigen, verbunden mit den Sicherheiten eines Angestellten im internationalen Konzern!«

Diese Anzeige entsprach genau seiner Zukunftsvision.

Logisch, dass er jenem Global Financial Services (GFS) seine Bewerbung sofort zusandte. Alles Weitere lief wie von fremder Hand geführt, fast eigendynamisch. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch deshalb, weil Francisco und Angelina schon seit Jahren auf der grundsätzlichen Sinn- und Zielsuche zu ihrem eigenen Leben waren.

Jene Grundsatzfragen aus Methusalems Zeiten: Woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn respektive die Aufgabe im Leben; und wissen wir unsere Fähigkeiten, Talente und Intuitionen zu erkennen und richtig zu nutzen; wissen wir unser Leben richtig zu nutzen und zu gestalten?

Dies waren elementar wichtige Fragen für sie beide gewesen! Viele Jahre hatten sie schon gemeinsam darüber philosophiert und zu diesen Lebenssinn- und Lebenszielfragen gute persönliche Gespräche geführt.

Durch diesen kalten Novembernebel betrachtet, sah Francisco heute, dass ihn jene ereignisreiche Zeit beim GFS – vor allem die mit den aussergewöhnlich schmerzhaften Lebens- und Familienereignissen –, doch viel stärker mit diesen Lebenssinnfragen konfrontiert hatte, als er sich je eingestand.

Fragen wie, ob ein Leben, ein Schicksal ohne tieferen Sinn wirklich real und solche Realität überhaupt lebenswert wäre? Oder ob es sogenannte Zufallsbegegnungen beziehungsweise Zufallsereignisse im Leben geben respektive ob deren einziger Sinn und Zweck darin bestehen könnte zufällig zu sein? Diese und ähnliche Grundsatzfragen suchte er für seine persönlichen Handlungsmaxime aufzuklären.

Einmal mehr über jene auffällig geschaltete Zeitungsanzeige des GFS! Im Grunde konnte er feststellen, dass er diese Anzeige nur ganz zufällig gelesen hatte, weil ihm jemand ausgerechnet an diesem Tag, diese Zeitung mit dieser Stellenanzeige geschenkt hatte. Die spätere Begegnung mit Carl Meyer, kurz C. M. genannt, und seinem Global Financial Services (GFS) war also, ganz klar, von diesem kleinen Zufall des Zeitungsgeschenkes abhängig gewesen. Allein die Tatsache, dass ihm später, quasi infolge dieser Zeitungsanzeige, ein ganz spezielles Schicksal widerfahren war, hatte ihn weder an einen Zufall noch an ein Ereignis ohne tieferen Sinn glauben lassen. Wahrscheinlich war es eher seine persönlich-sinnliche Öffnung respektive seine grundsätzlich geistige Suche gewesen, die ihn speziell für dieses Neue sensibilisiert hatte. Er hätte also, früher oder später, auch eine andere Anzeige des GFS finden können. 





 

Zugegeben: Francisco wollte eigentlich auch diesen selbsterklärten Einkommensmillionären und ihrem Multi-Level-Marketing-Unternehmens-Guru C. M., nicht die alleinige Schuld für sein späteres persönliches Schicksal geben, weil er damals selbst auf diese Vision vom finanziell unabhängigen Menschen regelrecht abgefahren war.

Im Gegenteil: Diese Lebensvision jener MLM-Multiplikatoren hatte Francisco seinerzeit so angesprochen, dass er auch den offen praktizierten Geld- und Menschenkult zunächst nicht als störend empfand, sondern ihn in Analogie zum Spitzensport als Beweis des Mach- und Erreichbaren innerhalb des GFS akzeptierte. Quasi als Sinn- und Motivationskatalysator hatte C. M. damals immer wieder betont, dass die Basis für viel Gutes auf dieser Welt in der Regel Erfolg und Geld sei; und wie viel mehr Erfolge und Gutes erst noch entstehen könnte, wenn beispielsweise die GFS-Unternehmer respektive Mitarbeiter wirtschaftlich so erfolgreich wären, dass sie finanzielle Unabhängigkeit erreicht hätten – ergo so viel Geld verdienten, dass sie damit viel Gutes tun könnten.

»Spüren Sie, wie gut sich das für Sie anfühlt, bald viel Gutes tun zu können?«, hatte C. M. rhetorisch nachgefragt. 





 

Seine ersten GFS-Erfolge von damals waren Francisco besonders gut in Erinnerung geblieben, weil sie vollkommen unkompliziert und ganz einfach zustande gekommen waren. Jene Erfolge hatten ihn zusätzlich beflügelt und motiviert. Auch erinnerte er sich jetzt daran, wie er seinerzeit mit weichen Knien und hoch pulsierendem Herzschlag die ersten Status- und Bedarfsanalysen bei seinen Kunden aufgenommen hatte.

Sein erster GFS-Mentor – jene Person, die ihm als Führungsmanager und Coach zugehalten worden war – hatte ihm damals klargemacht, dass es im ersten Kundengespräch lediglich darauf ankommen würde, gute und gezielte Fragen zu stellen. Dies hatten sie dann in vielen persönlichen Meetings, großenteils mit wiederholenden Rollenspielen regelrecht einstudiert.





 

Selbst allfällige Rückfragen oder Einwendungen des Kunden wurden berücksichtigt und ebenfalls in einer sinnvollen Reaktions- und Antwortform eingeübt.

Die analyserelevanten Antworten seines Kunden hatte Francisco unmittelbar in den gedruckten Antwort- und Analysebogen einzutragen gehabt. Sein Mentor hatte ihn dann stimuliert: »Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Herr Ansa, wie dankbar Ihnen Ihre Kunden sein werden, wenn Sie Ihnen später mindestens den durchschnittlichen Finanzvorteil von 5000 DM, zum Beispiel durch Steuerersparnisse, geringere Versicherungsprämien, bessere Kapitalzinsgutschriften oder weniger Mietzinszahlungen, überbringen werden. Spüren Sie, wie gut sich das anfühlt?«






 

Das klang damals sehr vielversprechend und nachvollziehbar für Francisco; doch blieb er lange äusserst skeptisch und fragte sich, wie das in der Praxis wohl umsetzbar sein würde. Er wollte auf keinen Fall schuld daran sein, wenn Menschen finanzielle Einbussen oder Nachteile erlitten, schliesslich war er nach seinem Studium der Sozialwissenschaften ja auch einige Jahre Leiter dieses europäischen Armutsprojektes gewesen.





 

Er hatte menschliche Schicksale und Probleme, die oftmals auch Folgen aus Verlusten wie: Arbeitsplatzverlust, Partnerverlust, Kapitalverlust, Lebenssinnverlust waren, hautnah kennengelernt. Er hatte jene Verantwortung, die er mit diesem Finanzberater- und Finanzvermittlerjob jetzt eingegangen war, durchaus erkannt und er wollte nachhaltig und wachsam mit dieser Verantwortung umgehen.





 

Nach dem ersten Kundengespräch saß er mit seinem Coach zusammen und sie sahen sich gemeinsam seine ausgefüllten Kundenfragebögen näher an.

»Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Ansa! Schauen Sie, Ihr Kunde hat seinen Arbeitslohn mit 6500 DM brutto im Monat angeben, seinen Nettolohn mit 4200 DM. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, lieber Herr Ansa, wir könnten Ihrem Kunden sagen, dass er in Zukunft 4800 DM netto, also monatlich 600 DM mehr, in der Tasche haben könnte.  Das würde dann für Ihren Kunden bedeuten, er hätte im Laufe der nächsten zehn Jahre durch Sie einen finanziel- len Gesamtvorteil von fantastischen 72000 Deutschen Mark. Was glauben Sie, Herr Ansa, würde Ihr Kunde dazu sagen?«






 

Francisco spielte mit: »Super! Aber wie soll das gehen?«






 

Dieses Pingpongspiel zwischen Berater und Kunde gehörte natürlich zur GFS-Verkaufsschulung. Also auch die nachfolgende Antwort des Coach: »Richtig, Herr Ansa! So reagieren nämlich alle Kunden, denen wir derartige Finanzvorteile vermitteln können. Würden Sie, als Kunde, einen solchen Finanzvorteil denn auch für sich selbst nutzen wollen, lieber Herr Ansa?«






 

»Wenn dies wirklich ein seriöser und für mich gut zu realisierender Finanzvorteil wäre, dann sicherlich!«, antwortete Francisco. 





 

Mit diesem klaren Bekenntnis hatte er sich nun selbst  zum Kunden und Käufer des Finanzproduktes gemacht,  was psychologisch enorm wichtig war, weil ein guter Verkäufer nur solche Produkte verkaufte die ihn selbst überzeugten.

Im Folgenden zeigte ihm der Coach den Realisierungsplan für jenen Finanzvorteil auf und Francisco war absolut erstaunt und begeistert. Vor allem war er auch deshalb begeistert, weil ihm der Coach viele Vergleiche und Presseartikel aus Kapitalmarktmagazinen präsentiert hatte, die den vom Coach aufgezeigten Weg als sehr guten Weg zur Realisierung von Kapitalvorteilen apostrophiert hatten. Selbst diejenigen Finanzgesellschaften, die im Markt über Jahre hinweg die beste Produktperformance nachgewiesen hatten, waren in diesen Magazinen beschrieben worden; und der GFS gehörte zu deren vertraglich eingebundenen Vermittlungspartnern!

Der Kunde reagierte damals genauso begeistert wie Francisco zuvor.

Nach der Präsentation, die zunächst sein Coach für ihn durchgeführt hatte – und Franciscos durfte ihm kritisch über die Schulter schauen – unterzeichnete sein Kunde sofort alle notwendigen Originalverträge der vertragsausführenden Bank- und Versicherungsgesellschaften.





 

Später als Francisco im Mercedes seines Coach saß, gratulierte dieser ihm per Handschlag freudig und sagte, dass er gespürt habe, dass Franciscos Kunde wirklich glücklich gewesen sei, weil er diesen Finanzvorteil für sich habe realisieren können. Francisco fühlte seine innere Zufriedenheit, so wie damals. 

Sein Coach nahm dann einen Rechner hervor und gratulierte Francisco noch einmal: »So, lieber Herr Ansa, Sie haben damit heute Ihre ersten GFS-Vertriebspunkte generiert und damit einen Bruttoverdienst von 2100 DM erreicht. Wie fühlt sich das nun alles für Sie an?«






 

Francisco war total überwältigt. Was?! In diesen 4 Stunden mit Fragebogen ausfüllen, analysieren und präsentieren, hatte er schon 2100 DM verdient? Das entspräche ja einem Stundensatz von 525 DM.

Das sei ja so fantastisch wie unglaublich, hatte er seinem Coach freudig mitgeteilt; dafür hätte er in seinem alten Beruf volle zehn Tage arbeiten müssen!





 

Einige Wochen später saß Francisco mit butterweichen Knien, weil nun ohne Coach, dem Hausbanker eines neuen Kunden gegenüber. Zuvor hatte er seinem Kunden jenes neue Hypothekenfinanzierungskonzept vorgestellt, das er von seinem Coach in drei Coachingstunden beigebracht bekommen hatte. Sein Kunde hatte absolut begeistert reagiert und ihn gebeten, dieses Finanzierungskonzept unbedingt mit seinem Hausbanker zu besprechen. Natürlich hatte Francisco diesem Vorgehen zugestimmt, war es doch auch vorhersehbar gewesen.

Dann saß er vor diesem Banker, der wahrscheinlich ein sehr viel grösseres Finanzierungs-Know-how haben würde als er – so nahm er jedenfalls damals an. Als er dem Bankier das Konzept dargelegt hatte, zeigte sich dieser ebenfalls sehr beeindruckt und gratulierte ihm zu seinem grossen und sehr speziellen Fachwissen. Mit diesem persönlich qualifizierenden Testat eines Bankiers im Kopf fühlte sich Francisco fortan allen noch anstehenden Herausforderungen eines Finanzberaters wirklich gewachsen.





 

Die schon in den 90er-Jahren über die Firma GFS auftauchenden negativen Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse hatte C. M. stets mit Neid- und Verleumdungskampagnen erklärt. Diese seien entweder initiiert von der bösen und aggressiven Konkurrenz oder von jenen ehemaligen Mitarbeitenden, die sich selbst wegen Faulheit und Erfolglosigkeit entlassen hätten. Den Grund für ihre Erfolglosigkeit würden solche Verlierer aber immer nur beim GFS und niemals bei sich selbst suchen. Diese Schmutzartikel seien jedenfalls frei erfunden und haltlos, ausserdem schlecht recherchiert; von solchen Journalisten eben, die wegen ihrer schlechten Arbeitsweise viele Gerichtsklagen einstecken und ihre Arbeitgeber oft wechseln müssten. C. M. quittierte jeden Hinweis auf diese Negativpresse, die zum Beispiel den GFS auch als provisionsheischende Drückerkolonne darstellten, mit einem breiten, selbstbewusst süffisanten Lächeln und mit der metaphorischen Floskel: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«






 

Dann: Ganz by the way projizierte er einige Overheadfolien mit anderen Zeitungsheadlines an die Wand und sagte: »Glauben Sie einfach das, was Ihnen richtig erscheint, weil Sie die Dinge hautnah und somit besser beurteilen können! Schauen Sie:«

	Carl Meyer: Konzernunternehmer mit Herz für Kinder.

	Carl Meyer: Wirtschaftsboss eröffnet Kinderheim.

	GFS-Kinderstiftung finanziert Herztransplantation von Marco.

	GFS-Kinderstiftung weiht Badewelt für behinderte Kinder ein.

	C. Meyer kann sein Lied vom Erfolg und vom Neid singen.






 

Den jeweiligen Folienwechsel unterlegte er sprachmonoton mit den Wiederholungen: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«






 

Francisco erfuhr leider erst viel später, als er bereits GFS-Direktor gewesen war, wie C. M. jene so gut vermarkteten Engagements als Gutmensch und Spender wirklich finanzierte.

Er erfuhr später auch am eigenen Leibe, was der Öffentlichkeit von damals bis heute verborgen geblieben war; dass nämlich diese in der Öffentlichkeit immer noch umstritten gebliebene Finanzvermittlung GFS lediglich von aussen her betrachtet ihr grosses Geld mit ihren Kundenfinanzgeschäften generierte. Heute wusste er es besser!

Francisco – und viele andere GFS-Führungsmanager – hatte immer nur vermuten, aber nie beweisen können, dass C. M. eine geheim sprudelnde Zusatzgeldquelle ganz für sich und seinen persönlichen Nutzen erschlossen hatte. Eine Geldquelle, die ihm zusätzlich und neben den offiziellen Vermittlungsgeschäftsmillionen nochmals zigmillionen Euro mit monatlich verzinsten Geldern – die er zur Aufstockung der laufenden Betriebs- und Stiftungsmittel verwendete – generierte; allerdings auf einer mit Vorsatz manipulierten, betrügerischen Basis. Dass diese betrügerische Geldnebenher-Maschine mit den Jahren auch viele Opfer forderte, Familienexistenzen vernichtete und Menschen in den Suizidtod getrieben hatte, war von C. M. billigend in Kauf genommen worden; wurde er doch weiterhin, auch von der Presse, als Erfolgsgenie und Gutmensch apostrophiert.

C. M. bemerkte natürlich schnell, dass dieses soziale Engagement, das so hervorragend in seine personifizierte Macht- und Marketingstrategie passte, viel Geld benötigte; Geld, das in einem Millionenkonzern auch anderswo gebraucht wurde, jedenfalls wenn der Konzern weiterhin wachsen sollte. Vielfach waren nur ganz kurzfristige Dispositionen zu treffen, denn in einem Finanzkonzern der sein Wachstum darauf abgestellt hatte mit immer mehr neuen Mitarbeitern, immer mehr neue Kunden und damit immer mehr neues Geld zu generieren, traten eben nur kurzfristige Liquiditätsengpässe auf. 





 

Francisco hatte sich selbst viele Jahre lang Vorwürfe gemacht. Vorwürfe, weil ausgerechnet er, der als kritischer Menschenbeobachter und Menschenkenner bekannt war, sich damals von diesem C. M. so hatte blenden lassen. Er war zwar nicht allein dieser Blendung anheimgefallen, sondern wusste sich in bester Gesellschaft mit noch hundert anderen, doch waren sie alle diesem ›Blendwerk aus Worten, Taten und Tränen‹ des C. M. gefolgt; aber als Entschuldigung ließ er das für sich nicht gelten.

Angelina und er gehörten damals, in den Anfängen des GFS, sicher zu den kritischeren Zeitgenossen und sie hatten diesem Präsentationsprofi C. M. und seiner Unternehmensidee zunächst mit sehr vielen und sehr kritischen Fragen gegenübergestanden. C. M. hatte Francisco und Angelina oft ganz persönlich angesprochen und sie mit der Vision vom ›Sinn des Lebens in finanzieller Unabhängigkeit‹ regelrecht aufgeweicht und angefixt. Vielfach hatte C. M. sie zu persönlichen Gesprächen und Besuchen in seinen privaten Olymp im hohen Norden Deutschlands eingeladen und beiden dann versichert, dass er in Francisco Ansa einen ganz besonderen unternehmerischen Erfolgsmann mit grösstem Zukunftspotenzial sehen würde.

Jetzt erinnerte sich Francisco wieder, damals war Angelina von einem merkwürdigen C. M.-Damenseminar zurückgekommen und sie teilte Francisco lauthals lachend mit, was C. M. all den Frauen persönlich geraten hatte: diese sollten nämlich in ihre Schlafzimmertüren einen elektronisch speziell verkabelten Türschlitz einbauen lassen der so programmiert sei, dass der Ehemann nur noch zu seiner Ehefrau hereinkäme – für Liebesspiele oder Ähnliches –, wenn er zuvor seine GFS-Wochenumsatzliste durch jenen Türschlitz seiner Frau zugeschoben und diese die Umsatzzahlen und das daraus resultierende Einkommen als ausreichend und gut per Türöffner bestätigt habe. Angelina fand damals allein schon deshalb ihren Spass daran, weil Francisco auf jenen Joke nur mit Unverständnis signalisierenden, lupfenden Augenbrauen reagierte. Erst viel später gewärtigte Francisco in alledem, selbst in solch angeblichen C. M.-Jokes, dessen subtile Strategie und Methode, mit der dieser sich einen ganz speziellen ›Inner-Circle‹ zusammenstellte. Die Mitgliedschaft in diesem inneren Führungszirkel und die persönlichen Einladungen und Huldigungen des Meisters hatten Kult- und Karrierekulminationsstatus und jeder der dabei sein wollte – und jeder wollte dabei sein –, musste sich immer wieder aufs Neue über ständig steigende Umsatz- und Mitarbeiterzahlen bei C. M. empfehlen.

Circle-Members erhielten von C. M. dann ganz persönliche Einladungen zu C. M.-Specials, zum Beispiel in Sachen Savoir-vivre. Sollte heissen: Wie bewege und verhalte ich mich in einem Spielcasino; wie gewinne ich dort mindestens immer mein eingesetztes Geld zurück; wie esse und geniesse ich ein 7-Gänge-Menü aus der Haute Cousine etc. C. M. ließ sich bei seinen C. M.-Specials auch nicht lumpen und spendierte den Eingeladenen das notwendige Spielgeld und die Mund- und Augenexplosionen im Gourmettempel. So mancher C. M.-Special Guest wunderte sich allerdings bei diesen Anlässen, dass dieser von ihnen so bewunderte Meister und Lebenskünstler selbst jede dieser kunst- und liebevoll arrangierten Küchenkreationen wie ein Ausgehungerter und Notgetriebener schnellstmöglich verschlungen hatte, während er dazu lautstark schmatzte und schaufelartige Armbewegungen vollzog.





 

C. M.-Special-Eingeladene konnten sich ausserdem sicher sein, in der Regel auch noch zu ganz besonderen GFS-VIP-Club-Reisen, in die GFS-Luxusvillen in den USA, der Karibik oder nach Südfrankreich, eingeladen zu werden. Denn als C. M.-Special-Guests hatten sie automatisch auch einen neuen Umsatzrekord generiert; ein gewollter Perpetuummobile-Effekt. Jene Reisen respektive Luxusvillen avancierten seinerzeit zum Mekka der GFS-Erfolgs-Strukkis und ihrer Lebenspartner. Nur wer hier dabei war, konnte und durfte mitreden, wenn über Erfolg und über Leben im Luxus gesprochen wurde – und es wurde viel gesprochen und viele Fotos und Videos herumgezeigt. Zum Kreis der GFS-Umsatzstars zu gehören hieß, Luxus pur zu (er-)leben, sich ausschliesslich in 5-Sterne-Hotels, im Glimmer und Glamour der Reichen dieser Welt zu bewegen. Leider bemerkten nur wenige Menschen, so wie Francisco, dass es hierbei, leider nur allzu oft, auch solche Menschen gab, bei denen das Portemonnaie schneller gewachsen war als ihr Charakter und Verstand.





 

Das Perfideste an solchen Veranstaltungen aber war: Derartige Events und Incentives dienten immer nur dem einen CM.-Ziel: Noch mehr Umsatz und noch mehr Geld; und damit zahlte ja schlussendlich jeder ›VIP‹ seine Reise auch noch selbst!






 

C. M. verdiente vertragsbedingt, das heißt prozentual, immer mit, wenn seine GFS-Verkaufsagenten/Subunternehmer unzählige Finanzgeschäfte zwischen Finanzinstituten (zum Beispiel Banken, Versicherungen und andere) und ihren selbst akquirierten Kunden vermittelten.

Der eigentliche Geschäfts-Clou in diesem Multi-Level-Marketing war jedoch: Das alle GFS-Vermittlungsagenten respektive Unternehmer im Unternehmen/selbstständige Handelsvertreter und/oder Franchisenehmer, ihre Betriebskosten ganz alleine trugen, während sie vertragsbedingt alle ihre Provisionseinnahmen aus ihren vermittelten Finanzgeschäften auf das C. M.-/GFS-Geschäftskonto überweisen lassen mussten. Der GFS-Konzern verteilte erst später, nach Abzug diverser GFS-Zusatzkosten, die Provisionen an die Agenten gemäss ihren jeweiligen Karrierestufen.





 

Darüber hinaus konnte niemand im GFS erfolgreich werden, der den ›C. M.-Code of Conduct‹ nicht kannte und anwendete.

Dieser Code of Conduct hieß: Wer C. M. widerspricht und/oder kritisiert wird abgeschmiert!

MLM hieß demzufolge auch ›Meyer-Level-Marketing‹, was wiederum bedeutete: Machiavelli kennen und selber leben zu lernen, denn C. M. hielt viel von jenem Machtmenschen und Lebensphilosophen des 15./16. Jahrhunderts, den er in seinen Inner-Circle-Gesprächen stets mit Überzeugung zitierte. 

Francisco erinnerte sich, dass C. M. ihn einmal in einem persönlichen Gespräch zur Umsetzung des rezitierten Führungsverhaltens Machiavellistischer Prägung aufforderte:





 

	Sorgen Sie stets durch finanzielle Grosszügigkeit für positive Grundstimmung und Grundhaltung zwischen Ihnen und ihrem Führungsmanagement sowie für daraus resultierende finanzielle Abhängigkeiten zu Ihnen persönlich.

	Loben Sie stets Ihre Führungsmanager in persönlichen Gesprächen und versuchen Sie diese Menschen, wenn sie für Sie wertvoll scheinen, irgendwie persönlich an sich zu binden – zum Beispiel durch grosszügige Kreditvergaben.

	Sollten Sie einmal persönliche Kritik an einem Ihrer Manager äussern müssen, dann niemals vor anderen, sondern immer nur persönlich. Loben Sie aber zunächst diesen Manager und bekunden Sie, dass Sie ihn gut leiden mögen.

	Kritik selbst äussern Sie immer nur indirekt und unmittelbar, das heisst: Sie sagen, Sie hätten von einem seiner Kollegen soeben erfahren, dass dies oder jenes vorgefallen sei; nicht Sie, sondern der andere ist damit der vermeintlich Böse.

	Lassen Sie Ihren Manager dann dazu Stellung nehmen und versichern Sie ihm anschliessend, dass Sie persönlich weiter an ihn glauben und dass Sie davon überzeugt sind, dass diese von jenem Kollegen geäusserte Kritik sicher masslos übertrieben oder gar falsch sei. Empfehlen Sie Ihrem Manager dann, diese Angelegenheit schnellstens selbst zu klären, aber unter allen Umständen dabei seine Verschwiegenheit über die ›Informationsquelle‹ zu bewahren.

	Persönliches Fehlverhalten und Illoyalität dürfen Sie niemals dulden und durchgehen lassen. Trennen Sie sich sofort und ohne Kompromiss von illoyalen Menschen an Ihrer Seite.






 

C. M. hatte mit diesen sechs Verhaltensregeln Francisco nicht nur einen persönlichen Rat, sondern auch einen Wink mit dem berühmten Zaunpfahl gegeben – den Francisco aber erst viel später verstehen lernen sollte.

Machtspiele waren C. M. besonders lieb, im Besonderen solche, die er mit ausgesuchten Vasallen führte; Menschen wie Marionetten dahin führen, wo er sie (ge-)brauchen konnte.





 

Francisco erinnerte sich jetzt auch wieder, wie er selbst einmal an einem eigentlich gewöhnlichen Managementmeeting, das nach Plan ohne C. M. hatte stattfinden sollen, von C. M. auf dessen Marionettenbühne geführt worden war.

C. M. hatte ihn nämlich aus einem Taxi heraus angerufen und zu ihm gesagt: »Herr Ansa, können wir uns bitte in 10 Minuten draussen vor dem Hotel treffen?«


Francisco hatte sich natürlich wie von C. M. gewünscht, vor das Hotel gestellt und gewartet. Als C. M. dann aus dem Taxi gestiegen war, forderte er Francisco auf, die Rechnung seines Taxis zu übernehmen. Er selbst habe leider kein Kleingeld. Ohne Franciscos Antwort abzuwarten verschwand C. M. damals im Hotel.

Selbstredend ging Francisco seinerzeit zu jenem Taxifahrer und fragte nach der Rechnung.

»Das macht dann 235 Schweizer Franken, wenn Sie bitte so gut sein wollen.«


Francisco geriet nun in eine Zwickmühle. Er war damals nämlich gerade für den GFS von Deutschland in die Schweiz umgesiedelt und hatte im Grunde immer zu wenig Bargeld bei sich, auch deshalb, weil er eigentlich alles mit seiner Kreditkarte bezahlen wollte, um eine bessere Ausgabenkontrolle für sich zu erreichen.

Doch an diesem Tag war es ›zufällig‹ einmal anders.

Er hatte gerade an dem Morgen 250 Franken aus dem Bankautomaten geholt, weil er seinen Kindern hoch und heilig versprochen hatte, wenigstens ein paar kleine Geschenke von seiner Geschäftsreise mitzubringen.

Eigentlich wollte er seinerzeit 300 Franken abheben, doch der Automat weigerte sich. Francisco erinnerte sich wie er an diesem Morgen fluchte und sich wunderte, dass der Bankautomat nicht mehr Geld herausgeben wollte. Doch er wusste auch, dass seine Frau Angelina mit ihrer Zusatzkreditkarte ebenfalls Zugriff auf dieses Geschäftskonto hatte, obwohl sie eigentlich nur auf das Privatkonto zugreifen sollte. Auch glich die Bank manchmal in Eigeninitiative seine Conti untereinander, ohne vorherige Rücksprache, einfach aus, wenn eines der Konten ins Minus gerutscht war. So hatte er damals darin die mögliche Ursache seines geheimnisvollen Cash-Drains gesehen; denn eigentlich war seine letzte Provisionsabrechnung doch relativ hoch ausgefallen und so sollte das Geschäftskonto entsprechend aufgefüllt worden sein.





 

Was er aber definitiv wusste, war, dass C. M. leider dafür bekannt war, dass er sich gerne hin und wieder bei einem seiner ›ausgewählten Jünger‹ Geld auslieh. Das allein wäre nun nicht weiter problematisch gewesen, wenn nicht auch bekannt gewesen wäre, dass C. M. später niemals auf eine Geldrückgabe angesprochen werden wollte. Dies wertete dieser nämlich als eine Art Misstrauen und Fehlverhalten seiner Person gegenüber.

Francisco hatte selbst einmal den buchstäblichen Fall eines Kollegen mitbekommen, der ebenfalls Mitglied des Inner-Circle gewesen war. Dieser Kollege sprach C. M. auf eine solche Geldrückgabe an und wurde daraufhin wie eine heisse Kartoffel von ›Machiavelli‹ fallen gelassen. C. M. begrüßte diesen Kollegen nie wieder persönlich und sprach ihn auch nie wieder an respektive lud ihn nie mehr zu einem Meeting ein. Wenig später war dieser Kollege aus dem GFS verschwunden. Keiner erfuhr jemals, unter welchen Bedingungen.





 

Francisco zahlte also jene Taxirechnung im Wissen um diesen CM.-Code-of-Conduct und im Wissen darum, dass er im schlimmsten Fall (dem sogenannten Worst-Case) selber nicht mehr genug Geld haben würde, um sein Auto für die Heimfahrt aufzutanken. Für diesen Fall müsste er sich wohl oder übel selbst Geld bei einem Kollegen ausleihen. Verrückt! GFS-Finanzberater im Geldengpass – ein Omen für seine Zukunft? Nein, das vermochte er darin noch nicht zu erkennen.





 

In der damaligen Situation machte C. M. zunächst keinerlei Anstalten, das Geld an Francisco zurückzugeben. Nach dem Abschluss des Meetings verabschiedete er sich sogar von ihm, war zu einem anderen GFS-Manager ins Auto gestiegen und mit diesem zur Hotelausfahrt hinausgefahren. Plötzlich blieb der Wagen noch einmal stehen, C. M. stieg aus, kam mit breitestem Grinsen auf Francisco zu, gab ihm 1000 Schweizer Franken in die Hand und sagte: »Stimmt so; danke!«


Anschliessend ging er zurück zum Fahrzeug, setzte sich hinein und ließ sich wegchauffieren.





 

»H a l l o!«, rief da plötzlich und unvermittelt eine Stimme. »Hallo, Ihre Fahrkarte bitte!«






 

Francisco zuckte sichtlich zusammen und sah sich schlagartig in die Realität seines Zugabteils zurückkatapultiert. War er also immer noch in diesem Zug von Düsseldorf nach Zürich?





 

Ohne sich aber darüber weitere Gedanken zu machen, griff er in seine Jackentasche und reichte dem Zugschaffner die geforderte Fahrkarte. Der Schaffner fixierte Francisco mit sehr strengem Blick, gab ihm die Fahrkarte aber unmittelbar zurück, ohne seinerseits das Billet mit prüfendendem Blick gewürdigt zu haben. Irgendwie schien ihm dieser Typ merkwürdig, ja sogar etwas unheimlich. Hatte er dessen Gesicht nicht auch schon einmal vorher irgendwo gesehen?

Nachdem der Bahnbeamte das Zugabteil wieder verlassen hatte, hörte er diesen auf dem Gang draussen laut und schelmisch lachen. Alsdann stellte er fest, dass ihm dieser Kerl, offensichtlich zusammen mit seiner Fahrkarte, noch etwas anderes gegeben hatte: eine Spielkarte! Diese Spielkarte, die ganz offensichtlich aus einem Autoquartett stammte, zeigte einen gelben Porsche. Sollte er nun annehmen, dass dieses sonderbare Verhalten des Schaffners und jene Autospielkarte etwas zu bedeuten hatten?

Doch noch ehe er diese Frage tiefer beleuchten konnte, fielen ihm erneut diese Novembernebelschwaden auf, sowie das monotone Fahrgeräusch des Zuges. Gleichzeitig spürte er seine immer noch starke körperliche Anspannung und kurz darauf hatte ihn der Novembernebel wieder vollkommen in sich aufgesogen.

Die Nebelinszenierungen schienen sich nun zu gleichen: Wieder erkannte er zuerst ein kleines Nebelloch mit dem Gesicht seines Sohnes Christiano und der (Vor-)Ahnung, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Er sah das weiße, aschfahle Gesicht seines Sohnes und fragte sich was denn nur mit seinem Jungen los sein könnte, wieso kam ihm dessen Gesicht so versteinert und erstarrt vor? Es ginge ihm doch hoffentlich gut bei seiner Mutter? Oder wollte ihm sein Kind durch dieses ständige Bildnis etwas Bestimmtes mitteilen?

Diese Frage löste in seinem Kopf offensichtlich einen fürchterlich stechenden Schmerz aus, der ihm hernach vollkommen das Bewusstsein raubte.

Flashbackartige Halluzinationen waren die Folge; und vor seinem Auge tauchte plötzlich ein Leuchtschrift-Wortlaufband mit den Worten: »Achtung! Selbsterfüllende Prophezeiung!«, auf. 





 

Sein einerseits um das Bewusstsein ringender Verstand suchte andererseits um die Bedeutung dieser Worte. Zunehmend gewann er das Gefühl, dass wirklich etwas außergewöhnlich Fürchterliches passiert sein musste. Ein greller Lichtblitz schlug urplötzlich in seinen Kopf ein. Doch anstelle des erwarteten Kopfschmerzes, kam seine Erinnerung zurück und mit ihr die erschreckend klare Erkenntnis, dass sein Sohn tot war.

Nun wusste er auch, dass dieses aschfahle weiße Gesicht seines Jungen auf dessen bereits ausgehauchtes Leben zurückzuführen war.

Noch ehe sich Francisco seinem Schmerz um seinen toten Sohn wirklich hingeben konnte, realisierte er, wie der Nebel jetzt noch stärker aufquoll und ihn und seinen tiefen Schmerz mit seinen seidenen Schleierschwaden sanft und lautlos umhüllte. In Bruchteilen von Sekunden tauchte er erneut in jene bodenlos scheinende Leere hinab, in deren scheinbarem Nichts er in einem Zeitraffertempo vergangene Ereignisse erinnerte, die sich Sekunden später – just an der Stelle wo ihn kurz vorher der Schaffner in die Realität der Bahnfahrt zurückgeholt hatte –, wieder im Nebel auflösten.





 

Erneut kehrten Ruhe und absolute Leere in ihm ein. Dann, wiederum urplötzlich, ein weiterer Riss in der endlos scheinenden Nebelwand. Erneut bekam er einen retrospektiven Blick auf seine Vergangenheit: Er sah, wie es damals dazu gekommen war, dass Angelina eine neue, sinnstiftende Aufgabe für sich entdeckt hatte, weil sie als deutsche Einwanderin in der Schweiz – trotz noch so vieler Eingaben – doch keine allgemeine Arbeitserlaubnis erhalten hatte. Die heutige Liberalisierung des schweizerischen Ausländer- und Arbeitsrechts war für Angelina zehn Jahre zu spät gekommen.





 

Die Erinnerung machte nun einen Sprung und er sah und fühlte seine Wut und seine Ohnmacht, die er im Umgang mit den Ämtern und Behörden aufbaute, weil niemand ihm wirklich hatte glauben wollen, als akute Gefahr im Verzug gewesen war. Dass diese Behördenfachleute, Ärzte, Psychiater und Polizisten, diese potenzielle Gefahr derartig unterschätzt und negiert hatten, wollte ihm nicht einleuchten und deren Handeln schon gar nicht.

Immer wieder hatte er Eingaben bei Gericht gemacht, um seinen minderjährigen Sohn Christiano zu schützen. Das Gericht aber wollte nicht ohne ein neues psychiatrisches Gutachten entscheiden, auch nicht vorsorglich. Als dann aber der Schuldirektor von Christianos Schule angerufen und ihm berichtet hatte, dass sein Sohn Christiano schon längere Zeit nicht mehr zur Schule komme, die Mutter offensichtlich krank sei und der Schule einige merkwürdig wirre Briefe respektive Mails geschrieben habe, da sah sich Francisco zu einer sofortigen Notfallaktion alarmiert.

Er hatte zunächst mit seiner Tochter Carol telefoniert, die in Bochum studierte und die zusammen mit ihrem Lebenspartner in der Nähe Christianos wohnte.





 

Carol hatte ihrem Vater bestätigt, dass sich ihre Mutter in den letzten Monaten sehr merkwürdig verhalten habe. Beispielsweise würde sie ständig von irgendwelchen Gefahren, dunklen Männern die ums Haus schlichen, und von Mobbing gegen Christiano erzählen. Auch habe sich ihre Mutter vor einigen Tagen eine Glatze geschoren, weil sie bedrohlich wirkende dunkle Schatten auf ihrem Kopf erkannt haben wollte.

Carol machte sich grosse Sorgen um ihre Mutter und natürlich auch um Christiano. Sie würde ihren Bruder am liebsten bei sich zuhause aufnehmen.

Francisco ermutigte seine Tochter den Bruder bei der Mutter herauszuholen. Er würde seinerseits versuchen mit dem Jugendamt Düsseldorf eine Klärung zu finden.

Carol hatte ihm daraufhin erwidert, dass sie das gerne versuchen wolle, dass ihre Mutter allerdings derzeit die Wohnungstür auch für sie nicht mehr öffnen würde. Sie müsse also einen günstigen Moment abwarten.

Francisco Ansa wählte nach diesem Gespräch mit seiner Tochter sofort von Zürich aus die Telefonnummer des zuständigen Jugendamtes und schilderte dort seine Ängste um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes. In diesem Telefonat betonte er ausdrücklich, dass nach seiner Auffassung Gefahr im Verzug sei, weil infolge des Krankheitsbildes ein erweiterter Suizid von Mutter und Kind nicht mehr auszuschliessen sei.

Der diensthabende Sozialarbeiter des Düsseldorfer Jugendamtes versprach zu handeln und den minderjährigen Christiano Ansa im Zuge einer vorsorglichen Schutzmassnahme aus der mütterlichen Wohnung zu holen – notfalls mit Polizeigewalt. Er würde Christiano dann in die Obhut der Schwester Carol Ansa geben und sich selbst von Amts wegen weiterhin um den Jungen kümmern.

Christiano lebte dann bereits im sechsten Monat bei seiner Schwester Carol, als seine Mutter Angelina in ihrer Wohnung von der Polizei verhaftet wurde, weil sie wiederholt bei einem Gerichtstermin zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung unentschuldigt gefehlt hatte. Die Polizei teilte Carol Ansa mit, dass sich ihre Mutter mit Händen und Füssen gewehrt habe, sodass sie der Frau Handschellen hätten anlegen müssen. Frau Angelina Bernardo-Ansa sei anschließend ins Frauengefängnis nach Dinslaken überstellt worden.





 

Die Kinder und auch Francisco zeigten sich äusserst verstört und besorgt über diese Entwicklung und Francisco hatte sich damals sofort darangesetzt, einen Brief an das zuständige Amtsgericht zu schreiben. In diesem Brief forderte er das Gericht auf, umgehend die Haftfähigkeit von Angelina Bernardo-Ansa prüfen zu lassen, da diese an einer akuten psychischen Erkrankung leiden würde.





 

Diesen Brief ließ er von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, weil er selbst davon ausging, dass das Gericht wahrscheinlich eher auf den besorgten Sohn als auf den geschiedenen Ehemann reagieren würde.

Postwendend sandte das Gericht einen psychiatrischen Gutachter ins Gefängnis, der zu Angelina Bernardo-Ansas Gesundheitszustand ein 41 Seiten umfassendes Gutachten anfertigte, in dem er die akute psychische Erkrankung der Frau bestätigte.

Aufgrund dieses Gutachtens setzte das Gericht den Haftbefehl gegen Angelina außer Verzug und wies sie nach sieben Tagen Gefängnisaufenthalt in eine geschlossene psychiatrische Klinikabteilung ein.

Der nächste Schock für Francisco kam über das Familiengericht. Denn welch eine schwere Bürde übertrug  der Familienrichter auf die dreiundzwanzigjährige Carol Ansa!

Sicher konnte Francisco das Handeln seiner Tochter nachvollziehen – und ihr Pflicht- und Familienbewusstsein rührte ihn irgendwie – doch dass sie dem Gericht angeboten hatte die Pflegschaft für Mutter und Bruder zu übernehmen, schien ihm eine altersbedingte Überschätzung der eigenen Kräfte. Doch wie konnte ein versierter und langjähriger Familienrichter einer jungen unerfahrenen Frau, die sich selbst noch in der Berufsausbildung befand und in einer Problembeziehung mit ihrem Wohn- und Liebespartner, eine derart schwierige Pflegschaft tatsächlich übertragen? War denn den Menschen, Rechts- und Behördenvertretern jegliches Gefühl für Überforderung, Verhältnismäßigkeit und Vernunft abhanden gekommen?





 

Nach drei Monaten in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, in denen Angelina zwangsweise mit Medikamenten versorgt werden musste, wurde sie, zunächst versuchsweise, in die offene Psychiatrieabteilung verlegt. Diese Verlegung war an die Auflage geknüpft, dass sie die verordneten Medikamente unbedingt weiterhin einzunehmen hätte.

Nach einem Monat stellten ihre Ärzte aber über ihr Blutbild fest, dass sie dieser Auflage nicht nachgekommen war, und so wurde sie für weitere zwei Monate in die geschlossene Abteilung mit zwangsweise zugeführter Medikation zurückverlegt.

Endlich, nach insgesamt sechs Monaten, wurde Angelina Bernardo-Ansa wieder aus der Psychiatrieklinik entlassen. Allerdings wiederum mit der Auflage, dass sie die absolut notwendigen Medikamente weiter einzunehmen hätte.  In seinem Entlassungsgutachten sprach der behandelnde Psychiater seinerzeit davon, dass Angelina nur unter Einnahme dieser Medikamente wieder alleine leben könnte. Der Facharzt wies ausdrücklich darauf hin, dass, sollte sie dieser Auflage nicht nachkommen, mit einem wahrscheinlich sehr viel schwerwiegenderen Krankheitsrückfall zu rechnen sei, der dann entsprechende Gefährdungspotenziale, auch im Zusammenhang mit der Betreuung des minderjährigen Sohnes, ergeben könnte.





 

Unvorstellbar, ja für einen Rechts- und Sozialstaat Deutschland nahezu kaum zu glauben, dass Angelina einige Zeit später ihre Medikamente gerichtlich legitimiert absetzen und wegwerfen durfte.

Dies, weil nun ein von ihr selbst ausgesuchter neuer Psychiater ihr ein neues gerichtsrelevantes Gutachten geschrieben hatte, in dem dieser jetzt bestätigte, dass das Absetzen jener Psychopharmaka für den psychischen Gesundheitszustand der Patientin wohl doch keine erhebliche Gefahr darstellen würde.

Sie war zwar, auch nach diesem neuen Gutachten, immer noch psychisch krank, aber nun, nach Einschätzung dieses Gutachters, nicht mehr akut und erheblich gefährlich. Mit diesem gerichtsrelevanten Arztzeugnis beantragte Angelina Bernardo-Ansa kurzerhand bei Gericht das Wiedereinsetzen ihrer alten Rechte sowie das Zurückbringen ihres Sohnes Christiano in ihren Haushalt.





 

Der Familienrichter befragte Christiano ausdrücklich, ob er denn lieber bei seiner Schwester oder bei einem Elternteil leben und wohnen wolle. Der Junge, der sich infolge der schwerwiegenden Familienereignisse ohnehin zum Eigenschutz in sich selbst und die Computerwelt zurückgezogen hatte, erklärte daraufhin, dass er auf jeden Fall bei seinen Freunden und Schulkameraden in Angermund bleiben wolle; weshalb es sicher besser sei, bei der Mutter zu wohnen.





 

Francisco versuchte nun dem Gericht deutlich zu machen, dass er zwar einerseits den Wunsch seines Sohnes sehr gut nachvollziehen könne, dass er aber andererseits auch davon überzeugt sei, dass sein Sohn Christiano besser bei ihm und seinem Bruder in der Schweiz aufgehoben wäre. Im Wesentlichen auch deshalb, weil er bei ihm in der Schweiz neben der notwendigen Nestwärme auch wieder mehr Liebe und adäquate Förderung erführe respektive keinerlei Gefahren aus offenbar schubweise auftretenden psychischen Krankheitsverläufen ausgesetzt wäre.

Allein der Familienrichter entschied im Sinne des Kindes und damit auch im Sinne der kranken Mutter; wenn auch unter der zusätzlichen Weisung, dass das Jugendamt Mutter und Sohn weiterhin zu betreuen habe.

Beim Gedanken an diese Weisung verspürte Francisco wieder den stechenden Kopfschmerz und mit diesem die Frage, ob jene weitere Betreuung durch das Jugendamt nicht von Beginn an eine reine Aktenfarce gewesen sei?





 

Schlagartig tauchte vor seinem inneren Auge das tote Gesicht seines Sohnes auf und mit ihm ein weiteres unbekanntes Gesicht. In gleicher Sekunde spürte er den erneuten Schmerz im Kopf und wieder derart heftig, dass er sich abermals kurz vor der Bewusstlosigkeit wähnte. Aus Angst davor verstärkte er seine Anstrengungen über den Tod seines Kindes mehr zu erfahren; doch irgendetwas in ihm wehrte sich ganz vehement.

Stattdessen kroch spürbare kalte Wut und nackter Zorn in ihm auf. Er konnte jetzt in sein Inneres sehen, in seinen Körper; und sah wie alte, bereits blutig vernarbte Wunden wieder aufrissen. Er spürte wie ihn das geronnene Blut der im Grunde schon vergessen geglaubten Wunden, zusammen mit dem unerträglich tiefen Schmerz der ihn fast zerriss, in sich selbst ertränkte; er fühlte erneut absolute Ohnmacht! Wie damals hatte sie wieder vollkommen Besitz von ihm ergriffen. Damals, als er sich von diesem GFS und C. M. losgesagt hatte.





 

Es war in Genf gewesen, als er von diesem C. M.-Schergen Thomas Volker auf übelste Weise bedroht und erpresst worden war. In jenen Monaten wurde er von seinen Mitarbeitenden auf die fragwürdigen Provisionsbuchungen in ihren GFS-Abrechnungen angesprochen. Immer öfter kamen auch führende Manager aus seiner zweihundert Mitarbeiter starken Direktionsmannschaft zu ihm und baten ihn um Rat und persönliche Unterstützung bei der Aufklärung. Alle ihre bereits mehrfach und schriftlich beanstandeten GFS-Abrechnungen wiesen Monat für Monat immer wieder aufs Neue die gleichen Fehlerbuchungen auf, sodass Francisco ihnen versprochen hatte, für schnelle Klärung, Abhilfe und gegebenenfalls für Korrekturzahlungen zu sorgen.

Durch gezielte Recherchen fand er dann allerdings heraus, dass diese von seinen GFS-Agenten beanstandeten Buchungen bewusste respektive gezielte Falschbuchungen sein mussten. Beispielsweise hatte die GFS-Buchungszentrale mehrfach sogenannte ›Vertrags-Stornierungen durch den Kunden‹ gebucht, die aber der Kunde weder persönlich veranlasst noch bestätigt hatte. Waren derartige Fehlerbuchungen dann eindeutig aufgedeckt und nachgewiesen worden, entschuldigte sich die GFS-Zentrale lapidar damit, dass hier sehr wahrscheinlich ein Computerfehler vorgelegen habe. 





 

Er war sich im Grunde aber relativ sicher, dass diese monatlich gehäuften GFS-Provisionsfehlerbuchungen, sei es bei derartigen Stornobuchungen oder auch bei anderen ganz bestimmten Provisionsbuchungen an ganz bestimmten Buchungsstellen, wissentlich und gezielt manipuliert würden. Das damals – wahrscheinlich auch heute noch – greifende Provisionsabrechnungssystem, gab allen europäischen GFS-Buchungszentralen ausreichend Möglichkeit, Spielraum und Zeit, um gezielt bei den GFS-Agenten die viel Umsatz ergo auch viele Buchungssätze generierten, ganz spezielle Fehler in die Abrechnung einfließen zu lassen.





 

Der jeweilige GFS-Agenturvertrag des Agenten besagte nämlich, dass jeder Agent selbst und unverzüglich seine individuellen Provisionsabrechnungen zu kontrollieren habe und allfällige Beanstandungen schriftlich und im Detail der GFS-Zentrale anzeigen müsste. Doch wie so oft im Leben lag auch hier der Teufel im Detail respektive im Nachweisen von Fehlbuchungen.





 

Denn: Individuelle Ab- und Gegenbuchungen für Vorschüsse, Darlehensrückführungen, ratierlich wiederkehrende kleinste Provisionszahlungen, Marketing- und Materialkosten, Seminar- und Meetinggebühren, VIP-Clubreiseanteile, Stornorückbuchungen, Stornoreserven, Sonderprovisionen waren es, die das GFS-Buchungssystem äusserst anfällig, aber vor allem sehr nebulös und undurchschaubar machten.

Dies umso mehr, als dass derartig wiederkehrende Verrechnungen und Gegenbuchungen über viele Monate verteilt – aus jeweils vor- und zurückliegenden Monaten – erfolgten.





 

War nun ein GFS-Agent mit einer Abrechnung nicht einverstanden, so musste er, unter Vorlage aller beanstandeten Provisionsabrechnungen – also aus mehreren Monaten mit zighundert Buchungssätzen, oft auf zehn bis zwanzig DIN-A4-Seiten verteilt – die vermeintlichen Abrechnungsfehler ankreuzen und nachweisen. Diese so beanstandeten und aufgezeigten Fehlerbuchungen wurden anschließend von der GFS-Zentrale geprüft, was in der Regel zwei bis drei Monate Zeit in Anspruch nahm. Beanstandete Buchungen traten zuhauf auf und hatten für den Mitarbeitenden in jedem Fall bis zur Klärung und eventuellen Korrekturverrechnung eine entsprechende Provisionseinbusse zur Folge, die er dann für seine eigenen Privat- und Lebenshaltungszahlungen persönlich kompensieren musste. Viele GFS-Agenten mussten für derartige Kompensationen bei ihren jeweiligen Hausbanken teure Kontoüberziehungen eingehen. Hatte  die GFS-Zentrale dann nach Monaten den/die Fehler bestätigt, entschuldigte sie sich schriftlich bei dem Mitarbeiten- den und buchte die fehlerhaft geschuldeten Provisionen  neu.





 

Durch derartige Korrektur- oder gar Neubuchungen hatte aber der Mitarbeitende nicht zwingend mehr Geld bei seiner nächsten Provisionsauszahlung, weil ja zwischenzeitlich neue Umsatzbuchungen mit neuen Provisionsfehlerbuchungen erstellt worden waren. Ein Kreislauf bei dem es immer den gleichen Gewinner gab: C. M. und seine GFS!





 

Francisco hatte sich damals dieser nicht aufhören wollenden Mitarbeiterbeschwerden fast väterlich angenommen und hatte dabei in monatelanger Sisyphusarbeit herausgefunden, dass eben manche dieser von der GFS-Zentrale durchgeführten Provisionsbuchungen sehr viele Buchungsfehler im Bereich der Stornorückbuchungen aufwiesen. Eine Stornorückbuchung kam immer dann zum Tragen, wenn ein Kunde einen laufenden Vertrag entweder gekündigt oder in seiner Vertragssumme reduziert hatte.

Francisco hatte diese Buchungen dann verfolgt und seine Mitarbeitenden nochmals zu ihren jeweiligen Kunden gesandt, um dort erfragen zu lassen, wie der jeweilige Vertragsstatus sei.

Das Ergebnis war alarmierend gewesen. Nahezu 95% aller Stornorückbuchungen waren demnach falsch, weil die Vertragskunden weder ihren Vertragsstatus verändert noch ihre Prämien reduziert oder unbezahlt gelassen hatten. Alle so nachgewiesenen fehlerhaften Buchungen wurden von der GFS-Zentrale nach drei bis vier Monaten Prüfungs- und Bearbeitungszeit korrigiert gebucht und mit System- und Buchungsfehlern, eventuell sogar bei den Produktpartnern, entschuldigt. Gleichwohl hatten aber während dieser Prüfungsmonate jene Vertragsvermittler – und natürlich ihre Familien –, die entsprechenden finanziellen Folgen persönlich kompensieren müssen.





 

Provisionen aus derartigen Fehlerbuchungen, die von den Agenten gar nicht erst entdeckt und beanstandet worden waren, verblieben obendrein beim GFS-Konzern.





 

Als Francisco Ansa dem zwischenzeitlich von C. M. eingesetzten Schergen Thomas Volker von seinen Recherchen berichtete und ihm gegenüber auch äusserte, dass man hinter solch gehäuft auftretenden fehlerhaften Stornobuchungen doch ein System vermuten müsste, mit dem sich die GFS kontinuierlich und betrügerisch an seinen Mitarbeitenden bereichern würde, war es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen den beiden GFS-Führungsmanagern gekommen.

Thomas Volker, der von C. M. seinerzeit nach Gusto Machiavelli zum Vertriebsdirektor Schweiz erhoben worden war, hatte Francisco auf dessen Vermutungsäusserung hin süffisant ins Gesicht gegrinst und ihm entgegnet: 

»Herr Ansa, Sie haben Frau und drei Kinder – richtig? Sie sind in der Schweiz als Ausländer mit Permit B, das auf der Basis GFS-Arbeitsplatz ausgestellt wurde – richtig? Und Sie haben bei der GFS einige investive Darlehen laufen. 

Sie hängen aus meiner Sicht an einem ganz seidenen Faden. 

Wenn Sie nun nicht wollen, dass:  


•
ich diesen seidenen Faden hier und heute durchtrenne; 


•
Sie in der Folge dann arbeitslos werden; 


•
Ihre Investivdarlehen plötzlich fällig gestellt werden; 


•
Sie aus der Schweiz ausgewiesen werden, 

dann sollten Sie jetzt schnell diesen Buchungsfehlerblödsinn vergessen und sich endlich wieder um eine Umsatzsteigerung in ihrem Genfer Büro kümmern! Im Übrigen sollten Sie weniger an die Loyalität zu Ihren Mitarbeitenden denken als an die Loyalität gegenüber GFS und C. M. Ohne die GFS sind Sie nämlich ein Nichts!«






 

Francisco hatte sich nach dieser Attacke und Demütigung wie vor den Kopf gestossen gefühlt und er hatte seinerzeit gespürt, wie ihm das Blut aus dem Kopf gewichen war.

Selbst jetzt, inmitten des Flashbacks dieses Novembernebels, empfand er wieder jene Blutleere in seinem Kopf; und er erinnerte sich auch wieder an seine damaligen Gedanken: »Habe ich das richtig verstanden? Hat dieser junge Schnösel mich gerade wirklich erpresst?«






 

Er erinnerte sich an jedes weitere Wort dieses skrupellosen Erpressers: »Ich gehe jetzt zu Ihrem Stellvertreter Grothe, ein Gespräch führen. In circa einer Stunde komme ich wieder zu Ihnen, Herr Ansa, und dann möchte ich Ihre klare Loyalitätserklärung gegenüber der GFS von Ihnen hören und dass Sie diese Provisionsbuchungsfrage nicht weiter verfolgen oder gar darüber kommunizieren. Ich hoffe, wir verstehen uns, Herr Ansa!«


Francisco sah, wie er damals in eine Art Schockstarre verfallen war und nicht so recht gewusst hatte, was er machen sollte. Wie hätte er zu einer normalen Tagesordnung zurückkehren und so tun sollen, als sei nichts passiert?





 

Wieder spürte er, so wie damals, dass ihm schlagartig alle Energie verloren ging, und er spürte seine Kraftlosigkeit für eine Entscheidung. Merkwürdig, dass ihm jetzt auch sein anschließender Spaziergang am See wieder einfiel.

Er hatte damals vermutet, dass ihm ein solcher Spaziergang am See sicher guttun würde, und kurzum seine  450-m²-Penthouse-Büroetage an der Genfer Rue de Rhône verlassen. Draussen zeigte sich der beginnende Frühling  von seiner schönsten Seite und die Temperaturen lagen bereits zwischen 18 und 20 Grad Celsius. Er lief eine ganze Zeit am Seeufer entlang und seine Gedanken schlugen  so manchen Salto, sodass ihm davon regelrecht schwindelig wurde.

Und jetzt konnte er plötzlich jene wunderschöne Magerwiese von damals ganz deutlich riechen. Es war ja wirklich schon eine ganze Ewigkeit her, dass er sich mitten in eine solche Magerwiese gesetzt hatte; und noch nie im Businessanzug.





 

Die Gräser und Blüten jener wunderschönen bunten Wiesenpracht verteilten ringsherum ihren speziellen Duft. Francisco ließ den Wiesenduft tief in sein Bewusstsein und in seine Seele eindringen und so reproduzierte sich dieser wohl genau in diesem Moment.

Damals wie heute hatte es nicht lange gedauert und diese Wiesendüfte brachten ihm Lebenskraft und -energie in seinen Körper zurück.

Wieder wurde ihm klar, dass er mit seiner Vermutung zu den GFS-Buchungsfehlern genau ins Schwarze getroffen haben musste, sonst hätte dieser Thomas Volker, der Gesandte von C. M.s. Gnaden, nicht so ausgesprochen angestochen reagiert.

Doch durch das Aussprechen seiner Vermutungen hatte er wohl nach Auffassung Volkers die Firma, und nach Auffassung Meyers ihn persönlich verraten; was diese vermutete Manipulationsmaschine noch wahrscheinlicher machte.





 

Wenn er nun tatsächlich damit recht hätte, dass die GFS gezielt und bewusst Agentenprovisionen fehlergespickt bucht, dann handelte es sich hier um einen Zig-Millionen-Betrug und einen riesengroßen Finanzunternehmensskandal in Europa. 





 

Die Global Financial Services (GFS) hatte in Europa rund 12000 Voll- und/oder Teilzeitmitarbeitende respektive vertragsvermittelnde Agenten, die überwiegend solche Finanzprodukte vermittelten, die auf die allgemeine Kundenmasse, also auf den Otto-Normal-Verbraucher, zugeschnitten waren.

Allein in der Schweiz hatte die GFS nach eigenen Angaben, rund 3000 Mitarbeitende, die in den ersten zwölf Monaten des Geschäftsaufbaus Schweiz mehr als Tausendmillionen Schweizer Franken Kapitalsummenumsatz vermittelt hatten, was der GFS insgesamt, bei durchschnittlichem Provisionssatz von 40 Promille, eine Bruttoprovision von mindestens 40 Millionen Schweizer Franken pro Jahr generierte. Von diesen 40 Millionen Schweizer Franken verblieben vertragsbedingt durchschnittlich rund 30%, also 12 Millionen, als Overhead bei der GFS-Zentrale, also bei  C. M. Die restlichen 28 Millionen wurden gemäss Karriereplan pyramidal nach unten an die eigentlichen Vermittler verteilt. Der tatsächliche und ursprüngliche Vermittler des Geschäfts, der in der Regel an der Basis dieser GFS-Pyramide stand und selbst noch keine eigenen ›Verkaufsindianer‹ unter sich hatte, sondern alleine seine Kundengeschäfte generierte, bekam von seinem persönlich vermittelten Kundengeschäft durchschnittlich 35% ab.





 

Die GFS schulte ihre Agenten in internen Seminaren, dass ein Zweitberufler durchschnittlich 3000 Franken verdiene und ein Hauptberufler das Doppelte und mehr. Als Teamchef mit nur vier Mitarbeitenden würde man sein Einkommen multiplizieren, was ein Durchschnittseinkommen von 20000 Franken und mehr monatlich einbrächte und später, als ein nach Karriereplan aufgestiegener GFS-Direktor, der dann acht Teamchefs unter sich wähnte, würde dieser sein eigenes Einkommen potenzieren. 

Dieses Prinzip des Multi-Level-Marketings hätte in den letzten 40 Jahren in den USA die meisten Einkommensmillionäre hervorgebracht. Weil die GFS-Agenten aber weniger an den USA interessiert waren, wurden jeweils monatlich aktuelle Verrechnungsschecks mit den Namen und Einnahmen aktueller GFS-Direktoren großkopiert und auf Overheadfolien gezogen. Diese Folien projizierte dann der jeweilige GFS-Meetingleiter am Ende einer jeden Schulung für alle sichtbar an die Meetingwand. Die somit offengelegten Direktorenumsätze, die im Grunde aber allenfalls einen ungeprüften Bruttoanspruch widerspiegelten, lösten bei den GFS-Mitarbeitenden jeweils laute Wow-Effekte aus, weil man natürlich Einnahmen mit Einkommen verwechselte. 





 

Auf die Frage nach dem allfälligen Brutto- und Nettoverhältnis gab die GFS an, dass circa 20% der Bruttoprovision für Stornoreserven, Stornoabzüge, spezielle GFS-Altersfonds und Spenden für das GFS-Kinderpatenhilfswerk abzurechnen wären. Dass der Agent als Selbstständig erwerbender Unternehmer im Unternehmen davon auch noch seine Betriebskosten, Steuern, Altersvorsorge, Krankenversicherung und Ähnliches bezahlen musste, blieb geflissentlich unerwähnt.





 

Francisco rechnete nun weiter: Die GFS-Zentrale vereinnahmte also alle Bruttoprovisionszahlungen die aus den Geschäften ihrer GFS-Vermittlungsagenten bei Banken, Versicherungen und übrigen Finanzinstituten resultierten, auf ihrem Konzernkonto.

Legte man nun dem durchschnittlichen GFS-Agenten den von der GFS apostrophierten monatlichen Provisionsbruttoanspruch von 6000 Franken zugrunde und rechnete davon nur 5–10% als Fehlerbuchungen mit nachfolgenden Verschiebungen in der Provisionsauszahlung, dann konnte sich der GFS-Konzern zu seinen Gunsten, aber zulasten seiner Mitarbeitenden eine zusätzliche monatliche Liquidität von bis zu 1,8 Millionen Schweizer Franken verschaffen. Würde man nun weiter davon ausgehen, dass die GFS dies europaweit so manipulierte, wäre damit pro Jahr eine betrugsbedingte Zusatzliquiditätssumme von sagenhaften 45 Millionen Euro, plus Zins und Zinseszins für C. M. erreicht! Diese illegale Bereicherung respektive dieser klare Betrug mit dem Ziel der Schaffung eines finanziellen Eigenvorteils war Francisco bereits in ähnlicher Form von einigen namhaften Schweizer Banken bekannt gewesen. Diese hatten nämlich seinerzeit auch über Jahre hinweg die Valuta von Kundengutschriften verzögert und herausgeschoben und sich damit über die daraus resultierenden Zinsersparnisse liquide Vorteile verschafft. Jedenfalls so lange, bis sie höchstrichterlich gestoppt wurden und sie ihren Kunden den Zinsschaden ersetzen mussten. Strafrechtsrelevant konnte den Banken seinerzeit kein ausreichend kausaler Beweis für eine Bereicherungsabsicht geführt werden. 

Jene betroffenen Bankkunden von damals konnten die falsche Buchungspraxis außerdem viel leichter nachweisen, denn sie mussten lediglich ihr Einzahlungsdatum mit dem Datum der Bankvaluta und Bankzinsgutschrift vergleichen. Anders bei den Provisionsbuchungen der GFS-Mitarbeitenden!





 

Ein GFS-Mitarbeiter vermittelte oft auch sehr kleine Geschäfte; eine neue Kreditkarte, einen vom Kunden monatlich zu bezahlenden Sparplan, zum Beispiel über 20 oder 50 Franken, und Ähnliches, für die er sogenannte ratierlich wiederkehrende Kleinprovisionen gutgeschrieben bekommen sollte. Für jeden Vertrag und jeden noch so kleinen Provisionsanspruch wurde immer eine darauf bezugnehmende Buchungszeile in der Abrechnung erstellt.





 

Nun gesellten sich vielfach zu dieser jeweiligen Buchungszeile eine ganze Reihe von zusätzlichen Buchungsvorgängen, nämlich Ein- und Ausbuchungen von Abzügen und/oder Zusatzgutschriften, die oft auch aus Vormonaten resultierten und für die ebenfalls buchhalterisch eigene Buchungszeilen aufgeführt wurden.

Dies führte dazu, dass sich die bereits angesprochene Provisionseinnahmeformel des Multi-Level-Marketing, wonach man:

	
als normaler Agent sein Einkommen addiert,  

	
als Führungscoach/Teamchef multipliziert  



und 

	
als Direktor potenziert,  


auch auf die gesamte Provisionsbuchhaltung respektive auf die Anzahl der Buchungszeilen in den Abrechnungen auswirkte. Dies teilweise auf viele Monate – oft auf Jahre – ausgerichtete Aus- und Einbuchen von unregelmässigen, jeweils divergierenden Abzügen und unregelmässigen, jeweils unterschiedlichen Gutschriften vernebelte dem einzelnen Mitarbeitenden die Kontrolle respektive führte sie ad absurdum.

Zeigte er der GFS-Zentrale eine mögliche Fehlbuchung an, bekam er zunächst gesagt, man werde die Buchung selbstverständlich gerne prüfen. Er selbst musste dann aber dennoch weiter am Ball bleiben, denn in der Regel teilte ihm die GFS-Zentrale nicht unaufgefordert mit, ob und wann ein Ergebnis ihrer Prüfungen vorlag. Der Agent konnte eigentlich nur seine Abrechnungen weiter verfolgen und prüfen, ob irgendwann eine Gutschrift zu seinen beanstandeten Vermittlungsprovisionsbuchungen erfolgt war. War sie erfolgt und der Mitarbeitende fragte in der GFS-Zentrale nach, worin die Ursache jener Fehlbuchung gelegen hatte, so bekam er in der Regel die Antwort: Computerfehler, sorry!


Für den persönlichen Cashflow des Mitarbeitenden war aber jene Antwort ohnehin Makulatur, denn: So oder so fehlte ihm Geld; sein Geld!

»Ein Narr, wer dabei Böses denkt?«, war Francisco in den Sinn gekommen – und ob es wohl einen Staatsanwalt gäbe, der dies alles als ausreichenden Anfangsverdacht ansehen und diesem von Amts wegen nachgehen würde? 

Angelina war damals rasend vor Zorn gewesen, als Francisco ihr von seiner Vermutung mit den Provisionsabrechnungen und dem Nötigungs- und Erpressungsversuch dieses Thomas Volker erzählt hatte.

»Du musst sofort zu einem Anwalt und dich beraten lassen. Wir dürfen uns diese Sauereien nicht gefallen lassen«, hatte sie gesagt. 

Direkt am nächsten Tag war Francisco zu einem Anwalt gegangen. Ein Wirtschaftsanwalt, der vorgab, in der Schweiz und in den USA studiert zu haben und sich im internationalen Unternehmensrecht gut auszukennen. Als er diesem Anwalt seine deutschen und schweizerischen GFS-Agenturverträge zeigte und die aktuellen Geschichten erzählte, schlug dieser die Hände über dem Kopf zusammen und meinte: »Wie konnten Sie nur auf eine derartig windige Firma hereinfallen? Wissen Sie, in der Schweiz gehen wir nicht so liberal mit derartigen Firmen um und ich rate Ihnen, beenden Sie sofort alle Ihre Aktivitäten für diese Firma und kündigen Sie mit eingeschriebenem Brief fristlos. 

Herr Ansa, ich muss Sie wirklich eindringlich vor allfälligen persönlichen Rechtsfolgen warnen, wenn Schweizer GFS-Mitarbeitende wegen möglichen Abrechnungsbetrugs eine Strafanzeige gegen den GFS einreichen, dann werden Sie als verantwortlicher Büroleiter und Führungsmanager unweigerlich mit auf der Anklagebank sitzen. Steigen Sie also sofort dort aus!« 





 

Als Francisco seiner Frau gegenüber diese Warnungen des Rechtsanwaltes wiederholte, fanden sie anschließend schnell zu einem gemeinsamen Entschluss: sofort kündigen und bei der GFS aussteigen und parallel mit dem Aufbau eines GFS unabhängigen, neuen Geschäftes beginnen. Schließlich, so waren sich beide einig, stünden alle seine Genfer Mitarbeitenden und Führungsmanager auch weiter hinter ihm. Nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit und Kontakte wegen, die er zu Geschäftsführern und Führungsmanagern von massgebenden Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnerinstituten hatte. Diese Voraussetzungen prädestinierten geradezu einen GFS-unabhängigen Geschäftsaufbau?

Doch diese Rechnung sollten sie ohne Wirt gemacht haben!





 

Thomas Volker hatte seinem Herrn und Protektor C. M. natürlich unmittelbar vom Ablauf seines letzten Gesprächs mit Francisco berichtet, vor allem von dessen Mutmaßungen hinsichtlich Provisionsfehlbuchungen. Er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Ansa sich eines vereinbarten Gespräches zur Erneuerung seiner Loyalitätsbekundung gegenüber der GFS durch Büroflucht entzogen habe.





 

C. M. selbst, so hatte Francisco später erfahren, forderte Thomas Volker dann auf, sofort die Auswechslung aller Bürotürschlösser zu veranlassen. Außerdem solle er alle Genfer Mitarbeiter auf GFS-Loyalitätsverhalten einschwören und einerseits relativ unverbindlich und vage andeuten, dass die GFS anscheinend ein Betrugsverfahren gegen Francisco Ansa eingeleitet habe und andererseits unmissverständlich und kompromisslos klar, dass jeder Mitarbeitende der weiterhin Kontakt zu Ansa habe, Gefahr liefe in die Strafuntersuchungen hineingezogen zu werden. Die fristlose Kündigung des GFS-Agenturvertrages mit Schadenersatzforderungen wären die unweigerlichen Folgen.

Volker müsse unbedingt alle Kader- und Führungsleute einzeln respektive in persönlichen Gesprächen darauf einschwören. Er könne diesen Führungsleuten versichern, dass sich Carl Meyer persönlich eingeschaltet habe und notfalls mit jeder einzelnen Führungskraft einen neuen Geschäfts-, Finanzierungs- und Zukunftsplan aufstellen würde. Loyalität gegenüber der GFS lohne sich immer!





 

Am Tag nach Volkers Erpressungsversuch wollte Francisco seine Büroräume wieder betreten, um mit seinen Führungsleuten und Mitarbeitenden über die weitere Zukunft zu reden, doch stand er vor verschlossenen Bürotüren, die er mit seinen Schlüsseln offenbar nicht mehr öffnen konnte.

Mit dem Handy kontaktierte er einige seiner Führungsmanager und erfuhr dabei, was Thomas Volker als Anweisungen und Verhaltensregeln bereits herausgegeben hatte. Einem dieser Führungsmanager gegenüber erwähnte Francisco dann, was sich in jenem Gespräch mit Thomas Volker wirklich zugetragen hatte. Daraufhin versprach ihm der Kadermann, dass er allen übrigen Führungskollegen von diesem Vorfall und den wirklichen Hintergründen berichten werde.

Noch am selben Abend erhielt Francisco Besuch von seiner gesamten Kadermannschaft in seiner Privatvilla.

Ihnen gegenüber wiederholte er, was sich zugetragen und was er bezüglich der Provisionsabrechnungen herausgefunden hatte. Er betonte auch, dass es vermutlich sehr schwer sein würde, der GFS ein mutwilliges, strafgesetzrelevantes Betrugs- und Fehlverhalten eindeutig nachzuweisen. Im Gegenteil sei damit zu rechnen, dass C. M. unter Einsatz seines gesamten Geldvermögens eine Armada von Rechtsanwälten und Verbündeten gegen alle und jeden potenziell abtrünnigen Unruhestifter und/oder Kläger auffahren würde.

Niemand dürfe C. M. unterschätzen, denn der habe sicher mehr zu verlieren als jeder andere; und er habe schon so manche persönliche Schlacht – selbst gegen vermeintlich stärkere Geld- und Machtfürsten – gewonnen, wusste Francisco zu berichten.





 

An diesem Abend sprachen sich diese rund fünfzehn Führungsmanager – nach einer emotional und leidenschaftlich geführten Pro-und- Kontra-Diskussion – für eine gemeinsame und geschlossene Abnabelung und Trennung von der GFS aus.

Gleichwohl wollten sie ihre künftigen wirtschaftlichen Erfolge weiterhin gemeinsam und unter der Führung Franciscos suchen; allein in Freiheit und Unabhängigkeit von Meyer-Machiavelli!





 

Dafür wäre es nun notwendig, entsprechende Vertrags- und Abklärungsgespräche mit den im Markt einflussreichsten Finanzpartnergesellschaften zu führen. Sie alle waren sich dabei im Klaren gewesen, dass nur dann, wenn sie namhafte und renommierte Finanzgesellschaften als künftige Geschäftspartner gewinnen könnten, und nur dann, wenn diese auch bereit wären das notwendigerweise abzudeckende und nicht zu unterschätzende Delkredererisiko zu übernehmen, wäre eine gemeinsame Zukunft ausserhalb der GFS realisierbar.





 

Franciscos fristlose Kündigung schlug in den Reihen der europäischen GFS sehr große Wellen, sodass er eigentlich damit rechnete, dass sein Telefon nicht aufhören würde zu läuten. Doch hatte er sich getäuscht! Niemand hatte angerufen – bis auf einen: C. M. persönlich!

Dieser hatte zunächst in seiner gewohnt schmalzigen Art versucht, Francisco wieder um den Finger zu wickeln: »Herr Ansa, Carl Meyer hier. Sagen Sie, was ist denn eigentlich passiert?« 





 

In seiner Nebelhülle reproduzierte Francisco augenblicklich seine Gefühle von damals, und wie seine innere Stimme geschrien hatte: »Hören Sie bloss auf mich zu verarschen!« 

Doch eben nur die innere und nicht die äussere Stimme; denn die war geprägt von Diplomatie: »Ich nehme doch an, Herr Meyer, dass Thomas Volker Sie bereits informiert hat – oder nicht?« 





 

C. M. darauf: »Ich habe noch nicht persönlich mit Volker sprechen können, sondern habe nur eine Nachricht von ihm auf meinem AB gehabt. Demnach soll ich ihn zurückrufen, weil Sie Ihren Vertrag mit dem GFS fristlos gekündigt hätten. Doch das wollte ich jetzt lieber direkt von Ihnen hören! Also, was ist denn nur passiert, Herr Ansa? Sie sind doch mein bester Mann!« 





 

Gegen diesen Schleim war Francisco mittlerweile immun und er war sich absolut sicher, dass C. M. ihn hinsichtlich des Gesprächs mit Volker wieder einmal anlog, doch wollte er zunächst auf dessen Spiel eingehen. Er schilderte C. M. also wahrheitsgemäss den Inhalt des besagten Gespräches mit Thomas Volker und wie dieser versucht habe ihn brutal zu erpressen. Natürlich berichtete er C. M. auch von diesen Provisionsauszahlungsproblemen und von den seinerseits recherchierten, immensen Provisionsfehlbuchungen in der Zentrale.

Doch wäre C. M. nicht C. M. gewesen, hätte er auf Franciscos Bericht nicht mit äußerster Bestürzung reagiert. Logisch also, dass er anschließend, selbstverständlich, die sofortige Klärung dieser Buchungsvorgänge versprochen hatte. Er versprach sogar, notfalls das gesamte Computersystem prüfen und wenn nötig auch erneuern zu lassen.

Jovial lehnte er darüber hinaus das verwerfliche Verhalten und Vorgehen des Thomas Volker rigoros ab und führte weiterhin aus, dass dieser Vorgang ihm persönlich wirklich sehr leid täte. Er sprach sogar von einem persönlichen Schock für ihn, weil er dadurch nun einen seiner besten Führungsmanager verlieren würde.

Der Höhepunkt der C. M.-Echauffiertheit lag allerdings in dessen Aussage: Wenn Francisco ihn unmittelbar nach diesem Vorfall mit Thomas Volker persönlich angesprochen hätte, dann hätte er diesem Volker schon die Leviten gelesen und diese dumme Angelegenheit ohne weitere Misstöne geklärt und beendet. Doch jetzt sei leider alles Porzellan bereits so zerbrochen, dass ein Kitten nicht mehr möglich wäre.

»Ein Narr, wer Böses dabei denkt?«, war Francisco wieder spontan in den Sinn gekommen. 

Zum Abschluss dieses Telefonats – das bei Francisco auch heute noch anhaltende Übelkeit auslöste – versprach C. M., dass er sich selbstverständlich persönlich und sofort dafür einsetzen würde, dass man Francisco die noch offenen Provisionen ausbezahlen würde; denn schliesslich solle ja die Familie Ansa keinen weiteren wirtschaftlichen Schaden erleiden.

Damit er allerdings sich für die volle Auszahlung der Provisionen beim Geschäftsführer der GFS-Servicezentrale Schweiz einsetzen könnte, müsse Francisco ihm bitte zusichern, keine juristischen Schritte gegen die GFS und/oder gegen Thomas Volker zu unternehmen. Ansonsten hätte er sicher keine Chance den Geschäftsführer Schweiz von der schnellen und vollständigen Auszahlung der Provisionen zu überzeugen.





 

Francisco darauf zu C. M.: wieso denn überhaupt die Bürotürschlösser ausgetauscht worden seien, wenn die GFS doch eigentlich friedliche Lösungen bevorzuge?

Wieder hatte dieser Machiavelli des Geldes in seiner bestens bekannten Art reagiert: »Wissen Sie, Francisco, das passiert wahrscheinlich vorsorglich und automatisch, wenn fristlose Kündigungen von Verträgen in der Schweizer Zentrale eintreffen. Mit dieser reinen Vorsichtsmassnahme hatte ich persönlich gar nichts zu tun, weil ich bis heute ohnehin nicht in die Angelegenheit involviert wurde.« 





 

Das Spiel des Möchtegern-Machiavellisten war natürlich von Francisco sofort durchschaut. Er war deshalb auch nicht weiter auf dessen wissentlich gesetzte Falschaussage eingegangen, wonach nämlich die Türschlösser erst nach seiner fristlos ausgesprochenen Kündigung ausgetauscht worden sein sollten.

C. M. spielte eben wieder sein typisches Nebel- und Machtspiel und er wollte ihm weißmachen, dass eigentlich der von ihm angestellte GFS-Geschäftsführer Schweiz und nicht er solche Entscheidungen träfe. Dies erkannt, wollte er es diesem C. M. nun mit gleicher Münze zurückzahlen. Also antwortete er: »Natürlich werde ich versuchen, meine Frau und meinen Anwalt davon zu überzeugen, keine juristischen Schritte gegen die GFS zu unternehmen. Denn schliesslich habe ich jetzt ja Ihre Zusage dafür, dass Sie sich persönlich für die komplette Auszahlung aller meiner Provisionen einsetzen wollen und darüber hinaus auch die Fehlbuchungen bei den beanstandeten Provisionen erneut und unter Ihrer Aufsicht prüfen lassen.« 





 

Schon eine Woche nach jenem Telefonat hatte Francisco bei den Chefs einiger grosser Versicherungen, Banken und Kapitalproduktfirmen vorgesprochen, um mit ihnen eine gemeinsame geschäftliche Zukunft und Zusammenarbeit frei und unabhängig von der GFS zu besprechen.

Jene Gespräche führten dann in der Tat zu einer wichtigen Klärung, allerdings nur in Franciscos offensichtlich schon eingetrübten Augen für unternehmenswirtschaftliche Realitäten.

Denn wie aus einem Mund hatten alle diese hohen Finanzfirmenchefs bekundet, dass sie zwar sehr gerne mit Francisco Ansa weiter zusammengearbeitet hätten, weil sie ihn sowohl persönlich schätzten als auch mit seinen in der Vergangenheit an sie vermittelten Finanzgeschäften hochzufrieden wären, doch – und darauf dürfe er sie nun leider nicht persönlich behaften – seien sie gezwungen worden jede weitere Zusammenarbeit mit ihm abzulehnen.

Jeder Einzelne hatte ihm hinter vorgehaltener Hand noch anvertraut, dass C. M. ihn bereits kontaktiert und angedroht habe, dass die GFS seinem Institut für den Fall der weiteren Zusammenarbeit mit dem fristlos gekündigten GFS-Mitarbeiter Ansa alle Zusammenarbeitsverträge mit sofortiger Wirkung aufkündige.

Alle diese Firmenchefs waren sich unabhängig voneinander und auch ohne Absprache darin einig, dass sie diesen angedrohten allfälligen Umsatzverlust aus GFS-vermittelten Geschäftsverträgen nicht erleiden wollten. Sie könnten es sich wirtschaftlich einfach nicht leisten, auf das ansteigende GFS-Umsatzvolumen, das derzeit schon bei einigen Hundertmillionen Schweizer Franken/Euro liegen würde, zu verzichten!

Profit und Shareholder-Value kamen also auch bei den Banken und Versicherungen vor Ethik und Moral! Wow! Das war eine wichtige Ernüchterung.

Frustration, Ohnmacht und steigende Übelkeit nisteten sich nun tief in seiner so geschundenen Seele ein.

Nur wenige Tage nach diesen Gesprächen war ihm dann ein eingeschriebener Brief von einer grossen, international bekannten Anwaltskanzlei zugestellt worden.

Der unterzeichnende Rechtsanwalt stellte zunächst klar, dass er von der GFS-Schweiz AG mit der Wahrnehmung und Durchsetzung aller Rechte gegen Francisco Ansa beauftragt und gehörig bevollmächtigt worden sei. Er habe im Namen seiner Mandantin die Herausgabe aller Genfer GFS-Bürodokumente und Büroakten, Bank- und Buchhaltungsunterlagen, PC-Passwörter, Kunden- und Mitarbeiterpräsentationen bis zum übernächsten Tag, 12:00 Uhr Mittag, an seine Kanzleiadresse zu verlangen. Darüber hinaus sei der auf die GFS angemeldete Mercedes Benz mit dem Kennzeichen GE-222111 ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt mit allen Fahrzeugschlüsseln und Fahrzeugpapieren dort abzugeben.

Erfolge die Herausgabe der angeforderten Wertsachen und Dokumente nicht bis zum Ablauf der angegebenen Frist, würden die nominellen Wertbeträge aller dieser Forderungsgegenstände zuzüglich der in diesem Fall noch näher zu verifizierenden Schadenersatzforderungen aus diesem Verzug auf die dann ebenfalls unmittelbar fällig gestellten GFS-Investivdarlehensbeträge, die in Höhe von rund 600000 Schweizer Franken zulasten Francisco Ansas saldiert worden wären, auf dem Rechtsweg unmittelbar eingefordert.

Darüber hinaus hätte seine Kanzlei den Auftrag, zu prüfen, ob und inwieweit Francisco Ansa während seiner Tätigkeit für die GFS gegen geltende Schweizer Strafrechtsnormen verstossen habe.

Vorsorglich würde er schon jetzt darauf hinweisen, dass es sich bei diesen anwaltlichen Prüfungen strafbarer Handlungen unter anderem auch um strafrechtsrelevante Verletzungen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), hier zum Beispiel um Abwerbung von GFS-Mitarbeitenden für eine Konkurrenzfirma, handeln würde.

Aussagen von Zeugen, für mindestens einen Abwerbungsversuch des Francisco Ansa, würden ihm bereits vorliegen.

Er habe deshalb Herrn Ansa aufzufordern, sofort jedwede Abwerbungshandlung von GFS-Mitarbeitenden zu unterlassen. Im Falle weiteren Zuwiderhandelns würde er neben den sofortigen Strafanträgen auch zivilrechtliche Klageschritte mit Schadenersatzansprüchen geltend machen.





 

Francisco atmete tief durch; da war es also wieder: Das wahre Gesicht des Carl Meyer!

Wie hatte dieser selbstverliebte machtgeile Mensch in den Führungsmeetings immer gesagt: »Es gibt einen Fehler, den ich niemals verzeihe: Illoyalität! Wer sich einmal von mir abwendet, hat seine Chance verspielt!« 





 

Diese beiden Aussagesätze hatten ihm schon immer die fürchterliche ›Arroganz des vermeintlich Mächtigen‹ bezeugt. Auch konnte sich Francisco des Eindruckes nicht erwehren, dass hinter diesem C.-M.-Verhalten eine Selbstüberschätzung liegen musste. Viel schlimmer nagte es aber an ihm, dass er in diesem Verhalten auch ein erhebliches Mass an Menschenverachtung erkennen konnte, das er selbst offensichtlich lange Zeit einfach negiert hatte.

Wieder gewärtigte er nun dieses schaudernde Gefühl in sich, das ihn auch damals gelähmt hatte, als er sich nämlich fragte: Was sich dieser C. M. wohl noch alles einfallen lassen würde, um ihn, den Illoyalen, zu bestrafen?





 

Der erste Schuss der GFS-Anwälte zeigte ihm jedenfalls, dass ihn C. M. offensichtlich als gefährlich einstufte.

Für wie gefährlich, würde ihm schlussendlich dessen Kapitalaufwand für Anwälte, Gerichte, Detektive und Sonstiges zeigen.





 

Nun fühlte er auch wieder, wie er sich damals vor sich selbst geschämt und sich gefragt hatte: »Wieso in Gottes Namen habe ich meine innere Stimme, die mich doch über so viele Jahre immer wieder verlässlich gewarnt hat, bei diesem  C. M. überhört? Wieso habe ich mich auf einen derartigen Menschen überhaupt eingelassen?« 





 

Hatte er denn wirklich allen Ernstes geglaubt, dass es sich bei diesem Carl Meyer um einen reinen Gutmenschen handeln würde, nur weil dieser ein Kinderpatenhilfswerk sponserte bei Herrn und Frau Bundeskanzler ein und aus ging und von den Medien als der Vorzeigeunternehmer gepriesen wurde?

Ein fragwürdiger Gutmensch, der mit seinem profitorientierten Finanz- und Wirtschaftsservice, den er nach eigener Aussage a priori für Nettogeringverdiener konzipierte, weil diese Zielgruppe es verdient habe in all ihren Finanzfragen zu Altersvorsorge-, Kapital- und Sparplänen, Krankenkassen, Immobilien und Hypotheken beraten zu werden; genauso gut – wenn nicht noch besser – wie jene Großverdiener und Großvermögende, die sich gute Berater schon lange leisten konnten und würden; der dann aber in seinem gönnerhaften Unternehmensimperium Mitarbeiter betrügt um seine jovial anmutenden Spenden als Gutmensch überhaupt bezahlen zu können.

Hatte er denn allen Ernstes annehmen können, dass dieser selbstmarketingerschaffene Erfolgsmensch Carl Mayer seine Subagenten, die er als Unternehmer im Unternehmen in sein persönliches Firmenkonstrukt einspannte und die ihm diesen Europakonzern im Schweißes ihres Engagements und Umsatzes erst möglich machten, als menschlich gleichwertige, fair zu behandelnde Geschäftspartner ansehen würde?

Wer so dumm, naiv und gutgläubig war das zu glauben, so wie er, der durfte sich eigentlich nicht beschweren sondern musste kleinlaut seinen Fehler einräumen.





 

Seine Gedanken gingen weiter: Welchen Bärendienst hatte er seiner Familie erst mit dieser Blindheit erwiesen? Dabei tröstete ihn jetzt auch nicht die Gewissheit, dass Angelina lange Zeit genauso von der GFS-Geschäftsidee überzeugt gewesen war wie er selbst. Auch hatte sie ihn immer wieder weiter und weiter angetrieben, mehr und noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Büros zu eröffnen – doch blind gefolgt war allein er. C. M. hatte Angelina auch nicht von ungefähr immer wieder ins Ohr geflüstert: »Ihr Mann kann so erfolgreich werden wie ich!« 





 

Seine Frau schien sich außerdem in diesen GFS-Jahren total verändert zu haben; sie war richtiggehend geldgeil geworden.

Das Savoir-vivre, mit allem Schickimicki, Glimmer und Glamour, von St. Moritz über Nizza und L. A. bis Bora Bora, hatte für sie und selbst für die Kinder immer mehr Wichtigkeit und Stellenwert bekommen. Dafür war sie sogar bereit gewesen, zuhause auf ihren Mann, Liebhaber und Vater ihrer Kinder je länger je mehr zu verzichten.

Dennoch wusste Francisco, dass die Verantwortung für diese spätere missliche Lebenslage überwiegend, wenn nicht allein, bei ihm lag. Also ging er davon aus, dass es folglich allein an ihm sei, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, und zwar so, dass die seinerzeit doch irgendwie wieder schwanger gewordene Angelina und seine beiden Kinder möglichst wenig zusätzlich belastet werden mussten. Doch ohne wirtschaftliche Einschränkungen und Verzicht auf bisher Liebgewordenes und Gewohntes würde dies für sie alle sicher nicht ablaufen können.





 

Sein Anwalt war leider im Ausland und nur telefonisch erreichbar gewesen. So konnte er sich lediglich fernmündlich mit diesem über das Schreiben und die Fristen der GFS-Anwaltskanzlei austauschen. Dieser neue Rechtsvertreter riet ihm, auf keinen Fall die von der Gegenseite geforderten Wertsachen und Bankdokumente herauszugeben; er wolle zunächst schriftlich auf dieses Forderungsschreiben reagieren, weshalb er das besagte Schreiben per Faxzusendung erbat.





 

Zwei Tage später rief Franciscos ehemaliger Stellvertreter – jetzt neuer GFS-Büroleiter – an und forderte ihn in einem ziemlich dreisten Ton auf, alle Geschäftsgelder die sich noch auf diesem Ansa-Bürokonto befänden, auf sein neues Büro- und Namenskonto zu überweisen. Francisco antwortete ihm, dass diese Gelder so lange auf dem Ansa-Konto eingefroren blieben, bis er sich mit der GFS über alle Pendenzen einig geworden sei. Wütend legte der ehemalige Stellvertreter daraufhin den Telefonhörer auf.

Die Quittung sollte Francisco in nächster Zeit bekommen.

Sein Rechtsanwalt beantwortete zunächst diesen Forderungsbrief der GFS-Anwälte und wies die GFS-Forderungen als kausal ungerechtfertigt komplett zurück. Darüber hinaus listete er in Absprache mit Francisco die Gegenforderungen auf und setzte ebenfalls eine Frist bis zu deren Erfüllung. Sein Anwalt zeigte sich davon überzeugt, dass  C. M. respektive der GFS Vergleichsverhandlungen anbieten würden. Allein das Enfant terrible C. M. entschied sich anders.





 

Francisco bekam stattdessen einen eingeschriebenen Brief, diesmal von der Ausländerpolizei, die ihn für die kommende Woche zu einer Einvernahme in ihre Behörde bestellte. Über ein kurzes Telefongespräch hatte sein Rechtsanwalt herausgefunden, dass ihm die Ausländerbehörde vorhalten würde, dass er die Grundlage für die nach dem Ausländergesetz Schweiz einmal abgegebene Aufenthaltsbewilligung, die bei Einreise an die spezielle GFS-Tätigkeit gebunden gewesen war, verwirkt habe, da er nun nicht mehr bei der GFS Schweiz arbeiten würde. Die Behörde gab Francisco Ansa eine Frist zur Stellungnahme und wies ihn gleichzeitig darauf hin, dass er mit seiner Familie ohne neue Aufenthaltsbewilligung innerhalb eines Monats die Schweiz verlassen müsste.





 

Angelina bekam einen Schreikrampf, als sie dieser Mitteilung des Rechtsanwaltes gewahr wurde. »Aber das ist doch eine zum Himmel schreiende Sauerei«, schrie sie. »Francisco, dagegen muss der Anwalt doch vorgehen.« 





 

Sie möge sich beruhigen, hatte Francisco ihr geantwortet, der Anwalt würde ein neues Permit beantragen und dafür eine neue Begründung liefern. Vielleicht sei es für ihre Zukunft ja grundsätzlich auch besser, sich in die Deutschschweiz zu orientieren, gab er zu überlegen. Dort jedenfalls würden sie sie in ihrer deutschen Muttersprache leben und handeln und die Kinder hätten es in der Schule ebenfalls wieder leichter.





 

Angelina beruhigte sich dann schnell wieder und schien von dem Gedanken beseelt, ein neues Haus in der Deutschschweiz zu beziehen und neu einzurichten. Die Kinder mussten von diesem Gedanken auch nicht lange überzeugt werden.

Blieb allein die Frage, wie sich Francisco beruflich wieder auf die eigenen Beine stellen sollte, wenn alle seine bisherigen Finanzpartnergesellschaften, jedenfalls diejenigen, die im Markt zur Crème de la Crème gehörten, sich nicht weiter auf ihn einlassen wollten oder durften. Ohne verlässliche Verträge mit derart renommierten Finanzpartnern, ohne Geschäftspartner mit ausreichend viel Venture Capital im Rücken würde er einen solchen Geschäftsgang ein für alle Mal abhaken müssen.





 

Schon oft hatte er in den letzten Wochen darüber nachgedacht, ob er nicht einfach einmal jenen langjährigen Exchef und heute größten C. M.-Widersacher und GFS-Konkurrenzunternehmer ansprechen sollte. Seines Wissens hatte  C. M. damals in den 80ern diesen heute älteren Mann ebenfalls ordentlich übers Ohr gehauen und sich GFS-intern immer wieder mit seinem damaligen Coup gegen die NVG gebrüstet. Vielleicht hatte jener Exchef jenen Affront von damals bereits vergessen, vielleicht aber auch nicht; und vielleicht wäre dieser ja interessiert an Franciscos Sach- und Führungs-Know-how sowie am Schweizer Allfinanz- und Vertriebsmarkt. Andererseits wollte Francisco nicht Gefahr laufen, vor einen alten Fehdenkarren und persönliche Rachegelüste gespannt zu werden; und dieser ehemalige Chef hatte seinerseits auch alles andere als eine gute Reputation.

Karl-Theo Wischnewski, Grand Senior und Patron in der Branche, Gründer und Konzernleiter der NVG (Nachhaltiger Vermögensaufbau GmbH &Co.KG ), war bereits Anfang der 60er-Jahre als Führungsmanager in der Genfer IOS von Bernie Cornfeld und in den Schlagzeilen der damaligen Wirtschaftspresse gewesen. Die IOS hatte seinerzeit rund 25000 Vertreter beschäftigt, die über Telefon- und Haustürgeschäfte – vielfach an amerikanische Auslandsbürger die in Europa lebten – Anteile an rund 18 Kapitalanlagefonds verkauften. Diese Firma kontrollierte damals ein Anlagekapital von über 2,5 Milliarden USD, erlitt dann aber den Zusammenbruch infolge undurchsichtiger Kapitalverluste in den von der IOS selbst kreierten Fund of Funds sowie einer darauffolgenden Periode der Börsenschwäche. Ein großer Teil der Anlegerkunden zog daraufhin Kapital ab. Im Rahmen des damaligen Niedergangs der IOS stellten über 300 IOS-Mitarbeitende in der Schweiz, vorwiegend aus unteren und mittleren Mitarbeiterebenen, Strafanzeige gegen ihre IOS-Führenden, weil diese ihnen Unternehmensanteile an der IOS aufgedrängt hatten; Unternehmensanteile die sie teilweise mit geliehenem Geld finanzierten. Der Prozess im Jahre 1979 endete jedoch mit Freisprüchen  der IOS-Oberen, weil gegen sie kein Nachweis eines kausalen und schuldhaften Fehlverhaltens geführt werden konnte.

Francisco waren die Parallelen zwischen dem Geschäftsgebaren jener IOS des Jahres 1969 und denen der GFS von 1999 schlagartig bewusst geworden. Höchstwahrscheinlich würde er auch bei C. M.s Ziehvater und Exchef K. T. Wischnewski und seiner NVG auf entsprechende Vergleichbarkeiten stoßen.

Er hatte darüber nachgedacht, ob seine persönliche Vision von einer ethisch und moralisch sauber arbeitenden Finanzdienstleistung, die im Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden gleichsam Fairness, Transparenz und Professionalität praktiziere, vielleicht doch eher ins Reich seiner Wünsche und Träume gehöre.

Sollte er vielleicht darüber hinaus mit diesem Wischnewski und seiner NVG noch Gefahr laufen, vom Regen in die Traufe zu kommen?

Seine Alternative zu einer Kontaktaufnahme mit Wischnewski und dem NVG wäre allerdings nur, die Finanzdienstleistung und seine langjährigen persönlichen Investments in den Berufs- und Geschäftsaufbau komplett aufzugeben.

Er müsste sich dann in der Schweiz oder in Deutschland oder anderswo mit seinen nunmehr doch 45 Lebensjahren und einer mittlerweile finanziell sehr anspruchsvollen, verwöhnten Frau und drei Kindern abermals ein ganz neues Berufs- und Wirkungsfeld suchen und mit einem kompletten Neuaufbau beginnen.

Alleinlebend würde er für sich darin keine abschreckende Aufgabe sehen – doch als Familienvater und Ehemann sehr wohl.





 

Er erinnerte sich jetzt, wie er sich über die sofortige Erreichbarkeit dieses alten Mannes und Exchefs damals wunderte. Für gewöhnlich waren solche Konzernchefs always busy, also sehr schwer zu erreichen und man musste viel Geduld aufbringen und es immer wieder aufs Neue versuchen.

Als sich Karl-Theo Wischnewski am Telefon die Geschichte von Francisco Ansa angehört hatte, sagte er: »Wir müssen uns unbedingt sofort treffen. Ich lasse Ihnen ein Flugticket hinterlegen, dann kommen Sie bitte zu mir und wir sprechen in Ruhe über alles – einverstanden?« 





 

Francisco einigte sich mit diesem Wischnewski schneller, als er zuvor annehmen konnte. Es war ein sehr zweckdienlicher aber dennoch auch lukrativer Vertrag, der ihn für die NVG verpflichtete.





 

Ohne Feilschen bot ihm Wischnewski an: ein festes Nettogehalt von monatlich 20000 Schweizer Franken zu zahlen plus die allfälligen Provisionen nach NGV-Karriereplan plus eine Mercedes-Limousine als Geschäftswagen plus die Übernahme aller zukünftig anfallenden Anwalts- und Prozesskosten, die gegen die GFS und/oder gegen C. M. anfallen würden.

Somit war er mit sofortiger Wirkung oberster Landesdirektor und Geschäftsführer für die neu aufzubauende NVG-Schweiz AG.





 

Allerdings zeigte sich die NVG in ihrem Auslandsengagement anders strukturiert als die GFS. Die NVG hatte nämlich einen Auslandsgeschäftsführer, einen Mann namens Peter Franzen, der gleichzeitig auch Mitglied der Konzerngeschäftsführung war. Mit ihm sollte Francisco nach Auffassung und Wunsch des Karl-Theo Wischnewski beim Aufbau der NVG-Schweiz AG und ihrer Subfirmenstrukturen künftig eng zusammenarbeiten.





 

Mit seinem tollen NVG-Vertrag in der Tasche wollte Francisco seine Angelina überraschen und war freudig und auf direktem Weg vom Flughafen nach Hause geeilt. Er berichtete ihr dann von der wirklich guten Gesprächsatmosphäre und dass dieser Wischnewski ihm spontan und sofort zugesichert hatte, alle Anwalts- und Prozesskosten gegen C. M. und die GFS zu übernehmen und dass die NVG sehr gute Anwälte haben soll, die auch schon mehrfach gegen C. M. Prozesse gewonnen hätten. Francisco erzählte sehr emotional und freudig erregt von seinem neuen Geschäftsaufbau- und Führungsauftrag, seinem neuen Arbeitsvertrag mit Firmenwagen, Provisions- und Festgehaltzahlungen.

Im ersten Moment reagierte Angelina darauf sehr erfreut, bis sie von Francisco hörte, dass das Festgehalt auf 20000 Schweizer Franken netto festgelegt worden sei. Dann schimpfte sie los: »Bist du denn jetzt von allen guten Geistern verlassen, Francisco? Wie kannst du dich für einen solchen Hungerlohn von diesem Wischnewski verpflichten lassen? Du bist doch viel mehr wert mit dem, was du alles kannst und was du alles in diese Firma einbringen kannst!« 

Francisco war ob dieser Vorhaltungen seiner Frau sprachlos. War das wirklich seine Angelina, die das jetzt gesagt hatte?

Und war das dieselbe Frau die er liebte und die noch vor wenigen Jahren mit aller Bescheidenheit und Zurückhaltung auf jede kleinere Lohnerhöhung im Rahmen von nur 100 Franken reagiert hatte? Dieser heute derart lautstarken, mit Händen und Füßen argumentierenden Frau konnte er jetzt buchstäblich die Dollarzeichen in den Augen respektive in der Iris ablesen – und das ließ in ihm gehörige Angst aufsteigen.





 

Das Finden und Einziehen in eine neue repräsentative Villa am Vierwaldstättersee war unter den neuen Umständen relativ einfach gewesen. Selbst der Aufbau von neuen NVG-Firmenstrukturen war Francisco wieder in kürzester Zeit erfolgreich gelungen – auch wenn ihm dafür wider Erwarten nur wenige seiner alten Führungskräfte tatsächlich von der GFS zur NVG gefolgt waren. Dafür waren andere GFSler aus anderen Schweizer GFS-Büros an ihn herangetreten und baten ihn um die Übernahme in die NVG. Einige von ihnen berichteten dann, dass C. M. in diversen Führungsmeetings davon gesprochen habe, dass er ihn, Francisco Ansa, persönlich aus der Schweiz jagen würde, aber nicht ohne ihm zuvor Kopf und Eier abzuschneiden. Diese typische C. M.-Sprache mit Drohgebärden ließ nichts Gutes für die Zukunft vermuten – zeigte es Francisco doch auch, dass dieses Enfant terrible C. M. offensichtlich jetzt vor Wut auf ihn kochen musste.





 

Die nächste Attacke ließ dann auch nicht lange auf sich warten: Aufgeregt stand Angelina mit allen Kindern im Schlepptau in Franciscos neuem Luzerner Büro. »Du hast ein Einschreiben von einer französischsprachigen Behörde aus Genf: ich glaube von einem Gericht!« 

Francisco öffnete das Einschreiben und versuchte den französischen Text zu lesen und zu verstehen.

»Wenn ich das richtig verstehe, laden die mich zu einem Vernehmungstermin in der nächsten Woche bei der Kriminalpolizei in Genf vor – und wenn ich nicht erscheine, wollen sie mich verhaften.« 





 

Francisco spürte an diesem Punkt seiner Erinnerungen plötzlich einen stechenden Schmerz in der Magengrube – so wie damals, wo mit ihm auch Angelina ob dieser Nachricht blass geworden war und sie sich beide, wie von einem Schlag getroffen, auf einen Stuhl fallen ließen.

»Was bedeutet das, Francisco? Was kann die Kriminalpolizei von dir wollen; was können sie dir denn vorwerfen?«





 

Francisco versuchte nun, vor seiner Frau und seinen Kindern cool und ruhig zu bleiben, obwohl er gegenteilig fühlte.

»Keine Angst, ich werde sofort mit meinem Anwalt sprechen und der soll die Dinge direkt mit der Polizei klären. Wahrscheinlich hat ja C. M. wieder einen seiner persönlichen Giftpfeile abgeschossen, die aber oft giftiger scheinen, als sie in Wirklichkeit sind.« 





 

Der Rechtsanwalt hatte sofort nach Erhalt des Faxes mit der Kopie dieses Schreibens bei der Kantonspolizei in Genf angerufen. Dort gaben sie ihm aber lediglich die Auskunft, dass gegen Francisco Ansa diverse Strafanzeigen vorliegen würden und dass dieser deshalb einvernommen werden müsste. Das persönliche Erscheinen des Herrn Ansa sei richterlich angeordnet und bei der ersten Einvernahme sei gesetzlich kein anwaltlicher Rechtsbeistand erlaubt. Weitere Auskünfte, etwa zu der Frage, wer diese Strafanzeigen mit welchen Inhalten gestellt habe, bekam er nicht.





 

An jenem besagten Vorladungstag war Francisco mit einem beklemmenden Gefühl in das Gebäude der Genfer Kantonspolizei eingetreten. Von einem Polizeibeamten in Zivil war er in einen halbdunklen, recht kahl eingerichteten Raum mit vergittertem Fenster zum Hof geführt worden. An der linken Wand stand ein alter, weiß lackierter Holztisch mit vier ebenfalls älteren Holzstühlen; auf dem Tisch eine abgedeckte Schreibmaschine und auf dem Fensterbrett ein Telefonapparat. Über dem Tisch an der Wand hatte er ein DIN-A0-Plakat mit dem Aufdruck: ›Police de canton de Genève. La vérité vient toujours à la lumière!‹ wahrgenommen. 

Na, hoffentlich kann auch ich darauf vertrauen, versuchte er sich zu beruhigen.

In seinem dunklen Businessanzug stand er direkt vor dem einzigen Fenster zum Hof und er spürte wie diese Gitter vor dem Fenster ihm irgendwie beängstigend ins Bewusstsein eindrangen. Ein äusserst mulmiges Gefühl war in seiner Magengegend zu spüren; doch er hatte sich nichts vorzuwerfen; warum also ein mulmiges Gefühl haben?

Er wollte versuchen, ganz normal und unaufgeregt zu wirken. Doch was würde diese GFS wohl alles erfunden haben, um eine Strafanzeige gegen ihn zu begründen? Schlussendlich müssten sie doch auch mit einer Gegenklage von seiner Seite rechnen – ja vielleicht sogar mit einer Verleumdungsklage. Und was wenn diese Flics die gleich das Verhör durchführten, nur Französisch sprächen und er denen die wahren Dinge nicht recht erklären könnte? Die verstünden kein Deutsch, er spräche schlecht Französisch und im Detail verstünden sie alle Bahnhof. Das wäre dann allein für ihn der absolute GAU! Sein Anwalt hatte ihm gesagt, dass er, wenn nötig, einen Dolmetscher hinzuziehen könnte, er müsse dann einfach darauf bestehen.

Verdammt! Diese Gitter an den Fenstern die wirkten schon sehr beklemmend und er hoffte, sie deuteten auf kein böses Omen.

Dann sprang plötzlich die Tür zum Verhörraum auf und ein ziviler Polizist betrat den Raum. Wort- und blicklos deutete er Francisco mit der Hand an, auf einem Stuhl Platz zu nehmen und setzte sich selbst sofort an die gegenüberliegende Tischseite, noch bevor Francisco seinen Stuhl erreichen konnte. Der Polizist schlug eine Akte mit vielen Papieren auf und spannte wortlos und ohne Francisco eines Blickes zu würdigen, ein Formular, mit Kohlepapier hinterlegt, in die Schreibmaschine.





 

»Vous êtes Monsieur Ansa, correctement?« 

»Oui! Mais je parle très mal français, Monsieur« antwortete Francisco und fragte ihn dann: »Parlez vous allemand?« 

Der Polizist blickte daraufhin auf und antwortete ihm: »Ja! Isch werde versuchen auf Deutsch sprechen. Wir missen erst mal Personalien einfillen. Donc! Vous êtes, pardon: Sie sind Monsieur Francisco Ansa?« 

Francisco nickte auf diese Frage nur, doch der Polizist bemerkte und akzeptiert es.

»Monsieur Ansa, wann sind Sie geboren und wo?« 





 

Bis Francisco nun seine gesamten Personalien angegeben und auch vorgetragen hatte, wie und zu welchem Zweck er mit der GFS in die Schweiz gekommen war, war einige Zeit vergangen. Der Polizist hatte seine Angaben im Zweifingersystem in die Maschine getippt und musste zwischenzeitlich ein neues Blatt in die Schreibmaschine einspannen.

Dann endlich eröffnete er Francisco, dass ihm diverse Strafanzeigen gegen ihn vorliegen würden, ging aber gleichwohl auf deren Inhalte nicht weiter ein.





 

»Ist es richtig, dass Sie nicht mehr für die Global Financial Services (Schweiz) AG arbeiten und dass Sie ohne eine neue Arbeitsstelle sind, Monsieur Ansa?« 

Francisco versuchte dem Polizisten nun zu erklären, dass er seinerzeit auf Anraten seines Rechtsanwaltes fristlos bei der GFS gekündigt hatte, dass er aber nun seit drei Wochen für einen neuen Arbeitgeber, die NVG-Schweiz AG in Luzern arbeiten würde.

Ob Francisco eine gültige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die Schweiz, ein Permit, besitzen würde, wollte der Beamte wissen.

»Ja! Mein Anwalt hat mir gerade gestern mitgeteilt, dass er nun die neue Aufenthaltsbewilligung mit der Ausländerpolizei in Luzern geklärt hat.« 





 

»Monsieur, was war der Grund für Ihre fristlose Kündigung?« 

Francisco musste unauffällig etwas nach Luft ringen, denn er spürte innerlich doch mehr Aufregung in seinem Körper, als er sich vorher eingestanden hatte. Einmal gut durchgeatmet, erzählte er dem Polizisten, wie, warum und womit ihn der neue GFS-Vertriebschef für die Schweiz – ein Deutscher aus München namens Thomas Volker, der seinerzeit erst wenige Wochen in dieser Vertriebscheffunktion gearbeitet und dafür sicher keine gültige Arbeitserlaubnis gehabt habe – erpresst hatte.

Die Aussagen tippte der Polizist ins Protokoll ehe er als Nächstes wissen wollte, ob Francisco für die GFS Mitarbeitergelder auf seinem persönlichen Konto zu verwalten gehabt hatte.

Francisco Ansa verstand sofort, worauf diese Frage zielte.

Nein, so könne man das sicher nicht sagen! Richtig sei, dass sie damals, bevor sie von der GFS-Deutschland in die Schweiz gesandt worden wären, von den Schweizer GFS-Anwälten, von der GFS-Schweiz AG und dem obersten Konzernchef Carl Meyer eine Zusage erhalten hätten, wonach sie in der Schweiz genauso würden arbeiten können wie bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland: nämlich als selbstständige Unternehmer im Unternehmen, auf eigene Unternehmensrechnung und eigenes Risiko. An diesem Status der Selbstständigkeit, so habe es damals geheißen, ändere sich in der Schweiz nichts. Wie sich dann aber später herausgestellt habe, war dieses Versprechen und diese Information eine Falschaussage, von der sie bis heute nicht wüssten, ob sie absichtlich oder unabsichtlich gemacht worden sei. Denn schliesslich könnten seit jeher Ausländer in der Schweiz erst nach fünf ununterbrochenen Aufenthaltsjahren im Land mit einer Niederlassungsbewilligung, dem Permit C, rechnen und damit eine Selbstständigkeit begründen und führen.

Francisco erklärte dem Polizisten weiter, dass die GFS respektive Herr Meyer, ihnen damals versprochen hätten, diese Angelegenheit über Fachanwälte verbindlich regeln zu lassen, denn das Unternehmenssystem der GFS würde ja gerade und ausschliesslich auf dieser selbstständigen Unternehmerbasis geführt, damit die GFS die Betriebskosten und -risiken ihrer GFS-Vermittlungsagenturen für sich selbst ausschließen könnte.





 

Erst nachdem er mit seiner Familie, das heisst mit Frau und seinen beiden schulpflichtigen Kindern, in die Schweiz eingereist war respektive bereits schon einige Wochen in Genf gewohnt hätte, wäre ihm von der GFS eröffnet worden, dass er offiziell zunächst kein eigenes Unternehmen haben könnte, weil die Anwälte dazu mit den Schweizer Behörden noch diverse Abklärungen zu machen hätten.

Er habe dann damals aufgrund der angeblich komplizierten Ausländergesetze vorübergehend und nur im Außenverhältnis – eben für diese Schweizer Behörden – einen Angestelltenvertrag bekommen. Darüber hinaus sei ihm zugesagt worden, dass er weiterhin, aber eben zunächst nur im GFS-Innenverhältnis, ein selbstständiger Unternehmer bleibe, der auch weiterhin auf eigene Rechnung und Risiko arbeiten müsste.

Erst viel später hätte er festgestellt, dass ihm mit dieser Regelung noch ganz andere erhebliche Nachteile, unter anderem bei den Steuern, entstanden seien. Er habe dann leider auf dieser fehlerhaften Basis der Schein-Selbstständigkeit auch eigene Bankconti einrichten müssen, um zu seinen Agenturtätigkeiten auch geregelte Finanzabläufe sicherzustellen. Die GFS habe leider kein Geschäftskonto bereitgestellt, sodass er auf seinen Namen zwei private Bankconti bei der SBG in Genf einrichten musste. Das eine für die rein privaten Bankgeschäfte der Familie, das andere für die geschäftlichen Transaktionen seiner diversen GFS-Agenturbüros.

Francisco erklärte dem Beamten dann weiter, wie diese Geldflüsse aus Provisionen, Provisionseinnahmen, Vorschüssen auf Provisionen, Kosten- und Anteilsverrechnungen im Allgemeinen abliefen:

Die Basis für alles sei der allgemeine GFS-Agenturvertrag auf Basis des Schweizer Obligationenrechts gewesen. Dieser Vertrag, der von GFS-Anwälten bewusst auf zig Vertragsseiten verteilt und kompliziert helvetisiert worden sei, sicherte zuallererst die Grundsätze und Vorteile für den GFS-Konzern. Hiernach hatten sich alle Agenten und Agenturen die sich unter das Label des GFS begeben hatten verpflichtet, ausschließlich als Subunternehmer für den Serviceprovider GFS zu arbeiten. Weiterhin waren sie damit verpflichtet, ebenfalls ausschließlich nur jene Finanzprodukte zu vermitteln, die allein der GFS-Provider mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnern ausgehandelt und vertraglich vereinbart hatte. 

Alle Kunden für diese Finanzvermittlungsprodukte musste der jeweilige Agent respektive seine Subunternehmung/Agentur natürlich ebenfalls ausschließlich selbst akquirieren.





 

Selbstredend hatten sich die Agenten damit ebenfalls verpflichtet, alle ihre Betriebskosten als Subunternehmer selbst zu tragen respektive alle ihre gesetzlich obligatorischen Abgaben für Krankenkasse, Alters- und Hinterbliebenenvorsorge, Zusatzvorsorge, Unfallversicherung, Invalidenversicherung, Betriebsversicherungen und Steuern auf eigene Rechnung abzuführen.

Schlussendlich war jeder Agent vertraglich verpflichtet worden, seine Finanzvermittlungsgeschäfte sprich Kundenverträge ausnahmslos beim GFS-Konzern zu deren Abwicklung einzureichen und ebenfalls die dafür zustehenden Vermittlungsprovisionen, die ihm gemäss dem in den Vertrag eingebundenen Karriere- und Provisionsplans berechnet wurden, ausschließlich beim GFS-Konzern einzufordern.

Darüber hinaus galt die Vertragsabsprache, dass allein der GFS-Konzern alle von den Finanzproduktpartnern gezahlten Brutto-Vermittlungsprovisionen die seine Subunternehmer und Agenten auf eigene Rechnung und Risiko generierten, auf seinem Konzernkonto vereinnahmen durfte.

Allein jene Basis-, Produktvermittlungs- und Kooperationsverträge die der GFS-Konzern mit den zahlreichen Banken, Versicherungen und anderen Finanzproduktpartnern abgeschlossen hatte, die Auskunft hätten geben können über die von den Finanzproduktpartnern tatsächlich zu zahlenden Bruttoprovisionen und Valutazeitpunkte, blieben den GFS-Subunternehmern immer unbekannt. Das diesen Subunternehmern damit wichtigste Betriebsgrundkenntnisse, ja verlässliche Steuerungs- und Interventionsinstrumente fehlten, weil ihnen der Zugang zu den tatsächlichen Brutto-Cash-Flow-Daten fehlte, hielt Francisco für reines GFS-Kalkül.





 

Damit diese kalkulierte Intransparenz nicht auffalle und Unruhe stifte, habe der Konzern eine Scheintransparenz zu diesen Bruttoeinnahmekonditionen in den GFS-Karriereplan eingearbeitet und seinen eigenen GFS-Overhead mit rund 29% angegeben. Diese Angabe wurde von den GFS-Subunternehmern im Sinne von Treu und Glauben als Wahrheit angesehen und akzeptiert. 

Erst Jahre später nach seiner Kündigung bei der GFS, als er die NVG-Schweiz AG aufbaute, bekam Francisco solche Basis- und Bruttoverträge mit Banken, Versicherungen und anderen Kapitalproduktgesellschaften zu sehen und stellte dann fest, dass der GFS-Konzern auch hier seine Agenten belogen und betrogen haben musste. Denn der Overhead der sich aus diesen Verträgen berechnen ließ, belief sich demnach nicht nur auf 29% der Bruttoprovisionssumme, sondern teilweise auf bis zu 47 Prozent.

Ein Skandal, der ebenfalls bis heute nicht publik wurde!

Francisco zeigte dem Polizisten weiter auf, dass die Agenten auf Basis des Agenturvertrages und Karriereplanes ab der ersten Teamleiter- und Führungsstufe auch allgemeine Betriebskostenbeteiligungen zu tragen hatten.

Da waren beispielsweise solche an der sogenannten Corporate Identity, nämlich für GFS-Marketingmaterial, GFS-Accessoires, GFS-Meetingfolienordner, VIP-Clubbeteiligungen und vieles mehr, die ihnen direkt von der GFS-Konzernzentrale von ihrem Provisionskonto abgebucht wurden, und solche Kosten für untergemietete Büroräume und Büroservices in den örtlichen GFS-Subunternehmeragenturen. Diese Kosten für Untermiete, IT, Telefonie und Sekretariatsdienste, wurden direkt vom Agenturniederlassungsleiter in Rechnung gestellt. Die jeweilige Rechnungssumme wurde dann von den Subagenten auf das Konto des Niederlassungsleiters überweisen. Francisco schlussfolgerte, dass also von ihm keinerlei Mitarbeitergelder treuhändisch verwaltet wurden. Sein persönliches Bankkonto, das auf seinen Namen für seine Betriebskosten eingerichtet worden sei, verwendete er lediglich dazu, um von seinen Subagenten die vertraglich vereinbarten Betriebskostenanteile vereinnahmen zu können.

Der Polizist hakte nochmals nach. Die GFS würde Francisco Ansa vorwerfen, Geld seiner Mitarbeiter veruntreut zu haben. Was er dazu sagen würde?

Francisco Ansa wiederholte vollkommen ruhig, dass er darauf gerade vorher geantwortet hätte und dass dieser Vorwurf vollkommen frei erfunden und unwahr sei, weil es keine Treuhand von Geldern gegeben hätte. Tatsache sei all das, was er zuvor schon ausgeführt habe. Dies könnte im Übrigen auch über die angesprochenen Subagentenverträge belegt werden.





 

Nachdem der Polizist alle seine Fragen mit Francisco geklärt hatte, wies er ihn darauf hin, dass nun das Untersuchungsrichteramt sein Protokoll bekäme und die Untersuchung entweder weiterführen und/oder über die Strafanträge entscheiden würde; und dass er sich bis zur abschließenden Klärung zur Verfügung halten und veränderte Aufenthaltsorte mitteilen müsse; die Schweiz dürfe er bis zur Klärung nicht verlassen.

Dann ließ der Kriminalbeamte Francisco Ansa gehen.





 

Als er endlich das Genfer Polizeigebäude wieder verlas- sen durfte, sog er gierig die CO2-verschmutzte Stadtluft in sich auf und fühlte sich – selbst mit dieser – sofort viel wohler.

Auf dem Weg zum Parkhaus bemerkte er, dass ihm seine Knie nachträglich weich wurden. Er setzte sich in seinen Wagen, machte für einen Moment die Augen zu und konzentrierte sich bewusst auf seinen Atem. Er öffnete die Augen als er sich besser fühlte. Doch genau im Bruchteil dieser tausendstel Sekunde fiel sein Blick durch den Wagenspiegel der Beifahrerseite auf eine männliche Gestalt, die gerade neben seinem Wagen abgetaucht war. Mit einem Satz hatte Francisco die Wagentüre aufgerissen, war aus dem Wagen gesprungen und um seinen Mercedes herumgesprintet. Leider nicht schnell genug, denn er hatte der Gestalt nur noch hinterhersehen können, wie diese hinter der nahe gelegenen Parkhaustüre fluchtartig verschwunden war.





 

Also doch, schoss es ihm blitzartig durch den Kopf. Francisco hatte nämlich schon in den letzten Tagen immer wieder das Gefühl gehabt, von jemandem verfolgt und beobachtet zu werden. War er jetzt auch schon das Ziel von Observationen? Wenn das so wäre, dann konnte ja dahinter nur C. M. stehen. Aber mit welchem Ziel und was könnte er denn herausfinden wollen?

Er ermahnte sich wachsam zu bleiben aber Angelina und die Kinder nicht mit diesen erneuten Vorkommnissen zu verängstigen.





 

Nach dem Vorfall war er direkt in sein Büro gefahren, um von dort aus seinem Anwalt zu berichten. Der Rechtsanwalt versprach mit dem Untersuchungsrichter Kontakt aufzunehmen, um gegebenenfalls schon im Vorfeld weitere Untersuchungen stoppen zu können.





 

An diesem Abend war es spät geworden, wohl schon nach 22 Uhr, als Francisco sein Büro verließ. Wie immer ging er zu seinem Fahrzeug in die Tiefgarage des Bürogebäudes. Dort knipste er das Licht an und stellte fest, dass die Ausleuchtung des gesamten Tiefgeschosses schwächer war als sonst. Offensichtlich waren einige Neonlichtröhren defekt.

Ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen, war er in die Richtung seines Wagens gegangen. Etwa auf halber Wegstrecke, ging das komplette Licht in der Garage plötzlich aus. Auf der Stelle machte er kehrt, um den nächsten Lichtschalter zu suchen. Dazu tastete er sich im Dunkeln Schritt für Schritt bis an jenen Betonpfeiler heran, an dem er den nächsten Lichtschalter vermutete. Doch noch ehe er den Schalter betätigen konnte, sprang hinter ihm mit lautem Knarren die Tür des Treppenhauses auf, wodurch ein Lichtstrahl in das Dunkel des Garagenraumes fiel. Zeitgleich war ganz in seiner Nähe mit lautem Getöse etwas Metallenes auf den Garagenboden gefallen. Aufgeschreckt blickte Francisco in die Richtung dieses lauten Geräusches, konnte aber nur noch sehen, wie ganz am andern Ende der Garage eine dunkle Gestalt aus der Seitentür des Garagentores heraussprang. Eine hundertstel Sekunde später wurde das Garagenlicht von jenem Mann angeknipst, der aus dem Treppenhaus in die Garage gekommen war. Ohne Francisco respektive die mysteriöse dunkle Gestalt bemerkt zu haben, stieg dieser Mann in einen gelben Porsche und brauste in die Nacht hinaus.

Francisco, vom Schreck noch gekennzeichnet, stand wie einzementiert neben dem Betonpfeiler, bis erneut das Licht ausging. Einige Minuten war er ohne jede Regung stehen geblieben und hatte innerlich aufgewühlt in sich und in das Garagendunkel hineingeatmet. Mit klopfendem Herzen betätigte er nun den Lichtschalter und hielt nach jenem metallenen Gegenstand Ausschau. Als er ihn gefunden hatte, zuckte er abermals tief erschrocken zusammen; in der Hand eine Eisenstange. Mit schnellen Schritten ging er zu seinem Wagen, warf die Eisenstange in den Kofferraum, setzte sich eiligst hinter das Steuer und verriegelte alle Türen; erst jetzt wagte er sich ruhiger durchzuatmen.

Interpretierte er diese Situation jetzt richtig? Sollte diese Eisenstange wirklich das sein, was er vermutete: ein Totschläger!? Oder wollte man ihn damit nur einschüchtern und warnen?

Die Weichheit seiner Knie spürte er noch viele Minuten lang, bevor er sich einigermassen von diesem Schreck erholte. Er beschloss sofort seinen Anwalt zu informieren und mit ihm abzusprechen ob und wie man gegebenenfalls die Polizei involvieren müsste.

Der Anwalt plädierte für eine Strafanzeige gegen unbekannt, um den Vorgang polizeiaktenkundig zu machen. Ausserdem ermahnte er Francisco zur dringenden Vorsicht, geschäftlich und privat.

Francisco musste nun auch Angelina von diesen Vorfällen erzählen; denn schliesslich war auch sie zur erhöhten Vorsicht aufgerufen. Angelina regte sich allerdings fürchterlich auf und wütete gegen diese Mafiamethoden der GFS und ihres Paten C. M.





 

In den nächsten Wochen hatten sie sich einer erhöhten Achtsamkeit hingegeben, obgleich zunächst nichts Weiteres passiert war.

Der Auf- und Ausbau der NVG-Schweiz AG und ihrer neuen Strukturen schritt bestens voran und Francisco erreichte bereits wieder monatliche Umsatzkennzahlen aus vermittelten Kapitalgeschäften in Höhe von 50 Millionen Schweizer Franken.

Zwischenzeitlich meldeten sich auch immer mehr Kadermitarbeiter und Verkaufsagenten aus den Reihen der GFS bei ihm. Sie alle wollten gerne zu ihm in die NVG wechseln, sprachen aber von riesigen Ängsten vor den möglichen Konsequenzen die Carl Meyer gegen sie auslösen könnte.

Karl-Theo Wischnewski, der NVG-Patron, hatte Francisco zugesagt, dass er allen Mitarbeitern der GFS für den Fall ihres Wechsels in die NVG kostenlosen juristischen Beistand über die Anwälte der NVG zusagen würde. Im Bedarfsfall könnte Francisco auch jene wechselbereiten GFSler mit monatlichen Überbrückungs- und Sonderbonuszahlungen zu einem sofortigen Wechsel zu motivieren versuchen. Allerdings hatte Wischnewski festgelegt, dass solche Wechsel zuvor mit den NVG-Anwälten auf wasserdichte Vorgehensweisen und Vertragsgrundlagen abzustimmen seien. Nicht ohne eine gewisse Genugtuung in der Stimme fügte der NVG-Patron abschliessend noch hinzu, dass es in Deutschland mittlerweile eine zunehmende Gerichtsklagewelle von Ex-GFS-Mitarbeitenden gegen den GFS-Konzern geben würde. In vielen deutschen Landesteilen hätten sich entsprechende Klagegemeinschaften gebildet, um der grossen Kapitalmacht des Carl Meyer entgegentreten zu können.

Francisco kontaktierte daraufhin einige seiner ehemaligen deutschen GFS-Führungsmanager und erfuhr von denen, dass viele seiner ehemaligen Mitarbeitenden – die er damals bei seinem Wechsel in die Schweiz mitsamt seiner Firmenstruktur an die GFS veräußern musste – mittlerweile gekündigt hätten. Als Hauptkündigungsgrund sollen die meisten angegeben haben, dass sie viel weniger Nettoprovisionen ausbezahlt bekommen hätten, als ihnen die GFS immer wieder versprochen habe. Auch sei ihnen die monatliche Provisionsabrechnung ziemlich undurchsichtig vorgekommen und viele Provisionszahlungen seien ihnen erst viele Monate später nach Reklamationen ausbezahlt worden. Es sei bei manchen Mitarbeitenden gar zu erheblichen Finanz- und Existenznöten gekommen, die in einigen Fällen sogar zu Selbsttötungen geführt habe.

Einen schockierenden Suizid habe es unter anderem auch bei Detlef Eckel, einem ehemaligen deutschen Führungsmitarbeiter Franciscos gegeben. Dieser Ex-Führungsmanager habe offensichtlich für sich keinen anderen Weg mehr gesehen, weil die GFS seinen persönlichen Privatkonkurs regelrecht provoziert hätte. Die Frau von Eckel habe ihren Mann seinerzeit im Keller aufgehängt vorgefunden, weshalb auch sie versucht habe, sich und ihre Kinder mit Schlaftabletten zu töten. Gottlob seien sie und die Kinder rechtzeitig gefunden und gerettet worden.

Francisco war schockiert und wütend zugleich gewesen ob dieser fürchterlichen Berichterstattungen. Gleichzeitig fürchtete er, dass die vielen Existenzen und Menschenleben die C. M. und sein GFS auf ihrem Gewissen trugen, leider keine irdische Sühne fänden, weil eine klare Beweisführung zu vorsätzlich organisierten, manipulierten Provisionsabrechnungen durch die GFS-Zentralen nur sehr schwer zu führen sein würde.





 

Selbst für jenen unwahrscheinlichen Fall des Gerichtsprozesses hätte sich C. M. sicherlich gewappnet. Er würde sich herausreden mit technischen Fehlern im Computer- und/oder Softwaresystem und würde wahrscheinlich dann nachweisen, dass er an den Fällen von tatsächlich aufgedeckten Provisionsbuchungsfehlern persönlich und kausal ohnehin schuldlos war und darüber hinaus zwischenzeitlich alle jene fehlerhaft verbuchten Provisionen, wenn auch um einige Monate verspätet, an den/die Mitarbeiter ausbezahlt hatte. Und absolut sicher, würde C. M. für sich persönlich wieder einen Vorteil ziehen und aus alledem noch als fairer, jovialer und gönnerhafter Mensch hervorgehen.





 

Francisco war sich sicher: Meyer hatte eine 99,9% perfekte Provisionsnebelmaschine kreiert, die für die GFS und ihn als Mehrheitseigentümer jeden Monat zusätzliche Unternehmensliquiditätssummen im Bereich zweistelliger Euromillionen generierte, ohne dass jemals jemand eine Buchungsmanipulation würde nachweisen können.

Selbst wenn irgendein Staatsanwalt in Europa in diesen vielen sicher noch unterschiedlichen Aussagen und Abrechnungen jener Mitarbeiter einen begründeten und ausreichenden Anfangsverdacht für eine Strafuntersuchung sehen würde, so hätte dieser zu guter Letzt wahrscheinlich doch viel zu geringe Ressourcen, um diesen Betrugsnebel so weit lichten zu können, dass es vor einem Gericht zu einer Verurteilung der GFS und ihrer Verantwortlichen reichen würde.

Für einen solchen Fall der Fälle hatte sich C. M. außerdem, ganz im Gusto Machiavellistischer-Machtstrukturen, für derartig existenzbedrohende Anschuldigungen und Anfeindungen auch noch mit anderen Gut-Menschen in seinen Aufsichtsräten umgeben und abgesichert.

Dieses Who is Who aus Wirtschaft und Politik würde sich schon allein zum Eigenschutz auf den entsprechenden Machtebenen zu wehren und zu arrangieren wissen; schlussendlich könnte es ja in einem denkbaren Gerichtsanklagesog auch einen Schatten auf ihrer eigene Vita und Verantwortlichkeit geben; und dass sie eventuell zugeben würden als renommierte Aufsichtsratspersönlichkeiten schlichtweg keine Ahnung von dieser GFS-Unternehmung und ihrer Abrechnungspraxis gehabt zu haben, weil sie sich eigentlich wenig bis gar nicht um die tatsächlichen Geschäftsgebaren kümmerten, dünkte Francisco, vor allem in Zeiten einer New and Good Corporate Governance, sehr unwahrscheinlich. 





 

Nach Wochen harter Managementarbeit mit vielen Meetings, Seminaren und aufwendig administrativen Führungsaufgaben hatte Francisco diesen C. M. und seine GFS schon fast vergessen. Lediglich Angelina erinnerte ihn immer wieder daran, dass er doch seinen nicht unerheblichen Provisionsanspruch bei der GFS endlich einmal einfordern sollte. Sie führte weiter an, dass seinerzeit die ganze Familie für den Aufbau der GFS-Agenturen in Deutschland und der Schweiz auf so vieles hätte verzichten müssen, dass sie diesem C. M. nicht einen Rappen oder einen Cent schenken wolle. Francisco stimmte ihr im Prinzip zwar zu, doch scheute er sich innerlich diesen Ball wirklich loszutreten. Schon bald sollte er merken, dass sein Bauchgefühl ihn nicht getrogen hatte. 

Es war am Morgen eines jener eher selten eingetretenen Tage, an denen er sehr früh erwacht war, weil ihn eine innere Unruhe aus dem Bett getrieben hatte. Anders als sonst schlich er sich ohne Frühstück aus dem Haus und wollte im Büro noch einmal die Inhalte seines anstehenden Führungsmeetings durchgehen.

In einer Bäckerei holte er sich schnell ein Croissant und wollte sich dies zusammen mit einem Kaffee im Büro gönnen, während er sich auf das Führungsmeeting, das um 10:00 Uhr stattfinden sollte, vorbereitete. Um 09:45 Uhr – er entwickelte gerade einen wichtigen und guten Gedanken den er in das Meetingkonzept einarbeiten wollte – klingelte das Telefon. Er war erstaunt und auch etwas ungehalten, denn er hatte seiner Sekretärin aufgetragen ihn auf keinen Fall zu stören. Aus diesem Grunde ignorierte er auch zuerst die Klingelrufe. Als diese jedoch nicht aufhören wollten, nahm er den Hörer ab.

»Herr Ansa, Ihre Frau muss Sie dringend sprechen«, übermittelte ihm seine Sekretärin. 

Francisco antwortete ihr nun etwas unwirsch: »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich auf keinen Fall gestört werden will. Fragen Sie bitte meine Frau ob es wirklich so wichtig ist.« 

Nach einigen Sekunden klingelte das Telefon erneut.

»Ihre Frau sagt, es sei wirklich sehr wichtig und sie müsse Sie jetzt sofort sprechen.« 

Francisco drückte daraufhin die Gesprächsübernahmetaste:

»Schatz, du wirst es nicht glauben, dieser Meyer hat uns jetzt tatsächlich Betreibungen über 789275 Schweizer Franken ins Haus bringen lassen. Gerade war ein Betreibungsbeamter hier und hat sie abgegeben! Du musst sofort den Anwalt einschalten und jetzt endlich gegen den Typ klagen!« 





 

Den weiteren Redeschwall Angelinas mit kräftigen Beschimpfungen und Kraftausdrücken gegen C. M. und seine GFS hörte Francisco nur noch mit halbem Ohr. Zu sehr war ihm die Betreibung und Forderungssumme in die Knochen gefahren.

Natürlich wusste er, dass alle Betreibungen in der Schweiz nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SCHKG) vom zuständigen örtlichen Betreibungsamt ausgestellt und in ein öffentlich zugängliches Betreibungsregister eingetragen wurden. Dies würde nun postwendend Auswirkungen auf seine persönliche Reputation respektive auf Kreditwürdigkeit und Bonität bei Banken, Unternehmen und Immobilienbesitzern haben. Denn jeder Vermieter von Häusern und Wohnungen verlangte grundsätzlich einen solchen Auszug aus dem Register. Selbst ein späterer amtlicher Zusatzvermerk zur Betreibung wonach ein ›Rechtsvorschlag erhoben‹ worden sei – welchen er selbst natürlich auch sofort veranlassen würde – würde zunächst nichts ändern, weil der Grundeintrag mit Nennung der Schuldensumme bis zu einer gerichtlichen Klärung im Register bliebe. 





 

Er hatte Angelina dann versprechen müssen, sich sofort mit dem Anwalt ins Benehmen zu setzen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nur so war seine Frau einigermaßen zu beruhigen gewesen.

Er selbst allerdings fuhr nun komplett neben der Spur, sodass er seinen Stellvertreter bitten musste, das Führungsmeeting in seiner Hauptniederlassung zu übernehmen.





 

Sein Rechtsanwalt war leider auch nicht erreichbar gewesen und so hatte er sich an einen anderen Anwalt, der angeblich Spezialist in Sachen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht war, gewandt. Dieser bot ihm allerdings erst einen schnellen Termin an, nachdem er hörte, um wen, was und welche Streitsumme es sich handelte. Jener Jurist, seines Zeichens Dr. lic. iur., skizzierte Francisco die weiteren möglichen Ablaufszenarien:





 

Szenario Nr.1 als normales und chronologisches Vorgehen:

	Widerspruch des Betriebenen mit Rechtsvorschlag, Frist für diesen Rechtsvorschlag 30 Tage.

	Gläubiger stellt Antrag auf Rechtsöffnung, Frist für diesen Antrag 1 Jahr.

	Rechtsöffnung wird durch das Gericht erteilt und Hauptverhandlungstermin verkündet.






 

Die Kosten dieses Szenarios würden je nach späterem Gerichtsentscheid anteilig auf die Parteien verteilt.

Bei dem Streitwert von 789000 Schweizer Franken lägen diese insgesamt sicher bei 20000 bis 25000 plus Anwaltskosten von circa 10000 bis 15000 Schweizer Franken.





 

Szenario Nr. 2 als Dringlichkeitsvorgehen:

	Feststellungsklage des Betriebenen.

	Dafür Kostenvorschuss an die Gerichtskosten gemäß Streitwert circa 20000 bis 25000 plus zusätzliche Kosten für Zeugentermine circa 6000 bis 10000 Schweizer Franken eventuell mehr.

	Gerichtstermine abhängig von Gerichtsbelastung Beweisführungs- und Zeugenaufwand.

	Klageentscheid, Kosten und Entschädigungen je nach Gerichtsbeschluss.






 

Diese beiden Szenarien zeigten Francisco auf brutale Weise, dass er im Grunde keine Chance haben würde als Gewinner aus dieser Betreibungsattacke hervorzugehen.

C. M. hatte eigentlich, so oder so, schon gewonnen, denn: Würde er Szenario 1 wählen, würde er wahrscheinlich ein ganzes Jahr darauf warten müssen ob C. M. den Schritt des Rechtsöffnungsantrages überhaupt geht. Während dieser langen Wartezeit stünde der GFS-Forderungs- und Schuldenbetrag in jedem Fall in seinem Betreibungsregister und verursachte Folgereaktionen in seinem Umfeld.

Würde er Szenario 2 wählen, müsste er mindestens 40000 Franken Vorkasse berappen und wahrscheinlich noch viel mehr, da die GFS das Verfahren so weit und so lange wie möglich hinauszögern und verschleppen würde, bis ihm finanziell die Puste ausginge. Das Prozessrisiko wäre sehr hoch, weil Gerichte derartige Prozessausgänge gerne in einem Vergleich zu klären versuchten, womit er unter dem Strich sehr wahrscheinlich noch draufzahlte.

Am nächsten Tag kam Francisco die Idee bei K. T. Wischnewski anzufragen, ob er respektive die NVG diesen Feststellungsklageprozess finanzieren würden. Doch von Wischnewskis Sekretärin bekam er nur die lapidare telefonische Auskunft, dass Herr Wischnewski seit dem 1. Dezember im Ruhestand sei und der neue Chef Dr. Helmut Feldmann heiße. Dr. Feldmann sei aber derzeit nicht im Haus.





 

Francisco war verblüfft. Wieso hatte er davon nicht früher erfahren, wieso hatte ihm der Auslandsgeschäftsführer Peter Franzen, mit dem er in den letzten Wochen doch so oft zusammengekommen war, nichts davon erzählt? Merkwürdig!

Jedenfalls schien ihm damit dieser Prozessfinanzierungsweg über die NVG versperrt, denn jenen unbekannten Neuen zu fragen, hielt er für wenig sinnvoll; obwohl ihm dieser Name Helmut Feldmann irgendwie bekannt vorkam. War der nicht bei einer dieser privaten C. M.-Partys in Norddeutschland dabei gewesen – und war das nicht sogar jener Typ, der seinerzeit so plump und total betrunken seine Angelina angebaggert hatte? Das wäre aber ein komischer Zufall – oder war es vielleicht doch nur eine Namensgleichheit?

Er beschloss Peter Franzen anzurufen, um ihn über diesen neuen Chef etwas auszuhorchen. Allein Franzen war am Telefon so unnahbar wie sonst auch. Francisco musste ihm jedes Wort aus der Nase ziehen; doch vergebens, er erfuhr von ihm nur, dass Feldmann zuvor Vorstandsvorsitzender bei der Münchenfinanz gewesen war, einem Finanzstrukturvertrieb kleinerer Prägung. Allerdings hatte Franzen nun Francisco gefragt, ob es denn etwas Neues in Sachen GFS bei ihm geben würde.

Diese Nachfrage wiederum machte Francisco sehr stutzig: »Wie kommen Sie jetzt auf die Frage?«

»Ach, nur so interessehalber«, war die knappe Antwort von Franzen. 

Francisco konnte regelrecht fühlen, dass da etwas nicht stimmte, dass es aber wohl besser wäre, nicht weiter nachzufragen.

Kurz nachdem er den Telefonhörer eingehängt hatte, rief seine Frau Angelina bei ihm an und zeigte sich wieder einmal ganz aufgelöst und unter Tränen. »Du musst sofort kommen, Francisco, jemand hat unsere Kinder verprügelt und ganz blutig geschlagen!« 

»Was!« Francisco war aus seinem Sessel gesprungen. »Was ist mit den Kindern, sind sie schwerer verletzt?« 

Angelina erzählte kurz was sie von den Kindern erfahren hatte, als diese weinend von der Schule nach Hause gekommen waren, und dass sie im Gesicht und an den Armen Prellungen und Blutungen aufwiesen.

Francisco fuhr postwendend nach Hause um seine Kinder zu sehen und zu befragen. Sie erzählten ihm, dass sie nach der Schule von einer Gruppe grösserer Schulkinder ohne Grund verprügelt worden waren.

»Seid ihr denn sicher, dass ihr vorher niemanden beleidigt oder anderswie dazu gereizt habt«, wollte Francisco von seinen Kindern wissen. Als diese ihm aber nochmals glaubhaft versicherten, dass sie nichts dergleichen getan hätten, war er sicher dass sie ihm die Wahrheit sagten. 

Leider kannten sie von den Schlägern auch keine Namen, sodass Francisco den Schulleiter kontaktierte, um mit ihm diese besorgniserregende Angelegenheit zu besprechen.

Herr Stampfli zeigte sich aber wenig kooperativ und gab etwas unfreundlich zu verstehen, dass auf dem Schulweg die Eltern schon selbst für die Sicherheit ihrer Kinder sorgen müssten, denn dafür sei die Schule nicht auch noch zuständig.

Am nächsten Tag, es war kaum zu glauben, wiederfuhr Frederico und Carol tatsächlich das gleiche Schicksal noch einmal; nur war ihnen jetzt eine ältere Frau zu Hilfe gekommen. Sie begleitete die beiden Kinder außerdem nach Hause und erzählte Angelina, was sie soeben mit angesehen hatte. Von einem dieser Schläger kenne sie auch den Namen und wüsste, dass der unten an der Seestrasse direkt über dem Coop wohnen würde.

Angelina bedankte sich bei der alten Dame, war aber außer sich vor Wut, sodass sie die Kinder sofort ins Auto verfrachtete, um in die Seestrasse zu den Eltern des Schlägerbuben zu fahren. Nach dem Klingeln war im obersten Stock ein Fenster aufgegangen und ein Mann fragte im Dialekt, was sie denn von ihm wolle. Kurz nachdem sie angefangen hatte, dem Mann die Geschichte jenes Prügelvorfalls zu erzählen, rief dieser dazwischen, dass er derartige Dinge nur mit einem Mann besprechen würde; sprach es und schloss das Fenster.





 

Fassungs- wie sprachlos stand Angelina auf der Straße.

Was bildete sich dieser Prolet eigentlich ein? Sie wäre ja wohl eine ebenso berechtigte wie kompetente Gesprächspartnerin!

Aber diese Schweizer Unart und Frauenfeindlichkeit begegnete ihr nicht das erste Mal.





 

Sofort musste sich Francisco anhören, was dieser Frauenhasser für ein schlimmer Mensch sei und ihr an den Kopf geworfen habe und es sei nun an ihm diesem ungehobelten Proleten und seinem brutalen Schlägersöhnchen mal gehörig einzuheizen.

Als Francisco an diesem Abend in die Seestrasse fuhr und circa 50 Meter vor dem besagten Haus seinen Wagen parkte, fiel sein Blick auf einen Mann, der gerade aus dem Eingang des besagten Hauses kam und schnellen Schrittes zu einem gelben Porsche ging sich dort hineinsetzte und davonbrauste.

Francisco sah wie paralysiert dem Porsche hinterher und in derselben Sekunde erlebte er eine Art Déjà-vu.

»Er sieht sich selbst, kreideblass und angstschweißgetrieben, neben einem Betonpfeiler in einer Bürogarage stehen, als plötzlich ein gelber Porsche davonrast.« 

Jetzt wusste er, dass dieser gelbe Porsche schon einmal seinen Weg gekreuzt hatte; es war nämlich in jener Nacht, als ihm jemand mit einer Eisenstange in der Bürohaustiefgarage auflauerte und später ein gelber Porsche davonfuhr.

Francisco wollte und konnte nicht an einen Zufall glauben, weil er grundsätzlich nicht an Zufälle im Leben glaubte. Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken.

Nachdem sein Puls wieder normal schlug, betätigt er die Türglocke des ›Schläger-Hauses‹. Jemand im obersten Stockwerk öffnete das Fenster und eine männliche Stimme rief auf Schwyzerdütsch hinunter: »Um wa gaats?« 





 

Francisco stellte sich dem Mann, den er für Herrn Suter hielt vor und erzählte, dass er von einer Nachbarsfrau erfahren habe, dass der Sohn des Herrn Suter, Urs Suter, zusammen mit einer Gruppe anderer Kinder seine beiden Kinder nach der Schule blutig geschlagen habe.

Der Mann im offenen Fenster rief daraufhin: »Euse Bueb hät soöpis sichr nöd gmacht!«, und schloss das Fenster. 

Alle weiteren Türläut- und Kontaktbemühungen Franciscos blieben ohne Reaktion, sodass er unverrichteter Dinge von dannen ziehen musste, was später natürlich durch Unmut und Wutausbruch seiner Ehefrau quittiert wurde.

Sein Anwalt versprach ihm, dass er sich darum bemühen werde, den Fahrer und Halter des gelben Porsches ausfindig zu machen; schliesslich gebe es im Kanton Luzern sicher nicht allzu viele derartige Sportwagen. Zwei Tage später informierte der Anwalt, dass es sich bei dem Porsche-Fahrzeughalter um einen Anwaltskollegen handeln würde. Er kenne diesen Kollegen nur flüchtig, wisse aber, dass dieser bei einer international renommierten Kanzlei tätig wäre.

Francisco und sein Jurist fragten sich, was es mit diesem Anwalt, seinem fragwürdigen Erscheinen in der NVG-Bürotiefgarage und im Hause Suter wohl auf sich haben könnte? Eine plausible Antwort dazu fiel den beiden aber nicht ein und einen Zusammenhang konnten sie auch nicht erkennen.

Einige Wochen später bekam Francisco wieder einen schockierenden Telefonanruf eines Ex-Mitarbeiters. Diesmal war es Marcel Rubin, einer seiner ehemaligen GFS-Führungsmanager aus seinem damaligen Genfer GFS-Büro. Rubin wollte Francisco davon in Kenntnis setzen, dass wieder eine fürchterliche Selbsttötung stattgefunden hatte. Diesmal habe eine ganze Familie mit Vater, Mutter und drei Kindern, per Selbstunfall ihrem bis dahin blühenden Leben ein Ende gesetzt.

Die Familie des ehemaligen GFS-Kollegen Richard Leconte war dem Ehepaar Ansa bestens bekannt gewesen. Die Ansas und die Familie Leconte waren zu Genfer GFS-Zeiten einige Male gemeinsam mit ihren Kindern auf GFS-Incentive-Reisen gewesen. Die beiden Frauen, aber auch die Kinder verstanden sich seinerzeit untereinander bestens, sodass sie sich gegenseitig auch privat einige Male besuchten.

Rubin erzählte, dass Richard Leconte damals, kurz nachdem Francisco Ansa die GFS verlassen habe, von C. M. hofiert und gedrängt worden sei, sein eigenes GFS-Office in Yverdon le Bain zu eröffnen. C. M. hätte Leconte dafür finanzielle Unterstützung zugesagt, diese aber später nicht eingehalten. Leconte habe sich deshalb immer wieder mit Bankkrediten über Wasser halten müssen. Irgendwann habe ihm seine Bank den Geldhahn zugedreht und die Kredite fällig gestellt. Leconte musste infolge dessen seine Kinder von der Privatschule nehmen und seine Eigentumswohnung verkaufen. Ausserdem kündigte er bei der GFS und verklagte die Firma auf ausstehende Provisionszahlungen und unbezahlte Sozial- und Arbeitslosenbeiträge. Sein letztes Geld soll Leconte dabei in diese drei Zivilprozesse – vor dem Arbeitsgericht, dem Handelsgericht und dem Sozialgericht – investiert haben.

C. M. habe diese Prozesse so lange hinausgezögert, bis Leconte illiquide respektive finanziell ausgeblutet gewesen sei.

Der Prozess vor dem Arbeitsgericht ging dann leider verloren und der GFS wurde eine Prozessentschädigung von 6500 Schweizer Franken zugesprochen. Als Leconte diese Prozessentschädigung nicht zahlen konnte, hätten ihn die GFS-Anwälte in den Privatkonkurs getrieben.

Leconte sei dann zum Sozialamt gegangen, um für sich und seine Familie Sozialhilfe zu beantragen. Dies deshalb, weil er ja als bis dahin selbstständiger GFS-Subunternehmer keine Prämien in die Arbeitslosenversicherung einzahlte. Leconte war somit nichtversichert und hatte keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Als dann schlussendlich noch die Leasingfirma sein Auto habe abholen wollen, hätte er offensichtlich für sich und seine Familie keinen Ausweg mehr gesehen. Er habe sich und seine Familie mit dem Family-Van vor einen Betonbrückenpfeiler auf der Autobahn gefahren. Alle Familienmitglieder seien dabei ums Leben gekommen.





 

Francisco war durch diese fürchterlichen Schilderungen totenblass geworden und er fühlte wie sein Herz schwer wurde. Verzweiflung, Ohnmacht und Schmerz des Familienvaters Leconte konnte er ganz und gar nachempfinden. Denn oft schon waren auch ihm ähnliche Gefühle und Gedanken gekommen; doch gottlob war er bisher stark genug gewesen, um den Kampf mit C. M. weiter durchzustehen. In stillen Gebeten hatte Francisco immer wieder darum gebeten, dass der Herrgott ihm und seiner Familie weiterhin diese körperlichen und geistigen Kräfte erhalten möge.

Nach dem Telefongespräch mit Marcel Rubin hatte Francisco den stark in ihm anwachsenden Wunsch, diesem Barbaren Carl Meyer endgültig ›das Handwerk‹ zu legen. Es durfte doch nicht sein, dass dieser geldgeile Machtmensch weiterhin mit seiner GFS unter Deckung, Duldung und Ausnutzung des geltenden Rechts Menschenleben zerstören und vernichten konnte.

Francisco hatte sich zwar niemals in der Rolle eines Märtyrers gesehen und er wollte sicher auch keinen Helden abgeben; aber vor diesem ›Unmenschen und Serienkiller‹ Meyer seinen persönlichen Selbsterhaltungsmut und -antrieb zu verlieren, kam für ihn nicht infrage.





 

Schon lange hatte sich Francisco überlegt, wie ein derartiger Exodus von Menschen und Mitarbeitern hätte vermieden werden können respektive wo neben der Person Meyer, der ›Fehler im System‹ liegen würde. Er hatte ja auch schon lange erkannt, dass dieser Triple-M Möchtegern-Machiavelli-Meyer die GFS-Agenten ganz gezielt in eine finanzielle Abhängigkeit zu sich selbst und seiner Firma GFS führte. Finanziell Abhängige waren für C. M. leicht manipulierbar und somit auch korrumpierbar. Sie waren für ihn in jeder Situation ›Spielbälle‹. Diese Spielbälle konnte er jederzeit zu eigenen Zwecken einsetzen, ohne dass irgendein Verdacht diesbezüglich auf ihn persönlich fiel, weil er als der eigentliche Spielmacher nicht erkennbar war. Finanzielle Abhängigkeiten entstanden schnell, weil die sogenannten ›Unternehmer im Unternehmen‹ auf der juristischen Basis eines ›Handelsvertreters‹ im Mantel einer ›Einzelfirma‹ mit GFS-bevorschussten Provisionen schafften.

Das bedeutete wiederum: Alle privaten und beruflichen Einnahmen sowie alle vorhandenen Vermögenswerte wurden fiskalisch unter dem Namen der Person betrachtet und immer nur auf sie bezogen. Dies galt und gilt natürlich auch für alle finanziellen Haftungsrisiken beispielsweise aus privaten und beruflichen Darlehen, Krediten und Beteiligungen. War zum Beispiel etwas rein geschäftlich schiefgelaufen, musste die betreffende Person auch privat mit ihrem gesamten Vermögen haften. 

In einem solchen Einzelfirmenkonstrukt lag demnach die grundsätzliche Krux des Strukturvertriebssubunternehmers respektive GFS-Agenten – daran würde auch ein allfälliger GFS-Strategiewechsel zu einem GFS-Franchising nichts ändern.

Natürlich konnte Francisco auch diejenige Rechtsstrukturvariante benennen, die für den Agenten die bessere wäre: die ›Kapitalgesellschaft‹.

Allerdings würden nur wenige Strukturvertriebe in Europa diese Variante freiwillig einräumen wollen, weil damit ihre gern gesuchte finanzielle Abhängigkeit und Manipulierbarkeit nicht mehr so effizient greifen würde.

Die beiden geläufigsten Kapitalgesellschaften dafür wären die GmbH und/oder die AG. Sie würden, vereinfacht gesagt, dem/den Eigentümer/n des Stamm- oder Aktienkapitals gehören und immer »nur» in Höhe ihres im Handelsregister eingetragenen Stamm- oder Aktienkapitals haftbar bleiben. Ausgenommen blieben die persönlichen Haftbarkeiten für Fälle bewusst- oder grobfahrlässiger Handlungen der Geschäftsführer.

Die GFS hätte bei einer solchen GmbH-Lösung nur noch die Wahl, entweder ihre Agenten in wirklicher unternehmerischer Autonomie arbeiten zu lassen – mit der Konsequenz diese nicht mehr versteckt manipulieren und in die Abhängigkeit führen zu können – und/oder sich an der GmbH des Agenten mit GFS-Eigenkapital mehr- oder minderheitlich zu beteiligen. Die bei der Einzelfirmenvariante von der GFS in Kauf genommenen Privatkonkurse ihrer Agenten würden bei der Kapitalgesellschaftsvariante in jedem Fall öffentlich, weil im Handelsregister als Kapitalfirmenkonkurse eingetragen. Jene Kapitalverluste daraus wären aber unabhängig vom Privatvermögen des Agenten geblieben; und bei einer Firmenbeteiligung der GFS an der Kapitalgesellschaft des Agenten hätte dann die GFS selbst auch einen erkennbaren schwarzen Peter erhalten. C .M. könnte in diesem Fall dann nicht mehr behaupten, dass der Konkurs des Agenten ein tragischer Einzelfall wäre, der aber allein vom Agenten zu verantworten sei.

Kein Wunder also, dass die GFS keinen ihrer Agenten jemals über derartige Rechtsstrukturvarianten informierte!

Wenige Wochen später bekam Francisco die Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters. Vergeblich hatte sein Rechtsanwalt zwischenzeitlich versucht, die Zuständigkeit dieses Genfer Gerichtes zu kippen und den Prozess in die deutschsprachige Schweiz, dem damals aktuellen Wohnsitz des Angezeigten, verlegen zu lassen. Gegen eine Prozessverlegung nach Luzern hatten sich aber wohl die GFS-Anwälte erfolgreich gewehrt. Ergo war Francisco nun gezwungen, sich zu den jeweiligen Hauptverhandlungen, die ausschliesslich in französischer Sprache stattfanden, nach Genf zu begeben.

Bereits am ersten Tag der Gerichtsverhandlung hatte Francisco vom Gerichtsfranzösisch kaum etwas verstanden. Immer wieder musste er seinen Anwalt um eine Übersetzung bitten. Auf den ersten Augenschein hin stellte er allerdings fest, dass vonseiten der GFS lediglich zwei Anwälte anwesend waren, ansonsten kein bekanntes Gesicht.

Der ›Juge d’instruction pénal‹ trug vor, dass diese Gerichtsverhandlung zum Zwecke einer Voruntersuchung geführt werde, um im Laufe dieser Untersuchung entscheiden zu können, ob gegen Francisco Ansa Strafklage vor dem Strafgericht erhoben werden müsste. Gleichwohl werde dieses Gericht auch darüber entscheiden, ob eine allfällige Untersuchungshaft des Strafangezeigten notwendig sein würde.

Als Francisco diese Übersetzung über seinen Anwalt erhielt, verspürte er schlagartig eine aufsteigende Übelkeit in der Magengrube. Sein Rechtsanwalt bemerkte diese Reaktion und konnte ihn schnell wieder beruhigen, weil er ihm klar machte, dass dies rein formalrechtlich und auch nur theoretisch verstanden werden müsste.

Der Untersuchungsrichter trug alsdann den Inhalt der Strafanzeige vor, wonach Francisco eine noch unbekannte Summe Schweizer Franken aus treuhändisch verwalteten Mitarbeitergeldern veruntreut und unterschlagen haben sollte, um sich mutmasslich daran zu bereichern. Er ließ dabei durchblicken, dass diese Strafanzeige nicht von der GFS-Konzernzentrale oder von Carl Meyer gestellt worden war, sondern von Franciscos ehemaligem Stellvertreter und späterem Nachfolger Grothe.





 

Der Richter wollte dann wissen, wie sich Francisco zu diesen Vorhaltungen äußere. Er fügte hinzu, dass er jene vor der Polizei gemachten Aussagen vorliegen habe und Francisco nun frage, ob er seine Aussagen von damals nochmals bestätigen, verändern oder ergänzen wolle.

Sofort bat Franciscos Rechtsanwalt darum, eine Grundsatzerklärung abgeben zu dürfen.

In dieser Grundsatzerklärung versuchte der Jurist dann darzulegen, dass die Strafanzeige inhaltlich jeder Grundlage entbehren würde, weil es diese angeblich treuhändisch verwalteten Mitarbeitergelder niemals gegeben habe. Die fraglichen Gelder seien ausschließlich Eigentum seines Mandanten und seien ebenso ausschließlich auf dessen privatem Bankkonto gelegen. Das Bankkonto seines Mandaten sei lediglich für geschäftliche Transaktionen im Rahmen der GFS-Niederlassung errichtet und genutzt worden. Das Eigentumsrecht an jenen Geldern resultiere aus Verträgen die sein Mandant mit einigen Subagenten für Büroräume und Büroserviceleistungen in seiner Niederlassung abgeschlossen habe, weshalb diese die monatlich fälligen Miet- und Nebenkostenzahlungen auf das Bankkonto seines Mandanten einzahlten.

Der Untersuchungsrichter wollte natürlich für diese Darlegungen entsprechende Beweisvorlagen sehen, die Franciscos Anwalt in Form der individuellen Verträge und monatlich gestellten Rechnungskopien an die Agenten vorlegte.

Allerdings, so der Rechtsanwalt, seien weitere Beweise in Form der Bankkontoauszüge nach der durch seinen Mandanten ausgesprochenen fristlosen Kündigung in der GFS-Niederlassung in Genf verblieben. Die GFS habe seinem Mandanten damals den weiteren Zutritt zu den Niederlassungsbüroräumen verweigert und die Türschlösser ausgewechselt.

Wer denn Eigentümer respektive Mietvertragspartner zu den Büroräumen der Niederlassung gewesen sei, wollte nun der Untersuchungsrichter wissen.

Franciscos juristischer Vertreter erklärte daraufhin, dass die Eigentümerin eine Genfer Stiftung sei, die der Immobilientreuhand Sergio Rossi das Immobilienmanagement übertragen habe. Als Büromieterin der GFS-Büroräume sei seinerzeit, rein vorübergehend, die GFS-Zentralservice AG in Zürich eingetragen worden, weil sein Mandant bei seiner Einreise in die Schweiz lediglich das Permit B und nicht den von der GFS vorher zugesagten Niederlassungsstatus des Permit C bekommen habe. Bereits damals sei sein Mandant von der GFS und ihren Juristen hinters Licht geführt und betrogen worden, indem diese ihm noch in Deutschland zugesagt hätten seinen Status als ›selbstständiger Unternehmer‹ auch in der Schweiz beibehalten zu können. Mit dieser Zusage habe die GFS Francisco Ansa und seine Familie in die Schweiz gelockt und versprochen, dass er in der französischen Schweiz alleiniger und oberster GFS-Subunternehmerpionier sein werde und die Spitze der Karriere- und Einkommenspyramide für sich gesichert habe.

Erst nachdem die Familie Ansa auf eigene Kosten und mit allem Hab und Gut in Genf wohnhaft gewesen sei, hätten die GFS-Anwälte seinem Mandanten mitgeteilt, dass für ihn dieser Status des selbstständigen Unternehmers erst nach frühestens fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz gelten könnte. Als Übergangslösung wäre seinem Mandanten seinerzeit nur die GFS-provozierte Möglichkeit geblieben, sich zunächst als Direktor im Anstellungsvertrag für die Genfer Niederlassung anstellen zu lassen. Inoffiziell, also im GFS-Innenverhältnis, sei er aber weiterhin selbstständiger Unternehmer geblieben und wurde so wie bisher in Deutschland behandelt und mit Provisionszahlungen nach dem GFS-Karriereplan abgerechnet.

Die Büromiete habe sein Mandant aber gleichwohl immer selbst von seinen eigenen Provisionseinnahmen zahlen müssen; und weil bei den notwendigen Investitionen in die Büroinfrastruktur weitere finanzielle Nachteile zu befürchten waren, habe er die GFS um eine entsprechende Vorfinanzierung gebeten. Die aufwendigen Investitionskosten hätte er ansonsten aufgrund der mangelnden Anerkennung als selbstständiger Unternehmer, steuerlich nicht anerkannt bekommen. Die von der GFS vorfinanzierten Investitionsgelder in das Genfer Niederlassungsbüro seines Mandanten sollten dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich wenn dieser das Permit C bekommen hätte, zurückbezahlt werden.

Für diese Rückzahlung habe die GFS allerdings seinem Mandanten außerdem einen Nachlass in Form eines ›a fond perdu‹ im Betrag von 100000 Schweizer Franken versprochen, weil die GFS-Zentrale die dreivierteljährige Verzögerung der ebenfalls zugesagten französischsprachigen Verkaufsdokumente zu verantworten hatte.

Der Verkaufs- und Provisionsgeschäftsgang sei dadurch respektive durch die rein deutschsprachigen und nur auf Deutschland und nicht auf die Schweiz bezogenen Verkaufsdokumente, für seinen Mandanten und dessen freie Mitarbeitenden im Agenturvertrag erheblich erschwert gewesen. Diese Tatsache sei mit außergewöhnlich hohen finanziellen Einbussen verbunden gewesen, die die GFS mit der zugesagten a fond perdu-Zahlung aber leider nur unzureichend zu kompensieren gedachte. Nun sei es aber vor wenigen Monaten zu einem Zerwürfnis zwischen den Parteien gekommen, weil sein Mandant gewisse Unregelmässigkeiten in den GFS-Zentral-Provisionsabrechnungen für sich und seine Agenten festgestellt und dies firmenintern angesprochen habe. Daraufhin sei Herr Ansa von dem GFS-Vertriebschef Schweiz, einem Monsieur Volker, genötigt und erpresst worden, damit er die Angelegenheit verschweigt. Auf jene Nötigung und Erpressung hin habe sein Mandant dann fristlos alle Verträge mit der GFS gekündigt. Als Quittung dieser Kündigung habe er nun offensichtlich diese Strafanzeigen bekommen, die klar fingiert worden seien, mit dem Ziel, seinen Mandanten persönlich einzuschüchtern und ihn im Markt zu diskreditieren.

Der Anwalt beendete seinen Gerichtsvortrag mit der Feststellung, dass er der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen habe, dass seine Anwaltskanzlei derzeit mögliche Strafanzeigen gegen die Organe der GFS prüfe.





 

Der Untersuchungsrichter hatte sich die Ausführungen des Rechtsanwaltes bis dahin ruhig angehört, konstatierte aber nun, dass die Klärungen dieser Fragen ohnehin nicht Gegenstand der heutigen Strafantragsprüfungen sein könnten. Hier gehe es ausschließlich um die Fragestellung, ob gegen Francisco Ansa ein ordentliches Strafverfahren eröffnet werden müsse, weil dieser eventuell ihm anvertraute Bürogelder unterschlagen und/oder veruntreut hätte.

Der Richter weiter: Er sei aber zuversichtlich, dass Maître Dupont wisse, was juristisch genau zu tun sei, um all jene Fragen zu Arbeitsverträgen, Investitions- und Provisionsabrechnungen zwischen der Firma GFS Schweiz AG und Francisco Ansa und Mitarbeitern klären zu lassen.

Den GFS-Anwälten zugewandt, fragte der Untersuchungsrichter diese nach den besagten Bankkontodokumenten. Die juristischen GFS-Vertreter mussten hierauf zugeben, dass sie diese Kontodokumente aktuell nicht vorzulegen vermochten, weil sie ihnen nur unvollständig vorlägen. Sie würden deshalb beantragen, dass der Untersuchungsrichter die kompletten Bankkontodokumente direkt bei der kontoführenden Bank des Monsieur Ansa einfordere, da es sich ja ausschliesslich um dessen Conti handeln würde, auf die sie keinen Zugriff hätten.




  
Fürs Protokoll formulierte daraufhin der Untersuchungsrichter den Beschluss, dass das Gericht die besagten Dokumente einfordern und die Hauptverhandlung zu dieser Strafantragsuntersuchung bis zum Vorliegen dieser Bankbelege vertagen würde.





 

Nach dieser innerlich aufwühlenden Gerichtsverhandlung kam Francisco mit seinem Rechtsanwalt noch auf einen Kaffee zusammen, um den Gerichtstag nochmals retrospektiv zu betrachten.

Der Anwalt war der Auffassung, dass eigentlich alles bestens gelaufen sei. Doch Francisco grollte mit grosser Wut im Bauch, weil ihm in dieser Gerichtsverhandlung klar geworden war, dass C. M. mit ihm wieder Machiavelli spielte. Denn nicht die Firma GFS und auch nicht C. M. persönlich hatten diese blöden Strafanzeigen gegen ihn gestellt, sondern sein ehemaliger Stellvertreter Peter Grothe.

Es war für Francisco sonnenklar: diesem Grothe hatte  C. M. ganz persönlich jene Strafanzeigen suggeriert. Wahrscheinlich hatte er Grothe das Alleinerbe der Ansa’schen Firmenstruktur mit grosser Provisionsperspektive versprochen. Bei Grothe seien dann blinkende Dollarzeichen in der Iris erschienen, auf die C. M. spekuliert habe. In seiner altbewehrten speziellen Art machte er Grothe dann auf einen kleinen Nachteil aufmerksam: nämlich auf die sogenannten ›Investitionsdarlehensschulden des Herrn Ansa bei der GFS‹ die ein Nachfolger natürlich auch übernehmen müsste.

Höchstwahrscheinlich hatte er dem zukünftigen Niederlassungsleiter dann aber ganz jovial eine ›eventuell gute Lösungsvariante‹ angeboten.

Francisco konnte sich genau vorstellen, wie C. M. regelrecht in Peter Grothe eingedrungen war, indem er ihm klarzumachen versuchte, dass dieser Ansa doch eigentlich ein Kollegenschwein sei, weil er seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also auch ihm, Grothe, eine derart große finanzielle Altlast hinterlassen habe.

Diese finanzielle Altlast bestünde einerseits in offenen Bürorechnungen und anderseits in Investitionsdarlehen. Zwangsläufig wären diese Schulden nun von Ansas Exmitarbeitenden respektive von seinem Büroleiternachfolger zu tragen, obwohl ein Teil dieser Schulden bereits von den Mitarbeitern bezahlt worden wäre und nun auf dem Konto Ansas liegen würde.

C. M. hatte dann Grothe weiterhin manipuliert und gesagt, dass auch die GFS von diesem Ansa getäuscht und betrogen worden sei. Es würde deshalb doch geradezu in der Natur der Sache liegen, dass sich die Betrogenen nun zusammenschlössen, um gegen diesen Betrüger vorzugehen und um sich ihr Geld zurückzuholen. C. M. hatte Grothe dann weiter versprochen, dass er sich bei der GFS-Zentrale dafür verwenden werde, dass dieser die Firmenstruktur Ansa übernehmen könne ohne jene Übernahme der Altlasten aus Investitionsschulden.

Dafür wäre es aber sicher zweckdienlich, wenn auch Grothe Loyalität bewiese und persönlich etwas für die Partnerin GFS täte. Auf dieser oder einer ähnlichen Basis waren wahrscheinlich dann diese irrwitzigen Strafanzeigen ersonnen worden.

Selbstverständlich hatte C. M. zur Vorbereitung und Umsetzung dieser Strafanzeigen zugesagt, dass Peter Grothe die GFS-Anwälte nur machen lassen sollte; die würden schon alle notwendigen juristischen Schritte vorbereiten und einleiten, er brauche sich um nichts zu kümmern sondern später nur unterschreiben. Alle Kosten übernehme die GFS; und wahrscheinlich müsse er noch nicht einmal als Zeuge vor Gericht erscheinen.

Es schien ihm sonnenklar: Grothe war ohne Frage diesem C. M.-Machiavelli genauso erlegen wie er seinerzeit und wie hundert andere mit ihnen.





 

Nein, Francisco konnte diesem Grothe noch nicht einmal böse dafür sein. Aber er spürte die kalte ohnmächtige Wut in sich aufsteigen, wenn er an das klare Kalkül dieses C. M. dachte.

Sein Anwalt hatte ihm ruhig zugehört und später nur gesagt: Wir werden dem Kerl schon das Handwerk legen, seien Sie ganz beruhigt, Herr Ansa. In der Schweiz haben wir andere Gesetze als in Deutschland; hier kommt so einer nicht davon!





 

Mit einem tiefen Seufzer hatte Francisco auf diese anwaltliche Versprechung reagiert und gerade in jenem Moment aus dem Fenster des Bistros geschaut, als ein gelber Porsche die Ausfahrt des Gerichtshofes verließ.

Kurze Zeit später traten auch jene beiden GFS-Rechtsanwälte aus dem Gerichtsgebäude und nahmen à pied den Weg in Richtung Genfer Innenstadt.

Franciscos Rechtsanwalt hatte den gelben Porsche leider nicht wahrgenommen, zweifelte aber dennoch nicht an dieser Beobachtung seines Mandanten. Sie konnten sich beide dennoch nicht recht erklären, was dieser Porsche fahrende Jurist ausgerechnet heute hier suchte.

Maître Luc Dupont, Franciscos Anwalt, wollte sich aber nun erst recht darum bemühen, diese auffälligen Auftritte seines Berufskollegen zu klären, notfalls würde er ihn selbst anrufen und ihn direkt konfrontieren.

Acht Tage später machte der Maître eine wichtige Mitteilung an Francisco: Dieser Porschefahrer, jener Dr. lic. iur. Urs Schwaller, stand als Rechtsanwalt offensichtlich in Diensten des GFS-Konzerns. Schwaller schien gemäß seiner Recherchen dafür bekannt, schon so manche juristische Schlacht im Sinne seiner Auftraggeber ausgefochten zu haben, worauf sich so mancher (An-)Kläger – warum auch immer – geschlagen gab. Maître Duponts Recherchen zeigten weiter, dass Schwallers Kanzlei seinerzeit auch für die Realisierung der Westschweizer Ausländeraufenthaltsgenehmigungen der Familie Ansa verantwortlich zeichnete.

Francisco realisierte jetzt, um welche Kanzlei es sich handeln musste. Diese war damals wirklich verantwortlich für die elementaren juristischen Fehler mit Permit- und Unternehmerstatus. Nun konnte sich Francisco plötzlich auch wieder an den Namen Dr. Urs Schwaller erinnern,  denn dieser war schon seinerzeit in Deutschland genannt worden.

Dr. Schwaller der Topjurist der GFS in der Schweiz!

In der Vergangenheit hatte Francisco schon oft überlegt, ob und in welcher Form er diese Anwälte respektive deren Kanzlei für seine vielen persönlichen Umtriebe und wirtschaftlichen Nachteile verantwortlich machen könnte.





 

Doch fehlten ihm die Beweise dafür, dass die GFS respektive dieser Schwaller und seine Anwaltskanzleikollegen ihm damals versprochen und zugesagt hatten, dass in der Schweiz vom GFS-Unternehmensstart an der gleiche Status gelte wie in Deutschland. Er vertraute damals darauf, dass C. M. und diese Anwälte Ehrenmänner wären.

Daran gab es jedenfalls seinerzeit in Deutschland keinerlei Zweifel, denn C. M. hielt bis zu diesem Zeitpunkt seine Zusagen ihm gegenüber immer ein. Und mit Sicherheit hätte er ohne das grundsätzlich vorhandene Vertrauen sowie Treu und Glauben in diese Partner, jenen gravierenden Schritt in die Schweiz nicht gemacht. Gleichwohl musste er sich heute eingestehen, dass ihm damals leider auch der Mut fehlte, um C. M. eine schriftliche Zusage für all seine Versprechungen abzubitten. Dieser C. M., sein Code of Conduct, seine Vorliebe für Machiavelli, zeigten offenbar schon damals, nachdem Francisco bereits über zwei Jahre lang an den wirtschaftlichen Erfolg gewöhnt war, die intendierten Wirkungen.

Bliebe allein jetzt die wichtige Frage zu klären, was es mit jenen fragwürdigen Auftritten des gelben Porschefahrers wirklich auf sich hatte?

Francisco gewann zunehmend mehr die Gewissheit, dass dieser Rechtsanwalt Schwaller niemals zufällig irgendwo vorbeikam; schon gar nicht dann, wenn bei Francisco oder seinen Familienangehörigen gerade etwas passierte wie: der versuchte Anschlag auf seine körperliche Gesundheit in der Tiefgarage seines Büros oder die Sache mit seinen blutig geprügelten Kindern respektive als Francisco den Vater von Urs Suter zur Rede stellen wollte oder vor ein paar Tagen in Genf als gerade Franciscos Gerichtsverhandlung beendet war. Das alles konnten doch niemals Zufälle gewesen sein!





 

Wieder spürte Francisco Wut in sich aufsteigen und er forderte Maître Dupont auf, nun gegen die GFS Strafanzeige einzureichen. Die Staatsanwaltschaft sollte prüfen, was es mit jenen fragwürdigen Provisionsabrechnungen und Auszahlungsmanipulationen tatsächlich auf sich hatte.

Leider ließ Dupont in einem späteren Telefongespräch mit seinem Anwaltskollegen Schwaller diesem gegenüber verlauten, dass er Strafanträge gegen die GFS und seine Organvertreter in Vorbereitung habe.

Eine allfällig schnelle Desinteresse-Erklärung des Herrn Peter Grothe, die dieser gegenüber dem Genfer Untersuchungsrichteramt zur Weiterverfolgung der Strafanzeigen gegen Francisco Ansa abgeben könnte, würde aber eventuell noch einlenken helfen.

Diese Andeutungen seines Maître Dupont missfielen Francisco sehr, glaubte er doch darin ebenfalls einen Erpressungsversuch erkennen zu können. Sein Anwalt bestätigte diese Interpretationsmöglichkeit durchaus, versuchte allerdings sein Vorgehen damit zu entschuldigen, dass eine solche Redewendung unter Juristen, ›state of the art‹ sei.





 

Angelina ließ nicht mehr locker und versuchte Francisco immer wieder dazu zu drängen, in einer anderen Stadt ein neues Haus zu suchen. Dann könnten auch die Kinder in eine andere Schule gehen und würden sich dort wieder sicher fühlen; hätten sie nach diesen Prügelattacken doch große Ängste sich weiterhin im hiesigen Umfeld zu bewegen.

Auch glaubte Angelina zu spüren, dass die Menschen in dieser bisherigen Wohngemeinde einen offensichtlichen und spürbaren Hass gegen Deutsche an den Tag legen würden.

Sie berichtete Francisco, sie habe einen Zettel im Briefkasten vorgefunden, der in einen Kuhfladen gesteckt war und der die Worte trug: »Haut ab ihr deutschen Schweine!« 

Angelina flippte bei ihrer Schilderung regelrecht aus und steigerte sich in den Ausruf: »Hier können wir mit den Kindern doch nicht einen Tag länger bleiben, Francisco!« 

Kurzum erkundigte sie sich in einem kleinen Relais & Chateau am See, das nach ihrer Meinung für die Übergangszeit eine sehr günstige Familiensuite anböte. Francisco hatte keine Wahl, wenn er nicht das ohnehin schon arg strapazierte Ehe- und Familienleben weiter aufs Spiel setzen wollte.

Der Umzug ins Hotel und das Einstellen aller Möbel, Accessoires, Blumen und Gartenpflanzen in einen Container kostete nicht nur ein kleines Vermögen, sondern auch einen erhöhten Nervenpreis, weil sie alle auf das Äußerste im Inneren angespannt waren.

Nur die Kinder hatten ihren Spaß und fühlten sich sichtlich wohl in der neuen Umgebung; konnten sie doch die Wellness-und Spa-Anlage jeden Tag nutzen. Sohn Frederico fand außerdem einen riesigen Spaß daran, Hotelbesitzer zu spielen. Er war ständig im Hotel unterwegs und schmeichelte sich mit seinem Blondjünglingscharme auch beim Hotelbesitzer ein. Dieser lieh ihm sogar ein Passepartout für bestimmte Hoteltüren aus, sodass Klein Frederico ständig im Hotel damit beschäftigt war, Türen zu öffnen und Türen zu schließen, um sich dabei ganz als Hotelier zu fühlen. Irgendwie fanden alle im Hotel ihren Gefallen an diesem kleinen blonden Buben.

Am zweiten Abend in diesem neuen Hotel war Klein Frederico wieder als Hotelier unterwegs und Angelina kümmerte sich zunächst nicht weiter um den Buben. Tochter Carol war ab Mittag bei einer Schulfreundin geblieben und die Mütter der beiden Mädchen hatten vereinbart, dass Carol über Nacht bleiben könnte.

Als Francisco an diesem Abend, es war sicher schon nach 22 Uhr, in die Hotelsuite kam, fand er Angelina und den kleinen Christian schlafend vor dem Fernseher.

Vorsichtig weckte er seine Frau. Sie deckte ihm das warm gehaltene Essen aus dem Ofen auf und gerade als er sich an den Esstisch setzten wollte, fiel ihm diese ungewohnte Ruhe auf und so fragte er, ob denn die Kinder schon im Bett seien.

Angelina berichtet daraufhin, dass Carol bei ihrer Freundin Anna schlafe und Frederico sich wohl immer noch auf Hoteltour befände.

Sie sei wohl eingeschlafen und habe deshalb nicht bemerkt, dass es schon derart spät geworden sei.

Francisco nickte verständnisvoll, gab dann aber zu verstehen, dass es nun aber an der Zeit wäre Frederico ins Bett zu befördern. Er wolle deshalb schnell gehen, um ihn zu holen.





 

Das gesamte Hotel hatte er bereits abgesucht und den Hotelbesitzer und einige Hotelmitarbeiter um ihre Suchhilfe gebeten. Um 23 Uhr hatten sie Frederico immer noch nicht gefunden. Francisco war ständig zwischen den Hoteletagen und der Hotelsuite hin und her gelaufen und fragte die jetzt nervlich total aufgelöste Angelina immer wieder, ob der Junge zwischenzeitlich gekommen sei. Um 23:15 Uhr waren alle Hotelmitarbeiter, inklusive Hotelier und Francisco, nochmals auf die Suche gegangen.

Sie hatten das gesamte Hotel auf den Kopf gestellt und der Hotelier erklärte sich bereit, auch einige Gäste zu befragen.

Um 23:25 Uhr waren sich alle ziemlich einig, dass der Junge wohl nicht im Hotel sein könne, weshalb man die Suche auf den Hotelaußenbereich ausweiten müsse.

Doch selbst das Außengelände suchten sie ohne Ergebnis ab, weshalb Francisco nun ein fürchterlicher Verdacht kam, der bei seiner Frau einen Schreikrampf auslöste.

Er werde die Polizei einschalten, sagte Francisco gerade als das Telefon klingelte. Mit zitternden Händen nahm Francisco den Telefonhörer ab und hörte wie der Hotelier freudig rief: »Wir haben ihn, Herr Ansa! Frederico ist gefunden, es geht ihm gut und er wird gerade von unserem Hoteljungen zu Ihnen in die Wohnung hinaufgebracht!« 

Der 9-jährige Frederico begrüßte seinen Vater mit den Worten: »Ach hier bist du!«

Anschließend berichtete er, dass er am Abend vor dem Hotel von einem Mitarbeiter seines Vaters angesprochen worden sei. Auf die Frage welcher Mitarbeiter das denn gewesen sei, konnte der Junge keine Antwort geben, weil er diesen vorher noch nie gesehen hätte. Jedenfalls habe dieser Mann ihn gefragt, ob sein Vater im Hotel sei und als er ihm sagte, sein Papa sei noch im Büro, habe der Mann gemeint, dass er dann ins Büro fahren würde und ob Frederico gern mitfahren möchte. Er habe dann zunächst seine Mutter fragen wollen, doch der Mann versprach, dass er die Mama aus dem Auto anrufen könne, damit sie jetzt keine Zeit verlören.

Später sei dann aber das Autotelefon kaputt gewesen und so habe er der Mama nicht Bescheid sagen können. Im Büro sei dann auch niemand mehr gewesen, sodass der Mann versprach ihn sofort zurückfahren, zuvor müsse er aber noch schnell jemanden treffen. Sie hätten dann in einem Restaurant einen Mann getroffen, der ihm Pommes Frites angeboten habe. Die habe er aber abgelehnt, weil er lieber schnell ins Hotel zurückwollte. Erst jetzt habe dieser Mitarbeiter von Papa ihn zurückgefahren, weshalb er jetzt auch ganz schön müde sei.

Francisco bohrte nach weiteren Informationen, doch der Knabe war fast schon im Stehen eingeschlafen, sodass er die weitere Befragung auf den nächsten Tag verschob. Selbstredend war das Ehepaar sichtbar erleichtert, dass dem Jungen nichts weiter passiert war.





 

Am nächsten Tag brachte die erneute Befragung zu Tage, dass jener mysteriöse, angebliche Mitarbeiter einen schwarzen Toyota gefahren und sich in diesem Restaurant mit einem für den Knaben unbekannten Mann getroffen habe, der anschließend mit einem gelben Porsche davongefahren sei.

Leider konnte der Junge keine genauere Beschreibung von diesen beiden Männern abgeben; doch Francisco glaubte genug Informationen bekommen zu haben.





 

Mit Wut und kaum zu zügelnder Aggression im Bauch wählte er die Telefonnummer der Schwaller’schen Anwaltskanzlei. Ohne Vorwarnung konfrontierte er Schwaller mit dem Vorwurf, die Verantwortung für die Entführung seines Sohnes zu tragen. Doch der Beschuldigte antwortete ganz ruhig, dass er nicht wisse, um was es gehe und was er eigentlich von ihm wolle.

Rechtsanwalt Dr. Schwaller ließ sich in keiner Weise von Francisco provozieren. Allerdings äußerte er am Ende des Gespräches die Meinung, dass es wahrscheinlich für Väter wie Francisco auch in Zukunft sehr schwer sein würde, Frau und Kinder jederzeit und überall ausreichend schützen zu können. In einer derart exponierten Familiensituation sei Francisco sicherlich gut beraten, niemanden durch böse Behauptungen, Strafanzeigen oder ähnlich dumme Dinge zu provozieren.





 

Francisco hatte es die Sprache verschlagen und er hatte den Telefonhörer einfach aufgelegt. Die Botschaft die dieser Rechtsverdreher ihm durch die Blume hatte übermitteln wollen war dennoch bei ihm angekommen.

Keine Sekunde durfte und wollte er mit der Gesundheit oder dem Leben seiner Familie spielen und er war sich sicher, dieser C. M. hatte tatsächlich genug Macht und Geld und war skrupellos und zu allem fähig. Der Machtmammon musste diesem Unmenschen schon längst die Seele gefressen haben, wenn er denn jemals eine solche gehabt haben sollte.





 

Maître Dupont zeigte sich nicht sehr glücklich damit, dass Francisco seine Strafanzeige gegen die GFS nun nicht mehr stellen wollte; dennoch respektierte er seinen Entscheid. Er werde schon einen anderen GFS-Geschlagenen finden, der seinerseits bereit sein würde, diese Gegenoffensive gegen  C. M. und die GFS einzuleiten, schloss Dupont seine Bemerkungen mit kämpferischer Mimik.

Seine Resignation war Francisco schmerzhaft bewusst, doch würde er sich dennoch erhobenen Hauptes, nun mit noch mehr Bewusstheit für seine gesunde Familie, dem Neuaufbau seiner Zukunft widmen.

Natürlich hatte diese Reaktion auch Auswirkungen auf seine Verteidigungsstrategie zu der Strafanzeige Peter Grothes. Francisco nahm sich vor künftig eher defensiv – ohne die GFS weiter zu provozieren – zu handeln, um jene Vorhaltungen der Strafanzeigen abzuwehren. Erst wenn dieses juristische Damoklesschwert über ihm verschwunden wäre, wollte er sich wieder neue Gedanken über seine weitere Haltung machen.





 

Angelina war nicht zuletzt durch den Vorfall mit Frederico vollkommen mit ihren Nerven fertig.

Sie hatte die Kinder zwischenzeitlich in die Steiner Schule eingeschult und sich dort auch im Elternbeirat engagiert. Bald war sie von einem Vater eines Schulfreundes von Frederico angesprochen worden. Dieser habe ihr angeblich ansehen können, dass sie großes inneres Leid in sich trage. Dieses hellseherische Talent des Vaters interessierte Angelina sehr und so waren sie schnell ins Gespräch gekommen. Jener Mann outete sich später als praktizierender Schamane der weiter vorgab, beste Erfahrungen und Kontakte im Umgang mit ›Licht-Elementalen‹ zu haben. Er würde Angelina zeigen wie sie über gezielte Meditationstechniken ihre innere Ruhe wiederfände.

Dieses Angebot wollte sich die Frau, die schon früher als Studentin an esoterischen Themen und meditativen Techniken interessiert war, nicht entgehen lassen. Es kam ihr wie ein Wink des Himmels vor, dass jener Schamane nun ihren Weg kreuzte. Wissbegierig sog sie alles was dieser Mann ihr offenbarte in sich auf.

Jede freie Minute verbrachte sie fortan in Meditation und Kontemplation. Von Woche zu Woche hatte Francisco spüren können, wie seine Frau ruhiger und ruhiger wurde und wie sie eine Zufriedenheit erlangte, die er von ihr vorher nicht kannte.

Allerdings bekam er auch mehr und mehr das Gefühl, dass Angelina zunehmend in diese ›eigene Welt‹ abtauchte und sich immer mehr in diese esoterische Hemisphäre spezieller Sicht-, Denkweisen und Termini verlor. Oftmals hatte sie vergessen, die Kinder rechtzeitig von der Schule abzuholen und ihnen Essen zu kochen. Sie schien den ›Faktor Zeit‹ für sich vollkommen vergessen zu haben und lachte nur etwas beschämt, wenn man sie auf ihre Verspätungen und Handlungsdefizite ansprach.

Francisco machte sich bald ernsthafte Sorgen, weil Angelina den Kindern abends verspätet, oft erst gegen neun, halb zehn, ein Abendbrot auf den Tisch brachte und diese dadurch immer öfter viel zu spät ins Bett kamen. Nach dem Essen mussten sie dann noch ihre Hausaufgaben für die Schule machen, was vermehrt dazu führte, dass sie erst gegen 24 Uhr ihre Nachtruhe fanden. Selbst der 2-jährige Christian war, je länger je mehr, nachts munter gewesen. Es wäre sicher eine Frage der Zeit bis die Kinder vollkommen überdreht wären und die Schulleistungen litten, war es Francisco in den Sinn gekommen.

Andererseits machte Angelina einen sehr zufriedenen und innerlich ruhigen Eindruck. Auch war sie durchaus zugänglich für Franciscos Sicht und Argumente, dass sie sich bitte mehr um die Kinder und ihre geregelten Tagesabläufe kümmern müsse. Angelina hatte versprochen sich künftig besser zu organisieren.

Einige Wochen später stellte der Postbote eine neue Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters zu. Maître Dupont telefonierte daraufhin mit dem Untersuchungsrichter und fand heraus, dass dieser die Bankunterlagen nun bekommen und geprüft hatte. Der Richter war nunmehr zu der Auffassung gelangt, dass es auf den Bankconti des Francisco Ansa tatsächlich zu strafrechtsrelevanten Umverteilungen gekommen sei. Die Wahrscheinlichkeit dass gegen Francisco ein Strafverfahren eröffnet werde, sei nun, so jedenfalls die Auffassung seines Juristen, recht groß geworden.

Als Francisco diese telefonische Mitteilung seines Anwalts entgegennahm, war er gerade in einem Meeting mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen, der die neuesten Umsatzkennzahlen der NVG-Schweiz AG mit ihm ansehen wollte.

Gegenüber Franzen wollte sich Francisco natürlich nichts anmerken lassen, hatte allerdings schon den Fehler gemacht, das Telefongespräch im Konferenzzimmer anzunehmen.

Er bemerkte, dass Franzen während des Telefongespräches äußerst aufmerksam mithörte, weshalb Francisco während des Telefonats mit seinem Anwalt diesem kaum etwas erwiderte. Er wollte dem NVG-Auslandsgeschäftsführer keine Stichworte geben. Dennoch fiel diesem geübten Beobachter wohl auf, dass sich die Gesichtsfarbe Franciscos auffallend veränderte.

Als dieser dann den Telefonhörer auflegte, fragte Franzen unverhohlen: »Und? Wieder Ärger mit Meyer?« 

Francisco war zwar sehr erstaunt über die Frage, versuchte sein Erstaunen aber zu verbergen und antwortete: »Ja, woher wissen Sie?« 

Dies sei lediglich eine Vermutung, antwortete Franzen, weil er beobachtet habe, wie sich Franciscos Gesichtsfarbe während des Telefongesprächs veränderte.

Was denn los sei, fragte Franzen neugierig weiter.

Am liebsten hätte Francisco nicht darauf geantwortet, doch war er ob der Nachricht seines Anwalts derart durcheinander und aufgewühlt, dass er dem Geschäftsführerkollegen geradeaus die ganze Strafanzeigenstory doch erzählte.

Ohne selbst eine Regung zu zeigen, hörte Franzen aufmerksam zu und schwieg bis zum Ende der Ausführungen.

Ob er selbst denn gar nichts gegen Meyer persönlich oder die GFS in der Hand habe, wollte der Geschäftsführer dann wissen. Etwas, das die Gegenseite zwingen würde neu abzuwägen und gegebenenfalls mit ihm zu verhandeln?

Irgendwie kamen Francisco diese Fragen Franzens sehr merkwürdig vor und ebenso war sein Gefühl in der Magengrube. Eine Regung, die er aber durchaus bei sich kannte, weil sie für gewöhnlich immer als eine Art Warnung auftrat. Seine Antwort fiel entsprechend vorsichtig aus: »Ach wissen Sie, Herr Franzen, natürlich könnte ich einiges aus dem berühmten Nähkästchen plaudern und sehr wahrscheinlich die GFS und C. M. große Unannehmlichkeiten bereiten; doch habe ich dafür bisher keine Veranlassung gesehen und solange die mich und meine Familie weiter in Frieden arbeiten und leben lassen, sehe ich auch keinen Grund, mein Insiderwissen an die Öffentlichkeit zu tragen!« 





 

Franzen machte daraufhin eine anerkennende und zustimmende Kopfbewegung, doch Franciscos Eindruck war, dass sich dieser Mann seine Worte gut eingeprägt hatte.

Dann hörte er Franzen plötzlich sagen: »Sollten Sie einmal Ihre Meinung ändern, wäre ich froh, wenn Sie mir Bescheid geben würden. Unsere NVG-Anwälte würden Sie höchstwahrscheinlich dann gut beraten und vertreten können!« 

Franciscos Gefühlswelt signalisierte ihm immer noch ›Alarmstufe Rot‹ und so antwortete er: »Vielen Dank, ich werde Ihr Angebot gerne im Kopf behalten!« 





 

Auf den nächsten Hauptverhandlungstermin des Untersuchungsrichters in Genf hatten sich Maître Dupont und Francisco gut vorbereitet. Sie brachten dem Untersuchungsrichter eine genaue chronologische Übersicht zu den Geschäftsabläufen und zu den Vertragswerken zwischen der GFS und Francisco mit. Daran wollten sie aufzeigen, wie und warum jene Bankconti von Francisco und nicht von der GFS eingerichtet worden waren.

Außerdem wollten sie versuchen dem Richter klarzumachen, dass eigentlich die GFS ein Geschäftskonto auf ihren Firmennamen hätte einrichten müssen, weil Francisco offiziell einen Arbeitsvertrag als angestellter Direktor gehabt hatte. Schlussendlich sei ja die GFS auch Mietvertragspartner der Genfer Büroetagen gewesen.

Der Untersuchungsrichter hatte Maître Dupont außerdem in dem vorgängig stattgefundenen Telefongespräch jene Positionen in den Bankdokumenten von Ansa benannt, die er als fragwürdig und eventuell strafrechtsrelevant einstufen würde. Auf diesen richterlichen Vorinformationen aufbauend, hatten Dupont und Francisco später ihr letztes und schlüssigstes Argument vortragen können: nämlich das persönliche Recht Franciscos an einer Retention jener richterlich hinterfragten Geldbeträge, die sich nach der fristlosen Kündigung der Zusammenarbeit noch auf seinem Bankkonto befunden hatten. Als Begründung für diese im Schweizer Obligationenrecht verankerte Retention hatten sie die noch offenen und schriftlich reklamierten Provisionsabrechnungen angeführt.

Schließlich habe die GFS, so das Argument des Maître, nach der fristlosen Kündigung seines Mandanten auch keinerlei Provisionen mehr abgerechnet und ausbezahlt und alle Aufforderungen seines Mandanten dazu seien seitens der GFS unbeantwortet geblieben. Es seien demnach also klare zivilrechtliche und in keinem Fall strafrechtliche Sachverhalte zu klären, schloss Maître Dupont sein Plädoyer ab.

Der Untersuchungsrichter forderte nun die Anwälte der Gegenpartei auf, zu diesen Ausführungen des Maître Dupont, insbesondere zu den offenen Provisionsabrechnungen, Position zu beziehen. Die GFS-Anwälte zeigten sich aber überrascht von dieser Argumentation und gaben zu Protokoll, dass sie von offenen Provisionsabrechnungen nichts wüssten. Sie wüssten allerdings, dass die GFS ihrerseits offene Forderungen gegen Francisco Ansa hätte, die aus Investitionsdarlehen resultieren würden. Diese seien auch über das Betreibungsamt eingefordert worden, aber noch nicht beglichen.

Maître Dupont fiel hierauf seinen Kollegen ins Wort: »Absolut richtig, Herr Untersuchungsrichter. Die Kollegen bestätigen damit, dass es, wie von mir schon ausgeführt, noch eine ganze Reihe zivilrechtlicher Sachverhalte zu klären gibt, die aus gegenseitig offenen Forderungen bestehen. In keinem Fall sind daraus aber Straftatbestände gegen meinen Mandanten abzuleiten! Im Übrigen ist gegen diese von der GFS gegen Herrn Ansa eingereichte Betreibung zu angeblichen, bisher nichtbelegten Forderungen aus Investitionsdarlehen, das widersprechende Rechtsmittel von uns eingelegt worden. Und wohl sicher aus gutem Grund hat die GFS auf die gerichtliche Weiterverfolgung dieser Angelegenheit bis heute verzichtet.« 





 

Nach diesen Ausführungen beendete der Untersuchungsrichter die Hauptverhandlung mit der Feststellung, dass ein schriftlicher Entscheid über das weitere Vorgehen in dieser Strafantragssache den Parteien in Bälde zugestellt würde.





 

Der Aufbau der NVG-Schweiz AG war selbst während dieser nerven- und energieraubenden Zeit sehr gut fortgeschritten, sodass Francisco in diesen Monaten schon wieder jenes Ertragsniveau erreichte, das er vergleichsweise bei seinem Ausstieg aus der C. M.-Company hatte. Natürlich waren für dieses Erfolgsergebnis weitere NVG-Büros in der gesamten Schweiz, also in allen deutschsprachigen Kantonen, in der Westschweiz und im Tessin, eröffnet und in diesen Sales & Profit Centers sehr kompetente Führungsmannschaften etabliert worden. Die Geschäftsergebnisse waren überall sehr positiv.

Nicht zuletzt halfen ihm auch seine vielfältigen Teilnahmen an Business-Event-Veranstaltungen der Schweizer Wirtschafts- und Handelskammern.

An diesen Events hatte er bereits eine Reihe gut situierter Schweizer Unternehmer kennengelernt, mit denen er nach und nach auch ins Geschäft kommen wollte. Natürlich schenkte er diesen Event- und Lunchpartnern gerne ein offenes Ohr, weil sie dann, so nahm er jedenfalls an, später auch mit ihren Finanzkonzeptfragen zu ihm kommen würden. Tatsächlich hörten ihm die ›Old-Men‹ mit großer Aufmerksamkeit zu, wenn er über Finanzkonzepte, Nachhaltigkeit und Transparenz zu Anlagevermögen sprach und sie sogen alles erkennbar tief in sich auf. Und immer wieder kamen sie und befragten ihn nach Produktanbietern, Konditionen und möglichen Konzeptvarianten. Doch später, als sie zur Umsetzung seiner Finanzkonzeptideen schritten, gingen die meisten doch wieder zu ihrem Hausbanker, der diese neumodischen, ihm unbekannten Ideen schnell wegerklärte.

Für viele blieb Francisco, der Nichtschweizer, immer ein Ausländer der nicht ›Old-Man-Network-Swiss‹ integriert war, weshalb sie auch nur bedingt ihre Geschäfte mit ihm machten. 





 

Bei einem jener illustren Business-Events lernte er allerdings einen interessanten Privatbanker namens Otto Hellweg kennen.

Hellweg war ehemaliger Geschäftsleitungspräsident einer namhaften großen Schweizer Privatbank gewesen, der nun seit einigen Jahren seine eigene Privatbank präsidierte. Er hatte nach eigenen Angaben eine sehr gute Nase für alle Structured-Finance-, Private-Equity- und Private-Investment-Products, und er zeigte sich dem Geschäftsumfeld Franciscos gegenüber sehr interessiert. Außerdem hatte er wissen wollen, ob sich unter den Kunden der NVG auch solche Kunden befänden, die ausreichend viel Kapital für eine gute und gesunde Anlagediversifikation hätten. Francisco bot ihm daraufhin an, einmal zusammenzukommen, um über alle Möglichkeiten einer eventuell künftigen Zusammenarbeit zu sprechen. Hellweg war sofort freudig auf dieses Angebot eingestiegen und hatte sich mit ihm für den nachfolgenden Tag in seiner Bank verabredet.

Die Bank Hellwegs war in bester Zürcher Lage, im sogenannten Finanzdistrikt des Stadtkreises 2, domiziliert. Auf den ersten Blick glaubte Francisco zu erkennen, dass dieser Hellweg nicht nur ein sehr sympathischer, sondern auch ein kunstliebhabender Mensch sein müsste. Jedenfalls waren seine modern eingerichteten Bankräume über und über mit großen, vielfach Originalölgemälden, Kohlezeichnungen und Skulpturen ausgeschmückt. Das Bankpräsidialbüro, die Bel Étage Hellwegs, lag im Penthouse des Bankgebäudes und auch hier traf das Auge auf ausgesuchte Kunst einer speziellen Couleur.

Präsident Hellweg residierte hier mit bestem Ausblick auf ein architektonisch ansprechendes, preisgekröntes Glasatrium mit subtropischen Pflanzen, Blumen und ausgefallenen Gräsern.

In ihrem persönlichen Gespräch wurden sich die beiden Männer schnell einig, dass sie durchaus zu interessanten Cross-Company-Geschäften finden könnten. Einmal würde es NVG-Kunden geben die an Edelprodukten der Hellweg-Bank Interesse fänden, und mal könnten es Hellweg-Bankkunden sein die an Topfinanzprodukten der NVG interessiert wären.

Im Laufe der Monate hatten sich dann einige solcher Geschäfte realisieren lassen und so entwickelte sich zwischen Hellweg und Francisco sogar eine Art Freundschaft. Nach Feierabend trafen sich beide oft in der Bar des Restaurants Quaglinos im aufstrebenden Zürcher Seefeldquartier. Dort, bei ein, zwei, drei gemeinsamen Bieren, diskutierten sie dann nicht nur die Lage der Finanzmärkte, sondern auch so manches Private.

Bei einem dieser Bierabende erfuhr Francisco, dass Otto Hellweg beim Schweizer Militär ein sehr hoher Offizier gewesen war und dass seine Meinung bis heute, quasi als ›Berater im Generalstab‹ gefragt war. So verfügte der Banker nach wie vor über beste Militär- und Politikkontakte.

Schweizer Militärkameraden, so behauptete Otto Hellweg, würde er in allen wichtigen Unternehmens- und Politiketagen finden. Manche würden dies ›Filz‹ nennen, er nützliches Netzwerk!

Eines Tages rief dieser Otto Hellweg Francisco an und fragte ihn, ob er nicht einen kapitalkräftigen Bankanteilspartner für seine Bank kennen würde. Francisco zeigte sich sehr erstaunt, brillierte Hellweg doch sonst immer selbst mit seinen eigenen tollen Netzwerkkontakten: Er kenne alle Schweizer Bundesräte persönlich, alle Parteipräsidenten der Bundesparteien und viele Nationalräte, und außerdem noch so manchen reichen Wirtschaftsunternehmer aus der Schweizer Haute Société, hatte er oftmals unter stolzer Brustschwellung erklärt. In diesem Netzwerk des Who is Who sollte aber doch ein solcher Bankpartner für ihn zu finden sein, kam es Francisco in den Sinn. Doch Hellweg hatte sich in den Gesprächen immer als guter Zuhörer erwiesen und so erinnerte er sich wohl, dass Francisco ihm einmal von einem Generaldirektor einer deutschen Bank in Genf erzählt hatte, der jetzt in der Nähe von Zürich lebte.

Dieser Generaldirektor war nämlich viele Jahre mit Francisco gut bekannt, weil ihre Kinder damals in Genf gemeinsam die Schulbank gedrückt hatten. Die beiden Familien waren sehr häufig der Kinder wegen zusammengekommen und hatten so auch einige gemeinsame Kinder- und Familienfeste durchgeführt. Francisco hatte seinerzeit mit diesem Generaldirektor ebenfalls einige Finanzgeschäfte realisieren können und es entwickelte sich ebenfalls eine lockere Freundschaft zwischen beiden Männern.

Allerdings war eben dieser Generaldirektor erst vor kurzer Zeit von einem harten Schicksalsschlag getroffen worden. Seine Ehefrau nämlich, die aus ihrer ersten Ehe jene Tochter mit in die Ehe gebracht hatte, die mit Franciscos Tochter Carol in die gleiche Schulklasse gegangen war, war von ihrem Exehemann in der Wohnung überfallen und erschossen worden. Der Generaldirektor hatte seine Frau seinerzeit in der gemeinsamen Wohnung tot vorgefunden.





 

Francisco hatte Otto Hellweg zugesagt, dass er mit dem Generaldirektor Kontakt aufnehmen würde, um zu erfahren, ob dieser überhaupt auf Geschäftliches wieder ansprechbar wäre.

Hellweg hatte ihm für dieses Gespräch einige grundlegende Kennzahlen seiner Bank genannt, damit er den Generaldirektor vorab informieren und interessieren könnte. Demnach suchte er einen Bankpartner, der sein bisheriges Bankeigenkapital von 350 Millionen um mindestens 150 Millionen Franken aufstocken könnte. Eine Bank mit 350 Millionen Eigenkapital würde in der Bankenwelt kaum eine längere und größere Überlebenschance haben, hatte Hellweg gesagt.

Franz-Ludwig von Gutenberg, der ehemalige Generaldirektor einer deutschen Bank, hatte nach dem Mord an seiner Frau die Bankführung aufgegeben, allerdings wieder in Partnerschaft mit seiner ehemaligen Bank eine Private-Wealth-Partners Incorporation gegründet. Seine Klientel rekrutierte sich dabei nach wie vor weltweit aus dem Top-Reservoir der Reichen.

Von Gutenberg zeigte sich durchaus interessiert und bereit, sich mit Otto Hellweg zu treffen. Doch betonte er von Anfang an, dass diese Hellwegbank eigentlich ein zu ›kleiner Fisch‹ im großen Teich wäre und dass daran auch keine Eigenkapitalaufstockung auf 500 Millionen etwas ändern würde.

Mit dieser Enttäuschung war Otto Hellweg nach dem Gespräch mit von Gutenberg wieder zu Francisco gekommen.

Vielleicht wäre es ja nun möglich, hatte er zu Francisco gesagt, dass er ihm einen Kontakt zu Carl Meyer herstellen könnte.

Auf diese unerwartete Frage hin schoss Franciscos Puls sofort in die Höhe und unter hochrotem Kopf erklärte er, dass er dieses Ansinnen des Freundes kategorisch ablehnen müsse.

Er kenne diesen C. M. als einen machtgeilen Manipulateur und kriminellen Trickser, weshalb er ihm dringend davon abrate, mit diesem Mann jemals Geschäfte zu machen. Hellweg hatte ohne im Detail weiter nachzufragen, diese Meinung Franciscos akzeptiert und nicht weiter insistiert.

Doch nur einige Wochen später schreckte Francisco durch eine fragwürdige Begebenheit regelrecht auf: Wie immer führte ihn nämlich sein Heimweg, so auch an diesem Abend, an der Geschäftsadresse der Hellwegbank vorbei. Bei dem fast schon alltäglichen Seitenblick zu diesem Bankgebäude blieb ihm aber heute für einen kurzen Moment der Atem stehen.

Dort, an der Bankhaustiefgarage, stand tatsächlich ein gelber Porsche zur Einfahrt bereit.

Sofort wusste er, dass Otto Hellweg offensichtlich doch bereit war, einen gravierenden Risikoschritt zu gehen!

Viele Tage und Wochen bemühte sich Francisco anschließend, Otto Hellweg ans Telefon zu bekommen. Vergebens. Hellweg ließ sich von seiner Sekretärin immer mit den gleichen Worten entschuldigen, nämlich dass er im Moment geschäftlich sehr eingespannt sei, sich aber bald bei Francisco melden würde.

Das Nächste was er von Otto Hellweg mitbekam waren Pressemeldungen über dessen spektakuläre Verhaftung.

Angeblich habe er sich auf dubiose Geldwäscher eingelassen und Geschäfte gemacht, über die einige hundert Millionen US-Dollar gewaschen worden wären. Weiter war zu lesen, dass der entsprechende Hinweis auf diese Geldwäschegeschäfte aus dem Ausland gekommen sei. Hellweg verlor in der Folge nicht nur seine Bank und seine Banklizenz, sondern auch einige Monate seiner Freiheit infolge der Untersuchungshaft. Zur Widerlegung seiner Schuld warf Hellweg alle seine guten Netzwerkkontakte in die Waagschale und sorgte damit auch in Bundes-Bern für einigen Wirbel. Schlussendlich musste sogar ein hoher Bundesbeamter seinen Stuhl räumen, weil die Schweizer Regierung diesem Beamten unterstellte, gewisse Kompetenzen in der Untersuchung überschritten oder gar missbraucht zu haben.

In der weiteren Zukunft konnte man Otto Hellweg offenbar weder eine klare Schuld noch eine klare Unschuld nachweisen, geschweige denn wurde irgendeine Beteiligung des Carl Meyer öffentlich. Im Sinne eines »in dubio pro reo« mussten die Behörden Otto Hellweg zwar aus der Haft entlassen, doch allein seine Verhaftung mit anschließender Untersuchungshaft reichte aus, um die Existenz dieses einst renommierten Bankiers nachhaltig zu zerstören.

Francisco hätte natürlich sehr gerne von Hellweg selbst erfahren, ob und welche Rolle C. M. in dieser Angelegenheit gespielt hatte; doch war nie wieder ein Kontakt zwischen den beiden zustande gekommen.





 

Monate später kam es dann zu jenem zukunftsentscheidenden Tag, an dem Francisco gerade auf der Autobahn in Richtung Tessin unterwegs gewesen war, als ihn seine Sekretärin über Autotelefon erreichte, um ihn mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen zu verbinden. Franzen wollte Francisco sofort und dringend irgendwo treffen, worauf sich beide für ein Treffen auf der Autobahnraststätte Gotthard entschieden.

Dort wartete er auf den Geschäftsführerkollegen und zeigte sich sehr überrascht, als dieser in Begleitung Haldimanns, Franciscos Stellvertreter, die Raststätte betrat. Dieser Haldimann hatte im NVG den Spitznamen ›Windfahne‹, weil er sich in der Manier einer solchen immer nach der jeweiligen Windrichtung seiner Vorgesetzten drehte.

Die Windfahne und Franzen begrüßten Francisco dann sehr überschwänglich und freundlich. Dann lud der Auslandsgeschäftsführer sehr jovial zu einem kleinen gemeinsamen Lunch ein. Alle Alarmsensoren ließen Francisco sofort aufschrecken; gleichwohl stimmte er zu, eine Kleinigkeit mit den beiden Herren zu essen.

Der NVG-Auslandsgeschäftsführer trat dann in eine, wie Francisco es empfand, relativ belanglose Konversation mit ihm ein und wollte immerzu nur wissen, wie es denn Franciscos Frau und seinen Kindern ginge. Was Francisco äußerst spanisch vorkam und ihn noch mehr anspannte, weil er überhaupt nicht zu erkennen vermochte, worauf das Ganze hinauslaufen sollte.

Während des Essens schwiegen sie, bis auf wenige Belanglosigkeiten, und Francisco fragte sich je länger je mehr, was dieser Franzen eigentlich so Dringendes von ihm wollte, wenn er doch jetzt alle Zeit dieser Welt zu haben schien.

Als Franzen dann auch noch die Dessertkarte zu Francisco herüberreichte, platzte es aus ihm heraus: »Herr Franzen, sie hatten angedeutet, mich unbedingt sofort und ganz dringend sprechen zu müssen. Was gibt es denn nun so Dringendes?« 

Als wäre er beim Nasebohren ertappt worden, reagierte Franzen aufgeschreckt. Zunächst richtete sich sein Blick auf die ebenso erschrocken dreinschauende Windfahne, dann wanderte er, etwas verunsichert, zu Francisco und wieder zurück zur Windfahne.

Dann endlich, aber immer noch Haldimann ins Gesicht schauend, sagte er: »Ja wissen Sie, Herr Ansa, es tut mir ja leid, aber ich muss Ihren Arbeitsvertrag kündigen und sie mit sofortiger Wirkung freistellen!« 

Im Nachklang seiner letzten Worte zog er einen Briefumschlag aus seiner Jackentasche und wollte diesen an Francisco weiterreichen.

Was an diesem Punkt dann in ihm vorgegangen war, konnte sich Francisco später selbst nicht mehr erklären. Irgendwie spürte er nämlich keinerlei Regungen in sich, weder Ohnmacht noch Wut, weder Aggression noch Depression; einfach keinerlei Gefühl, einfach nichts! Selbst die logischste aller Fragen, die nach dem ›Warum‹, beschäftigte ihn nicht. Allein nur ein Gedanke schien präsent: »Mein Bauchgefühl hatte wieder recht!« 

Nach einer endlos wirkenden Weile mit kaltem Blickaustausch erhob sich Francisco – wie von einer fremden Hand geführt –, ganz ruhig und cool vom Tisch, fixierte Franzen mit klarem, selbstbewusstem Blick, drehte sich unvermittelt um 180 Grad und ging ohne einen der beiden Herren noch eines weiteren Blickes zu würdigen, in Richtung Ausgang. Kurz entschlossen zahlte er an der Kasse nun doch seine kleine Mahlzeit selbst und verließ anschließend mit schnellen Schritten das Restaurant.

Jenen Umschlag mit seiner Kündigung hatte er natürlich weder angesehen noch mitgenommen; den würden sie ihm ohnehin per Post nachsenden!

Auf dem Parkplatz, gerade in dem Moment als er in seinen Mercedes einsteigen wollte, trat diese verräterische Windfahne an ihn heran: »Darf ich Sie bitten, dass Sie mir Ihre Büroschlüssel und Ihre Geschäftskreditkarten noch aushändigen, Herr Ansa!« 





 

Francisco musste sich nun wirklich zwingen, diesem feist grinsenden Verräter nicht seine Faust mitten in das Windfahnengesicht zu schlagen; jedenfalls empfand er spontane Lust dazu.





 

Wieder zur Besinnung gekommen, setzte er sich in seinen Wagen, ließ die Windfahne einfach auf dem Parkplatz stehen und fuhr davon. Auf der Autobahn fahrend, fühlte er sich von Gedanken und Emotionen derart stark übermannt, dass er vor lauter Wut und Tränen, die ihm jetzt übers Gesicht strömten, auf dem Randstreifen anhalten musste. Erst einige Zeit später fand er wieder zu sich und fuhr weiter. Schlagartig war ihm bewusst geworden, was diese Kündigung für ihn und seine Familie bedeutete. Dabei schien es ihm vollkommen egal, aus welchem erfundenen Grund heraus ihm heute die NVG die Kündigung ausgesprochen hatte – war er sich doch von Anfang an ganz klar und bewusst darüber gewesen, dass er mit dieser Firma, die in ihren Wurzeln und Festen mit der GFS vergleichbar war, auch vom Regen in die Traufe kommen konnte, denn: »Geld fressen Seele auf!!!« 





 

Anders allerdings, als bei der GFS damals, war seine heutige Situation schon. Er hatte aus dieser leidvollen Vergangenheit etwas gelernt und deshalb seinerzeit die Verträge mit der NVG klarer und eindeutiger abgeschlossen. So war er nämlich heute angestellter Geschäftsführer und Landesdirektor mit Arbeitslosengeldanspruch und er hatte, ebenfalls anders als damals bei der GFS, keinerlei privates und eigenes Geld in den NVG-Geschäftsaufbau Schweiz investiert.

Sein Arbeitslohn war bis heute bezahlt worden und offene oder strittige Forderungen gab es auf beiden Seiten ebenfalls nicht. Trotzdem – und das spürte er nun schmerzlich – hatte er verabsäumt, sich einen goldenen Fallschirm in den Vertrag einbauen zu lassen. Ein Parashoot, der ihn gerade im Fall einer Kündigung finanziell weich hätte landen lassen – so wie das in der Bel Étage von Wirtschaftsunternehmen absolut üblich war.

Plötzlich wurde ihm auch bewusst, dass er nächtelang und über viele Wochen und Monate hinweg ausschließlich in Überstundenzeiten die gesamten Verkaufsfolien- und Verkaufspräsentationsmappen für seine NVG-Führungskräfte und Agenten erarbeitet und fertiggestellt hatte. Das war doch eigentlich sein persönliches, geistiges Know-how. Es würde sicher nicht infrage kommen, der NVG diese geschäftselementaren Materialien kostenlos zu überlassen. Francisco beschloss sofort in sein Büro zu fahren, um alle diese Materialien für sich sicherzustellen.

Auf der Rückfahrt in sein Büro kam ihm der Gedanke, Angelina kurz anzurufen und sie zu informieren. Aber dann nach kurzer Überlegung, wollte er das lieber auf den Abend verschieben. Doch, »oh Gott«, entfuhr es ihm lautstark: Heute war ja auch noch seine Schwiegermutter zu Besuch in die Schweiz gekommen. Unvorstellbar, sich gegenüber dieser alten Dame erklären und rechtfertigen zu müssen. 

Im Büro angekommen, fand er eine aufgelöste, weinende Sekretärin vor. Sie erklärte ihm, dass sie seine Kündigung als unendliche Sauerei empfände. Franzen habe sie dazu gezwungen die Kündigung auf ihrem PC zu schreiben und auszudrucken. Er habe ihr auch gesagt, wenn sie das nicht machen würde, könne sie gleich mitgehen.

Frau de Luca war vollkommen untröstlich: »Ich kann mir als alleinerziehende Mutter doch nicht leisten, arbeitslos zu werden«, stammelte sie immer wieder entschuldigend vor sich hin. 

Francisco versuchte die Frau zu beruhigen und versicherte ihr, sie müsse sich keine Vorwürfe und Gedanken dazu machen. Er schätze ihr allzeit loyales Verhalten ihm gegenüber und wisse auch um ihre private Situation. Sie habe alles tadellos gemacht!

Als Francisco dann die Tür die zu seinem Chefbüro führte aufschließen wollte, passten seine Schlüssel schon nicht mehr. Frau de Luca hatte auf Anordnung Franzens, alle Schlösser im Büro austauschen lassen. Francisco spürte nun doch sehr große Wut in sich aufsteigen und bemerkte wieder die Parallelitäten hinsichtlich der GFS.

Zunächst noch etwas ratlos, setzte er sich in die Cafeteria, die zu der 500 m²-großen NVG-Büroetage gehörte, und wollte dort warten, bis einer jener Verräter das Büro betreten würde.

Einige Kaffeetassen später betrat Haldimann die Etage. Sofort sprang er wildflatternd auf Francisco zu und forderte diesen auf, die NVG-Räumlichkeiten unverzüglich zu verlassen; ansonsten würde er die Polizei rufen.

Dieser widerliche Verräter, kam es Francisco in den Sinn.

Gleich darauf trat ihm wieder vor Augen, wie er sich seinerzeit ausgerechnet für diese Windfahne bei der deutschen NVG-Zentrale eingesetzt hatte. Haldimann hatte nämlich seit Jahren vergeblich versucht, einen erfolgreichen Finanzvertrieb in der Schweiz aufzubauen und war auf ganzer Linie damals gescheitert. Auch versuchte er mehrmals seine kleine gescheiterte Schweizer Finanzbude an den NVG-Konzern zu verkaufen, war dort aber immer auf taube Ohren gestoßen. Francisco hatte ihn bei sich aufgenommen und ihn dann ausgerechnet vor den Anfeindungen und Kündigungsbestrebungen dieses Auslandsgeschäftsführers Franzen geschützt. Ein Engagement, das ihm dieser falsche Hund nun auf seine Art quittierte.

»Die Polizei zu holen, halte ich für eine sehr gute Idee«, entgegnete Francisco der Windfahne, die sich daraufhin drehte und in einem Bürozimmer verschwand.

Nur eine halbe Stunde später erschienen vier bewaffnete Uniformierte und bauten sich bedrohlich vor Francisco auf. Nachdem sie ihn zunächst zum Verlassen der Büroräume aufforderten, ließen ihn jene Macht und Autorität versprühenden Amtspersonen doch zunächst seine Version der Geschichte erzählen. Er schilderte ihnen, dass er lediglich seine ganz privaten Effekten aus seinem Bürozimmer holen wolle und dass sie ihm dafür bitte Zugang verschaffen mögen.

Unter den wachsamen Augen der Windfahne und zweier Polizisten wurde daraufhin sein Büroraum aufgeschlossen und Francisco durfte seine privaten Utensilien herausholen. Als er aber seinen Computer anstellen und noch einige Dokumente und Mails auszudrucken wollte, blockierte Haldimann diesen Vorgang mit der Begründung, dass dies Eigentum der NVG-Schweiz AG sei; auch alle Foliensätze und Präsentationsordner. Nun drohte die Aktion zu eskalieren, sodass einer der Polizisten den Vorschlag machte, einen Notar hinzuzurufen, um alle strittigen Dokumente und Effekten von diesem in Gewahrsam nehmen und versiegeln zu lassen. Diese Lösung erschien allen Beteiligten als praktikabel, gangbar und friedensstiftend. Die vier Polizeibeamten geleiteten hernach Francisco aus den NVG-Büroräumen und einer von ihnen, offensichtlich der Oberste in der Hierarchie, versuchte Francisco abschließend Mut zu machen indem er sagte: Er solle sich von denen nur nicht einschüchtern lassen, denn sicher gebe es auch Rechte auf seiner Seite!

Im Grunde war Francisco niemand, der zu Depressionen und Alkoholexzessen neigte, doch nach diesem Tag verspürte er das innige Bedürfnis, einen großen Cognac zu trinken. Unter diesem Antrieb – oder einer inneren Eingebung folgend – suchte er deshalb auf seinem Heimweg die Bar des Hotel National am See auf.

Ganz in seine Gedanken versunken, war er bereits beim zweiten Cognac, als er in einer Sitzecke des unmittelbar angrenzenden Hotelrestaurants Franzen sitzen sah.

Dieser dinierte offensichtlich gerade mit einem Mann, der in seinem hellen, sehr auffälligen Designeranzug – allerdings mit sehr vielen Knitterfalten – irgendwie aussah wie ein Dandy-Man; vieleicht auch seiner pomadigen Haartracht wegen. Die beiden Herren unterhielten sich sehr engagiert und zeitweise auch etwas laut. Nicht dass Francisco die Inhalte des Gespräches verstanden hätte, aber einige Wortfetzen drangen mitunter doch bis an sein Ohr. Bereits mehrfach glaubte er den Namen GFS und Meyer vernommen zu haben und einmal, so glaubte er jedenfalls, sogar den seinen.

Mit angespanntem Gehör versuchte er weitere Inhalte aufzuschnappen, doch vergeblich, denn gerade in diesem Moment setzten sich neue Gäste an den Nachbartisch und lachten und führten allzu lautstarke Gespräche.

Angespannt und etwas abgeduckt blieb er noch eine Weile auf seinem Platz sitzen und beobachtete, teilweise durch den Spiegel der Bar hindurch, Franzen und seinen Begleiter. Er hatte beim Barkeeper seine drei Cognacs und seinen Mocca schon bezahlt, denn er wollte sprungbereit sein wenn sie das Restaurant verließen.

Dann stand der Dandy-Man-Dinner-Partner vom Tisch auf, verabschiedete sich von Franzen und verließ das Restaurant in Richtung Garagenlift.

Francisco sah, dass Franzen sitzen blieb, sodass er unbemerkt dem anderen Mann folgen konnte bis dieser mit dem Lift in die Hotelgarage hinunterfuhr.

Francisco kannte die Hotelgarage gut und wusste, dass es nur zwei Tiefgaragenstockwerke gab. Um nicht Gefahr zu laufen den Mann in der Garage zu verlieren, nahm er die Treppen. So wollte er schnell genug sein, um ihn dort unten wiederzufinden. Im ersten Garagengeschoss war es stockfinster als er die Tür vom Treppenhaus her öffnete, deshalb war er sofort weiter nach unten gerannt. Im untersten Tiefgaragengeschoss ging das Licht gerade aus als er dort ankam. Lautstark fluchte er, weil er jetzt befürchtete diesen Kerl doch verloren zu haben. Ein aufheulender Motor durchbrach die Dunkelheit und Stille. Sekunden später zerriss ihm ein kräftiger Schmerz den Unterleib und er musste mit ansehen, wie unter quietschenden Reifen ein gelber Porsche aus der Tiefgarage fuhr.

Endlich hatte er zu dem bisher mysteriösen Anwaltsnamen, Urs Schwaller, der für die GFS immer nur die Drecksarbeiten zu organisieren schien, auch ein Gesicht! Wie viel Geld zahlte C. M. wohl diesem kriminellen Rechtsbeuger in anwaltlich zerknitterter Robe für sein schmutziges Handwerk? Doch viel wichtiger war für Francisco jetzt die Frage, was Franzen mit diesem C. M.-Kalfaktor zu besprechen gehabt hatte und in welchem Zusammenhang dabei sein eigener Name gefallen war.

Angelina reagierte auf die Schilderungen ihres Mannes, der ihr von der Kündigung und den weiteren Ereignissen im Detail berichtete, interessanterweise wenig überrascht.

Im Gegenteil, sie behauptete sogar allen Ernstes, sie habe diese Kündigung vorhergesagt bekommen von ihrer geistigen Mentorin ISIS. Die habe ihr in einer Meditation die Nachricht zugetragen, dass Carl Meyer mit dem neuen NVG-Hauptgeschäftsführer – der mit C. M. bereits früher bei der NVG zusammengearbeitet habe – einen Deal gemacht; so etwas wie eine geheime Marktabsprache, nach der sich die beiden Finanzvertriebskonzerne künftig keine Märkte mehr gegenseitig streitig und madig machen wollten. C. M. übertrug Feldmann ein Aktienoptionspaket an seiner GFS im Nominalwert von einigen Millionen Euro und im Gegenzug forderte er von Feldmann, dass dieser den Vertrag mit Francisco Ansa sofort kündigen müsse.

Francisco liefen aufgrund dieser Behauptungen seiner Frau eiskalte Schauern den Rücken herab. Wie konnte das nur möglich sein? Seine Ehefrau, die bisher keinen blassen Schimmer von Wirtschaft und Fachvokabeln wie: Aktienoptionspakete, Nominalwerte und geheime Marktabsprachen erkennen ließ, schien sich mit einem Schlag auszukennen? Sie verwendete diese Begriffe so, als ob sie schon immer und ganz selbstverständlich zu ihrer Sprache gehört hätten, und sie behauptete außerdem – und zwar bei klarem Verstand wie es ihm vorkam – dass ihr ein Geistwesen namens Isis diese Informationen gegeben habe?

Wow!!! War er wach oder träumte er oder war er selbst schon etwas plemplem? Francisco fühlte sich nun nicht mehr in der Lage irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Allerdings, so war er sich sicher, würde er in diesem Zustand auch nicht schlafen können. Also musste der Weinkeller herhalten, bis er irgendwann spät in der Nacht, vor dem Cheminée sitzend, einschlief.





 

Der nächste Morgen hatte sein Bewusstsein wieder geschärft: Er war jetzt tatsächlich ohne Arbeitsstelle und jene sechs Jahre Finanzvertrieb mit allen Aus- und Fortbildungen, waren wahrscheinlich für die Katz gewesen. Denn die beiden Finanzvertriebsgesellschaften respektive deren ›manipulateurs des hommes‹ würden sicher schon dafür sorgen, dass er in den Märkten Schweiz, Österreich und Deutschland keine weitere Chance mehr bekäme.

Angelina versuchte ihrem Mann Francisco an jenem Morgen Mut zu machen. Nur dass sie dabei schon wieder von dieser Isis sprach, die ihr angeblich auch noch mitgeteilt hätte, dass Francisco ob seiner Kündigung nicht verzagen solle, denn er sei zu Höherem berufen. Die Botschaft an ihn sei, dass er bald einen Mann treffen würde, mit dem er ein neuartiges, an Humanität und den Menschen orientiertes Werteerhaltungs- und Finanzsystem etablieren werde. Dieses neue System generiere unter dem Kürzel VPro, soll heißen Value Protect, weltweite Erfolge. Francisco müsse sich allerdings noch etwas in Geduld üben, bis er diese neue Herausforderung annehmen könne.

Da war es nun wieder dieses Gefühl der letzten Nacht: »Wache, träume oder spinne ich … – oder ist vielleicht Angelina doch dem Wahnsinn nahe?

Francisco entschied sich dann dafür, dass er sich so oder so, weder von Angelinas Isis oder anderen Geistwesen, noch von Meyers, Feldmanns oder Porsche fahrenden Rechtsverdrehern verrückt machen ließe!

Das beste ihm bekannte Rezept: in der Ruhe seine Kraft finden!





 

Nach einer geistigen Ruhepause, mit schweifendem Blick über den ruhenden See, besann er sich darauf zunächst einen persönlichen Kassensturz mit Bestandsaufnahme zu machen. Später könnte er auf dieser Basis ein neues Familienbudget erstellen, denn schließlich mussten sie künftig mit sehr viel weniger Geld auskommen. Dieser Kassensturz zeigte auf seinen Bankconti noch rund 58000 Schweizer Franken. Den noch ausstehenden restlichen Arbeitslohn von circa 12000 Franken, wollte er zunächst unberücksichtigt lassen, weil er doch einkalkulieren musste, dass die NVG diese Zahlung unbestimmt lange herauszögern würde.

Also: Die Villa in der sie wohnten kostete monatlich rund 10000 Franken inklusive Nebenkosten. Die Steiner Schule für die Kinder verbrauchte monatlich 3000 Franken plus 200 Franken für diverse Materialien und Ausflüge. Der Family-Van schlug mit 1500 Franken für die monatliche Leasingrate zu Buche – und den Geschäfts-Mercedes würde er an die NVG zurückgeben. Die Versicherungsprämien für Hausrat, Haftpflicht, Hundehalter, PKW, Krankheit, Spital, Leben, hatten sich auf 2500 Franken summiert. Telefon, Fax und Internet waren mit 500 Franken in der Ausgabenliste, wobei das schnell auch mal mehr wurde, wenn Angelina und die Kinder mit Omas, Freunden und Bekannten im Ausland telefonierten.

Für Kleider und Reparaturen gaben sie gewöhnlich monatlich rund 1000 Franken aus und schlussendlich für Lebenshaltung und Sonstiges flossen nochmals rund 2500 Franken ein. Das ergab Summa summarum: 21200 Schweizer Franken pro Monat – und jetzt hatte das Grauen ein Gesicht!

In genau 2,7 Monaten wären sie auf dieser Budgetgrundlage pleite!

Er wusste, selbst wenn er das Arbeitslosengeld einplanen würde, das, seinen Recherchen zufolge, 80% des letzten Nettolohnes, jedoch maximal 8800 Franken ausmachen würde, wäre dieses bisherige Lebensniveau nicht mehr zu halten; selbst dann nicht, wenn er sich seine noch fast neue Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert von 15000 Franken ausbezahlen lassen würde.

Damals in Genf, nach seiner Kündigung bei der GFS und der dann folgenden finanziellen Durststrecke bis zum ersten NVG-Arbeitslohn, hatten sie von seiner alten Lebensversicherung noch ganze fünf Monate auf reduziertem Niveau leben können. Doch die Einzahlungen in die neue Versicherung waren bis heute zu gering.





 

Francisco trug Angelina nun sein Fazit vor, dass sich die Familie ab sofort finanziell sehr stark einschränken müsse und dass er schnellstens eine viel günstigere Familienunterkunft, wahrscheinlich eine entsprechend kleinere, bezahlbarere Wohnung, suchen wolle.

Entsetzt und ohne jedes Verständnis für derartige Maßnahmen und Einschränkungen hielt Angelina ihm vor, dass er eben viel stärker an sich und seinen beruflichen Erfolg glauben müsste.

Ihr wörtlicher Appell blieb ihm noch sehr lange in Erinnerung: »Du wirst weiter sehr erfolgreich sein und viel Geld verdienen, das hat dir Isis doch ganz deutlich mitteilen lassen. Wenn du allerdings nicht aus tiefster Seele an dich und deinen Erfolg glaubst, dann läufst du Gefahr, wirklich abzustürzen!« 

Francisco reagierte seinerseits sehr wütend darauf und schrie lauthals los: »Hör bloß auf mit diesem Schwachsinn! Natürlich glaube ich an mich und meinen weiteren Erfolg, aber wir dürfen die Realität nicht aus den Augen verlieren und müssen erkennen, dass unser Konto bald leer und im Moment kein neues Einkommen in Sicht ist!« 

Die Eheleute verwickelten sich nun in einen lautstarken Streit, sodass davon aufgeschreckt, die Kinder und Angelinas Mutter ins Wohnzimmer gerannt kamen.

Angelina versuchte Francisco immer wieder einzureden, dass er jetzt erst recht an die Kinder denken und ihnen einen weiteren Umzug und Schulwechsel ersparen müsse.

Sie selbst sei absolut sicher, dass sich dieser neue Weg, der mit der VPro und jenem bereits avisierten neuen Partner, schon sehr bald ergeben würde.

Eine ganze Weile lagen sie wegen dieser finanziellen Einschränkungen im Streit, bis sich ganz unerwartet Angelinas Mutter einschaltete.

Mutter Bernardo bot nun tatsächlich ihre ganz persönliche finanzielle Hilfe an. Sie sei bereit, die Vollmacht über ihr Schweizer Geheimbankkonto – jenes mit 250000 DM aus steuerneutralen Rücklagen, die ihr verstorbener Mann für sie angelegt hatte – auf Angelina und Francisco zu übertragen.

Die Kinder jubelten sofort lautstark und Angelina meinte: »Siehst du, Francisco, wir werden beschützt» – und mit ihrer nur für Francisco sichtbaren Kopf- und Augenbewegung nach oben wollte sie wohl andeuten, dass der Himmel diese prompte Hilfe gesandt hätte.

Francisco war überrascht und sprachlos zugleich und nach einer Weile der Besinnung versuchte er seiner Schwiegermutter deutlich zu machen, dass er diese Hilfe von ihr nicht annehmen könne, denn für ihr Geld könnte er ihr ja keinerlei Rückzahlungsgarantien geben. Angelina wandte daraufhin mit Blick auf ihre Mutter ein, dass er aber doch sicher später, wenn er wieder erfolgreich und liquide geworden sei, dieses Geld würde zurückzahlen können – worauf Mutter Bernardo freundlich nickte. Nochmals bemühte sich Francisco bei seiner Familie um Verständnis, dass es doch für seine weiteren Erfolge keine Garantie geben würde.

Worauf Angelina durch ihre Zähne zischte: »Ja wenn du eben nicht an dich glauben willst! Wir glauben jedenfalls an dich; sogar meine Mutter, wie du ja siehst!« 

Hierauf die Kinder: »Wir auch, Papa!« 

Francisco zog sich in sein Arbeitszimmer zurück, um Ereignisse und Meinungen sowie das Hilfsangebot seiner Schwiegermutter nochmals zu reflektieren. Er fühlte sich wie in einer Zwickmühle und war hin- und hergerissen von seinen Gedanken.

Nachdem sie sich zur Nachtruhe begeben hatten, drängte Angelina auf seine Antwort. Wieder und wieder schilderte er seine großen Bedenken und Ängste und sagte, dass er die Hilfe ihrer Mutter lieber nicht annehmen wolle, weil er keine Rückzahlungsmöglichkeit sehen würde; und außerdem sei der Krach mit Angelinas Geschwistern dann vorprogrammiert.

Daraufhin drehte sich Angelina wutschnaubend von ihrem Mann weg, aber nicht ohne ihm noch vorzuwerfen, dass diese Ablehnung, ganz klar, auch eine Ablehnung ihr und den Kindern gegenüber wäre; von Liebe könne da ja wohl keine Rede mehr sein, weshalb es wohl besser wäre, sich zu trennen und scheiden zu lassen.

Das war nun eine sehr harte, unvermutete Breitseite. Könnte sie das wirklich ernst meinen?

Er wusste, dass Angelina normalerweise keine leeren Drohungen aussprach – und auch in diesem Moment schien sie ihm fest entschlossen.





 

Eine Woche nach seiner Kündigung meldete er sich auf dem Arbeitsamt Luzern arbeitslos und stellte den Antrag auf Arbeitslosengeld. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gab ihm dazu zwei vom letzten Arbeitsgeber auszufüllende Formulare mit. Eines, in dem der Arbeitgeber die letzten drei Monatslöhne eintragen sollte, und ein anderes, in dem der Arbeitgeber den Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses angeben musste.

Francisco sandte die Formulare seinem alten Arbeitgeber, der NVG-Zentrale in Luzern. Er ging im Grunde davon aus, dass das Ausfüllen dieser Formulare kein Problem machen sollte.

Doch diese Rechnung hatte er wohl wiedermal ohne den berühmten Wirt gemacht.

Windfahne Haldimann, sein NVG-Nachfolger, machte seinem neu erworbenen Ruf als Verräter alle Ehre. Zum einen gab er als Grund für die Kündigung Franciscos diverse Verfehlungen des Angestellten an und zum anderen einen monatlichen Arbeitslohn von 15000 statt 20000 Schweizer Franken. Die Folge: das Arbeitsamt verhängte eine Sperre bei der Auszahlung des Arbeitslosengeldes, womit er gezwungen war, doch noch die Hilfe seiner Schwiegermutter in Anspruch zu nehmen. Außerdem musste er sich nun einen Fachanwalt für schweizerisches Arbeitsrecht suchen, um diese Dinge neu und rechtsverbindlich klären zu lassen.





 

Kurze Zeit später traf sich Francisco mit seinen Ex-NVG-Direktoren aus dem Tessin, der Westschweiz und aus Baselland.

Jene Führungsmanager waren ihm damals vom GFS zur NVG gefolgt und hatten allzeit loyal zu ihm gestanden. Er hatte sie auf der NVG-Karriereleiter bis zum Direktor geführt und sie waren allesamt, wie er, Familienväter.

Die Wechselumstände von der GFS zur NVG hatten auch ihnen damals viel Ärger, Gerichtsklagen und Betreibungen eingebracht, die sie allerdings stets in Loyalität miteinander durchgestanden hatten. Sie alle waren, vor allem während der gemeinsamen schweren Zeiten die sie eigentlich hinter sich glaubten, nicht immer auf Rosen gebettet.

Vor diesen Rochaden von der GFS zur NVG vereinbarte Francisco mit Franzen deshalb, dass diese treuen Gefolgsleute von der NVG speziell behandelt werden sollten, indem sie zumindest in den ersten 24 Monaten ihres NVG-Strukturaufbaus einen Festlohn von je 6000 Franken zuzüglich ihrer jeweiligen Provision nach Karrierestufe bekommen sollten, weil sie bei der GFS entsprechende Einnahmen aufgeben würden.

Franzen hatte daraufhin Francisco – und in persönlichen Gesprächen auch jeweils jedem Einzelnen – ausdrücklich diese Festlohnzahlungen zugesagt und in die Hand versprochen, dass er diese Löhne als zusätzliche Schweizer Investitionsgelder von Deutschland aus bereitstellen und transferieren lassen würde. Die NVG-Schweiz AG sollte nämlich damit während ihrer Start-up-Phase finanziell nicht belastet werden.

Leider musste Francisco später doch diese zugesagten Lohngelder Monat für Monat aus seinen anfangs noch schmalen Start-up-Einnahmen vorfinanzieren, weil Franzen diese Monatszahlungen gerne anmahnen ließ und dann oft zwei, drei Monate ins Land zogen, ehe seine Überweisungen eintrafen.

Das Treffen der vier Finanzmanager stand leider auch diesmal unter keinem guten Stern. Denn Franzen hatte just einen Tag vorher, allen drei Direktoren ohne Vorwarnung ebenfalls gekündigt. Seine inoffizielle Begründung: sie seien zu nahe mit der Person Francisco Ansa verbunden.

Die drei Manager zeigten sich Francisco gegenüber emotional stark angeschlagen und verunsichert; hatten sie von der NVG doch nur jenen allgemein üblichen Agenturvertrag des Unternehmers im Unternehmen schriftlich vorliegen und keinen Schriftsatz zu ihren gesonderten Lohnvereinbarungen. Dieser Agenturvertrag sicherte ihnen zwar ihre Provisionsansprüche aus den Geschäften zu, aber in keiner Weise jene von Franzen persönlich versprochenen Grundlohnzahlungen, die sie nun aber als Grundlage für Arbeitslosengeldzahlungen benötigt hätten.

Alle ihre Provisionseinnahmen und Zusatzlohnzahlungen waren aber auch ohne Vorwarnung von der NVG gestoppt worden, was in dieser kleinen Männerrunde lähmende Ohnmacht und Verzweiflung auslöste. Dies umso mehr weil Peter Rufer, der mit 60 Jahren Älteste unter ihnen mit Tränen in den Augen und erstickter Stimme schilderte, dass er vor einigen Jahren sein Elternhaus habe umbauen lassen müssen, um es für seine an MS erkrankte Frau rollstuhlgängig zu machen. Der Umbau beanspruchte seinerzeit seine gesamten finanziellen Rücklagen und sein heutiges Einkommen sei zwingend notwendig, um seine Familie weiterhin zu ernähren, die Hypothek abzuzahlen und das Auslandsstudium seiner Tochter zu finanzieren.

In seinem Alter würde er doch nun keine neue Arbeitsstelle mehr bekommen und Geld für Investitionen in eine neue Selbstständigkeit habe er auch nicht mehr – und ehe er zum Sozialamt ginge, würde er sich lieber aufhängen.

Die Lebensmoral und Lebensenergie der Männer war erkennbar auf dem tiefsten Punkt angekommen. Francisco versuchte etwas einzulenken und versprach, umgehend Franzen anzurufen und diesen in die Pflicht zu nehmen.

Vielleicht könnte er ihn ja zumindest davon überzeugen, die Grundlohnzahlungen – quasi als eine Art Sozialplan – bis zum Ende der seinerzeit auf 24 Monate zugesagten Zahlungen fortzuführen oder wenigstens die Lohnbescheinigungen für das Arbeitsamt auszustellen; auch wenn das zusätzliche Sozialabgaben für die Firma nach sich ziehen würde.

Sooft er dann aber versuchte Franzen telefonisch zu erreichen, ließ der sich doch immer wieder verleugnen. Selbst der Brief, den Francisco ihm in dieser dringenden und wichtigen Angelegenheit zwangsläufig schrieb, blieb ohne jede Antwort.





 

Seinem neuen Anwalt legte Francisco zunächst seine Lage offen, dass er arbeitslos geworden sei und kein neues Einkommen habe. Worauf der Anwalt ihm erklärte, dass er gerne das Mandat übernehmen würde, dafür aber einen ersten Vorschuss von 5000 Franken auf sein Honorar fordern müsse, so wie es die Statuten seines Anwaltsverbandes vorschreiben würden.

Natürlich sei die Tatsache seiner Kündigung nicht mehr zu widerlegen, jedoch ließen sich die Lohnbescheinigung und die Arbeitslosengeldauszahlungssperre juristisch sicher anfechten, weil diese offensichtlich aufgrund falscher Angaben der ehemaligen Arbeitgeberin erfolgt seien, fügte der Jurist Mut machend hinzu.

Später, infolge des anberaumten Arbeitsgerichtsverfahrens, musste die NVG dem Arbeitsamt gegenüber zugeben, dass der Kündigungsgrund seinerzeit doch nicht in einem Fehlverhalten des Arbeitnehmers begründet lag, sondern lediglich an internen Unstimmigkeiten zur künftigen Geschäftspolitik. Auch musste die NVG Francisco endlich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausstellen, dessen Inhalt aber zu weiteren Auseinandersetzungen führte, auf deren gerichtliche Klärung Francisco jedoch verzichtete – nicht zuletzt auch wegen eines zusätzlichen Kostenvorschusses.

In jenem Arbeitsgerichtsprozess aber, in dem es unter anderem auch um die zu niedrig ausgestellte Lohnbescheinigung ging, stellte sich leider auch heraus, dass Francisco in der Vergangenheit wieder einmal viel zu vertrauensselig gegenüber den Worten und Versprechen seiner vermeintlichen Geschäftspartner gewesen war; nämlich damals, als er von Karl-Theo Wischnewski, dem Patron und Gründer der NVG, eingestellt worden war. Der alte Patron sagte seinerzeit Francisco ausdrücklich einen monatlichen Nettolohn von 20000 Schweizer Franken zu. Doch Franzen, als zuständiger Auslandsgeschäftsführer, ließ ihm später ganz eigenmächtig und angeblich in Unkenntnis der Absprache mit Wischnewski nur 15000 Franken in den Arbeitsvertrag eintragen, worauf Francisco diese falsche Lohnsumme wiederholt monierte und den Vertrag seinerseits nicht rechtsverbindlich gegenzeichnete. Absprachegemäß war Francisco aber nicht nur oberster Chef der NVG-Schweiz AG, sondern auch ihr oberster Zahlmeister. Fünf Monate nach der klaren Vereinbarung mit Wischnewski hatte er sich mit Franzen zunächst geeinigt, dass dieser den Vertragstext ändere und auf das mit K. T. Wischnewski vereinbarte Nettolohnniveau von 20000 Franken anhebe. Die nächste Lohnauszahlung jedenfalls könne sich Francisco als oberster Zahlmeister der Schweizer Firma an dieses vereinbarte Lohnniveau schon anpassen und darüber hinaus auch die Lohndifferenz der ersten fünf Monate nachzahlen.

Allein Franzen fand auch in den Folgemonaten immer wieder eine neue Entschuldigung dafür, weshalb er diese vereinbarte Arbeitsvertragstextänderung nicht ausgeführt hatte. Durch diesen Umstand blieb der elementare Arbeitsvertrag Franciscos bis zu seiner firstlosen Kündigung unverändert und im Grunde nicht rechtskräftig unterzeichnet. Weil er aber vereinbarungsgemäß seine monatlichen Lohnüberweisungen selbst angehoben hatte, war ihm die Dringlichkeit der Vertragsänderung nie so bewusst geworden.





 

Die Lohndifferenz zwischen Auszahlung und Vertragstext nutzte Haldimann später dazu, um die monatliche Differenzsumme von 5000 Franken über 13 Monate auf 65000 Franken überzahlte Lohnsumme hochzurechnen. Diese Rechnung präsentierte er dann in der Verhandlung des Arbeitsgerichts Luzern und forderte Francisco gleichen Tags mit Einschreibebrief zur sofortigen Rückzahlung auf; wobei er den noch offenen Restarbeitslohn von 12000 Franken in Abzug gebracht hatte.

Francisco konnte somit abschätzen, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis dieser Verräter ihm auch eine Betreibung über diese Summe zustellen lassen würde. Sein öffentlich zugängliches Bonitäts- und Schuldenregister wäre dann um diesen weiteren, erneut unlauter manipulierten Schuldenbetrag aufgestockt.

Keine Frage, er war ziemlich schockiert, wütend und auch frustriert, als er diese Rechnung vor Gericht präsentiert bekam. Würde denn dieses zermürbende Macht- und Geldsummenschachspiel niemals ein Ende finden?

Der Arbeitsrichter wollte von Francisco wissen, ob und wie er die damalige Zusage des Herrn K. T. Wischnewski beweisen könnte. Darüber hinaus erklärte er vorsorglich, dass er eine Zeugenvorladung dieses Herrn für wenig sinnvoll und zweckmässig erachte, da der entweder den recht weiten Anfahrtsweg gar nicht erst auf sich nehmen würde oder aber sich schlussendlich an diese Lohnzusage nicht mehr erinnern könnte. Gleichwohl stehe es den Parteien frei, einen entsprechenden Antrag an das Gericht zu stellen.

Da der Arbeitsvertrag, aus den besagten Gründen, nur von Franzen und nicht von Francisco unterzeichnet worden war, galt er in dieser Form als nicht rechtsgültig und nicht existent.

Gottlob kam Francisco ein Geistesblitz und ihm fiel ein, dass er erst kurz vor seiner Kündigung für die NVG-Schweiz AG eine Jahresbilanz erstellt hatte. Hier waren die vereinbarten Jahreslohnzahlungen von monatlich 20000 Franken bilanziert und die Richtigkeit dieser aufgestellten Jahresrechnung bestätige Franzen seinerzeit mit Unterschrift.

Francisco vermochte aufgrund dieser plausiblen Feststellung eine gewisse Genugtuung bei sich auszumachen. Jetzt wäre er einmal der Sieger und diese Verräter hätten endlich auch einmal das Nachsehen, frohlockte er – welch gute Wende!

Haldimann gab bei Gericht an, dass er die aktuell revidierte Bilanz und Jahresrechnung der NVG-Schweiz AG leider in dieser Verhandlung nicht mitführe, worauf der Arbeitsrichter ihn aufforderte, dem Gericht umgehend eine Kopie dieser letzten Bilanz zukommen zu lassen.

Warum auch immer, als Francisco daheim von seinem kleinen Sieg erzählte und Angelina daraufhin schon mit Champagner anstossen wollte, kamen ihm Bedenken. Vielleicht sei es ratsam, doch erst einmal abzuwarten bis dem Gericht die Bilanz und die Lohnsumme vorliegen würde.





 

Nur eine Woche später teilte Franciscos Anwalt dann mit, dass ihm das Gericht die Kopie der revidierten Bilanz und Jahresrechnung zugestellt habe.

Der Anwalt bat Francisco nun schnellstmöglich in seine Anwaltskanzlei zu kommen, damit sie die Bilanz miteinander anschauen und besprechen könnten. Auf die unmittelbare Frage Franciscos, ob denn etwas nicht in Ordnung sei, antwortete der Anwalt, dass er unter der Rubrik Personalkosten nur den Jahreslohnbetrag von 180000 und nicht von 240000 Franken finden könnte. Aber vielleicht würde er ja die Bilanz nicht richtig lesen, weshalb er Francisco bitte, schnellstens in seine Kanzlei zu kommen.





 

Auf den ersten Blick erkannte Francisco, dass dies nicht die Bilanz und Jahresrechnung war, die er vor einigen Wochen selbst aufgestellt und sich von Franzen mit dessen Unterschrift hatte bestätigen lassen. Diese Bilanz war offensichtlich später neu erstellt worden und enthielt viele Änderungen, unter anderem in der Summe seiner Lohnzahlungen und Ansprüche.

Darüber hinaus enthielt die Jahresrechnung nun eine Position, die mit Rückforderungen bezeichnet war, die durch überhöht ausbezahlte Arbeitslöhne an Francisco Ansa begründet wurden. Die Rückforderungssumme war auf 65000 Schweizer Franken beziffert. Der Jahresrechnung lag ein Bericht der Revisionsgesellschaft bei, die diese Bilanz offiziell revidiert hatte. In diesem Revisionsbericht bestätigten die amtlich anerkannten Wirtschaftsprüfer und Revisoren diese Jahresrechnung und Bilanz als gesetzeskonform und faktisch richtig und wiesen ganz explizit auf eine schriftlich vorliegende eidesstattliche Versicherung des NVG-Auslandsgeschäftsführers Franzen hin.

Darin erklärt dieser, dass er mit Francisco Ansa seinerzeit einen Monatslohn von 15000 Franken vereinbart habe. Die um 5000 Franken höheren Auszahlungen seien von der Konzernleitung nicht autorisiert worden und müssten von daher zurückgefordert werden.

»Diese Verbrecher«, rutschte es Francisco heraus. »Das haben die doch nachträglich alles verändert und gefälscht?« 





 

In den nachfolgenden zwei Stunden zeigte der Anwalt Francisco alle juristischen Optionen und Konsequenzen auf; denn Francisco war ausser sich vor Wut und forderte für diese Verbrecherbande lautstark strafrechtliche Konsequenzen.

Doch sein Anwalt musste ihn über die vorliegenden Fakten noch einmal ausführlich belehren:

	Sie haben und hatten keinen rechtsgültigen Arbeitsvertrag mit der NVG Schweiz.

	Der von Ihnen nicht unterzeichnete, aber von Franzen unterzeichnete Arbeitsvertrag mit der Lohnsumme von 15000 Franken wurde von uns selbst bei Gericht ins Recht gelegt und bestätigt allenfalls Franzens Aussage.

	Franzen hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die es nach Schweizer Recht zwar nicht gibt, die aber von Franzen im Gerichtszeugenstand sicher bestätigt wird.

	Wischnewski als Zeuge, der die Absprache auf 20000 Franken mit Ihnen bestätigt, ist fragwürdig und wenig verlässlich für uns.

	Die nichtrevidierte Bilanz, die von Ihnen erstellt und von Franzen unterzeichnet wurde, liegt uns und dem Gericht nicht vor. Es muss befürchtet werden, dass diese vernichtet wurde.

	Die von Ihnen selbst veranlassten Auszahlungen Ihres Lohnes stellen sicher keinen Beweis für die Rechtmäßigkeit dieser Lohnsumme dar.






 

Alles in allem, so der Anwalt, würde er eine Beweisführung im Sinne Franciscos sowohl in zivilrechtlicher wie in strafrechtlicher Hinsicht für äusserst problematisch und risikoreich ansehen.

Im Gegenteil hätte Francisco eher davon auszugehen, dass er sehr wahrscheinlich die 65000 Franken respektive 53000 Franken an die NVG zurückzahlen müsse – und im Übrigen könne er froh sein, wenn die NVG keine strafrechtlichen Vorwürfe wegen untreuer Geschäftsbesorgung erheben würde.

Francisco resümierte darauf: »Wenn die NVG diese Rückzahlungssumme jetzt tatsächlich einfordern sollte, muss ich notgedrungen Privatkonkurs anmelden.«

Darauf der Anwalt: »Das ist aber vielleicht der einzig richtige Weg! Überschreiben Sie alles was Sie an pfändbaren Werten besitzen, auf Ihre Ehefrau, am besten noch heute und am allerbesten rückdatiert, weil in einer späteren Insolvenz derartige Übertragungen noch bis zu sechs Monate zurückabgewickelt werden können.« 

Wie ein geschlagener Hund verließ Francisco die Kanzlei seines Rechtsvertreters und ging zum See. Der sommerliche See spiegelte Berge und Stadt in einer ganz besonderen Weise wider. Francisco lief nun aus der Stadt Luzern hinaus immer am See entlang, so lange bis er weit draussen zu der Terrasse des Hotels L’Ermitage kam. Obwohl die Sonne sehr schön und warm schien, hielten sich um diese Uhrzeit nur wenige Gäste auf der Seeterrasse auf. Dennoch konnte Francisco nicht lange dort verweilen, weil er von vielen gegensätzlichen Gedanken, grosser Unruhe, Ohnmacht- und Wutgefühlen getrieben war und deshalb nicht ruhig zu sitzen vermochte. Immer wieder fragte er sich, wie es nun weitergehen sollte, was er machen könnte, um diesem Geld- und Machtwahn endlich ein Ende zu setzen.

Wäre vielleicht dieses ›Ende setzen‹ auch eine grundsätzliche Lösung? An ein freiwilliges ›Aus-dem-Leben-scheiden‹ wollte er bisher nie denken, weil ihm jeder Suizid wie Angst und Feigheit vor einer Aufgabe oder der eigenen Courage vorkam, quasi als Resignation vor dem Leben selbst.

Auch hatte er immer daran geglaubt, dass jeder Mensch über die ihm persönlich gestellten (Lebens-)Aufgaben seine Chance zum persönlichen Wachstum bekäme. Aus der Pädagogik kannte er den Ausdruck: Lernen heisst versuchen und irren und wieder versuchen und irren! Der Mensch hätte wohl niemals aufrecht gehen gelernt, wenn er nach dem ersten Mal auf die Nase fallen und blutige Schrammen holen nicht mehr aufgestanden wäre, um es wieder und wieder zu versuchen. Was wäre wohl aus der Menschheit, Kultur, Technik und Forschung geworden, wenn niemand versucht und geirrt hätte oder wenn ausgerechnet jene Menschen an jener Aufgabe verzweifelt und gescheitert wären, die sie später zu dem alles verändernden Lösungsergebnis geführt hatte? Waren nicht oftmals auch aus Irritationen spätere Klarheiten entstanden?

Francesco hatte ausserdem seinen bescheidenen Glauben an die Existenz eines wie auch immer zu benennenden höheren Energiewesens. Auf der Existenz dieser kosmischen Energie war für ihn der eigentliche Sinn des Lebens aufgebaut. Selbst Max Planck hatte in seinen physikalischen Studien und Forschungen zu den elementaren Atomen, Teilchen und Quanten von der Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz gesprochen; ohne dass er später als esoterischer Spinner und/oder als naiver Kirchenverblendeter verschrien worden war. Planck hatte sein Leben lang geforscht und sich nicht gescheut zuzugeben, dass er den Ursprung aller Materie in dieser einen höheren Energie, die man auch Gott nennen könnte, sehen würde. Setzte man also die Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz – und sei es nur im Einklang mit Max Planck – voraus, musste man doch davon ausgehen, dass alles, jedes und jeder, mit dieser höheren Urenergie und Urintelligenz irgendwie verbunden war.

Francisco war sich jedenfalls mit Planck absolut einig gewesen. Doch war er noch einen Schritt weiter als Planck gegangen und dachte in seiner ureigenen Lebensphilosophie an spiralförmig wechselnde Bewegungen der Energien und Materien, die sich einerseits von der Ursprungsenergie fortbewegten, also energetisch sukzessive abnahmen, um dann auf dem tiefsten und entferntesten Punkt zur Ursprungsenergie aus der Abwärtsspirale automatisch in die Aufwärtsspiralbewegung einzutreten und energetisch wieder zuzunehmen. Entlang dieser ständigen Spiralbewegungen, die die Energien auf mannigfaltige Seins- und Aggregatzustandsebenen führte, fände unter anderem auch die menschlich-somatische Ent-Wicklung und Rück-Wicklung statt. Kurzum, Francisco glaubte an die Reinkarnation eines jeden Lebens, wodurch eine Selbsttötung automatisch ad absurdum geführt werde, weil man immer wieder an den gleichen Punkt käme um zu lernen – selbst wenn dazu reine Kopf- und Wissenschaftsmenschen einwenden würden: quad erat demonstrandum.

Natürlich konnte auch er, so wie alle Menschen – inklusive jener Kopf- und Wissenschaftsmenschen –, nicht von Wissen, sondern nur von Glauben zu diesem Thema sprechen. Doch hatte er in jenen Glaubensansätzen seine persönlichen Energien für seine Lebensaufgaben und den Sinn des Lebens schlechthin gefunden, ohne daraus für sich und andere jemals ein Dogma zu machen oder gar die Erd- und Bodenhaftung zu verlieren.

Er mochte sich andererseits aber auch nicht vorstellen, dass dieses Dasein, dieses Leben auf dieser schönen Erde lediglich auf das wissenschaftlich nachgewiesene Zeit- und Raumkontinuum begrenzt sein sollte; ein Leben, ein Tod, fertig, aus? In einer solchen Glaubens- und Lebenssicht, würde er keinen konstruktiven Sinn für sein Leben und für die eben oftmals auch sehr lebensenergieraubenden Aufgaben finden können.

Francisco fühlte sich bezeichnenderweise, nach diesem gedanklich-lebensphilosophischen Exkurs, wieder mit neuen Lebensenergien aufgeladen, was ihm zusätzlich und sofort die Richtigkeit seiner persönlichen Glaubensansätze bestätigte.

Auf dem Heimweg war ihm sogleich ein konstruktiver Gedanke gekommen; nämlich wie er seinen drei treuen, von Franzen gekündigten GFS-/NVG-Mitstreitern doch noch würde helfen können.

In seinem Homeoffice hatte er noch ein grosses Paket mit gedruckten NVG-Briefkopfbögen – und jenen rechtsungültigen Arbeitsvertragstext von Franzen. Nachweislich war er über viele Monate oberster Firmenchef der NVG-Schweiz gewesen und Franzen hatte ihm gegenüber klipp und klar bestätigt, dass er mit diesen drei Managern eine persönliche Absprache für einen Festlohn von 6000 Franken auf 24 Monate getroffen habe, und dass er diese Zusagen auch noch schriftlich bestätigen werde. Eine absolute Sauerei, dass sich dieser Mann heute an seine Zusagen nicht mehr erinnern wollte! Dieses Verhalten spiegelte sehr deutlich den Charakter des Lügenbarons wider.

Francisco sah sich deshalb geradezu genötigt, diese versprochenen vertraglichen Bestätigungen für seine drei Mitstreiter respektive Exmitarbeiter nachträglich anzufertigen und sie zurückzudatieren auf jenen Zeitpunkt, als er seinerzeit zu einer solchen Unterschrift grundsätzlich berechtigt gewesen war. Ihm war natürlich absolut klar, dass er sich damit, objektiv betrachtet, ebenfalls ins Unrecht setzte; doch kam ihm dieses Vorgehen als eine Art ›familienväterliche Solidaritätsnotwehr‹ infolge mangelnder Arbeitgebersorgfalt vor, weshalb ihm sein Handeln legitim erschien.

Mit den nachträglich aufgesetzten gesetzeskonformen Arbeitsverträgen, die Francisco in seiner Eigenschaft als oberster Chef und Arbeitgeber unterzeichnet hatte, erhielten jene drei Mitarbeiter und ihre Familien endlich die Rechtssicherheit für zeitlich begrenzte Lohnfortzahlungen und spätere Arbeitslosengelder.

Natürlich tobten Franzen und Haldimann lautstark, als ihnen die Arbeitsverträge der drei Gekündigten vorgelegt wurden.

Sofort zogen sie damit vor den Arbeitsrichter und wussten diesem auch zu erzählen, dass jene Arbeitsverträge keinerlei Berechtigungsgrundlage hätten, weil sie ganz offensichtlich nachträglich angefertigt worden wären. Ausserdem sei die Unterschrift des Francisco Ansa unter einen Arbeitsvertrag ohnehin nur rechtsgültig, wenn diese durch eine weitere Unterschrift, nämlich die des Herrn Franzen, bestätigt worden wäre. Dies stellte sich aber schnell als falsches Meinungsbild der NVG-Herren heraus, weil der Handelsregistereintrag etwas anderes belegte. Zunächst wurde aber vorher ein sehr aufwendiger Gerichtsprozess mit zahlreichen gerichtlichen Verhandlungsterminen, Zeugenvernehmungen und notwendigen Beweiserhebungen in Szene gesetzt, dessen Kosten am Ende allein von der NVG zu tragen waren.

Bezeichnend, dass Franzen persönlich nach einer dieser ersten Gerichtsverhandlungen Francisco das Angebot machte, dass, wenn Francisco diese gesetzeswidrige Vertragserstellung zugeben würde, die NVG einerseits auf die noch offene Lohnrückzahlung von 53000 Schweizer Franken verzichten und Francisco andererseits garantieren würde, dass sie keine Strafanzeige gegen ihn einreichen respektive der Staatsanwaltschaft gegenüber eine entsprechende Desinteresseerklärung abgeben würde.





 

Francisco hatte es nun aber endlich gelernt und Franzen um eine schriftliche Bestätigung dieses Angebotes gebeten.

Drei Tage später lag tatsächlich Franzens leicht modifizierte schriftliche Zusage in seinem Briefkasten, allerdings mit einer Gegenunterzeichnungsfrist von 48 Stunden.

Diese Fristsetzung schien Francisco ganz typisch für das Denken und Handeln einer solchen Geschäftsführerspezies: Handlungsdruck aufbauen und wenig Zeit zum Nachdenken lassen! Franzen hatte zuvor wahrscheinlich eine schnelle Hochrechnung gemacht und festgestellt, dass er für den Fall, dass er vor Gericht mit diesen nachträglich erstellten Arbeitsverträgen unterliegen sollte, an diese drei gekündigten Manager noch eine Lohnsumme von rund 250000 Franken inklusive Sozialabgaben zu zahlen hätte. Da erschien ihm dann die Abschreibung der Ansa’schen 53000 Franken als probates und cleveres Korrekturmittel.





 

Francisco sprach auch mit Angelina über Franzens Angebot und fragte sie, ob sie für oder gegen diesen Franzen-Deal sei.

Angelina antwortete, dass sie gerne diese Frage mit Isis besprechen wolle, worauf Francisco seine Augen verdrehte, ihr aber dennoch mit einem Kopfnicken die dafür nötige Zeit zugestand.

Sie begab sich daraufhin sofort in Meditation und tauchte erst zwei Stunden später wieder auf. Isis habe ihr ganz klar mitgeteilt, dass dieser Franzen-Deal im Himmel keinen Zuspruch fände.

Francisco sei auf diese 53000 Franken nicht angewiesen; er würde später diesen Rückforderungsbetrag ohnehin nicht an die NVG zurückzahlen müssen, da sich andere Lösungen ergeben würden. Natürlich hatte er sich auch seine eigenen Gedanken gemacht und war im Grunde – mit einer anderen Begründung – zum gleichen Ergebnis gekommen. Er war es leid von Unmenschen wie Meyer, Franzen und ähnlichen Machtgetriebenen manipuliert zu werden. Auch wenn er heute noch nicht wusste, was aus dieser Lohnrückforderung von 53000 Franken wirklich werden würde, er musste seinen Mitstreitern helfen und konnte diese treuen Seelen nicht allein lassen in ihrer wirtschaftlichen Not nur seines eigenen Vorteils wegen.





 

Die NVG Schweiz bezahlte nach dem Gerichtsbeschluss ohne weitere Verzögerungen alle Gelder an die ehemaligen Ansa-Mitstreiter aus und diese bedankten sich – jeder einzeln und ganz individuell – sehr herzlich bei Francisco. Selbst die kleineren Kinder jener Manager hatten ihm persönliche Dankesbilder gemalt, was ihn sichtlich rührte.





 

Drei Wochen später erhielt Francisco eine Mahnung der NVG-Schweiz AG zur Rückzahlung seines überzahlten Lohnes, verbunden mit der Androhung einer Betreibung. Daraufhin rief Francisco sofort bei Franzen an und bat ihn um eine persönliche Unterredung. Interessanterweise wollte dieser, entgegen seiner sonstigen Art, gar nicht den Grund für diese Unterredung wissen, was Francisco allerdings nur recht gewesen war.

Francisco vergewisserte sich dann, dass sie unbeobachtet und unbelauscht blieben, obwohl er natürlich einkalkulierte, dass Franzen ein Tonbandgerät bei sich tragen könnte.

Sie trafen sich in der Hotellobby des Luzerner National wo Francisco direkt zur Sache kam und Franzen mit ruhiger, aber fester Stimme eröffnete, dass er zwischenzeitlich die Betreibung der NVG für die Lohnrückzahlungsforderung erhalten habe. Er wolle nun den Auslandsgeschäftsführer über sein persönliches, weiteres Vorgehen orientieren: Zunächst werde er gegen diese Betreibung Rechtsmittel einlegen, wodurch der Ball wieder zurückgespielt würde; die NVG müsste nämlich nun, aus rein rechtlicher Sicht des chronologischen Betreibungsablaufs betrachtet, die Rechtsöffnung bei Gericht beantragen. Sollte die NVG es tatsächlich auf einen Gerichtsprozess ankommen lassen, werde er, Francisco, quasi im Gegenzug Strafanzeigen gegen die Unternehmensorgane der NVG und gegen ihn persönlich einreichen. Er würde dann weiter dafür sorgen, dass es zu einem medial-öffentlichen Schaustrafprozess komme, der ganz unabhängig von seinem späteren Ausgang seine Schlagzeilen sicherlich schreiben würde. Sollte er, Franzen, nun der Meinung sein, dass sich die Durchsetzung jener Lohnrückzahlungsforderung unter diesen Umständen tatsächlich rechnen lasse, dann würde man sich wohl vor Gericht treffen. Ansonsten würde er alle Auseinandersetzungen und Forderungen als endgültig erledigt betrachten! 

Francisco schaute Franzen anschließend einen kurzen Moment mit ganz festem Blick ins Gesicht, stand dann auf und verließ ohne einen Kommentar Franzens abzuwarten die Hotellobby.





 

Immer wieder wenn später der Postbote kam und ein Einschreiben überbrachte, war Francisco innerlich zusammengezuckt, weil er fürchtete, doch noch diese Gerichtsladung zur Rechtsöffnung zu erhalten.

Eines Tages war es dann so weit und der Postbote überbrachte eine solch befürchtete Gerichtsurkunde – doch in diesem Fall aus Genf. Francisco las und traute seinen Augen nicht. Da hatte der Genfer Untersuchungsrichter doch tatsächlich nun entschieden, jenes offene Untersuchungsverfahren zu den Strafanträgen gegen ihn einzustellen und die Anträge definitiv zurückzuweisen.





 

Angelina und Francisco fielen sich ob dieser wunderbaren Nachricht in die Arme und in ihrem Freudentaumel vermochten sie auch ihre Freudentränen nicht zurückzuhalten. Endlich war dieses existenzbedrohende Damoklesschwert über Francisco und seiner Familie verschwunden und jene Glorie und Macht des C. M.-Möchtegern-Machiavelli verlor wenigstens etwas von ihrem geldgeschmierten künstlichen Glanz. Angelina war außer sich vor Freude und versuchte immer wieder Francisco zu belehren, dass diese gute Wendung ein klares Zeichen des Himmels sei. Sie war fest davon überzeugt, dass ihnen dieses Zeichen auch geschickt worden sei, damit sie den Botschaften des Himmels künftig mehr Vertrauen schenkten.

Darüber hinaus hatte sie zwischenzeitlich eine neue feindselige Spezies ausgemacht, die im Grunde das Aufbieten eines Kammerjägers forderte. Im Kindergeschoss der Familienvilla hatte sich nämlich eine unbekannte Art brauner Krabbeltierchen häuslich eingerichtet. Diese Spezies verteilte sich später im ganzen Haus und war schon hinter allen Holzfußleisten mit riesigen Populationen vertreten. Der Hauseigentümer sah sich die Viecherei persönlich an und meinte, das sei eigentlich ganz normal. Jene kleinen Tierchen würden in den schönen Bäumen draussen im Garten leben und seien sicher durch die offene Terrassentür und die offenen Fenster ins Haus gekommen. Dass sie sich dann im Kindergeschoss so eingenistet hätten, sei wahrscheinlich auf Essensreste zurückzuführen, die es ja häufig in Kinderzimmern gebe.

Angelina fühlte sich persönlich äussert betroffen und war sehr ungehalten über diese Aussage des Hauseigentümers. Sie fuhr ihn prompt an, dass es in den Zimmern ihrer Kinder und darüber hinaus im ganzen Haus sicher absolut sauber sei und schon gar keine Essensreste irgendwo herumliegen würden, weder in den Kinderzimmern noch sonst wo im Haus! Ohne Luft zu holen hielt sie dann dem Eigentümer ihrerseits vor, dass es aber in den unteren Räumen des Hauses offensichtlich eine sehr schlechte Wand- und Mauerbelüftung geben würde, denn die Kinderbettwäsche und die Kinderkleider seien immer klamm und feucht.

Nun fühlte sich der Hauseigentümer, der im Beruf Immobilienmakler war, persönlich attackiert und erzürnte sich über diese wie er meinte dumme Behauptung, die nach seiner Auffassung auch wirklich nur von einer Frau kommen könnte. Dies wiederum ließ Angelina auf neue Barrikaden steigen und so ergab ein Wort das andere, bis der Hauseigentümer sich plötzlich auf seinem Schuhabsatz umdrehte und das Haus der Ansas, laut auf Schwyzerdütsch fluchend, verließ.

Angelina forderte anschließend Francisco auf, wegen der Feuchtigkeit in den Kinderzimmern und diesem Ungeziefer dem Eigentümer endlich eine Mängelanzeige zu schreiben. Sie hatte ihn bezüglich der Feuchtigkeit schon lange dazu aufgefordert, doch Francisco hatte immer wieder gezögert. Jetzt aber zusätzlich mit diesen braunen Tierchen, hatte er wohl keine andere Wahl und außerdem hatte der Hauseigentümer heute wirklich sehr uneinsichtig auf die mündliche Mängelanzeige bei der Hausbegehung reagiert.





 

Auf seine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbehebung ging der Eigentümer aber nicht ein, doch Francisco war es absolut Müde wieder und wieder über Rechtsanwälte und Gerichte sein Recht einzufordern. Gleichwohl fiel ihm ein, vielleicht einmal mit dem Mieterverband diesbezüglich zu telefonieren. Von dort bekam er dann den Rat, dem Eigentümer mit einer erneuten Fristsetzung zur Mängelbehebung eine alternative Instandsetzung durch einen fremden Handwerker mit Kostenersatz oder eine Mietreduktion anzudrohen, wenn die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben würden.

Was der Mieterverband aber nicht gesagt hatte, war, dass nach einer erfolgten Mietzinsreduktion eigentlich nur noch die fristlose Kündigung des Hauses bleiben würde, weil es darüber hinaus keine Zwangsmittel mehr gab. Die fristlose Kündigung, die sie zwangsläufig später aussprachen, erfolgte für die Familie zu einer wirtschaftlichen Unzeit. Francisco hatte nämlich kurz vorher sein Berufsvorsorgekonto plündern müssen, um eine eigene GmbH finanzieren zu können, bei der er sich selbst als Geschäftsführer anstellen wollte, weil er über diesen Weg die Prolongation seiner Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz erhalten sollte. Jedenfalls hatte er dieses Vorgehen mit dem zuständigen Arbeitsamt (RAV) und der Ausländerbehörde des Kantons so abgesprochen.

Der erneute Umzug verbrauchte dann finanzielle Ressourcen, die sie im Grunde aber für ganz andere Dinge benötigt hätten. Doch Angelina und ihre Mutter waren sich immer noch einig, dass mit der mütterlichen Vollmacht zum schweizer Bankkonto alles wirklich Wichtige und Lebensnotwendige geregelt sei.

Die Eheleute hatten gleichwohl anhaltende Auseinandersetzungen, weil Francisco immer wieder mehr Bescheidenheit von der Familie forderte, mit der Angelina aber grundsätzlich nicht einverstanden war, weil eben der Himmel respektive Isis der Familie gute Zeiten prophezeit habe.

Sie hielt ihm ständig aufs Neue vor, er würde nicht tiefherzig genug an sich und seinen erneuten Erfolg glauben, worauf er ihr antwortete, dass sie leider die Realitäten nicht mehr klar erkennen würde.

Der Standpunkt Franciscos wurde aber wenige Tage später ziemlich geschwächt, weil sich nämlich wider Erwarten tatsächlich jener von Isis avisierte Kontakt zu jenem Mann mit dem neuartigen VPro-System ergab. Francisco war wie von Sinnen, als er gewärtigte, dass diese Vorhersage von Angelinas Isis tatsächlich eingetroffen war.

Sie war natürlich fest davon überzeugt, dass dies alles der göttlichen Vorsehung entspreche, die nun auch diese Zusammenarbeit mit dem VPro-Menschen zwingend zum Erfolg führen würde; Francisco müsse endlich daran glauben und sich dementsprechend dafür engagieren.





 

Nach den ersten Gesprächen mit diesem VPro-Menschen, hatte Francisco jedoch den Eindruck gewonnen, dass die VPro-Idee theoretisch zwar durchaus gut war, aber mit diesem Mann praktisch nur bedingt umsetzbar. Sein Bauchgefühl signalisierte ihm keine ausreichend gute Charakterbasis jenes V-Pro-Menschen, was er allerdings Angelina gegenüber nicht erwähnte.

Gleichwohl war er von der Tatsache, dass jenes VPro mit diesem Menschen tatsächlich existierte, schlichtweg doch beeindruckt – oder hatte Angelina ihre Informationen nicht aus einem Channelling mit Isis, sondern aus irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung? Auf der anderen Seite war er davon überzeugt, dass es mehr unter diesem Himmel gebe, als der Mensch mit seinem intelligentesten Gehirn zu erkennen und zu erklären vermochte.





 

Für Angelina war es natürlich kein Problem ein aus ihrer Sicht adäquates, neues Haus zu finden. Francisco seinerseits hatte auch einige Wohnungen besichtigt und bei solchen, wo er den Eindruck gewonnen hatte, dass sie eventuell für die Familie infrage kämen, hatte er einen sogenannten Mietinteressentenantrag ausgefüllt, in dem ein potenzieller Mieter seine finanziellen Verhältnisse: Einkommen, Betreibungen, letzter Vermieter etc. offenlegen musste. Doch waren später alle seine Anträge von den Vermietern abgelehnt worden. Der Grund dafür blieb zu vermuten: die Betreibungen.

Bei der von Angelina gefundenen Villa hingegen wollten die Eigentümer nichts dergleichen wissen und sie hatten den Mietvertrag auch schon unterschriftsreif ausgefertigt. Es schien fast wie eine Fügung. Selbst als Francisco noch herausfand, dass die Eigentümer dieser Villa ihr Schmuckschloss schon seit Jahren zu verkaufen suchten, aber der Preis offensichtlich zu überrissen gewesen war, weil das Haus den Wert von 4,2 Millionen einfach nicht erfüllte, hatte dies für Angelina keine Bedeutung und war auch kein Hindernisgrund für eine Anmietung.





 

Diese Frau, die er einst so geliebt und geschätzt hatte, hatte sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert; von einer relativ normalen oftmals gar bescheidenen Person, zu einer geld- und glamourgeilen Schickse. Doch was konnte er jetzt machen? Er liebte seine drei Kinder so sehr, dass er für sie so lange um Familienexistenz und -zusammenhalt kämpfen wollte – selbst gegen die immer weiter abbröckelnde Liebe zu seiner Frau – bis sie einmal alt genug wären, um auf eigenen Beinen zu stehen. Schliesslich trugen sie weder eine Verantwortung noch eine Schuld an jenen Ereignissen und Entwicklungen und sie waren darüber hinaus diesen Umständen absolut hilflos ausgeliefert.





 

Den Preis für eine Ehe die nur noch der Kinder wegen aufrechterhalten wurde, die nach erloschener Liebesflamme eigentlich in ständigem Unfrieden ihr Dasein fristete, kannte Francisco aus der psychologischen Fachliteratur zu Ehekrisen: Es war oftmals die Hölle auf Erden! Sollte es vielleicht für ihn und Angelina eine reale Chance geben, das persönliche Auseinanderleben, ohne Hölle auf Erden zu vollziehen? Der Kinderwegen wollte er es versuchen!

Den Umzug in die neue Villa überstand die Familie gut, war es im Grunde doch auch immer spannend, ein neues Zuhause mit einem neuen Umfeld für sich zu erschliessen.

Bei seiner GmbH-Gründung hatte Francisco aber befunden, dass er unnötige Büromietkosten einsparen könnte, wenn er von einer ›Home-Office-Base‹ statt von einer teuren ›Fremd-Office-Base‹ arbeiten würde.

Allerdings durfte er die Handelsregisterkosten für den zweifachen Domizilwechsel seiner GmbH nun doppelt berappen. Gottlob hatte er die notwendigen Briefkopf-, Logo- und Papieraufdrucke für seine Firma in seinem eigenen Computer und konnte diese somit ohne weitere Kosten und Probleme an jene neue GmbH-Adresse anpassen.

Die neue Firma sollte ihm ja nicht nur Grundlage für seine prolongierte Schweizer Aufenthaltsgenehmigung sein, sondern auch Basis für einen neuen Businessauftritt, der auf seinen alten Talenten, Fähigkeiten und Erfahrungen aufbauen sollte. Er wollte künftig als Verkaufstrainer &  -coach für Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen und andere Finanzproduktvermittler und vielleicht auch für Verkäufer und Vermittler anderer Struktur- und Handelsvertriebe, beispielsweise aus den Bereichen von Haushaltswaren, Kochtöpfen, Kunststoffboxen, Wasserfilter etc. auftreten. Gute Verkaufstrainer, die wie er derart langjährige und gute Verkaufstrainererfahrungen und Saleserfolge nachweisen konnten, sollten doch eigentlich gefragt sein – jedenfalls hatte dies seinerzeit der Berufsberater vom Arbeitsamt des alten Wohnkantons konstatiert. Das Arbeitsamt zahlte ihm seinerzeit drei Monate lang Fördergelder, damit er seinen Businessplan mit Finanzkonzept erarbeiten konnte. Nun hatte er bereits eine Vielzahl Werbemails mit neuem Briefkopf und neuer GmbH-Domiziladresse an potenzielle Kunden versandt. Doch wie so oft im Leben lag der Teufel auch diesmal in einem Detail. Warum nur vergaß er das immer wieder und wieder?





 

Diesmal hatte er vergessen, dass es in der Schweiz von Gemeinde zu Gemeinde, von Kanton zu Kanton, große rechtliche Unterschiede gab und geben konnte.

So hatte er beim Wechsel seines letzten Domizils zwar gewusst, dass die neue Villa und Adresse zwar noch an der Grenze zu seinem alten Wohnkanton lag, aber eben doch schon in einem anderen respektive neuen Kanton. Ergo beantragte er neue Aufenthaltsgenehmigungen für ihn und seine Familienangehörigen bei der Ausländerpolizei des neuen Domizilkantons. Die zuständige Ausländerpolizeibehörde im neuen Wohnkanton machte Francisco nun aber klar, dass er eben nicht mehr in diesem alten Wohnkanton wo das ganze Ausländergesetz viel zu lasch gehandhabt würde, wohne, sondern nun hier bei ihnen! Im Kanton Zürich könnten Ausländer alleine ohne einen Schweizer Bürger, keine GmbH gründen und keine Kapitalgesellschaft führen. Folglich sei darauf auch keine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.

Auf seine perplex klingende Nachfrage hin, wiesen sie ihn unwirsch auf den Gesetzestext hin und deuteten ihm an, dass das Gesetz in ihrem Kanton klar sei und ausführe, dass die Mehrheit des Stammkapitals bei einer Firmengründung oder auch bei der Besetzung eines Firmenorgans mit Schweizerbürgern besetzt werden müsse. Francisco war natürlich sehr verärgert, einerseits über seine eigene Dummheit, aber anderseits, und das vor allem, über diese kantonalen Bünzlibürokraten, die es ihm nun derart schwermachen wollten.

Was sollte er also jetzt tun? Die GmbH- oder AG-Gründung sei seine einzig reale Chance zu einem Arbeitsplatz und zu einer weiteren Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, hatten ihm damals das Arbeitsamt und die Fremdenpolizei des alten Kantons gesagt.





 

	Sollte er also jetzt seine GmbH zum dritten Mal ummelden und wieder in den alten Kanton, zu einer eventuell teuren Treuhandadresse und mit wieder neuen Gebühren für das Handelsregister?

	Oder würde er eventuell einen Schweizerbürger finden, der jene Kapital- und Stimmenmehrheit in seiner Firma formalrechtlich übernehmen würde?

	Oder müsste er vielleicht doch wieder einen teuren Rechtsanwalt einspannen, der ihm die Dinge regeln würde?






 

Mein Gott wie viel Geld sollte er denn noch in Anwälte, Gerichte, Behörden und Umzüge stecken, um endlich einmal in Ruhe leben und arbeiten zu können?

Dieser C. M. hatte doch im Grunde seine Machtspiele wirklich gewonnen, denn Franciscos berufliches und privates Leben in der Schweiz erlitt durch dessen Handlungen nachhaltige Lebensschäden. Die Familie lebte nun schon seit über einem halben Jahr ohne ein Einkommen, nur von ihren familiären Reserven und vom Schwarzgeldkonto der Schwiegermutter. Francisco hatte nun auch schon fast alle seine finanziellen Rücklagen verbraucht und weil seine Frau Angelina nach wie vor keine Konzessionen an die Realität machen wollte, mussten sie weiterhin teure Villenmieten, Schulgelder, Autoleasingraten und Kleidungseinkäufe bezahlen.

Der eigentliche Preis, der dafür sicher bald gezahlt werden müsste, schien Francisco schon lange absehbar. Allein einen Ausweg sah er weit und breit nicht, ausser: Seine Frau und damit sehr wahrscheinlich seine Kinder – also das geliebte Familienleben – komplett aufzugeben. Viele schlaflose Nächte folgten.

Francisco zeigte sich später sogar bereit, über Angelinas Vorwurf, er würde nicht genug an sich und seinen Erfolg sowie den Himmel glauben, tiefgründiger nachzudenken. Wieder und immer wieder trat er jetzt in Zwiegespräche mit jener höheren Energie ein und bat sie händeringend um baldige Hilfe und Unterstützung.





 

Irgendwann kam es dann auch dazu, dass Angelinas Mutter den unaufhörlichen Cash-Drain ihres Kontos stoppte, weil das Konto bereits um die Hälfte seines anfänglichen Bestandes geschwunden war. Die Mutter teilte Angelina telefonisch mit, dass sie nun selbst den Rest ihres Schwarzgeldkontos für ihr eigenes Haus in Düsseldorf benötigen würde, was ihr selbstverständlich nicht zu verübeln war. Im Gegenteil, Francisco fühlte sich irgendwie erleichtert.





 

In Sachen Schweizer GmbH-Mehrheit sah er nur noch den Ausweg, mit seinem neuen Hauseigentümer zu sprechen. Dieser wollte ja eventuell auch nicht riskieren, dass Familie Ansa wieder ausziehen müsste, weil Francisco Ansa keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekam und somit auch kein Einkommen mehr erzielen konnte, um jene Villenmiete zu bezahlen.

Er legte dem Vermieter den letzten Bescheid der Ausländerbehörde vor, womit diese ihm untersagte, bis zur Klärung seiner amtlichen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis irgendeine berufliche Tätigkeit auszuüben. Der Hauseigentümer las jenen Bescheid der Ausländerbehörde sehr aufmerksam und wollte dann von Francisco wissen, was er denn diesem Rechtsanwalt Schwaller getan habe, dass dieser ihn angezeigt habe. Der Vermieter hatte nämlich auch gelesen, dass die Ausländerpolizei ihrerseits darauf hinwies, dass sie auf Basis einer Anzeige des Rechtsanwalts Urs Schwaller ermitteln müssten, ob Francisco Ansa sich seit Monaten zu Unrecht in der Schweiz aufhalten würde. Die Behörde hatte abschliessend auch darauf hingewiesen, dass sie das laufende Aufenthaltsantragsverfahren des Francisco Ansa so lange sistieren und nicht weiterführen würde, bis sie ihre ausländerpolizeilichen Ermittlungen zu dieser Anzeige des Anwalts Schwaller abgeschlossen habe.

Francisco erzählte dem Hauseigentümer daraufhin, dass dieser Rechtsanwalt im Grunde für eine deutsche Konkurrenzfirma arbeiten würde, die ihrerseits verhindern wolle, dass er in der Schweiz jemals wieder erfolgreich würde. Diese Firma habe schon mehrfach gegen ihn solche Attacken gestartet, aber bis heute immer verloren.

Ob er denn annehmen würde, dass auch dieses Verfahren bei der Ausländerpolizei ebenfalls positiv für ihn ausgehen würde und er seine Genehmigungen bald erhalten würde, wollte der Hauseigentümer dann wissen. Denn schließlich müsste er sich ansonsten ja gar nicht erst überlegen, ob er als Mehrheitsschweizer in die GmbH Franciscos einsteigen solle.

Daraufhin versicherte Francisco dem Eigentümer, dass es sich bei seinem Einstieg ohnehin lediglich um einen formalrechtlichen Papierakt handeln würde. Der Vermieter sei keinesfalls verpflichtet eigenes Geld in diese GmbH zu investieren, da das Stammkapital bereits voll liberiert sei, was aus dem Handelsregistereintrag auch klar hervorginge.

Sie vereinbarten, dass der Hauseigentümer sich diesen GmbH-Einstieg überlegen und Francisco ihm dafür einige Tage Bedenkzeit geben würde.





 

Der ganze Verfahrensablauf mit allen Untersuchungen und Abklärungen bis zur neuen Aufenthaltsgenehmigung dauerte dann doch ein Dreivierteljahr. Eine Zeitspanne, die die Familie zwangsweise bis an den Rand des Erträglichen und bis kurz vor den wirtschaftlichen Ruin führte.

Angelina zog sich derweil ihrerseits immer weiter, tiefer und tiefer, in sich selbst und in ihre Himmelsreisen zurück. Kein Tag verging, ohne dass sie mit neuen Botschaften aus den himmlischen Sphären kam. Alle Tagesabläufe und jede menschliche Begegnung, selbst mit der Kassenfrau im Lebensmittelladen, wurde mit Isis reflektiert und analysiert. Angelina channelte Botschaft um Botschaft aus den Engelreichen und konnte selbst und zunehmend mehr die, wie sie meinte, offensichtlichen Zeichen des Himmels deuten.

Sie nahm diese Arbeit wie sie sie nannte so ernst, dass sie einen Acht- bis Zehnstundentag für sich daraus machte, in dessen Quintessenz sie von einem Himmelsmeeting zum anderen und von einer Meditation zur nächsten ging.

Eines Tages berichtete sie der Familie von einer Reise in ein Feuerschloss, bei der sie eine Initiation, also ein Einführungsritual mit Feuerweihe, zur Aufnahme in ein höheres Bewusstsein auf einem höheren Daseinslevel erlebt haben wollte. Sie malte der Familie mit Ölkreidestiften ein sehr detailliertes Bild jenes Feuerschlosses, welches sie später in der Küche aufhängte.

Die Kinder waren natürlich begeistert von ihren Geschichten, bekamen aber auch Angst, als ihre Mutter von dunklen Schatten berichtete, die angeblich seit Tagen um das Haus der Familie herumlungerten.

Francisco versuchte seiner Frau deutlich zu machen, dass sie den Kindern aber auch ihm selbst zunehmend mehr Angst machen würde.

Doch sie antwortete nur: »Ihr müsst euch nicht ängstigen, wir sind bestens beschützt und bewacht.« 

Als Zeichen und zur angeblichen Abschreckung des Bösen, hängte sie eine ganze Anzahl von Jesusbildern im Haus auf und vollzog geheimnisvoll mysteriöse Rituale.

Francisco war, je länger je mehr, beängstigt und verspürte grosse Sorge um die psychische Gesundheit seiner Frau.

Er ging in eine Buchhandlung, um dort nach einem Buch über die Symptome des Verfolgungswahns zu schauen, wurde aber leider nicht fündig. Doch was er beim Stöbern in den diversen Abteilungen der Buchhandlung fand, das drohte ihn dann fast aus den Schuhen zu hauen; das Buchcoverbild eines Buches mit dem Titel: Der im Licht aufsteigende Geist!

Jenes Buchcoverbild repräsentierte nämlich exakt jenes von Angelina im Detail gemalte, später in der Küche aufgehängte, Feuerschloss. Francisco bekam beim Anblick dieses Schlosses weiche Knie, weil ihm der Detailvergleich zu Angelinas Bild derart übereinstimmend und nahezu identisch vorkam. Er war verblüfft und verwirrt und irgendwie fing nun sein ganzer Körper an zu zittern.

Sofort reagierten aber jene natürlichen Schutzfunktionen: Verstand und Rationalität!

Diese eröffneten ihm eine Reihe von rational logischen Erklärungen, die er schlussendlich wieder nur unter Glauben, aber nicht unter Wissen subsumieren konnte.

Francisco beschloss, weder seiner Frau noch seinen Kindern von diesem Buch und Cover zu berichten. Und natürlich suchte er im Inhalt dieses esoterischen Buches nach weiteren Anhaltspunkten und Vergleichbarkeiten, stellte aber fest, dass der Buchinhalt die von Angelina geschilderten Erlebnisgeschichten nicht spiegelte.

Von ihren medialen Fähigkeiten überzeugt, berichtete Angelina auch einer Freundin in Deutschland von ihrer zunehmenden Hellsichtigkeit und dies wohl derart überzeugend, dass jene Freundin darauf sehr interessiert reagierte. Was Francisco zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass Angelina bereits mit der ein- oder anderen Frau und Mutter aus der Rudolf-Steiner-Schule ihrer Kinder, spezielle Sitzungen abgehalten hatte. Angeblich hatten jene Frauen Angelina bestätigt, dass sie hellseherische Fähigkeiten haben müsse, weil sie die Frauen, anhand mitgebrachter Familienfotos, mit deren vergangenheitsbezogenen bislang geheimgehaltenen Lebensgeschichten konfrontierte. Die Freundin aus Deutschland bezeugte ebenfalls grosses Interesse daran, dass Angelina bei ihr und ihren Freundinnen gleichfalls eine solche Fotosession abhalten würde.





 

Eine Woche später fand in Deutschland das Frauentreffen mit Familienfotos statt. Erst spät am Abend kehrte Angelina in die Schweizer Familienvilla zurück und berichtete voller Stolz von ihrem erfolgreichen Tag, bei dem sie 300 DM eingenommen habe.

Natürlich zeigte sich Francisco neugierig und fragte interessiert nach, wie sie das gemacht habe.

Worauf sie mit Stolz berichtete: sie habe Frauen, anhand ihrer Fotos, Geschichten aus deren Vergangenheit erzählt. Geschichten, die die Frauen bisher in ihrem hintersten Winkel der Psyche verbargen und die aber jetzt von ihr, infolge ihrer medialen Fähigkeiten, auf den Fotos gesehen werden konnten: Zum Beispiel sei eine Frau als junges Mädchen von ihrem Vater vergewaltigt worden. Jene Dame sei dann aufgrund der Enthüllung so verblüfft aber auch begeistert gewesen, dass sie den anderen erzählte, dass diese Angelina wohl wirklich Hellsehen können müsse, denn sie habe einen Vorfall aus ihrer Vergangenheit gesehen und beschrieben, den außer ihr niemand anders kennen würde. Später, bei den anderen Fotogesprächen, seien noch weitere verblüffende Geschichten zutagegetreten. Alle Beteiligten seien so begeistert gewesen, dass sie spontan 300 DM zusammengetragen hätten, nur damit Angelina erneut zu einem nächten Treffen käme.

Nach diesen Ereignissen fühlte sich Angelina in all ihrem Denken und Handeln bestätigt. Sie sei glücklich und sehr zufrieden, ließ sie sich vernehmen, wolle aber nun, weil sie sehr müde sei, nur noch schlafen.





 

In Franciscos Kopf tobte abermals ein Sturm der Verwirrung. Was sollte er bitte von alledem wirklich halten? Hatte Angelina tatsächlich derartige sensitive Fähigkeiten, war sie wirklich medial veranlagt? Oder waren alle Menschen über 40 einfach sensibilisiert und zugänglich für esoterische Themen, weil sie selbst auf der Suche nach ihrem eigenen Lebenssinn waren und dann einfach glaubten, was sie ohnehin hatten glauben wollen: die selbsterfüllende Prophezeiung!





 

Eine ganze Weile nach den Erlebnissen dieser Tage, erzählte Angelina wenigstens keine Engelgeschichten mehr, auch nicht von schwarzen Schatten und ähnlichem. Dafür weitete sie ihren täglichen Meditationsmarathon auf zwölf Stunden aus, was natürlich der Kinderversorgung abträglich war, sodass Francisco diesen Part auch noch übernehmen musste. Er weckte die Kinder, zog den kleinen Christiano an, machte das Frühstück für alle und kochte das Mittagessen, spielte mit Christiano, machte mit Carol und Frederico Hausaufgaben und nach dem Abendbrot sorgte er dafür, dass sie alle endlich einmal früher ins Bett kamen – und natürlich ganz wichtig: das sie auch Liebe und Streicheleinheiten erfuhren.





 

Für einmal gab es in der Familie, jedenfalls für eine geraume Zeit, weniger Unruhe, weniger lauten Streit und es war so, als sei für alle auch etwas mehr Frieden eingekehrt – jedenfalls im allgemeinen Tagesablauf.





 

Was Francisco jetzt allerdings zunehmend mehr Sorge bereitete, war die aktuelle Lage der Familien- und Haushaltskasse. Da er jetzt für den Einkauf und fürs Essen sorgen musste, Angelina selbst fast nichts mehr aß, begrenzte er die Kochgerichte auf Reis, Nudeln und Kartoffeln mit Gemüse, Butter und/oder der Kinder wegen auf Ketchup.

Fleisch in der Küche schaffte er rigoros ab, weil die Kinder, nach dem durch die Nachbarsbäuerin irrtümlich vollzogenen Schlachtfesttod ihrer geliebten Stallhasen, ohnehin kein Fleisch mehr aßen. Kurzum solidarisierte er sich mit seinen Kindern und es gab selbst zum Frühstück und Abendbrot keine Wurst mehr, nur noch Konfitüre oder allenfalls ein wenig Käse. Auch Alkohol gehörte schon länger zu jenen Ausgaben die er als zu teuer einstufte und deshalb aussparte.

Selbst den Family-Van ließen sie immer häufiger in der Garage stehen, weil das Fahren mit Bussen und Bahnen nicht nur kostengünstiger war, sondern auch mehr Spaß bereitete. Außerdem konnte man in der Schweiz mit dem ÖV nahezu überall hinkommen.





 

Dann kamen die Ostertage des Jahres 1998: Angelina bat Francisco und die Kinder darum sich einige Tage in meditativer Klausur zurückziehen zu dürfen. Doch Francisco äußerte massive Einwände und versuchte zunächst in Ruhe, später sehr viel aufgebrachter, Angelina zu einer Abkehr zu bewegen. Doch sie antwortete darauf: dass dieses Zurückziehen für sie und ihre Zukunft absolut wichtig sei und dass sie nunmehr auf die Familie keine Rücksicht mehr nehmen dürfe, weil ihr höhere Aufgaben zugeteilt worden wären.

Mit diesen Worten verabschiedete sie sich: von den Kindern mit einem Kuss auf die Stirn und von Francisco lediglich mit einem Lächeln.

Selbst nach vierzehn Stunden meditativer Klausur gab sie kein Lebenszeichen von sich. Francisco wollte sie fragen ob sie eventuell einen Tee oder eine Suppe zu sich nehmen möchte und klopfte deshalb an ihre Türe. Doch als sie sich nicht rührte, trat er besorgt in ihr Zimmer und an ihre Ruheliege. Er fand sie vollkommen entspannt und ruhig auf dem Rücken liegen, die Hände so wie eine Tote auf den Bauch gelegt und gefaltet. Francisco legte vorsichtig seine Hand auf ihre Stirn und seine Finger an ihren Hals, um ihren Puls zu fühlen. Ganz ruhig, aber doch ziemlich langsam, schlug ihr Puls an der Halsschlagader. Beruhigt atmete er auf.

Ganz leise verließ er ihr Zimmer, um sie nicht noch länger zu stören.

Nach weiteren zehn Stunden ergriff ihn abermals die Unruhe und so trat er erneut an ihre Ruheliege. Wie zuvor lag sie immer noch in der gleichen Ruhestellung und selbst das Wasserglas auf ihrem Beistelltisch schien wenig berührt. Francisco sprach sie nun ganz vorsichtig und leise an und als sie nicht reagierte rüttelte er sie sogar leicht körperlich, wohl wissend, dass es nicht ungefährlich sein würde, Meditierende abrupt aus ihrer Ruhe zu reißen. Doch Angelina zeigte keinerlei Reaktion. Verunsichert prüfte er noch einmal ihren Pulsschlag und zog sich anschließend, immer noch die eigene Unruhe in sich spürend, wieder aus ihrem Zimmer zurück.





 

In der folgenden Nacht, so gegen drei Uhr am Morgen, schreckten Francisco und die Kinder plötzlich auf und saßen senkrecht im Bett: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«, schrie Angelina ganz laut durch die Nacht. 

Francisco, Carol und Frederico – der kleine Christiano schlief gottlob ungestört weiter – liefen sofort zu ihr und traten besorgt an sie heran. Sie aber lag immer noch in gleicher Haltung und mit geschlossen Augen, dem Schein nach normal auf ihrer Liege. Francisco sprach sie an und tatsächlich reagierte sie diesmal, allerdings ohne ihre Augen zu öffnen. Mit kaum zu vernehmender Stimme gab sie zu verstehen, dass bei ihr alles in Ordnung sei, dass man sie aber bitte weiter ruhen lassen möge.

Es war sehr schwer, den Kindern eine plausible und verständliche Erklärung für das Verhalten ihrer Mutter zu geben. Am nächsten Tag, die Kinder waren bei Freunden und Klein Christiano spielte im Laufstall, als Angelina plötzlich wieder laut aufschrie, diesmal noch viel lauter und irgendwie auch bedrohlicher: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«

Wieder sprang Francisco sofort auf und rannte zu ihr. Diesmal saß sie schweißnass, hyperventilierend und mit weit aufgerissenen Augen auf ihrem Bett.

Francisco sprang äußerst erschrocken zu ihr und versuchte sie immer wieder anzusprechen und zu rütteln. Doch Angelina nahm ihn augenscheinlich nicht wahr, sondern hyperventilierte weiterhin sehr stark.

Nun rief er ebenfalls sehr laut: »Angelina, soll ich den Arzt rufen?« 

Doch seine Frau blieb nicht ansprechbar, schien ihm aber in höchster körperlicher Not, weshalb er sich entschied sofort den Notarzt zu rufen.





 

Der diensthabende Notarzt, ein Allgemein-Mediziner, kam sehr schnell und untersuchte sie sofort. Doch just in dem Moment, als dieser Notarzt ins Zimmer trat, zeigte sich Angelina normal ansprechbar und bei vollem Bewusstsein. Sie erzählte nun dem Arzt, nachdem dieser keine organischen Störungen oder Anzeichen einer körperlichen Krankheit bei ihr gefunden hatte, dass sie eine sozialtherapeutische Ausbildung und darin gelernt habe, Frust, Wut und Ängste in ein Bettkissen zu schreien. Nichts anderes habe sie gemacht. Wohlmöglich habe ihr Mann aber dieses ins Kissenschreien falsch verstanden oder interpretiert. Diese Erklärungen schienen dem Allgemein-Mediziner ziemlich plausibel und so verabschiedete er sich ohne weitere Veranlassungen zu treffen. Zuvor hatte Francisco seinerseits händeringend versucht, dem Arzt gewisse Hintergründe und Zusammenhänge aufzuzeigen, doch der Arzt hatte ihm nur geantwortet, er möge sich keine Sorgen machen, der Frau würde es durchaus gut gehen und er könne sie ruhig einmal länger schlafen lassen.

Angelina begab sich nach dieser ungewollten ärztlichen Konsultation wieder zur Ruhe und verbat sich ausdrücklich jede weitere Störung.

Francisco empfand unglaubliche Achterbahn- und Widerspruchsgefühle in sich und er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Immer wieder fragte er sich wohin das alles noch führen würde.





 

Am Abend hatte er die Idee Angelinas Freundin, die an der deutschen Grenze zu Basel lebt, anzurufen, um diese zu alledem um ihre persönliche Meinung zu bitten. Die Freundin hörte mit großer Besorgnis den Bericht Franciscos und äußerte die Meinung, dass es vielleicht gut für Angelina wäre, wenn sie für ein paar Tage zu ihr nach Deutschland käme. Angelina habe bei ihr doch mehr Ruhe, auch vor den Kindern, und sie könnten dann von Frau zu Frau offen miteinander reden.

Francisco hielt diesen Vorschlag für eine gute Idee und gewann auch schnell Angelina und die Kinder für diesen Besuch bei der Freundin; natürlich ohne den wahren Hintergrund zu nennen.

Einige Tage später fuhr alsdann die Familie nach Lörrach an die deutsche und schweizerische Grenze. Mit großer Freude und viel selbst gebackenem Gebäck und Kuchen empfing die Freundin die Zürcher Familie. Nach einer tollen Kaffee- und Kuchenschlacht, begaben sich die beiden größeren Kinder in den Garten und Angelina, Christiano, Francisco und die Freundin blieben weiterhin in der Essstube, die ein Zwischengeschoss höher lag als die Wohnstube.

Die Freundin war gerade in die Küche gegangen, als sich Angelina an Francisco wandte, der gerade mit Christiano spielte, und ihn bat, doch recht bald wieder gemeinsam heimzufahren. Francisco signalisierte der Freundin Angelinas Wunsch gerne wieder heimfahren zu wollen, weshalb diese nun versuchte, Angelina zum Bleiben zu überreden. Wie durch eine unsichtbare Giftspritze injiziert veränderte sich urplötzlich Angelina in ihrem psychischen Verhalten.

Sie sprach jetzt nur noch ganz wirr und unzusammenhängende Sätze, nahm Christiano auf ihren mütterlichen Schoß, um ihn Sekunden später auf der kleinen schmalen Mauer, die als Abgrenzung zum circa zwei Meter tiefer liegenden Wohnbereich diente, freihändig balancieren zu lassen. Francisco und die Freundin sprangen erschrocken auf, um Christiano festzuhalten. Worauf Angelina ganz ruhig und mit ausgesprochen betonter Stimme sagte: »Lasst Christiano nur, ihm passiert schon nichts, er ist doch ein Engel und kann fliegen.« 

Die Freundin sah Francisco ganz ungläubig und sehr beunruhigt an, während dieser seinen kleinen Sohn auf den Arm nahm. Dies wiederum animierte Angelina den Knaben wieder zu sich zurückzuholen um weiter mit ihm zu spielen. Die Freundin und Francisco sahen dem weiteren Treiben sehr skeptisch vom Esszimmer her zu. Mit lautem Juchzen genoss der Zweieinhalbjährige, wie seine Mutter ihn immer wieder hoch über ihre Arme in die Luft warf und dies mit dem Ausruf: »Flieg mein Engelchen, flieg!« 

Im Anschluss erzählte sie Christiano ganz wirr klingende Geschichten von Engeln, Erzengeln, Elfen und Feen. Die Freundin blieb derweil wie paralysiert sitzen und hörte und sah eine ganze Weile diesem Spiel zu, ehe sie an Francisco gerichtet flüsterte: »Mein Gott, das ist ja fürchterlich. Was ist denn mit ihr nur los? Was ist mit ihr passiert? Francisco, das können wir nicht länger verantworten. Das sieht doch sehr krank aus und sie braucht schnellstens fachärztliche Hilfe!« 

Francisco war mit der Freundin einer Meinung und beichtete ihr daraufhin, wie froh er sei, endlich nicht mehr allein mit dieser schlimmen Einschätzung zu sein.

Die Freundin rief alsdann aus dem Nebenzimmer heraus den für jenes Wochenende zuständigen deutschen Notarzt an, der eine halbe Stunde später vor Ort erschien. Sollte es nun einer dieser Zufälle sein – die es ja nach Auffassung Franciscos nicht gab – dass ausgerechnet jener Notarzt ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie war? Der Arzt stellte sich freundlich bei Angelina vor und wollte zunächst lediglich mit ihr reden.

Doch diese roch den Braten irgendwie und raunzte den Arzt nur an: »Zeigen Sie mir einmal ihr Approbation!« 

Der Arzt bemerkte Angelinas steigende Aufregung sofort und zog sich daraufhin an den Kaffeetisch zurück, um sie von dort aus weiter zu beobachten.

Hierauf gab sich Angelina wieder vollkommen dem Spiel mit Engelchen Christiano hin und hob an Lieder zu singen und imaginäre Wesen im Wohnzimmer zu begrüßen. Der Arzt beobachtete sie derweil ganz ruhig vom Esszimmer her.

Nach etwa einer halben Stunde, trat er nochmals freundlich an sie heran und sagte ihr, dass er nun zwei Möglichkeiten für sie sehen würde:





 

	Sie würde sich von ihm einige Medikamente verabreichen lassen und ihm zusichern, diese Medizin auch weiterhin einzunehmen – oder

	er müsse sie in eine psychiatrische Klinik zwangseinweisen.






 

Für welche der beiden Varianten sie sich entscheiden wolle?

Angelina lachte den Arzt daraufhin lauthals aus und hielt ihm entgegen, dass er keinerlei Macht über sie habe und sie würde sich weigern mit ihm weiterzureden.

Der Facharzt wandte sich daraufhin an Francisco und bedeutete ihm, dass er es als Facharzt für absolut zwingend ansehen würde, Angelina Ansa noch heute in die Basler PUK, die Psychiatrische Universitätsklinik einzuweisen. Dort müssten dann weitere Abklärungen gemacht und auch die Zuführung notwendiger Medikamente sichergestellt werden.

Francisco wollte nun wissen ob er denn keine andere Möglichkeit für sie sehen würde; worauf der Facharzt mit ihrer Uneinsichtigkeit und der akuthalluzinatorischen Psychose argumentierte, die keinen anderen Weg zulasse, als sie sofort, auch gegen ihren Willen, einzuweisen.





 

Es dauerte dann eine ganze weitere Stunde, bis der Arzt über das Telefon mit der Basler-PUK die Einweisung vereinbart hatte.

Mitten in der Nacht, es war mittlerweile 24 Uhr, kamen Francisco, Angelina, die drei Kinder, die Freundin und der Fachnotarzt in der PUK Basel an. Francisco war hinter dem Notarzt hergefahren, der seinerseits die Freundin mitnahm, und den Weg in die Psychiatrische Universitätsklinik Basel kannte.





 

Dort angekommen, fand der »Wahnsinn« buchstäblich seinen verheerenden Lauf!

Francisco musste mit den Kindern, die einerseits natürlich total übermüdet und anderseits auch reichlich überdreht waren, in dem türfreien offenen Wartezimmer der Klinik warten.

Angelina wurde direkt am Eingang von zwei Ärzten abgefangen und in ein Behandlungszimmer gebracht. Es lag zwar am anderen Ende des langen Klinikflures, doch drangen von dort die dramatisch klingenden Schreie Angelinas bis an das Ohr der Familie. Francisco musste die Kinder und sich beruhigen, indem er Märchen und Geschichten mit laut übertönender Stimme erzählte. Gleichwohl blieb es für sie alle unerträglich, doch fühlten sie sich ohnmächtig! Allerdings hatte er sich kurz einmal darum bemüht herauszufinden, was dort mit seiner Frau passierte, war allerdings einem Pfleger in den Arm gelaufen, der ihm berichtete, dass die Ärzte Angelina gegen ihren Willen an einen Stuhl fixieren mussten, um ihr eine Beruhigungsspritze zu geben. Sie habe zuvor ihren gesamten Handtascheninhalt mit Geldbörse und Schmuck an die Schwestern verschenkt, weil sie dafür keine Verwendung mehr hätte.

Nach weiteren eineinhalb Stunden meldeten sich die Ärzte und der einweisende Fachnotarzt bei Francisco und teilten ihm mit, dass nun alles geklärt sei. Sie hätten zunächst den diensthabenden Vormundschaftsrichter aus dem Bett klingeln und ihn von der Zwangsmaßnahme überzeugen müssen. Nun sei aber alles geklärt und Angelina sei bereits auf ihrem Zimmer und schliefe wahrscheinlich schon. Die Familie solle nun besser heimfahren und sich in der nächsten Woche telefonisch nach ihr erkundigen. Vielleicht könnte man ihnen dann schon mehr über ihren Zustand mitteilen. Es seien auf jeden Fall auch neurologische Abklärungen vorzunehmen, um einen Tumor oder Ähnliches auszuschließen.

Die restlichen Morgenstunden dieser ›kranken Nacht‹, verbrachte Francisco mit den Kindern im Hause der Freundin.

Die Stimmung an diesem Morgen danach war gedrückt und Francisco und die Freundin versicherten sich permanent und gegenseitig, dass dieser Psychiatrieweg für Angelina zunächst sicher der beste sei, auch wenn sie es bedauerten, ihr nicht anders geholfen zu haben.

Nach dem Mittagessen begab sich Francisco mit seinen Kindern wieder in Richtung Zürcher Familienvilla. Gerade fuhren sie auf der Autobahn, da klingelte Franciscos Handy. Der junge Frederico wollte unbedingt das Gespräch für seinen Vater annehmen und Francisco ließ ihn gewähren.

Nach einer Weile hörte er seinen Sohn sagen: »Mama! Wo bist Du? Aber Mama, hör doch bitte auf damit, ich bin kein Engel und ich kann nicht zu dir fliegen, ich sitze im Auto! Nein, ich springe nicht aus dem Autofenster und fliege zu dir!« 





 

Francisco nahm nun Frederico das Handy aus der Hand, um mit Angelina zu sprechen. Doch die war ihm gegenüber sehr wortkarg und teilte ihm nur noch mit, dass sie mit dem Krankenwagen unterwegs nach Uetikon am See sei, in die Psychiatrieklinik Schlössli. Basel habe keinen Platz für sie gehabt, weshalb man sie jetzt dorthin verlegen würde. Dann legte sie den Telefonhörer einfach auf.





 

Am nächsten Tag rief Francisco in dieser Klinik Schlössli an, doch von dort bekam er nur die Auskunft, dass sie am Telefon keine Angaben machen dürften, dazu müsse er schon persönlich vorbeikommen.

Natürlich wollten die Kinder mitfahren und sehen, in welchem Schloss ihre Mama jetzt wohnen würde.

Also machten sie sich alle auf den Weg, um die Klinik zu finden. Dort angekommen, durften sie leider Angelina dennoch nicht sehen, sondern mussten zunächst auf den behandelnden Arzt warten.

Eine ganze Stunde mussten sie warten, bis endlich eine Ärztin den Weg zu ihnen fand. Diese Ärztin wusste jedoch sehr wenig zu berichten, weil sie nach ihrer eigenen Aussage mit Angelina noch kein längeres Gespräch habe führen können. Als Fachärztin sei sie halt sehr stark beansprucht und würde ständig irgendwo im Haus gerufen. Wahrscheinlich wäre es deshalb ohnehin besser wenn Francisco erst übermorgen ›seine Mutter‹ besuchen käme. Dann könne sie sicher mehr sagen. In der Zwischenzeit dürfe die Familie aber davon ausgehen, dass es der ›Oma‹ im Schlössli gut gehen würde. Dann verabschiedete sich die Ärztin, ohne angehört zu haben, dass Francisco sie bezüglich ›Frau, Mutter, Oma‹ noch aufzuklären versuchte.





 

Selbstredend fuhr er mit seinen Kindern zwei Tage später wieder ins Schlössli, das immerhin rund 45 Kilometer vom Familiendomizil entfernt lag.

Diesmal durften sie Angelina hinter der Tür der geschlossenen Abteilung besuchen. Durch die Psychopharmaka fühlte sie sich sehr müde und benebelt, gab aber zu, dass es ihr im Schlössli gut gehe und sie schon einige nette Frauen und Männer kennengelernt habe.

Später konnte Francisco mit der Ärztin sprechen, die nun allerdings sehr unwirsch auftrat. Sie drückte ihm gegenüber ihr Unverständnis aus, weil ihrer Meinung nach Angelina Ansa nicht krank sei. Darüber hinaus teilte sie ihm mit,  dass sie mit Angelina zwei längere Gespräche geführt  habe, die sie von der Nichtkrankheit dieser Frau überzeugt  hätten. Meditieren habe nichts mit einer psychischen  Krankheit zu tun; schließlich würde sie selbst auch meditieren.

Francisco bat sie dann freundlich, sie möge doch bitte auch ihn den involvierten Ehemann anhören, um auch seine Schilderungen und seine Wahrnehmungen in ihre fachärztliche Diagnose mit einzubeziehen.

Die Klinikpsychiaterin brachte ihm dann tatsächlich unmittelbar ihre Aufmerksamkeit entgegen und zeigte sich nach seinen Ausführungen sehr nachdenklich und still. Dann, nach einer Weile der Besinnung, erklärte sie ihm, dass sich für sie in der Tat ein anderes, neues Bild ergeben habe. Sie dankte Francisco für seine Ausführungen und gab ihm zu verstehen, dass sie unter diesen Umständen jetzt auch von einer psychischen Erkrankung ausgehe, die sie allerdings erst sehr viel genauer untersuchen müsse.

Es kam Francisco sehr fragwürdig vor, dass der Ärztin angeblich kein ärztliches Bulletin der PUK Basel vorgelegen haben soll, oder hatte sie es vielleicht bisher nicht gelesen?

Konnte er sich denn nun auch bei diesen Klinikärzten auf niemanden verlassen?





 

Nach vier Wochen in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, mit teilweise zwangsweiser Zuführung von Psychopharmaka, wurde Angelina unter der fachärztlichen Auflage und Bedingung, dass sie die ihr verordneten Medikamente weiter einnehmen müsste, wieder aus der Fachklinik entlassen. Ehemann und Kinder wurden allerdings von dieser Entlassung überrascht und überrumpelt, weil sie von den Ärzten weder befragt noch informiert wurden.

Nur Angelina rief an jenem Morgen bei Francisco an, um ihn zu bitten sie vom Schlössli wieder nach Hause zu holen. Francisco wollte aber zunächst gerne mit der behandelnden Ärztin sprechen, doch diese hatte angeblich, nach Aussage ihrer Oberschwester, bis zum Abend keine Zeit. Von der Stationsschwester erfuhr er später, dass es zu dieser Entlassung nur gekommen sei, weil Angelina die fachärztliche Auflage, nämlich die Medikamente mindestens noch ein weiteres Jahr einzunehmen, akzeptiert und unterschriftlich bestätigt habe.





 

Keine zwei Kilometer von der Klinik Schlössli entfernt öffnete Angelina das Fenster des Wagens und warf ihre komplette Medikation hinaus. Sofort hielt Francisco den Wagen an und wies seine Frau zurecht, was ihr denn einfallen würde. Sie antwortete darauf ganz ruhig: »Du weißt doch, dass Psychopharmaka blöd und müde machen. Ich brauche das Zeug jetzt nicht mehr!« 

Natürlich beruhigte ihn das nicht und er wollte keinerlei Risiken, weder für seine Frau noch für seine Kinder eingehen. Also rief er wieder in der Klinik an und bestand darauf, dringend mit dieser behandelnden Ärztin sprechen zu können.

Als die Ärztin dann von Francisco erfuhr, was passiert war, forderte sie ihn auf, er solle seine Frau bitte umgehend in die Klinik zurückzubringen.

Jetzt explodierte Francisco regelrecht und teilte sein absolutes Unverständnis mit, ja er nannte die Ärztin sogar eine Kurpfuscherin der er seine Frau garantiert kein zweites Mal anvertrauen würde. Offensichtlich habe sie es ja auch nicht für nötig befunden, vor der Entlassung seiner Frau mit ihm, dem Ehemann und Kindesvater, zu sprechen und ihn über die Auflagen und allfälligen Konsequenzen ebenfalls aufzuklären. Sein Vertrauen in sie und ihre Klinik sei absolut erschöpft, weshalb er für die Therapie seiner Frau nach anderen Wegen suchen werde.

Wieder daheim, zeigte sich Angelina doch stark verändert. Sie ließ nicht mehr jene akuten Verhaltensauffälligkeiten erkennen und sprach auch nicht mehr über Engel und irgendwelche himmlischen Botschaften. Darüber hinaus schien sie sich auch keinen Meditationen mehr hinzugeben. Dafür aber teilte sie Francisco mit, dass sie mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. Er wolle sie ja ohnehin loswerden, denn sonst hätte er sie nicht in die Psychiatrie einliefern lassen. Außerdem habe sie einen Auftrag in Deutschland zu erfüllen und Francisco würde sich ja sicher an die Botschaft Metathrons bezüglich des gottgewollten Endes ihrer Ehe erinnern können.





 

Vier Wochen später stand der Umzugswagen vor der Tür und Angelina, Christiano und Frederico zogen zurück nach Düsseldorf, in das mütterliche Haus Angelinas und ihrer fünf Geschwister.

Francisco hatte nächtelang kein Auge zugemacht, weil er sich ständig überlegte, ob er überhaupt seine beiden Buben mit der kranken Mutter ziehen lassen dürfe. Sie hatte ihm aber angedroht, dass sie sich und den Kindern etwas antun würde, wenn er vor das Vormundschaftsgericht zöge, um ihr das Sorgerecht aberkennen zu lassen oder die Kinder bei sich zu behalten. Konnte er also verantworten und ausschließen, dass diese Frau ihre Drohung umsetzen würde?

Francisco musste davon ausgehen, dass Angelina jetzt nur noch ein psychisches Wrack war und leider damit auch zu allem fähig. Sie hatte mit Beharrlichkeit und Konsequenz diesen Rückzug nach Düsseldorf vorbereitet und sie schien ihm, auch mit diesen Drohungen, entschlossen.

Er redete sich ein, dass Angelina und die Buben bei der Mutter und den Geschwistern nicht unbeobachtet blieben und von daher eine wie auch immer geartete Gefährdung der Kinder nicht wirklich gegeben sei. Sicherheitshalber wollte er der Schwiegermutter einen Brief schreiben und sie bitten, ein wachsames Auge auf Angelina und die Kinder zu werfen.

Carol, die 13-jährige Tochter, wollte ohnehin bei ihm bleiben, auch weil es für sie mittlerweile sehr wichtig geworden war, im Kreise ihrer Schule und Freundinnen zu sein.





 

Nach dem Wegzug von Frau und Buben zeigte sich Franciscos Gefühlswelt ambivalent gestört. Einerseits verspürte er eine gewisse Erleichterung, die ihn sogar wieder etwas ruhiger schlafen ließ, doch andererseits fehlten ihm seine beiden Jungen mit ihren belebenden, wenn auch teils lautstarken Bubenkämpfen.

Das Haus war nun leer und auch etwas unwohnlich und zum ersten Mal in seinem Leben hatte Francisco das Gefühl, tatsächlich eine wesentliche Lebensaufgabe, ja einen Teil eines wichtigen Lebensabschnitts und Lebenskampfes unwiderruflich verloren zu haben. Bis dahin hatte er immer das Gefühl und die Zuversicht gehabt, dass es für alles eine Lösung gebe, und er war bereit, dafür jeweils bis zum guten Ende zu kämpfen.

Mit dieser Einstellung und Geisteshaltung hatte er viel, ja sogar sehr viel in seinem Leben erreicht und im Grunde hätte er darauf auch stolz sein können. Doch zum ersten Mal spürte er nun so etwas wie ein spezielles Schamgefühl: die Scham eines Verlierers vor sich selbst!

Dabei ging es ihm in erster Linie nicht so sehr um die Tatsache, dass er großenteils der einstigen C. M.-Drohung unterlegen war, wonach dieser ihn privat und geschäftlich kaputtmachen und aus der Schweiz jagen wollte. Nein, es war eher das Gefühl, menschlich und persönlich versagt und verloren zu haben.

Er, der Familienmensch und aus tiefem Herzen liebende Vater, hatte es nicht geschafft, seine Kinder, seine Familie zu schützen und das für ihn so wichtige Sozialgebilde, die Familie, zusammenzuhalten.

Viel Geld zu generieren, war für ihn schon lange keine sinnstiftende Handlungsmaxime mehr, weil er diesen täglichen und persönlichen Kampf um Mammon und Macht tief in seiner Seele schon immer ablehnte; weil es doch im Grunde ein Kampf gegen die Menschlichkeit, ein Kampf gegen die Seele war. Seine Seele lehnte jedenfalls tief in ihren eigenen Festen ab, den Wert des Geldes über den Wert des Menschen zu stellen. Er missbilligte jene Sicht- und Handlungsweise des Geldadels, wonach es hieß: Wer viel Geld hat, ist viel wert, wer wenig Geld hat, ist wenig wert; wer kein Geld hat, war demnach wertlos!

Er hatte seinen Seelenschmerz erst im Laufe der letzten Jahre spüren können, zu einem Zeitpunkt, als er längst schon selbst von der Macht des Geldes manipuliert worden war. Seine Seele wurde im Laufe dieser Zeit schon ziemlich angefressen. Viel zu lange ignorierte oder verdrängte er ihren Aufschrei und Schmerz. Jetzt hatte er dafür eine Abschlussrechnung bekommen und diese forderte einen verwerflich hohen Preis: seine Familie!





 

Mit der Zeit arbeitete sich Francisco etwas aus seinem emotionalen Loch heraus und er übernahm in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Wirtschaftsministerium (SECO) und einer Basler Firma für Seminar- und Kursangebote ein Subunternehmermandat als freier Seminarleiter und Coach für Start-up-Unternehmer. Innerhalb von zwei Jahren schulte er über tausend von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen und Männer im Aufbau einer selbstständigen Unternehmertätigkeit.

Mehr als 90% dieser Menschen waren noch vor dem Seminar bereit gewesen, auch ohne Schulung und vorherige Prüfung ihrer Unternehmensidee den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Sie waren bereit, allein für ihre Unternehmensidee auch ungeprüft ihre finanziellen Reserven und Rücklagen aus der obligatorischen zweiten Säule der Schweizer Altersvorsorge (BVG) zu investieren.

Doch allein nach den Seminaren und Unternehmerschulungen erkannten 80% dieser Menschen, dass ein Investment in ihre Unternehmensidee nur zu einem persönlichen und wirtschaftlichen GAU führen würde. Sie gaben nach diesen Seminaren ihre Businessidee wieder auf, weil sie selbst erkannten, dass ihnen die nötigen und verlässlichen Ressourcen und Fähigkeiten für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg fehlten. Die 20% aber, die über seine Unternehmerseminare und seine persönlichen Coachings verlässlich gereifte Business- und Finanzpläne für sich erarbeitet hatten, zeigten sich erfolgreich in der Umsetzung und Etablierung ihres Unternehmens.

War dieser wirtschaftliche und soziale Erfolg nicht auch ein guter Return on Investment (R.O.I.) für die Volkswirtschaft Schweiz, weil 80% der Teilnehmer ihre Altersvorsorgegelder für sich weiterhin sicherten und bewahrten?!

C. M., GFS, NVG respektive Franzen & Co hatten endlich und offensichtlich auch von ihm abgelassen und nichts Weiteres gegen ihn unternommen. Selbst jene letzte Betreibung der NVG, die zur Rückzahlung der angeblich zu viel ausbezahlten Arbeitslöhne an Francisco, war mittlerweile verjährt und hatte zu keinen neuen Konsequenzen geführt.

Was Francisco allerdings tief in seiner geschundenen Seele immer noch aufbrachte, war die Tatsache, dass dieser C. M. und mit ihm manch andere von Macht- und Geldverblendung Getriebene nach wie vor seine ›Multi-Level-Machtspiele‹ in Europa trieben und treiben konnten. Jeden Tag aufs Neue wurden damit Hunderte von Menschen, ja Hunderte von Familien mit Kindern in ihrer Existenz bedroht und zerstört. Den Kulminationspunkt seines ohnmächtigen Seelenschmerzes hatte er allerdings in seinem Wissen darüber gefunden, dass diese Multi-Level-Macht- und Provisionsschieber-Bande ihrerseits nicht nur weiterhin im glamourösen Saus und Braus von ihrem schmutzigen Handwerk leben konnte, sondern dass sie von der angeblich unwissenden Politik- und Gesellschaftselite dafür auch noch gelobt, hofiert und geehrt wurde und sich Recht, das im Grunde als unbeugbar galt, mit Blutgeld erkaufte.

Er hatte sich seinerzeit zu wehren versucht und hatte verloren. Doch hatte er von Anfang an auch gewusst, wer sich zu wehren versucht, kann gewinnen oder verlieren. Wer allerdings den Versuch, sich zu wehren, gar nicht erst unternimmt, der hat ja bereits verloren und niemals eine Chance zu gewinnen!

Sein Vertrauen und seine Hoffnungen ruhten nun allein darauf, dass auch C. M. irgendwann seinen Meister finden würde. Denn Menschlichkeit hatte in der Geschichte der Menschheit noch immer den nachhaltigsten aller Siege davongetragen.





 

Bei Francisco und seiner 14-jährigen Tochter Carol war endlich wieder jener innere und äußere Frieden eingekehrt, der im Allgemeinen nötig ist, um das Leben mit positiver Einstellung und Zielsetzung fortführen zu können.

Natürlich versuchte Francisco, den Kontakt zu seinen Buben aufrechtzuerhalten; jedenfalls so gut das über die Distanz von 700 Kilometern möglich war.

Angelina hatte bereits wenige Monate nach der Düsseldorf-Rückkehr die Scheidung eingereicht und diese durchgesetzt. Das Sorgerecht für die Kinder war auf beide Eltern verteilt worden, was die Sache nicht einfacher machte. Den persönlichen Kontakt zu Francisco wollte Angelina nicht mehr und so war auch die Kommunikation über Schul- und Erziehungsthemen sehr schwierig.





 

Sohn Frederico durfte während der Schulferien ein- bis zweimal im Jahr mit dem Zug zu seinem Vater fahren, weil er dies lautstark genug bei seiner Mutter einforderte und der Vater seine Reisen bezahlte. Nur Sohn Christiano wäre, nach Aussage der Mutter, zu klein und zu jung für eine solche Reise mit dem Bruder. Außerdem würde der Kleine lieber bei seiner Mama bleiben wollen, hatte sie ihm über Sohn Frederico ausrichten lassen.





 

Die Jahre vergingen und Carol Ansa war herangereift und fast schon erwachsen geworden. Sie hatte ihr Abitur bestanden und sich für ein Studium in Deutschland entschieden. Ihre Mutter Angelina hatte stark auf sie eingeredet, dass es für diesen Fall und für die Studentin wohl besser sei, bei ihr, der Mutter, und bei ihren Brüdern zu wohnen. Von Düsseldorf zur Universität nach Bochum sei es mit der S-Bahn ohnehin nur ein Katzensprung.

Schnell legte sich dann aber jene Hurra-wir-wohnen-wieder-zusammen-Euphorie zwischen Mutter und Tochter und der Wohnalltag mit den vielen Kleinigkeiten des Lebens hielt Einzug.

Immer öfter musste Carol feststellen, dass sie mit dem wiedererstarkten Meditations- und Engelgebrabbel ihrer Mutter nicht klarkam. Zusammen mit ihrem Bruder Frederico lehnte sie sich gegen diesen ›Wahn der Mutter‹ auf. Der Kampf der Kinder dauerte schon einige Monate, während Vater Francisco nur aus der telefonischen Nähe Rat und Kraft zusprechen konnte. Allerdings waren die Kinder, anders als Francisco, der festen Überzeugung, dass ihre Mutter nicht wirklich krank sei, sondern eben nur ›etwas spinnen‹ würde. Deshalb müsse sie aber nicht gleich zu einem Psychiater oder gar in eine Klinik gebracht werden. Zumal Angelina selbst nach wie vor uneinsichtig zu ihrem krankhaften Verhalten stand.





 

Mit seinem 18. Lebensjahr vertrat Sohn Frederico die Auffassung, dass er genug von den Auseinandersetzungen mit seiner Mutter habe. Dieses ewige Meditieren und ihr Reden von schwarzen Männern die angeblich ums Haus herumschlichen, von Engelsbotschaften und von Mobbing in der Schule sei für ihn schon lange nicht mehr auszuhalten. Er sprach deshalb seinen Vater schon beim letzten Zürichbesuch darauf an, dass er beschlossen habe wieder zurück zu ihm in die Schweiz zu ziehen. Carol entschied sich daraufhin ebenfalls kurzerhand, unter diesen Umständen lieber auch bei der Mutter aus- und in die Wohnung ihres Freundes einzuziehen. Kein Wunder, dass Francisco ein ungutes und beklemmendes Gefühl bekam, weil nun sein 11-jähriger Sohn Christiano ganz alleine bei seiner psychisch kranken Mutter blieb.

Die ehemalige Schwiegermutter war leider auch vor einigen Monaten verstorben und die Geschwister von Angelina waren nicht ansprechbar gewesen, weil sie beim Antritt der mütterlichen Erbschaft erfahren hatten, dass ihre Schwester Angelina mit ihrer Familie schon einiges von der Erbmasse respektive vom Schweizer Bankkonto der Mutter für sich abgezweigt hatte. Diese Erbschaftsminderung löste einen messerscharfen Streit zwischen den Geschwistern aus und so wollten sie nichts mehr miteinander zu schaffen haben. Diese Geschwister jetzt anzurufen, wäre sicher Öl ins Feuer gegossen, dachte sich Francisco.

Alsdann rief er beim Jugendamt in Düsseldorf an und schilderte seine Ängste und Sorgen um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes Christiano.

Das Jugendamt berichtete einige Wochen später, dass sie vor Ort gewesen seien und mit der Kindesmutter und mit Christiano selbst hätten sprechen können. Allerdings habe die Kindesmutter keinen kranken Eindruck auf sie gemacht, sondern ihnen berichtet, dass er, Francisco Ansa, seiner Exfrau wohl immer noch einen Verfolgungswahn andichten wolle. Dies hätte er bereits damals in der Schweiz versucht und sie sogar in die Psychiatrie gebracht, nur weil sie aufgrund seiner finanziellen Schwierigkeiten, die durch seine Kündigung entstanden seien, viel und oft habe weinen müssen.

Wow! Das klang in der Tat nach seiner Exfrau Angelina!





 

Francisco sandte dann den Einweisungsschein des damaligen Facharztes und Psychiaters aus Lörrach in Kopie an das Jugendamt und den psychiatrischen Dienst des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, mit der nochmaligen Bitte um Unterstützung und Hilfe. In seinem Begleitschreiben bat Francisco darum, dass Angelina Bernardo-Ansa gegebenenfalls erneut von einem Facharzt untersucht werden sollte, um sicherzustellen, dass weder eine Eigengefährdung noch eine Gefährdung des minderjährigen Sohnes vorliegen würden.

Der Leiter des psychiatrischen Dienstes hatte Francisco Ansa dann persönlich angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er keine Möglichkeit sehe, Frau Bernardo-Ansa amtsärztlich zu untersuchen, weil diese eine rein freiwillige Untersuchung grundsätzlich ablehnen würde.

Allerdings bestätigte der Facharzt und Psychiater auch, dass er im Gespräch mit ihr gewisse Anzeichen einer psychischen Krankheit ausgemacht habe. Leider könne er aber nichts weiter unternehmen. Auch weil das Gesetz für einen solchen Fall keine Zwangsuntersuchung vorsehen würde.





 

Der zuständige Leiter des Jugendamtes hatte da schon bessere gesetzliche Möglichkeiten für sein Handeln gesehen, doch eben auch nicht ohne ein amtsärztliches Attest oder die Erkenntnis einer Gefahr im Verzug gegen das Wohl des Minderjährigen oder ohne eine gerichtliche Verfügung. Gleichwohl sagte er zu, noch einmal die Sozialarbeiterin zur Kindesmutter zu schicken, um zum wiederholten Male mit der Mutter und mit dem Minderjährigen zu sprechen; mehr könne er im Moment wirklich nicht tun.

Francisco wartete daraufhin wieder Tag für Tag ab, ob das Jugendamt ihm bald berichten würde; doch vergeblich.

Carol Ansa war zwischenzeitlich auch in der Wohnung der Mutter gewesen und konnte berichten, dass sich ihre Mutter nun eine Glatze geschoren hätte, weil sie angeblich die bösen Schatten auf ihrem Kopf nicht mehr habe ertragen können.

Wenige Tage später rief der Schulleiter von Christianos Schule bei Francisco an und teilte ihm mit, dass er sich um Christiano Sorgen mache, weil dieser bereits seit Tagen nicht zur Schule komme. Die Mutter habe der Schule ganz wirre E-Mails und Briefe geschrieben, die wohl als Entschuldigung verstanden werden sollten. Sie habe außerdem an den letzten Elternsprechtagen ein riesiges Geschrei in der Schule veranstaltet, bei dem niemand habe nachvollziehen können, worum es ihr eigentlich gegangen sei. Die Frau erscheine ihm psychisch krank.

Frederico bat daraufhin den Schulleiter, seine Beobachtungen und Einschätzungen zum Gesundheitszustand seiner Exfrau bitte dem Jugendamt und der Schulbehörde mitzuteilen, was der Pädagoge zusagte. Im Gegenzug versprach der Vater, sich umgehend um den weiteren Schulbesuch des Sohnes zu kümmern.





 

Wieder vergingen viele Tage in Angst und ohne jede Mitteilung einer Behörde, sodass Francisco nochmals beim Jugendamt anrief. Doch abermals bekam er die Auskunft, dass die Sozialarbeiterin keine Auffälligkeiten bei der Kindesmutter festgestellt habe, weshalb das Jugendamt nichts weiter in dieser Sache unternehmen könne.

Francisco hatte längst die Geduld verloren und dem Jugendamtsmenschen erklärt, dass er ihn persönlich zur Rechenschaft ziehen werde, sollte irgendwann doch etwas mit seinem Kind passieren.

Der Vertreter der Jugendbehörde antwortete daraufhin nur: »Machen Sie das!« Dann legte er den Telefonhörer einfach auf. Nun war Francisco so richtig in Rage gekommen, sodass er sofort einen Brief an das Familiengericht, aber auch an den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf verfasste. Letzterer reagierte nach drei Tagen mit einer Emailantwort, wonach er sich der Sache annehmen werde, aber um Geduld bitte. 

Aus seinem persönlichen Studium der Sozial-, Kultur- und Politikwissenschaften, mit Schwerpunkt Sozialrecht und Gemeinwesenarbeit kannte er noch den einschlägigen Paragrafen 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der dem Gericht erlaubte, Maßnahmen zum Schutze des Kindeswohls zu ergreifen, wenn die Kindeseltern dazu nicht oder nicht mehr in der Lage wären. Auf der Basis und mit Bezug auf diesen Paragrafen, sandte Francisco nun dem Familiengericht seine Anzeige und betonte, dass es in diesem Fall um eine Gefahr im Verzuge gehen würde, die ein dringendes und sofortiges Handeln des Familiengerichts erfordere.

Postwendend hatte das Gericht gehandelt. Es erteilte dem Jugendamt nun den offiziellen Auftrag die Lage vor Ort, das heißt in der Wohnung der Kindesmutter, im Sinne des Kindeswohles abzuklären und dem Gericht unverzüglich Bericht zu erstatten.

Währenddessen war auch Sohn Frederico von großer Sorge um Mutter und Bruder befallen und flog sofort nach Düsseldorf um dort nach dem Rechten zu sehen.

Vor dem Haus respektive der Wohnungstür der Mutter angekommen, klingelte er mehrfach und immer wieder an der Haustüre. Doch niemand öffnete. Er ging ums Haus herum und sah seinen jüngeren Bruder auf dem Balkon stehen. Natürlich freute sich Christiano sehr, seinen größeren Bruder Frederico zu sehen, und rief ihm zu, dass er leider keinen Schlüssel für die Wohnungstür habe, um zu öffnen. Die Mutter sei in ihrem Schlafzimmer und würde schon einige Stunden meditieren. Frederico musste notgedrungen zwei weitere Stunden vor der Wohnungstür warten, ehe die Tür geöffnet wurde.





 

Angelina hatte sich zunächst ebenfalls gefreut, ihren Sohn Frederico wiederzusehen, doch schon bald fing sie an, ihm Vorhaltungen zu machen, dass er jetzt seine dunklen Schatten von seinem Kopf in ihre Wohnung getragen hätte. Diese schwarzen Mächte seien jetzt wieder in ihrer Wohnung und nun müsse sie sehen, wie sie die wieder herausbrächte.

Christiano berichtete seinem Bruder später, dass er schon einige Tage in der Wohnung bleiben musste, weil draußen irgendwelche Gestalten nach seinem Leben trachten würden; jedenfalls habe ihm das seine Mutter gesagt.

Nach dem Telefonat mit seinen Söhnen sah Francisco erneut akuten Handlungsbedarf. Es war zwar schon nach 19 Uhr, aber das Jugendamt hätte ja sicher einen Notdienst. Aus dem Internet hatte er sich die Notdienstnummer herausgesucht, doch nach dem Wählen stellte er fest, dass er lediglich mit der allgemeinen Telefonzentrale der Stadtverwaltung verbunden war. Nun musste er tatsächlich irgendeiner unbedarften Telefonistin den Sachverhalt und dessen Dringlichkeit schildern, was allein schon seinen Puls nach oben trieb. Die Telefonistin versicherte, sich alles notiert zu haben, um den Notdienstvertreter des Jugendamtes umgehend zu verständigen. Zu seiner größten Überraschung erhielt er bereits nach 15 Minuten einen Anruf des Jugendamtvertreters. Diesem schilderte er nochmals den vorliegenden Sachverhalt und Notfall; worauf dieser ihm versprach, den minderjährigen Christiano umgehend aus der Wohnung der Mutter zu holen und ihn in die Obhut der Schwester Carol Ansa, mit der er zuvor telefonieren wollte, zu übergeben. Francisco bedankte sich herzlich und atmete tief durch. Sollte er endlich einen Schritt weitergekommen sein?





 

Das Jugendamt entschied sich einige Tage später – wahrscheinlich auch aufgrund der parallel eingetroffenen familiengerichtlichen Aufforderung – Christiano offiziell und vorsorglich aus dem Gewahrsam der Mutter zu nehmen und ihn in die Obhut der Schwester zu geben. Jedenfalls bis sich die Frage hinsichtlich einer psychischen Erkrankung der Mutter geklärt habe.





 

Zwei Monate später kam es zu einer weiteren Eskalation: Angelina Bernardo-Ansa war von der Polizei in ihrer Wohnung verhaftet worden, weil sie trotz mehrfacher gerichtlicher Aufforderung einem Gerichtstermin unentschuldigt ferngeblieben war, bei dem sie einen Offenbarungseid hätte leisten sollen. Dieses unentschuldigte Fernbleiben löste automatisch einen gerichtlichen Haftbefehl aus. Die Polizisten berichteten Carol Ansa, dass sie der Frau Angelina Bernardo-Ansa sogar Handschellen hätten anlegen müssen, weil diese sich der Verhaftung derart stark widersetzt habe.





 

Francisco wollte nicht glauben, was er von seiner Tochter hörte. Was war denn das jetzt wieder? Wie konnte man diese psychisch kranke Frau, die ärztliche Hilfe brauchte, verhaften und in ein Frauengefängnis bringen? Umgehend verfasste er einen Brief an das Vormundschaftsgericht und ließ diesen vorsorglich von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, denn er wollte kein Risiko eingehen und Zeit verlieren, nur weil man ihm, dem geschiedenen Ehemann, eventuell nachher seine Rechte dazu absprechen würde. Dieser Brief verfehlte seine Wirkung offensichtlich nicht und die Vormundschaftsrichterin sandte umgehend einen Psychiater ins Frauengefängnis.

Der Facharzt sprach lange mit Angelina und legte in einem 41 Seiten umfassenden Gutachten dar, dass bei Frau Angelina Bernardo-Ansa eine schwere psychische Erkrankung vorliegen würde. Aufgrund dieser akuten psychischen Krankheit empfahl er dem Gericht die sofortige Aussetzung des Haftbefehls und die umgehende Überstellung der Kranken in eine geschlossene psychische Fachklinik. Dieser fachärztlichen Empfehlung folgte das Vormundschaftsgericht Düsseldorf binnen weniger Stunden.





 

Es dauerte dann ganze sechs Monate bis Angelina wieder aus der Klinik entlassen wurde. Zuvor war dort ein spektakuläres Hin und Her abgelaufen, weil Angelina nach drei Monaten geschlossener Abteilung in die offene Psychiatrieabteilung verlegt worden war, unter der Auflage, ihre Medikamente freiwillig weiter einzunehmen. Die Ärzte hatten dann allerdings anhand des Blutbildes festgestellt, dass sie ihre Medikamente nicht eingenommen hatte, weshalb sie zurück in die geschlossene Abteilung verlegt werden musste.

Dass dieselben Fachärzte sie nunmehr auf Basis der gleichen Absprache und Auflage aus der Klinik entlassen hatten, trieb Francisco Falten des Unverständnisses ins Gesicht.





 

Der Familienrichter, der nun die Sorgerechtsfrage Christianos zu klären hatte, baute aber offensichtlich auf diese Klinikentlassung und das fachärztliche Gutachten. Dieses legte dar, für Francisco nicht nachvollziehbar, dass unter der Voraussetzung, dass Frau Bernardo-Ansa ihre Psychopharmaka weiterhin einnehmen würde, keine akuten Gefahren von dieser Frau ausgehen würden.

Weil die Mutter demnach amtsärztlich unbedenklich und nach Hause entlassen, legte der Richter des Familiengerichts Francisco nun nahe, dem späteren Gerichtsbeschluss vorab zuzustimmen, wonach der Minderjährige wieder in die Obhut und unter das Sorgerecht der Mutter gestellt werde, wenn gleichzeitig das Jugendamt mit der weiteren Betreuung beauftragt würde. Christiano Ansa hätte ohnehin vor Gericht ausdrücklich darum gebeten, wieder bei seiner Mutter und nicht bei seinem Vater oder seiner Schwester leben zu dürfen. Das Gericht würde darüber hinaus davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Vater derart stark zerrüttet sei, dass ein weiteres gemeinsames Sorgerecht nicht mehr infrage käme.

Im abschließenden Gerichtsentscheid wurde das Sorgerecht für den minderjährigen Christiano allein auf die Mutter übertragen.





 

Sollten nun alle seine Kämpfe irgendwie zu einem Ende gekommen sein?

Francisco zog sein persönliches Fazit, wonach er viele kleinere Kämpfe gewonnen, doch die entscheidenden und wesentlichen Schlachten leider verloren hatte.

Ein Fazit, das irgendwie auch zu diesem verregneten kalten November des Jahres 2006 passte, der ihm eine Art Weltuntergangsstimmung zu verbreiten schien.

Er erinnerte sich diesbezüglich an einen ganz bestimmten Tag in diesem November und es stand vor ihm, als wäre es heute: Bereits am Morgen hatte er sich ziemlich krank und fiebrig gefühlt und war von einer undefinierbaren inneren Unruhe getrieben worden.

Zum Abend hin musste er dann feststellen, dass sein Fieber weiter angestiegen war; so bat er seinen Sohn Frederico, den Hausarzt zu rufen. Doch komischerweise zeigte seine Erinnerung an dieser Stelle nun eine Lücke, denn er konnte sich nicht mehr so genau an die nachfolgenden Geschehnisse erinnern.

Woran er sich aber erinnerte, war, dass dieser Arzt ihn abgehorcht und untersucht hatte, und später – ach ja, später hatte er eine Spritze bekommen die ihn ziemlich müde machte und ihm einen abgefahrenen Albtraum bescherte: Er sah sich selbst schlafend in seinem Bett liegen. Plötzlich trat C. M. durch die scheinbar perforierte Wand hindurch, direkt neben sein Bett. Dieser versuchte nun, ihn, den Schlafenden, wach zu rütteln. Mit süffisantem Grinsen rief er dabei immer wieder: »Aufwachen, Francisco, es ist Totensonntag!« 

Francisco wollte sofort aufwachen, doch wie er es auch anstellte, er vermochte es nicht.

C. M. liess indes nicht locker und seine Stimme wurde immer eindringlicher und bedrohlicher: »Francisco, jetzt wach endlich auf, es ist DEIN Totensonntag!« 

Schweißnass, vollkommen entnervt und abgekämpft hatte er immer wieder aufs Neue versucht, aufzuwachen und sich aufzurichten.

Endlich dann, nach schier unzähligen Bemühungen und krampfhaften Körperbewegungen, wachte er auf. Doch selbst jetzt nach dem Aufwachen, kostete ihn das Aufrichten im Bett viel Kraft und Anstrengung. Allein die unmittelbare Dusche: warm, kalt, warm, kalt, brachte ihn ins normale Leben zurück und ganz allmählich wuchsen auch seine Lebenskräfte wieder.

Draußen regnete es immer noch kräftig und der Tag schien so zu beginnen, wie der vorherige aufgehört hatte: kalt, nass und deprimierend!

Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit machte er sich lediglich eine Tasse Kaffee zum Frühstück, denn Appetit hatte er keinen. Mit der Zeitung die er morgens gerne las, setzte er sich in die Küche. Nach dem dritten Schluck Kaffee und dem zweiten Blick auf die Zeitung realisierte er plötzlich, dass es sich heute um die Sonntagszeitung handelte. Irgendwie schien er in den letzten Wochen sein Zeitgefühl verloren zu haben, denn er konnte sich immer schwerer daran erinnern, welcher Wochentag war.

Doch halt, was war das?! In hohem Bogen spuckte er seinen Kaffee aus und las die Schlagzeile seines Sonntagsblattes: Totensonntag der Ewigkeitssonntag!


»Ja ist das möglich? Ist denn heute wirklich Totensonntag?«, hörte er seine innere Stimme fragen. 

Francisco wollte und konnte es nicht glauben. Wie konnte das sein?

Dieser Albtraum der ihn zuvor so plagte, weil C. M. durch die porös scheinende Wand getreten war und ihn immer wieder für den Totensonntag aufwecken wollte? Und jetzt das: Heute war tatsächlich Totensonntag! Gespenstisch!

Wie Hammerschläge auf seinen Kopf kamen ihm plötzlich diese lautaufschrillenden Türglockensignale vor, die entlang dieser Ereignisse an seine Ohren drängten. Erst nach dem fünften Läuten fand er zurück in die Gegenwart und ging an die Türsprechanlage: »Ja bitte«, rief er in das Mikrofon. 

Darauf eine Stimme: »Herr Francisco Ansa, mein Name ist Lachti. Ich bin von der Kantonspolizei Zürich, dürfen wir bitte hereinkommen?« 

Bei dem Wort Kantonspolizei zuckte er zusammen. Was konnte denn die Polizei von ihm wollen?

Durch den Türspalt sah er zwei uniformierte Polizisten. »Herr Francisco Ansa? Wir haben Ihnen eine dringende Nachricht zu übermitteln: Die Kriminalpolizei Düsseldorf bittet Sie, sofort nach Düsseldorf in die Wohnung Ihrer Exfrau zu kommen!« 

Auf Franciscos besorgte Nachfrage, worum es denn genau gehe, wussten die Beamten keine Antwort. Francisco packte eine Tasche und lief sofort zum Bahnhof. Doch plötzlich spielte ihm dieser retrospektive Novembernebel wieder einen Streich, in dem er seine Erinnerung an jene Bahnfahrt nach Düsseldorf total vernebelte.





 

Lichter wurde es erst wieder nach seiner Ankunft in Düsseldorf. Er sah nun, wie er mit großen und hastigen Schritten die Treppe hinaufstürmte, zur Wohnung seiner Exfrau. Dort traf er auf viele unbekannte Menschen, einige davon waren uniformiert. Im Wohnzimmer fand er seine Exfrau Angelina in einen Kunststoffsarg gelegt. Die stummen und traurigen Blicke der Anwesenden wiesen ihm den Weg ins Kinderzimmer. Hier traf er auf zwei zivil gekleidete Männer, die ihm sofort entgegentraten.

Der eine stellte sich vor als: Kriminalpolizei, Oberkommissar Heinz Müller und der andere als: Jugendamt, Peter Petermann. 

Dann blieb ihm plötzlich das Herz fast stehen; auf dem Bett sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: den toten Körper seines Kindes Christiano!

Der Junge schien vollkommen abgemagert und sein Gesicht war aschfahl und weiß.

Francisco spürte, wie ihm die eigene Atemluft ausging und wie seine Knie anfingen zu zittern. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt, ging er auf das Bett des Jungen zu und nahm den Leichnam auf seine Arme. Auch sein eigenes Blut, sein eigenes Leben wollte aufhören zu pulsieren. Kaum noch spürbar für ihn erstarrte sein Bewusstsein.

Vollkommene Leere und Stille breitete sich in ihm aus.

Langsam, ganz langsam glitt ihm der tote Körper seines Buben aus seinen Armen zurück aufs Bett. Kraftlos sank er am Bettkasten entlang bis auf den Boden. Dort saß er, den Blick starr und den Geist leer.

Die Zeit und alles Leben schienen stehen geblieben. Doch leise und kaum hörbar drangen nun aus dieser leeren und endlosen Stille seine monoton wiederholten Worte: »Ihr Verbrecher; ihr Mörder! Ihr Verbrecher; Ihr Mörder!« 

Jetzt war ihm tatsächlich das Letzte und Wichtigste aus seinem Leben genommen worden: das Leben eines seiner Kinder! Dann, plötzlich, fühlte er die Wut und den Gedanken in sich aufsteigen, wonach dies alles nicht ungesühnt bleiben sollte.





 

Er sprang auf und erhob seine Fäuste gegen die Beamten. »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen; alle!«, stammelte er. Dann hatte er schlagartig keine Atemluft mehr bekommen und rannte aus der Wohnung, hinaus in die Nacht. 

Er rannte, rannte, rannte, immer weiter. Irgendwie konnte er gar nicht mehr aufhören zu rennen, sodass er so lange weiter rannte, bis dieses fürchterlich laute Klingeln in sein Bewusstsein respektive an sein Ohr drang. Vom Schrecken erneut durchgeschüttelt, fiel sein Blick auf den Boden und er bemerkte, dass er mitten auf den Tramgleisen lief und dass dieses laute Klingeln und Läuten offensichtlich von einer Tram herrührte, die ihm bedrohlich nah auf den Fersen war. Er musste hier weg; er musste am besten sofort springen! Doch wie er es auch anstellte, er kam einfach nicht weg von diesen Schienen. Mit letzter Anstrengung wagte er einen kräftigen Absprung zur Seite, hinein in die angstversprühende Dunkelheit. Leider hatte er weder sehen noch spüren können, wie und wo er gelandet war. Auch schienen sich seine Augen nur schwer an diese Dunkelheit gewöhnen zu wollen. Gottlob war aber endlich diese furchterregende Tram an ihm vorbeigefahren, jedenfalls glaubte er das vernommen zu haben. Doch wieso hörte sie immer noch nicht auf, so alarmierend und drohend zu läuten? Wieder und immer wieder vernahm er ihre Drohungen. Dann, schlagartig, war alles still; totenstill! Francisco versuchte in diese Stille hineinzuhorchen. Irgendetwas musste doch zu hören und irgendwann auch einmal zu sehen sein.

Von irgendwoher kam grelles Licht auf ihn zu; und nun konnte er sogar schemenhaft die Umrisse von Menschen erkennen. Er vernahm menschliche Stimmen und spürte, wie jemand seine Stirn berührte und bald darauf sagte: »Ich glaube, das Schlimmste hat er jetzt überstanden!« 

Im gleichen Moment ahnte er, dass er sich bei seinem verzweifelten Tramrettungssprung wohl verletzt haben musste. Ob vielleicht seine Augen etwas abbekommen hatten? Das Stimmengewirr flößte ihm etwas Angst ein und er fragte sich, ob seine Augen verbunden waren oder ob er sie vielleicht doch nur geschlossen hatte? Wenn seine Augen nur geschlossen wären, müsste er sie öffnen können. Doch halt, wahrscheinlich wäre es zunächst besser, tiefer in den Körper hineinzuhorchen, so, wie er es schon oft gemacht hatte. Vielleicht könnte er ja spüren ob und wo er Schmerzen hätte: doch nichts!

Nur seinen ausgetrockneten Hals und diesen undefinierbar schlechten Geschmack im Mund registrierte er. Kurzentschlossen öffnete Francisco vorsichtig seine Augen und sah in weiß verschleierte Gesichter.





 

»Hallo Herr Ansa, ich bin Dr. Petra Siegenthaler! Sie sind im Spital Zimmerberg, in Horgen; können Sie sich erinnern?« 

Francisco suchte sofort krampfhaft in seinem Kopf nach einer Erinnerung: Wieso lag er in Horgen im Spital Zimmerberg, wie war denn das nur möglich? Er war doch gerade eben noch in (…) Aber natürlich! Das Fieber! Jetzt war es ihm wieder eingefallen. Er hatte des Fiebers wegen und weil er sich so fürchterlich schlecht und schwach fühlte, seinen Hausarzt anrufen lassen. Dieser war aber erst sehr spät zu ihm gekommen; und nur schwach konnte er sich jetzt erinnern, dass dieser Hausarzt etwas von H1N1-Virusgrippe und von bedrohlich steigendem Fieber gesagt hatte. Dann die Spritze! Allein was später mit ihm geschehen war, daran konnte er sich bei aller Kopfanstrengung nicht mehr erinnern.





 

Doch halt, Christiano! Was war mit Christiano?

Angestrengt forschte er in seiner langsam zurückkommenden Erinnerung und bekam allmählich eine Ahnung.

Als sein ältester Sohn Frederico später ins Spital kam und sich über die zunehmende Genesung seines Vaters sichtbar freute, fragte er ihn vorsichtig nach dem Befinden seiner Geschwister. Frederico bestätigte ihm nunmehr seine Vermutung und was er sich so sehnlich und aus tiefem Herzen gewünscht hatte: alle seine Kinder waren wohlauf, gesund und lebten!

Der Tod Christianos und diese Nebelzugfahrt mussten, dem Herrgott sei Dank, einer fiebrigen Albtraumkonstruktion entsprungen sein. Allein die Inhalte seiner persönlichen Ängste, insbesondere diejenigen um das Wohl und Leben Christianos, waren dennoch real und existent.

Genauso real und existent wie alle Ereignisse mit der GFS und NVG; genauso real und existent wie die Zerstörtheit seiner Ehe; genauso real und existent wie die psychische Krankheit seiner Exfrau; und genauso real und existent wie das not- und todbringende Treiben dieses Multi-Level-Geld- und Macht-Gurus Carl Meyer.

Meyer würde sicher mit seinem europäischen GFS-Konzern, der Global Financial Services Group, auch weiterhin dafür sorgen, dass persönliche Geld- und Machtstellungen einhergingen mit der ihr immanenten Einsicht: Geld fressen Seele auf!
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Geld fressen Seele auf

 


 

Auf seinen immer kraftloser werdenden Armen trug Francisco Ansa den toten Körper seines minderjährigen Sohnes Christiano. Der Dreizehnjährige wirkte abgemagert, ja fast ausgemergelt und dem sonst durchaus kraftvollen Vater fiel es erkennbar schwer, diesen leblosen Knabenkörper auf seinen Armen zu halten. Mit letzter Anstrengung ließ er den toten Jungen auf das Bett zurückgleiten, um sich in der gleichen Sekunde unter leisem Schluchzen auf den Boden sinken zu lassen. 


Seine schmerzerstickte Stimme brachte es kaum hörbar hervor: »Ihr Verbrecher, ihr Mörder!« 







 

Heinz Müller, dem Kriminaloberkommissar der Düsseldorfer Kriminalpolizei, fehlten in diesem Moment nicht nur die Worte, sondern offensichtlich auch die Fantasie, um dem Vater irgendetwas Aufbauendes zu sagen. Er schaute stattdessen nur hilflos zu dem Vertreter des Jugendamtes hinüber, der seinerseits aber auch nur regungslos dastand und auf das Bett des toten Jungen starrte. Absolute Trost- und Hilflosigkeit erfüllte das kalte Kinderzimmer.







 

Nebenan in der Wohnstube dieser kleinen Dreieinhalbzimmerwohnung, die im noblen Düsseldorfer Vorort Angermund lag, standen bereits zwei kunststoffbeschichtete Särge der KTU Düsseldorf. In einem dieser Transportvehikel der kriminaltechnischen Untersuchungsbehörde lag der ebenfalls leblose Körper der Angelina Bernardo-Ansa, der Exfrau Franciscos und Mutter des toten Christiano.







 

Aus dem Kinderzimmer heraus verfolgte der Kriminalkommissar mit einem Auge das Arbeiten seiner Kollegen im Wohnraum nebenan.


Plötzlich sprang Francisco Ansa auf, stellte sich vor den Kriminalkommissar und den Vertreter der Jugendbehörde und rief ihnen mit erhobenen Fäusten und erstickter Stimme zu: »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen – alle!« 


Unmittelbar danach verließ er eilig die Wohnung seiner Exfrau und verschwand in der regnerischen Nacht.







 

Die Nässe und die Kälte spürte Francisco nicht und er lief ohne jedes Ziel einfach so weit wie ihn seine Füsse, die ihn im Grunde gar nicht tragen wollten, dann doch trugen. Weder spürte er seinen Körper noch empfand er irgendwelche Gefühle; da war nur noch Leblosigkeit, absolute Leere und Stille.







 

Wie er später in jenen Zug, der von Düsseldorf nach Zürich fuhr, gekommen war, daran erinnerte Francisco sich nicht mehr – auch hier nur absolute Leere.


Vollkommen apathisch saß er nun in diesem Zugabteil und starrte immerzu und mit leerem Blick aus dem Fenster hinaus. Der Novembernebel hatte die einst wunderschön anzusehende Außenwelt in sich eingehüllt und ihr somit ein gespenstisch anmutendes Aussehen verliehen.


Langsam, ganz langsam glaubte er, nach dieser unendlichen Leere sich selbst wieder etwas spüren zu können; die Angespanntheit seines Körpers, seine Schwäche und Müdigkeit. Wie gerne würde er jetzt schlafen und sich ausruhen!


Doch der erlösende Schlaf wollte einfach nicht zu ihm finden.


In der Leere seines immer noch schmerzbetäubten Bewusstseins nahm er allmählich das endlose, monotone Fahrgeräusch des Zuges wahr. Dann, ganz plötzlich, tat sich ein kleines Loch in diesem Novembernebel auf und Francisco glaubte, im Nebelriss ein Gesicht zu erkennen. Blitzartig war er sich dann ganz sicher! Es war ein ihm sehr bekanntes Gesicht: Christianos! Warum aber war es so aschfahl, weiß und so starr? So plötzlich, wie sich das Nebelloch aufgetan hatte, war es wieder verschwunden, zusammen mit Christianos Gesicht und der Erinnerung an jene fürchterlichen Ereignisse.


Alles war nun vernebelt.


Nach einer schier endlosen Weile in der Monotonie des Zuggeräusches traf sein Blick erneut auf ein Loch im Nebel, das ihm jetzt aber viel grösser erschien als das vorherige. Tief, ganz tief tauchte nun sein Bewusstsein in dieses neue Nebelloch hinein und sogleich fühlte er sich umhüllt von einer beschaulichen, gar wundersamen Ruhe. Kurz darauf gewärtigte er vogelperspektivisch zu erkennende, vertraute Bilder aus seiner bewegten Vergangenheit.







 

Er erkannte das Jahr 1998. Angelina, seine Ehefrau, war gerade aus dem Schlössli wieder heimgekommen und bereits kurze Zeit später hatte sie Francisco mitgeteilt, dass sie ihn jetzt verlassen und mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. 


Die Kinder waren deprimiert und hin- und hergerissen, weil sie diese Trennung der Eltern doch absolut nicht wollten. Der elfjährige Frederico und sein um acht Jahre jüngerer Bruder Christiano ließen sich später von ihrem Vater überreden, sich doch zunächst einmal in Düsseldorf umzuschauen, wie man im Hause der Oma so leben könnte.


Tochter Carol, die Vierzehnjährige, hatte sich entschieden, lieber bei ihrem Vater und bei ihren Freundinnen zu bleiben. Ausserdem spekulierte sie darauf, endlich wieder ein eigenes Zimmer zu bekommen und endlich keine Engelgeschichten mehr anhören zu müssen. Ihre Mutter, Angelina, hatte nämlich viele solcher Engelgeschichten und darüber hinaus auch viele Geschichten von himmlischen Initiationsprozessen, die sie auf ihren Astralreisen erlebt haben wollte, erzählt. 


So war sie eines Tages auch gekommen und hatte diese Botschaft des höchsten Engels Metathron, dem, wie sie sagte, höchsten Engel an Gottes Seite, übermittelt: Gott persönlich habe ihr und Francisco über Metathron mitteilen lassen, dass nunmehr die Ehezeit Ansa beendet sei. Angelina möge nach Deutschland zurückkehren, um dort ihre sofortige Aufgabe als Heilerin anzutreten.


Francisco war schockiert, damals wie heute – und sofort kamen ihm seine damaligen Gedanken wieder in den Sinn: »Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.« 


Waren das nicht kirchlich gesalbte Worte, die bei Hochzeiten für feuchte Augen sorgten? Sie erschienen ihm unter diesen Umständen fast sarkastisch, weil der einst wortimmanente Glanz einer dumpfen Ohnmacht gewichen war. Zumal Francisco und Angelina seinerzeit nur standesamtlich heiraten durften, weil Angelinas katholisch geprägte Familie und ihr Haus-und-Hof-Pfarrer befunden hatten, dass dieser Protestant Francisco, der ja schon einmal geschieden worden war, zu unrein für eine katholisch-kirchliche Hochzeit wäre.


Doch einmal angenommen, Angelina hätte diese Botschaft tatsächlich von Gott erhalten, warum sollte jetzt eigentlich Gott diese Ehe für beendet erklären, wenn sie doch gar nicht vor ihm geschlossen worden war? Oder sollte der Umkehrschluss dazu richtig sein: Was Gott nicht zusammenfügt, wird er später scheiden?



Anyway. Francisco war damals jedenfalls ziemlich perplex und verstört gewesen, als Angelina ihm jene göttliche Botschaft übermittelt hatte und – viel schlimmer noch – sich daran zu halten gedachte.







 

Aus der Vogelperspektive betrachtet erlebte Francisco nun noch einmal, wie ursprünglich alles ganz normal – eigentlich sogar sehr positiv – angefangen hatte.


Beruflich hatte der junge Familienvater Francisco Ansa, damals 1990, seine erste berufliche Enttäuschung erlebt. Er kämpfte zuvor viele Jahre für die Durchführung eines selbst konzipierten europäischen Armutsprojektes, dem »European Program against poverty‹‹ und verhandelte und stritt mit zahlreichen Politikern, Wirtschafts- und Sozialverbänden aller Couleur. Selbst die EU-Kommission in Brüssel gewann er als Finanzierungspartner des später durchgeführten wissenschaftlich evaluierten Projektes. Über viele Jahre waren unzählige Überstunden in diesem sozialpolitischen Projekt zusammengekommen und von allen Seiten war er für diesen Projektansatz und sein ausserordentliches Engagement gelobt worden.


Dann hatte der Souverän ein neues Kommunalparlament gewählt und neue politische Köpfe implementiert, die nunmehr sein Projekt mit ihren faulen Lorbeeren auffüllen und verändern wollten. Schnell musste Francisco erkennen, dass er gegen derartige Machtpolitiker und Vorgesetzte machtlos war und dass diese künftig nicht mehr an die Menschen und Zielgruppen im Projekt denken würden, sondern nur an ihren persönlichen Machtausbau und ihre Lorbeeren. Konsequent hatte er sich daraufhin aus dem öffentlichen Dienst und dem sozialpolitischen Engagement verabschiedet. 







 

Ursprünglich ohnehin als Unternehmersohn geboren, zog es ihn nun in die freie Wirtschaft. Dort, so vermutete er seinerzeit, würde persönliche Leistung und Engagement gerechter und fairer behandelt werden.


Dann las er jene Zeitungsanzeige: »Unternehmer im Unternehmen gesucht! Die Freiheiten und das Einkommen eines Selbstständigen, verbunden mit den Sicherheiten eines Angestellten im internationalen Konzern!«


Diese Anzeige entsprach genau seiner Zukunftsvision.


Logisch, dass er jenem Global Financial Services (GFS) seine Bewerbung sofort zusandte. Alles Weitere lief wie von fremder Hand geführt, fast eigendynamisch. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch deshalb, weil Francisco und Angelina schon seit Jahren auf der grundsätzlichen Sinn- und Zielsuche zu ihrem eigenen Leben waren.


Jene Grundsatzfragen aus Methusalems Zeiten: Woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn respektive die Aufgabe im Leben; und wissen wir unsere Fähigkeiten, Talente und Intuitionen zu erkennen und richtig zu nutzen; wissen wir unser Leben richtig zu nutzen und zu gestalten?


Dies waren elementar wichtige Fragen für sie beide gewesen! Viele Jahre hatten sie schon gemeinsam darüber philosophiert und zu diesen Lebenssinn- und Lebenszielfragen gute persönliche Gespräche geführt.


Durch diesen kalten Novembernebel betrachtet, sah Francisco heute, dass ihn jene ereignisreiche Zeit beim GFS – vor allem die mit den aussergewöhnlich schmerzhaften Lebens- und Familienereignissen –, doch viel stärker mit diesen Lebenssinnfragen konfrontiert hatte, als er sich je eingestand.


Fragen wie, ob ein Leben, ein Schicksal ohne tieferen Sinn wirklich real und solche Realität überhaupt lebenswert wäre? Oder ob es sogenannte Zufallsbegegnungen beziehungsweise Zufallsereignisse im Leben geben respektive ob deren einziger Sinn und Zweck darin bestehen könnte zufällig zu sein? Diese und ähnliche Grundsatzfragen suchte er für seine persönlichen Handlungsmaxime aufzuklären.


Einmal mehr über jene auffällig geschaltete Zeitungsanzeige des GFS! Im Grunde konnte er feststellen, dass er diese Anzeige nur ganz zufällig gelesen hatte, weil ihm jemand ausgerechnet an diesem Tag, diese Zeitung mit dieser Stellenanzeige geschenkt hatte. Die spätere Begegnung mit Carl Meyer, kurz C. M. genannt, und seinem Global Financial Services (GFS) war also, ganz klar, von diesem kleinen Zufall des Zeitungsgeschenkes abhängig gewesen. Allein die Tatsache, dass ihm später, quasi infolge dieser Zeitungsanzeige, ein ganz spezielles Schicksal widerfahren war, hatte ihn weder an einen Zufall noch an ein Ereignis ohne tieferen Sinn glauben lassen. Wahrscheinlich war es eher seine persönlich-sinnliche Öffnung respektive seine grundsätzlich geistige Suche gewesen, die ihn speziell für dieses Neue sensibilisiert hatte. Er hätte also, früher oder später, auch eine andere Anzeige des GFS finden können. 







 

Zugegeben: Francisco wollte eigentlich auch diesen selbsterklärten Einkommensmillionären und ihrem Multi-Level-Marketing-Unternehmens-Guru C. M., nicht die alleinige Schuld für sein späteres persönliches Schicksal geben, weil er damals selbst auf diese Vision vom finanziell unabhängigen Menschen regelrecht abgefahren war.


Im Gegenteil: Diese Lebensvision jener MLM-Multiplikatoren hatte Francisco seinerzeit so angesprochen, dass er auch den offen praktizierten Geld- und Menschenkult zunächst nicht als störend empfand, sondern ihn in Analogie zum Spitzensport als Beweis des Mach- und Erreichbaren innerhalb des GFS akzeptierte. Quasi als Sinn- und Motivationskatalysator hatte C. M. damals immer wieder betont, dass die Basis für viel Gutes auf dieser Welt in der Regel Erfolg und Geld sei; und wie viel mehr Erfolge und Gutes erst noch entstehen könnte, wenn beispielsweise die GFS-Unternehmer respektive Mitarbeiter wirtschaftlich so erfolgreich wären, dass sie finanzielle Unabhängigkeit erreicht hätten – ergo so viel Geld verdienten, dass sie damit viel Gutes tun könnten.


»Spüren Sie, wie gut sich das für Sie anfühlt, bald viel Gutes tun zu können?«, hatte C. M. rhetorisch nachgefragt. 







 

Seine ersten GFS-Erfolge von damals waren Francisco besonders gut in Erinnerung geblieben, weil sie vollkommen unkompliziert und ganz einfach zustande gekommen waren. Jene Erfolge hatten ihn zusätzlich beflügelt und motiviert. Auch erinnerte er sich jetzt daran, wie er seinerzeit mit weichen Knien und hoch pulsierendem Herzschlag die ersten Status- und Bedarfsanalysen bei seinen Kunden aufgenommen hatte.


Sein erster GFS-Mentor – jene Person, die ihm als Führungsmanager und Coach zugehalten worden war – hatte ihm damals klargemacht, dass es im ersten Kundengespräch lediglich darauf ankommen würde, gute und gezielte Fragen zu stellen. Dies hatten sie dann in vielen persönlichen Meetings, großenteils mit wiederholenden Rollenspielen regelrecht einstudiert.







 

Selbst allfällige Rückfragen oder Einwendungen des Kunden wurden berücksichtigt und ebenfalls in einer sinnvollen Reaktions- und Antwortform eingeübt.


Die analyserelevanten Antworten seines Kunden hatte Francisco unmittelbar in den gedruckten Antwort- und Analysebogen einzutragen gehabt. Sein Mentor hatte ihn dann stimuliert: »Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Herr Ansa, wie dankbar Ihnen Ihre Kunden sein werden, wenn Sie Ihnen später mindestens den durchschnittlichen Finanzvorteil von 5000 DM, zum Beispiel durch Steuerersparnisse, geringere Versicherungsprämien, bessere Kapitalzinsgutschriften oder weniger Mietzinszahlungen, überbringen werden. Spüren Sie, wie gut sich das anfühlt?«








 

Das klang damals sehr vielversprechend und nachvollziehbar für Francisco; doch blieb er lange äusserst skeptisch und fragte sich, wie das in der Praxis wohl umsetzbar sein würde. Er wollte auf keinen Fall schuld daran sein, wenn Menschen finanzielle Einbussen oder Nachteile erlitten, schliesslich war er nach seinem Studium der Sozialwissenschaften ja auch einige Jahre Leiter dieses europäischen Armutsprojektes gewesen.







 

Er hatte menschliche Schicksale und Probleme, die oftmals auch Folgen aus Verlusten wie: Arbeitsplatzverlust, Partnerverlust, Kapitalverlust, Lebenssinnverlust waren, hautnah kennengelernt. Er hatte jene Verantwortung, die er mit diesem Finanzberater- und Finanzvermittlerjob jetzt eingegangen war, durchaus erkannt und er wollte nachhaltig und wachsam mit dieser Verantwortung umgehen.







 

Nach dem ersten Kundengespräch saß er mit seinem Coach zusammen und sie sahen sich gemeinsam seine ausgefüllten Kundenfragebögen näher an.


»Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Ansa! Schauen Sie, Ihr Kunde hat seinen Arbeitslohn mit 6500 DM brutto im Monat angeben, seinen Nettolohn mit 4200 DM. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, lieber Herr Ansa, wir könnten Ihrem Kunden sagen, dass er in Zukunft 4800 DM netto, also monatlich 600 DM mehr, in der Tasche haben könnte.  Das würde dann für Ihren Kunden bedeuten, er hätte im Laufe der nächsten zehn Jahre durch Sie einen finanziel- len Gesamtvorteil von fantastischen 72000 Deutschen Mark. Was glauben Sie, Herr Ansa, würde Ihr Kunde dazu sagen?«








 

Francisco spielte mit: »Super! Aber wie soll das gehen?«








 

Dieses Pingpongspiel zwischen Berater und Kunde gehörte natürlich zur GFS-Verkaufsschulung. Also auch die nachfolgende Antwort des Coach: »Richtig, Herr Ansa! So reagieren nämlich alle Kunden, denen wir derartige Finanzvorteile vermitteln können. Würden Sie, als Kunde, einen solchen Finanzvorteil denn auch für sich selbst nutzen wollen, lieber Herr Ansa?«








 

»Wenn dies wirklich ein seriöser und für mich gut zu realisierender Finanzvorteil wäre, dann sicherlich!«, antwortete Francisco. 







 

Mit diesem klaren Bekenntnis hatte er sich nun selbst  zum Kunden und Käufer des Finanzproduktes gemacht,  was psychologisch enorm wichtig war, weil ein guter Verkäufer nur solche Produkte verkaufte die ihn selbst überzeugten.


Im Folgenden zeigte ihm der Coach den Realisierungsplan für jenen Finanzvorteil auf und Francisco war absolut erstaunt und begeistert. Vor allem war er auch deshalb begeistert, weil ihm der Coach viele Vergleiche und Presseartikel aus Kapitalmarktmagazinen präsentiert hatte, die den vom Coach aufgezeigten Weg als sehr guten Weg zur Realisierung von Kapitalvorteilen apostrophiert hatten. Selbst diejenigen Finanzgesellschaften, die im Markt über Jahre hinweg die beste Produktperformance nachgewiesen hatten, waren in diesen Magazinen beschrieben worden; und der GFS gehörte zu deren vertraglich eingebundenen Vermittlungspartnern!


Der Kunde reagierte damals genauso begeistert wie Francisco zuvor.


Nach der Präsentation, die zunächst sein Coach für ihn durchgeführt hatte – und Franciscos durfte ihm kritisch über die Schulter schauen – unterzeichnete sein Kunde sofort alle notwendigen Originalverträge der vertragsausführenden Bank- und Versicherungsgesellschaften.







 

Später als Francisco im Mercedes seines Coach saß, gratulierte dieser ihm per Handschlag freudig und sagte, dass er gespürt habe, dass Franciscos Kunde wirklich glücklich gewesen sei, weil er diesen Finanzvorteil für sich habe realisieren können. Francisco fühlte seine innere Zufriedenheit, so wie damals. 


Sein Coach nahm dann einen Rechner hervor und gratulierte Francisco noch einmal: »So, lieber Herr Ansa, Sie haben damit heute Ihre ersten GFS-Vertriebspunkte generiert und damit einen Bruttoverdienst von 2100 DM erreicht. Wie fühlt sich das nun alles für Sie an?«








 

Francisco war total überwältigt. Was?! In diesen 4 Stunden mit Fragebogen ausfüllen, analysieren und präsentieren, hatte er schon 2100 DM verdient? Das entspräche ja einem Stundensatz von 525 DM.


Das sei ja so fantastisch wie unglaublich, hatte er seinem Coach freudig mitgeteilt; dafür hätte er in seinem alten Beruf volle zehn Tage arbeiten müssen!







 

Einige Wochen später saß Francisco mit butterweichen Knien, weil nun ohne Coach, dem Hausbanker eines neuen Kunden gegenüber. Zuvor hatte er seinem Kunden jenes neue Hypothekenfinanzierungskonzept vorgestellt, das er von seinem Coach in drei Coachingstunden beigebracht bekommen hatte. Sein Kunde hatte absolut begeistert reagiert und ihn gebeten, dieses Finanzierungskonzept unbedingt mit seinem Hausbanker zu besprechen. Natürlich hatte Francisco diesem Vorgehen zugestimmt, war es doch auch vorhersehbar gewesen.


Dann saß er vor diesem Banker, der wahrscheinlich ein sehr viel grösseres Finanzierungs-Know-how haben würde als er – so nahm er jedenfalls damals an. Als er dem Bankier das Konzept dargelegt hatte, zeigte sich dieser ebenfalls sehr beeindruckt und gratulierte ihm zu seinem grossen und sehr speziellen Fachwissen. Mit diesem persönlich qualifizierenden Testat eines Bankiers im Kopf fühlte sich Francisco fortan allen noch anstehenden Herausforderungen eines Finanzberaters wirklich gewachsen.







 

Die schon in den 90er-Jahren über die Firma GFS auftauchenden negativen Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse hatte C. M. stets mit Neid- und Verleumdungskampagnen erklärt. Diese seien entweder initiiert von der bösen und aggressiven Konkurrenz oder von jenen ehemaligen Mitarbeitenden, die sich selbst wegen Faulheit und Erfolglosigkeit entlassen hätten. Den Grund für ihre Erfolglosigkeit würden solche Verlierer aber immer nur beim GFS und niemals bei sich selbst suchen. Diese Schmutzartikel seien jedenfalls frei erfunden und haltlos, ausserdem schlecht recherchiert; von solchen Journalisten eben, die wegen ihrer schlechten Arbeitsweise viele Gerichtsklagen einstecken und ihre Arbeitgeber oft wechseln müssten. C. M. quittierte jeden Hinweis auf diese Negativpresse, die zum Beispiel den GFS auch als provisionsheischende Drückerkolonne darstellten, mit einem breiten, selbstbewusst süffisanten Lächeln und mit der metaphorischen Floskel: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«








 

Dann: Ganz by the way projizierte er einige Overheadfolien mit anderen Zeitungsheadlines an die Wand und sagte: »Glauben Sie einfach das, was Ihnen richtig erscheint, weil Sie die Dinge hautnah und somit besser beurteilen können! Schauen Sie:«


		Carl Meyer: Konzernunternehmer mit Herz für Kinder.


		Carl Meyer: Wirtschaftsboss eröffnet Kinderheim.


		GFS-Kinderstiftung finanziert Herztransplantation von Marco.


		GFS-Kinderstiftung weiht Badewelt für behinderte Kinder ein.


		C. Meyer kann sein Lied vom Erfolg und vom Neid singen.









 

Den jeweiligen Folienwechsel unterlegte er sprachmonoton mit den Wiederholungen: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«








 

Francisco erfuhr leider erst viel später, als er bereits GFS-Direktor gewesen war, wie C. M. jene so gut vermarkteten Engagements als Gutmensch und Spender wirklich finanzierte.


Er erfuhr später auch am eigenen Leibe, was der Öffentlichkeit von damals bis heute verborgen geblieben war; dass nämlich diese in der Öffentlichkeit immer noch umstritten gebliebene Finanzvermittlung GFS lediglich von aussen her betrachtet ihr grosses Geld mit ihren Kundenfinanzgeschäften generierte. Heute wusste er es besser!


Francisco – und viele andere GFS-Führungsmanager – hatte immer nur vermuten, aber nie beweisen können, dass C. M. eine geheim sprudelnde Zusatzgeldquelle ganz für sich und seinen persönlichen Nutzen erschlossen hatte. Eine Geldquelle, die ihm zusätzlich und neben den offiziellen Vermittlungsgeschäftsmillionen nochmals zigmillionen Euro mit monatlich verzinsten Geldern – die er zur Aufstockung der laufenden Betriebs- und Stiftungsmittel verwendete – generierte; allerdings auf einer mit Vorsatz manipulierten, betrügerischen Basis. Dass diese betrügerische Geldnebenher-Maschine mit den Jahren auch viele Opfer forderte, Familienexistenzen vernichtete und Menschen in den Suizidtod getrieben hatte, war von C. M. billigend in Kauf genommen worden; wurde er doch weiterhin, auch von der Presse, als Erfolgsgenie und Gutmensch apostrophiert.


C. M. bemerkte natürlich schnell, dass dieses soziale Engagement, das so hervorragend in seine personifizierte Macht- und Marketingstrategie passte, viel Geld benötigte; Geld, das in einem Millionenkonzern auch anderswo gebraucht wurde, jedenfalls wenn der Konzern weiterhin wachsen sollte. Vielfach waren nur ganz kurzfristige Dispositionen zu treffen, denn in einem Finanzkonzern der sein Wachstum darauf abgestellt hatte mit immer mehr neuen Mitarbeitern, immer mehr neue Kunden und damit immer mehr neues Geld zu generieren, traten eben nur kurzfristige Liquiditätsengpässe auf. 







 

Francisco hatte sich selbst viele Jahre lang Vorwürfe gemacht. Vorwürfe, weil ausgerechnet er, der als kritischer Menschenbeobachter und Menschenkenner bekannt war, sich damals von diesem C. M. so hatte blenden lassen. Er war zwar nicht allein dieser Blendung anheimgefallen, sondern wusste sich in bester Gesellschaft mit noch hundert anderen, doch waren sie alle diesem ›Blendwerk aus Worten, Taten und Tränen‹ des C. M. gefolgt; aber als Entschuldigung ließ er das für sich nicht gelten.


Angelina und er gehörten damals, in den Anfängen des GFS, sicher zu den kritischeren Zeitgenossen und sie hatten diesem Präsentationsprofi C. M. und seiner Unternehmensidee zunächst mit sehr vielen und sehr kritischen Fragen gegenübergestanden. C. M. hatte Francisco und Angelina oft ganz persönlich angesprochen und sie mit der Vision vom ›Sinn des Lebens in finanzieller Unabhängigkeit‹ regelrecht aufgeweicht und angefixt. Vielfach hatte C. M. sie zu persönlichen Gesprächen und Besuchen in seinen privaten Olymp im hohen Norden Deutschlands eingeladen und beiden dann versichert, dass er in Francisco Ansa einen ganz besonderen unternehmerischen Erfolgsmann mit grösstem Zukunftspotenzial sehen würde.


Jetzt erinnerte sich Francisco wieder, damals war Angelina von einem merkwürdigen C. M.-Damenseminar zurückgekommen und sie teilte Francisco lauthals lachend mit, was C. M. all den Frauen persönlich geraten hatte: diese sollten nämlich in ihre Schlafzimmertüren einen elektronisch speziell verkabelten Türschlitz einbauen lassen der so programmiert sei, dass der Ehemann nur noch zu seiner Ehefrau hereinkäme – für Liebesspiele oder Ähnliches –, wenn er zuvor seine GFS-Wochenumsatzliste durch jenen Türschlitz seiner Frau zugeschoben und diese die Umsatzzahlen und das daraus resultierende Einkommen als ausreichend und gut per Türöffner bestätigt habe. Angelina fand damals allein schon deshalb ihren Spass daran, weil Francisco auf jenen Joke nur mit Unverständnis signalisierenden, lupfenden Augenbrauen reagierte. Erst viel später gewärtigte Francisco in alledem, selbst in solch angeblichen C. M.-Jokes, dessen subtile Strategie und Methode, mit der dieser sich einen ganz speziellen ›Inner-Circle‹ zusammenstellte. Die Mitgliedschaft in diesem inneren Führungszirkel und die persönlichen Einladungen und Huldigungen des Meisters hatten Kult- und Karrierekulminationsstatus und jeder der dabei sein wollte – und jeder wollte dabei sein –, musste sich immer wieder aufs Neue über ständig steigende Umsatz- und Mitarbeiterzahlen bei C. M. empfehlen.


Circle-Members erhielten von C. M. dann ganz persönliche Einladungen zu C. M.-Specials, zum Beispiel in Sachen Savoir-vivre. Sollte heissen: Wie bewege und verhalte ich mich in einem Spielcasino; wie gewinne ich dort mindestens immer mein eingesetztes Geld zurück; wie esse und geniesse ich ein 7-Gänge-Menü aus der Haute Cousine etc. C. M. ließ sich bei seinen C. M.-Specials auch nicht lumpen und spendierte den Eingeladenen das notwendige Spielgeld und die Mund- und Augenexplosionen im Gourmettempel. So mancher C. M.-Special Guest wunderte sich allerdings bei diesen Anlässen, dass dieser von ihnen so bewunderte Meister und Lebenskünstler selbst jede dieser kunst- und liebevoll arrangierten Küchenkreationen wie ein Ausgehungerter und Notgetriebener schnellstmöglich verschlungen hatte, während er dazu lautstark schmatzte und schaufelartige Armbewegungen vollzog.







 

C. M.-Special-Eingeladene konnten sich ausserdem sicher sein, in der Regel auch noch zu ganz besonderen GFS-VIP-Club-Reisen, in die GFS-Luxusvillen in den USA, der Karibik oder nach Südfrankreich, eingeladen zu werden. Denn als C. M.-Special-Guests hatten sie automatisch auch einen neuen Umsatzrekord generiert; ein gewollter Perpetuummobile-Effekt. Jene Reisen respektive Luxusvillen avancierten seinerzeit zum Mekka der GFS-Erfolgs-Strukkis und ihrer Lebenspartner. Nur wer hier dabei war, konnte und durfte mitreden, wenn über Erfolg und über Leben im Luxus gesprochen wurde – und es wurde viel gesprochen und viele Fotos und Videos herumgezeigt. Zum Kreis der GFS-Umsatzstars zu gehören hieß, Luxus pur zu (er-)leben, sich ausschliesslich in 5-Sterne-Hotels, im Glimmer und Glamour der Reichen dieser Welt zu bewegen. Leider bemerkten nur wenige Menschen, so wie Francisco, dass es hierbei, leider nur allzu oft, auch solche Menschen gab, bei denen das Portemonnaie schneller gewachsen war als ihr Charakter und Verstand.







 

Das Perfideste an solchen Veranstaltungen aber war: Derartige Events und Incentives dienten immer nur dem einen CM.-Ziel: Noch mehr Umsatz und noch mehr Geld; und damit zahlte ja schlussendlich jeder ›VIP‹ seine Reise auch noch selbst!








 

C. M. verdiente vertragsbedingt, das heißt prozentual, immer mit, wenn seine GFS-Verkaufsagenten/Subunternehmer unzählige Finanzgeschäfte zwischen Finanzinstituten (zum Beispiel Banken, Versicherungen und andere) und ihren selbst akquirierten Kunden vermittelten.


Der eigentliche Geschäfts-Clou in diesem Multi-Level-Marketing war jedoch: Das alle GFS-Vermittlungsagenten respektive Unternehmer im Unternehmen/selbstständige Handelsvertreter und/oder Franchisenehmer, ihre Betriebskosten ganz alleine trugen, während sie vertragsbedingt alle ihre Provisionseinnahmen aus ihren vermittelten Finanzgeschäften auf das C. M.-/GFS-Geschäftskonto überweisen lassen mussten. Der GFS-Konzern verteilte erst später, nach Abzug diverser GFS-Zusatzkosten, die Provisionen an die Agenten gemäss ihren jeweiligen Karrierestufen.







 

Darüber hinaus konnte niemand im GFS erfolgreich werden, der den ›C. M.-Code of Conduct‹ nicht kannte und anwendete.


Dieser Code of Conduct hieß: Wer C. M. widerspricht und/oder kritisiert wird abgeschmiert!


MLM hieß demzufolge auch ›Meyer-Level-Marketing‹, was wiederum bedeutete: Machiavelli kennen und selber leben zu lernen, denn C. M. hielt viel von jenem Machtmenschen und Lebensphilosophen des 15./16. Jahrhunderts, den er in seinen Inner-Circle-Gesprächen stets mit Überzeugung zitierte. 


Francisco erinnerte sich, dass C. M. ihn einmal in einem persönlichen Gespräch zur Umsetzung des rezitierten Führungsverhaltens Machiavellistischer Prägung aufforderte:







 

		Sorgen Sie stets durch finanzielle Grosszügigkeit für positive Grundstimmung und Grundhaltung zwischen Ihnen und ihrem Führungsmanagement sowie für daraus resultierende finanzielle Abhängigkeiten zu Ihnen persönlich.


		Loben Sie stets Ihre Führungsmanager in persönlichen Gesprächen und versuchen Sie diese Menschen, wenn sie für Sie wertvoll scheinen, irgendwie persönlich an sich zu binden – zum Beispiel durch grosszügige Kreditvergaben.


		Sollten Sie einmal persönliche Kritik an einem Ihrer Manager äussern müssen, dann niemals vor anderen, sondern immer nur persönlich. Loben Sie aber zunächst diesen Manager und bekunden Sie, dass Sie ihn gut leiden mögen.


		Kritik selbst äussern Sie immer nur indirekt und unmittelbar, das heisst: Sie sagen, Sie hätten von einem seiner Kollegen soeben erfahren, dass dies oder jenes vorgefallen sei; nicht Sie, sondern der andere ist damit der vermeintlich Böse.


		Lassen Sie Ihren Manager dann dazu Stellung nehmen und versichern Sie ihm anschliessend, dass Sie persönlich weiter an ihn glauben und dass Sie davon überzeugt sind, dass diese von jenem Kollegen geäusserte Kritik sicher masslos übertrieben oder gar falsch sei. Empfehlen Sie Ihrem Manager dann, diese Angelegenheit schnellstens selbst zu klären, aber unter allen Umständen dabei seine Verschwiegenheit über die ›Informationsquelle‹ zu bewahren.


		Persönliches Fehlverhalten und Illoyalität dürfen Sie niemals dulden und durchgehen lassen. Trennen Sie sich sofort und ohne Kompromiss von illoyalen Menschen an Ihrer Seite.









 

C. M. hatte mit diesen sechs Verhaltensregeln Francisco nicht nur einen persönlichen Rat, sondern auch einen Wink mit dem berühmten Zaunpfahl gegeben – den Francisco aber erst viel später verstehen lernen sollte.


Machtspiele waren C. M. besonders lieb, im Besonderen solche, die er mit ausgesuchten Vasallen führte; Menschen wie Marionetten dahin führen, wo er sie (ge-)brauchen konnte.







 

Francisco erinnerte sich jetzt auch wieder, wie er selbst einmal an einem eigentlich gewöhnlichen Managementmeeting, das nach Plan ohne C. M. hatte stattfinden sollen, von C. M. auf dessen Marionettenbühne geführt worden war.


C. M. hatte ihn nämlich aus einem Taxi heraus angerufen und zu ihm gesagt: »Herr Ansa, können wir uns bitte in 10 Minuten draussen vor dem Hotel treffen?«



Francisco hatte sich natürlich wie von C. M. gewünscht, vor das Hotel gestellt und gewartet. Als C. M. dann aus dem Taxi gestiegen war, forderte er Francisco auf, die Rechnung seines Taxis zu übernehmen. Er selbst habe leider kein Kleingeld. Ohne Franciscos Antwort abzuwarten verschwand C. M. damals im Hotel.


Selbstredend ging Francisco seinerzeit zu jenem Taxifahrer und fragte nach der Rechnung.


»Das macht dann 235 Schweizer Franken, wenn Sie bitte so gut sein wollen.«



Francisco geriet nun in eine Zwickmühle. Er war damals nämlich gerade für den GFS von Deutschland in die Schweiz umgesiedelt und hatte im Grunde immer zu wenig Bargeld bei sich, auch deshalb, weil er eigentlich alles mit seiner Kreditkarte bezahlen wollte, um eine bessere Ausgabenkontrolle für sich zu erreichen.


Doch an diesem Tag war es ›zufällig‹ einmal anders.


Er hatte gerade an dem Morgen 250 Franken aus dem Bankautomaten geholt, weil er seinen Kindern hoch und heilig versprochen hatte, wenigstens ein paar kleine Geschenke von seiner Geschäftsreise mitzubringen.


Eigentlich wollte er seinerzeit 300 Franken abheben, doch der Automat weigerte sich. Francisco erinnerte sich wie er an diesem Morgen fluchte und sich wunderte, dass der Bankautomat nicht mehr Geld herausgeben wollte. Doch er wusste auch, dass seine Frau Angelina mit ihrer Zusatzkreditkarte ebenfalls Zugriff auf dieses Geschäftskonto hatte, obwohl sie eigentlich nur auf das Privatkonto zugreifen sollte. Auch glich die Bank manchmal in Eigeninitiative seine Conti untereinander, ohne vorherige Rücksprache, einfach aus, wenn eines der Konten ins Minus gerutscht war. So hatte er damals darin die mögliche Ursache seines geheimnisvollen Cash-Drains gesehen; denn eigentlich war seine letzte Provisionsabrechnung doch relativ hoch ausgefallen und so sollte das Geschäftskonto entsprechend aufgefüllt worden sein.







 

Was er aber definitiv wusste, war, dass C. M. leider dafür bekannt war, dass er sich gerne hin und wieder bei einem seiner ›ausgewählten Jünger‹ Geld auslieh. Das allein wäre nun nicht weiter problematisch gewesen, wenn nicht auch bekannt gewesen wäre, dass C. M. später niemals auf eine Geldrückgabe angesprochen werden wollte. Dies wertete dieser nämlich als eine Art Misstrauen und Fehlverhalten seiner Person gegenüber.


Francisco hatte selbst einmal den buchstäblichen Fall eines Kollegen mitbekommen, der ebenfalls Mitglied des Inner-Circle gewesen war. Dieser Kollege sprach C. M. auf eine solche Geldrückgabe an und wurde daraufhin wie eine heisse Kartoffel von ›Machiavelli‹ fallen gelassen. C. M. begrüßte diesen Kollegen nie wieder persönlich und sprach ihn auch nie wieder an respektive lud ihn nie mehr zu einem Meeting ein. Wenig später war dieser Kollege aus dem GFS verschwunden. Keiner erfuhr jemals, unter welchen Bedingungen.







 

Francisco zahlte also jene Taxirechnung im Wissen um diesen CM.-Code-of-Conduct und im Wissen darum, dass er im schlimmsten Fall (dem sogenannten Worst-Case) selber nicht mehr genug Geld haben würde, um sein Auto für die Heimfahrt aufzutanken. Für diesen Fall müsste er sich wohl oder übel selbst Geld bei einem Kollegen ausleihen. Verrückt! GFS-Finanzberater im Geldengpass – ein Omen für seine Zukunft? Nein, das vermochte er darin noch nicht zu erkennen.







 

In der damaligen Situation machte C. M. zunächst keinerlei Anstalten, das Geld an Francisco zurückzugeben. Nach dem Abschluss des Meetings verabschiedete er sich sogar von ihm, war zu einem anderen GFS-Manager ins Auto gestiegen und mit diesem zur Hotelausfahrt hinausgefahren. Plötzlich blieb der Wagen noch einmal stehen, C. M. stieg aus, kam mit breitestem Grinsen auf Francisco zu, gab ihm 1000 Schweizer Franken in die Hand und sagte: »Stimmt so; danke!«



Anschliessend ging er zurück zum Fahrzeug, setzte sich hinein und ließ sich wegchauffieren.







 

»H a l l o!«, rief da plötzlich und unvermittelt eine Stimme. »Hallo, Ihre Fahrkarte bitte!«








 

Francisco zuckte sichtlich zusammen und sah sich schlagartig in die Realität seines Zugabteils zurückkatapultiert. War er also immer noch in diesem Zug von Düsseldorf nach Zürich?







 

Ohne sich aber darüber weitere Gedanken zu machen, griff er in seine Jackentasche und reichte dem Zugschaffner die geforderte Fahrkarte. Der Schaffner fixierte Francisco mit sehr strengem Blick, gab ihm die Fahrkarte aber unmittelbar zurück, ohne seinerseits das Billet mit prüfendendem Blick gewürdigt zu haben. Irgendwie schien ihm dieser Typ merkwürdig, ja sogar etwas unheimlich. Hatte er dessen Gesicht nicht auch schon einmal vorher irgendwo gesehen?


Nachdem der Bahnbeamte das Zugabteil wieder verlassen hatte, hörte er diesen auf dem Gang draussen laut und schelmisch lachen. Alsdann stellte er fest, dass ihm dieser Kerl, offensichtlich zusammen mit seiner Fahrkarte, noch etwas anderes gegeben hatte: eine Spielkarte! Diese Spielkarte, die ganz offensichtlich aus einem Autoquartett stammte, zeigte einen gelben Porsche. Sollte er nun annehmen, dass dieses sonderbare Verhalten des Schaffners und jene Autospielkarte etwas zu bedeuten hatten?


Doch noch ehe er diese Frage tiefer beleuchten konnte, fielen ihm erneut diese Novembernebelschwaden auf, sowie das monotone Fahrgeräusch des Zuges. Gleichzeitig spürte er seine immer noch starke körperliche Anspannung und kurz darauf hatte ihn der Novembernebel wieder vollkommen in sich aufgesogen.


Die Nebelinszenierungen schienen sich nun zu gleichen: Wieder erkannte er zuerst ein kleines Nebelloch mit dem Gesicht seines Sohnes Christiano und der (Vor-)Ahnung, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Er sah das weiße, aschfahle Gesicht seines Sohnes und fragte sich was denn nur mit seinem Jungen los sein könnte, wieso kam ihm dessen Gesicht so versteinert und erstarrt vor? Es ginge ihm doch hoffentlich gut bei seiner Mutter? Oder wollte ihm sein Kind durch dieses ständige Bildnis etwas Bestimmtes mitteilen?


Diese Frage löste in seinem Kopf offensichtlich einen fürchterlich stechenden Schmerz aus, der ihm hernach vollkommen das Bewusstsein raubte.


Flashbackartige Halluzinationen waren die Folge; und vor seinem Auge tauchte plötzlich ein Leuchtschrift-Wortlaufband mit den Worten: »Achtung! Selbsterfüllende Prophezeiung!«, auf. 







 

Sein einerseits um das Bewusstsein ringender Verstand suchte andererseits um die Bedeutung dieser Worte. Zunehmend gewann er das Gefühl, dass wirklich etwas außergewöhnlich Fürchterliches passiert sein musste. Ein greller Lichtblitz schlug urplötzlich in seinen Kopf ein. Doch anstelle des erwarteten Kopfschmerzes, kam seine Erinnerung zurück und mit ihr die erschreckend klare Erkenntnis, dass sein Sohn tot war.


Nun wusste er auch, dass dieses aschfahle weiße Gesicht seines Jungen auf dessen bereits ausgehauchtes Leben zurückzuführen war.


Noch ehe sich Francisco seinem Schmerz um seinen toten Sohn wirklich hingeben konnte, realisierte er, wie der Nebel jetzt noch stärker aufquoll und ihn und seinen tiefen Schmerz mit seinen seidenen Schleierschwaden sanft und lautlos umhüllte. In Bruchteilen von Sekunden tauchte er erneut in jene bodenlos scheinende Leere hinab, in deren scheinbarem Nichts er in einem Zeitraffertempo vergangene Ereignisse erinnerte, die sich Sekunden später – just an der Stelle wo ihn kurz vorher der Schaffner in die Realität der Bahnfahrt zurückgeholt hatte –, wieder im Nebel auflösten.







 

Erneut kehrten Ruhe und absolute Leere in ihm ein. Dann, wiederum urplötzlich, ein weiterer Riss in der endlos scheinenden Nebelwand. Erneut bekam er einen retrospektiven Blick auf seine Vergangenheit: Er sah, wie es damals dazu gekommen war, dass Angelina eine neue, sinnstiftende Aufgabe für sich entdeckt hatte, weil sie als deutsche Einwanderin in der Schweiz – trotz noch so vieler Eingaben – doch keine allgemeine Arbeitserlaubnis erhalten hatte. Die heutige Liberalisierung des schweizerischen Ausländer- und Arbeitsrechts war für Angelina zehn Jahre zu spät gekommen.







 

Die Erinnerung machte nun einen Sprung und er sah und fühlte seine Wut und seine Ohnmacht, die er im Umgang mit den Ämtern und Behörden aufbaute, weil niemand ihm wirklich hatte glauben wollen, als akute Gefahr im Verzug gewesen war. Dass diese Behördenfachleute, Ärzte, Psychiater und Polizisten, diese potenzielle Gefahr derartig unterschätzt und negiert hatten, wollte ihm nicht einleuchten und deren Handeln schon gar nicht.


Immer wieder hatte er Eingaben bei Gericht gemacht, um seinen minderjährigen Sohn Christiano zu schützen. Das Gericht aber wollte nicht ohne ein neues psychiatrisches Gutachten entscheiden, auch nicht vorsorglich. Als dann aber der Schuldirektor von Christianos Schule angerufen und ihm berichtet hatte, dass sein Sohn Christiano schon längere Zeit nicht mehr zur Schule komme, die Mutter offensichtlich krank sei und der Schule einige merkwürdig wirre Briefe respektive Mails geschrieben habe, da sah sich Francisco zu einer sofortigen Notfallaktion alarmiert.


Er hatte zunächst mit seiner Tochter Carol telefoniert, die in Bochum studierte und die zusammen mit ihrem Lebenspartner in der Nähe Christianos wohnte.







 

Carol hatte ihrem Vater bestätigt, dass sich ihre Mutter in den letzten Monaten sehr merkwürdig verhalten habe. Beispielsweise würde sie ständig von irgendwelchen Gefahren, dunklen Männern die ums Haus schlichen, und von Mobbing gegen Christiano erzählen. Auch habe sich ihre Mutter vor einigen Tagen eine Glatze geschoren, weil sie bedrohlich wirkende dunkle Schatten auf ihrem Kopf erkannt haben wollte.


Carol machte sich grosse Sorgen um ihre Mutter und natürlich auch um Christiano. Sie würde ihren Bruder am liebsten bei sich zuhause aufnehmen.


Francisco ermutigte seine Tochter den Bruder bei der Mutter herauszuholen. Er würde seinerseits versuchen mit dem Jugendamt Düsseldorf eine Klärung zu finden.


Carol hatte ihm daraufhin erwidert, dass sie das gerne versuchen wolle, dass ihre Mutter allerdings derzeit die Wohnungstür auch für sie nicht mehr öffnen würde. Sie müsse also einen günstigen Moment abwarten.


Francisco Ansa wählte nach diesem Gespräch mit seiner Tochter sofort von Zürich aus die Telefonnummer des zuständigen Jugendamtes und schilderte dort seine Ängste um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes. In diesem Telefonat betonte er ausdrücklich, dass nach seiner Auffassung Gefahr im Verzug sei, weil infolge des Krankheitsbildes ein erweiterter Suizid von Mutter und Kind nicht mehr auszuschliessen sei.


Der diensthabende Sozialarbeiter des Düsseldorfer Jugendamtes versprach zu handeln und den minderjährigen Christiano Ansa im Zuge einer vorsorglichen Schutzmassnahme aus der mütterlichen Wohnung zu holen – notfalls mit Polizeigewalt. Er würde Christiano dann in die Obhut der Schwester Carol Ansa geben und sich selbst von Amts wegen weiterhin um den Jungen kümmern.


Christiano lebte dann bereits im sechsten Monat bei seiner Schwester Carol, als seine Mutter Angelina in ihrer Wohnung von der Polizei verhaftet wurde, weil sie wiederholt bei einem Gerichtstermin zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung unentschuldigt gefehlt hatte. Die Polizei teilte Carol Ansa mit, dass sich ihre Mutter mit Händen und Füssen gewehrt habe, sodass sie der Frau Handschellen hätten anlegen müssen. Frau Angelina Bernardo-Ansa sei anschließend ins Frauengefängnis nach Dinslaken überstellt worden.







 

Die Kinder und auch Francisco zeigten sich äusserst verstört und besorgt über diese Entwicklung und Francisco hatte sich damals sofort darangesetzt, einen Brief an das zuständige Amtsgericht zu schreiben. In diesem Brief forderte er das Gericht auf, umgehend die Haftfähigkeit von Angelina Bernardo-Ansa prüfen zu lassen, da diese an einer akuten psychischen Erkrankung leiden würde.







 

Diesen Brief ließ er von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, weil er selbst davon ausging, dass das Gericht wahrscheinlich eher auf den besorgten Sohn als auf den geschiedenen Ehemann reagieren würde.


Postwendend sandte das Gericht einen psychiatrischen Gutachter ins Gefängnis, der zu Angelina Bernardo-Ansas Gesundheitszustand ein 41 Seiten umfassendes Gutachten anfertigte, in dem er die akute psychische Erkrankung der Frau bestätigte.


Aufgrund dieses Gutachtens setzte das Gericht den Haftbefehl gegen Angelina außer Verzug und wies sie nach sieben Tagen Gefängnisaufenthalt in eine geschlossene psychiatrische Klinikabteilung ein.


Der nächste Schock für Francisco kam über das Familiengericht. Denn welch eine schwere Bürde übertrug  der Familienrichter auf die dreiundzwanzigjährige Carol Ansa!


Sicher konnte Francisco das Handeln seiner Tochter nachvollziehen – und ihr Pflicht- und Familienbewusstsein rührte ihn irgendwie – doch dass sie dem Gericht angeboten hatte die Pflegschaft für Mutter und Bruder zu übernehmen, schien ihm eine altersbedingte Überschätzung der eigenen Kräfte. Doch wie konnte ein versierter und langjähriger Familienrichter einer jungen unerfahrenen Frau, die sich selbst noch in der Berufsausbildung befand und in einer Problembeziehung mit ihrem Wohn- und Liebespartner, eine derart schwierige Pflegschaft tatsächlich übertragen? War denn den Menschen, Rechts- und Behördenvertretern jegliches Gefühl für Überforderung, Verhältnismäßigkeit und Vernunft abhanden gekommen?







 

Nach drei Monaten in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, in denen Angelina zwangsweise mit Medikamenten versorgt werden musste, wurde sie, zunächst versuchsweise, in die offene Psychiatrieabteilung verlegt. Diese Verlegung war an die Auflage geknüpft, dass sie die verordneten Medikamente unbedingt weiterhin einzunehmen hätte.


Nach einem Monat stellten ihre Ärzte aber über ihr Blutbild fest, dass sie dieser Auflage nicht nachgekommen war, und so wurde sie für weitere zwei Monate in die geschlossene Abteilung mit zwangsweise zugeführter Medikation zurückverlegt.


Endlich, nach insgesamt sechs Monaten, wurde Angelina Bernardo-Ansa wieder aus der Psychiatrieklinik entlassen. Allerdings wiederum mit der Auflage, dass sie die absolut notwendigen Medikamente weiter einzunehmen hätte.  In seinem Entlassungsgutachten sprach der behandelnde Psychiater seinerzeit davon, dass Angelina nur unter Einnahme dieser Medikamente wieder alleine leben könnte. Der Facharzt wies ausdrücklich darauf hin, dass, sollte sie dieser Auflage nicht nachkommen, mit einem wahrscheinlich sehr viel schwerwiegenderen Krankheitsrückfall zu rechnen sei, der dann entsprechende Gefährdungspotenziale, auch im Zusammenhang mit der Betreuung des minderjährigen Sohnes, ergeben könnte.







 

Unvorstellbar, ja für einen Rechts- und Sozialstaat Deutschland nahezu kaum zu glauben, dass Angelina einige Zeit später ihre Medikamente gerichtlich legitimiert absetzen und wegwerfen durfte.


Dies, weil nun ein von ihr selbst ausgesuchter neuer Psychiater ihr ein neues gerichtsrelevantes Gutachten geschrieben hatte, in dem dieser jetzt bestätigte, dass das Absetzen jener Psychopharmaka für den psychischen Gesundheitszustand der Patientin wohl doch keine erhebliche Gefahr darstellen würde.


Sie war zwar, auch nach diesem neuen Gutachten, immer noch psychisch krank, aber nun, nach Einschätzung dieses Gutachters, nicht mehr akut und erheblich gefährlich. Mit diesem gerichtsrelevanten Arztzeugnis beantragte Angelina Bernardo-Ansa kurzerhand bei Gericht das Wiedereinsetzen ihrer alten Rechte sowie das Zurückbringen ihres Sohnes Christiano in ihren Haushalt.







 

Der Familienrichter befragte Christiano ausdrücklich, ob er denn lieber bei seiner Schwester oder bei einem Elternteil leben und wohnen wolle. Der Junge, der sich infolge der schwerwiegenden Familienereignisse ohnehin zum Eigenschutz in sich selbst und die Computerwelt zurückgezogen hatte, erklärte daraufhin, dass er auf jeden Fall bei seinen Freunden und Schulkameraden in Angermund bleiben wolle; weshalb es sicher besser sei, bei der Mutter zu wohnen.







 

Francisco versuchte nun dem Gericht deutlich zu machen, dass er zwar einerseits den Wunsch seines Sohnes sehr gut nachvollziehen könne, dass er aber andererseits auch davon überzeugt sei, dass sein Sohn Christiano besser bei ihm und seinem Bruder in der Schweiz aufgehoben wäre. Im Wesentlichen auch deshalb, weil er bei ihm in der Schweiz neben der notwendigen Nestwärme auch wieder mehr Liebe und adäquate Förderung erführe respektive keinerlei Gefahren aus offenbar schubweise auftretenden psychischen Krankheitsverläufen ausgesetzt wäre.


Allein der Familienrichter entschied im Sinne des Kindes und damit auch im Sinne der kranken Mutter; wenn auch unter der zusätzlichen Weisung, dass das Jugendamt Mutter und Sohn weiterhin zu betreuen habe.


Beim Gedanken an diese Weisung verspürte Francisco wieder den stechenden Kopfschmerz und mit diesem die Frage, ob jene weitere Betreuung durch das Jugendamt nicht von Beginn an eine reine Aktenfarce gewesen sei?







 

Schlagartig tauchte vor seinem inneren Auge das tote Gesicht seines Sohnes auf und mit ihm ein weiteres unbekanntes Gesicht. In gleicher Sekunde spürte er den erneuten Schmerz im Kopf und wieder derart heftig, dass er sich abermals kurz vor der Bewusstlosigkeit wähnte. Aus Angst davor verstärkte er seine Anstrengungen über den Tod seines Kindes mehr zu erfahren; doch irgendetwas in ihm wehrte sich ganz vehement.


Stattdessen kroch spürbare kalte Wut und nackter Zorn in ihm auf. Er konnte jetzt in sein Inneres sehen, in seinen Körper; und sah wie alte, bereits blutig vernarbte Wunden wieder aufrissen. Er spürte wie ihn das geronnene Blut der im Grunde schon vergessen geglaubten Wunden, zusammen mit dem unerträglich tiefen Schmerz der ihn fast zerriss, in sich selbst ertränkte; er fühlte erneut absolute Ohnmacht! Wie damals hatte sie wieder vollkommen Besitz von ihm ergriffen. Damals, als er sich von diesem GFS und C. M. losgesagt hatte.







 

Es war in Genf gewesen, als er von diesem C. M.-Schergen Thomas Volker auf übelste Weise bedroht und erpresst worden war. In jenen Monaten wurde er von seinen Mitarbeitenden auf die fragwürdigen Provisionsbuchungen in ihren GFS-Abrechnungen angesprochen. Immer öfter kamen auch führende Manager aus seiner zweihundert Mitarbeiter starken Direktionsmannschaft zu ihm und baten ihn um Rat und persönliche Unterstützung bei der Aufklärung. Alle ihre bereits mehrfach und schriftlich beanstandeten GFS-Abrechnungen wiesen Monat für Monat immer wieder aufs Neue die gleichen Fehlerbuchungen auf, sodass Francisco ihnen versprochen hatte, für schnelle Klärung, Abhilfe und gegebenenfalls für Korrekturzahlungen zu sorgen.


Durch gezielte Recherchen fand er dann allerdings heraus, dass diese von seinen GFS-Agenten beanstandeten Buchungen bewusste respektive gezielte Falschbuchungen sein mussten. Beispielsweise hatte die GFS-Buchungszentrale mehrfach sogenannte ›Vertrags-Stornierungen durch den Kunden‹ gebucht, die aber der Kunde weder persönlich veranlasst noch bestätigt hatte. Waren derartige Fehlerbuchungen dann eindeutig aufgedeckt und nachgewiesen worden, entschuldigte sich die GFS-Zentrale lapidar damit, dass hier sehr wahrscheinlich ein Computerfehler vorgelegen habe. 







 

Er war sich im Grunde aber relativ sicher, dass diese monatlich gehäuften GFS-Provisionsfehlerbuchungen, sei es bei derartigen Stornobuchungen oder auch bei anderen ganz bestimmten Provisionsbuchungen an ganz bestimmten Buchungsstellen, wissentlich und gezielt manipuliert würden. Das damals – wahrscheinlich auch heute noch – greifende Provisionsabrechnungssystem, gab allen europäischen GFS-Buchungszentralen ausreichend Möglichkeit, Spielraum und Zeit, um gezielt bei den GFS-Agenten die viel Umsatz ergo auch viele Buchungssätze generierten, ganz spezielle Fehler in die Abrechnung einfließen zu lassen.







 

Der jeweilige GFS-Agenturvertrag des Agenten besagte nämlich, dass jeder Agent selbst und unverzüglich seine individuellen Provisionsabrechnungen zu kontrollieren habe und allfällige Beanstandungen schriftlich und im Detail der GFS-Zentrale anzeigen müsste. Doch wie so oft im Leben lag auch hier der Teufel im Detail respektive im Nachweisen von Fehlbuchungen.







 

Denn: Individuelle Ab- und Gegenbuchungen für Vorschüsse, Darlehensrückführungen, ratierlich wiederkehrende kleinste Provisionszahlungen, Marketing- und Materialkosten, Seminar- und Meetinggebühren, VIP-Clubreiseanteile, Stornorückbuchungen, Stornoreserven, Sonderprovisionen waren es, die das GFS-Buchungssystem äusserst anfällig, aber vor allem sehr nebulös und undurchschaubar machten.


Dies umso mehr, als dass derartig wiederkehrende Verrechnungen und Gegenbuchungen über viele Monate verteilt – aus jeweils vor- und zurückliegenden Monaten – erfolgten.







 

War nun ein GFS-Agent mit einer Abrechnung nicht einverstanden, so musste er, unter Vorlage aller beanstandeten Provisionsabrechnungen – also aus mehreren Monaten mit zighundert Buchungssätzen, oft auf zehn bis zwanzig DIN-A4-Seiten verteilt – die vermeintlichen Abrechnungsfehler ankreuzen und nachweisen. Diese so beanstandeten und aufgezeigten Fehlerbuchungen wurden anschließend von der GFS-Zentrale geprüft, was in der Regel zwei bis drei Monate Zeit in Anspruch nahm. Beanstandete Buchungen traten zuhauf auf und hatten für den Mitarbeitenden in jedem Fall bis zur Klärung und eventuellen Korrekturverrechnung eine entsprechende Provisionseinbusse zur Folge, die er dann für seine eigenen Privat- und Lebenshaltungszahlungen persönlich kompensieren musste. Viele GFS-Agenten mussten für derartige Kompensationen bei ihren jeweiligen Hausbanken teure Kontoüberziehungen eingehen. Hatte  die GFS-Zentrale dann nach Monaten den/die Fehler bestätigt, entschuldigte sie sich schriftlich bei dem Mitarbeiten- den und buchte die fehlerhaft geschuldeten Provisionen  neu.







 

Durch derartige Korrektur- oder gar Neubuchungen hatte aber der Mitarbeitende nicht zwingend mehr Geld bei seiner nächsten Provisionsauszahlung, weil ja zwischenzeitlich neue Umsatzbuchungen mit neuen Provisionsfehlerbuchungen erstellt worden waren. Ein Kreislauf bei dem es immer den gleichen Gewinner gab: C. M. und seine GFS!







 

Francisco hatte sich damals dieser nicht aufhören wollenden Mitarbeiterbeschwerden fast väterlich angenommen und hatte dabei in monatelanger Sisyphusarbeit herausgefunden, dass eben manche dieser von der GFS-Zentrale durchgeführten Provisionsbuchungen sehr viele Buchungsfehler im Bereich der Stornorückbuchungen aufwiesen. Eine Stornorückbuchung kam immer dann zum Tragen, wenn ein Kunde einen laufenden Vertrag entweder gekündigt oder in seiner Vertragssumme reduziert hatte.


Francisco hatte diese Buchungen dann verfolgt und seine Mitarbeitenden nochmals zu ihren jeweiligen Kunden gesandt, um dort erfragen zu lassen, wie der jeweilige Vertragsstatus sei.


Das Ergebnis war alarmierend gewesen. Nahezu 95% aller Stornorückbuchungen waren demnach falsch, weil die Vertragskunden weder ihren Vertragsstatus verändert noch ihre Prämien reduziert oder unbezahlt gelassen hatten. Alle so nachgewiesenen fehlerhaften Buchungen wurden von der GFS-Zentrale nach drei bis vier Monaten Prüfungs- und Bearbeitungszeit korrigiert gebucht und mit System- und Buchungsfehlern, eventuell sogar bei den Produktpartnern, entschuldigt. Gleichwohl hatten aber während dieser Prüfungsmonate jene Vertragsvermittler – und natürlich ihre Familien –, die entsprechenden finanziellen Folgen persönlich kompensieren müssen.







 

Provisionen aus derartigen Fehlerbuchungen, die von den Agenten gar nicht erst entdeckt und beanstandet worden waren, verblieben obendrein beim GFS-Konzern.







 

Als Francisco Ansa dem zwischenzeitlich von C. M. eingesetzten Schergen Thomas Volker von seinen Recherchen berichtete und ihm gegenüber auch äusserte, dass man hinter solch gehäuft auftretenden fehlerhaften Stornobuchungen doch ein System vermuten müsste, mit dem sich die GFS kontinuierlich und betrügerisch an seinen Mitarbeitenden bereichern würde, war es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen den beiden GFS-Führungsmanagern gekommen.


Thomas Volker, der von C. M. seinerzeit nach Gusto Machiavelli zum Vertriebsdirektor Schweiz erhoben worden war, hatte Francisco auf dessen Vermutungsäusserung hin süffisant ins Gesicht gegrinst und ihm entgegnet: 


»Herr Ansa, Sie haben Frau und drei Kinder – richtig? Sie sind in der Schweiz als Ausländer mit Permit B, das auf der Basis GFS-Arbeitsplatz ausgestellt wurde – richtig? Und Sie haben bei der GFS einige investive Darlehen laufen. 


Sie hängen aus meiner Sicht an einem ganz seidenen Faden. 


Wenn Sie nun nicht wollen, dass:  



•
ich diesen seidenen Faden hier und heute durchtrenne; 



•
Sie in der Folge dann arbeitslos werden; 



•
Ihre Investivdarlehen plötzlich fällig gestellt werden; 



•
Sie aus der Schweiz ausgewiesen werden, 


dann sollten Sie jetzt schnell diesen Buchungsfehlerblödsinn vergessen und sich endlich wieder um eine Umsatzsteigerung in ihrem Genfer Büro kümmern! Im Übrigen sollten Sie weniger an die Loyalität zu Ihren Mitarbeitenden denken als an die Loyalität gegenüber GFS und C. M. Ohne die GFS sind Sie nämlich ein Nichts!«








 

Francisco hatte sich nach dieser Attacke und Demütigung wie vor den Kopf gestossen gefühlt und er hatte seinerzeit gespürt, wie ihm das Blut aus dem Kopf gewichen war.


Selbst jetzt, inmitten des Flashbacks dieses Novembernebels, empfand er wieder jene Blutleere in seinem Kopf; und er erinnerte sich auch wieder an seine damaligen Gedanken: »Habe ich das richtig verstanden? Hat dieser junge Schnösel mich gerade wirklich erpresst?«








 

Er erinnerte sich an jedes weitere Wort dieses skrupellosen Erpressers: »Ich gehe jetzt zu Ihrem Stellvertreter Grothe, ein Gespräch führen. In circa einer Stunde komme ich wieder zu Ihnen, Herr Ansa, und dann möchte ich Ihre klare Loyalitätserklärung gegenüber der GFS von Ihnen hören und dass Sie diese Provisionsbuchungsfrage nicht weiter verfolgen oder gar darüber kommunizieren. Ich hoffe, wir verstehen uns, Herr Ansa!«



Francisco sah, wie er damals in eine Art Schockstarre verfallen war und nicht so recht gewusst hatte, was er machen sollte. Wie hätte er zu einer normalen Tagesordnung zurückkehren und so tun sollen, als sei nichts passiert?







 

Wieder spürte er, so wie damals, dass ihm schlagartig alle Energie verloren ging, und er spürte seine Kraftlosigkeit für eine Entscheidung. Merkwürdig, dass ihm jetzt auch sein anschließender Spaziergang am See wieder einfiel.


Er hatte damals vermutet, dass ihm ein solcher Spaziergang am See sicher guttun würde, und kurzum seine  450-m²-Penthouse-Büroetage an der Genfer Rue de Rhône verlassen. Draussen zeigte sich der beginnende Frühling  von seiner schönsten Seite und die Temperaturen lagen bereits zwischen 18 und 20 Grad Celsius. Er lief eine ganze Zeit am Seeufer entlang und seine Gedanken schlugen  so manchen Salto, sodass ihm davon regelrecht schwindelig wurde.


Und jetzt konnte er plötzlich jene wunderschöne Magerwiese von damals ganz deutlich riechen. Es war ja wirklich schon eine ganze Ewigkeit her, dass er sich mitten in eine solche Magerwiese gesetzt hatte; und noch nie im Businessanzug.







 

Die Gräser und Blüten jener wunderschönen bunten Wiesenpracht verteilten ringsherum ihren speziellen Duft. Francisco ließ den Wiesenduft tief in sein Bewusstsein und in seine Seele eindringen und so reproduzierte sich dieser wohl genau in diesem Moment.


Damals wie heute hatte es nicht lange gedauert und diese Wiesendüfte brachten ihm Lebenskraft und -energie in seinen Körper zurück.


Wieder wurde ihm klar, dass er mit seiner Vermutung zu den GFS-Buchungsfehlern genau ins Schwarze getroffen haben musste, sonst hätte dieser Thomas Volker, der Gesandte von C. M.s. Gnaden, nicht so ausgesprochen angestochen reagiert.


Doch durch das Aussprechen seiner Vermutungen hatte er wohl nach Auffassung Volkers die Firma, und nach Auffassung Meyers ihn persönlich verraten; was diese vermutete Manipulationsmaschine noch wahrscheinlicher machte.







 

Wenn er nun tatsächlich damit recht hätte, dass die GFS gezielt und bewusst Agentenprovisionen fehlergespickt bucht, dann handelte es sich hier um einen Zig-Millionen-Betrug und einen riesengroßen Finanzunternehmensskandal in Europa. 







 

Die Global Financial Services (GFS) hatte in Europa rund 12000 Voll- und/oder Teilzeitmitarbeitende respektive vertragsvermittelnde Agenten, die überwiegend solche Finanzprodukte vermittelten, die auf die allgemeine Kundenmasse, also auf den Otto-Normal-Verbraucher, zugeschnitten waren.


Allein in der Schweiz hatte die GFS nach eigenen Angaben, rund 3000 Mitarbeitende, die in den ersten zwölf Monaten des Geschäftsaufbaus Schweiz mehr als Tausendmillionen Schweizer Franken Kapitalsummenumsatz vermittelt hatten, was der GFS insgesamt, bei durchschnittlichem Provisionssatz von 40 Promille, eine Bruttoprovision von mindestens 40 Millionen Schweizer Franken pro Jahr generierte. Von diesen 40 Millionen Schweizer Franken verblieben vertragsbedingt durchschnittlich rund 30%, also 12 Millionen, als Overhead bei der GFS-Zentrale, also bei  C. M. Die restlichen 28 Millionen wurden gemäss Karriereplan pyramidal nach unten an die eigentlichen Vermittler verteilt. Der tatsächliche und ursprüngliche Vermittler des Geschäfts, der in der Regel an der Basis dieser GFS-Pyramide stand und selbst noch keine eigenen ›Verkaufsindianer‹ unter sich hatte, sondern alleine seine Kundengeschäfte generierte, bekam von seinem persönlich vermittelten Kundengeschäft durchschnittlich 35% ab.







 

Die GFS schulte ihre Agenten in internen Seminaren, dass ein Zweitberufler durchschnittlich 3000 Franken verdiene und ein Hauptberufler das Doppelte und mehr. Als Teamchef mit nur vier Mitarbeitenden würde man sein Einkommen multiplizieren, was ein Durchschnittseinkommen von 20000 Franken und mehr monatlich einbrächte und später, als ein nach Karriereplan aufgestiegener GFS-Direktor, der dann acht Teamchefs unter sich wähnte, würde dieser sein eigenes Einkommen potenzieren. 


Dieses Prinzip des Multi-Level-Marketings hätte in den letzten 40 Jahren in den USA die meisten Einkommensmillionäre hervorgebracht. Weil die GFS-Agenten aber weniger an den USA interessiert waren, wurden jeweils monatlich aktuelle Verrechnungsschecks mit den Namen und Einnahmen aktueller GFS-Direktoren großkopiert und auf Overheadfolien gezogen. Diese Folien projizierte dann der jeweilige GFS-Meetingleiter am Ende einer jeden Schulung für alle sichtbar an die Meetingwand. Die somit offengelegten Direktorenumsätze, die im Grunde aber allenfalls einen ungeprüften Bruttoanspruch widerspiegelten, lösten bei den GFS-Mitarbeitenden jeweils laute Wow-Effekte aus, weil man natürlich Einnahmen mit Einkommen verwechselte. 







 

Auf die Frage nach dem allfälligen Brutto- und Nettoverhältnis gab die GFS an, dass circa 20% der Bruttoprovision für Stornoreserven, Stornoabzüge, spezielle GFS-Altersfonds und Spenden für das GFS-Kinderpatenhilfswerk abzurechnen wären. Dass der Agent als Selbstständig erwerbender Unternehmer im Unternehmen davon auch noch seine Betriebskosten, Steuern, Altersvorsorge, Krankenversicherung und Ähnliches bezahlen musste, blieb geflissentlich unerwähnt.







 

Francisco rechnete nun weiter: Die GFS-Zentrale vereinnahmte also alle Bruttoprovisionszahlungen die aus den Geschäften ihrer GFS-Vermittlungsagenten bei Banken, Versicherungen und übrigen Finanzinstituten resultierten, auf ihrem Konzernkonto.


Legte man nun dem durchschnittlichen GFS-Agenten den von der GFS apostrophierten monatlichen Provisionsbruttoanspruch von 6000 Franken zugrunde und rechnete davon nur 5–10% als Fehlerbuchungen mit nachfolgenden Verschiebungen in der Provisionsauszahlung, dann konnte sich der GFS-Konzern zu seinen Gunsten, aber zulasten seiner Mitarbeitenden eine zusätzliche monatliche Liquidität von bis zu 1,8 Millionen Schweizer Franken verschaffen. Würde man nun weiter davon ausgehen, dass die GFS dies europaweit so manipulierte, wäre damit pro Jahr eine betrugsbedingte Zusatzliquiditätssumme von sagenhaften 45 Millionen Euro, plus Zins und Zinseszins für C. M. erreicht! Diese illegale Bereicherung respektive dieser klare Betrug mit dem Ziel der Schaffung eines finanziellen Eigenvorteils war Francisco bereits in ähnlicher Form von einigen namhaften Schweizer Banken bekannt gewesen. Diese hatten nämlich seinerzeit auch über Jahre hinweg die Valuta von Kundengutschriften verzögert und herausgeschoben und sich damit über die daraus resultierenden Zinsersparnisse liquide Vorteile verschafft. Jedenfalls so lange, bis sie höchstrichterlich gestoppt wurden und sie ihren Kunden den Zinsschaden ersetzen mussten. Strafrechtsrelevant konnte den Banken seinerzeit kein ausreichend kausaler Beweis für eine Bereicherungsabsicht geführt werden. 


Jene betroffenen Bankkunden von damals konnten die falsche Buchungspraxis außerdem viel leichter nachweisen, denn sie mussten lediglich ihr Einzahlungsdatum mit dem Datum der Bankvaluta und Bankzinsgutschrift vergleichen. Anders bei den Provisionsbuchungen der GFS-Mitarbeitenden!







 

Ein GFS-Mitarbeiter vermittelte oft auch sehr kleine Geschäfte; eine neue Kreditkarte, einen vom Kunden monatlich zu bezahlenden Sparplan, zum Beispiel über 20 oder 50 Franken, und Ähnliches, für die er sogenannte ratierlich wiederkehrende Kleinprovisionen gutgeschrieben bekommen sollte. Für jeden Vertrag und jeden noch so kleinen Provisionsanspruch wurde immer eine darauf bezugnehmende Buchungszeile in der Abrechnung erstellt.







 

Nun gesellten sich vielfach zu dieser jeweiligen Buchungszeile eine ganze Reihe von zusätzlichen Buchungsvorgängen, nämlich Ein- und Ausbuchungen von Abzügen und/oder Zusatzgutschriften, die oft auch aus Vormonaten resultierten und für die ebenfalls buchhalterisch eigene Buchungszeilen aufgeführt wurden.


Dies führte dazu, dass sich die bereits angesprochene Provisionseinnahmeformel des Multi-Level-Marketing, wonach man:


		
als normaler Agent sein Einkommen addiert,  


		
als Führungscoach/Teamchef multipliziert  





und 


		
als Direktor potenziert,  




auch auf die gesamte Provisionsbuchhaltung respektive auf die Anzahl der Buchungszeilen in den Abrechnungen auswirkte. Dies teilweise auf viele Monate – oft auf Jahre – ausgerichtete Aus- und Einbuchen von unregelmässigen, jeweils divergierenden Abzügen und unregelmässigen, jeweils unterschiedlichen Gutschriften vernebelte dem einzelnen Mitarbeitenden die Kontrolle respektive führte sie ad absurdum.


Zeigte er der GFS-Zentrale eine mögliche Fehlbuchung an, bekam er zunächst gesagt, man werde die Buchung selbstverständlich gerne prüfen. Er selbst musste dann aber dennoch weiter am Ball bleiben, denn in der Regel teilte ihm die GFS-Zentrale nicht unaufgefordert mit, ob und wann ein Ergebnis ihrer Prüfungen vorlag. Der Agent konnte eigentlich nur seine Abrechnungen weiter verfolgen und prüfen, ob irgendwann eine Gutschrift zu seinen beanstandeten Vermittlungsprovisionsbuchungen erfolgt war. War sie erfolgt und der Mitarbeitende fragte in der GFS-Zentrale nach, worin die Ursache jener Fehlbuchung gelegen hatte, so bekam er in der Regel die Antwort: Computerfehler, sorry!



Für den persönlichen Cashflow des Mitarbeitenden war aber jene Antwort ohnehin Makulatur, denn: So oder so fehlte ihm Geld; sein Geld!


»Ein Narr, wer dabei Böses denkt?«, war Francisco in den Sinn gekommen – und ob es wohl einen Staatsanwalt gäbe, der dies alles als ausreichenden Anfangsverdacht ansehen und diesem von Amts wegen nachgehen würde? 


Angelina war damals rasend vor Zorn gewesen, als Francisco ihr von seiner Vermutung mit den Provisionsabrechnungen und dem Nötigungs- und Erpressungsversuch dieses Thomas Volker erzählt hatte.


»Du musst sofort zu einem Anwalt und dich beraten lassen. Wir dürfen uns diese Sauereien nicht gefallen lassen«, hatte sie gesagt. 


Direkt am nächsten Tag war Francisco zu einem Anwalt gegangen. Ein Wirtschaftsanwalt, der vorgab, in der Schweiz und in den USA studiert zu haben und sich im internationalen Unternehmensrecht gut auszukennen. Als er diesem Anwalt seine deutschen und schweizerischen GFS-Agenturverträge zeigte und die aktuellen Geschichten erzählte, schlug dieser die Hände über dem Kopf zusammen und meinte: »Wie konnten Sie nur auf eine derartig windige Firma hereinfallen? Wissen Sie, in der Schweiz gehen wir nicht so liberal mit derartigen Firmen um und ich rate Ihnen, beenden Sie sofort alle Ihre Aktivitäten für diese Firma und kündigen Sie mit eingeschriebenem Brief fristlos. 


Herr Ansa, ich muss Sie wirklich eindringlich vor allfälligen persönlichen Rechtsfolgen warnen, wenn Schweizer GFS-Mitarbeitende wegen möglichen Abrechnungsbetrugs eine Strafanzeige gegen den GFS einreichen, dann werden Sie als verantwortlicher Büroleiter und Führungsmanager unweigerlich mit auf der Anklagebank sitzen. Steigen Sie also sofort dort aus!« 







 

Als Francisco seiner Frau gegenüber diese Warnungen des Rechtsanwaltes wiederholte, fanden sie anschließend schnell zu einem gemeinsamen Entschluss: sofort kündigen und bei der GFS aussteigen und parallel mit dem Aufbau eines GFS unabhängigen, neuen Geschäftes beginnen. Schließlich, so waren sich beide einig, stünden alle seine Genfer Mitarbeitenden und Führungsmanager auch weiter hinter ihm. Nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit und Kontakte wegen, die er zu Geschäftsführern und Führungsmanagern von massgebenden Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnerinstituten hatte. Diese Voraussetzungen prädestinierten geradezu einen GFS-unabhängigen Geschäftsaufbau?


Doch diese Rechnung sollten sie ohne Wirt gemacht haben!







 

Thomas Volker hatte seinem Herrn und Protektor C. M. natürlich unmittelbar vom Ablauf seines letzten Gesprächs mit Francisco berichtet, vor allem von dessen Mutmaßungen hinsichtlich Provisionsfehlbuchungen. Er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Ansa sich eines vereinbarten Gespräches zur Erneuerung seiner Loyalitätsbekundung gegenüber der GFS durch Büroflucht entzogen habe.







 

C. M. selbst, so hatte Francisco später erfahren, forderte Thomas Volker dann auf, sofort die Auswechslung aller Bürotürschlösser zu veranlassen. Außerdem solle er alle Genfer Mitarbeiter auf GFS-Loyalitätsverhalten einschwören und einerseits relativ unverbindlich und vage andeuten, dass die GFS anscheinend ein Betrugsverfahren gegen Francisco Ansa eingeleitet habe und andererseits unmissverständlich und kompromisslos klar, dass jeder Mitarbeitende der weiterhin Kontakt zu Ansa habe, Gefahr liefe in die Strafuntersuchungen hineingezogen zu werden. Die fristlose Kündigung des GFS-Agenturvertrages mit Schadenersatzforderungen wären die unweigerlichen Folgen.


Volker müsse unbedingt alle Kader- und Führungsleute einzeln respektive in persönlichen Gesprächen darauf einschwören. Er könne diesen Führungsleuten versichern, dass sich Carl Meyer persönlich eingeschaltet habe und notfalls mit jeder einzelnen Führungskraft einen neuen Geschäfts-, Finanzierungs- und Zukunftsplan aufstellen würde. Loyalität gegenüber der GFS lohne sich immer!







 

Am Tag nach Volkers Erpressungsversuch wollte Francisco seine Büroräume wieder betreten, um mit seinen Führungsleuten und Mitarbeitenden über die weitere Zukunft zu reden, doch stand er vor verschlossenen Bürotüren, die er mit seinen Schlüsseln offenbar nicht mehr öffnen konnte.


Mit dem Handy kontaktierte er einige seiner Führungsmanager und erfuhr dabei, was Thomas Volker als Anweisungen und Verhaltensregeln bereits herausgegeben hatte. Einem dieser Führungsmanager gegenüber erwähnte Francisco dann, was sich in jenem Gespräch mit Thomas Volker wirklich zugetragen hatte. Daraufhin versprach ihm der Kadermann, dass er allen übrigen Führungskollegen von diesem Vorfall und den wirklichen Hintergründen berichten werde.


Noch am selben Abend erhielt Francisco Besuch von seiner gesamten Kadermannschaft in seiner Privatvilla.


Ihnen gegenüber wiederholte er, was sich zugetragen und was er bezüglich der Provisionsabrechnungen herausgefunden hatte. Er betonte auch, dass es vermutlich sehr schwer sein würde, der GFS ein mutwilliges, strafgesetzrelevantes Betrugs- und Fehlverhalten eindeutig nachzuweisen. Im Gegenteil sei damit zu rechnen, dass C. M. unter Einsatz seines gesamten Geldvermögens eine Armada von Rechtsanwälten und Verbündeten gegen alle und jeden potenziell abtrünnigen Unruhestifter und/oder Kläger auffahren würde.


Niemand dürfe C. M. unterschätzen, denn der habe sicher mehr zu verlieren als jeder andere; und er habe schon so manche persönliche Schlacht – selbst gegen vermeintlich stärkere Geld- und Machtfürsten – gewonnen, wusste Francisco zu berichten.







 

An diesem Abend sprachen sich diese rund fünfzehn Führungsmanager – nach einer emotional und leidenschaftlich geführten Pro-und- Kontra-Diskussion – für eine gemeinsame und geschlossene Abnabelung und Trennung von der GFS aus.


Gleichwohl wollten sie ihre künftigen wirtschaftlichen Erfolge weiterhin gemeinsam und unter der Führung Franciscos suchen; allein in Freiheit und Unabhängigkeit von Meyer-Machiavelli!







 

Dafür wäre es nun notwendig, entsprechende Vertrags- und Abklärungsgespräche mit den im Markt einflussreichsten Finanzpartnergesellschaften zu führen. Sie alle waren sich dabei im Klaren gewesen, dass nur dann, wenn sie namhafte und renommierte Finanzgesellschaften als künftige Geschäftspartner gewinnen könnten, und nur dann, wenn diese auch bereit wären das notwendigerweise abzudeckende und nicht zu unterschätzende Delkredererisiko zu übernehmen, wäre eine gemeinsame Zukunft ausserhalb der GFS realisierbar.







 

Franciscos fristlose Kündigung schlug in den Reihen der europäischen GFS sehr große Wellen, sodass er eigentlich damit rechnete, dass sein Telefon nicht aufhören würde zu läuten. Doch hatte er sich getäuscht! Niemand hatte angerufen – bis auf einen: C. M. persönlich!


Dieser hatte zunächst in seiner gewohnt schmalzigen Art versucht, Francisco wieder um den Finger zu wickeln: »Herr Ansa, Carl Meyer hier. Sagen Sie, was ist denn eigentlich passiert?« 







 

In seiner Nebelhülle reproduzierte Francisco augenblicklich seine Gefühle von damals, und wie seine innere Stimme geschrien hatte: »Hören Sie bloss auf mich zu verarschen!« 


Doch eben nur die innere und nicht die äussere Stimme; denn die war geprägt von Diplomatie: »Ich nehme doch an, Herr Meyer, dass Thomas Volker Sie bereits informiert hat – oder nicht?« 







 

C. M. darauf: »Ich habe noch nicht persönlich mit Volker sprechen können, sondern habe nur eine Nachricht von ihm auf meinem AB gehabt. Demnach soll ich ihn zurückrufen, weil Sie Ihren Vertrag mit dem GFS fristlos gekündigt hätten. Doch das wollte ich jetzt lieber direkt von Ihnen hören! Also, was ist denn nur passiert, Herr Ansa? Sie sind doch mein bester Mann!« 







 

Gegen diesen Schleim war Francisco mittlerweile immun und er war sich absolut sicher, dass C. M. ihn hinsichtlich des Gesprächs mit Volker wieder einmal anlog, doch wollte er zunächst auf dessen Spiel eingehen. Er schilderte C. M. also wahrheitsgemäss den Inhalt des besagten Gespräches mit Thomas Volker und wie dieser versucht habe ihn brutal zu erpressen. Natürlich berichtete er C. M. auch von diesen Provisionsauszahlungsproblemen und von den seinerseits recherchierten, immensen Provisionsfehlbuchungen in der Zentrale.


Doch wäre C. M. nicht C. M. gewesen, hätte er auf Franciscos Bericht nicht mit äußerster Bestürzung reagiert. Logisch also, dass er anschließend, selbstverständlich, die sofortige Klärung dieser Buchungsvorgänge versprochen hatte. Er versprach sogar, notfalls das gesamte Computersystem prüfen und wenn nötig auch erneuern zu lassen.


Jovial lehnte er darüber hinaus das verwerfliche Verhalten und Vorgehen des Thomas Volker rigoros ab und führte weiterhin aus, dass dieser Vorgang ihm persönlich wirklich sehr leid täte. Er sprach sogar von einem persönlichen Schock für ihn, weil er dadurch nun einen seiner besten Führungsmanager verlieren würde.


Der Höhepunkt der C. M.-Echauffiertheit lag allerdings in dessen Aussage: Wenn Francisco ihn unmittelbar nach diesem Vorfall mit Thomas Volker persönlich angesprochen hätte, dann hätte er diesem Volker schon die Leviten gelesen und diese dumme Angelegenheit ohne weitere Misstöne geklärt und beendet. Doch jetzt sei leider alles Porzellan bereits so zerbrochen, dass ein Kitten nicht mehr möglich wäre.


»Ein Narr, wer Böses dabei denkt?«, war Francisco wieder spontan in den Sinn gekommen. 


Zum Abschluss dieses Telefonats – das bei Francisco auch heute noch anhaltende Übelkeit auslöste – versprach C. M., dass er sich selbstverständlich persönlich und sofort dafür einsetzen würde, dass man Francisco die noch offenen Provisionen ausbezahlen würde; denn schliesslich solle ja die Familie Ansa keinen weiteren wirtschaftlichen Schaden erleiden.


Damit er allerdings sich für die volle Auszahlung der Provisionen beim Geschäftsführer der GFS-Servicezentrale Schweiz einsetzen könnte, müsse Francisco ihm bitte zusichern, keine juristischen Schritte gegen die GFS und/oder gegen Thomas Volker zu unternehmen. Ansonsten hätte er sicher keine Chance den Geschäftsführer Schweiz von der schnellen und vollständigen Auszahlung der Provisionen zu überzeugen.







 

Francisco darauf zu C. M.: wieso denn überhaupt die Bürotürschlösser ausgetauscht worden seien, wenn die GFS doch eigentlich friedliche Lösungen bevorzuge?


Wieder hatte dieser Machiavelli des Geldes in seiner bestens bekannten Art reagiert: »Wissen Sie, Francisco, das passiert wahrscheinlich vorsorglich und automatisch, wenn fristlose Kündigungen von Verträgen in der Schweizer Zentrale eintreffen. Mit dieser reinen Vorsichtsmassnahme hatte ich persönlich gar nichts zu tun, weil ich bis heute ohnehin nicht in die Angelegenheit involviert wurde.« 







 

Das Spiel des Möchtegern-Machiavellisten war natürlich von Francisco sofort durchschaut. Er war deshalb auch nicht weiter auf dessen wissentlich gesetzte Falschaussage eingegangen, wonach nämlich die Türschlösser erst nach seiner fristlos ausgesprochenen Kündigung ausgetauscht worden sein sollten.


C. M. spielte eben wieder sein typisches Nebel- und Machtspiel und er wollte ihm weißmachen, dass eigentlich der von ihm angestellte GFS-Geschäftsführer Schweiz und nicht er solche Entscheidungen träfe. Dies erkannt, wollte er es diesem C. M. nun mit gleicher Münze zurückzahlen. Also antwortete er: »Natürlich werde ich versuchen, meine Frau und meinen Anwalt davon zu überzeugen, keine juristischen Schritte gegen die GFS zu unternehmen. Denn schliesslich habe ich jetzt ja Ihre Zusage dafür, dass Sie sich persönlich für die komplette Auszahlung aller meiner Provisionen einsetzen wollen und darüber hinaus auch die Fehlbuchungen bei den beanstandeten Provisionen erneut und unter Ihrer Aufsicht prüfen lassen.« 







 

Schon eine Woche nach jenem Telefonat hatte Francisco bei den Chefs einiger grosser Versicherungen, Banken und Kapitalproduktfirmen vorgesprochen, um mit ihnen eine gemeinsame geschäftliche Zukunft und Zusammenarbeit frei und unabhängig von der GFS zu besprechen.


Jene Gespräche führten dann in der Tat zu einer wichtigen Klärung, allerdings nur in Franciscos offensichtlich schon eingetrübten Augen für unternehmenswirtschaftliche Realitäten.


Denn wie aus einem Mund hatten alle diese hohen Finanzfirmenchefs bekundet, dass sie zwar sehr gerne mit Francisco Ansa weiter zusammengearbeitet hätten, weil sie ihn sowohl persönlich schätzten als auch mit seinen in der Vergangenheit an sie vermittelten Finanzgeschäften hochzufrieden wären, doch – und darauf dürfe er sie nun leider nicht persönlich behaften – seien sie gezwungen worden jede weitere Zusammenarbeit mit ihm abzulehnen.


Jeder Einzelne hatte ihm hinter vorgehaltener Hand noch anvertraut, dass C. M. ihn bereits kontaktiert und angedroht habe, dass die GFS seinem Institut für den Fall der weiteren Zusammenarbeit mit dem fristlos gekündigten GFS-Mitarbeiter Ansa alle Zusammenarbeitsverträge mit sofortiger Wirkung aufkündige.


Alle diese Firmenchefs waren sich unabhängig voneinander und auch ohne Absprache darin einig, dass sie diesen angedrohten allfälligen Umsatzverlust aus GFS-vermittelten Geschäftsverträgen nicht erleiden wollten. Sie könnten es sich wirtschaftlich einfach nicht leisten, auf das ansteigende GFS-Umsatzvolumen, das derzeit schon bei einigen Hundertmillionen Schweizer Franken/Euro liegen würde, zu verzichten!


Profit und Shareholder-Value kamen also auch bei den Banken und Versicherungen vor Ethik und Moral! Wow! Das war eine wichtige Ernüchterung.


Frustration, Ohnmacht und steigende Übelkeit nisteten sich nun tief in seiner so geschundenen Seele ein.


Nur wenige Tage nach diesen Gesprächen war ihm dann ein eingeschriebener Brief von einer grossen, international bekannten Anwaltskanzlei zugestellt worden.


Der unterzeichnende Rechtsanwalt stellte zunächst klar, dass er von der GFS-Schweiz AG mit der Wahrnehmung und Durchsetzung aller Rechte gegen Francisco Ansa beauftragt und gehörig bevollmächtigt worden sei. Er habe im Namen seiner Mandantin die Herausgabe aller Genfer GFS-Bürodokumente und Büroakten, Bank- und Buchhaltungsunterlagen, PC-Passwörter, Kunden- und Mitarbeiterpräsentationen bis zum übernächsten Tag, 12:00 Uhr Mittag, an seine Kanzleiadresse zu verlangen. Darüber hinaus sei der auf die GFS angemeldete Mercedes Benz mit dem Kennzeichen GE-222111 ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt mit allen Fahrzeugschlüsseln und Fahrzeugpapieren dort abzugeben.


Erfolge die Herausgabe der angeforderten Wertsachen und Dokumente nicht bis zum Ablauf der angegebenen Frist, würden die nominellen Wertbeträge aller dieser Forderungsgegenstände zuzüglich der in diesem Fall noch näher zu verifizierenden Schadenersatzforderungen aus diesem Verzug auf die dann ebenfalls unmittelbar fällig gestellten GFS-Investivdarlehensbeträge, die in Höhe von rund 600000 Schweizer Franken zulasten Francisco Ansas saldiert worden wären, auf dem Rechtsweg unmittelbar eingefordert.


Darüber hinaus hätte seine Kanzlei den Auftrag, zu prüfen, ob und inwieweit Francisco Ansa während seiner Tätigkeit für die GFS gegen geltende Schweizer Strafrechtsnormen verstossen habe.


Vorsorglich würde er schon jetzt darauf hinweisen, dass es sich bei diesen anwaltlichen Prüfungen strafbarer Handlungen unter anderem auch um strafrechtsrelevante Verletzungen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), hier zum Beispiel um Abwerbung von GFS-Mitarbeitenden für eine Konkurrenzfirma, handeln würde.


Aussagen von Zeugen, für mindestens einen Abwerbungsversuch des Francisco Ansa, würden ihm bereits vorliegen.


Er habe deshalb Herrn Ansa aufzufordern, sofort jedwede Abwerbungshandlung von GFS-Mitarbeitenden zu unterlassen. Im Falle weiteren Zuwiderhandelns würde er neben den sofortigen Strafanträgen auch zivilrechtliche Klageschritte mit Schadenersatzansprüchen geltend machen.







 

Francisco atmete tief durch; da war es also wieder: Das wahre Gesicht des Carl Meyer!


Wie hatte dieser selbstverliebte machtgeile Mensch in den Führungsmeetings immer gesagt: »Es gibt einen Fehler, den ich niemals verzeihe: Illoyalität! Wer sich einmal von mir abwendet, hat seine Chance verspielt!« 







 

Diese beiden Aussagesätze hatten ihm schon immer die fürchterliche ›Arroganz des vermeintlich Mächtigen‹ bezeugt. Auch konnte sich Francisco des Eindruckes nicht erwehren, dass hinter diesem C.-M.-Verhalten eine Selbstüberschätzung liegen musste. Viel schlimmer nagte es aber an ihm, dass er in diesem Verhalten auch ein erhebliches Mass an Menschenverachtung erkennen konnte, das er selbst offensichtlich lange Zeit einfach negiert hatte.


Wieder gewärtigte er nun dieses schaudernde Gefühl in sich, das ihn auch damals gelähmt hatte, als er sich nämlich fragte: Was sich dieser C. M. wohl noch alles einfallen lassen würde, um ihn, den Illoyalen, zu bestrafen?







 

Der erste Schuss der GFS-Anwälte zeigte ihm jedenfalls, dass ihn C. M. offensichtlich als gefährlich einstufte.


Für wie gefährlich, würde ihm schlussendlich dessen Kapitalaufwand für Anwälte, Gerichte, Detektive und Sonstiges zeigen.







 

Nun fühlte er auch wieder, wie er sich damals vor sich selbst geschämt und sich gefragt hatte: »Wieso in Gottes Namen habe ich meine innere Stimme, die mich doch über so viele Jahre immer wieder verlässlich gewarnt hat, bei diesem  C. M. überhört? Wieso habe ich mich auf einen derartigen Menschen überhaupt eingelassen?« 







 

Hatte er denn wirklich allen Ernstes geglaubt, dass es sich bei diesem Carl Meyer um einen reinen Gutmenschen handeln würde, nur weil dieser ein Kinderpatenhilfswerk sponserte bei Herrn und Frau Bundeskanzler ein und aus ging und von den Medien als der Vorzeigeunternehmer gepriesen wurde?


Ein fragwürdiger Gutmensch, der mit seinem profitorientierten Finanz- und Wirtschaftsservice, den er nach eigener Aussage a priori für Nettogeringverdiener konzipierte, weil diese Zielgruppe es verdient habe in all ihren Finanzfragen zu Altersvorsorge-, Kapital- und Sparplänen, Krankenkassen, Immobilien und Hypotheken beraten zu werden; genauso gut – wenn nicht noch besser – wie jene Großverdiener und Großvermögende, die sich gute Berater schon lange leisten konnten und würden; der dann aber in seinem gönnerhaften Unternehmensimperium Mitarbeiter betrügt um seine jovial anmutenden Spenden als Gutmensch überhaupt bezahlen zu können.


Hatte er denn allen Ernstes annehmen können, dass dieser selbstmarketingerschaffene Erfolgsmensch Carl Mayer seine Subagenten, die er als Unternehmer im Unternehmen in sein persönliches Firmenkonstrukt einspannte und die ihm diesen Europakonzern im Schweißes ihres Engagements und Umsatzes erst möglich machten, als menschlich gleichwertige, fair zu behandelnde Geschäftspartner ansehen würde?


Wer so dumm, naiv und gutgläubig war das zu glauben, so wie er, der durfte sich eigentlich nicht beschweren sondern musste kleinlaut seinen Fehler einräumen.







 

Seine Gedanken gingen weiter: Welchen Bärendienst hatte er seiner Familie erst mit dieser Blindheit erwiesen? Dabei tröstete ihn jetzt auch nicht die Gewissheit, dass Angelina lange Zeit genauso von der GFS-Geschäftsidee überzeugt gewesen war wie er selbst. Auch hatte sie ihn immer wieder weiter und weiter angetrieben, mehr und noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Büros zu eröffnen – doch blind gefolgt war allein er. C. M. hatte Angelina auch nicht von ungefähr immer wieder ins Ohr geflüstert: »Ihr Mann kann so erfolgreich werden wie ich!« 







 

Seine Frau schien sich außerdem in diesen GFS-Jahren total verändert zu haben; sie war richtiggehend geldgeil geworden.


Das Savoir-vivre, mit allem Schickimicki, Glimmer und Glamour, von St. Moritz über Nizza und L. A. bis Bora Bora, hatte für sie und selbst für die Kinder immer mehr Wichtigkeit und Stellenwert bekommen. Dafür war sie sogar bereit gewesen, zuhause auf ihren Mann, Liebhaber und Vater ihrer Kinder je länger je mehr zu verzichten.


Dennoch wusste Francisco, dass die Verantwortung für diese spätere missliche Lebenslage überwiegend, wenn nicht allein, bei ihm lag. Also ging er davon aus, dass es folglich allein an ihm sei, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, und zwar so, dass die seinerzeit doch irgendwie wieder schwanger gewordene Angelina und seine beiden Kinder möglichst wenig zusätzlich belastet werden mussten. Doch ohne wirtschaftliche Einschränkungen und Verzicht auf bisher Liebgewordenes und Gewohntes würde dies für sie alle sicher nicht ablaufen können.







 

Sein Anwalt war leider im Ausland und nur telefonisch erreichbar gewesen. So konnte er sich lediglich fernmündlich mit diesem über das Schreiben und die Fristen der GFS-Anwaltskanzlei austauschen. Dieser neue Rechtsvertreter riet ihm, auf keinen Fall die von der Gegenseite geforderten Wertsachen und Bankdokumente herauszugeben; er wolle zunächst schriftlich auf dieses Forderungsschreiben reagieren, weshalb er das besagte Schreiben per Faxzusendung erbat.







 

Zwei Tage später rief Franciscos ehemaliger Stellvertreter – jetzt neuer GFS-Büroleiter – an und forderte ihn in einem ziemlich dreisten Ton auf, alle Geschäftsgelder die sich noch auf diesem Ansa-Bürokonto befänden, auf sein neues Büro- und Namenskonto zu überweisen. Francisco antwortete ihm, dass diese Gelder so lange auf dem Ansa-Konto eingefroren blieben, bis er sich mit der GFS über alle Pendenzen einig geworden sei. Wütend legte der ehemalige Stellvertreter daraufhin den Telefonhörer auf.


Die Quittung sollte Francisco in nächster Zeit bekommen.


Sein Rechtsanwalt beantwortete zunächst diesen Forderungsbrief der GFS-Anwälte und wies die GFS-Forderungen als kausal ungerechtfertigt komplett zurück. Darüber hinaus listete er in Absprache mit Francisco die Gegenforderungen auf und setzte ebenfalls eine Frist bis zu deren Erfüllung. Sein Anwalt zeigte sich davon überzeugt, dass  C. M. respektive der GFS Vergleichsverhandlungen anbieten würden. Allein das Enfant terrible C. M. entschied sich anders.







 

Francisco bekam stattdessen einen eingeschriebenen Brief, diesmal von der Ausländerpolizei, die ihn für die kommende Woche zu einer Einvernahme in ihre Behörde bestellte. Über ein kurzes Telefongespräch hatte sein Rechtsanwalt herausgefunden, dass ihm die Ausländerbehörde vorhalten würde, dass er die Grundlage für die nach dem Ausländergesetz Schweiz einmal abgegebene Aufenthaltsbewilligung, die bei Einreise an die spezielle GFS-Tätigkeit gebunden gewesen war, verwirkt habe, da er nun nicht mehr bei der GFS Schweiz arbeiten würde. Die Behörde gab Francisco Ansa eine Frist zur Stellungnahme und wies ihn gleichzeitig darauf hin, dass er mit seiner Familie ohne neue Aufenthaltsbewilligung innerhalb eines Monats die Schweiz verlassen müsste.







 

Angelina bekam einen Schreikrampf, als sie dieser Mitteilung des Rechtsanwaltes gewahr wurde. »Aber das ist doch eine zum Himmel schreiende Sauerei«, schrie sie. »Francisco, dagegen muss der Anwalt doch vorgehen.« 







 

Sie möge sich beruhigen, hatte Francisco ihr geantwortet, der Anwalt würde ein neues Permit beantragen und dafür eine neue Begründung liefern. Vielleicht sei es für ihre Zukunft ja grundsätzlich auch besser, sich in die Deutschschweiz zu orientieren, gab er zu überlegen. Dort jedenfalls würden sie sie in ihrer deutschen Muttersprache leben und handeln und die Kinder hätten es in der Schule ebenfalls wieder leichter.







 

Angelina beruhigte sich dann schnell wieder und schien von dem Gedanken beseelt, ein neues Haus in der Deutschschweiz zu beziehen und neu einzurichten. Die Kinder mussten von diesem Gedanken auch nicht lange überzeugt werden.


Blieb allein die Frage, wie sich Francisco beruflich wieder auf die eigenen Beine stellen sollte, wenn alle seine bisherigen Finanzpartnergesellschaften, jedenfalls diejenigen, die im Markt zur Crème de la Crème gehörten, sich nicht weiter auf ihn einlassen wollten oder durften. Ohne verlässliche Verträge mit derart renommierten Finanzpartnern, ohne Geschäftspartner mit ausreichend viel Venture Capital im Rücken würde er einen solchen Geschäftsgang ein für alle Mal abhaken müssen.







 

Schon oft hatte er in den letzten Wochen darüber nachgedacht, ob er nicht einfach einmal jenen langjährigen Exchef und heute größten C. M.-Widersacher und GFS-Konkurrenzunternehmer ansprechen sollte. Seines Wissens hatte  C. M. damals in den 80ern diesen heute älteren Mann ebenfalls ordentlich übers Ohr gehauen und sich GFS-intern immer wieder mit seinem damaligen Coup gegen die NVG gebrüstet. Vielleicht hatte jener Exchef jenen Affront von damals bereits vergessen, vielleicht aber auch nicht; und vielleicht wäre dieser ja interessiert an Franciscos Sach- und Führungs-Know-how sowie am Schweizer Allfinanz- und Vertriebsmarkt. Andererseits wollte Francisco nicht Gefahr laufen, vor einen alten Fehdenkarren und persönliche Rachegelüste gespannt zu werden; und dieser ehemalige Chef hatte seinerseits auch alles andere als eine gute Reputation.


Karl-Theo Wischnewski, Grand Senior und Patron in der Branche, Gründer und Konzernleiter der NVG (Nachhaltiger Vermögensaufbau GmbH &Co.KG ), war bereits Anfang der 60er-Jahre als Führungsmanager in der Genfer IOS von Bernie Cornfeld und in den Schlagzeilen der damaligen Wirtschaftspresse gewesen. Die IOS hatte seinerzeit rund 25000 Vertreter beschäftigt, die über Telefon- und Haustürgeschäfte – vielfach an amerikanische Auslandsbürger die in Europa lebten – Anteile an rund 18 Kapitalanlagefonds verkauften. Diese Firma kontrollierte damals ein Anlagekapital von über 2,5 Milliarden USD, erlitt dann aber den Zusammenbruch infolge undurchsichtiger Kapitalverluste in den von der IOS selbst kreierten Fund of Funds sowie einer darauffolgenden Periode der Börsenschwäche. Ein großer Teil der Anlegerkunden zog daraufhin Kapital ab. Im Rahmen des damaligen Niedergangs der IOS stellten über 300 IOS-Mitarbeitende in der Schweiz, vorwiegend aus unteren und mittleren Mitarbeiterebenen, Strafanzeige gegen ihre IOS-Führenden, weil diese ihnen Unternehmensanteile an der IOS aufgedrängt hatten; Unternehmensanteile die sie teilweise mit geliehenem Geld finanzierten. Der Prozess im Jahre 1979 endete jedoch mit Freisprüchen  der IOS-Oberen, weil gegen sie kein Nachweis eines kausalen und schuldhaften Fehlverhaltens geführt werden konnte.


Francisco waren die Parallelen zwischen dem Geschäftsgebaren jener IOS des Jahres 1969 und denen der GFS von 1999 schlagartig bewusst geworden. Höchstwahrscheinlich würde er auch bei C. M.s Ziehvater und Exchef K. T. Wischnewski und seiner NVG auf entsprechende Vergleichbarkeiten stoßen.


Er hatte darüber nachgedacht, ob seine persönliche Vision von einer ethisch und moralisch sauber arbeitenden Finanzdienstleistung, die im Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden gleichsam Fairness, Transparenz und Professionalität praktiziere, vielleicht doch eher ins Reich seiner Wünsche und Träume gehöre.


Sollte er vielleicht darüber hinaus mit diesem Wischnewski und seiner NVG noch Gefahr laufen, vom Regen in die Traufe zu kommen?


Seine Alternative zu einer Kontaktaufnahme mit Wischnewski und dem NVG wäre allerdings nur, die Finanzdienstleistung und seine langjährigen persönlichen Investments in den Berufs- und Geschäftsaufbau komplett aufzugeben.


Er müsste sich dann in der Schweiz oder in Deutschland oder anderswo mit seinen nunmehr doch 45 Lebensjahren und einer mittlerweile finanziell sehr anspruchsvollen, verwöhnten Frau und drei Kindern abermals ein ganz neues Berufs- und Wirkungsfeld suchen und mit einem kompletten Neuaufbau beginnen.


Alleinlebend würde er für sich darin keine abschreckende Aufgabe sehen – doch als Familienvater und Ehemann sehr wohl.







 

Er erinnerte sich jetzt, wie er sich über die sofortige Erreichbarkeit dieses alten Mannes und Exchefs damals wunderte. Für gewöhnlich waren solche Konzernchefs always busy, also sehr schwer zu erreichen und man musste viel Geduld aufbringen und es immer wieder aufs Neue versuchen.


Als sich Karl-Theo Wischnewski am Telefon die Geschichte von Francisco Ansa angehört hatte, sagte er: »Wir müssen uns unbedingt sofort treffen. Ich lasse Ihnen ein Flugticket hinterlegen, dann kommen Sie bitte zu mir und wir sprechen in Ruhe über alles – einverstanden?« 







 

Francisco einigte sich mit diesem Wischnewski schneller, als er zuvor annehmen konnte. Es war ein sehr zweckdienlicher aber dennoch auch lukrativer Vertrag, der ihn für die NVG verpflichtete.







 

Ohne Feilschen bot ihm Wischnewski an: ein festes Nettogehalt von monatlich 20000 Schweizer Franken zu zahlen plus die allfälligen Provisionen nach NGV-Karriereplan plus eine Mercedes-Limousine als Geschäftswagen plus die Übernahme aller zukünftig anfallenden Anwalts- und Prozesskosten, die gegen die GFS und/oder gegen C. M. anfallen würden.


Somit war er mit sofortiger Wirkung oberster Landesdirektor und Geschäftsführer für die neu aufzubauende NVG-Schweiz AG.







 

Allerdings zeigte sich die NVG in ihrem Auslandsengagement anders strukturiert als die GFS. Die NVG hatte nämlich einen Auslandsgeschäftsführer, einen Mann namens Peter Franzen, der gleichzeitig auch Mitglied der Konzerngeschäftsführung war. Mit ihm sollte Francisco nach Auffassung und Wunsch des Karl-Theo Wischnewski beim Aufbau der NVG-Schweiz AG und ihrer Subfirmenstrukturen künftig eng zusammenarbeiten.







 

Mit seinem tollen NVG-Vertrag in der Tasche wollte Francisco seine Angelina überraschen und war freudig und auf direktem Weg vom Flughafen nach Hause geeilt. Er berichtete ihr dann von der wirklich guten Gesprächsatmosphäre und dass dieser Wischnewski ihm spontan und sofort zugesichert hatte, alle Anwalts- und Prozesskosten gegen C. M. und die GFS zu übernehmen und dass die NVG sehr gute Anwälte haben soll, die auch schon mehrfach gegen C. M. Prozesse gewonnen hätten. Francisco erzählte sehr emotional und freudig erregt von seinem neuen Geschäftsaufbau- und Führungsauftrag, seinem neuen Arbeitsvertrag mit Firmenwagen, Provisions- und Festgehaltzahlungen.


Im ersten Moment reagierte Angelina darauf sehr erfreut, bis sie von Francisco hörte, dass das Festgehalt auf 20000 Schweizer Franken netto festgelegt worden sei. Dann schimpfte sie los: »Bist du denn jetzt von allen guten Geistern verlassen, Francisco? Wie kannst du dich für einen solchen Hungerlohn von diesem Wischnewski verpflichten lassen? Du bist doch viel mehr wert mit dem, was du alles kannst und was du alles in diese Firma einbringen kannst!« 


Francisco war ob dieser Vorhaltungen seiner Frau sprachlos. War das wirklich seine Angelina, die das jetzt gesagt hatte?


Und war das dieselbe Frau die er liebte und die noch vor wenigen Jahren mit aller Bescheidenheit und Zurückhaltung auf jede kleinere Lohnerhöhung im Rahmen von nur 100 Franken reagiert hatte? Dieser heute derart lautstarken, mit Händen und Füßen argumentierenden Frau konnte er jetzt buchstäblich die Dollarzeichen in den Augen respektive in der Iris ablesen – und das ließ in ihm gehörige Angst aufsteigen.







 

Das Finden und Einziehen in eine neue repräsentative Villa am Vierwaldstättersee war unter den neuen Umständen relativ einfach gewesen. Selbst der Aufbau von neuen NVG-Firmenstrukturen war Francisco wieder in kürzester Zeit erfolgreich gelungen – auch wenn ihm dafür wider Erwarten nur wenige seiner alten Führungskräfte tatsächlich von der GFS zur NVG gefolgt waren. Dafür waren andere GFSler aus anderen Schweizer GFS-Büros an ihn herangetreten und baten ihn um die Übernahme in die NVG. Einige von ihnen berichteten dann, dass C. M. in diversen Führungsmeetings davon gesprochen habe, dass er ihn, Francisco Ansa, persönlich aus der Schweiz jagen würde, aber nicht ohne ihm zuvor Kopf und Eier abzuschneiden. Diese typische C. M.-Sprache mit Drohgebärden ließ nichts Gutes für die Zukunft vermuten – zeigte es Francisco doch auch, dass dieses Enfant terrible C. M. offensichtlich jetzt vor Wut auf ihn kochen musste.







 

Die nächste Attacke ließ dann auch nicht lange auf sich warten: Aufgeregt stand Angelina mit allen Kindern im Schlepptau in Franciscos neuem Luzerner Büro. »Du hast ein Einschreiben von einer französischsprachigen Behörde aus Genf: ich glaube von einem Gericht!« 


Francisco öffnete das Einschreiben und versuchte den französischen Text zu lesen und zu verstehen.


»Wenn ich das richtig verstehe, laden die mich zu einem Vernehmungstermin in der nächsten Woche bei der Kriminalpolizei in Genf vor – und wenn ich nicht erscheine, wollen sie mich verhaften.« 







 

Francisco spürte an diesem Punkt seiner Erinnerungen plötzlich einen stechenden Schmerz in der Magengrube – so wie damals, wo mit ihm auch Angelina ob dieser Nachricht blass geworden war und sie sich beide, wie von einem Schlag getroffen, auf einen Stuhl fallen ließen.


»Was bedeutet das, Francisco? Was kann die Kriminalpolizei von dir wollen; was können sie dir denn vorwerfen?«







 

Francisco versuchte nun, vor seiner Frau und seinen Kindern cool und ruhig zu bleiben, obwohl er gegenteilig fühlte.


»Keine Angst, ich werde sofort mit meinem Anwalt sprechen und der soll die Dinge direkt mit der Polizei klären. Wahrscheinlich hat ja C. M. wieder einen seiner persönlichen Giftpfeile abgeschossen, die aber oft giftiger scheinen, als sie in Wirklichkeit sind.« 







 

Der Rechtsanwalt hatte sofort nach Erhalt des Faxes mit der Kopie dieses Schreibens bei der Kantonspolizei in Genf angerufen. Dort gaben sie ihm aber lediglich die Auskunft, dass gegen Francisco Ansa diverse Strafanzeigen vorliegen würden und dass dieser deshalb einvernommen werden müsste. Das persönliche Erscheinen des Herrn Ansa sei richterlich angeordnet und bei der ersten Einvernahme sei gesetzlich kein anwaltlicher Rechtsbeistand erlaubt. Weitere Auskünfte, etwa zu der Frage, wer diese Strafanzeigen mit welchen Inhalten gestellt habe, bekam er nicht.







 

An jenem besagten Vorladungstag war Francisco mit einem beklemmenden Gefühl in das Gebäude der Genfer Kantonspolizei eingetreten. Von einem Polizeibeamten in Zivil war er in einen halbdunklen, recht kahl eingerichteten Raum mit vergittertem Fenster zum Hof geführt worden. An der linken Wand stand ein alter, weiß lackierter Holztisch mit vier ebenfalls älteren Holzstühlen; auf dem Tisch eine abgedeckte Schreibmaschine und auf dem Fensterbrett ein Telefonapparat. Über dem Tisch an der Wand hatte er ein DIN-A0-Plakat mit dem Aufdruck: ›Police de canton de Genève. La vérité vient toujours à la lumière!‹ wahrgenommen. 


Na, hoffentlich kann auch ich darauf vertrauen, versuchte er sich zu beruhigen.


In seinem dunklen Businessanzug stand er direkt vor dem einzigen Fenster zum Hof und er spürte wie diese Gitter vor dem Fenster ihm irgendwie beängstigend ins Bewusstsein eindrangen. Ein äusserst mulmiges Gefühl war in seiner Magengegend zu spüren; doch er hatte sich nichts vorzuwerfen; warum also ein mulmiges Gefühl haben?


Er wollte versuchen, ganz normal und unaufgeregt zu wirken. Doch was würde diese GFS wohl alles erfunden haben, um eine Strafanzeige gegen ihn zu begründen? Schlussendlich müssten sie doch auch mit einer Gegenklage von seiner Seite rechnen – ja vielleicht sogar mit einer Verleumdungsklage. Und was wenn diese Flics die gleich das Verhör durchführten, nur Französisch sprächen und er denen die wahren Dinge nicht recht erklären könnte? Die verstünden kein Deutsch, er spräche schlecht Französisch und im Detail verstünden sie alle Bahnhof. Das wäre dann allein für ihn der absolute GAU! Sein Anwalt hatte ihm gesagt, dass er, wenn nötig, einen Dolmetscher hinzuziehen könnte, er müsse dann einfach darauf bestehen.


Verdammt! Diese Gitter an den Fenstern die wirkten schon sehr beklemmend und er hoffte, sie deuteten auf kein böses Omen.


Dann sprang plötzlich die Tür zum Verhörraum auf und ein ziviler Polizist betrat den Raum. Wort- und blicklos deutete er Francisco mit der Hand an, auf einem Stuhl Platz zu nehmen und setzte sich selbst sofort an die gegenüberliegende Tischseite, noch bevor Francisco seinen Stuhl erreichen konnte. Der Polizist schlug eine Akte mit vielen Papieren auf und spannte wortlos und ohne Francisco eines Blickes zu würdigen, ein Formular, mit Kohlepapier hinterlegt, in die Schreibmaschine.







 

»Vous êtes Monsieur Ansa, correctement?« 


»Oui! Mais je parle très mal français, Monsieur« antwortete Francisco und fragte ihn dann: »Parlez vous allemand?« 


Der Polizist blickte daraufhin auf und antwortete ihm: »Ja! Isch werde versuchen auf Deutsch sprechen. Wir missen erst mal Personalien einfillen. Donc! Vous êtes, pardon: Sie sind Monsieur Francisco Ansa?« 


Francisco nickte auf diese Frage nur, doch der Polizist bemerkte und akzeptiert es.


»Monsieur Ansa, wann sind Sie geboren und wo?« 







 

Bis Francisco nun seine gesamten Personalien angegeben und auch vorgetragen hatte, wie und zu welchem Zweck er mit der GFS in die Schweiz gekommen war, war einige Zeit vergangen. Der Polizist hatte seine Angaben im Zweifingersystem in die Maschine getippt und musste zwischenzeitlich ein neues Blatt in die Schreibmaschine einspannen.


Dann endlich eröffnete er Francisco, dass ihm diverse Strafanzeigen gegen ihn vorliegen würden, ging aber gleichwohl auf deren Inhalte nicht weiter ein.







 

»Ist es richtig, dass Sie nicht mehr für die Global Financial Services (Schweiz) AG arbeiten und dass Sie ohne eine neue Arbeitsstelle sind, Monsieur Ansa?« 


Francisco versuchte dem Polizisten nun zu erklären, dass er seinerzeit auf Anraten seines Rechtsanwaltes fristlos bei der GFS gekündigt hatte, dass er aber nun seit drei Wochen für einen neuen Arbeitgeber, die NVG-Schweiz AG in Luzern arbeiten würde.


Ob Francisco eine gültige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die Schweiz, ein Permit, besitzen würde, wollte der Beamte wissen.


»Ja! Mein Anwalt hat mir gerade gestern mitgeteilt, dass er nun die neue Aufenthaltsbewilligung mit der Ausländerpolizei in Luzern geklärt hat.« 







 

»Monsieur, was war der Grund für Ihre fristlose Kündigung?« 


Francisco musste unauffällig etwas nach Luft ringen, denn er spürte innerlich doch mehr Aufregung in seinem Körper, als er sich vorher eingestanden hatte. Einmal gut durchgeatmet, erzählte er dem Polizisten, wie, warum und womit ihn der neue GFS-Vertriebschef für die Schweiz – ein Deutscher aus München namens Thomas Volker, der seinerzeit erst wenige Wochen in dieser Vertriebscheffunktion gearbeitet und dafür sicher keine gültige Arbeitserlaubnis gehabt habe – erpresst hatte.


Die Aussagen tippte der Polizist ins Protokoll ehe er als Nächstes wissen wollte, ob Francisco für die GFS Mitarbeitergelder auf seinem persönlichen Konto zu verwalten gehabt hatte.


Francisco Ansa verstand sofort, worauf diese Frage zielte.


Nein, so könne man das sicher nicht sagen! Richtig sei, dass sie damals, bevor sie von der GFS-Deutschland in die Schweiz gesandt worden wären, von den Schweizer GFS-Anwälten, von der GFS-Schweiz AG und dem obersten Konzernchef Carl Meyer eine Zusage erhalten hätten, wonach sie in der Schweiz genauso würden arbeiten können wie bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland: nämlich als selbstständige Unternehmer im Unternehmen, auf eigene Unternehmensrechnung und eigenes Risiko. An diesem Status der Selbstständigkeit, so habe es damals geheißen, ändere sich in der Schweiz nichts. Wie sich dann aber später herausgestellt habe, war dieses Versprechen und diese Information eine Falschaussage, von der sie bis heute nicht wüssten, ob sie absichtlich oder unabsichtlich gemacht worden sei. Denn schliesslich könnten seit jeher Ausländer in der Schweiz erst nach fünf ununterbrochenen Aufenthaltsjahren im Land mit einer Niederlassungsbewilligung, dem Permit C, rechnen und damit eine Selbstständigkeit begründen und führen.


Francisco erklärte dem Polizisten weiter, dass die GFS respektive Herr Meyer, ihnen damals versprochen hätten, diese Angelegenheit über Fachanwälte verbindlich regeln zu lassen, denn das Unternehmenssystem der GFS würde ja gerade und ausschliesslich auf dieser selbstständigen Unternehmerbasis geführt, damit die GFS die Betriebskosten und -risiken ihrer GFS-Vermittlungsagenturen für sich selbst ausschließen könnte.







 

Erst nachdem er mit seiner Familie, das heisst mit Frau und seinen beiden schulpflichtigen Kindern, in die Schweiz eingereist war respektive bereits schon einige Wochen in Genf gewohnt hätte, wäre ihm von der GFS eröffnet worden, dass er offiziell zunächst kein eigenes Unternehmen haben könnte, weil die Anwälte dazu mit den Schweizer Behörden noch diverse Abklärungen zu machen hätten.


Er habe dann damals aufgrund der angeblich komplizierten Ausländergesetze vorübergehend und nur im Außenverhältnis – eben für diese Schweizer Behörden – einen Angestelltenvertrag bekommen. Darüber hinaus sei ihm zugesagt worden, dass er weiterhin, aber eben zunächst nur im GFS-Innenverhältnis, ein selbstständiger Unternehmer bleibe, der auch weiterhin auf eigene Rechnung und Risiko arbeiten müsste.


Erst viel später hätte er festgestellt, dass ihm mit dieser Regelung noch ganz andere erhebliche Nachteile, unter anderem bei den Steuern, entstanden seien. Er habe dann leider auf dieser fehlerhaften Basis der Schein-Selbstständigkeit auch eigene Bankconti einrichten müssen, um zu seinen Agenturtätigkeiten auch geregelte Finanzabläufe sicherzustellen. Die GFS habe leider kein Geschäftskonto bereitgestellt, sodass er auf seinen Namen zwei private Bankconti bei der SBG in Genf einrichten musste. Das eine für die rein privaten Bankgeschäfte der Familie, das andere für die geschäftlichen Transaktionen seiner diversen GFS-Agenturbüros.


Francisco erklärte dem Beamten dann weiter, wie diese Geldflüsse aus Provisionen, Provisionseinnahmen, Vorschüssen auf Provisionen, Kosten- und Anteilsverrechnungen im Allgemeinen abliefen:


Die Basis für alles sei der allgemeine GFS-Agenturvertrag auf Basis des Schweizer Obligationenrechts gewesen. Dieser Vertrag, der von GFS-Anwälten bewusst auf zig Vertragsseiten verteilt und kompliziert helvetisiert worden sei, sicherte zuallererst die Grundsätze und Vorteile für den GFS-Konzern. Hiernach hatten sich alle Agenten und Agenturen die sich unter das Label des GFS begeben hatten verpflichtet, ausschließlich als Subunternehmer für den Serviceprovider GFS zu arbeiten. Weiterhin waren sie damit verpflichtet, ebenfalls ausschließlich nur jene Finanzprodukte zu vermitteln, die allein der GFS-Provider mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnern ausgehandelt und vertraglich vereinbart hatte. 


Alle Kunden für diese Finanzvermittlungsprodukte musste der jeweilige Agent respektive seine Subunternehmung/Agentur natürlich ebenfalls ausschließlich selbst akquirieren.







 

Selbstredend hatten sich die Agenten damit ebenfalls verpflichtet, alle ihre Betriebskosten als Subunternehmer selbst zu tragen respektive alle ihre gesetzlich obligatorischen Abgaben für Krankenkasse, Alters- und Hinterbliebenenvorsorge, Zusatzvorsorge, Unfallversicherung, Invalidenversicherung, Betriebsversicherungen und Steuern auf eigene Rechnung abzuführen.


Schlussendlich war jeder Agent vertraglich verpflichtet worden, seine Finanzvermittlungsgeschäfte sprich Kundenverträge ausnahmslos beim GFS-Konzern zu deren Abwicklung einzureichen und ebenfalls die dafür zustehenden Vermittlungsprovisionen, die ihm gemäss dem in den Vertrag eingebundenen Karriere- und Provisionsplans berechnet wurden, ausschließlich beim GFS-Konzern einzufordern.


Darüber hinaus galt die Vertragsabsprache, dass allein der GFS-Konzern alle von den Finanzproduktpartnern gezahlten Brutto-Vermittlungsprovisionen die seine Subunternehmer und Agenten auf eigene Rechnung und Risiko generierten, auf seinem Konzernkonto vereinnahmen durfte.


Allein jene Basis-, Produktvermittlungs- und Kooperationsverträge die der GFS-Konzern mit den zahlreichen Banken, Versicherungen und anderen Finanzproduktpartnern abgeschlossen hatte, die Auskunft hätten geben können über die von den Finanzproduktpartnern tatsächlich zu zahlenden Bruttoprovisionen und Valutazeitpunkte, blieben den GFS-Subunternehmern immer unbekannt. Das diesen Subunternehmern damit wichtigste Betriebsgrundkenntnisse, ja verlässliche Steuerungs- und Interventionsinstrumente fehlten, weil ihnen der Zugang zu den tatsächlichen Brutto-Cash-Flow-Daten fehlte, hielt Francisco für reines GFS-Kalkül.







 

Damit diese kalkulierte Intransparenz nicht auffalle und Unruhe stifte, habe der Konzern eine Scheintransparenz zu diesen Bruttoeinnahmekonditionen in den GFS-Karriereplan eingearbeitet und seinen eigenen GFS-Overhead mit rund 29% angegeben. Diese Angabe wurde von den GFS-Subunternehmern im Sinne von Treu und Glauben als Wahrheit angesehen und akzeptiert. 


Erst Jahre später nach seiner Kündigung bei der GFS, als er die NVG-Schweiz AG aufbaute, bekam Francisco solche Basis- und Bruttoverträge mit Banken, Versicherungen und anderen Kapitalproduktgesellschaften zu sehen und stellte dann fest, dass der GFS-Konzern auch hier seine Agenten belogen und betrogen haben musste. Denn der Overhead der sich aus diesen Verträgen berechnen ließ, belief sich demnach nicht nur auf 29% der Bruttoprovisionssumme, sondern teilweise auf bis zu 47 Prozent.


Ein Skandal, der ebenfalls bis heute nicht publik wurde!


Francisco zeigte dem Polizisten weiter auf, dass die Agenten auf Basis des Agenturvertrages und Karriereplanes ab der ersten Teamleiter- und Führungsstufe auch allgemeine Betriebskostenbeteiligungen zu tragen hatten.


Da waren beispielsweise solche an der sogenannten Corporate Identity, nämlich für GFS-Marketingmaterial, GFS-Accessoires, GFS-Meetingfolienordner, VIP-Clubbeteiligungen und vieles mehr, die ihnen direkt von der GFS-Konzernzentrale von ihrem Provisionskonto abgebucht wurden, und solche Kosten für untergemietete Büroräume und Büroservices in den örtlichen GFS-Subunternehmeragenturen. Diese Kosten für Untermiete, IT, Telefonie und Sekretariatsdienste, wurden direkt vom Agenturniederlassungsleiter in Rechnung gestellt. Die jeweilige Rechnungssumme wurde dann von den Subagenten auf das Konto des Niederlassungsleiters überweisen. Francisco schlussfolgerte, dass also von ihm keinerlei Mitarbeitergelder treuhändisch verwaltet wurden. Sein persönliches Bankkonto, das auf seinen Namen für seine Betriebskosten eingerichtet worden sei, verwendete er lediglich dazu, um von seinen Subagenten die vertraglich vereinbarten Betriebskostenanteile vereinnahmen zu können.


Der Polizist hakte nochmals nach. Die GFS würde Francisco Ansa vorwerfen, Geld seiner Mitarbeiter veruntreut zu haben. Was er dazu sagen würde?


Francisco Ansa wiederholte vollkommen ruhig, dass er darauf gerade vorher geantwortet hätte und dass dieser Vorwurf vollkommen frei erfunden und unwahr sei, weil es keine Treuhand von Geldern gegeben hätte. Tatsache sei all das, was er zuvor schon ausgeführt habe. Dies könnte im Übrigen auch über die angesprochenen Subagentenverträge belegt werden.







 

Nachdem der Polizist alle seine Fragen mit Francisco geklärt hatte, wies er ihn darauf hin, dass nun das Untersuchungsrichteramt sein Protokoll bekäme und die Untersuchung entweder weiterführen und/oder über die Strafanträge entscheiden würde; und dass er sich bis zur abschließenden Klärung zur Verfügung halten und veränderte Aufenthaltsorte mitteilen müsse; die Schweiz dürfe er bis zur Klärung nicht verlassen.


Dann ließ der Kriminalbeamte Francisco Ansa gehen.







 

Als er endlich das Genfer Polizeigebäude wieder verlas- sen durfte, sog er gierig die CO2-verschmutzte Stadtluft in sich auf und fühlte sich – selbst mit dieser – sofort viel wohler.


Auf dem Weg zum Parkhaus bemerkte er, dass ihm seine Knie nachträglich weich wurden. Er setzte sich in seinen Wagen, machte für einen Moment die Augen zu und konzentrierte sich bewusst auf seinen Atem. Er öffnete die Augen als er sich besser fühlte. Doch genau im Bruchteil dieser tausendstel Sekunde fiel sein Blick durch den Wagenspiegel der Beifahrerseite auf eine männliche Gestalt, die gerade neben seinem Wagen abgetaucht war. Mit einem Satz hatte Francisco die Wagentüre aufgerissen, war aus dem Wagen gesprungen und um seinen Mercedes herumgesprintet. Leider nicht schnell genug, denn er hatte der Gestalt nur noch hinterhersehen können, wie diese hinter der nahe gelegenen Parkhaustüre fluchtartig verschwunden war.







 

Also doch, schoss es ihm blitzartig durch den Kopf. Francisco hatte nämlich schon in den letzten Tagen immer wieder das Gefühl gehabt, von jemandem verfolgt und beobachtet zu werden. War er jetzt auch schon das Ziel von Observationen? Wenn das so wäre, dann konnte ja dahinter nur C. M. stehen. Aber mit welchem Ziel und was könnte er denn herausfinden wollen?


Er ermahnte sich wachsam zu bleiben aber Angelina und die Kinder nicht mit diesen erneuten Vorkommnissen zu verängstigen.







 

Nach dem Vorfall war er direkt in sein Büro gefahren, um von dort aus seinem Anwalt zu berichten. Der Rechtsanwalt versprach mit dem Untersuchungsrichter Kontakt aufzunehmen, um gegebenenfalls schon im Vorfeld weitere Untersuchungen stoppen zu können.







 

An diesem Abend war es spät geworden, wohl schon nach 22 Uhr, als Francisco sein Büro verließ. Wie immer ging er zu seinem Fahrzeug in die Tiefgarage des Bürogebäudes. Dort knipste er das Licht an und stellte fest, dass die Ausleuchtung des gesamten Tiefgeschosses schwächer war als sonst. Offensichtlich waren einige Neonlichtröhren defekt.


Ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen, war er in die Richtung seines Wagens gegangen. Etwa auf halber Wegstrecke, ging das komplette Licht in der Garage plötzlich aus. Auf der Stelle machte er kehrt, um den nächsten Lichtschalter zu suchen. Dazu tastete er sich im Dunkeln Schritt für Schritt bis an jenen Betonpfeiler heran, an dem er den nächsten Lichtschalter vermutete. Doch noch ehe er den Schalter betätigen konnte, sprang hinter ihm mit lautem Knarren die Tür des Treppenhauses auf, wodurch ein Lichtstrahl in das Dunkel des Garagenraumes fiel. Zeitgleich war ganz in seiner Nähe mit lautem Getöse etwas Metallenes auf den Garagenboden gefallen. Aufgeschreckt blickte Francisco in die Richtung dieses lauten Geräusches, konnte aber nur noch sehen, wie ganz am andern Ende der Garage eine dunkle Gestalt aus der Seitentür des Garagentores heraussprang. Eine hundertstel Sekunde später wurde das Garagenlicht von jenem Mann angeknipst, der aus dem Treppenhaus in die Garage gekommen war. Ohne Francisco respektive die mysteriöse dunkle Gestalt bemerkt zu haben, stieg dieser Mann in einen gelben Porsche und brauste in die Nacht hinaus.


Francisco, vom Schreck noch gekennzeichnet, stand wie einzementiert neben dem Betonpfeiler, bis erneut das Licht ausging. Einige Minuten war er ohne jede Regung stehen geblieben und hatte innerlich aufgewühlt in sich und in das Garagendunkel hineingeatmet. Mit klopfendem Herzen betätigte er nun den Lichtschalter und hielt nach jenem metallenen Gegenstand Ausschau. Als er ihn gefunden hatte, zuckte er abermals tief erschrocken zusammen; in der Hand eine Eisenstange. Mit schnellen Schritten ging er zu seinem Wagen, warf die Eisenstange in den Kofferraum, setzte sich eiligst hinter das Steuer und verriegelte alle Türen; erst jetzt wagte er sich ruhiger durchzuatmen.


Interpretierte er diese Situation jetzt richtig? Sollte diese Eisenstange wirklich das sein, was er vermutete: ein Totschläger!? Oder wollte man ihn damit nur einschüchtern und warnen?


Die Weichheit seiner Knie spürte er noch viele Minuten lang, bevor er sich einigermassen von diesem Schreck erholte. Er beschloss sofort seinen Anwalt zu informieren und mit ihm abzusprechen ob und wie man gegebenenfalls die Polizei involvieren müsste.


Der Anwalt plädierte für eine Strafanzeige gegen unbekannt, um den Vorgang polizeiaktenkundig zu machen. Ausserdem ermahnte er Francisco zur dringenden Vorsicht, geschäftlich und privat.


Francisco musste nun auch Angelina von diesen Vorfällen erzählen; denn schliesslich war auch sie zur erhöhten Vorsicht aufgerufen. Angelina regte sich allerdings fürchterlich auf und wütete gegen diese Mafiamethoden der GFS und ihres Paten C. M.







 

In den nächsten Wochen hatten sie sich einer erhöhten Achtsamkeit hingegeben, obgleich zunächst nichts Weiteres passiert war.


Der Auf- und Ausbau der NVG-Schweiz AG und ihrer neuen Strukturen schritt bestens voran und Francisco erreichte bereits wieder monatliche Umsatzkennzahlen aus vermittelten Kapitalgeschäften in Höhe von 50 Millionen Schweizer Franken.


Zwischenzeitlich meldeten sich auch immer mehr Kadermitarbeiter und Verkaufsagenten aus den Reihen der GFS bei ihm. Sie alle wollten gerne zu ihm in die NVG wechseln, sprachen aber von riesigen Ängsten vor den möglichen Konsequenzen die Carl Meyer gegen sie auslösen könnte.


Karl-Theo Wischnewski, der NVG-Patron, hatte Francisco zugesagt, dass er allen Mitarbeitern der GFS für den Fall ihres Wechsels in die NVG kostenlosen juristischen Beistand über die Anwälte der NVG zusagen würde. Im Bedarfsfall könnte Francisco auch jene wechselbereiten GFSler mit monatlichen Überbrückungs- und Sonderbonuszahlungen zu einem sofortigen Wechsel zu motivieren versuchen. Allerdings hatte Wischnewski festgelegt, dass solche Wechsel zuvor mit den NVG-Anwälten auf wasserdichte Vorgehensweisen und Vertragsgrundlagen abzustimmen seien. Nicht ohne eine gewisse Genugtuung in der Stimme fügte der NVG-Patron abschliessend noch hinzu, dass es in Deutschland mittlerweile eine zunehmende Gerichtsklagewelle von Ex-GFS-Mitarbeitenden gegen den GFS-Konzern geben würde. In vielen deutschen Landesteilen hätten sich entsprechende Klagegemeinschaften gebildet, um der grossen Kapitalmacht des Carl Meyer entgegentreten zu können.


Francisco kontaktierte daraufhin einige seiner ehemaligen deutschen GFS-Führungsmanager und erfuhr von denen, dass viele seiner ehemaligen Mitarbeitenden – die er damals bei seinem Wechsel in die Schweiz mitsamt seiner Firmenstruktur an die GFS veräußern musste – mittlerweile gekündigt hätten. Als Hauptkündigungsgrund sollen die meisten angegeben haben, dass sie viel weniger Nettoprovisionen ausbezahlt bekommen hätten, als ihnen die GFS immer wieder versprochen habe. Auch sei ihnen die monatliche Provisionsabrechnung ziemlich undurchsichtig vorgekommen und viele Provisionszahlungen seien ihnen erst viele Monate später nach Reklamationen ausbezahlt worden. Es sei bei manchen Mitarbeitenden gar zu erheblichen Finanz- und Existenznöten gekommen, die in einigen Fällen sogar zu Selbsttötungen geführt habe.


Einen schockierenden Suizid habe es unter anderem auch bei Detlef Eckel, einem ehemaligen deutschen Führungsmitarbeiter Franciscos gegeben. Dieser Ex-Führungsmanager habe offensichtlich für sich keinen anderen Weg mehr gesehen, weil die GFS seinen persönlichen Privatkonkurs regelrecht provoziert hätte. Die Frau von Eckel habe ihren Mann seinerzeit im Keller aufgehängt vorgefunden, weshalb auch sie versucht habe, sich und ihre Kinder mit Schlaftabletten zu töten. Gottlob seien sie und die Kinder rechtzeitig gefunden und gerettet worden.


Francisco war schockiert und wütend zugleich gewesen ob dieser fürchterlichen Berichterstattungen. Gleichzeitig fürchtete er, dass die vielen Existenzen und Menschenleben die C. M. und sein GFS auf ihrem Gewissen trugen, leider keine irdische Sühne fänden, weil eine klare Beweisführung zu vorsätzlich organisierten, manipulierten Provisionsabrechnungen durch die GFS-Zentralen nur sehr schwer zu führen sein würde.







 

Selbst für jenen unwahrscheinlichen Fall des Gerichtsprozesses hätte sich C. M. sicherlich gewappnet. Er würde sich herausreden mit technischen Fehlern im Computer- und/oder Softwaresystem und würde wahrscheinlich dann nachweisen, dass er an den Fällen von tatsächlich aufgedeckten Provisionsbuchungsfehlern persönlich und kausal ohnehin schuldlos war und darüber hinaus zwischenzeitlich alle jene fehlerhaft verbuchten Provisionen, wenn auch um einige Monate verspätet, an den/die Mitarbeiter ausbezahlt hatte. Und absolut sicher, würde C. M. für sich persönlich wieder einen Vorteil ziehen und aus alledem noch als fairer, jovialer und gönnerhafter Mensch hervorgehen.







 

Francisco war sich sicher: Meyer hatte eine 99,9% perfekte Provisionsnebelmaschine kreiert, die für die GFS und ihn als Mehrheitseigentümer jeden Monat zusätzliche Unternehmensliquiditätssummen im Bereich zweistelliger Euromillionen generierte, ohne dass jemals jemand eine Buchungsmanipulation würde nachweisen können.


Selbst wenn irgendein Staatsanwalt in Europa in diesen vielen sicher noch unterschiedlichen Aussagen und Abrechnungen jener Mitarbeiter einen begründeten und ausreichenden Anfangsverdacht für eine Strafuntersuchung sehen würde, so hätte dieser zu guter Letzt wahrscheinlich doch viel zu geringe Ressourcen, um diesen Betrugsnebel so weit lichten zu können, dass es vor einem Gericht zu einer Verurteilung der GFS und ihrer Verantwortlichen reichen würde.


Für einen solchen Fall der Fälle hatte sich C. M. außerdem, ganz im Gusto Machiavellistischer-Machtstrukturen, für derartig existenzbedrohende Anschuldigungen und Anfeindungen auch noch mit anderen Gut-Menschen in seinen Aufsichtsräten umgeben und abgesichert.


Dieses Who is Who aus Wirtschaft und Politik würde sich schon allein zum Eigenschutz auf den entsprechenden Machtebenen zu wehren und zu arrangieren wissen; schlussendlich könnte es ja in einem denkbaren Gerichtsanklagesog auch einen Schatten auf ihrer eigene Vita und Verantwortlichkeit geben; und dass sie eventuell zugeben würden als renommierte Aufsichtsratspersönlichkeiten schlichtweg keine Ahnung von dieser GFS-Unternehmung und ihrer Abrechnungspraxis gehabt zu haben, weil sie sich eigentlich wenig bis gar nicht um die tatsächlichen Geschäftsgebaren kümmerten, dünkte Francisco, vor allem in Zeiten einer New and Good Corporate Governance, sehr unwahrscheinlich. 







 

Nach Wochen harter Managementarbeit mit vielen Meetings, Seminaren und aufwendig administrativen Führungsaufgaben hatte Francisco diesen C. M. und seine GFS schon fast vergessen. Lediglich Angelina erinnerte ihn immer wieder daran, dass er doch seinen nicht unerheblichen Provisionsanspruch bei der GFS endlich einmal einfordern sollte. Sie führte weiter an, dass seinerzeit die ganze Familie für den Aufbau der GFS-Agenturen in Deutschland und der Schweiz auf so vieles hätte verzichten müssen, dass sie diesem C. M. nicht einen Rappen oder einen Cent schenken wolle. Francisco stimmte ihr im Prinzip zwar zu, doch scheute er sich innerlich diesen Ball wirklich loszutreten. Schon bald sollte er merken, dass sein Bauchgefühl ihn nicht getrogen hatte. 


Es war am Morgen eines jener eher selten eingetretenen Tage, an denen er sehr früh erwacht war, weil ihn eine innere Unruhe aus dem Bett getrieben hatte. Anders als sonst schlich er sich ohne Frühstück aus dem Haus und wollte im Büro noch einmal die Inhalte seines anstehenden Führungsmeetings durchgehen.


In einer Bäckerei holte er sich schnell ein Croissant und wollte sich dies zusammen mit einem Kaffee im Büro gönnen, während er sich auf das Führungsmeeting, das um 10:00 Uhr stattfinden sollte, vorbereitete. Um 09:45 Uhr – er entwickelte gerade einen wichtigen und guten Gedanken den er in das Meetingkonzept einarbeiten wollte – klingelte das Telefon. Er war erstaunt und auch etwas ungehalten, denn er hatte seiner Sekretärin aufgetragen ihn auf keinen Fall zu stören. Aus diesem Grunde ignorierte er auch zuerst die Klingelrufe. Als diese jedoch nicht aufhören wollten, nahm er den Hörer ab.


»Herr Ansa, Ihre Frau muss Sie dringend sprechen«, übermittelte ihm seine Sekretärin. 


Francisco antwortete ihr nun etwas unwirsch: »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich auf keinen Fall gestört werden will. Fragen Sie bitte meine Frau ob es wirklich so wichtig ist.« 


Nach einigen Sekunden klingelte das Telefon erneut.


»Ihre Frau sagt, es sei wirklich sehr wichtig und sie müsse Sie jetzt sofort sprechen.« 


Francisco drückte daraufhin die Gesprächsübernahmetaste:


»Schatz, du wirst es nicht glauben, dieser Meyer hat uns jetzt tatsächlich Betreibungen über 789275 Schweizer Franken ins Haus bringen lassen. Gerade war ein Betreibungsbeamter hier und hat sie abgegeben! Du musst sofort den Anwalt einschalten und jetzt endlich gegen den Typ klagen!« 







 

Den weiteren Redeschwall Angelinas mit kräftigen Beschimpfungen und Kraftausdrücken gegen C. M. und seine GFS hörte Francisco nur noch mit halbem Ohr. Zu sehr war ihm die Betreibung und Forderungssumme in die Knochen gefahren.


Natürlich wusste er, dass alle Betreibungen in der Schweiz nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SCHKG) vom zuständigen örtlichen Betreibungsamt ausgestellt und in ein öffentlich zugängliches Betreibungsregister eingetragen wurden. Dies würde nun postwendend Auswirkungen auf seine persönliche Reputation respektive auf Kreditwürdigkeit und Bonität bei Banken, Unternehmen und Immobilienbesitzern haben. Denn jeder Vermieter von Häusern und Wohnungen verlangte grundsätzlich einen solchen Auszug aus dem Register. Selbst ein späterer amtlicher Zusatzvermerk zur Betreibung wonach ein ›Rechtsvorschlag erhoben‹ worden sei – welchen er selbst natürlich auch sofort veranlassen würde – würde zunächst nichts ändern, weil der Grundeintrag mit Nennung der Schuldensumme bis zu einer gerichtlichen Klärung im Register bliebe. 







 

Er hatte Angelina dann versprechen müssen, sich sofort mit dem Anwalt ins Benehmen zu setzen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nur so war seine Frau einigermaßen zu beruhigen gewesen.


Er selbst allerdings fuhr nun komplett neben der Spur, sodass er seinen Stellvertreter bitten musste, das Führungsmeeting in seiner Hauptniederlassung zu übernehmen.







 

Sein Rechtsanwalt war leider auch nicht erreichbar gewesen und so hatte er sich an einen anderen Anwalt, der angeblich Spezialist in Sachen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht war, gewandt. Dieser bot ihm allerdings erst einen schnellen Termin an, nachdem er hörte, um wen, was und welche Streitsumme es sich handelte. Jener Jurist, seines Zeichens Dr. lic. iur., skizzierte Francisco die weiteren möglichen Ablaufszenarien:







 

Szenario Nr.1 als normales und chronologisches Vorgehen:


		Widerspruch des Betriebenen mit Rechtsvorschlag, Frist für diesen Rechtsvorschlag 30 Tage.


		Gläubiger stellt Antrag auf Rechtsöffnung, Frist für diesen Antrag 1 Jahr.


		Rechtsöffnung wird durch das Gericht erteilt und Hauptverhandlungstermin verkündet.









 

Die Kosten dieses Szenarios würden je nach späterem Gerichtsentscheid anteilig auf die Parteien verteilt.


Bei dem Streitwert von 789000 Schweizer Franken lägen diese insgesamt sicher bei 20000 bis 25000 plus Anwaltskosten von circa 10000 bis 15000 Schweizer Franken.







 

Szenario Nr. 2 als Dringlichkeitsvorgehen:


		Feststellungsklage des Betriebenen.


		Dafür Kostenvorschuss an die Gerichtskosten gemäß Streitwert circa 20000 bis 25000 plus zusätzliche Kosten für Zeugentermine circa 6000 bis 10000 Schweizer Franken eventuell mehr.


		Gerichtstermine abhängig von Gerichtsbelastung Beweisführungs- und Zeugenaufwand.


		Klageentscheid, Kosten und Entschädigungen je nach Gerichtsbeschluss.









 

Diese beiden Szenarien zeigten Francisco auf brutale Weise, dass er im Grunde keine Chance haben würde als Gewinner aus dieser Betreibungsattacke hervorzugehen.


C. M. hatte eigentlich, so oder so, schon gewonnen, denn: Würde er Szenario 1 wählen, würde er wahrscheinlich ein ganzes Jahr darauf warten müssen ob C. M. den Schritt des Rechtsöffnungsantrages überhaupt geht. Während dieser langen Wartezeit stünde der GFS-Forderungs- und Schuldenbetrag in jedem Fall in seinem Betreibungsregister und verursachte Folgereaktionen in seinem Umfeld.


Würde er Szenario 2 wählen, müsste er mindestens 40000 Franken Vorkasse berappen und wahrscheinlich noch viel mehr, da die GFS das Verfahren so weit und so lange wie möglich hinauszögern und verschleppen würde, bis ihm finanziell die Puste ausginge. Das Prozessrisiko wäre sehr hoch, weil Gerichte derartige Prozessausgänge gerne in einem Vergleich zu klären versuchten, womit er unter dem Strich sehr wahrscheinlich noch draufzahlte.


Am nächsten Tag kam Francisco die Idee bei K. T. Wischnewski anzufragen, ob er respektive die NVG diesen Feststellungsklageprozess finanzieren würden. Doch von Wischnewskis Sekretärin bekam er nur die lapidare telefonische Auskunft, dass Herr Wischnewski seit dem 1. Dezember im Ruhestand sei und der neue Chef Dr. Helmut Feldmann heiße. Dr. Feldmann sei aber derzeit nicht im Haus.







 

Francisco war verblüfft. Wieso hatte er davon nicht früher erfahren, wieso hatte ihm der Auslandsgeschäftsführer Peter Franzen, mit dem er in den letzten Wochen doch so oft zusammengekommen war, nichts davon erzählt? Merkwürdig!


Jedenfalls schien ihm damit dieser Prozessfinanzierungsweg über die NVG versperrt, denn jenen unbekannten Neuen zu fragen, hielt er für wenig sinnvoll; obwohl ihm dieser Name Helmut Feldmann irgendwie bekannt vorkam. War der nicht bei einer dieser privaten C. M.-Partys in Norddeutschland dabei gewesen – und war das nicht sogar jener Typ, der seinerzeit so plump und total betrunken seine Angelina angebaggert hatte? Das wäre aber ein komischer Zufall – oder war es vielleicht doch nur eine Namensgleichheit?


Er beschloss Peter Franzen anzurufen, um ihn über diesen neuen Chef etwas auszuhorchen. Allein Franzen war am Telefon so unnahbar wie sonst auch. Francisco musste ihm jedes Wort aus der Nase ziehen; doch vergebens, er erfuhr von ihm nur, dass Feldmann zuvor Vorstandsvorsitzender bei der Münchenfinanz gewesen war, einem Finanzstrukturvertrieb kleinerer Prägung. Allerdings hatte Franzen nun Francisco gefragt, ob es denn etwas Neues in Sachen GFS bei ihm geben würde.


Diese Nachfrage wiederum machte Francisco sehr stutzig: »Wie kommen Sie jetzt auf die Frage?«


»Ach, nur so interessehalber«, war die knappe Antwort von Franzen. 


Francisco konnte regelrecht fühlen, dass da etwas nicht stimmte, dass es aber wohl besser wäre, nicht weiter nachzufragen.


Kurz nachdem er den Telefonhörer eingehängt hatte, rief seine Frau Angelina bei ihm an und zeigte sich wieder einmal ganz aufgelöst und unter Tränen. »Du musst sofort kommen, Francisco, jemand hat unsere Kinder verprügelt und ganz blutig geschlagen!« 


»Was!« Francisco war aus seinem Sessel gesprungen. »Was ist mit den Kindern, sind sie schwerer verletzt?« 


Angelina erzählte kurz was sie von den Kindern erfahren hatte, als diese weinend von der Schule nach Hause gekommen waren, und dass sie im Gesicht und an den Armen Prellungen und Blutungen aufwiesen.


Francisco fuhr postwendend nach Hause um seine Kinder zu sehen und zu befragen. Sie erzählten ihm, dass sie nach der Schule von einer Gruppe grösserer Schulkinder ohne Grund verprügelt worden waren.


»Seid ihr denn sicher, dass ihr vorher niemanden beleidigt oder anderswie dazu gereizt habt«, wollte Francisco von seinen Kindern wissen. Als diese ihm aber nochmals glaubhaft versicherten, dass sie nichts dergleichen getan hätten, war er sicher dass sie ihm die Wahrheit sagten. 


Leider kannten sie von den Schlägern auch keine Namen, sodass Francisco den Schulleiter kontaktierte, um mit ihm diese besorgniserregende Angelegenheit zu besprechen.


Herr Stampfli zeigte sich aber wenig kooperativ und gab etwas unfreundlich zu verstehen, dass auf dem Schulweg die Eltern schon selbst für die Sicherheit ihrer Kinder sorgen müssten, denn dafür sei die Schule nicht auch noch zuständig.


Am nächsten Tag, es war kaum zu glauben, wiederfuhr Frederico und Carol tatsächlich das gleiche Schicksal noch einmal; nur war ihnen jetzt eine ältere Frau zu Hilfe gekommen. Sie begleitete die beiden Kinder außerdem nach Hause und erzählte Angelina, was sie soeben mit angesehen hatte. Von einem dieser Schläger kenne sie auch den Namen und wüsste, dass der unten an der Seestrasse direkt über dem Coop wohnen würde.


Angelina bedankte sich bei der alten Dame, war aber außer sich vor Wut, sodass sie die Kinder sofort ins Auto verfrachtete, um in die Seestrasse zu den Eltern des Schlägerbuben zu fahren. Nach dem Klingeln war im obersten Stock ein Fenster aufgegangen und ein Mann fragte im Dialekt, was sie denn von ihm wolle. Kurz nachdem sie angefangen hatte, dem Mann die Geschichte jenes Prügelvorfalls zu erzählen, rief dieser dazwischen, dass er derartige Dinge nur mit einem Mann besprechen würde; sprach es und schloss das Fenster.







 

Fassungs- wie sprachlos stand Angelina auf der Straße.


Was bildete sich dieser Prolet eigentlich ein? Sie wäre ja wohl eine ebenso berechtigte wie kompetente Gesprächspartnerin!


Aber diese Schweizer Unart und Frauenfeindlichkeit begegnete ihr nicht das erste Mal.







 

Sofort musste sich Francisco anhören, was dieser Frauenhasser für ein schlimmer Mensch sei und ihr an den Kopf geworfen habe und es sei nun an ihm diesem ungehobelten Proleten und seinem brutalen Schlägersöhnchen mal gehörig einzuheizen.


Als Francisco an diesem Abend in die Seestrasse fuhr und circa 50 Meter vor dem besagten Haus seinen Wagen parkte, fiel sein Blick auf einen Mann, der gerade aus dem Eingang des besagten Hauses kam und schnellen Schrittes zu einem gelben Porsche ging sich dort hineinsetzte und davonbrauste.


Francisco sah wie paralysiert dem Porsche hinterher und in derselben Sekunde erlebte er eine Art Déjà-vu.


»Er sieht sich selbst, kreideblass und angstschweißgetrieben, neben einem Betonpfeiler in einer Bürogarage stehen, als plötzlich ein gelber Porsche davonrast.« 


Jetzt wusste er, dass dieser gelbe Porsche schon einmal seinen Weg gekreuzt hatte; es war nämlich in jener Nacht, als ihm jemand mit einer Eisenstange in der Bürohaustiefgarage auflauerte und später ein gelber Porsche davonfuhr.


Francisco wollte und konnte nicht an einen Zufall glauben, weil er grundsätzlich nicht an Zufälle im Leben glaubte. Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken.


Nachdem sein Puls wieder normal schlug, betätigt er die Türglocke des ›Schläger-Hauses‹. Jemand im obersten Stockwerk öffnete das Fenster und eine männliche Stimme rief auf Schwyzerdütsch hinunter: »Um wa gaats?« 







 

Francisco stellte sich dem Mann, den er für Herrn Suter hielt vor und erzählte, dass er von einer Nachbarsfrau erfahren habe, dass der Sohn des Herrn Suter, Urs Suter, zusammen mit einer Gruppe anderer Kinder seine beiden Kinder nach der Schule blutig geschlagen habe.


Der Mann im offenen Fenster rief daraufhin: »Euse Bueb hät soöpis sichr nöd gmacht!«, und schloss das Fenster. 


Alle weiteren Türläut- und Kontaktbemühungen Franciscos blieben ohne Reaktion, sodass er unverrichteter Dinge von dannen ziehen musste, was später natürlich durch Unmut und Wutausbruch seiner Ehefrau quittiert wurde.


Sein Anwalt versprach ihm, dass er sich darum bemühen werde, den Fahrer und Halter des gelben Porsches ausfindig zu machen; schliesslich gebe es im Kanton Luzern sicher nicht allzu viele derartige Sportwagen. Zwei Tage später informierte der Anwalt, dass es sich bei dem Porsche-Fahrzeughalter um einen Anwaltskollegen handeln würde. Er kenne diesen Kollegen nur flüchtig, wisse aber, dass dieser bei einer international renommierten Kanzlei tätig wäre.


Francisco und sein Jurist fragten sich, was es mit diesem Anwalt, seinem fragwürdigen Erscheinen in der NVG-Bürotiefgarage und im Hause Suter wohl auf sich haben könnte? Eine plausible Antwort dazu fiel den beiden aber nicht ein und einen Zusammenhang konnten sie auch nicht erkennen.


Einige Wochen später bekam Francisco wieder einen schockierenden Telefonanruf eines Ex-Mitarbeiters. Diesmal war es Marcel Rubin, einer seiner ehemaligen GFS-Führungsmanager aus seinem damaligen Genfer GFS-Büro. Rubin wollte Francisco davon in Kenntnis setzen, dass wieder eine fürchterliche Selbsttötung stattgefunden hatte. Diesmal habe eine ganze Familie mit Vater, Mutter und drei Kindern, per Selbstunfall ihrem bis dahin blühenden Leben ein Ende gesetzt.


Die Familie des ehemaligen GFS-Kollegen Richard Leconte war dem Ehepaar Ansa bestens bekannt gewesen. Die Ansas und die Familie Leconte waren zu Genfer GFS-Zeiten einige Male gemeinsam mit ihren Kindern auf GFS-Incentive-Reisen gewesen. Die beiden Frauen, aber auch die Kinder verstanden sich seinerzeit untereinander bestens, sodass sie sich gegenseitig auch privat einige Male besuchten.


Rubin erzählte, dass Richard Leconte damals, kurz nachdem Francisco Ansa die GFS verlassen habe, von C. M. hofiert und gedrängt worden sei, sein eigenes GFS-Office in Yverdon le Bain zu eröffnen. C. M. hätte Leconte dafür finanzielle Unterstützung zugesagt, diese aber später nicht eingehalten. Leconte habe sich deshalb immer wieder mit Bankkrediten über Wasser halten müssen. Irgendwann habe ihm seine Bank den Geldhahn zugedreht und die Kredite fällig gestellt. Leconte musste infolge dessen seine Kinder von der Privatschule nehmen und seine Eigentumswohnung verkaufen. Ausserdem kündigte er bei der GFS und verklagte die Firma auf ausstehende Provisionszahlungen und unbezahlte Sozial- und Arbeitslosenbeiträge. Sein letztes Geld soll Leconte dabei in diese drei Zivilprozesse – vor dem Arbeitsgericht, dem Handelsgericht und dem Sozialgericht – investiert haben.


C. M. habe diese Prozesse so lange hinausgezögert, bis Leconte illiquide respektive finanziell ausgeblutet gewesen sei.


Der Prozess vor dem Arbeitsgericht ging dann leider verloren und der GFS wurde eine Prozessentschädigung von 6500 Schweizer Franken zugesprochen. Als Leconte diese Prozessentschädigung nicht zahlen konnte, hätten ihn die GFS-Anwälte in den Privatkonkurs getrieben.


Leconte sei dann zum Sozialamt gegangen, um für sich und seine Familie Sozialhilfe zu beantragen. Dies deshalb, weil er ja als bis dahin selbstständiger GFS-Subunternehmer keine Prämien in die Arbeitslosenversicherung einzahlte. Leconte war somit nichtversichert und hatte keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.


Als dann schlussendlich noch die Leasingfirma sein Auto habe abholen wollen, hätte er offensichtlich für sich und seine Familie keinen Ausweg mehr gesehen. Er habe sich und seine Familie mit dem Family-Van vor einen Betonbrückenpfeiler auf der Autobahn gefahren. Alle Familienmitglieder seien dabei ums Leben gekommen.







 

Francisco war durch diese fürchterlichen Schilderungen totenblass geworden und er fühlte wie sein Herz schwer wurde. Verzweiflung, Ohnmacht und Schmerz des Familienvaters Leconte konnte er ganz und gar nachempfinden. Denn oft schon waren auch ihm ähnliche Gefühle und Gedanken gekommen; doch gottlob war er bisher stark genug gewesen, um den Kampf mit C. M. weiter durchzustehen. In stillen Gebeten hatte Francisco immer wieder darum gebeten, dass der Herrgott ihm und seiner Familie weiterhin diese körperlichen und geistigen Kräfte erhalten möge.


Nach dem Telefongespräch mit Marcel Rubin hatte Francisco den stark in ihm anwachsenden Wunsch, diesem Barbaren Carl Meyer endgültig ›das Handwerk‹ zu legen. Es durfte doch nicht sein, dass dieser geldgeile Machtmensch weiterhin mit seiner GFS unter Deckung, Duldung und Ausnutzung des geltenden Rechts Menschenleben zerstören und vernichten konnte.


Francisco hatte sich zwar niemals in der Rolle eines Märtyrers gesehen und er wollte sicher auch keinen Helden abgeben; aber vor diesem ›Unmenschen und Serienkiller‹ Meyer seinen persönlichen Selbsterhaltungsmut und -antrieb zu verlieren, kam für ihn nicht infrage.







 

Schon lange hatte sich Francisco überlegt, wie ein derartiger Exodus von Menschen und Mitarbeitern hätte vermieden werden können respektive wo neben der Person Meyer, der ›Fehler im System‹ liegen würde. Er hatte ja auch schon lange erkannt, dass dieser Triple-M Möchtegern-Machiavelli-Meyer die GFS-Agenten ganz gezielt in eine finanzielle Abhängigkeit zu sich selbst und seiner Firma GFS führte. Finanziell Abhängige waren für C. M. leicht manipulierbar und somit auch korrumpierbar. Sie waren für ihn in jeder Situation ›Spielbälle‹. Diese Spielbälle konnte er jederzeit zu eigenen Zwecken einsetzen, ohne dass irgendein Verdacht diesbezüglich auf ihn persönlich fiel, weil er als der eigentliche Spielmacher nicht erkennbar war. Finanzielle Abhängigkeiten entstanden schnell, weil die sogenannten ›Unternehmer im Unternehmen‹ auf der juristischen Basis eines ›Handelsvertreters‹ im Mantel einer ›Einzelfirma‹ mit GFS-bevorschussten Provisionen schafften.


Das bedeutete wiederum: Alle privaten und beruflichen Einnahmen sowie alle vorhandenen Vermögenswerte wurden fiskalisch unter dem Namen der Person betrachtet und immer nur auf sie bezogen. Dies galt und gilt natürlich auch für alle finanziellen Haftungsrisiken beispielsweise aus privaten und beruflichen Darlehen, Krediten und Beteiligungen. War zum Beispiel etwas rein geschäftlich schiefgelaufen, musste die betreffende Person auch privat mit ihrem gesamten Vermögen haften. 


In einem solchen Einzelfirmenkonstrukt lag demnach die grundsätzliche Krux des Strukturvertriebssubunternehmers respektive GFS-Agenten – daran würde auch ein allfälliger GFS-Strategiewechsel zu einem GFS-Franchising nichts ändern.


Natürlich konnte Francisco auch diejenige Rechtsstrukturvariante benennen, die für den Agenten die bessere wäre: die ›Kapitalgesellschaft‹.


Allerdings würden nur wenige Strukturvertriebe in Europa diese Variante freiwillig einräumen wollen, weil damit ihre gern gesuchte finanzielle Abhängigkeit und Manipulierbarkeit nicht mehr so effizient greifen würde.


Die beiden geläufigsten Kapitalgesellschaften dafür wären die GmbH und/oder die AG. Sie würden, vereinfacht gesagt, dem/den Eigentümer/n des Stamm- oder Aktienkapitals gehören und immer »nur» in Höhe ihres im Handelsregister eingetragenen Stamm- oder Aktienkapitals haftbar bleiben. Ausgenommen blieben die persönlichen Haftbarkeiten für Fälle bewusst- oder grobfahrlässiger Handlungen der Geschäftsführer.


Die GFS hätte bei einer solchen GmbH-Lösung nur noch die Wahl, entweder ihre Agenten in wirklicher unternehmerischer Autonomie arbeiten zu lassen – mit der Konsequenz diese nicht mehr versteckt manipulieren und in die Abhängigkeit führen zu können – und/oder sich an der GmbH des Agenten mit GFS-Eigenkapital mehr- oder minderheitlich zu beteiligen. Die bei der Einzelfirmenvariante von der GFS in Kauf genommenen Privatkonkurse ihrer Agenten würden bei der Kapitalgesellschaftsvariante in jedem Fall öffentlich, weil im Handelsregister als Kapitalfirmenkonkurse eingetragen. Jene Kapitalverluste daraus wären aber unabhängig vom Privatvermögen des Agenten geblieben; und bei einer Firmenbeteiligung der GFS an der Kapitalgesellschaft des Agenten hätte dann die GFS selbst auch einen erkennbaren schwarzen Peter erhalten. C .M. könnte in diesem Fall dann nicht mehr behaupten, dass der Konkurs des Agenten ein tragischer Einzelfall wäre, der aber allein vom Agenten zu verantworten sei.


Kein Wunder also, dass die GFS keinen ihrer Agenten jemals über derartige Rechtsstrukturvarianten informierte!


Wenige Wochen später bekam Francisco die Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters. Vergeblich hatte sein Rechtsanwalt zwischenzeitlich versucht, die Zuständigkeit dieses Genfer Gerichtes zu kippen und den Prozess in die deutschsprachige Schweiz, dem damals aktuellen Wohnsitz des Angezeigten, verlegen zu lassen. Gegen eine Prozessverlegung nach Luzern hatten sich aber wohl die GFS-Anwälte erfolgreich gewehrt. Ergo war Francisco nun gezwungen, sich zu den jeweiligen Hauptverhandlungen, die ausschliesslich in französischer Sprache stattfanden, nach Genf zu begeben.


Bereits am ersten Tag der Gerichtsverhandlung hatte Francisco vom Gerichtsfranzösisch kaum etwas verstanden. Immer wieder musste er seinen Anwalt um eine Übersetzung bitten. Auf den ersten Augenschein hin stellte er allerdings fest, dass vonseiten der GFS lediglich zwei Anwälte anwesend waren, ansonsten kein bekanntes Gesicht.


Der ›Juge d’instruction pénal‹ trug vor, dass diese Gerichtsverhandlung zum Zwecke einer Voruntersuchung geführt werde, um im Laufe dieser Untersuchung entscheiden zu können, ob gegen Francisco Ansa Strafklage vor dem Strafgericht erhoben werden müsste. Gleichwohl werde dieses Gericht auch darüber entscheiden, ob eine allfällige Untersuchungshaft des Strafangezeigten notwendig sein würde.


Als Francisco diese Übersetzung über seinen Anwalt erhielt, verspürte er schlagartig eine aufsteigende Übelkeit in der Magengrube. Sein Rechtsanwalt bemerkte diese Reaktion und konnte ihn schnell wieder beruhigen, weil er ihm klar machte, dass dies rein formalrechtlich und auch nur theoretisch verstanden werden müsste.


Der Untersuchungsrichter trug alsdann den Inhalt der Strafanzeige vor, wonach Francisco eine noch unbekannte Summe Schweizer Franken aus treuhändisch verwalteten Mitarbeitergeldern veruntreut und unterschlagen haben sollte, um sich mutmasslich daran zu bereichern. Er ließ dabei durchblicken, dass diese Strafanzeige nicht von der GFS-Konzernzentrale oder von Carl Meyer gestellt worden war, sondern von Franciscos ehemaligem Stellvertreter und späterem Nachfolger Grothe.







 

Der Richter wollte dann wissen, wie sich Francisco zu diesen Vorhaltungen äußere. Er fügte hinzu, dass er jene vor der Polizei gemachten Aussagen vorliegen habe und Francisco nun frage, ob er seine Aussagen von damals nochmals bestätigen, verändern oder ergänzen wolle.


Sofort bat Franciscos Rechtsanwalt darum, eine Grundsatzerklärung abgeben zu dürfen.


In dieser Grundsatzerklärung versuchte der Jurist dann darzulegen, dass die Strafanzeige inhaltlich jeder Grundlage entbehren würde, weil es diese angeblich treuhändisch verwalteten Mitarbeitergelder niemals gegeben habe. Die fraglichen Gelder seien ausschließlich Eigentum seines Mandanten und seien ebenso ausschließlich auf dessen privatem Bankkonto gelegen. Das Bankkonto seines Mandaten sei lediglich für geschäftliche Transaktionen im Rahmen der GFS-Niederlassung errichtet und genutzt worden. Das Eigentumsrecht an jenen Geldern resultiere aus Verträgen die sein Mandant mit einigen Subagenten für Büroräume und Büroserviceleistungen in seiner Niederlassung abgeschlossen habe, weshalb diese die monatlich fälligen Miet- und Nebenkostenzahlungen auf das Bankkonto seines Mandanten einzahlten.


Der Untersuchungsrichter wollte natürlich für diese Darlegungen entsprechende Beweisvorlagen sehen, die Franciscos Anwalt in Form der individuellen Verträge und monatlich gestellten Rechnungskopien an die Agenten vorlegte.


Allerdings, so der Rechtsanwalt, seien weitere Beweise in Form der Bankkontoauszüge nach der durch seinen Mandanten ausgesprochenen fristlosen Kündigung in der GFS-Niederlassung in Genf verblieben. Die GFS habe seinem Mandanten damals den weiteren Zutritt zu den Niederlassungsbüroräumen verweigert und die Türschlösser ausgewechselt.


Wer denn Eigentümer respektive Mietvertragspartner zu den Büroräumen der Niederlassung gewesen sei, wollte nun der Untersuchungsrichter wissen.


Franciscos juristischer Vertreter erklärte daraufhin, dass die Eigentümerin eine Genfer Stiftung sei, die der Immobilientreuhand Sergio Rossi das Immobilienmanagement übertragen habe. Als Büromieterin der GFS-Büroräume sei seinerzeit, rein vorübergehend, die GFS-Zentralservice AG in Zürich eingetragen worden, weil sein Mandant bei seiner Einreise in die Schweiz lediglich das Permit B und nicht den von der GFS vorher zugesagten Niederlassungsstatus des Permit C bekommen habe. Bereits damals sei sein Mandant von der GFS und ihren Juristen hinters Licht geführt und betrogen worden, indem diese ihm noch in Deutschland zugesagt hätten seinen Status als ›selbstständiger Unternehmer‹ auch in der Schweiz beibehalten zu können. Mit dieser Zusage habe die GFS Francisco Ansa und seine Familie in die Schweiz gelockt und versprochen, dass er in der französischen Schweiz alleiniger und oberster GFS-Subunternehmerpionier sein werde und die Spitze der Karriere- und Einkommenspyramide für sich gesichert habe.


Erst nachdem die Familie Ansa auf eigene Kosten und mit allem Hab und Gut in Genf wohnhaft gewesen sei, hätten die GFS-Anwälte seinem Mandanten mitgeteilt, dass für ihn dieser Status des selbstständigen Unternehmers erst nach frühestens fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz gelten könnte. Als Übergangslösung wäre seinem Mandanten seinerzeit nur die GFS-provozierte Möglichkeit geblieben, sich zunächst als Direktor im Anstellungsvertrag für die Genfer Niederlassung anstellen zu lassen. Inoffiziell, also im GFS-Innenverhältnis, sei er aber weiterhin selbstständiger Unternehmer geblieben und wurde so wie bisher in Deutschland behandelt und mit Provisionszahlungen nach dem GFS-Karriereplan abgerechnet.


Die Büromiete habe sein Mandant aber gleichwohl immer selbst von seinen eigenen Provisionseinnahmen zahlen müssen; und weil bei den notwendigen Investitionen in die Büroinfrastruktur weitere finanzielle Nachteile zu befürchten waren, habe er die GFS um eine entsprechende Vorfinanzierung gebeten. Die aufwendigen Investitionskosten hätte er ansonsten aufgrund der mangelnden Anerkennung als selbstständiger Unternehmer, steuerlich nicht anerkannt bekommen. Die von der GFS vorfinanzierten Investitionsgelder in das Genfer Niederlassungsbüro seines Mandanten sollten dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich wenn dieser das Permit C bekommen hätte, zurückbezahlt werden.


Für diese Rückzahlung habe die GFS allerdings seinem Mandanten außerdem einen Nachlass in Form eines ›a fond perdu‹ im Betrag von 100000 Schweizer Franken versprochen, weil die GFS-Zentrale die dreivierteljährige Verzögerung der ebenfalls zugesagten französischsprachigen Verkaufsdokumente zu verantworten hatte.


Der Verkaufs- und Provisionsgeschäftsgang sei dadurch respektive durch die rein deutschsprachigen und nur auf Deutschland und nicht auf die Schweiz bezogenen Verkaufsdokumente, für seinen Mandanten und dessen freie Mitarbeitenden im Agenturvertrag erheblich erschwert gewesen. Diese Tatsache sei mit außergewöhnlich hohen finanziellen Einbussen verbunden gewesen, die die GFS mit der zugesagten a fond perdu-Zahlung aber leider nur unzureichend zu kompensieren gedachte. Nun sei es aber vor wenigen Monaten zu einem Zerwürfnis zwischen den Parteien gekommen, weil sein Mandant gewisse Unregelmässigkeiten in den GFS-Zentral-Provisionsabrechnungen für sich und seine Agenten festgestellt und dies firmenintern angesprochen habe. Daraufhin sei Herr Ansa von dem GFS-Vertriebschef Schweiz, einem Monsieur Volker, genötigt und erpresst worden, damit er die Angelegenheit verschweigt. Auf jene Nötigung und Erpressung hin habe sein Mandant dann fristlos alle Verträge mit der GFS gekündigt. Als Quittung dieser Kündigung habe er nun offensichtlich diese Strafanzeigen bekommen, die klar fingiert worden seien, mit dem Ziel, seinen Mandanten persönlich einzuschüchtern und ihn im Markt zu diskreditieren.


Der Anwalt beendete seinen Gerichtsvortrag mit der Feststellung, dass er der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen habe, dass seine Anwaltskanzlei derzeit mögliche Strafanzeigen gegen die Organe der GFS prüfe.







 

Der Untersuchungsrichter hatte sich die Ausführungen des Rechtsanwaltes bis dahin ruhig angehört, konstatierte aber nun, dass die Klärungen dieser Fragen ohnehin nicht Gegenstand der heutigen Strafantragsprüfungen sein könnten. Hier gehe es ausschließlich um die Fragestellung, ob gegen Francisco Ansa ein ordentliches Strafverfahren eröffnet werden müsse, weil dieser eventuell ihm anvertraute Bürogelder unterschlagen und/oder veruntreut hätte.


Der Richter weiter: Er sei aber zuversichtlich, dass Maître Dupont wisse, was juristisch genau zu tun sei, um all jene Fragen zu Arbeitsverträgen, Investitions- und Provisionsabrechnungen zwischen der Firma GFS Schweiz AG und Francisco Ansa und Mitarbeitern klären zu lassen.


Den GFS-Anwälten zugewandt, fragte der Untersuchungsrichter diese nach den besagten Bankkontodokumenten. Die juristischen GFS-Vertreter mussten hierauf zugeben, dass sie diese Kontodokumente aktuell nicht vorzulegen vermochten, weil sie ihnen nur unvollständig vorlägen. Sie würden deshalb beantragen, dass der Untersuchungsrichter die kompletten Bankkontodokumente direkt bei der kontoführenden Bank des Monsieur Ansa einfordere, da es sich ja ausschliesslich um dessen Conti handeln würde, auf die sie keinen Zugriff hätten.
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Geld fressen Seele auf

 


 

Auf seinen immer kraftloser werdenden Armen trug Francisco Ansa den toten Körper seines minderjährigen Sohnes Christiano. Der Dreizehnjährige wirkte abgemagert, ja fast ausgemergelt und dem sonst durchaus kraftvollen Vater fiel es erkennbar schwer, diesen leblosen Knabenkörper auf seinen Armen zu halten. Mit letzter Anstrengung ließ er den toten Jungen auf das Bett zurückgleiten, um sich in der gleichen Sekunde unter leisem Schluchzen auf den Boden sinken zu lassen. 


Seine schmerzerstickte Stimme brachte es kaum hörbar hervor: »Ihr Verbrecher, ihr Mörder!« 







 

Heinz Müller, dem Kriminaloberkommissar der Düsseldorfer Kriminalpolizei, fehlten in diesem Moment nicht nur die Worte, sondern offensichtlich auch die Fantasie, um dem Vater irgendetwas Aufbauendes zu sagen. Er schaute stattdessen nur hilflos zu dem Vertreter des Jugendamtes hinüber, der seinerseits aber auch nur regungslos dastand und auf das Bett des toten Jungen starrte. Absolute Trost- und Hilflosigkeit erfüllte das kalte Kinderzimmer.







 

Nebenan in der Wohnstube dieser kleinen Dreieinhalbzimmerwohnung, die im noblen Düsseldorfer Vorort Angermund lag, standen bereits zwei kunststoffbeschichtete Särge der KTU Düsseldorf. In einem dieser Transportvehikel der kriminaltechnischen Untersuchungsbehörde lag der ebenfalls leblose Körper der Angelina Bernardo-Ansa, der Exfrau Franciscos und Mutter des toten Christiano.







 

Aus dem Kinderzimmer heraus verfolgte der Kriminalkommissar mit einem Auge das Arbeiten seiner Kollegen im Wohnraum nebenan.


Plötzlich sprang Francisco Ansa auf, stellte sich vor den Kriminalkommissar und den Vertreter der Jugendbehörde und rief ihnen mit erhobenen Fäusten und erstickter Stimme zu: »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen – alle!« 


Unmittelbar danach verließ er eilig die Wohnung seiner Exfrau und verschwand in der regnerischen Nacht.







 

Die Nässe und die Kälte spürte Francisco nicht und er lief ohne jedes Ziel einfach so weit wie ihn seine Füsse, die ihn im Grunde gar nicht tragen wollten, dann doch trugen. Weder spürte er seinen Körper noch empfand er irgendwelche Gefühle; da war nur noch Leblosigkeit, absolute Leere und Stille.







 

Wie er später in jenen Zug, der von Düsseldorf nach Zürich fuhr, gekommen war, daran erinnerte Francisco sich nicht mehr – auch hier nur absolute Leere.


Vollkommen apathisch saß er nun in diesem Zugabteil und starrte immerzu und mit leerem Blick aus dem Fenster hinaus. Der Novembernebel hatte die einst wunderschön anzusehende Außenwelt in sich eingehüllt und ihr somit ein gespenstisch anmutendes Aussehen verliehen.


Langsam, ganz langsam glaubte er, nach dieser unendlichen Leere sich selbst wieder etwas spüren zu können; die Angespanntheit seines Körpers, seine Schwäche und Müdigkeit. Wie gerne würde er jetzt schlafen und sich ausruhen!


Doch der erlösende Schlaf wollte einfach nicht zu ihm finden.


In der Leere seines immer noch schmerzbetäubten Bewusstseins nahm er allmählich das endlose, monotone Fahrgeräusch des Zuges wahr. Dann, ganz plötzlich, tat sich ein kleines Loch in diesem Novembernebel auf und Francisco glaubte, im Nebelriss ein Gesicht zu erkennen. Blitzartig war er sich dann ganz sicher! Es war ein ihm sehr bekanntes Gesicht: Christianos! Warum aber war es so aschfahl, weiß und so starr? So plötzlich, wie sich das Nebelloch aufgetan hatte, war es wieder verschwunden, zusammen mit Christianos Gesicht und der Erinnerung an jene fürchterlichen Ereignisse.


Alles war nun vernebelt.


Nach einer schier endlosen Weile in der Monotonie des Zuggeräusches traf sein Blick erneut auf ein Loch im Nebel, das ihm jetzt aber viel grösser erschien als das vorherige. Tief, ganz tief tauchte nun sein Bewusstsein in dieses neue Nebelloch hinein und sogleich fühlte er sich umhüllt von einer beschaulichen, gar wundersamen Ruhe. Kurz darauf gewärtigte er vogelperspektivisch zu erkennende, vertraute Bilder aus seiner bewegten Vergangenheit.







 

Er erkannte das Jahr 1998. Angelina, seine Ehefrau, war gerade aus dem Schlössli wieder heimgekommen und bereits kurze Zeit später hatte sie Francisco mitgeteilt, dass sie ihn jetzt verlassen und mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. 


Die Kinder waren deprimiert und hin- und hergerissen, weil sie diese Trennung der Eltern doch absolut nicht wollten. Der elfjährige Frederico und sein um acht Jahre jüngerer Bruder Christiano ließen sich später von ihrem Vater überreden, sich doch zunächst einmal in Düsseldorf umzuschauen, wie man im Hause der Oma so leben könnte.


Tochter Carol, die Vierzehnjährige, hatte sich entschieden, lieber bei ihrem Vater und bei ihren Freundinnen zu bleiben. Ausserdem spekulierte sie darauf, endlich wieder ein eigenes Zimmer zu bekommen und endlich keine Engelgeschichten mehr anhören zu müssen. Ihre Mutter, Angelina, hatte nämlich viele solcher Engelgeschichten und darüber hinaus auch viele Geschichten von himmlischen Initiationsprozessen, die sie auf ihren Astralreisen erlebt haben wollte, erzählt. 


So war sie eines Tages auch gekommen und hatte diese Botschaft des höchsten Engels Metathron, dem, wie sie sagte, höchsten Engel an Gottes Seite, übermittelt: Gott persönlich habe ihr und Francisco über Metathron mitteilen lassen, dass nunmehr die Ehezeit Ansa beendet sei. Angelina möge nach Deutschland zurückkehren, um dort ihre sofortige Aufgabe als Heilerin anzutreten.


Francisco war schockiert, damals wie heute – und sofort kamen ihm seine damaligen Gedanken wieder in den Sinn: »Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.« 


Waren das nicht kirchlich gesalbte Worte, die bei Hochzeiten für feuchte Augen sorgten? Sie erschienen ihm unter diesen Umständen fast sarkastisch, weil der einst wortimmanente Glanz einer dumpfen Ohnmacht gewichen war. Zumal Francisco und Angelina seinerzeit nur standesamtlich heiraten durften, weil Angelinas katholisch geprägte Familie und ihr Haus-und-Hof-Pfarrer befunden hatten, dass dieser Protestant Francisco, der ja schon einmal geschieden worden war, zu unrein für eine katholisch-kirchliche Hochzeit wäre.


Doch einmal angenommen, Angelina hätte diese Botschaft tatsächlich von Gott erhalten, warum sollte jetzt eigentlich Gott diese Ehe für beendet erklären, wenn sie doch gar nicht vor ihm geschlossen worden war? Oder sollte der Umkehrschluss dazu richtig sein: Was Gott nicht zusammenfügt, wird er später scheiden?



Anyway. Francisco war damals jedenfalls ziemlich perplex und verstört gewesen, als Angelina ihm jene göttliche Botschaft übermittelt hatte und – viel schlimmer noch – sich daran zu halten gedachte.







 

Aus der Vogelperspektive betrachtet erlebte Francisco nun noch einmal, wie ursprünglich alles ganz normal – eigentlich sogar sehr positiv – angefangen hatte.


Beruflich hatte der junge Familienvater Francisco Ansa, damals 1990, seine erste berufliche Enttäuschung erlebt. Er kämpfte zuvor viele Jahre für die Durchführung eines selbst konzipierten europäischen Armutsprojektes, dem »European Program against poverty‹‹ und verhandelte und stritt mit zahlreichen Politikern, Wirtschafts- und Sozialverbänden aller Couleur. Selbst die EU-Kommission in Brüssel gewann er als Finanzierungspartner des später durchgeführten wissenschaftlich evaluierten Projektes. Über viele Jahre waren unzählige Überstunden in diesem sozialpolitischen Projekt zusammengekommen und von allen Seiten war er für diesen Projektansatz und sein ausserordentliches Engagement gelobt worden.


Dann hatte der Souverän ein neues Kommunalparlament gewählt und neue politische Köpfe implementiert, die nunmehr sein Projekt mit ihren faulen Lorbeeren auffüllen und verändern wollten. Schnell musste Francisco erkennen, dass er gegen derartige Machtpolitiker und Vorgesetzte machtlos war und dass diese künftig nicht mehr an die Menschen und Zielgruppen im Projekt denken würden, sondern nur an ihren persönlichen Machtausbau und ihre Lorbeeren. Konsequent hatte er sich daraufhin aus dem öffentlichen Dienst und dem sozialpolitischen Engagement verabschiedet. 







 

Ursprünglich ohnehin als Unternehmersohn geboren, zog es ihn nun in die freie Wirtschaft. Dort, so vermutete er seinerzeit, würde persönliche Leistung und Engagement gerechter und fairer behandelt werden.


Dann las er jene Zeitungsanzeige: »Unternehmer im Unternehmen gesucht! Die Freiheiten und das Einkommen eines Selbstständigen, verbunden mit den Sicherheiten eines Angestellten im internationalen Konzern!«


Diese Anzeige entsprach genau seiner Zukunftsvision.


Logisch, dass er jenem Global Financial Services (GFS) seine Bewerbung sofort zusandte. Alles Weitere lief wie von fremder Hand geführt, fast eigendynamisch. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch deshalb, weil Francisco und Angelina schon seit Jahren auf der grundsätzlichen Sinn- und Zielsuche zu ihrem eigenen Leben waren.


Jene Grundsatzfragen aus Methusalems Zeiten: Woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn respektive die Aufgabe im Leben; und wissen wir unsere Fähigkeiten, Talente und Intuitionen zu erkennen und richtig zu nutzen; wissen wir unser Leben richtig zu nutzen und zu gestalten?


Dies waren elementar wichtige Fragen für sie beide gewesen! Viele Jahre hatten sie schon gemeinsam darüber philosophiert und zu diesen Lebenssinn- und Lebenszielfragen gute persönliche Gespräche geführt.


Durch diesen kalten Novembernebel betrachtet, sah Francisco heute, dass ihn jene ereignisreiche Zeit beim GFS – vor allem die mit den aussergewöhnlich schmerzhaften Lebens- und Familienereignissen –, doch viel stärker mit diesen Lebenssinnfragen konfrontiert hatte, als er sich je eingestand.


Fragen wie, ob ein Leben, ein Schicksal ohne tieferen Sinn wirklich real und solche Realität überhaupt lebenswert wäre? Oder ob es sogenannte Zufallsbegegnungen beziehungsweise Zufallsereignisse im Leben geben respektive ob deren einziger Sinn und Zweck darin bestehen könnte zufällig zu sein? Diese und ähnliche Grundsatzfragen suchte er für seine persönlichen Handlungsmaxime aufzuklären.


Einmal mehr über jene auffällig geschaltete Zeitungsanzeige des GFS! Im Grunde konnte er feststellen, dass er diese Anzeige nur ganz zufällig gelesen hatte, weil ihm jemand ausgerechnet an diesem Tag, diese Zeitung mit dieser Stellenanzeige geschenkt hatte. Die spätere Begegnung mit Carl Meyer, kurz C. M. genannt, und seinem Global Financial Services (GFS) war also, ganz klar, von diesem kleinen Zufall des Zeitungsgeschenkes abhängig gewesen. Allein die Tatsache, dass ihm später, quasi infolge dieser Zeitungsanzeige, ein ganz spezielles Schicksal widerfahren war, hatte ihn weder an einen Zufall noch an ein Ereignis ohne tieferen Sinn glauben lassen. Wahrscheinlich war es eher seine persönlich-sinnliche Öffnung respektive seine grundsätzlich geistige Suche gewesen, die ihn speziell für dieses Neue sensibilisiert hatte. Er hätte also, früher oder später, auch eine andere Anzeige des GFS finden können. 







 

Zugegeben: Francisco wollte eigentlich auch diesen selbsterklärten Einkommensmillionären und ihrem Multi-Level-Marketing-Unternehmens-Guru C. M., nicht die alleinige Schuld für sein späteres persönliches Schicksal geben, weil er damals selbst auf diese Vision vom finanziell unabhängigen Menschen regelrecht abgefahren war.


Im Gegenteil: Diese Lebensvision jener MLM-Multiplikatoren hatte Francisco seinerzeit so angesprochen, dass er auch den offen praktizierten Geld- und Menschenkult zunächst nicht als störend empfand, sondern ihn in Analogie zum Spitzensport als Beweis des Mach- und Erreichbaren innerhalb des GFS akzeptierte. Quasi als Sinn- und Motivationskatalysator hatte C. M. damals immer wieder betont, dass die Basis für viel Gutes auf dieser Welt in der Regel Erfolg und Geld sei; und wie viel mehr Erfolge und Gutes erst noch entstehen könnte, wenn beispielsweise die GFS-Unternehmer respektive Mitarbeiter wirtschaftlich so erfolgreich wären, dass sie finanzielle Unabhängigkeit erreicht hätten – ergo so viel Geld verdienten, dass sie damit viel Gutes tun könnten.


»Spüren Sie, wie gut sich das für Sie anfühlt, bald viel Gutes tun zu können?«, hatte C. M. rhetorisch nachgefragt. 







 

Seine ersten GFS-Erfolge von damals waren Francisco besonders gut in Erinnerung geblieben, weil sie vollkommen unkompliziert und ganz einfach zustande gekommen waren. Jene Erfolge hatten ihn zusätzlich beflügelt und motiviert. Auch erinnerte er sich jetzt daran, wie er seinerzeit mit weichen Knien und hoch pulsierendem Herzschlag die ersten Status- und Bedarfsanalysen bei seinen Kunden aufgenommen hatte.


Sein erster GFS-Mentor – jene Person, die ihm als Führungsmanager und Coach zugehalten worden war – hatte ihm damals klargemacht, dass es im ersten Kundengespräch lediglich darauf ankommen würde, gute und gezielte Fragen zu stellen. Dies hatten sie dann in vielen persönlichen Meetings, großenteils mit wiederholenden Rollenspielen regelrecht einstudiert.







 

Selbst allfällige Rückfragen oder Einwendungen des Kunden wurden berücksichtigt und ebenfalls in einer sinnvollen Reaktions- und Antwortform eingeübt.


Die analyserelevanten Antworten seines Kunden hatte Francisco unmittelbar in den gedruckten Antwort- und Analysebogen einzutragen gehabt. Sein Mentor hatte ihn dann stimuliert: »Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Herr Ansa, wie dankbar Ihnen Ihre Kunden sein werden, wenn Sie Ihnen später mindestens den durchschnittlichen Finanzvorteil von 5000 DM, zum Beispiel durch Steuerersparnisse, geringere Versicherungsprämien, bessere Kapitalzinsgutschriften oder weniger Mietzinszahlungen, überbringen werden. Spüren Sie, wie gut sich das anfühlt?«








 

Das klang damals sehr vielversprechend und nachvollziehbar für Francisco; doch blieb er lange äusserst skeptisch und fragte sich, wie das in der Praxis wohl umsetzbar sein würde. Er wollte auf keinen Fall schuld daran sein, wenn Menschen finanzielle Einbussen oder Nachteile erlitten, schliesslich war er nach seinem Studium der Sozialwissenschaften ja auch einige Jahre Leiter dieses europäischen Armutsprojektes gewesen.







 

Er hatte menschliche Schicksale und Probleme, die oftmals auch Folgen aus Verlusten wie: Arbeitsplatzverlust, Partnerverlust, Kapitalverlust, Lebenssinnverlust waren, hautnah kennengelernt. Er hatte jene Verantwortung, die er mit diesem Finanzberater- und Finanzvermittlerjob jetzt eingegangen war, durchaus erkannt und er wollte nachhaltig und wachsam mit dieser Verantwortung umgehen.







 

Nach dem ersten Kundengespräch saß er mit seinem Coach zusammen und sie sahen sich gemeinsam seine ausgefüllten Kundenfragebögen näher an.


»Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Ansa! Schauen Sie, Ihr Kunde hat seinen Arbeitslohn mit 6500 DM brutto im Monat angeben, seinen Nettolohn mit 4200 DM. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, lieber Herr Ansa, wir könnten Ihrem Kunden sagen, dass er in Zukunft 4800 DM netto, also monatlich 600 DM mehr, in der Tasche haben könnte.  Das würde dann für Ihren Kunden bedeuten, er hätte im Laufe der nächsten zehn Jahre durch Sie einen finanziel- len Gesamtvorteil von fantastischen 72000 Deutschen Mark. Was glauben Sie, Herr Ansa, würde Ihr Kunde dazu sagen?«








 

Francisco spielte mit: »Super! Aber wie soll das gehen?«








 

Dieses Pingpongspiel zwischen Berater und Kunde gehörte natürlich zur GFS-Verkaufsschulung. Also auch die nachfolgende Antwort des Coach: »Richtig, Herr Ansa! So reagieren nämlich alle Kunden, denen wir derartige Finanzvorteile vermitteln können. Würden Sie, als Kunde, einen solchen Finanzvorteil denn auch für sich selbst nutzen wollen, lieber Herr Ansa?«








 

»Wenn dies wirklich ein seriöser und für mich gut zu realisierender Finanzvorteil wäre, dann sicherlich!«, antwortete Francisco. 







 

Mit diesem klaren Bekenntnis hatte er sich nun selbst  zum Kunden und Käufer des Finanzproduktes gemacht,  was psychologisch enorm wichtig war, weil ein guter Verkäufer nur solche Produkte verkaufte die ihn selbst überzeugten.


Im Folgenden zeigte ihm der Coach den Realisierungsplan für jenen Finanzvorteil auf und Francisco war absolut erstaunt und begeistert. Vor allem war er auch deshalb begeistert, weil ihm der Coach viele Vergleiche und Presseartikel aus Kapitalmarktmagazinen präsentiert hatte, die den vom Coach aufgezeigten Weg als sehr guten Weg zur Realisierung von Kapitalvorteilen apostrophiert hatten. Selbst diejenigen Finanzgesellschaften, die im Markt über Jahre hinweg die beste Produktperformance nachgewiesen hatten, waren in diesen Magazinen beschrieben worden; und der GFS gehörte zu deren vertraglich eingebundenen Vermittlungspartnern!


Der Kunde reagierte damals genauso begeistert wie Francisco zuvor.


Nach der Präsentation, die zunächst sein Coach für ihn durchgeführt hatte – und Franciscos durfte ihm kritisch über die Schulter schauen – unterzeichnete sein Kunde sofort alle notwendigen Originalverträge der vertragsausführenden Bank- und Versicherungsgesellschaften.







 

Später als Francisco im Mercedes seines Coach saß, gratulierte dieser ihm per Handschlag freudig und sagte, dass er gespürt habe, dass Franciscos Kunde wirklich glücklich gewesen sei, weil er diesen Finanzvorteil für sich habe realisieren können. Francisco fühlte seine innere Zufriedenheit, so wie damals. 


Sein Coach nahm dann einen Rechner hervor und gratulierte Francisco noch einmal: »So, lieber Herr Ansa, Sie haben damit heute Ihre ersten GFS-Vertriebspunkte generiert und damit einen Bruttoverdienst von 2100 DM erreicht. Wie fühlt sich das nun alles für Sie an?«








 

Francisco war total überwältigt. Was?! In diesen 4 Stunden mit Fragebogen ausfüllen, analysieren und präsentieren, hatte er schon 2100 DM verdient? Das entspräche ja einem Stundensatz von 525 DM.


Das sei ja so fantastisch wie unglaublich, hatte er seinem Coach freudig mitgeteilt; dafür hätte er in seinem alten Beruf volle zehn Tage arbeiten müssen!







 

Einige Wochen später saß Francisco mit butterweichen Knien, weil nun ohne Coach, dem Hausbanker eines neuen Kunden gegenüber. Zuvor hatte er seinem Kunden jenes neue Hypothekenfinanzierungskonzept vorgestellt, das er von seinem Coach in drei Coachingstunden beigebracht bekommen hatte. Sein Kunde hatte absolut begeistert reagiert und ihn gebeten, dieses Finanzierungskonzept unbedingt mit seinem Hausbanker zu besprechen. Natürlich hatte Francisco diesem Vorgehen zugestimmt, war es doch auch vorhersehbar gewesen.


Dann saß er vor diesem Banker, der wahrscheinlich ein sehr viel grösseres Finanzierungs-Know-how haben würde als er – so nahm er jedenfalls damals an. Als er dem Bankier das Konzept dargelegt hatte, zeigte sich dieser ebenfalls sehr beeindruckt und gratulierte ihm zu seinem grossen und sehr speziellen Fachwissen. Mit diesem persönlich qualifizierenden Testat eines Bankiers im Kopf fühlte sich Francisco fortan allen noch anstehenden Herausforderungen eines Finanzberaters wirklich gewachsen.







 

Die schon in den 90er-Jahren über die Firma GFS auftauchenden negativen Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse hatte C. M. stets mit Neid- und Verleumdungskampagnen erklärt. Diese seien entweder initiiert von der bösen und aggressiven Konkurrenz oder von jenen ehemaligen Mitarbeitenden, die sich selbst wegen Faulheit und Erfolglosigkeit entlassen hätten. Den Grund für ihre Erfolglosigkeit würden solche Verlierer aber immer nur beim GFS und niemals bei sich selbst suchen. Diese Schmutzartikel seien jedenfalls frei erfunden und haltlos, ausserdem schlecht recherchiert; von solchen Journalisten eben, die wegen ihrer schlechten Arbeitsweise viele Gerichtsklagen einstecken und ihre Arbeitgeber oft wechseln müssten. C. M. quittierte jeden Hinweis auf diese Negativpresse, die zum Beispiel den GFS auch als provisionsheischende Drückerkolonne darstellten, mit einem breiten, selbstbewusst süffisanten Lächeln und mit der metaphorischen Floskel: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«








 

Dann: Ganz by the way projizierte er einige Overheadfolien mit anderen Zeitungsheadlines an die Wand und sagte: »Glauben Sie einfach das, was Ihnen richtig erscheint, weil Sie die Dinge hautnah und somit besser beurteilen können! Schauen Sie:«


		Carl Meyer: Konzernunternehmer mit Herz für Kinder.


		Carl Meyer: Wirtschaftsboss eröffnet Kinderheim.


		GFS-Kinderstiftung finanziert Herztransplantation von Marco.


		GFS-Kinderstiftung weiht Badewelt für behinderte Kinder ein.


		C. Meyer kann sein Lied vom Erfolg und vom Neid singen.









 

Den jeweiligen Folienwechsel unterlegte er sprachmonoton mit den Wiederholungen: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«








 

Francisco erfuhr leider erst viel später, als er bereits GFS-Direktor gewesen war, wie C. M. jene so gut vermarkteten Engagements als Gutmensch und Spender wirklich finanzierte.


Er erfuhr später auch am eigenen Leibe, was der Öffentlichkeit von damals bis heute verborgen geblieben war; dass nämlich diese in der Öffentlichkeit immer noch umstritten gebliebene Finanzvermittlung GFS lediglich von aussen her betrachtet ihr grosses Geld mit ihren Kundenfinanzgeschäften generierte. Heute wusste er es besser!


Francisco – und viele andere GFS-Führungsmanager – hatte immer nur vermuten, aber nie beweisen können, dass C. M. eine geheim sprudelnde Zusatzgeldquelle ganz für sich und seinen persönlichen Nutzen erschlossen hatte. Eine Geldquelle, die ihm zusätzlich und neben den offiziellen Vermittlungsgeschäftsmillionen nochmals zigmillionen Euro mit monatlich verzinsten Geldern – die er zur Aufstockung der laufenden Betriebs- und Stiftungsmittel verwendete – generierte; allerdings auf einer mit Vorsatz manipulierten, betrügerischen Basis. Dass diese betrügerische Geldnebenher-Maschine mit den Jahren auch viele Opfer forderte, Familienexistenzen vernichtete und Menschen in den Suizidtod getrieben hatte, war von C. M. billigend in Kauf genommen worden; wurde er doch weiterhin, auch von der Presse, als Erfolgsgenie und Gutmensch apostrophiert.


C. M. bemerkte natürlich schnell, dass dieses soziale Engagement, das so hervorragend in seine personifizierte Macht- und Marketingstrategie passte, viel Geld benötigte; Geld, das in einem Millionenkonzern auch anderswo gebraucht wurde, jedenfalls wenn der Konzern weiterhin wachsen sollte. Vielfach waren nur ganz kurzfristige Dispositionen zu treffen, denn in einem Finanzkonzern der sein Wachstum darauf abgestellt hatte mit immer mehr neuen Mitarbeitern, immer mehr neue Kunden und damit immer mehr neues Geld zu generieren, traten eben nur kurzfristige Liquiditätsengpässe auf. 







 

Francisco hatte sich selbst viele Jahre lang Vorwürfe gemacht. Vorwürfe, weil ausgerechnet er, der als kritischer Menschenbeobachter und Menschenkenner bekannt war, sich damals von diesem C. M. so hatte blenden lassen. Er war zwar nicht allein dieser Blendung anheimgefallen, sondern wusste sich in bester Gesellschaft mit noch hundert anderen, doch waren sie alle diesem ›Blendwerk aus Worten, Taten und Tränen‹ des C. M. gefolgt; aber als Entschuldigung ließ er das für sich nicht gelten.


Angelina und er gehörten damals, in den Anfängen des GFS, sicher zu den kritischeren Zeitgenossen und sie hatten diesem Präsentationsprofi C. M. und seiner Unternehmensidee zunächst mit sehr vielen und sehr kritischen Fragen gegenübergestanden. C. M. hatte Francisco und Angelina oft ganz persönlich angesprochen und sie mit der Vision vom ›Sinn des Lebens in finanzieller Unabhängigkeit‹ regelrecht aufgeweicht und angefixt. Vielfach hatte C. M. sie zu persönlichen Gesprächen und Besuchen in seinen privaten Olymp im hohen Norden Deutschlands eingeladen und beiden dann versichert, dass er in Francisco Ansa einen ganz besonderen unternehmerischen Erfolgsmann mit grösstem Zukunftspotenzial sehen würde.


Jetzt erinnerte sich Francisco wieder, damals war Angelina von einem merkwürdigen C. M.-Damenseminar zurückgekommen und sie teilte Francisco lauthals lachend mit, was C. M. all den Frauen persönlich geraten hatte: diese sollten nämlich in ihre Schlafzimmertüren einen elektronisch speziell verkabelten Türschlitz einbauen lassen der so programmiert sei, dass der Ehemann nur noch zu seiner Ehefrau hereinkäme – für Liebesspiele oder Ähnliches –, wenn er zuvor seine GFS-Wochenumsatzliste durch jenen Türschlitz seiner Frau zugeschoben und diese die Umsatzzahlen und das daraus resultierende Einkommen als ausreichend und gut per Türöffner bestätigt habe. Angelina fand damals allein schon deshalb ihren Spass daran, weil Francisco auf jenen Joke nur mit Unverständnis signalisierenden, lupfenden Augenbrauen reagierte. Erst viel später gewärtigte Francisco in alledem, selbst in solch angeblichen C. M.-Jokes, dessen subtile Strategie und Methode, mit der dieser sich einen ganz speziellen ›Inner-Circle‹ zusammenstellte. Die Mitgliedschaft in diesem inneren Führungszirkel und die persönlichen Einladungen und Huldigungen des Meisters hatten Kult- und Karrierekulminationsstatus und jeder der dabei sein wollte – und jeder wollte dabei sein –, musste sich immer wieder aufs Neue über ständig steigende Umsatz- und Mitarbeiterzahlen bei C. M. empfehlen.


Circle-Members erhielten von C. M. dann ganz persönliche Einladungen zu C. M.-Specials, zum Beispiel in Sachen Savoir-vivre. Sollte heissen: Wie bewege und verhalte ich mich in einem Spielcasino; wie gewinne ich dort mindestens immer mein eingesetztes Geld zurück; wie esse und geniesse ich ein 7-Gänge-Menü aus der Haute Cousine etc. C. M. ließ sich bei seinen C. M.-Specials auch nicht lumpen und spendierte den Eingeladenen das notwendige Spielgeld und die Mund- und Augenexplosionen im Gourmettempel. So mancher C. M.-Special Guest wunderte sich allerdings bei diesen Anlässen, dass dieser von ihnen so bewunderte Meister und Lebenskünstler selbst jede dieser kunst- und liebevoll arrangierten Küchenkreationen wie ein Ausgehungerter und Notgetriebener schnellstmöglich verschlungen hatte, während er dazu lautstark schmatzte und schaufelartige Armbewegungen vollzog.







 

C. M.-Special-Eingeladene konnten sich ausserdem sicher sein, in der Regel auch noch zu ganz besonderen GFS-VIP-Club-Reisen, in die GFS-Luxusvillen in den USA, der Karibik oder nach Südfrankreich, eingeladen zu werden. Denn als C. M.-Special-Guests hatten sie automatisch auch einen neuen Umsatzrekord generiert; ein gewollter Perpetuummobile-Effekt. Jene Reisen respektive Luxusvillen avancierten seinerzeit zum Mekka der GFS-Erfolgs-Strukkis und ihrer Lebenspartner. Nur wer hier dabei war, konnte und durfte mitreden, wenn über Erfolg und über Leben im Luxus gesprochen wurde – und es wurde viel gesprochen und viele Fotos und Videos herumgezeigt. Zum Kreis der GFS-Umsatzstars zu gehören hieß, Luxus pur zu (er-)leben, sich ausschliesslich in 5-Sterne-Hotels, im Glimmer und Glamour der Reichen dieser Welt zu bewegen. Leider bemerkten nur wenige Menschen, so wie Francisco, dass es hierbei, leider nur allzu oft, auch solche Menschen gab, bei denen das Portemonnaie schneller gewachsen war als ihr Charakter und Verstand.







 

Das Perfideste an solchen Veranstaltungen aber war: Derartige Events und Incentives dienten immer nur dem einen CM.-Ziel: Noch mehr Umsatz und noch mehr Geld; und damit zahlte ja schlussendlich jeder ›VIP‹ seine Reise auch noch selbst!








 

C. M. verdiente vertragsbedingt, das heißt prozentual, immer mit, wenn seine GFS-Verkaufsagenten/Subunternehmer unzählige Finanzgeschäfte zwischen Finanzinstituten (zum Beispiel Banken, Versicherungen und andere) und ihren selbst akquirierten Kunden vermittelten.


Der eigentliche Geschäfts-Clou in diesem Multi-Level-Marketing war jedoch: Das alle GFS-Vermittlungsagenten respektive Unternehmer im Unternehmen/selbstständige Handelsvertreter und/oder Franchisenehmer, ihre Betriebskosten ganz alleine trugen, während sie vertragsbedingt alle ihre Provisionseinnahmen aus ihren vermittelten Finanzgeschäften auf das C. M.-/GFS-Geschäftskonto überweisen lassen mussten. Der GFS-Konzern verteilte erst später, nach Abzug diverser GFS-Zusatzkosten, die Provisionen an die Agenten gemäss ihren jeweiligen Karrierestufen.







 

Darüber hinaus konnte niemand im GFS erfolgreich werden, der den ›C. M.-Code of Conduct‹ nicht kannte und anwendete.


Dieser Code of Conduct hieß: Wer C. M. widerspricht und/oder kritisiert wird abgeschmiert!


MLM hieß demzufolge auch ›Meyer-Level-Marketing‹, was wiederum bedeutete: Machiavelli kennen und selber leben zu lernen, denn C. M. hielt viel von jenem Machtmenschen und Lebensphilosophen des 15./16. Jahrhunderts, den er in seinen Inner-Circle-Gesprächen stets mit Überzeugung zitierte. 


Francisco erinnerte sich, dass C. M. ihn einmal in einem persönlichen Gespräch zur Umsetzung des rezitierten Führungsverhaltens Machiavellistischer Prägung aufforderte:







 

		Sorgen Sie stets durch finanzielle Grosszügigkeit für positive Grundstimmung und Grundhaltung zwischen Ihnen und ihrem Führungsmanagement sowie für daraus resultierende finanzielle Abhängigkeiten zu Ihnen persönlich.


		Loben Sie stets Ihre Führungsmanager in persönlichen Gesprächen und versuchen Sie diese Menschen, wenn sie für Sie wertvoll scheinen, irgendwie persönlich an sich zu binden – zum Beispiel durch grosszügige Kreditvergaben.


		Sollten Sie einmal persönliche Kritik an einem Ihrer Manager äussern müssen, dann niemals vor anderen, sondern immer nur persönlich. Loben Sie aber zunächst diesen Manager und bekunden Sie, dass Sie ihn gut leiden mögen.


		Kritik selbst äussern Sie immer nur indirekt und unmittelbar, das heisst: Sie sagen, Sie hätten von einem seiner Kollegen soeben erfahren, dass dies oder jenes vorgefallen sei; nicht Sie, sondern der andere ist damit der vermeintlich Böse.


		Lassen Sie Ihren Manager dann dazu Stellung nehmen und versichern Sie ihm anschliessend, dass Sie persönlich weiter an ihn glauben und dass Sie davon überzeugt sind, dass diese von jenem Kollegen geäusserte Kritik sicher masslos übertrieben oder gar falsch sei. Empfehlen Sie Ihrem Manager dann, diese Angelegenheit schnellstens selbst zu klären, aber unter allen Umständen dabei seine Verschwiegenheit über die ›Informationsquelle‹ zu bewahren.


		Persönliches Fehlverhalten und Illoyalität dürfen Sie niemals dulden und durchgehen lassen. Trennen Sie sich sofort und ohne Kompromiss von illoyalen Menschen an Ihrer Seite.









 

C. M. hatte mit diesen sechs Verhaltensregeln Francisco nicht nur einen persönlichen Rat, sondern auch einen Wink mit dem berühmten Zaunpfahl gegeben – den Francisco aber erst viel später verstehen lernen sollte.


Machtspiele waren C. M. besonders lieb, im Besonderen solche, die er mit ausgesuchten Vasallen führte; Menschen wie Marionetten dahin führen, wo er sie (ge-)brauchen konnte.







 

Francisco erinnerte sich jetzt auch wieder, wie er selbst einmal an einem eigentlich gewöhnlichen Managementmeeting, das nach Plan ohne C. M. hatte stattfinden sollen, von C. M. auf dessen Marionettenbühne geführt worden war.


C. M. hatte ihn nämlich aus einem Taxi heraus angerufen und zu ihm gesagt: »Herr Ansa, können wir uns bitte in 10 Minuten draussen vor dem Hotel treffen?«



Francisco hatte sich natürlich wie von C. M. gewünscht, vor das Hotel gestellt und gewartet. Als C. M. dann aus dem Taxi gestiegen war, forderte er Francisco auf, die Rechnung seines Taxis zu übernehmen. Er selbst habe leider kein Kleingeld. Ohne Franciscos Antwort abzuwarten verschwand C. M. damals im Hotel.


Selbstredend ging Francisco seinerzeit zu jenem Taxifahrer und fragte nach der Rechnung.


»Das macht dann 235 Schweizer Franken, wenn Sie bitte so gut sein wollen.«



Francisco geriet nun in eine Zwickmühle. Er war damals nämlich gerade für den GFS von Deutschland in die Schweiz umgesiedelt und hatte im Grunde immer zu wenig Bargeld bei sich, auch deshalb, weil er eigentlich alles mit seiner Kreditkarte bezahlen wollte, um eine bessere Ausgabenkontrolle für sich zu erreichen.


Doch an diesem Tag war es ›zufällig‹ einmal anders.


Er hatte gerade an dem Morgen 250 Franken aus dem Bankautomaten geholt, weil er seinen Kindern hoch und heilig versprochen hatte, wenigstens ein paar kleine Geschenke von seiner Geschäftsreise mitzubringen.


Eigentlich wollte er seinerzeit 300 Franken abheben, doch der Automat weigerte sich. Francisco erinnerte sich wie er an diesem Morgen fluchte und sich wunderte, dass der Bankautomat nicht mehr Geld herausgeben wollte. Doch er wusste auch, dass seine Frau Angelina mit ihrer Zusatzkreditkarte ebenfalls Zugriff auf dieses Geschäftskonto hatte, obwohl sie eigentlich nur auf das Privatkonto zugreifen sollte. Auch glich die Bank manchmal in Eigeninitiative seine Conti untereinander, ohne vorherige Rücksprache, einfach aus, wenn eines der Konten ins Minus gerutscht war. So hatte er damals darin die mögliche Ursache seines geheimnisvollen Cash-Drains gesehen; denn eigentlich war seine letzte Provisionsabrechnung doch relativ hoch ausgefallen und so sollte das Geschäftskonto entsprechend aufgefüllt worden sein.







 

Was er aber definitiv wusste, war, dass C. M. leider dafür bekannt war, dass er sich gerne hin und wieder bei einem seiner ›ausgewählten Jünger‹ Geld auslieh. Das allein wäre nun nicht weiter problematisch gewesen, wenn nicht auch bekannt gewesen wäre, dass C. M. später niemals auf eine Geldrückgabe angesprochen werden wollte. Dies wertete dieser nämlich als eine Art Misstrauen und Fehlverhalten seiner Person gegenüber.


Francisco hatte selbst einmal den buchstäblichen Fall eines Kollegen mitbekommen, der ebenfalls Mitglied des Inner-Circle gewesen war. Dieser Kollege sprach C. M. auf eine solche Geldrückgabe an und wurde daraufhin wie eine heisse Kartoffel von ›Machiavelli‹ fallen gelassen. C. M. begrüßte diesen Kollegen nie wieder persönlich und sprach ihn auch nie wieder an respektive lud ihn nie mehr zu einem Meeting ein. Wenig später war dieser Kollege aus dem GFS verschwunden. Keiner erfuhr jemals, unter welchen Bedingungen.







 

Francisco zahlte also jene Taxirechnung im Wissen um diesen CM.-Code-of-Conduct und im Wissen darum, dass er im schlimmsten Fall (dem sogenannten Worst-Case) selber nicht mehr genug Geld haben würde, um sein Auto für die Heimfahrt aufzutanken. Für diesen Fall müsste er sich wohl oder übel selbst Geld bei einem Kollegen ausleihen. Verrückt! GFS-Finanzberater im Geldengpass – ein Omen für seine Zukunft? Nein, das vermochte er darin noch nicht zu erkennen.







 

In der damaligen Situation machte C. M. zunächst keinerlei Anstalten, das Geld an Francisco zurückzugeben. Nach dem Abschluss des Meetings verabschiedete er sich sogar von ihm, war zu einem anderen GFS-Manager ins Auto gestiegen und mit diesem zur Hotelausfahrt hinausgefahren. Plötzlich blieb der Wagen noch einmal stehen, C. M. stieg aus, kam mit breitestem Grinsen auf Francisco zu, gab ihm 1000 Schweizer Franken in die Hand und sagte: »Stimmt so; danke!«



Anschliessend ging er zurück zum Fahrzeug, setzte sich hinein und ließ sich wegchauffieren.







 

»H a l l o!«, rief da plötzlich und unvermittelt eine Stimme. »Hallo, Ihre Fahrkarte bitte!«








 

Francisco zuckte sichtlich zusammen und sah sich schlagartig in die Realität seines Zugabteils zurückkatapultiert. War er also immer noch in diesem Zug von Düsseldorf nach Zürich?







 

Ohne sich aber darüber weitere Gedanken zu machen, griff er in seine Jackentasche und reichte dem Zugschaffner die geforderte Fahrkarte. Der Schaffner fixierte Francisco mit sehr strengem Blick, gab ihm die Fahrkarte aber unmittelbar zurück, ohne seinerseits das Billet mit prüfendendem Blick gewürdigt zu haben. Irgendwie schien ihm dieser Typ merkwürdig, ja sogar etwas unheimlich. Hatte er dessen Gesicht nicht auch schon einmal vorher irgendwo gesehen?


Nachdem der Bahnbeamte das Zugabteil wieder verlassen hatte, hörte er diesen auf dem Gang draussen laut und schelmisch lachen. Alsdann stellte er fest, dass ihm dieser Kerl, offensichtlich zusammen mit seiner Fahrkarte, noch etwas anderes gegeben hatte: eine Spielkarte! Diese Spielkarte, die ganz offensichtlich aus einem Autoquartett stammte, zeigte einen gelben Porsche. Sollte er nun annehmen, dass dieses sonderbare Verhalten des Schaffners und jene Autospielkarte etwas zu bedeuten hatten?


Doch noch ehe er diese Frage tiefer beleuchten konnte, fielen ihm erneut diese Novembernebelschwaden auf, sowie das monotone Fahrgeräusch des Zuges. Gleichzeitig spürte er seine immer noch starke körperliche Anspannung und kurz darauf hatte ihn der Novembernebel wieder vollkommen in sich aufgesogen.


Die Nebelinszenierungen schienen sich nun zu gleichen: Wieder erkannte er zuerst ein kleines Nebelloch mit dem Gesicht seines Sohnes Christiano und der (Vor-)Ahnung, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Er sah das weiße, aschfahle Gesicht seines Sohnes und fragte sich was denn nur mit seinem Jungen los sein könnte, wieso kam ihm dessen Gesicht so versteinert und erstarrt vor? Es ginge ihm doch hoffentlich gut bei seiner Mutter? Oder wollte ihm sein Kind durch dieses ständige Bildnis etwas Bestimmtes mitteilen?


Diese Frage löste in seinem Kopf offensichtlich einen fürchterlich stechenden Schmerz aus, der ihm hernach vollkommen das Bewusstsein raubte.


Flashbackartige Halluzinationen waren die Folge; und vor seinem Auge tauchte plötzlich ein Leuchtschrift-Wortlaufband mit den Worten: »Achtung! Selbsterfüllende Prophezeiung!«, auf. 







 

Sein einerseits um das Bewusstsein ringender Verstand suchte andererseits um die Bedeutung dieser Worte. Zunehmend gewann er das Gefühl, dass wirklich etwas außergewöhnlich Fürchterliches passiert sein musste. Ein greller Lichtblitz schlug urplötzlich in seinen Kopf ein. Doch anstelle des erwarteten Kopfschmerzes, kam seine Erinnerung zurück und mit ihr die erschreckend klare Erkenntnis, dass sein Sohn tot war.


Nun wusste er auch, dass dieses aschfahle weiße Gesicht seines Jungen auf dessen bereits ausgehauchtes Leben zurückzuführen war.


Noch ehe sich Francisco seinem Schmerz um seinen toten Sohn wirklich hingeben konnte, realisierte er, wie der Nebel jetzt noch stärker aufquoll und ihn und seinen tiefen Schmerz mit seinen seidenen Schleierschwaden sanft und lautlos umhüllte. In Bruchteilen von Sekunden tauchte er erneut in jene bodenlos scheinende Leere hinab, in deren scheinbarem Nichts er in einem Zeitraffertempo vergangene Ereignisse erinnerte, die sich Sekunden später – just an der Stelle wo ihn kurz vorher der Schaffner in die Realität der Bahnfahrt zurückgeholt hatte –, wieder im Nebel auflösten.







 

Erneut kehrten Ruhe und absolute Leere in ihm ein. Dann, wiederum urplötzlich, ein weiterer Riss in der endlos scheinenden Nebelwand. Erneut bekam er einen retrospektiven Blick auf seine Vergangenheit: Er sah, wie es damals dazu gekommen war, dass Angelina eine neue, sinnstiftende Aufgabe für sich entdeckt hatte, weil sie als deutsche Einwanderin in der Schweiz – trotz noch so vieler Eingaben – doch keine allgemeine Arbeitserlaubnis erhalten hatte. Die heutige Liberalisierung des schweizerischen Ausländer- und Arbeitsrechts war für Angelina zehn Jahre zu spät gekommen.







 

Die Erinnerung machte nun einen Sprung und er sah und fühlte seine Wut und seine Ohnmacht, die er im Umgang mit den Ämtern und Behörden aufbaute, weil niemand ihm wirklich hatte glauben wollen, als akute Gefahr im Verzug gewesen war. Dass diese Behördenfachleute, Ärzte, Psychiater und Polizisten, diese potenzielle Gefahr derartig unterschätzt und negiert hatten, wollte ihm nicht einleuchten und deren Handeln schon gar nicht.


Immer wieder hatte er Eingaben bei Gericht gemacht, um seinen minderjährigen Sohn Christiano zu schützen. Das Gericht aber wollte nicht ohne ein neues psychiatrisches Gutachten entscheiden, auch nicht vorsorglich. Als dann aber der Schuldirektor von Christianos Schule angerufen und ihm berichtet hatte, dass sein Sohn Christiano schon längere Zeit nicht mehr zur Schule komme, die Mutter offensichtlich krank sei und der Schule einige merkwürdig wirre Briefe respektive Mails geschrieben habe, da sah sich Francisco zu einer sofortigen Notfallaktion alarmiert.


Er hatte zunächst mit seiner Tochter Carol telefoniert, die in Bochum studierte und die zusammen mit ihrem Lebenspartner in der Nähe Christianos wohnte.







 

Carol hatte ihrem Vater bestätigt, dass sich ihre Mutter in den letzten Monaten sehr merkwürdig verhalten habe. Beispielsweise würde sie ständig von irgendwelchen Gefahren, dunklen Männern die ums Haus schlichen, und von Mobbing gegen Christiano erzählen. Auch habe sich ihre Mutter vor einigen Tagen eine Glatze geschoren, weil sie bedrohlich wirkende dunkle Schatten auf ihrem Kopf erkannt haben wollte.


Carol machte sich grosse Sorgen um ihre Mutter und natürlich auch um Christiano. Sie würde ihren Bruder am liebsten bei sich zuhause aufnehmen.


Francisco ermutigte seine Tochter den Bruder bei der Mutter herauszuholen. Er würde seinerseits versuchen mit dem Jugendamt Düsseldorf eine Klärung zu finden.


Carol hatte ihm daraufhin erwidert, dass sie das gerne versuchen wolle, dass ihre Mutter allerdings derzeit die Wohnungstür auch für sie nicht mehr öffnen würde. Sie müsse also einen günstigen Moment abwarten.


Francisco Ansa wählte nach diesem Gespräch mit seiner Tochter sofort von Zürich aus die Telefonnummer des zuständigen Jugendamtes und schilderte dort seine Ängste um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes. In diesem Telefonat betonte er ausdrücklich, dass nach seiner Auffassung Gefahr im Verzug sei, weil infolge des Krankheitsbildes ein erweiterter Suizid von Mutter und Kind nicht mehr auszuschliessen sei.


Der diensthabende Sozialarbeiter des Düsseldorfer Jugendamtes versprach zu handeln und den minderjährigen Christiano Ansa im Zuge einer vorsorglichen Schutzmassnahme aus der mütterlichen Wohnung zu holen – notfalls mit Polizeigewalt. Er würde Christiano dann in die Obhut der Schwester Carol Ansa geben und sich selbst von Amts wegen weiterhin um den Jungen kümmern.


Christiano lebte dann bereits im sechsten Monat bei seiner Schwester Carol, als seine Mutter Angelina in ihrer Wohnung von der Polizei verhaftet wurde, weil sie wiederholt bei einem Gerichtstermin zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung unentschuldigt gefehlt hatte. Die Polizei teilte Carol Ansa mit, dass sich ihre Mutter mit Händen und Füssen gewehrt habe, sodass sie der Frau Handschellen hätten anlegen müssen. Frau Angelina Bernardo-Ansa sei anschließend ins Frauengefängnis nach Dinslaken überstellt worden.







 

Die Kinder und auch Francisco zeigten sich äusserst verstört und besorgt über diese Entwicklung und Francisco hatte sich damals sofort darangesetzt, einen Brief an das zuständige Amtsgericht zu schreiben. In diesem Brief forderte er das Gericht auf, umgehend die Haftfähigkeit von Angelina Bernardo-Ansa prüfen zu lassen, da diese an einer akuten psychischen Erkrankung leiden würde.







 

Diesen Brief ließ er von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, weil er selbst davon ausging, dass das Gericht wahrscheinlich eher auf den besorgten Sohn als auf den geschiedenen Ehemann reagieren würde.


Postwendend sandte das Gericht einen psychiatrischen Gutachter ins Gefängnis, der zu Angelina Bernardo-Ansas Gesundheitszustand ein 41 Seiten umfassendes Gutachten anfertigte, in dem er die akute psychische Erkrankung der Frau bestätigte.


Aufgrund dieses Gutachtens setzte das Gericht den Haftbefehl gegen Angelina außer Verzug und wies sie nach sieben Tagen Gefängnisaufenthalt in eine geschlossene psychiatrische Klinikabteilung ein.


Der nächste Schock für Francisco kam über das Familiengericht. Denn welch eine schwere Bürde übertrug  der Familienrichter auf die dreiundzwanzigjährige Carol Ansa!


Sicher konnte Francisco das Handeln seiner Tochter nachvollziehen – und ihr Pflicht- und Familienbewusstsein rührte ihn irgendwie – doch dass sie dem Gericht angeboten hatte die Pflegschaft für Mutter und Bruder zu übernehmen, schien ihm eine altersbedingte Überschätzung der eigenen Kräfte. Doch wie konnte ein versierter und langjähriger Familienrichter einer jungen unerfahrenen Frau, die sich selbst noch in der Berufsausbildung befand und in einer Problembeziehung mit ihrem Wohn- und Liebespartner, eine derart schwierige Pflegschaft tatsächlich übertragen? War denn den Menschen, Rechts- und Behördenvertretern jegliches Gefühl für Überforderung, Verhältnismäßigkeit und Vernunft abhanden gekommen?







 

Nach drei Monaten in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, in denen Angelina zwangsweise mit Medikamenten versorgt werden musste, wurde sie, zunächst versuchsweise, in die offene Psychiatrieabteilung verlegt. Diese Verlegung war an die Auflage geknüpft, dass sie die verordneten Medikamente unbedingt weiterhin einzunehmen hätte.


Nach einem Monat stellten ihre Ärzte aber über ihr Blutbild fest, dass sie dieser Auflage nicht nachgekommen war, und so wurde sie für weitere zwei Monate in die geschlossene Abteilung mit zwangsweise zugeführter Medikation zurückverlegt.


Endlich, nach insgesamt sechs Monaten, wurde Angelina Bernardo-Ansa wieder aus der Psychiatrieklinik entlassen. Allerdings wiederum mit der Auflage, dass sie die absolut notwendigen Medikamente weiter einzunehmen hätte.  In seinem Entlassungsgutachten sprach der behandelnde Psychiater seinerzeit davon, dass Angelina nur unter Einnahme dieser Medikamente wieder alleine leben könnte. Der Facharzt wies ausdrücklich darauf hin, dass, sollte sie dieser Auflage nicht nachkommen, mit einem wahrscheinlich sehr viel schwerwiegenderen Krankheitsrückfall zu rechnen sei, der dann entsprechende Gefährdungspotenziale, auch im Zusammenhang mit der Betreuung des minderjährigen Sohnes, ergeben könnte.







 

Unvorstellbar, ja für einen Rechts- und Sozialstaat Deutschland nahezu kaum zu glauben, dass Angelina einige Zeit später ihre Medikamente gerichtlich legitimiert absetzen und wegwerfen durfte.


Dies, weil nun ein von ihr selbst ausgesuchter neuer Psychiater ihr ein neues gerichtsrelevantes Gutachten geschrieben hatte, in dem dieser jetzt bestätigte, dass das Absetzen jener Psychopharmaka für den psychischen Gesundheitszustand der Patientin wohl doch keine erhebliche Gefahr darstellen würde.


Sie war zwar, auch nach diesem neuen Gutachten, immer noch psychisch krank, aber nun, nach Einschätzung dieses Gutachters, nicht mehr akut und erheblich gefährlich. Mit diesem gerichtsrelevanten Arztzeugnis beantragte Angelina Bernardo-Ansa kurzerhand bei Gericht das Wiedereinsetzen ihrer alten Rechte sowie das Zurückbringen ihres Sohnes Christiano in ihren Haushalt.







 

Der Familienrichter befragte Christiano ausdrücklich, ob er denn lieber bei seiner Schwester oder bei einem Elternteil leben und wohnen wolle. Der Junge, der sich infolge der schwerwiegenden Familienereignisse ohnehin zum Eigenschutz in sich selbst und die Computerwelt zurückgezogen hatte, erklärte daraufhin, dass er auf jeden Fall bei seinen Freunden und Schulkameraden in Angermund bleiben wolle; weshalb es sicher besser sei, bei der Mutter zu wohnen.







 

Francisco versuchte nun dem Gericht deutlich zu machen, dass er zwar einerseits den Wunsch seines Sohnes sehr gut nachvollziehen könne, dass er aber andererseits auch davon überzeugt sei, dass sein Sohn Christiano besser bei ihm und seinem Bruder in der Schweiz aufgehoben wäre. Im Wesentlichen auch deshalb, weil er bei ihm in der Schweiz neben der notwendigen Nestwärme auch wieder mehr Liebe und adäquate Förderung erführe respektive keinerlei Gefahren aus offenbar schubweise auftretenden psychischen Krankheitsverläufen ausgesetzt wäre.


Allein der Familienrichter entschied im Sinne des Kindes und damit auch im Sinne der kranken Mutter; wenn auch unter der zusätzlichen Weisung, dass das Jugendamt Mutter und Sohn weiterhin zu betreuen habe.


Beim Gedanken an diese Weisung verspürte Francisco wieder den stechenden Kopfschmerz und mit diesem die Frage, ob jene weitere Betreuung durch das Jugendamt nicht von Beginn an eine reine Aktenfarce gewesen sei?







 

Schlagartig tauchte vor seinem inneren Auge das tote Gesicht seines Sohnes auf und mit ihm ein weiteres unbekanntes Gesicht. In gleicher Sekunde spürte er den erneuten Schmerz im Kopf und wieder derart heftig, dass er sich abermals kurz vor der Bewusstlosigkeit wähnte. Aus Angst davor verstärkte er seine Anstrengungen über den Tod seines Kindes mehr zu erfahren; doch irgendetwas in ihm wehrte sich ganz vehement.


Stattdessen kroch spürbare kalte Wut und nackter Zorn in ihm auf. Er konnte jetzt in sein Inneres sehen, in seinen Körper; und sah wie alte, bereits blutig vernarbte Wunden wieder aufrissen. Er spürte wie ihn das geronnene Blut der im Grunde schon vergessen geglaubten Wunden, zusammen mit dem unerträglich tiefen Schmerz der ihn fast zerriss, in sich selbst ertränkte; er fühlte erneut absolute Ohnmacht! Wie damals hatte sie wieder vollkommen Besitz von ihm ergriffen. Damals, als er sich von diesem GFS und C. M. losgesagt hatte.







 

Es war in Genf gewesen, als er von diesem C. M.-Schergen Thomas Volker auf übelste Weise bedroht und erpresst worden war. In jenen Monaten wurde er von seinen Mitarbeitenden auf die fragwürdigen Provisionsbuchungen in ihren GFS-Abrechnungen angesprochen. Immer öfter kamen auch führende Manager aus seiner zweihundert Mitarbeiter starken Direktionsmannschaft zu ihm und baten ihn um Rat und persönliche Unterstützung bei der Aufklärung. Alle ihre bereits mehrfach und schriftlich beanstandeten GFS-Abrechnungen wiesen Monat für Monat immer wieder aufs Neue die gleichen Fehlerbuchungen auf, sodass Francisco ihnen versprochen hatte, für schnelle Klärung, Abhilfe und gegebenenfalls für Korrekturzahlungen zu sorgen.


Durch gezielte Recherchen fand er dann allerdings heraus, dass diese von seinen GFS-Agenten beanstandeten Buchungen bewusste respektive gezielte Falschbuchungen sein mussten. Beispielsweise hatte die GFS-Buchungszentrale mehrfach sogenannte ›Vertrags-Stornierungen durch den Kunden‹ gebucht, die aber der Kunde weder persönlich veranlasst noch bestätigt hatte. Waren derartige Fehlerbuchungen dann eindeutig aufgedeckt und nachgewiesen worden, entschuldigte sich die GFS-Zentrale lapidar damit, dass hier sehr wahrscheinlich ein Computerfehler vorgelegen habe. 







 

Er war sich im Grunde aber relativ sicher, dass diese monatlich gehäuften GFS-Provisionsfehlerbuchungen, sei es bei derartigen Stornobuchungen oder auch bei anderen ganz bestimmten Provisionsbuchungen an ganz bestimmten Buchungsstellen, wissentlich und gezielt manipuliert würden. Das damals – wahrscheinlich auch heute noch – greifende Provisionsabrechnungssystem, gab allen europäischen GFS-Buchungszentralen ausreichend Möglichkeit, Spielraum und Zeit, um gezielt bei den GFS-Agenten die viel Umsatz ergo auch viele Buchungssätze generierten, ganz spezielle Fehler in die Abrechnung einfließen zu lassen.







 

Der jeweilige GFS-Agenturvertrag des Agenten besagte nämlich, dass jeder Agent selbst und unverzüglich seine individuellen Provisionsabrechnungen zu kontrollieren habe und allfällige Beanstandungen schriftlich und im Detail der GFS-Zentrale anzeigen müsste. Doch wie so oft im Leben lag auch hier der Teufel im Detail respektive im Nachweisen von Fehlbuchungen.







 

Denn: Individuelle Ab- und Gegenbuchungen für Vorschüsse, Darlehensrückführungen, ratierlich wiederkehrende kleinste Provisionszahlungen, Marketing- und Materialkosten, Seminar- und Meetinggebühren, VIP-Clubreiseanteile, Stornorückbuchungen, Stornoreserven, Sonderprovisionen waren es, die das GFS-Buchungssystem äusserst anfällig, aber vor allem sehr nebulös und undurchschaubar machten.


Dies umso mehr, als dass derartig wiederkehrende Verrechnungen und Gegenbuchungen über viele Monate verteilt – aus jeweils vor- und zurückliegenden Monaten – erfolgten.







 

War nun ein GFS-Agent mit einer Abrechnung nicht einverstanden, so musste er, unter Vorlage aller beanstandeten Provisionsabrechnungen – also aus mehreren Monaten mit zighundert Buchungssätzen, oft auf zehn bis zwanzig DIN-A4-Seiten verteilt – die vermeintlichen Abrechnungsfehler ankreuzen und nachweisen. Diese so beanstandeten und aufgezeigten Fehlerbuchungen wurden anschließend von der GFS-Zentrale geprüft, was in der Regel zwei bis drei Monate Zeit in Anspruch nahm. Beanstandete Buchungen traten zuhauf auf und hatten für den Mitarbeitenden in jedem Fall bis zur Klärung und eventuellen Korrekturverrechnung eine entsprechende Provisionseinbusse zur Folge, die er dann für seine eigenen Privat- und Lebenshaltungszahlungen persönlich kompensieren musste. Viele GFS-Agenten mussten für derartige Kompensationen bei ihren jeweiligen Hausbanken teure Kontoüberziehungen eingehen. Hatte  die GFS-Zentrale dann nach Monaten den/die Fehler bestätigt, entschuldigte sie sich schriftlich bei dem Mitarbeiten- den und buchte die fehlerhaft geschuldeten Provisionen  neu.







 

Durch derartige Korrektur- oder gar Neubuchungen hatte aber der Mitarbeitende nicht zwingend mehr Geld bei seiner nächsten Provisionsauszahlung, weil ja zwischenzeitlich neue Umsatzbuchungen mit neuen Provisionsfehlerbuchungen erstellt worden waren. Ein Kreislauf bei dem es immer den gleichen Gewinner gab: C. M. und seine GFS!







 

Francisco hatte sich damals dieser nicht aufhören wollenden Mitarbeiterbeschwerden fast väterlich angenommen und hatte dabei in monatelanger Sisyphusarbeit herausgefunden, dass eben manche dieser von der GFS-Zentrale durchgeführten Provisionsbuchungen sehr viele Buchungsfehler im Bereich der Stornorückbuchungen aufwiesen. Eine Stornorückbuchung kam immer dann zum Tragen, wenn ein Kunde einen laufenden Vertrag entweder gekündigt oder in seiner Vertragssumme reduziert hatte.


Francisco hatte diese Buchungen dann verfolgt und seine Mitarbeitenden nochmals zu ihren jeweiligen Kunden gesandt, um dort erfragen zu lassen, wie der jeweilige Vertragsstatus sei.


Das Ergebnis war alarmierend gewesen. Nahezu 95% aller Stornorückbuchungen waren demnach falsch, weil die Vertragskunden weder ihren Vertragsstatus verändert noch ihre Prämien reduziert oder unbezahlt gelassen hatten. Alle so nachgewiesenen fehlerhaften Buchungen wurden von der GFS-Zentrale nach drei bis vier Monaten Prüfungs- und Bearbeitungszeit korrigiert gebucht und mit System- und Buchungsfehlern, eventuell sogar bei den Produktpartnern, entschuldigt. Gleichwohl hatten aber während dieser Prüfungsmonate jene Vertragsvermittler – und natürlich ihre Familien –, die entsprechenden finanziellen Folgen persönlich kompensieren müssen.







 

Provisionen aus derartigen Fehlerbuchungen, die von den Agenten gar nicht erst entdeckt und beanstandet worden waren, verblieben obendrein beim GFS-Konzern.







 

Als Francisco Ansa dem zwischenzeitlich von C. M. eingesetzten Schergen Thomas Volker von seinen Recherchen berichtete und ihm gegenüber auch äusserte, dass man hinter solch gehäuft auftretenden fehlerhaften Stornobuchungen doch ein System vermuten müsste, mit dem sich die GFS kontinuierlich und betrügerisch an seinen Mitarbeitenden bereichern würde, war es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen den beiden GFS-Führungsmanagern gekommen.


Thomas Volker, der von C. M. seinerzeit nach Gusto Machiavelli zum Vertriebsdirektor Schweiz erhoben worden war, hatte Francisco auf dessen Vermutungsäusserung hin süffisant ins Gesicht gegrinst und ihm entgegnet: 


»Herr Ansa, Sie haben Frau und drei Kinder – richtig? Sie sind in der Schweiz als Ausländer mit Permit B, das auf der Basis GFS-Arbeitsplatz ausgestellt wurde – richtig? Und Sie haben bei der GFS einige investive Darlehen laufen. 


Sie hängen aus meiner Sicht an einem ganz seidenen Faden. 


Wenn Sie nun nicht wollen, dass:  



•
ich diesen seidenen Faden hier und heute durchtrenne; 



•
Sie in der Folge dann arbeitslos werden; 



•
Ihre Investivdarlehen plötzlich fällig gestellt werden; 



•
Sie aus der Schweiz ausgewiesen werden, 


dann sollten Sie jetzt schnell diesen Buchungsfehlerblödsinn vergessen und sich endlich wieder um eine Umsatzsteigerung in ihrem Genfer Büro kümmern! Im Übrigen sollten Sie weniger an die Loyalität zu Ihren Mitarbeitenden denken als an die Loyalität gegenüber GFS und C. M. Ohne die GFS sind Sie nämlich ein Nichts!«








 

Francisco hatte sich nach dieser Attacke und Demütigung wie vor den Kopf gestossen gefühlt und er hatte seinerzeit gespürt, wie ihm das Blut aus dem Kopf gewichen war.


Selbst jetzt, inmitten des Flashbacks dieses Novembernebels, empfand er wieder jene Blutleere in seinem Kopf; und er erinnerte sich auch wieder an seine damaligen Gedanken: »Habe ich das richtig verstanden? Hat dieser junge Schnösel mich gerade wirklich erpresst?«








 

Er erinnerte sich an jedes weitere Wort dieses skrupellosen Erpressers: »Ich gehe jetzt zu Ihrem Stellvertreter Grothe, ein Gespräch führen. In circa einer Stunde komme ich wieder zu Ihnen, Herr Ansa, und dann möchte ich Ihre klare Loyalitätserklärung gegenüber der GFS von Ihnen hören und dass Sie diese Provisionsbuchungsfrage nicht weiter verfolgen oder gar darüber kommunizieren. Ich hoffe, wir verstehen uns, Herr Ansa!«



Francisco sah, wie er damals in eine Art Schockstarre verfallen war und nicht so recht gewusst hatte, was er machen sollte. Wie hätte er zu einer normalen Tagesordnung zurückkehren und so tun sollen, als sei nichts passiert?







 

Wieder spürte er, so wie damals, dass ihm schlagartig alle Energie verloren ging, und er spürte seine Kraftlosigkeit für eine Entscheidung. Merkwürdig, dass ihm jetzt auch sein anschließender Spaziergang am See wieder einfiel.


Er hatte damals vermutet, dass ihm ein solcher Spaziergang am See sicher guttun würde, und kurzum seine  450-m²-Penthouse-Büroetage an der Genfer Rue de Rhône verlassen. Draussen zeigte sich der beginnende Frühling  von seiner schönsten Seite und die Temperaturen lagen bereits zwischen 18 und 20 Grad Celsius. Er lief eine ganze Zeit am Seeufer entlang und seine Gedanken schlugen  so manchen Salto, sodass ihm davon regelrecht schwindelig wurde.


Und jetzt konnte er plötzlich jene wunderschöne Magerwiese von damals ganz deutlich riechen. Es war ja wirklich schon eine ganze Ewigkeit her, dass er sich mitten in eine solche Magerwiese gesetzt hatte; und noch nie im Businessanzug.







 

Die Gräser und Blüten jener wunderschönen bunten Wiesenpracht verteilten ringsherum ihren speziellen Duft. Francisco ließ den Wiesenduft tief in sein Bewusstsein und in seine Seele eindringen und so reproduzierte sich dieser wohl genau in diesem Moment.


Damals wie heute hatte es nicht lange gedauert und diese Wiesendüfte brachten ihm Lebenskraft und -energie in seinen Körper zurück.


Wieder wurde ihm klar, dass er mit seiner Vermutung zu den GFS-Buchungsfehlern genau ins Schwarze getroffen haben musste, sonst hätte dieser Thomas Volker, der Gesandte von C. M.s. Gnaden, nicht so ausgesprochen angestochen reagiert.


Doch durch das Aussprechen seiner Vermutungen hatte er wohl nach Auffassung Volkers die Firma, und nach Auffassung Meyers ihn persönlich verraten; was diese vermutete Manipulationsmaschine noch wahrscheinlicher machte.







 

Wenn er nun tatsächlich damit recht hätte, dass die GFS gezielt und bewusst Agentenprovisionen fehlergespickt bucht, dann handelte es sich hier um einen Zig-Millionen-Betrug und einen riesengroßen Finanzunternehmensskandal in Europa. 







 

Die Global Financial Services (GFS) hatte in Europa rund 12000 Voll- und/oder Teilzeitmitarbeitende respektive vertragsvermittelnde Agenten, die überwiegend solche Finanzprodukte vermittelten, die auf die allgemeine Kundenmasse, also auf den Otto-Normal-Verbraucher, zugeschnitten waren.


Allein in der Schweiz hatte die GFS nach eigenen Angaben, rund 3000 Mitarbeitende, die in den ersten zwölf Monaten des Geschäftsaufbaus Schweiz mehr als Tausendmillionen Schweizer Franken Kapitalsummenumsatz vermittelt hatten, was der GFS insgesamt, bei durchschnittlichem Provisionssatz von 40 Promille, eine Bruttoprovision von mindestens 40 Millionen Schweizer Franken pro Jahr generierte. Von diesen 40 Millionen Schweizer Franken verblieben vertragsbedingt durchschnittlich rund 30%, also 12 Millionen, als Overhead bei der GFS-Zentrale, also bei  C. M. Die restlichen 28 Millionen wurden gemäss Karriereplan pyramidal nach unten an die eigentlichen Vermittler verteilt. Der tatsächliche und ursprüngliche Vermittler des Geschäfts, der in der Regel an der Basis dieser GFS-Pyramide stand und selbst noch keine eigenen ›Verkaufsindianer‹ unter sich hatte, sondern alleine seine Kundengeschäfte generierte, bekam von seinem persönlich vermittelten Kundengeschäft durchschnittlich 35% ab.







 

Die GFS schulte ihre Agenten in internen Seminaren, dass ein Zweitberufler durchschnittlich 3000 Franken verdiene und ein Hauptberufler das Doppelte und mehr. Als Teamchef mit nur vier Mitarbeitenden würde man sein Einkommen multiplizieren, was ein Durchschnittseinkommen von 20000 Franken und mehr monatlich einbrächte und später, als ein nach Karriereplan aufgestiegener GFS-Direktor, der dann acht Teamchefs unter sich wähnte, würde dieser sein eigenes Einkommen potenzieren. 


Dieses Prinzip des Multi-Level-Marketings hätte in den letzten 40 Jahren in den USA die meisten Einkommensmillionäre hervorgebracht. Weil die GFS-Agenten aber weniger an den USA interessiert waren, wurden jeweils monatlich aktuelle Verrechnungsschecks mit den Namen und Einnahmen aktueller GFS-Direktoren großkopiert und auf Overheadfolien gezogen. Diese Folien projizierte dann der jeweilige GFS-Meetingleiter am Ende einer jeden Schulung für alle sichtbar an die Meetingwand. Die somit offengelegten Direktorenumsätze, die im Grunde aber allenfalls einen ungeprüften Bruttoanspruch widerspiegelten, lösten bei den GFS-Mitarbeitenden jeweils laute Wow-Effekte aus, weil man natürlich Einnahmen mit Einkommen verwechselte. 







 

Auf die Frage nach dem allfälligen Brutto- und Nettoverhältnis gab die GFS an, dass circa 20% der Bruttoprovision für Stornoreserven, Stornoabzüge, spezielle GFS-Altersfonds und Spenden für das GFS-Kinderpatenhilfswerk abzurechnen wären. Dass der Agent als Selbstständig erwerbender Unternehmer im Unternehmen davon auch noch seine Betriebskosten, Steuern, Altersvorsorge, Krankenversicherung und Ähnliches bezahlen musste, blieb geflissentlich unerwähnt.







 

Francisco rechnete nun weiter: Die GFS-Zentrale vereinnahmte also alle Bruttoprovisionszahlungen die aus den Geschäften ihrer GFS-Vermittlungsagenten bei Banken, Versicherungen und übrigen Finanzinstituten resultierten, auf ihrem Konzernkonto.


Legte man nun dem durchschnittlichen GFS-Agenten den von der GFS apostrophierten monatlichen Provisionsbruttoanspruch von 6000 Franken zugrunde und rechnete davon nur 5–10% als Fehlerbuchungen mit nachfolgenden Verschiebungen in der Provisionsauszahlung, dann konnte sich der GFS-Konzern zu seinen Gunsten, aber zulasten seiner Mitarbeitenden eine zusätzliche monatliche Liquidität von bis zu 1,8 Millionen Schweizer Franken verschaffen. Würde man nun weiter davon ausgehen, dass die GFS dies europaweit so manipulierte, wäre damit pro Jahr eine betrugsbedingte Zusatzliquiditätssumme von sagenhaften 45 Millionen Euro, plus Zins und Zinseszins für C. M. erreicht! Diese illegale Bereicherung respektive dieser klare Betrug mit dem Ziel der Schaffung eines finanziellen Eigenvorteils war Francisco bereits in ähnlicher Form von einigen namhaften Schweizer Banken bekannt gewesen. Diese hatten nämlich seinerzeit auch über Jahre hinweg die Valuta von Kundengutschriften verzögert und herausgeschoben und sich damit über die daraus resultierenden Zinsersparnisse liquide Vorteile verschafft. Jedenfalls so lange, bis sie höchstrichterlich gestoppt wurden und sie ihren Kunden den Zinsschaden ersetzen mussten. Strafrechtsrelevant konnte den Banken seinerzeit kein ausreichend kausaler Beweis für eine Bereicherungsabsicht geführt werden. 


Jene betroffenen Bankkunden von damals konnten die falsche Buchungspraxis außerdem viel leichter nachweisen, denn sie mussten lediglich ihr Einzahlungsdatum mit dem Datum der Bankvaluta und Bankzinsgutschrift vergleichen. Anders bei den Provisionsbuchungen der GFS-Mitarbeitenden!







 

Ein GFS-Mitarbeiter vermittelte oft auch sehr kleine Geschäfte; eine neue Kreditkarte, einen vom Kunden monatlich zu bezahlenden Sparplan, zum Beispiel über 20 oder 50 Franken, und Ähnliches, für die er sogenannte ratierlich wiederkehrende Kleinprovisionen gutgeschrieben bekommen sollte. Für jeden Vertrag und jeden noch so kleinen Provisionsanspruch wurde immer eine darauf bezugnehmende Buchungszeile in der Abrechnung erstellt.







 

Nun gesellten sich vielfach zu dieser jeweiligen Buchungszeile eine ganze Reihe von zusätzlichen Buchungsvorgängen, nämlich Ein- und Ausbuchungen von Abzügen und/oder Zusatzgutschriften, die oft auch aus Vormonaten resultierten und für die ebenfalls buchhalterisch eigene Buchungszeilen aufgeführt wurden.


Dies führte dazu, dass sich die bereits angesprochene Provisionseinnahmeformel des Multi-Level-Marketing, wonach man:


		
als normaler Agent sein Einkommen addiert,  


		
als Führungscoach/Teamchef multipliziert  





und 


		
als Direktor potenziert,  




auch auf die gesamte Provisionsbuchhaltung respektive auf die Anzahl der Buchungszeilen in den Abrechnungen auswirkte. Dies teilweise auf viele Monate – oft auf Jahre – ausgerichtete Aus- und Einbuchen von unregelmässigen, jeweils divergierenden Abzügen und unregelmässigen, jeweils unterschiedlichen Gutschriften vernebelte dem einzelnen Mitarbeitenden die Kontrolle respektive führte sie ad absurdum.


Zeigte er der GFS-Zentrale eine mögliche Fehlbuchung an, bekam er zunächst gesagt, man werde die Buchung selbstverständlich gerne prüfen. Er selbst musste dann aber dennoch weiter am Ball bleiben, denn in der Regel teilte ihm die GFS-Zentrale nicht unaufgefordert mit, ob und wann ein Ergebnis ihrer Prüfungen vorlag. Der Agent konnte eigentlich nur seine Abrechnungen weiter verfolgen und prüfen, ob irgendwann eine Gutschrift zu seinen beanstandeten Vermittlungsprovisionsbuchungen erfolgt war. War sie erfolgt und der Mitarbeitende fragte in der GFS-Zentrale nach, worin die Ursache jener Fehlbuchung gelegen hatte, so bekam er in der Regel die Antwort: Computerfehler, sorry!



Für den persönlichen Cashflow des Mitarbeitenden war aber jene Antwort ohnehin Makulatur, denn: So oder so fehlte ihm Geld; sein Geld!


»Ein Narr, wer dabei Böses denkt?«, war Francisco in den Sinn gekommen – und ob es wohl einen Staatsanwalt gäbe, der dies alles als ausreichenden Anfangsverdacht ansehen und diesem von Amts wegen nachgehen würde? 


Angelina war damals rasend vor Zorn gewesen, als Francisco ihr von seiner Vermutung mit den Provisionsabrechnungen und dem Nötigungs- und Erpressungsversuch dieses Thomas Volker erzählt hatte.


»Du musst sofort zu einem Anwalt und dich beraten lassen. Wir dürfen uns diese Sauereien nicht gefallen lassen«, hatte sie gesagt. 


Direkt am nächsten Tag war Francisco zu einem Anwalt gegangen. Ein Wirtschaftsanwalt, der vorgab, in der Schweiz und in den USA studiert zu haben und sich im internationalen Unternehmensrecht gut auszukennen. Als er diesem Anwalt seine deutschen und schweizerischen GFS-Agenturverträge zeigte und die aktuellen Geschichten erzählte, schlug dieser die Hände über dem Kopf zusammen und meinte: »Wie konnten Sie nur auf eine derartig windige Firma hereinfallen? Wissen Sie, in der Schweiz gehen wir nicht so liberal mit derartigen Firmen um und ich rate Ihnen, beenden Sie sofort alle Ihre Aktivitäten für diese Firma und kündigen Sie mit eingeschriebenem Brief fristlos. 


Herr Ansa, ich muss Sie wirklich eindringlich vor allfälligen persönlichen Rechtsfolgen warnen, wenn Schweizer GFS-Mitarbeitende wegen möglichen Abrechnungsbetrugs eine Strafanzeige gegen den GFS einreichen, dann werden Sie als verantwortlicher Büroleiter und Führungsmanager unweigerlich mit auf der Anklagebank sitzen. Steigen Sie also sofort dort aus!« 







 

Als Francisco seiner Frau gegenüber diese Warnungen des Rechtsanwaltes wiederholte, fanden sie anschließend schnell zu einem gemeinsamen Entschluss: sofort kündigen und bei der GFS aussteigen und parallel mit dem Aufbau eines GFS unabhängigen, neuen Geschäftes beginnen. Schließlich, so waren sich beide einig, stünden alle seine Genfer Mitarbeitenden und Führungsmanager auch weiter hinter ihm. Nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit und Kontakte wegen, die er zu Geschäftsführern und Führungsmanagern von massgebenden Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnerinstituten hatte. Diese Voraussetzungen prädestinierten geradezu einen GFS-unabhängigen Geschäftsaufbau?


Doch diese Rechnung sollten sie ohne Wirt gemacht haben!







 

Thomas Volker hatte seinem Herrn und Protektor C. M. natürlich unmittelbar vom Ablauf seines letzten Gesprächs mit Francisco berichtet, vor allem von dessen Mutmaßungen hinsichtlich Provisionsfehlbuchungen. Er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Ansa sich eines vereinbarten Gespräches zur Erneuerung seiner Loyalitätsbekundung gegenüber der GFS durch Büroflucht entzogen habe.







 

C. M. selbst, so hatte Francisco später erfahren, forderte Thomas Volker dann auf, sofort die Auswechslung aller Bürotürschlösser zu veranlassen. Außerdem solle er alle Genfer Mitarbeiter auf GFS-Loyalitätsverhalten einschwören und einerseits relativ unverbindlich und vage andeuten, dass die GFS anscheinend ein Betrugsverfahren gegen Francisco Ansa eingeleitet habe und andererseits unmissverständlich und kompromisslos klar, dass jeder Mitarbeitende der weiterhin Kontakt zu Ansa habe, Gefahr liefe in die Strafuntersuchungen hineingezogen zu werden. Die fristlose Kündigung des GFS-Agenturvertrages mit Schadenersatzforderungen wären die unweigerlichen Folgen.


Volker müsse unbedingt alle Kader- und Führungsleute einzeln respektive in persönlichen Gesprächen darauf einschwören. Er könne diesen Führungsleuten versichern, dass sich Carl Meyer persönlich eingeschaltet habe und notfalls mit jeder einzelnen Führungskraft einen neuen Geschäfts-, Finanzierungs- und Zukunftsplan aufstellen würde. Loyalität gegenüber der GFS lohne sich immer!







 

Am Tag nach Volkers Erpressungsversuch wollte Francisco seine Büroräume wieder betreten, um mit seinen Führungsleuten und Mitarbeitenden über die weitere Zukunft zu reden, doch stand er vor verschlossenen Bürotüren, die er mit seinen Schlüsseln offenbar nicht mehr öffnen konnte.


Mit dem Handy kontaktierte er einige seiner Führungsmanager und erfuhr dabei, was Thomas Volker als Anweisungen und Verhaltensregeln bereits herausgegeben hatte. Einem dieser Führungsmanager gegenüber erwähnte Francisco dann, was sich in jenem Gespräch mit Thomas Volker wirklich zugetragen hatte. Daraufhin versprach ihm der Kadermann, dass er allen übrigen Führungskollegen von diesem Vorfall und den wirklichen Hintergründen berichten werde.


Noch am selben Abend erhielt Francisco Besuch von seiner gesamten Kadermannschaft in seiner Privatvilla.


Ihnen gegenüber wiederholte er, was sich zugetragen und was er bezüglich der Provisionsabrechnungen herausgefunden hatte. Er betonte auch, dass es vermutlich sehr schwer sein würde, der GFS ein mutwilliges, strafgesetzrelevantes Betrugs- und Fehlverhalten eindeutig nachzuweisen. Im Gegenteil sei damit zu rechnen, dass C. M. unter Einsatz seines gesamten Geldvermögens eine Armada von Rechtsanwälten und Verbündeten gegen alle und jeden potenziell abtrünnigen Unruhestifter und/oder Kläger auffahren würde.


Niemand dürfe C. M. unterschätzen, denn der habe sicher mehr zu verlieren als jeder andere; und er habe schon so manche persönliche Schlacht – selbst gegen vermeintlich stärkere Geld- und Machtfürsten – gewonnen, wusste Francisco zu berichten.







 

An diesem Abend sprachen sich diese rund fünfzehn Führungsmanager – nach einer emotional und leidenschaftlich geführten Pro-und- Kontra-Diskussion – für eine gemeinsame und geschlossene Abnabelung und Trennung von der GFS aus.


Gleichwohl wollten sie ihre künftigen wirtschaftlichen Erfolge weiterhin gemeinsam und unter der Führung Franciscos suchen; allein in Freiheit und Unabhängigkeit von Meyer-Machiavelli!







 

Dafür wäre es nun notwendig, entsprechende Vertrags- und Abklärungsgespräche mit den im Markt einflussreichsten Finanzpartnergesellschaften zu führen. Sie alle waren sich dabei im Klaren gewesen, dass nur dann, wenn sie namhafte und renommierte Finanzgesellschaften als künftige Geschäftspartner gewinnen könnten, und nur dann, wenn diese auch bereit wären das notwendigerweise abzudeckende und nicht zu unterschätzende Delkredererisiko zu übernehmen, wäre eine gemeinsame Zukunft ausserhalb der GFS realisierbar.







 

Franciscos fristlose Kündigung schlug in den Reihen der europäischen GFS sehr große Wellen, sodass er eigentlich damit rechnete, dass sein Telefon nicht aufhören würde zu läuten. Doch hatte er sich getäuscht! Niemand hatte angerufen – bis auf einen: C. M. persönlich!


Dieser hatte zunächst in seiner gewohnt schmalzigen Art versucht, Francisco wieder um den Finger zu wickeln: »Herr Ansa, Carl Meyer hier. Sagen Sie, was ist denn eigentlich passiert?« 







 

In seiner Nebelhülle reproduzierte Francisco augenblicklich seine Gefühle von damals, und wie seine innere Stimme geschrien hatte: »Hören Sie bloss auf mich zu verarschen!« 


Doch eben nur die innere und nicht die äussere Stimme; denn die war geprägt von Diplomatie: »Ich nehme doch an, Herr Meyer, dass Thomas Volker Sie bereits informiert hat – oder nicht?« 







 

C. M. darauf: »Ich habe noch nicht persönlich mit Volker sprechen können, sondern habe nur eine Nachricht von ihm auf meinem AB gehabt. Demnach soll ich ihn zurückrufen, weil Sie Ihren Vertrag mit dem GFS fristlos gekündigt hätten. Doch das wollte ich jetzt lieber direkt von Ihnen hören! Also, was ist denn nur passiert, Herr Ansa? Sie sind doch mein bester Mann!« 







 

Gegen diesen Schleim war Francisco mittlerweile immun und er war sich absolut sicher, dass C. M. ihn hinsichtlich des Gesprächs mit Volker wieder einmal anlog, doch wollte er zunächst auf dessen Spiel eingehen. Er schilderte C. M. also wahrheitsgemäss den Inhalt des besagten Gespräches mit Thomas Volker und wie dieser versucht habe ihn brutal zu erpressen. Natürlich berichtete er C. M. auch von diesen Provisionsauszahlungsproblemen und von den seinerseits recherchierten, immensen Provisionsfehlbuchungen in der Zentrale.


Doch wäre C. M. nicht C. M. gewesen, hätte er auf Franciscos Bericht nicht mit äußerster Bestürzung reagiert. Logisch also, dass er anschließend, selbstverständlich, die sofortige Klärung dieser Buchungsvorgänge versprochen hatte. Er versprach sogar, notfalls das gesamte Computersystem prüfen und wenn nötig auch erneuern zu lassen.


Jovial lehnte er darüber hinaus das verwerfliche Verhalten und Vorgehen des Thomas Volker rigoros ab und führte weiterhin aus, dass dieser Vorgang ihm persönlich wirklich sehr leid täte. Er sprach sogar von einem persönlichen Schock für ihn, weil er dadurch nun einen seiner besten Führungsmanager verlieren würde.


Der Höhepunkt der C. M.-Echauffiertheit lag allerdings in dessen Aussage: Wenn Francisco ihn unmittelbar nach diesem Vorfall mit Thomas Volker persönlich angesprochen hätte, dann hätte er diesem Volker schon die Leviten gelesen und diese dumme Angelegenheit ohne weitere Misstöne geklärt und beendet. Doch jetzt sei leider alles Porzellan bereits so zerbrochen, dass ein Kitten nicht mehr möglich wäre.


»Ein Narr, wer Böses dabei denkt?«, war Francisco wieder spontan in den Sinn gekommen. 


Zum Abschluss dieses Telefonats – das bei Francisco auch heute noch anhaltende Übelkeit auslöste – versprach C. M., dass er sich selbstverständlich persönlich und sofort dafür einsetzen würde, dass man Francisco die noch offenen Provisionen ausbezahlen würde; denn schliesslich solle ja die Familie Ansa keinen weiteren wirtschaftlichen Schaden erleiden.


Damit er allerdings sich für die volle Auszahlung der Provisionen beim Geschäftsführer der GFS-Servicezentrale Schweiz einsetzen könnte, müsse Francisco ihm bitte zusichern, keine juristischen Schritte gegen die GFS und/oder gegen Thomas Volker zu unternehmen. Ansonsten hätte er sicher keine Chance den Geschäftsführer Schweiz von der schnellen und vollständigen Auszahlung der Provisionen zu überzeugen.







 

Francisco darauf zu C. M.: wieso denn überhaupt die Bürotürschlösser ausgetauscht worden seien, wenn die GFS doch eigentlich friedliche Lösungen bevorzuge?


Wieder hatte dieser Machiavelli des Geldes in seiner bestens bekannten Art reagiert: »Wissen Sie, Francisco, das passiert wahrscheinlich vorsorglich und automatisch, wenn fristlose Kündigungen von Verträgen in der Schweizer Zentrale eintreffen. Mit dieser reinen Vorsichtsmassnahme hatte ich persönlich gar nichts zu tun, weil ich bis heute ohnehin nicht in die Angelegenheit involviert wurde.« 







 

Das Spiel des Möchtegern-Machiavellisten war natürlich von Francisco sofort durchschaut. Er war deshalb auch nicht weiter auf dessen wissentlich gesetzte Falschaussage eingegangen, wonach nämlich die Türschlösser erst nach seiner fristlos ausgesprochenen Kündigung ausgetauscht worden sein sollten.


C. M. spielte eben wieder sein typisches Nebel- und Machtspiel und er wollte ihm weißmachen, dass eigentlich der von ihm angestellte GFS-Geschäftsführer Schweiz und nicht er solche Entscheidungen träfe. Dies erkannt, wollte er es diesem C. M. nun mit gleicher Münze zurückzahlen. Also antwortete er: »Natürlich werde ich versuchen, meine Frau und meinen Anwalt davon zu überzeugen, keine juristischen Schritte gegen die GFS zu unternehmen. Denn schliesslich habe ich jetzt ja Ihre Zusage dafür, dass Sie sich persönlich für die komplette Auszahlung aller meiner Provisionen einsetzen wollen und darüber hinaus auch die Fehlbuchungen bei den beanstandeten Provisionen erneut und unter Ihrer Aufsicht prüfen lassen.« 







 

Schon eine Woche nach jenem Telefonat hatte Francisco bei den Chefs einiger grosser Versicherungen, Banken und Kapitalproduktfirmen vorgesprochen, um mit ihnen eine gemeinsame geschäftliche Zukunft und Zusammenarbeit frei und unabhängig von der GFS zu besprechen.


Jene Gespräche führten dann in der Tat zu einer wichtigen Klärung, allerdings nur in Franciscos offensichtlich schon eingetrübten Augen für unternehmenswirtschaftliche Realitäten.


Denn wie aus einem Mund hatten alle diese hohen Finanzfirmenchefs bekundet, dass sie zwar sehr gerne mit Francisco Ansa weiter zusammengearbeitet hätten, weil sie ihn sowohl persönlich schätzten als auch mit seinen in der Vergangenheit an sie vermittelten Finanzgeschäften hochzufrieden wären, doch – und darauf dürfe er sie nun leider nicht persönlich behaften – seien sie gezwungen worden jede weitere Zusammenarbeit mit ihm abzulehnen.


Jeder Einzelne hatte ihm hinter vorgehaltener Hand noch anvertraut, dass C. M. ihn bereits kontaktiert und angedroht habe, dass die GFS seinem Institut für den Fall der weiteren Zusammenarbeit mit dem fristlos gekündigten GFS-Mitarbeiter Ansa alle Zusammenarbeitsverträge mit sofortiger Wirkung aufkündige.


Alle diese Firmenchefs waren sich unabhängig voneinander und auch ohne Absprache darin einig, dass sie diesen angedrohten allfälligen Umsatzverlust aus GFS-vermittelten Geschäftsverträgen nicht erleiden wollten. Sie könnten es sich wirtschaftlich einfach nicht leisten, auf das ansteigende GFS-Umsatzvolumen, das derzeit schon bei einigen Hundertmillionen Schweizer Franken/Euro liegen würde, zu verzichten!


Profit und Shareholder-Value kamen also auch bei den Banken und Versicherungen vor Ethik und Moral! Wow! Das war eine wichtige Ernüchterung.


Frustration, Ohnmacht und steigende Übelkeit nisteten sich nun tief in seiner so geschundenen Seele ein.


Nur wenige Tage nach diesen Gesprächen war ihm dann ein eingeschriebener Brief von einer grossen, international bekannten Anwaltskanzlei zugestellt worden.


Der unterzeichnende Rechtsanwalt stellte zunächst klar, dass er von der GFS-Schweiz AG mit der Wahrnehmung und Durchsetzung aller Rechte gegen Francisco Ansa beauftragt und gehörig bevollmächtigt worden sei. Er habe im Namen seiner Mandantin die Herausgabe aller Genfer GFS-Bürodokumente und Büroakten, Bank- und Buchhaltungsunterlagen, PC-Passwörter, Kunden- und Mitarbeiterpräsentationen bis zum übernächsten Tag, 12:00 Uhr Mittag, an seine Kanzleiadresse zu verlangen. Darüber hinaus sei der auf die GFS angemeldete Mercedes Benz mit dem Kennzeichen GE-222111 ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt mit allen Fahrzeugschlüsseln und Fahrzeugpapieren dort abzugeben.


Erfolge die Herausgabe der angeforderten Wertsachen und Dokumente nicht bis zum Ablauf der angegebenen Frist, würden die nominellen Wertbeträge aller dieser Forderungsgegenstände zuzüglich der in diesem Fall noch näher zu verifizierenden Schadenersatzforderungen aus diesem Verzug auf die dann ebenfalls unmittelbar fällig gestellten GFS-Investivdarlehensbeträge, die in Höhe von rund 600000 Schweizer Franken zulasten Francisco Ansas saldiert worden wären, auf dem Rechtsweg unmittelbar eingefordert.


Darüber hinaus hätte seine Kanzlei den Auftrag, zu prüfen, ob und inwieweit Francisco Ansa während seiner Tätigkeit für die GFS gegen geltende Schweizer Strafrechtsnormen verstossen habe.


Vorsorglich würde er schon jetzt darauf hinweisen, dass es sich bei diesen anwaltlichen Prüfungen strafbarer Handlungen unter anderem auch um strafrechtsrelevante Verletzungen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), hier zum Beispiel um Abwerbung von GFS-Mitarbeitenden für eine Konkurrenzfirma, handeln würde.


Aussagen von Zeugen, für mindestens einen Abwerbungsversuch des Francisco Ansa, würden ihm bereits vorliegen.


Er habe deshalb Herrn Ansa aufzufordern, sofort jedwede Abwerbungshandlung von GFS-Mitarbeitenden zu unterlassen. Im Falle weiteren Zuwiderhandelns würde er neben den sofortigen Strafanträgen auch zivilrechtliche Klageschritte mit Schadenersatzansprüchen geltend machen.







 

Francisco atmete tief durch; da war es also wieder: Das wahre Gesicht des Carl Meyer!


Wie hatte dieser selbstverliebte machtgeile Mensch in den Führungsmeetings immer gesagt: »Es gibt einen Fehler, den ich niemals verzeihe: Illoyalität! Wer sich einmal von mir abwendet, hat seine Chance verspielt!« 







 

Diese beiden Aussagesätze hatten ihm schon immer die fürchterliche ›Arroganz des vermeintlich Mächtigen‹ bezeugt. Auch konnte sich Francisco des Eindruckes nicht erwehren, dass hinter diesem C.-M.-Verhalten eine Selbstüberschätzung liegen musste. Viel schlimmer nagte es aber an ihm, dass er in diesem Verhalten auch ein erhebliches Mass an Menschenverachtung erkennen konnte, das er selbst offensichtlich lange Zeit einfach negiert hatte.


Wieder gewärtigte er nun dieses schaudernde Gefühl in sich, das ihn auch damals gelähmt hatte, als er sich nämlich fragte: Was sich dieser C. M. wohl noch alles einfallen lassen würde, um ihn, den Illoyalen, zu bestrafen?







 

Der erste Schuss der GFS-Anwälte zeigte ihm jedenfalls, dass ihn C. M. offensichtlich als gefährlich einstufte.


Für wie gefährlich, würde ihm schlussendlich dessen Kapitalaufwand für Anwälte, Gerichte, Detektive und Sonstiges zeigen.







 

Nun fühlte er auch wieder, wie er sich damals vor sich selbst geschämt und sich gefragt hatte: »Wieso in Gottes Namen habe ich meine innere Stimme, die mich doch über so viele Jahre immer wieder verlässlich gewarnt hat, bei diesem  C. M. überhört? Wieso habe ich mich auf einen derartigen Menschen überhaupt eingelassen?« 







 

Hatte er denn wirklich allen Ernstes geglaubt, dass es sich bei diesem Carl Meyer um einen reinen Gutmenschen handeln würde, nur weil dieser ein Kinderpatenhilfswerk sponserte bei Herrn und Frau Bundeskanzler ein und aus ging und von den Medien als der Vorzeigeunternehmer gepriesen wurde?


Ein fragwürdiger Gutmensch, der mit seinem profitorientierten Finanz- und Wirtschaftsservice, den er nach eigener Aussage a priori für Nettogeringverdiener konzipierte, weil diese Zielgruppe es verdient habe in all ihren Finanzfragen zu Altersvorsorge-, Kapital- und Sparplänen, Krankenkassen, Immobilien und Hypotheken beraten zu werden; genauso gut – wenn nicht noch besser – wie jene Großverdiener und Großvermögende, die sich gute Berater schon lange leisten konnten und würden; der dann aber in seinem gönnerhaften Unternehmensimperium Mitarbeiter betrügt um seine jovial anmutenden Spenden als Gutmensch überhaupt bezahlen zu können.


Hatte er denn allen Ernstes annehmen können, dass dieser selbstmarketingerschaffene Erfolgsmensch Carl Mayer seine Subagenten, die er als Unternehmer im Unternehmen in sein persönliches Firmenkonstrukt einspannte und die ihm diesen Europakonzern im Schweißes ihres Engagements und Umsatzes erst möglich machten, als menschlich gleichwertige, fair zu behandelnde Geschäftspartner ansehen würde?


Wer so dumm, naiv und gutgläubig war das zu glauben, so wie er, der durfte sich eigentlich nicht beschweren sondern musste kleinlaut seinen Fehler einräumen.







 

Seine Gedanken gingen weiter: Welchen Bärendienst hatte er seiner Familie erst mit dieser Blindheit erwiesen? Dabei tröstete ihn jetzt auch nicht die Gewissheit, dass Angelina lange Zeit genauso von der GFS-Geschäftsidee überzeugt gewesen war wie er selbst. Auch hatte sie ihn immer wieder weiter und weiter angetrieben, mehr und noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Büros zu eröffnen – doch blind gefolgt war allein er. C. M. hatte Angelina auch nicht von ungefähr immer wieder ins Ohr geflüstert: »Ihr Mann kann so erfolgreich werden wie ich!« 







 

Seine Frau schien sich außerdem in diesen GFS-Jahren total verändert zu haben; sie war richtiggehend geldgeil geworden.


Das Savoir-vivre, mit allem Schickimicki, Glimmer und Glamour, von St. Moritz über Nizza und L. A. bis Bora Bora, hatte für sie und selbst für die Kinder immer mehr Wichtigkeit und Stellenwert bekommen. Dafür war sie sogar bereit gewesen, zuhause auf ihren Mann, Liebhaber und Vater ihrer Kinder je länger je mehr zu verzichten.


Dennoch wusste Francisco, dass die Verantwortung für diese spätere missliche Lebenslage überwiegend, wenn nicht allein, bei ihm lag. Also ging er davon aus, dass es folglich allein an ihm sei, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, und zwar so, dass die seinerzeit doch irgendwie wieder schwanger gewordene Angelina und seine beiden Kinder möglichst wenig zusätzlich belastet werden mussten. Doch ohne wirtschaftliche Einschränkungen und Verzicht auf bisher Liebgewordenes und Gewohntes würde dies für sie alle sicher nicht ablaufen können.







 

Sein Anwalt war leider im Ausland und nur telefonisch erreichbar gewesen. So konnte er sich lediglich fernmündlich mit diesem über das Schreiben und die Fristen der GFS-Anwaltskanzlei austauschen. Dieser neue Rechtsvertreter riet ihm, auf keinen Fall die von der Gegenseite geforderten Wertsachen und Bankdokumente herauszugeben; er wolle zunächst schriftlich auf dieses Forderungsschreiben reagieren, weshalb er das besagte Schreiben per Faxzusendung erbat.







 

Zwei Tage später rief Franciscos ehemaliger Stellvertreter – jetzt neuer GFS-Büroleiter – an und forderte ihn in einem ziemlich dreisten Ton auf, alle Geschäftsgelder die sich noch auf diesem Ansa-Bürokonto befänden, auf sein neues Büro- und Namenskonto zu überweisen. Francisco antwortete ihm, dass diese Gelder so lange auf dem Ansa-Konto eingefroren blieben, bis er sich mit der GFS über alle Pendenzen einig geworden sei. Wütend legte der ehemalige Stellvertreter daraufhin den Telefonhörer auf.


Die Quittung sollte Francisco in nächster Zeit bekommen.


Sein Rechtsanwalt beantwortete zunächst diesen Forderungsbrief der GFS-Anwälte und wies die GFS-Forderungen als kausal ungerechtfertigt komplett zurück. Darüber hinaus listete er in Absprache mit Francisco die Gegenforderungen auf und setzte ebenfalls eine Frist bis zu deren Erfüllung. Sein Anwalt zeigte sich davon überzeugt, dass  C. M. respektive der GFS Vergleichsverhandlungen anbieten würden. Allein das Enfant terrible C. M. entschied sich anders.







 

Francisco bekam stattdessen einen eingeschriebenen Brief, diesmal von der Ausländerpolizei, die ihn für die kommende Woche zu einer Einvernahme in ihre Behörde bestellte. Über ein kurzes Telefongespräch hatte sein Rechtsanwalt herausgefunden, dass ihm die Ausländerbehörde vorhalten würde, dass er die Grundlage für die nach dem Ausländergesetz Schweiz einmal abgegebene Aufenthaltsbewilligung, die bei Einreise an die spezielle GFS-Tätigkeit gebunden gewesen war, verwirkt habe, da er nun nicht mehr bei der GFS Schweiz arbeiten würde. Die Behörde gab Francisco Ansa eine Frist zur Stellungnahme und wies ihn gleichzeitig darauf hin, dass er mit seiner Familie ohne neue Aufenthaltsbewilligung innerhalb eines Monats die Schweiz verlassen müsste.







 

Angelina bekam einen Schreikrampf, als sie dieser Mitteilung des Rechtsanwaltes gewahr wurde. »Aber das ist doch eine zum Himmel schreiende Sauerei«, schrie sie. »Francisco, dagegen muss der Anwalt doch vorgehen.« 







 

Sie möge sich beruhigen, hatte Francisco ihr geantwortet, der Anwalt würde ein neues Permit beantragen und dafür eine neue Begründung liefern. Vielleicht sei es für ihre Zukunft ja grundsätzlich auch besser, sich in die Deutschschweiz zu orientieren, gab er zu überlegen. Dort jedenfalls würden sie sie in ihrer deutschen Muttersprache leben und handeln und die Kinder hätten es in der Schule ebenfalls wieder leichter.







 

Angelina beruhigte sich dann schnell wieder und schien von dem Gedanken beseelt, ein neues Haus in der Deutschschweiz zu beziehen und neu einzurichten. Die Kinder mussten von diesem Gedanken auch nicht lange überzeugt werden.


Blieb allein die Frage, wie sich Francisco beruflich wieder auf die eigenen Beine stellen sollte, wenn alle seine bisherigen Finanzpartnergesellschaften, jedenfalls diejenigen, die im Markt zur Crème de la Crème gehörten, sich nicht weiter auf ihn einlassen wollten oder durften. Ohne verlässliche Verträge mit derart renommierten Finanzpartnern, ohne Geschäftspartner mit ausreichend viel Venture Capital im Rücken würde er einen solchen Geschäftsgang ein für alle Mal abhaken müssen.







 

Schon oft hatte er in den letzten Wochen darüber nachgedacht, ob er nicht einfach einmal jenen langjährigen Exchef und heute größten C. M.-Widersacher und GFS-Konkurrenzunternehmer ansprechen sollte. Seines Wissens hatte  C. M. damals in den 80ern diesen heute älteren Mann ebenfalls ordentlich übers Ohr gehauen und sich GFS-intern immer wieder mit seinem damaligen Coup gegen die NVG gebrüstet. Vielleicht hatte jener Exchef jenen Affront von damals bereits vergessen, vielleicht aber auch nicht; und vielleicht wäre dieser ja interessiert an Franciscos Sach- und Führungs-Know-how sowie am Schweizer Allfinanz- und Vertriebsmarkt. Andererseits wollte Francisco nicht Gefahr laufen, vor einen alten Fehdenkarren und persönliche Rachegelüste gespannt zu werden; und dieser ehemalige Chef hatte seinerseits auch alles andere als eine gute Reputation.


Karl-Theo Wischnewski, Grand Senior und Patron in der Branche, Gründer und Konzernleiter der NVG (Nachhaltiger Vermögensaufbau GmbH &Co.KG ), war bereits Anfang der 60er-Jahre als Führungsmanager in der Genfer IOS von Bernie Cornfeld und in den Schlagzeilen der damaligen Wirtschaftspresse gewesen. Die IOS hatte seinerzeit rund 25000 Vertreter beschäftigt, die über Telefon- und Haustürgeschäfte – vielfach an amerikanische Auslandsbürger die in Europa lebten – Anteile an rund 18 Kapitalanlagefonds verkauften. Diese Firma kontrollierte damals ein Anlagekapital von über 2,5 Milliarden USD, erlitt dann aber den Zusammenbruch infolge undurchsichtiger Kapitalverluste in den von der IOS selbst kreierten Fund of Funds sowie einer darauffolgenden Periode der Börsenschwäche. Ein großer Teil der Anlegerkunden zog daraufhin Kapital ab. Im Rahmen des damaligen Niedergangs der IOS stellten über 300 IOS-Mitarbeitende in der Schweiz, vorwiegend aus unteren und mittleren Mitarbeiterebenen, Strafanzeige gegen ihre IOS-Führenden, weil diese ihnen Unternehmensanteile an der IOS aufgedrängt hatten; Unternehmensanteile die sie teilweise mit geliehenem Geld finanzierten. Der Prozess im Jahre 1979 endete jedoch mit Freisprüchen  der IOS-Oberen, weil gegen sie kein Nachweis eines kausalen und schuldhaften Fehlverhaltens geführt werden konnte.


Francisco waren die Parallelen zwischen dem Geschäftsgebaren jener IOS des Jahres 1969 und denen der GFS von 1999 schlagartig bewusst geworden. Höchstwahrscheinlich würde er auch bei C. M.s Ziehvater und Exchef K. T. Wischnewski und seiner NVG auf entsprechende Vergleichbarkeiten stoßen.


Er hatte darüber nachgedacht, ob seine persönliche Vision von einer ethisch und moralisch sauber arbeitenden Finanzdienstleistung, die im Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden gleichsam Fairness, Transparenz und Professionalität praktiziere, vielleicht doch eher ins Reich seiner Wünsche und Träume gehöre.


Sollte er vielleicht darüber hinaus mit diesem Wischnewski und seiner NVG noch Gefahr laufen, vom Regen in die Traufe zu kommen?


Seine Alternative zu einer Kontaktaufnahme mit Wischnewski und dem NVG wäre allerdings nur, die Finanzdienstleistung und seine langjährigen persönlichen Investments in den Berufs- und Geschäftsaufbau komplett aufzugeben.


Er müsste sich dann in der Schweiz oder in Deutschland oder anderswo mit seinen nunmehr doch 45 Lebensjahren und einer mittlerweile finanziell sehr anspruchsvollen, verwöhnten Frau und drei Kindern abermals ein ganz neues Berufs- und Wirkungsfeld suchen und mit einem kompletten Neuaufbau beginnen.


Alleinlebend würde er für sich darin keine abschreckende Aufgabe sehen – doch als Familienvater und Ehemann sehr wohl.







 

Er erinnerte sich jetzt, wie er sich über die sofortige Erreichbarkeit dieses alten Mannes und Exchefs damals wunderte. Für gewöhnlich waren solche Konzernchefs always busy, also sehr schwer zu erreichen und man musste viel Geduld aufbringen und es immer wieder aufs Neue versuchen.


Als sich Karl-Theo Wischnewski am Telefon die Geschichte von Francisco Ansa angehört hatte, sagte er: »Wir müssen uns unbedingt sofort treffen. Ich lasse Ihnen ein Flugticket hinterlegen, dann kommen Sie bitte zu mir und wir sprechen in Ruhe über alles – einverstanden?« 







 

Francisco einigte sich mit diesem Wischnewski schneller, als er zuvor annehmen konnte. Es war ein sehr zweckdienlicher aber dennoch auch lukrativer Vertrag, der ihn für die NVG verpflichtete.







 

Ohne Feilschen bot ihm Wischnewski an: ein festes Nettogehalt von monatlich 20000 Schweizer Franken zu zahlen plus die allfälligen Provisionen nach NGV-Karriereplan plus eine Mercedes-Limousine als Geschäftswagen plus die Übernahme aller zukünftig anfallenden Anwalts- und Prozesskosten, die gegen die GFS und/oder gegen C. M. anfallen würden.


Somit war er mit sofortiger Wirkung oberster Landesdirektor und Geschäftsführer für die neu aufzubauende NVG-Schweiz AG.







 

Allerdings zeigte sich die NVG in ihrem Auslandsengagement anders strukturiert als die GFS. Die NVG hatte nämlich einen Auslandsgeschäftsführer, einen Mann namens Peter Franzen, der gleichzeitig auch Mitglied der Konzerngeschäftsführung war. Mit ihm sollte Francisco nach Auffassung und Wunsch des Karl-Theo Wischnewski beim Aufbau der NVG-Schweiz AG und ihrer Subfirmenstrukturen künftig eng zusammenarbeiten.







 

Mit seinem tollen NVG-Vertrag in der Tasche wollte Francisco seine Angelina überraschen und war freudig und auf direktem Weg vom Flughafen nach Hause geeilt. Er berichtete ihr dann von der wirklich guten Gesprächsatmosphäre und dass dieser Wischnewski ihm spontan und sofort zugesichert hatte, alle Anwalts- und Prozesskosten gegen C. M. und die GFS zu übernehmen und dass die NVG sehr gute Anwälte haben soll, die auch schon mehrfach gegen C. M. Prozesse gewonnen hätten. Francisco erzählte sehr emotional und freudig erregt von seinem neuen Geschäftsaufbau- und Führungsauftrag, seinem neuen Arbeitsvertrag mit Firmenwagen, Provisions- und Festgehaltzahlungen.


Im ersten Moment reagierte Angelina darauf sehr erfreut, bis sie von Francisco hörte, dass das Festgehalt auf 20000 Schweizer Franken netto festgelegt worden sei. Dann schimpfte sie los: »Bist du denn jetzt von allen guten Geistern verlassen, Francisco? Wie kannst du dich für einen solchen Hungerlohn von diesem Wischnewski verpflichten lassen? Du bist doch viel mehr wert mit dem, was du alles kannst und was du alles in diese Firma einbringen kannst!« 


Francisco war ob dieser Vorhaltungen seiner Frau sprachlos. War das wirklich seine Angelina, die das jetzt gesagt hatte?


Und war das dieselbe Frau die er liebte und die noch vor wenigen Jahren mit aller Bescheidenheit und Zurückhaltung auf jede kleinere Lohnerhöhung im Rahmen von nur 100 Franken reagiert hatte? Dieser heute derart lautstarken, mit Händen und Füßen argumentierenden Frau konnte er jetzt buchstäblich die Dollarzeichen in den Augen respektive in der Iris ablesen – und das ließ in ihm gehörige Angst aufsteigen.







 

Das Finden und Einziehen in eine neue repräsentative Villa am Vierwaldstättersee war unter den neuen Umständen relativ einfach gewesen. Selbst der Aufbau von neuen NVG-Firmenstrukturen war Francisco wieder in kürzester Zeit erfolgreich gelungen – auch wenn ihm dafür wider Erwarten nur wenige seiner alten Führungskräfte tatsächlich von der GFS zur NVG gefolgt waren. Dafür waren andere GFSler aus anderen Schweizer GFS-Büros an ihn herangetreten und baten ihn um die Übernahme in die NVG. Einige von ihnen berichteten dann, dass C. M. in diversen Führungsmeetings davon gesprochen habe, dass er ihn, Francisco Ansa, persönlich aus der Schweiz jagen würde, aber nicht ohne ihm zuvor Kopf und Eier abzuschneiden. Diese typische C. M.-Sprache mit Drohgebärden ließ nichts Gutes für die Zukunft vermuten – zeigte es Francisco doch auch, dass dieses Enfant terrible C. M. offensichtlich jetzt vor Wut auf ihn kochen musste.







 

Die nächste Attacke ließ dann auch nicht lange auf sich warten: Aufgeregt stand Angelina mit allen Kindern im Schlepptau in Franciscos neuem Luzerner Büro. »Du hast ein Einschreiben von einer französischsprachigen Behörde aus Genf: ich glaube von einem Gericht!« 


Francisco öffnete das Einschreiben und versuchte den französischen Text zu lesen und zu verstehen.


»Wenn ich das richtig verstehe, laden die mich zu einem Vernehmungstermin in der nächsten Woche bei der Kriminalpolizei in Genf vor – und wenn ich nicht erscheine, wollen sie mich verhaften.« 







 

Francisco spürte an diesem Punkt seiner Erinnerungen plötzlich einen stechenden Schmerz in der Magengrube – so wie damals, wo mit ihm auch Angelina ob dieser Nachricht blass geworden war und sie sich beide, wie von einem Schlag getroffen, auf einen Stuhl fallen ließen.


»Was bedeutet das, Francisco? Was kann die Kriminalpolizei von dir wollen; was können sie dir denn vorwerfen?«







 

Francisco versuchte nun, vor seiner Frau und seinen Kindern cool und ruhig zu bleiben, obwohl er gegenteilig fühlte.


»Keine Angst, ich werde sofort mit meinem Anwalt sprechen und der soll die Dinge direkt mit der Polizei klären. Wahrscheinlich hat ja C. M. wieder einen seiner persönlichen Giftpfeile abgeschossen, die aber oft giftiger scheinen, als sie in Wirklichkeit sind.« 







 

Der Rechtsanwalt hatte sofort nach Erhalt des Faxes mit der Kopie dieses Schreibens bei der Kantonspolizei in Genf angerufen. Dort gaben sie ihm aber lediglich die Auskunft, dass gegen Francisco Ansa diverse Strafanzeigen vorliegen würden und dass dieser deshalb einvernommen werden müsste. Das persönliche Erscheinen des Herrn Ansa sei richterlich angeordnet und bei der ersten Einvernahme sei gesetzlich kein anwaltlicher Rechtsbeistand erlaubt. Weitere Auskünfte, etwa zu der Frage, wer diese Strafanzeigen mit welchen Inhalten gestellt habe, bekam er nicht.







 

An jenem besagten Vorladungstag war Francisco mit einem beklemmenden Gefühl in das Gebäude der Genfer Kantonspolizei eingetreten. Von einem Polizeibeamten in Zivil war er in einen halbdunklen, recht kahl eingerichteten Raum mit vergittertem Fenster zum Hof geführt worden. An der linken Wand stand ein alter, weiß lackierter Holztisch mit vier ebenfalls älteren Holzstühlen; auf dem Tisch eine abgedeckte Schreibmaschine und auf dem Fensterbrett ein Telefonapparat. Über dem Tisch an der Wand hatte er ein DIN-A0-Plakat mit dem Aufdruck: ›Police de canton de Genève. La vérité vient toujours à la lumière!‹ wahrgenommen. 


Na, hoffentlich kann auch ich darauf vertrauen, versuchte er sich zu beruhigen.


In seinem dunklen Businessanzug stand er direkt vor dem einzigen Fenster zum Hof und er spürte wie diese Gitter vor dem Fenster ihm irgendwie beängstigend ins Bewusstsein eindrangen. Ein äusserst mulmiges Gefühl war in seiner Magengegend zu spüren; doch er hatte sich nichts vorzuwerfen; warum also ein mulmiges Gefühl haben?


Er wollte versuchen, ganz normal und unaufgeregt zu wirken. Doch was würde diese GFS wohl alles erfunden haben, um eine Strafanzeige gegen ihn zu begründen? Schlussendlich müssten sie doch auch mit einer Gegenklage von seiner Seite rechnen – ja vielleicht sogar mit einer Verleumdungsklage. Und was wenn diese Flics die gleich das Verhör durchführten, nur Französisch sprächen und er denen die wahren Dinge nicht recht erklären könnte? Die verstünden kein Deutsch, er spräche schlecht Französisch und im Detail verstünden sie alle Bahnhof. Das wäre dann allein für ihn der absolute GAU! Sein Anwalt hatte ihm gesagt, dass er, wenn nötig, einen Dolmetscher hinzuziehen könnte, er müsse dann einfach darauf bestehen.


Verdammt! Diese Gitter an den Fenstern die wirkten schon sehr beklemmend und er hoffte, sie deuteten auf kein böses Omen.


Dann sprang plötzlich die Tür zum Verhörraum auf und ein ziviler Polizist betrat den Raum. Wort- und blicklos deutete er Francisco mit der Hand an, auf einem Stuhl Platz zu nehmen und setzte sich selbst sofort an die gegenüberliegende Tischseite, noch bevor Francisco seinen Stuhl erreichen konnte. Der Polizist schlug eine Akte mit vielen Papieren auf und spannte wortlos und ohne Francisco eines Blickes zu würdigen, ein Formular, mit Kohlepapier hinterlegt, in die Schreibmaschine.







 

»Vous êtes Monsieur Ansa, correctement?« 


»Oui! Mais je parle très mal français, Monsieur« antwortete Francisco und fragte ihn dann: »Parlez vous allemand?« 


Der Polizist blickte daraufhin auf und antwortete ihm: »Ja! Isch werde versuchen auf Deutsch sprechen. Wir missen erst mal Personalien einfillen. Donc! Vous êtes, pardon: Sie sind Monsieur Francisco Ansa?« 


Francisco nickte auf diese Frage nur, doch der Polizist bemerkte und akzeptiert es.


»Monsieur Ansa, wann sind Sie geboren und wo?« 







 

Bis Francisco nun seine gesamten Personalien angegeben und auch vorgetragen hatte, wie und zu welchem Zweck er mit der GFS in die Schweiz gekommen war, war einige Zeit vergangen. Der Polizist hatte seine Angaben im Zweifingersystem in die Maschine getippt und musste zwischenzeitlich ein neues Blatt in die Schreibmaschine einspannen.


Dann endlich eröffnete er Francisco, dass ihm diverse Strafanzeigen gegen ihn vorliegen würden, ging aber gleichwohl auf deren Inhalte nicht weiter ein.







 

»Ist es richtig, dass Sie nicht mehr für die Global Financial Services (Schweiz) AG arbeiten und dass Sie ohne eine neue Arbeitsstelle sind, Monsieur Ansa?« 


Francisco versuchte dem Polizisten nun zu erklären, dass er seinerzeit auf Anraten seines Rechtsanwaltes fristlos bei der GFS gekündigt hatte, dass er aber nun seit drei Wochen für einen neuen Arbeitgeber, die NVG-Schweiz AG in Luzern arbeiten würde.


Ob Francisco eine gültige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die Schweiz, ein Permit, besitzen würde, wollte der Beamte wissen.


»Ja! Mein Anwalt hat mir gerade gestern mitgeteilt, dass er nun die neue Aufenthaltsbewilligung mit der Ausländerpolizei in Luzern geklärt hat.« 







 

»Monsieur, was war der Grund für Ihre fristlose Kündigung?« 


Francisco musste unauffällig etwas nach Luft ringen, denn er spürte innerlich doch mehr Aufregung in seinem Körper, als er sich vorher eingestanden hatte. Einmal gut durchgeatmet, erzählte er dem Polizisten, wie, warum und womit ihn der neue GFS-Vertriebschef für die Schweiz – ein Deutscher aus München namens Thomas Volker, der seinerzeit erst wenige Wochen in dieser Vertriebscheffunktion gearbeitet und dafür sicher keine gültige Arbeitserlaubnis gehabt habe – erpresst hatte.


Die Aussagen tippte der Polizist ins Protokoll ehe er als Nächstes wissen wollte, ob Francisco für die GFS Mitarbeitergelder auf seinem persönlichen Konto zu verwalten gehabt hatte.


Francisco Ansa verstand sofort, worauf diese Frage zielte.


Nein, so könne man das sicher nicht sagen! Richtig sei, dass sie damals, bevor sie von der GFS-Deutschland in die Schweiz gesandt worden wären, von den Schweizer GFS-Anwälten, von der GFS-Schweiz AG und dem obersten Konzernchef Carl Meyer eine Zusage erhalten hätten, wonach sie in der Schweiz genauso würden arbeiten können wie bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland: nämlich als selbstständige Unternehmer im Unternehmen, auf eigene Unternehmensrechnung und eigenes Risiko. An diesem Status der Selbstständigkeit, so habe es damals geheißen, ändere sich in der Schweiz nichts. Wie sich dann aber später herausgestellt habe, war dieses Versprechen und diese Information eine Falschaussage, von der sie bis heute nicht wüssten, ob sie absichtlich oder unabsichtlich gemacht worden sei. Denn schliesslich könnten seit jeher Ausländer in der Schweiz erst nach fünf ununterbrochenen Aufenthaltsjahren im Land mit einer Niederlassungsbewilligung, dem Permit C, rechnen und damit eine Selbstständigkeit begründen und führen.


Francisco erklärte dem Polizisten weiter, dass die GFS respektive Herr Meyer, ihnen damals versprochen hätten, diese Angelegenheit über Fachanwälte verbindlich regeln zu lassen, denn das Unternehmenssystem der GFS würde ja gerade und ausschliesslich auf dieser selbstständigen Unternehmerbasis geführt, damit die GFS die Betriebskosten und -risiken ihrer GFS-Vermittlungsagenturen für sich selbst ausschließen könnte.







 

Erst nachdem er mit seiner Familie, das heisst mit Frau und seinen beiden schulpflichtigen Kindern, in die Schweiz eingereist war respektive bereits schon einige Wochen in Genf gewohnt hätte, wäre ihm von der GFS eröffnet worden, dass er offiziell zunächst kein eigenes Unternehmen haben könnte, weil die Anwälte dazu mit den Schweizer Behörden noch diverse Abklärungen zu machen hätten.


Er habe dann damals aufgrund der angeblich komplizierten Ausländergesetze vorübergehend und nur im Außenverhältnis – eben für diese Schweizer Behörden – einen Angestelltenvertrag bekommen. Darüber hinaus sei ihm zugesagt worden, dass er weiterhin, aber eben zunächst nur im GFS-Innenverhältnis, ein selbstständiger Unternehmer bleibe, der auch weiterhin auf eigene Rechnung und Risiko arbeiten müsste.


Erst viel später hätte er festgestellt, dass ihm mit dieser Regelung noch ganz andere erhebliche Nachteile, unter anderem bei den Steuern, entstanden seien. Er habe dann leider auf dieser fehlerhaften Basis der Schein-Selbstständigkeit auch eigene Bankconti einrichten müssen, um zu seinen Agenturtätigkeiten auch geregelte Finanzabläufe sicherzustellen. Die GFS habe leider kein Geschäftskonto bereitgestellt, sodass er auf seinen Namen zwei private Bankconti bei der SBG in Genf einrichten musste. Das eine für die rein privaten Bankgeschäfte der Familie, das andere für die geschäftlichen Transaktionen seiner diversen GFS-Agenturbüros.


Francisco erklärte dem Beamten dann weiter, wie diese Geldflüsse aus Provisionen, Provisionseinnahmen, Vorschüssen auf Provisionen, Kosten- und Anteilsverrechnungen im Allgemeinen abliefen:


Die Basis für alles sei der allgemeine GFS-Agenturvertrag auf Basis des Schweizer Obligationenrechts gewesen. Dieser Vertrag, der von GFS-Anwälten bewusst auf zig Vertragsseiten verteilt und kompliziert helvetisiert worden sei, sicherte zuallererst die Grundsätze und Vorteile für den GFS-Konzern. Hiernach hatten sich alle Agenten und Agenturen die sich unter das Label des GFS begeben hatten verpflichtet, ausschließlich als Subunternehmer für den Serviceprovider GFS zu arbeiten. Weiterhin waren sie damit verpflichtet, ebenfalls ausschließlich nur jene Finanzprodukte zu vermitteln, die allein der GFS-Provider mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnern ausgehandelt und vertraglich vereinbart hatte. 


Alle Kunden für diese Finanzvermittlungsprodukte musste der jeweilige Agent respektive seine Subunternehmung/Agentur natürlich ebenfalls ausschließlich selbst akquirieren.







 

Selbstredend hatten sich die Agenten damit ebenfalls verpflichtet, alle ihre Betriebskosten als Subunternehmer selbst zu tragen respektive alle ihre gesetzlich obligatorischen Abgaben für Krankenkasse, Alters- und Hinterbliebenenvorsorge, Zusatzvorsorge, Unfallversicherung, Invalidenversicherung, Betriebsversicherungen und Steuern auf eigene Rechnung abzuführen.


Schlussendlich war jeder Agent vertraglich verpflichtet worden, seine Finanzvermittlungsgeschäfte sprich Kundenverträge ausnahmslos beim GFS-Konzern zu deren Abwicklung einzureichen und ebenfalls die dafür zustehenden Vermittlungsprovisionen, die ihm gemäss dem in den Vertrag eingebundenen Karriere- und Provisionsplans berechnet wurden, ausschließlich beim GFS-Konzern einzufordern.


Darüber hinaus galt die Vertragsabsprache, dass allein der GFS-Konzern alle von den Finanzproduktpartnern gezahlten Brutto-Vermittlungsprovisionen die seine Subunternehmer und Agenten auf eigene Rechnung und Risiko generierten, auf seinem Konzernkonto vereinnahmen durfte.


Allein jene Basis-, Produktvermittlungs- und Kooperationsverträge die der GFS-Konzern mit den zahlreichen Banken, Versicherungen und anderen Finanzproduktpartnern abgeschlossen hatte, die Auskunft hätten geben können über die von den Finanzproduktpartnern tatsächlich zu zahlenden Bruttoprovisionen und Valutazeitpunkte, blieben den GFS-Subunternehmern immer unbekannt. Das diesen Subunternehmern damit wichtigste Betriebsgrundkenntnisse, ja verlässliche Steuerungs- und Interventionsinstrumente fehlten, weil ihnen der Zugang zu den tatsächlichen Brutto-Cash-Flow-Daten fehlte, hielt Francisco für reines GFS-Kalkül.







 

Damit diese kalkulierte Intransparenz nicht auffalle und Unruhe stifte, habe der Konzern eine Scheintransparenz zu diesen Bruttoeinnahmekonditionen in den GFS-Karriereplan eingearbeitet und seinen eigenen GFS-Overhead mit rund 29% angegeben. Diese Angabe wurde von den GFS-Subunternehmern im Sinne von Treu und Glauben als Wahrheit angesehen und akzeptiert. 


Erst Jahre später nach seiner Kündigung bei der GFS, als er die NVG-Schweiz AG aufbaute, bekam Francisco solche Basis- und Bruttoverträge mit Banken, Versicherungen und anderen Kapitalproduktgesellschaften zu sehen und stellte dann fest, dass der GFS-Konzern auch hier seine Agenten belogen und betrogen haben musste. Denn der Overhead der sich aus diesen Verträgen berechnen ließ, belief sich demnach nicht nur auf 29% der Bruttoprovisionssumme, sondern teilweise auf bis zu 47 Prozent.


Ein Skandal, der ebenfalls bis heute nicht publik wurde!


Francisco zeigte dem Polizisten weiter auf, dass die Agenten auf Basis des Agenturvertrages und Karriereplanes ab der ersten Teamleiter- und Führungsstufe auch allgemeine Betriebskostenbeteiligungen zu tragen hatten.


Da waren beispielsweise solche an der sogenannten Corporate Identity, nämlich für GFS-Marketingmaterial, GFS-Accessoires, GFS-Meetingfolienordner, VIP-Clubbeteiligungen und vieles mehr, die ihnen direkt von der GFS-Konzernzentrale von ihrem Provisionskonto abgebucht wurden, und solche Kosten für untergemietete Büroräume und Büroservices in den örtlichen GFS-Subunternehmeragenturen. Diese Kosten für Untermiete, IT, Telefonie und Sekretariatsdienste, wurden direkt vom Agenturniederlassungsleiter in Rechnung gestellt. Die jeweilige Rechnungssumme wurde dann von den Subagenten auf das Konto des Niederlassungsleiters überweisen. Francisco schlussfolgerte, dass also von ihm keinerlei Mitarbeitergelder treuhändisch verwaltet wurden. Sein persönliches Bankkonto, das auf seinen Namen für seine Betriebskosten eingerichtet worden sei, verwendete er lediglich dazu, um von seinen Subagenten die vertraglich vereinbarten Betriebskostenanteile vereinnahmen zu können.


Der Polizist hakte nochmals nach. Die GFS würde Francisco Ansa vorwerfen, Geld seiner Mitarbeiter veruntreut zu haben. Was er dazu sagen würde?


Francisco Ansa wiederholte vollkommen ruhig, dass er darauf gerade vorher geantwortet hätte und dass dieser Vorwurf vollkommen frei erfunden und unwahr sei, weil es keine Treuhand von Geldern gegeben hätte. Tatsache sei all das, was er zuvor schon ausgeführt habe. Dies könnte im Übrigen auch über die angesprochenen Subagentenverträge belegt werden.







 

Nachdem der Polizist alle seine Fragen mit Francisco geklärt hatte, wies er ihn darauf hin, dass nun das Untersuchungsrichteramt sein Protokoll bekäme und die Untersuchung entweder weiterführen und/oder über die Strafanträge entscheiden würde; und dass er sich bis zur abschließenden Klärung zur Verfügung halten und veränderte Aufenthaltsorte mitteilen müsse; die Schweiz dürfe er bis zur Klärung nicht verlassen.


Dann ließ der Kriminalbeamte Francisco Ansa gehen.







 

Als er endlich das Genfer Polizeigebäude wieder verlas- sen durfte, sog er gierig die CO2-verschmutzte Stadtluft in sich auf und fühlte sich – selbst mit dieser – sofort viel wohler.


Auf dem Weg zum Parkhaus bemerkte er, dass ihm seine Knie nachträglich weich wurden. Er setzte sich in seinen Wagen, machte für einen Moment die Augen zu und konzentrierte sich bewusst auf seinen Atem. Er öffnete die Augen als er sich besser fühlte. Doch genau im Bruchteil dieser tausendstel Sekunde fiel sein Blick durch den Wagenspiegel der Beifahrerseite auf eine männliche Gestalt, die gerade neben seinem Wagen abgetaucht war. Mit einem Satz hatte Francisco die Wagentüre aufgerissen, war aus dem Wagen gesprungen und um seinen Mercedes herumgesprintet. Leider nicht schnell genug, denn er hatte der Gestalt nur noch hinterhersehen können, wie diese hinter der nahe gelegenen Parkhaustüre fluchtartig verschwunden war.







 

Also doch, schoss es ihm blitzartig durch den Kopf. Francisco hatte nämlich schon in den letzten Tagen immer wieder das Gefühl gehabt, von jemandem verfolgt und beobachtet zu werden. War er jetzt auch schon das Ziel von Observationen? Wenn das so wäre, dann konnte ja dahinter nur C. M. stehen. Aber mit welchem Ziel und was könnte er denn herausfinden wollen?


Er ermahnte sich wachsam zu bleiben aber Angelina und die Kinder nicht mit diesen erneuten Vorkommnissen zu verängstigen.







 

Nach dem Vorfall war er direkt in sein Büro gefahren, um von dort aus seinem Anwalt zu berichten. Der Rechtsanwalt versprach mit dem Untersuchungsrichter Kontakt aufzunehmen, um gegebenenfalls schon im Vorfeld weitere Untersuchungen stoppen zu können.







 

An diesem Abend war es spät geworden, wohl schon nach 22 Uhr, als Francisco sein Büro verließ. Wie immer ging er zu seinem Fahrzeug in die Tiefgarage des Bürogebäudes. Dort knipste er das Licht an und stellte fest, dass die Ausleuchtung des gesamten Tiefgeschosses schwächer war als sonst. Offensichtlich waren einige Neonlichtröhren defekt.


Ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen, war er in die Richtung seines Wagens gegangen. Etwa auf halber Wegstrecke, ging das komplette Licht in der Garage plötzlich aus. Auf der Stelle machte er kehrt, um den nächsten Lichtschalter zu suchen. Dazu tastete er sich im Dunkeln Schritt für Schritt bis an jenen Betonpfeiler heran, an dem er den nächsten Lichtschalter vermutete. Doch noch ehe er den Schalter betätigen konnte, sprang hinter ihm mit lautem Knarren die Tür des Treppenhauses auf, wodurch ein Lichtstrahl in das Dunkel des Garagenraumes fiel. Zeitgleich war ganz in seiner Nähe mit lautem Getöse etwas Metallenes auf den Garagenboden gefallen. Aufgeschreckt blickte Francisco in die Richtung dieses lauten Geräusches, konnte aber nur noch sehen, wie ganz am andern Ende der Garage eine dunkle Gestalt aus der Seitentür des Garagentores heraussprang. Eine hundertstel Sekunde später wurde das Garagenlicht von jenem Mann angeknipst, der aus dem Treppenhaus in die Garage gekommen war. Ohne Francisco respektive die mysteriöse dunkle Gestalt bemerkt zu haben, stieg dieser Mann in einen gelben Porsche und brauste in die Nacht hinaus.


Francisco, vom Schreck noch gekennzeichnet, stand wie einzementiert neben dem Betonpfeiler, bis erneut das Licht ausging. Einige Minuten war er ohne jede Regung stehen geblieben und hatte innerlich aufgewühlt in sich und in das Garagendunkel hineingeatmet. Mit klopfendem Herzen betätigte er nun den Lichtschalter und hielt nach jenem metallenen Gegenstand Ausschau. Als er ihn gefunden hatte, zuckte er abermals tief erschrocken zusammen; in der Hand eine Eisenstange. Mit schnellen Schritten ging er zu seinem Wagen, warf die Eisenstange in den Kofferraum, setzte sich eiligst hinter das Steuer und verriegelte alle Türen; erst jetzt wagte er sich ruhiger durchzuatmen.


Interpretierte er diese Situation jetzt richtig? Sollte diese Eisenstange wirklich das sein, was er vermutete: ein Totschläger!? Oder wollte man ihn damit nur einschüchtern und warnen?


Die Weichheit seiner Knie spürte er noch viele Minuten lang, bevor er sich einigermassen von diesem Schreck erholte. Er beschloss sofort seinen Anwalt zu informieren und mit ihm abzusprechen ob und wie man gegebenenfalls die Polizei involvieren müsste.


Der Anwalt plädierte für eine Strafanzeige gegen unbekannt, um den Vorgang polizeiaktenkundig zu machen. Ausserdem ermahnte er Francisco zur dringenden Vorsicht, geschäftlich und privat.


Francisco musste nun auch Angelina von diesen Vorfällen erzählen; denn schliesslich war auch sie zur erhöhten Vorsicht aufgerufen. Angelina regte sich allerdings fürchterlich auf und wütete gegen diese Mafiamethoden der GFS und ihres Paten C. M.







 

In den nächsten Wochen hatten sie sich einer erhöhten Achtsamkeit hingegeben, obgleich zunächst nichts Weiteres passiert war.


Der Auf- und Ausbau der NVG-Schweiz AG und ihrer neuen Strukturen schritt bestens voran und Francisco erreichte bereits wieder monatliche Umsatzkennzahlen aus vermittelten Kapitalgeschäften in Höhe von 50 Millionen Schweizer Franken.


Zwischenzeitlich meldeten sich auch immer mehr Kadermitarbeiter und Verkaufsagenten aus den Reihen der GFS bei ihm. Sie alle wollten gerne zu ihm in die NVG wechseln, sprachen aber von riesigen Ängsten vor den möglichen Konsequenzen die Carl Meyer gegen sie auslösen könnte.


Karl-Theo Wischnewski, der NVG-Patron, hatte Francisco zugesagt, dass er allen Mitarbeitern der GFS für den Fall ihres Wechsels in die NVG kostenlosen juristischen Beistand über die Anwälte der NVG zusagen würde. Im Bedarfsfall könnte Francisco auch jene wechselbereiten GFSler mit monatlichen Überbrückungs- und Sonderbonuszahlungen zu einem sofortigen Wechsel zu motivieren versuchen. Allerdings hatte Wischnewski festgelegt, dass solche Wechsel zuvor mit den NVG-Anwälten auf wasserdichte Vorgehensweisen und Vertragsgrundlagen abzustimmen seien. Nicht ohne eine gewisse Genugtuung in der Stimme fügte der NVG-Patron abschliessend noch hinzu, dass es in Deutschland mittlerweile eine zunehmende Gerichtsklagewelle von Ex-GFS-Mitarbeitenden gegen den GFS-Konzern geben würde. In vielen deutschen Landesteilen hätten sich entsprechende Klagegemeinschaften gebildet, um der grossen Kapitalmacht des Carl Meyer entgegentreten zu können.


Francisco kontaktierte daraufhin einige seiner ehemaligen deutschen GFS-Führungsmanager und erfuhr von denen, dass viele seiner ehemaligen Mitarbeitenden – die er damals bei seinem Wechsel in die Schweiz mitsamt seiner Firmenstruktur an die GFS veräußern musste – mittlerweile gekündigt hätten. Als Hauptkündigungsgrund sollen die meisten angegeben haben, dass sie viel weniger Nettoprovisionen ausbezahlt bekommen hätten, als ihnen die GFS immer wieder versprochen habe. Auch sei ihnen die monatliche Provisionsabrechnung ziemlich undurchsichtig vorgekommen und viele Provisionszahlungen seien ihnen erst viele Monate später nach Reklamationen ausbezahlt worden. Es sei bei manchen Mitarbeitenden gar zu erheblichen Finanz- und Existenznöten gekommen, die in einigen Fällen sogar zu Selbsttötungen geführt habe.


Einen schockierenden Suizid habe es unter anderem auch bei Detlef Eckel, einem ehemaligen deutschen Führungsmitarbeiter Franciscos gegeben. Dieser Ex-Führungsmanager habe offensichtlich für sich keinen anderen Weg mehr gesehen, weil die GFS seinen persönlichen Privatkonkurs regelrecht provoziert hätte. Die Frau von Eckel habe ihren Mann seinerzeit im Keller aufgehängt vorgefunden, weshalb auch sie versucht habe, sich und ihre Kinder mit Schlaftabletten zu töten. Gottlob seien sie und die Kinder rechtzeitig gefunden und gerettet worden.


Francisco war schockiert und wütend zugleich gewesen ob dieser fürchterlichen Berichterstattungen. Gleichzeitig fürchtete er, dass die vielen Existenzen und Menschenleben die C. M. und sein GFS auf ihrem Gewissen trugen, leider keine irdische Sühne fänden, weil eine klare Beweisführung zu vorsätzlich organisierten, manipulierten Provisionsabrechnungen durch die GFS-Zentralen nur sehr schwer zu führen sein würde.







 

Selbst für jenen unwahrscheinlichen Fall des Gerichtsprozesses hätte sich C. M. sicherlich gewappnet. Er würde sich herausreden mit technischen Fehlern im Computer- und/oder Softwaresystem und würde wahrscheinlich dann nachweisen, dass er an den Fällen von tatsächlich aufgedeckten Provisionsbuchungsfehlern persönlich und kausal ohnehin schuldlos war und darüber hinaus zwischenzeitlich alle jene fehlerhaft verbuchten Provisionen, wenn auch um einige Monate verspätet, an den/die Mitarbeiter ausbezahlt hatte. Und absolut sicher, würde C. M. für sich persönlich wieder einen Vorteil ziehen und aus alledem noch als fairer, jovialer und gönnerhafter Mensch hervorgehen.







 

Francisco war sich sicher: Meyer hatte eine 99,9% perfekte Provisionsnebelmaschine kreiert, die für die GFS und ihn als Mehrheitseigentümer jeden Monat zusätzliche Unternehmensliquiditätssummen im Bereich zweistelliger Euromillionen generierte, ohne dass jemals jemand eine Buchungsmanipulation würde nachweisen können.


Selbst wenn irgendein Staatsanwalt in Europa in diesen vielen sicher noch unterschiedlichen Aussagen und Abrechnungen jener Mitarbeiter einen begründeten und ausreichenden Anfangsverdacht für eine Strafuntersuchung sehen würde, so hätte dieser zu guter Letzt wahrscheinlich doch viel zu geringe Ressourcen, um diesen Betrugsnebel so weit lichten zu können, dass es vor einem Gericht zu einer Verurteilung der GFS und ihrer Verantwortlichen reichen würde.


Für einen solchen Fall der Fälle hatte sich C. M. außerdem, ganz im Gusto Machiavellistischer-Machtstrukturen, für derartig existenzbedrohende Anschuldigungen und Anfeindungen auch noch mit anderen Gut-Menschen in seinen Aufsichtsräten umgeben und abgesichert.


Dieses Who is Who aus Wirtschaft und Politik würde sich schon allein zum Eigenschutz auf den entsprechenden Machtebenen zu wehren und zu arrangieren wissen; schlussendlich könnte es ja in einem denkbaren Gerichtsanklagesog auch einen Schatten auf ihrer eigene Vita und Verantwortlichkeit geben; und dass sie eventuell zugeben würden als renommierte Aufsichtsratspersönlichkeiten schlichtweg keine Ahnung von dieser GFS-Unternehmung und ihrer Abrechnungspraxis gehabt zu haben, weil sie sich eigentlich wenig bis gar nicht um die tatsächlichen Geschäftsgebaren kümmerten, dünkte Francisco, vor allem in Zeiten einer New and Good Corporate Governance, sehr unwahrscheinlich. 







 

Nach Wochen harter Managementarbeit mit vielen Meetings, Seminaren und aufwendig administrativen Führungsaufgaben hatte Francisco diesen C. M. und seine GFS schon fast vergessen. Lediglich Angelina erinnerte ihn immer wieder daran, dass er doch seinen nicht unerheblichen Provisionsanspruch bei der GFS endlich einmal einfordern sollte. Sie führte weiter an, dass seinerzeit die ganze Familie für den Aufbau der GFS-Agenturen in Deutschland und der Schweiz auf so vieles hätte verzichten müssen, dass sie diesem C. M. nicht einen Rappen oder einen Cent schenken wolle. Francisco stimmte ihr im Prinzip zwar zu, doch scheute er sich innerlich diesen Ball wirklich loszutreten. Schon bald sollte er merken, dass sein Bauchgefühl ihn nicht getrogen hatte. 


Es war am Morgen eines jener eher selten eingetretenen Tage, an denen er sehr früh erwacht war, weil ihn eine innere Unruhe aus dem Bett getrieben hatte. Anders als sonst schlich er sich ohne Frühstück aus dem Haus und wollte im Büro noch einmal die Inhalte seines anstehenden Führungsmeetings durchgehen.


In einer Bäckerei holte er sich schnell ein Croissant und wollte sich dies zusammen mit einem Kaffee im Büro gönnen, während er sich auf das Führungsmeeting, das um 10:00 Uhr stattfinden sollte, vorbereitete. Um 09:45 Uhr – er entwickelte gerade einen wichtigen und guten Gedanken den er in das Meetingkonzept einarbeiten wollte – klingelte das Telefon. Er war erstaunt und auch etwas ungehalten, denn er hatte seiner Sekretärin aufgetragen ihn auf keinen Fall zu stören. Aus diesem Grunde ignorierte er auch zuerst die Klingelrufe. Als diese jedoch nicht aufhören wollten, nahm er den Hörer ab.


»Herr Ansa, Ihre Frau muss Sie dringend sprechen«, übermittelte ihm seine Sekretärin. 


Francisco antwortete ihr nun etwas unwirsch: »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich auf keinen Fall gestört werden will. Fragen Sie bitte meine Frau ob es wirklich so wichtig ist.« 


Nach einigen Sekunden klingelte das Telefon erneut.


»Ihre Frau sagt, es sei wirklich sehr wichtig und sie müsse Sie jetzt sofort sprechen.« 


Francisco drückte daraufhin die Gesprächsübernahmetaste:


»Schatz, du wirst es nicht glauben, dieser Meyer hat uns jetzt tatsächlich Betreibungen über 789275 Schweizer Franken ins Haus bringen lassen. Gerade war ein Betreibungsbeamter hier und hat sie abgegeben! Du musst sofort den Anwalt einschalten und jetzt endlich gegen den Typ klagen!« 







 

Den weiteren Redeschwall Angelinas mit kräftigen Beschimpfungen und Kraftausdrücken gegen C. M. und seine GFS hörte Francisco nur noch mit halbem Ohr. Zu sehr war ihm die Betreibung und Forderungssumme in die Knochen gefahren.


Natürlich wusste er, dass alle Betreibungen in der Schweiz nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SCHKG) vom zuständigen örtlichen Betreibungsamt ausgestellt und in ein öffentlich zugängliches Betreibungsregister eingetragen wurden. Dies würde nun postwendend Auswirkungen auf seine persönliche Reputation respektive auf Kreditwürdigkeit und Bonität bei Banken, Unternehmen und Immobilienbesitzern haben. Denn jeder Vermieter von Häusern und Wohnungen verlangte grundsätzlich einen solchen Auszug aus dem Register. Selbst ein späterer amtlicher Zusatzvermerk zur Betreibung wonach ein ›Rechtsvorschlag erhoben‹ worden sei – welchen er selbst natürlich auch sofort veranlassen würde – würde zunächst nichts ändern, weil der Grundeintrag mit Nennung der Schuldensumme bis zu einer gerichtlichen Klärung im Register bliebe. 







 

Er hatte Angelina dann versprechen müssen, sich sofort mit dem Anwalt ins Benehmen zu setzen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nur so war seine Frau einigermaßen zu beruhigen gewesen.


Er selbst allerdings fuhr nun komplett neben der Spur, sodass er seinen Stellvertreter bitten musste, das Führungsmeeting in seiner Hauptniederlassung zu übernehmen.







 

Sein Rechtsanwalt war leider auch nicht erreichbar gewesen und so hatte er sich an einen anderen Anwalt, der angeblich Spezialist in Sachen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht war, gewandt. Dieser bot ihm allerdings erst einen schnellen Termin an, nachdem er hörte, um wen, was und welche Streitsumme es sich handelte. Jener Jurist, seines Zeichens Dr. lic. iur., skizzierte Francisco die weiteren möglichen Ablaufszenarien:







 

Szenario Nr.1 als normales und chronologisches Vorgehen:


		Widerspruch des Betriebenen mit Rechtsvorschlag, Frist für diesen Rechtsvorschlag 30 Tage.


		Gläubiger stellt Antrag auf Rechtsöffnung, Frist für diesen Antrag 1 Jahr.


		Rechtsöffnung wird durch das Gericht erteilt und Hauptverhandlungstermin verkündet.









 

Die Kosten dieses Szenarios würden je nach späterem Gerichtsentscheid anteilig auf die Parteien verteilt.


Bei dem Streitwert von 789000 Schweizer Franken lägen diese insgesamt sicher bei 20000 bis 25000 plus Anwaltskosten von circa 10000 bis 15000 Schweizer Franken.







 

Szenario Nr. 2 als Dringlichkeitsvorgehen:


		Feststellungsklage des Betriebenen.


		Dafür Kostenvorschuss an die Gerichtskosten gemäß Streitwert circa 20000 bis 25000 plus zusätzliche Kosten für Zeugentermine circa 6000 bis 10000 Schweizer Franken eventuell mehr.


		Gerichtstermine abhängig von Gerichtsbelastung Beweisführungs- und Zeugenaufwand.


		Klageentscheid, Kosten und Entschädigungen je nach Gerichtsbeschluss.









 

Diese beiden Szenarien zeigten Francisco auf brutale Weise, dass er im Grunde keine Chance haben würde als Gewinner aus dieser Betreibungsattacke hervorzugehen.


C. M. hatte eigentlich, so oder so, schon gewonnen, denn: Würde er Szenario 1 wählen, würde er wahrscheinlich ein ganzes Jahr darauf warten müssen ob C. M. den Schritt des Rechtsöffnungsantrages überhaupt geht. Während dieser langen Wartezeit stünde der GFS-Forderungs- und Schuldenbetrag in jedem Fall in seinem Betreibungsregister und verursachte Folgereaktionen in seinem Umfeld.


Würde er Szenario 2 wählen, müsste er mindestens 40000 Franken Vorkasse berappen und wahrscheinlich noch viel mehr, da die GFS das Verfahren so weit und so lange wie möglich hinauszögern und verschleppen würde, bis ihm finanziell die Puste ausginge. Das Prozessrisiko wäre sehr hoch, weil Gerichte derartige Prozessausgänge gerne in einem Vergleich zu klären versuchten, womit er unter dem Strich sehr wahrscheinlich noch draufzahlte.


Am nächsten Tag kam Francisco die Idee bei K. T. Wischnewski anzufragen, ob er respektive die NVG diesen Feststellungsklageprozess finanzieren würden. Doch von Wischnewskis Sekretärin bekam er nur die lapidare telefonische Auskunft, dass Herr Wischnewski seit dem 1. Dezember im Ruhestand sei und der neue Chef Dr. Helmut Feldmann heiße. Dr. Feldmann sei aber derzeit nicht im Haus.







 

Francisco war verblüfft. Wieso hatte er davon nicht früher erfahren, wieso hatte ihm der Auslandsgeschäftsführer Peter Franzen, mit dem er in den letzten Wochen doch so oft zusammengekommen war, nichts davon erzählt? Merkwürdig!


Jedenfalls schien ihm damit dieser Prozessfinanzierungsweg über die NVG versperrt, denn jenen unbekannten Neuen zu fragen, hielt er für wenig sinnvoll; obwohl ihm dieser Name Helmut Feldmann irgendwie bekannt vorkam. War der nicht bei einer dieser privaten C. M.-Partys in Norddeutschland dabei gewesen – und war das nicht sogar jener Typ, der seinerzeit so plump und total betrunken seine Angelina angebaggert hatte? Das wäre aber ein komischer Zufall – oder war es vielleicht doch nur eine Namensgleichheit?


Er beschloss Peter Franzen anzurufen, um ihn über diesen neuen Chef etwas auszuhorchen. Allein Franzen war am Telefon so unnahbar wie sonst auch. Francisco musste ihm jedes Wort aus der Nase ziehen; doch vergebens, er erfuhr von ihm nur, dass Feldmann zuvor Vorstandsvorsitzender bei der Münchenfinanz gewesen war, einem Finanzstrukturvertrieb kleinerer Prägung. Allerdings hatte Franzen nun Francisco gefragt, ob es denn etwas Neues in Sachen GFS bei ihm geben würde.


Diese Nachfrage wiederum machte Francisco sehr stutzig: »Wie kommen Sie jetzt auf die Frage?«


»Ach, nur so interessehalber«, war die knappe Antwort von Franzen. 


Francisco konnte regelrecht fühlen, dass da etwas nicht stimmte, dass es aber wohl besser wäre, nicht weiter nachzufragen.


Kurz nachdem er den Telefonhörer eingehängt hatte, rief seine Frau Angelina bei ihm an und zeigte sich wieder einmal ganz aufgelöst und unter Tränen. »Du musst sofort kommen, Francisco, jemand hat unsere Kinder verprügelt und ganz blutig geschlagen!« 


»Was!« Francisco war aus seinem Sessel gesprungen. »Was ist mit den Kindern, sind sie schwerer verletzt?« 


Angelina erzählte kurz was sie von den Kindern erfahren hatte, als diese weinend von der Schule nach Hause gekommen waren, und dass sie im Gesicht und an den Armen Prellungen und Blutungen aufwiesen.


Francisco fuhr postwendend nach Hause um seine Kinder zu sehen und zu befragen. Sie erzählten ihm, dass sie nach der Schule von einer Gruppe grösserer Schulkinder ohne Grund verprügelt worden waren.


»Seid ihr denn sicher, dass ihr vorher niemanden beleidigt oder anderswie dazu gereizt habt«, wollte Francisco von seinen Kindern wissen. Als diese ihm aber nochmals glaubhaft versicherten, dass sie nichts dergleichen getan hätten, war er sicher dass sie ihm die Wahrheit sagten. 


Leider kannten sie von den Schlägern auch keine Namen, sodass Francisco den Schulleiter kontaktierte, um mit ihm diese besorgniserregende Angelegenheit zu besprechen.


Herr Stampfli zeigte sich aber wenig kooperativ und gab etwas unfreundlich zu verstehen, dass auf dem Schulweg die Eltern schon selbst für die Sicherheit ihrer Kinder sorgen müssten, denn dafür sei die Schule nicht auch noch zuständig.


Am nächsten Tag, es war kaum zu glauben, wiederfuhr Frederico und Carol tatsächlich das gleiche Schicksal noch einmal; nur war ihnen jetzt eine ältere Frau zu Hilfe gekommen. Sie begleitete die beiden Kinder außerdem nach Hause und erzählte Angelina, was sie soeben mit angesehen hatte. Von einem dieser Schläger kenne sie auch den Namen und wüsste, dass der unten an der Seestrasse direkt über dem Coop wohnen würde.


Angelina bedankte sich bei der alten Dame, war aber außer sich vor Wut, sodass sie die Kinder sofort ins Auto verfrachtete, um in die Seestrasse zu den Eltern des Schlägerbuben zu fahren. Nach dem Klingeln war im obersten Stock ein Fenster aufgegangen und ein Mann fragte im Dialekt, was sie denn von ihm wolle. Kurz nachdem sie angefangen hatte, dem Mann die Geschichte jenes Prügelvorfalls zu erzählen, rief dieser dazwischen, dass er derartige Dinge nur mit einem Mann besprechen würde; sprach es und schloss das Fenster.







 

Fassungs- wie sprachlos stand Angelina auf der Straße.


Was bildete sich dieser Prolet eigentlich ein? Sie wäre ja wohl eine ebenso berechtigte wie kompetente Gesprächspartnerin!


Aber diese Schweizer Unart und Frauenfeindlichkeit begegnete ihr nicht das erste Mal.







 

Sofort musste sich Francisco anhören, was dieser Frauenhasser für ein schlimmer Mensch sei und ihr an den Kopf geworfen habe und es sei nun an ihm diesem ungehobelten Proleten und seinem brutalen Schlägersöhnchen mal gehörig einzuheizen.


Als Francisco an diesem Abend in die Seestrasse fuhr und circa 50 Meter vor dem besagten Haus seinen Wagen parkte, fiel sein Blick auf einen Mann, der gerade aus dem Eingang des besagten Hauses kam und schnellen Schrittes zu einem gelben Porsche ging sich dort hineinsetzte und davonbrauste.


Francisco sah wie paralysiert dem Porsche hinterher und in derselben Sekunde erlebte er eine Art Déjà-vu.


»Er sieht sich selbst, kreideblass und angstschweißgetrieben, neben einem Betonpfeiler in einer Bürogarage stehen, als plötzlich ein gelber Porsche davonrast.« 


Jetzt wusste er, dass dieser gelbe Porsche schon einmal seinen Weg gekreuzt hatte; es war nämlich in jener Nacht, als ihm jemand mit einer Eisenstange in der Bürohaustiefgarage auflauerte und später ein gelber Porsche davonfuhr.


Francisco wollte und konnte nicht an einen Zufall glauben, weil er grundsätzlich nicht an Zufälle im Leben glaubte. Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken.


Nachdem sein Puls wieder normal schlug, betätigt er die Türglocke des ›Schläger-Hauses‹. Jemand im obersten Stockwerk öffnete das Fenster und eine männliche Stimme rief auf Schwyzerdütsch hinunter: »Um wa gaats?« 







 

Francisco stellte sich dem Mann, den er für Herrn Suter hielt vor und erzählte, dass er von einer Nachbarsfrau erfahren habe, dass der Sohn des Herrn Suter, Urs Suter, zusammen mit einer Gruppe anderer Kinder seine beiden Kinder nach der Schule blutig geschlagen habe.


Der Mann im offenen Fenster rief daraufhin: »Euse Bueb hät soöpis sichr nöd gmacht!«, und schloss das Fenster. 


Alle weiteren Türläut- und Kontaktbemühungen Franciscos blieben ohne Reaktion, sodass er unverrichteter Dinge von dannen ziehen musste, was später natürlich durch Unmut und Wutausbruch seiner Ehefrau quittiert wurde.


Sein Anwalt versprach ihm, dass er sich darum bemühen werde, den Fahrer und Halter des gelben Porsches ausfindig zu machen; schliesslich gebe es im Kanton Luzern sicher nicht allzu viele derartige Sportwagen. Zwei Tage später informierte der Anwalt, dass es sich bei dem Porsche-Fahrzeughalter um einen Anwaltskollegen handeln würde. Er kenne diesen Kollegen nur flüchtig, wisse aber, dass dieser bei einer international renommierten Kanzlei tätig wäre.


Francisco und sein Jurist fragten sich, was es mit diesem Anwalt, seinem fragwürdigen Erscheinen in der NVG-Bürotiefgarage und im Hause Suter wohl auf sich haben könnte? Eine plausible Antwort dazu fiel den beiden aber nicht ein und einen Zusammenhang konnten sie auch nicht erkennen.


Einige Wochen später bekam Francisco wieder einen schockierenden Telefonanruf eines Ex-Mitarbeiters. Diesmal war es Marcel Rubin, einer seiner ehemaligen GFS-Führungsmanager aus seinem damaligen Genfer GFS-Büro. Rubin wollte Francisco davon in Kenntnis setzen, dass wieder eine fürchterliche Selbsttötung stattgefunden hatte. Diesmal habe eine ganze Familie mit Vater, Mutter und drei Kindern, per Selbstunfall ihrem bis dahin blühenden Leben ein Ende gesetzt.


Die Familie des ehemaligen GFS-Kollegen Richard Leconte war dem Ehepaar Ansa bestens bekannt gewesen. Die Ansas und die Familie Leconte waren zu Genfer GFS-Zeiten einige Male gemeinsam mit ihren Kindern auf GFS-Incentive-Reisen gewesen. Die beiden Frauen, aber auch die Kinder verstanden sich seinerzeit untereinander bestens, sodass sie sich gegenseitig auch privat einige Male besuchten.


Rubin erzählte, dass Richard Leconte damals, kurz nachdem Francisco Ansa die GFS verlassen habe, von C. M. hofiert und gedrängt worden sei, sein eigenes GFS-Office in Yverdon le Bain zu eröffnen. C. M. hätte Leconte dafür finanzielle Unterstützung zugesagt, diese aber später nicht eingehalten. Leconte habe sich deshalb immer wieder mit Bankkrediten über Wasser halten müssen. Irgendwann habe ihm seine Bank den Geldhahn zugedreht und die Kredite fällig gestellt. Leconte musste infolge dessen seine Kinder von der Privatschule nehmen und seine Eigentumswohnung verkaufen. Ausserdem kündigte er bei der GFS und verklagte die Firma auf ausstehende Provisionszahlungen und unbezahlte Sozial- und Arbeitslosenbeiträge. Sein letztes Geld soll Leconte dabei in diese drei Zivilprozesse – vor dem Arbeitsgericht, dem Handelsgericht und dem Sozialgericht – investiert haben.


C. M. habe diese Prozesse so lange hinausgezögert, bis Leconte illiquide respektive finanziell ausgeblutet gewesen sei.


Der Prozess vor dem Arbeitsgericht ging dann leider verloren und der GFS wurde eine Prozessentschädigung von 6500 Schweizer Franken zugesprochen. Als Leconte diese Prozessentschädigung nicht zahlen konnte, hätten ihn die GFS-Anwälte in den Privatkonkurs getrieben.


Leconte sei dann zum Sozialamt gegangen, um für sich und seine Familie Sozialhilfe zu beantragen. Dies deshalb, weil er ja als bis dahin selbstständiger GFS-Subunternehmer keine Prämien in die Arbeitslosenversicherung einzahlte. Leconte war somit nichtversichert und hatte keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.


Als dann schlussendlich noch die Leasingfirma sein Auto habe abholen wollen, hätte er offensichtlich für sich und seine Familie keinen Ausweg mehr gesehen. Er habe sich und seine Familie mit dem Family-Van vor einen Betonbrückenpfeiler auf der Autobahn gefahren. Alle Familienmitglieder seien dabei ums Leben gekommen.







 

Francisco war durch diese fürchterlichen Schilderungen totenblass geworden und er fühlte wie sein Herz schwer wurde. Verzweiflung, Ohnmacht und Schmerz des Familienvaters Leconte konnte er ganz und gar nachempfinden. Denn oft schon waren auch ihm ähnliche Gefühle und Gedanken gekommen; doch gottlob war er bisher stark genug gewesen, um den Kampf mit C. M. weiter durchzustehen. In stillen Gebeten hatte Francisco immer wieder darum gebeten, dass der Herrgott ihm und seiner Familie weiterhin diese körperlichen und geistigen Kräfte erhalten möge.


Nach dem Telefongespräch mit Marcel Rubin hatte Francisco den stark in ihm anwachsenden Wunsch, diesem Barbaren Carl Meyer endgültig ›das Handwerk‹ zu legen. Es durfte doch nicht sein, dass dieser geldgeile Machtmensch weiterhin mit seiner GFS unter Deckung, Duldung und Ausnutzung des geltenden Rechts Menschenleben zerstören und vernichten konnte.


Francisco hatte sich zwar niemals in der Rolle eines Märtyrers gesehen und er wollte sicher auch keinen Helden abgeben; aber vor diesem ›Unmenschen und Serienkiller‹ Meyer seinen persönlichen Selbsterhaltungsmut und -antrieb zu verlieren, kam für ihn nicht infrage.







 

Schon lange hatte sich Francisco überlegt, wie ein derartiger Exodus von Menschen und Mitarbeitern hätte vermieden werden können respektive wo neben der Person Meyer, der ›Fehler im System‹ liegen würde. Er hatte ja auch schon lange erkannt, dass dieser Triple-M Möchtegern-Machiavelli-Meyer die GFS-Agenten ganz gezielt in eine finanzielle Abhängigkeit zu sich selbst und seiner Firma GFS führte. Finanziell Abhängige waren für C. M. leicht manipulierbar und somit auch korrumpierbar. Sie waren für ihn in jeder Situation ›Spielbälle‹. Diese Spielbälle konnte er jederzeit zu eigenen Zwecken einsetzen, ohne dass irgendein Verdacht diesbezüglich auf ihn persönlich fiel, weil er als der eigentliche Spielmacher nicht erkennbar war. Finanzielle Abhängigkeiten entstanden schnell, weil die sogenannten ›Unternehmer im Unternehmen‹ auf der juristischen Basis eines ›Handelsvertreters‹ im Mantel einer ›Einzelfirma‹ mit GFS-bevorschussten Provisionen schafften.


Das bedeutete wiederum: Alle privaten und beruflichen Einnahmen sowie alle vorhandenen Vermögenswerte wurden fiskalisch unter dem Namen der Person betrachtet und immer nur auf sie bezogen. Dies galt und gilt natürlich auch für alle finanziellen Haftungsrisiken beispielsweise aus privaten und beruflichen Darlehen, Krediten und Beteiligungen. War zum Beispiel etwas rein geschäftlich schiefgelaufen, musste die betreffende Person auch privat mit ihrem gesamten Vermögen haften. 


In einem solchen Einzelfirmenkonstrukt lag demnach die grundsätzliche Krux des Strukturvertriebssubunternehmers respektive GFS-Agenten – daran würde auch ein allfälliger GFS-Strategiewechsel zu einem GFS-Franchising nichts ändern.


Natürlich konnte Francisco auch diejenige Rechtsstrukturvariante benennen, die für den Agenten die bessere wäre: die ›Kapitalgesellschaft‹.


Allerdings würden nur wenige Strukturvertriebe in Europa diese Variante freiwillig einräumen wollen, weil damit ihre gern gesuchte finanzielle Abhängigkeit und Manipulierbarkeit nicht mehr so effizient greifen würde.


Die beiden geläufigsten Kapitalgesellschaften dafür wären die GmbH und/oder die AG. Sie würden, vereinfacht gesagt, dem/den Eigentümer/n des Stamm- oder Aktienkapitals gehören und immer »nur» in Höhe ihres im Handelsregister eingetragenen Stamm- oder Aktienkapitals haftbar bleiben. Ausgenommen blieben die persönlichen Haftbarkeiten für Fälle bewusst- oder grobfahrlässiger Handlungen der Geschäftsführer.


Die GFS hätte bei einer solchen GmbH-Lösung nur noch die Wahl, entweder ihre Agenten in wirklicher unternehmerischer Autonomie arbeiten zu lassen – mit der Konsequenz diese nicht mehr versteckt manipulieren und in die Abhängigkeit führen zu können – und/oder sich an der GmbH des Agenten mit GFS-Eigenkapital mehr- oder minderheitlich zu beteiligen. Die bei der Einzelfirmenvariante von der GFS in Kauf genommenen Privatkonkurse ihrer Agenten würden bei der Kapitalgesellschaftsvariante in jedem Fall öffentlich, weil im Handelsregister als Kapitalfirmenkonkurse eingetragen. Jene Kapitalverluste daraus wären aber unabhängig vom Privatvermögen des Agenten geblieben; und bei einer Firmenbeteiligung der GFS an der Kapitalgesellschaft des Agenten hätte dann die GFS selbst auch einen erkennbaren schwarzen Peter erhalten. C .M. könnte in diesem Fall dann nicht mehr behaupten, dass der Konkurs des Agenten ein tragischer Einzelfall wäre, der aber allein vom Agenten zu verantworten sei.


Kein Wunder also, dass die GFS keinen ihrer Agenten jemals über derartige Rechtsstrukturvarianten informierte!


Wenige Wochen später bekam Francisco die Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters. Vergeblich hatte sein Rechtsanwalt zwischenzeitlich versucht, die Zuständigkeit dieses Genfer Gerichtes zu kippen und den Prozess in die deutschsprachige Schweiz, dem damals aktuellen Wohnsitz des Angezeigten, verlegen zu lassen. Gegen eine Prozessverlegung nach Luzern hatten sich aber wohl die GFS-Anwälte erfolgreich gewehrt. Ergo war Francisco nun gezwungen, sich zu den jeweiligen Hauptverhandlungen, die ausschliesslich in französischer Sprache stattfanden, nach Genf zu begeben.


Bereits am ersten Tag der Gerichtsverhandlung hatte Francisco vom Gerichtsfranzösisch kaum etwas verstanden. Immer wieder musste er seinen Anwalt um eine Übersetzung bitten. Auf den ersten Augenschein hin stellte er allerdings fest, dass vonseiten der GFS lediglich zwei Anwälte anwesend waren, ansonsten kein bekanntes Gesicht.


Der ›Juge d’instruction pénal‹ trug vor, dass diese Gerichtsverhandlung zum Zwecke einer Voruntersuchung geführt werde, um im Laufe dieser Untersuchung entscheiden zu können, ob gegen Francisco Ansa Strafklage vor dem Strafgericht erhoben werden müsste. Gleichwohl werde dieses Gericht auch darüber entscheiden, ob eine allfällige Untersuchungshaft des Strafangezeigten notwendig sein würde.


Als Francisco diese Übersetzung über seinen Anwalt erhielt, verspürte er schlagartig eine aufsteigende Übelkeit in der Magengrube. Sein Rechtsanwalt bemerkte diese Reaktion und konnte ihn schnell wieder beruhigen, weil er ihm klar machte, dass dies rein formalrechtlich und auch nur theoretisch verstanden werden müsste.


Der Untersuchungsrichter trug alsdann den Inhalt der Strafanzeige vor, wonach Francisco eine noch unbekannte Summe Schweizer Franken aus treuhändisch verwalteten Mitarbeitergeldern veruntreut und unterschlagen haben sollte, um sich mutmasslich daran zu bereichern. Er ließ dabei durchblicken, dass diese Strafanzeige nicht von der GFS-Konzernzentrale oder von Carl Meyer gestellt worden war, sondern von Franciscos ehemaligem Stellvertreter und späterem Nachfolger Grothe.







 

Der Richter wollte dann wissen, wie sich Francisco zu diesen Vorhaltungen äußere. Er fügte hinzu, dass er jene vor der Polizei gemachten Aussagen vorliegen habe und Francisco nun frage, ob er seine Aussagen von damals nochmals bestätigen, verändern oder ergänzen wolle.


Sofort bat Franciscos Rechtsanwalt darum, eine Grundsatzerklärung abgeben zu dürfen.


In dieser Grundsatzerklärung versuchte der Jurist dann darzulegen, dass die Strafanzeige inhaltlich jeder Grundlage entbehren würde, weil es diese angeblich treuhändisch verwalteten Mitarbeitergelder niemals gegeben habe. Die fraglichen Gelder seien ausschließlich Eigentum seines Mandanten und seien ebenso ausschließlich auf dessen privatem Bankkonto gelegen. Das Bankkonto seines Mandaten sei lediglich für geschäftliche Transaktionen im Rahmen der GFS-Niederlassung errichtet und genutzt worden. Das Eigentumsrecht an jenen Geldern resultiere aus Verträgen die sein Mandant mit einigen Subagenten für Büroräume und Büroserviceleistungen in seiner Niederlassung abgeschlossen habe, weshalb diese die monatlich fälligen Miet- und Nebenkostenzahlungen auf das Bankkonto seines Mandanten einzahlten.


Der Untersuchungsrichter wollte natürlich für diese Darlegungen entsprechende Beweisvorlagen sehen, die Franciscos Anwalt in Form der individuellen Verträge und monatlich gestellten Rechnungskopien an die Agenten vorlegte.


Allerdings, so der Rechtsanwalt, seien weitere Beweise in Form der Bankkontoauszüge nach der durch seinen Mandanten ausgesprochenen fristlosen Kündigung in der GFS-Niederlassung in Genf verblieben. Die GFS habe seinem Mandanten damals den weiteren Zutritt zu den Niederlassungsbüroräumen verweigert und die Türschlösser ausgewechselt.


Wer denn Eigentümer respektive Mietvertragspartner zu den Büroräumen der Niederlassung gewesen sei, wollte nun der Untersuchungsrichter wissen.


Franciscos juristischer Vertreter erklärte daraufhin, dass die Eigentümerin eine Genfer Stiftung sei, die der Immobilientreuhand Sergio Rossi das Immobilienmanagement übertragen habe. Als Büromieterin der GFS-Büroräume sei seinerzeit, rein vorübergehend, die GFS-Zentralservice AG in Zürich eingetragen worden, weil sein Mandant bei seiner Einreise in die Schweiz lediglich das Permit B und nicht den von der GFS vorher zugesagten Niederlassungsstatus des Permit C bekommen habe. Bereits damals sei sein Mandant von der GFS und ihren Juristen hinters Licht geführt und betrogen worden, indem diese ihm noch in Deutschland zugesagt hätten seinen Status als ›selbstständiger Unternehmer‹ auch in der Schweiz beibehalten zu können. Mit dieser Zusage habe die GFS Francisco Ansa und seine Familie in die Schweiz gelockt und versprochen, dass er in der französischen Schweiz alleiniger und oberster GFS-Subunternehmerpionier sein werde und die Spitze der Karriere- und Einkommenspyramide für sich gesichert habe.


Erst nachdem die Familie Ansa auf eigene Kosten und mit allem Hab und Gut in Genf wohnhaft gewesen sei, hätten die GFS-Anwälte seinem Mandanten mitgeteilt, dass für ihn dieser Status des selbstständigen Unternehmers erst nach frühestens fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz gelten könnte. Als Übergangslösung wäre seinem Mandanten seinerzeit nur die GFS-provozierte Möglichkeit geblieben, sich zunächst als Direktor im Anstellungsvertrag für die Genfer Niederlassung anstellen zu lassen. Inoffiziell, also im GFS-Innenverhältnis, sei er aber weiterhin selbstständiger Unternehmer geblieben und wurde so wie bisher in Deutschland behandelt und mit Provisionszahlungen nach dem GFS-Karriereplan abgerechnet.


Die Büromiete habe sein Mandant aber gleichwohl immer selbst von seinen eigenen Provisionseinnahmen zahlen müssen; und weil bei den notwendigen Investitionen in die Büroinfrastruktur weitere finanzielle Nachteile zu befürchten waren, habe er die GFS um eine entsprechende Vorfinanzierung gebeten. Die aufwendigen Investitionskosten hätte er ansonsten aufgrund der mangelnden Anerkennung als selbstständiger Unternehmer, steuerlich nicht anerkannt bekommen. Die von der GFS vorfinanzierten Investitionsgelder in das Genfer Niederlassungsbüro seines Mandanten sollten dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich wenn dieser das Permit C bekommen hätte, zurückbezahlt werden.


Für diese Rückzahlung habe die GFS allerdings seinem Mandanten außerdem einen Nachlass in Form eines ›a fond perdu‹ im Betrag von 100000 Schweizer Franken versprochen, weil die GFS-Zentrale die dreivierteljährige Verzögerung der ebenfalls zugesagten französischsprachigen Verkaufsdokumente zu verantworten hatte.


Der Verkaufs- und Provisionsgeschäftsgang sei dadurch respektive durch die rein deutschsprachigen und nur auf Deutschland und nicht auf die Schweiz bezogenen Verkaufsdokumente, für seinen Mandanten und dessen freie Mitarbeitenden im Agenturvertrag erheblich erschwert gewesen. Diese Tatsache sei mit außergewöhnlich hohen finanziellen Einbussen verbunden gewesen, die die GFS mit der zugesagten a fond perdu-Zahlung aber leider nur unzureichend zu kompensieren gedachte. Nun sei es aber vor wenigen Monaten zu einem Zerwürfnis zwischen den Parteien gekommen, weil sein Mandant gewisse Unregelmässigkeiten in den GFS-Zentral-Provisionsabrechnungen für sich und seine Agenten festgestellt und dies firmenintern angesprochen habe. Daraufhin sei Herr Ansa von dem GFS-Vertriebschef Schweiz, einem Monsieur Volker, genötigt und erpresst worden, damit er die Angelegenheit verschweigt. Auf jene Nötigung und Erpressung hin habe sein Mandant dann fristlos alle Verträge mit der GFS gekündigt. Als Quittung dieser Kündigung habe er nun offensichtlich diese Strafanzeigen bekommen, die klar fingiert worden seien, mit dem Ziel, seinen Mandanten persönlich einzuschüchtern und ihn im Markt zu diskreditieren.


Der Anwalt beendete seinen Gerichtsvortrag mit der Feststellung, dass er der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen habe, dass seine Anwaltskanzlei derzeit mögliche Strafanzeigen gegen die Organe der GFS prüfe.







 

Der Untersuchungsrichter hatte sich die Ausführungen des Rechtsanwaltes bis dahin ruhig angehört, konstatierte aber nun, dass die Klärungen dieser Fragen ohnehin nicht Gegenstand der heutigen Strafantragsprüfungen sein könnten. Hier gehe es ausschließlich um die Fragestellung, ob gegen Francisco Ansa ein ordentliches Strafverfahren eröffnet werden müsse, weil dieser eventuell ihm anvertraute Bürogelder unterschlagen und/oder veruntreut hätte.


Der Richter weiter: Er sei aber zuversichtlich, dass Maître Dupont wisse, was juristisch genau zu tun sei, um all jene Fragen zu Arbeitsverträgen, Investitions- und Provisionsabrechnungen zwischen der Firma GFS Schweiz AG und Francisco Ansa und Mitarbeitern klären zu lassen.


Den GFS-Anwälten zugewandt, fragte der Untersuchungsrichter diese nach den besagten Bankkontodokumenten. Die juristischen GFS-Vertreter mussten hierauf zugeben, dass sie diese Kontodokumente aktuell nicht vorzulegen vermochten, weil sie ihnen nur unvollständig vorlägen. Sie würden deshalb beantragen, dass der Untersuchungsrichter die kompletten Bankkontodokumente direkt bei der kontoführenden Bank des Monsieur Ansa einfordere, da es sich ja ausschliesslich um dessen Conti handeln würde, auf die sie keinen Zugriff hätten.
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Fürs Protokoll formulierte daraufhin der Untersuchungsrichter den Beschluss, dass das Gericht die besagten Dokumente einfordern und die Hauptverhandlung zu dieser Strafantragsuntersuchung bis zum Vorliegen dieser Bankbelege vertagen würde.







 

Nach dieser innerlich aufwühlenden Gerichtsverhandlung kam Francisco mit seinem Rechtsanwalt noch auf einen Kaffee zusammen, um den Gerichtstag nochmals retrospektiv zu betrachten.


Der Anwalt war der Auffassung, dass eigentlich alles bestens gelaufen sei. Doch Francisco grollte mit grosser Wut im Bauch, weil ihm in dieser Gerichtsverhandlung klar geworden war, dass C. M. mit ihm wieder Machiavelli spielte. Denn nicht die Firma GFS und auch nicht C. M. persönlich hatten diese blöden Strafanzeigen gegen ihn gestellt, sondern sein ehemaliger Stellvertreter Peter Grothe.


Es war für Francisco sonnenklar: diesem Grothe hatte  C. M. ganz persönlich jene Strafanzeigen suggeriert. Wahrscheinlich hatte er Grothe das Alleinerbe der Ansa’schen Firmenstruktur mit grosser Provisionsperspektive versprochen. Bei Grothe seien dann blinkende Dollarzeichen in der Iris erschienen, auf die C. M. spekuliert habe. In seiner altbewehrten speziellen Art machte er Grothe dann auf einen kleinen Nachteil aufmerksam: nämlich auf die sogenannten ›Investitionsdarlehensschulden des Herrn Ansa bei der GFS‹ die ein Nachfolger natürlich auch übernehmen müsste.


Höchstwahrscheinlich hatte er dem zukünftigen Niederlassungsleiter dann aber ganz jovial eine ›eventuell gute Lösungsvariante‹ angeboten.


Francisco konnte sich genau vorstellen, wie C. M. regelrecht in Peter Grothe eingedrungen war, indem er ihm klarzumachen versuchte, dass dieser Ansa doch eigentlich ein Kollegenschwein sei, weil er seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also auch ihm, Grothe, eine derart große finanzielle Altlast hinterlassen habe.


Diese finanzielle Altlast bestünde einerseits in offenen Bürorechnungen und anderseits in Investitionsdarlehen. Zwangsläufig wären diese Schulden nun von Ansas Exmitarbeitenden respektive von seinem Büroleiternachfolger zu tragen, obwohl ein Teil dieser Schulden bereits von den Mitarbeitern bezahlt worden wäre und nun auf dem Konto Ansas liegen würde.


C. M. hatte dann Grothe weiterhin manipuliert und gesagt, dass auch die GFS von diesem Ansa getäuscht und betrogen worden sei. Es würde deshalb doch geradezu in der Natur der Sache liegen, dass sich die Betrogenen nun zusammenschlössen, um gegen diesen Betrüger vorzugehen und um sich ihr Geld zurückzuholen. C. M. hatte Grothe dann weiter versprochen, dass er sich bei der GFS-Zentrale dafür verwenden werde, dass dieser die Firmenstruktur Ansa übernehmen könne ohne jene Übernahme der Altlasten aus Investitionsschulden.


Dafür wäre es aber sicher zweckdienlich, wenn auch Grothe Loyalität bewiese und persönlich etwas für die Partnerin GFS täte. Auf dieser oder einer ähnlichen Basis waren wahrscheinlich dann diese irrwitzigen Strafanzeigen ersonnen worden.


Selbstverständlich hatte C. M. zur Vorbereitung und Umsetzung dieser Strafanzeigen zugesagt, dass Peter Grothe die GFS-Anwälte nur machen lassen sollte; die würden schon alle notwendigen juristischen Schritte vorbereiten und einleiten, er brauche sich um nichts zu kümmern sondern später nur unterschreiben. Alle Kosten übernehme die GFS; und wahrscheinlich müsse er noch nicht einmal als Zeuge vor Gericht erscheinen.


Es schien ihm sonnenklar: Grothe war ohne Frage diesem C. M.-Machiavelli genauso erlegen wie er seinerzeit und wie hundert andere mit ihnen.







 

Nein, Francisco konnte diesem Grothe noch nicht einmal böse dafür sein. Aber er spürte die kalte ohnmächtige Wut in sich aufsteigen, wenn er an das klare Kalkül dieses C. M. dachte.


Sein Anwalt hatte ihm ruhig zugehört und später nur gesagt: Wir werden dem Kerl schon das Handwerk legen, seien Sie ganz beruhigt, Herr Ansa. In der Schweiz haben wir andere Gesetze als in Deutschland; hier kommt so einer nicht davon!







 

Mit einem tiefen Seufzer hatte Francisco auf diese anwaltliche Versprechung reagiert und gerade in jenem Moment aus dem Fenster des Bistros geschaut, als ein gelber Porsche die Ausfahrt des Gerichtshofes verließ.


Kurze Zeit später traten auch jene beiden GFS-Rechtsanwälte aus dem Gerichtsgebäude und nahmen à pied den Weg in Richtung Genfer Innenstadt.


Franciscos Rechtsanwalt hatte den gelben Porsche leider nicht wahrgenommen, zweifelte aber dennoch nicht an dieser Beobachtung seines Mandanten. Sie konnten sich beide dennoch nicht recht erklären, was dieser Porsche fahrende Jurist ausgerechnet heute hier suchte.


Maître Luc Dupont, Franciscos Anwalt, wollte sich aber nun erst recht darum bemühen, diese auffälligen Auftritte seines Berufskollegen zu klären, notfalls würde er ihn selbst anrufen und ihn direkt konfrontieren.


Acht Tage später machte der Maître eine wichtige Mitteilung an Francisco: Dieser Porschefahrer, jener Dr. lic. iur. Urs Schwaller, stand als Rechtsanwalt offensichtlich in Diensten des GFS-Konzerns. Schwaller schien gemäß seiner Recherchen dafür bekannt, schon so manche juristische Schlacht im Sinne seiner Auftraggeber ausgefochten zu haben, worauf sich so mancher (An-)Kläger – warum auch immer – geschlagen gab. Maître Duponts Recherchen zeigten weiter, dass Schwallers Kanzlei seinerzeit auch für die Realisierung der Westschweizer Ausländeraufenthaltsgenehmigungen der Familie Ansa verantwortlich zeichnete.


Francisco realisierte jetzt, um welche Kanzlei es sich handeln musste. Diese war damals wirklich verantwortlich für die elementaren juristischen Fehler mit Permit- und Unternehmerstatus. Nun konnte sich Francisco plötzlich auch wieder an den Namen Dr. Urs Schwaller erinnern,  denn dieser war schon seinerzeit in Deutschland genannt worden.


Dr. Schwaller der Topjurist der GFS in der Schweiz!


In der Vergangenheit hatte Francisco schon oft überlegt, ob und in welcher Form er diese Anwälte respektive deren Kanzlei für seine vielen persönlichen Umtriebe und wirtschaftlichen Nachteile verantwortlich machen könnte.







 

Doch fehlten ihm die Beweise dafür, dass die GFS respektive dieser Schwaller und seine Anwaltskanzleikollegen ihm damals versprochen und zugesagt hatten, dass in der Schweiz vom GFS-Unternehmensstart an der gleiche Status gelte wie in Deutschland. Er vertraute damals darauf, dass C. M. und diese Anwälte Ehrenmänner wären.


Daran gab es jedenfalls seinerzeit in Deutschland keinerlei Zweifel, denn C. M. hielt bis zu diesem Zeitpunkt seine Zusagen ihm gegenüber immer ein. Und mit Sicherheit hätte er ohne das grundsätzlich vorhandene Vertrauen sowie Treu und Glauben in diese Partner, jenen gravierenden Schritt in die Schweiz nicht gemacht. Gleichwohl musste er sich heute eingestehen, dass ihm damals leider auch der Mut fehlte, um C. M. eine schriftliche Zusage für all seine Versprechungen abzubitten. Dieser C. M., sein Code of Conduct, seine Vorliebe für Machiavelli, zeigten offenbar schon damals, nachdem Francisco bereits über zwei Jahre lang an den wirtschaftlichen Erfolg gewöhnt war, die intendierten Wirkungen.


Bliebe allein jetzt die wichtige Frage zu klären, was es mit jenen fragwürdigen Auftritten des gelben Porschefahrers wirklich auf sich hatte?


Francisco gewann zunehmend mehr die Gewissheit, dass dieser Rechtsanwalt Schwaller niemals zufällig irgendwo vorbeikam; schon gar nicht dann, wenn bei Francisco oder seinen Familienangehörigen gerade etwas passierte wie: der versuchte Anschlag auf seine körperliche Gesundheit in der Tiefgarage seines Büros oder die Sache mit seinen blutig geprügelten Kindern respektive als Francisco den Vater von Urs Suter zur Rede stellen wollte oder vor ein paar Tagen in Genf als gerade Franciscos Gerichtsverhandlung beendet war. Das alles konnten doch niemals Zufälle gewesen sein!







 

Wieder spürte Francisco Wut in sich aufsteigen und er forderte Maître Dupont auf, nun gegen die GFS Strafanzeige einzureichen. Die Staatsanwaltschaft sollte prüfen, was es mit jenen fragwürdigen Provisionsabrechnungen und Auszahlungsmanipulationen tatsächlich auf sich hatte.


Leider ließ Dupont in einem späteren Telefongespräch mit seinem Anwaltskollegen Schwaller diesem gegenüber verlauten, dass er Strafanträge gegen die GFS und seine Organvertreter in Vorbereitung habe.


Eine allfällig schnelle Desinteresse-Erklärung des Herrn Peter Grothe, die dieser gegenüber dem Genfer Untersuchungsrichteramt zur Weiterverfolgung der Strafanzeigen gegen Francisco Ansa abgeben könnte, würde aber eventuell noch einlenken helfen.


Diese Andeutungen seines Maître Dupont missfielen Francisco sehr, glaubte er doch darin ebenfalls einen Erpressungsversuch erkennen zu können. Sein Anwalt bestätigte diese Interpretationsmöglichkeit durchaus, versuchte allerdings sein Vorgehen damit zu entschuldigen, dass eine solche Redewendung unter Juristen, ›state of the art‹ sei.







 

Angelina ließ nicht mehr locker und versuchte Francisco immer wieder dazu zu drängen, in einer anderen Stadt ein neues Haus zu suchen. Dann könnten auch die Kinder in eine andere Schule gehen und würden sich dort wieder sicher fühlen; hätten sie nach diesen Prügelattacken doch große Ängste sich weiterhin im hiesigen Umfeld zu bewegen.


Auch glaubte Angelina zu spüren, dass die Menschen in dieser bisherigen Wohngemeinde einen offensichtlichen und spürbaren Hass gegen Deutsche an den Tag legen würden.


Sie berichtete Francisco, sie habe einen Zettel im Briefkasten vorgefunden, der in einen Kuhfladen gesteckt war und der die Worte trug: »Haut ab ihr deutschen Schweine!« 


Angelina flippte bei ihrer Schilderung regelrecht aus und steigerte sich in den Ausruf: »Hier können wir mit den Kindern doch nicht einen Tag länger bleiben, Francisco!« 


Kurzum erkundigte sie sich in einem kleinen Relais & Chateau am See, das nach ihrer Meinung für die Übergangszeit eine sehr günstige Familiensuite anböte. Francisco hatte keine Wahl, wenn er nicht das ohnehin schon arg strapazierte Ehe- und Familienleben weiter aufs Spiel setzen wollte.


Der Umzug ins Hotel und das Einstellen aller Möbel, Accessoires, Blumen und Gartenpflanzen in einen Container kostete nicht nur ein kleines Vermögen, sondern auch einen erhöhten Nervenpreis, weil sie alle auf das Äußerste im Inneren angespannt waren.


Nur die Kinder hatten ihren Spaß und fühlten sich sichtlich wohl in der neuen Umgebung; konnten sie doch die Wellness-und Spa-Anlage jeden Tag nutzen. Sohn Frederico fand außerdem einen riesigen Spaß daran, Hotelbesitzer zu spielen. Er war ständig im Hotel unterwegs und schmeichelte sich mit seinem Blondjünglingscharme auch beim Hotelbesitzer ein. Dieser lieh ihm sogar ein Passepartout für bestimmte Hoteltüren aus, sodass Klein Frederico ständig im Hotel damit beschäftigt war, Türen zu öffnen und Türen zu schließen, um sich dabei ganz als Hotelier zu fühlen. Irgendwie fanden alle im Hotel ihren Gefallen an diesem kleinen blonden Buben.


Am zweiten Abend in diesem neuen Hotel war Klein Frederico wieder als Hotelier unterwegs und Angelina kümmerte sich zunächst nicht weiter um den Buben. Tochter Carol war ab Mittag bei einer Schulfreundin geblieben und die Mütter der beiden Mädchen hatten vereinbart, dass Carol über Nacht bleiben könnte.


Als Francisco an diesem Abend, es war sicher schon nach 22 Uhr, in die Hotelsuite kam, fand er Angelina und den kleinen Christian schlafend vor dem Fernseher.


Vorsichtig weckte er seine Frau. Sie deckte ihm das warm gehaltene Essen aus dem Ofen auf und gerade als er sich an den Esstisch setzten wollte, fiel ihm diese ungewohnte Ruhe auf und so fragte er, ob denn die Kinder schon im Bett seien.


Angelina berichtet daraufhin, dass Carol bei ihrer Freundin Anna schlafe und Frederico sich wohl immer noch auf Hoteltour befände.


Sie sei wohl eingeschlafen und habe deshalb nicht bemerkt, dass es schon derart spät geworden sei.


Francisco nickte verständnisvoll, gab dann aber zu verstehen, dass es nun aber an der Zeit wäre Frederico ins Bett zu befördern. Er wolle deshalb schnell gehen, um ihn zu holen.







 

Das gesamte Hotel hatte er bereits abgesucht und den Hotelbesitzer und einige Hotelmitarbeiter um ihre Suchhilfe gebeten. Um 23 Uhr hatten sie Frederico immer noch nicht gefunden. Francisco war ständig zwischen den Hoteletagen und der Hotelsuite hin und her gelaufen und fragte die jetzt nervlich total aufgelöste Angelina immer wieder, ob der Junge zwischenzeitlich gekommen sei. Um 23:15 Uhr waren alle Hotelmitarbeiter, inklusive Hotelier und Francisco, nochmals auf die Suche gegangen.


Sie hatten das gesamte Hotel auf den Kopf gestellt und der Hotelier erklärte sich bereit, auch einige Gäste zu befragen.


Um 23:25 Uhr waren sich alle ziemlich einig, dass der Junge wohl nicht im Hotel sein könne, weshalb man die Suche auf den Hotelaußenbereich ausweiten müsse.


Doch selbst das Außengelände suchten sie ohne Ergebnis ab, weshalb Francisco nun ein fürchterlicher Verdacht kam, der bei seiner Frau einen Schreikrampf auslöste.


Er werde die Polizei einschalten, sagte Francisco gerade als das Telefon klingelte. Mit zitternden Händen nahm Francisco den Telefonhörer ab und hörte wie der Hotelier freudig rief: »Wir haben ihn, Herr Ansa! Frederico ist gefunden, es geht ihm gut und er wird gerade von unserem Hoteljungen zu Ihnen in die Wohnung hinaufgebracht!« 


Der 9-jährige Frederico begrüßte seinen Vater mit den Worten: »Ach hier bist du!«


Anschließend berichtete er, dass er am Abend vor dem Hotel von einem Mitarbeiter seines Vaters angesprochen worden sei. Auf die Frage welcher Mitarbeiter das denn gewesen sei, konnte der Junge keine Antwort geben, weil er diesen vorher noch nie gesehen hätte. Jedenfalls habe dieser Mann ihn gefragt, ob sein Vater im Hotel sei und als er ihm sagte, sein Papa sei noch im Büro, habe der Mann gemeint, dass er dann ins Büro fahren würde und ob Frederico gern mitfahren möchte. Er habe dann zunächst seine Mutter fragen wollen, doch der Mann versprach, dass er die Mama aus dem Auto anrufen könne, damit sie jetzt keine Zeit verlören.


Später sei dann aber das Autotelefon kaputt gewesen und so habe er der Mama nicht Bescheid sagen können. Im Büro sei dann auch niemand mehr gewesen, sodass der Mann versprach ihn sofort zurückfahren, zuvor müsse er aber noch schnell jemanden treffen. Sie hätten dann in einem Restaurant einen Mann getroffen, der ihm Pommes Frites angeboten habe. Die habe er aber abgelehnt, weil er lieber schnell ins Hotel zurückwollte. Erst jetzt habe dieser Mitarbeiter von Papa ihn zurückgefahren, weshalb er jetzt auch ganz schön müde sei.


Francisco bohrte nach weiteren Informationen, doch der Knabe war fast schon im Stehen eingeschlafen, sodass er die weitere Befragung auf den nächsten Tag verschob. Selbstredend war das Ehepaar sichtbar erleichtert, dass dem Jungen nichts weiter passiert war.







 

Am nächsten Tag brachte die erneute Befragung zu Tage, dass jener mysteriöse, angebliche Mitarbeiter einen schwarzen Toyota gefahren und sich in diesem Restaurant mit einem für den Knaben unbekannten Mann getroffen habe, der anschließend mit einem gelben Porsche davongefahren sei.


Leider konnte der Junge keine genauere Beschreibung von diesen beiden Männern abgeben; doch Francisco glaubte genug Informationen bekommen zu haben.







 

Mit Wut und kaum zu zügelnder Aggression im Bauch wählte er die Telefonnummer der Schwaller’schen Anwaltskanzlei. Ohne Vorwarnung konfrontierte er Schwaller mit dem Vorwurf, die Verantwortung für die Entführung seines Sohnes zu tragen. Doch der Beschuldigte antwortete ganz ruhig, dass er nicht wisse, um was es gehe und was er eigentlich von ihm wolle.


Rechtsanwalt Dr. Schwaller ließ sich in keiner Weise von Francisco provozieren. Allerdings äußerte er am Ende des Gespräches die Meinung, dass es wahrscheinlich für Väter wie Francisco auch in Zukunft sehr schwer sein würde, Frau und Kinder jederzeit und überall ausreichend schützen zu können. In einer derart exponierten Familiensituation sei Francisco sicherlich gut beraten, niemanden durch böse Behauptungen, Strafanzeigen oder ähnlich dumme Dinge zu provozieren.







 

Francisco hatte es die Sprache verschlagen und er hatte den Telefonhörer einfach aufgelegt. Die Botschaft die dieser Rechtsverdreher ihm durch die Blume hatte übermitteln wollen war dennoch bei ihm angekommen.


Keine Sekunde durfte und wollte er mit der Gesundheit oder dem Leben seiner Familie spielen und er war sich sicher, dieser C. M. hatte tatsächlich genug Macht und Geld und war skrupellos und zu allem fähig. Der Machtmammon musste diesem Unmenschen schon längst die Seele gefressen haben, wenn er denn jemals eine solche gehabt haben sollte.







 

Maître Dupont zeigte sich nicht sehr glücklich damit, dass Francisco seine Strafanzeige gegen die GFS nun nicht mehr stellen wollte; dennoch respektierte er seinen Entscheid. Er werde schon einen anderen GFS-Geschlagenen finden, der seinerseits bereit sein würde, diese Gegenoffensive gegen  C. M. und die GFS einzuleiten, schloss Dupont seine Bemerkungen mit kämpferischer Mimik.


Seine Resignation war Francisco schmerzhaft bewusst, doch würde er sich dennoch erhobenen Hauptes, nun mit noch mehr Bewusstheit für seine gesunde Familie, dem Neuaufbau seiner Zukunft widmen.


Natürlich hatte diese Reaktion auch Auswirkungen auf seine Verteidigungsstrategie zu der Strafanzeige Peter Grothes. Francisco nahm sich vor künftig eher defensiv – ohne die GFS weiter zu provozieren – zu handeln, um jene Vorhaltungen der Strafanzeigen abzuwehren. Erst wenn dieses juristische Damoklesschwert über ihm verschwunden wäre, wollte er sich wieder neue Gedanken über seine weitere Haltung machen.







 

Angelina war nicht zuletzt durch den Vorfall mit Frederico vollkommen mit ihren Nerven fertig.


Sie hatte die Kinder zwischenzeitlich in die Steiner Schule eingeschult und sich dort auch im Elternbeirat engagiert. Bald war sie von einem Vater eines Schulfreundes von Frederico angesprochen worden. Dieser habe ihr angeblich ansehen können, dass sie großes inneres Leid in sich trage. Dieses hellseherische Talent des Vaters interessierte Angelina sehr und so waren sie schnell ins Gespräch gekommen. Jener Mann outete sich später als praktizierender Schamane der weiter vorgab, beste Erfahrungen und Kontakte im Umgang mit ›Licht-Elementalen‹ zu haben. Er würde Angelina zeigen wie sie über gezielte Meditationstechniken ihre innere Ruhe wiederfände.


Dieses Angebot wollte sich die Frau, die schon früher als Studentin an esoterischen Themen und meditativen Techniken interessiert war, nicht entgehen lassen. Es kam ihr wie ein Wink des Himmels vor, dass jener Schamane nun ihren Weg kreuzte. Wissbegierig sog sie alles was dieser Mann ihr offenbarte in sich auf.


Jede freie Minute verbrachte sie fortan in Meditation und Kontemplation. Von Woche zu Woche hatte Francisco spüren können, wie seine Frau ruhiger und ruhiger wurde und wie sie eine Zufriedenheit erlangte, die er von ihr vorher nicht kannte.


Allerdings bekam er auch mehr und mehr das Gefühl, dass Angelina zunehmend in diese ›eigene Welt‹ abtauchte und sich immer mehr in diese esoterische Hemisphäre spezieller Sicht-, Denkweisen und Termini verlor. Oftmals hatte sie vergessen, die Kinder rechtzeitig von der Schule abzuholen und ihnen Essen zu kochen. Sie schien den ›Faktor Zeit‹ für sich vollkommen vergessen zu haben und lachte nur etwas beschämt, wenn man sie auf ihre Verspätungen und Handlungsdefizite ansprach.


Francisco machte sich bald ernsthafte Sorgen, weil Angelina den Kindern abends verspätet, oft erst gegen neun, halb zehn, ein Abendbrot auf den Tisch brachte und diese dadurch immer öfter viel zu spät ins Bett kamen. Nach dem Essen mussten sie dann noch ihre Hausaufgaben für die Schule machen, was vermehrt dazu führte, dass sie erst gegen 24 Uhr ihre Nachtruhe fanden. Selbst der 2-jährige Christian war, je länger je mehr, nachts munter gewesen. Es wäre sicher eine Frage der Zeit bis die Kinder vollkommen überdreht wären und die Schulleistungen litten, war es Francisco in den Sinn gekommen.


Andererseits machte Angelina einen sehr zufriedenen und innerlich ruhigen Eindruck. Auch war sie durchaus zugänglich für Franciscos Sicht und Argumente, dass sie sich bitte mehr um die Kinder und ihre geregelten Tagesabläufe kümmern müsse. Angelina hatte versprochen sich künftig besser zu organisieren.


Einige Wochen später stellte der Postbote eine neue Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters zu. Maître Dupont telefonierte daraufhin mit dem Untersuchungsrichter und fand heraus, dass dieser die Bankunterlagen nun bekommen und geprüft hatte. Der Richter war nunmehr zu der Auffassung gelangt, dass es auf den Bankconti des Francisco Ansa tatsächlich zu strafrechtsrelevanten Umverteilungen gekommen sei. Die Wahrscheinlichkeit dass gegen Francisco ein Strafverfahren eröffnet werde, sei nun, so jedenfalls die Auffassung seines Juristen, recht groß geworden.


Als Francisco diese telefonische Mitteilung seines Anwalts entgegennahm, war er gerade in einem Meeting mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen, der die neuesten Umsatzkennzahlen der NVG-Schweiz AG mit ihm ansehen wollte.


Gegenüber Franzen wollte sich Francisco natürlich nichts anmerken lassen, hatte allerdings schon den Fehler gemacht, das Telefongespräch im Konferenzzimmer anzunehmen.


Er bemerkte, dass Franzen während des Telefongespräches äußerst aufmerksam mithörte, weshalb Francisco während des Telefonats mit seinem Anwalt diesem kaum etwas erwiderte. Er wollte dem NVG-Auslandsgeschäftsführer keine Stichworte geben. Dennoch fiel diesem geübten Beobachter wohl auf, dass sich die Gesichtsfarbe Franciscos auffallend veränderte.


Als dieser dann den Telefonhörer auflegte, fragte Franzen unverhohlen: »Und? Wieder Ärger mit Meyer?« 


Francisco war zwar sehr erstaunt über die Frage, versuchte sein Erstaunen aber zu verbergen und antwortete: »Ja, woher wissen Sie?« 


Dies sei lediglich eine Vermutung, antwortete Franzen, weil er beobachtet habe, wie sich Franciscos Gesichtsfarbe während des Telefongesprächs veränderte.


Was denn los sei, fragte Franzen neugierig weiter.


Am liebsten hätte Francisco nicht darauf geantwortet, doch war er ob der Nachricht seines Anwalts derart durcheinander und aufgewühlt, dass er dem Geschäftsführerkollegen geradeaus die ganze Strafanzeigenstory doch erzählte.


Ohne selbst eine Regung zu zeigen, hörte Franzen aufmerksam zu und schwieg bis zum Ende der Ausführungen.


Ob er selbst denn gar nichts gegen Meyer persönlich oder die GFS in der Hand habe, wollte der Geschäftsführer dann wissen. Etwas, das die Gegenseite zwingen würde neu abzuwägen und gegebenenfalls mit ihm zu verhandeln?


Irgendwie kamen Francisco diese Fragen Franzens sehr merkwürdig vor und ebenso war sein Gefühl in der Magengrube. Eine Regung, die er aber durchaus bei sich kannte, weil sie für gewöhnlich immer als eine Art Warnung auftrat. Seine Antwort fiel entsprechend vorsichtig aus: »Ach wissen Sie, Herr Franzen, natürlich könnte ich einiges aus dem berühmten Nähkästchen plaudern und sehr wahrscheinlich die GFS und C. M. große Unannehmlichkeiten bereiten; doch habe ich dafür bisher keine Veranlassung gesehen und solange die mich und meine Familie weiter in Frieden arbeiten und leben lassen, sehe ich auch keinen Grund, mein Insiderwissen an die Öffentlichkeit zu tragen!« 







 

Franzen machte daraufhin eine anerkennende und zustimmende Kopfbewegung, doch Franciscos Eindruck war, dass sich dieser Mann seine Worte gut eingeprägt hatte.


Dann hörte er Franzen plötzlich sagen: »Sollten Sie einmal Ihre Meinung ändern, wäre ich froh, wenn Sie mir Bescheid geben würden. Unsere NVG-Anwälte würden Sie höchstwahrscheinlich dann gut beraten und vertreten können!« 


Franciscos Gefühlswelt signalisierte ihm immer noch ›Alarmstufe Rot‹ und so antwortete er: »Vielen Dank, ich werde Ihr Angebot gerne im Kopf behalten!« 







 

Auf den nächsten Hauptverhandlungstermin des Untersuchungsrichters in Genf hatten sich Maître Dupont und Francisco gut vorbereitet. Sie brachten dem Untersuchungsrichter eine genaue chronologische Übersicht zu den Geschäftsabläufen und zu den Vertragswerken zwischen der GFS und Francisco mit. Daran wollten sie aufzeigen, wie und warum jene Bankconti von Francisco und nicht von der GFS eingerichtet worden waren.


Außerdem wollten sie versuchen dem Richter klarzumachen, dass eigentlich die GFS ein Geschäftskonto auf ihren Firmennamen hätte einrichten müssen, weil Francisco offiziell einen Arbeitsvertrag als angestellter Direktor gehabt hatte. Schlussendlich sei ja die GFS auch Mietvertragspartner der Genfer Büroetagen gewesen.


Der Untersuchungsrichter hatte Maître Dupont außerdem in dem vorgängig stattgefundenen Telefongespräch jene Positionen in den Bankdokumenten von Ansa benannt, die er als fragwürdig und eventuell strafrechtsrelevant einstufen würde. Auf diesen richterlichen Vorinformationen aufbauend, hatten Dupont und Francisco später ihr letztes und schlüssigstes Argument vortragen können: nämlich das persönliche Recht Franciscos an einer Retention jener richterlich hinterfragten Geldbeträge, die sich nach der fristlosen Kündigung der Zusammenarbeit noch auf seinem Bankkonto befunden hatten. Als Begründung für diese im Schweizer Obligationenrecht verankerte Retention hatten sie die noch offenen und schriftlich reklamierten Provisionsabrechnungen angeführt.


Schließlich habe die GFS, so das Argument des Maître, nach der fristlosen Kündigung seines Mandanten auch keinerlei Provisionen mehr abgerechnet und ausbezahlt und alle Aufforderungen seines Mandanten dazu seien seitens der GFS unbeantwortet geblieben. Es seien demnach also klare zivilrechtliche und in keinem Fall strafrechtliche Sachverhalte zu klären, schloss Maître Dupont sein Plädoyer ab.


Der Untersuchungsrichter forderte nun die Anwälte der Gegenpartei auf, zu diesen Ausführungen des Maître Dupont, insbesondere zu den offenen Provisionsabrechnungen, Position zu beziehen. Die GFS-Anwälte zeigten sich aber überrascht von dieser Argumentation und gaben zu Protokoll, dass sie von offenen Provisionsabrechnungen nichts wüssten. Sie wüssten allerdings, dass die GFS ihrerseits offene Forderungen gegen Francisco Ansa hätte, die aus Investitionsdarlehen resultieren würden. Diese seien auch über das Betreibungsamt eingefordert worden, aber noch nicht beglichen.


Maître Dupont fiel hierauf seinen Kollegen ins Wort: »Absolut richtig, Herr Untersuchungsrichter. Die Kollegen bestätigen damit, dass es, wie von mir schon ausgeführt, noch eine ganze Reihe zivilrechtlicher Sachverhalte zu klären gibt, die aus gegenseitig offenen Forderungen bestehen. In keinem Fall sind daraus aber Straftatbestände gegen meinen Mandanten abzuleiten! Im Übrigen ist gegen diese von der GFS gegen Herrn Ansa eingereichte Betreibung zu angeblichen, bisher nichtbelegten Forderungen aus Investitionsdarlehen, das widersprechende Rechtsmittel von uns eingelegt worden. Und wohl sicher aus gutem Grund hat die GFS auf die gerichtliche Weiterverfolgung dieser Angelegenheit bis heute verzichtet.« 







 

Nach diesen Ausführungen beendete der Untersuchungsrichter die Hauptverhandlung mit der Feststellung, dass ein schriftlicher Entscheid über das weitere Vorgehen in dieser Strafantragssache den Parteien in Bälde zugestellt würde.







 

Der Aufbau der NVG-Schweiz AG war selbst während dieser nerven- und energieraubenden Zeit sehr gut fortgeschritten, sodass Francisco in diesen Monaten schon wieder jenes Ertragsniveau erreichte, das er vergleichsweise bei seinem Ausstieg aus der C. M.-Company hatte. Natürlich waren für dieses Erfolgsergebnis weitere NVG-Büros in der gesamten Schweiz, also in allen deutschsprachigen Kantonen, in der Westschweiz und im Tessin, eröffnet und in diesen Sales & Profit Centers sehr kompetente Führungsmannschaften etabliert worden. Die Geschäftsergebnisse waren überall sehr positiv.


Nicht zuletzt halfen ihm auch seine vielfältigen Teilnahmen an Business-Event-Veranstaltungen der Schweizer Wirtschafts- und Handelskammern.


An diesen Events hatte er bereits eine Reihe gut situierter Schweizer Unternehmer kennengelernt, mit denen er nach und nach auch ins Geschäft kommen wollte. Natürlich schenkte er diesen Event- und Lunchpartnern gerne ein offenes Ohr, weil sie dann, so nahm er jedenfalls an, später auch mit ihren Finanzkonzeptfragen zu ihm kommen würden. Tatsächlich hörten ihm die ›Old-Men‹ mit großer Aufmerksamkeit zu, wenn er über Finanzkonzepte, Nachhaltigkeit und Transparenz zu Anlagevermögen sprach und sie sogen alles erkennbar tief in sich auf. Und immer wieder kamen sie und befragten ihn nach Produktanbietern, Konditionen und möglichen Konzeptvarianten. Doch später, als sie zur Umsetzung seiner Finanzkonzeptideen schritten, gingen die meisten doch wieder zu ihrem Hausbanker, der diese neumodischen, ihm unbekannten Ideen schnell wegerklärte.


Für viele blieb Francisco, der Nichtschweizer, immer ein Ausländer der nicht ›Old-Man-Network-Swiss‹ integriert war, weshalb sie auch nur bedingt ihre Geschäfte mit ihm machten. 







 

Bei einem jener illustren Business-Events lernte er allerdings einen interessanten Privatbanker namens Otto Hellweg kennen.


Hellweg war ehemaliger Geschäftsleitungspräsident einer namhaften großen Schweizer Privatbank gewesen, der nun seit einigen Jahren seine eigene Privatbank präsidierte. Er hatte nach eigenen Angaben eine sehr gute Nase für alle Structured-Finance-, Private-Equity- und Private-Investment-Products, und er zeigte sich dem Geschäftsumfeld Franciscos gegenüber sehr interessiert. Außerdem hatte er wissen wollen, ob sich unter den Kunden der NVG auch solche Kunden befänden, die ausreichend viel Kapital für eine gute und gesunde Anlagediversifikation hätten. Francisco bot ihm daraufhin an, einmal zusammenzukommen, um über alle Möglichkeiten einer eventuell künftigen Zusammenarbeit zu sprechen. Hellweg war sofort freudig auf dieses Angebot eingestiegen und hatte sich mit ihm für den nachfolgenden Tag in seiner Bank verabredet.


Die Bank Hellwegs war in bester Zürcher Lage, im sogenannten Finanzdistrikt des Stadtkreises 2, domiziliert. Auf den ersten Blick glaubte Francisco zu erkennen, dass dieser Hellweg nicht nur ein sehr sympathischer, sondern auch ein kunstliebhabender Mensch sein müsste. Jedenfalls waren seine modern eingerichteten Bankräume über und über mit großen, vielfach Originalölgemälden, Kohlezeichnungen und Skulpturen ausgeschmückt. Das Bankpräsidialbüro, die Bel Étage Hellwegs, lag im Penthouse des Bankgebäudes und auch hier traf das Auge auf ausgesuchte Kunst einer speziellen Couleur.


Präsident Hellweg residierte hier mit bestem Ausblick auf ein architektonisch ansprechendes, preisgekröntes Glasatrium mit subtropischen Pflanzen, Blumen und ausgefallenen Gräsern.


In ihrem persönlichen Gespräch wurden sich die beiden Männer schnell einig, dass sie durchaus zu interessanten Cross-Company-Geschäften finden könnten. Einmal würde es NVG-Kunden geben die an Edelprodukten der Hellweg-Bank Interesse fänden, und mal könnten es Hellweg-Bankkunden sein die an Topfinanzprodukten der NVG interessiert wären.


Im Laufe der Monate hatten sich dann einige solcher Geschäfte realisieren lassen und so entwickelte sich zwischen Hellweg und Francisco sogar eine Art Freundschaft. Nach Feierabend trafen sich beide oft in der Bar des Restaurants Quaglinos im aufstrebenden Zürcher Seefeldquartier. Dort, bei ein, zwei, drei gemeinsamen Bieren, diskutierten sie dann nicht nur die Lage der Finanzmärkte, sondern auch so manches Private.


Bei einem dieser Bierabende erfuhr Francisco, dass Otto Hellweg beim Schweizer Militär ein sehr hoher Offizier gewesen war und dass seine Meinung bis heute, quasi als ›Berater im Generalstab‹ gefragt war. So verfügte der Banker nach wie vor über beste Militär- und Politikkontakte.


Schweizer Militärkameraden, so behauptete Otto Hellweg, würde er in allen wichtigen Unternehmens- und Politiketagen finden. Manche würden dies ›Filz‹ nennen, er nützliches Netzwerk!


Eines Tages rief dieser Otto Hellweg Francisco an und fragte ihn, ob er nicht einen kapitalkräftigen Bankanteilspartner für seine Bank kennen würde. Francisco zeigte sich sehr erstaunt, brillierte Hellweg doch sonst immer selbst mit seinen eigenen tollen Netzwerkkontakten: Er kenne alle Schweizer Bundesräte persönlich, alle Parteipräsidenten der Bundesparteien und viele Nationalräte, und außerdem noch so manchen reichen Wirtschaftsunternehmer aus der Schweizer Haute Société, hatte er oftmals unter stolzer Brustschwellung erklärt. In diesem Netzwerk des Who is Who sollte aber doch ein solcher Bankpartner für ihn zu finden sein, kam es Francisco in den Sinn. Doch Hellweg hatte sich in den Gesprächen immer als guter Zuhörer erwiesen und so erinnerte er sich wohl, dass Francisco ihm einmal von einem Generaldirektor einer deutschen Bank in Genf erzählt hatte, der jetzt in der Nähe von Zürich lebte.


Dieser Generaldirektor war nämlich viele Jahre mit Francisco gut bekannt, weil ihre Kinder damals in Genf gemeinsam die Schulbank gedrückt hatten. Die beiden Familien waren sehr häufig der Kinder wegen zusammengekommen und hatten so auch einige gemeinsame Kinder- und Familienfeste durchgeführt. Francisco hatte seinerzeit mit diesem Generaldirektor ebenfalls einige Finanzgeschäfte realisieren können und es entwickelte sich ebenfalls eine lockere Freundschaft zwischen beiden Männern.


Allerdings war eben dieser Generaldirektor erst vor kurzer Zeit von einem harten Schicksalsschlag getroffen worden. Seine Ehefrau nämlich, die aus ihrer ersten Ehe jene Tochter mit in die Ehe gebracht hatte, die mit Franciscos Tochter Carol in die gleiche Schulklasse gegangen war, war von ihrem Exehemann in der Wohnung überfallen und erschossen worden. Der Generaldirektor hatte seine Frau seinerzeit in der gemeinsamen Wohnung tot vorgefunden.







 

Francisco hatte Otto Hellweg zugesagt, dass er mit dem Generaldirektor Kontakt aufnehmen würde, um zu erfahren, ob dieser überhaupt auf Geschäftliches wieder ansprechbar wäre.


Hellweg hatte ihm für dieses Gespräch einige grundlegende Kennzahlen seiner Bank genannt, damit er den Generaldirektor vorab informieren und interessieren könnte. Demnach suchte er einen Bankpartner, der sein bisheriges Bankeigenkapital von 350 Millionen um mindestens 150 Millionen Franken aufstocken könnte. Eine Bank mit 350 Millionen Eigenkapital würde in der Bankenwelt kaum eine längere und größere Überlebenschance haben, hatte Hellweg gesagt.


Franz-Ludwig von Gutenberg, der ehemalige Generaldirektor einer deutschen Bank, hatte nach dem Mord an seiner Frau die Bankführung aufgegeben, allerdings wieder in Partnerschaft mit seiner ehemaligen Bank eine Private-Wealth-Partners Incorporation gegründet. Seine Klientel rekrutierte sich dabei nach wie vor weltweit aus dem Top-Reservoir der Reichen.


Von Gutenberg zeigte sich durchaus interessiert und bereit, sich mit Otto Hellweg zu treffen. Doch betonte er von Anfang an, dass diese Hellwegbank eigentlich ein zu ›kleiner Fisch‹ im großen Teich wäre und dass daran auch keine Eigenkapitalaufstockung auf 500 Millionen etwas ändern würde.


Mit dieser Enttäuschung war Otto Hellweg nach dem Gespräch mit von Gutenberg wieder zu Francisco gekommen.


Vielleicht wäre es ja nun möglich, hatte er zu Francisco gesagt, dass er ihm einen Kontakt zu Carl Meyer herstellen könnte.


Auf diese unerwartete Frage hin schoss Franciscos Puls sofort in die Höhe und unter hochrotem Kopf erklärte er, dass er dieses Ansinnen des Freundes kategorisch ablehnen müsse.


Er kenne diesen C. M. als einen machtgeilen Manipulateur und kriminellen Trickser, weshalb er ihm dringend davon abrate, mit diesem Mann jemals Geschäfte zu machen. Hellweg hatte ohne im Detail weiter nachzufragen, diese Meinung Franciscos akzeptiert und nicht weiter insistiert.


Doch nur einige Wochen später schreckte Francisco durch eine fragwürdige Begebenheit regelrecht auf: Wie immer führte ihn nämlich sein Heimweg, so auch an diesem Abend, an der Geschäftsadresse der Hellwegbank vorbei. Bei dem fast schon alltäglichen Seitenblick zu diesem Bankgebäude blieb ihm aber heute für einen kurzen Moment der Atem stehen.


Dort, an der Bankhaustiefgarage, stand tatsächlich ein gelber Porsche zur Einfahrt bereit.


Sofort wusste er, dass Otto Hellweg offensichtlich doch bereit war, einen gravierenden Risikoschritt zu gehen!


Viele Tage und Wochen bemühte sich Francisco anschließend, Otto Hellweg ans Telefon zu bekommen. Vergebens. Hellweg ließ sich von seiner Sekretärin immer mit den gleichen Worten entschuldigen, nämlich dass er im Moment geschäftlich sehr eingespannt sei, sich aber bald bei Francisco melden würde.


Das Nächste was er von Otto Hellweg mitbekam waren Pressemeldungen über dessen spektakuläre Verhaftung.


Angeblich habe er sich auf dubiose Geldwäscher eingelassen und Geschäfte gemacht, über die einige hundert Millionen US-Dollar gewaschen worden wären. Weiter war zu lesen, dass der entsprechende Hinweis auf diese Geldwäschegeschäfte aus dem Ausland gekommen sei. Hellweg verlor in der Folge nicht nur seine Bank und seine Banklizenz, sondern auch einige Monate seiner Freiheit infolge der Untersuchungshaft. Zur Widerlegung seiner Schuld warf Hellweg alle seine guten Netzwerkkontakte in die Waagschale und sorgte damit auch in Bundes-Bern für einigen Wirbel. Schlussendlich musste sogar ein hoher Bundesbeamter seinen Stuhl räumen, weil die Schweizer Regierung diesem Beamten unterstellte, gewisse Kompetenzen in der Untersuchung überschritten oder gar missbraucht zu haben.


In der weiteren Zukunft konnte man Otto Hellweg offenbar weder eine klare Schuld noch eine klare Unschuld nachweisen, geschweige denn wurde irgendeine Beteiligung des Carl Meyer öffentlich. Im Sinne eines »in dubio pro reo« mussten die Behörden Otto Hellweg zwar aus der Haft entlassen, doch allein seine Verhaftung mit anschließender Untersuchungshaft reichte aus, um die Existenz dieses einst renommierten Bankiers nachhaltig zu zerstören.


Francisco hätte natürlich sehr gerne von Hellweg selbst erfahren, ob und welche Rolle C. M. in dieser Angelegenheit gespielt hatte; doch war nie wieder ein Kontakt zwischen den beiden zustande gekommen.







 

Monate später kam es dann zu jenem zukunftsentscheidenden Tag, an dem Francisco gerade auf der Autobahn in Richtung Tessin unterwegs gewesen war, als ihn seine Sekretärin über Autotelefon erreichte, um ihn mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen zu verbinden. Franzen wollte Francisco sofort und dringend irgendwo treffen, worauf sich beide für ein Treffen auf der Autobahnraststätte Gotthard entschieden.


Dort wartete er auf den Geschäftsführerkollegen und zeigte sich sehr überrascht, als dieser in Begleitung Haldimanns, Franciscos Stellvertreter, die Raststätte betrat. Dieser Haldimann hatte im NVG den Spitznamen ›Windfahne‹, weil er sich in der Manier einer solchen immer nach der jeweiligen Windrichtung seiner Vorgesetzten drehte.


Die Windfahne und Franzen begrüßten Francisco dann sehr überschwänglich und freundlich. Dann lud der Auslandsgeschäftsführer sehr jovial zu einem kleinen gemeinsamen Lunch ein. Alle Alarmsensoren ließen Francisco sofort aufschrecken; gleichwohl stimmte er zu, eine Kleinigkeit mit den beiden Herren zu essen.


Der NVG-Auslandsgeschäftsführer trat dann in eine, wie Francisco es empfand, relativ belanglose Konversation mit ihm ein und wollte immerzu nur wissen, wie es denn Franciscos Frau und seinen Kindern ginge. Was Francisco äußerst spanisch vorkam und ihn noch mehr anspannte, weil er überhaupt nicht zu erkennen vermochte, worauf das Ganze hinauslaufen sollte.


Während des Essens schwiegen sie, bis auf wenige Belanglosigkeiten, und Francisco fragte sich je länger je mehr, was dieser Franzen eigentlich so Dringendes von ihm wollte, wenn er doch jetzt alle Zeit dieser Welt zu haben schien.


Als Franzen dann auch noch die Dessertkarte zu Francisco herüberreichte, platzte es aus ihm heraus: »Herr Franzen, sie hatten angedeutet, mich unbedingt sofort und ganz dringend sprechen zu müssen. Was gibt es denn nun so Dringendes?« 


Als wäre er beim Nasebohren ertappt worden, reagierte Franzen aufgeschreckt. Zunächst richtete sich sein Blick auf die ebenso erschrocken dreinschauende Windfahne, dann wanderte er, etwas verunsichert, zu Francisco und wieder zurück zur Windfahne.


Dann endlich, aber immer noch Haldimann ins Gesicht schauend, sagte er: »Ja wissen Sie, Herr Ansa, es tut mir ja leid, aber ich muss Ihren Arbeitsvertrag kündigen und sie mit sofortiger Wirkung freistellen!« 


Im Nachklang seiner letzten Worte zog er einen Briefumschlag aus seiner Jackentasche und wollte diesen an Francisco weiterreichen.


Was an diesem Punkt dann in ihm vorgegangen war, konnte sich Francisco später selbst nicht mehr erklären. Irgendwie spürte er nämlich keinerlei Regungen in sich, weder Ohnmacht noch Wut, weder Aggression noch Depression; einfach keinerlei Gefühl, einfach nichts! Selbst die logischste aller Fragen, die nach dem ›Warum‹, beschäftigte ihn nicht. Allein nur ein Gedanke schien präsent: »Mein Bauchgefühl hatte wieder recht!« 


Nach einer endlos wirkenden Weile mit kaltem Blickaustausch erhob sich Francisco – wie von einer fremden Hand geführt –, ganz ruhig und cool vom Tisch, fixierte Franzen mit klarem, selbstbewusstem Blick, drehte sich unvermittelt um 180 Grad und ging ohne einen der beiden Herren noch eines weiteren Blickes zu würdigen, in Richtung Ausgang. Kurz entschlossen zahlte er an der Kasse nun doch seine kleine Mahlzeit selbst und verließ anschließend mit schnellen Schritten das Restaurant.


Jenen Umschlag mit seiner Kündigung hatte er natürlich weder angesehen noch mitgenommen; den würden sie ihm ohnehin per Post nachsenden!


Auf dem Parkplatz, gerade in dem Moment als er in seinen Mercedes einsteigen wollte, trat diese verräterische Windfahne an ihn heran: »Darf ich Sie bitten, dass Sie mir Ihre Büroschlüssel und Ihre Geschäftskreditkarten noch aushändigen, Herr Ansa!« 







 

Francisco musste sich nun wirklich zwingen, diesem feist grinsenden Verräter nicht seine Faust mitten in das Windfahnengesicht zu schlagen; jedenfalls empfand er spontane Lust dazu.







 

Wieder zur Besinnung gekommen, setzte er sich in seinen Wagen, ließ die Windfahne einfach auf dem Parkplatz stehen und fuhr davon. Auf der Autobahn fahrend, fühlte er sich von Gedanken und Emotionen derart stark übermannt, dass er vor lauter Wut und Tränen, die ihm jetzt übers Gesicht strömten, auf dem Randstreifen anhalten musste. Erst einige Zeit später fand er wieder zu sich und fuhr weiter. Schlagartig war ihm bewusst geworden, was diese Kündigung für ihn und seine Familie bedeutete. Dabei schien es ihm vollkommen egal, aus welchem erfundenen Grund heraus ihm heute die NVG die Kündigung ausgesprochen hatte – war er sich doch von Anfang an ganz klar und bewusst darüber gewesen, dass er mit dieser Firma, die in ihren Wurzeln und Festen mit der GFS vergleichbar war, auch vom Regen in die Traufe kommen konnte, denn: »Geld fressen Seele auf!!!« 







 

Anders allerdings, als bei der GFS damals, war seine heutige Situation schon. Er hatte aus dieser leidvollen Vergangenheit etwas gelernt und deshalb seinerzeit die Verträge mit der NVG klarer und eindeutiger abgeschlossen. So war er nämlich heute angestellter Geschäftsführer und Landesdirektor mit Arbeitslosengeldanspruch und er hatte, ebenfalls anders als damals bei der GFS, keinerlei privates und eigenes Geld in den NVG-Geschäftsaufbau Schweiz investiert.


Sein Arbeitslohn war bis heute bezahlt worden und offene oder strittige Forderungen gab es auf beiden Seiten ebenfalls nicht. Trotzdem – und das spürte er nun schmerzlich – hatte er verabsäumt, sich einen goldenen Fallschirm in den Vertrag einbauen zu lassen. Ein Parashoot, der ihn gerade im Fall einer Kündigung finanziell weich hätte landen lassen – so wie das in der Bel Étage von Wirtschaftsunternehmen absolut üblich war.


Plötzlich wurde ihm auch bewusst, dass er nächtelang und über viele Wochen und Monate hinweg ausschließlich in Überstundenzeiten die gesamten Verkaufsfolien- und Verkaufspräsentationsmappen für seine NVG-Führungskräfte und Agenten erarbeitet und fertiggestellt hatte. Das war doch eigentlich sein persönliches, geistiges Know-how. Es würde sicher nicht infrage kommen, der NVG diese geschäftselementaren Materialien kostenlos zu überlassen. Francisco beschloss sofort in sein Büro zu fahren, um alle diese Materialien für sich sicherzustellen.


Auf der Rückfahrt in sein Büro kam ihm der Gedanke, Angelina kurz anzurufen und sie zu informieren. Aber dann nach kurzer Überlegung, wollte er das lieber auf den Abend verschieben. Doch, »oh Gott«, entfuhr es ihm lautstark: Heute war ja auch noch seine Schwiegermutter zu Besuch in die Schweiz gekommen. Unvorstellbar, sich gegenüber dieser alten Dame erklären und rechtfertigen zu müssen. 


Im Büro angekommen, fand er eine aufgelöste, weinende Sekretärin vor. Sie erklärte ihm, dass sie seine Kündigung als unendliche Sauerei empfände. Franzen habe sie dazu gezwungen die Kündigung auf ihrem PC zu schreiben und auszudrucken. Er habe ihr auch gesagt, wenn sie das nicht machen würde, könne sie gleich mitgehen.


Frau de Luca war vollkommen untröstlich: »Ich kann mir als alleinerziehende Mutter doch nicht leisten, arbeitslos zu werden«, stammelte sie immer wieder entschuldigend vor sich hin. 


Francisco versuchte die Frau zu beruhigen und versicherte ihr, sie müsse sich keine Vorwürfe und Gedanken dazu machen. Er schätze ihr allzeit loyales Verhalten ihm gegenüber und wisse auch um ihre private Situation. Sie habe alles tadellos gemacht!


Als Francisco dann die Tür die zu seinem Chefbüro führte aufschließen wollte, passten seine Schlüssel schon nicht mehr. Frau de Luca hatte auf Anordnung Franzens, alle Schlösser im Büro austauschen lassen. Francisco spürte nun doch sehr große Wut in sich aufsteigen und bemerkte wieder die Parallelitäten hinsichtlich der GFS.


Zunächst noch etwas ratlos, setzte er sich in die Cafeteria, die zu der 500 m²-großen NVG-Büroetage gehörte, und wollte dort warten, bis einer jener Verräter das Büro betreten würde.


Einige Kaffeetassen später betrat Haldimann die Etage. Sofort sprang er wildflatternd auf Francisco zu und forderte diesen auf, die NVG-Räumlichkeiten unverzüglich zu verlassen; ansonsten würde er die Polizei rufen.


Dieser widerliche Verräter, kam es Francisco in den Sinn.


Gleich darauf trat ihm wieder vor Augen, wie er sich seinerzeit ausgerechnet für diese Windfahne bei der deutschen NVG-Zentrale eingesetzt hatte. Haldimann hatte nämlich seit Jahren vergeblich versucht, einen erfolgreichen Finanzvertrieb in der Schweiz aufzubauen und war auf ganzer Linie damals gescheitert. Auch versuchte er mehrmals seine kleine gescheiterte Schweizer Finanzbude an den NVG-Konzern zu verkaufen, war dort aber immer auf taube Ohren gestoßen. Francisco hatte ihn bei sich aufgenommen und ihn dann ausgerechnet vor den Anfeindungen und Kündigungsbestrebungen dieses Auslandsgeschäftsführers Franzen geschützt. Ein Engagement, das ihm dieser falsche Hund nun auf seine Art quittierte.


»Die Polizei zu holen, halte ich für eine sehr gute Idee«, entgegnete Francisco der Windfahne, die sich daraufhin drehte und in einem Bürozimmer verschwand.


Nur eine halbe Stunde später erschienen vier bewaffnete Uniformierte und bauten sich bedrohlich vor Francisco auf. Nachdem sie ihn zunächst zum Verlassen der Büroräume aufforderten, ließen ihn jene Macht und Autorität versprühenden Amtspersonen doch zunächst seine Version der Geschichte erzählen. Er schilderte ihnen, dass er lediglich seine ganz privaten Effekten aus seinem Bürozimmer holen wolle und dass sie ihm dafür bitte Zugang verschaffen mögen.


Unter den wachsamen Augen der Windfahne und zweier Polizisten wurde daraufhin sein Büroraum aufgeschlossen und Francisco durfte seine privaten Utensilien herausholen. Als er aber seinen Computer anstellen und noch einige Dokumente und Mails auszudrucken wollte, blockierte Haldimann diesen Vorgang mit der Begründung, dass dies Eigentum der NVG-Schweiz AG sei; auch alle Foliensätze und Präsentationsordner. Nun drohte die Aktion zu eskalieren, sodass einer der Polizisten den Vorschlag machte, einen Notar hinzuzurufen, um alle strittigen Dokumente und Effekten von diesem in Gewahrsam nehmen und versiegeln zu lassen. Diese Lösung erschien allen Beteiligten als praktikabel, gangbar und friedensstiftend. Die vier Polizeibeamten geleiteten hernach Francisco aus den NVG-Büroräumen und einer von ihnen, offensichtlich der Oberste in der Hierarchie, versuchte Francisco abschließend Mut zu machen indem er sagte: Er solle sich von denen nur nicht einschüchtern lassen, denn sicher gebe es auch Rechte auf seiner Seite!


Im Grunde war Francisco niemand, der zu Depressionen und Alkoholexzessen neigte, doch nach diesem Tag verspürte er das innige Bedürfnis, einen großen Cognac zu trinken. Unter diesem Antrieb – oder einer inneren Eingebung folgend – suchte er deshalb auf seinem Heimweg die Bar des Hotel National am See auf.


Ganz in seine Gedanken versunken, war er bereits beim zweiten Cognac, als er in einer Sitzecke des unmittelbar angrenzenden Hotelrestaurants Franzen sitzen sah.


Dieser dinierte offensichtlich gerade mit einem Mann, der in seinem hellen, sehr auffälligen Designeranzug – allerdings mit sehr vielen Knitterfalten – irgendwie aussah wie ein Dandy-Man; vieleicht auch seiner pomadigen Haartracht wegen. Die beiden Herren unterhielten sich sehr engagiert und zeitweise auch etwas laut. Nicht dass Francisco die Inhalte des Gespräches verstanden hätte, aber einige Wortfetzen drangen mitunter doch bis an sein Ohr. Bereits mehrfach glaubte er den Namen GFS und Meyer vernommen zu haben und einmal, so glaubte er jedenfalls, sogar den seinen.


Mit angespanntem Gehör versuchte er weitere Inhalte aufzuschnappen, doch vergeblich, denn gerade in diesem Moment setzten sich neue Gäste an den Nachbartisch und lachten und führten allzu lautstarke Gespräche.


Angespannt und etwas abgeduckt blieb er noch eine Weile auf seinem Platz sitzen und beobachtete, teilweise durch den Spiegel der Bar hindurch, Franzen und seinen Begleiter. Er hatte beim Barkeeper seine drei Cognacs und seinen Mocca schon bezahlt, denn er wollte sprungbereit sein wenn sie das Restaurant verließen.


Dann stand der Dandy-Man-Dinner-Partner vom Tisch auf, verabschiedete sich von Franzen und verließ das Restaurant in Richtung Garagenlift.


Francisco sah, dass Franzen sitzen blieb, sodass er unbemerkt dem anderen Mann folgen konnte bis dieser mit dem Lift in die Hotelgarage hinunterfuhr.


Francisco kannte die Hotelgarage gut und wusste, dass es nur zwei Tiefgaragenstockwerke gab. Um nicht Gefahr zu laufen den Mann in der Garage zu verlieren, nahm er die Treppen. So wollte er schnell genug sein, um ihn dort unten wiederzufinden. Im ersten Garagengeschoss war es stockfinster als er die Tür vom Treppenhaus her öffnete, deshalb war er sofort weiter nach unten gerannt. Im untersten Tiefgaragengeschoss ging das Licht gerade aus als er dort ankam. Lautstark fluchte er, weil er jetzt befürchtete diesen Kerl doch verloren zu haben. Ein aufheulender Motor durchbrach die Dunkelheit und Stille. Sekunden später zerriss ihm ein kräftiger Schmerz den Unterleib und er musste mit ansehen, wie unter quietschenden Reifen ein gelber Porsche aus der Tiefgarage fuhr.


Endlich hatte er zu dem bisher mysteriösen Anwaltsnamen, Urs Schwaller, der für die GFS immer nur die Drecksarbeiten zu organisieren schien, auch ein Gesicht! Wie viel Geld zahlte C. M. wohl diesem kriminellen Rechtsbeuger in anwaltlich zerknitterter Robe für sein schmutziges Handwerk? Doch viel wichtiger war für Francisco jetzt die Frage, was Franzen mit diesem C. M.-Kalfaktor zu besprechen gehabt hatte und in welchem Zusammenhang dabei sein eigener Name gefallen war.


Angelina reagierte auf die Schilderungen ihres Mannes, der ihr von der Kündigung und den weiteren Ereignissen im Detail berichtete, interessanterweise wenig überrascht.


Im Gegenteil, sie behauptete sogar allen Ernstes, sie habe diese Kündigung vorhergesagt bekommen von ihrer geistigen Mentorin ISIS. Die habe ihr in einer Meditation die Nachricht zugetragen, dass Carl Meyer mit dem neuen NVG-Hauptgeschäftsführer – der mit C. M. bereits früher bei der NVG zusammengearbeitet habe – einen Deal gemacht; so etwas wie eine geheime Marktabsprache, nach der sich die beiden Finanzvertriebskonzerne künftig keine Märkte mehr gegenseitig streitig und madig machen wollten. C. M. übertrug Feldmann ein Aktienoptionspaket an seiner GFS im Nominalwert von einigen Millionen Euro und im Gegenzug forderte er von Feldmann, dass dieser den Vertrag mit Francisco Ansa sofort kündigen müsse.


Francisco liefen aufgrund dieser Behauptungen seiner Frau eiskalte Schauern den Rücken herab. Wie konnte das nur möglich sein? Seine Ehefrau, die bisher keinen blassen Schimmer von Wirtschaft und Fachvokabeln wie: Aktienoptionspakete, Nominalwerte und geheime Marktabsprachen erkennen ließ, schien sich mit einem Schlag auszukennen? Sie verwendete diese Begriffe so, als ob sie schon immer und ganz selbstverständlich zu ihrer Sprache gehört hätten, und sie behauptete außerdem – und zwar bei klarem Verstand wie es ihm vorkam – dass ihr ein Geistwesen namens Isis diese Informationen gegeben habe?


Wow!!! War er wach oder träumte er oder war er selbst schon etwas plemplem? Francisco fühlte sich nun nicht mehr in der Lage irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Allerdings, so war er sich sicher, würde er in diesem Zustand auch nicht schlafen können. Also musste der Weinkeller herhalten, bis er irgendwann spät in der Nacht, vor dem Cheminée sitzend, einschlief.







 

Der nächste Morgen hatte sein Bewusstsein wieder geschärft: Er war jetzt tatsächlich ohne Arbeitsstelle und jene sechs Jahre Finanzvertrieb mit allen Aus- und Fortbildungen, waren wahrscheinlich für die Katz gewesen. Denn die beiden Finanzvertriebsgesellschaften respektive deren ›manipulateurs des hommes‹ würden sicher schon dafür sorgen, dass er in den Märkten Schweiz, Österreich und Deutschland keine weitere Chance mehr bekäme.


Angelina versuchte ihrem Mann Francisco an jenem Morgen Mut zu machen. Nur dass sie dabei schon wieder von dieser Isis sprach, die ihr angeblich auch noch mitgeteilt hätte, dass Francisco ob seiner Kündigung nicht verzagen solle, denn er sei zu Höherem berufen. Die Botschaft an ihn sei, dass er bald einen Mann treffen würde, mit dem er ein neuartiges, an Humanität und den Menschen orientiertes Werteerhaltungs- und Finanzsystem etablieren werde. Dieses neue System generiere unter dem Kürzel VPro, soll heißen Value Protect, weltweite Erfolge. Francisco müsse sich allerdings noch etwas in Geduld üben, bis er diese neue Herausforderung annehmen könne.


Da war es nun wieder dieses Gefühl der letzten Nacht: »Wache, träume oder spinne ich … – oder ist vielleicht Angelina doch dem Wahnsinn nahe?


Francisco entschied sich dann dafür, dass er sich so oder so, weder von Angelinas Isis oder anderen Geistwesen, noch von Meyers, Feldmanns oder Porsche fahrenden Rechtsverdrehern verrückt machen ließe!


Das beste ihm bekannte Rezept: in der Ruhe seine Kraft finden!







 

Nach einer geistigen Ruhepause, mit schweifendem Blick über den ruhenden See, besann er sich darauf zunächst einen persönlichen Kassensturz mit Bestandsaufnahme zu machen. Später könnte er auf dieser Basis ein neues Familienbudget erstellen, denn schließlich mussten sie künftig mit sehr viel weniger Geld auskommen. Dieser Kassensturz zeigte auf seinen Bankconti noch rund 58000 Schweizer Franken. Den noch ausstehenden restlichen Arbeitslohn von circa 12000 Franken, wollte er zunächst unberücksichtigt lassen, weil er doch einkalkulieren musste, dass die NVG diese Zahlung unbestimmt lange herauszögern würde.


Also: Die Villa in der sie wohnten kostete monatlich rund 10000 Franken inklusive Nebenkosten. Die Steiner Schule für die Kinder verbrauchte monatlich 3000 Franken plus 200 Franken für diverse Materialien und Ausflüge. Der Family-Van schlug mit 1500 Franken für die monatliche Leasingrate zu Buche – und den Geschäfts-Mercedes würde er an die NVG zurückgeben. Die Versicherungsprämien für Hausrat, Haftpflicht, Hundehalter, PKW, Krankheit, Spital, Leben, hatten sich auf 2500 Franken summiert. Telefon, Fax und Internet waren mit 500 Franken in der Ausgabenliste, wobei das schnell auch mal mehr wurde, wenn Angelina und die Kinder mit Omas, Freunden und Bekannten im Ausland telefonierten.


Für Kleider und Reparaturen gaben sie gewöhnlich monatlich rund 1000 Franken aus und schlussendlich für Lebenshaltung und Sonstiges flossen nochmals rund 2500 Franken ein. Das ergab Summa summarum: 21200 Schweizer Franken pro Monat – und jetzt hatte das Grauen ein Gesicht!


In genau 2,7 Monaten wären sie auf dieser Budgetgrundlage pleite!


Er wusste, selbst wenn er das Arbeitslosengeld einplanen würde, das, seinen Recherchen zufolge, 80% des letzten Nettolohnes, jedoch maximal 8800 Franken ausmachen würde, wäre dieses bisherige Lebensniveau nicht mehr zu halten; selbst dann nicht, wenn er sich seine noch fast neue Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert von 15000 Franken ausbezahlen lassen würde.


Damals in Genf, nach seiner Kündigung bei der GFS und der dann folgenden finanziellen Durststrecke bis zum ersten NVG-Arbeitslohn, hatten sie von seiner alten Lebensversicherung noch ganze fünf Monate auf reduziertem Niveau leben können. Doch die Einzahlungen in die neue Versicherung waren bis heute zu gering.







 

Francisco trug Angelina nun sein Fazit vor, dass sich die Familie ab sofort finanziell sehr stark einschränken müsse und dass er schnellstens eine viel günstigere Familienunterkunft, wahrscheinlich eine entsprechend kleinere, bezahlbarere Wohnung, suchen wolle.


Entsetzt und ohne jedes Verständnis für derartige Maßnahmen und Einschränkungen hielt Angelina ihm vor, dass er eben viel stärker an sich und seinen beruflichen Erfolg glauben müsste.


Ihr wörtlicher Appell blieb ihm noch sehr lange in Erinnerung: »Du wirst weiter sehr erfolgreich sein und viel Geld verdienen, das hat dir Isis doch ganz deutlich mitteilen lassen. Wenn du allerdings nicht aus tiefster Seele an dich und deinen Erfolg glaubst, dann läufst du Gefahr, wirklich abzustürzen!« 


Francisco reagierte seinerseits sehr wütend darauf und schrie lauthals los: »Hör bloß auf mit diesem Schwachsinn! Natürlich glaube ich an mich und meinen weiteren Erfolg, aber wir dürfen die Realität nicht aus den Augen verlieren und müssen erkennen, dass unser Konto bald leer und im Moment kein neues Einkommen in Sicht ist!« 


Die Eheleute verwickelten sich nun in einen lautstarken Streit, sodass davon aufgeschreckt, die Kinder und Angelinas Mutter ins Wohnzimmer gerannt kamen.


Angelina versuchte Francisco immer wieder einzureden, dass er jetzt erst recht an die Kinder denken und ihnen einen weiteren Umzug und Schulwechsel ersparen müsse.


Sie selbst sei absolut sicher, dass sich dieser neue Weg, der mit der VPro und jenem bereits avisierten neuen Partner, schon sehr bald ergeben würde.


Eine ganze Weile lagen sie wegen dieser finanziellen Einschränkungen im Streit, bis sich ganz unerwartet Angelinas Mutter einschaltete.


Mutter Bernardo bot nun tatsächlich ihre ganz persönliche finanzielle Hilfe an. Sie sei bereit, die Vollmacht über ihr Schweizer Geheimbankkonto – jenes mit 250000 DM aus steuerneutralen Rücklagen, die ihr verstorbener Mann für sie angelegt hatte – auf Angelina und Francisco zu übertragen.


Die Kinder jubelten sofort lautstark und Angelina meinte: »Siehst du, Francisco, wir werden beschützt» – und mit ihrer nur für Francisco sichtbaren Kopf- und Augenbewegung nach oben wollte sie wohl andeuten, dass der Himmel diese prompte Hilfe gesandt hätte.


Francisco war überrascht und sprachlos zugleich und nach einer Weile der Besinnung versuchte er seiner Schwiegermutter deutlich zu machen, dass er diese Hilfe von ihr nicht annehmen könne, denn für ihr Geld könnte er ihr ja keinerlei Rückzahlungsgarantien geben. Angelina wandte daraufhin mit Blick auf ihre Mutter ein, dass er aber doch sicher später, wenn er wieder erfolgreich und liquide geworden sei, dieses Geld würde zurückzahlen können – worauf Mutter Bernardo freundlich nickte. Nochmals bemühte sich Francisco bei seiner Familie um Verständnis, dass es doch für seine weiteren Erfolge keine Garantie geben würde.


Worauf Angelina durch ihre Zähne zischte: »Ja wenn du eben nicht an dich glauben willst! Wir glauben jedenfalls an dich; sogar meine Mutter, wie du ja siehst!« 


Hierauf die Kinder: »Wir auch, Papa!« 


Francisco zog sich in sein Arbeitszimmer zurück, um Ereignisse und Meinungen sowie das Hilfsangebot seiner Schwiegermutter nochmals zu reflektieren. Er fühlte sich wie in einer Zwickmühle und war hin- und hergerissen von seinen Gedanken.


Nachdem sie sich zur Nachtruhe begeben hatten, drängte Angelina auf seine Antwort. Wieder und wieder schilderte er seine großen Bedenken und Ängste und sagte, dass er die Hilfe ihrer Mutter lieber nicht annehmen wolle, weil er keine Rückzahlungsmöglichkeit sehen würde; und außerdem sei der Krach mit Angelinas Geschwistern dann vorprogrammiert.


Daraufhin drehte sich Angelina wutschnaubend von ihrem Mann weg, aber nicht ohne ihm noch vorzuwerfen, dass diese Ablehnung, ganz klar, auch eine Ablehnung ihr und den Kindern gegenüber wäre; von Liebe könne da ja wohl keine Rede mehr sein, weshalb es wohl besser wäre, sich zu trennen und scheiden zu lassen.


Das war nun eine sehr harte, unvermutete Breitseite. Könnte sie das wirklich ernst meinen?


Er wusste, dass Angelina normalerweise keine leeren Drohungen aussprach – und auch in diesem Moment schien sie ihm fest entschlossen.







 

Eine Woche nach seiner Kündigung meldete er sich auf dem Arbeitsamt Luzern arbeitslos und stellte den Antrag auf Arbeitslosengeld. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gab ihm dazu zwei vom letzten Arbeitsgeber auszufüllende Formulare mit. Eines, in dem der Arbeitgeber die letzten drei Monatslöhne eintragen sollte, und ein anderes, in dem der Arbeitgeber den Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses angeben musste.


Francisco sandte die Formulare seinem alten Arbeitgeber, der NVG-Zentrale in Luzern. Er ging im Grunde davon aus, dass das Ausfüllen dieser Formulare kein Problem machen sollte.


Doch diese Rechnung hatte er wohl wiedermal ohne den berühmten Wirt gemacht.


Windfahne Haldimann, sein NVG-Nachfolger, machte seinem neu erworbenen Ruf als Verräter alle Ehre. Zum einen gab er als Grund für die Kündigung Franciscos diverse Verfehlungen des Angestellten an und zum anderen einen monatlichen Arbeitslohn von 15000 statt 20000 Schweizer Franken. Die Folge: das Arbeitsamt verhängte eine Sperre bei der Auszahlung des Arbeitslosengeldes, womit er gezwungen war, doch noch die Hilfe seiner Schwiegermutter in Anspruch zu nehmen. Außerdem musste er sich nun einen Fachanwalt für schweizerisches Arbeitsrecht suchen, um diese Dinge neu und rechtsverbindlich klären zu lassen.







 

Kurze Zeit später traf sich Francisco mit seinen Ex-NVG-Direktoren aus dem Tessin, der Westschweiz und aus Baselland.


Jene Führungsmanager waren ihm damals vom GFS zur NVG gefolgt und hatten allzeit loyal zu ihm gestanden. Er hatte sie auf der NVG-Karriereleiter bis zum Direktor geführt und sie waren allesamt, wie er, Familienväter.


Die Wechselumstände von der GFS zur NVG hatten auch ihnen damals viel Ärger, Gerichtsklagen und Betreibungen eingebracht, die sie allerdings stets in Loyalität miteinander durchgestanden hatten. Sie alle waren, vor allem während der gemeinsamen schweren Zeiten die sie eigentlich hinter sich glaubten, nicht immer auf Rosen gebettet.


Vor diesen Rochaden von der GFS zur NVG vereinbarte Francisco mit Franzen deshalb, dass diese treuen Gefolgsleute von der NVG speziell behandelt werden sollten, indem sie zumindest in den ersten 24 Monaten ihres NVG-Strukturaufbaus einen Festlohn von je 6000 Franken zuzüglich ihrer jeweiligen Provision nach Karrierestufe bekommen sollten, weil sie bei der GFS entsprechende Einnahmen aufgeben würden.


Franzen hatte daraufhin Francisco – und in persönlichen Gesprächen auch jeweils jedem Einzelnen – ausdrücklich diese Festlohnzahlungen zugesagt und in die Hand versprochen, dass er diese Löhne als zusätzliche Schweizer Investitionsgelder von Deutschland aus bereitstellen und transferieren lassen würde. Die NVG-Schweiz AG sollte nämlich damit während ihrer Start-up-Phase finanziell nicht belastet werden.


Leider musste Francisco später doch diese zugesagten Lohngelder Monat für Monat aus seinen anfangs noch schmalen Start-up-Einnahmen vorfinanzieren, weil Franzen diese Monatszahlungen gerne anmahnen ließ und dann oft zwei, drei Monate ins Land zogen, ehe seine Überweisungen eintrafen.


Das Treffen der vier Finanzmanager stand leider auch diesmal unter keinem guten Stern. Denn Franzen hatte just einen Tag vorher, allen drei Direktoren ohne Vorwarnung ebenfalls gekündigt. Seine inoffizielle Begründung: sie seien zu nahe mit der Person Francisco Ansa verbunden.


Die drei Manager zeigten sich Francisco gegenüber emotional stark angeschlagen und verunsichert; hatten sie von der NVG doch nur jenen allgemein üblichen Agenturvertrag des Unternehmers im Unternehmen schriftlich vorliegen und keinen Schriftsatz zu ihren gesonderten Lohnvereinbarungen. Dieser Agenturvertrag sicherte ihnen zwar ihre Provisionsansprüche aus den Geschäften zu, aber in keiner Weise jene von Franzen persönlich versprochenen Grundlohnzahlungen, die sie nun aber als Grundlage für Arbeitslosengeldzahlungen benötigt hätten.


Alle ihre Provisionseinnahmen und Zusatzlohnzahlungen waren aber auch ohne Vorwarnung von der NVG gestoppt worden, was in dieser kleinen Männerrunde lähmende Ohnmacht und Verzweiflung auslöste. Dies umso mehr weil Peter Rufer, der mit 60 Jahren Älteste unter ihnen mit Tränen in den Augen und erstickter Stimme schilderte, dass er vor einigen Jahren sein Elternhaus habe umbauen lassen müssen, um es für seine an MS erkrankte Frau rollstuhlgängig zu machen. Der Umbau beanspruchte seinerzeit seine gesamten finanziellen Rücklagen und sein heutiges Einkommen sei zwingend notwendig, um seine Familie weiterhin zu ernähren, die Hypothek abzuzahlen und das Auslandsstudium seiner Tochter zu finanzieren.


In seinem Alter würde er doch nun keine neue Arbeitsstelle mehr bekommen und Geld für Investitionen in eine neue Selbstständigkeit habe er auch nicht mehr – und ehe er zum Sozialamt ginge, würde er sich lieber aufhängen.


Die Lebensmoral und Lebensenergie der Männer war erkennbar auf dem tiefsten Punkt angekommen. Francisco versuchte etwas einzulenken und versprach, umgehend Franzen anzurufen und diesen in die Pflicht zu nehmen.


Vielleicht könnte er ihn ja zumindest davon überzeugen, die Grundlohnzahlungen – quasi als eine Art Sozialplan – bis zum Ende der seinerzeit auf 24 Monate zugesagten Zahlungen fortzuführen oder wenigstens die Lohnbescheinigungen für das Arbeitsamt auszustellen; auch wenn das zusätzliche Sozialabgaben für die Firma nach sich ziehen würde.


Sooft er dann aber versuchte Franzen telefonisch zu erreichen, ließ der sich doch immer wieder verleugnen. Selbst der Brief, den Francisco ihm in dieser dringenden und wichtigen Angelegenheit zwangsläufig schrieb, blieb ohne jede Antwort.







 

Seinem neuen Anwalt legte Francisco zunächst seine Lage offen, dass er arbeitslos geworden sei und kein neues Einkommen habe. Worauf der Anwalt ihm erklärte, dass er gerne das Mandat übernehmen würde, dafür aber einen ersten Vorschuss von 5000 Franken auf sein Honorar fordern müsse, so wie es die Statuten seines Anwaltsverbandes vorschreiben würden.


Natürlich sei die Tatsache seiner Kündigung nicht mehr zu widerlegen, jedoch ließen sich die Lohnbescheinigung und die Arbeitslosengeldauszahlungssperre juristisch sicher anfechten, weil diese offensichtlich aufgrund falscher Angaben der ehemaligen Arbeitgeberin erfolgt seien, fügte der Jurist Mut machend hinzu.


Später, infolge des anberaumten Arbeitsgerichtsverfahrens, musste die NVG dem Arbeitsamt gegenüber zugeben, dass der Kündigungsgrund seinerzeit doch nicht in einem Fehlverhalten des Arbeitnehmers begründet lag, sondern lediglich an internen Unstimmigkeiten zur künftigen Geschäftspolitik. Auch musste die NVG Francisco endlich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausstellen, dessen Inhalt aber zu weiteren Auseinandersetzungen führte, auf deren gerichtliche Klärung Francisco jedoch verzichtete – nicht zuletzt auch wegen eines zusätzlichen Kostenvorschusses.


In jenem Arbeitsgerichtsprozess aber, in dem es unter anderem auch um die zu niedrig ausgestellte Lohnbescheinigung ging, stellte sich leider auch heraus, dass Francisco in der Vergangenheit wieder einmal viel zu vertrauensselig gegenüber den Worten und Versprechen seiner vermeintlichen Geschäftspartner gewesen war; nämlich damals, als er von Karl-Theo Wischnewski, dem Patron und Gründer der NVG, eingestellt worden war. Der alte Patron sagte seinerzeit Francisco ausdrücklich einen monatlichen Nettolohn von 20000 Schweizer Franken zu. Doch Franzen, als zuständiger Auslandsgeschäftsführer, ließ ihm später ganz eigenmächtig und angeblich in Unkenntnis der Absprache mit Wischnewski nur 15000 Franken in den Arbeitsvertrag eintragen, worauf Francisco diese falsche Lohnsumme wiederholt monierte und den Vertrag seinerseits nicht rechtsverbindlich gegenzeichnete. Absprachegemäß war Francisco aber nicht nur oberster Chef der NVG-Schweiz AG, sondern auch ihr oberster Zahlmeister. Fünf Monate nach der klaren Vereinbarung mit Wischnewski hatte er sich mit Franzen zunächst geeinigt, dass dieser den Vertragstext ändere und auf das mit K. T. Wischnewski vereinbarte Nettolohnniveau von 20000 Franken anhebe. Die nächste Lohnauszahlung jedenfalls könne sich Francisco als oberster Zahlmeister der Schweizer Firma an dieses vereinbarte Lohnniveau schon anpassen und darüber hinaus auch die Lohndifferenz der ersten fünf Monate nachzahlen.


Allein Franzen fand auch in den Folgemonaten immer wieder eine neue Entschuldigung dafür, weshalb er diese vereinbarte Arbeitsvertragstextänderung nicht ausgeführt hatte. Durch diesen Umstand blieb der elementare Arbeitsvertrag Franciscos bis zu seiner firstlosen Kündigung unverändert und im Grunde nicht rechtskräftig unterzeichnet. Weil er aber vereinbarungsgemäß seine monatlichen Lohnüberweisungen selbst angehoben hatte, war ihm die Dringlichkeit der Vertragsänderung nie so bewusst geworden.







 

Die Lohndifferenz zwischen Auszahlung und Vertragstext nutzte Haldimann später dazu, um die monatliche Differenzsumme von 5000 Franken über 13 Monate auf 65000 Franken überzahlte Lohnsumme hochzurechnen. Diese Rechnung präsentierte er dann in der Verhandlung des Arbeitsgerichts Luzern und forderte Francisco gleichen Tags mit Einschreibebrief zur sofortigen Rückzahlung auf; wobei er den noch offenen Restarbeitslohn von 12000 Franken in Abzug gebracht hatte.


Francisco konnte somit abschätzen, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis dieser Verräter ihm auch eine Betreibung über diese Summe zustellen lassen würde. Sein öffentlich zugängliches Bonitäts- und Schuldenregister wäre dann um diesen weiteren, erneut unlauter manipulierten Schuldenbetrag aufgestockt.


Keine Frage, er war ziemlich schockiert, wütend und auch frustriert, als er diese Rechnung vor Gericht präsentiert bekam. Würde denn dieses zermürbende Macht- und Geldsummenschachspiel niemals ein Ende finden?


Der Arbeitsrichter wollte von Francisco wissen, ob und wie er die damalige Zusage des Herrn K. T. Wischnewski beweisen könnte. Darüber hinaus erklärte er vorsorglich, dass er eine Zeugenvorladung dieses Herrn für wenig sinnvoll und zweckmässig erachte, da der entweder den recht weiten Anfahrtsweg gar nicht erst auf sich nehmen würde oder aber sich schlussendlich an diese Lohnzusage nicht mehr erinnern könnte. Gleichwohl stehe es den Parteien frei, einen entsprechenden Antrag an das Gericht zu stellen.


Da der Arbeitsvertrag, aus den besagten Gründen, nur von Franzen und nicht von Francisco unterzeichnet worden war, galt er in dieser Form als nicht rechtsgültig und nicht existent.


Gottlob kam Francisco ein Geistesblitz und ihm fiel ein, dass er erst kurz vor seiner Kündigung für die NVG-Schweiz AG eine Jahresbilanz erstellt hatte. Hier waren die vereinbarten Jahreslohnzahlungen von monatlich 20000 Franken bilanziert und die Richtigkeit dieser aufgestellten Jahresrechnung bestätige Franzen seinerzeit mit Unterschrift.


Francisco vermochte aufgrund dieser plausiblen Feststellung eine gewisse Genugtuung bei sich auszumachen. Jetzt wäre er einmal der Sieger und diese Verräter hätten endlich auch einmal das Nachsehen, frohlockte er – welch gute Wende!


Haldimann gab bei Gericht an, dass er die aktuell revidierte Bilanz und Jahresrechnung der NVG-Schweiz AG leider in dieser Verhandlung nicht mitführe, worauf der Arbeitsrichter ihn aufforderte, dem Gericht umgehend eine Kopie dieser letzten Bilanz zukommen zu lassen.


Warum auch immer, als Francisco daheim von seinem kleinen Sieg erzählte und Angelina daraufhin schon mit Champagner anstossen wollte, kamen ihm Bedenken. Vielleicht sei es ratsam, doch erst einmal abzuwarten bis dem Gericht die Bilanz und die Lohnsumme vorliegen würde.







 

Nur eine Woche später teilte Franciscos Anwalt dann mit, dass ihm das Gericht die Kopie der revidierten Bilanz und Jahresrechnung zugestellt habe.


Der Anwalt bat Francisco nun schnellstmöglich in seine Anwaltskanzlei zu kommen, damit sie die Bilanz miteinander anschauen und besprechen könnten. Auf die unmittelbare Frage Franciscos, ob denn etwas nicht in Ordnung sei, antwortete der Anwalt, dass er unter der Rubrik Personalkosten nur den Jahreslohnbetrag von 180000 und nicht von 240000 Franken finden könnte. Aber vielleicht würde er ja die Bilanz nicht richtig lesen, weshalb er Francisco bitte, schnellstens in seine Kanzlei zu kommen.







 

Auf den ersten Blick erkannte Francisco, dass dies nicht die Bilanz und Jahresrechnung war, die er vor einigen Wochen selbst aufgestellt und sich von Franzen mit dessen Unterschrift hatte bestätigen lassen. Diese Bilanz war offensichtlich später neu erstellt worden und enthielt viele Änderungen, unter anderem in der Summe seiner Lohnzahlungen und Ansprüche.


Darüber hinaus enthielt die Jahresrechnung nun eine Position, die mit Rückforderungen bezeichnet war, die durch überhöht ausbezahlte Arbeitslöhne an Francisco Ansa begründet wurden. Die Rückforderungssumme war auf 65000 Schweizer Franken beziffert. Der Jahresrechnung lag ein Bericht der Revisionsgesellschaft bei, die diese Bilanz offiziell revidiert hatte. In diesem Revisionsbericht bestätigten die amtlich anerkannten Wirtschaftsprüfer und Revisoren diese Jahresrechnung und Bilanz als gesetzeskonform und faktisch richtig und wiesen ganz explizit auf eine schriftlich vorliegende eidesstattliche Versicherung des NVG-Auslandsgeschäftsführers Franzen hin.


Darin erklärt dieser, dass er mit Francisco Ansa seinerzeit einen Monatslohn von 15000 Franken vereinbart habe. Die um 5000 Franken höheren Auszahlungen seien von der Konzernleitung nicht autorisiert worden und müssten von daher zurückgefordert werden.


»Diese Verbrecher«, rutschte es Francisco heraus. »Das haben die doch nachträglich alles verändert und gefälscht?« 







 

In den nachfolgenden zwei Stunden zeigte der Anwalt Francisco alle juristischen Optionen und Konsequenzen auf; denn Francisco war ausser sich vor Wut und forderte für diese Verbrecherbande lautstark strafrechtliche Konsequenzen.


Doch sein Anwalt musste ihn über die vorliegenden Fakten noch einmal ausführlich belehren:


		Sie haben und hatten keinen rechtsgültigen Arbeitsvertrag mit der NVG Schweiz.


		Der von Ihnen nicht unterzeichnete, aber von Franzen unterzeichnete Arbeitsvertrag mit der Lohnsumme von 15000 Franken wurde von uns selbst bei Gericht ins Recht gelegt und bestätigt allenfalls Franzens Aussage.


		Franzen hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die es nach Schweizer Recht zwar nicht gibt, die aber von Franzen im Gerichtszeugenstand sicher bestätigt wird.


		Wischnewski als Zeuge, der die Absprache auf 20000 Franken mit Ihnen bestätigt, ist fragwürdig und wenig verlässlich für uns.


		Die nichtrevidierte Bilanz, die von Ihnen erstellt und von Franzen unterzeichnet wurde, liegt uns und dem Gericht nicht vor. Es muss befürchtet werden, dass diese vernichtet wurde.


		Die von Ihnen selbst veranlassten Auszahlungen Ihres Lohnes stellen sicher keinen Beweis für die Rechtmäßigkeit dieser Lohnsumme dar.









 

Alles in allem, so der Anwalt, würde er eine Beweisführung im Sinne Franciscos sowohl in zivilrechtlicher wie in strafrechtlicher Hinsicht für äusserst problematisch und risikoreich ansehen.


Im Gegenteil hätte Francisco eher davon auszugehen, dass er sehr wahrscheinlich die 65000 Franken respektive 53000 Franken an die NVG zurückzahlen müsse – und im Übrigen könne er froh sein, wenn die NVG keine strafrechtlichen Vorwürfe wegen untreuer Geschäftsbesorgung erheben würde.


Francisco resümierte darauf: »Wenn die NVG diese Rückzahlungssumme jetzt tatsächlich einfordern sollte, muss ich notgedrungen Privatkonkurs anmelden.«


Darauf der Anwalt: »Das ist aber vielleicht der einzig richtige Weg! Überschreiben Sie alles was Sie an pfändbaren Werten besitzen, auf Ihre Ehefrau, am besten noch heute und am allerbesten rückdatiert, weil in einer späteren Insolvenz derartige Übertragungen noch bis zu sechs Monate zurückabgewickelt werden können.« 


Wie ein geschlagener Hund verließ Francisco die Kanzlei seines Rechtsvertreters und ging zum See. Der sommerliche See spiegelte Berge und Stadt in einer ganz besonderen Weise wider. Francisco lief nun aus der Stadt Luzern hinaus immer am See entlang, so lange bis er weit draussen zu der Terrasse des Hotels L’Ermitage kam. Obwohl die Sonne sehr schön und warm schien, hielten sich um diese Uhrzeit nur wenige Gäste auf der Seeterrasse auf. Dennoch konnte Francisco nicht lange dort verweilen, weil er von vielen gegensätzlichen Gedanken, grosser Unruhe, Ohnmacht- und Wutgefühlen getrieben war und deshalb nicht ruhig zu sitzen vermochte. Immer wieder fragte er sich, wie es nun weitergehen sollte, was er machen könnte, um diesem Geld- und Machtwahn endlich ein Ende zu setzen.


Wäre vielleicht dieses ›Ende setzen‹ auch eine grundsätzliche Lösung? An ein freiwilliges ›Aus-dem-Leben-scheiden‹ wollte er bisher nie denken, weil ihm jeder Suizid wie Angst und Feigheit vor einer Aufgabe oder der eigenen Courage vorkam, quasi als Resignation vor dem Leben selbst.


Auch hatte er immer daran geglaubt, dass jeder Mensch über die ihm persönlich gestellten (Lebens-)Aufgaben seine Chance zum persönlichen Wachstum bekäme. Aus der Pädagogik kannte er den Ausdruck: Lernen heisst versuchen und irren und wieder versuchen und irren! Der Mensch hätte wohl niemals aufrecht gehen gelernt, wenn er nach dem ersten Mal auf die Nase fallen und blutige Schrammen holen nicht mehr aufgestanden wäre, um es wieder und wieder zu versuchen. Was wäre wohl aus der Menschheit, Kultur, Technik und Forschung geworden, wenn niemand versucht und geirrt hätte oder wenn ausgerechnet jene Menschen an jener Aufgabe verzweifelt und gescheitert wären, die sie später zu dem alles verändernden Lösungsergebnis geführt hatte? Waren nicht oftmals auch aus Irritationen spätere Klarheiten entstanden?


Francesco hatte ausserdem seinen bescheidenen Glauben an die Existenz eines wie auch immer zu benennenden höheren Energiewesens. Auf der Existenz dieser kosmischen Energie war für ihn der eigentliche Sinn des Lebens aufgebaut. Selbst Max Planck hatte in seinen physikalischen Studien und Forschungen zu den elementaren Atomen, Teilchen und Quanten von der Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz gesprochen; ohne dass er später als esoterischer Spinner und/oder als naiver Kirchenverblendeter verschrien worden war. Planck hatte sein Leben lang geforscht und sich nicht gescheut zuzugeben, dass er den Ursprung aller Materie in dieser einen höheren Energie, die man auch Gott nennen könnte, sehen würde. Setzte man also die Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz – und sei es nur im Einklang mit Max Planck – voraus, musste man doch davon ausgehen, dass alles, jedes und jeder, mit dieser höheren Urenergie und Urintelligenz irgendwie verbunden war.


Francisco war sich jedenfalls mit Planck absolut einig gewesen. Doch war er noch einen Schritt weiter als Planck gegangen und dachte in seiner ureigenen Lebensphilosophie an spiralförmig wechselnde Bewegungen der Energien und Materien, die sich einerseits von der Ursprungsenergie fortbewegten, also energetisch sukzessive abnahmen, um dann auf dem tiefsten und entferntesten Punkt zur Ursprungsenergie aus der Abwärtsspirale automatisch in die Aufwärtsspiralbewegung einzutreten und energetisch wieder zuzunehmen. Entlang dieser ständigen Spiralbewegungen, die die Energien auf mannigfaltige Seins- und Aggregatzustandsebenen führte, fände unter anderem auch die menschlich-somatische Ent-Wicklung und Rück-Wicklung statt. Kurzum, Francisco glaubte an die Reinkarnation eines jeden Lebens, wodurch eine Selbsttötung automatisch ad absurdum geführt werde, weil man immer wieder an den gleichen Punkt käme um zu lernen – selbst wenn dazu reine Kopf- und Wissenschaftsmenschen einwenden würden: quad erat demonstrandum.


Natürlich konnte auch er, so wie alle Menschen – inklusive jener Kopf- und Wissenschaftsmenschen –, nicht von Wissen, sondern nur von Glauben zu diesem Thema sprechen. Doch hatte er in jenen Glaubensansätzen seine persönlichen Energien für seine Lebensaufgaben und den Sinn des Lebens schlechthin gefunden, ohne daraus für sich und andere jemals ein Dogma zu machen oder gar die Erd- und Bodenhaftung zu verlieren.


Er mochte sich andererseits aber auch nicht vorstellen, dass dieses Dasein, dieses Leben auf dieser schönen Erde lediglich auf das wissenschaftlich nachgewiesene Zeit- und Raumkontinuum begrenzt sein sollte; ein Leben, ein Tod, fertig, aus? In einer solchen Glaubens- und Lebenssicht, würde er keinen konstruktiven Sinn für sein Leben und für die eben oftmals auch sehr lebensenergieraubenden Aufgaben finden können.


Francisco fühlte sich bezeichnenderweise, nach diesem gedanklich-lebensphilosophischen Exkurs, wieder mit neuen Lebensenergien aufgeladen, was ihm zusätzlich und sofort die Richtigkeit seiner persönlichen Glaubensansätze bestätigte.


Auf dem Heimweg war ihm sogleich ein konstruktiver Gedanke gekommen; nämlich wie er seinen drei treuen, von Franzen gekündigten GFS-/NVG-Mitstreitern doch noch würde helfen können.


In seinem Homeoffice hatte er noch ein grosses Paket mit gedruckten NVG-Briefkopfbögen – und jenen rechtsungültigen Arbeitsvertragstext von Franzen. Nachweislich war er über viele Monate oberster Firmenchef der NVG-Schweiz gewesen und Franzen hatte ihm gegenüber klipp und klar bestätigt, dass er mit diesen drei Managern eine persönliche Absprache für einen Festlohn von 6000 Franken auf 24 Monate getroffen habe, und dass er diese Zusagen auch noch schriftlich bestätigen werde. Eine absolute Sauerei, dass sich dieser Mann heute an seine Zusagen nicht mehr erinnern wollte! Dieses Verhalten spiegelte sehr deutlich den Charakter des Lügenbarons wider.


Francisco sah sich deshalb geradezu genötigt, diese versprochenen vertraglichen Bestätigungen für seine drei Mitstreiter respektive Exmitarbeiter nachträglich anzufertigen und sie zurückzudatieren auf jenen Zeitpunkt, als er seinerzeit zu einer solchen Unterschrift grundsätzlich berechtigt gewesen war. Ihm war natürlich absolut klar, dass er sich damit, objektiv betrachtet, ebenfalls ins Unrecht setzte; doch kam ihm dieses Vorgehen als eine Art ›familienväterliche Solidaritätsnotwehr‹ infolge mangelnder Arbeitgebersorgfalt vor, weshalb ihm sein Handeln legitim erschien.


Mit den nachträglich aufgesetzten gesetzeskonformen Arbeitsverträgen, die Francisco in seiner Eigenschaft als oberster Chef und Arbeitgeber unterzeichnet hatte, erhielten jene drei Mitarbeiter und ihre Familien endlich die Rechtssicherheit für zeitlich begrenzte Lohnfortzahlungen und spätere Arbeitslosengelder.


Natürlich tobten Franzen und Haldimann lautstark, als ihnen die Arbeitsverträge der drei Gekündigten vorgelegt wurden.


Sofort zogen sie damit vor den Arbeitsrichter und wussten diesem auch zu erzählen, dass jene Arbeitsverträge keinerlei Berechtigungsgrundlage hätten, weil sie ganz offensichtlich nachträglich angefertigt worden wären. Ausserdem sei die Unterschrift des Francisco Ansa unter einen Arbeitsvertrag ohnehin nur rechtsgültig, wenn diese durch eine weitere Unterschrift, nämlich die des Herrn Franzen, bestätigt worden wäre. Dies stellte sich aber schnell als falsches Meinungsbild der NVG-Herren heraus, weil der Handelsregistereintrag etwas anderes belegte. Zunächst wurde aber vorher ein sehr aufwendiger Gerichtsprozess mit zahlreichen gerichtlichen Verhandlungsterminen, Zeugenvernehmungen und notwendigen Beweiserhebungen in Szene gesetzt, dessen Kosten am Ende allein von der NVG zu tragen waren.


Bezeichnend, dass Franzen persönlich nach einer dieser ersten Gerichtsverhandlungen Francisco das Angebot machte, dass, wenn Francisco diese gesetzeswidrige Vertragserstellung zugeben würde, die NVG einerseits auf die noch offene Lohnrückzahlung von 53000 Schweizer Franken verzichten und Francisco andererseits garantieren würde, dass sie keine Strafanzeige gegen ihn einreichen respektive der Staatsanwaltschaft gegenüber eine entsprechende Desinteresseerklärung abgeben würde.







 

Francisco hatte es nun aber endlich gelernt und Franzen um eine schriftliche Bestätigung dieses Angebotes gebeten.


Drei Tage später lag tatsächlich Franzens leicht modifizierte schriftliche Zusage in seinem Briefkasten, allerdings mit einer Gegenunterzeichnungsfrist von 48 Stunden.


Diese Fristsetzung schien Francisco ganz typisch für das Denken und Handeln einer solchen Geschäftsführerspezies: Handlungsdruck aufbauen und wenig Zeit zum Nachdenken lassen! Franzen hatte zuvor wahrscheinlich eine schnelle Hochrechnung gemacht und festgestellt, dass er für den Fall, dass er vor Gericht mit diesen nachträglich erstellten Arbeitsverträgen unterliegen sollte, an diese drei gekündigten Manager noch eine Lohnsumme von rund 250000 Franken inklusive Sozialabgaben zu zahlen hätte. Da erschien ihm dann die Abschreibung der Ansa’schen 53000 Franken als probates und cleveres Korrekturmittel.







 

Francisco sprach auch mit Angelina über Franzens Angebot und fragte sie, ob sie für oder gegen diesen Franzen-Deal sei.


Angelina antwortete, dass sie gerne diese Frage mit Isis besprechen wolle, worauf Francisco seine Augen verdrehte, ihr aber dennoch mit einem Kopfnicken die dafür nötige Zeit zugestand.


Sie begab sich daraufhin sofort in Meditation und tauchte erst zwei Stunden später wieder auf. Isis habe ihr ganz klar mitgeteilt, dass dieser Franzen-Deal im Himmel keinen Zuspruch fände.


Francisco sei auf diese 53000 Franken nicht angewiesen; er würde später diesen Rückforderungsbetrag ohnehin nicht an die NVG zurückzahlen müssen, da sich andere Lösungen ergeben würden. Natürlich hatte er sich auch seine eigenen Gedanken gemacht und war im Grunde – mit einer anderen Begründung – zum gleichen Ergebnis gekommen. Er war es leid von Unmenschen wie Meyer, Franzen und ähnlichen Machtgetriebenen manipuliert zu werden. Auch wenn er heute noch nicht wusste, was aus dieser Lohnrückforderung von 53000 Franken wirklich werden würde, er musste seinen Mitstreitern helfen und konnte diese treuen Seelen nicht allein lassen in ihrer wirtschaftlichen Not nur seines eigenen Vorteils wegen.







 

Die NVG Schweiz bezahlte nach dem Gerichtsbeschluss ohne weitere Verzögerungen alle Gelder an die ehemaligen Ansa-Mitstreiter aus und diese bedankten sich – jeder einzeln und ganz individuell – sehr herzlich bei Francisco. Selbst die kleineren Kinder jener Manager hatten ihm persönliche Dankesbilder gemalt, was ihn sichtlich rührte.







 

Drei Wochen später erhielt Francisco eine Mahnung der NVG-Schweiz AG zur Rückzahlung seines überzahlten Lohnes, verbunden mit der Androhung einer Betreibung. Daraufhin rief Francisco sofort bei Franzen an und bat ihn um eine persönliche Unterredung. Interessanterweise wollte dieser, entgegen seiner sonstigen Art, gar nicht den Grund für diese Unterredung wissen, was Francisco allerdings nur recht gewesen war.


Francisco vergewisserte sich dann, dass sie unbeobachtet und unbelauscht blieben, obwohl er natürlich einkalkulierte, dass Franzen ein Tonbandgerät bei sich tragen könnte.


Sie trafen sich in der Hotellobby des Luzerner National wo Francisco direkt zur Sache kam und Franzen mit ruhiger, aber fester Stimme eröffnete, dass er zwischenzeitlich die Betreibung der NVG für die Lohnrückzahlungsforderung erhalten habe. Er wolle nun den Auslandsgeschäftsführer über sein persönliches, weiteres Vorgehen orientieren: Zunächst werde er gegen diese Betreibung Rechtsmittel einlegen, wodurch der Ball wieder zurückgespielt würde; die NVG müsste nämlich nun, aus rein rechtlicher Sicht des chronologischen Betreibungsablaufs betrachtet, die Rechtsöffnung bei Gericht beantragen. Sollte die NVG es tatsächlich auf einen Gerichtsprozess ankommen lassen, werde er, Francisco, quasi im Gegenzug Strafanzeigen gegen die Unternehmensorgane der NVG und gegen ihn persönlich einreichen. Er würde dann weiter dafür sorgen, dass es zu einem medial-öffentlichen Schaustrafprozess komme, der ganz unabhängig von seinem späteren Ausgang seine Schlagzeilen sicherlich schreiben würde. Sollte er, Franzen, nun der Meinung sein, dass sich die Durchsetzung jener Lohnrückzahlungsforderung unter diesen Umständen tatsächlich rechnen lasse, dann würde man sich wohl vor Gericht treffen. Ansonsten würde er alle Auseinandersetzungen und Forderungen als endgültig erledigt betrachten! 


Francisco schaute Franzen anschließend einen kurzen Moment mit ganz festem Blick ins Gesicht, stand dann auf und verließ ohne einen Kommentar Franzens abzuwarten die Hotellobby.







 

Immer wieder wenn später der Postbote kam und ein Einschreiben überbrachte, war Francisco innerlich zusammengezuckt, weil er fürchtete, doch noch diese Gerichtsladung zur Rechtsöffnung zu erhalten.


Eines Tages war es dann so weit und der Postbote überbrachte eine solch befürchtete Gerichtsurkunde – doch in diesem Fall aus Genf. Francisco las und traute seinen Augen nicht. Da hatte der Genfer Untersuchungsrichter doch tatsächlich nun entschieden, jenes offene Untersuchungsverfahren zu den Strafanträgen gegen ihn einzustellen und die Anträge definitiv zurückzuweisen.







 

Angelina und Francisco fielen sich ob dieser wunderbaren Nachricht in die Arme und in ihrem Freudentaumel vermochten sie auch ihre Freudentränen nicht zurückzuhalten. Endlich war dieses existenzbedrohende Damoklesschwert über Francisco und seiner Familie verschwunden und jene Glorie und Macht des C. M.-Möchtegern-Machiavelli verlor wenigstens etwas von ihrem geldgeschmierten künstlichen Glanz. Angelina war außer sich vor Freude und versuchte immer wieder Francisco zu belehren, dass diese gute Wendung ein klares Zeichen des Himmels sei. Sie war fest davon überzeugt, dass ihnen dieses Zeichen auch geschickt worden sei, damit sie den Botschaften des Himmels künftig mehr Vertrauen schenkten.


Darüber hinaus hatte sie zwischenzeitlich eine neue feindselige Spezies ausgemacht, die im Grunde das Aufbieten eines Kammerjägers forderte. Im Kindergeschoss der Familienvilla hatte sich nämlich eine unbekannte Art brauner Krabbeltierchen häuslich eingerichtet. Diese Spezies verteilte sich später im ganzen Haus und war schon hinter allen Holzfußleisten mit riesigen Populationen vertreten. Der Hauseigentümer sah sich die Viecherei persönlich an und meinte, das sei eigentlich ganz normal. Jene kleinen Tierchen würden in den schönen Bäumen draussen im Garten leben und seien sicher durch die offene Terrassentür und die offenen Fenster ins Haus gekommen. Dass sie sich dann im Kindergeschoss so eingenistet hätten, sei wahrscheinlich auf Essensreste zurückzuführen, die es ja häufig in Kinderzimmern gebe.


Angelina fühlte sich persönlich äussert betroffen und war sehr ungehalten über diese Aussage des Hauseigentümers. Sie fuhr ihn prompt an, dass es in den Zimmern ihrer Kinder und darüber hinaus im ganzen Haus sicher absolut sauber sei und schon gar keine Essensreste irgendwo herumliegen würden, weder in den Kinderzimmern noch sonst wo im Haus! Ohne Luft zu holen hielt sie dann dem Eigentümer ihrerseits vor, dass es aber in den unteren Räumen des Hauses offensichtlich eine sehr schlechte Wand- und Mauerbelüftung geben würde, denn die Kinderbettwäsche und die Kinderkleider seien immer klamm und feucht.


Nun fühlte sich der Hauseigentümer, der im Beruf Immobilienmakler war, persönlich attackiert und erzürnte sich über diese wie er meinte dumme Behauptung, die nach seiner Auffassung auch wirklich nur von einer Frau kommen könnte. Dies wiederum ließ Angelina auf neue Barrikaden steigen und so ergab ein Wort das andere, bis der Hauseigentümer sich plötzlich auf seinem Schuhabsatz umdrehte und das Haus der Ansas, laut auf Schwyzerdütsch fluchend, verließ.


Angelina forderte anschließend Francisco auf, wegen der Feuchtigkeit in den Kinderzimmern und diesem Ungeziefer dem Eigentümer endlich eine Mängelanzeige zu schreiben. Sie hatte ihn bezüglich der Feuchtigkeit schon lange dazu aufgefordert, doch Francisco hatte immer wieder gezögert. Jetzt aber zusätzlich mit diesen braunen Tierchen, hatte er wohl keine andere Wahl und außerdem hatte der Hauseigentümer heute wirklich sehr uneinsichtig auf die mündliche Mängelanzeige bei der Hausbegehung reagiert.







 

Auf seine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbehebung ging der Eigentümer aber nicht ein, doch Francisco war es absolut Müde wieder und wieder über Rechtsanwälte und Gerichte sein Recht einzufordern. Gleichwohl fiel ihm ein, vielleicht einmal mit dem Mieterverband diesbezüglich zu telefonieren. Von dort bekam er dann den Rat, dem Eigentümer mit einer erneuten Fristsetzung zur Mängelbehebung eine alternative Instandsetzung durch einen fremden Handwerker mit Kostenersatz oder eine Mietreduktion anzudrohen, wenn die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben würden.


Was der Mieterverband aber nicht gesagt hatte, war, dass nach einer erfolgten Mietzinsreduktion eigentlich nur noch die fristlose Kündigung des Hauses bleiben würde, weil es darüber hinaus keine Zwangsmittel mehr gab. Die fristlose Kündigung, die sie zwangsläufig später aussprachen, erfolgte für die Familie zu einer wirtschaftlichen Unzeit. Francisco hatte nämlich kurz vorher sein Berufsvorsorgekonto plündern müssen, um eine eigene GmbH finanzieren zu können, bei der er sich selbst als Geschäftsführer anstellen wollte, weil er über diesen Weg die Prolongation seiner Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz erhalten sollte. Jedenfalls hatte er dieses Vorgehen mit dem zuständigen Arbeitsamt (RAV) und der Ausländerbehörde des Kantons so abgesprochen.


Der erneute Umzug verbrauchte dann finanzielle Ressourcen, die sie im Grunde aber für ganz andere Dinge benötigt hätten. Doch Angelina und ihre Mutter waren sich immer noch einig, dass mit der mütterlichen Vollmacht zum schweizer Bankkonto alles wirklich Wichtige und Lebensnotwendige geregelt sei.


Die Eheleute hatten gleichwohl anhaltende Auseinandersetzungen, weil Francisco immer wieder mehr Bescheidenheit von der Familie forderte, mit der Angelina aber grundsätzlich nicht einverstanden war, weil eben der Himmel respektive Isis der Familie gute Zeiten prophezeit habe.


Sie hielt ihm ständig aufs Neue vor, er würde nicht tiefherzig genug an sich und seinen erneuten Erfolg glauben, worauf er ihr antwortete, dass sie leider die Realitäten nicht mehr klar erkennen würde.


Der Standpunkt Franciscos wurde aber wenige Tage später ziemlich geschwächt, weil sich nämlich wider Erwarten tatsächlich jener von Isis avisierte Kontakt zu jenem Mann mit dem neuartigen VPro-System ergab. Francisco war wie von Sinnen, als er gewärtigte, dass diese Vorhersage von Angelinas Isis tatsächlich eingetroffen war.


Sie war natürlich fest davon überzeugt, dass dies alles der göttlichen Vorsehung entspreche, die nun auch diese Zusammenarbeit mit dem VPro-Menschen zwingend zum Erfolg führen würde; Francisco müsse endlich daran glauben und sich dementsprechend dafür engagieren.







 

Nach den ersten Gesprächen mit diesem VPro-Menschen, hatte Francisco jedoch den Eindruck gewonnen, dass die VPro-Idee theoretisch zwar durchaus gut war, aber mit diesem Mann praktisch nur bedingt umsetzbar. Sein Bauchgefühl signalisierte ihm keine ausreichend gute Charakterbasis jenes V-Pro-Menschen, was er allerdings Angelina gegenüber nicht erwähnte.


Gleichwohl war er von der Tatsache, dass jenes VPro mit diesem Menschen tatsächlich existierte, schlichtweg doch beeindruckt – oder hatte Angelina ihre Informationen nicht aus einem Channelling mit Isis, sondern aus irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung? Auf der anderen Seite war er davon überzeugt, dass es mehr unter diesem Himmel gebe, als der Mensch mit seinem intelligentesten Gehirn zu erkennen und zu erklären vermochte.







 

Für Angelina war es natürlich kein Problem ein aus ihrer Sicht adäquates, neues Haus zu finden. Francisco seinerseits hatte auch einige Wohnungen besichtigt und bei solchen, wo er den Eindruck gewonnen hatte, dass sie eventuell für die Familie infrage kämen, hatte er einen sogenannten Mietinteressentenantrag ausgefüllt, in dem ein potenzieller Mieter seine finanziellen Verhältnisse: Einkommen, Betreibungen, letzter Vermieter etc. offenlegen musste. Doch waren später alle seine Anträge von den Vermietern abgelehnt worden. Der Grund dafür blieb zu vermuten: die Betreibungen.


Bei der von Angelina gefundenen Villa hingegen wollten die Eigentümer nichts dergleichen wissen und sie hatten den Mietvertrag auch schon unterschriftsreif ausgefertigt. Es schien fast wie eine Fügung. Selbst als Francisco noch herausfand, dass die Eigentümer dieser Villa ihr Schmuckschloss schon seit Jahren zu verkaufen suchten, aber der Preis offensichtlich zu überrissen gewesen war, weil das Haus den Wert von 4,2 Millionen einfach nicht erfüllte, hatte dies für Angelina keine Bedeutung und war auch kein Hindernisgrund für eine Anmietung.







 

Diese Frau, die er einst so geliebt und geschätzt hatte, hatte sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert; von einer relativ normalen oftmals gar bescheidenen Person, zu einer geld- und glamourgeilen Schickse. Doch was konnte er jetzt machen? Er liebte seine drei Kinder so sehr, dass er für sie so lange um Familienexistenz und -zusammenhalt kämpfen wollte – selbst gegen die immer weiter abbröckelnde Liebe zu seiner Frau – bis sie einmal alt genug wären, um auf eigenen Beinen zu stehen. Schliesslich trugen sie weder eine Verantwortung noch eine Schuld an jenen Ereignissen und Entwicklungen und sie waren darüber hinaus diesen Umständen absolut hilflos ausgeliefert.







 

Den Preis für eine Ehe die nur noch der Kinder wegen aufrechterhalten wurde, die nach erloschener Liebesflamme eigentlich in ständigem Unfrieden ihr Dasein fristete, kannte Francisco aus der psychologischen Fachliteratur zu Ehekrisen: Es war oftmals die Hölle auf Erden! Sollte es vielleicht für ihn und Angelina eine reale Chance geben, das persönliche Auseinanderleben, ohne Hölle auf Erden zu vollziehen? Der Kinderwegen wollte er es versuchen!


Den Umzug in die neue Villa überstand die Familie gut, war es im Grunde doch auch immer spannend, ein neues Zuhause mit einem neuen Umfeld für sich zu erschliessen.


Bei seiner GmbH-Gründung hatte Francisco aber befunden, dass er unnötige Büromietkosten einsparen könnte, wenn er von einer ›Home-Office-Base‹ statt von einer teuren ›Fremd-Office-Base‹ arbeiten würde.


Allerdings durfte er die Handelsregisterkosten für den zweifachen Domizilwechsel seiner GmbH nun doppelt berappen. Gottlob hatte er die notwendigen Briefkopf-, Logo- und Papieraufdrucke für seine Firma in seinem eigenen Computer und konnte diese somit ohne weitere Kosten und Probleme an jene neue GmbH-Adresse anpassen.


Die neue Firma sollte ihm ja nicht nur Grundlage für seine prolongierte Schweizer Aufenthaltsgenehmigung sein, sondern auch Basis für einen neuen Businessauftritt, der auf seinen alten Talenten, Fähigkeiten und Erfahrungen aufbauen sollte. Er wollte künftig als Verkaufstrainer &  -coach für Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen und andere Finanzproduktvermittler und vielleicht auch für Verkäufer und Vermittler anderer Struktur- und Handelsvertriebe, beispielsweise aus den Bereichen von Haushaltswaren, Kochtöpfen, Kunststoffboxen, Wasserfilter etc. auftreten. Gute Verkaufstrainer, die wie er derart langjährige und gute Verkaufstrainererfahrungen und Saleserfolge nachweisen konnten, sollten doch eigentlich gefragt sein – jedenfalls hatte dies seinerzeit der Berufsberater vom Arbeitsamt des alten Wohnkantons konstatiert. Das Arbeitsamt zahlte ihm seinerzeit drei Monate lang Fördergelder, damit er seinen Businessplan mit Finanzkonzept erarbeiten konnte. Nun hatte er bereits eine Vielzahl Werbemails mit neuem Briefkopf und neuer GmbH-Domiziladresse an potenzielle Kunden versandt. Doch wie so oft im Leben lag der Teufel auch diesmal in einem Detail. Warum nur vergaß er das immer wieder und wieder?







 

Diesmal hatte er vergessen, dass es in der Schweiz von Gemeinde zu Gemeinde, von Kanton zu Kanton, große rechtliche Unterschiede gab und geben konnte.


So hatte er beim Wechsel seines letzten Domizils zwar gewusst, dass die neue Villa und Adresse zwar noch an der Grenze zu seinem alten Wohnkanton lag, aber eben doch schon in einem anderen respektive neuen Kanton. Ergo beantragte er neue Aufenthaltsgenehmigungen für ihn und seine Familienangehörigen bei der Ausländerpolizei des neuen Domizilkantons. Die zuständige Ausländerpolizeibehörde im neuen Wohnkanton machte Francisco nun aber klar, dass er eben nicht mehr in diesem alten Wohnkanton wo das ganze Ausländergesetz viel zu lasch gehandhabt würde, wohne, sondern nun hier bei ihnen! Im Kanton Zürich könnten Ausländer alleine ohne einen Schweizer Bürger, keine GmbH gründen und keine Kapitalgesellschaft führen. Folglich sei darauf auch keine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.


Auf seine perplex klingende Nachfrage hin, wiesen sie ihn unwirsch auf den Gesetzestext hin und deuteten ihm an, dass das Gesetz in ihrem Kanton klar sei und ausführe, dass die Mehrheit des Stammkapitals bei einer Firmengründung oder auch bei der Besetzung eines Firmenorgans mit Schweizerbürgern besetzt werden müsse. Francisco war natürlich sehr verärgert, einerseits über seine eigene Dummheit, aber anderseits, und das vor allem, über diese kantonalen Bünzlibürokraten, die es ihm nun derart schwermachen wollten.


Was sollte er also jetzt tun? Die GmbH- oder AG-Gründung sei seine einzig reale Chance zu einem Arbeitsplatz und zu einer weiteren Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, hatten ihm damals das Arbeitsamt und die Fremdenpolizei des alten Kantons gesagt.







 

		Sollte er also jetzt seine GmbH zum dritten Mal ummelden und wieder in den alten Kanton, zu einer eventuell teuren Treuhandadresse und mit wieder neuen Gebühren für das Handelsregister?


		Oder würde er eventuell einen Schweizerbürger finden, der jene Kapital- und Stimmenmehrheit in seiner Firma formalrechtlich übernehmen würde?


		Oder müsste er vielleicht doch wieder einen teuren Rechtsanwalt einspannen, der ihm die Dinge regeln würde?









 

Mein Gott wie viel Geld sollte er denn noch in Anwälte, Gerichte, Behörden und Umzüge stecken, um endlich einmal in Ruhe leben und arbeiten zu können?


Dieser C. M. hatte doch im Grunde seine Machtspiele wirklich gewonnen, denn Franciscos berufliches und privates Leben in der Schweiz erlitt durch dessen Handlungen nachhaltige Lebensschäden. Die Familie lebte nun schon seit über einem halben Jahr ohne ein Einkommen, nur von ihren familiären Reserven und vom Schwarzgeldkonto der Schwiegermutter. Francisco hatte nun auch schon fast alle seine finanziellen Rücklagen verbraucht und weil seine Frau Angelina nach wie vor keine Konzessionen an die Realität machen wollte, mussten sie weiterhin teure Villenmieten, Schulgelder, Autoleasingraten und Kleidungseinkäufe bezahlen.


Der eigentliche Preis, der dafür sicher bald gezahlt werden müsste, schien Francisco schon lange absehbar. Allein einen Ausweg sah er weit und breit nicht, ausser: Seine Frau und damit sehr wahrscheinlich seine Kinder – also das geliebte Familienleben – komplett aufzugeben. Viele schlaflose Nächte folgten.


Francisco zeigte sich später sogar bereit, über Angelinas Vorwurf, er würde nicht genug an sich und seinen Erfolg sowie den Himmel glauben, tiefgründiger nachzudenken. Wieder und immer wieder trat er jetzt in Zwiegespräche mit jener höheren Energie ein und bat sie händeringend um baldige Hilfe und Unterstützung.







 

Irgendwann kam es dann auch dazu, dass Angelinas Mutter den unaufhörlichen Cash-Drain ihres Kontos stoppte, weil das Konto bereits um die Hälfte seines anfänglichen Bestandes geschwunden war. Die Mutter teilte Angelina telefonisch mit, dass sie nun selbst den Rest ihres Schwarzgeldkontos für ihr eigenes Haus in Düsseldorf benötigen würde, was ihr selbstverständlich nicht zu verübeln war. Im Gegenteil, Francisco fühlte sich irgendwie erleichtert.







 

In Sachen Schweizer GmbH-Mehrheit sah er nur noch den Ausweg, mit seinem neuen Hauseigentümer zu sprechen. Dieser wollte ja eventuell auch nicht riskieren, dass Familie Ansa wieder ausziehen müsste, weil Francisco Ansa keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekam und somit auch kein Einkommen mehr erzielen konnte, um jene Villenmiete zu bezahlen.


Er legte dem Vermieter den letzten Bescheid der Ausländerbehörde vor, womit diese ihm untersagte, bis zur Klärung seiner amtlichen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis irgendeine berufliche Tätigkeit auszuüben. Der Hauseigentümer las jenen Bescheid der Ausländerbehörde sehr aufmerksam und wollte dann von Francisco wissen, was er denn diesem Rechtsanwalt Schwaller getan habe, dass dieser ihn angezeigt habe. Der Vermieter hatte nämlich auch gelesen, dass die Ausländerpolizei ihrerseits darauf hinwies, dass sie auf Basis einer Anzeige des Rechtsanwalts Urs Schwaller ermitteln müssten, ob Francisco Ansa sich seit Monaten zu Unrecht in der Schweiz aufhalten würde. Die Behörde hatte abschliessend auch darauf hingewiesen, dass sie das laufende Aufenthaltsantragsverfahren des Francisco Ansa so lange sistieren und nicht weiterführen würde, bis sie ihre ausländerpolizeilichen Ermittlungen zu dieser Anzeige des Anwalts Schwaller abgeschlossen habe.


Francisco erzählte dem Hauseigentümer daraufhin, dass dieser Rechtsanwalt im Grunde für eine deutsche Konkurrenzfirma arbeiten würde, die ihrerseits verhindern wolle, dass er in der Schweiz jemals wieder erfolgreich würde. Diese Firma habe schon mehrfach gegen ihn solche Attacken gestartet, aber bis heute immer verloren.


Ob er denn annehmen würde, dass auch dieses Verfahren bei der Ausländerpolizei ebenfalls positiv für ihn ausgehen würde und er seine Genehmigungen bald erhalten würde, wollte der Hauseigentümer dann wissen. Denn schließlich müsste er sich ansonsten ja gar nicht erst überlegen, ob er als Mehrheitsschweizer in die GmbH Franciscos einsteigen solle.


Daraufhin versicherte Francisco dem Eigentümer, dass es sich bei seinem Einstieg ohnehin lediglich um einen formalrechtlichen Papierakt handeln würde. Der Vermieter sei keinesfalls verpflichtet eigenes Geld in diese GmbH zu investieren, da das Stammkapital bereits voll liberiert sei, was aus dem Handelsregistereintrag auch klar hervorginge.


Sie vereinbarten, dass der Hauseigentümer sich diesen GmbH-Einstieg überlegen und Francisco ihm dafür einige Tage Bedenkzeit geben würde.







 

Der ganze Verfahrensablauf mit allen Untersuchungen und Abklärungen bis zur neuen Aufenthaltsgenehmigung dauerte dann doch ein Dreivierteljahr. Eine Zeitspanne, die die Familie zwangsweise bis an den Rand des Erträglichen und bis kurz vor den wirtschaftlichen Ruin führte.


Angelina zog sich derweil ihrerseits immer weiter, tiefer und tiefer, in sich selbst und in ihre Himmelsreisen zurück. Kein Tag verging, ohne dass sie mit neuen Botschaften aus den himmlischen Sphären kam. Alle Tagesabläufe und jede menschliche Begegnung, selbst mit der Kassenfrau im Lebensmittelladen, wurde mit Isis reflektiert und analysiert. Angelina channelte Botschaft um Botschaft aus den Engelreichen und konnte selbst und zunehmend mehr die, wie sie meinte, offensichtlichen Zeichen des Himmels deuten.


Sie nahm diese Arbeit wie sie sie nannte so ernst, dass sie einen Acht- bis Zehnstundentag für sich daraus machte, in dessen Quintessenz sie von einem Himmelsmeeting zum anderen und von einer Meditation zur nächsten ging.


Eines Tages berichtete sie der Familie von einer Reise in ein Feuerschloss, bei der sie eine Initiation, also ein Einführungsritual mit Feuerweihe, zur Aufnahme in ein höheres Bewusstsein auf einem höheren Daseinslevel erlebt haben wollte. Sie malte der Familie mit Ölkreidestiften ein sehr detailliertes Bild jenes Feuerschlosses, welches sie später in der Küche aufhängte.


Die Kinder waren natürlich begeistert von ihren Geschichten, bekamen aber auch Angst, als ihre Mutter von dunklen Schatten berichtete, die angeblich seit Tagen um das Haus der Familie herumlungerten.


Francisco versuchte seiner Frau deutlich zu machen, dass sie den Kindern aber auch ihm selbst zunehmend mehr Angst machen würde.


Doch sie antwortete nur: »Ihr müsst euch nicht ängstigen, wir sind bestens beschützt und bewacht.« 


Als Zeichen und zur angeblichen Abschreckung des Bösen, hängte sie eine ganze Anzahl von Jesusbildern im Haus auf und vollzog geheimnisvoll mysteriöse Rituale.


Francisco war, je länger je mehr, beängstigt und verspürte grosse Sorge um die psychische Gesundheit seiner Frau.


Er ging in eine Buchhandlung, um dort nach einem Buch über die Symptome des Verfolgungswahns zu schauen, wurde aber leider nicht fündig. Doch was er beim Stöbern in den diversen Abteilungen der Buchhandlung fand, das drohte ihn dann fast aus den Schuhen zu hauen; das Buchcoverbild eines Buches mit dem Titel: Der im Licht aufsteigende Geist!


Jenes Buchcoverbild repräsentierte nämlich exakt jenes von Angelina im Detail gemalte, später in der Küche aufgehängte, Feuerschloss. Francisco bekam beim Anblick dieses Schlosses weiche Knie, weil ihm der Detailvergleich zu Angelinas Bild derart übereinstimmend und nahezu identisch vorkam. Er war verblüfft und verwirrt und irgendwie fing nun sein ganzer Körper an zu zittern.


Sofort reagierten aber jene natürlichen Schutzfunktionen: Verstand und Rationalität!


Diese eröffneten ihm eine Reihe von rational logischen Erklärungen, die er schlussendlich wieder nur unter Glauben, aber nicht unter Wissen subsumieren konnte.


Francisco beschloss, weder seiner Frau noch seinen Kindern von diesem Buch und Cover zu berichten. Und natürlich suchte er im Inhalt dieses esoterischen Buches nach weiteren Anhaltspunkten und Vergleichbarkeiten, stellte aber fest, dass der Buchinhalt die von Angelina geschilderten Erlebnisgeschichten nicht spiegelte.


Von ihren medialen Fähigkeiten überzeugt, berichtete Angelina auch einer Freundin in Deutschland von ihrer zunehmenden Hellsichtigkeit und dies wohl derart überzeugend, dass jene Freundin darauf sehr interessiert reagierte. Was Francisco zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass Angelina bereits mit der ein- oder anderen Frau und Mutter aus der Rudolf-Steiner-Schule ihrer Kinder, spezielle Sitzungen abgehalten hatte. Angeblich hatten jene Frauen Angelina bestätigt, dass sie hellseherische Fähigkeiten haben müsse, weil sie die Frauen, anhand mitgebrachter Familienfotos, mit deren vergangenheitsbezogenen bislang geheimgehaltenen Lebensgeschichten konfrontierte. Die Freundin aus Deutschland bezeugte ebenfalls grosses Interesse daran, dass Angelina bei ihr und ihren Freundinnen gleichfalls eine solche Fotosession abhalten würde.







 

Eine Woche später fand in Deutschland das Frauentreffen mit Familienfotos statt. Erst spät am Abend kehrte Angelina in die Schweizer Familienvilla zurück und berichtete voller Stolz von ihrem erfolgreichen Tag, bei dem sie 300 DM eingenommen habe.


Natürlich zeigte sich Francisco neugierig und fragte interessiert nach, wie sie das gemacht habe.


Worauf sie mit Stolz berichtete: sie habe Frauen, anhand ihrer Fotos, Geschichten aus deren Vergangenheit erzählt. Geschichten, die die Frauen bisher in ihrem hintersten Winkel der Psyche verbargen und die aber jetzt von ihr, infolge ihrer medialen Fähigkeiten, auf den Fotos gesehen werden konnten: Zum Beispiel sei eine Frau als junges Mädchen von ihrem Vater vergewaltigt worden. Jene Dame sei dann aufgrund der Enthüllung so verblüfft aber auch begeistert gewesen, dass sie den anderen erzählte, dass diese Angelina wohl wirklich Hellsehen können müsse, denn sie habe einen Vorfall aus ihrer Vergangenheit gesehen und beschrieben, den außer ihr niemand anders kennen würde. Später, bei den anderen Fotogesprächen, seien noch weitere verblüffende Geschichten zutagegetreten. Alle Beteiligten seien so begeistert gewesen, dass sie spontan 300 DM zusammengetragen hätten, nur damit Angelina erneut zu einem nächten Treffen käme.


Nach diesen Ereignissen fühlte sich Angelina in all ihrem Denken und Handeln bestätigt. Sie sei glücklich und sehr zufrieden, ließ sie sich vernehmen, wolle aber nun, weil sie sehr müde sei, nur noch schlafen.







 

In Franciscos Kopf tobte abermals ein Sturm der Verwirrung. Was sollte er bitte von alledem wirklich halten? Hatte Angelina tatsächlich derartige sensitive Fähigkeiten, war sie wirklich medial veranlagt? Oder waren alle Menschen über 40 einfach sensibilisiert und zugänglich für esoterische Themen, weil sie selbst auf der Suche nach ihrem eigenen Lebenssinn waren und dann einfach glaubten, was sie ohnehin hatten glauben wollen: die selbsterfüllende Prophezeiung!







 

Eine ganze Weile nach den Erlebnissen dieser Tage, erzählte Angelina wenigstens keine Engelgeschichten mehr, auch nicht von schwarzen Schatten und ähnlichem. Dafür weitete sie ihren täglichen Meditationsmarathon auf zwölf Stunden aus, was natürlich der Kinderversorgung abträglich war, sodass Francisco diesen Part auch noch übernehmen musste. Er weckte die Kinder, zog den kleinen Christiano an, machte das Frühstück für alle und kochte das Mittagessen, spielte mit Christiano, machte mit Carol und Frederico Hausaufgaben und nach dem Abendbrot sorgte er dafür, dass sie alle endlich einmal früher ins Bett kamen – und natürlich ganz wichtig: das sie auch Liebe und Streicheleinheiten erfuhren.







 

Für einmal gab es in der Familie, jedenfalls für eine geraume Zeit, weniger Unruhe, weniger lauten Streit und es war so, als sei für alle auch etwas mehr Frieden eingekehrt – jedenfalls im allgemeinen Tagesablauf.







 

Was Francisco jetzt allerdings zunehmend mehr Sorge bereitete, war die aktuelle Lage der Familien- und Haushaltskasse. Da er jetzt für den Einkauf und fürs Essen sorgen musste, Angelina selbst fast nichts mehr aß, begrenzte er die Kochgerichte auf Reis, Nudeln und Kartoffeln mit Gemüse, Butter und/oder der Kinder wegen auf Ketchup.


Fleisch in der Küche schaffte er rigoros ab, weil die Kinder, nach dem durch die Nachbarsbäuerin irrtümlich vollzogenen Schlachtfesttod ihrer geliebten Stallhasen, ohnehin kein Fleisch mehr aßen. Kurzum solidarisierte er sich mit seinen Kindern und es gab selbst zum Frühstück und Abendbrot keine Wurst mehr, nur noch Konfitüre oder allenfalls ein wenig Käse. Auch Alkohol gehörte schon länger zu jenen Ausgaben die er als zu teuer einstufte und deshalb aussparte.


Selbst den Family-Van ließen sie immer häufiger in der Garage stehen, weil das Fahren mit Bussen und Bahnen nicht nur kostengünstiger war, sondern auch mehr Spaß bereitete. Außerdem konnte man in der Schweiz mit dem ÖV nahezu überall hinkommen.







 

Dann kamen die Ostertage des Jahres 1998: Angelina bat Francisco und die Kinder darum sich einige Tage in meditativer Klausur zurückziehen zu dürfen. Doch Francisco äußerte massive Einwände und versuchte zunächst in Ruhe, später sehr viel aufgebrachter, Angelina zu einer Abkehr zu bewegen. Doch sie antwortete darauf: dass dieses Zurückziehen für sie und ihre Zukunft absolut wichtig sei und dass sie nunmehr auf die Familie keine Rücksicht mehr nehmen dürfe, weil ihr höhere Aufgaben zugeteilt worden wären.


Mit diesen Worten verabschiedete sie sich: von den Kindern mit einem Kuss auf die Stirn und von Francisco lediglich mit einem Lächeln.


Selbst nach vierzehn Stunden meditativer Klausur gab sie kein Lebenszeichen von sich. Francisco wollte sie fragen ob sie eventuell einen Tee oder eine Suppe zu sich nehmen möchte und klopfte deshalb an ihre Türe. Doch als sie sich nicht rührte, trat er besorgt in ihr Zimmer und an ihre Ruheliege. Er fand sie vollkommen entspannt und ruhig auf dem Rücken liegen, die Hände so wie eine Tote auf den Bauch gelegt und gefaltet. Francisco legte vorsichtig seine Hand auf ihre Stirn und seine Finger an ihren Hals, um ihren Puls zu fühlen. Ganz ruhig, aber doch ziemlich langsam, schlug ihr Puls an der Halsschlagader. Beruhigt atmete er auf.


Ganz leise verließ er ihr Zimmer, um sie nicht noch länger zu stören.


Nach weiteren zehn Stunden ergriff ihn abermals die Unruhe und so trat er erneut an ihre Ruheliege. Wie zuvor lag sie immer noch in der gleichen Ruhestellung und selbst das Wasserglas auf ihrem Beistelltisch schien wenig berührt. Francisco sprach sie nun ganz vorsichtig und leise an und als sie nicht reagierte rüttelte er sie sogar leicht körperlich, wohl wissend, dass es nicht ungefährlich sein würde, Meditierende abrupt aus ihrer Ruhe zu reißen. Doch Angelina zeigte keinerlei Reaktion. Verunsichert prüfte er noch einmal ihren Pulsschlag und zog sich anschließend, immer noch die eigene Unruhe in sich spürend, wieder aus ihrem Zimmer zurück.







 

In der folgenden Nacht, so gegen drei Uhr am Morgen, schreckten Francisco und die Kinder plötzlich auf und saßen senkrecht im Bett: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«, schrie Angelina ganz laut durch die Nacht. 


Francisco, Carol und Frederico – der kleine Christiano schlief gottlob ungestört weiter – liefen sofort zu ihr und traten besorgt an sie heran. Sie aber lag immer noch in gleicher Haltung und mit geschlossen Augen, dem Schein nach normal auf ihrer Liege. Francisco sprach sie an und tatsächlich reagierte sie diesmal, allerdings ohne ihre Augen zu öffnen. Mit kaum zu vernehmender Stimme gab sie zu verstehen, dass bei ihr alles in Ordnung sei, dass man sie aber bitte weiter ruhen lassen möge.


Es war sehr schwer, den Kindern eine plausible und verständliche Erklärung für das Verhalten ihrer Mutter zu geben. Am nächsten Tag, die Kinder waren bei Freunden und Klein Christiano spielte im Laufstall, als Angelina plötzlich wieder laut aufschrie, diesmal noch viel lauter und irgendwie auch bedrohlicher: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«


Wieder sprang Francisco sofort auf und rannte zu ihr. Diesmal saß sie schweißnass, hyperventilierend und mit weit aufgerissenen Augen auf ihrem Bett.


Francisco sprang äußerst erschrocken zu ihr und versuchte sie immer wieder anzusprechen und zu rütteln. Doch Angelina nahm ihn augenscheinlich nicht wahr, sondern hyperventilierte weiterhin sehr stark.


Nun rief er ebenfalls sehr laut: »Angelina, soll ich den Arzt rufen?« 


Doch seine Frau blieb nicht ansprechbar, schien ihm aber in höchster körperlicher Not, weshalb er sich entschied sofort den Notarzt zu rufen.







 

Der diensthabende Notarzt, ein Allgemein-Mediziner, kam sehr schnell und untersuchte sie sofort. Doch just in dem Moment, als dieser Notarzt ins Zimmer trat, zeigte sich Angelina normal ansprechbar und bei vollem Bewusstsein. Sie erzählte nun dem Arzt, nachdem dieser keine organischen Störungen oder Anzeichen einer körperlichen Krankheit bei ihr gefunden hatte, dass sie eine sozialtherapeutische Ausbildung und darin gelernt habe, Frust, Wut und Ängste in ein Bettkissen zu schreien. Nichts anderes habe sie gemacht. Wohlmöglich habe ihr Mann aber dieses ins Kissenschreien falsch verstanden oder interpretiert. Diese Erklärungen schienen dem Allgemein-Mediziner ziemlich plausibel und so verabschiedete er sich ohne weitere Veranlassungen zu treffen. Zuvor hatte Francisco seinerseits händeringend versucht, dem Arzt gewisse Hintergründe und Zusammenhänge aufzuzeigen, doch der Arzt hatte ihm nur geantwortet, er möge sich keine Sorgen machen, der Frau würde es durchaus gut gehen und er könne sie ruhig einmal länger schlafen lassen.


Angelina begab sich nach dieser ungewollten ärztlichen Konsultation wieder zur Ruhe und verbat sich ausdrücklich jede weitere Störung.


Francisco empfand unglaubliche Achterbahn- und Widerspruchsgefühle in sich und er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Immer wieder fragte er sich wohin das alles noch führen würde.







 

Am Abend hatte er die Idee Angelinas Freundin, die an der deutschen Grenze zu Basel lebt, anzurufen, um diese zu alledem um ihre persönliche Meinung zu bitten. Die Freundin hörte mit großer Besorgnis den Bericht Franciscos und äußerte die Meinung, dass es vielleicht gut für Angelina wäre, wenn sie für ein paar Tage zu ihr nach Deutschland käme. Angelina habe bei ihr doch mehr Ruhe, auch vor den Kindern, und sie könnten dann von Frau zu Frau offen miteinander reden.


Francisco hielt diesen Vorschlag für eine gute Idee und gewann auch schnell Angelina und die Kinder für diesen Besuch bei der Freundin; natürlich ohne den wahren Hintergrund zu nennen.


Einige Tage später fuhr alsdann die Familie nach Lörrach an die deutsche und schweizerische Grenze. Mit großer Freude und viel selbst gebackenem Gebäck und Kuchen empfing die Freundin die Zürcher Familie. Nach einer tollen Kaffee- und Kuchenschlacht, begaben sich die beiden größeren Kinder in den Garten und Angelina, Christiano, Francisco und die Freundin blieben weiterhin in der Essstube, die ein Zwischengeschoss höher lag als die Wohnstube.


Die Freundin war gerade in die Küche gegangen, als sich Angelina an Francisco wandte, der gerade mit Christiano spielte, und ihn bat, doch recht bald wieder gemeinsam heimzufahren. Francisco signalisierte der Freundin Angelinas Wunsch gerne wieder heimfahren zu wollen, weshalb diese nun versuchte, Angelina zum Bleiben zu überreden. Wie durch eine unsichtbare Giftspritze injiziert veränderte sich urplötzlich Angelina in ihrem psychischen Verhalten.


Sie sprach jetzt nur noch ganz wirr und unzusammenhängende Sätze, nahm Christiano auf ihren mütterlichen Schoß, um ihn Sekunden später auf der kleinen schmalen Mauer, die als Abgrenzung zum circa zwei Meter tiefer liegenden Wohnbereich diente, freihändig balancieren zu lassen. Francisco und die Freundin sprangen erschrocken auf, um Christiano festzuhalten. Worauf Angelina ganz ruhig und mit ausgesprochen betonter Stimme sagte: »Lasst Christiano nur, ihm passiert schon nichts, er ist doch ein Engel und kann fliegen.« 


Die Freundin sah Francisco ganz ungläubig und sehr beunruhigt an, während dieser seinen kleinen Sohn auf den Arm nahm. Dies wiederum animierte Angelina den Knaben wieder zu sich zurückzuholen um weiter mit ihm zu spielen. Die Freundin und Francisco sahen dem weiteren Treiben sehr skeptisch vom Esszimmer her zu. Mit lautem Juchzen genoss der Zweieinhalbjährige, wie seine Mutter ihn immer wieder hoch über ihre Arme in die Luft warf und dies mit dem Ausruf: »Flieg mein Engelchen, flieg!« 


Im Anschluss erzählte sie Christiano ganz wirr klingende Geschichten von Engeln, Erzengeln, Elfen und Feen. Die Freundin blieb derweil wie paralysiert sitzen und hörte und sah eine ganze Weile diesem Spiel zu, ehe sie an Francisco gerichtet flüsterte: »Mein Gott, das ist ja fürchterlich. Was ist denn mit ihr nur los? Was ist mit ihr passiert? Francisco, das können wir nicht länger verantworten. Das sieht doch sehr krank aus und sie braucht schnellstens fachärztliche Hilfe!« 


Francisco war mit der Freundin einer Meinung und beichtete ihr daraufhin, wie froh er sei, endlich nicht mehr allein mit dieser schlimmen Einschätzung zu sein.


Die Freundin rief alsdann aus dem Nebenzimmer heraus den für jenes Wochenende zuständigen deutschen Notarzt an, der eine halbe Stunde später vor Ort erschien. Sollte es nun einer dieser Zufälle sein – die es ja nach Auffassung Franciscos nicht gab – dass ausgerechnet jener Notarzt ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie war? Der Arzt stellte sich freundlich bei Angelina vor und wollte zunächst lediglich mit ihr reden.


Doch diese roch den Braten irgendwie und raunzte den Arzt nur an: »Zeigen Sie mir einmal ihr Approbation!« 


Der Arzt bemerkte Angelinas steigende Aufregung sofort und zog sich daraufhin an den Kaffeetisch zurück, um sie von dort aus weiter zu beobachten.


Hierauf gab sich Angelina wieder vollkommen dem Spiel mit Engelchen Christiano hin und hob an Lieder zu singen und imaginäre Wesen im Wohnzimmer zu begrüßen. Der Arzt beobachtete sie derweil ganz ruhig vom Esszimmer her.


Nach etwa einer halben Stunde, trat er nochmals freundlich an sie heran und sagte ihr, dass er nun zwei Möglichkeiten für sie sehen würde:







 

		Sie würde sich von ihm einige Medikamente verabreichen lassen und ihm zusichern, diese Medizin auch weiterhin einzunehmen – oder


		er müsse sie in eine psychiatrische Klinik zwangseinweisen.









 

Für welche der beiden Varianten sie sich entscheiden wolle?


Angelina lachte den Arzt daraufhin lauthals aus und hielt ihm entgegen, dass er keinerlei Macht über sie habe und sie würde sich weigern mit ihm weiterzureden.


Der Facharzt wandte sich daraufhin an Francisco und bedeutete ihm, dass er es als Facharzt für absolut zwingend ansehen würde, Angelina Ansa noch heute in die Basler PUK, die Psychiatrische Universitätsklinik einzuweisen. Dort müssten dann weitere Abklärungen gemacht und auch die Zuführung notwendiger Medikamente sichergestellt werden.


Francisco wollte nun wissen ob er denn keine andere Möglichkeit für sie sehen würde; worauf der Facharzt mit ihrer Uneinsichtigkeit und der akuthalluzinatorischen Psychose argumentierte, die keinen anderen Weg zulasse, als sie sofort, auch gegen ihren Willen, einzuweisen.







 

Es dauerte dann eine ganze weitere Stunde, bis der Arzt über das Telefon mit der Basler-PUK die Einweisung vereinbart hatte.


Mitten in der Nacht, es war mittlerweile 24 Uhr, kamen Francisco, Angelina, die drei Kinder, die Freundin und der Fachnotarzt in der PUK Basel an. Francisco war hinter dem Notarzt hergefahren, der seinerseits die Freundin mitnahm, und den Weg in die Psychiatrische Universitätsklinik Basel kannte.







 

Dort angekommen, fand der »Wahnsinn« buchstäblich seinen verheerenden Lauf!


Francisco musste mit den Kindern, die einerseits natürlich total übermüdet und anderseits auch reichlich überdreht waren, in dem türfreien offenen Wartezimmer der Klinik warten.


Angelina wurde direkt am Eingang von zwei Ärzten abgefangen und in ein Behandlungszimmer gebracht. Es lag zwar am anderen Ende des langen Klinikflures, doch drangen von dort die dramatisch klingenden Schreie Angelinas bis an das Ohr der Familie. Francisco musste die Kinder und sich beruhigen, indem er Märchen und Geschichten mit laut übertönender Stimme erzählte. Gleichwohl blieb es für sie alle unerträglich, doch fühlten sie sich ohnmächtig! Allerdings hatte er sich kurz einmal darum bemüht herauszufinden, was dort mit seiner Frau passierte, war allerdings einem Pfleger in den Arm gelaufen, der ihm berichtete, dass die Ärzte Angelina gegen ihren Willen an einen Stuhl fixieren mussten, um ihr eine Beruhigungsspritze zu geben. Sie habe zuvor ihren gesamten Handtascheninhalt mit Geldbörse und Schmuck an die Schwestern verschenkt, weil sie dafür keine Verwendung mehr hätte.


Nach weiteren eineinhalb Stunden meldeten sich die Ärzte und der einweisende Fachnotarzt bei Francisco und teilten ihm mit, dass nun alles geklärt sei. Sie hätten zunächst den diensthabenden Vormundschaftsrichter aus dem Bett klingeln und ihn von der Zwangsmaßnahme überzeugen müssen. Nun sei aber alles geklärt und Angelina sei bereits auf ihrem Zimmer und schliefe wahrscheinlich schon. Die Familie solle nun besser heimfahren und sich in der nächsten Woche telefonisch nach ihr erkundigen. Vielleicht könnte man ihnen dann schon mehr über ihren Zustand mitteilen. Es seien auf jeden Fall auch neurologische Abklärungen vorzunehmen, um einen Tumor oder Ähnliches auszuschließen.


Die restlichen Morgenstunden dieser ›kranken Nacht‹, verbrachte Francisco mit den Kindern im Hause der Freundin.


Die Stimmung an diesem Morgen danach war gedrückt und Francisco und die Freundin versicherten sich permanent und gegenseitig, dass dieser Psychiatrieweg für Angelina zunächst sicher der beste sei, auch wenn sie es bedauerten, ihr nicht anders geholfen zu haben.


Nach dem Mittagessen begab sich Francisco mit seinen Kindern wieder in Richtung Zürcher Familienvilla. Gerade fuhren sie auf der Autobahn, da klingelte Franciscos Handy. Der junge Frederico wollte unbedingt das Gespräch für seinen Vater annehmen und Francisco ließ ihn gewähren.


Nach einer Weile hörte er seinen Sohn sagen: »Mama! Wo bist Du? Aber Mama, hör doch bitte auf damit, ich bin kein Engel und ich kann nicht zu dir fliegen, ich sitze im Auto! Nein, ich springe nicht aus dem Autofenster und fliege zu dir!« 







 

Francisco nahm nun Frederico das Handy aus der Hand, um mit Angelina zu sprechen. Doch die war ihm gegenüber sehr wortkarg und teilte ihm nur noch mit, dass sie mit dem Krankenwagen unterwegs nach Uetikon am See sei, in die Psychiatrieklinik Schlössli. Basel habe keinen Platz für sie gehabt, weshalb man sie jetzt dorthin verlegen würde. Dann legte sie den Telefonhörer einfach auf.







 

Am nächsten Tag rief Francisco in dieser Klinik Schlössli an, doch von dort bekam er nur die Auskunft, dass sie am Telefon keine Angaben machen dürften, dazu müsse er schon persönlich vorbeikommen.


Natürlich wollten die Kinder mitfahren und sehen, in welchem Schloss ihre Mama jetzt wohnen würde.


Also machten sie sich alle auf den Weg, um die Klinik zu finden. Dort angekommen, durften sie leider Angelina dennoch nicht sehen, sondern mussten zunächst auf den behandelnden Arzt warten.


Eine ganze Stunde mussten sie warten, bis endlich eine Ärztin den Weg zu ihnen fand. Diese Ärztin wusste jedoch sehr wenig zu berichten, weil sie nach ihrer eigenen Aussage mit Angelina noch kein längeres Gespräch habe führen können. Als Fachärztin sei sie halt sehr stark beansprucht und würde ständig irgendwo im Haus gerufen. Wahrscheinlich wäre es deshalb ohnehin besser wenn Francisco erst übermorgen ›seine Mutter‹ besuchen käme. Dann könne sie sicher mehr sagen. In der Zwischenzeit dürfe die Familie aber davon ausgehen, dass es der ›Oma‹ im Schlössli gut gehen würde. Dann verabschiedete sich die Ärztin, ohne angehört zu haben, dass Francisco sie bezüglich ›Frau, Mutter, Oma‹ noch aufzuklären versuchte.







 

Selbstredend fuhr er mit seinen Kindern zwei Tage später wieder ins Schlössli, das immerhin rund 45 Kilometer vom Familiendomizil entfernt lag.


Diesmal durften sie Angelina hinter der Tür der geschlossenen Abteilung besuchen. Durch die Psychopharmaka fühlte sie sich sehr müde und benebelt, gab aber zu, dass es ihr im Schlössli gut gehe und sie schon einige nette Frauen und Männer kennengelernt habe.


Später konnte Francisco mit der Ärztin sprechen, die nun allerdings sehr unwirsch auftrat. Sie drückte ihm gegenüber ihr Unverständnis aus, weil ihrer Meinung nach Angelina Ansa nicht krank sei. Darüber hinaus teilte sie ihm mit,  dass sie mit Angelina zwei längere Gespräche geführt  habe, die sie von der Nichtkrankheit dieser Frau überzeugt  hätten. Meditieren habe nichts mit einer psychischen  Krankheit zu tun; schließlich würde sie selbst auch meditieren.


Francisco bat sie dann freundlich, sie möge doch bitte auch ihn den involvierten Ehemann anhören, um auch seine Schilderungen und seine Wahrnehmungen in ihre fachärztliche Diagnose mit einzubeziehen.


Die Klinikpsychiaterin brachte ihm dann tatsächlich unmittelbar ihre Aufmerksamkeit entgegen und zeigte sich nach seinen Ausführungen sehr nachdenklich und still. Dann, nach einer Weile der Besinnung, erklärte sie ihm, dass sich für sie in der Tat ein anderes, neues Bild ergeben habe. Sie dankte Francisco für seine Ausführungen und gab ihm zu verstehen, dass sie unter diesen Umständen jetzt auch von einer psychischen Erkrankung ausgehe, die sie allerdings erst sehr viel genauer untersuchen müsse.


Es kam Francisco sehr fragwürdig vor, dass der Ärztin angeblich kein ärztliches Bulletin der PUK Basel vorgelegen haben soll, oder hatte sie es vielleicht bisher nicht gelesen?


Konnte er sich denn nun auch bei diesen Klinikärzten auf niemanden verlassen?







 

Nach vier Wochen in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, mit teilweise zwangsweiser Zuführung von Psychopharmaka, wurde Angelina unter der fachärztlichen Auflage und Bedingung, dass sie die ihr verordneten Medikamente weiter einnehmen müsste, wieder aus der Fachklinik entlassen. Ehemann und Kinder wurden allerdings von dieser Entlassung überrascht und überrumpelt, weil sie von den Ärzten weder befragt noch informiert wurden.


Nur Angelina rief an jenem Morgen bei Francisco an, um ihn zu bitten sie vom Schlössli wieder nach Hause zu holen. Francisco wollte aber zunächst gerne mit der behandelnden Ärztin sprechen, doch diese hatte angeblich, nach Aussage ihrer Oberschwester, bis zum Abend keine Zeit. Von der Stationsschwester erfuhr er später, dass es zu dieser Entlassung nur gekommen sei, weil Angelina die fachärztliche Auflage, nämlich die Medikamente mindestens noch ein weiteres Jahr einzunehmen, akzeptiert und unterschriftlich bestätigt habe.







 

Keine zwei Kilometer von der Klinik Schlössli entfernt öffnete Angelina das Fenster des Wagens und warf ihre komplette Medikation hinaus. Sofort hielt Francisco den Wagen an und wies seine Frau zurecht, was ihr denn einfallen würde. Sie antwortete darauf ganz ruhig: »Du weißt doch, dass Psychopharmaka blöd und müde machen. Ich brauche das Zeug jetzt nicht mehr!« 


Natürlich beruhigte ihn das nicht und er wollte keinerlei Risiken, weder für seine Frau noch für seine Kinder eingehen. Also rief er wieder in der Klinik an und bestand darauf, dringend mit dieser behandelnden Ärztin sprechen zu können.


Als die Ärztin dann von Francisco erfuhr, was passiert war, forderte sie ihn auf, er solle seine Frau bitte umgehend in die Klinik zurückzubringen.


Jetzt explodierte Francisco regelrecht und teilte sein absolutes Unverständnis mit, ja er nannte die Ärztin sogar eine Kurpfuscherin der er seine Frau garantiert kein zweites Mal anvertrauen würde. Offensichtlich habe sie es ja auch nicht für nötig befunden, vor der Entlassung seiner Frau mit ihm, dem Ehemann und Kindesvater, zu sprechen und ihn über die Auflagen und allfälligen Konsequenzen ebenfalls aufzuklären. Sein Vertrauen in sie und ihre Klinik sei absolut erschöpft, weshalb er für die Therapie seiner Frau nach anderen Wegen suchen werde.


Wieder daheim, zeigte sich Angelina doch stark verändert. Sie ließ nicht mehr jene akuten Verhaltensauffälligkeiten erkennen und sprach auch nicht mehr über Engel und irgendwelche himmlischen Botschaften. Darüber hinaus schien sie sich auch keinen Meditationen mehr hinzugeben. Dafür aber teilte sie Francisco mit, dass sie mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. Er wolle sie ja ohnehin loswerden, denn sonst hätte er sie nicht in die Psychiatrie einliefern lassen. Außerdem habe sie einen Auftrag in Deutschland zu erfüllen und Francisco würde sich ja sicher an die Botschaft Metathrons bezüglich des gottgewollten Endes ihrer Ehe erinnern können.







 

Vier Wochen später stand der Umzugswagen vor der Tür und Angelina, Christiano und Frederico zogen zurück nach Düsseldorf, in das mütterliche Haus Angelinas und ihrer fünf Geschwister.


Francisco hatte nächtelang kein Auge zugemacht, weil er sich ständig überlegte, ob er überhaupt seine beiden Buben mit der kranken Mutter ziehen lassen dürfe. Sie hatte ihm aber angedroht, dass sie sich und den Kindern etwas antun würde, wenn er vor das Vormundschaftsgericht zöge, um ihr das Sorgerecht aberkennen zu lassen oder die Kinder bei sich zu behalten. Konnte er also verantworten und ausschließen, dass diese Frau ihre Drohung umsetzen würde?


Francisco musste davon ausgehen, dass Angelina jetzt nur noch ein psychisches Wrack war und leider damit auch zu allem fähig. Sie hatte mit Beharrlichkeit und Konsequenz diesen Rückzug nach Düsseldorf vorbereitet und sie schien ihm, auch mit diesen Drohungen, entschlossen.


Er redete sich ein, dass Angelina und die Buben bei der Mutter und den Geschwistern nicht unbeobachtet blieben und von daher eine wie auch immer geartete Gefährdung der Kinder nicht wirklich gegeben sei. Sicherheitshalber wollte er der Schwiegermutter einen Brief schreiben und sie bitten, ein wachsames Auge auf Angelina und die Kinder zu werfen.


Carol, die 13-jährige Tochter, wollte ohnehin bei ihm bleiben, auch weil es für sie mittlerweile sehr wichtig geworden war, im Kreise ihrer Schule und Freundinnen zu sein.







 

Nach dem Wegzug von Frau und Buben zeigte sich Franciscos Gefühlswelt ambivalent gestört. Einerseits verspürte er eine gewisse Erleichterung, die ihn sogar wieder etwas ruhiger schlafen ließ, doch andererseits fehlten ihm seine beiden Jungen mit ihren belebenden, wenn auch teils lautstarken Bubenkämpfen.


Das Haus war nun leer und auch etwas unwohnlich und zum ersten Mal in seinem Leben hatte Francisco das Gefühl, tatsächlich eine wesentliche Lebensaufgabe, ja einen Teil eines wichtigen Lebensabschnitts und Lebenskampfes unwiderruflich verloren zu haben. Bis dahin hatte er immer das Gefühl und die Zuversicht gehabt, dass es für alles eine Lösung gebe, und er war bereit, dafür jeweils bis zum guten Ende zu kämpfen.


Mit dieser Einstellung und Geisteshaltung hatte er viel, ja sogar sehr viel in seinem Leben erreicht und im Grunde hätte er darauf auch stolz sein können. Doch zum ersten Mal spürte er nun so etwas wie ein spezielles Schamgefühl: die Scham eines Verlierers vor sich selbst!


Dabei ging es ihm in erster Linie nicht so sehr um die Tatsache, dass er großenteils der einstigen C. M.-Drohung unterlegen war, wonach dieser ihn privat und geschäftlich kaputtmachen und aus der Schweiz jagen wollte. Nein, es war eher das Gefühl, menschlich und persönlich versagt und verloren zu haben.


Er, der Familienmensch und aus tiefem Herzen liebende Vater, hatte es nicht geschafft, seine Kinder, seine Familie zu schützen und das für ihn so wichtige Sozialgebilde, die Familie, zusammenzuhalten.


Viel Geld zu generieren, war für ihn schon lange keine sinnstiftende Handlungsmaxime mehr, weil er diesen täglichen und persönlichen Kampf um Mammon und Macht tief in seiner Seele schon immer ablehnte; weil es doch im Grunde ein Kampf gegen die Menschlichkeit, ein Kampf gegen die Seele war. Seine Seele lehnte jedenfalls tief in ihren eigenen Festen ab, den Wert des Geldes über den Wert des Menschen zu stellen. Er missbilligte jene Sicht- und Handlungsweise des Geldadels, wonach es hieß: Wer viel Geld hat, ist viel wert, wer wenig Geld hat, ist wenig wert; wer kein Geld hat, war demnach wertlos!


Er hatte seinen Seelenschmerz erst im Laufe der letzten Jahre spüren können, zu einem Zeitpunkt, als er längst schon selbst von der Macht des Geldes manipuliert worden war. Seine Seele wurde im Laufe dieser Zeit schon ziemlich angefressen. Viel zu lange ignorierte oder verdrängte er ihren Aufschrei und Schmerz. Jetzt hatte er dafür eine Abschlussrechnung bekommen und diese forderte einen verwerflich hohen Preis: seine Familie!







 

Mit der Zeit arbeitete sich Francisco etwas aus seinem emotionalen Loch heraus und er übernahm in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Wirtschaftsministerium (SECO) und einer Basler Firma für Seminar- und Kursangebote ein Subunternehmermandat als freier Seminarleiter und Coach für Start-up-Unternehmer. Innerhalb von zwei Jahren schulte er über tausend von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen und Männer im Aufbau einer selbstständigen Unternehmertätigkeit.


Mehr als 90% dieser Menschen waren noch vor dem Seminar bereit gewesen, auch ohne Schulung und vorherige Prüfung ihrer Unternehmensidee den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Sie waren bereit, allein für ihre Unternehmensidee auch ungeprüft ihre finanziellen Reserven und Rücklagen aus der obligatorischen zweiten Säule der Schweizer Altersvorsorge (BVG) zu investieren.


Doch allein nach den Seminaren und Unternehmerschulungen erkannten 80% dieser Menschen, dass ein Investment in ihre Unternehmensidee nur zu einem persönlichen und wirtschaftlichen GAU führen würde. Sie gaben nach diesen Seminaren ihre Businessidee wieder auf, weil sie selbst erkannten, dass ihnen die nötigen und verlässlichen Ressourcen und Fähigkeiten für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg fehlten. Die 20% aber, die über seine Unternehmerseminare und seine persönlichen Coachings verlässlich gereifte Business- und Finanzpläne für sich erarbeitet hatten, zeigten sich erfolgreich in der Umsetzung und Etablierung ihres Unternehmens.


War dieser wirtschaftliche und soziale Erfolg nicht auch ein guter Return on Investment (R.O.I.) für die Volkswirtschaft Schweiz, weil 80% der Teilnehmer ihre Altersvorsorgegelder für sich weiterhin sicherten und bewahrten?!


C. M., GFS, NVG respektive Franzen & Co hatten endlich und offensichtlich auch von ihm abgelassen und nichts Weiteres gegen ihn unternommen. Selbst jene letzte Betreibung der NVG, die zur Rückzahlung der angeblich zu viel ausbezahlten Arbeitslöhne an Francisco, war mittlerweile verjährt und hatte zu keinen neuen Konsequenzen geführt.


Was Francisco allerdings tief in seiner geschundenen Seele immer noch aufbrachte, war die Tatsache, dass dieser C. M. und mit ihm manch andere von Macht- und Geldverblendung Getriebene nach wie vor seine ›Multi-Level-Machtspiele‹ in Europa trieben und treiben konnten. Jeden Tag aufs Neue wurden damit Hunderte von Menschen, ja Hunderte von Familien mit Kindern in ihrer Existenz bedroht und zerstört. Den Kulminationspunkt seines ohnmächtigen Seelenschmerzes hatte er allerdings in seinem Wissen darüber gefunden, dass diese Multi-Level-Macht- und Provisionsschieber-Bande ihrerseits nicht nur weiterhin im glamourösen Saus und Braus von ihrem schmutzigen Handwerk leben konnte, sondern dass sie von der angeblich unwissenden Politik- und Gesellschaftselite dafür auch noch gelobt, hofiert und geehrt wurde und sich Recht, das im Grunde als unbeugbar galt, mit Blutgeld erkaufte.


Er hatte sich seinerzeit zu wehren versucht und hatte verloren. Doch hatte er von Anfang an auch gewusst, wer sich zu wehren versucht, kann gewinnen oder verlieren. Wer allerdings den Versuch, sich zu wehren, gar nicht erst unternimmt, der hat ja bereits verloren und niemals eine Chance zu gewinnen!


Sein Vertrauen und seine Hoffnungen ruhten nun allein darauf, dass auch C. M. irgendwann seinen Meister finden würde. Denn Menschlichkeit hatte in der Geschichte der Menschheit noch immer den nachhaltigsten aller Siege davongetragen.







 

Bei Francisco und seiner 14-jährigen Tochter Carol war endlich wieder jener innere und äußere Frieden eingekehrt, der im Allgemeinen nötig ist, um das Leben mit positiver Einstellung und Zielsetzung fortführen zu können.


Natürlich versuchte Francisco, den Kontakt zu seinen Buben aufrechtzuerhalten; jedenfalls so gut das über die Distanz von 700 Kilometern möglich war.


Angelina hatte bereits wenige Monate nach der Düsseldorf-Rückkehr die Scheidung eingereicht und diese durchgesetzt. Das Sorgerecht für die Kinder war auf beide Eltern verteilt worden, was die Sache nicht einfacher machte. Den persönlichen Kontakt zu Francisco wollte Angelina nicht mehr und so war auch die Kommunikation über Schul- und Erziehungsthemen sehr schwierig.







 

Sohn Frederico durfte während der Schulferien ein- bis zweimal im Jahr mit dem Zug zu seinem Vater fahren, weil er dies lautstark genug bei seiner Mutter einforderte und der Vater seine Reisen bezahlte. Nur Sohn Christiano wäre, nach Aussage der Mutter, zu klein und zu jung für eine solche Reise mit dem Bruder. Außerdem würde der Kleine lieber bei seiner Mama bleiben wollen, hatte sie ihm über Sohn Frederico ausrichten lassen.







 

Die Jahre vergingen und Carol Ansa war herangereift und fast schon erwachsen geworden. Sie hatte ihr Abitur bestanden und sich für ein Studium in Deutschland entschieden. Ihre Mutter Angelina hatte stark auf sie eingeredet, dass es für diesen Fall und für die Studentin wohl besser sei, bei ihr, der Mutter, und bei ihren Brüdern zu wohnen. Von Düsseldorf zur Universität nach Bochum sei es mit der S-Bahn ohnehin nur ein Katzensprung.


Schnell legte sich dann aber jene Hurra-wir-wohnen-wieder-zusammen-Euphorie zwischen Mutter und Tochter und der Wohnalltag mit den vielen Kleinigkeiten des Lebens hielt Einzug.


Immer öfter musste Carol feststellen, dass sie mit dem wiedererstarkten Meditations- und Engelgebrabbel ihrer Mutter nicht klarkam. Zusammen mit ihrem Bruder Frederico lehnte sie sich gegen diesen ›Wahn der Mutter‹ auf. Der Kampf der Kinder dauerte schon einige Monate, während Vater Francisco nur aus der telefonischen Nähe Rat und Kraft zusprechen konnte. Allerdings waren die Kinder, anders als Francisco, der festen Überzeugung, dass ihre Mutter nicht wirklich krank sei, sondern eben nur ›etwas spinnen‹ würde. Deshalb müsse sie aber nicht gleich zu einem Psychiater oder gar in eine Klinik gebracht werden. Zumal Angelina selbst nach wie vor uneinsichtig zu ihrem krankhaften Verhalten stand.







 

Mit seinem 18. Lebensjahr vertrat Sohn Frederico die Auffassung, dass er genug von den Auseinandersetzungen mit seiner Mutter habe. Dieses ewige Meditieren und ihr Reden von schwarzen Männern die angeblich ums Haus herumschlichen, von Engelsbotschaften und von Mobbing in der Schule sei für ihn schon lange nicht mehr auszuhalten. Er sprach deshalb seinen Vater schon beim letzten Zürichbesuch darauf an, dass er beschlossen habe wieder zurück zu ihm in die Schweiz zu ziehen. Carol entschied sich daraufhin ebenfalls kurzerhand, unter diesen Umständen lieber auch bei der Mutter aus- und in die Wohnung ihres Freundes einzuziehen. Kein Wunder, dass Francisco ein ungutes und beklemmendes Gefühl bekam, weil nun sein 11-jähriger Sohn Christiano ganz alleine bei seiner psychisch kranken Mutter blieb.


Die ehemalige Schwiegermutter war leider auch vor einigen Monaten verstorben und die Geschwister von Angelina waren nicht ansprechbar gewesen, weil sie beim Antritt der mütterlichen Erbschaft erfahren hatten, dass ihre Schwester Angelina mit ihrer Familie schon einiges von der Erbmasse respektive vom Schweizer Bankkonto der Mutter für sich abgezweigt hatte. Diese Erbschaftsminderung löste einen messerscharfen Streit zwischen den Geschwistern aus und so wollten sie nichts mehr miteinander zu schaffen haben. Diese Geschwister jetzt anzurufen, wäre sicher Öl ins Feuer gegossen, dachte sich Francisco.


Alsdann rief er beim Jugendamt in Düsseldorf an und schilderte seine Ängste und Sorgen um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes Christiano.


Das Jugendamt berichtete einige Wochen später, dass sie vor Ort gewesen seien und mit der Kindesmutter und mit Christiano selbst hätten sprechen können. Allerdings habe die Kindesmutter keinen kranken Eindruck auf sie gemacht, sondern ihnen berichtet, dass er, Francisco Ansa, seiner Exfrau wohl immer noch einen Verfolgungswahn andichten wolle. Dies hätte er bereits damals in der Schweiz versucht und sie sogar in die Psychiatrie gebracht, nur weil sie aufgrund seiner finanziellen Schwierigkeiten, die durch seine Kündigung entstanden seien, viel und oft habe weinen müssen.


Wow! Das klang in der Tat nach seiner Exfrau Angelina!







 

Francisco sandte dann den Einweisungsschein des damaligen Facharztes und Psychiaters aus Lörrach in Kopie an das Jugendamt und den psychiatrischen Dienst des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, mit der nochmaligen Bitte um Unterstützung und Hilfe. In seinem Begleitschreiben bat Francisco darum, dass Angelina Bernardo-Ansa gegebenenfalls erneut von einem Facharzt untersucht werden sollte, um sicherzustellen, dass weder eine Eigengefährdung noch eine Gefährdung des minderjährigen Sohnes vorliegen würden.


Der Leiter des psychiatrischen Dienstes hatte Francisco Ansa dann persönlich angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er keine Möglichkeit sehe, Frau Bernardo-Ansa amtsärztlich zu untersuchen, weil diese eine rein freiwillige Untersuchung grundsätzlich ablehnen würde.


Allerdings bestätigte der Facharzt und Psychiater auch, dass er im Gespräch mit ihr gewisse Anzeichen einer psychischen Krankheit ausgemacht habe. Leider könne er aber nichts weiter unternehmen. Auch weil das Gesetz für einen solchen Fall keine Zwangsuntersuchung vorsehen würde.







 

Der zuständige Leiter des Jugendamtes hatte da schon bessere gesetzliche Möglichkeiten für sein Handeln gesehen, doch eben auch nicht ohne ein amtsärztliches Attest oder die Erkenntnis einer Gefahr im Verzug gegen das Wohl des Minderjährigen oder ohne eine gerichtliche Verfügung. Gleichwohl sagte er zu, noch einmal die Sozialarbeiterin zur Kindesmutter zu schicken, um zum wiederholten Male mit der Mutter und mit dem Minderjährigen zu sprechen; mehr könne er im Moment wirklich nicht tun.


Francisco wartete daraufhin wieder Tag für Tag ab, ob das Jugendamt ihm bald berichten würde; doch vergeblich.


Carol Ansa war zwischenzeitlich auch in der Wohnung der Mutter gewesen und konnte berichten, dass sich ihre Mutter nun eine Glatze geschoren hätte, weil sie angeblich die bösen Schatten auf ihrem Kopf nicht mehr habe ertragen können.


Wenige Tage später rief der Schulleiter von Christianos Schule bei Francisco an und teilte ihm mit, dass er sich um Christiano Sorgen mache, weil dieser bereits seit Tagen nicht zur Schule komme. Die Mutter habe der Schule ganz wirre E-Mails und Briefe geschrieben, die wohl als Entschuldigung verstanden werden sollten. Sie habe außerdem an den letzten Elternsprechtagen ein riesiges Geschrei in der Schule veranstaltet, bei dem niemand habe nachvollziehen können, worum es ihr eigentlich gegangen sei. Die Frau erscheine ihm psychisch krank.


Frederico bat daraufhin den Schulleiter, seine Beobachtungen und Einschätzungen zum Gesundheitszustand seiner Exfrau bitte dem Jugendamt und der Schulbehörde mitzuteilen, was der Pädagoge zusagte. Im Gegenzug versprach der Vater, sich umgehend um den weiteren Schulbesuch des Sohnes zu kümmern.







 

Wieder vergingen viele Tage in Angst und ohne jede Mitteilung einer Behörde, sodass Francisco nochmals beim Jugendamt anrief. Doch abermals bekam er die Auskunft, dass die Sozialarbeiterin keine Auffälligkeiten bei der Kindesmutter festgestellt habe, weshalb das Jugendamt nichts weiter in dieser Sache unternehmen könne.


Francisco hatte längst die Geduld verloren und dem Jugendamtsmenschen erklärt, dass er ihn persönlich zur Rechenschaft ziehen werde, sollte irgendwann doch etwas mit seinem Kind passieren.


Der Vertreter der Jugendbehörde antwortete daraufhin nur: »Machen Sie das!« Dann legte er den Telefonhörer einfach auf. Nun war Francisco so richtig in Rage gekommen, sodass er sofort einen Brief an das Familiengericht, aber auch an den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf verfasste. Letzterer reagierte nach drei Tagen mit einer Emailantwort, wonach er sich der Sache annehmen werde, aber um Geduld bitte. 


Aus seinem persönlichen Studium der Sozial-, Kultur- und Politikwissenschaften, mit Schwerpunkt Sozialrecht und Gemeinwesenarbeit kannte er noch den einschlägigen Paragrafen 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der dem Gericht erlaubte, Maßnahmen zum Schutze des Kindeswohls zu ergreifen, wenn die Kindeseltern dazu nicht oder nicht mehr in der Lage wären. Auf der Basis und mit Bezug auf diesen Paragrafen, sandte Francisco nun dem Familiengericht seine Anzeige und betonte, dass es in diesem Fall um eine Gefahr im Verzuge gehen würde, die ein dringendes und sofortiges Handeln des Familiengerichts erfordere.


Postwendend hatte das Gericht gehandelt. Es erteilte dem Jugendamt nun den offiziellen Auftrag die Lage vor Ort, das heißt in der Wohnung der Kindesmutter, im Sinne des Kindeswohles abzuklären und dem Gericht unverzüglich Bericht zu erstatten.


Währenddessen war auch Sohn Frederico von großer Sorge um Mutter und Bruder befallen und flog sofort nach Düsseldorf um dort nach dem Rechten zu sehen.


Vor dem Haus respektive der Wohnungstür der Mutter angekommen, klingelte er mehrfach und immer wieder an der Haustüre. Doch niemand öffnete. Er ging ums Haus herum und sah seinen jüngeren Bruder auf dem Balkon stehen. Natürlich freute sich Christiano sehr, seinen größeren Bruder Frederico zu sehen, und rief ihm zu, dass er leider keinen Schlüssel für die Wohnungstür habe, um zu öffnen. Die Mutter sei in ihrem Schlafzimmer und würde schon einige Stunden meditieren. Frederico musste notgedrungen zwei weitere Stunden vor der Wohnungstür warten, ehe die Tür geöffnet wurde.







 

Angelina hatte sich zunächst ebenfalls gefreut, ihren Sohn Frederico wiederzusehen, doch schon bald fing sie an, ihm Vorhaltungen zu machen, dass er jetzt seine dunklen Schatten von seinem Kopf in ihre Wohnung getragen hätte. Diese schwarzen Mächte seien jetzt wieder in ihrer Wohnung und nun müsse sie sehen, wie sie die wieder herausbrächte.


Christiano berichtete seinem Bruder später, dass er schon einige Tage in der Wohnung bleiben musste, weil draußen irgendwelche Gestalten nach seinem Leben trachten würden; jedenfalls habe ihm das seine Mutter gesagt.


Nach dem Telefonat mit seinen Söhnen sah Francisco erneut akuten Handlungsbedarf. Es war zwar schon nach 19 Uhr, aber das Jugendamt hätte ja sicher einen Notdienst. Aus dem Internet hatte er sich die Notdienstnummer herausgesucht, doch nach dem Wählen stellte er fest, dass er lediglich mit der allgemeinen Telefonzentrale der Stadtverwaltung verbunden war. Nun musste er tatsächlich irgendeiner unbedarften Telefonistin den Sachverhalt und dessen Dringlichkeit schildern, was allein schon seinen Puls nach oben trieb. Die Telefonistin versicherte, sich alles notiert zu haben, um den Notdienstvertreter des Jugendamtes umgehend zu verständigen. Zu seiner größten Überraschung erhielt er bereits nach 15 Minuten einen Anruf des Jugendamtvertreters. Diesem schilderte er nochmals den vorliegenden Sachverhalt und Notfall; worauf dieser ihm versprach, den minderjährigen Christiano umgehend aus der Wohnung der Mutter zu holen und ihn in die Obhut der Schwester Carol Ansa, mit der er zuvor telefonieren wollte, zu übergeben. Francisco bedankte sich herzlich und atmete tief durch. Sollte er endlich einen Schritt weitergekommen sein?







 

Das Jugendamt entschied sich einige Tage später – wahrscheinlich auch aufgrund der parallel eingetroffenen familiengerichtlichen Aufforderung – Christiano offiziell und vorsorglich aus dem Gewahrsam der Mutter zu nehmen und ihn in die Obhut der Schwester zu geben. Jedenfalls bis sich die Frage hinsichtlich einer psychischen Erkrankung der Mutter geklärt habe.







 

Zwei Monate später kam es zu einer weiteren Eskalation: Angelina Bernardo-Ansa war von der Polizei in ihrer Wohnung verhaftet worden, weil sie trotz mehrfacher gerichtlicher Aufforderung einem Gerichtstermin unentschuldigt ferngeblieben war, bei dem sie einen Offenbarungseid hätte leisten sollen. Dieses unentschuldigte Fernbleiben löste automatisch einen gerichtlichen Haftbefehl aus. Die Polizisten berichteten Carol Ansa, dass sie der Frau Angelina Bernardo-Ansa sogar Handschellen hätten anlegen müssen, weil diese sich der Verhaftung derart stark widersetzt habe.







 

Francisco wollte nicht glauben, was er von seiner Tochter hörte. Was war denn das jetzt wieder? Wie konnte man diese psychisch kranke Frau, die ärztliche Hilfe brauchte, verhaften und in ein Frauengefängnis bringen? Umgehend verfasste er einen Brief an das Vormundschaftsgericht und ließ diesen vorsorglich von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, denn er wollte kein Risiko eingehen und Zeit verlieren, nur weil man ihm, dem geschiedenen Ehemann, eventuell nachher seine Rechte dazu absprechen würde. Dieser Brief verfehlte seine Wirkung offensichtlich nicht und die Vormundschaftsrichterin sandte umgehend einen Psychiater ins Frauengefängnis.


Der Facharzt sprach lange mit Angelina und legte in einem 41 Seiten umfassenden Gutachten dar, dass bei Frau Angelina Bernardo-Ansa eine schwere psychische Erkrankung vorliegen würde. Aufgrund dieser akuten psychischen Krankheit empfahl er dem Gericht die sofortige Aussetzung des Haftbefehls und die umgehende Überstellung der Kranken in eine geschlossene psychische Fachklinik. Dieser fachärztlichen Empfehlung folgte das Vormundschaftsgericht Düsseldorf binnen weniger Stunden.







 

Es dauerte dann ganze sechs Monate bis Angelina wieder aus der Klinik entlassen wurde. Zuvor war dort ein spektakuläres Hin und Her abgelaufen, weil Angelina nach drei Monaten geschlossener Abteilung in die offene Psychiatrieabteilung verlegt worden war, unter der Auflage, ihre Medikamente freiwillig weiter einzunehmen. Die Ärzte hatten dann allerdings anhand des Blutbildes festgestellt, dass sie ihre Medikamente nicht eingenommen hatte, weshalb sie zurück in die geschlossene Abteilung verlegt werden musste.


Dass dieselben Fachärzte sie nunmehr auf Basis der gleichen Absprache und Auflage aus der Klinik entlassen hatten, trieb Francisco Falten des Unverständnisses ins Gesicht.







 

Der Familienrichter, der nun die Sorgerechtsfrage Christianos zu klären hatte, baute aber offensichtlich auf diese Klinikentlassung und das fachärztliche Gutachten. Dieses legte dar, für Francisco nicht nachvollziehbar, dass unter der Voraussetzung, dass Frau Bernardo-Ansa ihre Psychopharmaka weiterhin einnehmen würde, keine akuten Gefahren von dieser Frau ausgehen würden.


Weil die Mutter demnach amtsärztlich unbedenklich und nach Hause entlassen, legte der Richter des Familiengerichts Francisco nun nahe, dem späteren Gerichtsbeschluss vorab zuzustimmen, wonach der Minderjährige wieder in die Obhut und unter das Sorgerecht der Mutter gestellt werde, wenn gleichzeitig das Jugendamt mit der weiteren Betreuung beauftragt würde. Christiano Ansa hätte ohnehin vor Gericht ausdrücklich darum gebeten, wieder bei seiner Mutter und nicht bei seinem Vater oder seiner Schwester leben zu dürfen. Das Gericht würde darüber hinaus davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Vater derart stark zerrüttet sei, dass ein weiteres gemeinsames Sorgerecht nicht mehr infrage käme.


Im abschließenden Gerichtsentscheid wurde das Sorgerecht für den minderjährigen Christiano allein auf die Mutter übertragen.







 

Sollten nun alle seine Kämpfe irgendwie zu einem Ende gekommen sein?


Francisco zog sein persönliches Fazit, wonach er viele kleinere Kämpfe gewonnen, doch die entscheidenden und wesentlichen Schlachten leider verloren hatte.


Ein Fazit, das irgendwie auch zu diesem verregneten kalten November des Jahres 2006 passte, der ihm eine Art Weltuntergangsstimmung zu verbreiten schien.


Er erinnerte sich diesbezüglich an einen ganz bestimmten Tag in diesem November und es stand vor ihm, als wäre es heute: Bereits am Morgen hatte er sich ziemlich krank und fiebrig gefühlt und war von einer undefinierbaren inneren Unruhe getrieben worden.


Zum Abend hin musste er dann feststellen, dass sein Fieber weiter angestiegen war; so bat er seinen Sohn Frederico, den Hausarzt zu rufen. Doch komischerweise zeigte seine Erinnerung an dieser Stelle nun eine Lücke, denn er konnte sich nicht mehr so genau an die nachfolgenden Geschehnisse erinnern.


Woran er sich aber erinnerte, war, dass dieser Arzt ihn abgehorcht und untersucht hatte, und später – ach ja, später hatte er eine Spritze bekommen die ihn ziemlich müde machte und ihm einen abgefahrenen Albtraum bescherte: Er sah sich selbst schlafend in seinem Bett liegen. Plötzlich trat C. M. durch die scheinbar perforierte Wand hindurch, direkt neben sein Bett. Dieser versuchte nun, ihn, den Schlafenden, wach zu rütteln. Mit süffisantem Grinsen rief er dabei immer wieder: »Aufwachen, Francisco, es ist Totensonntag!« 


Francisco wollte sofort aufwachen, doch wie er es auch anstellte, er vermochte es nicht.


C. M. liess indes nicht locker und seine Stimme wurde immer eindringlicher und bedrohlicher: »Francisco, jetzt wach endlich auf, es ist DEIN Totensonntag!« 


Schweißnass, vollkommen entnervt und abgekämpft hatte er immer wieder aufs Neue versucht, aufzuwachen und sich aufzurichten.


Endlich dann, nach schier unzähligen Bemühungen und krampfhaften Körperbewegungen, wachte er auf. Doch selbst jetzt nach dem Aufwachen, kostete ihn das Aufrichten im Bett viel Kraft und Anstrengung. Allein die unmittelbare Dusche: warm, kalt, warm, kalt, brachte ihn ins normale Leben zurück und ganz allmählich wuchsen auch seine Lebenskräfte wieder.


Draußen regnete es immer noch kräftig und der Tag schien so zu beginnen, wie der vorherige aufgehört hatte: kalt, nass und deprimierend!


Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit machte er sich lediglich eine Tasse Kaffee zum Frühstück, denn Appetit hatte er keinen. Mit der Zeitung die er morgens gerne las, setzte er sich in die Küche. Nach dem dritten Schluck Kaffee und dem zweiten Blick auf die Zeitung realisierte er plötzlich, dass es sich heute um die Sonntagszeitung handelte. Irgendwie schien er in den letzten Wochen sein Zeitgefühl verloren zu haben, denn er konnte sich immer schwerer daran erinnern, welcher Wochentag war.


Doch halt, was war das?! In hohem Bogen spuckte er seinen Kaffee aus und las die Schlagzeile seines Sonntagsblattes: Totensonntag der Ewigkeitssonntag!



»Ja ist das möglich? Ist denn heute wirklich Totensonntag?«, hörte er seine innere Stimme fragen. 


Francisco wollte und konnte es nicht glauben. Wie konnte das sein?


Dieser Albtraum der ihn zuvor so plagte, weil C. M. durch die porös scheinende Wand getreten war und ihn immer wieder für den Totensonntag aufwecken wollte? Und jetzt das: Heute war tatsächlich Totensonntag! Gespenstisch!


Wie Hammerschläge auf seinen Kopf kamen ihm plötzlich diese lautaufschrillenden Türglockensignale vor, die entlang dieser Ereignisse an seine Ohren drängten. Erst nach dem fünften Läuten fand er zurück in die Gegenwart und ging an die Türsprechanlage: »Ja bitte«, rief er in das Mikrofon. 


Darauf eine Stimme: »Herr Francisco Ansa, mein Name ist Lachti. Ich bin von der Kantonspolizei Zürich, dürfen wir bitte hereinkommen?« 


Bei dem Wort Kantonspolizei zuckte er zusammen. Was konnte denn die Polizei von ihm wollen?


Durch den Türspalt sah er zwei uniformierte Polizisten. »Herr Francisco Ansa? Wir haben Ihnen eine dringende Nachricht zu übermitteln: Die Kriminalpolizei Düsseldorf bittet Sie, sofort nach Düsseldorf in die Wohnung Ihrer Exfrau zu kommen!« 


Auf Franciscos besorgte Nachfrage, worum es denn genau gehe, wussten die Beamten keine Antwort. Francisco packte eine Tasche und lief sofort zum Bahnhof. Doch plötzlich spielte ihm dieser retrospektive Novembernebel wieder einen Streich, in dem er seine Erinnerung an jene Bahnfahrt nach Düsseldorf total vernebelte.







 

Lichter wurde es erst wieder nach seiner Ankunft in Düsseldorf. Er sah nun, wie er mit großen und hastigen Schritten die Treppe hinaufstürmte, zur Wohnung seiner Exfrau. Dort traf er auf viele unbekannte Menschen, einige davon waren uniformiert. Im Wohnzimmer fand er seine Exfrau Angelina in einen Kunststoffsarg gelegt. Die stummen und traurigen Blicke der Anwesenden wiesen ihm den Weg ins Kinderzimmer. Hier traf er auf zwei zivil gekleidete Männer, die ihm sofort entgegentraten.


Der eine stellte sich vor als: Kriminalpolizei, Oberkommissar Heinz Müller und der andere als: Jugendamt, Peter Petermann. 


Dann blieb ihm plötzlich das Herz fast stehen; auf dem Bett sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: den toten Körper seines Kindes Christiano!


Der Junge schien vollkommen abgemagert und sein Gesicht war aschfahl und weiß.


Francisco spürte, wie ihm die eigene Atemluft ausging und wie seine Knie anfingen zu zittern. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt, ging er auf das Bett des Jungen zu und nahm den Leichnam auf seine Arme. Auch sein eigenes Blut, sein eigenes Leben wollte aufhören zu pulsieren. Kaum noch spürbar für ihn erstarrte sein Bewusstsein.


Vollkommene Leere und Stille breitete sich in ihm aus.


Langsam, ganz langsam glitt ihm der tote Körper seines Buben aus seinen Armen zurück aufs Bett. Kraftlos sank er am Bettkasten entlang bis auf den Boden. Dort saß er, den Blick starr und den Geist leer.


Die Zeit und alles Leben schienen stehen geblieben. Doch leise und kaum hörbar drangen nun aus dieser leeren und endlosen Stille seine monoton wiederholten Worte: »Ihr Verbrecher; ihr Mörder! Ihr Verbrecher; Ihr Mörder!« 


Jetzt war ihm tatsächlich das Letzte und Wichtigste aus seinem Leben genommen worden: das Leben eines seiner Kinder! Dann, plötzlich, fühlte er die Wut und den Gedanken in sich aufsteigen, wonach dies alles nicht ungesühnt bleiben sollte.







 

Er sprang auf und erhob seine Fäuste gegen die Beamten. »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen; alle!«, stammelte er. Dann hatte er schlagartig keine Atemluft mehr bekommen und rannte aus der Wohnung, hinaus in die Nacht. 


Er rannte, rannte, rannte, immer weiter. Irgendwie konnte er gar nicht mehr aufhören zu rennen, sodass er so lange weiter rannte, bis dieses fürchterlich laute Klingeln in sein Bewusstsein respektive an sein Ohr drang. Vom Schrecken erneut durchgeschüttelt, fiel sein Blick auf den Boden und er bemerkte, dass er mitten auf den Tramgleisen lief und dass dieses laute Klingeln und Läuten offensichtlich von einer Tram herrührte, die ihm bedrohlich nah auf den Fersen war. Er musste hier weg; er musste am besten sofort springen! Doch wie er es auch anstellte, er kam einfach nicht weg von diesen Schienen. Mit letzter Anstrengung wagte er einen kräftigen Absprung zur Seite, hinein in die angstversprühende Dunkelheit. Leider hatte er weder sehen noch spüren können, wie und wo er gelandet war. Auch schienen sich seine Augen nur schwer an diese Dunkelheit gewöhnen zu wollen. Gottlob war aber endlich diese furchterregende Tram an ihm vorbeigefahren, jedenfalls glaubte er das vernommen zu haben. Doch wieso hörte sie immer noch nicht auf, so alarmierend und drohend zu läuten? Wieder und immer wieder vernahm er ihre Drohungen. Dann, schlagartig, war alles still; totenstill! Francisco versuchte in diese Stille hineinzuhorchen. Irgendetwas musste doch zu hören und irgendwann auch einmal zu sehen sein.


Von irgendwoher kam grelles Licht auf ihn zu; und nun konnte er sogar schemenhaft die Umrisse von Menschen erkennen. Er vernahm menschliche Stimmen und spürte, wie jemand seine Stirn berührte und bald darauf sagte: »Ich glaube, das Schlimmste hat er jetzt überstanden!« 


Im gleichen Moment ahnte er, dass er sich bei seinem verzweifelten Tramrettungssprung wohl verletzt haben musste. Ob vielleicht seine Augen etwas abbekommen hatten? Das Stimmengewirr flößte ihm etwas Angst ein und er fragte sich, ob seine Augen verbunden waren oder ob er sie vielleicht doch nur geschlossen hatte? Wenn seine Augen nur geschlossen wären, müsste er sie öffnen können. Doch halt, wahrscheinlich wäre es zunächst besser, tiefer in den Körper hineinzuhorchen, so, wie er es schon oft gemacht hatte. Vielleicht könnte er ja spüren ob und wo er Schmerzen hätte: doch nichts!


Nur seinen ausgetrockneten Hals und diesen undefinierbar schlechten Geschmack im Mund registrierte er. Kurzentschlossen öffnete Francisco vorsichtig seine Augen und sah in weiß verschleierte Gesichter.







 

»Hallo Herr Ansa, ich bin Dr. Petra Siegenthaler! Sie sind im Spital Zimmerberg, in Horgen; können Sie sich erinnern?« 


Francisco suchte sofort krampfhaft in seinem Kopf nach einer Erinnerung: Wieso lag er in Horgen im Spital Zimmerberg, wie war denn das nur möglich? Er war doch gerade eben noch in (…) Aber natürlich! Das Fieber! Jetzt war es ihm wieder eingefallen. Er hatte des Fiebers wegen und weil er sich so fürchterlich schlecht und schwach fühlte, seinen Hausarzt anrufen lassen. Dieser war aber erst sehr spät zu ihm gekommen; und nur schwach konnte er sich jetzt erinnern, dass dieser Hausarzt etwas von H1N1-Virusgrippe und von bedrohlich steigendem Fieber gesagt hatte. Dann die Spritze! Allein was später mit ihm geschehen war, daran konnte er sich bei aller Kopfanstrengung nicht mehr erinnern.







 

Doch halt, Christiano! Was war mit Christiano?


Angestrengt forschte er in seiner langsam zurückkommenden Erinnerung und bekam allmählich eine Ahnung.


Als sein ältester Sohn Frederico später ins Spital kam und sich über die zunehmende Genesung seines Vaters sichtbar freute, fragte er ihn vorsichtig nach dem Befinden seiner Geschwister. Frederico bestätigte ihm nunmehr seine Vermutung und was er sich so sehnlich und aus tiefem Herzen gewünscht hatte: alle seine Kinder waren wohlauf, gesund und lebten!


Der Tod Christianos und diese Nebelzugfahrt mussten, dem Herrgott sei Dank, einer fiebrigen Albtraumkonstruktion entsprungen sein. Allein die Inhalte seiner persönlichen Ängste, insbesondere diejenigen um das Wohl und Leben Christianos, waren dennoch real und existent.


Genauso real und existent wie alle Ereignisse mit der GFS und NVG; genauso real und existent wie die Zerstörtheit seiner Ehe; genauso real und existent wie die psychische Krankheit seiner Exfrau; und genauso real und existent wie das not- und todbringende Treiben dieses Multi-Level-Geld- und Macht-Gurus Carl Meyer.


Meyer würde sicher mit seinem europäischen GFS-Konzern, der Global Financial Services Group, auch weiterhin dafür sorgen, dass persönliche Geld- und Machtstellungen einhergingen mit der ihr immanenten Einsicht: Geld fressen Seele auf!
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Fürs Protokoll formulierte daraufhin der Untersuchungsrichter den Beschluss, dass das Gericht die besagten Dokumente einfordern und die Hauptverhandlung zu dieser Strafantragsuntersuchung bis zum Vorliegen dieser Bankbelege vertagen würde.







 

Nach dieser innerlich aufwühlenden Gerichtsverhandlung kam Francisco mit seinem Rechtsanwalt noch auf einen Kaffee zusammen, um den Gerichtstag nochmals retrospektiv zu betrachten.


Der Anwalt war der Auffassung, dass eigentlich alles bestens gelaufen sei. Doch Francisco grollte mit grosser Wut im Bauch, weil ihm in dieser Gerichtsverhandlung klar geworden war, dass C. M. mit ihm wieder Machiavelli spielte. Denn nicht die Firma GFS und auch nicht C. M. persönlich hatten diese blöden Strafanzeigen gegen ihn gestellt, sondern sein ehemaliger Stellvertreter Peter Grothe.


Es war für Francisco sonnenklar: diesem Grothe hatte  C. M. ganz persönlich jene Strafanzeigen suggeriert. Wahrscheinlich hatte er Grothe das Alleinerbe der Ansa’schen Firmenstruktur mit grosser Provisionsperspektive versprochen. Bei Grothe seien dann blinkende Dollarzeichen in der Iris erschienen, auf die C. M. spekuliert habe. In seiner altbewehrten speziellen Art machte er Grothe dann auf einen kleinen Nachteil aufmerksam: nämlich auf die sogenannten ›Investitionsdarlehensschulden des Herrn Ansa bei der GFS‹ die ein Nachfolger natürlich auch übernehmen müsste.


Höchstwahrscheinlich hatte er dem zukünftigen Niederlassungsleiter dann aber ganz jovial eine ›eventuell gute Lösungsvariante‹ angeboten.


Francisco konnte sich genau vorstellen, wie C. M. regelrecht in Peter Grothe eingedrungen war, indem er ihm klarzumachen versuchte, dass dieser Ansa doch eigentlich ein Kollegenschwein sei, weil er seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also auch ihm, Grothe, eine derart große finanzielle Altlast hinterlassen habe.


Diese finanzielle Altlast bestünde einerseits in offenen Bürorechnungen und anderseits in Investitionsdarlehen. Zwangsläufig wären diese Schulden nun von Ansas Exmitarbeitenden respektive von seinem Büroleiternachfolger zu tragen, obwohl ein Teil dieser Schulden bereits von den Mitarbeitern bezahlt worden wäre und nun auf dem Konto Ansas liegen würde.


C. M. hatte dann Grothe weiterhin manipuliert und gesagt, dass auch die GFS von diesem Ansa getäuscht und betrogen worden sei. Es würde deshalb doch geradezu in der Natur der Sache liegen, dass sich die Betrogenen nun zusammenschlössen, um gegen diesen Betrüger vorzugehen und um sich ihr Geld zurückzuholen. C. M. hatte Grothe dann weiter versprochen, dass er sich bei der GFS-Zentrale dafür verwenden werde, dass dieser die Firmenstruktur Ansa übernehmen könne ohne jene Übernahme der Altlasten aus Investitionsschulden.


Dafür wäre es aber sicher zweckdienlich, wenn auch Grothe Loyalität bewiese und persönlich etwas für die Partnerin GFS täte. Auf dieser oder einer ähnlichen Basis waren wahrscheinlich dann diese irrwitzigen Strafanzeigen ersonnen worden.


Selbstverständlich hatte C. M. zur Vorbereitung und Umsetzung dieser Strafanzeigen zugesagt, dass Peter Grothe die GFS-Anwälte nur machen lassen sollte; die würden schon alle notwendigen juristischen Schritte vorbereiten und einleiten, er brauche sich um nichts zu kümmern sondern später nur unterschreiben. Alle Kosten übernehme die GFS; und wahrscheinlich müsse er noch nicht einmal als Zeuge vor Gericht erscheinen.


Es schien ihm sonnenklar: Grothe war ohne Frage diesem C. M.-Machiavelli genauso erlegen wie er seinerzeit und wie hundert andere mit ihnen.







 

Nein, Francisco konnte diesem Grothe noch nicht einmal böse dafür sein. Aber er spürte die kalte ohnmächtige Wut in sich aufsteigen, wenn er an das klare Kalkül dieses C. M. dachte.


Sein Anwalt hatte ihm ruhig zugehört und später nur gesagt: Wir werden dem Kerl schon das Handwerk legen, seien Sie ganz beruhigt, Herr Ansa. In der Schweiz haben wir andere Gesetze als in Deutschland; hier kommt so einer nicht davon!







 

Mit einem tiefen Seufzer hatte Francisco auf diese anwaltliche Versprechung reagiert und gerade in jenem Moment aus dem Fenster des Bistros geschaut, als ein gelber Porsche die Ausfahrt des Gerichtshofes verließ.


Kurze Zeit später traten auch jene beiden GFS-Rechtsanwälte aus dem Gerichtsgebäude und nahmen à pied den Weg in Richtung Genfer Innenstadt.


Franciscos Rechtsanwalt hatte den gelben Porsche leider nicht wahrgenommen, zweifelte aber dennoch nicht an dieser Beobachtung seines Mandanten. Sie konnten sich beide dennoch nicht recht erklären, was dieser Porsche fahrende Jurist ausgerechnet heute hier suchte.


Maître Luc Dupont, Franciscos Anwalt, wollte sich aber nun erst recht darum bemühen, diese auffälligen Auftritte seines Berufskollegen zu klären, notfalls würde er ihn selbst anrufen und ihn direkt konfrontieren.


Acht Tage später machte der Maître eine wichtige Mitteilung an Francisco: Dieser Porschefahrer, jener Dr. lic. iur. Urs Schwaller, stand als Rechtsanwalt offensichtlich in Diensten des GFS-Konzerns. Schwaller schien gemäß seiner Recherchen dafür bekannt, schon so manche juristische Schlacht im Sinne seiner Auftraggeber ausgefochten zu haben, worauf sich so mancher (An-)Kläger – warum auch immer – geschlagen gab. Maître Duponts Recherchen zeigten weiter, dass Schwallers Kanzlei seinerzeit auch für die Realisierung der Westschweizer Ausländeraufenthaltsgenehmigungen der Familie Ansa verantwortlich zeichnete.


Francisco realisierte jetzt, um welche Kanzlei es sich handeln musste. Diese war damals wirklich verantwortlich für die elementaren juristischen Fehler mit Permit- und Unternehmerstatus. Nun konnte sich Francisco plötzlich auch wieder an den Namen Dr. Urs Schwaller erinnern,  denn dieser war schon seinerzeit in Deutschland genannt worden.


Dr. Schwaller der Topjurist der GFS in der Schweiz!


In der Vergangenheit hatte Francisco schon oft überlegt, ob und in welcher Form er diese Anwälte respektive deren Kanzlei für seine vielen persönlichen Umtriebe und wirtschaftlichen Nachteile verantwortlich machen könnte.







 

Doch fehlten ihm die Beweise dafür, dass die GFS respektive dieser Schwaller und seine Anwaltskanzleikollegen ihm damals versprochen und zugesagt hatten, dass in der Schweiz vom GFS-Unternehmensstart an der gleiche Status gelte wie in Deutschland. Er vertraute damals darauf, dass C. M. und diese Anwälte Ehrenmänner wären.


Daran gab es jedenfalls seinerzeit in Deutschland keinerlei Zweifel, denn C. M. hielt bis zu diesem Zeitpunkt seine Zusagen ihm gegenüber immer ein. Und mit Sicherheit hätte er ohne das grundsätzlich vorhandene Vertrauen sowie Treu und Glauben in diese Partner, jenen gravierenden Schritt in die Schweiz nicht gemacht. Gleichwohl musste er sich heute eingestehen, dass ihm damals leider auch der Mut fehlte, um C. M. eine schriftliche Zusage für all seine Versprechungen abzubitten. Dieser C. M., sein Code of Conduct, seine Vorliebe für Machiavelli, zeigten offenbar schon damals, nachdem Francisco bereits über zwei Jahre lang an den wirtschaftlichen Erfolg gewöhnt war, die intendierten Wirkungen.


Bliebe allein jetzt die wichtige Frage zu klären, was es mit jenen fragwürdigen Auftritten des gelben Porschefahrers wirklich auf sich hatte?


Francisco gewann zunehmend mehr die Gewissheit, dass dieser Rechtsanwalt Schwaller niemals zufällig irgendwo vorbeikam; schon gar nicht dann, wenn bei Francisco oder seinen Familienangehörigen gerade etwas passierte wie: der versuchte Anschlag auf seine körperliche Gesundheit in der Tiefgarage seines Büros oder die Sache mit seinen blutig geprügelten Kindern respektive als Francisco den Vater von Urs Suter zur Rede stellen wollte oder vor ein paar Tagen in Genf als gerade Franciscos Gerichtsverhandlung beendet war. Das alles konnten doch niemals Zufälle gewesen sein!







 

Wieder spürte Francisco Wut in sich aufsteigen und er forderte Maître Dupont auf, nun gegen die GFS Strafanzeige einzureichen. Die Staatsanwaltschaft sollte prüfen, was es mit jenen fragwürdigen Provisionsabrechnungen und Auszahlungsmanipulationen tatsächlich auf sich hatte.


Leider ließ Dupont in einem späteren Telefongespräch mit seinem Anwaltskollegen Schwaller diesem gegenüber verlauten, dass er Strafanträge gegen die GFS und seine Organvertreter in Vorbereitung habe.


Eine allfällig schnelle Desinteresse-Erklärung des Herrn Peter Grothe, die dieser gegenüber dem Genfer Untersuchungsrichteramt zur Weiterverfolgung der Strafanzeigen gegen Francisco Ansa abgeben könnte, würde aber eventuell noch einlenken helfen.


Diese Andeutungen seines Maître Dupont missfielen Francisco sehr, glaubte er doch darin ebenfalls einen Erpressungsversuch erkennen zu können. Sein Anwalt bestätigte diese Interpretationsmöglichkeit durchaus, versuchte allerdings sein Vorgehen damit zu entschuldigen, dass eine solche Redewendung unter Juristen, ›state of the art‹ sei.







 

Angelina ließ nicht mehr locker und versuchte Francisco immer wieder dazu zu drängen, in einer anderen Stadt ein neues Haus zu suchen. Dann könnten auch die Kinder in eine andere Schule gehen und würden sich dort wieder sicher fühlen; hätten sie nach diesen Prügelattacken doch große Ängste sich weiterhin im hiesigen Umfeld zu bewegen.


Auch glaubte Angelina zu spüren, dass die Menschen in dieser bisherigen Wohngemeinde einen offensichtlichen und spürbaren Hass gegen Deutsche an den Tag legen würden.


Sie berichtete Francisco, sie habe einen Zettel im Briefkasten vorgefunden, der in einen Kuhfladen gesteckt war und der die Worte trug: »Haut ab ihr deutschen Schweine!« 


Angelina flippte bei ihrer Schilderung regelrecht aus und steigerte sich in den Ausruf: »Hier können wir mit den Kindern doch nicht einen Tag länger bleiben, Francisco!« 


Kurzum erkundigte sie sich in einem kleinen Relais & Chateau am See, das nach ihrer Meinung für die Übergangszeit eine sehr günstige Familiensuite anböte. Francisco hatte keine Wahl, wenn er nicht das ohnehin schon arg strapazierte Ehe- und Familienleben weiter aufs Spiel setzen wollte.


Der Umzug ins Hotel und das Einstellen aller Möbel, Accessoires, Blumen und Gartenpflanzen in einen Container kostete nicht nur ein kleines Vermögen, sondern auch einen erhöhten Nervenpreis, weil sie alle auf das Äußerste im Inneren angespannt waren.


Nur die Kinder hatten ihren Spaß und fühlten sich sichtlich wohl in der neuen Umgebung; konnten sie doch die Wellness-und Spa-Anlage jeden Tag nutzen. Sohn Frederico fand außerdem einen riesigen Spaß daran, Hotelbesitzer zu spielen. Er war ständig im Hotel unterwegs und schmeichelte sich mit seinem Blondjünglingscharme auch beim Hotelbesitzer ein. Dieser lieh ihm sogar ein Passepartout für bestimmte Hoteltüren aus, sodass Klein Frederico ständig im Hotel damit beschäftigt war, Türen zu öffnen und Türen zu schließen, um sich dabei ganz als Hotelier zu fühlen. Irgendwie fanden alle im Hotel ihren Gefallen an diesem kleinen blonden Buben.


Am zweiten Abend in diesem neuen Hotel war Klein Frederico wieder als Hotelier unterwegs und Angelina kümmerte sich zunächst nicht weiter um den Buben. Tochter Carol war ab Mittag bei einer Schulfreundin geblieben und die Mütter der beiden Mädchen hatten vereinbart, dass Carol über Nacht bleiben könnte.


Als Francisco an diesem Abend, es war sicher schon nach 22 Uhr, in die Hotelsuite kam, fand er Angelina und den kleinen Christian schlafend vor dem Fernseher.


Vorsichtig weckte er seine Frau. Sie deckte ihm das warm gehaltene Essen aus dem Ofen auf und gerade als er sich an den Esstisch setzten wollte, fiel ihm diese ungewohnte Ruhe auf und so fragte er, ob denn die Kinder schon im Bett seien.


Angelina berichtet daraufhin, dass Carol bei ihrer Freundin Anna schlafe und Frederico sich wohl immer noch auf Hoteltour befände.


Sie sei wohl eingeschlafen und habe deshalb nicht bemerkt, dass es schon derart spät geworden sei.


Francisco nickte verständnisvoll, gab dann aber zu verstehen, dass es nun aber an der Zeit wäre Frederico ins Bett zu befördern. Er wolle deshalb schnell gehen, um ihn zu holen.







 

Das gesamte Hotel hatte er bereits abgesucht und den Hotelbesitzer und einige Hotelmitarbeiter um ihre Suchhilfe gebeten. Um 23 Uhr hatten sie Frederico immer noch nicht gefunden. Francisco war ständig zwischen den Hoteletagen und der Hotelsuite hin und her gelaufen und fragte die jetzt nervlich total aufgelöste Angelina immer wieder, ob der Junge zwischenzeitlich gekommen sei. Um 23:15 Uhr waren alle Hotelmitarbeiter, inklusive Hotelier und Francisco, nochmals auf die Suche gegangen.


Sie hatten das gesamte Hotel auf den Kopf gestellt und der Hotelier erklärte sich bereit, auch einige Gäste zu befragen.


Um 23:25 Uhr waren sich alle ziemlich einig, dass der Junge wohl nicht im Hotel sein könne, weshalb man die Suche auf den Hotelaußenbereich ausweiten müsse.


Doch selbst das Außengelände suchten sie ohne Ergebnis ab, weshalb Francisco nun ein fürchterlicher Verdacht kam, der bei seiner Frau einen Schreikrampf auslöste.


Er werde die Polizei einschalten, sagte Francisco gerade als das Telefon klingelte. Mit zitternden Händen nahm Francisco den Telefonhörer ab und hörte wie der Hotelier freudig rief: »Wir haben ihn, Herr Ansa! Frederico ist gefunden, es geht ihm gut und er wird gerade von unserem Hoteljungen zu Ihnen in die Wohnung hinaufgebracht!« 


Der 9-jährige Frederico begrüßte seinen Vater mit den Worten: »Ach hier bist du!«


Anschließend berichtete er, dass er am Abend vor dem Hotel von einem Mitarbeiter seines Vaters angesprochen worden sei. Auf die Frage welcher Mitarbeiter das denn gewesen sei, konnte der Junge keine Antwort geben, weil er diesen vorher noch nie gesehen hätte. Jedenfalls habe dieser Mann ihn gefragt, ob sein Vater im Hotel sei und als er ihm sagte, sein Papa sei noch im Büro, habe der Mann gemeint, dass er dann ins Büro fahren würde und ob Frederico gern mitfahren möchte. Er habe dann zunächst seine Mutter fragen wollen, doch der Mann versprach, dass er die Mama aus dem Auto anrufen könne, damit sie jetzt keine Zeit verlören.


Später sei dann aber das Autotelefon kaputt gewesen und so habe er der Mama nicht Bescheid sagen können. Im Büro sei dann auch niemand mehr gewesen, sodass der Mann versprach ihn sofort zurückfahren, zuvor müsse er aber noch schnell jemanden treffen. Sie hätten dann in einem Restaurant einen Mann getroffen, der ihm Pommes Frites angeboten habe. Die habe er aber abgelehnt, weil er lieber schnell ins Hotel zurückwollte. Erst jetzt habe dieser Mitarbeiter von Papa ihn zurückgefahren, weshalb er jetzt auch ganz schön müde sei.


Francisco bohrte nach weiteren Informationen, doch der Knabe war fast schon im Stehen eingeschlafen, sodass er die weitere Befragung auf den nächsten Tag verschob. Selbstredend war das Ehepaar sichtbar erleichtert, dass dem Jungen nichts weiter passiert war.







 

Am nächsten Tag brachte die erneute Befragung zu Tage, dass jener mysteriöse, angebliche Mitarbeiter einen schwarzen Toyota gefahren und sich in diesem Restaurant mit einem für den Knaben unbekannten Mann getroffen habe, der anschließend mit einem gelben Porsche davongefahren sei.


Leider konnte der Junge keine genauere Beschreibung von diesen beiden Männern abgeben; doch Francisco glaubte genug Informationen bekommen zu haben.







 

Mit Wut und kaum zu zügelnder Aggression im Bauch wählte er die Telefonnummer der Schwaller’schen Anwaltskanzlei. Ohne Vorwarnung konfrontierte er Schwaller mit dem Vorwurf, die Verantwortung für die Entführung seines Sohnes zu tragen. Doch der Beschuldigte antwortete ganz ruhig, dass er nicht wisse, um was es gehe und was er eigentlich von ihm wolle.


Rechtsanwalt Dr. Schwaller ließ sich in keiner Weise von Francisco provozieren. Allerdings äußerte er am Ende des Gespräches die Meinung, dass es wahrscheinlich für Väter wie Francisco auch in Zukunft sehr schwer sein würde, Frau und Kinder jederzeit und überall ausreichend schützen zu können. In einer derart exponierten Familiensituation sei Francisco sicherlich gut beraten, niemanden durch böse Behauptungen, Strafanzeigen oder ähnlich dumme Dinge zu provozieren.







 

Francisco hatte es die Sprache verschlagen und er hatte den Telefonhörer einfach aufgelegt. Die Botschaft die dieser Rechtsverdreher ihm durch die Blume hatte übermitteln wollen war dennoch bei ihm angekommen.


Keine Sekunde durfte und wollte er mit der Gesundheit oder dem Leben seiner Familie spielen und er war sich sicher, dieser C. M. hatte tatsächlich genug Macht und Geld und war skrupellos und zu allem fähig. Der Machtmammon musste diesem Unmenschen schon längst die Seele gefressen haben, wenn er denn jemals eine solche gehabt haben sollte.







 

Maître Dupont zeigte sich nicht sehr glücklich damit, dass Francisco seine Strafanzeige gegen die GFS nun nicht mehr stellen wollte; dennoch respektierte er seinen Entscheid. Er werde schon einen anderen GFS-Geschlagenen finden, der seinerseits bereit sein würde, diese Gegenoffensive gegen  C. M. und die GFS einzuleiten, schloss Dupont seine Bemerkungen mit kämpferischer Mimik.


Seine Resignation war Francisco schmerzhaft bewusst, doch würde er sich dennoch erhobenen Hauptes, nun mit noch mehr Bewusstheit für seine gesunde Familie, dem Neuaufbau seiner Zukunft widmen.


Natürlich hatte diese Reaktion auch Auswirkungen auf seine Verteidigungsstrategie zu der Strafanzeige Peter Grothes. Francisco nahm sich vor künftig eher defensiv – ohne die GFS weiter zu provozieren – zu handeln, um jene Vorhaltungen der Strafanzeigen abzuwehren. Erst wenn dieses juristische Damoklesschwert über ihm verschwunden wäre, wollte er sich wieder neue Gedanken über seine weitere Haltung machen.







 

Angelina war nicht zuletzt durch den Vorfall mit Frederico vollkommen mit ihren Nerven fertig.


Sie hatte die Kinder zwischenzeitlich in die Steiner Schule eingeschult und sich dort auch im Elternbeirat engagiert. Bald war sie von einem Vater eines Schulfreundes von Frederico angesprochen worden. Dieser habe ihr angeblich ansehen können, dass sie großes inneres Leid in sich trage. Dieses hellseherische Talent des Vaters interessierte Angelina sehr und so waren sie schnell ins Gespräch gekommen. Jener Mann outete sich später als praktizierender Schamane der weiter vorgab, beste Erfahrungen und Kontakte im Umgang mit ›Licht-Elementalen‹ zu haben. Er würde Angelina zeigen wie sie über gezielte Meditationstechniken ihre innere Ruhe wiederfände.


Dieses Angebot wollte sich die Frau, die schon früher als Studentin an esoterischen Themen und meditativen Techniken interessiert war, nicht entgehen lassen. Es kam ihr wie ein Wink des Himmels vor, dass jener Schamane nun ihren Weg kreuzte. Wissbegierig sog sie alles was dieser Mann ihr offenbarte in sich auf.


Jede freie Minute verbrachte sie fortan in Meditation und Kontemplation. Von Woche zu Woche hatte Francisco spüren können, wie seine Frau ruhiger und ruhiger wurde und wie sie eine Zufriedenheit erlangte, die er von ihr vorher nicht kannte.


Allerdings bekam er auch mehr und mehr das Gefühl, dass Angelina zunehmend in diese ›eigene Welt‹ abtauchte und sich immer mehr in diese esoterische Hemisphäre spezieller Sicht-, Denkweisen und Termini verlor. Oftmals hatte sie vergessen, die Kinder rechtzeitig von der Schule abzuholen und ihnen Essen zu kochen. Sie schien den ›Faktor Zeit‹ für sich vollkommen vergessen zu haben und lachte nur etwas beschämt, wenn man sie auf ihre Verspätungen und Handlungsdefizite ansprach.


Francisco machte sich bald ernsthafte Sorgen, weil Angelina den Kindern abends verspätet, oft erst gegen neun, halb zehn, ein Abendbrot auf den Tisch brachte und diese dadurch immer öfter viel zu spät ins Bett kamen. Nach dem Essen mussten sie dann noch ihre Hausaufgaben für die Schule machen, was vermehrt dazu führte, dass sie erst gegen 24 Uhr ihre Nachtruhe fanden. Selbst der 2-jährige Christian war, je länger je mehr, nachts munter gewesen. Es wäre sicher eine Frage der Zeit bis die Kinder vollkommen überdreht wären und die Schulleistungen litten, war es Francisco in den Sinn gekommen.


Andererseits machte Angelina einen sehr zufriedenen und innerlich ruhigen Eindruck. Auch war sie durchaus zugänglich für Franciscos Sicht und Argumente, dass sie sich bitte mehr um die Kinder und ihre geregelten Tagesabläufe kümmern müsse. Angelina hatte versprochen sich künftig besser zu organisieren.


Einige Wochen später stellte der Postbote eine neue Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters zu. Maître Dupont telefonierte daraufhin mit dem Untersuchungsrichter und fand heraus, dass dieser die Bankunterlagen nun bekommen und geprüft hatte. Der Richter war nunmehr zu der Auffassung gelangt, dass es auf den Bankconti des Francisco Ansa tatsächlich zu strafrechtsrelevanten Umverteilungen gekommen sei. Die Wahrscheinlichkeit dass gegen Francisco ein Strafverfahren eröffnet werde, sei nun, so jedenfalls die Auffassung seines Juristen, recht groß geworden.


Als Francisco diese telefonische Mitteilung seines Anwalts entgegennahm, war er gerade in einem Meeting mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen, der die neuesten Umsatzkennzahlen der NVG-Schweiz AG mit ihm ansehen wollte.


Gegenüber Franzen wollte sich Francisco natürlich nichts anmerken lassen, hatte allerdings schon den Fehler gemacht, das Telefongespräch im Konferenzzimmer anzunehmen.


Er bemerkte, dass Franzen während des Telefongespräches äußerst aufmerksam mithörte, weshalb Francisco während des Telefonats mit seinem Anwalt diesem kaum etwas erwiderte. Er wollte dem NVG-Auslandsgeschäftsführer keine Stichworte geben. Dennoch fiel diesem geübten Beobachter wohl auf, dass sich die Gesichtsfarbe Franciscos auffallend veränderte.


Als dieser dann den Telefonhörer auflegte, fragte Franzen unverhohlen: »Und? Wieder Ärger mit Meyer?« 


Francisco war zwar sehr erstaunt über die Frage, versuchte sein Erstaunen aber zu verbergen und antwortete: »Ja, woher wissen Sie?« 


Dies sei lediglich eine Vermutung, antwortete Franzen, weil er beobachtet habe, wie sich Franciscos Gesichtsfarbe während des Telefongesprächs veränderte.


Was denn los sei, fragte Franzen neugierig weiter.


Am liebsten hätte Francisco nicht darauf geantwortet, doch war er ob der Nachricht seines Anwalts derart durcheinander und aufgewühlt, dass er dem Geschäftsführerkollegen geradeaus die ganze Strafanzeigenstory doch erzählte.


Ohne selbst eine Regung zu zeigen, hörte Franzen aufmerksam zu und schwieg bis zum Ende der Ausführungen.


Ob er selbst denn gar nichts gegen Meyer persönlich oder die GFS in der Hand habe, wollte der Geschäftsführer dann wissen. Etwas, das die Gegenseite zwingen würde neu abzuwägen und gegebenenfalls mit ihm zu verhandeln?


Irgendwie kamen Francisco diese Fragen Franzens sehr merkwürdig vor und ebenso war sein Gefühl in der Magengrube. Eine Regung, die er aber durchaus bei sich kannte, weil sie für gewöhnlich immer als eine Art Warnung auftrat. Seine Antwort fiel entsprechend vorsichtig aus: »Ach wissen Sie, Herr Franzen, natürlich könnte ich einiges aus dem berühmten Nähkästchen plaudern und sehr wahrscheinlich die GFS und C. M. große Unannehmlichkeiten bereiten; doch habe ich dafür bisher keine Veranlassung gesehen und solange die mich und meine Familie weiter in Frieden arbeiten und leben lassen, sehe ich auch keinen Grund, mein Insiderwissen an die Öffentlichkeit zu tragen!« 







 

Franzen machte daraufhin eine anerkennende und zustimmende Kopfbewegung, doch Franciscos Eindruck war, dass sich dieser Mann seine Worte gut eingeprägt hatte.


Dann hörte er Franzen plötzlich sagen: »Sollten Sie einmal Ihre Meinung ändern, wäre ich froh, wenn Sie mir Bescheid geben würden. Unsere NVG-Anwälte würden Sie höchstwahrscheinlich dann gut beraten und vertreten können!« 


Franciscos Gefühlswelt signalisierte ihm immer noch ›Alarmstufe Rot‹ und so antwortete er: »Vielen Dank, ich werde Ihr Angebot gerne im Kopf behalten!« 







 

Auf den nächsten Hauptverhandlungstermin des Untersuchungsrichters in Genf hatten sich Maître Dupont und Francisco gut vorbereitet. Sie brachten dem Untersuchungsrichter eine genaue chronologische Übersicht zu den Geschäftsabläufen und zu den Vertragswerken zwischen der GFS und Francisco mit. Daran wollten sie aufzeigen, wie und warum jene Bankconti von Francisco und nicht von der GFS eingerichtet worden waren.


Außerdem wollten sie versuchen dem Richter klarzumachen, dass eigentlich die GFS ein Geschäftskonto auf ihren Firmennamen hätte einrichten müssen, weil Francisco offiziell einen Arbeitsvertrag als angestellter Direktor gehabt hatte. Schlussendlich sei ja die GFS auch Mietvertragspartner der Genfer Büroetagen gewesen.


Der Untersuchungsrichter hatte Maître Dupont außerdem in dem vorgängig stattgefundenen Telefongespräch jene Positionen in den Bankdokumenten von Ansa benannt, die er als fragwürdig und eventuell strafrechtsrelevant einstufen würde. Auf diesen richterlichen Vorinformationen aufbauend, hatten Dupont und Francisco später ihr letztes und schlüssigstes Argument vortragen können: nämlich das persönliche Recht Franciscos an einer Retention jener richterlich hinterfragten Geldbeträge, die sich nach der fristlosen Kündigung der Zusammenarbeit noch auf seinem Bankkonto befunden hatten. Als Begründung für diese im Schweizer Obligationenrecht verankerte Retention hatten sie die noch offenen und schriftlich reklamierten Provisionsabrechnungen angeführt.


Schließlich habe die GFS, so das Argument des Maître, nach der fristlosen Kündigung seines Mandanten auch keinerlei Provisionen mehr abgerechnet und ausbezahlt und alle Aufforderungen seines Mandanten dazu seien seitens der GFS unbeantwortet geblieben. Es seien demnach also klare zivilrechtliche und in keinem Fall strafrechtliche Sachverhalte zu klären, schloss Maître Dupont sein Plädoyer ab.


Der Untersuchungsrichter forderte nun die Anwälte der Gegenpartei auf, zu diesen Ausführungen des Maître Dupont, insbesondere zu den offenen Provisionsabrechnungen, Position zu beziehen. Die GFS-Anwälte zeigten sich aber überrascht von dieser Argumentation und gaben zu Protokoll, dass sie von offenen Provisionsabrechnungen nichts wüssten. Sie wüssten allerdings, dass die GFS ihrerseits offene Forderungen gegen Francisco Ansa hätte, die aus Investitionsdarlehen resultieren würden. Diese seien auch über das Betreibungsamt eingefordert worden, aber noch nicht beglichen.


Maître Dupont fiel hierauf seinen Kollegen ins Wort: »Absolut richtig, Herr Untersuchungsrichter. Die Kollegen bestätigen damit, dass es, wie von mir schon ausgeführt, noch eine ganze Reihe zivilrechtlicher Sachverhalte zu klären gibt, die aus gegenseitig offenen Forderungen bestehen. In keinem Fall sind daraus aber Straftatbestände gegen meinen Mandanten abzuleiten! Im Übrigen ist gegen diese von der GFS gegen Herrn Ansa eingereichte Betreibung zu angeblichen, bisher nichtbelegten Forderungen aus Investitionsdarlehen, das widersprechende Rechtsmittel von uns eingelegt worden. Und wohl sicher aus gutem Grund hat die GFS auf die gerichtliche Weiterverfolgung dieser Angelegenheit bis heute verzichtet.« 







 

Nach diesen Ausführungen beendete der Untersuchungsrichter die Hauptverhandlung mit der Feststellung, dass ein schriftlicher Entscheid über das weitere Vorgehen in dieser Strafantragssache den Parteien in Bälde zugestellt würde.







 

Der Aufbau der NVG-Schweiz AG war selbst während dieser nerven- und energieraubenden Zeit sehr gut fortgeschritten, sodass Francisco in diesen Monaten schon wieder jenes Ertragsniveau erreichte, das er vergleichsweise bei seinem Ausstieg aus der C. M.-Company hatte. Natürlich waren für dieses Erfolgsergebnis weitere NVG-Büros in der gesamten Schweiz, also in allen deutschsprachigen Kantonen, in der Westschweiz und im Tessin, eröffnet und in diesen Sales & Profit Centers sehr kompetente Führungsmannschaften etabliert worden. Die Geschäftsergebnisse waren überall sehr positiv.


Nicht zuletzt halfen ihm auch seine vielfältigen Teilnahmen an Business-Event-Veranstaltungen der Schweizer Wirtschafts- und Handelskammern.


An diesen Events hatte er bereits eine Reihe gut situierter Schweizer Unternehmer kennengelernt, mit denen er nach und nach auch ins Geschäft kommen wollte. Natürlich schenkte er diesen Event- und Lunchpartnern gerne ein offenes Ohr, weil sie dann, so nahm er jedenfalls an, später auch mit ihren Finanzkonzeptfragen zu ihm kommen würden. Tatsächlich hörten ihm die ›Old-Men‹ mit großer Aufmerksamkeit zu, wenn er über Finanzkonzepte, Nachhaltigkeit und Transparenz zu Anlagevermögen sprach und sie sogen alles erkennbar tief in sich auf. Und immer wieder kamen sie und befragten ihn nach Produktanbietern, Konditionen und möglichen Konzeptvarianten. Doch später, als sie zur Umsetzung seiner Finanzkonzeptideen schritten, gingen die meisten doch wieder zu ihrem Hausbanker, der diese neumodischen, ihm unbekannten Ideen schnell wegerklärte.


Für viele blieb Francisco, der Nichtschweizer, immer ein Ausländer der nicht ›Old-Man-Network-Swiss‹ integriert war, weshalb sie auch nur bedingt ihre Geschäfte mit ihm machten. 







 

Bei einem jener illustren Business-Events lernte er allerdings einen interessanten Privatbanker namens Otto Hellweg kennen.


Hellweg war ehemaliger Geschäftsleitungspräsident einer namhaften großen Schweizer Privatbank gewesen, der nun seit einigen Jahren seine eigene Privatbank präsidierte. Er hatte nach eigenen Angaben eine sehr gute Nase für alle Structured-Finance-, Private-Equity- und Private-Investment-Products, und er zeigte sich dem Geschäftsumfeld Franciscos gegenüber sehr interessiert. Außerdem hatte er wissen wollen, ob sich unter den Kunden der NVG auch solche Kunden befänden, die ausreichend viel Kapital für eine gute und gesunde Anlagediversifikation hätten. Francisco bot ihm daraufhin an, einmal zusammenzukommen, um über alle Möglichkeiten einer eventuell künftigen Zusammenarbeit zu sprechen. Hellweg war sofort freudig auf dieses Angebot eingestiegen und hatte sich mit ihm für den nachfolgenden Tag in seiner Bank verabredet.


Die Bank Hellwegs war in bester Zürcher Lage, im sogenannten Finanzdistrikt des Stadtkreises 2, domiziliert. Auf den ersten Blick glaubte Francisco zu erkennen, dass dieser Hellweg nicht nur ein sehr sympathischer, sondern auch ein kunstliebhabender Mensch sein müsste. Jedenfalls waren seine modern eingerichteten Bankräume über und über mit großen, vielfach Originalölgemälden, Kohlezeichnungen und Skulpturen ausgeschmückt. Das Bankpräsidialbüro, die Bel Étage Hellwegs, lag im Penthouse des Bankgebäudes und auch hier traf das Auge auf ausgesuchte Kunst einer speziellen Couleur.


Präsident Hellweg residierte hier mit bestem Ausblick auf ein architektonisch ansprechendes, preisgekröntes Glasatrium mit subtropischen Pflanzen, Blumen und ausgefallenen Gräsern.


In ihrem persönlichen Gespräch wurden sich die beiden Männer schnell einig, dass sie durchaus zu interessanten Cross-Company-Geschäften finden könnten. Einmal würde es NVG-Kunden geben die an Edelprodukten der Hellweg-Bank Interesse fänden, und mal könnten es Hellweg-Bankkunden sein die an Topfinanzprodukten der NVG interessiert wären.


Im Laufe der Monate hatten sich dann einige solcher Geschäfte realisieren lassen und so entwickelte sich zwischen Hellweg und Francisco sogar eine Art Freundschaft. Nach Feierabend trafen sich beide oft in der Bar des Restaurants Quaglinos im aufstrebenden Zürcher Seefeldquartier. Dort, bei ein, zwei, drei gemeinsamen Bieren, diskutierten sie dann nicht nur die Lage der Finanzmärkte, sondern auch so manches Private.


Bei einem dieser Bierabende erfuhr Francisco, dass Otto Hellweg beim Schweizer Militär ein sehr hoher Offizier gewesen war und dass seine Meinung bis heute, quasi als ›Berater im Generalstab‹ gefragt war. So verfügte der Banker nach wie vor über beste Militär- und Politikkontakte.


Schweizer Militärkameraden, so behauptete Otto Hellweg, würde er in allen wichtigen Unternehmens- und Politiketagen finden. Manche würden dies ›Filz‹ nennen, er nützliches Netzwerk!


Eines Tages rief dieser Otto Hellweg Francisco an und fragte ihn, ob er nicht einen kapitalkräftigen Bankanteilspartner für seine Bank kennen würde. Francisco zeigte sich sehr erstaunt, brillierte Hellweg doch sonst immer selbst mit seinen eigenen tollen Netzwerkkontakten: Er kenne alle Schweizer Bundesräte persönlich, alle Parteipräsidenten der Bundesparteien und viele Nationalräte, und außerdem noch so manchen reichen Wirtschaftsunternehmer aus der Schweizer Haute Société, hatte er oftmals unter stolzer Brustschwellung erklärt. In diesem Netzwerk des Who is Who sollte aber doch ein solcher Bankpartner für ihn zu finden sein, kam es Francisco in den Sinn. Doch Hellweg hatte sich in den Gesprächen immer als guter Zuhörer erwiesen und so erinnerte er sich wohl, dass Francisco ihm einmal von einem Generaldirektor einer deutschen Bank in Genf erzählt hatte, der jetzt in der Nähe von Zürich lebte.


Dieser Generaldirektor war nämlich viele Jahre mit Francisco gut bekannt, weil ihre Kinder damals in Genf gemeinsam die Schulbank gedrückt hatten. Die beiden Familien waren sehr häufig der Kinder wegen zusammengekommen und hatten so auch einige gemeinsame Kinder- und Familienfeste durchgeführt. Francisco hatte seinerzeit mit diesem Generaldirektor ebenfalls einige Finanzgeschäfte realisieren können und es entwickelte sich ebenfalls eine lockere Freundschaft zwischen beiden Männern.


Allerdings war eben dieser Generaldirektor erst vor kurzer Zeit von einem harten Schicksalsschlag getroffen worden. Seine Ehefrau nämlich, die aus ihrer ersten Ehe jene Tochter mit in die Ehe gebracht hatte, die mit Franciscos Tochter Carol in die gleiche Schulklasse gegangen war, war von ihrem Exehemann in der Wohnung überfallen und erschossen worden. Der Generaldirektor hatte seine Frau seinerzeit in der gemeinsamen Wohnung tot vorgefunden.







 

Francisco hatte Otto Hellweg zugesagt, dass er mit dem Generaldirektor Kontakt aufnehmen würde, um zu erfahren, ob dieser überhaupt auf Geschäftliches wieder ansprechbar wäre.


Hellweg hatte ihm für dieses Gespräch einige grundlegende Kennzahlen seiner Bank genannt, damit er den Generaldirektor vorab informieren und interessieren könnte. Demnach suchte er einen Bankpartner, der sein bisheriges Bankeigenkapital von 350 Millionen um mindestens 150 Millionen Franken aufstocken könnte. Eine Bank mit 350 Millionen Eigenkapital würde in der Bankenwelt kaum eine längere und größere Überlebenschance haben, hatte Hellweg gesagt.


Franz-Ludwig von Gutenberg, der ehemalige Generaldirektor einer deutschen Bank, hatte nach dem Mord an seiner Frau die Bankführung aufgegeben, allerdings wieder in Partnerschaft mit seiner ehemaligen Bank eine Private-Wealth-Partners Incorporation gegründet. Seine Klientel rekrutierte sich dabei nach wie vor weltweit aus dem Top-Reservoir der Reichen.


Von Gutenberg zeigte sich durchaus interessiert und bereit, sich mit Otto Hellweg zu treffen. Doch betonte er von Anfang an, dass diese Hellwegbank eigentlich ein zu ›kleiner Fisch‹ im großen Teich wäre und dass daran auch keine Eigenkapitalaufstockung auf 500 Millionen etwas ändern würde.


Mit dieser Enttäuschung war Otto Hellweg nach dem Gespräch mit von Gutenberg wieder zu Francisco gekommen.


Vielleicht wäre es ja nun möglich, hatte er zu Francisco gesagt, dass er ihm einen Kontakt zu Carl Meyer herstellen könnte.


Auf diese unerwartete Frage hin schoss Franciscos Puls sofort in die Höhe und unter hochrotem Kopf erklärte er, dass er dieses Ansinnen des Freundes kategorisch ablehnen müsse.


Er kenne diesen C. M. als einen machtgeilen Manipulateur und kriminellen Trickser, weshalb er ihm dringend davon abrate, mit diesem Mann jemals Geschäfte zu machen. Hellweg hatte ohne im Detail weiter nachzufragen, diese Meinung Franciscos akzeptiert und nicht weiter insistiert.


Doch nur einige Wochen später schreckte Francisco durch eine fragwürdige Begebenheit regelrecht auf: Wie immer führte ihn nämlich sein Heimweg, so auch an diesem Abend, an der Geschäftsadresse der Hellwegbank vorbei. Bei dem fast schon alltäglichen Seitenblick zu diesem Bankgebäude blieb ihm aber heute für einen kurzen Moment der Atem stehen.


Dort, an der Bankhaustiefgarage, stand tatsächlich ein gelber Porsche zur Einfahrt bereit.


Sofort wusste er, dass Otto Hellweg offensichtlich doch bereit war, einen gravierenden Risikoschritt zu gehen!


Viele Tage und Wochen bemühte sich Francisco anschließend, Otto Hellweg ans Telefon zu bekommen. Vergebens. Hellweg ließ sich von seiner Sekretärin immer mit den gleichen Worten entschuldigen, nämlich dass er im Moment geschäftlich sehr eingespannt sei, sich aber bald bei Francisco melden würde.


Das Nächste was er von Otto Hellweg mitbekam waren Pressemeldungen über dessen spektakuläre Verhaftung.


Angeblich habe er sich auf dubiose Geldwäscher eingelassen und Geschäfte gemacht, über die einige hundert Millionen US-Dollar gewaschen worden wären. Weiter war zu lesen, dass der entsprechende Hinweis auf diese Geldwäschegeschäfte aus dem Ausland gekommen sei. Hellweg verlor in der Folge nicht nur seine Bank und seine Banklizenz, sondern auch einige Monate seiner Freiheit infolge der Untersuchungshaft. Zur Widerlegung seiner Schuld warf Hellweg alle seine guten Netzwerkkontakte in die Waagschale und sorgte damit auch in Bundes-Bern für einigen Wirbel. Schlussendlich musste sogar ein hoher Bundesbeamter seinen Stuhl räumen, weil die Schweizer Regierung diesem Beamten unterstellte, gewisse Kompetenzen in der Untersuchung überschritten oder gar missbraucht zu haben.


In der weiteren Zukunft konnte man Otto Hellweg offenbar weder eine klare Schuld noch eine klare Unschuld nachweisen, geschweige denn wurde irgendeine Beteiligung des Carl Meyer öffentlich. Im Sinne eines »in dubio pro reo« mussten die Behörden Otto Hellweg zwar aus der Haft entlassen, doch allein seine Verhaftung mit anschließender Untersuchungshaft reichte aus, um die Existenz dieses einst renommierten Bankiers nachhaltig zu zerstören.


Francisco hätte natürlich sehr gerne von Hellweg selbst erfahren, ob und welche Rolle C. M. in dieser Angelegenheit gespielt hatte; doch war nie wieder ein Kontakt zwischen den beiden zustande gekommen.







 

Monate später kam es dann zu jenem zukunftsentscheidenden Tag, an dem Francisco gerade auf der Autobahn in Richtung Tessin unterwegs gewesen war, als ihn seine Sekretärin über Autotelefon erreichte, um ihn mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen zu verbinden. Franzen wollte Francisco sofort und dringend irgendwo treffen, worauf sich beide für ein Treffen auf der Autobahnraststätte Gotthard entschieden.


Dort wartete er auf den Geschäftsführerkollegen und zeigte sich sehr überrascht, als dieser in Begleitung Haldimanns, Franciscos Stellvertreter, die Raststätte betrat. Dieser Haldimann hatte im NVG den Spitznamen ›Windfahne‹, weil er sich in der Manier einer solchen immer nach der jeweiligen Windrichtung seiner Vorgesetzten drehte.


Die Windfahne und Franzen begrüßten Francisco dann sehr überschwänglich und freundlich. Dann lud der Auslandsgeschäftsführer sehr jovial zu einem kleinen gemeinsamen Lunch ein. Alle Alarmsensoren ließen Francisco sofort aufschrecken; gleichwohl stimmte er zu, eine Kleinigkeit mit den beiden Herren zu essen.


Der NVG-Auslandsgeschäftsführer trat dann in eine, wie Francisco es empfand, relativ belanglose Konversation mit ihm ein und wollte immerzu nur wissen, wie es denn Franciscos Frau und seinen Kindern ginge. Was Francisco äußerst spanisch vorkam und ihn noch mehr anspannte, weil er überhaupt nicht zu erkennen vermochte, worauf das Ganze hinauslaufen sollte.


Während des Essens schwiegen sie, bis auf wenige Belanglosigkeiten, und Francisco fragte sich je länger je mehr, was dieser Franzen eigentlich so Dringendes von ihm wollte, wenn er doch jetzt alle Zeit dieser Welt zu haben schien.


Als Franzen dann auch noch die Dessertkarte zu Francisco herüberreichte, platzte es aus ihm heraus: »Herr Franzen, sie hatten angedeutet, mich unbedingt sofort und ganz dringend sprechen zu müssen. Was gibt es denn nun so Dringendes?« 


Als wäre er beim Nasebohren ertappt worden, reagierte Franzen aufgeschreckt. Zunächst richtete sich sein Blick auf die ebenso erschrocken dreinschauende Windfahne, dann wanderte er, etwas verunsichert, zu Francisco und wieder zurück zur Windfahne.


Dann endlich, aber immer noch Haldimann ins Gesicht schauend, sagte er: »Ja wissen Sie, Herr Ansa, es tut mir ja leid, aber ich muss Ihren Arbeitsvertrag kündigen und sie mit sofortiger Wirkung freistellen!« 


Im Nachklang seiner letzten Worte zog er einen Briefumschlag aus seiner Jackentasche und wollte diesen an Francisco weiterreichen.


Was an diesem Punkt dann in ihm vorgegangen war, konnte sich Francisco später selbst nicht mehr erklären. Irgendwie spürte er nämlich keinerlei Regungen in sich, weder Ohnmacht noch Wut, weder Aggression noch Depression; einfach keinerlei Gefühl, einfach nichts! Selbst die logischste aller Fragen, die nach dem ›Warum‹, beschäftigte ihn nicht. Allein nur ein Gedanke schien präsent: »Mein Bauchgefühl hatte wieder recht!« 


Nach einer endlos wirkenden Weile mit kaltem Blickaustausch erhob sich Francisco – wie von einer fremden Hand geführt –, ganz ruhig und cool vom Tisch, fixierte Franzen mit klarem, selbstbewusstem Blick, drehte sich unvermittelt um 180 Grad und ging ohne einen der beiden Herren noch eines weiteren Blickes zu würdigen, in Richtung Ausgang. Kurz entschlossen zahlte er an der Kasse nun doch seine kleine Mahlzeit selbst und verließ anschließend mit schnellen Schritten das Restaurant.


Jenen Umschlag mit seiner Kündigung hatte er natürlich weder angesehen noch mitgenommen; den würden sie ihm ohnehin per Post nachsenden!


Auf dem Parkplatz, gerade in dem Moment als er in seinen Mercedes einsteigen wollte, trat diese verräterische Windfahne an ihn heran: »Darf ich Sie bitten, dass Sie mir Ihre Büroschlüssel und Ihre Geschäftskreditkarten noch aushändigen, Herr Ansa!« 







 

Francisco musste sich nun wirklich zwingen, diesem feist grinsenden Verräter nicht seine Faust mitten in das Windfahnengesicht zu schlagen; jedenfalls empfand er spontane Lust dazu.







 

Wieder zur Besinnung gekommen, setzte er sich in seinen Wagen, ließ die Windfahne einfach auf dem Parkplatz stehen und fuhr davon. Auf der Autobahn fahrend, fühlte er sich von Gedanken und Emotionen derart stark übermannt, dass er vor lauter Wut und Tränen, die ihm jetzt übers Gesicht strömten, auf dem Randstreifen anhalten musste. Erst einige Zeit später fand er wieder zu sich und fuhr weiter. Schlagartig war ihm bewusst geworden, was diese Kündigung für ihn und seine Familie bedeutete. Dabei schien es ihm vollkommen egal, aus welchem erfundenen Grund heraus ihm heute die NVG die Kündigung ausgesprochen hatte – war er sich doch von Anfang an ganz klar und bewusst darüber gewesen, dass er mit dieser Firma, die in ihren Wurzeln und Festen mit der GFS vergleichbar war, auch vom Regen in die Traufe kommen konnte, denn: »Geld fressen Seele auf!!!« 







 

Anders allerdings, als bei der GFS damals, war seine heutige Situation schon. Er hatte aus dieser leidvollen Vergangenheit etwas gelernt und deshalb seinerzeit die Verträge mit der NVG klarer und eindeutiger abgeschlossen. So war er nämlich heute angestellter Geschäftsführer und Landesdirektor mit Arbeitslosengeldanspruch und er hatte, ebenfalls anders als damals bei der GFS, keinerlei privates und eigenes Geld in den NVG-Geschäftsaufbau Schweiz investiert.


Sein Arbeitslohn war bis heute bezahlt worden und offene oder strittige Forderungen gab es auf beiden Seiten ebenfalls nicht. Trotzdem – und das spürte er nun schmerzlich – hatte er verabsäumt, sich einen goldenen Fallschirm in den Vertrag einbauen zu lassen. Ein Parashoot, der ihn gerade im Fall einer Kündigung finanziell weich hätte landen lassen – so wie das in der Bel Étage von Wirtschaftsunternehmen absolut üblich war.


Plötzlich wurde ihm auch bewusst, dass er nächtelang und über viele Wochen und Monate hinweg ausschließlich in Überstundenzeiten die gesamten Verkaufsfolien- und Verkaufspräsentationsmappen für seine NVG-Führungskräfte und Agenten erarbeitet und fertiggestellt hatte. Das war doch eigentlich sein persönliches, geistiges Know-how. Es würde sicher nicht infrage kommen, der NVG diese geschäftselementaren Materialien kostenlos zu überlassen. Francisco beschloss sofort in sein Büro zu fahren, um alle diese Materialien für sich sicherzustellen.


Auf der Rückfahrt in sein Büro kam ihm der Gedanke, Angelina kurz anzurufen und sie zu informieren. Aber dann nach kurzer Überlegung, wollte er das lieber auf den Abend verschieben. Doch, »oh Gott«, entfuhr es ihm lautstark: Heute war ja auch noch seine Schwiegermutter zu Besuch in die Schweiz gekommen. Unvorstellbar, sich gegenüber dieser alten Dame erklären und rechtfertigen zu müssen. 


Im Büro angekommen, fand er eine aufgelöste, weinende Sekretärin vor. Sie erklärte ihm, dass sie seine Kündigung als unendliche Sauerei empfände. Franzen habe sie dazu gezwungen die Kündigung auf ihrem PC zu schreiben und auszudrucken. Er habe ihr auch gesagt, wenn sie das nicht machen würde, könne sie gleich mitgehen.


Frau de Luca war vollkommen untröstlich: »Ich kann mir als alleinerziehende Mutter doch nicht leisten, arbeitslos zu werden«, stammelte sie immer wieder entschuldigend vor sich hin. 


Francisco versuchte die Frau zu beruhigen und versicherte ihr, sie müsse sich keine Vorwürfe und Gedanken dazu machen. Er schätze ihr allzeit loyales Verhalten ihm gegenüber und wisse auch um ihre private Situation. Sie habe alles tadellos gemacht!


Als Francisco dann die Tür die zu seinem Chefbüro führte aufschließen wollte, passten seine Schlüssel schon nicht mehr. Frau de Luca hatte auf Anordnung Franzens, alle Schlösser im Büro austauschen lassen. Francisco spürte nun doch sehr große Wut in sich aufsteigen und bemerkte wieder die Parallelitäten hinsichtlich der GFS.


Zunächst noch etwas ratlos, setzte er sich in die Cafeteria, die zu der 500 m²-großen NVG-Büroetage gehörte, und wollte dort warten, bis einer jener Verräter das Büro betreten würde.


Einige Kaffeetassen später betrat Haldimann die Etage. Sofort sprang er wildflatternd auf Francisco zu und forderte diesen auf, die NVG-Räumlichkeiten unverzüglich zu verlassen; ansonsten würde er die Polizei rufen.


Dieser widerliche Verräter, kam es Francisco in den Sinn.


Gleich darauf trat ihm wieder vor Augen, wie er sich seinerzeit ausgerechnet für diese Windfahne bei der deutschen NVG-Zentrale eingesetzt hatte. Haldimann hatte nämlich seit Jahren vergeblich versucht, einen erfolgreichen Finanzvertrieb in der Schweiz aufzubauen und war auf ganzer Linie damals gescheitert. Auch versuchte er mehrmals seine kleine gescheiterte Schweizer Finanzbude an den NVG-Konzern zu verkaufen, war dort aber immer auf taube Ohren gestoßen. Francisco hatte ihn bei sich aufgenommen und ihn dann ausgerechnet vor den Anfeindungen und Kündigungsbestrebungen dieses Auslandsgeschäftsführers Franzen geschützt. Ein Engagement, das ihm dieser falsche Hund nun auf seine Art quittierte.


»Die Polizei zu holen, halte ich für eine sehr gute Idee«, entgegnete Francisco der Windfahne, die sich daraufhin drehte und in einem Bürozimmer verschwand.


Nur eine halbe Stunde später erschienen vier bewaffnete Uniformierte und bauten sich bedrohlich vor Francisco auf. Nachdem sie ihn zunächst zum Verlassen der Büroräume aufforderten, ließen ihn jene Macht und Autorität versprühenden Amtspersonen doch zunächst seine Version der Geschichte erzählen. Er schilderte ihnen, dass er lediglich seine ganz privaten Effekten aus seinem Bürozimmer holen wolle und dass sie ihm dafür bitte Zugang verschaffen mögen.


Unter den wachsamen Augen der Windfahne und zweier Polizisten wurde daraufhin sein Büroraum aufgeschlossen und Francisco durfte seine privaten Utensilien herausholen. Als er aber seinen Computer anstellen und noch einige Dokumente und Mails auszudrucken wollte, blockierte Haldimann diesen Vorgang mit der Begründung, dass dies Eigentum der NVG-Schweiz AG sei; auch alle Foliensätze und Präsentationsordner. Nun drohte die Aktion zu eskalieren, sodass einer der Polizisten den Vorschlag machte, einen Notar hinzuzurufen, um alle strittigen Dokumente und Effekten von diesem in Gewahrsam nehmen und versiegeln zu lassen. Diese Lösung erschien allen Beteiligten als praktikabel, gangbar und friedensstiftend. Die vier Polizeibeamten geleiteten hernach Francisco aus den NVG-Büroräumen und einer von ihnen, offensichtlich der Oberste in der Hierarchie, versuchte Francisco abschließend Mut zu machen indem er sagte: Er solle sich von denen nur nicht einschüchtern lassen, denn sicher gebe es auch Rechte auf seiner Seite!


Im Grunde war Francisco niemand, der zu Depressionen und Alkoholexzessen neigte, doch nach diesem Tag verspürte er das innige Bedürfnis, einen großen Cognac zu trinken. Unter diesem Antrieb – oder einer inneren Eingebung folgend – suchte er deshalb auf seinem Heimweg die Bar des Hotel National am See auf.


Ganz in seine Gedanken versunken, war er bereits beim zweiten Cognac, als er in einer Sitzecke des unmittelbar angrenzenden Hotelrestaurants Franzen sitzen sah.


Dieser dinierte offensichtlich gerade mit einem Mann, der in seinem hellen, sehr auffälligen Designeranzug – allerdings mit sehr vielen Knitterfalten – irgendwie aussah wie ein Dandy-Man; vieleicht auch seiner pomadigen Haartracht wegen. Die beiden Herren unterhielten sich sehr engagiert und zeitweise auch etwas laut. Nicht dass Francisco die Inhalte des Gespräches verstanden hätte, aber einige Wortfetzen drangen mitunter doch bis an sein Ohr. Bereits mehrfach glaubte er den Namen GFS und Meyer vernommen zu haben und einmal, so glaubte er jedenfalls, sogar den seinen.


Mit angespanntem Gehör versuchte er weitere Inhalte aufzuschnappen, doch vergeblich, denn gerade in diesem Moment setzten sich neue Gäste an den Nachbartisch und lachten und führten allzu lautstarke Gespräche.


Angespannt und etwas abgeduckt blieb er noch eine Weile auf seinem Platz sitzen und beobachtete, teilweise durch den Spiegel der Bar hindurch, Franzen und seinen Begleiter. Er hatte beim Barkeeper seine drei Cognacs und seinen Mocca schon bezahlt, denn er wollte sprungbereit sein wenn sie das Restaurant verließen.


Dann stand der Dandy-Man-Dinner-Partner vom Tisch auf, verabschiedete sich von Franzen und verließ das Restaurant in Richtung Garagenlift.


Francisco sah, dass Franzen sitzen blieb, sodass er unbemerkt dem anderen Mann folgen konnte bis dieser mit dem Lift in die Hotelgarage hinunterfuhr.


Francisco kannte die Hotelgarage gut und wusste, dass es nur zwei Tiefgaragenstockwerke gab. Um nicht Gefahr zu laufen den Mann in der Garage zu verlieren, nahm er die Treppen. So wollte er schnell genug sein, um ihn dort unten wiederzufinden. Im ersten Garagengeschoss war es stockfinster als er die Tür vom Treppenhaus her öffnete, deshalb war er sofort weiter nach unten gerannt. Im untersten Tiefgaragengeschoss ging das Licht gerade aus als er dort ankam. Lautstark fluchte er, weil er jetzt befürchtete diesen Kerl doch verloren zu haben. Ein aufheulender Motor durchbrach die Dunkelheit und Stille. Sekunden später zerriss ihm ein kräftiger Schmerz den Unterleib und er musste mit ansehen, wie unter quietschenden Reifen ein gelber Porsche aus der Tiefgarage fuhr.


Endlich hatte er zu dem bisher mysteriösen Anwaltsnamen, Urs Schwaller, der für die GFS immer nur die Drecksarbeiten zu organisieren schien, auch ein Gesicht! Wie viel Geld zahlte C. M. wohl diesem kriminellen Rechtsbeuger in anwaltlich zerknitterter Robe für sein schmutziges Handwerk? Doch viel wichtiger war für Francisco jetzt die Frage, was Franzen mit diesem C. M.-Kalfaktor zu besprechen gehabt hatte und in welchem Zusammenhang dabei sein eigener Name gefallen war.


Angelina reagierte auf die Schilderungen ihres Mannes, der ihr von der Kündigung und den weiteren Ereignissen im Detail berichtete, interessanterweise wenig überrascht.


Im Gegenteil, sie behauptete sogar allen Ernstes, sie habe diese Kündigung vorhergesagt bekommen von ihrer geistigen Mentorin ISIS. Die habe ihr in einer Meditation die Nachricht zugetragen, dass Carl Meyer mit dem neuen NVG-Hauptgeschäftsführer – der mit C. M. bereits früher bei der NVG zusammengearbeitet habe – einen Deal gemacht; so etwas wie eine geheime Marktabsprache, nach der sich die beiden Finanzvertriebskonzerne künftig keine Märkte mehr gegenseitig streitig und madig machen wollten. C. M. übertrug Feldmann ein Aktienoptionspaket an seiner GFS im Nominalwert von einigen Millionen Euro und im Gegenzug forderte er von Feldmann, dass dieser den Vertrag mit Francisco Ansa sofort kündigen müsse.


Francisco liefen aufgrund dieser Behauptungen seiner Frau eiskalte Schauern den Rücken herab. Wie konnte das nur möglich sein? Seine Ehefrau, die bisher keinen blassen Schimmer von Wirtschaft und Fachvokabeln wie: Aktienoptionspakete, Nominalwerte und geheime Marktabsprachen erkennen ließ, schien sich mit einem Schlag auszukennen? Sie verwendete diese Begriffe so, als ob sie schon immer und ganz selbstverständlich zu ihrer Sprache gehört hätten, und sie behauptete außerdem – und zwar bei klarem Verstand wie es ihm vorkam – dass ihr ein Geistwesen namens Isis diese Informationen gegeben habe?


Wow!!! War er wach oder träumte er oder war er selbst schon etwas plemplem? Francisco fühlte sich nun nicht mehr in der Lage irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Allerdings, so war er sich sicher, würde er in diesem Zustand auch nicht schlafen können. Also musste der Weinkeller herhalten, bis er irgendwann spät in der Nacht, vor dem Cheminée sitzend, einschlief.







 

Der nächste Morgen hatte sein Bewusstsein wieder geschärft: Er war jetzt tatsächlich ohne Arbeitsstelle und jene sechs Jahre Finanzvertrieb mit allen Aus- und Fortbildungen, waren wahrscheinlich für die Katz gewesen. Denn die beiden Finanzvertriebsgesellschaften respektive deren ›manipulateurs des hommes‹ würden sicher schon dafür sorgen, dass er in den Märkten Schweiz, Österreich und Deutschland keine weitere Chance mehr bekäme.


Angelina versuchte ihrem Mann Francisco an jenem Morgen Mut zu machen. Nur dass sie dabei schon wieder von dieser Isis sprach, die ihr angeblich auch noch mitgeteilt hätte, dass Francisco ob seiner Kündigung nicht verzagen solle, denn er sei zu Höherem berufen. Die Botschaft an ihn sei, dass er bald einen Mann treffen würde, mit dem er ein neuartiges, an Humanität und den Menschen orientiertes Werteerhaltungs- und Finanzsystem etablieren werde. Dieses neue System generiere unter dem Kürzel VPro, soll heißen Value Protect, weltweite Erfolge. Francisco müsse sich allerdings noch etwas in Geduld üben, bis er diese neue Herausforderung annehmen könne.


Da war es nun wieder dieses Gefühl der letzten Nacht: »Wache, träume oder spinne ich … – oder ist vielleicht Angelina doch dem Wahnsinn nahe?


Francisco entschied sich dann dafür, dass er sich so oder so, weder von Angelinas Isis oder anderen Geistwesen, noch von Meyers, Feldmanns oder Porsche fahrenden Rechtsverdrehern verrückt machen ließe!


Das beste ihm bekannte Rezept: in der Ruhe seine Kraft finden!







 

Nach einer geistigen Ruhepause, mit schweifendem Blick über den ruhenden See, besann er sich darauf zunächst einen persönlichen Kassensturz mit Bestandsaufnahme zu machen. Später könnte er auf dieser Basis ein neues Familienbudget erstellen, denn schließlich mussten sie künftig mit sehr viel weniger Geld auskommen. Dieser Kassensturz zeigte auf seinen Bankconti noch rund 58000 Schweizer Franken. Den noch ausstehenden restlichen Arbeitslohn von circa 12000 Franken, wollte er zunächst unberücksichtigt lassen, weil er doch einkalkulieren musste, dass die NVG diese Zahlung unbestimmt lange herauszögern würde.


Also: Die Villa in der sie wohnten kostete monatlich rund 10000 Franken inklusive Nebenkosten. Die Steiner Schule für die Kinder verbrauchte monatlich 3000 Franken plus 200 Franken für diverse Materialien und Ausflüge. Der Family-Van schlug mit 1500 Franken für die monatliche Leasingrate zu Buche – und den Geschäfts-Mercedes würde er an die NVG zurückgeben. Die Versicherungsprämien für Hausrat, Haftpflicht, Hundehalter, PKW, Krankheit, Spital, Leben, hatten sich auf 2500 Franken summiert. Telefon, Fax und Internet waren mit 500 Franken in der Ausgabenliste, wobei das schnell auch mal mehr wurde, wenn Angelina und die Kinder mit Omas, Freunden und Bekannten im Ausland telefonierten.


Für Kleider und Reparaturen gaben sie gewöhnlich monatlich rund 1000 Franken aus und schlussendlich für Lebenshaltung und Sonstiges flossen nochmals rund 2500 Franken ein. Das ergab Summa summarum: 21200 Schweizer Franken pro Monat – und jetzt hatte das Grauen ein Gesicht!


In genau 2,7 Monaten wären sie auf dieser Budgetgrundlage pleite!


Er wusste, selbst wenn er das Arbeitslosengeld einplanen würde, das, seinen Recherchen zufolge, 80% des letzten Nettolohnes, jedoch maximal 8800 Franken ausmachen würde, wäre dieses bisherige Lebensniveau nicht mehr zu halten; selbst dann nicht, wenn er sich seine noch fast neue Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert von 15000 Franken ausbezahlen lassen würde.


Damals in Genf, nach seiner Kündigung bei der GFS und der dann folgenden finanziellen Durststrecke bis zum ersten NVG-Arbeitslohn, hatten sie von seiner alten Lebensversicherung noch ganze fünf Monate auf reduziertem Niveau leben können. Doch die Einzahlungen in die neue Versicherung waren bis heute zu gering.







 

Francisco trug Angelina nun sein Fazit vor, dass sich die Familie ab sofort finanziell sehr stark einschränken müsse und dass er schnellstens eine viel günstigere Familienunterkunft, wahrscheinlich eine entsprechend kleinere, bezahlbarere Wohnung, suchen wolle.


Entsetzt und ohne jedes Verständnis für derartige Maßnahmen und Einschränkungen hielt Angelina ihm vor, dass er eben viel stärker an sich und seinen beruflichen Erfolg glauben müsste.


Ihr wörtlicher Appell blieb ihm noch sehr lange in Erinnerung: »Du wirst weiter sehr erfolgreich sein und viel Geld verdienen, das hat dir Isis doch ganz deutlich mitteilen lassen. Wenn du allerdings nicht aus tiefster Seele an dich und deinen Erfolg glaubst, dann läufst du Gefahr, wirklich abzustürzen!« 


Francisco reagierte seinerseits sehr wütend darauf und schrie lauthals los: »Hör bloß auf mit diesem Schwachsinn! Natürlich glaube ich an mich und meinen weiteren Erfolg, aber wir dürfen die Realität nicht aus den Augen verlieren und müssen erkennen, dass unser Konto bald leer und im Moment kein neues Einkommen in Sicht ist!« 


Die Eheleute verwickelten sich nun in einen lautstarken Streit, sodass davon aufgeschreckt, die Kinder und Angelinas Mutter ins Wohnzimmer gerannt kamen.


Angelina versuchte Francisco immer wieder einzureden, dass er jetzt erst recht an die Kinder denken und ihnen einen weiteren Umzug und Schulwechsel ersparen müsse.


Sie selbst sei absolut sicher, dass sich dieser neue Weg, der mit der VPro und jenem bereits avisierten neuen Partner, schon sehr bald ergeben würde.


Eine ganze Weile lagen sie wegen dieser finanziellen Einschränkungen im Streit, bis sich ganz unerwartet Angelinas Mutter einschaltete.


Mutter Bernardo bot nun tatsächlich ihre ganz persönliche finanzielle Hilfe an. Sie sei bereit, die Vollmacht über ihr Schweizer Geheimbankkonto – jenes mit 250000 DM aus steuerneutralen Rücklagen, die ihr verstorbener Mann für sie angelegt hatte – auf Angelina und Francisco zu übertragen.


Die Kinder jubelten sofort lautstark und Angelina meinte: »Siehst du, Francisco, wir werden beschützt» – und mit ihrer nur für Francisco sichtbaren Kopf- und Augenbewegung nach oben wollte sie wohl andeuten, dass der Himmel diese prompte Hilfe gesandt hätte.


Francisco war überrascht und sprachlos zugleich und nach einer Weile der Besinnung versuchte er seiner Schwiegermutter deutlich zu machen, dass er diese Hilfe von ihr nicht annehmen könne, denn für ihr Geld könnte er ihr ja keinerlei Rückzahlungsgarantien geben. Angelina wandte daraufhin mit Blick auf ihre Mutter ein, dass er aber doch sicher später, wenn er wieder erfolgreich und liquide geworden sei, dieses Geld würde zurückzahlen können – worauf Mutter Bernardo freundlich nickte. Nochmals bemühte sich Francisco bei seiner Familie um Verständnis, dass es doch für seine weiteren Erfolge keine Garantie geben würde.


Worauf Angelina durch ihre Zähne zischte: »Ja wenn du eben nicht an dich glauben willst! Wir glauben jedenfalls an dich; sogar meine Mutter, wie du ja siehst!« 


Hierauf die Kinder: »Wir auch, Papa!« 


Francisco zog sich in sein Arbeitszimmer zurück, um Ereignisse und Meinungen sowie das Hilfsangebot seiner Schwiegermutter nochmals zu reflektieren. Er fühlte sich wie in einer Zwickmühle und war hin- und hergerissen von seinen Gedanken.


Nachdem sie sich zur Nachtruhe begeben hatten, drängte Angelina auf seine Antwort. Wieder und wieder schilderte er seine großen Bedenken und Ängste und sagte, dass er die Hilfe ihrer Mutter lieber nicht annehmen wolle, weil er keine Rückzahlungsmöglichkeit sehen würde; und außerdem sei der Krach mit Angelinas Geschwistern dann vorprogrammiert.


Daraufhin drehte sich Angelina wutschnaubend von ihrem Mann weg, aber nicht ohne ihm noch vorzuwerfen, dass diese Ablehnung, ganz klar, auch eine Ablehnung ihr und den Kindern gegenüber wäre; von Liebe könne da ja wohl keine Rede mehr sein, weshalb es wohl besser wäre, sich zu trennen und scheiden zu lassen.


Das war nun eine sehr harte, unvermutete Breitseite. Könnte sie das wirklich ernst meinen?


Er wusste, dass Angelina normalerweise keine leeren Drohungen aussprach – und auch in diesem Moment schien sie ihm fest entschlossen.







 

Eine Woche nach seiner Kündigung meldete er sich auf dem Arbeitsamt Luzern arbeitslos und stellte den Antrag auf Arbeitslosengeld. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gab ihm dazu zwei vom letzten Arbeitsgeber auszufüllende Formulare mit. Eines, in dem der Arbeitgeber die letzten drei Monatslöhne eintragen sollte, und ein anderes, in dem der Arbeitgeber den Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses angeben musste.


Francisco sandte die Formulare seinem alten Arbeitgeber, der NVG-Zentrale in Luzern. Er ging im Grunde davon aus, dass das Ausfüllen dieser Formulare kein Problem machen sollte.


Doch diese Rechnung hatte er wohl wiedermal ohne den berühmten Wirt gemacht.


Windfahne Haldimann, sein NVG-Nachfolger, machte seinem neu erworbenen Ruf als Verräter alle Ehre. Zum einen gab er als Grund für die Kündigung Franciscos diverse Verfehlungen des Angestellten an und zum anderen einen monatlichen Arbeitslohn von 15000 statt 20000 Schweizer Franken. Die Folge: das Arbeitsamt verhängte eine Sperre bei der Auszahlung des Arbeitslosengeldes, womit er gezwungen war, doch noch die Hilfe seiner Schwiegermutter in Anspruch zu nehmen. Außerdem musste er sich nun einen Fachanwalt für schweizerisches Arbeitsrecht suchen, um diese Dinge neu und rechtsverbindlich klären zu lassen.







 

Kurze Zeit später traf sich Francisco mit seinen Ex-NVG-Direktoren aus dem Tessin, der Westschweiz und aus Baselland.


Jene Führungsmanager waren ihm damals vom GFS zur NVG gefolgt und hatten allzeit loyal zu ihm gestanden. Er hatte sie auf der NVG-Karriereleiter bis zum Direktor geführt und sie waren allesamt, wie er, Familienväter.


Die Wechselumstände von der GFS zur NVG hatten auch ihnen damals viel Ärger, Gerichtsklagen und Betreibungen eingebracht, die sie allerdings stets in Loyalität miteinander durchgestanden hatten. Sie alle waren, vor allem während der gemeinsamen schweren Zeiten die sie eigentlich hinter sich glaubten, nicht immer auf Rosen gebettet.


Vor diesen Rochaden von der GFS zur NVG vereinbarte Francisco mit Franzen deshalb, dass diese treuen Gefolgsleute von der NVG speziell behandelt werden sollten, indem sie zumindest in den ersten 24 Monaten ihres NVG-Strukturaufbaus einen Festlohn von je 6000 Franken zuzüglich ihrer jeweiligen Provision nach Karrierestufe bekommen sollten, weil sie bei der GFS entsprechende Einnahmen aufgeben würden.


Franzen hatte daraufhin Francisco – und in persönlichen Gesprächen auch jeweils jedem Einzelnen – ausdrücklich diese Festlohnzahlungen zugesagt und in die Hand versprochen, dass er diese Löhne als zusätzliche Schweizer Investitionsgelder von Deutschland aus bereitstellen und transferieren lassen würde. Die NVG-Schweiz AG sollte nämlich damit während ihrer Start-up-Phase finanziell nicht belastet werden.


Leider musste Francisco später doch diese zugesagten Lohngelder Monat für Monat aus seinen anfangs noch schmalen Start-up-Einnahmen vorfinanzieren, weil Franzen diese Monatszahlungen gerne anmahnen ließ und dann oft zwei, drei Monate ins Land zogen, ehe seine Überweisungen eintrafen.


Das Treffen der vier Finanzmanager stand leider auch diesmal unter keinem guten Stern. Denn Franzen hatte just einen Tag vorher, allen drei Direktoren ohne Vorwarnung ebenfalls gekündigt. Seine inoffizielle Begründung: sie seien zu nahe mit der Person Francisco Ansa verbunden.


Die drei Manager zeigten sich Francisco gegenüber emotional stark angeschlagen und verunsichert; hatten sie von der NVG doch nur jenen allgemein üblichen Agenturvertrag des Unternehmers im Unternehmen schriftlich vorliegen und keinen Schriftsatz zu ihren gesonderten Lohnvereinbarungen. Dieser Agenturvertrag sicherte ihnen zwar ihre Provisionsansprüche aus den Geschäften zu, aber in keiner Weise jene von Franzen persönlich versprochenen Grundlohnzahlungen, die sie nun aber als Grundlage für Arbeitslosengeldzahlungen benötigt hätten.


Alle ihre Provisionseinnahmen und Zusatzlohnzahlungen waren aber auch ohne Vorwarnung von der NVG gestoppt worden, was in dieser kleinen Männerrunde lähmende Ohnmacht und Verzweiflung auslöste. Dies umso mehr weil Peter Rufer, der mit 60 Jahren Älteste unter ihnen mit Tränen in den Augen und erstickter Stimme schilderte, dass er vor einigen Jahren sein Elternhaus habe umbauen lassen müssen, um es für seine an MS erkrankte Frau rollstuhlgängig zu machen. Der Umbau beanspruchte seinerzeit seine gesamten finanziellen Rücklagen und sein heutiges Einkommen sei zwingend notwendig, um seine Familie weiterhin zu ernähren, die Hypothek abzuzahlen und das Auslandsstudium seiner Tochter zu finanzieren.


In seinem Alter würde er doch nun keine neue Arbeitsstelle mehr bekommen und Geld für Investitionen in eine neue Selbstständigkeit habe er auch nicht mehr – und ehe er zum Sozialamt ginge, würde er sich lieber aufhängen.


Die Lebensmoral und Lebensenergie der Männer war erkennbar auf dem tiefsten Punkt angekommen. Francisco versuchte etwas einzulenken und versprach, umgehend Franzen anzurufen und diesen in die Pflicht zu nehmen.


Vielleicht könnte er ihn ja zumindest davon überzeugen, die Grundlohnzahlungen – quasi als eine Art Sozialplan – bis zum Ende der seinerzeit auf 24 Monate zugesagten Zahlungen fortzuführen oder wenigstens die Lohnbescheinigungen für das Arbeitsamt auszustellen; auch wenn das zusätzliche Sozialabgaben für die Firma nach sich ziehen würde.


Sooft er dann aber versuchte Franzen telefonisch zu erreichen, ließ der sich doch immer wieder verleugnen. Selbst der Brief, den Francisco ihm in dieser dringenden und wichtigen Angelegenheit zwangsläufig schrieb, blieb ohne jede Antwort.







 

Seinem neuen Anwalt legte Francisco zunächst seine Lage offen, dass er arbeitslos geworden sei und kein neues Einkommen habe. Worauf der Anwalt ihm erklärte, dass er gerne das Mandat übernehmen würde, dafür aber einen ersten Vorschuss von 5000 Franken auf sein Honorar fordern müsse, so wie es die Statuten seines Anwaltsverbandes vorschreiben würden.


Natürlich sei die Tatsache seiner Kündigung nicht mehr zu widerlegen, jedoch ließen sich die Lohnbescheinigung und die Arbeitslosengeldauszahlungssperre juristisch sicher anfechten, weil diese offensichtlich aufgrund falscher Angaben der ehemaligen Arbeitgeberin erfolgt seien, fügte der Jurist Mut machend hinzu.


Später, infolge des anberaumten Arbeitsgerichtsverfahrens, musste die NVG dem Arbeitsamt gegenüber zugeben, dass der Kündigungsgrund seinerzeit doch nicht in einem Fehlverhalten des Arbeitnehmers begründet lag, sondern lediglich an internen Unstimmigkeiten zur künftigen Geschäftspolitik. Auch musste die NVG Francisco endlich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausstellen, dessen Inhalt aber zu weiteren Auseinandersetzungen führte, auf deren gerichtliche Klärung Francisco jedoch verzichtete – nicht zuletzt auch wegen eines zusätzlichen Kostenvorschusses.


In jenem Arbeitsgerichtsprozess aber, in dem es unter anderem auch um die zu niedrig ausgestellte Lohnbescheinigung ging, stellte sich leider auch heraus, dass Francisco in der Vergangenheit wieder einmal viel zu vertrauensselig gegenüber den Worten und Versprechen seiner vermeintlichen Geschäftspartner gewesen war; nämlich damals, als er von Karl-Theo Wischnewski, dem Patron und Gründer der NVG, eingestellt worden war. Der alte Patron sagte seinerzeit Francisco ausdrücklich einen monatlichen Nettolohn von 20000 Schweizer Franken zu. Doch Franzen, als zuständiger Auslandsgeschäftsführer, ließ ihm später ganz eigenmächtig und angeblich in Unkenntnis der Absprache mit Wischnewski nur 15000 Franken in den Arbeitsvertrag eintragen, worauf Francisco diese falsche Lohnsumme wiederholt monierte und den Vertrag seinerseits nicht rechtsverbindlich gegenzeichnete. Absprachegemäß war Francisco aber nicht nur oberster Chef der NVG-Schweiz AG, sondern auch ihr oberster Zahlmeister. Fünf Monate nach der klaren Vereinbarung mit Wischnewski hatte er sich mit Franzen zunächst geeinigt, dass dieser den Vertragstext ändere und auf das mit K. T. Wischnewski vereinbarte Nettolohnniveau von 20000 Franken anhebe. Die nächste Lohnauszahlung jedenfalls könne sich Francisco als oberster Zahlmeister der Schweizer Firma an dieses vereinbarte Lohnniveau schon anpassen und darüber hinaus auch die Lohndifferenz der ersten fünf Monate nachzahlen.


Allein Franzen fand auch in den Folgemonaten immer wieder eine neue Entschuldigung dafür, weshalb er diese vereinbarte Arbeitsvertragstextänderung nicht ausgeführt hatte. Durch diesen Umstand blieb der elementare Arbeitsvertrag Franciscos bis zu seiner firstlosen Kündigung unverändert und im Grunde nicht rechtskräftig unterzeichnet. Weil er aber vereinbarungsgemäß seine monatlichen Lohnüberweisungen selbst angehoben hatte, war ihm die Dringlichkeit der Vertragsänderung nie so bewusst geworden.







 

Die Lohndifferenz zwischen Auszahlung und Vertragstext nutzte Haldimann später dazu, um die monatliche Differenzsumme von 5000 Franken über 13 Monate auf 65000 Franken überzahlte Lohnsumme hochzurechnen. Diese Rechnung präsentierte er dann in der Verhandlung des Arbeitsgerichts Luzern und forderte Francisco gleichen Tags mit Einschreibebrief zur sofortigen Rückzahlung auf; wobei er den noch offenen Restarbeitslohn von 12000 Franken in Abzug gebracht hatte.


Francisco konnte somit abschätzen, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis dieser Verräter ihm auch eine Betreibung über diese Summe zustellen lassen würde. Sein öffentlich zugängliches Bonitäts- und Schuldenregister wäre dann um diesen weiteren, erneut unlauter manipulierten Schuldenbetrag aufgestockt.


Keine Frage, er war ziemlich schockiert, wütend und auch frustriert, als er diese Rechnung vor Gericht präsentiert bekam. Würde denn dieses zermürbende Macht- und Geldsummenschachspiel niemals ein Ende finden?


Der Arbeitsrichter wollte von Francisco wissen, ob und wie er die damalige Zusage des Herrn K. T. Wischnewski beweisen könnte. Darüber hinaus erklärte er vorsorglich, dass er eine Zeugenvorladung dieses Herrn für wenig sinnvoll und zweckmässig erachte, da der entweder den recht weiten Anfahrtsweg gar nicht erst auf sich nehmen würde oder aber sich schlussendlich an diese Lohnzusage nicht mehr erinnern könnte. Gleichwohl stehe es den Parteien frei, einen entsprechenden Antrag an das Gericht zu stellen.


Da der Arbeitsvertrag, aus den besagten Gründen, nur von Franzen und nicht von Francisco unterzeichnet worden war, galt er in dieser Form als nicht rechtsgültig und nicht existent.


Gottlob kam Francisco ein Geistesblitz und ihm fiel ein, dass er erst kurz vor seiner Kündigung für die NVG-Schweiz AG eine Jahresbilanz erstellt hatte. Hier waren die vereinbarten Jahreslohnzahlungen von monatlich 20000 Franken bilanziert und die Richtigkeit dieser aufgestellten Jahresrechnung bestätige Franzen seinerzeit mit Unterschrift.


Francisco vermochte aufgrund dieser plausiblen Feststellung eine gewisse Genugtuung bei sich auszumachen. Jetzt wäre er einmal der Sieger und diese Verräter hätten endlich auch einmal das Nachsehen, frohlockte er – welch gute Wende!


Haldimann gab bei Gericht an, dass er die aktuell revidierte Bilanz und Jahresrechnung der NVG-Schweiz AG leider in dieser Verhandlung nicht mitführe, worauf der Arbeitsrichter ihn aufforderte, dem Gericht umgehend eine Kopie dieser letzten Bilanz zukommen zu lassen.


Warum auch immer, als Francisco daheim von seinem kleinen Sieg erzählte und Angelina daraufhin schon mit Champagner anstossen wollte, kamen ihm Bedenken. Vielleicht sei es ratsam, doch erst einmal abzuwarten bis dem Gericht die Bilanz und die Lohnsumme vorliegen würde.







 

Nur eine Woche später teilte Franciscos Anwalt dann mit, dass ihm das Gericht die Kopie der revidierten Bilanz und Jahresrechnung zugestellt habe.


Der Anwalt bat Francisco nun schnellstmöglich in seine Anwaltskanzlei zu kommen, damit sie die Bilanz miteinander anschauen und besprechen könnten. Auf die unmittelbare Frage Franciscos, ob denn etwas nicht in Ordnung sei, antwortete der Anwalt, dass er unter der Rubrik Personalkosten nur den Jahreslohnbetrag von 180000 und nicht von 240000 Franken finden könnte. Aber vielleicht würde er ja die Bilanz nicht richtig lesen, weshalb er Francisco bitte, schnellstens in seine Kanzlei zu kommen.







 

Auf den ersten Blick erkannte Francisco, dass dies nicht die Bilanz und Jahresrechnung war, die er vor einigen Wochen selbst aufgestellt und sich von Franzen mit dessen Unterschrift hatte bestätigen lassen. Diese Bilanz war offensichtlich später neu erstellt worden und enthielt viele Änderungen, unter anderem in der Summe seiner Lohnzahlungen und Ansprüche.


Darüber hinaus enthielt die Jahresrechnung nun eine Position, die mit Rückforderungen bezeichnet war, die durch überhöht ausbezahlte Arbeitslöhne an Francisco Ansa begründet wurden. Die Rückforderungssumme war auf 65000 Schweizer Franken beziffert. Der Jahresrechnung lag ein Bericht der Revisionsgesellschaft bei, die diese Bilanz offiziell revidiert hatte. In diesem Revisionsbericht bestätigten die amtlich anerkannten Wirtschaftsprüfer und Revisoren diese Jahresrechnung und Bilanz als gesetzeskonform und faktisch richtig und wiesen ganz explizit auf eine schriftlich vorliegende eidesstattliche Versicherung des NVG-Auslandsgeschäftsführers Franzen hin.


Darin erklärt dieser, dass er mit Francisco Ansa seinerzeit einen Monatslohn von 15000 Franken vereinbart habe. Die um 5000 Franken höheren Auszahlungen seien von der Konzernleitung nicht autorisiert worden und müssten von daher zurückgefordert werden.


»Diese Verbrecher«, rutschte es Francisco heraus. »Das haben die doch nachträglich alles verändert und gefälscht?« 







 

In den nachfolgenden zwei Stunden zeigte der Anwalt Francisco alle juristischen Optionen und Konsequenzen auf; denn Francisco war ausser sich vor Wut und forderte für diese Verbrecherbande lautstark strafrechtliche Konsequenzen.


Doch sein Anwalt musste ihn über die vorliegenden Fakten noch einmal ausführlich belehren:


		Sie haben und hatten keinen rechtsgültigen Arbeitsvertrag mit der NVG Schweiz.


		Der von Ihnen nicht unterzeichnete, aber von Franzen unterzeichnete Arbeitsvertrag mit der Lohnsumme von 15000 Franken wurde von uns selbst bei Gericht ins Recht gelegt und bestätigt allenfalls Franzens Aussage.


		Franzen hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die es nach Schweizer Recht zwar nicht gibt, die aber von Franzen im Gerichtszeugenstand sicher bestätigt wird.


		Wischnewski als Zeuge, der die Absprache auf 20000 Franken mit Ihnen bestätigt, ist fragwürdig und wenig verlässlich für uns.


		Die nichtrevidierte Bilanz, die von Ihnen erstellt und von Franzen unterzeichnet wurde, liegt uns und dem Gericht nicht vor. Es muss befürchtet werden, dass diese vernichtet wurde.


		Die von Ihnen selbst veranlassten Auszahlungen Ihres Lohnes stellen sicher keinen Beweis für die Rechtmäßigkeit dieser Lohnsumme dar.









 

Alles in allem, so der Anwalt, würde er eine Beweisführung im Sinne Franciscos sowohl in zivilrechtlicher wie in strafrechtlicher Hinsicht für äusserst problematisch und risikoreich ansehen.


Im Gegenteil hätte Francisco eher davon auszugehen, dass er sehr wahrscheinlich die 65000 Franken respektive 53000 Franken an die NVG zurückzahlen müsse – und im Übrigen könne er froh sein, wenn die NVG keine strafrechtlichen Vorwürfe wegen untreuer Geschäftsbesorgung erheben würde.


Francisco resümierte darauf: »Wenn die NVG diese Rückzahlungssumme jetzt tatsächlich einfordern sollte, muss ich notgedrungen Privatkonkurs anmelden.«


Darauf der Anwalt: »Das ist aber vielleicht der einzig richtige Weg! Überschreiben Sie alles was Sie an pfändbaren Werten besitzen, auf Ihre Ehefrau, am besten noch heute und am allerbesten rückdatiert, weil in einer späteren Insolvenz derartige Übertragungen noch bis zu sechs Monate zurückabgewickelt werden können.« 


Wie ein geschlagener Hund verließ Francisco die Kanzlei seines Rechtsvertreters und ging zum See. Der sommerliche See spiegelte Berge und Stadt in einer ganz besonderen Weise wider. Francisco lief nun aus der Stadt Luzern hinaus immer am See entlang, so lange bis er weit draussen zu der Terrasse des Hotels L’Ermitage kam. Obwohl die Sonne sehr schön und warm schien, hielten sich um diese Uhrzeit nur wenige Gäste auf der Seeterrasse auf. Dennoch konnte Francisco nicht lange dort verweilen, weil er von vielen gegensätzlichen Gedanken, grosser Unruhe, Ohnmacht- und Wutgefühlen getrieben war und deshalb nicht ruhig zu sitzen vermochte. Immer wieder fragte er sich, wie es nun weitergehen sollte, was er machen könnte, um diesem Geld- und Machtwahn endlich ein Ende zu setzen.


Wäre vielleicht dieses ›Ende setzen‹ auch eine grundsätzliche Lösung? An ein freiwilliges ›Aus-dem-Leben-scheiden‹ wollte er bisher nie denken, weil ihm jeder Suizid wie Angst und Feigheit vor einer Aufgabe oder der eigenen Courage vorkam, quasi als Resignation vor dem Leben selbst.


Auch hatte er immer daran geglaubt, dass jeder Mensch über die ihm persönlich gestellten (Lebens-)Aufgaben seine Chance zum persönlichen Wachstum bekäme. Aus der Pädagogik kannte er den Ausdruck: Lernen heisst versuchen und irren und wieder versuchen und irren! Der Mensch hätte wohl niemals aufrecht gehen gelernt, wenn er nach dem ersten Mal auf die Nase fallen und blutige Schrammen holen nicht mehr aufgestanden wäre, um es wieder und wieder zu versuchen. Was wäre wohl aus der Menschheit, Kultur, Technik und Forschung geworden, wenn niemand versucht und geirrt hätte oder wenn ausgerechnet jene Menschen an jener Aufgabe verzweifelt und gescheitert wären, die sie später zu dem alles verändernden Lösungsergebnis geführt hatte? Waren nicht oftmals auch aus Irritationen spätere Klarheiten entstanden?


Francesco hatte ausserdem seinen bescheidenen Glauben an die Existenz eines wie auch immer zu benennenden höheren Energiewesens. Auf der Existenz dieser kosmischen Energie war für ihn der eigentliche Sinn des Lebens aufgebaut. Selbst Max Planck hatte in seinen physikalischen Studien und Forschungen zu den elementaren Atomen, Teilchen und Quanten von der Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz gesprochen; ohne dass er später als esoterischer Spinner und/oder als naiver Kirchenverblendeter verschrien worden war. Planck hatte sein Leben lang geforscht und sich nicht gescheut zuzugeben, dass er den Ursprung aller Materie in dieser einen höheren Energie, die man auch Gott nennen könnte, sehen würde. Setzte man also die Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz – und sei es nur im Einklang mit Max Planck – voraus, musste man doch davon ausgehen, dass alles, jedes und jeder, mit dieser höheren Urenergie und Urintelligenz irgendwie verbunden war.


Francisco war sich jedenfalls mit Planck absolut einig gewesen. Doch war er noch einen Schritt weiter als Planck gegangen und dachte in seiner ureigenen Lebensphilosophie an spiralförmig wechselnde Bewegungen der Energien und Materien, die sich einerseits von der Ursprungsenergie fortbewegten, also energetisch sukzessive abnahmen, um dann auf dem tiefsten und entferntesten Punkt zur Ursprungsenergie aus der Abwärtsspirale automatisch in die Aufwärtsspiralbewegung einzutreten und energetisch wieder zuzunehmen. Entlang dieser ständigen Spiralbewegungen, die die Energien auf mannigfaltige Seins- und Aggregatzustandsebenen führte, fände unter anderem auch die menschlich-somatische Ent-Wicklung und Rück-Wicklung statt. Kurzum, Francisco glaubte an die Reinkarnation eines jeden Lebens, wodurch eine Selbsttötung automatisch ad absurdum geführt werde, weil man immer wieder an den gleichen Punkt käme um zu lernen – selbst wenn dazu reine Kopf- und Wissenschaftsmenschen einwenden würden: quad erat demonstrandum.


Natürlich konnte auch er, so wie alle Menschen – inklusive jener Kopf- und Wissenschaftsmenschen –, nicht von Wissen, sondern nur von Glauben zu diesem Thema sprechen. Doch hatte er in jenen Glaubensansätzen seine persönlichen Energien für seine Lebensaufgaben und den Sinn des Lebens schlechthin gefunden, ohne daraus für sich und andere jemals ein Dogma zu machen oder gar die Erd- und Bodenhaftung zu verlieren.


Er mochte sich andererseits aber auch nicht vorstellen, dass dieses Dasein, dieses Leben auf dieser schönen Erde lediglich auf das wissenschaftlich nachgewiesene Zeit- und Raumkontinuum begrenzt sein sollte; ein Leben, ein Tod, fertig, aus? In einer solchen Glaubens- und Lebenssicht, würde er keinen konstruktiven Sinn für sein Leben und für die eben oftmals auch sehr lebensenergieraubenden Aufgaben finden können.


Francisco fühlte sich bezeichnenderweise, nach diesem gedanklich-lebensphilosophischen Exkurs, wieder mit neuen Lebensenergien aufgeladen, was ihm zusätzlich und sofort die Richtigkeit seiner persönlichen Glaubensansätze bestätigte.


Auf dem Heimweg war ihm sogleich ein konstruktiver Gedanke gekommen; nämlich wie er seinen drei treuen, von Franzen gekündigten GFS-/NVG-Mitstreitern doch noch würde helfen können.


In seinem Homeoffice hatte er noch ein grosses Paket mit gedruckten NVG-Briefkopfbögen – und jenen rechtsungültigen Arbeitsvertragstext von Franzen. Nachweislich war er über viele Monate oberster Firmenchef der NVG-Schweiz gewesen und Franzen hatte ihm gegenüber klipp und klar bestätigt, dass er mit diesen drei Managern eine persönliche Absprache für einen Festlohn von 6000 Franken auf 24 Monate getroffen habe, und dass er diese Zusagen auch noch schriftlich bestätigen werde. Eine absolute Sauerei, dass sich dieser Mann heute an seine Zusagen nicht mehr erinnern wollte! Dieses Verhalten spiegelte sehr deutlich den Charakter des Lügenbarons wider.


Francisco sah sich deshalb geradezu genötigt, diese versprochenen vertraglichen Bestätigungen für seine drei Mitstreiter respektive Exmitarbeiter nachträglich anzufertigen und sie zurückzudatieren auf jenen Zeitpunkt, als er seinerzeit zu einer solchen Unterschrift grundsätzlich berechtigt gewesen war. Ihm war natürlich absolut klar, dass er sich damit, objektiv betrachtet, ebenfalls ins Unrecht setzte; doch kam ihm dieses Vorgehen als eine Art ›familienväterliche Solidaritätsnotwehr‹ infolge mangelnder Arbeitgebersorgfalt vor, weshalb ihm sein Handeln legitim erschien.


Mit den nachträglich aufgesetzten gesetzeskonformen Arbeitsverträgen, die Francisco in seiner Eigenschaft als oberster Chef und Arbeitgeber unterzeichnet hatte, erhielten jene drei Mitarbeiter und ihre Familien endlich die Rechtssicherheit für zeitlich begrenzte Lohnfortzahlungen und spätere Arbeitslosengelder.


Natürlich tobten Franzen und Haldimann lautstark, als ihnen die Arbeitsverträge der drei Gekündigten vorgelegt wurden.


Sofort zogen sie damit vor den Arbeitsrichter und wussten diesem auch zu erzählen, dass jene Arbeitsverträge keinerlei Berechtigungsgrundlage hätten, weil sie ganz offensichtlich nachträglich angefertigt worden wären. Ausserdem sei die Unterschrift des Francisco Ansa unter einen Arbeitsvertrag ohnehin nur rechtsgültig, wenn diese durch eine weitere Unterschrift, nämlich die des Herrn Franzen, bestätigt worden wäre. Dies stellte sich aber schnell als falsches Meinungsbild der NVG-Herren heraus, weil der Handelsregistereintrag etwas anderes belegte. Zunächst wurde aber vorher ein sehr aufwendiger Gerichtsprozess mit zahlreichen gerichtlichen Verhandlungsterminen, Zeugenvernehmungen und notwendigen Beweiserhebungen in Szene gesetzt, dessen Kosten am Ende allein von der NVG zu tragen waren.


Bezeichnend, dass Franzen persönlich nach einer dieser ersten Gerichtsverhandlungen Francisco das Angebot machte, dass, wenn Francisco diese gesetzeswidrige Vertragserstellung zugeben würde, die NVG einerseits auf die noch offene Lohnrückzahlung von 53000 Schweizer Franken verzichten und Francisco andererseits garantieren würde, dass sie keine Strafanzeige gegen ihn einreichen respektive der Staatsanwaltschaft gegenüber eine entsprechende Desinteresseerklärung abgeben würde.







 

Francisco hatte es nun aber endlich gelernt und Franzen um eine schriftliche Bestätigung dieses Angebotes gebeten.


Drei Tage später lag tatsächlich Franzens leicht modifizierte schriftliche Zusage in seinem Briefkasten, allerdings mit einer Gegenunterzeichnungsfrist von 48 Stunden.


Diese Fristsetzung schien Francisco ganz typisch für das Denken und Handeln einer solchen Geschäftsführerspezies: Handlungsdruck aufbauen und wenig Zeit zum Nachdenken lassen! Franzen hatte zuvor wahrscheinlich eine schnelle Hochrechnung gemacht und festgestellt, dass er für den Fall, dass er vor Gericht mit diesen nachträglich erstellten Arbeitsverträgen unterliegen sollte, an diese drei gekündigten Manager noch eine Lohnsumme von rund 250000 Franken inklusive Sozialabgaben zu zahlen hätte. Da erschien ihm dann die Abschreibung der Ansa’schen 53000 Franken als probates und cleveres Korrekturmittel.







 

Francisco sprach auch mit Angelina über Franzens Angebot und fragte sie, ob sie für oder gegen diesen Franzen-Deal sei.


Angelina antwortete, dass sie gerne diese Frage mit Isis besprechen wolle, worauf Francisco seine Augen verdrehte, ihr aber dennoch mit einem Kopfnicken die dafür nötige Zeit zugestand.


Sie begab sich daraufhin sofort in Meditation und tauchte erst zwei Stunden später wieder auf. Isis habe ihr ganz klar mitgeteilt, dass dieser Franzen-Deal im Himmel keinen Zuspruch fände.


Francisco sei auf diese 53000 Franken nicht angewiesen; er würde später diesen Rückforderungsbetrag ohnehin nicht an die NVG zurückzahlen müssen, da sich andere Lösungen ergeben würden. Natürlich hatte er sich auch seine eigenen Gedanken gemacht und war im Grunde – mit einer anderen Begründung – zum gleichen Ergebnis gekommen. Er war es leid von Unmenschen wie Meyer, Franzen und ähnlichen Machtgetriebenen manipuliert zu werden. Auch wenn er heute noch nicht wusste, was aus dieser Lohnrückforderung von 53000 Franken wirklich werden würde, er musste seinen Mitstreitern helfen und konnte diese treuen Seelen nicht allein lassen in ihrer wirtschaftlichen Not nur seines eigenen Vorteils wegen.







 

Die NVG Schweiz bezahlte nach dem Gerichtsbeschluss ohne weitere Verzögerungen alle Gelder an die ehemaligen Ansa-Mitstreiter aus und diese bedankten sich – jeder einzeln und ganz individuell – sehr herzlich bei Francisco. Selbst die kleineren Kinder jener Manager hatten ihm persönliche Dankesbilder gemalt, was ihn sichtlich rührte.







 

Drei Wochen später erhielt Francisco eine Mahnung der NVG-Schweiz AG zur Rückzahlung seines überzahlten Lohnes, verbunden mit der Androhung einer Betreibung. Daraufhin rief Francisco sofort bei Franzen an und bat ihn um eine persönliche Unterredung. Interessanterweise wollte dieser, entgegen seiner sonstigen Art, gar nicht den Grund für diese Unterredung wissen, was Francisco allerdings nur recht gewesen war.


Francisco vergewisserte sich dann, dass sie unbeobachtet und unbelauscht blieben, obwohl er natürlich einkalkulierte, dass Franzen ein Tonbandgerät bei sich tragen könnte.


Sie trafen sich in der Hotellobby des Luzerner National wo Francisco direkt zur Sache kam und Franzen mit ruhiger, aber fester Stimme eröffnete, dass er zwischenzeitlich die Betreibung der NVG für die Lohnrückzahlungsforderung erhalten habe. Er wolle nun den Auslandsgeschäftsführer über sein persönliches, weiteres Vorgehen orientieren: Zunächst werde er gegen diese Betreibung Rechtsmittel einlegen, wodurch der Ball wieder zurückgespielt würde; die NVG müsste nämlich nun, aus rein rechtlicher Sicht des chronologischen Betreibungsablaufs betrachtet, die Rechtsöffnung bei Gericht beantragen. Sollte die NVG es tatsächlich auf einen Gerichtsprozess ankommen lassen, werde er, Francisco, quasi im Gegenzug Strafanzeigen gegen die Unternehmensorgane der NVG und gegen ihn persönlich einreichen. Er würde dann weiter dafür sorgen, dass es zu einem medial-öffentlichen Schaustrafprozess komme, der ganz unabhängig von seinem späteren Ausgang seine Schlagzeilen sicherlich schreiben würde. Sollte er, Franzen, nun der Meinung sein, dass sich die Durchsetzung jener Lohnrückzahlungsforderung unter diesen Umständen tatsächlich rechnen lasse, dann würde man sich wohl vor Gericht treffen. Ansonsten würde er alle Auseinandersetzungen und Forderungen als endgültig erledigt betrachten! 


Francisco schaute Franzen anschließend einen kurzen Moment mit ganz festem Blick ins Gesicht, stand dann auf und verließ ohne einen Kommentar Franzens abzuwarten die Hotellobby.







 

Immer wieder wenn später der Postbote kam und ein Einschreiben überbrachte, war Francisco innerlich zusammengezuckt, weil er fürchtete, doch noch diese Gerichtsladung zur Rechtsöffnung zu erhalten.


Eines Tages war es dann so weit und der Postbote überbrachte eine solch befürchtete Gerichtsurkunde – doch in diesem Fall aus Genf. Francisco las und traute seinen Augen nicht. Da hatte der Genfer Untersuchungsrichter doch tatsächlich nun entschieden, jenes offene Untersuchungsverfahren zu den Strafanträgen gegen ihn einzustellen und die Anträge definitiv zurückzuweisen.







 

Angelina und Francisco fielen sich ob dieser wunderbaren Nachricht in die Arme und in ihrem Freudentaumel vermochten sie auch ihre Freudentränen nicht zurückzuhalten. Endlich war dieses existenzbedrohende Damoklesschwert über Francisco und seiner Familie verschwunden und jene Glorie und Macht des C. M.-Möchtegern-Machiavelli verlor wenigstens etwas von ihrem geldgeschmierten künstlichen Glanz. Angelina war außer sich vor Freude und versuchte immer wieder Francisco zu belehren, dass diese gute Wendung ein klares Zeichen des Himmels sei. Sie war fest davon überzeugt, dass ihnen dieses Zeichen auch geschickt worden sei, damit sie den Botschaften des Himmels künftig mehr Vertrauen schenkten.


Darüber hinaus hatte sie zwischenzeitlich eine neue feindselige Spezies ausgemacht, die im Grunde das Aufbieten eines Kammerjägers forderte. Im Kindergeschoss der Familienvilla hatte sich nämlich eine unbekannte Art brauner Krabbeltierchen häuslich eingerichtet. Diese Spezies verteilte sich später im ganzen Haus und war schon hinter allen Holzfußleisten mit riesigen Populationen vertreten. Der Hauseigentümer sah sich die Viecherei persönlich an und meinte, das sei eigentlich ganz normal. Jene kleinen Tierchen würden in den schönen Bäumen draussen im Garten leben und seien sicher durch die offene Terrassentür und die offenen Fenster ins Haus gekommen. Dass sie sich dann im Kindergeschoss so eingenistet hätten, sei wahrscheinlich auf Essensreste zurückzuführen, die es ja häufig in Kinderzimmern gebe.


Angelina fühlte sich persönlich äussert betroffen und war sehr ungehalten über diese Aussage des Hauseigentümers. Sie fuhr ihn prompt an, dass es in den Zimmern ihrer Kinder und darüber hinaus im ganzen Haus sicher absolut sauber sei und schon gar keine Essensreste irgendwo herumliegen würden, weder in den Kinderzimmern noch sonst wo im Haus! Ohne Luft zu holen hielt sie dann dem Eigentümer ihrerseits vor, dass es aber in den unteren Räumen des Hauses offensichtlich eine sehr schlechte Wand- und Mauerbelüftung geben würde, denn die Kinderbettwäsche und die Kinderkleider seien immer klamm und feucht.


Nun fühlte sich der Hauseigentümer, der im Beruf Immobilienmakler war, persönlich attackiert und erzürnte sich über diese wie er meinte dumme Behauptung, die nach seiner Auffassung auch wirklich nur von einer Frau kommen könnte. Dies wiederum ließ Angelina auf neue Barrikaden steigen und so ergab ein Wort das andere, bis der Hauseigentümer sich plötzlich auf seinem Schuhabsatz umdrehte und das Haus der Ansas, laut auf Schwyzerdütsch fluchend, verließ.


Angelina forderte anschließend Francisco auf, wegen der Feuchtigkeit in den Kinderzimmern und diesem Ungeziefer dem Eigentümer endlich eine Mängelanzeige zu schreiben. Sie hatte ihn bezüglich der Feuchtigkeit schon lange dazu aufgefordert, doch Francisco hatte immer wieder gezögert. Jetzt aber zusätzlich mit diesen braunen Tierchen, hatte er wohl keine andere Wahl und außerdem hatte der Hauseigentümer heute wirklich sehr uneinsichtig auf die mündliche Mängelanzeige bei der Hausbegehung reagiert.







 

Auf seine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbehebung ging der Eigentümer aber nicht ein, doch Francisco war es absolut Müde wieder und wieder über Rechtsanwälte und Gerichte sein Recht einzufordern. Gleichwohl fiel ihm ein, vielleicht einmal mit dem Mieterverband diesbezüglich zu telefonieren. Von dort bekam er dann den Rat, dem Eigentümer mit einer erneuten Fristsetzung zur Mängelbehebung eine alternative Instandsetzung durch einen fremden Handwerker mit Kostenersatz oder eine Mietreduktion anzudrohen, wenn die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben würden.


Was der Mieterverband aber nicht gesagt hatte, war, dass nach einer erfolgten Mietzinsreduktion eigentlich nur noch die fristlose Kündigung des Hauses bleiben würde, weil es darüber hinaus keine Zwangsmittel mehr gab. Die fristlose Kündigung, die sie zwangsläufig später aussprachen, erfolgte für die Familie zu einer wirtschaftlichen Unzeit. Francisco hatte nämlich kurz vorher sein Berufsvorsorgekonto plündern müssen, um eine eigene GmbH finanzieren zu können, bei der er sich selbst als Geschäftsführer anstellen wollte, weil er über diesen Weg die Prolongation seiner Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz erhalten sollte. Jedenfalls hatte er dieses Vorgehen mit dem zuständigen Arbeitsamt (RAV) und der Ausländerbehörde des Kantons so abgesprochen.


Der erneute Umzug verbrauchte dann finanzielle Ressourcen, die sie im Grunde aber für ganz andere Dinge benötigt hätten. Doch Angelina und ihre Mutter waren sich immer noch einig, dass mit der mütterlichen Vollmacht zum schweizer Bankkonto alles wirklich Wichtige und Lebensnotwendige geregelt sei.


Die Eheleute hatten gleichwohl anhaltende Auseinandersetzungen, weil Francisco immer wieder mehr Bescheidenheit von der Familie forderte, mit der Angelina aber grundsätzlich nicht einverstanden war, weil eben der Himmel respektive Isis der Familie gute Zeiten prophezeit habe.


Sie hielt ihm ständig aufs Neue vor, er würde nicht tiefherzig genug an sich und seinen erneuten Erfolg glauben, worauf er ihr antwortete, dass sie leider die Realitäten nicht mehr klar erkennen würde.


Der Standpunkt Franciscos wurde aber wenige Tage später ziemlich geschwächt, weil sich nämlich wider Erwarten tatsächlich jener von Isis avisierte Kontakt zu jenem Mann mit dem neuartigen VPro-System ergab. Francisco war wie von Sinnen, als er gewärtigte, dass diese Vorhersage von Angelinas Isis tatsächlich eingetroffen war.


Sie war natürlich fest davon überzeugt, dass dies alles der göttlichen Vorsehung entspreche, die nun auch diese Zusammenarbeit mit dem VPro-Menschen zwingend zum Erfolg führen würde; Francisco müsse endlich daran glauben und sich dementsprechend dafür engagieren.







 

Nach den ersten Gesprächen mit diesem VPro-Menschen, hatte Francisco jedoch den Eindruck gewonnen, dass die VPro-Idee theoretisch zwar durchaus gut war, aber mit diesem Mann praktisch nur bedingt umsetzbar. Sein Bauchgefühl signalisierte ihm keine ausreichend gute Charakterbasis jenes V-Pro-Menschen, was er allerdings Angelina gegenüber nicht erwähnte.


Gleichwohl war er von der Tatsache, dass jenes VPro mit diesem Menschen tatsächlich existierte, schlichtweg doch beeindruckt – oder hatte Angelina ihre Informationen nicht aus einem Channelling mit Isis, sondern aus irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung? Auf der anderen Seite war er davon überzeugt, dass es mehr unter diesem Himmel gebe, als der Mensch mit seinem intelligentesten Gehirn zu erkennen und zu erklären vermochte.







 

Für Angelina war es natürlich kein Problem ein aus ihrer Sicht adäquates, neues Haus zu finden. Francisco seinerseits hatte auch einige Wohnungen besichtigt und bei solchen, wo er den Eindruck gewonnen hatte, dass sie eventuell für die Familie infrage kämen, hatte er einen sogenannten Mietinteressentenantrag ausgefüllt, in dem ein potenzieller Mieter seine finanziellen Verhältnisse: Einkommen, Betreibungen, letzter Vermieter etc. offenlegen musste. Doch waren später alle seine Anträge von den Vermietern abgelehnt worden. Der Grund dafür blieb zu vermuten: die Betreibungen.


Bei der von Angelina gefundenen Villa hingegen wollten die Eigentümer nichts dergleichen wissen und sie hatten den Mietvertrag auch schon unterschriftsreif ausgefertigt. Es schien fast wie eine Fügung. Selbst als Francisco noch herausfand, dass die Eigentümer dieser Villa ihr Schmuckschloss schon seit Jahren zu verkaufen suchten, aber der Preis offensichtlich zu überrissen gewesen war, weil das Haus den Wert von 4,2 Millionen einfach nicht erfüllte, hatte dies für Angelina keine Bedeutung und war auch kein Hindernisgrund für eine Anmietung.







 

Diese Frau, die er einst so geliebt und geschätzt hatte, hatte sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert; von einer relativ normalen oftmals gar bescheidenen Person, zu einer geld- und glamourgeilen Schickse. Doch was konnte er jetzt machen? Er liebte seine drei Kinder so sehr, dass er für sie so lange um Familienexistenz und -zusammenhalt kämpfen wollte – selbst gegen die immer weiter abbröckelnde Liebe zu seiner Frau – bis sie einmal alt genug wären, um auf eigenen Beinen zu stehen. Schliesslich trugen sie weder eine Verantwortung noch eine Schuld an jenen Ereignissen und Entwicklungen und sie waren darüber hinaus diesen Umständen absolut hilflos ausgeliefert.







 

Den Preis für eine Ehe die nur noch der Kinder wegen aufrechterhalten wurde, die nach erloschener Liebesflamme eigentlich in ständigem Unfrieden ihr Dasein fristete, kannte Francisco aus der psychologischen Fachliteratur zu Ehekrisen: Es war oftmals die Hölle auf Erden! Sollte es vielleicht für ihn und Angelina eine reale Chance geben, das persönliche Auseinanderleben, ohne Hölle auf Erden zu vollziehen? Der Kinderwegen wollte er es versuchen!


Den Umzug in die neue Villa überstand die Familie gut, war es im Grunde doch auch immer spannend, ein neues Zuhause mit einem neuen Umfeld für sich zu erschliessen.


Bei seiner GmbH-Gründung hatte Francisco aber befunden, dass er unnötige Büromietkosten einsparen könnte, wenn er von einer ›Home-Office-Base‹ statt von einer teuren ›Fremd-Office-Base‹ arbeiten würde.


Allerdings durfte er die Handelsregisterkosten für den zweifachen Domizilwechsel seiner GmbH nun doppelt berappen. Gottlob hatte er die notwendigen Briefkopf-, Logo- und Papieraufdrucke für seine Firma in seinem eigenen Computer und konnte diese somit ohne weitere Kosten und Probleme an jene neue GmbH-Adresse anpassen.


Die neue Firma sollte ihm ja nicht nur Grundlage für seine prolongierte Schweizer Aufenthaltsgenehmigung sein, sondern auch Basis für einen neuen Businessauftritt, der auf seinen alten Talenten, Fähigkeiten und Erfahrungen aufbauen sollte. Er wollte künftig als Verkaufstrainer &  -coach für Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen und andere Finanzproduktvermittler und vielleicht auch für Verkäufer und Vermittler anderer Struktur- und Handelsvertriebe, beispielsweise aus den Bereichen von Haushaltswaren, Kochtöpfen, Kunststoffboxen, Wasserfilter etc. auftreten. Gute Verkaufstrainer, die wie er derart langjährige und gute Verkaufstrainererfahrungen und Saleserfolge nachweisen konnten, sollten doch eigentlich gefragt sein – jedenfalls hatte dies seinerzeit der Berufsberater vom Arbeitsamt des alten Wohnkantons konstatiert. Das Arbeitsamt zahlte ihm seinerzeit drei Monate lang Fördergelder, damit er seinen Businessplan mit Finanzkonzept erarbeiten konnte. Nun hatte er bereits eine Vielzahl Werbemails mit neuem Briefkopf und neuer GmbH-Domiziladresse an potenzielle Kunden versandt. Doch wie so oft im Leben lag der Teufel auch diesmal in einem Detail. Warum nur vergaß er das immer wieder und wieder?







 

Diesmal hatte er vergessen, dass es in der Schweiz von Gemeinde zu Gemeinde, von Kanton zu Kanton, große rechtliche Unterschiede gab und geben konnte.


So hatte er beim Wechsel seines letzten Domizils zwar gewusst, dass die neue Villa und Adresse zwar noch an der Grenze zu seinem alten Wohnkanton lag, aber eben doch schon in einem anderen respektive neuen Kanton. Ergo beantragte er neue Aufenthaltsgenehmigungen für ihn und seine Familienangehörigen bei der Ausländerpolizei des neuen Domizilkantons. Die zuständige Ausländerpolizeibehörde im neuen Wohnkanton machte Francisco nun aber klar, dass er eben nicht mehr in diesem alten Wohnkanton wo das ganze Ausländergesetz viel zu lasch gehandhabt würde, wohne, sondern nun hier bei ihnen! Im Kanton Zürich könnten Ausländer alleine ohne einen Schweizer Bürger, keine GmbH gründen und keine Kapitalgesellschaft führen. Folglich sei darauf auch keine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.


Auf seine perplex klingende Nachfrage hin, wiesen sie ihn unwirsch auf den Gesetzestext hin und deuteten ihm an, dass das Gesetz in ihrem Kanton klar sei und ausführe, dass die Mehrheit des Stammkapitals bei einer Firmengründung oder auch bei der Besetzung eines Firmenorgans mit Schweizerbürgern besetzt werden müsse. Francisco war natürlich sehr verärgert, einerseits über seine eigene Dummheit, aber anderseits, und das vor allem, über diese kantonalen Bünzlibürokraten, die es ihm nun derart schwermachen wollten.


Was sollte er also jetzt tun? Die GmbH- oder AG-Gründung sei seine einzig reale Chance zu einem Arbeitsplatz und zu einer weiteren Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, hatten ihm damals das Arbeitsamt und die Fremdenpolizei des alten Kantons gesagt.







 

		Sollte er also jetzt seine GmbH zum dritten Mal ummelden und wieder in den alten Kanton, zu einer eventuell teuren Treuhandadresse und mit wieder neuen Gebühren für das Handelsregister?


		Oder würde er eventuell einen Schweizerbürger finden, der jene Kapital- und Stimmenmehrheit in seiner Firma formalrechtlich übernehmen würde?


		Oder müsste er vielleicht doch wieder einen teuren Rechtsanwalt einspannen, der ihm die Dinge regeln würde?









 

Mein Gott wie viel Geld sollte er denn noch in Anwälte, Gerichte, Behörden und Umzüge stecken, um endlich einmal in Ruhe leben und arbeiten zu können?


Dieser C. M. hatte doch im Grunde seine Machtspiele wirklich gewonnen, denn Franciscos berufliches und privates Leben in der Schweiz erlitt durch dessen Handlungen nachhaltige Lebensschäden. Die Familie lebte nun schon seit über einem halben Jahr ohne ein Einkommen, nur von ihren familiären Reserven und vom Schwarzgeldkonto der Schwiegermutter. Francisco hatte nun auch schon fast alle seine finanziellen Rücklagen verbraucht und weil seine Frau Angelina nach wie vor keine Konzessionen an die Realität machen wollte, mussten sie weiterhin teure Villenmieten, Schulgelder, Autoleasingraten und Kleidungseinkäufe bezahlen.


Der eigentliche Preis, der dafür sicher bald gezahlt werden müsste, schien Francisco schon lange absehbar. Allein einen Ausweg sah er weit und breit nicht, ausser: Seine Frau und damit sehr wahrscheinlich seine Kinder – also das geliebte Familienleben – komplett aufzugeben. Viele schlaflose Nächte folgten.


Francisco zeigte sich später sogar bereit, über Angelinas Vorwurf, er würde nicht genug an sich und seinen Erfolg sowie den Himmel glauben, tiefgründiger nachzudenken. Wieder und immer wieder trat er jetzt in Zwiegespräche mit jener höheren Energie ein und bat sie händeringend um baldige Hilfe und Unterstützung.







 

Irgendwann kam es dann auch dazu, dass Angelinas Mutter den unaufhörlichen Cash-Drain ihres Kontos stoppte, weil das Konto bereits um die Hälfte seines anfänglichen Bestandes geschwunden war. Die Mutter teilte Angelina telefonisch mit, dass sie nun selbst den Rest ihres Schwarzgeldkontos für ihr eigenes Haus in Düsseldorf benötigen würde, was ihr selbstverständlich nicht zu verübeln war. Im Gegenteil, Francisco fühlte sich irgendwie erleichtert.







 

In Sachen Schweizer GmbH-Mehrheit sah er nur noch den Ausweg, mit seinem neuen Hauseigentümer zu sprechen. Dieser wollte ja eventuell auch nicht riskieren, dass Familie Ansa wieder ausziehen müsste, weil Francisco Ansa keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekam und somit auch kein Einkommen mehr erzielen konnte, um jene Villenmiete zu bezahlen.


Er legte dem Vermieter den letzten Bescheid der Ausländerbehörde vor, womit diese ihm untersagte, bis zur Klärung seiner amtlichen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis irgendeine berufliche Tätigkeit auszuüben. Der Hauseigentümer las jenen Bescheid der Ausländerbehörde sehr aufmerksam und wollte dann von Francisco wissen, was er denn diesem Rechtsanwalt Schwaller getan habe, dass dieser ihn angezeigt habe. Der Vermieter hatte nämlich auch gelesen, dass die Ausländerpolizei ihrerseits darauf hinwies, dass sie auf Basis einer Anzeige des Rechtsanwalts Urs Schwaller ermitteln müssten, ob Francisco Ansa sich seit Monaten zu Unrecht in der Schweiz aufhalten würde. Die Behörde hatte abschliessend auch darauf hingewiesen, dass sie das laufende Aufenthaltsantragsverfahren des Francisco Ansa so lange sistieren und nicht weiterführen würde, bis sie ihre ausländerpolizeilichen Ermittlungen zu dieser Anzeige des Anwalts Schwaller abgeschlossen habe.


Francisco erzählte dem Hauseigentümer daraufhin, dass dieser Rechtsanwalt im Grunde für eine deutsche Konkurrenzfirma arbeiten würde, die ihrerseits verhindern wolle, dass er in der Schweiz jemals wieder erfolgreich würde. Diese Firma habe schon mehrfach gegen ihn solche Attacken gestartet, aber bis heute immer verloren.


Ob er denn annehmen würde, dass auch dieses Verfahren bei der Ausländerpolizei ebenfalls positiv für ihn ausgehen würde und er seine Genehmigungen bald erhalten würde, wollte der Hauseigentümer dann wissen. Denn schließlich müsste er sich ansonsten ja gar nicht erst überlegen, ob er als Mehrheitsschweizer in die GmbH Franciscos einsteigen solle.


Daraufhin versicherte Francisco dem Eigentümer, dass es sich bei seinem Einstieg ohnehin lediglich um einen formalrechtlichen Papierakt handeln würde. Der Vermieter sei keinesfalls verpflichtet eigenes Geld in diese GmbH zu investieren, da das Stammkapital bereits voll liberiert sei, was aus dem Handelsregistereintrag auch klar hervorginge.


Sie vereinbarten, dass der Hauseigentümer sich diesen GmbH-Einstieg überlegen und Francisco ihm dafür einige Tage Bedenkzeit geben würde.







 

Der ganze Verfahrensablauf mit allen Untersuchungen und Abklärungen bis zur neuen Aufenthaltsgenehmigung dauerte dann doch ein Dreivierteljahr. Eine Zeitspanne, die die Familie zwangsweise bis an den Rand des Erträglichen und bis kurz vor den wirtschaftlichen Ruin führte.


Angelina zog sich derweil ihrerseits immer weiter, tiefer und tiefer, in sich selbst und in ihre Himmelsreisen zurück. Kein Tag verging, ohne dass sie mit neuen Botschaften aus den himmlischen Sphären kam. Alle Tagesabläufe und jede menschliche Begegnung, selbst mit der Kassenfrau im Lebensmittelladen, wurde mit Isis reflektiert und analysiert. Angelina channelte Botschaft um Botschaft aus den Engelreichen und konnte selbst und zunehmend mehr die, wie sie meinte, offensichtlichen Zeichen des Himmels deuten.


Sie nahm diese Arbeit wie sie sie nannte so ernst, dass sie einen Acht- bis Zehnstundentag für sich daraus machte, in dessen Quintessenz sie von einem Himmelsmeeting zum anderen und von einer Meditation zur nächsten ging.


Eines Tages berichtete sie der Familie von einer Reise in ein Feuerschloss, bei der sie eine Initiation, also ein Einführungsritual mit Feuerweihe, zur Aufnahme in ein höheres Bewusstsein auf einem höheren Daseinslevel erlebt haben wollte. Sie malte der Familie mit Ölkreidestiften ein sehr detailliertes Bild jenes Feuerschlosses, welches sie später in der Küche aufhängte.


Die Kinder waren natürlich begeistert von ihren Geschichten, bekamen aber auch Angst, als ihre Mutter von dunklen Schatten berichtete, die angeblich seit Tagen um das Haus der Familie herumlungerten.


Francisco versuchte seiner Frau deutlich zu machen, dass sie den Kindern aber auch ihm selbst zunehmend mehr Angst machen würde.


Doch sie antwortete nur: »Ihr müsst euch nicht ängstigen, wir sind bestens beschützt und bewacht.« 


Als Zeichen und zur angeblichen Abschreckung des Bösen, hängte sie eine ganze Anzahl von Jesusbildern im Haus auf und vollzog geheimnisvoll mysteriöse Rituale.


Francisco war, je länger je mehr, beängstigt und verspürte grosse Sorge um die psychische Gesundheit seiner Frau.


Er ging in eine Buchhandlung, um dort nach einem Buch über die Symptome des Verfolgungswahns zu schauen, wurde aber leider nicht fündig. Doch was er beim Stöbern in den diversen Abteilungen der Buchhandlung fand, das drohte ihn dann fast aus den Schuhen zu hauen; das Buchcoverbild eines Buches mit dem Titel: Der im Licht aufsteigende Geist!


Jenes Buchcoverbild repräsentierte nämlich exakt jenes von Angelina im Detail gemalte, später in der Küche aufgehängte, Feuerschloss. Francisco bekam beim Anblick dieses Schlosses weiche Knie, weil ihm der Detailvergleich zu Angelinas Bild derart übereinstimmend und nahezu identisch vorkam. Er war verblüfft und verwirrt und irgendwie fing nun sein ganzer Körper an zu zittern.


Sofort reagierten aber jene natürlichen Schutzfunktionen: Verstand und Rationalität!


Diese eröffneten ihm eine Reihe von rational logischen Erklärungen, die er schlussendlich wieder nur unter Glauben, aber nicht unter Wissen subsumieren konnte.


Francisco beschloss, weder seiner Frau noch seinen Kindern von diesem Buch und Cover zu berichten. Und natürlich suchte er im Inhalt dieses esoterischen Buches nach weiteren Anhaltspunkten und Vergleichbarkeiten, stellte aber fest, dass der Buchinhalt die von Angelina geschilderten Erlebnisgeschichten nicht spiegelte.


Von ihren medialen Fähigkeiten überzeugt, berichtete Angelina auch einer Freundin in Deutschland von ihrer zunehmenden Hellsichtigkeit und dies wohl derart überzeugend, dass jene Freundin darauf sehr interessiert reagierte. Was Francisco zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass Angelina bereits mit der ein- oder anderen Frau und Mutter aus der Rudolf-Steiner-Schule ihrer Kinder, spezielle Sitzungen abgehalten hatte. Angeblich hatten jene Frauen Angelina bestätigt, dass sie hellseherische Fähigkeiten haben müsse, weil sie die Frauen, anhand mitgebrachter Familienfotos, mit deren vergangenheitsbezogenen bislang geheimgehaltenen Lebensgeschichten konfrontierte. Die Freundin aus Deutschland bezeugte ebenfalls grosses Interesse daran, dass Angelina bei ihr und ihren Freundinnen gleichfalls eine solche Fotosession abhalten würde.







 

Eine Woche später fand in Deutschland das Frauentreffen mit Familienfotos statt. Erst spät am Abend kehrte Angelina in die Schweizer Familienvilla zurück und berichtete voller Stolz von ihrem erfolgreichen Tag, bei dem sie 300 DM eingenommen habe.


Natürlich zeigte sich Francisco neugierig und fragte interessiert nach, wie sie das gemacht habe.


Worauf sie mit Stolz berichtete: sie habe Frauen, anhand ihrer Fotos, Geschichten aus deren Vergangenheit erzählt. Geschichten, die die Frauen bisher in ihrem hintersten Winkel der Psyche verbargen und die aber jetzt von ihr, infolge ihrer medialen Fähigkeiten, auf den Fotos gesehen werden konnten: Zum Beispiel sei eine Frau als junges Mädchen von ihrem Vater vergewaltigt worden. Jene Dame sei dann aufgrund der Enthüllung so verblüfft aber auch begeistert gewesen, dass sie den anderen erzählte, dass diese Angelina wohl wirklich Hellsehen können müsse, denn sie habe einen Vorfall aus ihrer Vergangenheit gesehen und beschrieben, den außer ihr niemand anders kennen würde. Später, bei den anderen Fotogesprächen, seien noch weitere verblüffende Geschichten zutagegetreten. Alle Beteiligten seien so begeistert gewesen, dass sie spontan 300 DM zusammengetragen hätten, nur damit Angelina erneut zu einem nächten Treffen käme.


Nach diesen Ereignissen fühlte sich Angelina in all ihrem Denken und Handeln bestätigt. Sie sei glücklich und sehr zufrieden, ließ sie sich vernehmen, wolle aber nun, weil sie sehr müde sei, nur noch schlafen.







 

In Franciscos Kopf tobte abermals ein Sturm der Verwirrung. Was sollte er bitte von alledem wirklich halten? Hatte Angelina tatsächlich derartige sensitive Fähigkeiten, war sie wirklich medial veranlagt? Oder waren alle Menschen über 40 einfach sensibilisiert und zugänglich für esoterische Themen, weil sie selbst auf der Suche nach ihrem eigenen Lebenssinn waren und dann einfach glaubten, was sie ohnehin hatten glauben wollen: die selbsterfüllende Prophezeiung!







 

Eine ganze Weile nach den Erlebnissen dieser Tage, erzählte Angelina wenigstens keine Engelgeschichten mehr, auch nicht von schwarzen Schatten und ähnlichem. Dafür weitete sie ihren täglichen Meditationsmarathon auf zwölf Stunden aus, was natürlich der Kinderversorgung abträglich war, sodass Francisco diesen Part auch noch übernehmen musste. Er weckte die Kinder, zog den kleinen Christiano an, machte das Frühstück für alle und kochte das Mittagessen, spielte mit Christiano, machte mit Carol und Frederico Hausaufgaben und nach dem Abendbrot sorgte er dafür, dass sie alle endlich einmal früher ins Bett kamen – und natürlich ganz wichtig: das sie auch Liebe und Streicheleinheiten erfuhren.







 

Für einmal gab es in der Familie, jedenfalls für eine geraume Zeit, weniger Unruhe, weniger lauten Streit und es war so, als sei für alle auch etwas mehr Frieden eingekehrt – jedenfalls im allgemeinen Tagesablauf.







 

Was Francisco jetzt allerdings zunehmend mehr Sorge bereitete, war die aktuelle Lage der Familien- und Haushaltskasse. Da er jetzt für den Einkauf und fürs Essen sorgen musste, Angelina selbst fast nichts mehr aß, begrenzte er die Kochgerichte auf Reis, Nudeln und Kartoffeln mit Gemüse, Butter und/oder der Kinder wegen auf Ketchup.


Fleisch in der Küche schaffte er rigoros ab, weil die Kinder, nach dem durch die Nachbarsbäuerin irrtümlich vollzogenen Schlachtfesttod ihrer geliebten Stallhasen, ohnehin kein Fleisch mehr aßen. Kurzum solidarisierte er sich mit seinen Kindern und es gab selbst zum Frühstück und Abendbrot keine Wurst mehr, nur noch Konfitüre oder allenfalls ein wenig Käse. Auch Alkohol gehörte schon länger zu jenen Ausgaben die er als zu teuer einstufte und deshalb aussparte.


Selbst den Family-Van ließen sie immer häufiger in der Garage stehen, weil das Fahren mit Bussen und Bahnen nicht nur kostengünstiger war, sondern auch mehr Spaß bereitete. Außerdem konnte man in der Schweiz mit dem ÖV nahezu überall hinkommen.







 

Dann kamen die Ostertage des Jahres 1998: Angelina bat Francisco und die Kinder darum sich einige Tage in meditativer Klausur zurückziehen zu dürfen. Doch Francisco äußerte massive Einwände und versuchte zunächst in Ruhe, später sehr viel aufgebrachter, Angelina zu einer Abkehr zu bewegen. Doch sie antwortete darauf: dass dieses Zurückziehen für sie und ihre Zukunft absolut wichtig sei und dass sie nunmehr auf die Familie keine Rücksicht mehr nehmen dürfe, weil ihr höhere Aufgaben zugeteilt worden wären.


Mit diesen Worten verabschiedete sie sich: von den Kindern mit einem Kuss auf die Stirn und von Francisco lediglich mit einem Lächeln.


Selbst nach vierzehn Stunden meditativer Klausur gab sie kein Lebenszeichen von sich. Francisco wollte sie fragen ob sie eventuell einen Tee oder eine Suppe zu sich nehmen möchte und klopfte deshalb an ihre Türe. Doch als sie sich nicht rührte, trat er besorgt in ihr Zimmer und an ihre Ruheliege. Er fand sie vollkommen entspannt und ruhig auf dem Rücken liegen, die Hände so wie eine Tote auf den Bauch gelegt und gefaltet. Francisco legte vorsichtig seine Hand auf ihre Stirn und seine Finger an ihren Hals, um ihren Puls zu fühlen. Ganz ruhig, aber doch ziemlich langsam, schlug ihr Puls an der Halsschlagader. Beruhigt atmete er auf.


Ganz leise verließ er ihr Zimmer, um sie nicht noch länger zu stören.


Nach weiteren zehn Stunden ergriff ihn abermals die Unruhe und so trat er erneut an ihre Ruheliege. Wie zuvor lag sie immer noch in der gleichen Ruhestellung und selbst das Wasserglas auf ihrem Beistelltisch schien wenig berührt. Francisco sprach sie nun ganz vorsichtig und leise an und als sie nicht reagierte rüttelte er sie sogar leicht körperlich, wohl wissend, dass es nicht ungefährlich sein würde, Meditierende abrupt aus ihrer Ruhe zu reißen. Doch Angelina zeigte keinerlei Reaktion. Verunsichert prüfte er noch einmal ihren Pulsschlag und zog sich anschließend, immer noch die eigene Unruhe in sich spürend, wieder aus ihrem Zimmer zurück.







 

In der folgenden Nacht, so gegen drei Uhr am Morgen, schreckten Francisco und die Kinder plötzlich auf und saßen senkrecht im Bett: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«, schrie Angelina ganz laut durch die Nacht. 


Francisco, Carol und Frederico – der kleine Christiano schlief gottlob ungestört weiter – liefen sofort zu ihr und traten besorgt an sie heran. Sie aber lag immer noch in gleicher Haltung und mit geschlossen Augen, dem Schein nach normal auf ihrer Liege. Francisco sprach sie an und tatsächlich reagierte sie diesmal, allerdings ohne ihre Augen zu öffnen. Mit kaum zu vernehmender Stimme gab sie zu verstehen, dass bei ihr alles in Ordnung sei, dass man sie aber bitte weiter ruhen lassen möge.


Es war sehr schwer, den Kindern eine plausible und verständliche Erklärung für das Verhalten ihrer Mutter zu geben. Am nächsten Tag, die Kinder waren bei Freunden und Klein Christiano spielte im Laufstall, als Angelina plötzlich wieder laut aufschrie, diesmal noch viel lauter und irgendwie auch bedrohlicher: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«


Wieder sprang Francisco sofort auf und rannte zu ihr. Diesmal saß sie schweißnass, hyperventilierend und mit weit aufgerissenen Augen auf ihrem Bett.


Francisco sprang äußerst erschrocken zu ihr und versuchte sie immer wieder anzusprechen und zu rütteln. Doch Angelina nahm ihn augenscheinlich nicht wahr, sondern hyperventilierte weiterhin sehr stark.


Nun rief er ebenfalls sehr laut: »Angelina, soll ich den Arzt rufen?« 


Doch seine Frau blieb nicht ansprechbar, schien ihm aber in höchster körperlicher Not, weshalb er sich entschied sofort den Notarzt zu rufen.







 

Der diensthabende Notarzt, ein Allgemein-Mediziner, kam sehr schnell und untersuchte sie sofort. Doch just in dem Moment, als dieser Notarzt ins Zimmer trat, zeigte sich Angelina normal ansprechbar und bei vollem Bewusstsein. Sie erzählte nun dem Arzt, nachdem dieser keine organischen Störungen oder Anzeichen einer körperlichen Krankheit bei ihr gefunden hatte, dass sie eine sozialtherapeutische Ausbildung und darin gelernt habe, Frust, Wut und Ängste in ein Bettkissen zu schreien. Nichts anderes habe sie gemacht. Wohlmöglich habe ihr Mann aber dieses ins Kissenschreien falsch verstanden oder interpretiert. Diese Erklärungen schienen dem Allgemein-Mediziner ziemlich plausibel und so verabschiedete er sich ohne weitere Veranlassungen zu treffen. Zuvor hatte Francisco seinerseits händeringend versucht, dem Arzt gewisse Hintergründe und Zusammenhänge aufzuzeigen, doch der Arzt hatte ihm nur geantwortet, er möge sich keine Sorgen machen, der Frau würde es durchaus gut gehen und er könne sie ruhig einmal länger schlafen lassen.


Angelina begab sich nach dieser ungewollten ärztlichen Konsultation wieder zur Ruhe und verbat sich ausdrücklich jede weitere Störung.


Francisco empfand unglaubliche Achterbahn- und Widerspruchsgefühle in sich und er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Immer wieder fragte er sich wohin das alles noch führen würde.







 

Am Abend hatte er die Idee Angelinas Freundin, die an der deutschen Grenze zu Basel lebt, anzurufen, um diese zu alledem um ihre persönliche Meinung zu bitten. Die Freundin hörte mit großer Besorgnis den Bericht Franciscos und äußerte die Meinung, dass es vielleicht gut für Angelina wäre, wenn sie für ein paar Tage zu ihr nach Deutschland käme. Angelina habe bei ihr doch mehr Ruhe, auch vor den Kindern, und sie könnten dann von Frau zu Frau offen miteinander reden.


Francisco hielt diesen Vorschlag für eine gute Idee und gewann auch schnell Angelina und die Kinder für diesen Besuch bei der Freundin; natürlich ohne den wahren Hintergrund zu nennen.


Einige Tage später fuhr alsdann die Familie nach Lörrach an die deutsche und schweizerische Grenze. Mit großer Freude und viel selbst gebackenem Gebäck und Kuchen empfing die Freundin die Zürcher Familie. Nach einer tollen Kaffee- und Kuchenschlacht, begaben sich die beiden größeren Kinder in den Garten und Angelina, Christiano, Francisco und die Freundin blieben weiterhin in der Essstube, die ein Zwischengeschoss höher lag als die Wohnstube.


Die Freundin war gerade in die Küche gegangen, als sich Angelina an Francisco wandte, der gerade mit Christiano spielte, und ihn bat, doch recht bald wieder gemeinsam heimzufahren. Francisco signalisierte der Freundin Angelinas Wunsch gerne wieder heimfahren zu wollen, weshalb diese nun versuchte, Angelina zum Bleiben zu überreden. Wie durch eine unsichtbare Giftspritze injiziert veränderte sich urplötzlich Angelina in ihrem psychischen Verhalten.


Sie sprach jetzt nur noch ganz wirr und unzusammenhängende Sätze, nahm Christiano auf ihren mütterlichen Schoß, um ihn Sekunden später auf der kleinen schmalen Mauer, die als Abgrenzung zum circa zwei Meter tiefer liegenden Wohnbereich diente, freihändig balancieren zu lassen. Francisco und die Freundin sprangen erschrocken auf, um Christiano festzuhalten. Worauf Angelina ganz ruhig und mit ausgesprochen betonter Stimme sagte: »Lasst Christiano nur, ihm passiert schon nichts, er ist doch ein Engel und kann fliegen.« 


Die Freundin sah Francisco ganz ungläubig und sehr beunruhigt an, während dieser seinen kleinen Sohn auf den Arm nahm. Dies wiederum animierte Angelina den Knaben wieder zu sich zurückzuholen um weiter mit ihm zu spielen. Die Freundin und Francisco sahen dem weiteren Treiben sehr skeptisch vom Esszimmer her zu. Mit lautem Juchzen genoss der Zweieinhalbjährige, wie seine Mutter ihn immer wieder hoch über ihre Arme in die Luft warf und dies mit dem Ausruf: »Flieg mein Engelchen, flieg!« 


Im Anschluss erzählte sie Christiano ganz wirr klingende Geschichten von Engeln, Erzengeln, Elfen und Feen. Die Freundin blieb derweil wie paralysiert sitzen und hörte und sah eine ganze Weile diesem Spiel zu, ehe sie an Francisco gerichtet flüsterte: »Mein Gott, das ist ja fürchterlich. Was ist denn mit ihr nur los? Was ist mit ihr passiert? Francisco, das können wir nicht länger verantworten. Das sieht doch sehr krank aus und sie braucht schnellstens fachärztliche Hilfe!« 


Francisco war mit der Freundin einer Meinung und beichtete ihr daraufhin, wie froh er sei, endlich nicht mehr allein mit dieser schlimmen Einschätzung zu sein.


Die Freundin rief alsdann aus dem Nebenzimmer heraus den für jenes Wochenende zuständigen deutschen Notarzt an, der eine halbe Stunde später vor Ort erschien. Sollte es nun einer dieser Zufälle sein – die es ja nach Auffassung Franciscos nicht gab – dass ausgerechnet jener Notarzt ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie war? Der Arzt stellte sich freundlich bei Angelina vor und wollte zunächst lediglich mit ihr reden.


Doch diese roch den Braten irgendwie und raunzte den Arzt nur an: »Zeigen Sie mir einmal ihr Approbation!« 


Der Arzt bemerkte Angelinas steigende Aufregung sofort und zog sich daraufhin an den Kaffeetisch zurück, um sie von dort aus weiter zu beobachten.


Hierauf gab sich Angelina wieder vollkommen dem Spiel mit Engelchen Christiano hin und hob an Lieder zu singen und imaginäre Wesen im Wohnzimmer zu begrüßen. Der Arzt beobachtete sie derweil ganz ruhig vom Esszimmer her.


Nach etwa einer halben Stunde, trat er nochmals freundlich an sie heran und sagte ihr, dass er nun zwei Möglichkeiten für sie sehen würde:







 

		Sie würde sich von ihm einige Medikamente verabreichen lassen und ihm zusichern, diese Medizin auch weiterhin einzunehmen – oder


		er müsse sie in eine psychiatrische Klinik zwangseinweisen.









 

Für welche der beiden Varianten sie sich entscheiden wolle?


Angelina lachte den Arzt daraufhin lauthals aus und hielt ihm entgegen, dass er keinerlei Macht über sie habe und sie würde sich weigern mit ihm weiterzureden.


Der Facharzt wandte sich daraufhin an Francisco und bedeutete ihm, dass er es als Facharzt für absolut zwingend ansehen würde, Angelina Ansa noch heute in die Basler PUK, die Psychiatrische Universitätsklinik einzuweisen. Dort müssten dann weitere Abklärungen gemacht und auch die Zuführung notwendiger Medikamente sichergestellt werden.


Francisco wollte nun wissen ob er denn keine andere Möglichkeit für sie sehen würde; worauf der Facharzt mit ihrer Uneinsichtigkeit und der akuthalluzinatorischen Psychose argumentierte, die keinen anderen Weg zulasse, als sie sofort, auch gegen ihren Willen, einzuweisen.







 

Es dauerte dann eine ganze weitere Stunde, bis der Arzt über das Telefon mit der Basler-PUK die Einweisung vereinbart hatte.


Mitten in der Nacht, es war mittlerweile 24 Uhr, kamen Francisco, Angelina, die drei Kinder, die Freundin und der Fachnotarzt in der PUK Basel an. Francisco war hinter dem Notarzt hergefahren, der seinerseits die Freundin mitnahm, und den Weg in die Psychiatrische Universitätsklinik Basel kannte.







 

Dort angekommen, fand der »Wahnsinn« buchstäblich seinen verheerenden Lauf!


Francisco musste mit den Kindern, die einerseits natürlich total übermüdet und anderseits auch reichlich überdreht waren, in dem türfreien offenen Wartezimmer der Klinik warten.


Angelina wurde direkt am Eingang von zwei Ärzten abgefangen und in ein Behandlungszimmer gebracht. Es lag zwar am anderen Ende des langen Klinikflures, doch drangen von dort die dramatisch klingenden Schreie Angelinas bis an das Ohr der Familie. Francisco musste die Kinder und sich beruhigen, indem er Märchen und Geschichten mit laut übertönender Stimme erzählte. Gleichwohl blieb es für sie alle unerträglich, doch fühlten sie sich ohnmächtig! Allerdings hatte er sich kurz einmal darum bemüht herauszufinden, was dort mit seiner Frau passierte, war allerdings einem Pfleger in den Arm gelaufen, der ihm berichtete, dass die Ärzte Angelina gegen ihren Willen an einen Stuhl fixieren mussten, um ihr eine Beruhigungsspritze zu geben. Sie habe zuvor ihren gesamten Handtascheninhalt mit Geldbörse und Schmuck an die Schwestern verschenkt, weil sie dafür keine Verwendung mehr hätte.


Nach weiteren eineinhalb Stunden meldeten sich die Ärzte und der einweisende Fachnotarzt bei Francisco und teilten ihm mit, dass nun alles geklärt sei. Sie hätten zunächst den diensthabenden Vormundschaftsrichter aus dem Bett klingeln und ihn von der Zwangsmaßnahme überzeugen müssen. Nun sei aber alles geklärt und Angelina sei bereits auf ihrem Zimmer und schliefe wahrscheinlich schon. Die Familie solle nun besser heimfahren und sich in der nächsten Woche telefonisch nach ihr erkundigen. Vielleicht könnte man ihnen dann schon mehr über ihren Zustand mitteilen. Es seien auf jeden Fall auch neurologische Abklärungen vorzunehmen, um einen Tumor oder Ähnliches auszuschließen.


Die restlichen Morgenstunden dieser ›kranken Nacht‹, verbrachte Francisco mit den Kindern im Hause der Freundin.


Die Stimmung an diesem Morgen danach war gedrückt und Francisco und die Freundin versicherten sich permanent und gegenseitig, dass dieser Psychiatrieweg für Angelina zunächst sicher der beste sei, auch wenn sie es bedauerten, ihr nicht anders geholfen zu haben.


Nach dem Mittagessen begab sich Francisco mit seinen Kindern wieder in Richtung Zürcher Familienvilla. Gerade fuhren sie auf der Autobahn, da klingelte Franciscos Handy. Der junge Frederico wollte unbedingt das Gespräch für seinen Vater annehmen und Francisco ließ ihn gewähren.


Nach einer Weile hörte er seinen Sohn sagen: »Mama! Wo bist Du? Aber Mama, hör doch bitte auf damit, ich bin kein Engel und ich kann nicht zu dir fliegen, ich sitze im Auto! Nein, ich springe nicht aus dem Autofenster und fliege zu dir!« 







 

Francisco nahm nun Frederico das Handy aus der Hand, um mit Angelina zu sprechen. Doch die war ihm gegenüber sehr wortkarg und teilte ihm nur noch mit, dass sie mit dem Krankenwagen unterwegs nach Uetikon am See sei, in die Psychiatrieklinik Schlössli. Basel habe keinen Platz für sie gehabt, weshalb man sie jetzt dorthin verlegen würde. Dann legte sie den Telefonhörer einfach auf.







 

Am nächsten Tag rief Francisco in dieser Klinik Schlössli an, doch von dort bekam er nur die Auskunft, dass sie am Telefon keine Angaben machen dürften, dazu müsse er schon persönlich vorbeikommen.


Natürlich wollten die Kinder mitfahren und sehen, in welchem Schloss ihre Mama jetzt wohnen würde.


Also machten sie sich alle auf den Weg, um die Klinik zu finden. Dort angekommen, durften sie leider Angelina dennoch nicht sehen, sondern mussten zunächst auf den behandelnden Arzt warten.


Eine ganze Stunde mussten sie warten, bis endlich eine Ärztin den Weg zu ihnen fand. Diese Ärztin wusste jedoch sehr wenig zu berichten, weil sie nach ihrer eigenen Aussage mit Angelina noch kein längeres Gespräch habe führen können. Als Fachärztin sei sie halt sehr stark beansprucht und würde ständig irgendwo im Haus gerufen. Wahrscheinlich wäre es deshalb ohnehin besser wenn Francisco erst übermorgen ›seine Mutter‹ besuchen käme. Dann könne sie sicher mehr sagen. In der Zwischenzeit dürfe die Familie aber davon ausgehen, dass es der ›Oma‹ im Schlössli gut gehen würde. Dann verabschiedete sich die Ärztin, ohne angehört zu haben, dass Francisco sie bezüglich ›Frau, Mutter, Oma‹ noch aufzuklären versuchte.







 

Selbstredend fuhr er mit seinen Kindern zwei Tage später wieder ins Schlössli, das immerhin rund 45 Kilometer vom Familiendomizil entfernt lag.


Diesmal durften sie Angelina hinter der Tür der geschlossenen Abteilung besuchen. Durch die Psychopharmaka fühlte sie sich sehr müde und benebelt, gab aber zu, dass es ihr im Schlössli gut gehe und sie schon einige nette Frauen und Männer kennengelernt habe.


Später konnte Francisco mit der Ärztin sprechen, die nun allerdings sehr unwirsch auftrat. Sie drückte ihm gegenüber ihr Unverständnis aus, weil ihrer Meinung nach Angelina Ansa nicht krank sei. Darüber hinaus teilte sie ihm mit,  dass sie mit Angelina zwei längere Gespräche geführt  habe, die sie von der Nichtkrankheit dieser Frau überzeugt  hätten. Meditieren habe nichts mit einer psychischen  Krankheit zu tun; schließlich würde sie selbst auch meditieren.


Francisco bat sie dann freundlich, sie möge doch bitte auch ihn den involvierten Ehemann anhören, um auch seine Schilderungen und seine Wahrnehmungen in ihre fachärztliche Diagnose mit einzubeziehen.


Die Klinikpsychiaterin brachte ihm dann tatsächlich unmittelbar ihre Aufmerksamkeit entgegen und zeigte sich nach seinen Ausführungen sehr nachdenklich und still. Dann, nach einer Weile der Besinnung, erklärte sie ihm, dass sich für sie in der Tat ein anderes, neues Bild ergeben habe. Sie dankte Francisco für seine Ausführungen und gab ihm zu verstehen, dass sie unter diesen Umständen jetzt auch von einer psychischen Erkrankung ausgehe, die sie allerdings erst sehr viel genauer untersuchen müsse.


Es kam Francisco sehr fragwürdig vor, dass der Ärztin angeblich kein ärztliches Bulletin der PUK Basel vorgelegen haben soll, oder hatte sie es vielleicht bisher nicht gelesen?


Konnte er sich denn nun auch bei diesen Klinikärzten auf niemanden verlassen?







 

Nach vier Wochen in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, mit teilweise zwangsweiser Zuführung von Psychopharmaka, wurde Angelina unter der fachärztlichen Auflage und Bedingung, dass sie die ihr verordneten Medikamente weiter einnehmen müsste, wieder aus der Fachklinik entlassen. Ehemann und Kinder wurden allerdings von dieser Entlassung überrascht und überrumpelt, weil sie von den Ärzten weder befragt noch informiert wurden.


Nur Angelina rief an jenem Morgen bei Francisco an, um ihn zu bitten sie vom Schlössli wieder nach Hause zu holen. Francisco wollte aber zunächst gerne mit der behandelnden Ärztin sprechen, doch diese hatte angeblich, nach Aussage ihrer Oberschwester, bis zum Abend keine Zeit. Von der Stationsschwester erfuhr er später, dass es zu dieser Entlassung nur gekommen sei, weil Angelina die fachärztliche Auflage, nämlich die Medikamente mindestens noch ein weiteres Jahr einzunehmen, akzeptiert und unterschriftlich bestätigt habe.







 

Keine zwei Kilometer von der Klinik Schlössli entfernt öffnete Angelina das Fenster des Wagens und warf ihre komplette Medikation hinaus. Sofort hielt Francisco den Wagen an und wies seine Frau zurecht, was ihr denn einfallen würde. Sie antwortete darauf ganz ruhig: »Du weißt doch, dass Psychopharmaka blöd und müde machen. Ich brauche das Zeug jetzt nicht mehr!« 


Natürlich beruhigte ihn das nicht und er wollte keinerlei Risiken, weder für seine Frau noch für seine Kinder eingehen. Also rief er wieder in der Klinik an und bestand darauf, dringend mit dieser behandelnden Ärztin sprechen zu können.


Als die Ärztin dann von Francisco erfuhr, was passiert war, forderte sie ihn auf, er solle seine Frau bitte umgehend in die Klinik zurückzubringen.


Jetzt explodierte Francisco regelrecht und teilte sein absolutes Unverständnis mit, ja er nannte die Ärztin sogar eine Kurpfuscherin der er seine Frau garantiert kein zweites Mal anvertrauen würde. Offensichtlich habe sie es ja auch nicht für nötig befunden, vor der Entlassung seiner Frau mit ihm, dem Ehemann und Kindesvater, zu sprechen und ihn über die Auflagen und allfälligen Konsequenzen ebenfalls aufzuklären. Sein Vertrauen in sie und ihre Klinik sei absolut erschöpft, weshalb er für die Therapie seiner Frau nach anderen Wegen suchen werde.


Wieder daheim, zeigte sich Angelina doch stark verändert. Sie ließ nicht mehr jene akuten Verhaltensauffälligkeiten erkennen und sprach auch nicht mehr über Engel und irgendwelche himmlischen Botschaften. Darüber hinaus schien sie sich auch keinen Meditationen mehr hinzugeben. Dafür aber teilte sie Francisco mit, dass sie mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. Er wolle sie ja ohnehin loswerden, denn sonst hätte er sie nicht in die Psychiatrie einliefern lassen. Außerdem habe sie einen Auftrag in Deutschland zu erfüllen und Francisco würde sich ja sicher an die Botschaft Metathrons bezüglich des gottgewollten Endes ihrer Ehe erinnern können.







 

Vier Wochen später stand der Umzugswagen vor der Tür und Angelina, Christiano und Frederico zogen zurück nach Düsseldorf, in das mütterliche Haus Angelinas und ihrer fünf Geschwister.


Francisco hatte nächtelang kein Auge zugemacht, weil er sich ständig überlegte, ob er überhaupt seine beiden Buben mit der kranken Mutter ziehen lassen dürfe. Sie hatte ihm aber angedroht, dass sie sich und den Kindern etwas antun würde, wenn er vor das Vormundschaftsgericht zöge, um ihr das Sorgerecht aberkennen zu lassen oder die Kinder bei sich zu behalten. Konnte er also verantworten und ausschließen, dass diese Frau ihre Drohung umsetzen würde?


Francisco musste davon ausgehen, dass Angelina jetzt nur noch ein psychisches Wrack war und leider damit auch zu allem fähig. Sie hatte mit Beharrlichkeit und Konsequenz diesen Rückzug nach Düsseldorf vorbereitet und sie schien ihm, auch mit diesen Drohungen, entschlossen.


Er redete sich ein, dass Angelina und die Buben bei der Mutter und den Geschwistern nicht unbeobachtet blieben und von daher eine wie auch immer geartete Gefährdung der Kinder nicht wirklich gegeben sei. Sicherheitshalber wollte er der Schwiegermutter einen Brief schreiben und sie bitten, ein wachsames Auge auf Angelina und die Kinder zu werfen.


Carol, die 13-jährige Tochter, wollte ohnehin bei ihm bleiben, auch weil es für sie mittlerweile sehr wichtig geworden war, im Kreise ihrer Schule und Freundinnen zu sein.







 

Nach dem Wegzug von Frau und Buben zeigte sich Franciscos Gefühlswelt ambivalent gestört. Einerseits verspürte er eine gewisse Erleichterung, die ihn sogar wieder etwas ruhiger schlafen ließ, doch andererseits fehlten ihm seine beiden Jungen mit ihren belebenden, wenn auch teils lautstarken Bubenkämpfen.


Das Haus war nun leer und auch etwas unwohnlich und zum ersten Mal in seinem Leben hatte Francisco das Gefühl, tatsächlich eine wesentliche Lebensaufgabe, ja einen Teil eines wichtigen Lebensabschnitts und Lebenskampfes unwiderruflich verloren zu haben. Bis dahin hatte er immer das Gefühl und die Zuversicht gehabt, dass es für alles eine Lösung gebe, und er war bereit, dafür jeweils bis zum guten Ende zu kämpfen.


Mit dieser Einstellung und Geisteshaltung hatte er viel, ja sogar sehr viel in seinem Leben erreicht und im Grunde hätte er darauf auch stolz sein können. Doch zum ersten Mal spürte er nun so etwas wie ein spezielles Schamgefühl: die Scham eines Verlierers vor sich selbst!


Dabei ging es ihm in erster Linie nicht so sehr um die Tatsache, dass er großenteils der einstigen C. M.-Drohung unterlegen war, wonach dieser ihn privat und geschäftlich kaputtmachen und aus der Schweiz jagen wollte. Nein, es war eher das Gefühl, menschlich und persönlich versagt und verloren zu haben.


Er, der Familienmensch und aus tiefem Herzen liebende Vater, hatte es nicht geschafft, seine Kinder, seine Familie zu schützen und das für ihn so wichtige Sozialgebilde, die Familie, zusammenzuhalten.


Viel Geld zu generieren, war für ihn schon lange keine sinnstiftende Handlungsmaxime mehr, weil er diesen täglichen und persönlichen Kampf um Mammon und Macht tief in seiner Seele schon immer ablehnte; weil es doch im Grunde ein Kampf gegen die Menschlichkeit, ein Kampf gegen die Seele war. Seine Seele lehnte jedenfalls tief in ihren eigenen Festen ab, den Wert des Geldes über den Wert des Menschen zu stellen. Er missbilligte jene Sicht- und Handlungsweise des Geldadels, wonach es hieß: Wer viel Geld hat, ist viel wert, wer wenig Geld hat, ist wenig wert; wer kein Geld hat, war demnach wertlos!


Er hatte seinen Seelenschmerz erst im Laufe der letzten Jahre spüren können, zu einem Zeitpunkt, als er längst schon selbst von der Macht des Geldes manipuliert worden war. Seine Seele wurde im Laufe dieser Zeit schon ziemlich angefressen. Viel zu lange ignorierte oder verdrängte er ihren Aufschrei und Schmerz. Jetzt hatte er dafür eine Abschlussrechnung bekommen und diese forderte einen verwerflich hohen Preis: seine Familie!







 

Mit der Zeit arbeitete sich Francisco etwas aus seinem emotionalen Loch heraus und er übernahm in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Wirtschaftsministerium (SECO) und einer Basler Firma für Seminar- und Kursangebote ein Subunternehmermandat als freier Seminarleiter und Coach für Start-up-Unternehmer. Innerhalb von zwei Jahren schulte er über tausend von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen und Männer im Aufbau einer selbstständigen Unternehmertätigkeit.


Mehr als 90% dieser Menschen waren noch vor dem Seminar bereit gewesen, auch ohne Schulung und vorherige Prüfung ihrer Unternehmensidee den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Sie waren bereit, allein für ihre Unternehmensidee auch ungeprüft ihre finanziellen Reserven und Rücklagen aus der obligatorischen zweiten Säule der Schweizer Altersvorsorge (BVG) zu investieren.


Doch allein nach den Seminaren und Unternehmerschulungen erkannten 80% dieser Menschen, dass ein Investment in ihre Unternehmensidee nur zu einem persönlichen und wirtschaftlichen GAU führen würde. Sie gaben nach diesen Seminaren ihre Businessidee wieder auf, weil sie selbst erkannten, dass ihnen die nötigen und verlässlichen Ressourcen und Fähigkeiten für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg fehlten. Die 20% aber, die über seine Unternehmerseminare und seine persönlichen Coachings verlässlich gereifte Business- und Finanzpläne für sich erarbeitet hatten, zeigten sich erfolgreich in der Umsetzung und Etablierung ihres Unternehmens.


War dieser wirtschaftliche und soziale Erfolg nicht auch ein guter Return on Investment (R.O.I.) für die Volkswirtschaft Schweiz, weil 80% der Teilnehmer ihre Altersvorsorgegelder für sich weiterhin sicherten und bewahrten?!


C. M., GFS, NVG respektive Franzen & Co hatten endlich und offensichtlich auch von ihm abgelassen und nichts Weiteres gegen ihn unternommen. Selbst jene letzte Betreibung der NVG, die zur Rückzahlung der angeblich zu viel ausbezahlten Arbeitslöhne an Francisco, war mittlerweile verjährt und hatte zu keinen neuen Konsequenzen geführt.


Was Francisco allerdings tief in seiner geschundenen Seele immer noch aufbrachte, war die Tatsache, dass dieser C. M. und mit ihm manch andere von Macht- und Geldverblendung Getriebene nach wie vor seine ›Multi-Level-Machtspiele‹ in Europa trieben und treiben konnten. Jeden Tag aufs Neue wurden damit Hunderte von Menschen, ja Hunderte von Familien mit Kindern in ihrer Existenz bedroht und zerstört. Den Kulminationspunkt seines ohnmächtigen Seelenschmerzes hatte er allerdings in seinem Wissen darüber gefunden, dass diese Multi-Level-Macht- und Provisionsschieber-Bande ihrerseits nicht nur weiterhin im glamourösen Saus und Braus von ihrem schmutzigen Handwerk leben konnte, sondern dass sie von der angeblich unwissenden Politik- und Gesellschaftselite dafür auch noch gelobt, hofiert und geehrt wurde und sich Recht, das im Grunde als unbeugbar galt, mit Blutgeld erkaufte.


Er hatte sich seinerzeit zu wehren versucht und hatte verloren. Doch hatte er von Anfang an auch gewusst, wer sich zu wehren versucht, kann gewinnen oder verlieren. Wer allerdings den Versuch, sich zu wehren, gar nicht erst unternimmt, der hat ja bereits verloren und niemals eine Chance zu gewinnen!


Sein Vertrauen und seine Hoffnungen ruhten nun allein darauf, dass auch C. M. irgendwann seinen Meister finden würde. Denn Menschlichkeit hatte in der Geschichte der Menschheit noch immer den nachhaltigsten aller Siege davongetragen.







 

Bei Francisco und seiner 14-jährigen Tochter Carol war endlich wieder jener innere und äußere Frieden eingekehrt, der im Allgemeinen nötig ist, um das Leben mit positiver Einstellung und Zielsetzung fortführen zu können.


Natürlich versuchte Francisco, den Kontakt zu seinen Buben aufrechtzuerhalten; jedenfalls so gut das über die Distanz von 700 Kilometern möglich war.


Angelina hatte bereits wenige Monate nach der Düsseldorf-Rückkehr die Scheidung eingereicht und diese durchgesetzt. Das Sorgerecht für die Kinder war auf beide Eltern verteilt worden, was die Sache nicht einfacher machte. Den persönlichen Kontakt zu Francisco wollte Angelina nicht mehr und so war auch die Kommunikation über Schul- und Erziehungsthemen sehr schwierig.







 

Sohn Frederico durfte während der Schulferien ein- bis zweimal im Jahr mit dem Zug zu seinem Vater fahren, weil er dies lautstark genug bei seiner Mutter einforderte und der Vater seine Reisen bezahlte. Nur Sohn Christiano wäre, nach Aussage der Mutter, zu klein und zu jung für eine solche Reise mit dem Bruder. Außerdem würde der Kleine lieber bei seiner Mama bleiben wollen, hatte sie ihm über Sohn Frederico ausrichten lassen.







 

Die Jahre vergingen und Carol Ansa war herangereift und fast schon erwachsen geworden. Sie hatte ihr Abitur bestanden und sich für ein Studium in Deutschland entschieden. Ihre Mutter Angelina hatte stark auf sie eingeredet, dass es für diesen Fall und für die Studentin wohl besser sei, bei ihr, der Mutter, und bei ihren Brüdern zu wohnen. Von Düsseldorf zur Universität nach Bochum sei es mit der S-Bahn ohnehin nur ein Katzensprung.


Schnell legte sich dann aber jene Hurra-wir-wohnen-wieder-zusammen-Euphorie zwischen Mutter und Tochter und der Wohnalltag mit den vielen Kleinigkeiten des Lebens hielt Einzug.


Immer öfter musste Carol feststellen, dass sie mit dem wiedererstarkten Meditations- und Engelgebrabbel ihrer Mutter nicht klarkam. Zusammen mit ihrem Bruder Frederico lehnte sie sich gegen diesen ›Wahn der Mutter‹ auf. Der Kampf der Kinder dauerte schon einige Monate, während Vater Francisco nur aus der telefonischen Nähe Rat und Kraft zusprechen konnte. Allerdings waren die Kinder, anders als Francisco, der festen Überzeugung, dass ihre Mutter nicht wirklich krank sei, sondern eben nur ›etwas spinnen‹ würde. Deshalb müsse sie aber nicht gleich zu einem Psychiater oder gar in eine Klinik gebracht werden. Zumal Angelina selbst nach wie vor uneinsichtig zu ihrem krankhaften Verhalten stand.







 

Mit seinem 18. Lebensjahr vertrat Sohn Frederico die Auffassung, dass er genug von den Auseinandersetzungen mit seiner Mutter habe. Dieses ewige Meditieren und ihr Reden von schwarzen Männern die angeblich ums Haus herumschlichen, von Engelsbotschaften und von Mobbing in der Schule sei für ihn schon lange nicht mehr auszuhalten. Er sprach deshalb seinen Vater schon beim letzten Zürichbesuch darauf an, dass er beschlossen habe wieder zurück zu ihm in die Schweiz zu ziehen. Carol entschied sich daraufhin ebenfalls kurzerhand, unter diesen Umständen lieber auch bei der Mutter aus- und in die Wohnung ihres Freundes einzuziehen. Kein Wunder, dass Francisco ein ungutes und beklemmendes Gefühl bekam, weil nun sein 11-jähriger Sohn Christiano ganz alleine bei seiner psychisch kranken Mutter blieb.


Die ehemalige Schwiegermutter war leider auch vor einigen Monaten verstorben und die Geschwister von Angelina waren nicht ansprechbar gewesen, weil sie beim Antritt der mütterlichen Erbschaft erfahren hatten, dass ihre Schwester Angelina mit ihrer Familie schon einiges von der Erbmasse respektive vom Schweizer Bankkonto der Mutter für sich abgezweigt hatte. Diese Erbschaftsminderung löste einen messerscharfen Streit zwischen den Geschwistern aus und so wollten sie nichts mehr miteinander zu schaffen haben. Diese Geschwister jetzt anzurufen, wäre sicher Öl ins Feuer gegossen, dachte sich Francisco.


Alsdann rief er beim Jugendamt in Düsseldorf an und schilderte seine Ängste und Sorgen um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes Christiano.


Das Jugendamt berichtete einige Wochen später, dass sie vor Ort gewesen seien und mit der Kindesmutter und mit Christiano selbst hätten sprechen können. Allerdings habe die Kindesmutter keinen kranken Eindruck auf sie gemacht, sondern ihnen berichtet, dass er, Francisco Ansa, seiner Exfrau wohl immer noch einen Verfolgungswahn andichten wolle. Dies hätte er bereits damals in der Schweiz versucht und sie sogar in die Psychiatrie gebracht, nur weil sie aufgrund seiner finanziellen Schwierigkeiten, die durch seine Kündigung entstanden seien, viel und oft habe weinen müssen.


Wow! Das klang in der Tat nach seiner Exfrau Angelina!







 

Francisco sandte dann den Einweisungsschein des damaligen Facharztes und Psychiaters aus Lörrach in Kopie an das Jugendamt und den psychiatrischen Dienst des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, mit der nochmaligen Bitte um Unterstützung und Hilfe. In seinem Begleitschreiben bat Francisco darum, dass Angelina Bernardo-Ansa gegebenenfalls erneut von einem Facharzt untersucht werden sollte, um sicherzustellen, dass weder eine Eigengefährdung noch eine Gefährdung des minderjährigen Sohnes vorliegen würden.


Der Leiter des psychiatrischen Dienstes hatte Francisco Ansa dann persönlich angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er keine Möglichkeit sehe, Frau Bernardo-Ansa amtsärztlich zu untersuchen, weil diese eine rein freiwillige Untersuchung grundsätzlich ablehnen würde.


Allerdings bestätigte der Facharzt und Psychiater auch, dass er im Gespräch mit ihr gewisse Anzeichen einer psychischen Krankheit ausgemacht habe. Leider könne er aber nichts weiter unternehmen. Auch weil das Gesetz für einen solchen Fall keine Zwangsuntersuchung vorsehen würde.







 

Der zuständige Leiter des Jugendamtes hatte da schon bessere gesetzliche Möglichkeiten für sein Handeln gesehen, doch eben auch nicht ohne ein amtsärztliches Attest oder die Erkenntnis einer Gefahr im Verzug gegen das Wohl des Minderjährigen oder ohne eine gerichtliche Verfügung. Gleichwohl sagte er zu, noch einmal die Sozialarbeiterin zur Kindesmutter zu schicken, um zum wiederholten Male mit der Mutter und mit dem Minderjährigen zu sprechen; mehr könne er im Moment wirklich nicht tun.


Francisco wartete daraufhin wieder Tag für Tag ab, ob das Jugendamt ihm bald berichten würde; doch vergeblich.


Carol Ansa war zwischenzeitlich auch in der Wohnung der Mutter gewesen und konnte berichten, dass sich ihre Mutter nun eine Glatze geschoren hätte, weil sie angeblich die bösen Schatten auf ihrem Kopf nicht mehr habe ertragen können.


Wenige Tage später rief der Schulleiter von Christianos Schule bei Francisco an und teilte ihm mit, dass er sich um Christiano Sorgen mache, weil dieser bereits seit Tagen nicht zur Schule komme. Die Mutter habe der Schule ganz wirre E-Mails und Briefe geschrieben, die wohl als Entschuldigung verstanden werden sollten. Sie habe außerdem an den letzten Elternsprechtagen ein riesiges Geschrei in der Schule veranstaltet, bei dem niemand habe nachvollziehen können, worum es ihr eigentlich gegangen sei. Die Frau erscheine ihm psychisch krank.


Frederico bat daraufhin den Schulleiter, seine Beobachtungen und Einschätzungen zum Gesundheitszustand seiner Exfrau bitte dem Jugendamt und der Schulbehörde mitzuteilen, was der Pädagoge zusagte. Im Gegenzug versprach der Vater, sich umgehend um den weiteren Schulbesuch des Sohnes zu kümmern.







 

Wieder vergingen viele Tage in Angst und ohne jede Mitteilung einer Behörde, sodass Francisco nochmals beim Jugendamt anrief. Doch abermals bekam er die Auskunft, dass die Sozialarbeiterin keine Auffälligkeiten bei der Kindesmutter festgestellt habe, weshalb das Jugendamt nichts weiter in dieser Sache unternehmen könne.


Francisco hatte längst die Geduld verloren und dem Jugendamtsmenschen erklärt, dass er ihn persönlich zur Rechenschaft ziehen werde, sollte irgendwann doch etwas mit seinem Kind passieren.


Der Vertreter der Jugendbehörde antwortete daraufhin nur: »Machen Sie das!« Dann legte er den Telefonhörer einfach auf. Nun war Francisco so richtig in Rage gekommen, sodass er sofort einen Brief an das Familiengericht, aber auch an den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf verfasste. Letzterer reagierte nach drei Tagen mit einer Emailantwort, wonach er sich der Sache annehmen werde, aber um Geduld bitte. 


Aus seinem persönlichen Studium der Sozial-, Kultur- und Politikwissenschaften, mit Schwerpunkt Sozialrecht und Gemeinwesenarbeit kannte er noch den einschlägigen Paragrafen 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der dem Gericht erlaubte, Maßnahmen zum Schutze des Kindeswohls zu ergreifen, wenn die Kindeseltern dazu nicht oder nicht mehr in der Lage wären. Auf der Basis und mit Bezug auf diesen Paragrafen, sandte Francisco nun dem Familiengericht seine Anzeige und betonte, dass es in diesem Fall um eine Gefahr im Verzuge gehen würde, die ein dringendes und sofortiges Handeln des Familiengerichts erfordere.


Postwendend hatte das Gericht gehandelt. Es erteilte dem Jugendamt nun den offiziellen Auftrag die Lage vor Ort, das heißt in der Wohnung der Kindesmutter, im Sinne des Kindeswohles abzuklären und dem Gericht unverzüglich Bericht zu erstatten.


Währenddessen war auch Sohn Frederico von großer Sorge um Mutter und Bruder befallen und flog sofort nach Düsseldorf um dort nach dem Rechten zu sehen.


Vor dem Haus respektive der Wohnungstür der Mutter angekommen, klingelte er mehrfach und immer wieder an der Haustüre. Doch niemand öffnete. Er ging ums Haus herum und sah seinen jüngeren Bruder auf dem Balkon stehen. Natürlich freute sich Christiano sehr, seinen größeren Bruder Frederico zu sehen, und rief ihm zu, dass er leider keinen Schlüssel für die Wohnungstür habe, um zu öffnen. Die Mutter sei in ihrem Schlafzimmer und würde schon einige Stunden meditieren. Frederico musste notgedrungen zwei weitere Stunden vor der Wohnungstür warten, ehe die Tür geöffnet wurde.







 

Angelina hatte sich zunächst ebenfalls gefreut, ihren Sohn Frederico wiederzusehen, doch schon bald fing sie an, ihm Vorhaltungen zu machen, dass er jetzt seine dunklen Schatten von seinem Kopf in ihre Wohnung getragen hätte. Diese schwarzen Mächte seien jetzt wieder in ihrer Wohnung und nun müsse sie sehen, wie sie die wieder herausbrächte.


Christiano berichtete seinem Bruder später, dass er schon einige Tage in der Wohnung bleiben musste, weil draußen irgendwelche Gestalten nach seinem Leben trachten würden; jedenfalls habe ihm das seine Mutter gesagt.


Nach dem Telefonat mit seinen Söhnen sah Francisco erneut akuten Handlungsbedarf. Es war zwar schon nach 19 Uhr, aber das Jugendamt hätte ja sicher einen Notdienst. Aus dem Internet hatte er sich die Notdienstnummer herausgesucht, doch nach dem Wählen stellte er fest, dass er lediglich mit der allgemeinen Telefonzentrale der Stadtverwaltung verbunden war. Nun musste er tatsächlich irgendeiner unbedarften Telefonistin den Sachverhalt und dessen Dringlichkeit schildern, was allein schon seinen Puls nach oben trieb. Die Telefonistin versicherte, sich alles notiert zu haben, um den Notdienstvertreter des Jugendamtes umgehend zu verständigen. Zu seiner größten Überraschung erhielt er bereits nach 15 Minuten einen Anruf des Jugendamtvertreters. Diesem schilderte er nochmals den vorliegenden Sachverhalt und Notfall; worauf dieser ihm versprach, den minderjährigen Christiano umgehend aus der Wohnung der Mutter zu holen und ihn in die Obhut der Schwester Carol Ansa, mit der er zuvor telefonieren wollte, zu übergeben. Francisco bedankte sich herzlich und atmete tief durch. Sollte er endlich einen Schritt weitergekommen sein?







 

Das Jugendamt entschied sich einige Tage später – wahrscheinlich auch aufgrund der parallel eingetroffenen familiengerichtlichen Aufforderung – Christiano offiziell und vorsorglich aus dem Gewahrsam der Mutter zu nehmen und ihn in die Obhut der Schwester zu geben. Jedenfalls bis sich die Frage hinsichtlich einer psychischen Erkrankung der Mutter geklärt habe.







 

Zwei Monate später kam es zu einer weiteren Eskalation: Angelina Bernardo-Ansa war von der Polizei in ihrer Wohnung verhaftet worden, weil sie trotz mehrfacher gerichtlicher Aufforderung einem Gerichtstermin unentschuldigt ferngeblieben war, bei dem sie einen Offenbarungseid hätte leisten sollen. Dieses unentschuldigte Fernbleiben löste automatisch einen gerichtlichen Haftbefehl aus. Die Polizisten berichteten Carol Ansa, dass sie der Frau Angelina Bernardo-Ansa sogar Handschellen hätten anlegen müssen, weil diese sich der Verhaftung derart stark widersetzt habe.







 

Francisco wollte nicht glauben, was er von seiner Tochter hörte. Was war denn das jetzt wieder? Wie konnte man diese psychisch kranke Frau, die ärztliche Hilfe brauchte, verhaften und in ein Frauengefängnis bringen? Umgehend verfasste er einen Brief an das Vormundschaftsgericht und ließ diesen vorsorglich von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, denn er wollte kein Risiko eingehen und Zeit verlieren, nur weil man ihm, dem geschiedenen Ehemann, eventuell nachher seine Rechte dazu absprechen würde. Dieser Brief verfehlte seine Wirkung offensichtlich nicht und die Vormundschaftsrichterin sandte umgehend einen Psychiater ins Frauengefängnis.


Der Facharzt sprach lange mit Angelina und legte in einem 41 Seiten umfassenden Gutachten dar, dass bei Frau Angelina Bernardo-Ansa eine schwere psychische Erkrankung vorliegen würde. Aufgrund dieser akuten psychischen Krankheit empfahl er dem Gericht die sofortige Aussetzung des Haftbefehls und die umgehende Überstellung der Kranken in eine geschlossene psychische Fachklinik. Dieser fachärztlichen Empfehlung folgte das Vormundschaftsgericht Düsseldorf binnen weniger Stunden.







 

Es dauerte dann ganze sechs Monate bis Angelina wieder aus der Klinik entlassen wurde. Zuvor war dort ein spektakuläres Hin und Her abgelaufen, weil Angelina nach drei Monaten geschlossener Abteilung in die offene Psychiatrieabteilung verlegt worden war, unter der Auflage, ihre Medikamente freiwillig weiter einzunehmen. Die Ärzte hatten dann allerdings anhand des Blutbildes festgestellt, dass sie ihre Medikamente nicht eingenommen hatte, weshalb sie zurück in die geschlossene Abteilung verlegt werden musste.


Dass dieselben Fachärzte sie nunmehr auf Basis der gleichen Absprache und Auflage aus der Klinik entlassen hatten, trieb Francisco Falten des Unverständnisses ins Gesicht.







 

Der Familienrichter, der nun die Sorgerechtsfrage Christianos zu klären hatte, baute aber offensichtlich auf diese Klinikentlassung und das fachärztliche Gutachten. Dieses legte dar, für Francisco nicht nachvollziehbar, dass unter der Voraussetzung, dass Frau Bernardo-Ansa ihre Psychopharmaka weiterhin einnehmen würde, keine akuten Gefahren von dieser Frau ausgehen würden.


Weil die Mutter demnach amtsärztlich unbedenklich und nach Hause entlassen, legte der Richter des Familiengerichts Francisco nun nahe, dem späteren Gerichtsbeschluss vorab zuzustimmen, wonach der Minderjährige wieder in die Obhut und unter das Sorgerecht der Mutter gestellt werde, wenn gleichzeitig das Jugendamt mit der weiteren Betreuung beauftragt würde. Christiano Ansa hätte ohnehin vor Gericht ausdrücklich darum gebeten, wieder bei seiner Mutter und nicht bei seinem Vater oder seiner Schwester leben zu dürfen. Das Gericht würde darüber hinaus davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Vater derart stark zerrüttet sei, dass ein weiteres gemeinsames Sorgerecht nicht mehr infrage käme.


Im abschließenden Gerichtsentscheid wurde das Sorgerecht für den minderjährigen Christiano allein auf die Mutter übertragen.







 

Sollten nun alle seine Kämpfe irgendwie zu einem Ende gekommen sein?


Francisco zog sein persönliches Fazit, wonach er viele kleinere Kämpfe gewonnen, doch die entscheidenden und wesentlichen Schlachten leider verloren hatte.


Ein Fazit, das irgendwie auch zu diesem verregneten kalten November des Jahres 2006 passte, der ihm eine Art Weltuntergangsstimmung zu verbreiten schien.


Er erinnerte sich diesbezüglich an einen ganz bestimmten Tag in diesem November und es stand vor ihm, als wäre es heute: Bereits am Morgen hatte er sich ziemlich krank und fiebrig gefühlt und war von einer undefinierbaren inneren Unruhe getrieben worden.


Zum Abend hin musste er dann feststellen, dass sein Fieber weiter angestiegen war; so bat er seinen Sohn Frederico, den Hausarzt zu rufen. Doch komischerweise zeigte seine Erinnerung an dieser Stelle nun eine Lücke, denn er konnte sich nicht mehr so genau an die nachfolgenden Geschehnisse erinnern.


Woran er sich aber erinnerte, war, dass dieser Arzt ihn abgehorcht und untersucht hatte, und später – ach ja, später hatte er eine Spritze bekommen die ihn ziemlich müde machte und ihm einen abgefahrenen Albtraum bescherte: Er sah sich selbst schlafend in seinem Bett liegen. Plötzlich trat C. M. durch die scheinbar perforierte Wand hindurch, direkt neben sein Bett. Dieser versuchte nun, ihn, den Schlafenden, wach zu rütteln. Mit süffisantem Grinsen rief er dabei immer wieder: »Aufwachen, Francisco, es ist Totensonntag!« 


Francisco wollte sofort aufwachen, doch wie er es auch anstellte, er vermochte es nicht.


C. M. liess indes nicht locker und seine Stimme wurde immer eindringlicher und bedrohlicher: »Francisco, jetzt wach endlich auf, es ist DEIN Totensonntag!« 


Schweißnass, vollkommen entnervt und abgekämpft hatte er immer wieder aufs Neue versucht, aufzuwachen und sich aufzurichten.


Endlich dann, nach schier unzähligen Bemühungen und krampfhaften Körperbewegungen, wachte er auf. Doch selbst jetzt nach dem Aufwachen, kostete ihn das Aufrichten im Bett viel Kraft und Anstrengung. Allein die unmittelbare Dusche: warm, kalt, warm, kalt, brachte ihn ins normale Leben zurück und ganz allmählich wuchsen auch seine Lebenskräfte wieder.


Draußen regnete es immer noch kräftig und der Tag schien so zu beginnen, wie der vorherige aufgehört hatte: kalt, nass und deprimierend!


Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit machte er sich lediglich eine Tasse Kaffee zum Frühstück, denn Appetit hatte er keinen. Mit der Zeitung die er morgens gerne las, setzte er sich in die Küche. Nach dem dritten Schluck Kaffee und dem zweiten Blick auf die Zeitung realisierte er plötzlich, dass es sich heute um die Sonntagszeitung handelte. Irgendwie schien er in den letzten Wochen sein Zeitgefühl verloren zu haben, denn er konnte sich immer schwerer daran erinnern, welcher Wochentag war.


Doch halt, was war das?! In hohem Bogen spuckte er seinen Kaffee aus und las die Schlagzeile seines Sonntagsblattes: Totensonntag der Ewigkeitssonntag!



»Ja ist das möglich? Ist denn heute wirklich Totensonntag?«, hörte er seine innere Stimme fragen. 


Francisco wollte und konnte es nicht glauben. Wie konnte das sein?


Dieser Albtraum der ihn zuvor so plagte, weil C. M. durch die porös scheinende Wand getreten war und ihn immer wieder für den Totensonntag aufwecken wollte? Und jetzt das: Heute war tatsächlich Totensonntag! Gespenstisch!


Wie Hammerschläge auf seinen Kopf kamen ihm plötzlich diese lautaufschrillenden Türglockensignale vor, die entlang dieser Ereignisse an seine Ohren drängten. Erst nach dem fünften Läuten fand er zurück in die Gegenwart und ging an die Türsprechanlage: »Ja bitte«, rief er in das Mikrofon. 


Darauf eine Stimme: »Herr Francisco Ansa, mein Name ist Lachti. Ich bin von der Kantonspolizei Zürich, dürfen wir bitte hereinkommen?« 


Bei dem Wort Kantonspolizei zuckte er zusammen. Was konnte denn die Polizei von ihm wollen?


Durch den Türspalt sah er zwei uniformierte Polizisten. »Herr Francisco Ansa? Wir haben Ihnen eine dringende Nachricht zu übermitteln: Die Kriminalpolizei Düsseldorf bittet Sie, sofort nach Düsseldorf in die Wohnung Ihrer Exfrau zu kommen!« 


Auf Franciscos besorgte Nachfrage, worum es denn genau gehe, wussten die Beamten keine Antwort. Francisco packte eine Tasche und lief sofort zum Bahnhof. Doch plötzlich spielte ihm dieser retrospektive Novembernebel wieder einen Streich, in dem er seine Erinnerung an jene Bahnfahrt nach Düsseldorf total vernebelte.







 

Lichter wurde es erst wieder nach seiner Ankunft in Düsseldorf. Er sah nun, wie er mit großen und hastigen Schritten die Treppe hinaufstürmte, zur Wohnung seiner Exfrau. Dort traf er auf viele unbekannte Menschen, einige davon waren uniformiert. Im Wohnzimmer fand er seine Exfrau Angelina in einen Kunststoffsarg gelegt. Die stummen und traurigen Blicke der Anwesenden wiesen ihm den Weg ins Kinderzimmer. Hier traf er auf zwei zivil gekleidete Männer, die ihm sofort entgegentraten.


Der eine stellte sich vor als: Kriminalpolizei, Oberkommissar Heinz Müller und der andere als: Jugendamt, Peter Petermann. 


Dann blieb ihm plötzlich das Herz fast stehen; auf dem Bett sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: den toten Körper seines Kindes Christiano!


Der Junge schien vollkommen abgemagert und sein Gesicht war aschfahl und weiß.


Francisco spürte, wie ihm die eigene Atemluft ausging und wie seine Knie anfingen zu zittern. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt, ging er auf das Bett des Jungen zu und nahm den Leichnam auf seine Arme. Auch sein eigenes Blut, sein eigenes Leben wollte aufhören zu pulsieren. Kaum noch spürbar für ihn erstarrte sein Bewusstsein.


Vollkommene Leere und Stille breitete sich in ihm aus.


Langsam, ganz langsam glitt ihm der tote Körper seines Buben aus seinen Armen zurück aufs Bett. Kraftlos sank er am Bettkasten entlang bis auf den Boden. Dort saß er, den Blick starr und den Geist leer.


Die Zeit und alles Leben schienen stehen geblieben. Doch leise und kaum hörbar drangen nun aus dieser leeren und endlosen Stille seine monoton wiederholten Worte: »Ihr Verbrecher; ihr Mörder! Ihr Verbrecher; Ihr Mörder!« 


Jetzt war ihm tatsächlich das Letzte und Wichtigste aus seinem Leben genommen worden: das Leben eines seiner Kinder! Dann, plötzlich, fühlte er die Wut und den Gedanken in sich aufsteigen, wonach dies alles nicht ungesühnt bleiben sollte.







 

Er sprang auf und erhob seine Fäuste gegen die Beamten. »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen; alle!«, stammelte er. Dann hatte er schlagartig keine Atemluft mehr bekommen und rannte aus der Wohnung, hinaus in die Nacht. 


Er rannte, rannte, rannte, immer weiter. Irgendwie konnte er gar nicht mehr aufhören zu rennen, sodass er so lange weiter rannte, bis dieses fürchterlich laute Klingeln in sein Bewusstsein respektive an sein Ohr drang. Vom Schrecken erneut durchgeschüttelt, fiel sein Blick auf den Boden und er bemerkte, dass er mitten auf den Tramgleisen lief und dass dieses laute Klingeln und Läuten offensichtlich von einer Tram herrührte, die ihm bedrohlich nah auf den Fersen war. Er musste hier weg; er musste am besten sofort springen! Doch wie er es auch anstellte, er kam einfach nicht weg von diesen Schienen. Mit letzter Anstrengung wagte er einen kräftigen Absprung zur Seite, hinein in die angstversprühende Dunkelheit. Leider hatte er weder sehen noch spüren können, wie und wo er gelandet war. Auch schienen sich seine Augen nur schwer an diese Dunkelheit gewöhnen zu wollen. Gottlob war aber endlich diese furchterregende Tram an ihm vorbeigefahren, jedenfalls glaubte er das vernommen zu haben. Doch wieso hörte sie immer noch nicht auf, so alarmierend und drohend zu läuten? Wieder und immer wieder vernahm er ihre Drohungen. Dann, schlagartig, war alles still; totenstill! Francisco versuchte in diese Stille hineinzuhorchen. Irgendetwas musste doch zu hören und irgendwann auch einmal zu sehen sein.


Von irgendwoher kam grelles Licht auf ihn zu; und nun konnte er sogar schemenhaft die Umrisse von Menschen erkennen. Er vernahm menschliche Stimmen und spürte, wie jemand seine Stirn berührte und bald darauf sagte: »Ich glaube, das Schlimmste hat er jetzt überstanden!« 


Im gleichen Moment ahnte er, dass er sich bei seinem verzweifelten Tramrettungssprung wohl verletzt haben musste. Ob vielleicht seine Augen etwas abbekommen hatten? Das Stimmengewirr flößte ihm etwas Angst ein und er fragte sich, ob seine Augen verbunden waren oder ob er sie vielleicht doch nur geschlossen hatte? Wenn seine Augen nur geschlossen wären, müsste er sie öffnen können. Doch halt, wahrscheinlich wäre es zunächst besser, tiefer in den Körper hineinzuhorchen, so, wie er es schon oft gemacht hatte. Vielleicht könnte er ja spüren ob und wo er Schmerzen hätte: doch nichts!


Nur seinen ausgetrockneten Hals und diesen undefinierbar schlechten Geschmack im Mund registrierte er. Kurzentschlossen öffnete Francisco vorsichtig seine Augen und sah in weiß verschleierte Gesichter.







 

»Hallo Herr Ansa, ich bin Dr. Petra Siegenthaler! Sie sind im Spital Zimmerberg, in Horgen; können Sie sich erinnern?« 


Francisco suchte sofort krampfhaft in seinem Kopf nach einer Erinnerung: Wieso lag er in Horgen im Spital Zimmerberg, wie war denn das nur möglich? Er war doch gerade eben noch in (…) Aber natürlich! Das Fieber! Jetzt war es ihm wieder eingefallen. Er hatte des Fiebers wegen und weil er sich so fürchterlich schlecht und schwach fühlte, seinen Hausarzt anrufen lassen. Dieser war aber erst sehr spät zu ihm gekommen; und nur schwach konnte er sich jetzt erinnern, dass dieser Hausarzt etwas von H1N1-Virusgrippe und von bedrohlich steigendem Fieber gesagt hatte. Dann die Spritze! Allein was später mit ihm geschehen war, daran konnte er sich bei aller Kopfanstrengung nicht mehr erinnern.







 

Doch halt, Christiano! Was war mit Christiano?


Angestrengt forschte er in seiner langsam zurückkommenden Erinnerung und bekam allmählich eine Ahnung.


Als sein ältester Sohn Frederico später ins Spital kam und sich über die zunehmende Genesung seines Vaters sichtbar freute, fragte er ihn vorsichtig nach dem Befinden seiner Geschwister. Frederico bestätigte ihm nunmehr seine Vermutung und was er sich so sehnlich und aus tiefem Herzen gewünscht hatte: alle seine Kinder waren wohlauf, gesund und lebten!


Der Tod Christianos und diese Nebelzugfahrt mussten, dem Herrgott sei Dank, einer fiebrigen Albtraumkonstruktion entsprungen sein. Allein die Inhalte seiner persönlichen Ängste, insbesondere diejenigen um das Wohl und Leben Christianos, waren dennoch real und existent.


Genauso real und existent wie alle Ereignisse mit der GFS und NVG; genauso real und existent wie die Zerstörtheit seiner Ehe; genauso real und existent wie die psychische Krankheit seiner Exfrau; und genauso real und existent wie das not- und todbringende Treiben dieses Multi-Level-Geld- und Macht-Gurus Carl Meyer.


Meyer würde sicher mit seinem europäischen GFS-Konzern, der Global Financial Services Group, auch weiterhin dafür sorgen, dass persönliche Geld- und Machtstellungen einhergingen mit der ihr immanenten Einsicht: Geld fressen Seele auf!
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Geld fressen Seele auf

 


 

Auf seinen immer kraftloser werdenden Armen trug Francisco Ansa den toten Körper seines minderjährigen Sohnes Christiano. Der Dreizehnjährige wirkte abgemagert, ja fast ausgemergelt und dem sonst durchaus kraftvollen Vater fiel es erkennbar schwer, diesen leblosen Knabenkörper auf seinen Armen zu halten. Mit letzter Anstrengung ließ er den toten Jungen auf das Bett zurückgleiten, um sich in der gleichen Sekunde unter leisem Schluchzen auf den Boden sinken zu lassen. 


Seine schmerzerstickte Stimme brachte es kaum hörbar hervor: »Ihr Verbrecher, ihr Mörder!« 







 

Heinz Müller, dem Kriminaloberkommissar der Düsseldorfer Kriminalpolizei, fehlten in diesem Moment nicht nur die Worte, sondern offensichtlich auch die Fantasie, um dem Vater irgendetwas Aufbauendes zu sagen. Er schaute stattdessen nur hilflos zu dem Vertreter des Jugendamtes hinüber, der seinerseits aber auch nur regungslos dastand und auf das Bett des toten Jungen starrte. Absolute Trost- und Hilflosigkeit erfüllte das kalte Kinderzimmer.







 

Nebenan in der Wohnstube dieser kleinen Dreieinhalbzimmerwohnung, die im noblen Düsseldorfer Vorort Angermund lag, standen bereits zwei kunststoffbeschichtete Särge der KTU Düsseldorf. In einem dieser Transportvehikel der kriminaltechnischen Untersuchungsbehörde lag der ebenfalls leblose Körper der Angelina Bernardo-Ansa, der Exfrau Franciscos und Mutter des toten Christiano.







 

Aus dem Kinderzimmer heraus verfolgte der Kriminalkommissar mit einem Auge das Arbeiten seiner Kollegen im Wohnraum nebenan.


Plötzlich sprang Francisco Ansa auf, stellte sich vor den Kriminalkommissar und den Vertreter der Jugendbehörde und rief ihnen mit erhobenen Fäusten und erstickter Stimme zu: »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen – alle!« 


Unmittelbar danach verließ er eilig die Wohnung seiner Exfrau und verschwand in der regnerischen Nacht.







 

Die Nässe und die Kälte spürte Francisco nicht und er lief ohne jedes Ziel einfach so weit wie ihn seine Füsse, die ihn im Grunde gar nicht tragen wollten, dann doch trugen. Weder spürte er seinen Körper noch empfand er irgendwelche Gefühle; da war nur noch Leblosigkeit, absolute Leere und Stille.







 

Wie er später in jenen Zug, der von Düsseldorf nach Zürich fuhr, gekommen war, daran erinnerte Francisco sich nicht mehr – auch hier nur absolute Leere.


Vollkommen apathisch saß er nun in diesem Zugabteil und starrte immerzu und mit leerem Blick aus dem Fenster hinaus. Der Novembernebel hatte die einst wunderschön anzusehende Außenwelt in sich eingehüllt und ihr somit ein gespenstisch anmutendes Aussehen verliehen.


Langsam, ganz langsam glaubte er, nach dieser unendlichen Leere sich selbst wieder etwas spüren zu können; die Angespanntheit seines Körpers, seine Schwäche und Müdigkeit. Wie gerne würde er jetzt schlafen und sich ausruhen!


Doch der erlösende Schlaf wollte einfach nicht zu ihm finden.


In der Leere seines immer noch schmerzbetäubten Bewusstseins nahm er allmählich das endlose, monotone Fahrgeräusch des Zuges wahr. Dann, ganz plötzlich, tat sich ein kleines Loch in diesem Novembernebel auf und Francisco glaubte, im Nebelriss ein Gesicht zu erkennen. Blitzartig war er sich dann ganz sicher! Es war ein ihm sehr bekanntes Gesicht: Christianos! Warum aber war es so aschfahl, weiß und so starr? So plötzlich, wie sich das Nebelloch aufgetan hatte, war es wieder verschwunden, zusammen mit Christianos Gesicht und der Erinnerung an jene fürchterlichen Ereignisse.


Alles war nun vernebelt.


Nach einer schier endlosen Weile in der Monotonie des Zuggeräusches traf sein Blick erneut auf ein Loch im Nebel, das ihm jetzt aber viel grösser erschien als das vorherige. Tief, ganz tief tauchte nun sein Bewusstsein in dieses neue Nebelloch hinein und sogleich fühlte er sich umhüllt von einer beschaulichen, gar wundersamen Ruhe. Kurz darauf gewärtigte er vogelperspektivisch zu erkennende, vertraute Bilder aus seiner bewegten Vergangenheit.







 

Er erkannte das Jahr 1998. Angelina, seine Ehefrau, war gerade aus dem Schlössli wieder heimgekommen und bereits kurze Zeit später hatte sie Francisco mitgeteilt, dass sie ihn jetzt verlassen und mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. 


Die Kinder waren deprimiert und hin- und hergerissen, weil sie diese Trennung der Eltern doch absolut nicht wollten. Der elfjährige Frederico und sein um acht Jahre jüngerer Bruder Christiano ließen sich später von ihrem Vater überreden, sich doch zunächst einmal in Düsseldorf umzuschauen, wie man im Hause der Oma so leben könnte.


Tochter Carol, die Vierzehnjährige, hatte sich entschieden, lieber bei ihrem Vater und bei ihren Freundinnen zu bleiben. Ausserdem spekulierte sie darauf, endlich wieder ein eigenes Zimmer zu bekommen und endlich keine Engelgeschichten mehr anhören zu müssen. Ihre Mutter, Angelina, hatte nämlich viele solcher Engelgeschichten und darüber hinaus auch viele Geschichten von himmlischen Initiationsprozessen, die sie auf ihren Astralreisen erlebt haben wollte, erzählt. 


So war sie eines Tages auch gekommen und hatte diese Botschaft des höchsten Engels Metathron, dem, wie sie sagte, höchsten Engel an Gottes Seite, übermittelt: Gott persönlich habe ihr und Francisco über Metathron mitteilen lassen, dass nunmehr die Ehezeit Ansa beendet sei. Angelina möge nach Deutschland zurückkehren, um dort ihre sofortige Aufgabe als Heilerin anzutreten.


Francisco war schockiert, damals wie heute – und sofort kamen ihm seine damaligen Gedanken wieder in den Sinn: »Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.« 


Waren das nicht kirchlich gesalbte Worte, die bei Hochzeiten für feuchte Augen sorgten? Sie erschienen ihm unter diesen Umständen fast sarkastisch, weil der einst wortimmanente Glanz einer dumpfen Ohnmacht gewichen war. Zumal Francisco und Angelina seinerzeit nur standesamtlich heiraten durften, weil Angelinas katholisch geprägte Familie und ihr Haus-und-Hof-Pfarrer befunden hatten, dass dieser Protestant Francisco, der ja schon einmal geschieden worden war, zu unrein für eine katholisch-kirchliche Hochzeit wäre.


Doch einmal angenommen, Angelina hätte diese Botschaft tatsächlich von Gott erhalten, warum sollte jetzt eigentlich Gott diese Ehe für beendet erklären, wenn sie doch gar nicht vor ihm geschlossen worden war? Oder sollte der Umkehrschluss dazu richtig sein: Was Gott nicht zusammenfügt, wird er später scheiden?



Anyway. Francisco war damals jedenfalls ziemlich perplex und verstört gewesen, als Angelina ihm jene göttliche Botschaft übermittelt hatte und – viel schlimmer noch – sich daran zu halten gedachte.







 

Aus der Vogelperspektive betrachtet erlebte Francisco nun noch einmal, wie ursprünglich alles ganz normal – eigentlich sogar sehr positiv – angefangen hatte.


Beruflich hatte der junge Familienvater Francisco Ansa, damals 1990, seine erste berufliche Enttäuschung erlebt. Er kämpfte zuvor viele Jahre für die Durchführung eines selbst konzipierten europäischen Armutsprojektes, dem »European Program against poverty‹‹ und verhandelte und stritt mit zahlreichen Politikern, Wirtschafts- und Sozialverbänden aller Couleur. Selbst die EU-Kommission in Brüssel gewann er als Finanzierungspartner des später durchgeführten wissenschaftlich evaluierten Projektes. Über viele Jahre waren unzählige Überstunden in diesem sozialpolitischen Projekt zusammengekommen und von allen Seiten war er für diesen Projektansatz und sein ausserordentliches Engagement gelobt worden.


Dann hatte der Souverän ein neues Kommunalparlament gewählt und neue politische Köpfe implementiert, die nunmehr sein Projekt mit ihren faulen Lorbeeren auffüllen und verändern wollten. Schnell musste Francisco erkennen, dass er gegen derartige Machtpolitiker und Vorgesetzte machtlos war und dass diese künftig nicht mehr an die Menschen und Zielgruppen im Projekt denken würden, sondern nur an ihren persönlichen Machtausbau und ihre Lorbeeren. Konsequent hatte er sich daraufhin aus dem öffentlichen Dienst und dem sozialpolitischen Engagement verabschiedet. 







 

Ursprünglich ohnehin als Unternehmersohn geboren, zog es ihn nun in die freie Wirtschaft. Dort, so vermutete er seinerzeit, würde persönliche Leistung und Engagement gerechter und fairer behandelt werden.


Dann las er jene Zeitungsanzeige: »Unternehmer im Unternehmen gesucht! Die Freiheiten und das Einkommen eines Selbstständigen, verbunden mit den Sicherheiten eines Angestellten im internationalen Konzern!«


Diese Anzeige entsprach genau seiner Zukunftsvision.


Logisch, dass er jenem Global Financial Services (GFS) seine Bewerbung sofort zusandte. Alles Weitere lief wie von fremder Hand geführt, fast eigendynamisch. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch deshalb, weil Francisco und Angelina schon seit Jahren auf der grundsätzlichen Sinn- und Zielsuche zu ihrem eigenen Leben waren.


Jene Grundsatzfragen aus Methusalems Zeiten: Woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn respektive die Aufgabe im Leben; und wissen wir unsere Fähigkeiten, Talente und Intuitionen zu erkennen und richtig zu nutzen; wissen wir unser Leben richtig zu nutzen und zu gestalten?


Dies waren elementar wichtige Fragen für sie beide gewesen! Viele Jahre hatten sie schon gemeinsam darüber philosophiert und zu diesen Lebenssinn- und Lebenszielfragen gute persönliche Gespräche geführt.


Durch diesen kalten Novembernebel betrachtet, sah Francisco heute, dass ihn jene ereignisreiche Zeit beim GFS – vor allem die mit den aussergewöhnlich schmerzhaften Lebens- und Familienereignissen –, doch viel stärker mit diesen Lebenssinnfragen konfrontiert hatte, als er sich je eingestand.


Fragen wie, ob ein Leben, ein Schicksal ohne tieferen Sinn wirklich real und solche Realität überhaupt lebenswert wäre? Oder ob es sogenannte Zufallsbegegnungen beziehungsweise Zufallsereignisse im Leben geben respektive ob deren einziger Sinn und Zweck darin bestehen könnte zufällig zu sein? Diese und ähnliche Grundsatzfragen suchte er für seine persönlichen Handlungsmaxime aufzuklären.


Einmal mehr über jene auffällig geschaltete Zeitungsanzeige des GFS! Im Grunde konnte er feststellen, dass er diese Anzeige nur ganz zufällig gelesen hatte, weil ihm jemand ausgerechnet an diesem Tag, diese Zeitung mit dieser Stellenanzeige geschenkt hatte. Die spätere Begegnung mit Carl Meyer, kurz C. M. genannt, und seinem Global Financial Services (GFS) war also, ganz klar, von diesem kleinen Zufall des Zeitungsgeschenkes abhängig gewesen. Allein die Tatsache, dass ihm später, quasi infolge dieser Zeitungsanzeige, ein ganz spezielles Schicksal widerfahren war, hatte ihn weder an einen Zufall noch an ein Ereignis ohne tieferen Sinn glauben lassen. Wahrscheinlich war es eher seine persönlich-sinnliche Öffnung respektive seine grundsätzlich geistige Suche gewesen, die ihn speziell für dieses Neue sensibilisiert hatte. Er hätte also, früher oder später, auch eine andere Anzeige des GFS finden können. 







 

Zugegeben: Francisco wollte eigentlich auch diesen selbsterklärten Einkommensmillionären und ihrem Multi-Level-Marketing-Unternehmens-Guru C. M., nicht die alleinige Schuld für sein späteres persönliches Schicksal geben, weil er damals selbst auf diese Vision vom finanziell unabhängigen Menschen regelrecht abgefahren war.


Im Gegenteil: Diese Lebensvision jener MLM-Multiplikatoren hatte Francisco seinerzeit so angesprochen, dass er auch den offen praktizierten Geld- und Menschenkult zunächst nicht als störend empfand, sondern ihn in Analogie zum Spitzensport als Beweis des Mach- und Erreichbaren innerhalb des GFS akzeptierte. Quasi als Sinn- und Motivationskatalysator hatte C. M. damals immer wieder betont, dass die Basis für viel Gutes auf dieser Welt in der Regel Erfolg und Geld sei; und wie viel mehr Erfolge und Gutes erst noch entstehen könnte, wenn beispielsweise die GFS-Unternehmer respektive Mitarbeiter wirtschaftlich so erfolgreich wären, dass sie finanzielle Unabhängigkeit erreicht hätten – ergo so viel Geld verdienten, dass sie damit viel Gutes tun könnten.


»Spüren Sie, wie gut sich das für Sie anfühlt, bald viel Gutes tun zu können?«, hatte C. M. rhetorisch nachgefragt. 







 

Seine ersten GFS-Erfolge von damals waren Francisco besonders gut in Erinnerung geblieben, weil sie vollkommen unkompliziert und ganz einfach zustande gekommen waren. Jene Erfolge hatten ihn zusätzlich beflügelt und motiviert. Auch erinnerte er sich jetzt daran, wie er seinerzeit mit weichen Knien und hoch pulsierendem Herzschlag die ersten Status- und Bedarfsanalysen bei seinen Kunden aufgenommen hatte.


Sein erster GFS-Mentor – jene Person, die ihm als Führungsmanager und Coach zugehalten worden war – hatte ihm damals klargemacht, dass es im ersten Kundengespräch lediglich darauf ankommen würde, gute und gezielte Fragen zu stellen. Dies hatten sie dann in vielen persönlichen Meetings, großenteils mit wiederholenden Rollenspielen regelrecht einstudiert.







 

Selbst allfällige Rückfragen oder Einwendungen des Kunden wurden berücksichtigt und ebenfalls in einer sinnvollen Reaktions- und Antwortform eingeübt.


Die analyserelevanten Antworten seines Kunden hatte Francisco unmittelbar in den gedruckten Antwort- und Analysebogen einzutragen gehabt. Sein Mentor hatte ihn dann stimuliert: »Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Herr Ansa, wie dankbar Ihnen Ihre Kunden sein werden, wenn Sie Ihnen später mindestens den durchschnittlichen Finanzvorteil von 5000 DM, zum Beispiel durch Steuerersparnisse, geringere Versicherungsprämien, bessere Kapitalzinsgutschriften oder weniger Mietzinszahlungen, überbringen werden. Spüren Sie, wie gut sich das anfühlt?«








 

Das klang damals sehr vielversprechend und nachvollziehbar für Francisco; doch blieb er lange äusserst skeptisch und fragte sich, wie das in der Praxis wohl umsetzbar sein würde. Er wollte auf keinen Fall schuld daran sein, wenn Menschen finanzielle Einbussen oder Nachteile erlitten, schliesslich war er nach seinem Studium der Sozialwissenschaften ja auch einige Jahre Leiter dieses europäischen Armutsprojektes gewesen.







 

Er hatte menschliche Schicksale und Probleme, die oftmals auch Folgen aus Verlusten wie: Arbeitsplatzverlust, Partnerverlust, Kapitalverlust, Lebenssinnverlust waren, hautnah kennengelernt. Er hatte jene Verantwortung, die er mit diesem Finanzberater- und Finanzvermittlerjob jetzt eingegangen war, durchaus erkannt und er wollte nachhaltig und wachsam mit dieser Verantwortung umgehen.







 

Nach dem ersten Kundengespräch saß er mit seinem Coach zusammen und sie sahen sich gemeinsam seine ausgefüllten Kundenfragebögen näher an.


»Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Ansa! Schauen Sie, Ihr Kunde hat seinen Arbeitslohn mit 6500 DM brutto im Monat angeben, seinen Nettolohn mit 4200 DM. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, lieber Herr Ansa, wir könnten Ihrem Kunden sagen, dass er in Zukunft 4800 DM netto, also monatlich 600 DM mehr, in der Tasche haben könnte.  Das würde dann für Ihren Kunden bedeuten, er hätte im Laufe der nächsten zehn Jahre durch Sie einen finanziel- len Gesamtvorteil von fantastischen 72000 Deutschen Mark. Was glauben Sie, Herr Ansa, würde Ihr Kunde dazu sagen?«








 

Francisco spielte mit: »Super! Aber wie soll das gehen?«








 

Dieses Pingpongspiel zwischen Berater und Kunde gehörte natürlich zur GFS-Verkaufsschulung. Also auch die nachfolgende Antwort des Coach: »Richtig, Herr Ansa! So reagieren nämlich alle Kunden, denen wir derartige Finanzvorteile vermitteln können. Würden Sie, als Kunde, einen solchen Finanzvorteil denn auch für sich selbst nutzen wollen, lieber Herr Ansa?«








 

»Wenn dies wirklich ein seriöser und für mich gut zu realisierender Finanzvorteil wäre, dann sicherlich!«, antwortete Francisco. 







 

Mit diesem klaren Bekenntnis hatte er sich nun selbst  zum Kunden und Käufer des Finanzproduktes gemacht,  was psychologisch enorm wichtig war, weil ein guter Verkäufer nur solche Produkte verkaufte die ihn selbst überzeugten.


Im Folgenden zeigte ihm der Coach den Realisierungsplan für jenen Finanzvorteil auf und Francisco war absolut erstaunt und begeistert. Vor allem war er auch deshalb begeistert, weil ihm der Coach viele Vergleiche und Presseartikel aus Kapitalmarktmagazinen präsentiert hatte, die den vom Coach aufgezeigten Weg als sehr guten Weg zur Realisierung von Kapitalvorteilen apostrophiert hatten. Selbst diejenigen Finanzgesellschaften, die im Markt über Jahre hinweg die beste Produktperformance nachgewiesen hatten, waren in diesen Magazinen beschrieben worden; und der GFS gehörte zu deren vertraglich eingebundenen Vermittlungspartnern!


Der Kunde reagierte damals genauso begeistert wie Francisco zuvor.


Nach der Präsentation, die zunächst sein Coach für ihn durchgeführt hatte – und Franciscos durfte ihm kritisch über die Schulter schauen – unterzeichnete sein Kunde sofort alle notwendigen Originalverträge der vertragsausführenden Bank- und Versicherungsgesellschaften.







 

Später als Francisco im Mercedes seines Coach saß, gratulierte dieser ihm per Handschlag freudig und sagte, dass er gespürt habe, dass Franciscos Kunde wirklich glücklich gewesen sei, weil er diesen Finanzvorteil für sich habe realisieren können. Francisco fühlte seine innere Zufriedenheit, so wie damals. 


Sein Coach nahm dann einen Rechner hervor und gratulierte Francisco noch einmal: »So, lieber Herr Ansa, Sie haben damit heute Ihre ersten GFS-Vertriebspunkte generiert und damit einen Bruttoverdienst von 2100 DM erreicht. Wie fühlt sich das nun alles für Sie an?«








 

Francisco war total überwältigt. Was?! In diesen 4 Stunden mit Fragebogen ausfüllen, analysieren und präsentieren, hatte er schon 2100 DM verdient? Das entspräche ja einem Stundensatz von 525 DM.


Das sei ja so fantastisch wie unglaublich, hatte er seinem Coach freudig mitgeteilt; dafür hätte er in seinem alten Beruf volle zehn Tage arbeiten müssen!







 

Einige Wochen später saß Francisco mit butterweichen Knien, weil nun ohne Coach, dem Hausbanker eines neuen Kunden gegenüber. Zuvor hatte er seinem Kunden jenes neue Hypothekenfinanzierungskonzept vorgestellt, das er von seinem Coach in drei Coachingstunden beigebracht bekommen hatte. Sein Kunde hatte absolut begeistert reagiert und ihn gebeten, dieses Finanzierungskonzept unbedingt mit seinem Hausbanker zu besprechen. Natürlich hatte Francisco diesem Vorgehen zugestimmt, war es doch auch vorhersehbar gewesen.


Dann saß er vor diesem Banker, der wahrscheinlich ein sehr viel grösseres Finanzierungs-Know-how haben würde als er – so nahm er jedenfalls damals an. Als er dem Bankier das Konzept dargelegt hatte, zeigte sich dieser ebenfalls sehr beeindruckt und gratulierte ihm zu seinem grossen und sehr speziellen Fachwissen. Mit diesem persönlich qualifizierenden Testat eines Bankiers im Kopf fühlte sich Francisco fortan allen noch anstehenden Herausforderungen eines Finanzberaters wirklich gewachsen.







 

Die schon in den 90er-Jahren über die Firma GFS auftauchenden negativen Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse hatte C. M. stets mit Neid- und Verleumdungskampagnen erklärt. Diese seien entweder initiiert von der bösen und aggressiven Konkurrenz oder von jenen ehemaligen Mitarbeitenden, die sich selbst wegen Faulheit und Erfolglosigkeit entlassen hätten. Den Grund für ihre Erfolglosigkeit würden solche Verlierer aber immer nur beim GFS und niemals bei sich selbst suchen. Diese Schmutzartikel seien jedenfalls frei erfunden und haltlos, ausserdem schlecht recherchiert; von solchen Journalisten eben, die wegen ihrer schlechten Arbeitsweise viele Gerichtsklagen einstecken und ihre Arbeitgeber oft wechseln müssten. C. M. quittierte jeden Hinweis auf diese Negativpresse, die zum Beispiel den GFS auch als provisionsheischende Drückerkolonne darstellten, mit einem breiten, selbstbewusst süffisanten Lächeln und mit der metaphorischen Floskel: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«








 

Dann: Ganz by the way projizierte er einige Overheadfolien mit anderen Zeitungsheadlines an die Wand und sagte: »Glauben Sie einfach das, was Ihnen richtig erscheint, weil Sie die Dinge hautnah und somit besser beurteilen können! Schauen Sie:«


		Carl Meyer: Konzernunternehmer mit Herz für Kinder.


		Carl Meyer: Wirtschaftsboss eröffnet Kinderheim.


		GFS-Kinderstiftung finanziert Herztransplantation von Marco.


		GFS-Kinderstiftung weiht Badewelt für behinderte Kinder ein.


		C. Meyer kann sein Lied vom Erfolg und vom Neid singen.









 

Den jeweiligen Folienwechsel unterlegte er sprachmonoton mit den Wiederholungen: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«








 

Francisco erfuhr leider erst viel später, als er bereits GFS-Direktor gewesen war, wie C. M. jene so gut vermarkteten Engagements als Gutmensch und Spender wirklich finanzierte.


Er erfuhr später auch am eigenen Leibe, was der Öffentlichkeit von damals bis heute verborgen geblieben war; dass nämlich diese in der Öffentlichkeit immer noch umstritten gebliebene Finanzvermittlung GFS lediglich von aussen her betrachtet ihr grosses Geld mit ihren Kundenfinanzgeschäften generierte. Heute wusste er es besser!


Francisco – und viele andere GFS-Führungsmanager – hatte immer nur vermuten, aber nie beweisen können, dass C. M. eine geheim sprudelnde Zusatzgeldquelle ganz für sich und seinen persönlichen Nutzen erschlossen hatte. Eine Geldquelle, die ihm zusätzlich und neben den offiziellen Vermittlungsgeschäftsmillionen nochmals zigmillionen Euro mit monatlich verzinsten Geldern – die er zur Aufstockung der laufenden Betriebs- und Stiftungsmittel verwendete – generierte; allerdings auf einer mit Vorsatz manipulierten, betrügerischen Basis. Dass diese betrügerische Geldnebenher-Maschine mit den Jahren auch viele Opfer forderte, Familienexistenzen vernichtete und Menschen in den Suizidtod getrieben hatte, war von C. M. billigend in Kauf genommen worden; wurde er doch weiterhin, auch von der Presse, als Erfolgsgenie und Gutmensch apostrophiert.


C. M. bemerkte natürlich schnell, dass dieses soziale Engagement, das so hervorragend in seine personifizierte Macht- und Marketingstrategie passte, viel Geld benötigte; Geld, das in einem Millionenkonzern auch anderswo gebraucht wurde, jedenfalls wenn der Konzern weiterhin wachsen sollte. Vielfach waren nur ganz kurzfristige Dispositionen zu treffen, denn in einem Finanzkonzern der sein Wachstum darauf abgestellt hatte mit immer mehr neuen Mitarbeitern, immer mehr neue Kunden und damit immer mehr neues Geld zu generieren, traten eben nur kurzfristige Liquiditätsengpässe auf. 







 

Francisco hatte sich selbst viele Jahre lang Vorwürfe gemacht. Vorwürfe, weil ausgerechnet er, der als kritischer Menschenbeobachter und Menschenkenner bekannt war, sich damals von diesem C. M. so hatte blenden lassen. Er war zwar nicht allein dieser Blendung anheimgefallen, sondern wusste sich in bester Gesellschaft mit noch hundert anderen, doch waren sie alle diesem ›Blendwerk aus Worten, Taten und Tränen‹ des C. M. gefolgt; aber als Entschuldigung ließ er das für sich nicht gelten.


Angelina und er gehörten damals, in den Anfängen des GFS, sicher zu den kritischeren Zeitgenossen und sie hatten diesem Präsentationsprofi C. M. und seiner Unternehmensidee zunächst mit sehr vielen und sehr kritischen Fragen gegenübergestanden. C. M. hatte Francisco und Angelina oft ganz persönlich angesprochen und sie mit der Vision vom ›Sinn des Lebens in finanzieller Unabhängigkeit‹ regelrecht aufgeweicht und angefixt. Vielfach hatte C. M. sie zu persönlichen Gesprächen und Besuchen in seinen privaten Olymp im hohen Norden Deutschlands eingeladen und beiden dann versichert, dass er in Francisco Ansa einen ganz besonderen unternehmerischen Erfolgsmann mit grösstem Zukunftspotenzial sehen würde.


Jetzt erinnerte sich Francisco wieder, damals war Angelina von einem merkwürdigen C. M.-Damenseminar zurückgekommen und sie teilte Francisco lauthals lachend mit, was C. M. all den Frauen persönlich geraten hatte: diese sollten nämlich in ihre Schlafzimmertüren einen elektronisch speziell verkabelten Türschlitz einbauen lassen der so programmiert sei, dass der Ehemann nur noch zu seiner Ehefrau hereinkäme – für Liebesspiele oder Ähnliches –, wenn er zuvor seine GFS-Wochenumsatzliste durch jenen Türschlitz seiner Frau zugeschoben und diese die Umsatzzahlen und das daraus resultierende Einkommen als ausreichend und gut per Türöffner bestätigt habe. Angelina fand damals allein schon deshalb ihren Spass daran, weil Francisco auf jenen Joke nur mit Unverständnis signalisierenden, lupfenden Augenbrauen reagierte. Erst viel später gewärtigte Francisco in alledem, selbst in solch angeblichen C. M.-Jokes, dessen subtile Strategie und Methode, mit der dieser sich einen ganz speziellen ›Inner-Circle‹ zusammenstellte. Die Mitgliedschaft in diesem inneren Führungszirkel und die persönlichen Einladungen und Huldigungen des Meisters hatten Kult- und Karrierekulminationsstatus und jeder der dabei sein wollte – und jeder wollte dabei sein –, musste sich immer wieder aufs Neue über ständig steigende Umsatz- und Mitarbeiterzahlen bei C. M. empfehlen.


Circle-Members erhielten von C. M. dann ganz persönliche Einladungen zu C. M.-Specials, zum Beispiel in Sachen Savoir-vivre. Sollte heissen: Wie bewege und verhalte ich mich in einem Spielcasino; wie gewinne ich dort mindestens immer mein eingesetztes Geld zurück; wie esse und geniesse ich ein 7-Gänge-Menü aus der Haute Cousine etc. C. M. ließ sich bei seinen C. M.-Specials auch nicht lumpen und spendierte den Eingeladenen das notwendige Spielgeld und die Mund- und Augenexplosionen im Gourmettempel. So mancher C. M.-Special Guest wunderte sich allerdings bei diesen Anlässen, dass dieser von ihnen so bewunderte Meister und Lebenskünstler selbst jede dieser kunst- und liebevoll arrangierten Küchenkreationen wie ein Ausgehungerter und Notgetriebener schnellstmöglich verschlungen hatte, während er dazu lautstark schmatzte und schaufelartige Armbewegungen vollzog.







 

C. M.-Special-Eingeladene konnten sich ausserdem sicher sein, in der Regel auch noch zu ganz besonderen GFS-VIP-Club-Reisen, in die GFS-Luxusvillen in den USA, der Karibik oder nach Südfrankreich, eingeladen zu werden. Denn als C. M.-Special-Guests hatten sie automatisch auch einen neuen Umsatzrekord generiert; ein gewollter Perpetuummobile-Effekt. Jene Reisen respektive Luxusvillen avancierten seinerzeit zum Mekka der GFS-Erfolgs-Strukkis und ihrer Lebenspartner. Nur wer hier dabei war, konnte und durfte mitreden, wenn über Erfolg und über Leben im Luxus gesprochen wurde – und es wurde viel gesprochen und viele Fotos und Videos herumgezeigt. Zum Kreis der GFS-Umsatzstars zu gehören hieß, Luxus pur zu (er-)leben, sich ausschliesslich in 5-Sterne-Hotels, im Glimmer und Glamour der Reichen dieser Welt zu bewegen. Leider bemerkten nur wenige Menschen, so wie Francisco, dass es hierbei, leider nur allzu oft, auch solche Menschen gab, bei denen das Portemonnaie schneller gewachsen war als ihr Charakter und Verstand.







 

Das Perfideste an solchen Veranstaltungen aber war: Derartige Events und Incentives dienten immer nur dem einen CM.-Ziel: Noch mehr Umsatz und noch mehr Geld; und damit zahlte ja schlussendlich jeder ›VIP‹ seine Reise auch noch selbst!








 

C. M. verdiente vertragsbedingt, das heißt prozentual, immer mit, wenn seine GFS-Verkaufsagenten/Subunternehmer unzählige Finanzgeschäfte zwischen Finanzinstituten (zum Beispiel Banken, Versicherungen und andere) und ihren selbst akquirierten Kunden vermittelten.


Der eigentliche Geschäfts-Clou in diesem Multi-Level-Marketing war jedoch: Das alle GFS-Vermittlungsagenten respektive Unternehmer im Unternehmen/selbstständige Handelsvertreter und/oder Franchisenehmer, ihre Betriebskosten ganz alleine trugen, während sie vertragsbedingt alle ihre Provisionseinnahmen aus ihren vermittelten Finanzgeschäften auf das C. M.-/GFS-Geschäftskonto überweisen lassen mussten. Der GFS-Konzern verteilte erst später, nach Abzug diverser GFS-Zusatzkosten, die Provisionen an die Agenten gemäss ihren jeweiligen Karrierestufen.







 

Darüber hinaus konnte niemand im GFS erfolgreich werden, der den ›C. M.-Code of Conduct‹ nicht kannte und anwendete.


Dieser Code of Conduct hieß: Wer C. M. widerspricht und/oder kritisiert wird abgeschmiert!


MLM hieß demzufolge auch ›Meyer-Level-Marketing‹, was wiederum bedeutete: Machiavelli kennen und selber leben zu lernen, denn C. M. hielt viel von jenem Machtmenschen und Lebensphilosophen des 15./16. Jahrhunderts, den er in seinen Inner-Circle-Gesprächen stets mit Überzeugung zitierte. 


Francisco erinnerte sich, dass C. M. ihn einmal in einem persönlichen Gespräch zur Umsetzung des rezitierten Führungsverhaltens Machiavellistischer Prägung aufforderte:







 

		Sorgen Sie stets durch finanzielle Grosszügigkeit für positive Grundstimmung und Grundhaltung zwischen Ihnen und ihrem Führungsmanagement sowie für daraus resultierende finanzielle Abhängigkeiten zu Ihnen persönlich.


		Loben Sie stets Ihre Führungsmanager in persönlichen Gesprächen und versuchen Sie diese Menschen, wenn sie für Sie wertvoll scheinen, irgendwie persönlich an sich zu binden – zum Beispiel durch grosszügige Kreditvergaben.


		Sollten Sie einmal persönliche Kritik an einem Ihrer Manager äussern müssen, dann niemals vor anderen, sondern immer nur persönlich. Loben Sie aber zunächst diesen Manager und bekunden Sie, dass Sie ihn gut leiden mögen.


		Kritik selbst äussern Sie immer nur indirekt und unmittelbar, das heisst: Sie sagen, Sie hätten von einem seiner Kollegen soeben erfahren, dass dies oder jenes vorgefallen sei; nicht Sie, sondern der andere ist damit der vermeintlich Böse.


		Lassen Sie Ihren Manager dann dazu Stellung nehmen und versichern Sie ihm anschliessend, dass Sie persönlich weiter an ihn glauben und dass Sie davon überzeugt sind, dass diese von jenem Kollegen geäusserte Kritik sicher masslos übertrieben oder gar falsch sei. Empfehlen Sie Ihrem Manager dann, diese Angelegenheit schnellstens selbst zu klären, aber unter allen Umständen dabei seine Verschwiegenheit über die ›Informationsquelle‹ zu bewahren.


		Persönliches Fehlverhalten und Illoyalität dürfen Sie niemals dulden und durchgehen lassen. Trennen Sie sich sofort und ohne Kompromiss von illoyalen Menschen an Ihrer Seite.









 

C. M. hatte mit diesen sechs Verhaltensregeln Francisco nicht nur einen persönlichen Rat, sondern auch einen Wink mit dem berühmten Zaunpfahl gegeben – den Francisco aber erst viel später verstehen lernen sollte.


Machtspiele waren C. M. besonders lieb, im Besonderen solche, die er mit ausgesuchten Vasallen führte; Menschen wie Marionetten dahin führen, wo er sie (ge-)brauchen konnte.







 

Francisco erinnerte sich jetzt auch wieder, wie er selbst einmal an einem eigentlich gewöhnlichen Managementmeeting, das nach Plan ohne C. M. hatte stattfinden sollen, von C. M. auf dessen Marionettenbühne geführt worden war.


C. M. hatte ihn nämlich aus einem Taxi heraus angerufen und zu ihm gesagt: »Herr Ansa, können wir uns bitte in 10 Minuten draussen vor dem Hotel treffen?«



Francisco hatte sich natürlich wie von C. M. gewünscht, vor das Hotel gestellt und gewartet. Als C. M. dann aus dem Taxi gestiegen war, forderte er Francisco auf, die Rechnung seines Taxis zu übernehmen. Er selbst habe leider kein Kleingeld. Ohne Franciscos Antwort abzuwarten verschwand C. M. damals im Hotel.


Selbstredend ging Francisco seinerzeit zu jenem Taxifahrer und fragte nach der Rechnung.


»Das macht dann 235 Schweizer Franken, wenn Sie bitte so gut sein wollen.«



Francisco geriet nun in eine Zwickmühle. Er war damals nämlich gerade für den GFS von Deutschland in die Schweiz umgesiedelt und hatte im Grunde immer zu wenig Bargeld bei sich, auch deshalb, weil er eigentlich alles mit seiner Kreditkarte bezahlen wollte, um eine bessere Ausgabenkontrolle für sich zu erreichen.


Doch an diesem Tag war es ›zufällig‹ einmal anders.


Er hatte gerade an dem Morgen 250 Franken aus dem Bankautomaten geholt, weil er seinen Kindern hoch und heilig versprochen hatte, wenigstens ein paar kleine Geschenke von seiner Geschäftsreise mitzubringen.


Eigentlich wollte er seinerzeit 300 Franken abheben, doch der Automat weigerte sich. Francisco erinnerte sich wie er an diesem Morgen fluchte und sich wunderte, dass der Bankautomat nicht mehr Geld herausgeben wollte. Doch er wusste auch, dass seine Frau Angelina mit ihrer Zusatzkreditkarte ebenfalls Zugriff auf dieses Geschäftskonto hatte, obwohl sie eigentlich nur auf das Privatkonto zugreifen sollte. Auch glich die Bank manchmal in Eigeninitiative seine Conti untereinander, ohne vorherige Rücksprache, einfach aus, wenn eines der Konten ins Minus gerutscht war. So hatte er damals darin die mögliche Ursache seines geheimnisvollen Cash-Drains gesehen; denn eigentlich war seine letzte Provisionsabrechnung doch relativ hoch ausgefallen und so sollte das Geschäftskonto entsprechend aufgefüllt worden sein.







 

Was er aber definitiv wusste, war, dass C. M. leider dafür bekannt war, dass er sich gerne hin und wieder bei einem seiner ›ausgewählten Jünger‹ Geld auslieh. Das allein wäre nun nicht weiter problematisch gewesen, wenn nicht auch bekannt gewesen wäre, dass C. M. später niemals auf eine Geldrückgabe angesprochen werden wollte. Dies wertete dieser nämlich als eine Art Misstrauen und Fehlverhalten seiner Person gegenüber.


Francisco hatte selbst einmal den buchstäblichen Fall eines Kollegen mitbekommen, der ebenfalls Mitglied des Inner-Circle gewesen war. Dieser Kollege sprach C. M. auf eine solche Geldrückgabe an und wurde daraufhin wie eine heisse Kartoffel von ›Machiavelli‹ fallen gelassen. C. M. begrüßte diesen Kollegen nie wieder persönlich und sprach ihn auch nie wieder an respektive lud ihn nie mehr zu einem Meeting ein. Wenig später war dieser Kollege aus dem GFS verschwunden. Keiner erfuhr jemals, unter welchen Bedingungen.







 

Francisco zahlte also jene Taxirechnung im Wissen um diesen CM.-Code-of-Conduct und im Wissen darum, dass er im schlimmsten Fall (dem sogenannten Worst-Case) selber nicht mehr genug Geld haben würde, um sein Auto für die Heimfahrt aufzutanken. Für diesen Fall müsste er sich wohl oder übel selbst Geld bei einem Kollegen ausleihen. Verrückt! GFS-Finanzberater im Geldengpass – ein Omen für seine Zukunft? Nein, das vermochte er darin noch nicht zu erkennen.







 

In der damaligen Situation machte C. M. zunächst keinerlei Anstalten, das Geld an Francisco zurückzugeben. Nach dem Abschluss des Meetings verabschiedete er sich sogar von ihm, war zu einem anderen GFS-Manager ins Auto gestiegen und mit diesem zur Hotelausfahrt hinausgefahren. Plötzlich blieb der Wagen noch einmal stehen, C. M. stieg aus, kam mit breitestem Grinsen auf Francisco zu, gab ihm 1000 Schweizer Franken in die Hand und sagte: »Stimmt so; danke!«



Anschliessend ging er zurück zum Fahrzeug, setzte sich hinein und ließ sich wegchauffieren.







 

»H a l l o!«, rief da plötzlich und unvermittelt eine Stimme. »Hallo, Ihre Fahrkarte bitte!«








 

Francisco zuckte sichtlich zusammen und sah sich schlagartig in die Realität seines Zugabteils zurückkatapultiert. War er also immer noch in diesem Zug von Düsseldorf nach Zürich?







 

Ohne sich aber darüber weitere Gedanken zu machen, griff er in seine Jackentasche und reichte dem Zugschaffner die geforderte Fahrkarte. Der Schaffner fixierte Francisco mit sehr strengem Blick, gab ihm die Fahrkarte aber unmittelbar zurück, ohne seinerseits das Billet mit prüfendendem Blick gewürdigt zu haben. Irgendwie schien ihm dieser Typ merkwürdig, ja sogar etwas unheimlich. Hatte er dessen Gesicht nicht auch schon einmal vorher irgendwo gesehen?


Nachdem der Bahnbeamte das Zugabteil wieder verlassen hatte, hörte er diesen auf dem Gang draussen laut und schelmisch lachen. Alsdann stellte er fest, dass ihm dieser Kerl, offensichtlich zusammen mit seiner Fahrkarte, noch etwas anderes gegeben hatte: eine Spielkarte! Diese Spielkarte, die ganz offensichtlich aus einem Autoquartett stammte, zeigte einen gelben Porsche. Sollte er nun annehmen, dass dieses sonderbare Verhalten des Schaffners und jene Autospielkarte etwas zu bedeuten hatten?


Doch noch ehe er diese Frage tiefer beleuchten konnte, fielen ihm erneut diese Novembernebelschwaden auf, sowie das monotone Fahrgeräusch des Zuges. Gleichzeitig spürte er seine immer noch starke körperliche Anspannung und kurz darauf hatte ihn der Novembernebel wieder vollkommen in sich aufgesogen.


Die Nebelinszenierungen schienen sich nun zu gleichen: Wieder erkannte er zuerst ein kleines Nebelloch mit dem Gesicht seines Sohnes Christiano und der (Vor-)Ahnung, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Er sah das weiße, aschfahle Gesicht seines Sohnes und fragte sich was denn nur mit seinem Jungen los sein könnte, wieso kam ihm dessen Gesicht so versteinert und erstarrt vor? Es ginge ihm doch hoffentlich gut bei seiner Mutter? Oder wollte ihm sein Kind durch dieses ständige Bildnis etwas Bestimmtes mitteilen?


Diese Frage löste in seinem Kopf offensichtlich einen fürchterlich stechenden Schmerz aus, der ihm hernach vollkommen das Bewusstsein raubte.


Flashbackartige Halluzinationen waren die Folge; und vor seinem Auge tauchte plötzlich ein Leuchtschrift-Wortlaufband mit den Worten: »Achtung! Selbsterfüllende Prophezeiung!«, auf. 







 

Sein einerseits um das Bewusstsein ringender Verstand suchte andererseits um die Bedeutung dieser Worte. Zunehmend gewann er das Gefühl, dass wirklich etwas außergewöhnlich Fürchterliches passiert sein musste. Ein greller Lichtblitz schlug urplötzlich in seinen Kopf ein. Doch anstelle des erwarteten Kopfschmerzes, kam seine Erinnerung zurück und mit ihr die erschreckend klare Erkenntnis, dass sein Sohn tot war.


Nun wusste er auch, dass dieses aschfahle weiße Gesicht seines Jungen auf dessen bereits ausgehauchtes Leben zurückzuführen war.


Noch ehe sich Francisco seinem Schmerz um seinen toten Sohn wirklich hingeben konnte, realisierte er, wie der Nebel jetzt noch stärker aufquoll und ihn und seinen tiefen Schmerz mit seinen seidenen Schleierschwaden sanft und lautlos umhüllte. In Bruchteilen von Sekunden tauchte er erneut in jene bodenlos scheinende Leere hinab, in deren scheinbarem Nichts er in einem Zeitraffertempo vergangene Ereignisse erinnerte, die sich Sekunden später – just an der Stelle wo ihn kurz vorher der Schaffner in die Realität der Bahnfahrt zurückgeholt hatte –, wieder im Nebel auflösten.







 

Erneut kehrten Ruhe und absolute Leere in ihm ein. Dann, wiederum urplötzlich, ein weiterer Riss in der endlos scheinenden Nebelwand. Erneut bekam er einen retrospektiven Blick auf seine Vergangenheit: Er sah, wie es damals dazu gekommen war, dass Angelina eine neue, sinnstiftende Aufgabe für sich entdeckt hatte, weil sie als deutsche Einwanderin in der Schweiz – trotz noch so vieler Eingaben – doch keine allgemeine Arbeitserlaubnis erhalten hatte. Die heutige Liberalisierung des schweizerischen Ausländer- und Arbeitsrechts war für Angelina zehn Jahre zu spät gekommen.







 

Die Erinnerung machte nun einen Sprung und er sah und fühlte seine Wut und seine Ohnmacht, die er im Umgang mit den Ämtern und Behörden aufbaute, weil niemand ihm wirklich hatte glauben wollen, als akute Gefahr im Verzug gewesen war. Dass diese Behördenfachleute, Ärzte, Psychiater und Polizisten, diese potenzielle Gefahr derartig unterschätzt und negiert hatten, wollte ihm nicht einleuchten und deren Handeln schon gar nicht.


Immer wieder hatte er Eingaben bei Gericht gemacht, um seinen minderjährigen Sohn Christiano zu schützen. Das Gericht aber wollte nicht ohne ein neues psychiatrisches Gutachten entscheiden, auch nicht vorsorglich. Als dann aber der Schuldirektor von Christianos Schule angerufen und ihm berichtet hatte, dass sein Sohn Christiano schon längere Zeit nicht mehr zur Schule komme, die Mutter offensichtlich krank sei und der Schule einige merkwürdig wirre Briefe respektive Mails geschrieben habe, da sah sich Francisco zu einer sofortigen Notfallaktion alarmiert.


Er hatte zunächst mit seiner Tochter Carol telefoniert, die in Bochum studierte und die zusammen mit ihrem Lebenspartner in der Nähe Christianos wohnte.







 

Carol hatte ihrem Vater bestätigt, dass sich ihre Mutter in den letzten Monaten sehr merkwürdig verhalten habe. Beispielsweise würde sie ständig von irgendwelchen Gefahren, dunklen Männern die ums Haus schlichen, und von Mobbing gegen Christiano erzählen. Auch habe sich ihre Mutter vor einigen Tagen eine Glatze geschoren, weil sie bedrohlich wirkende dunkle Schatten auf ihrem Kopf erkannt haben wollte.


Carol machte sich grosse Sorgen um ihre Mutter und natürlich auch um Christiano. Sie würde ihren Bruder am liebsten bei sich zuhause aufnehmen.


Francisco ermutigte seine Tochter den Bruder bei der Mutter herauszuholen. Er würde seinerseits versuchen mit dem Jugendamt Düsseldorf eine Klärung zu finden.


Carol hatte ihm daraufhin erwidert, dass sie das gerne versuchen wolle, dass ihre Mutter allerdings derzeit die Wohnungstür auch für sie nicht mehr öffnen würde. Sie müsse also einen günstigen Moment abwarten.


Francisco Ansa wählte nach diesem Gespräch mit seiner Tochter sofort von Zürich aus die Telefonnummer des zuständigen Jugendamtes und schilderte dort seine Ängste um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes. In diesem Telefonat betonte er ausdrücklich, dass nach seiner Auffassung Gefahr im Verzug sei, weil infolge des Krankheitsbildes ein erweiterter Suizid von Mutter und Kind nicht mehr auszuschliessen sei.


Der diensthabende Sozialarbeiter des Düsseldorfer Jugendamtes versprach zu handeln und den minderjährigen Christiano Ansa im Zuge einer vorsorglichen Schutzmassnahme aus der mütterlichen Wohnung zu holen – notfalls mit Polizeigewalt. Er würde Christiano dann in die Obhut der Schwester Carol Ansa geben und sich selbst von Amts wegen weiterhin um den Jungen kümmern.


Christiano lebte dann bereits im sechsten Monat bei seiner Schwester Carol, als seine Mutter Angelina in ihrer Wohnung von der Polizei verhaftet wurde, weil sie wiederholt bei einem Gerichtstermin zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung unentschuldigt gefehlt hatte. Die Polizei teilte Carol Ansa mit, dass sich ihre Mutter mit Händen und Füssen gewehrt habe, sodass sie der Frau Handschellen hätten anlegen müssen. Frau Angelina Bernardo-Ansa sei anschließend ins Frauengefängnis nach Dinslaken überstellt worden.







 

Die Kinder und auch Francisco zeigten sich äusserst verstört und besorgt über diese Entwicklung und Francisco hatte sich damals sofort darangesetzt, einen Brief an das zuständige Amtsgericht zu schreiben. In diesem Brief forderte er das Gericht auf, umgehend die Haftfähigkeit von Angelina Bernardo-Ansa prüfen zu lassen, da diese an einer akuten psychischen Erkrankung leiden würde.







 

Diesen Brief ließ er von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, weil er selbst davon ausging, dass das Gericht wahrscheinlich eher auf den besorgten Sohn als auf den geschiedenen Ehemann reagieren würde.


Postwendend sandte das Gericht einen psychiatrischen Gutachter ins Gefängnis, der zu Angelina Bernardo-Ansas Gesundheitszustand ein 41 Seiten umfassendes Gutachten anfertigte, in dem er die akute psychische Erkrankung der Frau bestätigte.


Aufgrund dieses Gutachtens setzte das Gericht den Haftbefehl gegen Angelina außer Verzug und wies sie nach sieben Tagen Gefängnisaufenthalt in eine geschlossene psychiatrische Klinikabteilung ein.


Der nächste Schock für Francisco kam über das Familiengericht. Denn welch eine schwere Bürde übertrug  der Familienrichter auf die dreiundzwanzigjährige Carol Ansa!


Sicher konnte Francisco das Handeln seiner Tochter nachvollziehen – und ihr Pflicht- und Familienbewusstsein rührte ihn irgendwie – doch dass sie dem Gericht angeboten hatte die Pflegschaft für Mutter und Bruder zu übernehmen, schien ihm eine altersbedingte Überschätzung der eigenen Kräfte. Doch wie konnte ein versierter und langjähriger Familienrichter einer jungen unerfahrenen Frau, die sich selbst noch in der Berufsausbildung befand und in einer Problembeziehung mit ihrem Wohn- und Liebespartner, eine derart schwierige Pflegschaft tatsächlich übertragen? War denn den Menschen, Rechts- und Behördenvertretern jegliches Gefühl für Überforderung, Verhältnismäßigkeit und Vernunft abhanden gekommen?







 

Nach drei Monaten in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, in denen Angelina zwangsweise mit Medikamenten versorgt werden musste, wurde sie, zunächst versuchsweise, in die offene Psychiatrieabteilung verlegt. Diese Verlegung war an die Auflage geknüpft, dass sie die verordneten Medikamente unbedingt weiterhin einzunehmen hätte.


Nach einem Monat stellten ihre Ärzte aber über ihr Blutbild fest, dass sie dieser Auflage nicht nachgekommen war, und so wurde sie für weitere zwei Monate in die geschlossene Abteilung mit zwangsweise zugeführter Medikation zurückverlegt.


Endlich, nach insgesamt sechs Monaten, wurde Angelina Bernardo-Ansa wieder aus der Psychiatrieklinik entlassen. Allerdings wiederum mit der Auflage, dass sie die absolut notwendigen Medikamente weiter einzunehmen hätte.  In seinem Entlassungsgutachten sprach der behandelnde Psychiater seinerzeit davon, dass Angelina nur unter Einnahme dieser Medikamente wieder alleine leben könnte. Der Facharzt wies ausdrücklich darauf hin, dass, sollte sie dieser Auflage nicht nachkommen, mit einem wahrscheinlich sehr viel schwerwiegenderen Krankheitsrückfall zu rechnen sei, der dann entsprechende Gefährdungspotenziale, auch im Zusammenhang mit der Betreuung des minderjährigen Sohnes, ergeben könnte.







 

Unvorstellbar, ja für einen Rechts- und Sozialstaat Deutschland nahezu kaum zu glauben, dass Angelina einige Zeit später ihre Medikamente gerichtlich legitimiert absetzen und wegwerfen durfte.


Dies, weil nun ein von ihr selbst ausgesuchter neuer Psychiater ihr ein neues gerichtsrelevantes Gutachten geschrieben hatte, in dem dieser jetzt bestätigte, dass das Absetzen jener Psychopharmaka für den psychischen Gesundheitszustand der Patientin wohl doch keine erhebliche Gefahr darstellen würde.


Sie war zwar, auch nach diesem neuen Gutachten, immer noch psychisch krank, aber nun, nach Einschätzung dieses Gutachters, nicht mehr akut und erheblich gefährlich. Mit diesem gerichtsrelevanten Arztzeugnis beantragte Angelina Bernardo-Ansa kurzerhand bei Gericht das Wiedereinsetzen ihrer alten Rechte sowie das Zurückbringen ihres Sohnes Christiano in ihren Haushalt.







 

Der Familienrichter befragte Christiano ausdrücklich, ob er denn lieber bei seiner Schwester oder bei einem Elternteil leben und wohnen wolle. Der Junge, der sich infolge der schwerwiegenden Familienereignisse ohnehin zum Eigenschutz in sich selbst und die Computerwelt zurückgezogen hatte, erklärte daraufhin, dass er auf jeden Fall bei seinen Freunden und Schulkameraden in Angermund bleiben wolle; weshalb es sicher besser sei, bei der Mutter zu wohnen.







 

Francisco versuchte nun dem Gericht deutlich zu machen, dass er zwar einerseits den Wunsch seines Sohnes sehr gut nachvollziehen könne, dass er aber andererseits auch davon überzeugt sei, dass sein Sohn Christiano besser bei ihm und seinem Bruder in der Schweiz aufgehoben wäre. Im Wesentlichen auch deshalb, weil er bei ihm in der Schweiz neben der notwendigen Nestwärme auch wieder mehr Liebe und adäquate Förderung erführe respektive keinerlei Gefahren aus offenbar schubweise auftretenden psychischen Krankheitsverläufen ausgesetzt wäre.


Allein der Familienrichter entschied im Sinne des Kindes und damit auch im Sinne der kranken Mutter; wenn auch unter der zusätzlichen Weisung, dass das Jugendamt Mutter und Sohn weiterhin zu betreuen habe.


Beim Gedanken an diese Weisung verspürte Francisco wieder den stechenden Kopfschmerz und mit diesem die Frage, ob jene weitere Betreuung durch das Jugendamt nicht von Beginn an eine reine Aktenfarce gewesen sei?







 

Schlagartig tauchte vor seinem inneren Auge das tote Gesicht seines Sohnes auf und mit ihm ein weiteres unbekanntes Gesicht. In gleicher Sekunde spürte er den erneuten Schmerz im Kopf und wieder derart heftig, dass er sich abermals kurz vor der Bewusstlosigkeit wähnte. Aus Angst davor verstärkte er seine Anstrengungen über den Tod seines Kindes mehr zu erfahren; doch irgendetwas in ihm wehrte sich ganz vehement.


Stattdessen kroch spürbare kalte Wut und nackter Zorn in ihm auf. Er konnte jetzt in sein Inneres sehen, in seinen Körper; und sah wie alte, bereits blutig vernarbte Wunden wieder aufrissen. Er spürte wie ihn das geronnene Blut der im Grunde schon vergessen geglaubten Wunden, zusammen mit dem unerträglich tiefen Schmerz der ihn fast zerriss, in sich selbst ertränkte; er fühlte erneut absolute Ohnmacht! Wie damals hatte sie wieder vollkommen Besitz von ihm ergriffen. Damals, als er sich von diesem GFS und C. M. losgesagt hatte.







 

Es war in Genf gewesen, als er von diesem C. M.-Schergen Thomas Volker auf übelste Weise bedroht und erpresst worden war. In jenen Monaten wurde er von seinen Mitarbeitenden auf die fragwürdigen Provisionsbuchungen in ihren GFS-Abrechnungen angesprochen. Immer öfter kamen auch führende Manager aus seiner zweihundert Mitarbeiter starken Direktionsmannschaft zu ihm und baten ihn um Rat und persönliche Unterstützung bei der Aufklärung. Alle ihre bereits mehrfach und schriftlich beanstandeten GFS-Abrechnungen wiesen Monat für Monat immer wieder aufs Neue die gleichen Fehlerbuchungen auf, sodass Francisco ihnen versprochen hatte, für schnelle Klärung, Abhilfe und gegebenenfalls für Korrekturzahlungen zu sorgen.


Durch gezielte Recherchen fand er dann allerdings heraus, dass diese von seinen GFS-Agenten beanstandeten Buchungen bewusste respektive gezielte Falschbuchungen sein mussten. Beispielsweise hatte die GFS-Buchungszentrale mehrfach sogenannte ›Vertrags-Stornierungen durch den Kunden‹ gebucht, die aber der Kunde weder persönlich veranlasst noch bestätigt hatte. Waren derartige Fehlerbuchungen dann eindeutig aufgedeckt und nachgewiesen worden, entschuldigte sich die GFS-Zentrale lapidar damit, dass hier sehr wahrscheinlich ein Computerfehler vorgelegen habe. 







 

Er war sich im Grunde aber relativ sicher, dass diese monatlich gehäuften GFS-Provisionsfehlerbuchungen, sei es bei derartigen Stornobuchungen oder auch bei anderen ganz bestimmten Provisionsbuchungen an ganz bestimmten Buchungsstellen, wissentlich und gezielt manipuliert würden. Das damals – wahrscheinlich auch heute noch – greifende Provisionsabrechnungssystem, gab allen europäischen GFS-Buchungszentralen ausreichend Möglichkeit, Spielraum und Zeit, um gezielt bei den GFS-Agenten die viel Umsatz ergo auch viele Buchungssätze generierten, ganz spezielle Fehler in die Abrechnung einfließen zu lassen.







 

Der jeweilige GFS-Agenturvertrag des Agenten besagte nämlich, dass jeder Agent selbst und unverzüglich seine individuellen Provisionsabrechnungen zu kontrollieren habe und allfällige Beanstandungen schriftlich und im Detail der GFS-Zentrale anzeigen müsste. Doch wie so oft im Leben lag auch hier der Teufel im Detail respektive im Nachweisen von Fehlbuchungen.







 

Denn: Individuelle Ab- und Gegenbuchungen für Vorschüsse, Darlehensrückführungen, ratierlich wiederkehrende kleinste Provisionszahlungen, Marketing- und Materialkosten, Seminar- und Meetinggebühren, VIP-Clubreiseanteile, Stornorückbuchungen, Stornoreserven, Sonderprovisionen waren es, die das GFS-Buchungssystem äusserst anfällig, aber vor allem sehr nebulös und undurchschaubar machten.


Dies umso mehr, als dass derartig wiederkehrende Verrechnungen und Gegenbuchungen über viele Monate verteilt – aus jeweils vor- und zurückliegenden Monaten – erfolgten.







 

War nun ein GFS-Agent mit einer Abrechnung nicht einverstanden, so musste er, unter Vorlage aller beanstandeten Provisionsabrechnungen – also aus mehreren Monaten mit zighundert Buchungssätzen, oft auf zehn bis zwanzig DIN-A4-Seiten verteilt – die vermeintlichen Abrechnungsfehler ankreuzen und nachweisen. Diese so beanstandeten und aufgezeigten Fehlerbuchungen wurden anschließend von der GFS-Zentrale geprüft, was in der Regel zwei bis drei Monate Zeit in Anspruch nahm. Beanstandete Buchungen traten zuhauf auf und hatten für den Mitarbeitenden in jedem Fall bis zur Klärung und eventuellen Korrekturverrechnung eine entsprechende Provisionseinbusse zur Folge, die er dann für seine eigenen Privat- und Lebenshaltungszahlungen persönlich kompensieren musste. Viele GFS-Agenten mussten für derartige Kompensationen bei ihren jeweiligen Hausbanken teure Kontoüberziehungen eingehen. Hatte  die GFS-Zentrale dann nach Monaten den/die Fehler bestätigt, entschuldigte sie sich schriftlich bei dem Mitarbeiten- den und buchte die fehlerhaft geschuldeten Provisionen  neu.







 

Durch derartige Korrektur- oder gar Neubuchungen hatte aber der Mitarbeitende nicht zwingend mehr Geld bei seiner nächsten Provisionsauszahlung, weil ja zwischenzeitlich neue Umsatzbuchungen mit neuen Provisionsfehlerbuchungen erstellt worden waren. Ein Kreislauf bei dem es immer den gleichen Gewinner gab: C. M. und seine GFS!







 

Francisco hatte sich damals dieser nicht aufhören wollenden Mitarbeiterbeschwerden fast väterlich angenommen und hatte dabei in monatelanger Sisyphusarbeit herausgefunden, dass eben manche dieser von der GFS-Zentrale durchgeführten Provisionsbuchungen sehr viele Buchungsfehler im Bereich der Stornorückbuchungen aufwiesen. Eine Stornorückbuchung kam immer dann zum Tragen, wenn ein Kunde einen laufenden Vertrag entweder gekündigt oder in seiner Vertragssumme reduziert hatte.


Francisco hatte diese Buchungen dann verfolgt und seine Mitarbeitenden nochmals zu ihren jeweiligen Kunden gesandt, um dort erfragen zu lassen, wie der jeweilige Vertragsstatus sei.


Das Ergebnis war alarmierend gewesen. Nahezu 95% aller Stornorückbuchungen waren demnach falsch, weil die Vertragskunden weder ihren Vertragsstatus verändert noch ihre Prämien reduziert oder unbezahlt gelassen hatten. Alle so nachgewiesenen fehlerhaften Buchungen wurden von der GFS-Zentrale nach drei bis vier Monaten Prüfungs- und Bearbeitungszeit korrigiert gebucht und mit System- und Buchungsfehlern, eventuell sogar bei den Produktpartnern, entschuldigt. Gleichwohl hatten aber während dieser Prüfungsmonate jene Vertragsvermittler – und natürlich ihre Familien –, die entsprechenden finanziellen Folgen persönlich kompensieren müssen.







 

Provisionen aus derartigen Fehlerbuchungen, die von den Agenten gar nicht erst entdeckt und beanstandet worden waren, verblieben obendrein beim GFS-Konzern.







 

Als Francisco Ansa dem zwischenzeitlich von C. M. eingesetzten Schergen Thomas Volker von seinen Recherchen berichtete und ihm gegenüber auch äusserte, dass man hinter solch gehäuft auftretenden fehlerhaften Stornobuchungen doch ein System vermuten müsste, mit dem sich die GFS kontinuierlich und betrügerisch an seinen Mitarbeitenden bereichern würde, war es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen den beiden GFS-Führungsmanagern gekommen.


Thomas Volker, der von C. M. seinerzeit nach Gusto Machiavelli zum Vertriebsdirektor Schweiz erhoben worden war, hatte Francisco auf dessen Vermutungsäusserung hin süffisant ins Gesicht gegrinst und ihm entgegnet: 


»Herr Ansa, Sie haben Frau und drei Kinder – richtig? Sie sind in der Schweiz als Ausländer mit Permit B, das auf der Basis GFS-Arbeitsplatz ausgestellt wurde – richtig? Und Sie haben bei der GFS einige investive Darlehen laufen. 


Sie hängen aus meiner Sicht an einem ganz seidenen Faden. 


Wenn Sie nun nicht wollen, dass:  



•
ich diesen seidenen Faden hier und heute durchtrenne; 



•
Sie in der Folge dann arbeitslos werden; 



•
Ihre Investivdarlehen plötzlich fällig gestellt werden; 



•
Sie aus der Schweiz ausgewiesen werden, 


dann sollten Sie jetzt schnell diesen Buchungsfehlerblödsinn vergessen und sich endlich wieder um eine Umsatzsteigerung in ihrem Genfer Büro kümmern! Im Übrigen sollten Sie weniger an die Loyalität zu Ihren Mitarbeitenden denken als an die Loyalität gegenüber GFS und C. M. Ohne die GFS sind Sie nämlich ein Nichts!«








 

Francisco hatte sich nach dieser Attacke und Demütigung wie vor den Kopf gestossen gefühlt und er hatte seinerzeit gespürt, wie ihm das Blut aus dem Kopf gewichen war.


Selbst jetzt, inmitten des Flashbacks dieses Novembernebels, empfand er wieder jene Blutleere in seinem Kopf; und er erinnerte sich auch wieder an seine damaligen Gedanken: »Habe ich das richtig verstanden? Hat dieser junge Schnösel mich gerade wirklich erpresst?«








 

Er erinnerte sich an jedes weitere Wort dieses skrupellosen Erpressers: »Ich gehe jetzt zu Ihrem Stellvertreter Grothe, ein Gespräch führen. In circa einer Stunde komme ich wieder zu Ihnen, Herr Ansa, und dann möchte ich Ihre klare Loyalitätserklärung gegenüber der GFS von Ihnen hören und dass Sie diese Provisionsbuchungsfrage nicht weiter verfolgen oder gar darüber kommunizieren. Ich hoffe, wir verstehen uns, Herr Ansa!«



Francisco sah, wie er damals in eine Art Schockstarre verfallen war und nicht so recht gewusst hatte, was er machen sollte. Wie hätte er zu einer normalen Tagesordnung zurückkehren und so tun sollen, als sei nichts passiert?







 

Wieder spürte er, so wie damals, dass ihm schlagartig alle Energie verloren ging, und er spürte seine Kraftlosigkeit für eine Entscheidung. Merkwürdig, dass ihm jetzt auch sein anschließender Spaziergang am See wieder einfiel.


Er hatte damals vermutet, dass ihm ein solcher Spaziergang am See sicher guttun würde, und kurzum seine  450-m²-Penthouse-Büroetage an der Genfer Rue de Rhône verlassen. Draussen zeigte sich der beginnende Frühling  von seiner schönsten Seite und die Temperaturen lagen bereits zwischen 18 und 20 Grad Celsius. Er lief eine ganze Zeit am Seeufer entlang und seine Gedanken schlugen  so manchen Salto, sodass ihm davon regelrecht schwindelig wurde.


Und jetzt konnte er plötzlich jene wunderschöne Magerwiese von damals ganz deutlich riechen. Es war ja wirklich schon eine ganze Ewigkeit her, dass er sich mitten in eine solche Magerwiese gesetzt hatte; und noch nie im Businessanzug.







 

Die Gräser und Blüten jener wunderschönen bunten Wiesenpracht verteilten ringsherum ihren speziellen Duft. Francisco ließ den Wiesenduft tief in sein Bewusstsein und in seine Seele eindringen und so reproduzierte sich dieser wohl genau in diesem Moment.


Damals wie heute hatte es nicht lange gedauert und diese Wiesendüfte brachten ihm Lebenskraft und -energie in seinen Körper zurück.


Wieder wurde ihm klar, dass er mit seiner Vermutung zu den GFS-Buchungsfehlern genau ins Schwarze getroffen haben musste, sonst hätte dieser Thomas Volker, der Gesandte von C. M.s. Gnaden, nicht so ausgesprochen angestochen reagiert.


Doch durch das Aussprechen seiner Vermutungen hatte er wohl nach Auffassung Volkers die Firma, und nach Auffassung Meyers ihn persönlich verraten; was diese vermutete Manipulationsmaschine noch wahrscheinlicher machte.







 

Wenn er nun tatsächlich damit recht hätte, dass die GFS gezielt und bewusst Agentenprovisionen fehlergespickt bucht, dann handelte es sich hier um einen Zig-Millionen-Betrug und einen riesengroßen Finanzunternehmensskandal in Europa. 







 

Die Global Financial Services (GFS) hatte in Europa rund 12000 Voll- und/oder Teilzeitmitarbeitende respektive vertragsvermittelnde Agenten, die überwiegend solche Finanzprodukte vermittelten, die auf die allgemeine Kundenmasse, also auf den Otto-Normal-Verbraucher, zugeschnitten waren.


Allein in der Schweiz hatte die GFS nach eigenen Angaben, rund 3000 Mitarbeitende, die in den ersten zwölf Monaten des Geschäftsaufbaus Schweiz mehr als Tausendmillionen Schweizer Franken Kapitalsummenumsatz vermittelt hatten, was der GFS insgesamt, bei durchschnittlichem Provisionssatz von 40 Promille, eine Bruttoprovision von mindestens 40 Millionen Schweizer Franken pro Jahr generierte. Von diesen 40 Millionen Schweizer Franken verblieben vertragsbedingt durchschnittlich rund 30%, also 12 Millionen, als Overhead bei der GFS-Zentrale, also bei  C. M. Die restlichen 28 Millionen wurden gemäss Karriereplan pyramidal nach unten an die eigentlichen Vermittler verteilt. Der tatsächliche und ursprüngliche Vermittler des Geschäfts, der in der Regel an der Basis dieser GFS-Pyramide stand und selbst noch keine eigenen ›Verkaufsindianer‹ unter sich hatte, sondern alleine seine Kundengeschäfte generierte, bekam von seinem persönlich vermittelten Kundengeschäft durchschnittlich 35% ab.







 

Die GFS schulte ihre Agenten in internen Seminaren, dass ein Zweitberufler durchschnittlich 3000 Franken verdiene und ein Hauptberufler das Doppelte und mehr. Als Teamchef mit nur vier Mitarbeitenden würde man sein Einkommen multiplizieren, was ein Durchschnittseinkommen von 20000 Franken und mehr monatlich einbrächte und später, als ein nach Karriereplan aufgestiegener GFS-Direktor, der dann acht Teamchefs unter sich wähnte, würde dieser sein eigenes Einkommen potenzieren. 


Dieses Prinzip des Multi-Level-Marketings hätte in den letzten 40 Jahren in den USA die meisten Einkommensmillionäre hervorgebracht. Weil die GFS-Agenten aber weniger an den USA interessiert waren, wurden jeweils monatlich aktuelle Verrechnungsschecks mit den Namen und Einnahmen aktueller GFS-Direktoren großkopiert und auf Overheadfolien gezogen. Diese Folien projizierte dann der jeweilige GFS-Meetingleiter am Ende einer jeden Schulung für alle sichtbar an die Meetingwand. Die somit offengelegten Direktorenumsätze, die im Grunde aber allenfalls einen ungeprüften Bruttoanspruch widerspiegelten, lösten bei den GFS-Mitarbeitenden jeweils laute Wow-Effekte aus, weil man natürlich Einnahmen mit Einkommen verwechselte. 







 

Auf die Frage nach dem allfälligen Brutto- und Nettoverhältnis gab die GFS an, dass circa 20% der Bruttoprovision für Stornoreserven, Stornoabzüge, spezielle GFS-Altersfonds und Spenden für das GFS-Kinderpatenhilfswerk abzurechnen wären. Dass der Agent als Selbstständig erwerbender Unternehmer im Unternehmen davon auch noch seine Betriebskosten, Steuern, Altersvorsorge, Krankenversicherung und Ähnliches bezahlen musste, blieb geflissentlich unerwähnt.







 

Francisco rechnete nun weiter: Die GFS-Zentrale vereinnahmte also alle Bruttoprovisionszahlungen die aus den Geschäften ihrer GFS-Vermittlungsagenten bei Banken, Versicherungen und übrigen Finanzinstituten resultierten, auf ihrem Konzernkonto.


Legte man nun dem durchschnittlichen GFS-Agenten den von der GFS apostrophierten monatlichen Provisionsbruttoanspruch von 6000 Franken zugrunde und rechnete davon nur 5–10% als Fehlerbuchungen mit nachfolgenden Verschiebungen in der Provisionsauszahlung, dann konnte sich der GFS-Konzern zu seinen Gunsten, aber zulasten seiner Mitarbeitenden eine zusätzliche monatliche Liquidität von bis zu 1,8 Millionen Schweizer Franken verschaffen. Würde man nun weiter davon ausgehen, dass die GFS dies europaweit so manipulierte, wäre damit pro Jahr eine betrugsbedingte Zusatzliquiditätssumme von sagenhaften 45 Millionen Euro, plus Zins und Zinseszins für C. M. erreicht! Diese illegale Bereicherung respektive dieser klare Betrug mit dem Ziel der Schaffung eines finanziellen Eigenvorteils war Francisco bereits in ähnlicher Form von einigen namhaften Schweizer Banken bekannt gewesen. Diese hatten nämlich seinerzeit auch über Jahre hinweg die Valuta von Kundengutschriften verzögert und herausgeschoben und sich damit über die daraus resultierenden Zinsersparnisse liquide Vorteile verschafft. Jedenfalls so lange, bis sie höchstrichterlich gestoppt wurden und sie ihren Kunden den Zinsschaden ersetzen mussten. Strafrechtsrelevant konnte den Banken seinerzeit kein ausreichend kausaler Beweis für eine Bereicherungsabsicht geführt werden. 


Jene betroffenen Bankkunden von damals konnten die falsche Buchungspraxis außerdem viel leichter nachweisen, denn sie mussten lediglich ihr Einzahlungsdatum mit dem Datum der Bankvaluta und Bankzinsgutschrift vergleichen. Anders bei den Provisionsbuchungen der GFS-Mitarbeitenden!







 

Ein GFS-Mitarbeiter vermittelte oft auch sehr kleine Geschäfte; eine neue Kreditkarte, einen vom Kunden monatlich zu bezahlenden Sparplan, zum Beispiel über 20 oder 50 Franken, und Ähnliches, für die er sogenannte ratierlich wiederkehrende Kleinprovisionen gutgeschrieben bekommen sollte. Für jeden Vertrag und jeden noch so kleinen Provisionsanspruch wurde immer eine darauf bezugnehmende Buchungszeile in der Abrechnung erstellt.







 

Nun gesellten sich vielfach zu dieser jeweiligen Buchungszeile eine ganze Reihe von zusätzlichen Buchungsvorgängen, nämlich Ein- und Ausbuchungen von Abzügen und/oder Zusatzgutschriften, die oft auch aus Vormonaten resultierten und für die ebenfalls buchhalterisch eigene Buchungszeilen aufgeführt wurden.


Dies führte dazu, dass sich die bereits angesprochene Provisionseinnahmeformel des Multi-Level-Marketing, wonach man:


		
als normaler Agent sein Einkommen addiert,  


		
als Führungscoach/Teamchef multipliziert  





und 


		
als Direktor potenziert,  




auch auf die gesamte Provisionsbuchhaltung respektive auf die Anzahl der Buchungszeilen in den Abrechnungen auswirkte. Dies teilweise auf viele Monate – oft auf Jahre – ausgerichtete Aus- und Einbuchen von unregelmässigen, jeweils divergierenden Abzügen und unregelmässigen, jeweils unterschiedlichen Gutschriften vernebelte dem einzelnen Mitarbeitenden die Kontrolle respektive führte sie ad absurdum.


Zeigte er der GFS-Zentrale eine mögliche Fehlbuchung an, bekam er zunächst gesagt, man werde die Buchung selbstverständlich gerne prüfen. Er selbst musste dann aber dennoch weiter am Ball bleiben, denn in der Regel teilte ihm die GFS-Zentrale nicht unaufgefordert mit, ob und wann ein Ergebnis ihrer Prüfungen vorlag. Der Agent konnte eigentlich nur seine Abrechnungen weiter verfolgen und prüfen, ob irgendwann eine Gutschrift zu seinen beanstandeten Vermittlungsprovisionsbuchungen erfolgt war. War sie erfolgt und der Mitarbeitende fragte in der GFS-Zentrale nach, worin die Ursache jener Fehlbuchung gelegen hatte, so bekam er in der Regel die Antwort: Computerfehler, sorry!



Für den persönlichen Cashflow des Mitarbeitenden war aber jene Antwort ohnehin Makulatur, denn: So oder so fehlte ihm Geld; sein Geld!


»Ein Narr, wer dabei Böses denkt?«, war Francisco in den Sinn gekommen – und ob es wohl einen Staatsanwalt gäbe, der dies alles als ausreichenden Anfangsverdacht ansehen und diesem von Amts wegen nachgehen würde? 


Angelina war damals rasend vor Zorn gewesen, als Francisco ihr von seiner Vermutung mit den Provisionsabrechnungen und dem Nötigungs- und Erpressungsversuch dieses Thomas Volker erzählt hatte.


»Du musst sofort zu einem Anwalt und dich beraten lassen. Wir dürfen uns diese Sauereien nicht gefallen lassen«, hatte sie gesagt. 


Direkt am nächsten Tag war Francisco zu einem Anwalt gegangen. Ein Wirtschaftsanwalt, der vorgab, in der Schweiz und in den USA studiert zu haben und sich im internationalen Unternehmensrecht gut auszukennen. Als er diesem Anwalt seine deutschen und schweizerischen GFS-Agenturverträge zeigte und die aktuellen Geschichten erzählte, schlug dieser die Hände über dem Kopf zusammen und meinte: »Wie konnten Sie nur auf eine derartig windige Firma hereinfallen? Wissen Sie, in der Schweiz gehen wir nicht so liberal mit derartigen Firmen um und ich rate Ihnen, beenden Sie sofort alle Ihre Aktivitäten für diese Firma und kündigen Sie mit eingeschriebenem Brief fristlos. 


Herr Ansa, ich muss Sie wirklich eindringlich vor allfälligen persönlichen Rechtsfolgen warnen, wenn Schweizer GFS-Mitarbeitende wegen möglichen Abrechnungsbetrugs eine Strafanzeige gegen den GFS einreichen, dann werden Sie als verantwortlicher Büroleiter und Führungsmanager unweigerlich mit auf der Anklagebank sitzen. Steigen Sie also sofort dort aus!« 







 

Als Francisco seiner Frau gegenüber diese Warnungen des Rechtsanwaltes wiederholte, fanden sie anschließend schnell zu einem gemeinsamen Entschluss: sofort kündigen und bei der GFS aussteigen und parallel mit dem Aufbau eines GFS unabhängigen, neuen Geschäftes beginnen. Schließlich, so waren sich beide einig, stünden alle seine Genfer Mitarbeitenden und Führungsmanager auch weiter hinter ihm. Nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit und Kontakte wegen, die er zu Geschäftsführern und Führungsmanagern von massgebenden Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnerinstituten hatte. Diese Voraussetzungen prädestinierten geradezu einen GFS-unabhängigen Geschäftsaufbau?


Doch diese Rechnung sollten sie ohne Wirt gemacht haben!







 

Thomas Volker hatte seinem Herrn und Protektor C. M. natürlich unmittelbar vom Ablauf seines letzten Gesprächs mit Francisco berichtet, vor allem von dessen Mutmaßungen hinsichtlich Provisionsfehlbuchungen. Er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Ansa sich eines vereinbarten Gespräches zur Erneuerung seiner Loyalitätsbekundung gegenüber der GFS durch Büroflucht entzogen habe.







 

C. M. selbst, so hatte Francisco später erfahren, forderte Thomas Volker dann auf, sofort die Auswechslung aller Bürotürschlösser zu veranlassen. Außerdem solle er alle Genfer Mitarbeiter auf GFS-Loyalitätsverhalten einschwören und einerseits relativ unverbindlich und vage andeuten, dass die GFS anscheinend ein Betrugsverfahren gegen Francisco Ansa eingeleitet habe und andererseits unmissverständlich und kompromisslos klar, dass jeder Mitarbeitende der weiterhin Kontakt zu Ansa habe, Gefahr liefe in die Strafuntersuchungen hineingezogen zu werden. Die fristlose Kündigung des GFS-Agenturvertrages mit Schadenersatzforderungen wären die unweigerlichen Folgen.


Volker müsse unbedingt alle Kader- und Führungsleute einzeln respektive in persönlichen Gesprächen darauf einschwören. Er könne diesen Führungsleuten versichern, dass sich Carl Meyer persönlich eingeschaltet habe und notfalls mit jeder einzelnen Führungskraft einen neuen Geschäfts-, Finanzierungs- und Zukunftsplan aufstellen würde. Loyalität gegenüber der GFS lohne sich immer!







 

Am Tag nach Volkers Erpressungsversuch wollte Francisco seine Büroräume wieder betreten, um mit seinen Führungsleuten und Mitarbeitenden über die weitere Zukunft zu reden, doch stand er vor verschlossenen Bürotüren, die er mit seinen Schlüsseln offenbar nicht mehr öffnen konnte.


Mit dem Handy kontaktierte er einige seiner Führungsmanager und erfuhr dabei, was Thomas Volker als Anweisungen und Verhaltensregeln bereits herausgegeben hatte. Einem dieser Führungsmanager gegenüber erwähnte Francisco dann, was sich in jenem Gespräch mit Thomas Volker wirklich zugetragen hatte. Daraufhin versprach ihm der Kadermann, dass er allen übrigen Führungskollegen von diesem Vorfall und den wirklichen Hintergründen berichten werde.


Noch am selben Abend erhielt Francisco Besuch von seiner gesamten Kadermannschaft in seiner Privatvilla.


Ihnen gegenüber wiederholte er, was sich zugetragen und was er bezüglich der Provisionsabrechnungen herausgefunden hatte. Er betonte auch, dass es vermutlich sehr schwer sein würde, der GFS ein mutwilliges, strafgesetzrelevantes Betrugs- und Fehlverhalten eindeutig nachzuweisen. Im Gegenteil sei damit zu rechnen, dass C. M. unter Einsatz seines gesamten Geldvermögens eine Armada von Rechtsanwälten und Verbündeten gegen alle und jeden potenziell abtrünnigen Unruhestifter und/oder Kläger auffahren würde.


Niemand dürfe C. M. unterschätzen, denn der habe sicher mehr zu verlieren als jeder andere; und er habe schon so manche persönliche Schlacht – selbst gegen vermeintlich stärkere Geld- und Machtfürsten – gewonnen, wusste Francisco zu berichten.







 

An diesem Abend sprachen sich diese rund fünfzehn Führungsmanager – nach einer emotional und leidenschaftlich geführten Pro-und- Kontra-Diskussion – für eine gemeinsame und geschlossene Abnabelung und Trennung von der GFS aus.


Gleichwohl wollten sie ihre künftigen wirtschaftlichen Erfolge weiterhin gemeinsam und unter der Führung Franciscos suchen; allein in Freiheit und Unabhängigkeit von Meyer-Machiavelli!







 

Dafür wäre es nun notwendig, entsprechende Vertrags- und Abklärungsgespräche mit den im Markt einflussreichsten Finanzpartnergesellschaften zu führen. Sie alle waren sich dabei im Klaren gewesen, dass nur dann, wenn sie namhafte und renommierte Finanzgesellschaften als künftige Geschäftspartner gewinnen könnten, und nur dann, wenn diese auch bereit wären das notwendigerweise abzudeckende und nicht zu unterschätzende Delkredererisiko zu übernehmen, wäre eine gemeinsame Zukunft ausserhalb der GFS realisierbar.







 

Franciscos fristlose Kündigung schlug in den Reihen der europäischen GFS sehr große Wellen, sodass er eigentlich damit rechnete, dass sein Telefon nicht aufhören würde zu läuten. Doch hatte er sich getäuscht! Niemand hatte angerufen – bis auf einen: C. M. persönlich!


Dieser hatte zunächst in seiner gewohnt schmalzigen Art versucht, Francisco wieder um den Finger zu wickeln: »Herr Ansa, Carl Meyer hier. Sagen Sie, was ist denn eigentlich passiert?« 







 

In seiner Nebelhülle reproduzierte Francisco augenblicklich seine Gefühle von damals, und wie seine innere Stimme geschrien hatte: »Hören Sie bloss auf mich zu verarschen!« 


Doch eben nur die innere und nicht die äussere Stimme; denn die war geprägt von Diplomatie: »Ich nehme doch an, Herr Meyer, dass Thomas Volker Sie bereits informiert hat – oder nicht?« 







 

C. M. darauf: »Ich habe noch nicht persönlich mit Volker sprechen können, sondern habe nur eine Nachricht von ihm auf meinem AB gehabt. Demnach soll ich ihn zurückrufen, weil Sie Ihren Vertrag mit dem GFS fristlos gekündigt hätten. Doch das wollte ich jetzt lieber direkt von Ihnen hören! Also, was ist denn nur passiert, Herr Ansa? Sie sind doch mein bester Mann!« 







 

Gegen diesen Schleim war Francisco mittlerweile immun und er war sich absolut sicher, dass C. M. ihn hinsichtlich des Gesprächs mit Volker wieder einmal anlog, doch wollte er zunächst auf dessen Spiel eingehen. Er schilderte C. M. also wahrheitsgemäss den Inhalt des besagten Gespräches mit Thomas Volker und wie dieser versucht habe ihn brutal zu erpressen. Natürlich berichtete er C. M. auch von diesen Provisionsauszahlungsproblemen und von den seinerseits recherchierten, immensen Provisionsfehlbuchungen in der Zentrale.


Doch wäre C. M. nicht C. M. gewesen, hätte er auf Franciscos Bericht nicht mit äußerster Bestürzung reagiert. Logisch also, dass er anschließend, selbstverständlich, die sofortige Klärung dieser Buchungsvorgänge versprochen hatte. Er versprach sogar, notfalls das gesamte Computersystem prüfen und wenn nötig auch erneuern zu lassen.


Jovial lehnte er darüber hinaus das verwerfliche Verhalten und Vorgehen des Thomas Volker rigoros ab und führte weiterhin aus, dass dieser Vorgang ihm persönlich wirklich sehr leid täte. Er sprach sogar von einem persönlichen Schock für ihn, weil er dadurch nun einen seiner besten Führungsmanager verlieren würde.


Der Höhepunkt der C. M.-Echauffiertheit lag allerdings in dessen Aussage: Wenn Francisco ihn unmittelbar nach diesem Vorfall mit Thomas Volker persönlich angesprochen hätte, dann hätte er diesem Volker schon die Leviten gelesen und diese dumme Angelegenheit ohne weitere Misstöne geklärt und beendet. Doch jetzt sei leider alles Porzellan bereits so zerbrochen, dass ein Kitten nicht mehr möglich wäre.


»Ein Narr, wer Böses dabei denkt?«, war Francisco wieder spontan in den Sinn gekommen. 


Zum Abschluss dieses Telefonats – das bei Francisco auch heute noch anhaltende Übelkeit auslöste – versprach C. M., dass er sich selbstverständlich persönlich und sofort dafür einsetzen würde, dass man Francisco die noch offenen Provisionen ausbezahlen würde; denn schliesslich solle ja die Familie Ansa keinen weiteren wirtschaftlichen Schaden erleiden.


Damit er allerdings sich für die volle Auszahlung der Provisionen beim Geschäftsführer der GFS-Servicezentrale Schweiz einsetzen könnte, müsse Francisco ihm bitte zusichern, keine juristischen Schritte gegen die GFS und/oder gegen Thomas Volker zu unternehmen. Ansonsten hätte er sicher keine Chance den Geschäftsführer Schweiz von der schnellen und vollständigen Auszahlung der Provisionen zu überzeugen.







 

Francisco darauf zu C. M.: wieso denn überhaupt die Bürotürschlösser ausgetauscht worden seien, wenn die GFS doch eigentlich friedliche Lösungen bevorzuge?


Wieder hatte dieser Machiavelli des Geldes in seiner bestens bekannten Art reagiert: »Wissen Sie, Francisco, das passiert wahrscheinlich vorsorglich und automatisch, wenn fristlose Kündigungen von Verträgen in der Schweizer Zentrale eintreffen. Mit dieser reinen Vorsichtsmassnahme hatte ich persönlich gar nichts zu tun, weil ich bis heute ohnehin nicht in die Angelegenheit involviert wurde.« 







 

Das Spiel des Möchtegern-Machiavellisten war natürlich von Francisco sofort durchschaut. Er war deshalb auch nicht weiter auf dessen wissentlich gesetzte Falschaussage eingegangen, wonach nämlich die Türschlösser erst nach seiner fristlos ausgesprochenen Kündigung ausgetauscht worden sein sollten.


C. M. spielte eben wieder sein typisches Nebel- und Machtspiel und er wollte ihm weißmachen, dass eigentlich der von ihm angestellte GFS-Geschäftsführer Schweiz und nicht er solche Entscheidungen träfe. Dies erkannt, wollte er es diesem C. M. nun mit gleicher Münze zurückzahlen. Also antwortete er: »Natürlich werde ich versuchen, meine Frau und meinen Anwalt davon zu überzeugen, keine juristischen Schritte gegen die GFS zu unternehmen. Denn schliesslich habe ich jetzt ja Ihre Zusage dafür, dass Sie sich persönlich für die komplette Auszahlung aller meiner Provisionen einsetzen wollen und darüber hinaus auch die Fehlbuchungen bei den beanstandeten Provisionen erneut und unter Ihrer Aufsicht prüfen lassen.« 







 

Schon eine Woche nach jenem Telefonat hatte Francisco bei den Chefs einiger grosser Versicherungen, Banken und Kapitalproduktfirmen vorgesprochen, um mit ihnen eine gemeinsame geschäftliche Zukunft und Zusammenarbeit frei und unabhängig von der GFS zu besprechen.


Jene Gespräche führten dann in der Tat zu einer wichtigen Klärung, allerdings nur in Franciscos offensichtlich schon eingetrübten Augen für unternehmenswirtschaftliche Realitäten.


Denn wie aus einem Mund hatten alle diese hohen Finanzfirmenchefs bekundet, dass sie zwar sehr gerne mit Francisco Ansa weiter zusammengearbeitet hätten, weil sie ihn sowohl persönlich schätzten als auch mit seinen in der Vergangenheit an sie vermittelten Finanzgeschäften hochzufrieden wären, doch – und darauf dürfe er sie nun leider nicht persönlich behaften – seien sie gezwungen worden jede weitere Zusammenarbeit mit ihm abzulehnen.


Jeder Einzelne hatte ihm hinter vorgehaltener Hand noch anvertraut, dass C. M. ihn bereits kontaktiert und angedroht habe, dass die GFS seinem Institut für den Fall der weiteren Zusammenarbeit mit dem fristlos gekündigten GFS-Mitarbeiter Ansa alle Zusammenarbeitsverträge mit sofortiger Wirkung aufkündige.


Alle diese Firmenchefs waren sich unabhängig voneinander und auch ohne Absprache darin einig, dass sie diesen angedrohten allfälligen Umsatzverlust aus GFS-vermittelten Geschäftsverträgen nicht erleiden wollten. Sie könnten es sich wirtschaftlich einfach nicht leisten, auf das ansteigende GFS-Umsatzvolumen, das derzeit schon bei einigen Hundertmillionen Schweizer Franken/Euro liegen würde, zu verzichten!


Profit und Shareholder-Value kamen also auch bei den Banken und Versicherungen vor Ethik und Moral! Wow! Das war eine wichtige Ernüchterung.


Frustration, Ohnmacht und steigende Übelkeit nisteten sich nun tief in seiner so geschundenen Seele ein.


Nur wenige Tage nach diesen Gesprächen war ihm dann ein eingeschriebener Brief von einer grossen, international bekannten Anwaltskanzlei zugestellt worden.


Der unterzeichnende Rechtsanwalt stellte zunächst klar, dass er von der GFS-Schweiz AG mit der Wahrnehmung und Durchsetzung aller Rechte gegen Francisco Ansa beauftragt und gehörig bevollmächtigt worden sei. Er habe im Namen seiner Mandantin die Herausgabe aller Genfer GFS-Bürodokumente und Büroakten, Bank- und Buchhaltungsunterlagen, PC-Passwörter, Kunden- und Mitarbeiterpräsentationen bis zum übernächsten Tag, 12:00 Uhr Mittag, an seine Kanzleiadresse zu verlangen. Darüber hinaus sei der auf die GFS angemeldete Mercedes Benz mit dem Kennzeichen GE-222111 ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt mit allen Fahrzeugschlüsseln und Fahrzeugpapieren dort abzugeben.


Erfolge die Herausgabe der angeforderten Wertsachen und Dokumente nicht bis zum Ablauf der angegebenen Frist, würden die nominellen Wertbeträge aller dieser Forderungsgegenstände zuzüglich der in diesem Fall noch näher zu verifizierenden Schadenersatzforderungen aus diesem Verzug auf die dann ebenfalls unmittelbar fällig gestellten GFS-Investivdarlehensbeträge, die in Höhe von rund 600000 Schweizer Franken zulasten Francisco Ansas saldiert worden wären, auf dem Rechtsweg unmittelbar eingefordert.


Darüber hinaus hätte seine Kanzlei den Auftrag, zu prüfen, ob und inwieweit Francisco Ansa während seiner Tätigkeit für die GFS gegen geltende Schweizer Strafrechtsnormen verstossen habe.


Vorsorglich würde er schon jetzt darauf hinweisen, dass es sich bei diesen anwaltlichen Prüfungen strafbarer Handlungen unter anderem auch um strafrechtsrelevante Verletzungen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), hier zum Beispiel um Abwerbung von GFS-Mitarbeitenden für eine Konkurrenzfirma, handeln würde.


Aussagen von Zeugen, für mindestens einen Abwerbungsversuch des Francisco Ansa, würden ihm bereits vorliegen.


Er habe deshalb Herrn Ansa aufzufordern, sofort jedwede Abwerbungshandlung von GFS-Mitarbeitenden zu unterlassen. Im Falle weiteren Zuwiderhandelns würde er neben den sofortigen Strafanträgen auch zivilrechtliche Klageschritte mit Schadenersatzansprüchen geltend machen.







 

Francisco atmete tief durch; da war es also wieder: Das wahre Gesicht des Carl Meyer!


Wie hatte dieser selbstverliebte machtgeile Mensch in den Führungsmeetings immer gesagt: »Es gibt einen Fehler, den ich niemals verzeihe: Illoyalität! Wer sich einmal von mir abwendet, hat seine Chance verspielt!« 







 

Diese beiden Aussagesätze hatten ihm schon immer die fürchterliche ›Arroganz des vermeintlich Mächtigen‹ bezeugt. Auch konnte sich Francisco des Eindruckes nicht erwehren, dass hinter diesem C.-M.-Verhalten eine Selbstüberschätzung liegen musste. Viel schlimmer nagte es aber an ihm, dass er in diesem Verhalten auch ein erhebliches Mass an Menschenverachtung erkennen konnte, das er selbst offensichtlich lange Zeit einfach negiert hatte.


Wieder gewärtigte er nun dieses schaudernde Gefühl in sich, das ihn auch damals gelähmt hatte, als er sich nämlich fragte: Was sich dieser C. M. wohl noch alles einfallen lassen würde, um ihn, den Illoyalen, zu bestrafen?







 

Der erste Schuss der GFS-Anwälte zeigte ihm jedenfalls, dass ihn C. M. offensichtlich als gefährlich einstufte.


Für wie gefährlich, würde ihm schlussendlich dessen Kapitalaufwand für Anwälte, Gerichte, Detektive und Sonstiges zeigen.







 

Nun fühlte er auch wieder, wie er sich damals vor sich selbst geschämt und sich gefragt hatte: »Wieso in Gottes Namen habe ich meine innere Stimme, die mich doch über so viele Jahre immer wieder verlässlich gewarnt hat, bei diesem  C. M. überhört? Wieso habe ich mich auf einen derartigen Menschen überhaupt eingelassen?« 







 

Hatte er denn wirklich allen Ernstes geglaubt, dass es sich bei diesem Carl Meyer um einen reinen Gutmenschen handeln würde, nur weil dieser ein Kinderpatenhilfswerk sponserte bei Herrn und Frau Bundeskanzler ein und aus ging und von den Medien als der Vorzeigeunternehmer gepriesen wurde?


Ein fragwürdiger Gutmensch, der mit seinem profitorientierten Finanz- und Wirtschaftsservice, den er nach eigener Aussage a priori für Nettogeringverdiener konzipierte, weil diese Zielgruppe es verdient habe in all ihren Finanzfragen zu Altersvorsorge-, Kapital- und Sparplänen, Krankenkassen, Immobilien und Hypotheken beraten zu werden; genauso gut – wenn nicht noch besser – wie jene Großverdiener und Großvermögende, die sich gute Berater schon lange leisten konnten und würden; der dann aber in seinem gönnerhaften Unternehmensimperium Mitarbeiter betrügt um seine jovial anmutenden Spenden als Gutmensch überhaupt bezahlen zu können.


Hatte er denn allen Ernstes annehmen können, dass dieser selbstmarketingerschaffene Erfolgsmensch Carl Mayer seine Subagenten, die er als Unternehmer im Unternehmen in sein persönliches Firmenkonstrukt einspannte und die ihm diesen Europakonzern im Schweißes ihres Engagements und Umsatzes erst möglich machten, als menschlich gleichwertige, fair zu behandelnde Geschäftspartner ansehen würde?


Wer so dumm, naiv und gutgläubig war das zu glauben, so wie er, der durfte sich eigentlich nicht beschweren sondern musste kleinlaut seinen Fehler einräumen.







 

Seine Gedanken gingen weiter: Welchen Bärendienst hatte er seiner Familie erst mit dieser Blindheit erwiesen? Dabei tröstete ihn jetzt auch nicht die Gewissheit, dass Angelina lange Zeit genauso von der GFS-Geschäftsidee überzeugt gewesen war wie er selbst. Auch hatte sie ihn immer wieder weiter und weiter angetrieben, mehr und noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Büros zu eröffnen – doch blind gefolgt war allein er. C. M. hatte Angelina auch nicht von ungefähr immer wieder ins Ohr geflüstert: »Ihr Mann kann so erfolgreich werden wie ich!« 







 

Seine Frau schien sich außerdem in diesen GFS-Jahren total verändert zu haben; sie war richtiggehend geldgeil geworden.


Das Savoir-vivre, mit allem Schickimicki, Glimmer und Glamour, von St. Moritz über Nizza und L. A. bis Bora Bora, hatte für sie und selbst für die Kinder immer mehr Wichtigkeit und Stellenwert bekommen. Dafür war sie sogar bereit gewesen, zuhause auf ihren Mann, Liebhaber und Vater ihrer Kinder je länger je mehr zu verzichten.


Dennoch wusste Francisco, dass die Verantwortung für diese spätere missliche Lebenslage überwiegend, wenn nicht allein, bei ihm lag. Also ging er davon aus, dass es folglich allein an ihm sei, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, und zwar so, dass die seinerzeit doch irgendwie wieder schwanger gewordene Angelina und seine beiden Kinder möglichst wenig zusätzlich belastet werden mussten. Doch ohne wirtschaftliche Einschränkungen und Verzicht auf bisher Liebgewordenes und Gewohntes würde dies für sie alle sicher nicht ablaufen können.







 

Sein Anwalt war leider im Ausland und nur telefonisch erreichbar gewesen. So konnte er sich lediglich fernmündlich mit diesem über das Schreiben und die Fristen der GFS-Anwaltskanzlei austauschen. Dieser neue Rechtsvertreter riet ihm, auf keinen Fall die von der Gegenseite geforderten Wertsachen und Bankdokumente herauszugeben; er wolle zunächst schriftlich auf dieses Forderungsschreiben reagieren, weshalb er das besagte Schreiben per Faxzusendung erbat.







 

Zwei Tage später rief Franciscos ehemaliger Stellvertreter – jetzt neuer GFS-Büroleiter – an und forderte ihn in einem ziemlich dreisten Ton auf, alle Geschäftsgelder die sich noch auf diesem Ansa-Bürokonto befänden, auf sein neues Büro- und Namenskonto zu überweisen. Francisco antwortete ihm, dass diese Gelder so lange auf dem Ansa-Konto eingefroren blieben, bis er sich mit der GFS über alle Pendenzen einig geworden sei. Wütend legte der ehemalige Stellvertreter daraufhin den Telefonhörer auf.


Die Quittung sollte Francisco in nächster Zeit bekommen.


Sein Rechtsanwalt beantwortete zunächst diesen Forderungsbrief der GFS-Anwälte und wies die GFS-Forderungen als kausal ungerechtfertigt komplett zurück. Darüber hinaus listete er in Absprache mit Francisco die Gegenforderungen auf und setzte ebenfalls eine Frist bis zu deren Erfüllung. Sein Anwalt zeigte sich davon überzeugt, dass  C. M. respektive der GFS Vergleichsverhandlungen anbieten würden. Allein das Enfant terrible C. M. entschied sich anders.







 

Francisco bekam stattdessen einen eingeschriebenen Brief, diesmal von der Ausländerpolizei, die ihn für die kommende Woche zu einer Einvernahme in ihre Behörde bestellte. Über ein kurzes Telefongespräch hatte sein Rechtsanwalt herausgefunden, dass ihm die Ausländerbehörde vorhalten würde, dass er die Grundlage für die nach dem Ausländergesetz Schweiz einmal abgegebene Aufenthaltsbewilligung, die bei Einreise an die spezielle GFS-Tätigkeit gebunden gewesen war, verwirkt habe, da er nun nicht mehr bei der GFS Schweiz arbeiten würde. Die Behörde gab Francisco Ansa eine Frist zur Stellungnahme und wies ihn gleichzeitig darauf hin, dass er mit seiner Familie ohne neue Aufenthaltsbewilligung innerhalb eines Monats die Schweiz verlassen müsste.







 

Angelina bekam einen Schreikrampf, als sie dieser Mitteilung des Rechtsanwaltes gewahr wurde. »Aber das ist doch eine zum Himmel schreiende Sauerei«, schrie sie. »Francisco, dagegen muss der Anwalt doch vorgehen.« 







 

Sie möge sich beruhigen, hatte Francisco ihr geantwortet, der Anwalt würde ein neues Permit beantragen und dafür eine neue Begründung liefern. Vielleicht sei es für ihre Zukunft ja grundsätzlich auch besser, sich in die Deutschschweiz zu orientieren, gab er zu überlegen. Dort jedenfalls würden sie sie in ihrer deutschen Muttersprache leben und handeln und die Kinder hätten es in der Schule ebenfalls wieder leichter.







 

Angelina beruhigte sich dann schnell wieder und schien von dem Gedanken beseelt, ein neues Haus in der Deutschschweiz zu beziehen und neu einzurichten. Die Kinder mussten von diesem Gedanken auch nicht lange überzeugt werden.


Blieb allein die Frage, wie sich Francisco beruflich wieder auf die eigenen Beine stellen sollte, wenn alle seine bisherigen Finanzpartnergesellschaften, jedenfalls diejenigen, die im Markt zur Crème de la Crème gehörten, sich nicht weiter auf ihn einlassen wollten oder durften. Ohne verlässliche Verträge mit derart renommierten Finanzpartnern, ohne Geschäftspartner mit ausreichend viel Venture Capital im Rücken würde er einen solchen Geschäftsgang ein für alle Mal abhaken müssen.







 

Schon oft hatte er in den letzten Wochen darüber nachgedacht, ob er nicht einfach einmal jenen langjährigen Exchef und heute größten C. M.-Widersacher und GFS-Konkurrenzunternehmer ansprechen sollte. Seines Wissens hatte  C. M. damals in den 80ern diesen heute älteren Mann ebenfalls ordentlich übers Ohr gehauen und sich GFS-intern immer wieder mit seinem damaligen Coup gegen die NVG gebrüstet. Vielleicht hatte jener Exchef jenen Affront von damals bereits vergessen, vielleicht aber auch nicht; und vielleicht wäre dieser ja interessiert an Franciscos Sach- und Führungs-Know-how sowie am Schweizer Allfinanz- und Vertriebsmarkt. Andererseits wollte Francisco nicht Gefahr laufen, vor einen alten Fehdenkarren und persönliche Rachegelüste gespannt zu werden; und dieser ehemalige Chef hatte seinerseits auch alles andere als eine gute Reputation.


Karl-Theo Wischnewski, Grand Senior und Patron in der Branche, Gründer und Konzernleiter der NVG (Nachhaltiger Vermögensaufbau GmbH &Co.KG ), war bereits Anfang der 60er-Jahre als Führungsmanager in der Genfer IOS von Bernie Cornfeld und in den Schlagzeilen der damaligen Wirtschaftspresse gewesen. Die IOS hatte seinerzeit rund 25000 Vertreter beschäftigt, die über Telefon- und Haustürgeschäfte – vielfach an amerikanische Auslandsbürger die in Europa lebten – Anteile an rund 18 Kapitalanlagefonds verkauften. Diese Firma kontrollierte damals ein Anlagekapital von über 2,5 Milliarden USD, erlitt dann aber den Zusammenbruch infolge undurchsichtiger Kapitalverluste in den von der IOS selbst kreierten Fund of Funds sowie einer darauffolgenden Periode der Börsenschwäche. Ein großer Teil der Anlegerkunden zog daraufhin Kapital ab. Im Rahmen des damaligen Niedergangs der IOS stellten über 300 IOS-Mitarbeitende in der Schweiz, vorwiegend aus unteren und mittleren Mitarbeiterebenen, Strafanzeige gegen ihre IOS-Führenden, weil diese ihnen Unternehmensanteile an der IOS aufgedrängt hatten; Unternehmensanteile die sie teilweise mit geliehenem Geld finanzierten. Der Prozess im Jahre 1979 endete jedoch mit Freisprüchen  der IOS-Oberen, weil gegen sie kein Nachweis eines kausalen und schuldhaften Fehlverhaltens geführt werden konnte.


Francisco waren die Parallelen zwischen dem Geschäftsgebaren jener IOS des Jahres 1969 und denen der GFS von 1999 schlagartig bewusst geworden. Höchstwahrscheinlich würde er auch bei C. M.s Ziehvater und Exchef K. T. Wischnewski und seiner NVG auf entsprechende Vergleichbarkeiten stoßen.


Er hatte darüber nachgedacht, ob seine persönliche Vision von einer ethisch und moralisch sauber arbeitenden Finanzdienstleistung, die im Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden gleichsam Fairness, Transparenz und Professionalität praktiziere, vielleicht doch eher ins Reich seiner Wünsche und Träume gehöre.


Sollte er vielleicht darüber hinaus mit diesem Wischnewski und seiner NVG noch Gefahr laufen, vom Regen in die Traufe zu kommen?


Seine Alternative zu einer Kontaktaufnahme mit Wischnewski und dem NVG wäre allerdings nur, die Finanzdienstleistung und seine langjährigen persönlichen Investments in den Berufs- und Geschäftsaufbau komplett aufzugeben.


Er müsste sich dann in der Schweiz oder in Deutschland oder anderswo mit seinen nunmehr doch 45 Lebensjahren und einer mittlerweile finanziell sehr anspruchsvollen, verwöhnten Frau und drei Kindern abermals ein ganz neues Berufs- und Wirkungsfeld suchen und mit einem kompletten Neuaufbau beginnen.


Alleinlebend würde er für sich darin keine abschreckende Aufgabe sehen – doch als Familienvater und Ehemann sehr wohl.







 

Er erinnerte sich jetzt, wie er sich über die sofortige Erreichbarkeit dieses alten Mannes und Exchefs damals wunderte. Für gewöhnlich waren solche Konzernchefs always busy, also sehr schwer zu erreichen und man musste viel Geduld aufbringen und es immer wieder aufs Neue versuchen.


Als sich Karl-Theo Wischnewski am Telefon die Geschichte von Francisco Ansa angehört hatte, sagte er: »Wir müssen uns unbedingt sofort treffen. Ich lasse Ihnen ein Flugticket hinterlegen, dann kommen Sie bitte zu mir und wir sprechen in Ruhe über alles – einverstanden?« 







 

Francisco einigte sich mit diesem Wischnewski schneller, als er zuvor annehmen konnte. Es war ein sehr zweckdienlicher aber dennoch auch lukrativer Vertrag, der ihn für die NVG verpflichtete.







 

Ohne Feilschen bot ihm Wischnewski an: ein festes Nettogehalt von monatlich 20000 Schweizer Franken zu zahlen plus die allfälligen Provisionen nach NGV-Karriereplan plus eine Mercedes-Limousine als Geschäftswagen plus die Übernahme aller zukünftig anfallenden Anwalts- und Prozesskosten, die gegen die GFS und/oder gegen C. M. anfallen würden.


Somit war er mit sofortiger Wirkung oberster Landesdirektor und Geschäftsführer für die neu aufzubauende NVG-Schweiz AG.







 

Allerdings zeigte sich die NVG in ihrem Auslandsengagement anders strukturiert als die GFS. Die NVG hatte nämlich einen Auslandsgeschäftsführer, einen Mann namens Peter Franzen, der gleichzeitig auch Mitglied der Konzerngeschäftsführung war. Mit ihm sollte Francisco nach Auffassung und Wunsch des Karl-Theo Wischnewski beim Aufbau der NVG-Schweiz AG und ihrer Subfirmenstrukturen künftig eng zusammenarbeiten.







 

Mit seinem tollen NVG-Vertrag in der Tasche wollte Francisco seine Angelina überraschen und war freudig und auf direktem Weg vom Flughafen nach Hause geeilt. Er berichtete ihr dann von der wirklich guten Gesprächsatmosphäre und dass dieser Wischnewski ihm spontan und sofort zugesichert hatte, alle Anwalts- und Prozesskosten gegen C. M. und die GFS zu übernehmen und dass die NVG sehr gute Anwälte haben soll, die auch schon mehrfach gegen C. M. Prozesse gewonnen hätten. Francisco erzählte sehr emotional und freudig erregt von seinem neuen Geschäftsaufbau- und Führungsauftrag, seinem neuen Arbeitsvertrag mit Firmenwagen, Provisions- und Festgehaltzahlungen.


Im ersten Moment reagierte Angelina darauf sehr erfreut, bis sie von Francisco hörte, dass das Festgehalt auf 20000 Schweizer Franken netto festgelegt worden sei. Dann schimpfte sie los: »Bist du denn jetzt von allen guten Geistern verlassen, Francisco? Wie kannst du dich für einen solchen Hungerlohn von diesem Wischnewski verpflichten lassen? Du bist doch viel mehr wert mit dem, was du alles kannst und was du alles in diese Firma einbringen kannst!« 


Francisco war ob dieser Vorhaltungen seiner Frau sprachlos. War das wirklich seine Angelina, die das jetzt gesagt hatte?


Und war das dieselbe Frau die er liebte und die noch vor wenigen Jahren mit aller Bescheidenheit und Zurückhaltung auf jede kleinere Lohnerhöhung im Rahmen von nur 100 Franken reagiert hatte? Dieser heute derart lautstarken, mit Händen und Füßen argumentierenden Frau konnte er jetzt buchstäblich die Dollarzeichen in den Augen respektive in der Iris ablesen – und das ließ in ihm gehörige Angst aufsteigen.







 

Das Finden und Einziehen in eine neue repräsentative Villa am Vierwaldstättersee war unter den neuen Umständen relativ einfach gewesen. Selbst der Aufbau von neuen NVG-Firmenstrukturen war Francisco wieder in kürzester Zeit erfolgreich gelungen – auch wenn ihm dafür wider Erwarten nur wenige seiner alten Führungskräfte tatsächlich von der GFS zur NVG gefolgt waren. Dafür waren andere GFSler aus anderen Schweizer GFS-Büros an ihn herangetreten und baten ihn um die Übernahme in die NVG. Einige von ihnen berichteten dann, dass C. M. in diversen Führungsmeetings davon gesprochen habe, dass er ihn, Francisco Ansa, persönlich aus der Schweiz jagen würde, aber nicht ohne ihm zuvor Kopf und Eier abzuschneiden. Diese typische C. M.-Sprache mit Drohgebärden ließ nichts Gutes für die Zukunft vermuten – zeigte es Francisco doch auch, dass dieses Enfant terrible C. M. offensichtlich jetzt vor Wut auf ihn kochen musste.







 

Die nächste Attacke ließ dann auch nicht lange auf sich warten: Aufgeregt stand Angelina mit allen Kindern im Schlepptau in Franciscos neuem Luzerner Büro. »Du hast ein Einschreiben von einer französischsprachigen Behörde aus Genf: ich glaube von einem Gericht!« 


Francisco öffnete das Einschreiben und versuchte den französischen Text zu lesen und zu verstehen.


»Wenn ich das richtig verstehe, laden die mich zu einem Vernehmungstermin in der nächsten Woche bei der Kriminalpolizei in Genf vor – und wenn ich nicht erscheine, wollen sie mich verhaften.« 







 

Francisco spürte an diesem Punkt seiner Erinnerungen plötzlich einen stechenden Schmerz in der Magengrube – so wie damals, wo mit ihm auch Angelina ob dieser Nachricht blass geworden war und sie sich beide, wie von einem Schlag getroffen, auf einen Stuhl fallen ließen.


»Was bedeutet das, Francisco? Was kann die Kriminalpolizei von dir wollen; was können sie dir denn vorwerfen?«







 

Francisco versuchte nun, vor seiner Frau und seinen Kindern cool und ruhig zu bleiben, obwohl er gegenteilig fühlte.


»Keine Angst, ich werde sofort mit meinem Anwalt sprechen und der soll die Dinge direkt mit der Polizei klären. Wahrscheinlich hat ja C. M. wieder einen seiner persönlichen Giftpfeile abgeschossen, die aber oft giftiger scheinen, als sie in Wirklichkeit sind.« 







 

Der Rechtsanwalt hatte sofort nach Erhalt des Faxes mit der Kopie dieses Schreibens bei der Kantonspolizei in Genf angerufen. Dort gaben sie ihm aber lediglich die Auskunft, dass gegen Francisco Ansa diverse Strafanzeigen vorliegen würden und dass dieser deshalb einvernommen werden müsste. Das persönliche Erscheinen des Herrn Ansa sei richterlich angeordnet und bei der ersten Einvernahme sei gesetzlich kein anwaltlicher Rechtsbeistand erlaubt. Weitere Auskünfte, etwa zu der Frage, wer diese Strafanzeigen mit welchen Inhalten gestellt habe, bekam er nicht.







 

An jenem besagten Vorladungstag war Francisco mit einem beklemmenden Gefühl in das Gebäude der Genfer Kantonspolizei eingetreten. Von einem Polizeibeamten in Zivil war er in einen halbdunklen, recht kahl eingerichteten Raum mit vergittertem Fenster zum Hof geführt worden. An der linken Wand stand ein alter, weiß lackierter Holztisch mit vier ebenfalls älteren Holzstühlen; auf dem Tisch eine abgedeckte Schreibmaschine und auf dem Fensterbrett ein Telefonapparat. Über dem Tisch an der Wand hatte er ein DIN-A0-Plakat mit dem Aufdruck: ›Police de canton de Genève. La vérité vient toujours à la lumière!‹ wahrgenommen. 


Na, hoffentlich kann auch ich darauf vertrauen, versuchte er sich zu beruhigen.


In seinem dunklen Businessanzug stand er direkt vor dem einzigen Fenster zum Hof und er spürte wie diese Gitter vor dem Fenster ihm irgendwie beängstigend ins Bewusstsein eindrangen. Ein äusserst mulmiges Gefühl war in seiner Magengegend zu spüren; doch er hatte sich nichts vorzuwerfen; warum also ein mulmiges Gefühl haben?


Er wollte versuchen, ganz normal und unaufgeregt zu wirken. Doch was würde diese GFS wohl alles erfunden haben, um eine Strafanzeige gegen ihn zu begründen? Schlussendlich müssten sie doch auch mit einer Gegenklage von seiner Seite rechnen – ja vielleicht sogar mit einer Verleumdungsklage. Und was wenn diese Flics die gleich das Verhör durchführten, nur Französisch sprächen und er denen die wahren Dinge nicht recht erklären könnte? Die verstünden kein Deutsch, er spräche schlecht Französisch und im Detail verstünden sie alle Bahnhof. Das wäre dann allein für ihn der absolute GAU! Sein Anwalt hatte ihm gesagt, dass er, wenn nötig, einen Dolmetscher hinzuziehen könnte, er müsse dann einfach darauf bestehen.


Verdammt! Diese Gitter an den Fenstern die wirkten schon sehr beklemmend und er hoffte, sie deuteten auf kein böses Omen.


Dann sprang plötzlich die Tür zum Verhörraum auf und ein ziviler Polizist betrat den Raum. Wort- und blicklos deutete er Francisco mit der Hand an, auf einem Stuhl Platz zu nehmen und setzte sich selbst sofort an die gegenüberliegende Tischseite, noch bevor Francisco seinen Stuhl erreichen konnte. Der Polizist schlug eine Akte mit vielen Papieren auf und spannte wortlos und ohne Francisco eines Blickes zu würdigen, ein Formular, mit Kohlepapier hinterlegt, in die Schreibmaschine.







 

»Vous êtes Monsieur Ansa, correctement?« 


»Oui! Mais je parle très mal français, Monsieur« antwortete Francisco und fragte ihn dann: »Parlez vous allemand?« 


Der Polizist blickte daraufhin auf und antwortete ihm: »Ja! Isch werde versuchen auf Deutsch sprechen. Wir missen erst mal Personalien einfillen. Donc! Vous êtes, pardon: Sie sind Monsieur Francisco Ansa?« 


Francisco nickte auf diese Frage nur, doch der Polizist bemerkte und akzeptiert es.


»Monsieur Ansa, wann sind Sie geboren und wo?« 







 

Bis Francisco nun seine gesamten Personalien angegeben und auch vorgetragen hatte, wie und zu welchem Zweck er mit der GFS in die Schweiz gekommen war, war einige Zeit vergangen. Der Polizist hatte seine Angaben im Zweifingersystem in die Maschine getippt und musste zwischenzeitlich ein neues Blatt in die Schreibmaschine einspannen.


Dann endlich eröffnete er Francisco, dass ihm diverse Strafanzeigen gegen ihn vorliegen würden, ging aber gleichwohl auf deren Inhalte nicht weiter ein.







 

»Ist es richtig, dass Sie nicht mehr für die Global Financial Services (Schweiz) AG arbeiten und dass Sie ohne eine neue Arbeitsstelle sind, Monsieur Ansa?« 


Francisco versuchte dem Polizisten nun zu erklären, dass er seinerzeit auf Anraten seines Rechtsanwaltes fristlos bei der GFS gekündigt hatte, dass er aber nun seit drei Wochen für einen neuen Arbeitgeber, die NVG-Schweiz AG in Luzern arbeiten würde.


Ob Francisco eine gültige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die Schweiz, ein Permit, besitzen würde, wollte der Beamte wissen.


»Ja! Mein Anwalt hat mir gerade gestern mitgeteilt, dass er nun die neue Aufenthaltsbewilligung mit der Ausländerpolizei in Luzern geklärt hat.« 







 

»Monsieur, was war der Grund für Ihre fristlose Kündigung?« 


Francisco musste unauffällig etwas nach Luft ringen, denn er spürte innerlich doch mehr Aufregung in seinem Körper, als er sich vorher eingestanden hatte. Einmal gut durchgeatmet, erzählte er dem Polizisten, wie, warum und womit ihn der neue GFS-Vertriebschef für die Schweiz – ein Deutscher aus München namens Thomas Volker, der seinerzeit erst wenige Wochen in dieser Vertriebscheffunktion gearbeitet und dafür sicher keine gültige Arbeitserlaubnis gehabt habe – erpresst hatte.


Die Aussagen tippte der Polizist ins Protokoll ehe er als Nächstes wissen wollte, ob Francisco für die GFS Mitarbeitergelder auf seinem persönlichen Konto zu verwalten gehabt hatte.


Francisco Ansa verstand sofort, worauf diese Frage zielte.


Nein, so könne man das sicher nicht sagen! Richtig sei, dass sie damals, bevor sie von der GFS-Deutschland in die Schweiz gesandt worden wären, von den Schweizer GFS-Anwälten, von der GFS-Schweiz AG und dem obersten Konzernchef Carl Meyer eine Zusage erhalten hätten, wonach sie in der Schweiz genauso würden arbeiten können wie bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland: nämlich als selbstständige Unternehmer im Unternehmen, auf eigene Unternehmensrechnung und eigenes Risiko. An diesem Status der Selbstständigkeit, so habe es damals geheißen, ändere sich in der Schweiz nichts. Wie sich dann aber später herausgestellt habe, war dieses Versprechen und diese Information eine Falschaussage, von der sie bis heute nicht wüssten, ob sie absichtlich oder unabsichtlich gemacht worden sei. Denn schliesslich könnten seit jeher Ausländer in der Schweiz erst nach fünf ununterbrochenen Aufenthaltsjahren im Land mit einer Niederlassungsbewilligung, dem Permit C, rechnen und damit eine Selbstständigkeit begründen und führen.


Francisco erklärte dem Polizisten weiter, dass die GFS respektive Herr Meyer, ihnen damals versprochen hätten, diese Angelegenheit über Fachanwälte verbindlich regeln zu lassen, denn das Unternehmenssystem der GFS würde ja gerade und ausschliesslich auf dieser selbstständigen Unternehmerbasis geführt, damit die GFS die Betriebskosten und -risiken ihrer GFS-Vermittlungsagenturen für sich selbst ausschließen könnte.







 

Erst nachdem er mit seiner Familie, das heisst mit Frau und seinen beiden schulpflichtigen Kindern, in die Schweiz eingereist war respektive bereits schon einige Wochen in Genf gewohnt hätte, wäre ihm von der GFS eröffnet worden, dass er offiziell zunächst kein eigenes Unternehmen haben könnte, weil die Anwälte dazu mit den Schweizer Behörden noch diverse Abklärungen zu machen hätten.


Er habe dann damals aufgrund der angeblich komplizierten Ausländergesetze vorübergehend und nur im Außenverhältnis – eben für diese Schweizer Behörden – einen Angestelltenvertrag bekommen. Darüber hinaus sei ihm zugesagt worden, dass er weiterhin, aber eben zunächst nur im GFS-Innenverhältnis, ein selbstständiger Unternehmer bleibe, der auch weiterhin auf eigene Rechnung und Risiko arbeiten müsste.


Erst viel später hätte er festgestellt, dass ihm mit dieser Regelung noch ganz andere erhebliche Nachteile, unter anderem bei den Steuern, entstanden seien. Er habe dann leider auf dieser fehlerhaften Basis der Schein-Selbstständigkeit auch eigene Bankconti einrichten müssen, um zu seinen Agenturtätigkeiten auch geregelte Finanzabläufe sicherzustellen. Die GFS habe leider kein Geschäftskonto bereitgestellt, sodass er auf seinen Namen zwei private Bankconti bei der SBG in Genf einrichten musste. Das eine für die rein privaten Bankgeschäfte der Familie, das andere für die geschäftlichen Transaktionen seiner diversen GFS-Agenturbüros.


Francisco erklärte dem Beamten dann weiter, wie diese Geldflüsse aus Provisionen, Provisionseinnahmen, Vorschüssen auf Provisionen, Kosten- und Anteilsverrechnungen im Allgemeinen abliefen:


Die Basis für alles sei der allgemeine GFS-Agenturvertrag auf Basis des Schweizer Obligationenrechts gewesen. Dieser Vertrag, der von GFS-Anwälten bewusst auf zig Vertragsseiten verteilt und kompliziert helvetisiert worden sei, sicherte zuallererst die Grundsätze und Vorteile für den GFS-Konzern. Hiernach hatten sich alle Agenten und Agenturen die sich unter das Label des GFS begeben hatten verpflichtet, ausschließlich als Subunternehmer für den Serviceprovider GFS zu arbeiten. Weiterhin waren sie damit verpflichtet, ebenfalls ausschließlich nur jene Finanzprodukte zu vermitteln, die allein der GFS-Provider mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnern ausgehandelt und vertraglich vereinbart hatte. 


Alle Kunden für diese Finanzvermittlungsprodukte musste der jeweilige Agent respektive seine Subunternehmung/Agentur natürlich ebenfalls ausschließlich selbst akquirieren.







 

Selbstredend hatten sich die Agenten damit ebenfalls verpflichtet, alle ihre Betriebskosten als Subunternehmer selbst zu tragen respektive alle ihre gesetzlich obligatorischen Abgaben für Krankenkasse, Alters- und Hinterbliebenenvorsorge, Zusatzvorsorge, Unfallversicherung, Invalidenversicherung, Betriebsversicherungen und Steuern auf eigene Rechnung abzuführen.


Schlussendlich war jeder Agent vertraglich verpflichtet worden, seine Finanzvermittlungsgeschäfte sprich Kundenverträge ausnahmslos beim GFS-Konzern zu deren Abwicklung einzureichen und ebenfalls die dafür zustehenden Vermittlungsprovisionen, die ihm gemäss dem in den Vertrag eingebundenen Karriere- und Provisionsplans berechnet wurden, ausschließlich beim GFS-Konzern einzufordern.


Darüber hinaus galt die Vertragsabsprache, dass allein der GFS-Konzern alle von den Finanzproduktpartnern gezahlten Brutto-Vermittlungsprovisionen die seine Subunternehmer und Agenten auf eigene Rechnung und Risiko generierten, auf seinem Konzernkonto vereinnahmen durfte.


Allein jene Basis-, Produktvermittlungs- und Kooperationsverträge die der GFS-Konzern mit den zahlreichen Banken, Versicherungen und anderen Finanzproduktpartnern abgeschlossen hatte, die Auskunft hätten geben können über die von den Finanzproduktpartnern tatsächlich zu zahlenden Bruttoprovisionen und Valutazeitpunkte, blieben den GFS-Subunternehmern immer unbekannt. Das diesen Subunternehmern damit wichtigste Betriebsgrundkenntnisse, ja verlässliche Steuerungs- und Interventionsinstrumente fehlten, weil ihnen der Zugang zu den tatsächlichen Brutto-Cash-Flow-Daten fehlte, hielt Francisco für reines GFS-Kalkül.







 

Damit diese kalkulierte Intransparenz nicht auffalle und Unruhe stifte, habe der Konzern eine Scheintransparenz zu diesen Bruttoeinnahmekonditionen in den GFS-Karriereplan eingearbeitet und seinen eigenen GFS-Overhead mit rund 29% angegeben. Diese Angabe wurde von den GFS-Subunternehmern im Sinne von Treu und Glauben als Wahrheit angesehen und akzeptiert. 


Erst Jahre später nach seiner Kündigung bei der GFS, als er die NVG-Schweiz AG aufbaute, bekam Francisco solche Basis- und Bruttoverträge mit Banken, Versicherungen und anderen Kapitalproduktgesellschaften zu sehen und stellte dann fest, dass der GFS-Konzern auch hier seine Agenten belogen und betrogen haben musste. Denn der Overhead der sich aus diesen Verträgen berechnen ließ, belief sich demnach nicht nur auf 29% der Bruttoprovisionssumme, sondern teilweise auf bis zu 47 Prozent.


Ein Skandal, der ebenfalls bis heute nicht publik wurde!


Francisco zeigte dem Polizisten weiter auf, dass die Agenten auf Basis des Agenturvertrages und Karriereplanes ab der ersten Teamleiter- und Führungsstufe auch allgemeine Betriebskostenbeteiligungen zu tragen hatten.


Da waren beispielsweise solche an der sogenannten Corporate Identity, nämlich für GFS-Marketingmaterial, GFS-Accessoires, GFS-Meetingfolienordner, VIP-Clubbeteiligungen und vieles mehr, die ihnen direkt von der GFS-Konzernzentrale von ihrem Provisionskonto abgebucht wurden, und solche Kosten für untergemietete Büroräume und Büroservices in den örtlichen GFS-Subunternehmeragenturen. Diese Kosten für Untermiete, IT, Telefonie und Sekretariatsdienste, wurden direkt vom Agenturniederlassungsleiter in Rechnung gestellt. Die jeweilige Rechnungssumme wurde dann von den Subagenten auf das Konto des Niederlassungsleiters überweisen. Francisco schlussfolgerte, dass also von ihm keinerlei Mitarbeitergelder treuhändisch verwaltet wurden. Sein persönliches Bankkonto, das auf seinen Namen für seine Betriebskosten eingerichtet worden sei, verwendete er lediglich dazu, um von seinen Subagenten die vertraglich vereinbarten Betriebskostenanteile vereinnahmen zu können.


Der Polizist hakte nochmals nach. Die GFS würde Francisco Ansa vorwerfen, Geld seiner Mitarbeiter veruntreut zu haben. Was er dazu sagen würde?


Francisco Ansa wiederholte vollkommen ruhig, dass er darauf gerade vorher geantwortet hätte und dass dieser Vorwurf vollkommen frei erfunden und unwahr sei, weil es keine Treuhand von Geldern gegeben hätte. Tatsache sei all das, was er zuvor schon ausgeführt habe. Dies könnte im Übrigen auch über die angesprochenen Subagentenverträge belegt werden.







 

Nachdem der Polizist alle seine Fragen mit Francisco geklärt hatte, wies er ihn darauf hin, dass nun das Untersuchungsrichteramt sein Protokoll bekäme und die Untersuchung entweder weiterführen und/oder über die Strafanträge entscheiden würde; und dass er sich bis zur abschließenden Klärung zur Verfügung halten und veränderte Aufenthaltsorte mitteilen müsse; die Schweiz dürfe er bis zur Klärung nicht verlassen.


Dann ließ der Kriminalbeamte Francisco Ansa gehen.







 

Als er endlich das Genfer Polizeigebäude wieder verlas- sen durfte, sog er gierig die CO2-verschmutzte Stadtluft in sich auf und fühlte sich – selbst mit dieser – sofort viel wohler.


Auf dem Weg zum Parkhaus bemerkte er, dass ihm seine Knie nachträglich weich wurden. Er setzte sich in seinen Wagen, machte für einen Moment die Augen zu und konzentrierte sich bewusst auf seinen Atem. Er öffnete die Augen als er sich besser fühlte. Doch genau im Bruchteil dieser tausendstel Sekunde fiel sein Blick durch den Wagenspiegel der Beifahrerseite auf eine männliche Gestalt, die gerade neben seinem Wagen abgetaucht war. Mit einem Satz hatte Francisco die Wagentüre aufgerissen, war aus dem Wagen gesprungen und um seinen Mercedes herumgesprintet. Leider nicht schnell genug, denn er hatte der Gestalt nur noch hinterhersehen können, wie diese hinter der nahe gelegenen Parkhaustüre fluchtartig verschwunden war.







 

Also doch, schoss es ihm blitzartig durch den Kopf. Francisco hatte nämlich schon in den letzten Tagen immer wieder das Gefühl gehabt, von jemandem verfolgt und beobachtet zu werden. War er jetzt auch schon das Ziel von Observationen? Wenn das so wäre, dann konnte ja dahinter nur C. M. stehen. Aber mit welchem Ziel und was könnte er denn herausfinden wollen?


Er ermahnte sich wachsam zu bleiben aber Angelina und die Kinder nicht mit diesen erneuten Vorkommnissen zu verängstigen.







 

Nach dem Vorfall war er direkt in sein Büro gefahren, um von dort aus seinem Anwalt zu berichten. Der Rechtsanwalt versprach mit dem Untersuchungsrichter Kontakt aufzunehmen, um gegebenenfalls schon im Vorfeld weitere Untersuchungen stoppen zu können.







 

An diesem Abend war es spät geworden, wohl schon nach 22 Uhr, als Francisco sein Büro verließ. Wie immer ging er zu seinem Fahrzeug in die Tiefgarage des Bürogebäudes. Dort knipste er das Licht an und stellte fest, dass die Ausleuchtung des gesamten Tiefgeschosses schwächer war als sonst. Offensichtlich waren einige Neonlichtröhren defekt.


Ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen, war er in die Richtung seines Wagens gegangen. Etwa auf halber Wegstrecke, ging das komplette Licht in der Garage plötzlich aus. Auf der Stelle machte er kehrt, um den nächsten Lichtschalter zu suchen. Dazu tastete er sich im Dunkeln Schritt für Schritt bis an jenen Betonpfeiler heran, an dem er den nächsten Lichtschalter vermutete. Doch noch ehe er den Schalter betätigen konnte, sprang hinter ihm mit lautem Knarren die Tür des Treppenhauses auf, wodurch ein Lichtstrahl in das Dunkel des Garagenraumes fiel. Zeitgleich war ganz in seiner Nähe mit lautem Getöse etwas Metallenes auf den Garagenboden gefallen. Aufgeschreckt blickte Francisco in die Richtung dieses lauten Geräusches, konnte aber nur noch sehen, wie ganz am andern Ende der Garage eine dunkle Gestalt aus der Seitentür des Garagentores heraussprang. Eine hundertstel Sekunde später wurde das Garagenlicht von jenem Mann angeknipst, der aus dem Treppenhaus in die Garage gekommen war. Ohne Francisco respektive die mysteriöse dunkle Gestalt bemerkt zu haben, stieg dieser Mann in einen gelben Porsche und brauste in die Nacht hinaus.


Francisco, vom Schreck noch gekennzeichnet, stand wie einzementiert neben dem Betonpfeiler, bis erneut das Licht ausging. Einige Minuten war er ohne jede Regung stehen geblieben und hatte innerlich aufgewühlt in sich und in das Garagendunkel hineingeatmet. Mit klopfendem Herzen betätigte er nun den Lichtschalter und hielt nach jenem metallenen Gegenstand Ausschau. Als er ihn gefunden hatte, zuckte er abermals tief erschrocken zusammen; in der Hand eine Eisenstange. Mit schnellen Schritten ging er zu seinem Wagen, warf die Eisenstange in den Kofferraum, setzte sich eiligst hinter das Steuer und verriegelte alle Türen; erst jetzt wagte er sich ruhiger durchzuatmen.


Interpretierte er diese Situation jetzt richtig? Sollte diese Eisenstange wirklich das sein, was er vermutete: ein Totschläger!? Oder wollte man ihn damit nur einschüchtern und warnen?


Die Weichheit seiner Knie spürte er noch viele Minuten lang, bevor er sich einigermassen von diesem Schreck erholte. Er beschloss sofort seinen Anwalt zu informieren und mit ihm abzusprechen ob und wie man gegebenenfalls die Polizei involvieren müsste.


Der Anwalt plädierte für eine Strafanzeige gegen unbekannt, um den Vorgang polizeiaktenkundig zu machen. Ausserdem ermahnte er Francisco zur dringenden Vorsicht, geschäftlich und privat.


Francisco musste nun auch Angelina von diesen Vorfällen erzählen; denn schliesslich war auch sie zur erhöhten Vorsicht aufgerufen. Angelina regte sich allerdings fürchterlich auf und wütete gegen diese Mafiamethoden der GFS und ihres Paten C. M.







 

In den nächsten Wochen hatten sie sich einer erhöhten Achtsamkeit hingegeben, obgleich zunächst nichts Weiteres passiert war.


Der Auf- und Ausbau der NVG-Schweiz AG und ihrer neuen Strukturen schritt bestens voran und Francisco erreichte bereits wieder monatliche Umsatzkennzahlen aus vermittelten Kapitalgeschäften in Höhe von 50 Millionen Schweizer Franken.


Zwischenzeitlich meldeten sich auch immer mehr Kadermitarbeiter und Verkaufsagenten aus den Reihen der GFS bei ihm. Sie alle wollten gerne zu ihm in die NVG wechseln, sprachen aber von riesigen Ängsten vor den möglichen Konsequenzen die Carl Meyer gegen sie auslösen könnte.


Karl-Theo Wischnewski, der NVG-Patron, hatte Francisco zugesagt, dass er allen Mitarbeitern der GFS für den Fall ihres Wechsels in die NVG kostenlosen juristischen Beistand über die Anwälte der NVG zusagen würde. Im Bedarfsfall könnte Francisco auch jene wechselbereiten GFSler mit monatlichen Überbrückungs- und Sonderbonuszahlungen zu einem sofortigen Wechsel zu motivieren versuchen. Allerdings hatte Wischnewski festgelegt, dass solche Wechsel zuvor mit den NVG-Anwälten auf wasserdichte Vorgehensweisen und Vertragsgrundlagen abzustimmen seien. Nicht ohne eine gewisse Genugtuung in der Stimme fügte der NVG-Patron abschliessend noch hinzu, dass es in Deutschland mittlerweile eine zunehmende Gerichtsklagewelle von Ex-GFS-Mitarbeitenden gegen den GFS-Konzern geben würde. In vielen deutschen Landesteilen hätten sich entsprechende Klagegemeinschaften gebildet, um der grossen Kapitalmacht des Carl Meyer entgegentreten zu können.


Francisco kontaktierte daraufhin einige seiner ehemaligen deutschen GFS-Führungsmanager und erfuhr von denen, dass viele seiner ehemaligen Mitarbeitenden – die er damals bei seinem Wechsel in die Schweiz mitsamt seiner Firmenstruktur an die GFS veräußern musste – mittlerweile gekündigt hätten. Als Hauptkündigungsgrund sollen die meisten angegeben haben, dass sie viel weniger Nettoprovisionen ausbezahlt bekommen hätten, als ihnen die GFS immer wieder versprochen habe. Auch sei ihnen die monatliche Provisionsabrechnung ziemlich undurchsichtig vorgekommen und viele Provisionszahlungen seien ihnen erst viele Monate später nach Reklamationen ausbezahlt worden. Es sei bei manchen Mitarbeitenden gar zu erheblichen Finanz- und Existenznöten gekommen, die in einigen Fällen sogar zu Selbsttötungen geführt habe.


Einen schockierenden Suizid habe es unter anderem auch bei Detlef Eckel, einem ehemaligen deutschen Führungsmitarbeiter Franciscos gegeben. Dieser Ex-Führungsmanager habe offensichtlich für sich keinen anderen Weg mehr gesehen, weil die GFS seinen persönlichen Privatkonkurs regelrecht provoziert hätte. Die Frau von Eckel habe ihren Mann seinerzeit im Keller aufgehängt vorgefunden, weshalb auch sie versucht habe, sich und ihre Kinder mit Schlaftabletten zu töten. Gottlob seien sie und die Kinder rechtzeitig gefunden und gerettet worden.


Francisco war schockiert und wütend zugleich gewesen ob dieser fürchterlichen Berichterstattungen. Gleichzeitig fürchtete er, dass die vielen Existenzen und Menschenleben die C. M. und sein GFS auf ihrem Gewissen trugen, leider keine irdische Sühne fänden, weil eine klare Beweisführung zu vorsätzlich organisierten, manipulierten Provisionsabrechnungen durch die GFS-Zentralen nur sehr schwer zu führen sein würde.







 

Selbst für jenen unwahrscheinlichen Fall des Gerichtsprozesses hätte sich C. M. sicherlich gewappnet. Er würde sich herausreden mit technischen Fehlern im Computer- und/oder Softwaresystem und würde wahrscheinlich dann nachweisen, dass er an den Fällen von tatsächlich aufgedeckten Provisionsbuchungsfehlern persönlich und kausal ohnehin schuldlos war und darüber hinaus zwischenzeitlich alle jene fehlerhaft verbuchten Provisionen, wenn auch um einige Monate verspätet, an den/die Mitarbeiter ausbezahlt hatte. Und absolut sicher, würde C. M. für sich persönlich wieder einen Vorteil ziehen und aus alledem noch als fairer, jovialer und gönnerhafter Mensch hervorgehen.







 

Francisco war sich sicher: Meyer hatte eine 99,9% perfekte Provisionsnebelmaschine kreiert, die für die GFS und ihn als Mehrheitseigentümer jeden Monat zusätzliche Unternehmensliquiditätssummen im Bereich zweistelliger Euromillionen generierte, ohne dass jemals jemand eine Buchungsmanipulation würde nachweisen können.


Selbst wenn irgendein Staatsanwalt in Europa in diesen vielen sicher noch unterschiedlichen Aussagen und Abrechnungen jener Mitarbeiter einen begründeten und ausreichenden Anfangsverdacht für eine Strafuntersuchung sehen würde, so hätte dieser zu guter Letzt wahrscheinlich doch viel zu geringe Ressourcen, um diesen Betrugsnebel so weit lichten zu können, dass es vor einem Gericht zu einer Verurteilung der GFS und ihrer Verantwortlichen reichen würde.


Für einen solchen Fall der Fälle hatte sich C. M. außerdem, ganz im Gusto Machiavellistischer-Machtstrukturen, für derartig existenzbedrohende Anschuldigungen und Anfeindungen auch noch mit anderen Gut-Menschen in seinen Aufsichtsräten umgeben und abgesichert.


Dieses Who is Who aus Wirtschaft und Politik würde sich schon allein zum Eigenschutz auf den entsprechenden Machtebenen zu wehren und zu arrangieren wissen; schlussendlich könnte es ja in einem denkbaren Gerichtsanklagesog auch einen Schatten auf ihrer eigene Vita und Verantwortlichkeit geben; und dass sie eventuell zugeben würden als renommierte Aufsichtsratspersönlichkeiten schlichtweg keine Ahnung von dieser GFS-Unternehmung und ihrer Abrechnungspraxis gehabt zu haben, weil sie sich eigentlich wenig bis gar nicht um die tatsächlichen Geschäftsgebaren kümmerten, dünkte Francisco, vor allem in Zeiten einer New and Good Corporate Governance, sehr unwahrscheinlich. 







 

Nach Wochen harter Managementarbeit mit vielen Meetings, Seminaren und aufwendig administrativen Führungsaufgaben hatte Francisco diesen C. M. und seine GFS schon fast vergessen. Lediglich Angelina erinnerte ihn immer wieder daran, dass er doch seinen nicht unerheblichen Provisionsanspruch bei der GFS endlich einmal einfordern sollte. Sie führte weiter an, dass seinerzeit die ganze Familie für den Aufbau der GFS-Agenturen in Deutschland und der Schweiz auf so vieles hätte verzichten müssen, dass sie diesem C. M. nicht einen Rappen oder einen Cent schenken wolle. Francisco stimmte ihr im Prinzip zwar zu, doch scheute er sich innerlich diesen Ball wirklich loszutreten. Schon bald sollte er merken, dass sein Bauchgefühl ihn nicht getrogen hatte. 


Es war am Morgen eines jener eher selten eingetretenen Tage, an denen er sehr früh erwacht war, weil ihn eine innere Unruhe aus dem Bett getrieben hatte. Anders als sonst schlich er sich ohne Frühstück aus dem Haus und wollte im Büro noch einmal die Inhalte seines anstehenden Führungsmeetings durchgehen.


In einer Bäckerei holte er sich schnell ein Croissant und wollte sich dies zusammen mit einem Kaffee im Büro gönnen, während er sich auf das Führungsmeeting, das um 10:00 Uhr stattfinden sollte, vorbereitete. Um 09:45 Uhr – er entwickelte gerade einen wichtigen und guten Gedanken den er in das Meetingkonzept einarbeiten wollte – klingelte das Telefon. Er war erstaunt und auch etwas ungehalten, denn er hatte seiner Sekretärin aufgetragen ihn auf keinen Fall zu stören. Aus diesem Grunde ignorierte er auch zuerst die Klingelrufe. Als diese jedoch nicht aufhören wollten, nahm er den Hörer ab.


»Herr Ansa, Ihre Frau muss Sie dringend sprechen«, übermittelte ihm seine Sekretärin. 


Francisco antwortete ihr nun etwas unwirsch: »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich auf keinen Fall gestört werden will. Fragen Sie bitte meine Frau ob es wirklich so wichtig ist.« 


Nach einigen Sekunden klingelte das Telefon erneut.


»Ihre Frau sagt, es sei wirklich sehr wichtig und sie müsse Sie jetzt sofort sprechen.« 


Francisco drückte daraufhin die Gesprächsübernahmetaste:


»Schatz, du wirst es nicht glauben, dieser Meyer hat uns jetzt tatsächlich Betreibungen über 789275 Schweizer Franken ins Haus bringen lassen. Gerade war ein Betreibungsbeamter hier und hat sie abgegeben! Du musst sofort den Anwalt einschalten und jetzt endlich gegen den Typ klagen!« 







 

Den weiteren Redeschwall Angelinas mit kräftigen Beschimpfungen und Kraftausdrücken gegen C. M. und seine GFS hörte Francisco nur noch mit halbem Ohr. Zu sehr war ihm die Betreibung und Forderungssumme in die Knochen gefahren.


Natürlich wusste er, dass alle Betreibungen in der Schweiz nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SCHKG) vom zuständigen örtlichen Betreibungsamt ausgestellt und in ein öffentlich zugängliches Betreibungsregister eingetragen wurden. Dies würde nun postwendend Auswirkungen auf seine persönliche Reputation respektive auf Kreditwürdigkeit und Bonität bei Banken, Unternehmen und Immobilienbesitzern haben. Denn jeder Vermieter von Häusern und Wohnungen verlangte grundsätzlich einen solchen Auszug aus dem Register. Selbst ein späterer amtlicher Zusatzvermerk zur Betreibung wonach ein ›Rechtsvorschlag erhoben‹ worden sei – welchen er selbst natürlich auch sofort veranlassen würde – würde zunächst nichts ändern, weil der Grundeintrag mit Nennung der Schuldensumme bis zu einer gerichtlichen Klärung im Register bliebe. 







 

Er hatte Angelina dann versprechen müssen, sich sofort mit dem Anwalt ins Benehmen zu setzen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nur so war seine Frau einigermaßen zu beruhigen gewesen.


Er selbst allerdings fuhr nun komplett neben der Spur, sodass er seinen Stellvertreter bitten musste, das Führungsmeeting in seiner Hauptniederlassung zu übernehmen.







 

Sein Rechtsanwalt war leider auch nicht erreichbar gewesen und so hatte er sich an einen anderen Anwalt, der angeblich Spezialist in Sachen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht war, gewandt. Dieser bot ihm allerdings erst einen schnellen Termin an, nachdem er hörte, um wen, was und welche Streitsumme es sich handelte. Jener Jurist, seines Zeichens Dr. lic. iur., skizzierte Francisco die weiteren möglichen Ablaufszenarien:







 

Szenario Nr.1 als normales und chronologisches Vorgehen:


		Widerspruch des Betriebenen mit Rechtsvorschlag, Frist für diesen Rechtsvorschlag 30 Tage.


		Gläubiger stellt Antrag auf Rechtsöffnung, Frist für diesen Antrag 1 Jahr.


		Rechtsöffnung wird durch das Gericht erteilt und Hauptverhandlungstermin verkündet.









 

Die Kosten dieses Szenarios würden je nach späterem Gerichtsentscheid anteilig auf die Parteien verteilt.


Bei dem Streitwert von 789000 Schweizer Franken lägen diese insgesamt sicher bei 20000 bis 25000 plus Anwaltskosten von circa 10000 bis 15000 Schweizer Franken.







 

Szenario Nr. 2 als Dringlichkeitsvorgehen:


		Feststellungsklage des Betriebenen.


		Dafür Kostenvorschuss an die Gerichtskosten gemäß Streitwert circa 20000 bis 25000 plus zusätzliche Kosten für Zeugentermine circa 6000 bis 10000 Schweizer Franken eventuell mehr.


		Gerichtstermine abhängig von Gerichtsbelastung Beweisführungs- und Zeugenaufwand.


		Klageentscheid, Kosten und Entschädigungen je nach Gerichtsbeschluss.









 

Diese beiden Szenarien zeigten Francisco auf brutale Weise, dass er im Grunde keine Chance haben würde als Gewinner aus dieser Betreibungsattacke hervorzugehen.


C. M. hatte eigentlich, so oder so, schon gewonnen, denn: Würde er Szenario 1 wählen, würde er wahrscheinlich ein ganzes Jahr darauf warten müssen ob C. M. den Schritt des Rechtsöffnungsantrages überhaupt geht. Während dieser langen Wartezeit stünde der GFS-Forderungs- und Schuldenbetrag in jedem Fall in seinem Betreibungsregister und verursachte Folgereaktionen in seinem Umfeld.


Würde er Szenario 2 wählen, müsste er mindestens 40000 Franken Vorkasse berappen und wahrscheinlich noch viel mehr, da die GFS das Verfahren so weit und so lange wie möglich hinauszögern und verschleppen würde, bis ihm finanziell die Puste ausginge. Das Prozessrisiko wäre sehr hoch, weil Gerichte derartige Prozessausgänge gerne in einem Vergleich zu klären versuchten, womit er unter dem Strich sehr wahrscheinlich noch draufzahlte.


Am nächsten Tag kam Francisco die Idee bei K. T. Wischnewski anzufragen, ob er respektive die NVG diesen Feststellungsklageprozess finanzieren würden. Doch von Wischnewskis Sekretärin bekam er nur die lapidare telefonische Auskunft, dass Herr Wischnewski seit dem 1. Dezember im Ruhestand sei und der neue Chef Dr. Helmut Feldmann heiße. Dr. Feldmann sei aber derzeit nicht im Haus.







 

Francisco war verblüfft. Wieso hatte er davon nicht früher erfahren, wieso hatte ihm der Auslandsgeschäftsführer Peter Franzen, mit dem er in den letzten Wochen doch so oft zusammengekommen war, nichts davon erzählt? Merkwürdig!


Jedenfalls schien ihm damit dieser Prozessfinanzierungsweg über die NVG versperrt, denn jenen unbekannten Neuen zu fragen, hielt er für wenig sinnvoll; obwohl ihm dieser Name Helmut Feldmann irgendwie bekannt vorkam. War der nicht bei einer dieser privaten C. M.-Partys in Norddeutschland dabei gewesen – und war das nicht sogar jener Typ, der seinerzeit so plump und total betrunken seine Angelina angebaggert hatte? Das wäre aber ein komischer Zufall – oder war es vielleicht doch nur eine Namensgleichheit?


Er beschloss Peter Franzen anzurufen, um ihn über diesen neuen Chef etwas auszuhorchen. Allein Franzen war am Telefon so unnahbar wie sonst auch. Francisco musste ihm jedes Wort aus der Nase ziehen; doch vergebens, er erfuhr von ihm nur, dass Feldmann zuvor Vorstandsvorsitzender bei der Münchenfinanz gewesen war, einem Finanzstrukturvertrieb kleinerer Prägung. Allerdings hatte Franzen nun Francisco gefragt, ob es denn etwas Neues in Sachen GFS bei ihm geben würde.


Diese Nachfrage wiederum machte Francisco sehr stutzig: »Wie kommen Sie jetzt auf die Frage?«


»Ach, nur so interessehalber«, war die knappe Antwort von Franzen. 


Francisco konnte regelrecht fühlen, dass da etwas nicht stimmte, dass es aber wohl besser wäre, nicht weiter nachzufragen.


Kurz nachdem er den Telefonhörer eingehängt hatte, rief seine Frau Angelina bei ihm an und zeigte sich wieder einmal ganz aufgelöst und unter Tränen. »Du musst sofort kommen, Francisco, jemand hat unsere Kinder verprügelt und ganz blutig geschlagen!« 


»Was!« Francisco war aus seinem Sessel gesprungen. »Was ist mit den Kindern, sind sie schwerer verletzt?« 


Angelina erzählte kurz was sie von den Kindern erfahren hatte, als diese weinend von der Schule nach Hause gekommen waren, und dass sie im Gesicht und an den Armen Prellungen und Blutungen aufwiesen.


Francisco fuhr postwendend nach Hause um seine Kinder zu sehen und zu befragen. Sie erzählten ihm, dass sie nach der Schule von einer Gruppe grösserer Schulkinder ohne Grund verprügelt worden waren.


»Seid ihr denn sicher, dass ihr vorher niemanden beleidigt oder anderswie dazu gereizt habt«, wollte Francisco von seinen Kindern wissen. Als diese ihm aber nochmals glaubhaft versicherten, dass sie nichts dergleichen getan hätten, war er sicher dass sie ihm die Wahrheit sagten. 


Leider kannten sie von den Schlägern auch keine Namen, sodass Francisco den Schulleiter kontaktierte, um mit ihm diese besorgniserregende Angelegenheit zu besprechen.


Herr Stampfli zeigte sich aber wenig kooperativ und gab etwas unfreundlich zu verstehen, dass auf dem Schulweg die Eltern schon selbst für die Sicherheit ihrer Kinder sorgen müssten, denn dafür sei die Schule nicht auch noch zuständig.


Am nächsten Tag, es war kaum zu glauben, wiederfuhr Frederico und Carol tatsächlich das gleiche Schicksal noch einmal; nur war ihnen jetzt eine ältere Frau zu Hilfe gekommen. Sie begleitete die beiden Kinder außerdem nach Hause und erzählte Angelina, was sie soeben mit angesehen hatte. Von einem dieser Schläger kenne sie auch den Namen und wüsste, dass der unten an der Seestrasse direkt über dem Coop wohnen würde.


Angelina bedankte sich bei der alten Dame, war aber außer sich vor Wut, sodass sie die Kinder sofort ins Auto verfrachtete, um in die Seestrasse zu den Eltern des Schlägerbuben zu fahren. Nach dem Klingeln war im obersten Stock ein Fenster aufgegangen und ein Mann fragte im Dialekt, was sie denn von ihm wolle. Kurz nachdem sie angefangen hatte, dem Mann die Geschichte jenes Prügelvorfalls zu erzählen, rief dieser dazwischen, dass er derartige Dinge nur mit einem Mann besprechen würde; sprach es und schloss das Fenster.







 

Fassungs- wie sprachlos stand Angelina auf der Straße.


Was bildete sich dieser Prolet eigentlich ein? Sie wäre ja wohl eine ebenso berechtigte wie kompetente Gesprächspartnerin!


Aber diese Schweizer Unart und Frauenfeindlichkeit begegnete ihr nicht das erste Mal.







 

Sofort musste sich Francisco anhören, was dieser Frauenhasser für ein schlimmer Mensch sei und ihr an den Kopf geworfen habe und es sei nun an ihm diesem ungehobelten Proleten und seinem brutalen Schlägersöhnchen mal gehörig einzuheizen.


Als Francisco an diesem Abend in die Seestrasse fuhr und circa 50 Meter vor dem besagten Haus seinen Wagen parkte, fiel sein Blick auf einen Mann, der gerade aus dem Eingang des besagten Hauses kam und schnellen Schrittes zu einem gelben Porsche ging sich dort hineinsetzte und davonbrauste.


Francisco sah wie paralysiert dem Porsche hinterher und in derselben Sekunde erlebte er eine Art Déjà-vu.


»Er sieht sich selbst, kreideblass und angstschweißgetrieben, neben einem Betonpfeiler in einer Bürogarage stehen, als plötzlich ein gelber Porsche davonrast.« 


Jetzt wusste er, dass dieser gelbe Porsche schon einmal seinen Weg gekreuzt hatte; es war nämlich in jener Nacht, als ihm jemand mit einer Eisenstange in der Bürohaustiefgarage auflauerte und später ein gelber Porsche davonfuhr.


Francisco wollte und konnte nicht an einen Zufall glauben, weil er grundsätzlich nicht an Zufälle im Leben glaubte. Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken.


Nachdem sein Puls wieder normal schlug, betätigt er die Türglocke des ›Schläger-Hauses‹. Jemand im obersten Stockwerk öffnete das Fenster und eine männliche Stimme rief auf Schwyzerdütsch hinunter: »Um wa gaats?« 







 

Francisco stellte sich dem Mann, den er für Herrn Suter hielt vor und erzählte, dass er von einer Nachbarsfrau erfahren habe, dass der Sohn des Herrn Suter, Urs Suter, zusammen mit einer Gruppe anderer Kinder seine beiden Kinder nach der Schule blutig geschlagen habe.


Der Mann im offenen Fenster rief daraufhin: »Euse Bueb hät soöpis sichr nöd gmacht!«, und schloss das Fenster. 


Alle weiteren Türläut- und Kontaktbemühungen Franciscos blieben ohne Reaktion, sodass er unverrichteter Dinge von dannen ziehen musste, was später natürlich durch Unmut und Wutausbruch seiner Ehefrau quittiert wurde.


Sein Anwalt versprach ihm, dass er sich darum bemühen werde, den Fahrer und Halter des gelben Porsches ausfindig zu machen; schliesslich gebe es im Kanton Luzern sicher nicht allzu viele derartige Sportwagen. Zwei Tage später informierte der Anwalt, dass es sich bei dem Porsche-Fahrzeughalter um einen Anwaltskollegen handeln würde. Er kenne diesen Kollegen nur flüchtig, wisse aber, dass dieser bei einer international renommierten Kanzlei tätig wäre.


Francisco und sein Jurist fragten sich, was es mit diesem Anwalt, seinem fragwürdigen Erscheinen in der NVG-Bürotiefgarage und im Hause Suter wohl auf sich haben könnte? Eine plausible Antwort dazu fiel den beiden aber nicht ein und einen Zusammenhang konnten sie auch nicht erkennen.


Einige Wochen später bekam Francisco wieder einen schockierenden Telefonanruf eines Ex-Mitarbeiters. Diesmal war es Marcel Rubin, einer seiner ehemaligen GFS-Führungsmanager aus seinem damaligen Genfer GFS-Büro. Rubin wollte Francisco davon in Kenntnis setzen, dass wieder eine fürchterliche Selbsttötung stattgefunden hatte. Diesmal habe eine ganze Familie mit Vater, Mutter und drei Kindern, per Selbstunfall ihrem bis dahin blühenden Leben ein Ende gesetzt.


Die Familie des ehemaligen GFS-Kollegen Richard Leconte war dem Ehepaar Ansa bestens bekannt gewesen. Die Ansas und die Familie Leconte waren zu Genfer GFS-Zeiten einige Male gemeinsam mit ihren Kindern auf GFS-Incentive-Reisen gewesen. Die beiden Frauen, aber auch die Kinder verstanden sich seinerzeit untereinander bestens, sodass sie sich gegenseitig auch privat einige Male besuchten.


Rubin erzählte, dass Richard Leconte damals, kurz nachdem Francisco Ansa die GFS verlassen habe, von C. M. hofiert und gedrängt worden sei, sein eigenes GFS-Office in Yverdon le Bain zu eröffnen. C. M. hätte Leconte dafür finanzielle Unterstützung zugesagt, diese aber später nicht eingehalten. Leconte habe sich deshalb immer wieder mit Bankkrediten über Wasser halten müssen. Irgendwann habe ihm seine Bank den Geldhahn zugedreht und die Kredite fällig gestellt. Leconte musste infolge dessen seine Kinder von der Privatschule nehmen und seine Eigentumswohnung verkaufen. Ausserdem kündigte er bei der GFS und verklagte die Firma auf ausstehende Provisionszahlungen und unbezahlte Sozial- und Arbeitslosenbeiträge. Sein letztes Geld soll Leconte dabei in diese drei Zivilprozesse – vor dem Arbeitsgericht, dem Handelsgericht und dem Sozialgericht – investiert haben.


C. M. habe diese Prozesse so lange hinausgezögert, bis Leconte illiquide respektive finanziell ausgeblutet gewesen sei.


Der Prozess vor dem Arbeitsgericht ging dann leider verloren und der GFS wurde eine Prozessentschädigung von 6500 Schweizer Franken zugesprochen. Als Leconte diese Prozessentschädigung nicht zahlen konnte, hätten ihn die GFS-Anwälte in den Privatkonkurs getrieben.


Leconte sei dann zum Sozialamt gegangen, um für sich und seine Familie Sozialhilfe zu beantragen. Dies deshalb, weil er ja als bis dahin selbstständiger GFS-Subunternehmer keine Prämien in die Arbeitslosenversicherung einzahlte. Leconte war somit nichtversichert und hatte keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.


Als dann schlussendlich noch die Leasingfirma sein Auto habe abholen wollen, hätte er offensichtlich für sich und seine Familie keinen Ausweg mehr gesehen. Er habe sich und seine Familie mit dem Family-Van vor einen Betonbrückenpfeiler auf der Autobahn gefahren. Alle Familienmitglieder seien dabei ums Leben gekommen.







 

Francisco war durch diese fürchterlichen Schilderungen totenblass geworden und er fühlte wie sein Herz schwer wurde. Verzweiflung, Ohnmacht und Schmerz des Familienvaters Leconte konnte er ganz und gar nachempfinden. Denn oft schon waren auch ihm ähnliche Gefühle und Gedanken gekommen; doch gottlob war er bisher stark genug gewesen, um den Kampf mit C. M. weiter durchzustehen. In stillen Gebeten hatte Francisco immer wieder darum gebeten, dass der Herrgott ihm und seiner Familie weiterhin diese körperlichen und geistigen Kräfte erhalten möge.


Nach dem Telefongespräch mit Marcel Rubin hatte Francisco den stark in ihm anwachsenden Wunsch, diesem Barbaren Carl Meyer endgültig ›das Handwerk‹ zu legen. Es durfte doch nicht sein, dass dieser geldgeile Machtmensch weiterhin mit seiner GFS unter Deckung, Duldung und Ausnutzung des geltenden Rechts Menschenleben zerstören und vernichten konnte.


Francisco hatte sich zwar niemals in der Rolle eines Märtyrers gesehen und er wollte sicher auch keinen Helden abgeben; aber vor diesem ›Unmenschen und Serienkiller‹ Meyer seinen persönlichen Selbsterhaltungsmut und -antrieb zu verlieren, kam für ihn nicht infrage.







 

Schon lange hatte sich Francisco überlegt, wie ein derartiger Exodus von Menschen und Mitarbeitern hätte vermieden werden können respektive wo neben der Person Meyer, der ›Fehler im System‹ liegen würde. Er hatte ja auch schon lange erkannt, dass dieser Triple-M Möchtegern-Machiavelli-Meyer die GFS-Agenten ganz gezielt in eine finanzielle Abhängigkeit zu sich selbst und seiner Firma GFS führte. Finanziell Abhängige waren für C. M. leicht manipulierbar und somit auch korrumpierbar. Sie waren für ihn in jeder Situation ›Spielbälle‹. Diese Spielbälle konnte er jederzeit zu eigenen Zwecken einsetzen, ohne dass irgendein Verdacht diesbezüglich auf ihn persönlich fiel, weil er als der eigentliche Spielmacher nicht erkennbar war. Finanzielle Abhängigkeiten entstanden schnell, weil die sogenannten ›Unternehmer im Unternehmen‹ auf der juristischen Basis eines ›Handelsvertreters‹ im Mantel einer ›Einzelfirma‹ mit GFS-bevorschussten Provisionen schafften.


Das bedeutete wiederum: Alle privaten und beruflichen Einnahmen sowie alle vorhandenen Vermögenswerte wurden fiskalisch unter dem Namen der Person betrachtet und immer nur auf sie bezogen. Dies galt und gilt natürlich auch für alle finanziellen Haftungsrisiken beispielsweise aus privaten und beruflichen Darlehen, Krediten und Beteiligungen. War zum Beispiel etwas rein geschäftlich schiefgelaufen, musste die betreffende Person auch privat mit ihrem gesamten Vermögen haften. 


In einem solchen Einzelfirmenkonstrukt lag demnach die grundsätzliche Krux des Strukturvertriebssubunternehmers respektive GFS-Agenten – daran würde auch ein allfälliger GFS-Strategiewechsel zu einem GFS-Franchising nichts ändern.


Natürlich konnte Francisco auch diejenige Rechtsstrukturvariante benennen, die für den Agenten die bessere wäre: die ›Kapitalgesellschaft‹.


Allerdings würden nur wenige Strukturvertriebe in Europa diese Variante freiwillig einräumen wollen, weil damit ihre gern gesuchte finanzielle Abhängigkeit und Manipulierbarkeit nicht mehr so effizient greifen würde.


Die beiden geläufigsten Kapitalgesellschaften dafür wären die GmbH und/oder die AG. Sie würden, vereinfacht gesagt, dem/den Eigentümer/n des Stamm- oder Aktienkapitals gehören und immer »nur» in Höhe ihres im Handelsregister eingetragenen Stamm- oder Aktienkapitals haftbar bleiben. Ausgenommen blieben die persönlichen Haftbarkeiten für Fälle bewusst- oder grobfahrlässiger Handlungen der Geschäftsführer.


Die GFS hätte bei einer solchen GmbH-Lösung nur noch die Wahl, entweder ihre Agenten in wirklicher unternehmerischer Autonomie arbeiten zu lassen – mit der Konsequenz diese nicht mehr versteckt manipulieren und in die Abhängigkeit führen zu können – und/oder sich an der GmbH des Agenten mit GFS-Eigenkapital mehr- oder minderheitlich zu beteiligen. Die bei der Einzelfirmenvariante von der GFS in Kauf genommenen Privatkonkurse ihrer Agenten würden bei der Kapitalgesellschaftsvariante in jedem Fall öffentlich, weil im Handelsregister als Kapitalfirmenkonkurse eingetragen. Jene Kapitalverluste daraus wären aber unabhängig vom Privatvermögen des Agenten geblieben; und bei einer Firmenbeteiligung der GFS an der Kapitalgesellschaft des Agenten hätte dann die GFS selbst auch einen erkennbaren schwarzen Peter erhalten. C .M. könnte in diesem Fall dann nicht mehr behaupten, dass der Konkurs des Agenten ein tragischer Einzelfall wäre, der aber allein vom Agenten zu verantworten sei.


Kein Wunder also, dass die GFS keinen ihrer Agenten jemals über derartige Rechtsstrukturvarianten informierte!


Wenige Wochen später bekam Francisco die Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters. Vergeblich hatte sein Rechtsanwalt zwischenzeitlich versucht, die Zuständigkeit dieses Genfer Gerichtes zu kippen und den Prozess in die deutschsprachige Schweiz, dem damals aktuellen Wohnsitz des Angezeigten, verlegen zu lassen. Gegen eine Prozessverlegung nach Luzern hatten sich aber wohl die GFS-Anwälte erfolgreich gewehrt. Ergo war Francisco nun gezwungen, sich zu den jeweiligen Hauptverhandlungen, die ausschliesslich in französischer Sprache stattfanden, nach Genf zu begeben.


Bereits am ersten Tag der Gerichtsverhandlung hatte Francisco vom Gerichtsfranzösisch kaum etwas verstanden. Immer wieder musste er seinen Anwalt um eine Übersetzung bitten. Auf den ersten Augenschein hin stellte er allerdings fest, dass vonseiten der GFS lediglich zwei Anwälte anwesend waren, ansonsten kein bekanntes Gesicht.


Der ›Juge d’instruction pénal‹ trug vor, dass diese Gerichtsverhandlung zum Zwecke einer Voruntersuchung geführt werde, um im Laufe dieser Untersuchung entscheiden zu können, ob gegen Francisco Ansa Strafklage vor dem Strafgericht erhoben werden müsste. Gleichwohl werde dieses Gericht auch darüber entscheiden, ob eine allfällige Untersuchungshaft des Strafangezeigten notwendig sein würde.


Als Francisco diese Übersetzung über seinen Anwalt erhielt, verspürte er schlagartig eine aufsteigende Übelkeit in der Magengrube. Sein Rechtsanwalt bemerkte diese Reaktion und konnte ihn schnell wieder beruhigen, weil er ihm klar machte, dass dies rein formalrechtlich und auch nur theoretisch verstanden werden müsste.


Der Untersuchungsrichter trug alsdann den Inhalt der Strafanzeige vor, wonach Francisco eine noch unbekannte Summe Schweizer Franken aus treuhändisch verwalteten Mitarbeitergeldern veruntreut und unterschlagen haben sollte, um sich mutmasslich daran zu bereichern. Er ließ dabei durchblicken, dass diese Strafanzeige nicht von der GFS-Konzernzentrale oder von Carl Meyer gestellt worden war, sondern von Franciscos ehemaligem Stellvertreter und späterem Nachfolger Grothe.







 

Der Richter wollte dann wissen, wie sich Francisco zu diesen Vorhaltungen äußere. Er fügte hinzu, dass er jene vor der Polizei gemachten Aussagen vorliegen habe und Francisco nun frage, ob er seine Aussagen von damals nochmals bestätigen, verändern oder ergänzen wolle.


Sofort bat Franciscos Rechtsanwalt darum, eine Grundsatzerklärung abgeben zu dürfen.


In dieser Grundsatzerklärung versuchte der Jurist dann darzulegen, dass die Strafanzeige inhaltlich jeder Grundlage entbehren würde, weil es diese angeblich treuhändisch verwalteten Mitarbeitergelder niemals gegeben habe. Die fraglichen Gelder seien ausschließlich Eigentum seines Mandanten und seien ebenso ausschließlich auf dessen privatem Bankkonto gelegen. Das Bankkonto seines Mandaten sei lediglich für geschäftliche Transaktionen im Rahmen der GFS-Niederlassung errichtet und genutzt worden. Das Eigentumsrecht an jenen Geldern resultiere aus Verträgen die sein Mandant mit einigen Subagenten für Büroräume und Büroserviceleistungen in seiner Niederlassung abgeschlossen habe, weshalb diese die monatlich fälligen Miet- und Nebenkostenzahlungen auf das Bankkonto seines Mandanten einzahlten.


Der Untersuchungsrichter wollte natürlich für diese Darlegungen entsprechende Beweisvorlagen sehen, die Franciscos Anwalt in Form der individuellen Verträge und monatlich gestellten Rechnungskopien an die Agenten vorlegte.


Allerdings, so der Rechtsanwalt, seien weitere Beweise in Form der Bankkontoauszüge nach der durch seinen Mandanten ausgesprochenen fristlosen Kündigung in der GFS-Niederlassung in Genf verblieben. Die GFS habe seinem Mandanten damals den weiteren Zutritt zu den Niederlassungsbüroräumen verweigert und die Türschlösser ausgewechselt.


Wer denn Eigentümer respektive Mietvertragspartner zu den Büroräumen der Niederlassung gewesen sei, wollte nun der Untersuchungsrichter wissen.


Franciscos juristischer Vertreter erklärte daraufhin, dass die Eigentümerin eine Genfer Stiftung sei, die der Immobilientreuhand Sergio Rossi das Immobilienmanagement übertragen habe. Als Büromieterin der GFS-Büroräume sei seinerzeit, rein vorübergehend, die GFS-Zentralservice AG in Zürich eingetragen worden, weil sein Mandant bei seiner Einreise in die Schweiz lediglich das Permit B und nicht den von der GFS vorher zugesagten Niederlassungsstatus des Permit C bekommen habe. Bereits damals sei sein Mandant von der GFS und ihren Juristen hinters Licht geführt und betrogen worden, indem diese ihm noch in Deutschland zugesagt hätten seinen Status als ›selbstständiger Unternehmer‹ auch in der Schweiz beibehalten zu können. Mit dieser Zusage habe die GFS Francisco Ansa und seine Familie in die Schweiz gelockt und versprochen, dass er in der französischen Schweiz alleiniger und oberster GFS-Subunternehmerpionier sein werde und die Spitze der Karriere- und Einkommenspyramide für sich gesichert habe.


Erst nachdem die Familie Ansa auf eigene Kosten und mit allem Hab und Gut in Genf wohnhaft gewesen sei, hätten die GFS-Anwälte seinem Mandanten mitgeteilt, dass für ihn dieser Status des selbstständigen Unternehmers erst nach frühestens fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz gelten könnte. Als Übergangslösung wäre seinem Mandanten seinerzeit nur die GFS-provozierte Möglichkeit geblieben, sich zunächst als Direktor im Anstellungsvertrag für die Genfer Niederlassung anstellen zu lassen. Inoffiziell, also im GFS-Innenverhältnis, sei er aber weiterhin selbstständiger Unternehmer geblieben und wurde so wie bisher in Deutschland behandelt und mit Provisionszahlungen nach dem GFS-Karriereplan abgerechnet.


Die Büromiete habe sein Mandant aber gleichwohl immer selbst von seinen eigenen Provisionseinnahmen zahlen müssen; und weil bei den notwendigen Investitionen in die Büroinfrastruktur weitere finanzielle Nachteile zu befürchten waren, habe er die GFS um eine entsprechende Vorfinanzierung gebeten. Die aufwendigen Investitionskosten hätte er ansonsten aufgrund der mangelnden Anerkennung als selbstständiger Unternehmer, steuerlich nicht anerkannt bekommen. Die von der GFS vorfinanzierten Investitionsgelder in das Genfer Niederlassungsbüro seines Mandanten sollten dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich wenn dieser das Permit C bekommen hätte, zurückbezahlt werden.


Für diese Rückzahlung habe die GFS allerdings seinem Mandanten außerdem einen Nachlass in Form eines ›a fond perdu‹ im Betrag von 100000 Schweizer Franken versprochen, weil die GFS-Zentrale die dreivierteljährige Verzögerung der ebenfalls zugesagten französischsprachigen Verkaufsdokumente zu verantworten hatte.


Der Verkaufs- und Provisionsgeschäftsgang sei dadurch respektive durch die rein deutschsprachigen und nur auf Deutschland und nicht auf die Schweiz bezogenen Verkaufsdokumente, für seinen Mandanten und dessen freie Mitarbeitenden im Agenturvertrag erheblich erschwert gewesen. Diese Tatsache sei mit außergewöhnlich hohen finanziellen Einbussen verbunden gewesen, die die GFS mit der zugesagten a fond perdu-Zahlung aber leider nur unzureichend zu kompensieren gedachte. Nun sei es aber vor wenigen Monaten zu einem Zerwürfnis zwischen den Parteien gekommen, weil sein Mandant gewisse Unregelmässigkeiten in den GFS-Zentral-Provisionsabrechnungen für sich und seine Agenten festgestellt und dies firmenintern angesprochen habe. Daraufhin sei Herr Ansa von dem GFS-Vertriebschef Schweiz, einem Monsieur Volker, genötigt und erpresst worden, damit er die Angelegenheit verschweigt. Auf jene Nötigung und Erpressung hin habe sein Mandant dann fristlos alle Verträge mit der GFS gekündigt. Als Quittung dieser Kündigung habe er nun offensichtlich diese Strafanzeigen bekommen, die klar fingiert worden seien, mit dem Ziel, seinen Mandanten persönlich einzuschüchtern und ihn im Markt zu diskreditieren.


Der Anwalt beendete seinen Gerichtsvortrag mit der Feststellung, dass er der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen habe, dass seine Anwaltskanzlei derzeit mögliche Strafanzeigen gegen die Organe der GFS prüfe.







 

Der Untersuchungsrichter hatte sich die Ausführungen des Rechtsanwaltes bis dahin ruhig angehört, konstatierte aber nun, dass die Klärungen dieser Fragen ohnehin nicht Gegenstand der heutigen Strafantragsprüfungen sein könnten. Hier gehe es ausschließlich um die Fragestellung, ob gegen Francisco Ansa ein ordentliches Strafverfahren eröffnet werden müsse, weil dieser eventuell ihm anvertraute Bürogelder unterschlagen und/oder veruntreut hätte.


Der Richter weiter: Er sei aber zuversichtlich, dass Maître Dupont wisse, was juristisch genau zu tun sei, um all jene Fragen zu Arbeitsverträgen, Investitions- und Provisionsabrechnungen zwischen der Firma GFS Schweiz AG und Francisco Ansa und Mitarbeitern klären zu lassen.


Den GFS-Anwälten zugewandt, fragte der Untersuchungsrichter diese nach den besagten Bankkontodokumenten. Die juristischen GFS-Vertreter mussten hierauf zugeben, dass sie diese Kontodokumente aktuell nicht vorzulegen vermochten, weil sie ihnen nur unvollständig vorlägen. Sie würden deshalb beantragen, dass der Untersuchungsrichter die kompletten Bankkontodokumente direkt bei der kontoführenden Bank des Monsieur Ansa einfordere, da es sich ja ausschliesslich um dessen Conti handeln würde, auf die sie keinen Zugriff hätten.
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Fürs Protokoll formulierte daraufhin der Untersuchungsrichter den Beschluss, dass das Gericht die besagten Dokumente einfordern und die Hauptverhandlung zu dieser Strafantragsuntersuchung bis zum Vorliegen dieser Bankbelege vertagen würde.







 

Nach dieser innerlich aufwühlenden Gerichtsverhandlung kam Francisco mit seinem Rechtsanwalt noch auf einen Kaffee zusammen, um den Gerichtstag nochmals retrospektiv zu betrachten.


Der Anwalt war der Auffassung, dass eigentlich alles bestens gelaufen sei. Doch Francisco grollte mit grosser Wut im Bauch, weil ihm in dieser Gerichtsverhandlung klar geworden war, dass C. M. mit ihm wieder Machiavelli spielte. Denn nicht die Firma GFS und auch nicht C. M. persönlich hatten diese blöden Strafanzeigen gegen ihn gestellt, sondern sein ehemaliger Stellvertreter Peter Grothe.


Es war für Francisco sonnenklar: diesem Grothe hatte  C. M. ganz persönlich jene Strafanzeigen suggeriert. Wahrscheinlich hatte er Grothe das Alleinerbe der Ansa’schen Firmenstruktur mit grosser Provisionsperspektive versprochen. Bei Grothe seien dann blinkende Dollarzeichen in der Iris erschienen, auf die C. M. spekuliert habe. In seiner altbewehrten speziellen Art machte er Grothe dann auf einen kleinen Nachteil aufmerksam: nämlich auf die sogenannten ›Investitionsdarlehensschulden des Herrn Ansa bei der GFS‹ die ein Nachfolger natürlich auch übernehmen müsste.


Höchstwahrscheinlich hatte er dem zukünftigen Niederlassungsleiter dann aber ganz jovial eine ›eventuell gute Lösungsvariante‹ angeboten.


Francisco konnte sich genau vorstellen, wie C. M. regelrecht in Peter Grothe eingedrungen war, indem er ihm klarzumachen versuchte, dass dieser Ansa doch eigentlich ein Kollegenschwein sei, weil er seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also auch ihm, Grothe, eine derart große finanzielle Altlast hinterlassen habe.


Diese finanzielle Altlast bestünde einerseits in offenen Bürorechnungen und anderseits in Investitionsdarlehen. Zwangsläufig wären diese Schulden nun von Ansas Exmitarbeitenden respektive von seinem Büroleiternachfolger zu tragen, obwohl ein Teil dieser Schulden bereits von den Mitarbeitern bezahlt worden wäre und nun auf dem Konto Ansas liegen würde.


C. M. hatte dann Grothe weiterhin manipuliert und gesagt, dass auch die GFS von diesem Ansa getäuscht und betrogen worden sei. Es würde deshalb doch geradezu in der Natur der Sache liegen, dass sich die Betrogenen nun zusammenschlössen, um gegen diesen Betrüger vorzugehen und um sich ihr Geld zurückzuholen. C. M. hatte Grothe dann weiter versprochen, dass er sich bei der GFS-Zentrale dafür verwenden werde, dass dieser die Firmenstruktur Ansa übernehmen könne ohne jene Übernahme der Altlasten aus Investitionsschulden.


Dafür wäre es aber sicher zweckdienlich, wenn auch Grothe Loyalität bewiese und persönlich etwas für die Partnerin GFS täte. Auf dieser oder einer ähnlichen Basis waren wahrscheinlich dann diese irrwitzigen Strafanzeigen ersonnen worden.


Selbstverständlich hatte C. M. zur Vorbereitung und Umsetzung dieser Strafanzeigen zugesagt, dass Peter Grothe die GFS-Anwälte nur machen lassen sollte; die würden schon alle notwendigen juristischen Schritte vorbereiten und einleiten, er brauche sich um nichts zu kümmern sondern später nur unterschreiben. Alle Kosten übernehme die GFS; und wahrscheinlich müsse er noch nicht einmal als Zeuge vor Gericht erscheinen.


Es schien ihm sonnenklar: Grothe war ohne Frage diesem C. M.-Machiavelli genauso erlegen wie er seinerzeit und wie hundert andere mit ihnen.







 

Nein, Francisco konnte diesem Grothe noch nicht einmal böse dafür sein. Aber er spürte die kalte ohnmächtige Wut in sich aufsteigen, wenn er an das klare Kalkül dieses C. M. dachte.


Sein Anwalt hatte ihm ruhig zugehört und später nur gesagt: Wir werden dem Kerl schon das Handwerk legen, seien Sie ganz beruhigt, Herr Ansa. In der Schweiz haben wir andere Gesetze als in Deutschland; hier kommt so einer nicht davon!







 

Mit einem tiefen Seufzer hatte Francisco auf diese anwaltliche Versprechung reagiert und gerade in jenem Moment aus dem Fenster des Bistros geschaut, als ein gelber Porsche die Ausfahrt des Gerichtshofes verließ.


Kurze Zeit später traten auch jene beiden GFS-Rechtsanwälte aus dem Gerichtsgebäude und nahmen à pied den Weg in Richtung Genfer Innenstadt.


Franciscos Rechtsanwalt hatte den gelben Porsche leider nicht wahrgenommen, zweifelte aber dennoch nicht an dieser Beobachtung seines Mandanten. Sie konnten sich beide dennoch nicht recht erklären, was dieser Porsche fahrende Jurist ausgerechnet heute hier suchte.


Maître Luc Dupont, Franciscos Anwalt, wollte sich aber nun erst recht darum bemühen, diese auffälligen Auftritte seines Berufskollegen zu klären, notfalls würde er ihn selbst anrufen und ihn direkt konfrontieren.


Acht Tage später machte der Maître eine wichtige Mitteilung an Francisco: Dieser Porschefahrer, jener Dr. lic. iur. Urs Schwaller, stand als Rechtsanwalt offensichtlich in Diensten des GFS-Konzerns. Schwaller schien gemäß seiner Recherchen dafür bekannt, schon so manche juristische Schlacht im Sinne seiner Auftraggeber ausgefochten zu haben, worauf sich so mancher (An-)Kläger – warum auch immer – geschlagen gab. Maître Duponts Recherchen zeigten weiter, dass Schwallers Kanzlei seinerzeit auch für die Realisierung der Westschweizer Ausländeraufenthaltsgenehmigungen der Familie Ansa verantwortlich zeichnete.


Francisco realisierte jetzt, um welche Kanzlei es sich handeln musste. Diese war damals wirklich verantwortlich für die elementaren juristischen Fehler mit Permit- und Unternehmerstatus. Nun konnte sich Francisco plötzlich auch wieder an den Namen Dr. Urs Schwaller erinnern,  denn dieser war schon seinerzeit in Deutschland genannt worden.


Dr. Schwaller der Topjurist der GFS in der Schweiz!


In der Vergangenheit hatte Francisco schon oft überlegt, ob und in welcher Form er diese Anwälte respektive deren Kanzlei für seine vielen persönlichen Umtriebe und wirtschaftlichen Nachteile verantwortlich machen könnte.







 

Doch fehlten ihm die Beweise dafür, dass die GFS respektive dieser Schwaller und seine Anwaltskanzleikollegen ihm damals versprochen und zugesagt hatten, dass in der Schweiz vom GFS-Unternehmensstart an der gleiche Status gelte wie in Deutschland. Er vertraute damals darauf, dass C. M. und diese Anwälte Ehrenmänner wären.


Daran gab es jedenfalls seinerzeit in Deutschland keinerlei Zweifel, denn C. M. hielt bis zu diesem Zeitpunkt seine Zusagen ihm gegenüber immer ein. Und mit Sicherheit hätte er ohne das grundsätzlich vorhandene Vertrauen sowie Treu und Glauben in diese Partner, jenen gravierenden Schritt in die Schweiz nicht gemacht. Gleichwohl musste er sich heute eingestehen, dass ihm damals leider auch der Mut fehlte, um C. M. eine schriftliche Zusage für all seine Versprechungen abzubitten. Dieser C. M., sein Code of Conduct, seine Vorliebe für Machiavelli, zeigten offenbar schon damals, nachdem Francisco bereits über zwei Jahre lang an den wirtschaftlichen Erfolg gewöhnt war, die intendierten Wirkungen.


Bliebe allein jetzt die wichtige Frage zu klären, was es mit jenen fragwürdigen Auftritten des gelben Porschefahrers wirklich auf sich hatte?


Francisco gewann zunehmend mehr die Gewissheit, dass dieser Rechtsanwalt Schwaller niemals zufällig irgendwo vorbeikam; schon gar nicht dann, wenn bei Francisco oder seinen Familienangehörigen gerade etwas passierte wie: der versuchte Anschlag auf seine körperliche Gesundheit in der Tiefgarage seines Büros oder die Sache mit seinen blutig geprügelten Kindern respektive als Francisco den Vater von Urs Suter zur Rede stellen wollte oder vor ein paar Tagen in Genf als gerade Franciscos Gerichtsverhandlung beendet war. Das alles konnten doch niemals Zufälle gewesen sein!







 

Wieder spürte Francisco Wut in sich aufsteigen und er forderte Maître Dupont auf, nun gegen die GFS Strafanzeige einzureichen. Die Staatsanwaltschaft sollte prüfen, was es mit jenen fragwürdigen Provisionsabrechnungen und Auszahlungsmanipulationen tatsächlich auf sich hatte.


Leider ließ Dupont in einem späteren Telefongespräch mit seinem Anwaltskollegen Schwaller diesem gegenüber verlauten, dass er Strafanträge gegen die GFS und seine Organvertreter in Vorbereitung habe.


Eine allfällig schnelle Desinteresse-Erklärung des Herrn Peter Grothe, die dieser gegenüber dem Genfer Untersuchungsrichteramt zur Weiterverfolgung der Strafanzeigen gegen Francisco Ansa abgeben könnte, würde aber eventuell noch einlenken helfen.


Diese Andeutungen seines Maître Dupont missfielen Francisco sehr, glaubte er doch darin ebenfalls einen Erpressungsversuch erkennen zu können. Sein Anwalt bestätigte diese Interpretationsmöglichkeit durchaus, versuchte allerdings sein Vorgehen damit zu entschuldigen, dass eine solche Redewendung unter Juristen, ›state of the art‹ sei.







 

Angelina ließ nicht mehr locker und versuchte Francisco immer wieder dazu zu drängen, in einer anderen Stadt ein neues Haus zu suchen. Dann könnten auch die Kinder in eine andere Schule gehen und würden sich dort wieder sicher fühlen; hätten sie nach diesen Prügelattacken doch große Ängste sich weiterhin im hiesigen Umfeld zu bewegen.


Auch glaubte Angelina zu spüren, dass die Menschen in dieser bisherigen Wohngemeinde einen offensichtlichen und spürbaren Hass gegen Deutsche an den Tag legen würden.


Sie berichtete Francisco, sie habe einen Zettel im Briefkasten vorgefunden, der in einen Kuhfladen gesteckt war und der die Worte trug: »Haut ab ihr deutschen Schweine!« 


Angelina flippte bei ihrer Schilderung regelrecht aus und steigerte sich in den Ausruf: »Hier können wir mit den Kindern doch nicht einen Tag länger bleiben, Francisco!« 


Kurzum erkundigte sie sich in einem kleinen Relais & Chateau am See, das nach ihrer Meinung für die Übergangszeit eine sehr günstige Familiensuite anböte. Francisco hatte keine Wahl, wenn er nicht das ohnehin schon arg strapazierte Ehe- und Familienleben weiter aufs Spiel setzen wollte.


Der Umzug ins Hotel und das Einstellen aller Möbel, Accessoires, Blumen und Gartenpflanzen in einen Container kostete nicht nur ein kleines Vermögen, sondern auch einen erhöhten Nervenpreis, weil sie alle auf das Äußerste im Inneren angespannt waren.


Nur die Kinder hatten ihren Spaß und fühlten sich sichtlich wohl in der neuen Umgebung; konnten sie doch die Wellness-und Spa-Anlage jeden Tag nutzen. Sohn Frederico fand außerdem einen riesigen Spaß daran, Hotelbesitzer zu spielen. Er war ständig im Hotel unterwegs und schmeichelte sich mit seinem Blondjünglingscharme auch beim Hotelbesitzer ein. Dieser lieh ihm sogar ein Passepartout für bestimmte Hoteltüren aus, sodass Klein Frederico ständig im Hotel damit beschäftigt war, Türen zu öffnen und Türen zu schließen, um sich dabei ganz als Hotelier zu fühlen. Irgendwie fanden alle im Hotel ihren Gefallen an diesem kleinen blonden Buben.


Am zweiten Abend in diesem neuen Hotel war Klein Frederico wieder als Hotelier unterwegs und Angelina kümmerte sich zunächst nicht weiter um den Buben. Tochter Carol war ab Mittag bei einer Schulfreundin geblieben und die Mütter der beiden Mädchen hatten vereinbart, dass Carol über Nacht bleiben könnte.


Als Francisco an diesem Abend, es war sicher schon nach 22 Uhr, in die Hotelsuite kam, fand er Angelina und den kleinen Christian schlafend vor dem Fernseher.


Vorsichtig weckte er seine Frau. Sie deckte ihm das warm gehaltene Essen aus dem Ofen auf und gerade als er sich an den Esstisch setzten wollte, fiel ihm diese ungewohnte Ruhe auf und so fragte er, ob denn die Kinder schon im Bett seien.


Angelina berichtet daraufhin, dass Carol bei ihrer Freundin Anna schlafe und Frederico sich wohl immer noch auf Hoteltour befände.


Sie sei wohl eingeschlafen und habe deshalb nicht bemerkt, dass es schon derart spät geworden sei.


Francisco nickte verständnisvoll, gab dann aber zu verstehen, dass es nun aber an der Zeit wäre Frederico ins Bett zu befördern. Er wolle deshalb schnell gehen, um ihn zu holen.







 

Das gesamte Hotel hatte er bereits abgesucht und den Hotelbesitzer und einige Hotelmitarbeiter um ihre Suchhilfe gebeten. Um 23 Uhr hatten sie Frederico immer noch nicht gefunden. Francisco war ständig zwischen den Hoteletagen und der Hotelsuite hin und her gelaufen und fragte die jetzt nervlich total aufgelöste Angelina immer wieder, ob der Junge zwischenzeitlich gekommen sei. Um 23:15 Uhr waren alle Hotelmitarbeiter, inklusive Hotelier und Francisco, nochmals auf die Suche gegangen.


Sie hatten das gesamte Hotel auf den Kopf gestellt und der Hotelier erklärte sich bereit, auch einige Gäste zu befragen.


Um 23:25 Uhr waren sich alle ziemlich einig, dass der Junge wohl nicht im Hotel sein könne, weshalb man die Suche auf den Hotelaußenbereich ausweiten müsse.


Doch selbst das Außengelände suchten sie ohne Ergebnis ab, weshalb Francisco nun ein fürchterlicher Verdacht kam, der bei seiner Frau einen Schreikrampf auslöste.


Er werde die Polizei einschalten, sagte Francisco gerade als das Telefon klingelte. Mit zitternden Händen nahm Francisco den Telefonhörer ab und hörte wie der Hotelier freudig rief: »Wir haben ihn, Herr Ansa! Frederico ist gefunden, es geht ihm gut und er wird gerade von unserem Hoteljungen zu Ihnen in die Wohnung hinaufgebracht!« 


Der 9-jährige Frederico begrüßte seinen Vater mit den Worten: »Ach hier bist du!«


Anschließend berichtete er, dass er am Abend vor dem Hotel von einem Mitarbeiter seines Vaters angesprochen worden sei. Auf die Frage welcher Mitarbeiter das denn gewesen sei, konnte der Junge keine Antwort geben, weil er diesen vorher noch nie gesehen hätte. Jedenfalls habe dieser Mann ihn gefragt, ob sein Vater im Hotel sei und als er ihm sagte, sein Papa sei noch im Büro, habe der Mann gemeint, dass er dann ins Büro fahren würde und ob Frederico gern mitfahren möchte. Er habe dann zunächst seine Mutter fragen wollen, doch der Mann versprach, dass er die Mama aus dem Auto anrufen könne, damit sie jetzt keine Zeit verlören.


Später sei dann aber das Autotelefon kaputt gewesen und so habe er der Mama nicht Bescheid sagen können. Im Büro sei dann auch niemand mehr gewesen, sodass der Mann versprach ihn sofort zurückfahren, zuvor müsse er aber noch schnell jemanden treffen. Sie hätten dann in einem Restaurant einen Mann getroffen, der ihm Pommes Frites angeboten habe. Die habe er aber abgelehnt, weil er lieber schnell ins Hotel zurückwollte. Erst jetzt habe dieser Mitarbeiter von Papa ihn zurückgefahren, weshalb er jetzt auch ganz schön müde sei.


Francisco bohrte nach weiteren Informationen, doch der Knabe war fast schon im Stehen eingeschlafen, sodass er die weitere Befragung auf den nächsten Tag verschob. Selbstredend war das Ehepaar sichtbar erleichtert, dass dem Jungen nichts weiter passiert war.







 

Am nächsten Tag brachte die erneute Befragung zu Tage, dass jener mysteriöse, angebliche Mitarbeiter einen schwarzen Toyota gefahren und sich in diesem Restaurant mit einem für den Knaben unbekannten Mann getroffen habe, der anschließend mit einem gelben Porsche davongefahren sei.


Leider konnte der Junge keine genauere Beschreibung von diesen beiden Männern abgeben; doch Francisco glaubte genug Informationen bekommen zu haben.







 

Mit Wut und kaum zu zügelnder Aggression im Bauch wählte er die Telefonnummer der Schwaller’schen Anwaltskanzlei. Ohne Vorwarnung konfrontierte er Schwaller mit dem Vorwurf, die Verantwortung für die Entführung seines Sohnes zu tragen. Doch der Beschuldigte antwortete ganz ruhig, dass er nicht wisse, um was es gehe und was er eigentlich von ihm wolle.


Rechtsanwalt Dr. Schwaller ließ sich in keiner Weise von Francisco provozieren. Allerdings äußerte er am Ende des Gespräches die Meinung, dass es wahrscheinlich für Väter wie Francisco auch in Zukunft sehr schwer sein würde, Frau und Kinder jederzeit und überall ausreichend schützen zu können. In einer derart exponierten Familiensituation sei Francisco sicherlich gut beraten, niemanden durch böse Behauptungen, Strafanzeigen oder ähnlich dumme Dinge zu provozieren.







 

Francisco hatte es die Sprache verschlagen und er hatte den Telefonhörer einfach aufgelegt. Die Botschaft die dieser Rechtsverdreher ihm durch die Blume hatte übermitteln wollen war dennoch bei ihm angekommen.


Keine Sekunde durfte und wollte er mit der Gesundheit oder dem Leben seiner Familie spielen und er war sich sicher, dieser C. M. hatte tatsächlich genug Macht und Geld und war skrupellos und zu allem fähig. Der Machtmammon musste diesem Unmenschen schon längst die Seele gefressen haben, wenn er denn jemals eine solche gehabt haben sollte.







 

Maître Dupont zeigte sich nicht sehr glücklich damit, dass Francisco seine Strafanzeige gegen die GFS nun nicht mehr stellen wollte; dennoch respektierte er seinen Entscheid. Er werde schon einen anderen GFS-Geschlagenen finden, der seinerseits bereit sein würde, diese Gegenoffensive gegen  C. M. und die GFS einzuleiten, schloss Dupont seine Bemerkungen mit kämpferischer Mimik.


Seine Resignation war Francisco schmerzhaft bewusst, doch würde er sich dennoch erhobenen Hauptes, nun mit noch mehr Bewusstheit für seine gesunde Familie, dem Neuaufbau seiner Zukunft widmen.


Natürlich hatte diese Reaktion auch Auswirkungen auf seine Verteidigungsstrategie zu der Strafanzeige Peter Grothes. Francisco nahm sich vor künftig eher defensiv – ohne die GFS weiter zu provozieren – zu handeln, um jene Vorhaltungen der Strafanzeigen abzuwehren. Erst wenn dieses juristische Damoklesschwert über ihm verschwunden wäre, wollte er sich wieder neue Gedanken über seine weitere Haltung machen.







 

Angelina war nicht zuletzt durch den Vorfall mit Frederico vollkommen mit ihren Nerven fertig.


Sie hatte die Kinder zwischenzeitlich in die Steiner Schule eingeschult und sich dort auch im Elternbeirat engagiert. Bald war sie von einem Vater eines Schulfreundes von Frederico angesprochen worden. Dieser habe ihr angeblich ansehen können, dass sie großes inneres Leid in sich trage. Dieses hellseherische Talent des Vaters interessierte Angelina sehr und so waren sie schnell ins Gespräch gekommen. Jener Mann outete sich später als praktizierender Schamane der weiter vorgab, beste Erfahrungen und Kontakte im Umgang mit ›Licht-Elementalen‹ zu haben. Er würde Angelina zeigen wie sie über gezielte Meditationstechniken ihre innere Ruhe wiederfände.


Dieses Angebot wollte sich die Frau, die schon früher als Studentin an esoterischen Themen und meditativen Techniken interessiert war, nicht entgehen lassen. Es kam ihr wie ein Wink des Himmels vor, dass jener Schamane nun ihren Weg kreuzte. Wissbegierig sog sie alles was dieser Mann ihr offenbarte in sich auf.


Jede freie Minute verbrachte sie fortan in Meditation und Kontemplation. Von Woche zu Woche hatte Francisco spüren können, wie seine Frau ruhiger und ruhiger wurde und wie sie eine Zufriedenheit erlangte, die er von ihr vorher nicht kannte.


Allerdings bekam er auch mehr und mehr das Gefühl, dass Angelina zunehmend in diese ›eigene Welt‹ abtauchte und sich immer mehr in diese esoterische Hemisphäre spezieller Sicht-, Denkweisen und Termini verlor. Oftmals hatte sie vergessen, die Kinder rechtzeitig von der Schule abzuholen und ihnen Essen zu kochen. Sie schien den ›Faktor Zeit‹ für sich vollkommen vergessen zu haben und lachte nur etwas beschämt, wenn man sie auf ihre Verspätungen und Handlungsdefizite ansprach.


Francisco machte sich bald ernsthafte Sorgen, weil Angelina den Kindern abends verspätet, oft erst gegen neun, halb zehn, ein Abendbrot auf den Tisch brachte und diese dadurch immer öfter viel zu spät ins Bett kamen. Nach dem Essen mussten sie dann noch ihre Hausaufgaben für die Schule machen, was vermehrt dazu führte, dass sie erst gegen 24 Uhr ihre Nachtruhe fanden. Selbst der 2-jährige Christian war, je länger je mehr, nachts munter gewesen. Es wäre sicher eine Frage der Zeit bis die Kinder vollkommen überdreht wären und die Schulleistungen litten, war es Francisco in den Sinn gekommen.


Andererseits machte Angelina einen sehr zufriedenen und innerlich ruhigen Eindruck. Auch war sie durchaus zugänglich für Franciscos Sicht und Argumente, dass sie sich bitte mehr um die Kinder und ihre geregelten Tagesabläufe kümmern müsse. Angelina hatte versprochen sich künftig besser zu organisieren.


Einige Wochen später stellte der Postbote eine neue Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters zu. Maître Dupont telefonierte daraufhin mit dem Untersuchungsrichter und fand heraus, dass dieser die Bankunterlagen nun bekommen und geprüft hatte. Der Richter war nunmehr zu der Auffassung gelangt, dass es auf den Bankconti des Francisco Ansa tatsächlich zu strafrechtsrelevanten Umverteilungen gekommen sei. Die Wahrscheinlichkeit dass gegen Francisco ein Strafverfahren eröffnet werde, sei nun, so jedenfalls die Auffassung seines Juristen, recht groß geworden.


Als Francisco diese telefonische Mitteilung seines Anwalts entgegennahm, war er gerade in einem Meeting mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen, der die neuesten Umsatzkennzahlen der NVG-Schweiz AG mit ihm ansehen wollte.


Gegenüber Franzen wollte sich Francisco natürlich nichts anmerken lassen, hatte allerdings schon den Fehler gemacht, das Telefongespräch im Konferenzzimmer anzunehmen.


Er bemerkte, dass Franzen während des Telefongespräches äußerst aufmerksam mithörte, weshalb Francisco während des Telefonats mit seinem Anwalt diesem kaum etwas erwiderte. Er wollte dem NVG-Auslandsgeschäftsführer keine Stichworte geben. Dennoch fiel diesem geübten Beobachter wohl auf, dass sich die Gesichtsfarbe Franciscos auffallend veränderte.


Als dieser dann den Telefonhörer auflegte, fragte Franzen unverhohlen: »Und? Wieder Ärger mit Meyer?« 


Francisco war zwar sehr erstaunt über die Frage, versuchte sein Erstaunen aber zu verbergen und antwortete: »Ja, woher wissen Sie?« 


Dies sei lediglich eine Vermutung, antwortete Franzen, weil er beobachtet habe, wie sich Franciscos Gesichtsfarbe während des Telefongesprächs veränderte.


Was denn los sei, fragte Franzen neugierig weiter.


Am liebsten hätte Francisco nicht darauf geantwortet, doch war er ob der Nachricht seines Anwalts derart durcheinander und aufgewühlt, dass er dem Geschäftsführerkollegen geradeaus die ganze Strafanzeigenstory doch erzählte.


Ohne selbst eine Regung zu zeigen, hörte Franzen aufmerksam zu und schwieg bis zum Ende der Ausführungen.


Ob er selbst denn gar nichts gegen Meyer persönlich oder die GFS in der Hand habe, wollte der Geschäftsführer dann wissen. Etwas, das die Gegenseite zwingen würde neu abzuwägen und gegebenenfalls mit ihm zu verhandeln?


Irgendwie kamen Francisco diese Fragen Franzens sehr merkwürdig vor und ebenso war sein Gefühl in der Magengrube. Eine Regung, die er aber durchaus bei sich kannte, weil sie für gewöhnlich immer als eine Art Warnung auftrat. Seine Antwort fiel entsprechend vorsichtig aus: »Ach wissen Sie, Herr Franzen, natürlich könnte ich einiges aus dem berühmten Nähkästchen plaudern und sehr wahrscheinlich die GFS und C. M. große Unannehmlichkeiten bereiten; doch habe ich dafür bisher keine Veranlassung gesehen und solange die mich und meine Familie weiter in Frieden arbeiten und leben lassen, sehe ich auch keinen Grund, mein Insiderwissen an die Öffentlichkeit zu tragen!« 







 

Franzen machte daraufhin eine anerkennende und zustimmende Kopfbewegung, doch Franciscos Eindruck war, dass sich dieser Mann seine Worte gut eingeprägt hatte.


Dann hörte er Franzen plötzlich sagen: »Sollten Sie einmal Ihre Meinung ändern, wäre ich froh, wenn Sie mir Bescheid geben würden. Unsere NVG-Anwälte würden Sie höchstwahrscheinlich dann gut beraten und vertreten können!« 


Franciscos Gefühlswelt signalisierte ihm immer noch ›Alarmstufe Rot‹ und so antwortete er: »Vielen Dank, ich werde Ihr Angebot gerne im Kopf behalten!« 







 

Auf den nächsten Hauptverhandlungstermin des Untersuchungsrichters in Genf hatten sich Maître Dupont und Francisco gut vorbereitet. Sie brachten dem Untersuchungsrichter eine genaue chronologische Übersicht zu den Geschäftsabläufen und zu den Vertragswerken zwischen der GFS und Francisco mit. Daran wollten sie aufzeigen, wie und warum jene Bankconti von Francisco und nicht von der GFS eingerichtet worden waren.


Außerdem wollten sie versuchen dem Richter klarzumachen, dass eigentlich die GFS ein Geschäftskonto auf ihren Firmennamen hätte einrichten müssen, weil Francisco offiziell einen Arbeitsvertrag als angestellter Direktor gehabt hatte. Schlussendlich sei ja die GFS auch Mietvertragspartner der Genfer Büroetagen gewesen.


Der Untersuchungsrichter hatte Maître Dupont außerdem in dem vorgängig stattgefundenen Telefongespräch jene Positionen in den Bankdokumenten von Ansa benannt, die er als fragwürdig und eventuell strafrechtsrelevant einstufen würde. Auf diesen richterlichen Vorinformationen aufbauend, hatten Dupont und Francisco später ihr letztes und schlüssigstes Argument vortragen können: nämlich das persönliche Recht Franciscos an einer Retention jener richterlich hinterfragten Geldbeträge, die sich nach der fristlosen Kündigung der Zusammenarbeit noch auf seinem Bankkonto befunden hatten. Als Begründung für diese im Schweizer Obligationenrecht verankerte Retention hatten sie die noch offenen und schriftlich reklamierten Provisionsabrechnungen angeführt.


Schließlich habe die GFS, so das Argument des Maître, nach der fristlosen Kündigung seines Mandanten auch keinerlei Provisionen mehr abgerechnet und ausbezahlt und alle Aufforderungen seines Mandanten dazu seien seitens der GFS unbeantwortet geblieben. Es seien demnach also klare zivilrechtliche und in keinem Fall strafrechtliche Sachverhalte zu klären, schloss Maître Dupont sein Plädoyer ab.


Der Untersuchungsrichter forderte nun die Anwälte der Gegenpartei auf, zu diesen Ausführungen des Maître Dupont, insbesondere zu den offenen Provisionsabrechnungen, Position zu beziehen. Die GFS-Anwälte zeigten sich aber überrascht von dieser Argumentation und gaben zu Protokoll, dass sie von offenen Provisionsabrechnungen nichts wüssten. Sie wüssten allerdings, dass die GFS ihrerseits offene Forderungen gegen Francisco Ansa hätte, die aus Investitionsdarlehen resultieren würden. Diese seien auch über das Betreibungsamt eingefordert worden, aber noch nicht beglichen.


Maître Dupont fiel hierauf seinen Kollegen ins Wort: »Absolut richtig, Herr Untersuchungsrichter. Die Kollegen bestätigen damit, dass es, wie von mir schon ausgeführt, noch eine ganze Reihe zivilrechtlicher Sachverhalte zu klären gibt, die aus gegenseitig offenen Forderungen bestehen. In keinem Fall sind daraus aber Straftatbestände gegen meinen Mandanten abzuleiten! Im Übrigen ist gegen diese von der GFS gegen Herrn Ansa eingereichte Betreibung zu angeblichen, bisher nichtbelegten Forderungen aus Investitionsdarlehen, das widersprechende Rechtsmittel von uns eingelegt worden. Und wohl sicher aus gutem Grund hat die GFS auf die gerichtliche Weiterverfolgung dieser Angelegenheit bis heute verzichtet.« 







 

Nach diesen Ausführungen beendete der Untersuchungsrichter die Hauptverhandlung mit der Feststellung, dass ein schriftlicher Entscheid über das weitere Vorgehen in dieser Strafantragssache den Parteien in Bälde zugestellt würde.







 

Der Aufbau der NVG-Schweiz AG war selbst während dieser nerven- und energieraubenden Zeit sehr gut fortgeschritten, sodass Francisco in diesen Monaten schon wieder jenes Ertragsniveau erreichte, das er vergleichsweise bei seinem Ausstieg aus der C. M.-Company hatte. Natürlich waren für dieses Erfolgsergebnis weitere NVG-Büros in der gesamten Schweiz, also in allen deutschsprachigen Kantonen, in der Westschweiz und im Tessin, eröffnet und in diesen Sales & Profit Centers sehr kompetente Führungsmannschaften etabliert worden. Die Geschäftsergebnisse waren überall sehr positiv.


Nicht zuletzt halfen ihm auch seine vielfältigen Teilnahmen an Business-Event-Veranstaltungen der Schweizer Wirtschafts- und Handelskammern.


An diesen Events hatte er bereits eine Reihe gut situierter Schweizer Unternehmer kennengelernt, mit denen er nach und nach auch ins Geschäft kommen wollte. Natürlich schenkte er diesen Event- und Lunchpartnern gerne ein offenes Ohr, weil sie dann, so nahm er jedenfalls an, später auch mit ihren Finanzkonzeptfragen zu ihm kommen würden. Tatsächlich hörten ihm die ›Old-Men‹ mit großer Aufmerksamkeit zu, wenn er über Finanzkonzepte, Nachhaltigkeit und Transparenz zu Anlagevermögen sprach und sie sogen alles erkennbar tief in sich auf. Und immer wieder kamen sie und befragten ihn nach Produktanbietern, Konditionen und möglichen Konzeptvarianten. Doch später, als sie zur Umsetzung seiner Finanzkonzeptideen schritten, gingen die meisten doch wieder zu ihrem Hausbanker, der diese neumodischen, ihm unbekannten Ideen schnell wegerklärte.


Für viele blieb Francisco, der Nichtschweizer, immer ein Ausländer der nicht ›Old-Man-Network-Swiss‹ integriert war, weshalb sie auch nur bedingt ihre Geschäfte mit ihm machten. 







 

Bei einem jener illustren Business-Events lernte er allerdings einen interessanten Privatbanker namens Otto Hellweg kennen.


Hellweg war ehemaliger Geschäftsleitungspräsident einer namhaften großen Schweizer Privatbank gewesen, der nun seit einigen Jahren seine eigene Privatbank präsidierte. Er hatte nach eigenen Angaben eine sehr gute Nase für alle Structured-Finance-, Private-Equity- und Private-Investment-Products, und er zeigte sich dem Geschäftsumfeld Franciscos gegenüber sehr interessiert. Außerdem hatte er wissen wollen, ob sich unter den Kunden der NVG auch solche Kunden befänden, die ausreichend viel Kapital für eine gute und gesunde Anlagediversifikation hätten. Francisco bot ihm daraufhin an, einmal zusammenzukommen, um über alle Möglichkeiten einer eventuell künftigen Zusammenarbeit zu sprechen. Hellweg war sofort freudig auf dieses Angebot eingestiegen und hatte sich mit ihm für den nachfolgenden Tag in seiner Bank verabredet.


Die Bank Hellwegs war in bester Zürcher Lage, im sogenannten Finanzdistrikt des Stadtkreises 2, domiziliert. Auf den ersten Blick glaubte Francisco zu erkennen, dass dieser Hellweg nicht nur ein sehr sympathischer, sondern auch ein kunstliebhabender Mensch sein müsste. Jedenfalls waren seine modern eingerichteten Bankräume über und über mit großen, vielfach Originalölgemälden, Kohlezeichnungen und Skulpturen ausgeschmückt. Das Bankpräsidialbüro, die Bel Étage Hellwegs, lag im Penthouse des Bankgebäudes und auch hier traf das Auge auf ausgesuchte Kunst einer speziellen Couleur.


Präsident Hellweg residierte hier mit bestem Ausblick auf ein architektonisch ansprechendes, preisgekröntes Glasatrium mit subtropischen Pflanzen, Blumen und ausgefallenen Gräsern.


In ihrem persönlichen Gespräch wurden sich die beiden Männer schnell einig, dass sie durchaus zu interessanten Cross-Company-Geschäften finden könnten. Einmal würde es NVG-Kunden geben die an Edelprodukten der Hellweg-Bank Interesse fänden, und mal könnten es Hellweg-Bankkunden sein die an Topfinanzprodukten der NVG interessiert wären.


Im Laufe der Monate hatten sich dann einige solcher Geschäfte realisieren lassen und so entwickelte sich zwischen Hellweg und Francisco sogar eine Art Freundschaft. Nach Feierabend trafen sich beide oft in der Bar des Restaurants Quaglinos im aufstrebenden Zürcher Seefeldquartier. Dort, bei ein, zwei, drei gemeinsamen Bieren, diskutierten sie dann nicht nur die Lage der Finanzmärkte, sondern auch so manches Private.


Bei einem dieser Bierabende erfuhr Francisco, dass Otto Hellweg beim Schweizer Militär ein sehr hoher Offizier gewesen war und dass seine Meinung bis heute, quasi als ›Berater im Generalstab‹ gefragt war. So verfügte der Banker nach wie vor über beste Militär- und Politikkontakte.


Schweizer Militärkameraden, so behauptete Otto Hellweg, würde er in allen wichtigen Unternehmens- und Politiketagen finden. Manche würden dies ›Filz‹ nennen, er nützliches Netzwerk!


Eines Tages rief dieser Otto Hellweg Francisco an und fragte ihn, ob er nicht einen kapitalkräftigen Bankanteilspartner für seine Bank kennen würde. Francisco zeigte sich sehr erstaunt, brillierte Hellweg doch sonst immer selbst mit seinen eigenen tollen Netzwerkkontakten: Er kenne alle Schweizer Bundesräte persönlich, alle Parteipräsidenten der Bundesparteien und viele Nationalräte, und außerdem noch so manchen reichen Wirtschaftsunternehmer aus der Schweizer Haute Société, hatte er oftmals unter stolzer Brustschwellung erklärt. In diesem Netzwerk des Who is Who sollte aber doch ein solcher Bankpartner für ihn zu finden sein, kam es Francisco in den Sinn. Doch Hellweg hatte sich in den Gesprächen immer als guter Zuhörer erwiesen und so erinnerte er sich wohl, dass Francisco ihm einmal von einem Generaldirektor einer deutschen Bank in Genf erzählt hatte, der jetzt in der Nähe von Zürich lebte.


Dieser Generaldirektor war nämlich viele Jahre mit Francisco gut bekannt, weil ihre Kinder damals in Genf gemeinsam die Schulbank gedrückt hatten. Die beiden Familien waren sehr häufig der Kinder wegen zusammengekommen und hatten so auch einige gemeinsame Kinder- und Familienfeste durchgeführt. Francisco hatte seinerzeit mit diesem Generaldirektor ebenfalls einige Finanzgeschäfte realisieren können und es entwickelte sich ebenfalls eine lockere Freundschaft zwischen beiden Männern.


Allerdings war eben dieser Generaldirektor erst vor kurzer Zeit von einem harten Schicksalsschlag getroffen worden. Seine Ehefrau nämlich, die aus ihrer ersten Ehe jene Tochter mit in die Ehe gebracht hatte, die mit Franciscos Tochter Carol in die gleiche Schulklasse gegangen war, war von ihrem Exehemann in der Wohnung überfallen und erschossen worden. Der Generaldirektor hatte seine Frau seinerzeit in der gemeinsamen Wohnung tot vorgefunden.







 

Francisco hatte Otto Hellweg zugesagt, dass er mit dem Generaldirektor Kontakt aufnehmen würde, um zu erfahren, ob dieser überhaupt auf Geschäftliches wieder ansprechbar wäre.


Hellweg hatte ihm für dieses Gespräch einige grundlegende Kennzahlen seiner Bank genannt, damit er den Generaldirektor vorab informieren und interessieren könnte. Demnach suchte er einen Bankpartner, der sein bisheriges Bankeigenkapital von 350 Millionen um mindestens 150 Millionen Franken aufstocken könnte. Eine Bank mit 350 Millionen Eigenkapital würde in der Bankenwelt kaum eine längere und größere Überlebenschance haben, hatte Hellweg gesagt.


Franz-Ludwig von Gutenberg, der ehemalige Generaldirektor einer deutschen Bank, hatte nach dem Mord an seiner Frau die Bankführung aufgegeben, allerdings wieder in Partnerschaft mit seiner ehemaligen Bank eine Private-Wealth-Partners Incorporation gegründet. Seine Klientel rekrutierte sich dabei nach wie vor weltweit aus dem Top-Reservoir der Reichen.


Von Gutenberg zeigte sich durchaus interessiert und bereit, sich mit Otto Hellweg zu treffen. Doch betonte er von Anfang an, dass diese Hellwegbank eigentlich ein zu ›kleiner Fisch‹ im großen Teich wäre und dass daran auch keine Eigenkapitalaufstockung auf 500 Millionen etwas ändern würde.


Mit dieser Enttäuschung war Otto Hellweg nach dem Gespräch mit von Gutenberg wieder zu Francisco gekommen.


Vielleicht wäre es ja nun möglich, hatte er zu Francisco gesagt, dass er ihm einen Kontakt zu Carl Meyer herstellen könnte.


Auf diese unerwartete Frage hin schoss Franciscos Puls sofort in die Höhe und unter hochrotem Kopf erklärte er, dass er dieses Ansinnen des Freundes kategorisch ablehnen müsse.


Er kenne diesen C. M. als einen machtgeilen Manipulateur und kriminellen Trickser, weshalb er ihm dringend davon abrate, mit diesem Mann jemals Geschäfte zu machen. Hellweg hatte ohne im Detail weiter nachzufragen, diese Meinung Franciscos akzeptiert und nicht weiter insistiert.


Doch nur einige Wochen später schreckte Francisco durch eine fragwürdige Begebenheit regelrecht auf: Wie immer führte ihn nämlich sein Heimweg, so auch an diesem Abend, an der Geschäftsadresse der Hellwegbank vorbei. Bei dem fast schon alltäglichen Seitenblick zu diesem Bankgebäude blieb ihm aber heute für einen kurzen Moment der Atem stehen.


Dort, an der Bankhaustiefgarage, stand tatsächlich ein gelber Porsche zur Einfahrt bereit.


Sofort wusste er, dass Otto Hellweg offensichtlich doch bereit war, einen gravierenden Risikoschritt zu gehen!


Viele Tage und Wochen bemühte sich Francisco anschließend, Otto Hellweg ans Telefon zu bekommen. Vergebens. Hellweg ließ sich von seiner Sekretärin immer mit den gleichen Worten entschuldigen, nämlich dass er im Moment geschäftlich sehr eingespannt sei, sich aber bald bei Francisco melden würde.


Das Nächste was er von Otto Hellweg mitbekam waren Pressemeldungen über dessen spektakuläre Verhaftung.


Angeblich habe er sich auf dubiose Geldwäscher eingelassen und Geschäfte gemacht, über die einige hundert Millionen US-Dollar gewaschen worden wären. Weiter war zu lesen, dass der entsprechende Hinweis auf diese Geldwäschegeschäfte aus dem Ausland gekommen sei. Hellweg verlor in der Folge nicht nur seine Bank und seine Banklizenz, sondern auch einige Monate seiner Freiheit infolge der Untersuchungshaft. Zur Widerlegung seiner Schuld warf Hellweg alle seine guten Netzwerkkontakte in die Waagschale und sorgte damit auch in Bundes-Bern für einigen Wirbel. Schlussendlich musste sogar ein hoher Bundesbeamter seinen Stuhl räumen, weil die Schweizer Regierung diesem Beamten unterstellte, gewisse Kompetenzen in der Untersuchung überschritten oder gar missbraucht zu haben.


In der weiteren Zukunft konnte man Otto Hellweg offenbar weder eine klare Schuld noch eine klare Unschuld nachweisen, geschweige denn wurde irgendeine Beteiligung des Carl Meyer öffentlich. Im Sinne eines »in dubio pro reo« mussten die Behörden Otto Hellweg zwar aus der Haft entlassen, doch allein seine Verhaftung mit anschließender Untersuchungshaft reichte aus, um die Existenz dieses einst renommierten Bankiers nachhaltig zu zerstören.


Francisco hätte natürlich sehr gerne von Hellweg selbst erfahren, ob und welche Rolle C. M. in dieser Angelegenheit gespielt hatte; doch war nie wieder ein Kontakt zwischen den beiden zustande gekommen.







 

Monate später kam es dann zu jenem zukunftsentscheidenden Tag, an dem Francisco gerade auf der Autobahn in Richtung Tessin unterwegs gewesen war, als ihn seine Sekretärin über Autotelefon erreichte, um ihn mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen zu verbinden. Franzen wollte Francisco sofort und dringend irgendwo treffen, worauf sich beide für ein Treffen auf der Autobahnraststätte Gotthard entschieden.


Dort wartete er auf den Geschäftsführerkollegen und zeigte sich sehr überrascht, als dieser in Begleitung Haldimanns, Franciscos Stellvertreter, die Raststätte betrat. Dieser Haldimann hatte im NVG den Spitznamen ›Windfahne‹, weil er sich in der Manier einer solchen immer nach der jeweiligen Windrichtung seiner Vorgesetzten drehte.


Die Windfahne und Franzen begrüßten Francisco dann sehr überschwänglich und freundlich. Dann lud der Auslandsgeschäftsführer sehr jovial zu einem kleinen gemeinsamen Lunch ein. Alle Alarmsensoren ließen Francisco sofort aufschrecken; gleichwohl stimmte er zu, eine Kleinigkeit mit den beiden Herren zu essen.


Der NVG-Auslandsgeschäftsführer trat dann in eine, wie Francisco es empfand, relativ belanglose Konversation mit ihm ein und wollte immerzu nur wissen, wie es denn Franciscos Frau und seinen Kindern ginge. Was Francisco äußerst spanisch vorkam und ihn noch mehr anspannte, weil er überhaupt nicht zu erkennen vermochte, worauf das Ganze hinauslaufen sollte.


Während des Essens schwiegen sie, bis auf wenige Belanglosigkeiten, und Francisco fragte sich je länger je mehr, was dieser Franzen eigentlich so Dringendes von ihm wollte, wenn er doch jetzt alle Zeit dieser Welt zu haben schien.


Als Franzen dann auch noch die Dessertkarte zu Francisco herüberreichte, platzte es aus ihm heraus: »Herr Franzen, sie hatten angedeutet, mich unbedingt sofort und ganz dringend sprechen zu müssen. Was gibt es denn nun so Dringendes?« 


Als wäre er beim Nasebohren ertappt worden, reagierte Franzen aufgeschreckt. Zunächst richtete sich sein Blick auf die ebenso erschrocken dreinschauende Windfahne, dann wanderte er, etwas verunsichert, zu Francisco und wieder zurück zur Windfahne.


Dann endlich, aber immer noch Haldimann ins Gesicht schauend, sagte er: »Ja wissen Sie, Herr Ansa, es tut mir ja leid, aber ich muss Ihren Arbeitsvertrag kündigen und sie mit sofortiger Wirkung freistellen!« 


Im Nachklang seiner letzten Worte zog er einen Briefumschlag aus seiner Jackentasche und wollte diesen an Francisco weiterreichen.


Was an diesem Punkt dann in ihm vorgegangen war, konnte sich Francisco später selbst nicht mehr erklären. Irgendwie spürte er nämlich keinerlei Regungen in sich, weder Ohnmacht noch Wut, weder Aggression noch Depression; einfach keinerlei Gefühl, einfach nichts! Selbst die logischste aller Fragen, die nach dem ›Warum‹, beschäftigte ihn nicht. Allein nur ein Gedanke schien präsent: »Mein Bauchgefühl hatte wieder recht!« 


Nach einer endlos wirkenden Weile mit kaltem Blickaustausch erhob sich Francisco – wie von einer fremden Hand geführt –, ganz ruhig und cool vom Tisch, fixierte Franzen mit klarem, selbstbewusstem Blick, drehte sich unvermittelt um 180 Grad und ging ohne einen der beiden Herren noch eines weiteren Blickes zu würdigen, in Richtung Ausgang. Kurz entschlossen zahlte er an der Kasse nun doch seine kleine Mahlzeit selbst und verließ anschließend mit schnellen Schritten das Restaurant.


Jenen Umschlag mit seiner Kündigung hatte er natürlich weder angesehen noch mitgenommen; den würden sie ihm ohnehin per Post nachsenden!


Auf dem Parkplatz, gerade in dem Moment als er in seinen Mercedes einsteigen wollte, trat diese verräterische Windfahne an ihn heran: »Darf ich Sie bitten, dass Sie mir Ihre Büroschlüssel und Ihre Geschäftskreditkarten noch aushändigen, Herr Ansa!« 







 

Francisco musste sich nun wirklich zwingen, diesem feist grinsenden Verräter nicht seine Faust mitten in das Windfahnengesicht zu schlagen; jedenfalls empfand er spontane Lust dazu.







 

Wieder zur Besinnung gekommen, setzte er sich in seinen Wagen, ließ die Windfahne einfach auf dem Parkplatz stehen und fuhr davon. Auf der Autobahn fahrend, fühlte er sich von Gedanken und Emotionen derart stark übermannt, dass er vor lauter Wut und Tränen, die ihm jetzt übers Gesicht strömten, auf dem Randstreifen anhalten musste. Erst einige Zeit später fand er wieder zu sich und fuhr weiter. Schlagartig war ihm bewusst geworden, was diese Kündigung für ihn und seine Familie bedeutete. Dabei schien es ihm vollkommen egal, aus welchem erfundenen Grund heraus ihm heute die NVG die Kündigung ausgesprochen hatte – war er sich doch von Anfang an ganz klar und bewusst darüber gewesen, dass er mit dieser Firma, die in ihren Wurzeln und Festen mit der GFS vergleichbar war, auch vom Regen in die Traufe kommen konnte, denn: »Geld fressen Seele auf!!!« 







 

Anders allerdings, als bei der GFS damals, war seine heutige Situation schon. Er hatte aus dieser leidvollen Vergangenheit etwas gelernt und deshalb seinerzeit die Verträge mit der NVG klarer und eindeutiger abgeschlossen. So war er nämlich heute angestellter Geschäftsführer und Landesdirektor mit Arbeitslosengeldanspruch und er hatte, ebenfalls anders als damals bei der GFS, keinerlei privates und eigenes Geld in den NVG-Geschäftsaufbau Schweiz investiert.


Sein Arbeitslohn war bis heute bezahlt worden und offene oder strittige Forderungen gab es auf beiden Seiten ebenfalls nicht. Trotzdem – und das spürte er nun schmerzlich – hatte er verabsäumt, sich einen goldenen Fallschirm in den Vertrag einbauen zu lassen. Ein Parashoot, der ihn gerade im Fall einer Kündigung finanziell weich hätte landen lassen – so wie das in der Bel Étage von Wirtschaftsunternehmen absolut üblich war.


Plötzlich wurde ihm auch bewusst, dass er nächtelang und über viele Wochen und Monate hinweg ausschließlich in Überstundenzeiten die gesamten Verkaufsfolien- und Verkaufspräsentationsmappen für seine NVG-Führungskräfte und Agenten erarbeitet und fertiggestellt hatte. Das war doch eigentlich sein persönliches, geistiges Know-how. Es würde sicher nicht infrage kommen, der NVG diese geschäftselementaren Materialien kostenlos zu überlassen. Francisco beschloss sofort in sein Büro zu fahren, um alle diese Materialien für sich sicherzustellen.


Auf der Rückfahrt in sein Büro kam ihm der Gedanke, Angelina kurz anzurufen und sie zu informieren. Aber dann nach kurzer Überlegung, wollte er das lieber auf den Abend verschieben. Doch, »oh Gott«, entfuhr es ihm lautstark: Heute war ja auch noch seine Schwiegermutter zu Besuch in die Schweiz gekommen. Unvorstellbar, sich gegenüber dieser alten Dame erklären und rechtfertigen zu müssen. 


Im Büro angekommen, fand er eine aufgelöste, weinende Sekretärin vor. Sie erklärte ihm, dass sie seine Kündigung als unendliche Sauerei empfände. Franzen habe sie dazu gezwungen die Kündigung auf ihrem PC zu schreiben und auszudrucken. Er habe ihr auch gesagt, wenn sie das nicht machen würde, könne sie gleich mitgehen.


Frau de Luca war vollkommen untröstlich: »Ich kann mir als alleinerziehende Mutter doch nicht leisten, arbeitslos zu werden«, stammelte sie immer wieder entschuldigend vor sich hin. 


Francisco versuchte die Frau zu beruhigen und versicherte ihr, sie müsse sich keine Vorwürfe und Gedanken dazu machen. Er schätze ihr allzeit loyales Verhalten ihm gegenüber und wisse auch um ihre private Situation. Sie habe alles tadellos gemacht!


Als Francisco dann die Tür die zu seinem Chefbüro führte aufschließen wollte, passten seine Schlüssel schon nicht mehr. Frau de Luca hatte auf Anordnung Franzens, alle Schlösser im Büro austauschen lassen. Francisco spürte nun doch sehr große Wut in sich aufsteigen und bemerkte wieder die Parallelitäten hinsichtlich der GFS.


Zunächst noch etwas ratlos, setzte er sich in die Cafeteria, die zu der 500 m²-großen NVG-Büroetage gehörte, und wollte dort warten, bis einer jener Verräter das Büro betreten würde.


Einige Kaffeetassen später betrat Haldimann die Etage. Sofort sprang er wildflatternd auf Francisco zu und forderte diesen auf, die NVG-Räumlichkeiten unverzüglich zu verlassen; ansonsten würde er die Polizei rufen.


Dieser widerliche Verräter, kam es Francisco in den Sinn.


Gleich darauf trat ihm wieder vor Augen, wie er sich seinerzeit ausgerechnet für diese Windfahne bei der deutschen NVG-Zentrale eingesetzt hatte. Haldimann hatte nämlich seit Jahren vergeblich versucht, einen erfolgreichen Finanzvertrieb in der Schweiz aufzubauen und war auf ganzer Linie damals gescheitert. Auch versuchte er mehrmals seine kleine gescheiterte Schweizer Finanzbude an den NVG-Konzern zu verkaufen, war dort aber immer auf taube Ohren gestoßen. Francisco hatte ihn bei sich aufgenommen und ihn dann ausgerechnet vor den Anfeindungen und Kündigungsbestrebungen dieses Auslandsgeschäftsführers Franzen geschützt. Ein Engagement, das ihm dieser falsche Hund nun auf seine Art quittierte.


»Die Polizei zu holen, halte ich für eine sehr gute Idee«, entgegnete Francisco der Windfahne, die sich daraufhin drehte und in einem Bürozimmer verschwand.


Nur eine halbe Stunde später erschienen vier bewaffnete Uniformierte und bauten sich bedrohlich vor Francisco auf. Nachdem sie ihn zunächst zum Verlassen der Büroräume aufforderten, ließen ihn jene Macht und Autorität versprühenden Amtspersonen doch zunächst seine Version der Geschichte erzählen. Er schilderte ihnen, dass er lediglich seine ganz privaten Effekten aus seinem Bürozimmer holen wolle und dass sie ihm dafür bitte Zugang verschaffen mögen.


Unter den wachsamen Augen der Windfahne und zweier Polizisten wurde daraufhin sein Büroraum aufgeschlossen und Francisco durfte seine privaten Utensilien herausholen. Als er aber seinen Computer anstellen und noch einige Dokumente und Mails auszudrucken wollte, blockierte Haldimann diesen Vorgang mit der Begründung, dass dies Eigentum der NVG-Schweiz AG sei; auch alle Foliensätze und Präsentationsordner. Nun drohte die Aktion zu eskalieren, sodass einer der Polizisten den Vorschlag machte, einen Notar hinzuzurufen, um alle strittigen Dokumente und Effekten von diesem in Gewahrsam nehmen und versiegeln zu lassen. Diese Lösung erschien allen Beteiligten als praktikabel, gangbar und friedensstiftend. Die vier Polizeibeamten geleiteten hernach Francisco aus den NVG-Büroräumen und einer von ihnen, offensichtlich der Oberste in der Hierarchie, versuchte Francisco abschließend Mut zu machen indem er sagte: Er solle sich von denen nur nicht einschüchtern lassen, denn sicher gebe es auch Rechte auf seiner Seite!


Im Grunde war Francisco niemand, der zu Depressionen und Alkoholexzessen neigte, doch nach diesem Tag verspürte er das innige Bedürfnis, einen großen Cognac zu trinken. Unter diesem Antrieb – oder einer inneren Eingebung folgend – suchte er deshalb auf seinem Heimweg die Bar des Hotel National am See auf.


Ganz in seine Gedanken versunken, war er bereits beim zweiten Cognac, als er in einer Sitzecke des unmittelbar angrenzenden Hotelrestaurants Franzen sitzen sah.


Dieser dinierte offensichtlich gerade mit einem Mann, der in seinem hellen, sehr auffälligen Designeranzug – allerdings mit sehr vielen Knitterfalten – irgendwie aussah wie ein Dandy-Man; vieleicht auch seiner pomadigen Haartracht wegen. Die beiden Herren unterhielten sich sehr engagiert und zeitweise auch etwas laut. Nicht dass Francisco die Inhalte des Gespräches verstanden hätte, aber einige Wortfetzen drangen mitunter doch bis an sein Ohr. Bereits mehrfach glaubte er den Namen GFS und Meyer vernommen zu haben und einmal, so glaubte er jedenfalls, sogar den seinen.


Mit angespanntem Gehör versuchte er weitere Inhalte aufzuschnappen, doch vergeblich, denn gerade in diesem Moment setzten sich neue Gäste an den Nachbartisch und lachten und führten allzu lautstarke Gespräche.


Angespannt und etwas abgeduckt blieb er noch eine Weile auf seinem Platz sitzen und beobachtete, teilweise durch den Spiegel der Bar hindurch, Franzen und seinen Begleiter. Er hatte beim Barkeeper seine drei Cognacs und seinen Mocca schon bezahlt, denn er wollte sprungbereit sein wenn sie das Restaurant verließen.


Dann stand der Dandy-Man-Dinner-Partner vom Tisch auf, verabschiedete sich von Franzen und verließ das Restaurant in Richtung Garagenlift.


Francisco sah, dass Franzen sitzen blieb, sodass er unbemerkt dem anderen Mann folgen konnte bis dieser mit dem Lift in die Hotelgarage hinunterfuhr.


Francisco kannte die Hotelgarage gut und wusste, dass es nur zwei Tiefgaragenstockwerke gab. Um nicht Gefahr zu laufen den Mann in der Garage zu verlieren, nahm er die Treppen. So wollte er schnell genug sein, um ihn dort unten wiederzufinden. Im ersten Garagengeschoss war es stockfinster als er die Tür vom Treppenhaus her öffnete, deshalb war er sofort weiter nach unten gerannt. Im untersten Tiefgaragengeschoss ging das Licht gerade aus als er dort ankam. Lautstark fluchte er, weil er jetzt befürchtete diesen Kerl doch verloren zu haben. Ein aufheulender Motor durchbrach die Dunkelheit und Stille. Sekunden später zerriss ihm ein kräftiger Schmerz den Unterleib und er musste mit ansehen, wie unter quietschenden Reifen ein gelber Porsche aus der Tiefgarage fuhr.


Endlich hatte er zu dem bisher mysteriösen Anwaltsnamen, Urs Schwaller, der für die GFS immer nur die Drecksarbeiten zu organisieren schien, auch ein Gesicht! Wie viel Geld zahlte C. M. wohl diesem kriminellen Rechtsbeuger in anwaltlich zerknitterter Robe für sein schmutziges Handwerk? Doch viel wichtiger war für Francisco jetzt die Frage, was Franzen mit diesem C. M.-Kalfaktor zu besprechen gehabt hatte und in welchem Zusammenhang dabei sein eigener Name gefallen war.


Angelina reagierte auf die Schilderungen ihres Mannes, der ihr von der Kündigung und den weiteren Ereignissen im Detail berichtete, interessanterweise wenig überrascht.


Im Gegenteil, sie behauptete sogar allen Ernstes, sie habe diese Kündigung vorhergesagt bekommen von ihrer geistigen Mentorin ISIS. Die habe ihr in einer Meditation die Nachricht zugetragen, dass Carl Meyer mit dem neuen NVG-Hauptgeschäftsführer – der mit C. M. bereits früher bei der NVG zusammengearbeitet habe – einen Deal gemacht; so etwas wie eine geheime Marktabsprache, nach der sich die beiden Finanzvertriebskonzerne künftig keine Märkte mehr gegenseitig streitig und madig machen wollten. C. M. übertrug Feldmann ein Aktienoptionspaket an seiner GFS im Nominalwert von einigen Millionen Euro und im Gegenzug forderte er von Feldmann, dass dieser den Vertrag mit Francisco Ansa sofort kündigen müsse.


Francisco liefen aufgrund dieser Behauptungen seiner Frau eiskalte Schauern den Rücken herab. Wie konnte das nur möglich sein? Seine Ehefrau, die bisher keinen blassen Schimmer von Wirtschaft und Fachvokabeln wie: Aktienoptionspakete, Nominalwerte und geheime Marktabsprachen erkennen ließ, schien sich mit einem Schlag auszukennen? Sie verwendete diese Begriffe so, als ob sie schon immer und ganz selbstverständlich zu ihrer Sprache gehört hätten, und sie behauptete außerdem – und zwar bei klarem Verstand wie es ihm vorkam – dass ihr ein Geistwesen namens Isis diese Informationen gegeben habe?


Wow!!! War er wach oder träumte er oder war er selbst schon etwas plemplem? Francisco fühlte sich nun nicht mehr in der Lage irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Allerdings, so war er sich sicher, würde er in diesem Zustand auch nicht schlafen können. Also musste der Weinkeller herhalten, bis er irgendwann spät in der Nacht, vor dem Cheminée sitzend, einschlief.







 

Der nächste Morgen hatte sein Bewusstsein wieder geschärft: Er war jetzt tatsächlich ohne Arbeitsstelle und jene sechs Jahre Finanzvertrieb mit allen Aus- und Fortbildungen, waren wahrscheinlich für die Katz gewesen. Denn die beiden Finanzvertriebsgesellschaften respektive deren ›manipulateurs des hommes‹ würden sicher schon dafür sorgen, dass er in den Märkten Schweiz, Österreich und Deutschland keine weitere Chance mehr bekäme.


Angelina versuchte ihrem Mann Francisco an jenem Morgen Mut zu machen. Nur dass sie dabei schon wieder von dieser Isis sprach, die ihr angeblich auch noch mitgeteilt hätte, dass Francisco ob seiner Kündigung nicht verzagen solle, denn er sei zu Höherem berufen. Die Botschaft an ihn sei, dass er bald einen Mann treffen würde, mit dem er ein neuartiges, an Humanität und den Menschen orientiertes Werteerhaltungs- und Finanzsystem etablieren werde. Dieses neue System generiere unter dem Kürzel VPro, soll heißen Value Protect, weltweite Erfolge. Francisco müsse sich allerdings noch etwas in Geduld üben, bis er diese neue Herausforderung annehmen könne.


Da war es nun wieder dieses Gefühl der letzten Nacht: »Wache, träume oder spinne ich … – oder ist vielleicht Angelina doch dem Wahnsinn nahe?


Francisco entschied sich dann dafür, dass er sich so oder so, weder von Angelinas Isis oder anderen Geistwesen, noch von Meyers, Feldmanns oder Porsche fahrenden Rechtsverdrehern verrückt machen ließe!


Das beste ihm bekannte Rezept: in der Ruhe seine Kraft finden!







 

Nach einer geistigen Ruhepause, mit schweifendem Blick über den ruhenden See, besann er sich darauf zunächst einen persönlichen Kassensturz mit Bestandsaufnahme zu machen. Später könnte er auf dieser Basis ein neues Familienbudget erstellen, denn schließlich mussten sie künftig mit sehr viel weniger Geld auskommen. Dieser Kassensturz zeigte auf seinen Bankconti noch rund 58000 Schweizer Franken. Den noch ausstehenden restlichen Arbeitslohn von circa 12000 Franken, wollte er zunächst unberücksichtigt lassen, weil er doch einkalkulieren musste, dass die NVG diese Zahlung unbestimmt lange herauszögern würde.


Also: Die Villa in der sie wohnten kostete monatlich rund 10000 Franken inklusive Nebenkosten. Die Steiner Schule für die Kinder verbrauchte monatlich 3000 Franken plus 200 Franken für diverse Materialien und Ausflüge. Der Family-Van schlug mit 1500 Franken für die monatliche Leasingrate zu Buche – und den Geschäfts-Mercedes würde er an die NVG zurückgeben. Die Versicherungsprämien für Hausrat, Haftpflicht, Hundehalter, PKW, Krankheit, Spital, Leben, hatten sich auf 2500 Franken summiert. Telefon, Fax und Internet waren mit 500 Franken in der Ausgabenliste, wobei das schnell auch mal mehr wurde, wenn Angelina und die Kinder mit Omas, Freunden und Bekannten im Ausland telefonierten.


Für Kleider und Reparaturen gaben sie gewöhnlich monatlich rund 1000 Franken aus und schlussendlich für Lebenshaltung und Sonstiges flossen nochmals rund 2500 Franken ein. Das ergab Summa summarum: 21200 Schweizer Franken pro Monat – und jetzt hatte das Grauen ein Gesicht!


In genau 2,7 Monaten wären sie auf dieser Budgetgrundlage pleite!


Er wusste, selbst wenn er das Arbeitslosengeld einplanen würde, das, seinen Recherchen zufolge, 80% des letzten Nettolohnes, jedoch maximal 8800 Franken ausmachen würde, wäre dieses bisherige Lebensniveau nicht mehr zu halten; selbst dann nicht, wenn er sich seine noch fast neue Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert von 15000 Franken ausbezahlen lassen würde.


Damals in Genf, nach seiner Kündigung bei der GFS und der dann folgenden finanziellen Durststrecke bis zum ersten NVG-Arbeitslohn, hatten sie von seiner alten Lebensversicherung noch ganze fünf Monate auf reduziertem Niveau leben können. Doch die Einzahlungen in die neue Versicherung waren bis heute zu gering.







 

Francisco trug Angelina nun sein Fazit vor, dass sich die Familie ab sofort finanziell sehr stark einschränken müsse und dass er schnellstens eine viel günstigere Familienunterkunft, wahrscheinlich eine entsprechend kleinere, bezahlbarere Wohnung, suchen wolle.


Entsetzt und ohne jedes Verständnis für derartige Maßnahmen und Einschränkungen hielt Angelina ihm vor, dass er eben viel stärker an sich und seinen beruflichen Erfolg glauben müsste.


Ihr wörtlicher Appell blieb ihm noch sehr lange in Erinnerung: »Du wirst weiter sehr erfolgreich sein und viel Geld verdienen, das hat dir Isis doch ganz deutlich mitteilen lassen. Wenn du allerdings nicht aus tiefster Seele an dich und deinen Erfolg glaubst, dann läufst du Gefahr, wirklich abzustürzen!« 


Francisco reagierte seinerseits sehr wütend darauf und schrie lauthals los: »Hör bloß auf mit diesem Schwachsinn! Natürlich glaube ich an mich und meinen weiteren Erfolg, aber wir dürfen die Realität nicht aus den Augen verlieren und müssen erkennen, dass unser Konto bald leer und im Moment kein neues Einkommen in Sicht ist!« 


Die Eheleute verwickelten sich nun in einen lautstarken Streit, sodass davon aufgeschreckt, die Kinder und Angelinas Mutter ins Wohnzimmer gerannt kamen.


Angelina versuchte Francisco immer wieder einzureden, dass er jetzt erst recht an die Kinder denken und ihnen einen weiteren Umzug und Schulwechsel ersparen müsse.


Sie selbst sei absolut sicher, dass sich dieser neue Weg, der mit der VPro und jenem bereits avisierten neuen Partner, schon sehr bald ergeben würde.


Eine ganze Weile lagen sie wegen dieser finanziellen Einschränkungen im Streit, bis sich ganz unerwartet Angelinas Mutter einschaltete.


Mutter Bernardo bot nun tatsächlich ihre ganz persönliche finanzielle Hilfe an. Sie sei bereit, die Vollmacht über ihr Schweizer Geheimbankkonto – jenes mit 250000 DM aus steuerneutralen Rücklagen, die ihr verstorbener Mann für sie angelegt hatte – auf Angelina und Francisco zu übertragen.


Die Kinder jubelten sofort lautstark und Angelina meinte: »Siehst du, Francisco, wir werden beschützt» – und mit ihrer nur für Francisco sichtbaren Kopf- und Augenbewegung nach oben wollte sie wohl andeuten, dass der Himmel diese prompte Hilfe gesandt hätte.


Francisco war überrascht und sprachlos zugleich und nach einer Weile der Besinnung versuchte er seiner Schwiegermutter deutlich zu machen, dass er diese Hilfe von ihr nicht annehmen könne, denn für ihr Geld könnte er ihr ja keinerlei Rückzahlungsgarantien geben. Angelina wandte daraufhin mit Blick auf ihre Mutter ein, dass er aber doch sicher später, wenn er wieder erfolgreich und liquide geworden sei, dieses Geld würde zurückzahlen können – worauf Mutter Bernardo freundlich nickte. Nochmals bemühte sich Francisco bei seiner Familie um Verständnis, dass es doch für seine weiteren Erfolge keine Garantie geben würde.


Worauf Angelina durch ihre Zähne zischte: »Ja wenn du eben nicht an dich glauben willst! Wir glauben jedenfalls an dich; sogar meine Mutter, wie du ja siehst!« 


Hierauf die Kinder: »Wir auch, Papa!« 


Francisco zog sich in sein Arbeitszimmer zurück, um Ereignisse und Meinungen sowie das Hilfsangebot seiner Schwiegermutter nochmals zu reflektieren. Er fühlte sich wie in einer Zwickmühle und war hin- und hergerissen von seinen Gedanken.


Nachdem sie sich zur Nachtruhe begeben hatten, drängte Angelina auf seine Antwort. Wieder und wieder schilderte er seine großen Bedenken und Ängste und sagte, dass er die Hilfe ihrer Mutter lieber nicht annehmen wolle, weil er keine Rückzahlungsmöglichkeit sehen würde; und außerdem sei der Krach mit Angelinas Geschwistern dann vorprogrammiert.


Daraufhin drehte sich Angelina wutschnaubend von ihrem Mann weg, aber nicht ohne ihm noch vorzuwerfen, dass diese Ablehnung, ganz klar, auch eine Ablehnung ihr und den Kindern gegenüber wäre; von Liebe könne da ja wohl keine Rede mehr sein, weshalb es wohl besser wäre, sich zu trennen und scheiden zu lassen.


Das war nun eine sehr harte, unvermutete Breitseite. Könnte sie das wirklich ernst meinen?


Er wusste, dass Angelina normalerweise keine leeren Drohungen aussprach – und auch in diesem Moment schien sie ihm fest entschlossen.







 

Eine Woche nach seiner Kündigung meldete er sich auf dem Arbeitsamt Luzern arbeitslos und stellte den Antrag auf Arbeitslosengeld. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gab ihm dazu zwei vom letzten Arbeitsgeber auszufüllende Formulare mit. Eines, in dem der Arbeitgeber die letzten drei Monatslöhne eintragen sollte, und ein anderes, in dem der Arbeitgeber den Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses angeben musste.


Francisco sandte die Formulare seinem alten Arbeitgeber, der NVG-Zentrale in Luzern. Er ging im Grunde davon aus, dass das Ausfüllen dieser Formulare kein Problem machen sollte.


Doch diese Rechnung hatte er wohl wiedermal ohne den berühmten Wirt gemacht.


Windfahne Haldimann, sein NVG-Nachfolger, machte seinem neu erworbenen Ruf als Verräter alle Ehre. Zum einen gab er als Grund für die Kündigung Franciscos diverse Verfehlungen des Angestellten an und zum anderen einen monatlichen Arbeitslohn von 15000 statt 20000 Schweizer Franken. Die Folge: das Arbeitsamt verhängte eine Sperre bei der Auszahlung des Arbeitslosengeldes, womit er gezwungen war, doch noch die Hilfe seiner Schwiegermutter in Anspruch zu nehmen. Außerdem musste er sich nun einen Fachanwalt für schweizerisches Arbeitsrecht suchen, um diese Dinge neu und rechtsverbindlich klären zu lassen.







 

Kurze Zeit später traf sich Francisco mit seinen Ex-NVG-Direktoren aus dem Tessin, der Westschweiz und aus Baselland.


Jene Führungsmanager waren ihm damals vom GFS zur NVG gefolgt und hatten allzeit loyal zu ihm gestanden. Er hatte sie auf der NVG-Karriereleiter bis zum Direktor geführt und sie waren allesamt, wie er, Familienväter.


Die Wechselumstände von der GFS zur NVG hatten auch ihnen damals viel Ärger, Gerichtsklagen und Betreibungen eingebracht, die sie allerdings stets in Loyalität miteinander durchgestanden hatten. Sie alle waren, vor allem während der gemeinsamen schweren Zeiten die sie eigentlich hinter sich glaubten, nicht immer auf Rosen gebettet.


Vor diesen Rochaden von der GFS zur NVG vereinbarte Francisco mit Franzen deshalb, dass diese treuen Gefolgsleute von der NVG speziell behandelt werden sollten, indem sie zumindest in den ersten 24 Monaten ihres NVG-Strukturaufbaus einen Festlohn von je 6000 Franken zuzüglich ihrer jeweiligen Provision nach Karrierestufe bekommen sollten, weil sie bei der GFS entsprechende Einnahmen aufgeben würden.


Franzen hatte daraufhin Francisco – und in persönlichen Gesprächen auch jeweils jedem Einzelnen – ausdrücklich diese Festlohnzahlungen zugesagt und in die Hand versprochen, dass er diese Löhne als zusätzliche Schweizer Investitionsgelder von Deutschland aus bereitstellen und transferieren lassen würde. Die NVG-Schweiz AG sollte nämlich damit während ihrer Start-up-Phase finanziell nicht belastet werden.


Leider musste Francisco später doch diese zugesagten Lohngelder Monat für Monat aus seinen anfangs noch schmalen Start-up-Einnahmen vorfinanzieren, weil Franzen diese Monatszahlungen gerne anmahnen ließ und dann oft zwei, drei Monate ins Land zogen, ehe seine Überweisungen eintrafen.


Das Treffen der vier Finanzmanager stand leider auch diesmal unter keinem guten Stern. Denn Franzen hatte just einen Tag vorher, allen drei Direktoren ohne Vorwarnung ebenfalls gekündigt. Seine inoffizielle Begründung: sie seien zu nahe mit der Person Francisco Ansa verbunden.


Die drei Manager zeigten sich Francisco gegenüber emotional stark angeschlagen und verunsichert; hatten sie von der NVG doch nur jenen allgemein üblichen Agenturvertrag des Unternehmers im Unternehmen schriftlich vorliegen und keinen Schriftsatz zu ihren gesonderten Lohnvereinbarungen. Dieser Agenturvertrag sicherte ihnen zwar ihre Provisionsansprüche aus den Geschäften zu, aber in keiner Weise jene von Franzen persönlich versprochenen Grundlohnzahlungen, die sie nun aber als Grundlage für Arbeitslosengeldzahlungen benötigt hätten.


Alle ihre Provisionseinnahmen und Zusatzlohnzahlungen waren aber auch ohne Vorwarnung von der NVG gestoppt worden, was in dieser kleinen Männerrunde lähmende Ohnmacht und Verzweiflung auslöste. Dies umso mehr weil Peter Rufer, der mit 60 Jahren Älteste unter ihnen mit Tränen in den Augen und erstickter Stimme schilderte, dass er vor einigen Jahren sein Elternhaus habe umbauen lassen müssen, um es für seine an MS erkrankte Frau rollstuhlgängig zu machen. Der Umbau beanspruchte seinerzeit seine gesamten finanziellen Rücklagen und sein heutiges Einkommen sei zwingend notwendig, um seine Familie weiterhin zu ernähren, die Hypothek abzuzahlen und das Auslandsstudium seiner Tochter zu finanzieren.


In seinem Alter würde er doch nun keine neue Arbeitsstelle mehr bekommen und Geld für Investitionen in eine neue Selbstständigkeit habe er auch nicht mehr – und ehe er zum Sozialamt ginge, würde er sich lieber aufhängen.


Die Lebensmoral und Lebensenergie der Männer war erkennbar auf dem tiefsten Punkt angekommen. Francisco versuchte etwas einzulenken und versprach, umgehend Franzen anzurufen und diesen in die Pflicht zu nehmen.


Vielleicht könnte er ihn ja zumindest davon überzeugen, die Grundlohnzahlungen – quasi als eine Art Sozialplan – bis zum Ende der seinerzeit auf 24 Monate zugesagten Zahlungen fortzuführen oder wenigstens die Lohnbescheinigungen für das Arbeitsamt auszustellen; auch wenn das zusätzliche Sozialabgaben für die Firma nach sich ziehen würde.


Sooft er dann aber versuchte Franzen telefonisch zu erreichen, ließ der sich doch immer wieder verleugnen. Selbst der Brief, den Francisco ihm in dieser dringenden und wichtigen Angelegenheit zwangsläufig schrieb, blieb ohne jede Antwort.







 

Seinem neuen Anwalt legte Francisco zunächst seine Lage offen, dass er arbeitslos geworden sei und kein neues Einkommen habe. Worauf der Anwalt ihm erklärte, dass er gerne das Mandat übernehmen würde, dafür aber einen ersten Vorschuss von 5000 Franken auf sein Honorar fordern müsse, so wie es die Statuten seines Anwaltsverbandes vorschreiben würden.


Natürlich sei die Tatsache seiner Kündigung nicht mehr zu widerlegen, jedoch ließen sich die Lohnbescheinigung und die Arbeitslosengeldauszahlungssperre juristisch sicher anfechten, weil diese offensichtlich aufgrund falscher Angaben der ehemaligen Arbeitgeberin erfolgt seien, fügte der Jurist Mut machend hinzu.


Später, infolge des anberaumten Arbeitsgerichtsverfahrens, musste die NVG dem Arbeitsamt gegenüber zugeben, dass der Kündigungsgrund seinerzeit doch nicht in einem Fehlverhalten des Arbeitnehmers begründet lag, sondern lediglich an internen Unstimmigkeiten zur künftigen Geschäftspolitik. Auch musste die NVG Francisco endlich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausstellen, dessen Inhalt aber zu weiteren Auseinandersetzungen führte, auf deren gerichtliche Klärung Francisco jedoch verzichtete – nicht zuletzt auch wegen eines zusätzlichen Kostenvorschusses.


In jenem Arbeitsgerichtsprozess aber, in dem es unter anderem auch um die zu niedrig ausgestellte Lohnbescheinigung ging, stellte sich leider auch heraus, dass Francisco in der Vergangenheit wieder einmal viel zu vertrauensselig gegenüber den Worten und Versprechen seiner vermeintlichen Geschäftspartner gewesen war; nämlich damals, als er von Karl-Theo Wischnewski, dem Patron und Gründer der NVG, eingestellt worden war. Der alte Patron sagte seinerzeit Francisco ausdrücklich einen monatlichen Nettolohn von 20000 Schweizer Franken zu. Doch Franzen, als zuständiger Auslandsgeschäftsführer, ließ ihm später ganz eigenmächtig und angeblich in Unkenntnis der Absprache mit Wischnewski nur 15000 Franken in den Arbeitsvertrag eintragen, worauf Francisco diese falsche Lohnsumme wiederholt monierte und den Vertrag seinerseits nicht rechtsverbindlich gegenzeichnete. Absprachegemäß war Francisco aber nicht nur oberster Chef der NVG-Schweiz AG, sondern auch ihr oberster Zahlmeister. Fünf Monate nach der klaren Vereinbarung mit Wischnewski hatte er sich mit Franzen zunächst geeinigt, dass dieser den Vertragstext ändere und auf das mit K. T. Wischnewski vereinbarte Nettolohnniveau von 20000 Franken anhebe. Die nächste Lohnauszahlung jedenfalls könne sich Francisco als oberster Zahlmeister der Schweizer Firma an dieses vereinbarte Lohnniveau schon anpassen und darüber hinaus auch die Lohndifferenz der ersten fünf Monate nachzahlen.


Allein Franzen fand auch in den Folgemonaten immer wieder eine neue Entschuldigung dafür, weshalb er diese vereinbarte Arbeitsvertragstextänderung nicht ausgeführt hatte. Durch diesen Umstand blieb der elementare Arbeitsvertrag Franciscos bis zu seiner firstlosen Kündigung unverändert und im Grunde nicht rechtskräftig unterzeichnet. Weil er aber vereinbarungsgemäß seine monatlichen Lohnüberweisungen selbst angehoben hatte, war ihm die Dringlichkeit der Vertragsänderung nie so bewusst geworden.







 

Die Lohndifferenz zwischen Auszahlung und Vertragstext nutzte Haldimann später dazu, um die monatliche Differenzsumme von 5000 Franken über 13 Monate auf 65000 Franken überzahlte Lohnsumme hochzurechnen. Diese Rechnung präsentierte er dann in der Verhandlung des Arbeitsgerichts Luzern und forderte Francisco gleichen Tags mit Einschreibebrief zur sofortigen Rückzahlung auf; wobei er den noch offenen Restarbeitslohn von 12000 Franken in Abzug gebracht hatte.


Francisco konnte somit abschätzen, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis dieser Verräter ihm auch eine Betreibung über diese Summe zustellen lassen würde. Sein öffentlich zugängliches Bonitäts- und Schuldenregister wäre dann um diesen weiteren, erneut unlauter manipulierten Schuldenbetrag aufgestockt.


Keine Frage, er war ziemlich schockiert, wütend und auch frustriert, als er diese Rechnung vor Gericht präsentiert bekam. Würde denn dieses zermürbende Macht- und Geldsummenschachspiel niemals ein Ende finden?


Der Arbeitsrichter wollte von Francisco wissen, ob und wie er die damalige Zusage des Herrn K. T. Wischnewski beweisen könnte. Darüber hinaus erklärte er vorsorglich, dass er eine Zeugenvorladung dieses Herrn für wenig sinnvoll und zweckmässig erachte, da der entweder den recht weiten Anfahrtsweg gar nicht erst auf sich nehmen würde oder aber sich schlussendlich an diese Lohnzusage nicht mehr erinnern könnte. Gleichwohl stehe es den Parteien frei, einen entsprechenden Antrag an das Gericht zu stellen.


Da der Arbeitsvertrag, aus den besagten Gründen, nur von Franzen und nicht von Francisco unterzeichnet worden war, galt er in dieser Form als nicht rechtsgültig und nicht existent.


Gottlob kam Francisco ein Geistesblitz und ihm fiel ein, dass er erst kurz vor seiner Kündigung für die NVG-Schweiz AG eine Jahresbilanz erstellt hatte. Hier waren die vereinbarten Jahreslohnzahlungen von monatlich 20000 Franken bilanziert und die Richtigkeit dieser aufgestellten Jahresrechnung bestätige Franzen seinerzeit mit Unterschrift.


Francisco vermochte aufgrund dieser plausiblen Feststellung eine gewisse Genugtuung bei sich auszumachen. Jetzt wäre er einmal der Sieger und diese Verräter hätten endlich auch einmal das Nachsehen, frohlockte er – welch gute Wende!


Haldimann gab bei Gericht an, dass er die aktuell revidierte Bilanz und Jahresrechnung der NVG-Schweiz AG leider in dieser Verhandlung nicht mitführe, worauf der Arbeitsrichter ihn aufforderte, dem Gericht umgehend eine Kopie dieser letzten Bilanz zukommen zu lassen.


Warum auch immer, als Francisco daheim von seinem kleinen Sieg erzählte und Angelina daraufhin schon mit Champagner anstossen wollte, kamen ihm Bedenken. Vielleicht sei es ratsam, doch erst einmal abzuwarten bis dem Gericht die Bilanz und die Lohnsumme vorliegen würde.







 

Nur eine Woche später teilte Franciscos Anwalt dann mit, dass ihm das Gericht die Kopie der revidierten Bilanz und Jahresrechnung zugestellt habe.


Der Anwalt bat Francisco nun schnellstmöglich in seine Anwaltskanzlei zu kommen, damit sie die Bilanz miteinander anschauen und besprechen könnten. Auf die unmittelbare Frage Franciscos, ob denn etwas nicht in Ordnung sei, antwortete der Anwalt, dass er unter der Rubrik Personalkosten nur den Jahreslohnbetrag von 180000 und nicht von 240000 Franken finden könnte. Aber vielleicht würde er ja die Bilanz nicht richtig lesen, weshalb er Francisco bitte, schnellstens in seine Kanzlei zu kommen.







 

Auf den ersten Blick erkannte Francisco, dass dies nicht die Bilanz und Jahresrechnung war, die er vor einigen Wochen selbst aufgestellt und sich von Franzen mit dessen Unterschrift hatte bestätigen lassen. Diese Bilanz war offensichtlich später neu erstellt worden und enthielt viele Änderungen, unter anderem in der Summe seiner Lohnzahlungen und Ansprüche.


Darüber hinaus enthielt die Jahresrechnung nun eine Position, die mit Rückforderungen bezeichnet war, die durch überhöht ausbezahlte Arbeitslöhne an Francisco Ansa begründet wurden. Die Rückforderungssumme war auf 65000 Schweizer Franken beziffert. Der Jahresrechnung lag ein Bericht der Revisionsgesellschaft bei, die diese Bilanz offiziell revidiert hatte. In diesem Revisionsbericht bestätigten die amtlich anerkannten Wirtschaftsprüfer und Revisoren diese Jahresrechnung und Bilanz als gesetzeskonform und faktisch richtig und wiesen ganz explizit auf eine schriftlich vorliegende eidesstattliche Versicherung des NVG-Auslandsgeschäftsführers Franzen hin.


Darin erklärt dieser, dass er mit Francisco Ansa seinerzeit einen Monatslohn von 15000 Franken vereinbart habe. Die um 5000 Franken höheren Auszahlungen seien von der Konzernleitung nicht autorisiert worden und müssten von daher zurückgefordert werden.


»Diese Verbrecher«, rutschte es Francisco heraus. »Das haben die doch nachträglich alles verändert und gefälscht?« 







 

In den nachfolgenden zwei Stunden zeigte der Anwalt Francisco alle juristischen Optionen und Konsequenzen auf; denn Francisco war ausser sich vor Wut und forderte für diese Verbrecherbande lautstark strafrechtliche Konsequenzen.


Doch sein Anwalt musste ihn über die vorliegenden Fakten noch einmal ausführlich belehren:


		Sie haben und hatten keinen rechtsgültigen Arbeitsvertrag mit der NVG Schweiz.


		Der von Ihnen nicht unterzeichnete, aber von Franzen unterzeichnete Arbeitsvertrag mit der Lohnsumme von 15000 Franken wurde von uns selbst bei Gericht ins Recht gelegt und bestätigt allenfalls Franzens Aussage.


		Franzen hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die es nach Schweizer Recht zwar nicht gibt, die aber von Franzen im Gerichtszeugenstand sicher bestätigt wird.


		Wischnewski als Zeuge, der die Absprache auf 20000 Franken mit Ihnen bestätigt, ist fragwürdig und wenig verlässlich für uns.


		Die nichtrevidierte Bilanz, die von Ihnen erstellt und von Franzen unterzeichnet wurde, liegt uns und dem Gericht nicht vor. Es muss befürchtet werden, dass diese vernichtet wurde.


		Die von Ihnen selbst veranlassten Auszahlungen Ihres Lohnes stellen sicher keinen Beweis für die Rechtmäßigkeit dieser Lohnsumme dar.









 

Alles in allem, so der Anwalt, würde er eine Beweisführung im Sinne Franciscos sowohl in zivilrechtlicher wie in strafrechtlicher Hinsicht für äusserst problematisch und risikoreich ansehen.


Im Gegenteil hätte Francisco eher davon auszugehen, dass er sehr wahrscheinlich die 65000 Franken respektive 53000 Franken an die NVG zurückzahlen müsse – und im Übrigen könne er froh sein, wenn die NVG keine strafrechtlichen Vorwürfe wegen untreuer Geschäftsbesorgung erheben würde.


Francisco resümierte darauf: »Wenn die NVG diese Rückzahlungssumme jetzt tatsächlich einfordern sollte, muss ich notgedrungen Privatkonkurs anmelden.«


Darauf der Anwalt: »Das ist aber vielleicht der einzig richtige Weg! Überschreiben Sie alles was Sie an pfändbaren Werten besitzen, auf Ihre Ehefrau, am besten noch heute und am allerbesten rückdatiert, weil in einer späteren Insolvenz derartige Übertragungen noch bis zu sechs Monate zurückabgewickelt werden können.« 


Wie ein geschlagener Hund verließ Francisco die Kanzlei seines Rechtsvertreters und ging zum See. Der sommerliche See spiegelte Berge und Stadt in einer ganz besonderen Weise wider. Francisco lief nun aus der Stadt Luzern hinaus immer am See entlang, so lange bis er weit draussen zu der Terrasse des Hotels L’Ermitage kam. Obwohl die Sonne sehr schön und warm schien, hielten sich um diese Uhrzeit nur wenige Gäste auf der Seeterrasse auf. Dennoch konnte Francisco nicht lange dort verweilen, weil er von vielen gegensätzlichen Gedanken, grosser Unruhe, Ohnmacht- und Wutgefühlen getrieben war und deshalb nicht ruhig zu sitzen vermochte. Immer wieder fragte er sich, wie es nun weitergehen sollte, was er machen könnte, um diesem Geld- und Machtwahn endlich ein Ende zu setzen.


Wäre vielleicht dieses ›Ende setzen‹ auch eine grundsätzliche Lösung? An ein freiwilliges ›Aus-dem-Leben-scheiden‹ wollte er bisher nie denken, weil ihm jeder Suizid wie Angst und Feigheit vor einer Aufgabe oder der eigenen Courage vorkam, quasi als Resignation vor dem Leben selbst.


Auch hatte er immer daran geglaubt, dass jeder Mensch über die ihm persönlich gestellten (Lebens-)Aufgaben seine Chance zum persönlichen Wachstum bekäme. Aus der Pädagogik kannte er den Ausdruck: Lernen heisst versuchen und irren und wieder versuchen und irren! Der Mensch hätte wohl niemals aufrecht gehen gelernt, wenn er nach dem ersten Mal auf die Nase fallen und blutige Schrammen holen nicht mehr aufgestanden wäre, um es wieder und wieder zu versuchen. Was wäre wohl aus der Menschheit, Kultur, Technik und Forschung geworden, wenn niemand versucht und geirrt hätte oder wenn ausgerechnet jene Menschen an jener Aufgabe verzweifelt und gescheitert wären, die sie später zu dem alles verändernden Lösungsergebnis geführt hatte? Waren nicht oftmals auch aus Irritationen spätere Klarheiten entstanden?


Francesco hatte ausserdem seinen bescheidenen Glauben an die Existenz eines wie auch immer zu benennenden höheren Energiewesens. Auf der Existenz dieser kosmischen Energie war für ihn der eigentliche Sinn des Lebens aufgebaut. Selbst Max Planck hatte in seinen physikalischen Studien und Forschungen zu den elementaren Atomen, Teilchen und Quanten von der Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz gesprochen; ohne dass er später als esoterischer Spinner und/oder als naiver Kirchenverblendeter verschrien worden war. Planck hatte sein Leben lang geforscht und sich nicht gescheut zuzugeben, dass er den Ursprung aller Materie in dieser einen höheren Energie, die man auch Gott nennen könnte, sehen würde. Setzte man also die Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz – und sei es nur im Einklang mit Max Planck – voraus, musste man doch davon ausgehen, dass alles, jedes und jeder, mit dieser höheren Urenergie und Urintelligenz irgendwie verbunden war.


Francisco war sich jedenfalls mit Planck absolut einig gewesen. Doch war er noch einen Schritt weiter als Planck gegangen und dachte in seiner ureigenen Lebensphilosophie an spiralförmig wechselnde Bewegungen der Energien und Materien, die sich einerseits von der Ursprungsenergie fortbewegten, also energetisch sukzessive abnahmen, um dann auf dem tiefsten und entferntesten Punkt zur Ursprungsenergie aus der Abwärtsspirale automatisch in die Aufwärtsspiralbewegung einzutreten und energetisch wieder zuzunehmen. Entlang dieser ständigen Spiralbewegungen, die die Energien auf mannigfaltige Seins- und Aggregatzustandsebenen führte, fände unter anderem auch die menschlich-somatische Ent-Wicklung und Rück-Wicklung statt. Kurzum, Francisco glaubte an die Reinkarnation eines jeden Lebens, wodurch eine Selbsttötung automatisch ad absurdum geführt werde, weil man immer wieder an den gleichen Punkt käme um zu lernen – selbst wenn dazu reine Kopf- und Wissenschaftsmenschen einwenden würden: quad erat demonstrandum.


Natürlich konnte auch er, so wie alle Menschen – inklusive jener Kopf- und Wissenschaftsmenschen –, nicht von Wissen, sondern nur von Glauben zu diesem Thema sprechen. Doch hatte er in jenen Glaubensansätzen seine persönlichen Energien für seine Lebensaufgaben und den Sinn des Lebens schlechthin gefunden, ohne daraus für sich und andere jemals ein Dogma zu machen oder gar die Erd- und Bodenhaftung zu verlieren.


Er mochte sich andererseits aber auch nicht vorstellen, dass dieses Dasein, dieses Leben auf dieser schönen Erde lediglich auf das wissenschaftlich nachgewiesene Zeit- und Raumkontinuum begrenzt sein sollte; ein Leben, ein Tod, fertig, aus? In einer solchen Glaubens- und Lebenssicht, würde er keinen konstruktiven Sinn für sein Leben und für die eben oftmals auch sehr lebensenergieraubenden Aufgaben finden können.


Francisco fühlte sich bezeichnenderweise, nach diesem gedanklich-lebensphilosophischen Exkurs, wieder mit neuen Lebensenergien aufgeladen, was ihm zusätzlich und sofort die Richtigkeit seiner persönlichen Glaubensansätze bestätigte.


Auf dem Heimweg war ihm sogleich ein konstruktiver Gedanke gekommen; nämlich wie er seinen drei treuen, von Franzen gekündigten GFS-/NVG-Mitstreitern doch noch würde helfen können.


In seinem Homeoffice hatte er noch ein grosses Paket mit gedruckten NVG-Briefkopfbögen – und jenen rechtsungültigen Arbeitsvertragstext von Franzen. Nachweislich war er über viele Monate oberster Firmenchef der NVG-Schweiz gewesen und Franzen hatte ihm gegenüber klipp und klar bestätigt, dass er mit diesen drei Managern eine persönliche Absprache für einen Festlohn von 6000 Franken auf 24 Monate getroffen habe, und dass er diese Zusagen auch noch schriftlich bestätigen werde. Eine absolute Sauerei, dass sich dieser Mann heute an seine Zusagen nicht mehr erinnern wollte! Dieses Verhalten spiegelte sehr deutlich den Charakter des Lügenbarons wider.


Francisco sah sich deshalb geradezu genötigt, diese versprochenen vertraglichen Bestätigungen für seine drei Mitstreiter respektive Exmitarbeiter nachträglich anzufertigen und sie zurückzudatieren auf jenen Zeitpunkt, als er seinerzeit zu einer solchen Unterschrift grundsätzlich berechtigt gewesen war. Ihm war natürlich absolut klar, dass er sich damit, objektiv betrachtet, ebenfalls ins Unrecht setzte; doch kam ihm dieses Vorgehen als eine Art ›familienväterliche Solidaritätsnotwehr‹ infolge mangelnder Arbeitgebersorgfalt vor, weshalb ihm sein Handeln legitim erschien.


Mit den nachträglich aufgesetzten gesetzeskonformen Arbeitsverträgen, die Francisco in seiner Eigenschaft als oberster Chef und Arbeitgeber unterzeichnet hatte, erhielten jene drei Mitarbeiter und ihre Familien endlich die Rechtssicherheit für zeitlich begrenzte Lohnfortzahlungen und spätere Arbeitslosengelder.


Natürlich tobten Franzen und Haldimann lautstark, als ihnen die Arbeitsverträge der drei Gekündigten vorgelegt wurden.


Sofort zogen sie damit vor den Arbeitsrichter und wussten diesem auch zu erzählen, dass jene Arbeitsverträge keinerlei Berechtigungsgrundlage hätten, weil sie ganz offensichtlich nachträglich angefertigt worden wären. Ausserdem sei die Unterschrift des Francisco Ansa unter einen Arbeitsvertrag ohnehin nur rechtsgültig, wenn diese durch eine weitere Unterschrift, nämlich die des Herrn Franzen, bestätigt worden wäre. Dies stellte sich aber schnell als falsches Meinungsbild der NVG-Herren heraus, weil der Handelsregistereintrag etwas anderes belegte. Zunächst wurde aber vorher ein sehr aufwendiger Gerichtsprozess mit zahlreichen gerichtlichen Verhandlungsterminen, Zeugenvernehmungen und notwendigen Beweiserhebungen in Szene gesetzt, dessen Kosten am Ende allein von der NVG zu tragen waren.


Bezeichnend, dass Franzen persönlich nach einer dieser ersten Gerichtsverhandlungen Francisco das Angebot machte, dass, wenn Francisco diese gesetzeswidrige Vertragserstellung zugeben würde, die NVG einerseits auf die noch offene Lohnrückzahlung von 53000 Schweizer Franken verzichten und Francisco andererseits garantieren würde, dass sie keine Strafanzeige gegen ihn einreichen respektive der Staatsanwaltschaft gegenüber eine entsprechende Desinteresseerklärung abgeben würde.







 

Francisco hatte es nun aber endlich gelernt und Franzen um eine schriftliche Bestätigung dieses Angebotes gebeten.


Drei Tage später lag tatsächlich Franzens leicht modifizierte schriftliche Zusage in seinem Briefkasten, allerdings mit einer Gegenunterzeichnungsfrist von 48 Stunden.


Diese Fristsetzung schien Francisco ganz typisch für das Denken und Handeln einer solchen Geschäftsführerspezies: Handlungsdruck aufbauen und wenig Zeit zum Nachdenken lassen! Franzen hatte zuvor wahrscheinlich eine schnelle Hochrechnung gemacht und festgestellt, dass er für den Fall, dass er vor Gericht mit diesen nachträglich erstellten Arbeitsverträgen unterliegen sollte, an diese drei gekündigten Manager noch eine Lohnsumme von rund 250000 Franken inklusive Sozialabgaben zu zahlen hätte. Da erschien ihm dann die Abschreibung der Ansa’schen 53000 Franken als probates und cleveres Korrekturmittel.







 

Francisco sprach auch mit Angelina über Franzens Angebot und fragte sie, ob sie für oder gegen diesen Franzen-Deal sei.


Angelina antwortete, dass sie gerne diese Frage mit Isis besprechen wolle, worauf Francisco seine Augen verdrehte, ihr aber dennoch mit einem Kopfnicken die dafür nötige Zeit zugestand.


Sie begab sich daraufhin sofort in Meditation und tauchte erst zwei Stunden später wieder auf. Isis habe ihr ganz klar mitgeteilt, dass dieser Franzen-Deal im Himmel keinen Zuspruch fände.


Francisco sei auf diese 53000 Franken nicht angewiesen; er würde später diesen Rückforderungsbetrag ohnehin nicht an die NVG zurückzahlen müssen, da sich andere Lösungen ergeben würden. Natürlich hatte er sich auch seine eigenen Gedanken gemacht und war im Grunde – mit einer anderen Begründung – zum gleichen Ergebnis gekommen. Er war es leid von Unmenschen wie Meyer, Franzen und ähnlichen Machtgetriebenen manipuliert zu werden. Auch wenn er heute noch nicht wusste, was aus dieser Lohnrückforderung von 53000 Franken wirklich werden würde, er musste seinen Mitstreitern helfen und konnte diese treuen Seelen nicht allein lassen in ihrer wirtschaftlichen Not nur seines eigenen Vorteils wegen.







 

Die NVG Schweiz bezahlte nach dem Gerichtsbeschluss ohne weitere Verzögerungen alle Gelder an die ehemaligen Ansa-Mitstreiter aus und diese bedankten sich – jeder einzeln und ganz individuell – sehr herzlich bei Francisco. Selbst die kleineren Kinder jener Manager hatten ihm persönliche Dankesbilder gemalt, was ihn sichtlich rührte.







 

Drei Wochen später erhielt Francisco eine Mahnung der NVG-Schweiz AG zur Rückzahlung seines überzahlten Lohnes, verbunden mit der Androhung einer Betreibung. Daraufhin rief Francisco sofort bei Franzen an und bat ihn um eine persönliche Unterredung. Interessanterweise wollte dieser, entgegen seiner sonstigen Art, gar nicht den Grund für diese Unterredung wissen, was Francisco allerdings nur recht gewesen war.


Francisco vergewisserte sich dann, dass sie unbeobachtet und unbelauscht blieben, obwohl er natürlich einkalkulierte, dass Franzen ein Tonbandgerät bei sich tragen könnte.


Sie trafen sich in der Hotellobby des Luzerner National wo Francisco direkt zur Sache kam und Franzen mit ruhiger, aber fester Stimme eröffnete, dass er zwischenzeitlich die Betreibung der NVG für die Lohnrückzahlungsforderung erhalten habe. Er wolle nun den Auslandsgeschäftsführer über sein persönliches, weiteres Vorgehen orientieren: Zunächst werde er gegen diese Betreibung Rechtsmittel einlegen, wodurch der Ball wieder zurückgespielt würde; die NVG müsste nämlich nun, aus rein rechtlicher Sicht des chronologischen Betreibungsablaufs betrachtet, die Rechtsöffnung bei Gericht beantragen. Sollte die NVG es tatsächlich auf einen Gerichtsprozess ankommen lassen, werde er, Francisco, quasi im Gegenzug Strafanzeigen gegen die Unternehmensorgane der NVG und gegen ihn persönlich einreichen. Er würde dann weiter dafür sorgen, dass es zu einem medial-öffentlichen Schaustrafprozess komme, der ganz unabhängig von seinem späteren Ausgang seine Schlagzeilen sicherlich schreiben würde. Sollte er, Franzen, nun der Meinung sein, dass sich die Durchsetzung jener Lohnrückzahlungsforderung unter diesen Umständen tatsächlich rechnen lasse, dann würde man sich wohl vor Gericht treffen. Ansonsten würde er alle Auseinandersetzungen und Forderungen als endgültig erledigt betrachten! 


Francisco schaute Franzen anschließend einen kurzen Moment mit ganz festem Blick ins Gesicht, stand dann auf und verließ ohne einen Kommentar Franzens abzuwarten die Hotellobby.







 

Immer wieder wenn später der Postbote kam und ein Einschreiben überbrachte, war Francisco innerlich zusammengezuckt, weil er fürchtete, doch noch diese Gerichtsladung zur Rechtsöffnung zu erhalten.


Eines Tages war es dann so weit und der Postbote überbrachte eine solch befürchtete Gerichtsurkunde – doch in diesem Fall aus Genf. Francisco las und traute seinen Augen nicht. Da hatte der Genfer Untersuchungsrichter doch tatsächlich nun entschieden, jenes offene Untersuchungsverfahren zu den Strafanträgen gegen ihn einzustellen und die Anträge definitiv zurückzuweisen.







 

Angelina und Francisco fielen sich ob dieser wunderbaren Nachricht in die Arme und in ihrem Freudentaumel vermochten sie auch ihre Freudentränen nicht zurückzuhalten. Endlich war dieses existenzbedrohende Damoklesschwert über Francisco und seiner Familie verschwunden und jene Glorie und Macht des C. M.-Möchtegern-Machiavelli verlor wenigstens etwas von ihrem geldgeschmierten künstlichen Glanz. Angelina war außer sich vor Freude und versuchte immer wieder Francisco zu belehren, dass diese gute Wendung ein klares Zeichen des Himmels sei. Sie war fest davon überzeugt, dass ihnen dieses Zeichen auch geschickt worden sei, damit sie den Botschaften des Himmels künftig mehr Vertrauen schenkten.


Darüber hinaus hatte sie zwischenzeitlich eine neue feindselige Spezies ausgemacht, die im Grunde das Aufbieten eines Kammerjägers forderte. Im Kindergeschoss der Familienvilla hatte sich nämlich eine unbekannte Art brauner Krabbeltierchen häuslich eingerichtet. Diese Spezies verteilte sich später im ganzen Haus und war schon hinter allen Holzfußleisten mit riesigen Populationen vertreten. Der Hauseigentümer sah sich die Viecherei persönlich an und meinte, das sei eigentlich ganz normal. Jene kleinen Tierchen würden in den schönen Bäumen draussen im Garten leben und seien sicher durch die offene Terrassentür und die offenen Fenster ins Haus gekommen. Dass sie sich dann im Kindergeschoss so eingenistet hätten, sei wahrscheinlich auf Essensreste zurückzuführen, die es ja häufig in Kinderzimmern gebe.


Angelina fühlte sich persönlich äussert betroffen und war sehr ungehalten über diese Aussage des Hauseigentümers. Sie fuhr ihn prompt an, dass es in den Zimmern ihrer Kinder und darüber hinaus im ganzen Haus sicher absolut sauber sei und schon gar keine Essensreste irgendwo herumliegen würden, weder in den Kinderzimmern noch sonst wo im Haus! Ohne Luft zu holen hielt sie dann dem Eigentümer ihrerseits vor, dass es aber in den unteren Räumen des Hauses offensichtlich eine sehr schlechte Wand- und Mauerbelüftung geben würde, denn die Kinderbettwäsche und die Kinderkleider seien immer klamm und feucht.


Nun fühlte sich der Hauseigentümer, der im Beruf Immobilienmakler war, persönlich attackiert und erzürnte sich über diese wie er meinte dumme Behauptung, die nach seiner Auffassung auch wirklich nur von einer Frau kommen könnte. Dies wiederum ließ Angelina auf neue Barrikaden steigen und so ergab ein Wort das andere, bis der Hauseigentümer sich plötzlich auf seinem Schuhabsatz umdrehte und das Haus der Ansas, laut auf Schwyzerdütsch fluchend, verließ.


Angelina forderte anschließend Francisco auf, wegen der Feuchtigkeit in den Kinderzimmern und diesem Ungeziefer dem Eigentümer endlich eine Mängelanzeige zu schreiben. Sie hatte ihn bezüglich der Feuchtigkeit schon lange dazu aufgefordert, doch Francisco hatte immer wieder gezögert. Jetzt aber zusätzlich mit diesen braunen Tierchen, hatte er wohl keine andere Wahl und außerdem hatte der Hauseigentümer heute wirklich sehr uneinsichtig auf die mündliche Mängelanzeige bei der Hausbegehung reagiert.







 

Auf seine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbehebung ging der Eigentümer aber nicht ein, doch Francisco war es absolut Müde wieder und wieder über Rechtsanwälte und Gerichte sein Recht einzufordern. Gleichwohl fiel ihm ein, vielleicht einmal mit dem Mieterverband diesbezüglich zu telefonieren. Von dort bekam er dann den Rat, dem Eigentümer mit einer erneuten Fristsetzung zur Mängelbehebung eine alternative Instandsetzung durch einen fremden Handwerker mit Kostenersatz oder eine Mietreduktion anzudrohen, wenn die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben würden.


Was der Mieterverband aber nicht gesagt hatte, war, dass nach einer erfolgten Mietzinsreduktion eigentlich nur noch die fristlose Kündigung des Hauses bleiben würde, weil es darüber hinaus keine Zwangsmittel mehr gab. Die fristlose Kündigung, die sie zwangsläufig später aussprachen, erfolgte für die Familie zu einer wirtschaftlichen Unzeit. Francisco hatte nämlich kurz vorher sein Berufsvorsorgekonto plündern müssen, um eine eigene GmbH finanzieren zu können, bei der er sich selbst als Geschäftsführer anstellen wollte, weil er über diesen Weg die Prolongation seiner Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz erhalten sollte. Jedenfalls hatte er dieses Vorgehen mit dem zuständigen Arbeitsamt (RAV) und der Ausländerbehörde des Kantons so abgesprochen.


Der erneute Umzug verbrauchte dann finanzielle Ressourcen, die sie im Grunde aber für ganz andere Dinge benötigt hätten. Doch Angelina und ihre Mutter waren sich immer noch einig, dass mit der mütterlichen Vollmacht zum schweizer Bankkonto alles wirklich Wichtige und Lebensnotwendige geregelt sei.


Die Eheleute hatten gleichwohl anhaltende Auseinandersetzungen, weil Francisco immer wieder mehr Bescheidenheit von der Familie forderte, mit der Angelina aber grundsätzlich nicht einverstanden war, weil eben der Himmel respektive Isis der Familie gute Zeiten prophezeit habe.


Sie hielt ihm ständig aufs Neue vor, er würde nicht tiefherzig genug an sich und seinen erneuten Erfolg glauben, worauf er ihr antwortete, dass sie leider die Realitäten nicht mehr klar erkennen würde.


Der Standpunkt Franciscos wurde aber wenige Tage später ziemlich geschwächt, weil sich nämlich wider Erwarten tatsächlich jener von Isis avisierte Kontakt zu jenem Mann mit dem neuartigen VPro-System ergab. Francisco war wie von Sinnen, als er gewärtigte, dass diese Vorhersage von Angelinas Isis tatsächlich eingetroffen war.


Sie war natürlich fest davon überzeugt, dass dies alles der göttlichen Vorsehung entspreche, die nun auch diese Zusammenarbeit mit dem VPro-Menschen zwingend zum Erfolg führen würde; Francisco müsse endlich daran glauben und sich dementsprechend dafür engagieren.







 

Nach den ersten Gesprächen mit diesem VPro-Menschen, hatte Francisco jedoch den Eindruck gewonnen, dass die VPro-Idee theoretisch zwar durchaus gut war, aber mit diesem Mann praktisch nur bedingt umsetzbar. Sein Bauchgefühl signalisierte ihm keine ausreichend gute Charakterbasis jenes V-Pro-Menschen, was er allerdings Angelina gegenüber nicht erwähnte.


Gleichwohl war er von der Tatsache, dass jenes VPro mit diesem Menschen tatsächlich existierte, schlichtweg doch beeindruckt – oder hatte Angelina ihre Informationen nicht aus einem Channelling mit Isis, sondern aus irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung? Auf der anderen Seite war er davon überzeugt, dass es mehr unter diesem Himmel gebe, als der Mensch mit seinem intelligentesten Gehirn zu erkennen und zu erklären vermochte.







 

Für Angelina war es natürlich kein Problem ein aus ihrer Sicht adäquates, neues Haus zu finden. Francisco seinerseits hatte auch einige Wohnungen besichtigt und bei solchen, wo er den Eindruck gewonnen hatte, dass sie eventuell für die Familie infrage kämen, hatte er einen sogenannten Mietinteressentenantrag ausgefüllt, in dem ein potenzieller Mieter seine finanziellen Verhältnisse: Einkommen, Betreibungen, letzter Vermieter etc. offenlegen musste. Doch waren später alle seine Anträge von den Vermietern abgelehnt worden. Der Grund dafür blieb zu vermuten: die Betreibungen.


Bei der von Angelina gefundenen Villa hingegen wollten die Eigentümer nichts dergleichen wissen und sie hatten den Mietvertrag auch schon unterschriftsreif ausgefertigt. Es schien fast wie eine Fügung. Selbst als Francisco noch herausfand, dass die Eigentümer dieser Villa ihr Schmuckschloss schon seit Jahren zu verkaufen suchten, aber der Preis offensichtlich zu überrissen gewesen war, weil das Haus den Wert von 4,2 Millionen einfach nicht erfüllte, hatte dies für Angelina keine Bedeutung und war auch kein Hindernisgrund für eine Anmietung.







 

Diese Frau, die er einst so geliebt und geschätzt hatte, hatte sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert; von einer relativ normalen oftmals gar bescheidenen Person, zu einer geld- und glamourgeilen Schickse. Doch was konnte er jetzt machen? Er liebte seine drei Kinder so sehr, dass er für sie so lange um Familienexistenz und -zusammenhalt kämpfen wollte – selbst gegen die immer weiter abbröckelnde Liebe zu seiner Frau – bis sie einmal alt genug wären, um auf eigenen Beinen zu stehen. Schliesslich trugen sie weder eine Verantwortung noch eine Schuld an jenen Ereignissen und Entwicklungen und sie waren darüber hinaus diesen Umständen absolut hilflos ausgeliefert.







 

Den Preis für eine Ehe die nur noch der Kinder wegen aufrechterhalten wurde, die nach erloschener Liebesflamme eigentlich in ständigem Unfrieden ihr Dasein fristete, kannte Francisco aus der psychologischen Fachliteratur zu Ehekrisen: Es war oftmals die Hölle auf Erden! Sollte es vielleicht für ihn und Angelina eine reale Chance geben, das persönliche Auseinanderleben, ohne Hölle auf Erden zu vollziehen? Der Kinderwegen wollte er es versuchen!


Den Umzug in die neue Villa überstand die Familie gut, war es im Grunde doch auch immer spannend, ein neues Zuhause mit einem neuen Umfeld für sich zu erschliessen.


Bei seiner GmbH-Gründung hatte Francisco aber befunden, dass er unnötige Büromietkosten einsparen könnte, wenn er von einer ›Home-Office-Base‹ statt von einer teuren ›Fremd-Office-Base‹ arbeiten würde.


Allerdings durfte er die Handelsregisterkosten für den zweifachen Domizilwechsel seiner GmbH nun doppelt berappen. Gottlob hatte er die notwendigen Briefkopf-, Logo- und Papieraufdrucke für seine Firma in seinem eigenen Computer und konnte diese somit ohne weitere Kosten und Probleme an jene neue GmbH-Adresse anpassen.


Die neue Firma sollte ihm ja nicht nur Grundlage für seine prolongierte Schweizer Aufenthaltsgenehmigung sein, sondern auch Basis für einen neuen Businessauftritt, der auf seinen alten Talenten, Fähigkeiten und Erfahrungen aufbauen sollte. Er wollte künftig als Verkaufstrainer &  -coach für Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen und andere Finanzproduktvermittler und vielleicht auch für Verkäufer und Vermittler anderer Struktur- und Handelsvertriebe, beispielsweise aus den Bereichen von Haushaltswaren, Kochtöpfen, Kunststoffboxen, Wasserfilter etc. auftreten. Gute Verkaufstrainer, die wie er derart langjährige und gute Verkaufstrainererfahrungen und Saleserfolge nachweisen konnten, sollten doch eigentlich gefragt sein – jedenfalls hatte dies seinerzeit der Berufsberater vom Arbeitsamt des alten Wohnkantons konstatiert. Das Arbeitsamt zahlte ihm seinerzeit drei Monate lang Fördergelder, damit er seinen Businessplan mit Finanzkonzept erarbeiten konnte. Nun hatte er bereits eine Vielzahl Werbemails mit neuem Briefkopf und neuer GmbH-Domiziladresse an potenzielle Kunden versandt. Doch wie so oft im Leben lag der Teufel auch diesmal in einem Detail. Warum nur vergaß er das immer wieder und wieder?







 

Diesmal hatte er vergessen, dass es in der Schweiz von Gemeinde zu Gemeinde, von Kanton zu Kanton, große rechtliche Unterschiede gab und geben konnte.


So hatte er beim Wechsel seines letzten Domizils zwar gewusst, dass die neue Villa und Adresse zwar noch an der Grenze zu seinem alten Wohnkanton lag, aber eben doch schon in einem anderen respektive neuen Kanton. Ergo beantragte er neue Aufenthaltsgenehmigungen für ihn und seine Familienangehörigen bei der Ausländerpolizei des neuen Domizilkantons. Die zuständige Ausländerpolizeibehörde im neuen Wohnkanton machte Francisco nun aber klar, dass er eben nicht mehr in diesem alten Wohnkanton wo das ganze Ausländergesetz viel zu lasch gehandhabt würde, wohne, sondern nun hier bei ihnen! Im Kanton Zürich könnten Ausländer alleine ohne einen Schweizer Bürger, keine GmbH gründen und keine Kapitalgesellschaft führen. Folglich sei darauf auch keine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.


Auf seine perplex klingende Nachfrage hin, wiesen sie ihn unwirsch auf den Gesetzestext hin und deuteten ihm an, dass das Gesetz in ihrem Kanton klar sei und ausführe, dass die Mehrheit des Stammkapitals bei einer Firmengründung oder auch bei der Besetzung eines Firmenorgans mit Schweizerbürgern besetzt werden müsse. Francisco war natürlich sehr verärgert, einerseits über seine eigene Dummheit, aber anderseits, und das vor allem, über diese kantonalen Bünzlibürokraten, die es ihm nun derart schwermachen wollten.


Was sollte er also jetzt tun? Die GmbH- oder AG-Gründung sei seine einzig reale Chance zu einem Arbeitsplatz und zu einer weiteren Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, hatten ihm damals das Arbeitsamt und die Fremdenpolizei des alten Kantons gesagt.







 

		Sollte er also jetzt seine GmbH zum dritten Mal ummelden und wieder in den alten Kanton, zu einer eventuell teuren Treuhandadresse und mit wieder neuen Gebühren für das Handelsregister?


		Oder würde er eventuell einen Schweizerbürger finden, der jene Kapital- und Stimmenmehrheit in seiner Firma formalrechtlich übernehmen würde?


		Oder müsste er vielleicht doch wieder einen teuren Rechtsanwalt einspannen, der ihm die Dinge regeln würde?









 

Mein Gott wie viel Geld sollte er denn noch in Anwälte, Gerichte, Behörden und Umzüge stecken, um endlich einmal in Ruhe leben und arbeiten zu können?


Dieser C. M. hatte doch im Grunde seine Machtspiele wirklich gewonnen, denn Franciscos berufliches und privates Leben in der Schweiz erlitt durch dessen Handlungen nachhaltige Lebensschäden. Die Familie lebte nun schon seit über einem halben Jahr ohne ein Einkommen, nur von ihren familiären Reserven und vom Schwarzgeldkonto der Schwiegermutter. Francisco hatte nun auch schon fast alle seine finanziellen Rücklagen verbraucht und weil seine Frau Angelina nach wie vor keine Konzessionen an die Realität machen wollte, mussten sie weiterhin teure Villenmieten, Schulgelder, Autoleasingraten und Kleidungseinkäufe bezahlen.


Der eigentliche Preis, der dafür sicher bald gezahlt werden müsste, schien Francisco schon lange absehbar. Allein einen Ausweg sah er weit und breit nicht, ausser: Seine Frau und damit sehr wahrscheinlich seine Kinder – also das geliebte Familienleben – komplett aufzugeben. Viele schlaflose Nächte folgten.


Francisco zeigte sich später sogar bereit, über Angelinas Vorwurf, er würde nicht genug an sich und seinen Erfolg sowie den Himmel glauben, tiefgründiger nachzudenken. Wieder und immer wieder trat er jetzt in Zwiegespräche mit jener höheren Energie ein und bat sie händeringend um baldige Hilfe und Unterstützung.







 

Irgendwann kam es dann auch dazu, dass Angelinas Mutter den unaufhörlichen Cash-Drain ihres Kontos stoppte, weil das Konto bereits um die Hälfte seines anfänglichen Bestandes geschwunden war. Die Mutter teilte Angelina telefonisch mit, dass sie nun selbst den Rest ihres Schwarzgeldkontos für ihr eigenes Haus in Düsseldorf benötigen würde, was ihr selbstverständlich nicht zu verübeln war. Im Gegenteil, Francisco fühlte sich irgendwie erleichtert.







 

In Sachen Schweizer GmbH-Mehrheit sah er nur noch den Ausweg, mit seinem neuen Hauseigentümer zu sprechen. Dieser wollte ja eventuell auch nicht riskieren, dass Familie Ansa wieder ausziehen müsste, weil Francisco Ansa keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekam und somit auch kein Einkommen mehr erzielen konnte, um jene Villenmiete zu bezahlen.


Er legte dem Vermieter den letzten Bescheid der Ausländerbehörde vor, womit diese ihm untersagte, bis zur Klärung seiner amtlichen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis irgendeine berufliche Tätigkeit auszuüben. Der Hauseigentümer las jenen Bescheid der Ausländerbehörde sehr aufmerksam und wollte dann von Francisco wissen, was er denn diesem Rechtsanwalt Schwaller getan habe, dass dieser ihn angezeigt habe. Der Vermieter hatte nämlich auch gelesen, dass die Ausländerpolizei ihrerseits darauf hinwies, dass sie auf Basis einer Anzeige des Rechtsanwalts Urs Schwaller ermitteln müssten, ob Francisco Ansa sich seit Monaten zu Unrecht in der Schweiz aufhalten würde. Die Behörde hatte abschliessend auch darauf hingewiesen, dass sie das laufende Aufenthaltsantragsverfahren des Francisco Ansa so lange sistieren und nicht weiterführen würde, bis sie ihre ausländerpolizeilichen Ermittlungen zu dieser Anzeige des Anwalts Schwaller abgeschlossen habe.


Francisco erzählte dem Hauseigentümer daraufhin, dass dieser Rechtsanwalt im Grunde für eine deutsche Konkurrenzfirma arbeiten würde, die ihrerseits verhindern wolle, dass er in der Schweiz jemals wieder erfolgreich würde. Diese Firma habe schon mehrfach gegen ihn solche Attacken gestartet, aber bis heute immer verloren.


Ob er denn annehmen würde, dass auch dieses Verfahren bei der Ausländerpolizei ebenfalls positiv für ihn ausgehen würde und er seine Genehmigungen bald erhalten würde, wollte der Hauseigentümer dann wissen. Denn schließlich müsste er sich ansonsten ja gar nicht erst überlegen, ob er als Mehrheitsschweizer in die GmbH Franciscos einsteigen solle.


Daraufhin versicherte Francisco dem Eigentümer, dass es sich bei seinem Einstieg ohnehin lediglich um einen formalrechtlichen Papierakt handeln würde. Der Vermieter sei keinesfalls verpflichtet eigenes Geld in diese GmbH zu investieren, da das Stammkapital bereits voll liberiert sei, was aus dem Handelsregistereintrag auch klar hervorginge.


Sie vereinbarten, dass der Hauseigentümer sich diesen GmbH-Einstieg überlegen und Francisco ihm dafür einige Tage Bedenkzeit geben würde.







 

Der ganze Verfahrensablauf mit allen Untersuchungen und Abklärungen bis zur neuen Aufenthaltsgenehmigung dauerte dann doch ein Dreivierteljahr. Eine Zeitspanne, die die Familie zwangsweise bis an den Rand des Erträglichen und bis kurz vor den wirtschaftlichen Ruin führte.


Angelina zog sich derweil ihrerseits immer weiter, tiefer und tiefer, in sich selbst und in ihre Himmelsreisen zurück. Kein Tag verging, ohne dass sie mit neuen Botschaften aus den himmlischen Sphären kam. Alle Tagesabläufe und jede menschliche Begegnung, selbst mit der Kassenfrau im Lebensmittelladen, wurde mit Isis reflektiert und analysiert. Angelina channelte Botschaft um Botschaft aus den Engelreichen und konnte selbst und zunehmend mehr die, wie sie meinte, offensichtlichen Zeichen des Himmels deuten.


Sie nahm diese Arbeit wie sie sie nannte so ernst, dass sie einen Acht- bis Zehnstundentag für sich daraus machte, in dessen Quintessenz sie von einem Himmelsmeeting zum anderen und von einer Meditation zur nächsten ging.


Eines Tages berichtete sie der Familie von einer Reise in ein Feuerschloss, bei der sie eine Initiation, also ein Einführungsritual mit Feuerweihe, zur Aufnahme in ein höheres Bewusstsein auf einem höheren Daseinslevel erlebt haben wollte. Sie malte der Familie mit Ölkreidestiften ein sehr detailliertes Bild jenes Feuerschlosses, welches sie später in der Küche aufhängte.


Die Kinder waren natürlich begeistert von ihren Geschichten, bekamen aber auch Angst, als ihre Mutter von dunklen Schatten berichtete, die angeblich seit Tagen um das Haus der Familie herumlungerten.


Francisco versuchte seiner Frau deutlich zu machen, dass sie den Kindern aber auch ihm selbst zunehmend mehr Angst machen würde.


Doch sie antwortete nur: »Ihr müsst euch nicht ängstigen, wir sind bestens beschützt und bewacht.« 


Als Zeichen und zur angeblichen Abschreckung des Bösen, hängte sie eine ganze Anzahl von Jesusbildern im Haus auf und vollzog geheimnisvoll mysteriöse Rituale.


Francisco war, je länger je mehr, beängstigt und verspürte grosse Sorge um die psychische Gesundheit seiner Frau.


Er ging in eine Buchhandlung, um dort nach einem Buch über die Symptome des Verfolgungswahns zu schauen, wurde aber leider nicht fündig. Doch was er beim Stöbern in den diversen Abteilungen der Buchhandlung fand, das drohte ihn dann fast aus den Schuhen zu hauen; das Buchcoverbild eines Buches mit dem Titel: Der im Licht aufsteigende Geist!


Jenes Buchcoverbild repräsentierte nämlich exakt jenes von Angelina im Detail gemalte, später in der Küche aufgehängte, Feuerschloss. Francisco bekam beim Anblick dieses Schlosses weiche Knie, weil ihm der Detailvergleich zu Angelinas Bild derart übereinstimmend und nahezu identisch vorkam. Er war verblüfft und verwirrt und irgendwie fing nun sein ganzer Körper an zu zittern.


Sofort reagierten aber jene natürlichen Schutzfunktionen: Verstand und Rationalität!


Diese eröffneten ihm eine Reihe von rational logischen Erklärungen, die er schlussendlich wieder nur unter Glauben, aber nicht unter Wissen subsumieren konnte.


Francisco beschloss, weder seiner Frau noch seinen Kindern von diesem Buch und Cover zu berichten. Und natürlich suchte er im Inhalt dieses esoterischen Buches nach weiteren Anhaltspunkten und Vergleichbarkeiten, stellte aber fest, dass der Buchinhalt die von Angelina geschilderten Erlebnisgeschichten nicht spiegelte.


Von ihren medialen Fähigkeiten überzeugt, berichtete Angelina auch einer Freundin in Deutschland von ihrer zunehmenden Hellsichtigkeit und dies wohl derart überzeugend, dass jene Freundin darauf sehr interessiert reagierte. Was Francisco zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass Angelina bereits mit der ein- oder anderen Frau und Mutter aus der Rudolf-Steiner-Schule ihrer Kinder, spezielle Sitzungen abgehalten hatte. Angeblich hatten jene Frauen Angelina bestätigt, dass sie hellseherische Fähigkeiten haben müsse, weil sie die Frauen, anhand mitgebrachter Familienfotos, mit deren vergangenheitsbezogenen bislang geheimgehaltenen Lebensgeschichten konfrontierte. Die Freundin aus Deutschland bezeugte ebenfalls grosses Interesse daran, dass Angelina bei ihr und ihren Freundinnen gleichfalls eine solche Fotosession abhalten würde.







 

Eine Woche später fand in Deutschland das Frauentreffen mit Familienfotos statt. Erst spät am Abend kehrte Angelina in die Schweizer Familienvilla zurück und berichtete voller Stolz von ihrem erfolgreichen Tag, bei dem sie 300 DM eingenommen habe.


Natürlich zeigte sich Francisco neugierig und fragte interessiert nach, wie sie das gemacht habe.


Worauf sie mit Stolz berichtete: sie habe Frauen, anhand ihrer Fotos, Geschichten aus deren Vergangenheit erzählt. Geschichten, die die Frauen bisher in ihrem hintersten Winkel der Psyche verbargen und die aber jetzt von ihr, infolge ihrer medialen Fähigkeiten, auf den Fotos gesehen werden konnten: Zum Beispiel sei eine Frau als junges Mädchen von ihrem Vater vergewaltigt worden. Jene Dame sei dann aufgrund der Enthüllung so verblüfft aber auch begeistert gewesen, dass sie den anderen erzählte, dass diese Angelina wohl wirklich Hellsehen können müsse, denn sie habe einen Vorfall aus ihrer Vergangenheit gesehen und beschrieben, den außer ihr niemand anders kennen würde. Später, bei den anderen Fotogesprächen, seien noch weitere verblüffende Geschichten zutagegetreten. Alle Beteiligten seien so begeistert gewesen, dass sie spontan 300 DM zusammengetragen hätten, nur damit Angelina erneut zu einem nächten Treffen käme.


Nach diesen Ereignissen fühlte sich Angelina in all ihrem Denken und Handeln bestätigt. Sie sei glücklich und sehr zufrieden, ließ sie sich vernehmen, wolle aber nun, weil sie sehr müde sei, nur noch schlafen.







 

In Franciscos Kopf tobte abermals ein Sturm der Verwirrung. Was sollte er bitte von alledem wirklich halten? Hatte Angelina tatsächlich derartige sensitive Fähigkeiten, war sie wirklich medial veranlagt? Oder waren alle Menschen über 40 einfach sensibilisiert und zugänglich für esoterische Themen, weil sie selbst auf der Suche nach ihrem eigenen Lebenssinn waren und dann einfach glaubten, was sie ohnehin hatten glauben wollen: die selbsterfüllende Prophezeiung!







 

Eine ganze Weile nach den Erlebnissen dieser Tage, erzählte Angelina wenigstens keine Engelgeschichten mehr, auch nicht von schwarzen Schatten und ähnlichem. Dafür weitete sie ihren täglichen Meditationsmarathon auf zwölf Stunden aus, was natürlich der Kinderversorgung abträglich war, sodass Francisco diesen Part auch noch übernehmen musste. Er weckte die Kinder, zog den kleinen Christiano an, machte das Frühstück für alle und kochte das Mittagessen, spielte mit Christiano, machte mit Carol und Frederico Hausaufgaben und nach dem Abendbrot sorgte er dafür, dass sie alle endlich einmal früher ins Bett kamen – und natürlich ganz wichtig: das sie auch Liebe und Streicheleinheiten erfuhren.







 

Für einmal gab es in der Familie, jedenfalls für eine geraume Zeit, weniger Unruhe, weniger lauten Streit und es war so, als sei für alle auch etwas mehr Frieden eingekehrt – jedenfalls im allgemeinen Tagesablauf.







 

Was Francisco jetzt allerdings zunehmend mehr Sorge bereitete, war die aktuelle Lage der Familien- und Haushaltskasse. Da er jetzt für den Einkauf und fürs Essen sorgen musste, Angelina selbst fast nichts mehr aß, begrenzte er die Kochgerichte auf Reis, Nudeln und Kartoffeln mit Gemüse, Butter und/oder der Kinder wegen auf Ketchup.


Fleisch in der Küche schaffte er rigoros ab, weil die Kinder, nach dem durch die Nachbarsbäuerin irrtümlich vollzogenen Schlachtfesttod ihrer geliebten Stallhasen, ohnehin kein Fleisch mehr aßen. Kurzum solidarisierte er sich mit seinen Kindern und es gab selbst zum Frühstück und Abendbrot keine Wurst mehr, nur noch Konfitüre oder allenfalls ein wenig Käse. Auch Alkohol gehörte schon länger zu jenen Ausgaben die er als zu teuer einstufte und deshalb aussparte.


Selbst den Family-Van ließen sie immer häufiger in der Garage stehen, weil das Fahren mit Bussen und Bahnen nicht nur kostengünstiger war, sondern auch mehr Spaß bereitete. Außerdem konnte man in der Schweiz mit dem ÖV nahezu überall hinkommen.







 

Dann kamen die Ostertage des Jahres 1998: Angelina bat Francisco und die Kinder darum sich einige Tage in meditativer Klausur zurückziehen zu dürfen. Doch Francisco äußerte massive Einwände und versuchte zunächst in Ruhe, später sehr viel aufgebrachter, Angelina zu einer Abkehr zu bewegen. Doch sie antwortete darauf: dass dieses Zurückziehen für sie und ihre Zukunft absolut wichtig sei und dass sie nunmehr auf die Familie keine Rücksicht mehr nehmen dürfe, weil ihr höhere Aufgaben zugeteilt worden wären.


Mit diesen Worten verabschiedete sie sich: von den Kindern mit einem Kuss auf die Stirn und von Francisco lediglich mit einem Lächeln.


Selbst nach vierzehn Stunden meditativer Klausur gab sie kein Lebenszeichen von sich. Francisco wollte sie fragen ob sie eventuell einen Tee oder eine Suppe zu sich nehmen möchte und klopfte deshalb an ihre Türe. Doch als sie sich nicht rührte, trat er besorgt in ihr Zimmer und an ihre Ruheliege. Er fand sie vollkommen entspannt und ruhig auf dem Rücken liegen, die Hände so wie eine Tote auf den Bauch gelegt und gefaltet. Francisco legte vorsichtig seine Hand auf ihre Stirn und seine Finger an ihren Hals, um ihren Puls zu fühlen. Ganz ruhig, aber doch ziemlich langsam, schlug ihr Puls an der Halsschlagader. Beruhigt atmete er auf.


Ganz leise verließ er ihr Zimmer, um sie nicht noch länger zu stören.


Nach weiteren zehn Stunden ergriff ihn abermals die Unruhe und so trat er erneut an ihre Ruheliege. Wie zuvor lag sie immer noch in der gleichen Ruhestellung und selbst das Wasserglas auf ihrem Beistelltisch schien wenig berührt. Francisco sprach sie nun ganz vorsichtig und leise an und als sie nicht reagierte rüttelte er sie sogar leicht körperlich, wohl wissend, dass es nicht ungefährlich sein würde, Meditierende abrupt aus ihrer Ruhe zu reißen. Doch Angelina zeigte keinerlei Reaktion. Verunsichert prüfte er noch einmal ihren Pulsschlag und zog sich anschließend, immer noch die eigene Unruhe in sich spürend, wieder aus ihrem Zimmer zurück.







 

In der folgenden Nacht, so gegen drei Uhr am Morgen, schreckten Francisco und die Kinder plötzlich auf und saßen senkrecht im Bett: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«, schrie Angelina ganz laut durch die Nacht. 


Francisco, Carol und Frederico – der kleine Christiano schlief gottlob ungestört weiter – liefen sofort zu ihr und traten besorgt an sie heran. Sie aber lag immer noch in gleicher Haltung und mit geschlossen Augen, dem Schein nach normal auf ihrer Liege. Francisco sprach sie an und tatsächlich reagierte sie diesmal, allerdings ohne ihre Augen zu öffnen. Mit kaum zu vernehmender Stimme gab sie zu verstehen, dass bei ihr alles in Ordnung sei, dass man sie aber bitte weiter ruhen lassen möge.


Es war sehr schwer, den Kindern eine plausible und verständliche Erklärung für das Verhalten ihrer Mutter zu geben. Am nächsten Tag, die Kinder waren bei Freunden und Klein Christiano spielte im Laufstall, als Angelina plötzlich wieder laut aufschrie, diesmal noch viel lauter und irgendwie auch bedrohlicher: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«


Wieder sprang Francisco sofort auf und rannte zu ihr. Diesmal saß sie schweißnass, hyperventilierend und mit weit aufgerissenen Augen auf ihrem Bett.


Francisco sprang äußerst erschrocken zu ihr und versuchte sie immer wieder anzusprechen und zu rütteln. Doch Angelina nahm ihn augenscheinlich nicht wahr, sondern hyperventilierte weiterhin sehr stark.


Nun rief er ebenfalls sehr laut: »Angelina, soll ich den Arzt rufen?« 


Doch seine Frau blieb nicht ansprechbar, schien ihm aber in höchster körperlicher Not, weshalb er sich entschied sofort den Notarzt zu rufen.







 

Der diensthabende Notarzt, ein Allgemein-Mediziner, kam sehr schnell und untersuchte sie sofort. Doch just in dem Moment, als dieser Notarzt ins Zimmer trat, zeigte sich Angelina normal ansprechbar und bei vollem Bewusstsein. Sie erzählte nun dem Arzt, nachdem dieser keine organischen Störungen oder Anzeichen einer körperlichen Krankheit bei ihr gefunden hatte, dass sie eine sozialtherapeutische Ausbildung und darin gelernt habe, Frust, Wut und Ängste in ein Bettkissen zu schreien. Nichts anderes habe sie gemacht. Wohlmöglich habe ihr Mann aber dieses ins Kissenschreien falsch verstanden oder interpretiert. Diese Erklärungen schienen dem Allgemein-Mediziner ziemlich plausibel und so verabschiedete er sich ohne weitere Veranlassungen zu treffen. Zuvor hatte Francisco seinerseits händeringend versucht, dem Arzt gewisse Hintergründe und Zusammenhänge aufzuzeigen, doch der Arzt hatte ihm nur geantwortet, er möge sich keine Sorgen machen, der Frau würde es durchaus gut gehen und er könne sie ruhig einmal länger schlafen lassen.


Angelina begab sich nach dieser ungewollten ärztlichen Konsultation wieder zur Ruhe und verbat sich ausdrücklich jede weitere Störung.


Francisco empfand unglaubliche Achterbahn- und Widerspruchsgefühle in sich und er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Immer wieder fragte er sich wohin das alles noch führen würde.







 

Am Abend hatte er die Idee Angelinas Freundin, die an der deutschen Grenze zu Basel lebt, anzurufen, um diese zu alledem um ihre persönliche Meinung zu bitten. Die Freundin hörte mit großer Besorgnis den Bericht Franciscos und äußerte die Meinung, dass es vielleicht gut für Angelina wäre, wenn sie für ein paar Tage zu ihr nach Deutschland käme. Angelina habe bei ihr doch mehr Ruhe, auch vor den Kindern, und sie könnten dann von Frau zu Frau offen miteinander reden.


Francisco hielt diesen Vorschlag für eine gute Idee und gewann auch schnell Angelina und die Kinder für diesen Besuch bei der Freundin; natürlich ohne den wahren Hintergrund zu nennen.


Einige Tage später fuhr alsdann die Familie nach Lörrach an die deutsche und schweizerische Grenze. Mit großer Freude und viel selbst gebackenem Gebäck und Kuchen empfing die Freundin die Zürcher Familie. Nach einer tollen Kaffee- und Kuchenschlacht, begaben sich die beiden größeren Kinder in den Garten und Angelina, Christiano, Francisco und die Freundin blieben weiterhin in der Essstube, die ein Zwischengeschoss höher lag als die Wohnstube.


Die Freundin war gerade in die Küche gegangen, als sich Angelina an Francisco wandte, der gerade mit Christiano spielte, und ihn bat, doch recht bald wieder gemeinsam heimzufahren. Francisco signalisierte der Freundin Angelinas Wunsch gerne wieder heimfahren zu wollen, weshalb diese nun versuchte, Angelina zum Bleiben zu überreden. Wie durch eine unsichtbare Giftspritze injiziert veränderte sich urplötzlich Angelina in ihrem psychischen Verhalten.


Sie sprach jetzt nur noch ganz wirr und unzusammenhängende Sätze, nahm Christiano auf ihren mütterlichen Schoß, um ihn Sekunden später auf der kleinen schmalen Mauer, die als Abgrenzung zum circa zwei Meter tiefer liegenden Wohnbereich diente, freihändig balancieren zu lassen. Francisco und die Freundin sprangen erschrocken auf, um Christiano festzuhalten. Worauf Angelina ganz ruhig und mit ausgesprochen betonter Stimme sagte: »Lasst Christiano nur, ihm passiert schon nichts, er ist doch ein Engel und kann fliegen.« 


Die Freundin sah Francisco ganz ungläubig und sehr beunruhigt an, während dieser seinen kleinen Sohn auf den Arm nahm. Dies wiederum animierte Angelina den Knaben wieder zu sich zurückzuholen um weiter mit ihm zu spielen. Die Freundin und Francisco sahen dem weiteren Treiben sehr skeptisch vom Esszimmer her zu. Mit lautem Juchzen genoss der Zweieinhalbjährige, wie seine Mutter ihn immer wieder hoch über ihre Arme in die Luft warf und dies mit dem Ausruf: »Flieg mein Engelchen, flieg!« 


Im Anschluss erzählte sie Christiano ganz wirr klingende Geschichten von Engeln, Erzengeln, Elfen und Feen. Die Freundin blieb derweil wie paralysiert sitzen und hörte und sah eine ganze Weile diesem Spiel zu, ehe sie an Francisco gerichtet flüsterte: »Mein Gott, das ist ja fürchterlich. Was ist denn mit ihr nur los? Was ist mit ihr passiert? Francisco, das können wir nicht länger verantworten. Das sieht doch sehr krank aus und sie braucht schnellstens fachärztliche Hilfe!« 


Francisco war mit der Freundin einer Meinung und beichtete ihr daraufhin, wie froh er sei, endlich nicht mehr allein mit dieser schlimmen Einschätzung zu sein.


Die Freundin rief alsdann aus dem Nebenzimmer heraus den für jenes Wochenende zuständigen deutschen Notarzt an, der eine halbe Stunde später vor Ort erschien. Sollte es nun einer dieser Zufälle sein – die es ja nach Auffassung Franciscos nicht gab – dass ausgerechnet jener Notarzt ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie war? Der Arzt stellte sich freundlich bei Angelina vor und wollte zunächst lediglich mit ihr reden.


Doch diese roch den Braten irgendwie und raunzte den Arzt nur an: »Zeigen Sie mir einmal ihr Approbation!« 


Der Arzt bemerkte Angelinas steigende Aufregung sofort und zog sich daraufhin an den Kaffeetisch zurück, um sie von dort aus weiter zu beobachten.


Hierauf gab sich Angelina wieder vollkommen dem Spiel mit Engelchen Christiano hin und hob an Lieder zu singen und imaginäre Wesen im Wohnzimmer zu begrüßen. Der Arzt beobachtete sie derweil ganz ruhig vom Esszimmer her.


Nach etwa einer halben Stunde, trat er nochmals freundlich an sie heran und sagte ihr, dass er nun zwei Möglichkeiten für sie sehen würde:







 

		Sie würde sich von ihm einige Medikamente verabreichen lassen und ihm zusichern, diese Medizin auch weiterhin einzunehmen – oder


		er müsse sie in eine psychiatrische Klinik zwangseinweisen.









 

Für welche der beiden Varianten sie sich entscheiden wolle?


Angelina lachte den Arzt daraufhin lauthals aus und hielt ihm entgegen, dass er keinerlei Macht über sie habe und sie würde sich weigern mit ihm weiterzureden.


Der Facharzt wandte sich daraufhin an Francisco und bedeutete ihm, dass er es als Facharzt für absolut zwingend ansehen würde, Angelina Ansa noch heute in die Basler PUK, die Psychiatrische Universitätsklinik einzuweisen. Dort müssten dann weitere Abklärungen gemacht und auch die Zuführung notwendiger Medikamente sichergestellt werden.


Francisco wollte nun wissen ob er denn keine andere Möglichkeit für sie sehen würde; worauf der Facharzt mit ihrer Uneinsichtigkeit und der akuthalluzinatorischen Psychose argumentierte, die keinen anderen Weg zulasse, als sie sofort, auch gegen ihren Willen, einzuweisen.







 

Es dauerte dann eine ganze weitere Stunde, bis der Arzt über das Telefon mit der Basler-PUK die Einweisung vereinbart hatte.


Mitten in der Nacht, es war mittlerweile 24 Uhr, kamen Francisco, Angelina, die drei Kinder, die Freundin und der Fachnotarzt in der PUK Basel an. Francisco war hinter dem Notarzt hergefahren, der seinerseits die Freundin mitnahm, und den Weg in die Psychiatrische Universitätsklinik Basel kannte.







 

Dort angekommen, fand der »Wahnsinn« buchstäblich seinen verheerenden Lauf!


Francisco musste mit den Kindern, die einerseits natürlich total übermüdet und anderseits auch reichlich überdreht waren, in dem türfreien offenen Wartezimmer der Klinik warten.


Angelina wurde direkt am Eingang von zwei Ärzten abgefangen und in ein Behandlungszimmer gebracht. Es lag zwar am anderen Ende des langen Klinikflures, doch drangen von dort die dramatisch klingenden Schreie Angelinas bis an das Ohr der Familie. Francisco musste die Kinder und sich beruhigen, indem er Märchen und Geschichten mit laut übertönender Stimme erzählte. Gleichwohl blieb es für sie alle unerträglich, doch fühlten sie sich ohnmächtig! Allerdings hatte er sich kurz einmal darum bemüht herauszufinden, was dort mit seiner Frau passierte, war allerdings einem Pfleger in den Arm gelaufen, der ihm berichtete, dass die Ärzte Angelina gegen ihren Willen an einen Stuhl fixieren mussten, um ihr eine Beruhigungsspritze zu geben. Sie habe zuvor ihren gesamten Handtascheninhalt mit Geldbörse und Schmuck an die Schwestern verschenkt, weil sie dafür keine Verwendung mehr hätte.


Nach weiteren eineinhalb Stunden meldeten sich die Ärzte und der einweisende Fachnotarzt bei Francisco und teilten ihm mit, dass nun alles geklärt sei. Sie hätten zunächst den diensthabenden Vormundschaftsrichter aus dem Bett klingeln und ihn von der Zwangsmaßnahme überzeugen müssen. Nun sei aber alles geklärt und Angelina sei bereits auf ihrem Zimmer und schliefe wahrscheinlich schon. Die Familie solle nun besser heimfahren und sich in der nächsten Woche telefonisch nach ihr erkundigen. Vielleicht könnte man ihnen dann schon mehr über ihren Zustand mitteilen. Es seien auf jeden Fall auch neurologische Abklärungen vorzunehmen, um einen Tumor oder Ähnliches auszuschließen.


Die restlichen Morgenstunden dieser ›kranken Nacht‹, verbrachte Francisco mit den Kindern im Hause der Freundin.


Die Stimmung an diesem Morgen danach war gedrückt und Francisco und die Freundin versicherten sich permanent und gegenseitig, dass dieser Psychiatrieweg für Angelina zunächst sicher der beste sei, auch wenn sie es bedauerten, ihr nicht anders geholfen zu haben.


Nach dem Mittagessen begab sich Francisco mit seinen Kindern wieder in Richtung Zürcher Familienvilla. Gerade fuhren sie auf der Autobahn, da klingelte Franciscos Handy. Der junge Frederico wollte unbedingt das Gespräch für seinen Vater annehmen und Francisco ließ ihn gewähren.


Nach einer Weile hörte er seinen Sohn sagen: »Mama! Wo bist Du? Aber Mama, hör doch bitte auf damit, ich bin kein Engel und ich kann nicht zu dir fliegen, ich sitze im Auto! Nein, ich springe nicht aus dem Autofenster und fliege zu dir!« 







 

Francisco nahm nun Frederico das Handy aus der Hand, um mit Angelina zu sprechen. Doch die war ihm gegenüber sehr wortkarg und teilte ihm nur noch mit, dass sie mit dem Krankenwagen unterwegs nach Uetikon am See sei, in die Psychiatrieklinik Schlössli. Basel habe keinen Platz für sie gehabt, weshalb man sie jetzt dorthin verlegen würde. Dann legte sie den Telefonhörer einfach auf.







 

Am nächsten Tag rief Francisco in dieser Klinik Schlössli an, doch von dort bekam er nur die Auskunft, dass sie am Telefon keine Angaben machen dürften, dazu müsse er schon persönlich vorbeikommen.


Natürlich wollten die Kinder mitfahren und sehen, in welchem Schloss ihre Mama jetzt wohnen würde.


Also machten sie sich alle auf den Weg, um die Klinik zu finden. Dort angekommen, durften sie leider Angelina dennoch nicht sehen, sondern mussten zunächst auf den behandelnden Arzt warten.


Eine ganze Stunde mussten sie warten, bis endlich eine Ärztin den Weg zu ihnen fand. Diese Ärztin wusste jedoch sehr wenig zu berichten, weil sie nach ihrer eigenen Aussage mit Angelina noch kein längeres Gespräch habe führen können. Als Fachärztin sei sie halt sehr stark beansprucht und würde ständig irgendwo im Haus gerufen. Wahrscheinlich wäre es deshalb ohnehin besser wenn Francisco erst übermorgen ›seine Mutter‹ besuchen käme. Dann könne sie sicher mehr sagen. In der Zwischenzeit dürfe die Familie aber davon ausgehen, dass es der ›Oma‹ im Schlössli gut gehen würde. Dann verabschiedete sich die Ärztin, ohne angehört zu haben, dass Francisco sie bezüglich ›Frau, Mutter, Oma‹ noch aufzuklären versuchte.







 

Selbstredend fuhr er mit seinen Kindern zwei Tage später wieder ins Schlössli, das immerhin rund 45 Kilometer vom Familiendomizil entfernt lag.


Diesmal durften sie Angelina hinter der Tür der geschlossenen Abteilung besuchen. Durch die Psychopharmaka fühlte sie sich sehr müde und benebelt, gab aber zu, dass es ihr im Schlössli gut gehe und sie schon einige nette Frauen und Männer kennengelernt habe.


Später konnte Francisco mit der Ärztin sprechen, die nun allerdings sehr unwirsch auftrat. Sie drückte ihm gegenüber ihr Unverständnis aus, weil ihrer Meinung nach Angelina Ansa nicht krank sei. Darüber hinaus teilte sie ihm mit,  dass sie mit Angelina zwei längere Gespräche geführt  habe, die sie von der Nichtkrankheit dieser Frau überzeugt  hätten. Meditieren habe nichts mit einer psychischen  Krankheit zu tun; schließlich würde sie selbst auch meditieren.


Francisco bat sie dann freundlich, sie möge doch bitte auch ihn den involvierten Ehemann anhören, um auch seine Schilderungen und seine Wahrnehmungen in ihre fachärztliche Diagnose mit einzubeziehen.


Die Klinikpsychiaterin brachte ihm dann tatsächlich unmittelbar ihre Aufmerksamkeit entgegen und zeigte sich nach seinen Ausführungen sehr nachdenklich und still. Dann, nach einer Weile der Besinnung, erklärte sie ihm, dass sich für sie in der Tat ein anderes, neues Bild ergeben habe. Sie dankte Francisco für seine Ausführungen und gab ihm zu verstehen, dass sie unter diesen Umständen jetzt auch von einer psychischen Erkrankung ausgehe, die sie allerdings erst sehr viel genauer untersuchen müsse.


Es kam Francisco sehr fragwürdig vor, dass der Ärztin angeblich kein ärztliches Bulletin der PUK Basel vorgelegen haben soll, oder hatte sie es vielleicht bisher nicht gelesen?


Konnte er sich denn nun auch bei diesen Klinikärzten auf niemanden verlassen?







 

Nach vier Wochen in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, mit teilweise zwangsweiser Zuführung von Psychopharmaka, wurde Angelina unter der fachärztlichen Auflage und Bedingung, dass sie die ihr verordneten Medikamente weiter einnehmen müsste, wieder aus der Fachklinik entlassen. Ehemann und Kinder wurden allerdings von dieser Entlassung überrascht und überrumpelt, weil sie von den Ärzten weder befragt noch informiert wurden.


Nur Angelina rief an jenem Morgen bei Francisco an, um ihn zu bitten sie vom Schlössli wieder nach Hause zu holen. Francisco wollte aber zunächst gerne mit der behandelnden Ärztin sprechen, doch diese hatte angeblich, nach Aussage ihrer Oberschwester, bis zum Abend keine Zeit. Von der Stationsschwester erfuhr er später, dass es zu dieser Entlassung nur gekommen sei, weil Angelina die fachärztliche Auflage, nämlich die Medikamente mindestens noch ein weiteres Jahr einzunehmen, akzeptiert und unterschriftlich bestätigt habe.







 

Keine zwei Kilometer von der Klinik Schlössli entfernt öffnete Angelina das Fenster des Wagens und warf ihre komplette Medikation hinaus. Sofort hielt Francisco den Wagen an und wies seine Frau zurecht, was ihr denn einfallen würde. Sie antwortete darauf ganz ruhig: »Du weißt doch, dass Psychopharmaka blöd und müde machen. Ich brauche das Zeug jetzt nicht mehr!« 


Natürlich beruhigte ihn das nicht und er wollte keinerlei Risiken, weder für seine Frau noch für seine Kinder eingehen. Also rief er wieder in der Klinik an und bestand darauf, dringend mit dieser behandelnden Ärztin sprechen zu können.


Als die Ärztin dann von Francisco erfuhr, was passiert war, forderte sie ihn auf, er solle seine Frau bitte umgehend in die Klinik zurückzubringen.


Jetzt explodierte Francisco regelrecht und teilte sein absolutes Unverständnis mit, ja er nannte die Ärztin sogar eine Kurpfuscherin der er seine Frau garantiert kein zweites Mal anvertrauen würde. Offensichtlich habe sie es ja auch nicht für nötig befunden, vor der Entlassung seiner Frau mit ihm, dem Ehemann und Kindesvater, zu sprechen und ihn über die Auflagen und allfälligen Konsequenzen ebenfalls aufzuklären. Sein Vertrauen in sie und ihre Klinik sei absolut erschöpft, weshalb er für die Therapie seiner Frau nach anderen Wegen suchen werde.


Wieder daheim, zeigte sich Angelina doch stark verändert. Sie ließ nicht mehr jene akuten Verhaltensauffälligkeiten erkennen und sprach auch nicht mehr über Engel und irgendwelche himmlischen Botschaften. Darüber hinaus schien sie sich auch keinen Meditationen mehr hinzugeben. Dafür aber teilte sie Francisco mit, dass sie mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. Er wolle sie ja ohnehin loswerden, denn sonst hätte er sie nicht in die Psychiatrie einliefern lassen. Außerdem habe sie einen Auftrag in Deutschland zu erfüllen und Francisco würde sich ja sicher an die Botschaft Metathrons bezüglich des gottgewollten Endes ihrer Ehe erinnern können.







 

Vier Wochen später stand der Umzugswagen vor der Tür und Angelina, Christiano und Frederico zogen zurück nach Düsseldorf, in das mütterliche Haus Angelinas und ihrer fünf Geschwister.


Francisco hatte nächtelang kein Auge zugemacht, weil er sich ständig überlegte, ob er überhaupt seine beiden Buben mit der kranken Mutter ziehen lassen dürfe. Sie hatte ihm aber angedroht, dass sie sich und den Kindern etwas antun würde, wenn er vor das Vormundschaftsgericht zöge, um ihr das Sorgerecht aberkennen zu lassen oder die Kinder bei sich zu behalten. Konnte er also verantworten und ausschließen, dass diese Frau ihre Drohung umsetzen würde?


Francisco musste davon ausgehen, dass Angelina jetzt nur noch ein psychisches Wrack war und leider damit auch zu allem fähig. Sie hatte mit Beharrlichkeit und Konsequenz diesen Rückzug nach Düsseldorf vorbereitet und sie schien ihm, auch mit diesen Drohungen, entschlossen.


Er redete sich ein, dass Angelina und die Buben bei der Mutter und den Geschwistern nicht unbeobachtet blieben und von daher eine wie auch immer geartete Gefährdung der Kinder nicht wirklich gegeben sei. Sicherheitshalber wollte er der Schwiegermutter einen Brief schreiben und sie bitten, ein wachsames Auge auf Angelina und die Kinder zu werfen.


Carol, die 13-jährige Tochter, wollte ohnehin bei ihm bleiben, auch weil es für sie mittlerweile sehr wichtig geworden war, im Kreise ihrer Schule und Freundinnen zu sein.







 

Nach dem Wegzug von Frau und Buben zeigte sich Franciscos Gefühlswelt ambivalent gestört. Einerseits verspürte er eine gewisse Erleichterung, die ihn sogar wieder etwas ruhiger schlafen ließ, doch andererseits fehlten ihm seine beiden Jungen mit ihren belebenden, wenn auch teils lautstarken Bubenkämpfen.


Das Haus war nun leer und auch etwas unwohnlich und zum ersten Mal in seinem Leben hatte Francisco das Gefühl, tatsächlich eine wesentliche Lebensaufgabe, ja einen Teil eines wichtigen Lebensabschnitts und Lebenskampfes unwiderruflich verloren zu haben. Bis dahin hatte er immer das Gefühl und die Zuversicht gehabt, dass es für alles eine Lösung gebe, und er war bereit, dafür jeweils bis zum guten Ende zu kämpfen.


Mit dieser Einstellung und Geisteshaltung hatte er viel, ja sogar sehr viel in seinem Leben erreicht und im Grunde hätte er darauf auch stolz sein können. Doch zum ersten Mal spürte er nun so etwas wie ein spezielles Schamgefühl: die Scham eines Verlierers vor sich selbst!


Dabei ging es ihm in erster Linie nicht so sehr um die Tatsache, dass er großenteils der einstigen C. M.-Drohung unterlegen war, wonach dieser ihn privat und geschäftlich kaputtmachen und aus der Schweiz jagen wollte. Nein, es war eher das Gefühl, menschlich und persönlich versagt und verloren zu haben.


Er, der Familienmensch und aus tiefem Herzen liebende Vater, hatte es nicht geschafft, seine Kinder, seine Familie zu schützen und das für ihn so wichtige Sozialgebilde, die Familie, zusammenzuhalten.


Viel Geld zu generieren, war für ihn schon lange keine sinnstiftende Handlungsmaxime mehr, weil er diesen täglichen und persönlichen Kampf um Mammon und Macht tief in seiner Seele schon immer ablehnte; weil es doch im Grunde ein Kampf gegen die Menschlichkeit, ein Kampf gegen die Seele war. Seine Seele lehnte jedenfalls tief in ihren eigenen Festen ab, den Wert des Geldes über den Wert des Menschen zu stellen. Er missbilligte jene Sicht- und Handlungsweise des Geldadels, wonach es hieß: Wer viel Geld hat, ist viel wert, wer wenig Geld hat, ist wenig wert; wer kein Geld hat, war demnach wertlos!


Er hatte seinen Seelenschmerz erst im Laufe der letzten Jahre spüren können, zu einem Zeitpunkt, als er längst schon selbst von der Macht des Geldes manipuliert worden war. Seine Seele wurde im Laufe dieser Zeit schon ziemlich angefressen. Viel zu lange ignorierte oder verdrängte er ihren Aufschrei und Schmerz. Jetzt hatte er dafür eine Abschlussrechnung bekommen und diese forderte einen verwerflich hohen Preis: seine Familie!







 

Mit der Zeit arbeitete sich Francisco etwas aus seinem emotionalen Loch heraus und er übernahm in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Wirtschaftsministerium (SECO) und einer Basler Firma für Seminar- und Kursangebote ein Subunternehmermandat als freier Seminarleiter und Coach für Start-up-Unternehmer. Innerhalb von zwei Jahren schulte er über tausend von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen und Männer im Aufbau einer selbstständigen Unternehmertätigkeit.


Mehr als 90% dieser Menschen waren noch vor dem Seminar bereit gewesen, auch ohne Schulung und vorherige Prüfung ihrer Unternehmensidee den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Sie waren bereit, allein für ihre Unternehmensidee auch ungeprüft ihre finanziellen Reserven und Rücklagen aus der obligatorischen zweiten Säule der Schweizer Altersvorsorge (BVG) zu investieren.


Doch allein nach den Seminaren und Unternehmerschulungen erkannten 80% dieser Menschen, dass ein Investment in ihre Unternehmensidee nur zu einem persönlichen und wirtschaftlichen GAU führen würde. Sie gaben nach diesen Seminaren ihre Businessidee wieder auf, weil sie selbst erkannten, dass ihnen die nötigen und verlässlichen Ressourcen und Fähigkeiten für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg fehlten. Die 20% aber, die über seine Unternehmerseminare und seine persönlichen Coachings verlässlich gereifte Business- und Finanzpläne für sich erarbeitet hatten, zeigten sich erfolgreich in der Umsetzung und Etablierung ihres Unternehmens.


War dieser wirtschaftliche und soziale Erfolg nicht auch ein guter Return on Investment (R.O.I.) für die Volkswirtschaft Schweiz, weil 80% der Teilnehmer ihre Altersvorsorgegelder für sich weiterhin sicherten und bewahrten?!


C. M., GFS, NVG respektive Franzen & Co hatten endlich und offensichtlich auch von ihm abgelassen und nichts Weiteres gegen ihn unternommen. Selbst jene letzte Betreibung der NVG, die zur Rückzahlung der angeblich zu viel ausbezahlten Arbeitslöhne an Francisco, war mittlerweile verjährt und hatte zu keinen neuen Konsequenzen geführt.


Was Francisco allerdings tief in seiner geschundenen Seele immer noch aufbrachte, war die Tatsache, dass dieser C. M. und mit ihm manch andere von Macht- und Geldverblendung Getriebene nach wie vor seine ›Multi-Level-Machtspiele‹ in Europa trieben und treiben konnten. Jeden Tag aufs Neue wurden damit Hunderte von Menschen, ja Hunderte von Familien mit Kindern in ihrer Existenz bedroht und zerstört. Den Kulminationspunkt seines ohnmächtigen Seelenschmerzes hatte er allerdings in seinem Wissen darüber gefunden, dass diese Multi-Level-Macht- und Provisionsschieber-Bande ihrerseits nicht nur weiterhin im glamourösen Saus und Braus von ihrem schmutzigen Handwerk leben konnte, sondern dass sie von der angeblich unwissenden Politik- und Gesellschaftselite dafür auch noch gelobt, hofiert und geehrt wurde und sich Recht, das im Grunde als unbeugbar galt, mit Blutgeld erkaufte.


Er hatte sich seinerzeit zu wehren versucht und hatte verloren. Doch hatte er von Anfang an auch gewusst, wer sich zu wehren versucht, kann gewinnen oder verlieren. Wer allerdings den Versuch, sich zu wehren, gar nicht erst unternimmt, der hat ja bereits verloren und niemals eine Chance zu gewinnen!


Sein Vertrauen und seine Hoffnungen ruhten nun allein darauf, dass auch C. M. irgendwann seinen Meister finden würde. Denn Menschlichkeit hatte in der Geschichte der Menschheit noch immer den nachhaltigsten aller Siege davongetragen.







 

Bei Francisco und seiner 14-jährigen Tochter Carol war endlich wieder jener innere und äußere Frieden eingekehrt, der im Allgemeinen nötig ist, um das Leben mit positiver Einstellung und Zielsetzung fortführen zu können.


Natürlich versuchte Francisco, den Kontakt zu seinen Buben aufrechtzuerhalten; jedenfalls so gut das über die Distanz von 700 Kilometern möglich war.


Angelina hatte bereits wenige Monate nach der Düsseldorf-Rückkehr die Scheidung eingereicht und diese durchgesetzt. Das Sorgerecht für die Kinder war auf beide Eltern verteilt worden, was die Sache nicht einfacher machte. Den persönlichen Kontakt zu Francisco wollte Angelina nicht mehr und so war auch die Kommunikation über Schul- und Erziehungsthemen sehr schwierig.







 

Sohn Frederico durfte während der Schulferien ein- bis zweimal im Jahr mit dem Zug zu seinem Vater fahren, weil er dies lautstark genug bei seiner Mutter einforderte und der Vater seine Reisen bezahlte. Nur Sohn Christiano wäre, nach Aussage der Mutter, zu klein und zu jung für eine solche Reise mit dem Bruder. Außerdem würde der Kleine lieber bei seiner Mama bleiben wollen, hatte sie ihm über Sohn Frederico ausrichten lassen.







 

Die Jahre vergingen und Carol Ansa war herangereift und fast schon erwachsen geworden. Sie hatte ihr Abitur bestanden und sich für ein Studium in Deutschland entschieden. Ihre Mutter Angelina hatte stark auf sie eingeredet, dass es für diesen Fall und für die Studentin wohl besser sei, bei ihr, der Mutter, und bei ihren Brüdern zu wohnen. Von Düsseldorf zur Universität nach Bochum sei es mit der S-Bahn ohnehin nur ein Katzensprung.


Schnell legte sich dann aber jene Hurra-wir-wohnen-wieder-zusammen-Euphorie zwischen Mutter und Tochter und der Wohnalltag mit den vielen Kleinigkeiten des Lebens hielt Einzug.


Immer öfter musste Carol feststellen, dass sie mit dem wiedererstarkten Meditations- und Engelgebrabbel ihrer Mutter nicht klarkam. Zusammen mit ihrem Bruder Frederico lehnte sie sich gegen diesen ›Wahn der Mutter‹ auf. Der Kampf der Kinder dauerte schon einige Monate, während Vater Francisco nur aus der telefonischen Nähe Rat und Kraft zusprechen konnte. Allerdings waren die Kinder, anders als Francisco, der festen Überzeugung, dass ihre Mutter nicht wirklich krank sei, sondern eben nur ›etwas spinnen‹ würde. Deshalb müsse sie aber nicht gleich zu einem Psychiater oder gar in eine Klinik gebracht werden. Zumal Angelina selbst nach wie vor uneinsichtig zu ihrem krankhaften Verhalten stand.







 

Mit seinem 18. Lebensjahr vertrat Sohn Frederico die Auffassung, dass er genug von den Auseinandersetzungen mit seiner Mutter habe. Dieses ewige Meditieren und ihr Reden von schwarzen Männern die angeblich ums Haus herumschlichen, von Engelsbotschaften und von Mobbing in der Schule sei für ihn schon lange nicht mehr auszuhalten. Er sprach deshalb seinen Vater schon beim letzten Zürichbesuch darauf an, dass er beschlossen habe wieder zurück zu ihm in die Schweiz zu ziehen. Carol entschied sich daraufhin ebenfalls kurzerhand, unter diesen Umständen lieber auch bei der Mutter aus- und in die Wohnung ihres Freundes einzuziehen. Kein Wunder, dass Francisco ein ungutes und beklemmendes Gefühl bekam, weil nun sein 11-jähriger Sohn Christiano ganz alleine bei seiner psychisch kranken Mutter blieb.


Die ehemalige Schwiegermutter war leider auch vor einigen Monaten verstorben und die Geschwister von Angelina waren nicht ansprechbar gewesen, weil sie beim Antritt der mütterlichen Erbschaft erfahren hatten, dass ihre Schwester Angelina mit ihrer Familie schon einiges von der Erbmasse respektive vom Schweizer Bankkonto der Mutter für sich abgezweigt hatte. Diese Erbschaftsminderung löste einen messerscharfen Streit zwischen den Geschwistern aus und so wollten sie nichts mehr miteinander zu schaffen haben. Diese Geschwister jetzt anzurufen, wäre sicher Öl ins Feuer gegossen, dachte sich Francisco.


Alsdann rief er beim Jugendamt in Düsseldorf an und schilderte seine Ängste und Sorgen um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes Christiano.


Das Jugendamt berichtete einige Wochen später, dass sie vor Ort gewesen seien und mit der Kindesmutter und mit Christiano selbst hätten sprechen können. Allerdings habe die Kindesmutter keinen kranken Eindruck auf sie gemacht, sondern ihnen berichtet, dass er, Francisco Ansa, seiner Exfrau wohl immer noch einen Verfolgungswahn andichten wolle. Dies hätte er bereits damals in der Schweiz versucht und sie sogar in die Psychiatrie gebracht, nur weil sie aufgrund seiner finanziellen Schwierigkeiten, die durch seine Kündigung entstanden seien, viel und oft habe weinen müssen.


Wow! Das klang in der Tat nach seiner Exfrau Angelina!







 

Francisco sandte dann den Einweisungsschein des damaligen Facharztes und Psychiaters aus Lörrach in Kopie an das Jugendamt und den psychiatrischen Dienst des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, mit der nochmaligen Bitte um Unterstützung und Hilfe. In seinem Begleitschreiben bat Francisco darum, dass Angelina Bernardo-Ansa gegebenenfalls erneut von einem Facharzt untersucht werden sollte, um sicherzustellen, dass weder eine Eigengefährdung noch eine Gefährdung des minderjährigen Sohnes vorliegen würden.


Der Leiter des psychiatrischen Dienstes hatte Francisco Ansa dann persönlich angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er keine Möglichkeit sehe, Frau Bernardo-Ansa amtsärztlich zu untersuchen, weil diese eine rein freiwillige Untersuchung grundsätzlich ablehnen würde.


Allerdings bestätigte der Facharzt und Psychiater auch, dass er im Gespräch mit ihr gewisse Anzeichen einer psychischen Krankheit ausgemacht habe. Leider könne er aber nichts weiter unternehmen. Auch weil das Gesetz für einen solchen Fall keine Zwangsuntersuchung vorsehen würde.







 

Der zuständige Leiter des Jugendamtes hatte da schon bessere gesetzliche Möglichkeiten für sein Handeln gesehen, doch eben auch nicht ohne ein amtsärztliches Attest oder die Erkenntnis einer Gefahr im Verzug gegen das Wohl des Minderjährigen oder ohne eine gerichtliche Verfügung. Gleichwohl sagte er zu, noch einmal die Sozialarbeiterin zur Kindesmutter zu schicken, um zum wiederholten Male mit der Mutter und mit dem Minderjährigen zu sprechen; mehr könne er im Moment wirklich nicht tun.


Francisco wartete daraufhin wieder Tag für Tag ab, ob das Jugendamt ihm bald berichten würde; doch vergeblich.


Carol Ansa war zwischenzeitlich auch in der Wohnung der Mutter gewesen und konnte berichten, dass sich ihre Mutter nun eine Glatze geschoren hätte, weil sie angeblich die bösen Schatten auf ihrem Kopf nicht mehr habe ertragen können.


Wenige Tage später rief der Schulleiter von Christianos Schule bei Francisco an und teilte ihm mit, dass er sich um Christiano Sorgen mache, weil dieser bereits seit Tagen nicht zur Schule komme. Die Mutter habe der Schule ganz wirre E-Mails und Briefe geschrieben, die wohl als Entschuldigung verstanden werden sollten. Sie habe außerdem an den letzten Elternsprechtagen ein riesiges Geschrei in der Schule veranstaltet, bei dem niemand habe nachvollziehen können, worum es ihr eigentlich gegangen sei. Die Frau erscheine ihm psychisch krank.


Frederico bat daraufhin den Schulleiter, seine Beobachtungen und Einschätzungen zum Gesundheitszustand seiner Exfrau bitte dem Jugendamt und der Schulbehörde mitzuteilen, was der Pädagoge zusagte. Im Gegenzug versprach der Vater, sich umgehend um den weiteren Schulbesuch des Sohnes zu kümmern.







 

Wieder vergingen viele Tage in Angst und ohne jede Mitteilung einer Behörde, sodass Francisco nochmals beim Jugendamt anrief. Doch abermals bekam er die Auskunft, dass die Sozialarbeiterin keine Auffälligkeiten bei der Kindesmutter festgestellt habe, weshalb das Jugendamt nichts weiter in dieser Sache unternehmen könne.


Francisco hatte längst die Geduld verloren und dem Jugendamtsmenschen erklärt, dass er ihn persönlich zur Rechenschaft ziehen werde, sollte irgendwann doch etwas mit seinem Kind passieren.


Der Vertreter der Jugendbehörde antwortete daraufhin nur: »Machen Sie das!« Dann legte er den Telefonhörer einfach auf. Nun war Francisco so richtig in Rage gekommen, sodass er sofort einen Brief an das Familiengericht, aber auch an den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf verfasste. Letzterer reagierte nach drei Tagen mit einer Emailantwort, wonach er sich der Sache annehmen werde, aber um Geduld bitte. 


Aus seinem persönlichen Studium der Sozial-, Kultur- und Politikwissenschaften, mit Schwerpunkt Sozialrecht und Gemeinwesenarbeit kannte er noch den einschlägigen Paragrafen 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der dem Gericht erlaubte, Maßnahmen zum Schutze des Kindeswohls zu ergreifen, wenn die Kindeseltern dazu nicht oder nicht mehr in der Lage wären. Auf der Basis und mit Bezug auf diesen Paragrafen, sandte Francisco nun dem Familiengericht seine Anzeige und betonte, dass es in diesem Fall um eine Gefahr im Verzuge gehen würde, die ein dringendes und sofortiges Handeln des Familiengerichts erfordere.


Postwendend hatte das Gericht gehandelt. Es erteilte dem Jugendamt nun den offiziellen Auftrag die Lage vor Ort, das heißt in der Wohnung der Kindesmutter, im Sinne des Kindeswohles abzuklären und dem Gericht unverzüglich Bericht zu erstatten.


Währenddessen war auch Sohn Frederico von großer Sorge um Mutter und Bruder befallen und flog sofort nach Düsseldorf um dort nach dem Rechten zu sehen.


Vor dem Haus respektive der Wohnungstür der Mutter angekommen, klingelte er mehrfach und immer wieder an der Haustüre. Doch niemand öffnete. Er ging ums Haus herum und sah seinen jüngeren Bruder auf dem Balkon stehen. Natürlich freute sich Christiano sehr, seinen größeren Bruder Frederico zu sehen, und rief ihm zu, dass er leider keinen Schlüssel für die Wohnungstür habe, um zu öffnen. Die Mutter sei in ihrem Schlafzimmer und würde schon einige Stunden meditieren. Frederico musste notgedrungen zwei weitere Stunden vor der Wohnungstür warten, ehe die Tür geöffnet wurde.







 

Angelina hatte sich zunächst ebenfalls gefreut, ihren Sohn Frederico wiederzusehen, doch schon bald fing sie an, ihm Vorhaltungen zu machen, dass er jetzt seine dunklen Schatten von seinem Kopf in ihre Wohnung getragen hätte. Diese schwarzen Mächte seien jetzt wieder in ihrer Wohnung und nun müsse sie sehen, wie sie die wieder herausbrächte.


Christiano berichtete seinem Bruder später, dass er schon einige Tage in der Wohnung bleiben musste, weil draußen irgendwelche Gestalten nach seinem Leben trachten würden; jedenfalls habe ihm das seine Mutter gesagt.


Nach dem Telefonat mit seinen Söhnen sah Francisco erneut akuten Handlungsbedarf. Es war zwar schon nach 19 Uhr, aber das Jugendamt hätte ja sicher einen Notdienst. Aus dem Internet hatte er sich die Notdienstnummer herausgesucht, doch nach dem Wählen stellte er fest, dass er lediglich mit der allgemeinen Telefonzentrale der Stadtverwaltung verbunden war. Nun musste er tatsächlich irgendeiner unbedarften Telefonistin den Sachverhalt und dessen Dringlichkeit schildern, was allein schon seinen Puls nach oben trieb. Die Telefonistin versicherte, sich alles notiert zu haben, um den Notdienstvertreter des Jugendamtes umgehend zu verständigen. Zu seiner größten Überraschung erhielt er bereits nach 15 Minuten einen Anruf des Jugendamtvertreters. Diesem schilderte er nochmals den vorliegenden Sachverhalt und Notfall; worauf dieser ihm versprach, den minderjährigen Christiano umgehend aus der Wohnung der Mutter zu holen und ihn in die Obhut der Schwester Carol Ansa, mit der er zuvor telefonieren wollte, zu übergeben. Francisco bedankte sich herzlich und atmete tief durch. Sollte er endlich einen Schritt weitergekommen sein?







 

Das Jugendamt entschied sich einige Tage später – wahrscheinlich auch aufgrund der parallel eingetroffenen familiengerichtlichen Aufforderung – Christiano offiziell und vorsorglich aus dem Gewahrsam der Mutter zu nehmen und ihn in die Obhut der Schwester zu geben. Jedenfalls bis sich die Frage hinsichtlich einer psychischen Erkrankung der Mutter geklärt habe.







 

Zwei Monate später kam es zu einer weiteren Eskalation: Angelina Bernardo-Ansa war von der Polizei in ihrer Wohnung verhaftet worden, weil sie trotz mehrfacher gerichtlicher Aufforderung einem Gerichtstermin unentschuldigt ferngeblieben war, bei dem sie einen Offenbarungseid hätte leisten sollen. Dieses unentschuldigte Fernbleiben löste automatisch einen gerichtlichen Haftbefehl aus. Die Polizisten berichteten Carol Ansa, dass sie der Frau Angelina Bernardo-Ansa sogar Handschellen hätten anlegen müssen, weil diese sich der Verhaftung derart stark widersetzt habe.







 

Francisco wollte nicht glauben, was er von seiner Tochter hörte. Was war denn das jetzt wieder? Wie konnte man diese psychisch kranke Frau, die ärztliche Hilfe brauchte, verhaften und in ein Frauengefängnis bringen? Umgehend verfasste er einen Brief an das Vormundschaftsgericht und ließ diesen vorsorglich von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, denn er wollte kein Risiko eingehen und Zeit verlieren, nur weil man ihm, dem geschiedenen Ehemann, eventuell nachher seine Rechte dazu absprechen würde. Dieser Brief verfehlte seine Wirkung offensichtlich nicht und die Vormundschaftsrichterin sandte umgehend einen Psychiater ins Frauengefängnis.


Der Facharzt sprach lange mit Angelina und legte in einem 41 Seiten umfassenden Gutachten dar, dass bei Frau Angelina Bernardo-Ansa eine schwere psychische Erkrankung vorliegen würde. Aufgrund dieser akuten psychischen Krankheit empfahl er dem Gericht die sofortige Aussetzung des Haftbefehls und die umgehende Überstellung der Kranken in eine geschlossene psychische Fachklinik. Dieser fachärztlichen Empfehlung folgte das Vormundschaftsgericht Düsseldorf binnen weniger Stunden.







 

Es dauerte dann ganze sechs Monate bis Angelina wieder aus der Klinik entlassen wurde. Zuvor war dort ein spektakuläres Hin und Her abgelaufen, weil Angelina nach drei Monaten geschlossener Abteilung in die offene Psychiatrieabteilung verlegt worden war, unter der Auflage, ihre Medikamente freiwillig weiter einzunehmen. Die Ärzte hatten dann allerdings anhand des Blutbildes festgestellt, dass sie ihre Medikamente nicht eingenommen hatte, weshalb sie zurück in die geschlossene Abteilung verlegt werden musste.


Dass dieselben Fachärzte sie nunmehr auf Basis der gleichen Absprache und Auflage aus der Klinik entlassen hatten, trieb Francisco Falten des Unverständnisses ins Gesicht.







 

Der Familienrichter, der nun die Sorgerechtsfrage Christianos zu klären hatte, baute aber offensichtlich auf diese Klinikentlassung und das fachärztliche Gutachten. Dieses legte dar, für Francisco nicht nachvollziehbar, dass unter der Voraussetzung, dass Frau Bernardo-Ansa ihre Psychopharmaka weiterhin einnehmen würde, keine akuten Gefahren von dieser Frau ausgehen würden.


Weil die Mutter demnach amtsärztlich unbedenklich und nach Hause entlassen, legte der Richter des Familiengerichts Francisco nun nahe, dem späteren Gerichtsbeschluss vorab zuzustimmen, wonach der Minderjährige wieder in die Obhut und unter das Sorgerecht der Mutter gestellt werde, wenn gleichzeitig das Jugendamt mit der weiteren Betreuung beauftragt würde. Christiano Ansa hätte ohnehin vor Gericht ausdrücklich darum gebeten, wieder bei seiner Mutter und nicht bei seinem Vater oder seiner Schwester leben zu dürfen. Das Gericht würde darüber hinaus davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Vater derart stark zerrüttet sei, dass ein weiteres gemeinsames Sorgerecht nicht mehr infrage käme.


Im abschließenden Gerichtsentscheid wurde das Sorgerecht für den minderjährigen Christiano allein auf die Mutter übertragen.







 

Sollten nun alle seine Kämpfe irgendwie zu einem Ende gekommen sein?


Francisco zog sein persönliches Fazit, wonach er viele kleinere Kämpfe gewonnen, doch die entscheidenden und wesentlichen Schlachten leider verloren hatte.


Ein Fazit, das irgendwie auch zu diesem verregneten kalten November des Jahres 2006 passte, der ihm eine Art Weltuntergangsstimmung zu verbreiten schien.


Er erinnerte sich diesbezüglich an einen ganz bestimmten Tag in diesem November und es stand vor ihm, als wäre es heute: Bereits am Morgen hatte er sich ziemlich krank und fiebrig gefühlt und war von einer undefinierbaren inneren Unruhe getrieben worden.


Zum Abend hin musste er dann feststellen, dass sein Fieber weiter angestiegen war; so bat er seinen Sohn Frederico, den Hausarzt zu rufen. Doch komischerweise zeigte seine Erinnerung an dieser Stelle nun eine Lücke, denn er konnte sich nicht mehr so genau an die nachfolgenden Geschehnisse erinnern.


Woran er sich aber erinnerte, war, dass dieser Arzt ihn abgehorcht und untersucht hatte, und später – ach ja, später hatte er eine Spritze bekommen die ihn ziemlich müde machte und ihm einen abgefahrenen Albtraum bescherte: Er sah sich selbst schlafend in seinem Bett liegen. Plötzlich trat C. M. durch die scheinbar perforierte Wand hindurch, direkt neben sein Bett. Dieser versuchte nun, ihn, den Schlafenden, wach zu rütteln. Mit süffisantem Grinsen rief er dabei immer wieder: »Aufwachen, Francisco, es ist Totensonntag!« 


Francisco wollte sofort aufwachen, doch wie er es auch anstellte, er vermochte es nicht.


C. M. liess indes nicht locker und seine Stimme wurde immer eindringlicher und bedrohlicher: »Francisco, jetzt wach endlich auf, es ist DEIN Totensonntag!« 


Schweißnass, vollkommen entnervt und abgekämpft hatte er immer wieder aufs Neue versucht, aufzuwachen und sich aufzurichten.


Endlich dann, nach schier unzähligen Bemühungen und krampfhaften Körperbewegungen, wachte er auf. Doch selbst jetzt nach dem Aufwachen, kostete ihn das Aufrichten im Bett viel Kraft und Anstrengung. Allein die unmittelbare Dusche: warm, kalt, warm, kalt, brachte ihn ins normale Leben zurück und ganz allmählich wuchsen auch seine Lebenskräfte wieder.


Draußen regnete es immer noch kräftig und der Tag schien so zu beginnen, wie der vorherige aufgehört hatte: kalt, nass und deprimierend!


Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit machte er sich lediglich eine Tasse Kaffee zum Frühstück, denn Appetit hatte er keinen. Mit der Zeitung die er morgens gerne las, setzte er sich in die Küche. Nach dem dritten Schluck Kaffee und dem zweiten Blick auf die Zeitung realisierte er plötzlich, dass es sich heute um die Sonntagszeitung handelte. Irgendwie schien er in den letzten Wochen sein Zeitgefühl verloren zu haben, denn er konnte sich immer schwerer daran erinnern, welcher Wochentag war.


Doch halt, was war das?! In hohem Bogen spuckte er seinen Kaffee aus und las die Schlagzeile seines Sonntagsblattes: Totensonntag der Ewigkeitssonntag!



»Ja ist das möglich? Ist denn heute wirklich Totensonntag?«, hörte er seine innere Stimme fragen. 


Francisco wollte und konnte es nicht glauben. Wie konnte das sein?


Dieser Albtraum der ihn zuvor so plagte, weil C. M. durch die porös scheinende Wand getreten war und ihn immer wieder für den Totensonntag aufwecken wollte? Und jetzt das: Heute war tatsächlich Totensonntag! Gespenstisch!


Wie Hammerschläge auf seinen Kopf kamen ihm plötzlich diese lautaufschrillenden Türglockensignale vor, die entlang dieser Ereignisse an seine Ohren drängten. Erst nach dem fünften Läuten fand er zurück in die Gegenwart und ging an die Türsprechanlage: »Ja bitte«, rief er in das Mikrofon. 


Darauf eine Stimme: »Herr Francisco Ansa, mein Name ist Lachti. Ich bin von der Kantonspolizei Zürich, dürfen wir bitte hereinkommen?« 


Bei dem Wort Kantonspolizei zuckte er zusammen. Was konnte denn die Polizei von ihm wollen?


Durch den Türspalt sah er zwei uniformierte Polizisten. »Herr Francisco Ansa? Wir haben Ihnen eine dringende Nachricht zu übermitteln: Die Kriminalpolizei Düsseldorf bittet Sie, sofort nach Düsseldorf in die Wohnung Ihrer Exfrau zu kommen!« 


Auf Franciscos besorgte Nachfrage, worum es denn genau gehe, wussten die Beamten keine Antwort. Francisco packte eine Tasche und lief sofort zum Bahnhof. Doch plötzlich spielte ihm dieser retrospektive Novembernebel wieder einen Streich, in dem er seine Erinnerung an jene Bahnfahrt nach Düsseldorf total vernebelte.







 

Lichter wurde es erst wieder nach seiner Ankunft in Düsseldorf. Er sah nun, wie er mit großen und hastigen Schritten die Treppe hinaufstürmte, zur Wohnung seiner Exfrau. Dort traf er auf viele unbekannte Menschen, einige davon waren uniformiert. Im Wohnzimmer fand er seine Exfrau Angelina in einen Kunststoffsarg gelegt. Die stummen und traurigen Blicke der Anwesenden wiesen ihm den Weg ins Kinderzimmer. Hier traf er auf zwei zivil gekleidete Männer, die ihm sofort entgegentraten.


Der eine stellte sich vor als: Kriminalpolizei, Oberkommissar Heinz Müller und der andere als: Jugendamt, Peter Petermann. 


Dann blieb ihm plötzlich das Herz fast stehen; auf dem Bett sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: den toten Körper seines Kindes Christiano!


Der Junge schien vollkommen abgemagert und sein Gesicht war aschfahl und weiß.


Francisco spürte, wie ihm die eigene Atemluft ausging und wie seine Knie anfingen zu zittern. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt, ging er auf das Bett des Jungen zu und nahm den Leichnam auf seine Arme. Auch sein eigenes Blut, sein eigenes Leben wollte aufhören zu pulsieren. Kaum noch spürbar für ihn erstarrte sein Bewusstsein.


Vollkommene Leere und Stille breitete sich in ihm aus.


Langsam, ganz langsam glitt ihm der tote Körper seines Buben aus seinen Armen zurück aufs Bett. Kraftlos sank er am Bettkasten entlang bis auf den Boden. Dort saß er, den Blick starr und den Geist leer.


Die Zeit und alles Leben schienen stehen geblieben. Doch leise und kaum hörbar drangen nun aus dieser leeren und endlosen Stille seine monoton wiederholten Worte: »Ihr Verbrecher; ihr Mörder! Ihr Verbrecher; Ihr Mörder!« 


Jetzt war ihm tatsächlich das Letzte und Wichtigste aus seinem Leben genommen worden: das Leben eines seiner Kinder! Dann, plötzlich, fühlte er die Wut und den Gedanken in sich aufsteigen, wonach dies alles nicht ungesühnt bleiben sollte.







 

Er sprang auf und erhob seine Fäuste gegen die Beamten. »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen; alle!«, stammelte er. Dann hatte er schlagartig keine Atemluft mehr bekommen und rannte aus der Wohnung, hinaus in die Nacht. 


Er rannte, rannte, rannte, immer weiter. Irgendwie konnte er gar nicht mehr aufhören zu rennen, sodass er so lange weiter rannte, bis dieses fürchterlich laute Klingeln in sein Bewusstsein respektive an sein Ohr drang. Vom Schrecken erneut durchgeschüttelt, fiel sein Blick auf den Boden und er bemerkte, dass er mitten auf den Tramgleisen lief und dass dieses laute Klingeln und Läuten offensichtlich von einer Tram herrührte, die ihm bedrohlich nah auf den Fersen war. Er musste hier weg; er musste am besten sofort springen! Doch wie er es auch anstellte, er kam einfach nicht weg von diesen Schienen. Mit letzter Anstrengung wagte er einen kräftigen Absprung zur Seite, hinein in die angstversprühende Dunkelheit. Leider hatte er weder sehen noch spüren können, wie und wo er gelandet war. Auch schienen sich seine Augen nur schwer an diese Dunkelheit gewöhnen zu wollen. Gottlob war aber endlich diese furchterregende Tram an ihm vorbeigefahren, jedenfalls glaubte er das vernommen zu haben. Doch wieso hörte sie immer noch nicht auf, so alarmierend und drohend zu läuten? Wieder und immer wieder vernahm er ihre Drohungen. Dann, schlagartig, war alles still; totenstill! Francisco versuchte in diese Stille hineinzuhorchen. Irgendetwas musste doch zu hören und irgendwann auch einmal zu sehen sein.


Von irgendwoher kam grelles Licht auf ihn zu; und nun konnte er sogar schemenhaft die Umrisse von Menschen erkennen. Er vernahm menschliche Stimmen und spürte, wie jemand seine Stirn berührte und bald darauf sagte: »Ich glaube, das Schlimmste hat er jetzt überstanden!« 


Im gleichen Moment ahnte er, dass er sich bei seinem verzweifelten Tramrettungssprung wohl verletzt haben musste. Ob vielleicht seine Augen etwas abbekommen hatten? Das Stimmengewirr flößte ihm etwas Angst ein und er fragte sich, ob seine Augen verbunden waren oder ob er sie vielleicht doch nur geschlossen hatte? Wenn seine Augen nur geschlossen wären, müsste er sie öffnen können. Doch halt, wahrscheinlich wäre es zunächst besser, tiefer in den Körper hineinzuhorchen, so, wie er es schon oft gemacht hatte. Vielleicht könnte er ja spüren ob und wo er Schmerzen hätte: doch nichts!


Nur seinen ausgetrockneten Hals und diesen undefinierbar schlechten Geschmack im Mund registrierte er. Kurzentschlossen öffnete Francisco vorsichtig seine Augen und sah in weiß verschleierte Gesichter.







 

»Hallo Herr Ansa, ich bin Dr. Petra Siegenthaler! Sie sind im Spital Zimmerberg, in Horgen; können Sie sich erinnern?« 


Francisco suchte sofort krampfhaft in seinem Kopf nach einer Erinnerung: Wieso lag er in Horgen im Spital Zimmerberg, wie war denn das nur möglich? Er war doch gerade eben noch in (…) Aber natürlich! Das Fieber! Jetzt war es ihm wieder eingefallen. Er hatte des Fiebers wegen und weil er sich so fürchterlich schlecht und schwach fühlte, seinen Hausarzt anrufen lassen. Dieser war aber erst sehr spät zu ihm gekommen; und nur schwach konnte er sich jetzt erinnern, dass dieser Hausarzt etwas von H1N1-Virusgrippe und von bedrohlich steigendem Fieber gesagt hatte. Dann die Spritze! Allein was später mit ihm geschehen war, daran konnte er sich bei aller Kopfanstrengung nicht mehr erinnern.







 

Doch halt, Christiano! Was war mit Christiano?


Angestrengt forschte er in seiner langsam zurückkommenden Erinnerung und bekam allmählich eine Ahnung.


Als sein ältester Sohn Frederico später ins Spital kam und sich über die zunehmende Genesung seines Vaters sichtbar freute, fragte er ihn vorsichtig nach dem Befinden seiner Geschwister. Frederico bestätigte ihm nunmehr seine Vermutung und was er sich so sehnlich und aus tiefem Herzen gewünscht hatte: alle seine Kinder waren wohlauf, gesund und lebten!


Der Tod Christianos und diese Nebelzugfahrt mussten, dem Herrgott sei Dank, einer fiebrigen Albtraumkonstruktion entsprungen sein. Allein die Inhalte seiner persönlichen Ängste, insbesondere diejenigen um das Wohl und Leben Christianos, waren dennoch real und existent.


Genauso real und existent wie alle Ereignisse mit der GFS und NVG; genauso real und existent wie die Zerstörtheit seiner Ehe; genauso real und existent wie die psychische Krankheit seiner Exfrau; und genauso real und existent wie das not- und todbringende Treiben dieses Multi-Level-Geld- und Macht-Gurus Carl Meyer.


Meyer würde sicher mit seinem europäischen GFS-Konzern, der Global Financial Services Group, auch weiterhin dafür sorgen, dass persönliche Geld- und Machtstellungen einhergingen mit der ihr immanenten Einsicht: Geld fressen Seele auf!
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Auf seinen immer kraftloser werdenden Armen trug Francisco Ansa den toten Körper seines minderjährigen Sohnes Christiano. Der Dreizehnjährige wirkte abgemagert, ja fast ausgemergelt und dem sonst durchaus kraftvollen Vater fiel es erkennbar schwer, diesen leblosen Knabenkörper auf seinen Armen zu halten. Mit letzter Anstrengung ließ er den toten Jungen auf das Bett zurückgleiten, um sich in der gleichen Sekunde unter leisem Schluchzen auf den Boden sinken zu lassen. 


Seine schmerzerstickte Stimme brachte es kaum hörbar hervor: »Ihr Verbrecher, ihr Mörder!« 







 

Heinz Müller, dem Kriminaloberkommissar der Düsseldorfer Kriminalpolizei, fehlten in diesem Moment nicht nur die Worte, sondern offensichtlich auch die Fantasie, um dem Vater irgendetwas Aufbauendes zu sagen. Er schaute stattdessen nur hilflos zu dem Vertreter des Jugendamtes hinüber, der seinerseits aber auch nur regungslos dastand und auf das Bett des toten Jungen starrte. Absolute Trost- und Hilflosigkeit erfüllte das kalte Kinderzimmer.







 

Nebenan in der Wohnstube dieser kleinen Dreieinhalbzimmerwohnung, die im noblen Düsseldorfer Vorort Angermund lag, standen bereits zwei kunststoffbeschichtete Särge der KTU Düsseldorf. In einem dieser Transportvehikel der kriminaltechnischen Untersuchungsbehörde lag der ebenfalls leblose Körper der Angelina Bernardo-Ansa, der Exfrau Franciscos und Mutter des toten Christiano.







 

Aus dem Kinderzimmer heraus verfolgte der Kriminalkommissar mit einem Auge das Arbeiten seiner Kollegen im Wohnraum nebenan.


Plötzlich sprang Francisco Ansa auf, stellte sich vor den Kriminalkommissar und den Vertreter der Jugendbehörde und rief ihnen mit erhobenen Fäusten und erstickter Stimme zu: »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen – alle!« 


Unmittelbar danach verließ er eilig die Wohnung seiner Exfrau und verschwand in der regnerischen Nacht.







 

Die Nässe und die Kälte spürte Francisco nicht und er lief ohne jedes Ziel einfach so weit wie ihn seine Füsse, die ihn im Grunde gar nicht tragen wollten, dann doch trugen. Weder spürte er seinen Körper noch empfand er irgendwelche Gefühle; da war nur noch Leblosigkeit, absolute Leere und Stille.







 

Wie er später in jenen Zug, der von Düsseldorf nach Zürich fuhr, gekommen war, daran erinnerte Francisco sich nicht mehr – auch hier nur absolute Leere.


Vollkommen apathisch saß er nun in diesem Zugabteil und starrte immerzu und mit leerem Blick aus dem Fenster hinaus. Der Novembernebel hatte die einst wunderschön anzusehende Außenwelt in sich eingehüllt und ihr somit ein gespenstisch anmutendes Aussehen verliehen.


Langsam, ganz langsam glaubte er, nach dieser unendlichen Leere sich selbst wieder etwas spüren zu können; die Angespanntheit seines Körpers, seine Schwäche und Müdigkeit. Wie gerne würde er jetzt schlafen und sich ausruhen!


Doch der erlösende Schlaf wollte einfach nicht zu ihm finden.


In der Leere seines immer noch schmerzbetäubten Bewusstseins nahm er allmählich das endlose, monotone Fahrgeräusch des Zuges wahr. Dann, ganz plötzlich, tat sich ein kleines Loch in diesem Novembernebel auf und Francisco glaubte, im Nebelriss ein Gesicht zu erkennen. Blitzartig war er sich dann ganz sicher! Es war ein ihm sehr bekanntes Gesicht: Christianos! Warum aber war es so aschfahl, weiß und so starr? So plötzlich, wie sich das Nebelloch aufgetan hatte, war es wieder verschwunden, zusammen mit Christianos Gesicht und der Erinnerung an jene fürchterlichen Ereignisse.


Alles war nun vernebelt.


Nach einer schier endlosen Weile in der Monotonie des Zuggeräusches traf sein Blick erneut auf ein Loch im Nebel, das ihm jetzt aber viel grösser erschien als das vorherige. Tief, ganz tief tauchte nun sein Bewusstsein in dieses neue Nebelloch hinein und sogleich fühlte er sich umhüllt von einer beschaulichen, gar wundersamen Ruhe. Kurz darauf gewärtigte er vogelperspektivisch zu erkennende, vertraute Bilder aus seiner bewegten Vergangenheit.







 

Er erkannte das Jahr 1998. Angelina, seine Ehefrau, war gerade aus dem Schlössli wieder heimgekommen und bereits kurze Zeit später hatte sie Francisco mitgeteilt, dass sie ihn jetzt verlassen und mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. 


Die Kinder waren deprimiert und hin- und hergerissen, weil sie diese Trennung der Eltern doch absolut nicht wollten. Der elfjährige Frederico und sein um acht Jahre jüngerer Bruder Christiano ließen sich später von ihrem Vater überreden, sich doch zunächst einmal in Düsseldorf umzuschauen, wie man im Hause der Oma so leben könnte.


Tochter Carol, die Vierzehnjährige, hatte sich entschieden, lieber bei ihrem Vater und bei ihren Freundinnen zu bleiben. Ausserdem spekulierte sie darauf, endlich wieder ein eigenes Zimmer zu bekommen und endlich keine Engelgeschichten mehr anhören zu müssen. Ihre Mutter, Angelina, hatte nämlich viele solcher Engelgeschichten und darüber hinaus auch viele Geschichten von himmlischen Initiationsprozessen, die sie auf ihren Astralreisen erlebt haben wollte, erzählt. 


So war sie eines Tages auch gekommen und hatte diese Botschaft des höchsten Engels Metathron, dem, wie sie sagte, höchsten Engel an Gottes Seite, übermittelt: Gott persönlich habe ihr und Francisco über Metathron mitteilen lassen, dass nunmehr die Ehezeit Ansa beendet sei. Angelina möge nach Deutschland zurückkehren, um dort ihre sofortige Aufgabe als Heilerin anzutreten.


Francisco war schockiert, damals wie heute – und sofort kamen ihm seine damaligen Gedanken wieder in den Sinn: »Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.« 


Waren das nicht kirchlich gesalbte Worte, die bei Hochzeiten für feuchte Augen sorgten? Sie erschienen ihm unter diesen Umständen fast sarkastisch, weil der einst wortimmanente Glanz einer dumpfen Ohnmacht gewichen war. Zumal Francisco und Angelina seinerzeit nur standesamtlich heiraten durften, weil Angelinas katholisch geprägte Familie und ihr Haus-und-Hof-Pfarrer befunden hatten, dass dieser Protestant Francisco, der ja schon einmal geschieden worden war, zu unrein für eine katholisch-kirchliche Hochzeit wäre.


Doch einmal angenommen, Angelina hätte diese Botschaft tatsächlich von Gott erhalten, warum sollte jetzt eigentlich Gott diese Ehe für beendet erklären, wenn sie doch gar nicht vor ihm geschlossen worden war? Oder sollte der Umkehrschluss dazu richtig sein: Was Gott nicht zusammenfügt, wird er später scheiden?



Anyway. Francisco war damals jedenfalls ziemlich perplex und verstört gewesen, als Angelina ihm jene göttliche Botschaft übermittelt hatte und – viel schlimmer noch – sich daran zu halten gedachte.







 

Aus der Vogelperspektive betrachtet erlebte Francisco nun noch einmal, wie ursprünglich alles ganz normal – eigentlich sogar sehr positiv – angefangen hatte.


Beruflich hatte der junge Familienvater Francisco Ansa, damals 1990, seine erste berufliche Enttäuschung erlebt. Er kämpfte zuvor viele Jahre für die Durchführung eines selbst konzipierten europäischen Armutsprojektes, dem »European Program against poverty‹‹ und verhandelte und stritt mit zahlreichen Politikern, Wirtschafts- und Sozialverbänden aller Couleur. Selbst die EU-Kommission in Brüssel gewann er als Finanzierungspartner des später durchgeführten wissenschaftlich evaluierten Projektes. Über viele Jahre waren unzählige Überstunden in diesem sozialpolitischen Projekt zusammengekommen und von allen Seiten war er für diesen Projektansatz und sein ausserordentliches Engagement gelobt worden.


Dann hatte der Souverän ein neues Kommunalparlament gewählt und neue politische Köpfe implementiert, die nunmehr sein Projekt mit ihren faulen Lorbeeren auffüllen und verändern wollten. Schnell musste Francisco erkennen, dass er gegen derartige Machtpolitiker und Vorgesetzte machtlos war und dass diese künftig nicht mehr an die Menschen und Zielgruppen im Projekt denken würden, sondern nur an ihren persönlichen Machtausbau und ihre Lorbeeren. Konsequent hatte er sich daraufhin aus dem öffentlichen Dienst und dem sozialpolitischen Engagement verabschiedet. 







 

Ursprünglich ohnehin als Unternehmersohn geboren, zog es ihn nun in die freie Wirtschaft. Dort, so vermutete er seinerzeit, würde persönliche Leistung und Engagement gerechter und fairer behandelt werden.


Dann las er jene Zeitungsanzeige: »Unternehmer im Unternehmen gesucht! Die Freiheiten und das Einkommen eines Selbstständigen, verbunden mit den Sicherheiten eines Angestellten im internationalen Konzern!«


Diese Anzeige entsprach genau seiner Zukunftsvision.


Logisch, dass er jenem Global Financial Services (GFS) seine Bewerbung sofort zusandte. Alles Weitere lief wie von fremder Hand geführt, fast eigendynamisch. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch deshalb, weil Francisco und Angelina schon seit Jahren auf der grundsätzlichen Sinn- und Zielsuche zu ihrem eigenen Leben waren.


Jene Grundsatzfragen aus Methusalems Zeiten: Woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn respektive die Aufgabe im Leben; und wissen wir unsere Fähigkeiten, Talente und Intuitionen zu erkennen und richtig zu nutzen; wissen wir unser Leben richtig zu nutzen und zu gestalten?


Dies waren elementar wichtige Fragen für sie beide gewesen! Viele Jahre hatten sie schon gemeinsam darüber philosophiert und zu diesen Lebenssinn- und Lebenszielfragen gute persönliche Gespräche geführt.


Durch diesen kalten Novembernebel betrachtet, sah Francisco heute, dass ihn jene ereignisreiche Zeit beim GFS – vor allem die mit den aussergewöhnlich schmerzhaften Lebens- und Familienereignissen –, doch viel stärker mit diesen Lebenssinnfragen konfrontiert hatte, als er sich je eingestand.


Fragen wie, ob ein Leben, ein Schicksal ohne tieferen Sinn wirklich real und solche Realität überhaupt lebenswert wäre? Oder ob es sogenannte Zufallsbegegnungen beziehungsweise Zufallsereignisse im Leben geben respektive ob deren einziger Sinn und Zweck darin bestehen könnte zufällig zu sein? Diese und ähnliche Grundsatzfragen suchte er für seine persönlichen Handlungsmaxime aufzuklären.


Einmal mehr über jene auffällig geschaltete Zeitungsanzeige des GFS! Im Grunde konnte er feststellen, dass er diese Anzeige nur ganz zufällig gelesen hatte, weil ihm jemand ausgerechnet an diesem Tag, diese Zeitung mit dieser Stellenanzeige geschenkt hatte. Die spätere Begegnung mit Carl Meyer, kurz C. M. genannt, und seinem Global Financial Services (GFS) war also, ganz klar, von diesem kleinen Zufall des Zeitungsgeschenkes abhängig gewesen. Allein die Tatsache, dass ihm später, quasi infolge dieser Zeitungsanzeige, ein ganz spezielles Schicksal widerfahren war, hatte ihn weder an einen Zufall noch an ein Ereignis ohne tieferen Sinn glauben lassen. Wahrscheinlich war es eher seine persönlich-sinnliche Öffnung respektive seine grundsätzlich geistige Suche gewesen, die ihn speziell für dieses Neue sensibilisiert hatte. Er hätte also, früher oder später, auch eine andere Anzeige des GFS finden können. 







 

Zugegeben: Francisco wollte eigentlich auch diesen selbsterklärten Einkommensmillionären und ihrem Multi-Level-Marketing-Unternehmens-Guru C. M., nicht die alleinige Schuld für sein späteres persönliches Schicksal geben, weil er damals selbst auf diese Vision vom finanziell unabhängigen Menschen regelrecht abgefahren war.


Im Gegenteil: Diese Lebensvision jener MLM-Multiplikatoren hatte Francisco seinerzeit so angesprochen, dass er auch den offen praktizierten Geld- und Menschenkult zunächst nicht als störend empfand, sondern ihn in Analogie zum Spitzensport als Beweis des Mach- und Erreichbaren innerhalb des GFS akzeptierte. Quasi als Sinn- und Motivationskatalysator hatte C. M. damals immer wieder betont, dass die Basis für viel Gutes auf dieser Welt in der Regel Erfolg und Geld sei; und wie viel mehr Erfolge und Gutes erst noch entstehen könnte, wenn beispielsweise die GFS-Unternehmer respektive Mitarbeiter wirtschaftlich so erfolgreich wären, dass sie finanzielle Unabhängigkeit erreicht hätten – ergo so viel Geld verdienten, dass sie damit viel Gutes tun könnten.


»Spüren Sie, wie gut sich das für Sie anfühlt, bald viel Gutes tun zu können?«, hatte C. M. rhetorisch nachgefragt. 







 

Seine ersten GFS-Erfolge von damals waren Francisco besonders gut in Erinnerung geblieben, weil sie vollkommen unkompliziert und ganz einfach zustande gekommen waren. Jene Erfolge hatten ihn zusätzlich beflügelt und motiviert. Auch erinnerte er sich jetzt daran, wie er seinerzeit mit weichen Knien und hoch pulsierendem Herzschlag die ersten Status- und Bedarfsanalysen bei seinen Kunden aufgenommen hatte.


Sein erster GFS-Mentor – jene Person, die ihm als Führungsmanager und Coach zugehalten worden war – hatte ihm damals klargemacht, dass es im ersten Kundengespräch lediglich darauf ankommen würde, gute und gezielte Fragen zu stellen. Dies hatten sie dann in vielen persönlichen Meetings, großenteils mit wiederholenden Rollenspielen regelrecht einstudiert.







 

Selbst allfällige Rückfragen oder Einwendungen des Kunden wurden berücksichtigt und ebenfalls in einer sinnvollen Reaktions- und Antwortform eingeübt.


Die analyserelevanten Antworten seines Kunden hatte Francisco unmittelbar in den gedruckten Antwort- und Analysebogen einzutragen gehabt. Sein Mentor hatte ihn dann stimuliert: »Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Herr Ansa, wie dankbar Ihnen Ihre Kunden sein werden, wenn Sie Ihnen später mindestens den durchschnittlichen Finanzvorteil von 5000 DM, zum Beispiel durch Steuerersparnisse, geringere Versicherungsprämien, bessere Kapitalzinsgutschriften oder weniger Mietzinszahlungen, überbringen werden. Spüren Sie, wie gut sich das anfühlt?«








 

Das klang damals sehr vielversprechend und nachvollziehbar für Francisco; doch blieb er lange äusserst skeptisch und fragte sich, wie das in der Praxis wohl umsetzbar sein würde. Er wollte auf keinen Fall schuld daran sein, wenn Menschen finanzielle Einbussen oder Nachteile erlitten, schliesslich war er nach seinem Studium der Sozialwissenschaften ja auch einige Jahre Leiter dieses europäischen Armutsprojektes gewesen.







 

Er hatte menschliche Schicksale und Probleme, die oftmals auch Folgen aus Verlusten wie: Arbeitsplatzverlust, Partnerverlust, Kapitalverlust, Lebenssinnverlust waren, hautnah kennengelernt. Er hatte jene Verantwortung, die er mit diesem Finanzberater- und Finanzvermittlerjob jetzt eingegangen war, durchaus erkannt und er wollte nachhaltig und wachsam mit dieser Verantwortung umgehen.







 

Nach dem ersten Kundengespräch saß er mit seinem Coach zusammen und sie sahen sich gemeinsam seine ausgefüllten Kundenfragebögen näher an.


»Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Ansa! Schauen Sie, Ihr Kunde hat seinen Arbeitslohn mit 6500 DM brutto im Monat angeben, seinen Nettolohn mit 4200 DM. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, lieber Herr Ansa, wir könnten Ihrem Kunden sagen, dass er in Zukunft 4800 DM netto, also monatlich 600 DM mehr, in der Tasche haben könnte.  Das würde dann für Ihren Kunden bedeuten, er hätte im Laufe der nächsten zehn Jahre durch Sie einen finanziel- len Gesamtvorteil von fantastischen 72000 Deutschen Mark. Was glauben Sie, Herr Ansa, würde Ihr Kunde dazu sagen?«








 

Francisco spielte mit: »Super! Aber wie soll das gehen?«








 

Dieses Pingpongspiel zwischen Berater und Kunde gehörte natürlich zur GFS-Verkaufsschulung. Also auch die nachfolgende Antwort des Coach: »Richtig, Herr Ansa! So reagieren nämlich alle Kunden, denen wir derartige Finanzvorteile vermitteln können. Würden Sie, als Kunde, einen solchen Finanzvorteil denn auch für sich selbst nutzen wollen, lieber Herr Ansa?«








 

»Wenn dies wirklich ein seriöser und für mich gut zu realisierender Finanzvorteil wäre, dann sicherlich!«, antwortete Francisco. 







 

Mit diesem klaren Bekenntnis hatte er sich nun selbst  zum Kunden und Käufer des Finanzproduktes gemacht,  was psychologisch enorm wichtig war, weil ein guter Verkäufer nur solche Produkte verkaufte die ihn selbst überzeugten.


Im Folgenden zeigte ihm der Coach den Realisierungsplan für jenen Finanzvorteil auf und Francisco war absolut erstaunt und begeistert. Vor allem war er auch deshalb begeistert, weil ihm der Coach viele Vergleiche und Presseartikel aus Kapitalmarktmagazinen präsentiert hatte, die den vom Coach aufgezeigten Weg als sehr guten Weg zur Realisierung von Kapitalvorteilen apostrophiert hatten. Selbst diejenigen Finanzgesellschaften, die im Markt über Jahre hinweg die beste Produktperformance nachgewiesen hatten, waren in diesen Magazinen beschrieben worden; und der GFS gehörte zu deren vertraglich eingebundenen Vermittlungspartnern!


Der Kunde reagierte damals genauso begeistert wie Francisco zuvor.


Nach der Präsentation, die zunächst sein Coach für ihn durchgeführt hatte – und Franciscos durfte ihm kritisch über die Schulter schauen – unterzeichnete sein Kunde sofort alle notwendigen Originalverträge der vertragsausführenden Bank- und Versicherungsgesellschaften.







 

Später als Francisco im Mercedes seines Coach saß, gratulierte dieser ihm per Handschlag freudig und sagte, dass er gespürt habe, dass Franciscos Kunde wirklich glücklich gewesen sei, weil er diesen Finanzvorteil für sich habe realisieren können. Francisco fühlte seine innere Zufriedenheit, so wie damals. 


Sein Coach nahm dann einen Rechner hervor und gratulierte Francisco noch einmal: »So, lieber Herr Ansa, Sie haben damit heute Ihre ersten GFS-Vertriebspunkte generiert und damit einen Bruttoverdienst von 2100 DM erreicht. Wie fühlt sich das nun alles für Sie an?«








 

Francisco war total überwältigt. Was?! In diesen 4 Stunden mit Fragebogen ausfüllen, analysieren und präsentieren, hatte er schon 2100 DM verdient? Das entspräche ja einem Stundensatz von 525 DM.


Das sei ja so fantastisch wie unglaublich, hatte er seinem Coach freudig mitgeteilt; dafür hätte er in seinem alten Beruf volle zehn Tage arbeiten müssen!







 

Einige Wochen später saß Francisco mit butterweichen Knien, weil nun ohne Coach, dem Hausbanker eines neuen Kunden gegenüber. Zuvor hatte er seinem Kunden jenes neue Hypothekenfinanzierungskonzept vorgestellt, das er von seinem Coach in drei Coachingstunden beigebracht bekommen hatte. Sein Kunde hatte absolut begeistert reagiert und ihn gebeten, dieses Finanzierungskonzept unbedingt mit seinem Hausbanker zu besprechen. Natürlich hatte Francisco diesem Vorgehen zugestimmt, war es doch auch vorhersehbar gewesen.


Dann saß er vor diesem Banker, der wahrscheinlich ein sehr viel grösseres Finanzierungs-Know-how haben würde als er – so nahm er jedenfalls damals an. Als er dem Bankier das Konzept dargelegt hatte, zeigte sich dieser ebenfalls sehr beeindruckt und gratulierte ihm zu seinem grossen und sehr speziellen Fachwissen. Mit diesem persönlich qualifizierenden Testat eines Bankiers im Kopf fühlte sich Francisco fortan allen noch anstehenden Herausforderungen eines Finanzberaters wirklich gewachsen.







 

Die schon in den 90er-Jahren über die Firma GFS auftauchenden negativen Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse hatte C. M. stets mit Neid- und Verleumdungskampagnen erklärt. Diese seien entweder initiiert von der bösen und aggressiven Konkurrenz oder von jenen ehemaligen Mitarbeitenden, die sich selbst wegen Faulheit und Erfolglosigkeit entlassen hätten. Den Grund für ihre Erfolglosigkeit würden solche Verlierer aber immer nur beim GFS und niemals bei sich selbst suchen. Diese Schmutzartikel seien jedenfalls frei erfunden und haltlos, ausserdem schlecht recherchiert; von solchen Journalisten eben, die wegen ihrer schlechten Arbeitsweise viele Gerichtsklagen einstecken und ihre Arbeitgeber oft wechseln müssten. C. M. quittierte jeden Hinweis auf diese Negativpresse, die zum Beispiel den GFS auch als provisionsheischende Drückerkolonne darstellten, mit einem breiten, selbstbewusst süffisanten Lächeln und mit der metaphorischen Floskel: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«








 

Dann: Ganz by the way projizierte er einige Overheadfolien mit anderen Zeitungsheadlines an die Wand und sagte: »Glauben Sie einfach das, was Ihnen richtig erscheint, weil Sie die Dinge hautnah und somit besser beurteilen können! Schauen Sie:«


		Carl Meyer: Konzernunternehmer mit Herz für Kinder.


		Carl Meyer: Wirtschaftsboss eröffnet Kinderheim.


		GFS-Kinderstiftung finanziert Herztransplantation von Marco.


		GFS-Kinderstiftung weiht Badewelt für behinderte Kinder ein.


		C. Meyer kann sein Lied vom Erfolg und vom Neid singen.









 

Den jeweiligen Folienwechsel unterlegte er sprachmonoton mit den Wiederholungen: »Mitleid bekommen Sie geschenkt; Neid hingegen haben Sie sich hart erarbeitet!«








 

Francisco erfuhr leider erst viel später, als er bereits GFS-Direktor gewesen war, wie C. M. jene so gut vermarkteten Engagements als Gutmensch und Spender wirklich finanzierte.


Er erfuhr später auch am eigenen Leibe, was der Öffentlichkeit von damals bis heute verborgen geblieben war; dass nämlich diese in der Öffentlichkeit immer noch umstritten gebliebene Finanzvermittlung GFS lediglich von aussen her betrachtet ihr grosses Geld mit ihren Kundenfinanzgeschäften generierte. Heute wusste er es besser!


Francisco – und viele andere GFS-Führungsmanager – hatte immer nur vermuten, aber nie beweisen können, dass C. M. eine geheim sprudelnde Zusatzgeldquelle ganz für sich und seinen persönlichen Nutzen erschlossen hatte. Eine Geldquelle, die ihm zusätzlich und neben den offiziellen Vermittlungsgeschäftsmillionen nochmals zigmillionen Euro mit monatlich verzinsten Geldern – die er zur Aufstockung der laufenden Betriebs- und Stiftungsmittel verwendete – generierte; allerdings auf einer mit Vorsatz manipulierten, betrügerischen Basis. Dass diese betrügerische Geldnebenher-Maschine mit den Jahren auch viele Opfer forderte, Familienexistenzen vernichtete und Menschen in den Suizidtod getrieben hatte, war von C. M. billigend in Kauf genommen worden; wurde er doch weiterhin, auch von der Presse, als Erfolgsgenie und Gutmensch apostrophiert.


C. M. bemerkte natürlich schnell, dass dieses soziale Engagement, das so hervorragend in seine personifizierte Macht- und Marketingstrategie passte, viel Geld benötigte; Geld, das in einem Millionenkonzern auch anderswo gebraucht wurde, jedenfalls wenn der Konzern weiterhin wachsen sollte. Vielfach waren nur ganz kurzfristige Dispositionen zu treffen, denn in einem Finanzkonzern der sein Wachstum darauf abgestellt hatte mit immer mehr neuen Mitarbeitern, immer mehr neue Kunden und damit immer mehr neues Geld zu generieren, traten eben nur kurzfristige Liquiditätsengpässe auf. 







 

Francisco hatte sich selbst viele Jahre lang Vorwürfe gemacht. Vorwürfe, weil ausgerechnet er, der als kritischer Menschenbeobachter und Menschenkenner bekannt war, sich damals von diesem C. M. so hatte blenden lassen. Er war zwar nicht allein dieser Blendung anheimgefallen, sondern wusste sich in bester Gesellschaft mit noch hundert anderen, doch waren sie alle diesem ›Blendwerk aus Worten, Taten und Tränen‹ des C. M. gefolgt; aber als Entschuldigung ließ er das für sich nicht gelten.


Angelina und er gehörten damals, in den Anfängen des GFS, sicher zu den kritischeren Zeitgenossen und sie hatten diesem Präsentationsprofi C. M. und seiner Unternehmensidee zunächst mit sehr vielen und sehr kritischen Fragen gegenübergestanden. C. M. hatte Francisco und Angelina oft ganz persönlich angesprochen und sie mit der Vision vom ›Sinn des Lebens in finanzieller Unabhängigkeit‹ regelrecht aufgeweicht und angefixt. Vielfach hatte C. M. sie zu persönlichen Gesprächen und Besuchen in seinen privaten Olymp im hohen Norden Deutschlands eingeladen und beiden dann versichert, dass er in Francisco Ansa einen ganz besonderen unternehmerischen Erfolgsmann mit grösstem Zukunftspotenzial sehen würde.


Jetzt erinnerte sich Francisco wieder, damals war Angelina von einem merkwürdigen C. M.-Damenseminar zurückgekommen und sie teilte Francisco lauthals lachend mit, was C. M. all den Frauen persönlich geraten hatte: diese sollten nämlich in ihre Schlafzimmertüren einen elektronisch speziell verkabelten Türschlitz einbauen lassen der so programmiert sei, dass der Ehemann nur noch zu seiner Ehefrau hereinkäme – für Liebesspiele oder Ähnliches –, wenn er zuvor seine GFS-Wochenumsatzliste durch jenen Türschlitz seiner Frau zugeschoben und diese die Umsatzzahlen und das daraus resultierende Einkommen als ausreichend und gut per Türöffner bestätigt habe. Angelina fand damals allein schon deshalb ihren Spass daran, weil Francisco auf jenen Joke nur mit Unverständnis signalisierenden, lupfenden Augenbrauen reagierte. Erst viel später gewärtigte Francisco in alledem, selbst in solch angeblichen C. M.-Jokes, dessen subtile Strategie und Methode, mit der dieser sich einen ganz speziellen ›Inner-Circle‹ zusammenstellte. Die Mitgliedschaft in diesem inneren Führungszirkel und die persönlichen Einladungen und Huldigungen des Meisters hatten Kult- und Karrierekulminationsstatus und jeder der dabei sein wollte – und jeder wollte dabei sein –, musste sich immer wieder aufs Neue über ständig steigende Umsatz- und Mitarbeiterzahlen bei C. M. empfehlen.


Circle-Members erhielten von C. M. dann ganz persönliche Einladungen zu C. M.-Specials, zum Beispiel in Sachen Savoir-vivre. Sollte heissen: Wie bewege und verhalte ich mich in einem Spielcasino; wie gewinne ich dort mindestens immer mein eingesetztes Geld zurück; wie esse und geniesse ich ein 7-Gänge-Menü aus der Haute Cousine etc. C. M. ließ sich bei seinen C. M.-Specials auch nicht lumpen und spendierte den Eingeladenen das notwendige Spielgeld und die Mund- und Augenexplosionen im Gourmettempel. So mancher C. M.-Special Guest wunderte sich allerdings bei diesen Anlässen, dass dieser von ihnen so bewunderte Meister und Lebenskünstler selbst jede dieser kunst- und liebevoll arrangierten Küchenkreationen wie ein Ausgehungerter und Notgetriebener schnellstmöglich verschlungen hatte, während er dazu lautstark schmatzte und schaufelartige Armbewegungen vollzog.







 

C. M.-Special-Eingeladene konnten sich ausserdem sicher sein, in der Regel auch noch zu ganz besonderen GFS-VIP-Club-Reisen, in die GFS-Luxusvillen in den USA, der Karibik oder nach Südfrankreich, eingeladen zu werden. Denn als C. M.-Special-Guests hatten sie automatisch auch einen neuen Umsatzrekord generiert; ein gewollter Perpetuummobile-Effekt. Jene Reisen respektive Luxusvillen avancierten seinerzeit zum Mekka der GFS-Erfolgs-Strukkis und ihrer Lebenspartner. Nur wer hier dabei war, konnte und durfte mitreden, wenn über Erfolg und über Leben im Luxus gesprochen wurde – und es wurde viel gesprochen und viele Fotos und Videos herumgezeigt. Zum Kreis der GFS-Umsatzstars zu gehören hieß, Luxus pur zu (er-)leben, sich ausschliesslich in 5-Sterne-Hotels, im Glimmer und Glamour der Reichen dieser Welt zu bewegen. Leider bemerkten nur wenige Menschen, so wie Francisco, dass es hierbei, leider nur allzu oft, auch solche Menschen gab, bei denen das Portemonnaie schneller gewachsen war als ihr Charakter und Verstand.







 

Das Perfideste an solchen Veranstaltungen aber war: Derartige Events und Incentives dienten immer nur dem einen CM.-Ziel: Noch mehr Umsatz und noch mehr Geld; und damit zahlte ja schlussendlich jeder ›VIP‹ seine Reise auch noch selbst!








 

C. M. verdiente vertragsbedingt, das heißt prozentual, immer mit, wenn seine GFS-Verkaufsagenten/Subunternehmer unzählige Finanzgeschäfte zwischen Finanzinstituten (zum Beispiel Banken, Versicherungen und andere) und ihren selbst akquirierten Kunden vermittelten.


Der eigentliche Geschäfts-Clou in diesem Multi-Level-Marketing war jedoch: Das alle GFS-Vermittlungsagenten respektive Unternehmer im Unternehmen/selbstständige Handelsvertreter und/oder Franchisenehmer, ihre Betriebskosten ganz alleine trugen, während sie vertragsbedingt alle ihre Provisionseinnahmen aus ihren vermittelten Finanzgeschäften auf das C. M.-/GFS-Geschäftskonto überweisen lassen mussten. Der GFS-Konzern verteilte erst später, nach Abzug diverser GFS-Zusatzkosten, die Provisionen an die Agenten gemäss ihren jeweiligen Karrierestufen.







 

Darüber hinaus konnte niemand im GFS erfolgreich werden, der den ›C. M.-Code of Conduct‹ nicht kannte und anwendete.


Dieser Code of Conduct hieß: Wer C. M. widerspricht und/oder kritisiert wird abgeschmiert!


MLM hieß demzufolge auch ›Meyer-Level-Marketing‹, was wiederum bedeutete: Machiavelli kennen und selber leben zu lernen, denn C. M. hielt viel von jenem Machtmenschen und Lebensphilosophen des 15./16. Jahrhunderts, den er in seinen Inner-Circle-Gesprächen stets mit Überzeugung zitierte. 


Francisco erinnerte sich, dass C. M. ihn einmal in einem persönlichen Gespräch zur Umsetzung des rezitierten Führungsverhaltens Machiavellistischer Prägung aufforderte:







 

		Sorgen Sie stets durch finanzielle Grosszügigkeit für positive Grundstimmung und Grundhaltung zwischen Ihnen und ihrem Führungsmanagement sowie für daraus resultierende finanzielle Abhängigkeiten zu Ihnen persönlich.


		Loben Sie stets Ihre Führungsmanager in persönlichen Gesprächen und versuchen Sie diese Menschen, wenn sie für Sie wertvoll scheinen, irgendwie persönlich an sich zu binden – zum Beispiel durch grosszügige Kreditvergaben.


		Sollten Sie einmal persönliche Kritik an einem Ihrer Manager äussern müssen, dann niemals vor anderen, sondern immer nur persönlich. Loben Sie aber zunächst diesen Manager und bekunden Sie, dass Sie ihn gut leiden mögen.


		Kritik selbst äussern Sie immer nur indirekt und unmittelbar, das heisst: Sie sagen, Sie hätten von einem seiner Kollegen soeben erfahren, dass dies oder jenes vorgefallen sei; nicht Sie, sondern der andere ist damit der vermeintlich Böse.


		Lassen Sie Ihren Manager dann dazu Stellung nehmen und versichern Sie ihm anschliessend, dass Sie persönlich weiter an ihn glauben und dass Sie davon überzeugt sind, dass diese von jenem Kollegen geäusserte Kritik sicher masslos übertrieben oder gar falsch sei. Empfehlen Sie Ihrem Manager dann, diese Angelegenheit schnellstens selbst zu klären, aber unter allen Umständen dabei seine Verschwiegenheit über die ›Informationsquelle‹ zu bewahren.


		Persönliches Fehlverhalten und Illoyalität dürfen Sie niemals dulden und durchgehen lassen. Trennen Sie sich sofort und ohne Kompromiss von illoyalen Menschen an Ihrer Seite.









 

C. M. hatte mit diesen sechs Verhaltensregeln Francisco nicht nur einen persönlichen Rat, sondern auch einen Wink mit dem berühmten Zaunpfahl gegeben – den Francisco aber erst viel später verstehen lernen sollte.


Machtspiele waren C. M. besonders lieb, im Besonderen solche, die er mit ausgesuchten Vasallen führte; Menschen wie Marionetten dahin führen, wo er sie (ge-)brauchen konnte.







 

Francisco erinnerte sich jetzt auch wieder, wie er selbst einmal an einem eigentlich gewöhnlichen Managementmeeting, das nach Plan ohne C. M. hatte stattfinden sollen, von C. M. auf dessen Marionettenbühne geführt worden war.


C. M. hatte ihn nämlich aus einem Taxi heraus angerufen und zu ihm gesagt: »Herr Ansa, können wir uns bitte in 10 Minuten draussen vor dem Hotel treffen?«



Francisco hatte sich natürlich wie von C. M. gewünscht, vor das Hotel gestellt und gewartet. Als C. M. dann aus dem Taxi gestiegen war, forderte er Francisco auf, die Rechnung seines Taxis zu übernehmen. Er selbst habe leider kein Kleingeld. Ohne Franciscos Antwort abzuwarten verschwand C. M. damals im Hotel.


Selbstredend ging Francisco seinerzeit zu jenem Taxifahrer und fragte nach der Rechnung.


»Das macht dann 235 Schweizer Franken, wenn Sie bitte so gut sein wollen.«



Francisco geriet nun in eine Zwickmühle. Er war damals nämlich gerade für den GFS von Deutschland in die Schweiz umgesiedelt und hatte im Grunde immer zu wenig Bargeld bei sich, auch deshalb, weil er eigentlich alles mit seiner Kreditkarte bezahlen wollte, um eine bessere Ausgabenkontrolle für sich zu erreichen.


Doch an diesem Tag war es ›zufällig‹ einmal anders.


Er hatte gerade an dem Morgen 250 Franken aus dem Bankautomaten geholt, weil er seinen Kindern hoch und heilig versprochen hatte, wenigstens ein paar kleine Geschenke von seiner Geschäftsreise mitzubringen.


Eigentlich wollte er seinerzeit 300 Franken abheben, doch der Automat weigerte sich. Francisco erinnerte sich wie er an diesem Morgen fluchte und sich wunderte, dass der Bankautomat nicht mehr Geld herausgeben wollte. Doch er wusste auch, dass seine Frau Angelina mit ihrer Zusatzkreditkarte ebenfalls Zugriff auf dieses Geschäftskonto hatte, obwohl sie eigentlich nur auf das Privatkonto zugreifen sollte. Auch glich die Bank manchmal in Eigeninitiative seine Conti untereinander, ohne vorherige Rücksprache, einfach aus, wenn eines der Konten ins Minus gerutscht war. So hatte er damals darin die mögliche Ursache seines geheimnisvollen Cash-Drains gesehen; denn eigentlich war seine letzte Provisionsabrechnung doch relativ hoch ausgefallen und so sollte das Geschäftskonto entsprechend aufgefüllt worden sein.







 

Was er aber definitiv wusste, war, dass C. M. leider dafür bekannt war, dass er sich gerne hin und wieder bei einem seiner ›ausgewählten Jünger‹ Geld auslieh. Das allein wäre nun nicht weiter problematisch gewesen, wenn nicht auch bekannt gewesen wäre, dass C. M. später niemals auf eine Geldrückgabe angesprochen werden wollte. Dies wertete dieser nämlich als eine Art Misstrauen und Fehlverhalten seiner Person gegenüber.


Francisco hatte selbst einmal den buchstäblichen Fall eines Kollegen mitbekommen, der ebenfalls Mitglied des Inner-Circle gewesen war. Dieser Kollege sprach C. M. auf eine solche Geldrückgabe an und wurde daraufhin wie eine heisse Kartoffel von ›Machiavelli‹ fallen gelassen. C. M. begrüßte diesen Kollegen nie wieder persönlich und sprach ihn auch nie wieder an respektive lud ihn nie mehr zu einem Meeting ein. Wenig später war dieser Kollege aus dem GFS verschwunden. Keiner erfuhr jemals, unter welchen Bedingungen.







 

Francisco zahlte also jene Taxirechnung im Wissen um diesen CM.-Code-of-Conduct und im Wissen darum, dass er im schlimmsten Fall (dem sogenannten Worst-Case) selber nicht mehr genug Geld haben würde, um sein Auto für die Heimfahrt aufzutanken. Für diesen Fall müsste er sich wohl oder übel selbst Geld bei einem Kollegen ausleihen. Verrückt! GFS-Finanzberater im Geldengpass – ein Omen für seine Zukunft? Nein, das vermochte er darin noch nicht zu erkennen.







 

In der damaligen Situation machte C. M. zunächst keinerlei Anstalten, das Geld an Francisco zurückzugeben. Nach dem Abschluss des Meetings verabschiedete er sich sogar von ihm, war zu einem anderen GFS-Manager ins Auto gestiegen und mit diesem zur Hotelausfahrt hinausgefahren. Plötzlich blieb der Wagen noch einmal stehen, C. M. stieg aus, kam mit breitestem Grinsen auf Francisco zu, gab ihm 1000 Schweizer Franken in die Hand und sagte: »Stimmt so; danke!«



Anschliessend ging er zurück zum Fahrzeug, setzte sich hinein und ließ sich wegchauffieren.







 

»H a l l o!«, rief da plötzlich und unvermittelt eine Stimme. »Hallo, Ihre Fahrkarte bitte!«








 

Francisco zuckte sichtlich zusammen und sah sich schlagartig in die Realität seines Zugabteils zurückkatapultiert. War er also immer noch in diesem Zug von Düsseldorf nach Zürich?







 

Ohne sich aber darüber weitere Gedanken zu machen, griff er in seine Jackentasche und reichte dem Zugschaffner die geforderte Fahrkarte. Der Schaffner fixierte Francisco mit sehr strengem Blick, gab ihm die Fahrkarte aber unmittelbar zurück, ohne seinerseits das Billet mit prüfendendem Blick gewürdigt zu haben. Irgendwie schien ihm dieser Typ merkwürdig, ja sogar etwas unheimlich. Hatte er dessen Gesicht nicht auch schon einmal vorher irgendwo gesehen?


Nachdem der Bahnbeamte das Zugabteil wieder verlassen hatte, hörte er diesen auf dem Gang draussen laut und schelmisch lachen. Alsdann stellte er fest, dass ihm dieser Kerl, offensichtlich zusammen mit seiner Fahrkarte, noch etwas anderes gegeben hatte: eine Spielkarte! Diese Spielkarte, die ganz offensichtlich aus einem Autoquartett stammte, zeigte einen gelben Porsche. Sollte er nun annehmen, dass dieses sonderbare Verhalten des Schaffners und jene Autospielkarte etwas zu bedeuten hatten?


Doch noch ehe er diese Frage tiefer beleuchten konnte, fielen ihm erneut diese Novembernebelschwaden auf, sowie das monotone Fahrgeräusch des Zuges. Gleichzeitig spürte er seine immer noch starke körperliche Anspannung und kurz darauf hatte ihn der Novembernebel wieder vollkommen in sich aufgesogen.


Die Nebelinszenierungen schienen sich nun zu gleichen: Wieder erkannte er zuerst ein kleines Nebelloch mit dem Gesicht seines Sohnes Christiano und der (Vor-)Ahnung, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Er sah das weiße, aschfahle Gesicht seines Sohnes und fragte sich was denn nur mit seinem Jungen los sein könnte, wieso kam ihm dessen Gesicht so versteinert und erstarrt vor? Es ginge ihm doch hoffentlich gut bei seiner Mutter? Oder wollte ihm sein Kind durch dieses ständige Bildnis etwas Bestimmtes mitteilen?


Diese Frage löste in seinem Kopf offensichtlich einen fürchterlich stechenden Schmerz aus, der ihm hernach vollkommen das Bewusstsein raubte.


Flashbackartige Halluzinationen waren die Folge; und vor seinem Auge tauchte plötzlich ein Leuchtschrift-Wortlaufband mit den Worten: »Achtung! Selbsterfüllende Prophezeiung!«, auf. 







 

Sein einerseits um das Bewusstsein ringender Verstand suchte andererseits um die Bedeutung dieser Worte. Zunehmend gewann er das Gefühl, dass wirklich etwas außergewöhnlich Fürchterliches passiert sein musste. Ein greller Lichtblitz schlug urplötzlich in seinen Kopf ein. Doch anstelle des erwarteten Kopfschmerzes, kam seine Erinnerung zurück und mit ihr die erschreckend klare Erkenntnis, dass sein Sohn tot war.


Nun wusste er auch, dass dieses aschfahle weiße Gesicht seines Jungen auf dessen bereits ausgehauchtes Leben zurückzuführen war.


Noch ehe sich Francisco seinem Schmerz um seinen toten Sohn wirklich hingeben konnte, realisierte er, wie der Nebel jetzt noch stärker aufquoll und ihn und seinen tiefen Schmerz mit seinen seidenen Schleierschwaden sanft und lautlos umhüllte. In Bruchteilen von Sekunden tauchte er erneut in jene bodenlos scheinende Leere hinab, in deren scheinbarem Nichts er in einem Zeitraffertempo vergangene Ereignisse erinnerte, die sich Sekunden später – just an der Stelle wo ihn kurz vorher der Schaffner in die Realität der Bahnfahrt zurückgeholt hatte –, wieder im Nebel auflösten.







 

Erneut kehrten Ruhe und absolute Leere in ihm ein. Dann, wiederum urplötzlich, ein weiterer Riss in der endlos scheinenden Nebelwand. Erneut bekam er einen retrospektiven Blick auf seine Vergangenheit: Er sah, wie es damals dazu gekommen war, dass Angelina eine neue, sinnstiftende Aufgabe für sich entdeckt hatte, weil sie als deutsche Einwanderin in der Schweiz – trotz noch so vieler Eingaben – doch keine allgemeine Arbeitserlaubnis erhalten hatte. Die heutige Liberalisierung des schweizerischen Ausländer- und Arbeitsrechts war für Angelina zehn Jahre zu spät gekommen.







 

Die Erinnerung machte nun einen Sprung und er sah und fühlte seine Wut und seine Ohnmacht, die er im Umgang mit den Ämtern und Behörden aufbaute, weil niemand ihm wirklich hatte glauben wollen, als akute Gefahr im Verzug gewesen war. Dass diese Behördenfachleute, Ärzte, Psychiater und Polizisten, diese potenzielle Gefahr derartig unterschätzt und negiert hatten, wollte ihm nicht einleuchten und deren Handeln schon gar nicht.


Immer wieder hatte er Eingaben bei Gericht gemacht, um seinen minderjährigen Sohn Christiano zu schützen. Das Gericht aber wollte nicht ohne ein neues psychiatrisches Gutachten entscheiden, auch nicht vorsorglich. Als dann aber der Schuldirektor von Christianos Schule angerufen und ihm berichtet hatte, dass sein Sohn Christiano schon längere Zeit nicht mehr zur Schule komme, die Mutter offensichtlich krank sei und der Schule einige merkwürdig wirre Briefe respektive Mails geschrieben habe, da sah sich Francisco zu einer sofortigen Notfallaktion alarmiert.


Er hatte zunächst mit seiner Tochter Carol telefoniert, die in Bochum studierte und die zusammen mit ihrem Lebenspartner in der Nähe Christianos wohnte.







 

Carol hatte ihrem Vater bestätigt, dass sich ihre Mutter in den letzten Monaten sehr merkwürdig verhalten habe. Beispielsweise würde sie ständig von irgendwelchen Gefahren, dunklen Männern die ums Haus schlichen, und von Mobbing gegen Christiano erzählen. Auch habe sich ihre Mutter vor einigen Tagen eine Glatze geschoren, weil sie bedrohlich wirkende dunkle Schatten auf ihrem Kopf erkannt haben wollte.


Carol machte sich grosse Sorgen um ihre Mutter und natürlich auch um Christiano. Sie würde ihren Bruder am liebsten bei sich zuhause aufnehmen.


Francisco ermutigte seine Tochter den Bruder bei der Mutter herauszuholen. Er würde seinerseits versuchen mit dem Jugendamt Düsseldorf eine Klärung zu finden.


Carol hatte ihm daraufhin erwidert, dass sie das gerne versuchen wolle, dass ihre Mutter allerdings derzeit die Wohnungstür auch für sie nicht mehr öffnen würde. Sie müsse also einen günstigen Moment abwarten.


Francisco Ansa wählte nach diesem Gespräch mit seiner Tochter sofort von Zürich aus die Telefonnummer des zuständigen Jugendamtes und schilderte dort seine Ängste um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes. In diesem Telefonat betonte er ausdrücklich, dass nach seiner Auffassung Gefahr im Verzug sei, weil infolge des Krankheitsbildes ein erweiterter Suizid von Mutter und Kind nicht mehr auszuschliessen sei.


Der diensthabende Sozialarbeiter des Düsseldorfer Jugendamtes versprach zu handeln und den minderjährigen Christiano Ansa im Zuge einer vorsorglichen Schutzmassnahme aus der mütterlichen Wohnung zu holen – notfalls mit Polizeigewalt. Er würde Christiano dann in die Obhut der Schwester Carol Ansa geben und sich selbst von Amts wegen weiterhin um den Jungen kümmern.


Christiano lebte dann bereits im sechsten Monat bei seiner Schwester Carol, als seine Mutter Angelina in ihrer Wohnung von der Polizei verhaftet wurde, weil sie wiederholt bei einem Gerichtstermin zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung unentschuldigt gefehlt hatte. Die Polizei teilte Carol Ansa mit, dass sich ihre Mutter mit Händen und Füssen gewehrt habe, sodass sie der Frau Handschellen hätten anlegen müssen. Frau Angelina Bernardo-Ansa sei anschließend ins Frauengefängnis nach Dinslaken überstellt worden.







 

Die Kinder und auch Francisco zeigten sich äusserst verstört und besorgt über diese Entwicklung und Francisco hatte sich damals sofort darangesetzt, einen Brief an das zuständige Amtsgericht zu schreiben. In diesem Brief forderte er das Gericht auf, umgehend die Haftfähigkeit von Angelina Bernardo-Ansa prüfen zu lassen, da diese an einer akuten psychischen Erkrankung leiden würde.







 

Diesen Brief ließ er von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, weil er selbst davon ausging, dass das Gericht wahrscheinlich eher auf den besorgten Sohn als auf den geschiedenen Ehemann reagieren würde.


Postwendend sandte das Gericht einen psychiatrischen Gutachter ins Gefängnis, der zu Angelina Bernardo-Ansas Gesundheitszustand ein 41 Seiten umfassendes Gutachten anfertigte, in dem er die akute psychische Erkrankung der Frau bestätigte.


Aufgrund dieses Gutachtens setzte das Gericht den Haftbefehl gegen Angelina außer Verzug und wies sie nach sieben Tagen Gefängnisaufenthalt in eine geschlossene psychiatrische Klinikabteilung ein.


Der nächste Schock für Francisco kam über das Familiengericht. Denn welch eine schwere Bürde übertrug  der Familienrichter auf die dreiundzwanzigjährige Carol Ansa!


Sicher konnte Francisco das Handeln seiner Tochter nachvollziehen – und ihr Pflicht- und Familienbewusstsein rührte ihn irgendwie – doch dass sie dem Gericht angeboten hatte die Pflegschaft für Mutter und Bruder zu übernehmen, schien ihm eine altersbedingte Überschätzung der eigenen Kräfte. Doch wie konnte ein versierter und langjähriger Familienrichter einer jungen unerfahrenen Frau, die sich selbst noch in der Berufsausbildung befand und in einer Problembeziehung mit ihrem Wohn- und Liebespartner, eine derart schwierige Pflegschaft tatsächlich übertragen? War denn den Menschen, Rechts- und Behördenvertretern jegliches Gefühl für Überforderung, Verhältnismäßigkeit und Vernunft abhanden gekommen?







 

Nach drei Monaten in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, in denen Angelina zwangsweise mit Medikamenten versorgt werden musste, wurde sie, zunächst versuchsweise, in die offene Psychiatrieabteilung verlegt. Diese Verlegung war an die Auflage geknüpft, dass sie die verordneten Medikamente unbedingt weiterhin einzunehmen hätte.


Nach einem Monat stellten ihre Ärzte aber über ihr Blutbild fest, dass sie dieser Auflage nicht nachgekommen war, und so wurde sie für weitere zwei Monate in die geschlossene Abteilung mit zwangsweise zugeführter Medikation zurückverlegt.


Endlich, nach insgesamt sechs Monaten, wurde Angelina Bernardo-Ansa wieder aus der Psychiatrieklinik entlassen. Allerdings wiederum mit der Auflage, dass sie die absolut notwendigen Medikamente weiter einzunehmen hätte.  In seinem Entlassungsgutachten sprach der behandelnde Psychiater seinerzeit davon, dass Angelina nur unter Einnahme dieser Medikamente wieder alleine leben könnte. Der Facharzt wies ausdrücklich darauf hin, dass, sollte sie dieser Auflage nicht nachkommen, mit einem wahrscheinlich sehr viel schwerwiegenderen Krankheitsrückfall zu rechnen sei, der dann entsprechende Gefährdungspotenziale, auch im Zusammenhang mit der Betreuung des minderjährigen Sohnes, ergeben könnte.







 

Unvorstellbar, ja für einen Rechts- und Sozialstaat Deutschland nahezu kaum zu glauben, dass Angelina einige Zeit später ihre Medikamente gerichtlich legitimiert absetzen und wegwerfen durfte.


Dies, weil nun ein von ihr selbst ausgesuchter neuer Psychiater ihr ein neues gerichtsrelevantes Gutachten geschrieben hatte, in dem dieser jetzt bestätigte, dass das Absetzen jener Psychopharmaka für den psychischen Gesundheitszustand der Patientin wohl doch keine erhebliche Gefahr darstellen würde.


Sie war zwar, auch nach diesem neuen Gutachten, immer noch psychisch krank, aber nun, nach Einschätzung dieses Gutachters, nicht mehr akut und erheblich gefährlich. Mit diesem gerichtsrelevanten Arztzeugnis beantragte Angelina Bernardo-Ansa kurzerhand bei Gericht das Wiedereinsetzen ihrer alten Rechte sowie das Zurückbringen ihres Sohnes Christiano in ihren Haushalt.







 

Der Familienrichter befragte Christiano ausdrücklich, ob er denn lieber bei seiner Schwester oder bei einem Elternteil leben und wohnen wolle. Der Junge, der sich infolge der schwerwiegenden Familienereignisse ohnehin zum Eigenschutz in sich selbst und die Computerwelt zurückgezogen hatte, erklärte daraufhin, dass er auf jeden Fall bei seinen Freunden und Schulkameraden in Angermund bleiben wolle; weshalb es sicher besser sei, bei der Mutter zu wohnen.







 

Francisco versuchte nun dem Gericht deutlich zu machen, dass er zwar einerseits den Wunsch seines Sohnes sehr gut nachvollziehen könne, dass er aber andererseits auch davon überzeugt sei, dass sein Sohn Christiano besser bei ihm und seinem Bruder in der Schweiz aufgehoben wäre. Im Wesentlichen auch deshalb, weil er bei ihm in der Schweiz neben der notwendigen Nestwärme auch wieder mehr Liebe und adäquate Förderung erführe respektive keinerlei Gefahren aus offenbar schubweise auftretenden psychischen Krankheitsverläufen ausgesetzt wäre.


Allein der Familienrichter entschied im Sinne des Kindes und damit auch im Sinne der kranken Mutter; wenn auch unter der zusätzlichen Weisung, dass das Jugendamt Mutter und Sohn weiterhin zu betreuen habe.


Beim Gedanken an diese Weisung verspürte Francisco wieder den stechenden Kopfschmerz und mit diesem die Frage, ob jene weitere Betreuung durch das Jugendamt nicht von Beginn an eine reine Aktenfarce gewesen sei?







 

Schlagartig tauchte vor seinem inneren Auge das tote Gesicht seines Sohnes auf und mit ihm ein weiteres unbekanntes Gesicht. In gleicher Sekunde spürte er den erneuten Schmerz im Kopf und wieder derart heftig, dass er sich abermals kurz vor der Bewusstlosigkeit wähnte. Aus Angst davor verstärkte er seine Anstrengungen über den Tod seines Kindes mehr zu erfahren; doch irgendetwas in ihm wehrte sich ganz vehement.


Stattdessen kroch spürbare kalte Wut und nackter Zorn in ihm auf. Er konnte jetzt in sein Inneres sehen, in seinen Körper; und sah wie alte, bereits blutig vernarbte Wunden wieder aufrissen. Er spürte wie ihn das geronnene Blut der im Grunde schon vergessen geglaubten Wunden, zusammen mit dem unerträglich tiefen Schmerz der ihn fast zerriss, in sich selbst ertränkte; er fühlte erneut absolute Ohnmacht! Wie damals hatte sie wieder vollkommen Besitz von ihm ergriffen. Damals, als er sich von diesem GFS und C. M. losgesagt hatte.







 

Es war in Genf gewesen, als er von diesem C. M.-Schergen Thomas Volker auf übelste Weise bedroht und erpresst worden war. In jenen Monaten wurde er von seinen Mitarbeitenden auf die fragwürdigen Provisionsbuchungen in ihren GFS-Abrechnungen angesprochen. Immer öfter kamen auch führende Manager aus seiner zweihundert Mitarbeiter starken Direktionsmannschaft zu ihm und baten ihn um Rat und persönliche Unterstützung bei der Aufklärung. Alle ihre bereits mehrfach und schriftlich beanstandeten GFS-Abrechnungen wiesen Monat für Monat immer wieder aufs Neue die gleichen Fehlerbuchungen auf, sodass Francisco ihnen versprochen hatte, für schnelle Klärung, Abhilfe und gegebenenfalls für Korrekturzahlungen zu sorgen.


Durch gezielte Recherchen fand er dann allerdings heraus, dass diese von seinen GFS-Agenten beanstandeten Buchungen bewusste respektive gezielte Falschbuchungen sein mussten. Beispielsweise hatte die GFS-Buchungszentrale mehrfach sogenannte ›Vertrags-Stornierungen durch den Kunden‹ gebucht, die aber der Kunde weder persönlich veranlasst noch bestätigt hatte. Waren derartige Fehlerbuchungen dann eindeutig aufgedeckt und nachgewiesen worden, entschuldigte sich die GFS-Zentrale lapidar damit, dass hier sehr wahrscheinlich ein Computerfehler vorgelegen habe. 







 

Er war sich im Grunde aber relativ sicher, dass diese monatlich gehäuften GFS-Provisionsfehlerbuchungen, sei es bei derartigen Stornobuchungen oder auch bei anderen ganz bestimmten Provisionsbuchungen an ganz bestimmten Buchungsstellen, wissentlich und gezielt manipuliert würden. Das damals – wahrscheinlich auch heute noch – greifende Provisionsabrechnungssystem, gab allen europäischen GFS-Buchungszentralen ausreichend Möglichkeit, Spielraum und Zeit, um gezielt bei den GFS-Agenten die viel Umsatz ergo auch viele Buchungssätze generierten, ganz spezielle Fehler in die Abrechnung einfließen zu lassen.







 

Der jeweilige GFS-Agenturvertrag des Agenten besagte nämlich, dass jeder Agent selbst und unverzüglich seine individuellen Provisionsabrechnungen zu kontrollieren habe und allfällige Beanstandungen schriftlich und im Detail der GFS-Zentrale anzeigen müsste. Doch wie so oft im Leben lag auch hier der Teufel im Detail respektive im Nachweisen von Fehlbuchungen.







 

Denn: Individuelle Ab- und Gegenbuchungen für Vorschüsse, Darlehensrückführungen, ratierlich wiederkehrende kleinste Provisionszahlungen, Marketing- und Materialkosten, Seminar- und Meetinggebühren, VIP-Clubreiseanteile, Stornorückbuchungen, Stornoreserven, Sonderprovisionen waren es, die das GFS-Buchungssystem äusserst anfällig, aber vor allem sehr nebulös und undurchschaubar machten.


Dies umso mehr, als dass derartig wiederkehrende Verrechnungen und Gegenbuchungen über viele Monate verteilt – aus jeweils vor- und zurückliegenden Monaten – erfolgten.







 

War nun ein GFS-Agent mit einer Abrechnung nicht einverstanden, so musste er, unter Vorlage aller beanstandeten Provisionsabrechnungen – also aus mehreren Monaten mit zighundert Buchungssätzen, oft auf zehn bis zwanzig DIN-A4-Seiten verteilt – die vermeintlichen Abrechnungsfehler ankreuzen und nachweisen. Diese so beanstandeten und aufgezeigten Fehlerbuchungen wurden anschließend von der GFS-Zentrale geprüft, was in der Regel zwei bis drei Monate Zeit in Anspruch nahm. Beanstandete Buchungen traten zuhauf auf und hatten für den Mitarbeitenden in jedem Fall bis zur Klärung und eventuellen Korrekturverrechnung eine entsprechende Provisionseinbusse zur Folge, die er dann für seine eigenen Privat- und Lebenshaltungszahlungen persönlich kompensieren musste. Viele GFS-Agenten mussten für derartige Kompensationen bei ihren jeweiligen Hausbanken teure Kontoüberziehungen eingehen. Hatte  die GFS-Zentrale dann nach Monaten den/die Fehler bestätigt, entschuldigte sie sich schriftlich bei dem Mitarbeiten- den und buchte die fehlerhaft geschuldeten Provisionen  neu.







 

Durch derartige Korrektur- oder gar Neubuchungen hatte aber der Mitarbeitende nicht zwingend mehr Geld bei seiner nächsten Provisionsauszahlung, weil ja zwischenzeitlich neue Umsatzbuchungen mit neuen Provisionsfehlerbuchungen erstellt worden waren. Ein Kreislauf bei dem es immer den gleichen Gewinner gab: C. M. und seine GFS!







 

Francisco hatte sich damals dieser nicht aufhören wollenden Mitarbeiterbeschwerden fast väterlich angenommen und hatte dabei in monatelanger Sisyphusarbeit herausgefunden, dass eben manche dieser von der GFS-Zentrale durchgeführten Provisionsbuchungen sehr viele Buchungsfehler im Bereich der Stornorückbuchungen aufwiesen. Eine Stornorückbuchung kam immer dann zum Tragen, wenn ein Kunde einen laufenden Vertrag entweder gekündigt oder in seiner Vertragssumme reduziert hatte.


Francisco hatte diese Buchungen dann verfolgt und seine Mitarbeitenden nochmals zu ihren jeweiligen Kunden gesandt, um dort erfragen zu lassen, wie der jeweilige Vertragsstatus sei.


Das Ergebnis war alarmierend gewesen. Nahezu 95% aller Stornorückbuchungen waren demnach falsch, weil die Vertragskunden weder ihren Vertragsstatus verändert noch ihre Prämien reduziert oder unbezahlt gelassen hatten. Alle so nachgewiesenen fehlerhaften Buchungen wurden von der GFS-Zentrale nach drei bis vier Monaten Prüfungs- und Bearbeitungszeit korrigiert gebucht und mit System- und Buchungsfehlern, eventuell sogar bei den Produktpartnern, entschuldigt. Gleichwohl hatten aber während dieser Prüfungsmonate jene Vertragsvermittler – und natürlich ihre Familien –, die entsprechenden finanziellen Folgen persönlich kompensieren müssen.







 

Provisionen aus derartigen Fehlerbuchungen, die von den Agenten gar nicht erst entdeckt und beanstandet worden waren, verblieben obendrein beim GFS-Konzern.







 

Als Francisco Ansa dem zwischenzeitlich von C. M. eingesetzten Schergen Thomas Volker von seinen Recherchen berichtete und ihm gegenüber auch äusserte, dass man hinter solch gehäuft auftretenden fehlerhaften Stornobuchungen doch ein System vermuten müsste, mit dem sich die GFS kontinuierlich und betrügerisch an seinen Mitarbeitenden bereichern würde, war es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen den beiden GFS-Führungsmanagern gekommen.


Thomas Volker, der von C. M. seinerzeit nach Gusto Machiavelli zum Vertriebsdirektor Schweiz erhoben worden war, hatte Francisco auf dessen Vermutungsäusserung hin süffisant ins Gesicht gegrinst und ihm entgegnet: 


»Herr Ansa, Sie haben Frau und drei Kinder – richtig? Sie sind in der Schweiz als Ausländer mit Permit B, das auf der Basis GFS-Arbeitsplatz ausgestellt wurde – richtig? Und Sie haben bei der GFS einige investive Darlehen laufen. 


Sie hängen aus meiner Sicht an einem ganz seidenen Faden. 


Wenn Sie nun nicht wollen, dass:  



•
ich diesen seidenen Faden hier und heute durchtrenne; 



•
Sie in der Folge dann arbeitslos werden; 



•
Ihre Investivdarlehen plötzlich fällig gestellt werden; 



•
Sie aus der Schweiz ausgewiesen werden, 


dann sollten Sie jetzt schnell diesen Buchungsfehlerblödsinn vergessen und sich endlich wieder um eine Umsatzsteigerung in ihrem Genfer Büro kümmern! Im Übrigen sollten Sie weniger an die Loyalität zu Ihren Mitarbeitenden denken als an die Loyalität gegenüber GFS und C. M. Ohne die GFS sind Sie nämlich ein Nichts!«








 

Francisco hatte sich nach dieser Attacke und Demütigung wie vor den Kopf gestossen gefühlt und er hatte seinerzeit gespürt, wie ihm das Blut aus dem Kopf gewichen war.


Selbst jetzt, inmitten des Flashbacks dieses Novembernebels, empfand er wieder jene Blutleere in seinem Kopf; und er erinnerte sich auch wieder an seine damaligen Gedanken: »Habe ich das richtig verstanden? Hat dieser junge Schnösel mich gerade wirklich erpresst?«








 

Er erinnerte sich an jedes weitere Wort dieses skrupellosen Erpressers: »Ich gehe jetzt zu Ihrem Stellvertreter Grothe, ein Gespräch führen. In circa einer Stunde komme ich wieder zu Ihnen, Herr Ansa, und dann möchte ich Ihre klare Loyalitätserklärung gegenüber der GFS von Ihnen hören und dass Sie diese Provisionsbuchungsfrage nicht weiter verfolgen oder gar darüber kommunizieren. Ich hoffe, wir verstehen uns, Herr Ansa!«



Francisco sah, wie er damals in eine Art Schockstarre verfallen war und nicht so recht gewusst hatte, was er machen sollte. Wie hätte er zu einer normalen Tagesordnung zurückkehren und so tun sollen, als sei nichts passiert?







 

Wieder spürte er, so wie damals, dass ihm schlagartig alle Energie verloren ging, und er spürte seine Kraftlosigkeit für eine Entscheidung. Merkwürdig, dass ihm jetzt auch sein anschließender Spaziergang am See wieder einfiel.


Er hatte damals vermutet, dass ihm ein solcher Spaziergang am See sicher guttun würde, und kurzum seine  450-m²-Penthouse-Büroetage an der Genfer Rue de Rhône verlassen. Draussen zeigte sich der beginnende Frühling  von seiner schönsten Seite und die Temperaturen lagen bereits zwischen 18 und 20 Grad Celsius. Er lief eine ganze Zeit am Seeufer entlang und seine Gedanken schlugen  so manchen Salto, sodass ihm davon regelrecht schwindelig wurde.


Und jetzt konnte er plötzlich jene wunderschöne Magerwiese von damals ganz deutlich riechen. Es war ja wirklich schon eine ganze Ewigkeit her, dass er sich mitten in eine solche Magerwiese gesetzt hatte; und noch nie im Businessanzug.







 

Die Gräser und Blüten jener wunderschönen bunten Wiesenpracht verteilten ringsherum ihren speziellen Duft. Francisco ließ den Wiesenduft tief in sein Bewusstsein und in seine Seele eindringen und so reproduzierte sich dieser wohl genau in diesem Moment.


Damals wie heute hatte es nicht lange gedauert und diese Wiesendüfte brachten ihm Lebenskraft und -energie in seinen Körper zurück.


Wieder wurde ihm klar, dass er mit seiner Vermutung zu den GFS-Buchungsfehlern genau ins Schwarze getroffen haben musste, sonst hätte dieser Thomas Volker, der Gesandte von C. M.s. Gnaden, nicht so ausgesprochen angestochen reagiert.


Doch durch das Aussprechen seiner Vermutungen hatte er wohl nach Auffassung Volkers die Firma, und nach Auffassung Meyers ihn persönlich verraten; was diese vermutete Manipulationsmaschine noch wahrscheinlicher machte.







 

Wenn er nun tatsächlich damit recht hätte, dass die GFS gezielt und bewusst Agentenprovisionen fehlergespickt bucht, dann handelte es sich hier um einen Zig-Millionen-Betrug und einen riesengroßen Finanzunternehmensskandal in Europa. 







 

Die Global Financial Services (GFS) hatte in Europa rund 12000 Voll- und/oder Teilzeitmitarbeitende respektive vertragsvermittelnde Agenten, die überwiegend solche Finanzprodukte vermittelten, die auf die allgemeine Kundenmasse, also auf den Otto-Normal-Verbraucher, zugeschnitten waren.


Allein in der Schweiz hatte die GFS nach eigenen Angaben, rund 3000 Mitarbeitende, die in den ersten zwölf Monaten des Geschäftsaufbaus Schweiz mehr als Tausendmillionen Schweizer Franken Kapitalsummenumsatz vermittelt hatten, was der GFS insgesamt, bei durchschnittlichem Provisionssatz von 40 Promille, eine Bruttoprovision von mindestens 40 Millionen Schweizer Franken pro Jahr generierte. Von diesen 40 Millionen Schweizer Franken verblieben vertragsbedingt durchschnittlich rund 30%, also 12 Millionen, als Overhead bei der GFS-Zentrale, also bei  C. M. Die restlichen 28 Millionen wurden gemäss Karriereplan pyramidal nach unten an die eigentlichen Vermittler verteilt. Der tatsächliche und ursprüngliche Vermittler des Geschäfts, der in der Regel an der Basis dieser GFS-Pyramide stand und selbst noch keine eigenen ›Verkaufsindianer‹ unter sich hatte, sondern alleine seine Kundengeschäfte generierte, bekam von seinem persönlich vermittelten Kundengeschäft durchschnittlich 35% ab.







 

Die GFS schulte ihre Agenten in internen Seminaren, dass ein Zweitberufler durchschnittlich 3000 Franken verdiene und ein Hauptberufler das Doppelte und mehr. Als Teamchef mit nur vier Mitarbeitenden würde man sein Einkommen multiplizieren, was ein Durchschnittseinkommen von 20000 Franken und mehr monatlich einbrächte und später, als ein nach Karriereplan aufgestiegener GFS-Direktor, der dann acht Teamchefs unter sich wähnte, würde dieser sein eigenes Einkommen potenzieren. 


Dieses Prinzip des Multi-Level-Marketings hätte in den letzten 40 Jahren in den USA die meisten Einkommensmillionäre hervorgebracht. Weil die GFS-Agenten aber weniger an den USA interessiert waren, wurden jeweils monatlich aktuelle Verrechnungsschecks mit den Namen und Einnahmen aktueller GFS-Direktoren großkopiert und auf Overheadfolien gezogen. Diese Folien projizierte dann der jeweilige GFS-Meetingleiter am Ende einer jeden Schulung für alle sichtbar an die Meetingwand. Die somit offengelegten Direktorenumsätze, die im Grunde aber allenfalls einen ungeprüften Bruttoanspruch widerspiegelten, lösten bei den GFS-Mitarbeitenden jeweils laute Wow-Effekte aus, weil man natürlich Einnahmen mit Einkommen verwechselte. 







 

Auf die Frage nach dem allfälligen Brutto- und Nettoverhältnis gab die GFS an, dass circa 20% der Bruttoprovision für Stornoreserven, Stornoabzüge, spezielle GFS-Altersfonds und Spenden für das GFS-Kinderpatenhilfswerk abzurechnen wären. Dass der Agent als Selbstständig erwerbender Unternehmer im Unternehmen davon auch noch seine Betriebskosten, Steuern, Altersvorsorge, Krankenversicherung und Ähnliches bezahlen musste, blieb geflissentlich unerwähnt.







 

Francisco rechnete nun weiter: Die GFS-Zentrale vereinnahmte also alle Bruttoprovisionszahlungen die aus den Geschäften ihrer GFS-Vermittlungsagenten bei Banken, Versicherungen und übrigen Finanzinstituten resultierten, auf ihrem Konzernkonto.


Legte man nun dem durchschnittlichen GFS-Agenten den von der GFS apostrophierten monatlichen Provisionsbruttoanspruch von 6000 Franken zugrunde und rechnete davon nur 5–10% als Fehlerbuchungen mit nachfolgenden Verschiebungen in der Provisionsauszahlung, dann konnte sich der GFS-Konzern zu seinen Gunsten, aber zulasten seiner Mitarbeitenden eine zusätzliche monatliche Liquidität von bis zu 1,8 Millionen Schweizer Franken verschaffen. Würde man nun weiter davon ausgehen, dass die GFS dies europaweit so manipulierte, wäre damit pro Jahr eine betrugsbedingte Zusatzliquiditätssumme von sagenhaften 45 Millionen Euro, plus Zins und Zinseszins für C. M. erreicht! Diese illegale Bereicherung respektive dieser klare Betrug mit dem Ziel der Schaffung eines finanziellen Eigenvorteils war Francisco bereits in ähnlicher Form von einigen namhaften Schweizer Banken bekannt gewesen. Diese hatten nämlich seinerzeit auch über Jahre hinweg die Valuta von Kundengutschriften verzögert und herausgeschoben und sich damit über die daraus resultierenden Zinsersparnisse liquide Vorteile verschafft. Jedenfalls so lange, bis sie höchstrichterlich gestoppt wurden und sie ihren Kunden den Zinsschaden ersetzen mussten. Strafrechtsrelevant konnte den Banken seinerzeit kein ausreichend kausaler Beweis für eine Bereicherungsabsicht geführt werden. 


Jene betroffenen Bankkunden von damals konnten die falsche Buchungspraxis außerdem viel leichter nachweisen, denn sie mussten lediglich ihr Einzahlungsdatum mit dem Datum der Bankvaluta und Bankzinsgutschrift vergleichen. Anders bei den Provisionsbuchungen der GFS-Mitarbeitenden!







 

Ein GFS-Mitarbeiter vermittelte oft auch sehr kleine Geschäfte; eine neue Kreditkarte, einen vom Kunden monatlich zu bezahlenden Sparplan, zum Beispiel über 20 oder 50 Franken, und Ähnliches, für die er sogenannte ratierlich wiederkehrende Kleinprovisionen gutgeschrieben bekommen sollte. Für jeden Vertrag und jeden noch so kleinen Provisionsanspruch wurde immer eine darauf bezugnehmende Buchungszeile in der Abrechnung erstellt.







 

Nun gesellten sich vielfach zu dieser jeweiligen Buchungszeile eine ganze Reihe von zusätzlichen Buchungsvorgängen, nämlich Ein- und Ausbuchungen von Abzügen und/oder Zusatzgutschriften, die oft auch aus Vormonaten resultierten und für die ebenfalls buchhalterisch eigene Buchungszeilen aufgeführt wurden.


Dies führte dazu, dass sich die bereits angesprochene Provisionseinnahmeformel des Multi-Level-Marketing, wonach man:


		
als normaler Agent sein Einkommen addiert,  


		
als Führungscoach/Teamchef multipliziert  





und 


		
als Direktor potenziert,  




auch auf die gesamte Provisionsbuchhaltung respektive auf die Anzahl der Buchungszeilen in den Abrechnungen auswirkte. Dies teilweise auf viele Monate – oft auf Jahre – ausgerichtete Aus- und Einbuchen von unregelmässigen, jeweils divergierenden Abzügen und unregelmässigen, jeweils unterschiedlichen Gutschriften vernebelte dem einzelnen Mitarbeitenden die Kontrolle respektive führte sie ad absurdum.


Zeigte er der GFS-Zentrale eine mögliche Fehlbuchung an, bekam er zunächst gesagt, man werde die Buchung selbstverständlich gerne prüfen. Er selbst musste dann aber dennoch weiter am Ball bleiben, denn in der Regel teilte ihm die GFS-Zentrale nicht unaufgefordert mit, ob und wann ein Ergebnis ihrer Prüfungen vorlag. Der Agent konnte eigentlich nur seine Abrechnungen weiter verfolgen und prüfen, ob irgendwann eine Gutschrift zu seinen beanstandeten Vermittlungsprovisionsbuchungen erfolgt war. War sie erfolgt und der Mitarbeitende fragte in der GFS-Zentrale nach, worin die Ursache jener Fehlbuchung gelegen hatte, so bekam er in der Regel die Antwort: Computerfehler, sorry!



Für den persönlichen Cashflow des Mitarbeitenden war aber jene Antwort ohnehin Makulatur, denn: So oder so fehlte ihm Geld; sein Geld!


»Ein Narr, wer dabei Böses denkt?«, war Francisco in den Sinn gekommen – und ob es wohl einen Staatsanwalt gäbe, der dies alles als ausreichenden Anfangsverdacht ansehen und diesem von Amts wegen nachgehen würde? 


Angelina war damals rasend vor Zorn gewesen, als Francisco ihr von seiner Vermutung mit den Provisionsabrechnungen und dem Nötigungs- und Erpressungsversuch dieses Thomas Volker erzählt hatte.


»Du musst sofort zu einem Anwalt und dich beraten lassen. Wir dürfen uns diese Sauereien nicht gefallen lassen«, hatte sie gesagt. 


Direkt am nächsten Tag war Francisco zu einem Anwalt gegangen. Ein Wirtschaftsanwalt, der vorgab, in der Schweiz und in den USA studiert zu haben und sich im internationalen Unternehmensrecht gut auszukennen. Als er diesem Anwalt seine deutschen und schweizerischen GFS-Agenturverträge zeigte und die aktuellen Geschichten erzählte, schlug dieser die Hände über dem Kopf zusammen und meinte: »Wie konnten Sie nur auf eine derartig windige Firma hereinfallen? Wissen Sie, in der Schweiz gehen wir nicht so liberal mit derartigen Firmen um und ich rate Ihnen, beenden Sie sofort alle Ihre Aktivitäten für diese Firma und kündigen Sie mit eingeschriebenem Brief fristlos. 


Herr Ansa, ich muss Sie wirklich eindringlich vor allfälligen persönlichen Rechtsfolgen warnen, wenn Schweizer GFS-Mitarbeitende wegen möglichen Abrechnungsbetrugs eine Strafanzeige gegen den GFS einreichen, dann werden Sie als verantwortlicher Büroleiter und Führungsmanager unweigerlich mit auf der Anklagebank sitzen. Steigen Sie also sofort dort aus!« 







 

Als Francisco seiner Frau gegenüber diese Warnungen des Rechtsanwaltes wiederholte, fanden sie anschließend schnell zu einem gemeinsamen Entschluss: sofort kündigen und bei der GFS aussteigen und parallel mit dem Aufbau eines GFS unabhängigen, neuen Geschäftes beginnen. Schließlich, so waren sich beide einig, stünden alle seine Genfer Mitarbeitenden und Führungsmanager auch weiter hinter ihm. Nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit und Kontakte wegen, die er zu Geschäftsführern und Führungsmanagern von massgebenden Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnerinstituten hatte. Diese Voraussetzungen prädestinierten geradezu einen GFS-unabhängigen Geschäftsaufbau?


Doch diese Rechnung sollten sie ohne Wirt gemacht haben!







 

Thomas Volker hatte seinem Herrn und Protektor C. M. natürlich unmittelbar vom Ablauf seines letzten Gesprächs mit Francisco berichtet, vor allem von dessen Mutmaßungen hinsichtlich Provisionsfehlbuchungen. Er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Ansa sich eines vereinbarten Gespräches zur Erneuerung seiner Loyalitätsbekundung gegenüber der GFS durch Büroflucht entzogen habe.







 

C. M. selbst, so hatte Francisco später erfahren, forderte Thomas Volker dann auf, sofort die Auswechslung aller Bürotürschlösser zu veranlassen. Außerdem solle er alle Genfer Mitarbeiter auf GFS-Loyalitätsverhalten einschwören und einerseits relativ unverbindlich und vage andeuten, dass die GFS anscheinend ein Betrugsverfahren gegen Francisco Ansa eingeleitet habe und andererseits unmissverständlich und kompromisslos klar, dass jeder Mitarbeitende der weiterhin Kontakt zu Ansa habe, Gefahr liefe in die Strafuntersuchungen hineingezogen zu werden. Die fristlose Kündigung des GFS-Agenturvertrages mit Schadenersatzforderungen wären die unweigerlichen Folgen.


Volker müsse unbedingt alle Kader- und Führungsleute einzeln respektive in persönlichen Gesprächen darauf einschwören. Er könne diesen Führungsleuten versichern, dass sich Carl Meyer persönlich eingeschaltet habe und notfalls mit jeder einzelnen Führungskraft einen neuen Geschäfts-, Finanzierungs- und Zukunftsplan aufstellen würde. Loyalität gegenüber der GFS lohne sich immer!







 

Am Tag nach Volkers Erpressungsversuch wollte Francisco seine Büroräume wieder betreten, um mit seinen Führungsleuten und Mitarbeitenden über die weitere Zukunft zu reden, doch stand er vor verschlossenen Bürotüren, die er mit seinen Schlüsseln offenbar nicht mehr öffnen konnte.


Mit dem Handy kontaktierte er einige seiner Führungsmanager und erfuhr dabei, was Thomas Volker als Anweisungen und Verhaltensregeln bereits herausgegeben hatte. Einem dieser Führungsmanager gegenüber erwähnte Francisco dann, was sich in jenem Gespräch mit Thomas Volker wirklich zugetragen hatte. Daraufhin versprach ihm der Kadermann, dass er allen übrigen Führungskollegen von diesem Vorfall und den wirklichen Hintergründen berichten werde.


Noch am selben Abend erhielt Francisco Besuch von seiner gesamten Kadermannschaft in seiner Privatvilla.


Ihnen gegenüber wiederholte er, was sich zugetragen und was er bezüglich der Provisionsabrechnungen herausgefunden hatte. Er betonte auch, dass es vermutlich sehr schwer sein würde, der GFS ein mutwilliges, strafgesetzrelevantes Betrugs- und Fehlverhalten eindeutig nachzuweisen. Im Gegenteil sei damit zu rechnen, dass C. M. unter Einsatz seines gesamten Geldvermögens eine Armada von Rechtsanwälten und Verbündeten gegen alle und jeden potenziell abtrünnigen Unruhestifter und/oder Kläger auffahren würde.


Niemand dürfe C. M. unterschätzen, denn der habe sicher mehr zu verlieren als jeder andere; und er habe schon so manche persönliche Schlacht – selbst gegen vermeintlich stärkere Geld- und Machtfürsten – gewonnen, wusste Francisco zu berichten.







 

An diesem Abend sprachen sich diese rund fünfzehn Führungsmanager – nach einer emotional und leidenschaftlich geführten Pro-und- Kontra-Diskussion – für eine gemeinsame und geschlossene Abnabelung und Trennung von der GFS aus.


Gleichwohl wollten sie ihre künftigen wirtschaftlichen Erfolge weiterhin gemeinsam und unter der Führung Franciscos suchen; allein in Freiheit und Unabhängigkeit von Meyer-Machiavelli!







 

Dafür wäre es nun notwendig, entsprechende Vertrags- und Abklärungsgespräche mit den im Markt einflussreichsten Finanzpartnergesellschaften zu führen. Sie alle waren sich dabei im Klaren gewesen, dass nur dann, wenn sie namhafte und renommierte Finanzgesellschaften als künftige Geschäftspartner gewinnen könnten, und nur dann, wenn diese auch bereit wären das notwendigerweise abzudeckende und nicht zu unterschätzende Delkredererisiko zu übernehmen, wäre eine gemeinsame Zukunft ausserhalb der GFS realisierbar.







 

Franciscos fristlose Kündigung schlug in den Reihen der europäischen GFS sehr große Wellen, sodass er eigentlich damit rechnete, dass sein Telefon nicht aufhören würde zu läuten. Doch hatte er sich getäuscht! Niemand hatte angerufen – bis auf einen: C. M. persönlich!


Dieser hatte zunächst in seiner gewohnt schmalzigen Art versucht, Francisco wieder um den Finger zu wickeln: »Herr Ansa, Carl Meyer hier. Sagen Sie, was ist denn eigentlich passiert?« 







 

In seiner Nebelhülle reproduzierte Francisco augenblicklich seine Gefühle von damals, und wie seine innere Stimme geschrien hatte: »Hören Sie bloss auf mich zu verarschen!« 


Doch eben nur die innere und nicht die äussere Stimme; denn die war geprägt von Diplomatie: »Ich nehme doch an, Herr Meyer, dass Thomas Volker Sie bereits informiert hat – oder nicht?« 







 

C. M. darauf: »Ich habe noch nicht persönlich mit Volker sprechen können, sondern habe nur eine Nachricht von ihm auf meinem AB gehabt. Demnach soll ich ihn zurückrufen, weil Sie Ihren Vertrag mit dem GFS fristlos gekündigt hätten. Doch das wollte ich jetzt lieber direkt von Ihnen hören! Also, was ist denn nur passiert, Herr Ansa? Sie sind doch mein bester Mann!« 







 

Gegen diesen Schleim war Francisco mittlerweile immun und er war sich absolut sicher, dass C. M. ihn hinsichtlich des Gesprächs mit Volker wieder einmal anlog, doch wollte er zunächst auf dessen Spiel eingehen. Er schilderte C. M. also wahrheitsgemäss den Inhalt des besagten Gespräches mit Thomas Volker und wie dieser versucht habe ihn brutal zu erpressen. Natürlich berichtete er C. M. auch von diesen Provisionsauszahlungsproblemen und von den seinerseits recherchierten, immensen Provisionsfehlbuchungen in der Zentrale.


Doch wäre C. M. nicht C. M. gewesen, hätte er auf Franciscos Bericht nicht mit äußerster Bestürzung reagiert. Logisch also, dass er anschließend, selbstverständlich, die sofortige Klärung dieser Buchungsvorgänge versprochen hatte. Er versprach sogar, notfalls das gesamte Computersystem prüfen und wenn nötig auch erneuern zu lassen.


Jovial lehnte er darüber hinaus das verwerfliche Verhalten und Vorgehen des Thomas Volker rigoros ab und führte weiterhin aus, dass dieser Vorgang ihm persönlich wirklich sehr leid täte. Er sprach sogar von einem persönlichen Schock für ihn, weil er dadurch nun einen seiner besten Führungsmanager verlieren würde.


Der Höhepunkt der C. M.-Echauffiertheit lag allerdings in dessen Aussage: Wenn Francisco ihn unmittelbar nach diesem Vorfall mit Thomas Volker persönlich angesprochen hätte, dann hätte er diesem Volker schon die Leviten gelesen und diese dumme Angelegenheit ohne weitere Misstöne geklärt und beendet. Doch jetzt sei leider alles Porzellan bereits so zerbrochen, dass ein Kitten nicht mehr möglich wäre.


»Ein Narr, wer Böses dabei denkt?«, war Francisco wieder spontan in den Sinn gekommen. 


Zum Abschluss dieses Telefonats – das bei Francisco auch heute noch anhaltende Übelkeit auslöste – versprach C. M., dass er sich selbstverständlich persönlich und sofort dafür einsetzen würde, dass man Francisco die noch offenen Provisionen ausbezahlen würde; denn schliesslich solle ja die Familie Ansa keinen weiteren wirtschaftlichen Schaden erleiden.


Damit er allerdings sich für die volle Auszahlung der Provisionen beim Geschäftsführer der GFS-Servicezentrale Schweiz einsetzen könnte, müsse Francisco ihm bitte zusichern, keine juristischen Schritte gegen die GFS und/oder gegen Thomas Volker zu unternehmen. Ansonsten hätte er sicher keine Chance den Geschäftsführer Schweiz von der schnellen und vollständigen Auszahlung der Provisionen zu überzeugen.







 

Francisco darauf zu C. M.: wieso denn überhaupt die Bürotürschlösser ausgetauscht worden seien, wenn die GFS doch eigentlich friedliche Lösungen bevorzuge?


Wieder hatte dieser Machiavelli des Geldes in seiner bestens bekannten Art reagiert: »Wissen Sie, Francisco, das passiert wahrscheinlich vorsorglich und automatisch, wenn fristlose Kündigungen von Verträgen in der Schweizer Zentrale eintreffen. Mit dieser reinen Vorsichtsmassnahme hatte ich persönlich gar nichts zu tun, weil ich bis heute ohnehin nicht in die Angelegenheit involviert wurde.« 







 

Das Spiel des Möchtegern-Machiavellisten war natürlich von Francisco sofort durchschaut. Er war deshalb auch nicht weiter auf dessen wissentlich gesetzte Falschaussage eingegangen, wonach nämlich die Türschlösser erst nach seiner fristlos ausgesprochenen Kündigung ausgetauscht worden sein sollten.


C. M. spielte eben wieder sein typisches Nebel- und Machtspiel und er wollte ihm weißmachen, dass eigentlich der von ihm angestellte GFS-Geschäftsführer Schweiz und nicht er solche Entscheidungen träfe. Dies erkannt, wollte er es diesem C. M. nun mit gleicher Münze zurückzahlen. Also antwortete er: »Natürlich werde ich versuchen, meine Frau und meinen Anwalt davon zu überzeugen, keine juristischen Schritte gegen die GFS zu unternehmen. Denn schliesslich habe ich jetzt ja Ihre Zusage dafür, dass Sie sich persönlich für die komplette Auszahlung aller meiner Provisionen einsetzen wollen und darüber hinaus auch die Fehlbuchungen bei den beanstandeten Provisionen erneut und unter Ihrer Aufsicht prüfen lassen.« 







 

Schon eine Woche nach jenem Telefonat hatte Francisco bei den Chefs einiger grosser Versicherungen, Banken und Kapitalproduktfirmen vorgesprochen, um mit ihnen eine gemeinsame geschäftliche Zukunft und Zusammenarbeit frei und unabhängig von der GFS zu besprechen.


Jene Gespräche führten dann in der Tat zu einer wichtigen Klärung, allerdings nur in Franciscos offensichtlich schon eingetrübten Augen für unternehmenswirtschaftliche Realitäten.


Denn wie aus einem Mund hatten alle diese hohen Finanzfirmenchefs bekundet, dass sie zwar sehr gerne mit Francisco Ansa weiter zusammengearbeitet hätten, weil sie ihn sowohl persönlich schätzten als auch mit seinen in der Vergangenheit an sie vermittelten Finanzgeschäften hochzufrieden wären, doch – und darauf dürfe er sie nun leider nicht persönlich behaften – seien sie gezwungen worden jede weitere Zusammenarbeit mit ihm abzulehnen.


Jeder Einzelne hatte ihm hinter vorgehaltener Hand noch anvertraut, dass C. M. ihn bereits kontaktiert und angedroht habe, dass die GFS seinem Institut für den Fall der weiteren Zusammenarbeit mit dem fristlos gekündigten GFS-Mitarbeiter Ansa alle Zusammenarbeitsverträge mit sofortiger Wirkung aufkündige.


Alle diese Firmenchefs waren sich unabhängig voneinander und auch ohne Absprache darin einig, dass sie diesen angedrohten allfälligen Umsatzverlust aus GFS-vermittelten Geschäftsverträgen nicht erleiden wollten. Sie könnten es sich wirtschaftlich einfach nicht leisten, auf das ansteigende GFS-Umsatzvolumen, das derzeit schon bei einigen Hundertmillionen Schweizer Franken/Euro liegen würde, zu verzichten!


Profit und Shareholder-Value kamen also auch bei den Banken und Versicherungen vor Ethik und Moral! Wow! Das war eine wichtige Ernüchterung.


Frustration, Ohnmacht und steigende Übelkeit nisteten sich nun tief in seiner so geschundenen Seele ein.


Nur wenige Tage nach diesen Gesprächen war ihm dann ein eingeschriebener Brief von einer grossen, international bekannten Anwaltskanzlei zugestellt worden.


Der unterzeichnende Rechtsanwalt stellte zunächst klar, dass er von der GFS-Schweiz AG mit der Wahrnehmung und Durchsetzung aller Rechte gegen Francisco Ansa beauftragt und gehörig bevollmächtigt worden sei. Er habe im Namen seiner Mandantin die Herausgabe aller Genfer GFS-Bürodokumente und Büroakten, Bank- und Buchhaltungsunterlagen, PC-Passwörter, Kunden- und Mitarbeiterpräsentationen bis zum übernächsten Tag, 12:00 Uhr Mittag, an seine Kanzleiadresse zu verlangen. Darüber hinaus sei der auf die GFS angemeldete Mercedes Benz mit dem Kennzeichen GE-222111 ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt mit allen Fahrzeugschlüsseln und Fahrzeugpapieren dort abzugeben.


Erfolge die Herausgabe der angeforderten Wertsachen und Dokumente nicht bis zum Ablauf der angegebenen Frist, würden die nominellen Wertbeträge aller dieser Forderungsgegenstände zuzüglich der in diesem Fall noch näher zu verifizierenden Schadenersatzforderungen aus diesem Verzug auf die dann ebenfalls unmittelbar fällig gestellten GFS-Investivdarlehensbeträge, die in Höhe von rund 600000 Schweizer Franken zulasten Francisco Ansas saldiert worden wären, auf dem Rechtsweg unmittelbar eingefordert.


Darüber hinaus hätte seine Kanzlei den Auftrag, zu prüfen, ob und inwieweit Francisco Ansa während seiner Tätigkeit für die GFS gegen geltende Schweizer Strafrechtsnormen verstossen habe.


Vorsorglich würde er schon jetzt darauf hinweisen, dass es sich bei diesen anwaltlichen Prüfungen strafbarer Handlungen unter anderem auch um strafrechtsrelevante Verletzungen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), hier zum Beispiel um Abwerbung von GFS-Mitarbeitenden für eine Konkurrenzfirma, handeln würde.


Aussagen von Zeugen, für mindestens einen Abwerbungsversuch des Francisco Ansa, würden ihm bereits vorliegen.


Er habe deshalb Herrn Ansa aufzufordern, sofort jedwede Abwerbungshandlung von GFS-Mitarbeitenden zu unterlassen. Im Falle weiteren Zuwiderhandelns würde er neben den sofortigen Strafanträgen auch zivilrechtliche Klageschritte mit Schadenersatzansprüchen geltend machen.







 

Francisco atmete tief durch; da war es also wieder: Das wahre Gesicht des Carl Meyer!


Wie hatte dieser selbstverliebte machtgeile Mensch in den Führungsmeetings immer gesagt: »Es gibt einen Fehler, den ich niemals verzeihe: Illoyalität! Wer sich einmal von mir abwendet, hat seine Chance verspielt!« 







 

Diese beiden Aussagesätze hatten ihm schon immer die fürchterliche ›Arroganz des vermeintlich Mächtigen‹ bezeugt. Auch konnte sich Francisco des Eindruckes nicht erwehren, dass hinter diesem C.-M.-Verhalten eine Selbstüberschätzung liegen musste. Viel schlimmer nagte es aber an ihm, dass er in diesem Verhalten auch ein erhebliches Mass an Menschenverachtung erkennen konnte, das er selbst offensichtlich lange Zeit einfach negiert hatte.


Wieder gewärtigte er nun dieses schaudernde Gefühl in sich, das ihn auch damals gelähmt hatte, als er sich nämlich fragte: Was sich dieser C. M. wohl noch alles einfallen lassen würde, um ihn, den Illoyalen, zu bestrafen?







 

Der erste Schuss der GFS-Anwälte zeigte ihm jedenfalls, dass ihn C. M. offensichtlich als gefährlich einstufte.


Für wie gefährlich, würde ihm schlussendlich dessen Kapitalaufwand für Anwälte, Gerichte, Detektive und Sonstiges zeigen.







 

Nun fühlte er auch wieder, wie er sich damals vor sich selbst geschämt und sich gefragt hatte: »Wieso in Gottes Namen habe ich meine innere Stimme, die mich doch über so viele Jahre immer wieder verlässlich gewarnt hat, bei diesem  C. M. überhört? Wieso habe ich mich auf einen derartigen Menschen überhaupt eingelassen?« 







 

Hatte er denn wirklich allen Ernstes geglaubt, dass es sich bei diesem Carl Meyer um einen reinen Gutmenschen handeln würde, nur weil dieser ein Kinderpatenhilfswerk sponserte bei Herrn und Frau Bundeskanzler ein und aus ging und von den Medien als der Vorzeigeunternehmer gepriesen wurde?


Ein fragwürdiger Gutmensch, der mit seinem profitorientierten Finanz- und Wirtschaftsservice, den er nach eigener Aussage a priori für Nettogeringverdiener konzipierte, weil diese Zielgruppe es verdient habe in all ihren Finanzfragen zu Altersvorsorge-, Kapital- und Sparplänen, Krankenkassen, Immobilien und Hypotheken beraten zu werden; genauso gut – wenn nicht noch besser – wie jene Großverdiener und Großvermögende, die sich gute Berater schon lange leisten konnten und würden; der dann aber in seinem gönnerhaften Unternehmensimperium Mitarbeiter betrügt um seine jovial anmutenden Spenden als Gutmensch überhaupt bezahlen zu können.


Hatte er denn allen Ernstes annehmen können, dass dieser selbstmarketingerschaffene Erfolgsmensch Carl Mayer seine Subagenten, die er als Unternehmer im Unternehmen in sein persönliches Firmenkonstrukt einspannte und die ihm diesen Europakonzern im Schweißes ihres Engagements und Umsatzes erst möglich machten, als menschlich gleichwertige, fair zu behandelnde Geschäftspartner ansehen würde?


Wer so dumm, naiv und gutgläubig war das zu glauben, so wie er, der durfte sich eigentlich nicht beschweren sondern musste kleinlaut seinen Fehler einräumen.







 

Seine Gedanken gingen weiter: Welchen Bärendienst hatte er seiner Familie erst mit dieser Blindheit erwiesen? Dabei tröstete ihn jetzt auch nicht die Gewissheit, dass Angelina lange Zeit genauso von der GFS-Geschäftsidee überzeugt gewesen war wie er selbst. Auch hatte sie ihn immer wieder weiter und weiter angetrieben, mehr und noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Büros zu eröffnen – doch blind gefolgt war allein er. C. M. hatte Angelina auch nicht von ungefähr immer wieder ins Ohr geflüstert: »Ihr Mann kann so erfolgreich werden wie ich!« 







 

Seine Frau schien sich außerdem in diesen GFS-Jahren total verändert zu haben; sie war richtiggehend geldgeil geworden.


Das Savoir-vivre, mit allem Schickimicki, Glimmer und Glamour, von St. Moritz über Nizza und L. A. bis Bora Bora, hatte für sie und selbst für die Kinder immer mehr Wichtigkeit und Stellenwert bekommen. Dafür war sie sogar bereit gewesen, zuhause auf ihren Mann, Liebhaber und Vater ihrer Kinder je länger je mehr zu verzichten.


Dennoch wusste Francisco, dass die Verantwortung für diese spätere missliche Lebenslage überwiegend, wenn nicht allein, bei ihm lag. Also ging er davon aus, dass es folglich allein an ihm sei, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, und zwar so, dass die seinerzeit doch irgendwie wieder schwanger gewordene Angelina und seine beiden Kinder möglichst wenig zusätzlich belastet werden mussten. Doch ohne wirtschaftliche Einschränkungen und Verzicht auf bisher Liebgewordenes und Gewohntes würde dies für sie alle sicher nicht ablaufen können.







 

Sein Anwalt war leider im Ausland und nur telefonisch erreichbar gewesen. So konnte er sich lediglich fernmündlich mit diesem über das Schreiben und die Fristen der GFS-Anwaltskanzlei austauschen. Dieser neue Rechtsvertreter riet ihm, auf keinen Fall die von der Gegenseite geforderten Wertsachen und Bankdokumente herauszugeben; er wolle zunächst schriftlich auf dieses Forderungsschreiben reagieren, weshalb er das besagte Schreiben per Faxzusendung erbat.







 

Zwei Tage später rief Franciscos ehemaliger Stellvertreter – jetzt neuer GFS-Büroleiter – an und forderte ihn in einem ziemlich dreisten Ton auf, alle Geschäftsgelder die sich noch auf diesem Ansa-Bürokonto befänden, auf sein neues Büro- und Namenskonto zu überweisen. Francisco antwortete ihm, dass diese Gelder so lange auf dem Ansa-Konto eingefroren blieben, bis er sich mit der GFS über alle Pendenzen einig geworden sei. Wütend legte der ehemalige Stellvertreter daraufhin den Telefonhörer auf.


Die Quittung sollte Francisco in nächster Zeit bekommen.


Sein Rechtsanwalt beantwortete zunächst diesen Forderungsbrief der GFS-Anwälte und wies die GFS-Forderungen als kausal ungerechtfertigt komplett zurück. Darüber hinaus listete er in Absprache mit Francisco die Gegenforderungen auf und setzte ebenfalls eine Frist bis zu deren Erfüllung. Sein Anwalt zeigte sich davon überzeugt, dass  C. M. respektive der GFS Vergleichsverhandlungen anbieten würden. Allein das Enfant terrible C. M. entschied sich anders.







 

Francisco bekam stattdessen einen eingeschriebenen Brief, diesmal von der Ausländerpolizei, die ihn für die kommende Woche zu einer Einvernahme in ihre Behörde bestellte. Über ein kurzes Telefongespräch hatte sein Rechtsanwalt herausgefunden, dass ihm die Ausländerbehörde vorhalten würde, dass er die Grundlage für die nach dem Ausländergesetz Schweiz einmal abgegebene Aufenthaltsbewilligung, die bei Einreise an die spezielle GFS-Tätigkeit gebunden gewesen war, verwirkt habe, da er nun nicht mehr bei der GFS Schweiz arbeiten würde. Die Behörde gab Francisco Ansa eine Frist zur Stellungnahme und wies ihn gleichzeitig darauf hin, dass er mit seiner Familie ohne neue Aufenthaltsbewilligung innerhalb eines Monats die Schweiz verlassen müsste.







 

Angelina bekam einen Schreikrampf, als sie dieser Mitteilung des Rechtsanwaltes gewahr wurde. »Aber das ist doch eine zum Himmel schreiende Sauerei«, schrie sie. »Francisco, dagegen muss der Anwalt doch vorgehen.« 







 

Sie möge sich beruhigen, hatte Francisco ihr geantwortet, der Anwalt würde ein neues Permit beantragen und dafür eine neue Begründung liefern. Vielleicht sei es für ihre Zukunft ja grundsätzlich auch besser, sich in die Deutschschweiz zu orientieren, gab er zu überlegen. Dort jedenfalls würden sie sie in ihrer deutschen Muttersprache leben und handeln und die Kinder hätten es in der Schule ebenfalls wieder leichter.







 

Angelina beruhigte sich dann schnell wieder und schien von dem Gedanken beseelt, ein neues Haus in der Deutschschweiz zu beziehen und neu einzurichten. Die Kinder mussten von diesem Gedanken auch nicht lange überzeugt werden.


Blieb allein die Frage, wie sich Francisco beruflich wieder auf die eigenen Beine stellen sollte, wenn alle seine bisherigen Finanzpartnergesellschaften, jedenfalls diejenigen, die im Markt zur Crème de la Crème gehörten, sich nicht weiter auf ihn einlassen wollten oder durften. Ohne verlässliche Verträge mit derart renommierten Finanzpartnern, ohne Geschäftspartner mit ausreichend viel Venture Capital im Rücken würde er einen solchen Geschäftsgang ein für alle Mal abhaken müssen.







 

Schon oft hatte er in den letzten Wochen darüber nachgedacht, ob er nicht einfach einmal jenen langjährigen Exchef und heute größten C. M.-Widersacher und GFS-Konkurrenzunternehmer ansprechen sollte. Seines Wissens hatte  C. M. damals in den 80ern diesen heute älteren Mann ebenfalls ordentlich übers Ohr gehauen und sich GFS-intern immer wieder mit seinem damaligen Coup gegen die NVG gebrüstet. Vielleicht hatte jener Exchef jenen Affront von damals bereits vergessen, vielleicht aber auch nicht; und vielleicht wäre dieser ja interessiert an Franciscos Sach- und Führungs-Know-how sowie am Schweizer Allfinanz- und Vertriebsmarkt. Andererseits wollte Francisco nicht Gefahr laufen, vor einen alten Fehdenkarren und persönliche Rachegelüste gespannt zu werden; und dieser ehemalige Chef hatte seinerseits auch alles andere als eine gute Reputation.


Karl-Theo Wischnewski, Grand Senior und Patron in der Branche, Gründer und Konzernleiter der NVG (Nachhaltiger Vermögensaufbau GmbH &Co.KG ), war bereits Anfang der 60er-Jahre als Führungsmanager in der Genfer IOS von Bernie Cornfeld und in den Schlagzeilen der damaligen Wirtschaftspresse gewesen. Die IOS hatte seinerzeit rund 25000 Vertreter beschäftigt, die über Telefon- und Haustürgeschäfte – vielfach an amerikanische Auslandsbürger die in Europa lebten – Anteile an rund 18 Kapitalanlagefonds verkauften. Diese Firma kontrollierte damals ein Anlagekapital von über 2,5 Milliarden USD, erlitt dann aber den Zusammenbruch infolge undurchsichtiger Kapitalverluste in den von der IOS selbst kreierten Fund of Funds sowie einer darauffolgenden Periode der Börsenschwäche. Ein großer Teil der Anlegerkunden zog daraufhin Kapital ab. Im Rahmen des damaligen Niedergangs der IOS stellten über 300 IOS-Mitarbeitende in der Schweiz, vorwiegend aus unteren und mittleren Mitarbeiterebenen, Strafanzeige gegen ihre IOS-Führenden, weil diese ihnen Unternehmensanteile an der IOS aufgedrängt hatten; Unternehmensanteile die sie teilweise mit geliehenem Geld finanzierten. Der Prozess im Jahre 1979 endete jedoch mit Freisprüchen  der IOS-Oberen, weil gegen sie kein Nachweis eines kausalen und schuldhaften Fehlverhaltens geführt werden konnte.


Francisco waren die Parallelen zwischen dem Geschäftsgebaren jener IOS des Jahres 1969 und denen der GFS von 1999 schlagartig bewusst geworden. Höchstwahrscheinlich würde er auch bei C. M.s Ziehvater und Exchef K. T. Wischnewski und seiner NVG auf entsprechende Vergleichbarkeiten stoßen.


Er hatte darüber nachgedacht, ob seine persönliche Vision von einer ethisch und moralisch sauber arbeitenden Finanzdienstleistung, die im Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden gleichsam Fairness, Transparenz und Professionalität praktiziere, vielleicht doch eher ins Reich seiner Wünsche und Träume gehöre.


Sollte er vielleicht darüber hinaus mit diesem Wischnewski und seiner NVG noch Gefahr laufen, vom Regen in die Traufe zu kommen?


Seine Alternative zu einer Kontaktaufnahme mit Wischnewski und dem NVG wäre allerdings nur, die Finanzdienstleistung und seine langjährigen persönlichen Investments in den Berufs- und Geschäftsaufbau komplett aufzugeben.


Er müsste sich dann in der Schweiz oder in Deutschland oder anderswo mit seinen nunmehr doch 45 Lebensjahren und einer mittlerweile finanziell sehr anspruchsvollen, verwöhnten Frau und drei Kindern abermals ein ganz neues Berufs- und Wirkungsfeld suchen und mit einem kompletten Neuaufbau beginnen.


Alleinlebend würde er für sich darin keine abschreckende Aufgabe sehen – doch als Familienvater und Ehemann sehr wohl.







 

Er erinnerte sich jetzt, wie er sich über die sofortige Erreichbarkeit dieses alten Mannes und Exchefs damals wunderte. Für gewöhnlich waren solche Konzernchefs always busy, also sehr schwer zu erreichen und man musste viel Geduld aufbringen und es immer wieder aufs Neue versuchen.


Als sich Karl-Theo Wischnewski am Telefon die Geschichte von Francisco Ansa angehört hatte, sagte er: »Wir müssen uns unbedingt sofort treffen. Ich lasse Ihnen ein Flugticket hinterlegen, dann kommen Sie bitte zu mir und wir sprechen in Ruhe über alles – einverstanden?« 







 

Francisco einigte sich mit diesem Wischnewski schneller, als er zuvor annehmen konnte. Es war ein sehr zweckdienlicher aber dennoch auch lukrativer Vertrag, der ihn für die NVG verpflichtete.







 

Ohne Feilschen bot ihm Wischnewski an: ein festes Nettogehalt von monatlich 20000 Schweizer Franken zu zahlen plus die allfälligen Provisionen nach NGV-Karriereplan plus eine Mercedes-Limousine als Geschäftswagen plus die Übernahme aller zukünftig anfallenden Anwalts- und Prozesskosten, die gegen die GFS und/oder gegen C. M. anfallen würden.


Somit war er mit sofortiger Wirkung oberster Landesdirektor und Geschäftsführer für die neu aufzubauende NVG-Schweiz AG.







 

Allerdings zeigte sich die NVG in ihrem Auslandsengagement anders strukturiert als die GFS. Die NVG hatte nämlich einen Auslandsgeschäftsführer, einen Mann namens Peter Franzen, der gleichzeitig auch Mitglied der Konzerngeschäftsführung war. Mit ihm sollte Francisco nach Auffassung und Wunsch des Karl-Theo Wischnewski beim Aufbau der NVG-Schweiz AG und ihrer Subfirmenstrukturen künftig eng zusammenarbeiten.







 

Mit seinem tollen NVG-Vertrag in der Tasche wollte Francisco seine Angelina überraschen und war freudig und auf direktem Weg vom Flughafen nach Hause geeilt. Er berichtete ihr dann von der wirklich guten Gesprächsatmosphäre und dass dieser Wischnewski ihm spontan und sofort zugesichert hatte, alle Anwalts- und Prozesskosten gegen C. M. und die GFS zu übernehmen und dass die NVG sehr gute Anwälte haben soll, die auch schon mehrfach gegen C. M. Prozesse gewonnen hätten. Francisco erzählte sehr emotional und freudig erregt von seinem neuen Geschäftsaufbau- und Führungsauftrag, seinem neuen Arbeitsvertrag mit Firmenwagen, Provisions- und Festgehaltzahlungen.


Im ersten Moment reagierte Angelina darauf sehr erfreut, bis sie von Francisco hörte, dass das Festgehalt auf 20000 Schweizer Franken netto festgelegt worden sei. Dann schimpfte sie los: »Bist du denn jetzt von allen guten Geistern verlassen, Francisco? Wie kannst du dich für einen solchen Hungerlohn von diesem Wischnewski verpflichten lassen? Du bist doch viel mehr wert mit dem, was du alles kannst und was du alles in diese Firma einbringen kannst!« 


Francisco war ob dieser Vorhaltungen seiner Frau sprachlos. War das wirklich seine Angelina, die das jetzt gesagt hatte?


Und war das dieselbe Frau die er liebte und die noch vor wenigen Jahren mit aller Bescheidenheit und Zurückhaltung auf jede kleinere Lohnerhöhung im Rahmen von nur 100 Franken reagiert hatte? Dieser heute derart lautstarken, mit Händen und Füßen argumentierenden Frau konnte er jetzt buchstäblich die Dollarzeichen in den Augen respektive in der Iris ablesen – und das ließ in ihm gehörige Angst aufsteigen.







 

Das Finden und Einziehen in eine neue repräsentative Villa am Vierwaldstättersee war unter den neuen Umständen relativ einfach gewesen. Selbst der Aufbau von neuen NVG-Firmenstrukturen war Francisco wieder in kürzester Zeit erfolgreich gelungen – auch wenn ihm dafür wider Erwarten nur wenige seiner alten Führungskräfte tatsächlich von der GFS zur NVG gefolgt waren. Dafür waren andere GFSler aus anderen Schweizer GFS-Büros an ihn herangetreten und baten ihn um die Übernahme in die NVG. Einige von ihnen berichteten dann, dass C. M. in diversen Führungsmeetings davon gesprochen habe, dass er ihn, Francisco Ansa, persönlich aus der Schweiz jagen würde, aber nicht ohne ihm zuvor Kopf und Eier abzuschneiden. Diese typische C. M.-Sprache mit Drohgebärden ließ nichts Gutes für die Zukunft vermuten – zeigte es Francisco doch auch, dass dieses Enfant terrible C. M. offensichtlich jetzt vor Wut auf ihn kochen musste.







 

Die nächste Attacke ließ dann auch nicht lange auf sich warten: Aufgeregt stand Angelina mit allen Kindern im Schlepptau in Franciscos neuem Luzerner Büro. »Du hast ein Einschreiben von einer französischsprachigen Behörde aus Genf: ich glaube von einem Gericht!« 


Francisco öffnete das Einschreiben und versuchte den französischen Text zu lesen und zu verstehen.


»Wenn ich das richtig verstehe, laden die mich zu einem Vernehmungstermin in der nächsten Woche bei der Kriminalpolizei in Genf vor – und wenn ich nicht erscheine, wollen sie mich verhaften.« 







 

Francisco spürte an diesem Punkt seiner Erinnerungen plötzlich einen stechenden Schmerz in der Magengrube – so wie damals, wo mit ihm auch Angelina ob dieser Nachricht blass geworden war und sie sich beide, wie von einem Schlag getroffen, auf einen Stuhl fallen ließen.


»Was bedeutet das, Francisco? Was kann die Kriminalpolizei von dir wollen; was können sie dir denn vorwerfen?«







 

Francisco versuchte nun, vor seiner Frau und seinen Kindern cool und ruhig zu bleiben, obwohl er gegenteilig fühlte.


»Keine Angst, ich werde sofort mit meinem Anwalt sprechen und der soll die Dinge direkt mit der Polizei klären. Wahrscheinlich hat ja C. M. wieder einen seiner persönlichen Giftpfeile abgeschossen, die aber oft giftiger scheinen, als sie in Wirklichkeit sind.« 







 

Der Rechtsanwalt hatte sofort nach Erhalt des Faxes mit der Kopie dieses Schreibens bei der Kantonspolizei in Genf angerufen. Dort gaben sie ihm aber lediglich die Auskunft, dass gegen Francisco Ansa diverse Strafanzeigen vorliegen würden und dass dieser deshalb einvernommen werden müsste. Das persönliche Erscheinen des Herrn Ansa sei richterlich angeordnet und bei der ersten Einvernahme sei gesetzlich kein anwaltlicher Rechtsbeistand erlaubt. Weitere Auskünfte, etwa zu der Frage, wer diese Strafanzeigen mit welchen Inhalten gestellt habe, bekam er nicht.







 

An jenem besagten Vorladungstag war Francisco mit einem beklemmenden Gefühl in das Gebäude der Genfer Kantonspolizei eingetreten. Von einem Polizeibeamten in Zivil war er in einen halbdunklen, recht kahl eingerichteten Raum mit vergittertem Fenster zum Hof geführt worden. An der linken Wand stand ein alter, weiß lackierter Holztisch mit vier ebenfalls älteren Holzstühlen; auf dem Tisch eine abgedeckte Schreibmaschine und auf dem Fensterbrett ein Telefonapparat. Über dem Tisch an der Wand hatte er ein DIN-A0-Plakat mit dem Aufdruck: ›Police de canton de Genève. La vérité vient toujours à la lumière!‹ wahrgenommen. 


Na, hoffentlich kann auch ich darauf vertrauen, versuchte er sich zu beruhigen.


In seinem dunklen Businessanzug stand er direkt vor dem einzigen Fenster zum Hof und er spürte wie diese Gitter vor dem Fenster ihm irgendwie beängstigend ins Bewusstsein eindrangen. Ein äusserst mulmiges Gefühl war in seiner Magengegend zu spüren; doch er hatte sich nichts vorzuwerfen; warum also ein mulmiges Gefühl haben?


Er wollte versuchen, ganz normal und unaufgeregt zu wirken. Doch was würde diese GFS wohl alles erfunden haben, um eine Strafanzeige gegen ihn zu begründen? Schlussendlich müssten sie doch auch mit einer Gegenklage von seiner Seite rechnen – ja vielleicht sogar mit einer Verleumdungsklage. Und was wenn diese Flics die gleich das Verhör durchführten, nur Französisch sprächen und er denen die wahren Dinge nicht recht erklären könnte? Die verstünden kein Deutsch, er spräche schlecht Französisch und im Detail verstünden sie alle Bahnhof. Das wäre dann allein für ihn der absolute GAU! Sein Anwalt hatte ihm gesagt, dass er, wenn nötig, einen Dolmetscher hinzuziehen könnte, er müsse dann einfach darauf bestehen.


Verdammt! Diese Gitter an den Fenstern die wirkten schon sehr beklemmend und er hoffte, sie deuteten auf kein böses Omen.


Dann sprang plötzlich die Tür zum Verhörraum auf und ein ziviler Polizist betrat den Raum. Wort- und blicklos deutete er Francisco mit der Hand an, auf einem Stuhl Platz zu nehmen und setzte sich selbst sofort an die gegenüberliegende Tischseite, noch bevor Francisco seinen Stuhl erreichen konnte. Der Polizist schlug eine Akte mit vielen Papieren auf und spannte wortlos und ohne Francisco eines Blickes zu würdigen, ein Formular, mit Kohlepapier hinterlegt, in die Schreibmaschine.







 

»Vous êtes Monsieur Ansa, correctement?« 


»Oui! Mais je parle très mal français, Monsieur« antwortete Francisco und fragte ihn dann: »Parlez vous allemand?« 


Der Polizist blickte daraufhin auf und antwortete ihm: »Ja! Isch werde versuchen auf Deutsch sprechen. Wir missen erst mal Personalien einfillen. Donc! Vous êtes, pardon: Sie sind Monsieur Francisco Ansa?« 


Francisco nickte auf diese Frage nur, doch der Polizist bemerkte und akzeptiert es.


»Monsieur Ansa, wann sind Sie geboren und wo?« 







 

Bis Francisco nun seine gesamten Personalien angegeben und auch vorgetragen hatte, wie und zu welchem Zweck er mit der GFS in die Schweiz gekommen war, war einige Zeit vergangen. Der Polizist hatte seine Angaben im Zweifingersystem in die Maschine getippt und musste zwischenzeitlich ein neues Blatt in die Schreibmaschine einspannen.


Dann endlich eröffnete er Francisco, dass ihm diverse Strafanzeigen gegen ihn vorliegen würden, ging aber gleichwohl auf deren Inhalte nicht weiter ein.







 

»Ist es richtig, dass Sie nicht mehr für die Global Financial Services (Schweiz) AG arbeiten und dass Sie ohne eine neue Arbeitsstelle sind, Monsieur Ansa?« 


Francisco versuchte dem Polizisten nun zu erklären, dass er seinerzeit auf Anraten seines Rechtsanwaltes fristlos bei der GFS gekündigt hatte, dass er aber nun seit drei Wochen für einen neuen Arbeitgeber, die NVG-Schweiz AG in Luzern arbeiten würde.


Ob Francisco eine gültige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die Schweiz, ein Permit, besitzen würde, wollte der Beamte wissen.


»Ja! Mein Anwalt hat mir gerade gestern mitgeteilt, dass er nun die neue Aufenthaltsbewilligung mit der Ausländerpolizei in Luzern geklärt hat.« 







 

»Monsieur, was war der Grund für Ihre fristlose Kündigung?« 


Francisco musste unauffällig etwas nach Luft ringen, denn er spürte innerlich doch mehr Aufregung in seinem Körper, als er sich vorher eingestanden hatte. Einmal gut durchgeatmet, erzählte er dem Polizisten, wie, warum und womit ihn der neue GFS-Vertriebschef für die Schweiz – ein Deutscher aus München namens Thomas Volker, der seinerzeit erst wenige Wochen in dieser Vertriebscheffunktion gearbeitet und dafür sicher keine gültige Arbeitserlaubnis gehabt habe – erpresst hatte.


Die Aussagen tippte der Polizist ins Protokoll ehe er als Nächstes wissen wollte, ob Francisco für die GFS Mitarbeitergelder auf seinem persönlichen Konto zu verwalten gehabt hatte.


Francisco Ansa verstand sofort, worauf diese Frage zielte.


Nein, so könne man das sicher nicht sagen! Richtig sei, dass sie damals, bevor sie von der GFS-Deutschland in die Schweiz gesandt worden wären, von den Schweizer GFS-Anwälten, von der GFS-Schweiz AG und dem obersten Konzernchef Carl Meyer eine Zusage erhalten hätten, wonach sie in der Schweiz genauso würden arbeiten können wie bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland: nämlich als selbstständige Unternehmer im Unternehmen, auf eigene Unternehmensrechnung und eigenes Risiko. An diesem Status der Selbstständigkeit, so habe es damals geheißen, ändere sich in der Schweiz nichts. Wie sich dann aber später herausgestellt habe, war dieses Versprechen und diese Information eine Falschaussage, von der sie bis heute nicht wüssten, ob sie absichtlich oder unabsichtlich gemacht worden sei. Denn schliesslich könnten seit jeher Ausländer in der Schweiz erst nach fünf ununterbrochenen Aufenthaltsjahren im Land mit einer Niederlassungsbewilligung, dem Permit C, rechnen und damit eine Selbstständigkeit begründen und führen.


Francisco erklärte dem Polizisten weiter, dass die GFS respektive Herr Meyer, ihnen damals versprochen hätten, diese Angelegenheit über Fachanwälte verbindlich regeln zu lassen, denn das Unternehmenssystem der GFS würde ja gerade und ausschliesslich auf dieser selbstständigen Unternehmerbasis geführt, damit die GFS die Betriebskosten und -risiken ihrer GFS-Vermittlungsagenturen für sich selbst ausschließen könnte.







 

Erst nachdem er mit seiner Familie, das heisst mit Frau und seinen beiden schulpflichtigen Kindern, in die Schweiz eingereist war respektive bereits schon einige Wochen in Genf gewohnt hätte, wäre ihm von der GFS eröffnet worden, dass er offiziell zunächst kein eigenes Unternehmen haben könnte, weil die Anwälte dazu mit den Schweizer Behörden noch diverse Abklärungen zu machen hätten.


Er habe dann damals aufgrund der angeblich komplizierten Ausländergesetze vorübergehend und nur im Außenverhältnis – eben für diese Schweizer Behörden – einen Angestelltenvertrag bekommen. Darüber hinaus sei ihm zugesagt worden, dass er weiterhin, aber eben zunächst nur im GFS-Innenverhältnis, ein selbstständiger Unternehmer bleibe, der auch weiterhin auf eigene Rechnung und Risiko arbeiten müsste.


Erst viel später hätte er festgestellt, dass ihm mit dieser Regelung noch ganz andere erhebliche Nachteile, unter anderem bei den Steuern, entstanden seien. Er habe dann leider auf dieser fehlerhaften Basis der Schein-Selbstständigkeit auch eigene Bankconti einrichten müssen, um zu seinen Agenturtätigkeiten auch geregelte Finanzabläufe sicherzustellen. Die GFS habe leider kein Geschäftskonto bereitgestellt, sodass er auf seinen Namen zwei private Bankconti bei der SBG in Genf einrichten musste. Das eine für die rein privaten Bankgeschäfte der Familie, das andere für die geschäftlichen Transaktionen seiner diversen GFS-Agenturbüros.


Francisco erklärte dem Beamten dann weiter, wie diese Geldflüsse aus Provisionen, Provisionseinnahmen, Vorschüssen auf Provisionen, Kosten- und Anteilsverrechnungen im Allgemeinen abliefen:


Die Basis für alles sei der allgemeine GFS-Agenturvertrag auf Basis des Schweizer Obligationenrechts gewesen. Dieser Vertrag, der von GFS-Anwälten bewusst auf zig Vertragsseiten verteilt und kompliziert helvetisiert worden sei, sicherte zuallererst die Grundsätze und Vorteile für den GFS-Konzern. Hiernach hatten sich alle Agenten und Agenturen die sich unter das Label des GFS begeben hatten verpflichtet, ausschließlich als Subunternehmer für den Serviceprovider GFS zu arbeiten. Weiterhin waren sie damit verpflichtet, ebenfalls ausschließlich nur jene Finanzprodukte zu vermitteln, die allein der GFS-Provider mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzpartnern ausgehandelt und vertraglich vereinbart hatte. 


Alle Kunden für diese Finanzvermittlungsprodukte musste der jeweilige Agent respektive seine Subunternehmung/Agentur natürlich ebenfalls ausschließlich selbst akquirieren.







 

Selbstredend hatten sich die Agenten damit ebenfalls verpflichtet, alle ihre Betriebskosten als Subunternehmer selbst zu tragen respektive alle ihre gesetzlich obligatorischen Abgaben für Krankenkasse, Alters- und Hinterbliebenenvorsorge, Zusatzvorsorge, Unfallversicherung, Invalidenversicherung, Betriebsversicherungen und Steuern auf eigene Rechnung abzuführen.


Schlussendlich war jeder Agent vertraglich verpflichtet worden, seine Finanzvermittlungsgeschäfte sprich Kundenverträge ausnahmslos beim GFS-Konzern zu deren Abwicklung einzureichen und ebenfalls die dafür zustehenden Vermittlungsprovisionen, die ihm gemäss dem in den Vertrag eingebundenen Karriere- und Provisionsplans berechnet wurden, ausschließlich beim GFS-Konzern einzufordern.


Darüber hinaus galt die Vertragsabsprache, dass allein der GFS-Konzern alle von den Finanzproduktpartnern gezahlten Brutto-Vermittlungsprovisionen die seine Subunternehmer und Agenten auf eigene Rechnung und Risiko generierten, auf seinem Konzernkonto vereinnahmen durfte.


Allein jene Basis-, Produktvermittlungs- und Kooperationsverträge die der GFS-Konzern mit den zahlreichen Banken, Versicherungen und anderen Finanzproduktpartnern abgeschlossen hatte, die Auskunft hätten geben können über die von den Finanzproduktpartnern tatsächlich zu zahlenden Bruttoprovisionen und Valutazeitpunkte, blieben den GFS-Subunternehmern immer unbekannt. Das diesen Subunternehmern damit wichtigste Betriebsgrundkenntnisse, ja verlässliche Steuerungs- und Interventionsinstrumente fehlten, weil ihnen der Zugang zu den tatsächlichen Brutto-Cash-Flow-Daten fehlte, hielt Francisco für reines GFS-Kalkül.







 

Damit diese kalkulierte Intransparenz nicht auffalle und Unruhe stifte, habe der Konzern eine Scheintransparenz zu diesen Bruttoeinnahmekonditionen in den GFS-Karriereplan eingearbeitet und seinen eigenen GFS-Overhead mit rund 29% angegeben. Diese Angabe wurde von den GFS-Subunternehmern im Sinne von Treu und Glauben als Wahrheit angesehen und akzeptiert. 


Erst Jahre später nach seiner Kündigung bei der GFS, als er die NVG-Schweiz AG aufbaute, bekam Francisco solche Basis- und Bruttoverträge mit Banken, Versicherungen und anderen Kapitalproduktgesellschaften zu sehen und stellte dann fest, dass der GFS-Konzern auch hier seine Agenten belogen und betrogen haben musste. Denn der Overhead der sich aus diesen Verträgen berechnen ließ, belief sich demnach nicht nur auf 29% der Bruttoprovisionssumme, sondern teilweise auf bis zu 47 Prozent.


Ein Skandal, der ebenfalls bis heute nicht publik wurde!


Francisco zeigte dem Polizisten weiter auf, dass die Agenten auf Basis des Agenturvertrages und Karriereplanes ab der ersten Teamleiter- und Führungsstufe auch allgemeine Betriebskostenbeteiligungen zu tragen hatten.


Da waren beispielsweise solche an der sogenannten Corporate Identity, nämlich für GFS-Marketingmaterial, GFS-Accessoires, GFS-Meetingfolienordner, VIP-Clubbeteiligungen und vieles mehr, die ihnen direkt von der GFS-Konzernzentrale von ihrem Provisionskonto abgebucht wurden, und solche Kosten für untergemietete Büroräume und Büroservices in den örtlichen GFS-Subunternehmeragenturen. Diese Kosten für Untermiete, IT, Telefonie und Sekretariatsdienste, wurden direkt vom Agenturniederlassungsleiter in Rechnung gestellt. Die jeweilige Rechnungssumme wurde dann von den Subagenten auf das Konto des Niederlassungsleiters überweisen. Francisco schlussfolgerte, dass also von ihm keinerlei Mitarbeitergelder treuhändisch verwaltet wurden. Sein persönliches Bankkonto, das auf seinen Namen für seine Betriebskosten eingerichtet worden sei, verwendete er lediglich dazu, um von seinen Subagenten die vertraglich vereinbarten Betriebskostenanteile vereinnahmen zu können.


Der Polizist hakte nochmals nach. Die GFS würde Francisco Ansa vorwerfen, Geld seiner Mitarbeiter veruntreut zu haben. Was er dazu sagen würde?


Francisco Ansa wiederholte vollkommen ruhig, dass er darauf gerade vorher geantwortet hätte und dass dieser Vorwurf vollkommen frei erfunden und unwahr sei, weil es keine Treuhand von Geldern gegeben hätte. Tatsache sei all das, was er zuvor schon ausgeführt habe. Dies könnte im Übrigen auch über die angesprochenen Subagentenverträge belegt werden.







 

Nachdem der Polizist alle seine Fragen mit Francisco geklärt hatte, wies er ihn darauf hin, dass nun das Untersuchungsrichteramt sein Protokoll bekäme und die Untersuchung entweder weiterführen und/oder über die Strafanträge entscheiden würde; und dass er sich bis zur abschließenden Klärung zur Verfügung halten und veränderte Aufenthaltsorte mitteilen müsse; die Schweiz dürfe er bis zur Klärung nicht verlassen.


Dann ließ der Kriminalbeamte Francisco Ansa gehen.







 

Als er endlich das Genfer Polizeigebäude wieder verlas- sen durfte, sog er gierig die CO2-verschmutzte Stadtluft in sich auf und fühlte sich – selbst mit dieser – sofort viel wohler.


Auf dem Weg zum Parkhaus bemerkte er, dass ihm seine Knie nachträglich weich wurden. Er setzte sich in seinen Wagen, machte für einen Moment die Augen zu und konzentrierte sich bewusst auf seinen Atem. Er öffnete die Augen als er sich besser fühlte. Doch genau im Bruchteil dieser tausendstel Sekunde fiel sein Blick durch den Wagenspiegel der Beifahrerseite auf eine männliche Gestalt, die gerade neben seinem Wagen abgetaucht war. Mit einem Satz hatte Francisco die Wagentüre aufgerissen, war aus dem Wagen gesprungen und um seinen Mercedes herumgesprintet. Leider nicht schnell genug, denn er hatte der Gestalt nur noch hinterhersehen können, wie diese hinter der nahe gelegenen Parkhaustüre fluchtartig verschwunden war.







 

Also doch, schoss es ihm blitzartig durch den Kopf. Francisco hatte nämlich schon in den letzten Tagen immer wieder das Gefühl gehabt, von jemandem verfolgt und beobachtet zu werden. War er jetzt auch schon das Ziel von Observationen? Wenn das so wäre, dann konnte ja dahinter nur C. M. stehen. Aber mit welchem Ziel und was könnte er denn herausfinden wollen?


Er ermahnte sich wachsam zu bleiben aber Angelina und die Kinder nicht mit diesen erneuten Vorkommnissen zu verängstigen.







 

Nach dem Vorfall war er direkt in sein Büro gefahren, um von dort aus seinem Anwalt zu berichten. Der Rechtsanwalt versprach mit dem Untersuchungsrichter Kontakt aufzunehmen, um gegebenenfalls schon im Vorfeld weitere Untersuchungen stoppen zu können.







 

An diesem Abend war es spät geworden, wohl schon nach 22 Uhr, als Francisco sein Büro verließ. Wie immer ging er zu seinem Fahrzeug in die Tiefgarage des Bürogebäudes. Dort knipste er das Licht an und stellte fest, dass die Ausleuchtung des gesamten Tiefgeschosses schwächer war als sonst. Offensichtlich waren einige Neonlichtröhren defekt.


Ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen, war er in die Richtung seines Wagens gegangen. Etwa auf halber Wegstrecke, ging das komplette Licht in der Garage plötzlich aus. Auf der Stelle machte er kehrt, um den nächsten Lichtschalter zu suchen. Dazu tastete er sich im Dunkeln Schritt für Schritt bis an jenen Betonpfeiler heran, an dem er den nächsten Lichtschalter vermutete. Doch noch ehe er den Schalter betätigen konnte, sprang hinter ihm mit lautem Knarren die Tür des Treppenhauses auf, wodurch ein Lichtstrahl in das Dunkel des Garagenraumes fiel. Zeitgleich war ganz in seiner Nähe mit lautem Getöse etwas Metallenes auf den Garagenboden gefallen. Aufgeschreckt blickte Francisco in die Richtung dieses lauten Geräusches, konnte aber nur noch sehen, wie ganz am andern Ende der Garage eine dunkle Gestalt aus der Seitentür des Garagentores heraussprang. Eine hundertstel Sekunde später wurde das Garagenlicht von jenem Mann angeknipst, der aus dem Treppenhaus in die Garage gekommen war. Ohne Francisco respektive die mysteriöse dunkle Gestalt bemerkt zu haben, stieg dieser Mann in einen gelben Porsche und brauste in die Nacht hinaus.


Francisco, vom Schreck noch gekennzeichnet, stand wie einzementiert neben dem Betonpfeiler, bis erneut das Licht ausging. Einige Minuten war er ohne jede Regung stehen geblieben und hatte innerlich aufgewühlt in sich und in das Garagendunkel hineingeatmet. Mit klopfendem Herzen betätigte er nun den Lichtschalter und hielt nach jenem metallenen Gegenstand Ausschau. Als er ihn gefunden hatte, zuckte er abermals tief erschrocken zusammen; in der Hand eine Eisenstange. Mit schnellen Schritten ging er zu seinem Wagen, warf die Eisenstange in den Kofferraum, setzte sich eiligst hinter das Steuer und verriegelte alle Türen; erst jetzt wagte er sich ruhiger durchzuatmen.


Interpretierte er diese Situation jetzt richtig? Sollte diese Eisenstange wirklich das sein, was er vermutete: ein Totschläger!? Oder wollte man ihn damit nur einschüchtern und warnen?


Die Weichheit seiner Knie spürte er noch viele Minuten lang, bevor er sich einigermassen von diesem Schreck erholte. Er beschloss sofort seinen Anwalt zu informieren und mit ihm abzusprechen ob und wie man gegebenenfalls die Polizei involvieren müsste.


Der Anwalt plädierte für eine Strafanzeige gegen unbekannt, um den Vorgang polizeiaktenkundig zu machen. Ausserdem ermahnte er Francisco zur dringenden Vorsicht, geschäftlich und privat.


Francisco musste nun auch Angelina von diesen Vorfällen erzählen; denn schliesslich war auch sie zur erhöhten Vorsicht aufgerufen. Angelina regte sich allerdings fürchterlich auf und wütete gegen diese Mafiamethoden der GFS und ihres Paten C. M.







 

In den nächsten Wochen hatten sie sich einer erhöhten Achtsamkeit hingegeben, obgleich zunächst nichts Weiteres passiert war.


Der Auf- und Ausbau der NVG-Schweiz AG und ihrer neuen Strukturen schritt bestens voran und Francisco erreichte bereits wieder monatliche Umsatzkennzahlen aus vermittelten Kapitalgeschäften in Höhe von 50 Millionen Schweizer Franken.


Zwischenzeitlich meldeten sich auch immer mehr Kadermitarbeiter und Verkaufsagenten aus den Reihen der GFS bei ihm. Sie alle wollten gerne zu ihm in die NVG wechseln, sprachen aber von riesigen Ängsten vor den möglichen Konsequenzen die Carl Meyer gegen sie auslösen könnte.


Karl-Theo Wischnewski, der NVG-Patron, hatte Francisco zugesagt, dass er allen Mitarbeitern der GFS für den Fall ihres Wechsels in die NVG kostenlosen juristischen Beistand über die Anwälte der NVG zusagen würde. Im Bedarfsfall könnte Francisco auch jene wechselbereiten GFSler mit monatlichen Überbrückungs- und Sonderbonuszahlungen zu einem sofortigen Wechsel zu motivieren versuchen. Allerdings hatte Wischnewski festgelegt, dass solche Wechsel zuvor mit den NVG-Anwälten auf wasserdichte Vorgehensweisen und Vertragsgrundlagen abzustimmen seien. Nicht ohne eine gewisse Genugtuung in der Stimme fügte der NVG-Patron abschliessend noch hinzu, dass es in Deutschland mittlerweile eine zunehmende Gerichtsklagewelle von Ex-GFS-Mitarbeitenden gegen den GFS-Konzern geben würde. In vielen deutschen Landesteilen hätten sich entsprechende Klagegemeinschaften gebildet, um der grossen Kapitalmacht des Carl Meyer entgegentreten zu können.


Francisco kontaktierte daraufhin einige seiner ehemaligen deutschen GFS-Führungsmanager und erfuhr von denen, dass viele seiner ehemaligen Mitarbeitenden – die er damals bei seinem Wechsel in die Schweiz mitsamt seiner Firmenstruktur an die GFS veräußern musste – mittlerweile gekündigt hätten. Als Hauptkündigungsgrund sollen die meisten angegeben haben, dass sie viel weniger Nettoprovisionen ausbezahlt bekommen hätten, als ihnen die GFS immer wieder versprochen habe. Auch sei ihnen die monatliche Provisionsabrechnung ziemlich undurchsichtig vorgekommen und viele Provisionszahlungen seien ihnen erst viele Monate später nach Reklamationen ausbezahlt worden. Es sei bei manchen Mitarbeitenden gar zu erheblichen Finanz- und Existenznöten gekommen, die in einigen Fällen sogar zu Selbsttötungen geführt habe.


Einen schockierenden Suizid habe es unter anderem auch bei Detlef Eckel, einem ehemaligen deutschen Führungsmitarbeiter Franciscos gegeben. Dieser Ex-Führungsmanager habe offensichtlich für sich keinen anderen Weg mehr gesehen, weil die GFS seinen persönlichen Privatkonkurs regelrecht provoziert hätte. Die Frau von Eckel habe ihren Mann seinerzeit im Keller aufgehängt vorgefunden, weshalb auch sie versucht habe, sich und ihre Kinder mit Schlaftabletten zu töten. Gottlob seien sie und die Kinder rechtzeitig gefunden und gerettet worden.


Francisco war schockiert und wütend zugleich gewesen ob dieser fürchterlichen Berichterstattungen. Gleichzeitig fürchtete er, dass die vielen Existenzen und Menschenleben die C. M. und sein GFS auf ihrem Gewissen trugen, leider keine irdische Sühne fänden, weil eine klare Beweisführung zu vorsätzlich organisierten, manipulierten Provisionsabrechnungen durch die GFS-Zentralen nur sehr schwer zu führen sein würde.







 

Selbst für jenen unwahrscheinlichen Fall des Gerichtsprozesses hätte sich C. M. sicherlich gewappnet. Er würde sich herausreden mit technischen Fehlern im Computer- und/oder Softwaresystem und würde wahrscheinlich dann nachweisen, dass er an den Fällen von tatsächlich aufgedeckten Provisionsbuchungsfehlern persönlich und kausal ohnehin schuldlos war und darüber hinaus zwischenzeitlich alle jene fehlerhaft verbuchten Provisionen, wenn auch um einige Monate verspätet, an den/die Mitarbeiter ausbezahlt hatte. Und absolut sicher, würde C. M. für sich persönlich wieder einen Vorteil ziehen und aus alledem noch als fairer, jovialer und gönnerhafter Mensch hervorgehen.







 

Francisco war sich sicher: Meyer hatte eine 99,9% perfekte Provisionsnebelmaschine kreiert, die für die GFS und ihn als Mehrheitseigentümer jeden Monat zusätzliche Unternehmensliquiditätssummen im Bereich zweistelliger Euromillionen generierte, ohne dass jemals jemand eine Buchungsmanipulation würde nachweisen können.


Selbst wenn irgendein Staatsanwalt in Europa in diesen vielen sicher noch unterschiedlichen Aussagen und Abrechnungen jener Mitarbeiter einen begründeten und ausreichenden Anfangsverdacht für eine Strafuntersuchung sehen würde, so hätte dieser zu guter Letzt wahrscheinlich doch viel zu geringe Ressourcen, um diesen Betrugsnebel so weit lichten zu können, dass es vor einem Gericht zu einer Verurteilung der GFS und ihrer Verantwortlichen reichen würde.


Für einen solchen Fall der Fälle hatte sich C. M. außerdem, ganz im Gusto Machiavellistischer-Machtstrukturen, für derartig existenzbedrohende Anschuldigungen und Anfeindungen auch noch mit anderen Gut-Menschen in seinen Aufsichtsräten umgeben und abgesichert.


Dieses Who is Who aus Wirtschaft und Politik würde sich schon allein zum Eigenschutz auf den entsprechenden Machtebenen zu wehren und zu arrangieren wissen; schlussendlich könnte es ja in einem denkbaren Gerichtsanklagesog auch einen Schatten auf ihrer eigene Vita und Verantwortlichkeit geben; und dass sie eventuell zugeben würden als renommierte Aufsichtsratspersönlichkeiten schlichtweg keine Ahnung von dieser GFS-Unternehmung und ihrer Abrechnungspraxis gehabt zu haben, weil sie sich eigentlich wenig bis gar nicht um die tatsächlichen Geschäftsgebaren kümmerten, dünkte Francisco, vor allem in Zeiten einer New and Good Corporate Governance, sehr unwahrscheinlich. 







 

Nach Wochen harter Managementarbeit mit vielen Meetings, Seminaren und aufwendig administrativen Führungsaufgaben hatte Francisco diesen C. M. und seine GFS schon fast vergessen. Lediglich Angelina erinnerte ihn immer wieder daran, dass er doch seinen nicht unerheblichen Provisionsanspruch bei der GFS endlich einmal einfordern sollte. Sie führte weiter an, dass seinerzeit die ganze Familie für den Aufbau der GFS-Agenturen in Deutschland und der Schweiz auf so vieles hätte verzichten müssen, dass sie diesem C. M. nicht einen Rappen oder einen Cent schenken wolle. Francisco stimmte ihr im Prinzip zwar zu, doch scheute er sich innerlich diesen Ball wirklich loszutreten. Schon bald sollte er merken, dass sein Bauchgefühl ihn nicht getrogen hatte. 


Es war am Morgen eines jener eher selten eingetretenen Tage, an denen er sehr früh erwacht war, weil ihn eine innere Unruhe aus dem Bett getrieben hatte. Anders als sonst schlich er sich ohne Frühstück aus dem Haus und wollte im Büro noch einmal die Inhalte seines anstehenden Führungsmeetings durchgehen.


In einer Bäckerei holte er sich schnell ein Croissant und wollte sich dies zusammen mit einem Kaffee im Büro gönnen, während er sich auf das Führungsmeeting, das um 10:00 Uhr stattfinden sollte, vorbereitete. Um 09:45 Uhr – er entwickelte gerade einen wichtigen und guten Gedanken den er in das Meetingkonzept einarbeiten wollte – klingelte das Telefon. Er war erstaunt und auch etwas ungehalten, denn er hatte seiner Sekretärin aufgetragen ihn auf keinen Fall zu stören. Aus diesem Grunde ignorierte er auch zuerst die Klingelrufe. Als diese jedoch nicht aufhören wollten, nahm er den Hörer ab.


»Herr Ansa, Ihre Frau muss Sie dringend sprechen«, übermittelte ihm seine Sekretärin. 


Francisco antwortete ihr nun etwas unwirsch: »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich auf keinen Fall gestört werden will. Fragen Sie bitte meine Frau ob es wirklich so wichtig ist.« 


Nach einigen Sekunden klingelte das Telefon erneut.


»Ihre Frau sagt, es sei wirklich sehr wichtig und sie müsse Sie jetzt sofort sprechen.« 


Francisco drückte daraufhin die Gesprächsübernahmetaste:


»Schatz, du wirst es nicht glauben, dieser Meyer hat uns jetzt tatsächlich Betreibungen über 789275 Schweizer Franken ins Haus bringen lassen. Gerade war ein Betreibungsbeamter hier und hat sie abgegeben! Du musst sofort den Anwalt einschalten und jetzt endlich gegen den Typ klagen!« 







 

Den weiteren Redeschwall Angelinas mit kräftigen Beschimpfungen und Kraftausdrücken gegen C. M. und seine GFS hörte Francisco nur noch mit halbem Ohr. Zu sehr war ihm die Betreibung und Forderungssumme in die Knochen gefahren.


Natürlich wusste er, dass alle Betreibungen in der Schweiz nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SCHKG) vom zuständigen örtlichen Betreibungsamt ausgestellt und in ein öffentlich zugängliches Betreibungsregister eingetragen wurden. Dies würde nun postwendend Auswirkungen auf seine persönliche Reputation respektive auf Kreditwürdigkeit und Bonität bei Banken, Unternehmen und Immobilienbesitzern haben. Denn jeder Vermieter von Häusern und Wohnungen verlangte grundsätzlich einen solchen Auszug aus dem Register. Selbst ein späterer amtlicher Zusatzvermerk zur Betreibung wonach ein ›Rechtsvorschlag erhoben‹ worden sei – welchen er selbst natürlich auch sofort veranlassen würde – würde zunächst nichts ändern, weil der Grundeintrag mit Nennung der Schuldensumme bis zu einer gerichtlichen Klärung im Register bliebe. 







 

Er hatte Angelina dann versprechen müssen, sich sofort mit dem Anwalt ins Benehmen zu setzen, um entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nur so war seine Frau einigermaßen zu beruhigen gewesen.


Er selbst allerdings fuhr nun komplett neben der Spur, sodass er seinen Stellvertreter bitten musste, das Führungsmeeting in seiner Hauptniederlassung zu übernehmen.







 

Sein Rechtsanwalt war leider auch nicht erreichbar gewesen und so hatte er sich an einen anderen Anwalt, der angeblich Spezialist in Sachen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht war, gewandt. Dieser bot ihm allerdings erst einen schnellen Termin an, nachdem er hörte, um wen, was und welche Streitsumme es sich handelte. Jener Jurist, seines Zeichens Dr. lic. iur., skizzierte Francisco die weiteren möglichen Ablaufszenarien:







 

Szenario Nr.1 als normales und chronologisches Vorgehen:


		Widerspruch des Betriebenen mit Rechtsvorschlag, Frist für diesen Rechtsvorschlag 30 Tage.


		Gläubiger stellt Antrag auf Rechtsöffnung, Frist für diesen Antrag 1 Jahr.


		Rechtsöffnung wird durch das Gericht erteilt und Hauptverhandlungstermin verkündet.









 

Die Kosten dieses Szenarios würden je nach späterem Gerichtsentscheid anteilig auf die Parteien verteilt.


Bei dem Streitwert von 789000 Schweizer Franken lägen diese insgesamt sicher bei 20000 bis 25000 plus Anwaltskosten von circa 10000 bis 15000 Schweizer Franken.







 

Szenario Nr. 2 als Dringlichkeitsvorgehen:


		Feststellungsklage des Betriebenen.


		Dafür Kostenvorschuss an die Gerichtskosten gemäß Streitwert circa 20000 bis 25000 plus zusätzliche Kosten für Zeugentermine circa 6000 bis 10000 Schweizer Franken eventuell mehr.


		Gerichtstermine abhängig von Gerichtsbelastung Beweisführungs- und Zeugenaufwand.


		Klageentscheid, Kosten und Entschädigungen je nach Gerichtsbeschluss.









 

Diese beiden Szenarien zeigten Francisco auf brutale Weise, dass er im Grunde keine Chance haben würde als Gewinner aus dieser Betreibungsattacke hervorzugehen.


C. M. hatte eigentlich, so oder so, schon gewonnen, denn: Würde er Szenario 1 wählen, würde er wahrscheinlich ein ganzes Jahr darauf warten müssen ob C. M. den Schritt des Rechtsöffnungsantrages überhaupt geht. Während dieser langen Wartezeit stünde der GFS-Forderungs- und Schuldenbetrag in jedem Fall in seinem Betreibungsregister und verursachte Folgereaktionen in seinem Umfeld.


Würde er Szenario 2 wählen, müsste er mindestens 40000 Franken Vorkasse berappen und wahrscheinlich noch viel mehr, da die GFS das Verfahren so weit und so lange wie möglich hinauszögern und verschleppen würde, bis ihm finanziell die Puste ausginge. Das Prozessrisiko wäre sehr hoch, weil Gerichte derartige Prozessausgänge gerne in einem Vergleich zu klären versuchten, womit er unter dem Strich sehr wahrscheinlich noch draufzahlte.


Am nächsten Tag kam Francisco die Idee bei K. T. Wischnewski anzufragen, ob er respektive die NVG diesen Feststellungsklageprozess finanzieren würden. Doch von Wischnewskis Sekretärin bekam er nur die lapidare telefonische Auskunft, dass Herr Wischnewski seit dem 1. Dezember im Ruhestand sei und der neue Chef Dr. Helmut Feldmann heiße. Dr. Feldmann sei aber derzeit nicht im Haus.







 

Francisco war verblüfft. Wieso hatte er davon nicht früher erfahren, wieso hatte ihm der Auslandsgeschäftsführer Peter Franzen, mit dem er in den letzten Wochen doch so oft zusammengekommen war, nichts davon erzählt? Merkwürdig!


Jedenfalls schien ihm damit dieser Prozessfinanzierungsweg über die NVG versperrt, denn jenen unbekannten Neuen zu fragen, hielt er für wenig sinnvoll; obwohl ihm dieser Name Helmut Feldmann irgendwie bekannt vorkam. War der nicht bei einer dieser privaten C. M.-Partys in Norddeutschland dabei gewesen – und war das nicht sogar jener Typ, der seinerzeit so plump und total betrunken seine Angelina angebaggert hatte? Das wäre aber ein komischer Zufall – oder war es vielleicht doch nur eine Namensgleichheit?


Er beschloss Peter Franzen anzurufen, um ihn über diesen neuen Chef etwas auszuhorchen. Allein Franzen war am Telefon so unnahbar wie sonst auch. Francisco musste ihm jedes Wort aus der Nase ziehen; doch vergebens, er erfuhr von ihm nur, dass Feldmann zuvor Vorstandsvorsitzender bei der Münchenfinanz gewesen war, einem Finanzstrukturvertrieb kleinerer Prägung. Allerdings hatte Franzen nun Francisco gefragt, ob es denn etwas Neues in Sachen GFS bei ihm geben würde.


Diese Nachfrage wiederum machte Francisco sehr stutzig: »Wie kommen Sie jetzt auf die Frage?«


»Ach, nur so interessehalber«, war die knappe Antwort von Franzen. 


Francisco konnte regelrecht fühlen, dass da etwas nicht stimmte, dass es aber wohl besser wäre, nicht weiter nachzufragen.


Kurz nachdem er den Telefonhörer eingehängt hatte, rief seine Frau Angelina bei ihm an und zeigte sich wieder einmal ganz aufgelöst und unter Tränen. »Du musst sofort kommen, Francisco, jemand hat unsere Kinder verprügelt und ganz blutig geschlagen!« 


»Was!« Francisco war aus seinem Sessel gesprungen. »Was ist mit den Kindern, sind sie schwerer verletzt?« 


Angelina erzählte kurz was sie von den Kindern erfahren hatte, als diese weinend von der Schule nach Hause gekommen waren, und dass sie im Gesicht und an den Armen Prellungen und Blutungen aufwiesen.


Francisco fuhr postwendend nach Hause um seine Kinder zu sehen und zu befragen. Sie erzählten ihm, dass sie nach der Schule von einer Gruppe grösserer Schulkinder ohne Grund verprügelt worden waren.


»Seid ihr denn sicher, dass ihr vorher niemanden beleidigt oder anderswie dazu gereizt habt«, wollte Francisco von seinen Kindern wissen. Als diese ihm aber nochmals glaubhaft versicherten, dass sie nichts dergleichen getan hätten, war er sicher dass sie ihm die Wahrheit sagten. 


Leider kannten sie von den Schlägern auch keine Namen, sodass Francisco den Schulleiter kontaktierte, um mit ihm diese besorgniserregende Angelegenheit zu besprechen.


Herr Stampfli zeigte sich aber wenig kooperativ und gab etwas unfreundlich zu verstehen, dass auf dem Schulweg die Eltern schon selbst für die Sicherheit ihrer Kinder sorgen müssten, denn dafür sei die Schule nicht auch noch zuständig.


Am nächsten Tag, es war kaum zu glauben, wiederfuhr Frederico und Carol tatsächlich das gleiche Schicksal noch einmal; nur war ihnen jetzt eine ältere Frau zu Hilfe gekommen. Sie begleitete die beiden Kinder außerdem nach Hause und erzählte Angelina, was sie soeben mit angesehen hatte. Von einem dieser Schläger kenne sie auch den Namen und wüsste, dass der unten an der Seestrasse direkt über dem Coop wohnen würde.


Angelina bedankte sich bei der alten Dame, war aber außer sich vor Wut, sodass sie die Kinder sofort ins Auto verfrachtete, um in die Seestrasse zu den Eltern des Schlägerbuben zu fahren. Nach dem Klingeln war im obersten Stock ein Fenster aufgegangen und ein Mann fragte im Dialekt, was sie denn von ihm wolle. Kurz nachdem sie angefangen hatte, dem Mann die Geschichte jenes Prügelvorfalls zu erzählen, rief dieser dazwischen, dass er derartige Dinge nur mit einem Mann besprechen würde; sprach es und schloss das Fenster.







 

Fassungs- wie sprachlos stand Angelina auf der Straße.


Was bildete sich dieser Prolet eigentlich ein? Sie wäre ja wohl eine ebenso berechtigte wie kompetente Gesprächspartnerin!


Aber diese Schweizer Unart und Frauenfeindlichkeit begegnete ihr nicht das erste Mal.







 

Sofort musste sich Francisco anhören, was dieser Frauenhasser für ein schlimmer Mensch sei und ihr an den Kopf geworfen habe und es sei nun an ihm diesem ungehobelten Proleten und seinem brutalen Schlägersöhnchen mal gehörig einzuheizen.


Als Francisco an diesem Abend in die Seestrasse fuhr und circa 50 Meter vor dem besagten Haus seinen Wagen parkte, fiel sein Blick auf einen Mann, der gerade aus dem Eingang des besagten Hauses kam und schnellen Schrittes zu einem gelben Porsche ging sich dort hineinsetzte und davonbrauste.


Francisco sah wie paralysiert dem Porsche hinterher und in derselben Sekunde erlebte er eine Art Déjà-vu.


»Er sieht sich selbst, kreideblass und angstschweißgetrieben, neben einem Betonpfeiler in einer Bürogarage stehen, als plötzlich ein gelber Porsche davonrast.« 


Jetzt wusste er, dass dieser gelbe Porsche schon einmal seinen Weg gekreuzt hatte; es war nämlich in jener Nacht, als ihm jemand mit einer Eisenstange in der Bürohaustiefgarage auflauerte und später ein gelber Porsche davonfuhr.


Francisco wollte und konnte nicht an einen Zufall glauben, weil er grundsätzlich nicht an Zufälle im Leben glaubte. Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken.


Nachdem sein Puls wieder normal schlug, betätigt er die Türglocke des ›Schläger-Hauses‹. Jemand im obersten Stockwerk öffnete das Fenster und eine männliche Stimme rief auf Schwyzerdütsch hinunter: »Um wa gaats?« 







 

Francisco stellte sich dem Mann, den er für Herrn Suter hielt vor und erzählte, dass er von einer Nachbarsfrau erfahren habe, dass der Sohn des Herrn Suter, Urs Suter, zusammen mit einer Gruppe anderer Kinder seine beiden Kinder nach der Schule blutig geschlagen habe.


Der Mann im offenen Fenster rief daraufhin: »Euse Bueb hät soöpis sichr nöd gmacht!«, und schloss das Fenster. 


Alle weiteren Türläut- und Kontaktbemühungen Franciscos blieben ohne Reaktion, sodass er unverrichteter Dinge von dannen ziehen musste, was später natürlich durch Unmut und Wutausbruch seiner Ehefrau quittiert wurde.


Sein Anwalt versprach ihm, dass er sich darum bemühen werde, den Fahrer und Halter des gelben Porsches ausfindig zu machen; schliesslich gebe es im Kanton Luzern sicher nicht allzu viele derartige Sportwagen. Zwei Tage später informierte der Anwalt, dass es sich bei dem Porsche-Fahrzeughalter um einen Anwaltskollegen handeln würde. Er kenne diesen Kollegen nur flüchtig, wisse aber, dass dieser bei einer international renommierten Kanzlei tätig wäre.


Francisco und sein Jurist fragten sich, was es mit diesem Anwalt, seinem fragwürdigen Erscheinen in der NVG-Bürotiefgarage und im Hause Suter wohl auf sich haben könnte? Eine plausible Antwort dazu fiel den beiden aber nicht ein und einen Zusammenhang konnten sie auch nicht erkennen.


Einige Wochen später bekam Francisco wieder einen schockierenden Telefonanruf eines Ex-Mitarbeiters. Diesmal war es Marcel Rubin, einer seiner ehemaligen GFS-Führungsmanager aus seinem damaligen Genfer GFS-Büro. Rubin wollte Francisco davon in Kenntnis setzen, dass wieder eine fürchterliche Selbsttötung stattgefunden hatte. Diesmal habe eine ganze Familie mit Vater, Mutter und drei Kindern, per Selbstunfall ihrem bis dahin blühenden Leben ein Ende gesetzt.


Die Familie des ehemaligen GFS-Kollegen Richard Leconte war dem Ehepaar Ansa bestens bekannt gewesen. Die Ansas und die Familie Leconte waren zu Genfer GFS-Zeiten einige Male gemeinsam mit ihren Kindern auf GFS-Incentive-Reisen gewesen. Die beiden Frauen, aber auch die Kinder verstanden sich seinerzeit untereinander bestens, sodass sie sich gegenseitig auch privat einige Male besuchten.


Rubin erzählte, dass Richard Leconte damals, kurz nachdem Francisco Ansa die GFS verlassen habe, von C. M. hofiert und gedrängt worden sei, sein eigenes GFS-Office in Yverdon le Bain zu eröffnen. C. M. hätte Leconte dafür finanzielle Unterstützung zugesagt, diese aber später nicht eingehalten. Leconte habe sich deshalb immer wieder mit Bankkrediten über Wasser halten müssen. Irgendwann habe ihm seine Bank den Geldhahn zugedreht und die Kredite fällig gestellt. Leconte musste infolge dessen seine Kinder von der Privatschule nehmen und seine Eigentumswohnung verkaufen. Ausserdem kündigte er bei der GFS und verklagte die Firma auf ausstehende Provisionszahlungen und unbezahlte Sozial- und Arbeitslosenbeiträge. Sein letztes Geld soll Leconte dabei in diese drei Zivilprozesse – vor dem Arbeitsgericht, dem Handelsgericht und dem Sozialgericht – investiert haben.


C. M. habe diese Prozesse so lange hinausgezögert, bis Leconte illiquide respektive finanziell ausgeblutet gewesen sei.


Der Prozess vor dem Arbeitsgericht ging dann leider verloren und der GFS wurde eine Prozessentschädigung von 6500 Schweizer Franken zugesprochen. Als Leconte diese Prozessentschädigung nicht zahlen konnte, hätten ihn die GFS-Anwälte in den Privatkonkurs getrieben.


Leconte sei dann zum Sozialamt gegangen, um für sich und seine Familie Sozialhilfe zu beantragen. Dies deshalb, weil er ja als bis dahin selbstständiger GFS-Subunternehmer keine Prämien in die Arbeitslosenversicherung einzahlte. Leconte war somit nichtversichert und hatte keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.


Als dann schlussendlich noch die Leasingfirma sein Auto habe abholen wollen, hätte er offensichtlich für sich und seine Familie keinen Ausweg mehr gesehen. Er habe sich und seine Familie mit dem Family-Van vor einen Betonbrückenpfeiler auf der Autobahn gefahren. Alle Familienmitglieder seien dabei ums Leben gekommen.







 

Francisco war durch diese fürchterlichen Schilderungen totenblass geworden und er fühlte wie sein Herz schwer wurde. Verzweiflung, Ohnmacht und Schmerz des Familienvaters Leconte konnte er ganz und gar nachempfinden. Denn oft schon waren auch ihm ähnliche Gefühle und Gedanken gekommen; doch gottlob war er bisher stark genug gewesen, um den Kampf mit C. M. weiter durchzustehen. In stillen Gebeten hatte Francisco immer wieder darum gebeten, dass der Herrgott ihm und seiner Familie weiterhin diese körperlichen und geistigen Kräfte erhalten möge.


Nach dem Telefongespräch mit Marcel Rubin hatte Francisco den stark in ihm anwachsenden Wunsch, diesem Barbaren Carl Meyer endgültig ›das Handwerk‹ zu legen. Es durfte doch nicht sein, dass dieser geldgeile Machtmensch weiterhin mit seiner GFS unter Deckung, Duldung und Ausnutzung des geltenden Rechts Menschenleben zerstören und vernichten konnte.


Francisco hatte sich zwar niemals in der Rolle eines Märtyrers gesehen und er wollte sicher auch keinen Helden abgeben; aber vor diesem ›Unmenschen und Serienkiller‹ Meyer seinen persönlichen Selbsterhaltungsmut und -antrieb zu verlieren, kam für ihn nicht infrage.







 

Schon lange hatte sich Francisco überlegt, wie ein derartiger Exodus von Menschen und Mitarbeitern hätte vermieden werden können respektive wo neben der Person Meyer, der ›Fehler im System‹ liegen würde. Er hatte ja auch schon lange erkannt, dass dieser Triple-M Möchtegern-Machiavelli-Meyer die GFS-Agenten ganz gezielt in eine finanzielle Abhängigkeit zu sich selbst und seiner Firma GFS führte. Finanziell Abhängige waren für C. M. leicht manipulierbar und somit auch korrumpierbar. Sie waren für ihn in jeder Situation ›Spielbälle‹. Diese Spielbälle konnte er jederzeit zu eigenen Zwecken einsetzen, ohne dass irgendein Verdacht diesbezüglich auf ihn persönlich fiel, weil er als der eigentliche Spielmacher nicht erkennbar war. Finanzielle Abhängigkeiten entstanden schnell, weil die sogenannten ›Unternehmer im Unternehmen‹ auf der juristischen Basis eines ›Handelsvertreters‹ im Mantel einer ›Einzelfirma‹ mit GFS-bevorschussten Provisionen schafften.


Das bedeutete wiederum: Alle privaten und beruflichen Einnahmen sowie alle vorhandenen Vermögenswerte wurden fiskalisch unter dem Namen der Person betrachtet und immer nur auf sie bezogen. Dies galt und gilt natürlich auch für alle finanziellen Haftungsrisiken beispielsweise aus privaten und beruflichen Darlehen, Krediten und Beteiligungen. War zum Beispiel etwas rein geschäftlich schiefgelaufen, musste die betreffende Person auch privat mit ihrem gesamten Vermögen haften. 


In einem solchen Einzelfirmenkonstrukt lag demnach die grundsätzliche Krux des Strukturvertriebssubunternehmers respektive GFS-Agenten – daran würde auch ein allfälliger GFS-Strategiewechsel zu einem GFS-Franchising nichts ändern.


Natürlich konnte Francisco auch diejenige Rechtsstrukturvariante benennen, die für den Agenten die bessere wäre: die ›Kapitalgesellschaft‹.


Allerdings würden nur wenige Strukturvertriebe in Europa diese Variante freiwillig einräumen wollen, weil damit ihre gern gesuchte finanzielle Abhängigkeit und Manipulierbarkeit nicht mehr so effizient greifen würde.


Die beiden geläufigsten Kapitalgesellschaften dafür wären die GmbH und/oder die AG. Sie würden, vereinfacht gesagt, dem/den Eigentümer/n des Stamm- oder Aktienkapitals gehören und immer »nur» in Höhe ihres im Handelsregister eingetragenen Stamm- oder Aktienkapitals haftbar bleiben. Ausgenommen blieben die persönlichen Haftbarkeiten für Fälle bewusst- oder grobfahrlässiger Handlungen der Geschäftsführer.


Die GFS hätte bei einer solchen GmbH-Lösung nur noch die Wahl, entweder ihre Agenten in wirklicher unternehmerischer Autonomie arbeiten zu lassen – mit der Konsequenz diese nicht mehr versteckt manipulieren und in die Abhängigkeit führen zu können – und/oder sich an der GmbH des Agenten mit GFS-Eigenkapital mehr- oder minderheitlich zu beteiligen. Die bei der Einzelfirmenvariante von der GFS in Kauf genommenen Privatkonkurse ihrer Agenten würden bei der Kapitalgesellschaftsvariante in jedem Fall öffentlich, weil im Handelsregister als Kapitalfirmenkonkurse eingetragen. Jene Kapitalverluste daraus wären aber unabhängig vom Privatvermögen des Agenten geblieben; und bei einer Firmenbeteiligung der GFS an der Kapitalgesellschaft des Agenten hätte dann die GFS selbst auch einen erkennbaren schwarzen Peter erhalten. C .M. könnte in diesem Fall dann nicht mehr behaupten, dass der Konkurs des Agenten ein tragischer Einzelfall wäre, der aber allein vom Agenten zu verantworten sei.


Kein Wunder also, dass die GFS keinen ihrer Agenten jemals über derartige Rechtsstrukturvarianten informierte!


Wenige Wochen später bekam Francisco die Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters. Vergeblich hatte sein Rechtsanwalt zwischenzeitlich versucht, die Zuständigkeit dieses Genfer Gerichtes zu kippen und den Prozess in die deutschsprachige Schweiz, dem damals aktuellen Wohnsitz des Angezeigten, verlegen zu lassen. Gegen eine Prozessverlegung nach Luzern hatten sich aber wohl die GFS-Anwälte erfolgreich gewehrt. Ergo war Francisco nun gezwungen, sich zu den jeweiligen Hauptverhandlungen, die ausschliesslich in französischer Sprache stattfanden, nach Genf zu begeben.


Bereits am ersten Tag der Gerichtsverhandlung hatte Francisco vom Gerichtsfranzösisch kaum etwas verstanden. Immer wieder musste er seinen Anwalt um eine Übersetzung bitten. Auf den ersten Augenschein hin stellte er allerdings fest, dass vonseiten der GFS lediglich zwei Anwälte anwesend waren, ansonsten kein bekanntes Gesicht.


Der ›Juge d’instruction pénal‹ trug vor, dass diese Gerichtsverhandlung zum Zwecke einer Voruntersuchung geführt werde, um im Laufe dieser Untersuchung entscheiden zu können, ob gegen Francisco Ansa Strafklage vor dem Strafgericht erhoben werden müsste. Gleichwohl werde dieses Gericht auch darüber entscheiden, ob eine allfällige Untersuchungshaft des Strafangezeigten notwendig sein würde.


Als Francisco diese Übersetzung über seinen Anwalt erhielt, verspürte er schlagartig eine aufsteigende Übelkeit in der Magengrube. Sein Rechtsanwalt bemerkte diese Reaktion und konnte ihn schnell wieder beruhigen, weil er ihm klar machte, dass dies rein formalrechtlich und auch nur theoretisch verstanden werden müsste.


Der Untersuchungsrichter trug alsdann den Inhalt der Strafanzeige vor, wonach Francisco eine noch unbekannte Summe Schweizer Franken aus treuhändisch verwalteten Mitarbeitergeldern veruntreut und unterschlagen haben sollte, um sich mutmasslich daran zu bereichern. Er ließ dabei durchblicken, dass diese Strafanzeige nicht von der GFS-Konzernzentrale oder von Carl Meyer gestellt worden war, sondern von Franciscos ehemaligem Stellvertreter und späterem Nachfolger Grothe.







 

Der Richter wollte dann wissen, wie sich Francisco zu diesen Vorhaltungen äußere. Er fügte hinzu, dass er jene vor der Polizei gemachten Aussagen vorliegen habe und Francisco nun frage, ob er seine Aussagen von damals nochmals bestätigen, verändern oder ergänzen wolle.


Sofort bat Franciscos Rechtsanwalt darum, eine Grundsatzerklärung abgeben zu dürfen.


In dieser Grundsatzerklärung versuchte der Jurist dann darzulegen, dass die Strafanzeige inhaltlich jeder Grundlage entbehren würde, weil es diese angeblich treuhändisch verwalteten Mitarbeitergelder niemals gegeben habe. Die fraglichen Gelder seien ausschließlich Eigentum seines Mandanten und seien ebenso ausschließlich auf dessen privatem Bankkonto gelegen. Das Bankkonto seines Mandaten sei lediglich für geschäftliche Transaktionen im Rahmen der GFS-Niederlassung errichtet und genutzt worden. Das Eigentumsrecht an jenen Geldern resultiere aus Verträgen die sein Mandant mit einigen Subagenten für Büroräume und Büroserviceleistungen in seiner Niederlassung abgeschlossen habe, weshalb diese die monatlich fälligen Miet- und Nebenkostenzahlungen auf das Bankkonto seines Mandanten einzahlten.


Der Untersuchungsrichter wollte natürlich für diese Darlegungen entsprechende Beweisvorlagen sehen, die Franciscos Anwalt in Form der individuellen Verträge und monatlich gestellten Rechnungskopien an die Agenten vorlegte.


Allerdings, so der Rechtsanwalt, seien weitere Beweise in Form der Bankkontoauszüge nach der durch seinen Mandanten ausgesprochenen fristlosen Kündigung in der GFS-Niederlassung in Genf verblieben. Die GFS habe seinem Mandanten damals den weiteren Zutritt zu den Niederlassungsbüroräumen verweigert und die Türschlösser ausgewechselt.


Wer denn Eigentümer respektive Mietvertragspartner zu den Büroräumen der Niederlassung gewesen sei, wollte nun der Untersuchungsrichter wissen.


Franciscos juristischer Vertreter erklärte daraufhin, dass die Eigentümerin eine Genfer Stiftung sei, die der Immobilientreuhand Sergio Rossi das Immobilienmanagement übertragen habe. Als Büromieterin der GFS-Büroräume sei seinerzeit, rein vorübergehend, die GFS-Zentralservice AG in Zürich eingetragen worden, weil sein Mandant bei seiner Einreise in die Schweiz lediglich das Permit B und nicht den von der GFS vorher zugesagten Niederlassungsstatus des Permit C bekommen habe. Bereits damals sei sein Mandant von der GFS und ihren Juristen hinters Licht geführt und betrogen worden, indem diese ihm noch in Deutschland zugesagt hätten seinen Status als ›selbstständiger Unternehmer‹ auch in der Schweiz beibehalten zu können. Mit dieser Zusage habe die GFS Francisco Ansa und seine Familie in die Schweiz gelockt und versprochen, dass er in der französischen Schweiz alleiniger und oberster GFS-Subunternehmerpionier sein werde und die Spitze der Karriere- und Einkommenspyramide für sich gesichert habe.


Erst nachdem die Familie Ansa auf eigene Kosten und mit allem Hab und Gut in Genf wohnhaft gewesen sei, hätten die GFS-Anwälte seinem Mandanten mitgeteilt, dass für ihn dieser Status des selbstständigen Unternehmers erst nach frühestens fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz gelten könnte. Als Übergangslösung wäre seinem Mandanten seinerzeit nur die GFS-provozierte Möglichkeit geblieben, sich zunächst als Direktor im Anstellungsvertrag für die Genfer Niederlassung anstellen zu lassen. Inoffiziell, also im GFS-Innenverhältnis, sei er aber weiterhin selbstständiger Unternehmer geblieben und wurde so wie bisher in Deutschland behandelt und mit Provisionszahlungen nach dem GFS-Karriereplan abgerechnet.


Die Büromiete habe sein Mandant aber gleichwohl immer selbst von seinen eigenen Provisionseinnahmen zahlen müssen; und weil bei den notwendigen Investitionen in die Büroinfrastruktur weitere finanzielle Nachteile zu befürchten waren, habe er die GFS um eine entsprechende Vorfinanzierung gebeten. Die aufwendigen Investitionskosten hätte er ansonsten aufgrund der mangelnden Anerkennung als selbstständiger Unternehmer, steuerlich nicht anerkannt bekommen. Die von der GFS vorfinanzierten Investitionsgelder in das Genfer Niederlassungsbüro seines Mandanten sollten dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich wenn dieser das Permit C bekommen hätte, zurückbezahlt werden.


Für diese Rückzahlung habe die GFS allerdings seinem Mandanten außerdem einen Nachlass in Form eines ›a fond perdu‹ im Betrag von 100000 Schweizer Franken versprochen, weil die GFS-Zentrale die dreivierteljährige Verzögerung der ebenfalls zugesagten französischsprachigen Verkaufsdokumente zu verantworten hatte.


Der Verkaufs- und Provisionsgeschäftsgang sei dadurch respektive durch die rein deutschsprachigen und nur auf Deutschland und nicht auf die Schweiz bezogenen Verkaufsdokumente, für seinen Mandanten und dessen freie Mitarbeitenden im Agenturvertrag erheblich erschwert gewesen. Diese Tatsache sei mit außergewöhnlich hohen finanziellen Einbussen verbunden gewesen, die die GFS mit der zugesagten a fond perdu-Zahlung aber leider nur unzureichend zu kompensieren gedachte. Nun sei es aber vor wenigen Monaten zu einem Zerwürfnis zwischen den Parteien gekommen, weil sein Mandant gewisse Unregelmässigkeiten in den GFS-Zentral-Provisionsabrechnungen für sich und seine Agenten festgestellt und dies firmenintern angesprochen habe. Daraufhin sei Herr Ansa von dem GFS-Vertriebschef Schweiz, einem Monsieur Volker, genötigt und erpresst worden, damit er die Angelegenheit verschweigt. Auf jene Nötigung und Erpressung hin habe sein Mandant dann fristlos alle Verträge mit der GFS gekündigt. Als Quittung dieser Kündigung habe er nun offensichtlich diese Strafanzeigen bekommen, die klar fingiert worden seien, mit dem Ziel, seinen Mandanten persönlich einzuschüchtern und ihn im Markt zu diskreditieren.


Der Anwalt beendete seinen Gerichtsvortrag mit der Feststellung, dass er der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen habe, dass seine Anwaltskanzlei derzeit mögliche Strafanzeigen gegen die Organe der GFS prüfe.







 

Der Untersuchungsrichter hatte sich die Ausführungen des Rechtsanwaltes bis dahin ruhig angehört, konstatierte aber nun, dass die Klärungen dieser Fragen ohnehin nicht Gegenstand der heutigen Strafantragsprüfungen sein könnten. Hier gehe es ausschließlich um die Fragestellung, ob gegen Francisco Ansa ein ordentliches Strafverfahren eröffnet werden müsse, weil dieser eventuell ihm anvertraute Bürogelder unterschlagen und/oder veruntreut hätte.


Der Richter weiter: Er sei aber zuversichtlich, dass Maître Dupont wisse, was juristisch genau zu tun sei, um all jene Fragen zu Arbeitsverträgen, Investitions- und Provisionsabrechnungen zwischen der Firma GFS Schweiz AG und Francisco Ansa und Mitarbeitern klären zu lassen.


Den GFS-Anwälten zugewandt, fragte der Untersuchungsrichter diese nach den besagten Bankkontodokumenten. Die juristischen GFS-Vertreter mussten hierauf zugeben, dass sie diese Kontodokumente aktuell nicht vorzulegen vermochten, weil sie ihnen nur unvollständig vorlägen. Sie würden deshalb beantragen, dass der Untersuchungsrichter die kompletten Bankkontodokumente direkt bei der kontoführenden Bank des Monsieur Ansa einfordere, da es sich ja ausschliesslich um dessen Conti handeln würde, auf die sie keinen Zugriff hätten.
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Fürs Protokoll formulierte daraufhin der Untersuchungsrichter den Beschluss, dass das Gericht die besagten Dokumente einfordern und die Hauptverhandlung zu dieser Strafantragsuntersuchung bis zum Vorliegen dieser Bankbelege vertagen würde.







 

Nach dieser innerlich aufwühlenden Gerichtsverhandlung kam Francisco mit seinem Rechtsanwalt noch auf einen Kaffee zusammen, um den Gerichtstag nochmals retrospektiv zu betrachten.


Der Anwalt war der Auffassung, dass eigentlich alles bestens gelaufen sei. Doch Francisco grollte mit grosser Wut im Bauch, weil ihm in dieser Gerichtsverhandlung klar geworden war, dass C. M. mit ihm wieder Machiavelli spielte. Denn nicht die Firma GFS und auch nicht C. M. persönlich hatten diese blöden Strafanzeigen gegen ihn gestellt, sondern sein ehemaliger Stellvertreter Peter Grothe.


Es war für Francisco sonnenklar: diesem Grothe hatte  C. M. ganz persönlich jene Strafanzeigen suggeriert. Wahrscheinlich hatte er Grothe das Alleinerbe der Ansa’schen Firmenstruktur mit grosser Provisionsperspektive versprochen. Bei Grothe seien dann blinkende Dollarzeichen in der Iris erschienen, auf die C. M. spekuliert habe. In seiner altbewehrten speziellen Art machte er Grothe dann auf einen kleinen Nachteil aufmerksam: nämlich auf die sogenannten ›Investitionsdarlehensschulden des Herrn Ansa bei der GFS‹ die ein Nachfolger natürlich auch übernehmen müsste.


Höchstwahrscheinlich hatte er dem zukünftigen Niederlassungsleiter dann aber ganz jovial eine ›eventuell gute Lösungsvariante‹ angeboten.


Francisco konnte sich genau vorstellen, wie C. M. regelrecht in Peter Grothe eingedrungen war, indem er ihm klarzumachen versuchte, dass dieser Ansa doch eigentlich ein Kollegenschwein sei, weil er seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also auch ihm, Grothe, eine derart große finanzielle Altlast hinterlassen habe.


Diese finanzielle Altlast bestünde einerseits in offenen Bürorechnungen und anderseits in Investitionsdarlehen. Zwangsläufig wären diese Schulden nun von Ansas Exmitarbeitenden respektive von seinem Büroleiternachfolger zu tragen, obwohl ein Teil dieser Schulden bereits von den Mitarbeitern bezahlt worden wäre und nun auf dem Konto Ansas liegen würde.


C. M. hatte dann Grothe weiterhin manipuliert und gesagt, dass auch die GFS von diesem Ansa getäuscht und betrogen worden sei. Es würde deshalb doch geradezu in der Natur der Sache liegen, dass sich die Betrogenen nun zusammenschlössen, um gegen diesen Betrüger vorzugehen und um sich ihr Geld zurückzuholen. C. M. hatte Grothe dann weiter versprochen, dass er sich bei der GFS-Zentrale dafür verwenden werde, dass dieser die Firmenstruktur Ansa übernehmen könne ohne jene Übernahme der Altlasten aus Investitionsschulden.


Dafür wäre es aber sicher zweckdienlich, wenn auch Grothe Loyalität bewiese und persönlich etwas für die Partnerin GFS täte. Auf dieser oder einer ähnlichen Basis waren wahrscheinlich dann diese irrwitzigen Strafanzeigen ersonnen worden.


Selbstverständlich hatte C. M. zur Vorbereitung und Umsetzung dieser Strafanzeigen zugesagt, dass Peter Grothe die GFS-Anwälte nur machen lassen sollte; die würden schon alle notwendigen juristischen Schritte vorbereiten und einleiten, er brauche sich um nichts zu kümmern sondern später nur unterschreiben. Alle Kosten übernehme die GFS; und wahrscheinlich müsse er noch nicht einmal als Zeuge vor Gericht erscheinen.


Es schien ihm sonnenklar: Grothe war ohne Frage diesem C. M.-Machiavelli genauso erlegen wie er seinerzeit und wie hundert andere mit ihnen.







 

Nein, Francisco konnte diesem Grothe noch nicht einmal böse dafür sein. Aber er spürte die kalte ohnmächtige Wut in sich aufsteigen, wenn er an das klare Kalkül dieses C. M. dachte.


Sein Anwalt hatte ihm ruhig zugehört und später nur gesagt: Wir werden dem Kerl schon das Handwerk legen, seien Sie ganz beruhigt, Herr Ansa. In der Schweiz haben wir andere Gesetze als in Deutschland; hier kommt so einer nicht davon!







 

Mit einem tiefen Seufzer hatte Francisco auf diese anwaltliche Versprechung reagiert und gerade in jenem Moment aus dem Fenster des Bistros geschaut, als ein gelber Porsche die Ausfahrt des Gerichtshofes verließ.


Kurze Zeit später traten auch jene beiden GFS-Rechtsanwälte aus dem Gerichtsgebäude und nahmen à pied den Weg in Richtung Genfer Innenstadt.


Franciscos Rechtsanwalt hatte den gelben Porsche leider nicht wahrgenommen, zweifelte aber dennoch nicht an dieser Beobachtung seines Mandanten. Sie konnten sich beide dennoch nicht recht erklären, was dieser Porsche fahrende Jurist ausgerechnet heute hier suchte.


Maître Luc Dupont, Franciscos Anwalt, wollte sich aber nun erst recht darum bemühen, diese auffälligen Auftritte seines Berufskollegen zu klären, notfalls würde er ihn selbst anrufen und ihn direkt konfrontieren.


Acht Tage später machte der Maître eine wichtige Mitteilung an Francisco: Dieser Porschefahrer, jener Dr. lic. iur. Urs Schwaller, stand als Rechtsanwalt offensichtlich in Diensten des GFS-Konzerns. Schwaller schien gemäß seiner Recherchen dafür bekannt, schon so manche juristische Schlacht im Sinne seiner Auftraggeber ausgefochten zu haben, worauf sich so mancher (An-)Kläger – warum auch immer – geschlagen gab. Maître Duponts Recherchen zeigten weiter, dass Schwallers Kanzlei seinerzeit auch für die Realisierung der Westschweizer Ausländeraufenthaltsgenehmigungen der Familie Ansa verantwortlich zeichnete.


Francisco realisierte jetzt, um welche Kanzlei es sich handeln musste. Diese war damals wirklich verantwortlich für die elementaren juristischen Fehler mit Permit- und Unternehmerstatus. Nun konnte sich Francisco plötzlich auch wieder an den Namen Dr. Urs Schwaller erinnern,  denn dieser war schon seinerzeit in Deutschland genannt worden.


Dr. Schwaller der Topjurist der GFS in der Schweiz!


In der Vergangenheit hatte Francisco schon oft überlegt, ob und in welcher Form er diese Anwälte respektive deren Kanzlei für seine vielen persönlichen Umtriebe und wirtschaftlichen Nachteile verantwortlich machen könnte.







 

Doch fehlten ihm die Beweise dafür, dass die GFS respektive dieser Schwaller und seine Anwaltskanzleikollegen ihm damals versprochen und zugesagt hatten, dass in der Schweiz vom GFS-Unternehmensstart an der gleiche Status gelte wie in Deutschland. Er vertraute damals darauf, dass C. M. und diese Anwälte Ehrenmänner wären.


Daran gab es jedenfalls seinerzeit in Deutschland keinerlei Zweifel, denn C. M. hielt bis zu diesem Zeitpunkt seine Zusagen ihm gegenüber immer ein. Und mit Sicherheit hätte er ohne das grundsätzlich vorhandene Vertrauen sowie Treu und Glauben in diese Partner, jenen gravierenden Schritt in die Schweiz nicht gemacht. Gleichwohl musste er sich heute eingestehen, dass ihm damals leider auch der Mut fehlte, um C. M. eine schriftliche Zusage für all seine Versprechungen abzubitten. Dieser C. M., sein Code of Conduct, seine Vorliebe für Machiavelli, zeigten offenbar schon damals, nachdem Francisco bereits über zwei Jahre lang an den wirtschaftlichen Erfolg gewöhnt war, die intendierten Wirkungen.


Bliebe allein jetzt die wichtige Frage zu klären, was es mit jenen fragwürdigen Auftritten des gelben Porschefahrers wirklich auf sich hatte?


Francisco gewann zunehmend mehr die Gewissheit, dass dieser Rechtsanwalt Schwaller niemals zufällig irgendwo vorbeikam; schon gar nicht dann, wenn bei Francisco oder seinen Familienangehörigen gerade etwas passierte wie: der versuchte Anschlag auf seine körperliche Gesundheit in der Tiefgarage seines Büros oder die Sache mit seinen blutig geprügelten Kindern respektive als Francisco den Vater von Urs Suter zur Rede stellen wollte oder vor ein paar Tagen in Genf als gerade Franciscos Gerichtsverhandlung beendet war. Das alles konnten doch niemals Zufälle gewesen sein!







 

Wieder spürte Francisco Wut in sich aufsteigen und er forderte Maître Dupont auf, nun gegen die GFS Strafanzeige einzureichen. Die Staatsanwaltschaft sollte prüfen, was es mit jenen fragwürdigen Provisionsabrechnungen und Auszahlungsmanipulationen tatsächlich auf sich hatte.


Leider ließ Dupont in einem späteren Telefongespräch mit seinem Anwaltskollegen Schwaller diesem gegenüber verlauten, dass er Strafanträge gegen die GFS und seine Organvertreter in Vorbereitung habe.


Eine allfällig schnelle Desinteresse-Erklärung des Herrn Peter Grothe, die dieser gegenüber dem Genfer Untersuchungsrichteramt zur Weiterverfolgung der Strafanzeigen gegen Francisco Ansa abgeben könnte, würde aber eventuell noch einlenken helfen.


Diese Andeutungen seines Maître Dupont missfielen Francisco sehr, glaubte er doch darin ebenfalls einen Erpressungsversuch erkennen zu können. Sein Anwalt bestätigte diese Interpretationsmöglichkeit durchaus, versuchte allerdings sein Vorgehen damit zu entschuldigen, dass eine solche Redewendung unter Juristen, ›state of the art‹ sei.







 

Angelina ließ nicht mehr locker und versuchte Francisco immer wieder dazu zu drängen, in einer anderen Stadt ein neues Haus zu suchen. Dann könnten auch die Kinder in eine andere Schule gehen und würden sich dort wieder sicher fühlen; hätten sie nach diesen Prügelattacken doch große Ängste sich weiterhin im hiesigen Umfeld zu bewegen.


Auch glaubte Angelina zu spüren, dass die Menschen in dieser bisherigen Wohngemeinde einen offensichtlichen und spürbaren Hass gegen Deutsche an den Tag legen würden.


Sie berichtete Francisco, sie habe einen Zettel im Briefkasten vorgefunden, der in einen Kuhfladen gesteckt war und der die Worte trug: »Haut ab ihr deutschen Schweine!« 


Angelina flippte bei ihrer Schilderung regelrecht aus und steigerte sich in den Ausruf: »Hier können wir mit den Kindern doch nicht einen Tag länger bleiben, Francisco!« 


Kurzum erkundigte sie sich in einem kleinen Relais & Chateau am See, das nach ihrer Meinung für die Übergangszeit eine sehr günstige Familiensuite anböte. Francisco hatte keine Wahl, wenn er nicht das ohnehin schon arg strapazierte Ehe- und Familienleben weiter aufs Spiel setzen wollte.


Der Umzug ins Hotel und das Einstellen aller Möbel, Accessoires, Blumen und Gartenpflanzen in einen Container kostete nicht nur ein kleines Vermögen, sondern auch einen erhöhten Nervenpreis, weil sie alle auf das Äußerste im Inneren angespannt waren.


Nur die Kinder hatten ihren Spaß und fühlten sich sichtlich wohl in der neuen Umgebung; konnten sie doch die Wellness-und Spa-Anlage jeden Tag nutzen. Sohn Frederico fand außerdem einen riesigen Spaß daran, Hotelbesitzer zu spielen. Er war ständig im Hotel unterwegs und schmeichelte sich mit seinem Blondjünglingscharme auch beim Hotelbesitzer ein. Dieser lieh ihm sogar ein Passepartout für bestimmte Hoteltüren aus, sodass Klein Frederico ständig im Hotel damit beschäftigt war, Türen zu öffnen und Türen zu schließen, um sich dabei ganz als Hotelier zu fühlen. Irgendwie fanden alle im Hotel ihren Gefallen an diesem kleinen blonden Buben.


Am zweiten Abend in diesem neuen Hotel war Klein Frederico wieder als Hotelier unterwegs und Angelina kümmerte sich zunächst nicht weiter um den Buben. Tochter Carol war ab Mittag bei einer Schulfreundin geblieben und die Mütter der beiden Mädchen hatten vereinbart, dass Carol über Nacht bleiben könnte.


Als Francisco an diesem Abend, es war sicher schon nach 22 Uhr, in die Hotelsuite kam, fand er Angelina und den kleinen Christian schlafend vor dem Fernseher.


Vorsichtig weckte er seine Frau. Sie deckte ihm das warm gehaltene Essen aus dem Ofen auf und gerade als er sich an den Esstisch setzten wollte, fiel ihm diese ungewohnte Ruhe auf und so fragte er, ob denn die Kinder schon im Bett seien.


Angelina berichtet daraufhin, dass Carol bei ihrer Freundin Anna schlafe und Frederico sich wohl immer noch auf Hoteltour befände.


Sie sei wohl eingeschlafen und habe deshalb nicht bemerkt, dass es schon derart spät geworden sei.


Francisco nickte verständnisvoll, gab dann aber zu verstehen, dass es nun aber an der Zeit wäre Frederico ins Bett zu befördern. Er wolle deshalb schnell gehen, um ihn zu holen.







 

Das gesamte Hotel hatte er bereits abgesucht und den Hotelbesitzer und einige Hotelmitarbeiter um ihre Suchhilfe gebeten. Um 23 Uhr hatten sie Frederico immer noch nicht gefunden. Francisco war ständig zwischen den Hoteletagen und der Hotelsuite hin und her gelaufen und fragte die jetzt nervlich total aufgelöste Angelina immer wieder, ob der Junge zwischenzeitlich gekommen sei. Um 23:15 Uhr waren alle Hotelmitarbeiter, inklusive Hotelier und Francisco, nochmals auf die Suche gegangen.


Sie hatten das gesamte Hotel auf den Kopf gestellt und der Hotelier erklärte sich bereit, auch einige Gäste zu befragen.


Um 23:25 Uhr waren sich alle ziemlich einig, dass der Junge wohl nicht im Hotel sein könne, weshalb man die Suche auf den Hotelaußenbereich ausweiten müsse.


Doch selbst das Außengelände suchten sie ohne Ergebnis ab, weshalb Francisco nun ein fürchterlicher Verdacht kam, der bei seiner Frau einen Schreikrampf auslöste.


Er werde die Polizei einschalten, sagte Francisco gerade als das Telefon klingelte. Mit zitternden Händen nahm Francisco den Telefonhörer ab und hörte wie der Hotelier freudig rief: »Wir haben ihn, Herr Ansa! Frederico ist gefunden, es geht ihm gut und er wird gerade von unserem Hoteljungen zu Ihnen in die Wohnung hinaufgebracht!« 


Der 9-jährige Frederico begrüßte seinen Vater mit den Worten: »Ach hier bist du!«


Anschließend berichtete er, dass er am Abend vor dem Hotel von einem Mitarbeiter seines Vaters angesprochen worden sei. Auf die Frage welcher Mitarbeiter das denn gewesen sei, konnte der Junge keine Antwort geben, weil er diesen vorher noch nie gesehen hätte. Jedenfalls habe dieser Mann ihn gefragt, ob sein Vater im Hotel sei und als er ihm sagte, sein Papa sei noch im Büro, habe der Mann gemeint, dass er dann ins Büro fahren würde und ob Frederico gern mitfahren möchte. Er habe dann zunächst seine Mutter fragen wollen, doch der Mann versprach, dass er die Mama aus dem Auto anrufen könne, damit sie jetzt keine Zeit verlören.


Später sei dann aber das Autotelefon kaputt gewesen und so habe er der Mama nicht Bescheid sagen können. Im Büro sei dann auch niemand mehr gewesen, sodass der Mann versprach ihn sofort zurückfahren, zuvor müsse er aber noch schnell jemanden treffen. Sie hätten dann in einem Restaurant einen Mann getroffen, der ihm Pommes Frites angeboten habe. Die habe er aber abgelehnt, weil er lieber schnell ins Hotel zurückwollte. Erst jetzt habe dieser Mitarbeiter von Papa ihn zurückgefahren, weshalb er jetzt auch ganz schön müde sei.


Francisco bohrte nach weiteren Informationen, doch der Knabe war fast schon im Stehen eingeschlafen, sodass er die weitere Befragung auf den nächsten Tag verschob. Selbstredend war das Ehepaar sichtbar erleichtert, dass dem Jungen nichts weiter passiert war.







 

Am nächsten Tag brachte die erneute Befragung zu Tage, dass jener mysteriöse, angebliche Mitarbeiter einen schwarzen Toyota gefahren und sich in diesem Restaurant mit einem für den Knaben unbekannten Mann getroffen habe, der anschließend mit einem gelben Porsche davongefahren sei.


Leider konnte der Junge keine genauere Beschreibung von diesen beiden Männern abgeben; doch Francisco glaubte genug Informationen bekommen zu haben.







 

Mit Wut und kaum zu zügelnder Aggression im Bauch wählte er die Telefonnummer der Schwaller’schen Anwaltskanzlei. Ohne Vorwarnung konfrontierte er Schwaller mit dem Vorwurf, die Verantwortung für die Entführung seines Sohnes zu tragen. Doch der Beschuldigte antwortete ganz ruhig, dass er nicht wisse, um was es gehe und was er eigentlich von ihm wolle.


Rechtsanwalt Dr. Schwaller ließ sich in keiner Weise von Francisco provozieren. Allerdings äußerte er am Ende des Gespräches die Meinung, dass es wahrscheinlich für Väter wie Francisco auch in Zukunft sehr schwer sein würde, Frau und Kinder jederzeit und überall ausreichend schützen zu können. In einer derart exponierten Familiensituation sei Francisco sicherlich gut beraten, niemanden durch böse Behauptungen, Strafanzeigen oder ähnlich dumme Dinge zu provozieren.







 

Francisco hatte es die Sprache verschlagen und er hatte den Telefonhörer einfach aufgelegt. Die Botschaft die dieser Rechtsverdreher ihm durch die Blume hatte übermitteln wollen war dennoch bei ihm angekommen.


Keine Sekunde durfte und wollte er mit der Gesundheit oder dem Leben seiner Familie spielen und er war sich sicher, dieser C. M. hatte tatsächlich genug Macht und Geld und war skrupellos und zu allem fähig. Der Machtmammon musste diesem Unmenschen schon längst die Seele gefressen haben, wenn er denn jemals eine solche gehabt haben sollte.







 

Maître Dupont zeigte sich nicht sehr glücklich damit, dass Francisco seine Strafanzeige gegen die GFS nun nicht mehr stellen wollte; dennoch respektierte er seinen Entscheid. Er werde schon einen anderen GFS-Geschlagenen finden, der seinerseits bereit sein würde, diese Gegenoffensive gegen  C. M. und die GFS einzuleiten, schloss Dupont seine Bemerkungen mit kämpferischer Mimik.


Seine Resignation war Francisco schmerzhaft bewusst, doch würde er sich dennoch erhobenen Hauptes, nun mit noch mehr Bewusstheit für seine gesunde Familie, dem Neuaufbau seiner Zukunft widmen.


Natürlich hatte diese Reaktion auch Auswirkungen auf seine Verteidigungsstrategie zu der Strafanzeige Peter Grothes. Francisco nahm sich vor künftig eher defensiv – ohne die GFS weiter zu provozieren – zu handeln, um jene Vorhaltungen der Strafanzeigen abzuwehren. Erst wenn dieses juristische Damoklesschwert über ihm verschwunden wäre, wollte er sich wieder neue Gedanken über seine weitere Haltung machen.







 

Angelina war nicht zuletzt durch den Vorfall mit Frederico vollkommen mit ihren Nerven fertig.


Sie hatte die Kinder zwischenzeitlich in die Steiner Schule eingeschult und sich dort auch im Elternbeirat engagiert. Bald war sie von einem Vater eines Schulfreundes von Frederico angesprochen worden. Dieser habe ihr angeblich ansehen können, dass sie großes inneres Leid in sich trage. Dieses hellseherische Talent des Vaters interessierte Angelina sehr und so waren sie schnell ins Gespräch gekommen. Jener Mann outete sich später als praktizierender Schamane der weiter vorgab, beste Erfahrungen und Kontakte im Umgang mit ›Licht-Elementalen‹ zu haben. Er würde Angelina zeigen wie sie über gezielte Meditationstechniken ihre innere Ruhe wiederfände.


Dieses Angebot wollte sich die Frau, die schon früher als Studentin an esoterischen Themen und meditativen Techniken interessiert war, nicht entgehen lassen. Es kam ihr wie ein Wink des Himmels vor, dass jener Schamane nun ihren Weg kreuzte. Wissbegierig sog sie alles was dieser Mann ihr offenbarte in sich auf.


Jede freie Minute verbrachte sie fortan in Meditation und Kontemplation. Von Woche zu Woche hatte Francisco spüren können, wie seine Frau ruhiger und ruhiger wurde und wie sie eine Zufriedenheit erlangte, die er von ihr vorher nicht kannte.


Allerdings bekam er auch mehr und mehr das Gefühl, dass Angelina zunehmend in diese ›eigene Welt‹ abtauchte und sich immer mehr in diese esoterische Hemisphäre spezieller Sicht-, Denkweisen und Termini verlor. Oftmals hatte sie vergessen, die Kinder rechtzeitig von der Schule abzuholen und ihnen Essen zu kochen. Sie schien den ›Faktor Zeit‹ für sich vollkommen vergessen zu haben und lachte nur etwas beschämt, wenn man sie auf ihre Verspätungen und Handlungsdefizite ansprach.


Francisco machte sich bald ernsthafte Sorgen, weil Angelina den Kindern abends verspätet, oft erst gegen neun, halb zehn, ein Abendbrot auf den Tisch brachte und diese dadurch immer öfter viel zu spät ins Bett kamen. Nach dem Essen mussten sie dann noch ihre Hausaufgaben für die Schule machen, was vermehrt dazu führte, dass sie erst gegen 24 Uhr ihre Nachtruhe fanden. Selbst der 2-jährige Christian war, je länger je mehr, nachts munter gewesen. Es wäre sicher eine Frage der Zeit bis die Kinder vollkommen überdreht wären und die Schulleistungen litten, war es Francisco in den Sinn gekommen.


Andererseits machte Angelina einen sehr zufriedenen und innerlich ruhigen Eindruck. Auch war sie durchaus zugänglich für Franciscos Sicht und Argumente, dass sie sich bitte mehr um die Kinder und ihre geregelten Tagesabläufe kümmern müsse. Angelina hatte versprochen sich künftig besser zu organisieren.


Einige Wochen später stellte der Postbote eine neue Vorladung des Genfer Untersuchungsrichters zu. Maître Dupont telefonierte daraufhin mit dem Untersuchungsrichter und fand heraus, dass dieser die Bankunterlagen nun bekommen und geprüft hatte. Der Richter war nunmehr zu der Auffassung gelangt, dass es auf den Bankconti des Francisco Ansa tatsächlich zu strafrechtsrelevanten Umverteilungen gekommen sei. Die Wahrscheinlichkeit dass gegen Francisco ein Strafverfahren eröffnet werde, sei nun, so jedenfalls die Auffassung seines Juristen, recht groß geworden.


Als Francisco diese telefonische Mitteilung seines Anwalts entgegennahm, war er gerade in einem Meeting mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen, der die neuesten Umsatzkennzahlen der NVG-Schweiz AG mit ihm ansehen wollte.


Gegenüber Franzen wollte sich Francisco natürlich nichts anmerken lassen, hatte allerdings schon den Fehler gemacht, das Telefongespräch im Konferenzzimmer anzunehmen.


Er bemerkte, dass Franzen während des Telefongespräches äußerst aufmerksam mithörte, weshalb Francisco während des Telefonats mit seinem Anwalt diesem kaum etwas erwiderte. Er wollte dem NVG-Auslandsgeschäftsführer keine Stichworte geben. Dennoch fiel diesem geübten Beobachter wohl auf, dass sich die Gesichtsfarbe Franciscos auffallend veränderte.


Als dieser dann den Telefonhörer auflegte, fragte Franzen unverhohlen: »Und? Wieder Ärger mit Meyer?« 


Francisco war zwar sehr erstaunt über die Frage, versuchte sein Erstaunen aber zu verbergen und antwortete: »Ja, woher wissen Sie?« 


Dies sei lediglich eine Vermutung, antwortete Franzen, weil er beobachtet habe, wie sich Franciscos Gesichtsfarbe während des Telefongesprächs veränderte.


Was denn los sei, fragte Franzen neugierig weiter.


Am liebsten hätte Francisco nicht darauf geantwortet, doch war er ob der Nachricht seines Anwalts derart durcheinander und aufgewühlt, dass er dem Geschäftsführerkollegen geradeaus die ganze Strafanzeigenstory doch erzählte.


Ohne selbst eine Regung zu zeigen, hörte Franzen aufmerksam zu und schwieg bis zum Ende der Ausführungen.


Ob er selbst denn gar nichts gegen Meyer persönlich oder die GFS in der Hand habe, wollte der Geschäftsführer dann wissen. Etwas, das die Gegenseite zwingen würde neu abzuwägen und gegebenenfalls mit ihm zu verhandeln?


Irgendwie kamen Francisco diese Fragen Franzens sehr merkwürdig vor und ebenso war sein Gefühl in der Magengrube. Eine Regung, die er aber durchaus bei sich kannte, weil sie für gewöhnlich immer als eine Art Warnung auftrat. Seine Antwort fiel entsprechend vorsichtig aus: »Ach wissen Sie, Herr Franzen, natürlich könnte ich einiges aus dem berühmten Nähkästchen plaudern und sehr wahrscheinlich die GFS und C. M. große Unannehmlichkeiten bereiten; doch habe ich dafür bisher keine Veranlassung gesehen und solange die mich und meine Familie weiter in Frieden arbeiten und leben lassen, sehe ich auch keinen Grund, mein Insiderwissen an die Öffentlichkeit zu tragen!« 







 

Franzen machte daraufhin eine anerkennende und zustimmende Kopfbewegung, doch Franciscos Eindruck war, dass sich dieser Mann seine Worte gut eingeprägt hatte.


Dann hörte er Franzen plötzlich sagen: »Sollten Sie einmal Ihre Meinung ändern, wäre ich froh, wenn Sie mir Bescheid geben würden. Unsere NVG-Anwälte würden Sie höchstwahrscheinlich dann gut beraten und vertreten können!« 


Franciscos Gefühlswelt signalisierte ihm immer noch ›Alarmstufe Rot‹ und so antwortete er: »Vielen Dank, ich werde Ihr Angebot gerne im Kopf behalten!« 







 

Auf den nächsten Hauptverhandlungstermin des Untersuchungsrichters in Genf hatten sich Maître Dupont und Francisco gut vorbereitet. Sie brachten dem Untersuchungsrichter eine genaue chronologische Übersicht zu den Geschäftsabläufen und zu den Vertragswerken zwischen der GFS und Francisco mit. Daran wollten sie aufzeigen, wie und warum jene Bankconti von Francisco und nicht von der GFS eingerichtet worden waren.


Außerdem wollten sie versuchen dem Richter klarzumachen, dass eigentlich die GFS ein Geschäftskonto auf ihren Firmennamen hätte einrichten müssen, weil Francisco offiziell einen Arbeitsvertrag als angestellter Direktor gehabt hatte. Schlussendlich sei ja die GFS auch Mietvertragspartner der Genfer Büroetagen gewesen.


Der Untersuchungsrichter hatte Maître Dupont außerdem in dem vorgängig stattgefundenen Telefongespräch jene Positionen in den Bankdokumenten von Ansa benannt, die er als fragwürdig und eventuell strafrechtsrelevant einstufen würde. Auf diesen richterlichen Vorinformationen aufbauend, hatten Dupont und Francisco später ihr letztes und schlüssigstes Argument vortragen können: nämlich das persönliche Recht Franciscos an einer Retention jener richterlich hinterfragten Geldbeträge, die sich nach der fristlosen Kündigung der Zusammenarbeit noch auf seinem Bankkonto befunden hatten. Als Begründung für diese im Schweizer Obligationenrecht verankerte Retention hatten sie die noch offenen und schriftlich reklamierten Provisionsabrechnungen angeführt.


Schließlich habe die GFS, so das Argument des Maître, nach der fristlosen Kündigung seines Mandanten auch keinerlei Provisionen mehr abgerechnet und ausbezahlt und alle Aufforderungen seines Mandanten dazu seien seitens der GFS unbeantwortet geblieben. Es seien demnach also klare zivilrechtliche und in keinem Fall strafrechtliche Sachverhalte zu klären, schloss Maître Dupont sein Plädoyer ab.


Der Untersuchungsrichter forderte nun die Anwälte der Gegenpartei auf, zu diesen Ausführungen des Maître Dupont, insbesondere zu den offenen Provisionsabrechnungen, Position zu beziehen. Die GFS-Anwälte zeigten sich aber überrascht von dieser Argumentation und gaben zu Protokoll, dass sie von offenen Provisionsabrechnungen nichts wüssten. Sie wüssten allerdings, dass die GFS ihrerseits offene Forderungen gegen Francisco Ansa hätte, die aus Investitionsdarlehen resultieren würden. Diese seien auch über das Betreibungsamt eingefordert worden, aber noch nicht beglichen.


Maître Dupont fiel hierauf seinen Kollegen ins Wort: »Absolut richtig, Herr Untersuchungsrichter. Die Kollegen bestätigen damit, dass es, wie von mir schon ausgeführt, noch eine ganze Reihe zivilrechtlicher Sachverhalte zu klären gibt, die aus gegenseitig offenen Forderungen bestehen. In keinem Fall sind daraus aber Straftatbestände gegen meinen Mandanten abzuleiten! Im Übrigen ist gegen diese von der GFS gegen Herrn Ansa eingereichte Betreibung zu angeblichen, bisher nichtbelegten Forderungen aus Investitionsdarlehen, das widersprechende Rechtsmittel von uns eingelegt worden. Und wohl sicher aus gutem Grund hat die GFS auf die gerichtliche Weiterverfolgung dieser Angelegenheit bis heute verzichtet.« 







 

Nach diesen Ausführungen beendete der Untersuchungsrichter die Hauptverhandlung mit der Feststellung, dass ein schriftlicher Entscheid über das weitere Vorgehen in dieser Strafantragssache den Parteien in Bälde zugestellt würde.







 

Der Aufbau der NVG-Schweiz AG war selbst während dieser nerven- und energieraubenden Zeit sehr gut fortgeschritten, sodass Francisco in diesen Monaten schon wieder jenes Ertragsniveau erreichte, das er vergleichsweise bei seinem Ausstieg aus der C. M.-Company hatte. Natürlich waren für dieses Erfolgsergebnis weitere NVG-Büros in der gesamten Schweiz, also in allen deutschsprachigen Kantonen, in der Westschweiz und im Tessin, eröffnet und in diesen Sales & Profit Centers sehr kompetente Führungsmannschaften etabliert worden. Die Geschäftsergebnisse waren überall sehr positiv.


Nicht zuletzt halfen ihm auch seine vielfältigen Teilnahmen an Business-Event-Veranstaltungen der Schweizer Wirtschafts- und Handelskammern.


An diesen Events hatte er bereits eine Reihe gut situierter Schweizer Unternehmer kennengelernt, mit denen er nach und nach auch ins Geschäft kommen wollte. Natürlich schenkte er diesen Event- und Lunchpartnern gerne ein offenes Ohr, weil sie dann, so nahm er jedenfalls an, später auch mit ihren Finanzkonzeptfragen zu ihm kommen würden. Tatsächlich hörten ihm die ›Old-Men‹ mit großer Aufmerksamkeit zu, wenn er über Finanzkonzepte, Nachhaltigkeit und Transparenz zu Anlagevermögen sprach und sie sogen alles erkennbar tief in sich auf. Und immer wieder kamen sie und befragten ihn nach Produktanbietern, Konditionen und möglichen Konzeptvarianten. Doch später, als sie zur Umsetzung seiner Finanzkonzeptideen schritten, gingen die meisten doch wieder zu ihrem Hausbanker, der diese neumodischen, ihm unbekannten Ideen schnell wegerklärte.


Für viele blieb Francisco, der Nichtschweizer, immer ein Ausländer der nicht ›Old-Man-Network-Swiss‹ integriert war, weshalb sie auch nur bedingt ihre Geschäfte mit ihm machten. 







 

Bei einem jener illustren Business-Events lernte er allerdings einen interessanten Privatbanker namens Otto Hellweg kennen.


Hellweg war ehemaliger Geschäftsleitungspräsident einer namhaften großen Schweizer Privatbank gewesen, der nun seit einigen Jahren seine eigene Privatbank präsidierte. Er hatte nach eigenen Angaben eine sehr gute Nase für alle Structured-Finance-, Private-Equity- und Private-Investment-Products, und er zeigte sich dem Geschäftsumfeld Franciscos gegenüber sehr interessiert. Außerdem hatte er wissen wollen, ob sich unter den Kunden der NVG auch solche Kunden befänden, die ausreichend viel Kapital für eine gute und gesunde Anlagediversifikation hätten. Francisco bot ihm daraufhin an, einmal zusammenzukommen, um über alle Möglichkeiten einer eventuell künftigen Zusammenarbeit zu sprechen. Hellweg war sofort freudig auf dieses Angebot eingestiegen und hatte sich mit ihm für den nachfolgenden Tag in seiner Bank verabredet.


Die Bank Hellwegs war in bester Zürcher Lage, im sogenannten Finanzdistrikt des Stadtkreises 2, domiziliert. Auf den ersten Blick glaubte Francisco zu erkennen, dass dieser Hellweg nicht nur ein sehr sympathischer, sondern auch ein kunstliebhabender Mensch sein müsste. Jedenfalls waren seine modern eingerichteten Bankräume über und über mit großen, vielfach Originalölgemälden, Kohlezeichnungen und Skulpturen ausgeschmückt. Das Bankpräsidialbüro, die Bel Étage Hellwegs, lag im Penthouse des Bankgebäudes und auch hier traf das Auge auf ausgesuchte Kunst einer speziellen Couleur.


Präsident Hellweg residierte hier mit bestem Ausblick auf ein architektonisch ansprechendes, preisgekröntes Glasatrium mit subtropischen Pflanzen, Blumen und ausgefallenen Gräsern.


In ihrem persönlichen Gespräch wurden sich die beiden Männer schnell einig, dass sie durchaus zu interessanten Cross-Company-Geschäften finden könnten. Einmal würde es NVG-Kunden geben die an Edelprodukten der Hellweg-Bank Interesse fänden, und mal könnten es Hellweg-Bankkunden sein die an Topfinanzprodukten der NVG interessiert wären.


Im Laufe der Monate hatten sich dann einige solcher Geschäfte realisieren lassen und so entwickelte sich zwischen Hellweg und Francisco sogar eine Art Freundschaft. Nach Feierabend trafen sich beide oft in der Bar des Restaurants Quaglinos im aufstrebenden Zürcher Seefeldquartier. Dort, bei ein, zwei, drei gemeinsamen Bieren, diskutierten sie dann nicht nur die Lage der Finanzmärkte, sondern auch so manches Private.


Bei einem dieser Bierabende erfuhr Francisco, dass Otto Hellweg beim Schweizer Militär ein sehr hoher Offizier gewesen war und dass seine Meinung bis heute, quasi als ›Berater im Generalstab‹ gefragt war. So verfügte der Banker nach wie vor über beste Militär- und Politikkontakte.


Schweizer Militärkameraden, so behauptete Otto Hellweg, würde er in allen wichtigen Unternehmens- und Politiketagen finden. Manche würden dies ›Filz‹ nennen, er nützliches Netzwerk!


Eines Tages rief dieser Otto Hellweg Francisco an und fragte ihn, ob er nicht einen kapitalkräftigen Bankanteilspartner für seine Bank kennen würde. Francisco zeigte sich sehr erstaunt, brillierte Hellweg doch sonst immer selbst mit seinen eigenen tollen Netzwerkkontakten: Er kenne alle Schweizer Bundesräte persönlich, alle Parteipräsidenten der Bundesparteien und viele Nationalräte, und außerdem noch so manchen reichen Wirtschaftsunternehmer aus der Schweizer Haute Société, hatte er oftmals unter stolzer Brustschwellung erklärt. In diesem Netzwerk des Who is Who sollte aber doch ein solcher Bankpartner für ihn zu finden sein, kam es Francisco in den Sinn. Doch Hellweg hatte sich in den Gesprächen immer als guter Zuhörer erwiesen und so erinnerte er sich wohl, dass Francisco ihm einmal von einem Generaldirektor einer deutschen Bank in Genf erzählt hatte, der jetzt in der Nähe von Zürich lebte.


Dieser Generaldirektor war nämlich viele Jahre mit Francisco gut bekannt, weil ihre Kinder damals in Genf gemeinsam die Schulbank gedrückt hatten. Die beiden Familien waren sehr häufig der Kinder wegen zusammengekommen und hatten so auch einige gemeinsame Kinder- und Familienfeste durchgeführt. Francisco hatte seinerzeit mit diesem Generaldirektor ebenfalls einige Finanzgeschäfte realisieren können und es entwickelte sich ebenfalls eine lockere Freundschaft zwischen beiden Männern.


Allerdings war eben dieser Generaldirektor erst vor kurzer Zeit von einem harten Schicksalsschlag getroffen worden. Seine Ehefrau nämlich, die aus ihrer ersten Ehe jene Tochter mit in die Ehe gebracht hatte, die mit Franciscos Tochter Carol in die gleiche Schulklasse gegangen war, war von ihrem Exehemann in der Wohnung überfallen und erschossen worden. Der Generaldirektor hatte seine Frau seinerzeit in der gemeinsamen Wohnung tot vorgefunden.







 

Francisco hatte Otto Hellweg zugesagt, dass er mit dem Generaldirektor Kontakt aufnehmen würde, um zu erfahren, ob dieser überhaupt auf Geschäftliches wieder ansprechbar wäre.


Hellweg hatte ihm für dieses Gespräch einige grundlegende Kennzahlen seiner Bank genannt, damit er den Generaldirektor vorab informieren und interessieren könnte. Demnach suchte er einen Bankpartner, der sein bisheriges Bankeigenkapital von 350 Millionen um mindestens 150 Millionen Franken aufstocken könnte. Eine Bank mit 350 Millionen Eigenkapital würde in der Bankenwelt kaum eine längere und größere Überlebenschance haben, hatte Hellweg gesagt.


Franz-Ludwig von Gutenberg, der ehemalige Generaldirektor einer deutschen Bank, hatte nach dem Mord an seiner Frau die Bankführung aufgegeben, allerdings wieder in Partnerschaft mit seiner ehemaligen Bank eine Private-Wealth-Partners Incorporation gegründet. Seine Klientel rekrutierte sich dabei nach wie vor weltweit aus dem Top-Reservoir der Reichen.


Von Gutenberg zeigte sich durchaus interessiert und bereit, sich mit Otto Hellweg zu treffen. Doch betonte er von Anfang an, dass diese Hellwegbank eigentlich ein zu ›kleiner Fisch‹ im großen Teich wäre und dass daran auch keine Eigenkapitalaufstockung auf 500 Millionen etwas ändern würde.


Mit dieser Enttäuschung war Otto Hellweg nach dem Gespräch mit von Gutenberg wieder zu Francisco gekommen.


Vielleicht wäre es ja nun möglich, hatte er zu Francisco gesagt, dass er ihm einen Kontakt zu Carl Meyer herstellen könnte.


Auf diese unerwartete Frage hin schoss Franciscos Puls sofort in die Höhe und unter hochrotem Kopf erklärte er, dass er dieses Ansinnen des Freundes kategorisch ablehnen müsse.


Er kenne diesen C. M. als einen machtgeilen Manipulateur und kriminellen Trickser, weshalb er ihm dringend davon abrate, mit diesem Mann jemals Geschäfte zu machen. Hellweg hatte ohne im Detail weiter nachzufragen, diese Meinung Franciscos akzeptiert und nicht weiter insistiert.


Doch nur einige Wochen später schreckte Francisco durch eine fragwürdige Begebenheit regelrecht auf: Wie immer führte ihn nämlich sein Heimweg, so auch an diesem Abend, an der Geschäftsadresse der Hellwegbank vorbei. Bei dem fast schon alltäglichen Seitenblick zu diesem Bankgebäude blieb ihm aber heute für einen kurzen Moment der Atem stehen.


Dort, an der Bankhaustiefgarage, stand tatsächlich ein gelber Porsche zur Einfahrt bereit.


Sofort wusste er, dass Otto Hellweg offensichtlich doch bereit war, einen gravierenden Risikoschritt zu gehen!


Viele Tage und Wochen bemühte sich Francisco anschließend, Otto Hellweg ans Telefon zu bekommen. Vergebens. Hellweg ließ sich von seiner Sekretärin immer mit den gleichen Worten entschuldigen, nämlich dass er im Moment geschäftlich sehr eingespannt sei, sich aber bald bei Francisco melden würde.


Das Nächste was er von Otto Hellweg mitbekam waren Pressemeldungen über dessen spektakuläre Verhaftung.


Angeblich habe er sich auf dubiose Geldwäscher eingelassen und Geschäfte gemacht, über die einige hundert Millionen US-Dollar gewaschen worden wären. Weiter war zu lesen, dass der entsprechende Hinweis auf diese Geldwäschegeschäfte aus dem Ausland gekommen sei. Hellweg verlor in der Folge nicht nur seine Bank und seine Banklizenz, sondern auch einige Monate seiner Freiheit infolge der Untersuchungshaft. Zur Widerlegung seiner Schuld warf Hellweg alle seine guten Netzwerkkontakte in die Waagschale und sorgte damit auch in Bundes-Bern für einigen Wirbel. Schlussendlich musste sogar ein hoher Bundesbeamter seinen Stuhl räumen, weil die Schweizer Regierung diesem Beamten unterstellte, gewisse Kompetenzen in der Untersuchung überschritten oder gar missbraucht zu haben.


In der weiteren Zukunft konnte man Otto Hellweg offenbar weder eine klare Schuld noch eine klare Unschuld nachweisen, geschweige denn wurde irgendeine Beteiligung des Carl Meyer öffentlich. Im Sinne eines »in dubio pro reo« mussten die Behörden Otto Hellweg zwar aus der Haft entlassen, doch allein seine Verhaftung mit anschließender Untersuchungshaft reichte aus, um die Existenz dieses einst renommierten Bankiers nachhaltig zu zerstören.


Francisco hätte natürlich sehr gerne von Hellweg selbst erfahren, ob und welche Rolle C. M. in dieser Angelegenheit gespielt hatte; doch war nie wieder ein Kontakt zwischen den beiden zustande gekommen.







 

Monate später kam es dann zu jenem zukunftsentscheidenden Tag, an dem Francisco gerade auf der Autobahn in Richtung Tessin unterwegs gewesen war, als ihn seine Sekretärin über Autotelefon erreichte, um ihn mit dem NVG-Auslandsgeschäftsführer Franzen zu verbinden. Franzen wollte Francisco sofort und dringend irgendwo treffen, worauf sich beide für ein Treffen auf der Autobahnraststätte Gotthard entschieden.


Dort wartete er auf den Geschäftsführerkollegen und zeigte sich sehr überrascht, als dieser in Begleitung Haldimanns, Franciscos Stellvertreter, die Raststätte betrat. Dieser Haldimann hatte im NVG den Spitznamen ›Windfahne‹, weil er sich in der Manier einer solchen immer nach der jeweiligen Windrichtung seiner Vorgesetzten drehte.


Die Windfahne und Franzen begrüßten Francisco dann sehr überschwänglich und freundlich. Dann lud der Auslandsgeschäftsführer sehr jovial zu einem kleinen gemeinsamen Lunch ein. Alle Alarmsensoren ließen Francisco sofort aufschrecken; gleichwohl stimmte er zu, eine Kleinigkeit mit den beiden Herren zu essen.


Der NVG-Auslandsgeschäftsführer trat dann in eine, wie Francisco es empfand, relativ belanglose Konversation mit ihm ein und wollte immerzu nur wissen, wie es denn Franciscos Frau und seinen Kindern ginge. Was Francisco äußerst spanisch vorkam und ihn noch mehr anspannte, weil er überhaupt nicht zu erkennen vermochte, worauf das Ganze hinauslaufen sollte.


Während des Essens schwiegen sie, bis auf wenige Belanglosigkeiten, und Francisco fragte sich je länger je mehr, was dieser Franzen eigentlich so Dringendes von ihm wollte, wenn er doch jetzt alle Zeit dieser Welt zu haben schien.


Als Franzen dann auch noch die Dessertkarte zu Francisco herüberreichte, platzte es aus ihm heraus: »Herr Franzen, sie hatten angedeutet, mich unbedingt sofort und ganz dringend sprechen zu müssen. Was gibt es denn nun so Dringendes?« 


Als wäre er beim Nasebohren ertappt worden, reagierte Franzen aufgeschreckt. Zunächst richtete sich sein Blick auf die ebenso erschrocken dreinschauende Windfahne, dann wanderte er, etwas verunsichert, zu Francisco und wieder zurück zur Windfahne.


Dann endlich, aber immer noch Haldimann ins Gesicht schauend, sagte er: »Ja wissen Sie, Herr Ansa, es tut mir ja leid, aber ich muss Ihren Arbeitsvertrag kündigen und sie mit sofortiger Wirkung freistellen!« 


Im Nachklang seiner letzten Worte zog er einen Briefumschlag aus seiner Jackentasche und wollte diesen an Francisco weiterreichen.


Was an diesem Punkt dann in ihm vorgegangen war, konnte sich Francisco später selbst nicht mehr erklären. Irgendwie spürte er nämlich keinerlei Regungen in sich, weder Ohnmacht noch Wut, weder Aggression noch Depression; einfach keinerlei Gefühl, einfach nichts! Selbst die logischste aller Fragen, die nach dem ›Warum‹, beschäftigte ihn nicht. Allein nur ein Gedanke schien präsent: »Mein Bauchgefühl hatte wieder recht!« 


Nach einer endlos wirkenden Weile mit kaltem Blickaustausch erhob sich Francisco – wie von einer fremden Hand geführt –, ganz ruhig und cool vom Tisch, fixierte Franzen mit klarem, selbstbewusstem Blick, drehte sich unvermittelt um 180 Grad und ging ohne einen der beiden Herren noch eines weiteren Blickes zu würdigen, in Richtung Ausgang. Kurz entschlossen zahlte er an der Kasse nun doch seine kleine Mahlzeit selbst und verließ anschließend mit schnellen Schritten das Restaurant.


Jenen Umschlag mit seiner Kündigung hatte er natürlich weder angesehen noch mitgenommen; den würden sie ihm ohnehin per Post nachsenden!


Auf dem Parkplatz, gerade in dem Moment als er in seinen Mercedes einsteigen wollte, trat diese verräterische Windfahne an ihn heran: »Darf ich Sie bitten, dass Sie mir Ihre Büroschlüssel und Ihre Geschäftskreditkarten noch aushändigen, Herr Ansa!« 







 

Francisco musste sich nun wirklich zwingen, diesem feist grinsenden Verräter nicht seine Faust mitten in das Windfahnengesicht zu schlagen; jedenfalls empfand er spontane Lust dazu.







 

Wieder zur Besinnung gekommen, setzte er sich in seinen Wagen, ließ die Windfahne einfach auf dem Parkplatz stehen und fuhr davon. Auf der Autobahn fahrend, fühlte er sich von Gedanken und Emotionen derart stark übermannt, dass er vor lauter Wut und Tränen, die ihm jetzt übers Gesicht strömten, auf dem Randstreifen anhalten musste. Erst einige Zeit später fand er wieder zu sich und fuhr weiter. Schlagartig war ihm bewusst geworden, was diese Kündigung für ihn und seine Familie bedeutete. Dabei schien es ihm vollkommen egal, aus welchem erfundenen Grund heraus ihm heute die NVG die Kündigung ausgesprochen hatte – war er sich doch von Anfang an ganz klar und bewusst darüber gewesen, dass er mit dieser Firma, die in ihren Wurzeln und Festen mit der GFS vergleichbar war, auch vom Regen in die Traufe kommen konnte, denn: »Geld fressen Seele auf!!!« 







 

Anders allerdings, als bei der GFS damals, war seine heutige Situation schon. Er hatte aus dieser leidvollen Vergangenheit etwas gelernt und deshalb seinerzeit die Verträge mit der NVG klarer und eindeutiger abgeschlossen. So war er nämlich heute angestellter Geschäftsführer und Landesdirektor mit Arbeitslosengeldanspruch und er hatte, ebenfalls anders als damals bei der GFS, keinerlei privates und eigenes Geld in den NVG-Geschäftsaufbau Schweiz investiert.


Sein Arbeitslohn war bis heute bezahlt worden und offene oder strittige Forderungen gab es auf beiden Seiten ebenfalls nicht. Trotzdem – und das spürte er nun schmerzlich – hatte er verabsäumt, sich einen goldenen Fallschirm in den Vertrag einbauen zu lassen. Ein Parashoot, der ihn gerade im Fall einer Kündigung finanziell weich hätte landen lassen – so wie das in der Bel Étage von Wirtschaftsunternehmen absolut üblich war.


Plötzlich wurde ihm auch bewusst, dass er nächtelang und über viele Wochen und Monate hinweg ausschließlich in Überstundenzeiten die gesamten Verkaufsfolien- und Verkaufspräsentationsmappen für seine NVG-Führungskräfte und Agenten erarbeitet und fertiggestellt hatte. Das war doch eigentlich sein persönliches, geistiges Know-how. Es würde sicher nicht infrage kommen, der NVG diese geschäftselementaren Materialien kostenlos zu überlassen. Francisco beschloss sofort in sein Büro zu fahren, um alle diese Materialien für sich sicherzustellen.


Auf der Rückfahrt in sein Büro kam ihm der Gedanke, Angelina kurz anzurufen und sie zu informieren. Aber dann nach kurzer Überlegung, wollte er das lieber auf den Abend verschieben. Doch, »oh Gott«, entfuhr es ihm lautstark: Heute war ja auch noch seine Schwiegermutter zu Besuch in die Schweiz gekommen. Unvorstellbar, sich gegenüber dieser alten Dame erklären und rechtfertigen zu müssen. 


Im Büro angekommen, fand er eine aufgelöste, weinende Sekretärin vor. Sie erklärte ihm, dass sie seine Kündigung als unendliche Sauerei empfände. Franzen habe sie dazu gezwungen die Kündigung auf ihrem PC zu schreiben und auszudrucken. Er habe ihr auch gesagt, wenn sie das nicht machen würde, könne sie gleich mitgehen.


Frau de Luca war vollkommen untröstlich: »Ich kann mir als alleinerziehende Mutter doch nicht leisten, arbeitslos zu werden«, stammelte sie immer wieder entschuldigend vor sich hin. 


Francisco versuchte die Frau zu beruhigen und versicherte ihr, sie müsse sich keine Vorwürfe und Gedanken dazu machen. Er schätze ihr allzeit loyales Verhalten ihm gegenüber und wisse auch um ihre private Situation. Sie habe alles tadellos gemacht!


Als Francisco dann die Tür die zu seinem Chefbüro führte aufschließen wollte, passten seine Schlüssel schon nicht mehr. Frau de Luca hatte auf Anordnung Franzens, alle Schlösser im Büro austauschen lassen. Francisco spürte nun doch sehr große Wut in sich aufsteigen und bemerkte wieder die Parallelitäten hinsichtlich der GFS.


Zunächst noch etwas ratlos, setzte er sich in die Cafeteria, die zu der 500 m²-großen NVG-Büroetage gehörte, und wollte dort warten, bis einer jener Verräter das Büro betreten würde.


Einige Kaffeetassen später betrat Haldimann die Etage. Sofort sprang er wildflatternd auf Francisco zu und forderte diesen auf, die NVG-Räumlichkeiten unverzüglich zu verlassen; ansonsten würde er die Polizei rufen.


Dieser widerliche Verräter, kam es Francisco in den Sinn.


Gleich darauf trat ihm wieder vor Augen, wie er sich seinerzeit ausgerechnet für diese Windfahne bei der deutschen NVG-Zentrale eingesetzt hatte. Haldimann hatte nämlich seit Jahren vergeblich versucht, einen erfolgreichen Finanzvertrieb in der Schweiz aufzubauen und war auf ganzer Linie damals gescheitert. Auch versuchte er mehrmals seine kleine gescheiterte Schweizer Finanzbude an den NVG-Konzern zu verkaufen, war dort aber immer auf taube Ohren gestoßen. Francisco hatte ihn bei sich aufgenommen und ihn dann ausgerechnet vor den Anfeindungen und Kündigungsbestrebungen dieses Auslandsgeschäftsführers Franzen geschützt. Ein Engagement, das ihm dieser falsche Hund nun auf seine Art quittierte.


»Die Polizei zu holen, halte ich für eine sehr gute Idee«, entgegnete Francisco der Windfahne, die sich daraufhin drehte und in einem Bürozimmer verschwand.


Nur eine halbe Stunde später erschienen vier bewaffnete Uniformierte und bauten sich bedrohlich vor Francisco auf. Nachdem sie ihn zunächst zum Verlassen der Büroräume aufforderten, ließen ihn jene Macht und Autorität versprühenden Amtspersonen doch zunächst seine Version der Geschichte erzählen. Er schilderte ihnen, dass er lediglich seine ganz privaten Effekten aus seinem Bürozimmer holen wolle und dass sie ihm dafür bitte Zugang verschaffen mögen.


Unter den wachsamen Augen der Windfahne und zweier Polizisten wurde daraufhin sein Büroraum aufgeschlossen und Francisco durfte seine privaten Utensilien herausholen. Als er aber seinen Computer anstellen und noch einige Dokumente und Mails auszudrucken wollte, blockierte Haldimann diesen Vorgang mit der Begründung, dass dies Eigentum der NVG-Schweiz AG sei; auch alle Foliensätze und Präsentationsordner. Nun drohte die Aktion zu eskalieren, sodass einer der Polizisten den Vorschlag machte, einen Notar hinzuzurufen, um alle strittigen Dokumente und Effekten von diesem in Gewahrsam nehmen und versiegeln zu lassen. Diese Lösung erschien allen Beteiligten als praktikabel, gangbar und friedensstiftend. Die vier Polizeibeamten geleiteten hernach Francisco aus den NVG-Büroräumen und einer von ihnen, offensichtlich der Oberste in der Hierarchie, versuchte Francisco abschließend Mut zu machen indem er sagte: Er solle sich von denen nur nicht einschüchtern lassen, denn sicher gebe es auch Rechte auf seiner Seite!


Im Grunde war Francisco niemand, der zu Depressionen und Alkoholexzessen neigte, doch nach diesem Tag verspürte er das innige Bedürfnis, einen großen Cognac zu trinken. Unter diesem Antrieb – oder einer inneren Eingebung folgend – suchte er deshalb auf seinem Heimweg die Bar des Hotel National am See auf.


Ganz in seine Gedanken versunken, war er bereits beim zweiten Cognac, als er in einer Sitzecke des unmittelbar angrenzenden Hotelrestaurants Franzen sitzen sah.


Dieser dinierte offensichtlich gerade mit einem Mann, der in seinem hellen, sehr auffälligen Designeranzug – allerdings mit sehr vielen Knitterfalten – irgendwie aussah wie ein Dandy-Man; vieleicht auch seiner pomadigen Haartracht wegen. Die beiden Herren unterhielten sich sehr engagiert und zeitweise auch etwas laut. Nicht dass Francisco die Inhalte des Gespräches verstanden hätte, aber einige Wortfetzen drangen mitunter doch bis an sein Ohr. Bereits mehrfach glaubte er den Namen GFS und Meyer vernommen zu haben und einmal, so glaubte er jedenfalls, sogar den seinen.


Mit angespanntem Gehör versuchte er weitere Inhalte aufzuschnappen, doch vergeblich, denn gerade in diesem Moment setzten sich neue Gäste an den Nachbartisch und lachten und führten allzu lautstarke Gespräche.


Angespannt und etwas abgeduckt blieb er noch eine Weile auf seinem Platz sitzen und beobachtete, teilweise durch den Spiegel der Bar hindurch, Franzen und seinen Begleiter. Er hatte beim Barkeeper seine drei Cognacs und seinen Mocca schon bezahlt, denn er wollte sprungbereit sein wenn sie das Restaurant verließen.


Dann stand der Dandy-Man-Dinner-Partner vom Tisch auf, verabschiedete sich von Franzen und verließ das Restaurant in Richtung Garagenlift.


Francisco sah, dass Franzen sitzen blieb, sodass er unbemerkt dem anderen Mann folgen konnte bis dieser mit dem Lift in die Hotelgarage hinunterfuhr.


Francisco kannte die Hotelgarage gut und wusste, dass es nur zwei Tiefgaragenstockwerke gab. Um nicht Gefahr zu laufen den Mann in der Garage zu verlieren, nahm er die Treppen. So wollte er schnell genug sein, um ihn dort unten wiederzufinden. Im ersten Garagengeschoss war es stockfinster als er die Tür vom Treppenhaus her öffnete, deshalb war er sofort weiter nach unten gerannt. Im untersten Tiefgaragengeschoss ging das Licht gerade aus als er dort ankam. Lautstark fluchte er, weil er jetzt befürchtete diesen Kerl doch verloren zu haben. Ein aufheulender Motor durchbrach die Dunkelheit und Stille. Sekunden später zerriss ihm ein kräftiger Schmerz den Unterleib und er musste mit ansehen, wie unter quietschenden Reifen ein gelber Porsche aus der Tiefgarage fuhr.


Endlich hatte er zu dem bisher mysteriösen Anwaltsnamen, Urs Schwaller, der für die GFS immer nur die Drecksarbeiten zu organisieren schien, auch ein Gesicht! Wie viel Geld zahlte C. M. wohl diesem kriminellen Rechtsbeuger in anwaltlich zerknitterter Robe für sein schmutziges Handwerk? Doch viel wichtiger war für Francisco jetzt die Frage, was Franzen mit diesem C. M.-Kalfaktor zu besprechen gehabt hatte und in welchem Zusammenhang dabei sein eigener Name gefallen war.


Angelina reagierte auf die Schilderungen ihres Mannes, der ihr von der Kündigung und den weiteren Ereignissen im Detail berichtete, interessanterweise wenig überrascht.


Im Gegenteil, sie behauptete sogar allen Ernstes, sie habe diese Kündigung vorhergesagt bekommen von ihrer geistigen Mentorin ISIS. Die habe ihr in einer Meditation die Nachricht zugetragen, dass Carl Meyer mit dem neuen NVG-Hauptgeschäftsführer – der mit C. M. bereits früher bei der NVG zusammengearbeitet habe – einen Deal gemacht; so etwas wie eine geheime Marktabsprache, nach der sich die beiden Finanzvertriebskonzerne künftig keine Märkte mehr gegenseitig streitig und madig machen wollten. C. M. übertrug Feldmann ein Aktienoptionspaket an seiner GFS im Nominalwert von einigen Millionen Euro und im Gegenzug forderte er von Feldmann, dass dieser den Vertrag mit Francisco Ansa sofort kündigen müsse.


Francisco liefen aufgrund dieser Behauptungen seiner Frau eiskalte Schauern den Rücken herab. Wie konnte das nur möglich sein? Seine Ehefrau, die bisher keinen blassen Schimmer von Wirtschaft und Fachvokabeln wie: Aktienoptionspakete, Nominalwerte und geheime Marktabsprachen erkennen ließ, schien sich mit einem Schlag auszukennen? Sie verwendete diese Begriffe so, als ob sie schon immer und ganz selbstverständlich zu ihrer Sprache gehört hätten, und sie behauptete außerdem – und zwar bei klarem Verstand wie es ihm vorkam – dass ihr ein Geistwesen namens Isis diese Informationen gegeben habe?


Wow!!! War er wach oder träumte er oder war er selbst schon etwas plemplem? Francisco fühlte sich nun nicht mehr in der Lage irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Allerdings, so war er sich sicher, würde er in diesem Zustand auch nicht schlafen können. Also musste der Weinkeller herhalten, bis er irgendwann spät in der Nacht, vor dem Cheminée sitzend, einschlief.







 

Der nächste Morgen hatte sein Bewusstsein wieder geschärft: Er war jetzt tatsächlich ohne Arbeitsstelle und jene sechs Jahre Finanzvertrieb mit allen Aus- und Fortbildungen, waren wahrscheinlich für die Katz gewesen. Denn die beiden Finanzvertriebsgesellschaften respektive deren ›manipulateurs des hommes‹ würden sicher schon dafür sorgen, dass er in den Märkten Schweiz, Österreich und Deutschland keine weitere Chance mehr bekäme.


Angelina versuchte ihrem Mann Francisco an jenem Morgen Mut zu machen. Nur dass sie dabei schon wieder von dieser Isis sprach, die ihr angeblich auch noch mitgeteilt hätte, dass Francisco ob seiner Kündigung nicht verzagen solle, denn er sei zu Höherem berufen. Die Botschaft an ihn sei, dass er bald einen Mann treffen würde, mit dem er ein neuartiges, an Humanität und den Menschen orientiertes Werteerhaltungs- und Finanzsystem etablieren werde. Dieses neue System generiere unter dem Kürzel VPro, soll heißen Value Protect, weltweite Erfolge. Francisco müsse sich allerdings noch etwas in Geduld üben, bis er diese neue Herausforderung annehmen könne.


Da war es nun wieder dieses Gefühl der letzten Nacht: »Wache, träume oder spinne ich … – oder ist vielleicht Angelina doch dem Wahnsinn nahe?


Francisco entschied sich dann dafür, dass er sich so oder so, weder von Angelinas Isis oder anderen Geistwesen, noch von Meyers, Feldmanns oder Porsche fahrenden Rechtsverdrehern verrückt machen ließe!


Das beste ihm bekannte Rezept: in der Ruhe seine Kraft finden!







 

Nach einer geistigen Ruhepause, mit schweifendem Blick über den ruhenden See, besann er sich darauf zunächst einen persönlichen Kassensturz mit Bestandsaufnahme zu machen. Später könnte er auf dieser Basis ein neues Familienbudget erstellen, denn schließlich mussten sie künftig mit sehr viel weniger Geld auskommen. Dieser Kassensturz zeigte auf seinen Bankconti noch rund 58000 Schweizer Franken. Den noch ausstehenden restlichen Arbeitslohn von circa 12000 Franken, wollte er zunächst unberücksichtigt lassen, weil er doch einkalkulieren musste, dass die NVG diese Zahlung unbestimmt lange herauszögern würde.


Also: Die Villa in der sie wohnten kostete monatlich rund 10000 Franken inklusive Nebenkosten. Die Steiner Schule für die Kinder verbrauchte monatlich 3000 Franken plus 200 Franken für diverse Materialien und Ausflüge. Der Family-Van schlug mit 1500 Franken für die monatliche Leasingrate zu Buche – und den Geschäfts-Mercedes würde er an die NVG zurückgeben. Die Versicherungsprämien für Hausrat, Haftpflicht, Hundehalter, PKW, Krankheit, Spital, Leben, hatten sich auf 2500 Franken summiert. Telefon, Fax und Internet waren mit 500 Franken in der Ausgabenliste, wobei das schnell auch mal mehr wurde, wenn Angelina und die Kinder mit Omas, Freunden und Bekannten im Ausland telefonierten.


Für Kleider und Reparaturen gaben sie gewöhnlich monatlich rund 1000 Franken aus und schlussendlich für Lebenshaltung und Sonstiges flossen nochmals rund 2500 Franken ein. Das ergab Summa summarum: 21200 Schweizer Franken pro Monat – und jetzt hatte das Grauen ein Gesicht!


In genau 2,7 Monaten wären sie auf dieser Budgetgrundlage pleite!


Er wusste, selbst wenn er das Arbeitslosengeld einplanen würde, das, seinen Recherchen zufolge, 80% des letzten Nettolohnes, jedoch maximal 8800 Franken ausmachen würde, wäre dieses bisherige Lebensniveau nicht mehr zu halten; selbst dann nicht, wenn er sich seine noch fast neue Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert von 15000 Franken ausbezahlen lassen würde.


Damals in Genf, nach seiner Kündigung bei der GFS und der dann folgenden finanziellen Durststrecke bis zum ersten NVG-Arbeitslohn, hatten sie von seiner alten Lebensversicherung noch ganze fünf Monate auf reduziertem Niveau leben können. Doch die Einzahlungen in die neue Versicherung waren bis heute zu gering.







 

Francisco trug Angelina nun sein Fazit vor, dass sich die Familie ab sofort finanziell sehr stark einschränken müsse und dass er schnellstens eine viel günstigere Familienunterkunft, wahrscheinlich eine entsprechend kleinere, bezahlbarere Wohnung, suchen wolle.


Entsetzt und ohne jedes Verständnis für derartige Maßnahmen und Einschränkungen hielt Angelina ihm vor, dass er eben viel stärker an sich und seinen beruflichen Erfolg glauben müsste.


Ihr wörtlicher Appell blieb ihm noch sehr lange in Erinnerung: »Du wirst weiter sehr erfolgreich sein und viel Geld verdienen, das hat dir Isis doch ganz deutlich mitteilen lassen. Wenn du allerdings nicht aus tiefster Seele an dich und deinen Erfolg glaubst, dann läufst du Gefahr, wirklich abzustürzen!« 


Francisco reagierte seinerseits sehr wütend darauf und schrie lauthals los: »Hör bloß auf mit diesem Schwachsinn! Natürlich glaube ich an mich und meinen weiteren Erfolg, aber wir dürfen die Realität nicht aus den Augen verlieren und müssen erkennen, dass unser Konto bald leer und im Moment kein neues Einkommen in Sicht ist!« 


Die Eheleute verwickelten sich nun in einen lautstarken Streit, sodass davon aufgeschreckt, die Kinder und Angelinas Mutter ins Wohnzimmer gerannt kamen.


Angelina versuchte Francisco immer wieder einzureden, dass er jetzt erst recht an die Kinder denken und ihnen einen weiteren Umzug und Schulwechsel ersparen müsse.


Sie selbst sei absolut sicher, dass sich dieser neue Weg, der mit der VPro und jenem bereits avisierten neuen Partner, schon sehr bald ergeben würde.


Eine ganze Weile lagen sie wegen dieser finanziellen Einschränkungen im Streit, bis sich ganz unerwartet Angelinas Mutter einschaltete.


Mutter Bernardo bot nun tatsächlich ihre ganz persönliche finanzielle Hilfe an. Sie sei bereit, die Vollmacht über ihr Schweizer Geheimbankkonto – jenes mit 250000 DM aus steuerneutralen Rücklagen, die ihr verstorbener Mann für sie angelegt hatte – auf Angelina und Francisco zu übertragen.


Die Kinder jubelten sofort lautstark und Angelina meinte: »Siehst du, Francisco, wir werden beschützt» – und mit ihrer nur für Francisco sichtbaren Kopf- und Augenbewegung nach oben wollte sie wohl andeuten, dass der Himmel diese prompte Hilfe gesandt hätte.


Francisco war überrascht und sprachlos zugleich und nach einer Weile der Besinnung versuchte er seiner Schwiegermutter deutlich zu machen, dass er diese Hilfe von ihr nicht annehmen könne, denn für ihr Geld könnte er ihr ja keinerlei Rückzahlungsgarantien geben. Angelina wandte daraufhin mit Blick auf ihre Mutter ein, dass er aber doch sicher später, wenn er wieder erfolgreich und liquide geworden sei, dieses Geld würde zurückzahlen können – worauf Mutter Bernardo freundlich nickte. Nochmals bemühte sich Francisco bei seiner Familie um Verständnis, dass es doch für seine weiteren Erfolge keine Garantie geben würde.


Worauf Angelina durch ihre Zähne zischte: »Ja wenn du eben nicht an dich glauben willst! Wir glauben jedenfalls an dich; sogar meine Mutter, wie du ja siehst!« 


Hierauf die Kinder: »Wir auch, Papa!« 


Francisco zog sich in sein Arbeitszimmer zurück, um Ereignisse und Meinungen sowie das Hilfsangebot seiner Schwiegermutter nochmals zu reflektieren. Er fühlte sich wie in einer Zwickmühle und war hin- und hergerissen von seinen Gedanken.


Nachdem sie sich zur Nachtruhe begeben hatten, drängte Angelina auf seine Antwort. Wieder und wieder schilderte er seine großen Bedenken und Ängste und sagte, dass er die Hilfe ihrer Mutter lieber nicht annehmen wolle, weil er keine Rückzahlungsmöglichkeit sehen würde; und außerdem sei der Krach mit Angelinas Geschwistern dann vorprogrammiert.


Daraufhin drehte sich Angelina wutschnaubend von ihrem Mann weg, aber nicht ohne ihm noch vorzuwerfen, dass diese Ablehnung, ganz klar, auch eine Ablehnung ihr und den Kindern gegenüber wäre; von Liebe könne da ja wohl keine Rede mehr sein, weshalb es wohl besser wäre, sich zu trennen und scheiden zu lassen.


Das war nun eine sehr harte, unvermutete Breitseite. Könnte sie das wirklich ernst meinen?


Er wusste, dass Angelina normalerweise keine leeren Drohungen aussprach – und auch in diesem Moment schien sie ihm fest entschlossen.







 

Eine Woche nach seiner Kündigung meldete er sich auf dem Arbeitsamt Luzern arbeitslos und stellte den Antrag auf Arbeitslosengeld. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gab ihm dazu zwei vom letzten Arbeitsgeber auszufüllende Formulare mit. Eines, in dem der Arbeitgeber die letzten drei Monatslöhne eintragen sollte, und ein anderes, in dem der Arbeitgeber den Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses angeben musste.


Francisco sandte die Formulare seinem alten Arbeitgeber, der NVG-Zentrale in Luzern. Er ging im Grunde davon aus, dass das Ausfüllen dieser Formulare kein Problem machen sollte.


Doch diese Rechnung hatte er wohl wiedermal ohne den berühmten Wirt gemacht.


Windfahne Haldimann, sein NVG-Nachfolger, machte seinem neu erworbenen Ruf als Verräter alle Ehre. Zum einen gab er als Grund für die Kündigung Franciscos diverse Verfehlungen des Angestellten an und zum anderen einen monatlichen Arbeitslohn von 15000 statt 20000 Schweizer Franken. Die Folge: das Arbeitsamt verhängte eine Sperre bei der Auszahlung des Arbeitslosengeldes, womit er gezwungen war, doch noch die Hilfe seiner Schwiegermutter in Anspruch zu nehmen. Außerdem musste er sich nun einen Fachanwalt für schweizerisches Arbeitsrecht suchen, um diese Dinge neu und rechtsverbindlich klären zu lassen.







 

Kurze Zeit später traf sich Francisco mit seinen Ex-NVG-Direktoren aus dem Tessin, der Westschweiz und aus Baselland.


Jene Führungsmanager waren ihm damals vom GFS zur NVG gefolgt und hatten allzeit loyal zu ihm gestanden. Er hatte sie auf der NVG-Karriereleiter bis zum Direktor geführt und sie waren allesamt, wie er, Familienväter.


Die Wechselumstände von der GFS zur NVG hatten auch ihnen damals viel Ärger, Gerichtsklagen und Betreibungen eingebracht, die sie allerdings stets in Loyalität miteinander durchgestanden hatten. Sie alle waren, vor allem während der gemeinsamen schweren Zeiten die sie eigentlich hinter sich glaubten, nicht immer auf Rosen gebettet.


Vor diesen Rochaden von der GFS zur NVG vereinbarte Francisco mit Franzen deshalb, dass diese treuen Gefolgsleute von der NVG speziell behandelt werden sollten, indem sie zumindest in den ersten 24 Monaten ihres NVG-Strukturaufbaus einen Festlohn von je 6000 Franken zuzüglich ihrer jeweiligen Provision nach Karrierestufe bekommen sollten, weil sie bei der GFS entsprechende Einnahmen aufgeben würden.


Franzen hatte daraufhin Francisco – und in persönlichen Gesprächen auch jeweils jedem Einzelnen – ausdrücklich diese Festlohnzahlungen zugesagt und in die Hand versprochen, dass er diese Löhne als zusätzliche Schweizer Investitionsgelder von Deutschland aus bereitstellen und transferieren lassen würde. Die NVG-Schweiz AG sollte nämlich damit während ihrer Start-up-Phase finanziell nicht belastet werden.


Leider musste Francisco später doch diese zugesagten Lohngelder Monat für Monat aus seinen anfangs noch schmalen Start-up-Einnahmen vorfinanzieren, weil Franzen diese Monatszahlungen gerne anmahnen ließ und dann oft zwei, drei Monate ins Land zogen, ehe seine Überweisungen eintrafen.


Das Treffen der vier Finanzmanager stand leider auch diesmal unter keinem guten Stern. Denn Franzen hatte just einen Tag vorher, allen drei Direktoren ohne Vorwarnung ebenfalls gekündigt. Seine inoffizielle Begründung: sie seien zu nahe mit der Person Francisco Ansa verbunden.


Die drei Manager zeigten sich Francisco gegenüber emotional stark angeschlagen und verunsichert; hatten sie von der NVG doch nur jenen allgemein üblichen Agenturvertrag des Unternehmers im Unternehmen schriftlich vorliegen und keinen Schriftsatz zu ihren gesonderten Lohnvereinbarungen. Dieser Agenturvertrag sicherte ihnen zwar ihre Provisionsansprüche aus den Geschäften zu, aber in keiner Weise jene von Franzen persönlich versprochenen Grundlohnzahlungen, die sie nun aber als Grundlage für Arbeitslosengeldzahlungen benötigt hätten.


Alle ihre Provisionseinnahmen und Zusatzlohnzahlungen waren aber auch ohne Vorwarnung von der NVG gestoppt worden, was in dieser kleinen Männerrunde lähmende Ohnmacht und Verzweiflung auslöste. Dies umso mehr weil Peter Rufer, der mit 60 Jahren Älteste unter ihnen mit Tränen in den Augen und erstickter Stimme schilderte, dass er vor einigen Jahren sein Elternhaus habe umbauen lassen müssen, um es für seine an MS erkrankte Frau rollstuhlgängig zu machen. Der Umbau beanspruchte seinerzeit seine gesamten finanziellen Rücklagen und sein heutiges Einkommen sei zwingend notwendig, um seine Familie weiterhin zu ernähren, die Hypothek abzuzahlen und das Auslandsstudium seiner Tochter zu finanzieren.


In seinem Alter würde er doch nun keine neue Arbeitsstelle mehr bekommen und Geld für Investitionen in eine neue Selbstständigkeit habe er auch nicht mehr – und ehe er zum Sozialamt ginge, würde er sich lieber aufhängen.


Die Lebensmoral und Lebensenergie der Männer war erkennbar auf dem tiefsten Punkt angekommen. Francisco versuchte etwas einzulenken und versprach, umgehend Franzen anzurufen und diesen in die Pflicht zu nehmen.


Vielleicht könnte er ihn ja zumindest davon überzeugen, die Grundlohnzahlungen – quasi als eine Art Sozialplan – bis zum Ende der seinerzeit auf 24 Monate zugesagten Zahlungen fortzuführen oder wenigstens die Lohnbescheinigungen für das Arbeitsamt auszustellen; auch wenn das zusätzliche Sozialabgaben für die Firma nach sich ziehen würde.


Sooft er dann aber versuchte Franzen telefonisch zu erreichen, ließ der sich doch immer wieder verleugnen. Selbst der Brief, den Francisco ihm in dieser dringenden und wichtigen Angelegenheit zwangsläufig schrieb, blieb ohne jede Antwort.







 

Seinem neuen Anwalt legte Francisco zunächst seine Lage offen, dass er arbeitslos geworden sei und kein neues Einkommen habe. Worauf der Anwalt ihm erklärte, dass er gerne das Mandat übernehmen würde, dafür aber einen ersten Vorschuss von 5000 Franken auf sein Honorar fordern müsse, so wie es die Statuten seines Anwaltsverbandes vorschreiben würden.


Natürlich sei die Tatsache seiner Kündigung nicht mehr zu widerlegen, jedoch ließen sich die Lohnbescheinigung und die Arbeitslosengeldauszahlungssperre juristisch sicher anfechten, weil diese offensichtlich aufgrund falscher Angaben der ehemaligen Arbeitgeberin erfolgt seien, fügte der Jurist Mut machend hinzu.


Später, infolge des anberaumten Arbeitsgerichtsverfahrens, musste die NVG dem Arbeitsamt gegenüber zugeben, dass der Kündigungsgrund seinerzeit doch nicht in einem Fehlverhalten des Arbeitnehmers begründet lag, sondern lediglich an internen Unstimmigkeiten zur künftigen Geschäftspolitik. Auch musste die NVG Francisco endlich ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausstellen, dessen Inhalt aber zu weiteren Auseinandersetzungen führte, auf deren gerichtliche Klärung Francisco jedoch verzichtete – nicht zuletzt auch wegen eines zusätzlichen Kostenvorschusses.


In jenem Arbeitsgerichtsprozess aber, in dem es unter anderem auch um die zu niedrig ausgestellte Lohnbescheinigung ging, stellte sich leider auch heraus, dass Francisco in der Vergangenheit wieder einmal viel zu vertrauensselig gegenüber den Worten und Versprechen seiner vermeintlichen Geschäftspartner gewesen war; nämlich damals, als er von Karl-Theo Wischnewski, dem Patron und Gründer der NVG, eingestellt worden war. Der alte Patron sagte seinerzeit Francisco ausdrücklich einen monatlichen Nettolohn von 20000 Schweizer Franken zu. Doch Franzen, als zuständiger Auslandsgeschäftsführer, ließ ihm später ganz eigenmächtig und angeblich in Unkenntnis der Absprache mit Wischnewski nur 15000 Franken in den Arbeitsvertrag eintragen, worauf Francisco diese falsche Lohnsumme wiederholt monierte und den Vertrag seinerseits nicht rechtsverbindlich gegenzeichnete. Absprachegemäß war Francisco aber nicht nur oberster Chef der NVG-Schweiz AG, sondern auch ihr oberster Zahlmeister. Fünf Monate nach der klaren Vereinbarung mit Wischnewski hatte er sich mit Franzen zunächst geeinigt, dass dieser den Vertragstext ändere und auf das mit K. T. Wischnewski vereinbarte Nettolohnniveau von 20000 Franken anhebe. Die nächste Lohnauszahlung jedenfalls könne sich Francisco als oberster Zahlmeister der Schweizer Firma an dieses vereinbarte Lohnniveau schon anpassen und darüber hinaus auch die Lohndifferenz der ersten fünf Monate nachzahlen.


Allein Franzen fand auch in den Folgemonaten immer wieder eine neue Entschuldigung dafür, weshalb er diese vereinbarte Arbeitsvertragstextänderung nicht ausgeführt hatte. Durch diesen Umstand blieb der elementare Arbeitsvertrag Franciscos bis zu seiner firstlosen Kündigung unverändert und im Grunde nicht rechtskräftig unterzeichnet. Weil er aber vereinbarungsgemäß seine monatlichen Lohnüberweisungen selbst angehoben hatte, war ihm die Dringlichkeit der Vertragsänderung nie so bewusst geworden.







 

Die Lohndifferenz zwischen Auszahlung und Vertragstext nutzte Haldimann später dazu, um die monatliche Differenzsumme von 5000 Franken über 13 Monate auf 65000 Franken überzahlte Lohnsumme hochzurechnen. Diese Rechnung präsentierte er dann in der Verhandlung des Arbeitsgerichts Luzern und forderte Francisco gleichen Tags mit Einschreibebrief zur sofortigen Rückzahlung auf; wobei er den noch offenen Restarbeitslohn von 12000 Franken in Abzug gebracht hatte.


Francisco konnte somit abschätzen, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis dieser Verräter ihm auch eine Betreibung über diese Summe zustellen lassen würde. Sein öffentlich zugängliches Bonitäts- und Schuldenregister wäre dann um diesen weiteren, erneut unlauter manipulierten Schuldenbetrag aufgestockt.


Keine Frage, er war ziemlich schockiert, wütend und auch frustriert, als er diese Rechnung vor Gericht präsentiert bekam. Würde denn dieses zermürbende Macht- und Geldsummenschachspiel niemals ein Ende finden?


Der Arbeitsrichter wollte von Francisco wissen, ob und wie er die damalige Zusage des Herrn K. T. Wischnewski beweisen könnte. Darüber hinaus erklärte er vorsorglich, dass er eine Zeugenvorladung dieses Herrn für wenig sinnvoll und zweckmässig erachte, da der entweder den recht weiten Anfahrtsweg gar nicht erst auf sich nehmen würde oder aber sich schlussendlich an diese Lohnzusage nicht mehr erinnern könnte. Gleichwohl stehe es den Parteien frei, einen entsprechenden Antrag an das Gericht zu stellen.


Da der Arbeitsvertrag, aus den besagten Gründen, nur von Franzen und nicht von Francisco unterzeichnet worden war, galt er in dieser Form als nicht rechtsgültig und nicht existent.


Gottlob kam Francisco ein Geistesblitz und ihm fiel ein, dass er erst kurz vor seiner Kündigung für die NVG-Schweiz AG eine Jahresbilanz erstellt hatte. Hier waren die vereinbarten Jahreslohnzahlungen von monatlich 20000 Franken bilanziert und die Richtigkeit dieser aufgestellten Jahresrechnung bestätige Franzen seinerzeit mit Unterschrift.


Francisco vermochte aufgrund dieser plausiblen Feststellung eine gewisse Genugtuung bei sich auszumachen. Jetzt wäre er einmal der Sieger und diese Verräter hätten endlich auch einmal das Nachsehen, frohlockte er – welch gute Wende!


Haldimann gab bei Gericht an, dass er die aktuell revidierte Bilanz und Jahresrechnung der NVG-Schweiz AG leider in dieser Verhandlung nicht mitführe, worauf der Arbeitsrichter ihn aufforderte, dem Gericht umgehend eine Kopie dieser letzten Bilanz zukommen zu lassen.


Warum auch immer, als Francisco daheim von seinem kleinen Sieg erzählte und Angelina daraufhin schon mit Champagner anstossen wollte, kamen ihm Bedenken. Vielleicht sei es ratsam, doch erst einmal abzuwarten bis dem Gericht die Bilanz und die Lohnsumme vorliegen würde.







 

Nur eine Woche später teilte Franciscos Anwalt dann mit, dass ihm das Gericht die Kopie der revidierten Bilanz und Jahresrechnung zugestellt habe.


Der Anwalt bat Francisco nun schnellstmöglich in seine Anwaltskanzlei zu kommen, damit sie die Bilanz miteinander anschauen und besprechen könnten. Auf die unmittelbare Frage Franciscos, ob denn etwas nicht in Ordnung sei, antwortete der Anwalt, dass er unter der Rubrik Personalkosten nur den Jahreslohnbetrag von 180000 und nicht von 240000 Franken finden könnte. Aber vielleicht würde er ja die Bilanz nicht richtig lesen, weshalb er Francisco bitte, schnellstens in seine Kanzlei zu kommen.







 

Auf den ersten Blick erkannte Francisco, dass dies nicht die Bilanz und Jahresrechnung war, die er vor einigen Wochen selbst aufgestellt und sich von Franzen mit dessen Unterschrift hatte bestätigen lassen. Diese Bilanz war offensichtlich später neu erstellt worden und enthielt viele Änderungen, unter anderem in der Summe seiner Lohnzahlungen und Ansprüche.


Darüber hinaus enthielt die Jahresrechnung nun eine Position, die mit Rückforderungen bezeichnet war, die durch überhöht ausbezahlte Arbeitslöhne an Francisco Ansa begründet wurden. Die Rückforderungssumme war auf 65000 Schweizer Franken beziffert. Der Jahresrechnung lag ein Bericht der Revisionsgesellschaft bei, die diese Bilanz offiziell revidiert hatte. In diesem Revisionsbericht bestätigten die amtlich anerkannten Wirtschaftsprüfer und Revisoren diese Jahresrechnung und Bilanz als gesetzeskonform und faktisch richtig und wiesen ganz explizit auf eine schriftlich vorliegende eidesstattliche Versicherung des NVG-Auslandsgeschäftsführers Franzen hin.


Darin erklärt dieser, dass er mit Francisco Ansa seinerzeit einen Monatslohn von 15000 Franken vereinbart habe. Die um 5000 Franken höheren Auszahlungen seien von der Konzernleitung nicht autorisiert worden und müssten von daher zurückgefordert werden.


»Diese Verbrecher«, rutschte es Francisco heraus. »Das haben die doch nachträglich alles verändert und gefälscht?« 







 

In den nachfolgenden zwei Stunden zeigte der Anwalt Francisco alle juristischen Optionen und Konsequenzen auf; denn Francisco war ausser sich vor Wut und forderte für diese Verbrecherbande lautstark strafrechtliche Konsequenzen.


Doch sein Anwalt musste ihn über die vorliegenden Fakten noch einmal ausführlich belehren:


		Sie haben und hatten keinen rechtsgültigen Arbeitsvertrag mit der NVG Schweiz.


		Der von Ihnen nicht unterzeichnete, aber von Franzen unterzeichnete Arbeitsvertrag mit der Lohnsumme von 15000 Franken wurde von uns selbst bei Gericht ins Recht gelegt und bestätigt allenfalls Franzens Aussage.


		Franzen hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die es nach Schweizer Recht zwar nicht gibt, die aber von Franzen im Gerichtszeugenstand sicher bestätigt wird.


		Wischnewski als Zeuge, der die Absprache auf 20000 Franken mit Ihnen bestätigt, ist fragwürdig und wenig verlässlich für uns.


		Die nichtrevidierte Bilanz, die von Ihnen erstellt und von Franzen unterzeichnet wurde, liegt uns und dem Gericht nicht vor. Es muss befürchtet werden, dass diese vernichtet wurde.


		Die von Ihnen selbst veranlassten Auszahlungen Ihres Lohnes stellen sicher keinen Beweis für die Rechtmäßigkeit dieser Lohnsumme dar.









 

Alles in allem, so der Anwalt, würde er eine Beweisführung im Sinne Franciscos sowohl in zivilrechtlicher wie in strafrechtlicher Hinsicht für äusserst problematisch und risikoreich ansehen.


Im Gegenteil hätte Francisco eher davon auszugehen, dass er sehr wahrscheinlich die 65000 Franken respektive 53000 Franken an die NVG zurückzahlen müsse – und im Übrigen könne er froh sein, wenn die NVG keine strafrechtlichen Vorwürfe wegen untreuer Geschäftsbesorgung erheben würde.


Francisco resümierte darauf: »Wenn die NVG diese Rückzahlungssumme jetzt tatsächlich einfordern sollte, muss ich notgedrungen Privatkonkurs anmelden.«


Darauf der Anwalt: »Das ist aber vielleicht der einzig richtige Weg! Überschreiben Sie alles was Sie an pfändbaren Werten besitzen, auf Ihre Ehefrau, am besten noch heute und am allerbesten rückdatiert, weil in einer späteren Insolvenz derartige Übertragungen noch bis zu sechs Monate zurückabgewickelt werden können.« 


Wie ein geschlagener Hund verließ Francisco die Kanzlei seines Rechtsvertreters und ging zum See. Der sommerliche See spiegelte Berge und Stadt in einer ganz besonderen Weise wider. Francisco lief nun aus der Stadt Luzern hinaus immer am See entlang, so lange bis er weit draussen zu der Terrasse des Hotels L’Ermitage kam. Obwohl die Sonne sehr schön und warm schien, hielten sich um diese Uhrzeit nur wenige Gäste auf der Seeterrasse auf. Dennoch konnte Francisco nicht lange dort verweilen, weil er von vielen gegensätzlichen Gedanken, grosser Unruhe, Ohnmacht- und Wutgefühlen getrieben war und deshalb nicht ruhig zu sitzen vermochte. Immer wieder fragte er sich, wie es nun weitergehen sollte, was er machen könnte, um diesem Geld- und Machtwahn endlich ein Ende zu setzen.


Wäre vielleicht dieses ›Ende setzen‹ auch eine grundsätzliche Lösung? An ein freiwilliges ›Aus-dem-Leben-scheiden‹ wollte er bisher nie denken, weil ihm jeder Suizid wie Angst und Feigheit vor einer Aufgabe oder der eigenen Courage vorkam, quasi als Resignation vor dem Leben selbst.


Auch hatte er immer daran geglaubt, dass jeder Mensch über die ihm persönlich gestellten (Lebens-)Aufgaben seine Chance zum persönlichen Wachstum bekäme. Aus der Pädagogik kannte er den Ausdruck: Lernen heisst versuchen und irren und wieder versuchen und irren! Der Mensch hätte wohl niemals aufrecht gehen gelernt, wenn er nach dem ersten Mal auf die Nase fallen und blutige Schrammen holen nicht mehr aufgestanden wäre, um es wieder und wieder zu versuchen. Was wäre wohl aus der Menschheit, Kultur, Technik und Forschung geworden, wenn niemand versucht und geirrt hätte oder wenn ausgerechnet jene Menschen an jener Aufgabe verzweifelt und gescheitert wären, die sie später zu dem alles verändernden Lösungsergebnis geführt hatte? Waren nicht oftmals auch aus Irritationen spätere Klarheiten entstanden?


Francesco hatte ausserdem seinen bescheidenen Glauben an die Existenz eines wie auch immer zu benennenden höheren Energiewesens. Auf der Existenz dieser kosmischen Energie war für ihn der eigentliche Sinn des Lebens aufgebaut. Selbst Max Planck hatte in seinen physikalischen Studien und Forschungen zu den elementaren Atomen, Teilchen und Quanten von der Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz gesprochen; ohne dass er später als esoterischer Spinner und/oder als naiver Kirchenverblendeter verschrien worden war. Planck hatte sein Leben lang geforscht und sich nicht gescheut zuzugeben, dass er den Ursprung aller Materie in dieser einen höheren Energie, die man auch Gott nennen könnte, sehen würde. Setzte man also die Existenz einer solch höheren Energie und Intelligenz – und sei es nur im Einklang mit Max Planck – voraus, musste man doch davon ausgehen, dass alles, jedes und jeder, mit dieser höheren Urenergie und Urintelligenz irgendwie verbunden war.


Francisco war sich jedenfalls mit Planck absolut einig gewesen. Doch war er noch einen Schritt weiter als Planck gegangen und dachte in seiner ureigenen Lebensphilosophie an spiralförmig wechselnde Bewegungen der Energien und Materien, die sich einerseits von der Ursprungsenergie fortbewegten, also energetisch sukzessive abnahmen, um dann auf dem tiefsten und entferntesten Punkt zur Ursprungsenergie aus der Abwärtsspirale automatisch in die Aufwärtsspiralbewegung einzutreten und energetisch wieder zuzunehmen. Entlang dieser ständigen Spiralbewegungen, die die Energien auf mannigfaltige Seins- und Aggregatzustandsebenen führte, fände unter anderem auch die menschlich-somatische Ent-Wicklung und Rück-Wicklung statt. Kurzum, Francisco glaubte an die Reinkarnation eines jeden Lebens, wodurch eine Selbsttötung automatisch ad absurdum geführt werde, weil man immer wieder an den gleichen Punkt käme um zu lernen – selbst wenn dazu reine Kopf- und Wissenschaftsmenschen einwenden würden: quad erat demonstrandum.


Natürlich konnte auch er, so wie alle Menschen – inklusive jener Kopf- und Wissenschaftsmenschen –, nicht von Wissen, sondern nur von Glauben zu diesem Thema sprechen. Doch hatte er in jenen Glaubensansätzen seine persönlichen Energien für seine Lebensaufgaben und den Sinn des Lebens schlechthin gefunden, ohne daraus für sich und andere jemals ein Dogma zu machen oder gar die Erd- und Bodenhaftung zu verlieren.


Er mochte sich andererseits aber auch nicht vorstellen, dass dieses Dasein, dieses Leben auf dieser schönen Erde lediglich auf das wissenschaftlich nachgewiesene Zeit- und Raumkontinuum begrenzt sein sollte; ein Leben, ein Tod, fertig, aus? In einer solchen Glaubens- und Lebenssicht, würde er keinen konstruktiven Sinn für sein Leben und für die eben oftmals auch sehr lebensenergieraubenden Aufgaben finden können.


Francisco fühlte sich bezeichnenderweise, nach diesem gedanklich-lebensphilosophischen Exkurs, wieder mit neuen Lebensenergien aufgeladen, was ihm zusätzlich und sofort die Richtigkeit seiner persönlichen Glaubensansätze bestätigte.


Auf dem Heimweg war ihm sogleich ein konstruktiver Gedanke gekommen; nämlich wie er seinen drei treuen, von Franzen gekündigten GFS-/NVG-Mitstreitern doch noch würde helfen können.


In seinem Homeoffice hatte er noch ein grosses Paket mit gedruckten NVG-Briefkopfbögen – und jenen rechtsungültigen Arbeitsvertragstext von Franzen. Nachweislich war er über viele Monate oberster Firmenchef der NVG-Schweiz gewesen und Franzen hatte ihm gegenüber klipp und klar bestätigt, dass er mit diesen drei Managern eine persönliche Absprache für einen Festlohn von 6000 Franken auf 24 Monate getroffen habe, und dass er diese Zusagen auch noch schriftlich bestätigen werde. Eine absolute Sauerei, dass sich dieser Mann heute an seine Zusagen nicht mehr erinnern wollte! Dieses Verhalten spiegelte sehr deutlich den Charakter des Lügenbarons wider.


Francisco sah sich deshalb geradezu genötigt, diese versprochenen vertraglichen Bestätigungen für seine drei Mitstreiter respektive Exmitarbeiter nachträglich anzufertigen und sie zurückzudatieren auf jenen Zeitpunkt, als er seinerzeit zu einer solchen Unterschrift grundsätzlich berechtigt gewesen war. Ihm war natürlich absolut klar, dass er sich damit, objektiv betrachtet, ebenfalls ins Unrecht setzte; doch kam ihm dieses Vorgehen als eine Art ›familienväterliche Solidaritätsnotwehr‹ infolge mangelnder Arbeitgebersorgfalt vor, weshalb ihm sein Handeln legitim erschien.


Mit den nachträglich aufgesetzten gesetzeskonformen Arbeitsverträgen, die Francisco in seiner Eigenschaft als oberster Chef und Arbeitgeber unterzeichnet hatte, erhielten jene drei Mitarbeiter und ihre Familien endlich die Rechtssicherheit für zeitlich begrenzte Lohnfortzahlungen und spätere Arbeitslosengelder.


Natürlich tobten Franzen und Haldimann lautstark, als ihnen die Arbeitsverträge der drei Gekündigten vorgelegt wurden.


Sofort zogen sie damit vor den Arbeitsrichter und wussten diesem auch zu erzählen, dass jene Arbeitsverträge keinerlei Berechtigungsgrundlage hätten, weil sie ganz offensichtlich nachträglich angefertigt worden wären. Ausserdem sei die Unterschrift des Francisco Ansa unter einen Arbeitsvertrag ohnehin nur rechtsgültig, wenn diese durch eine weitere Unterschrift, nämlich die des Herrn Franzen, bestätigt worden wäre. Dies stellte sich aber schnell als falsches Meinungsbild der NVG-Herren heraus, weil der Handelsregistereintrag etwas anderes belegte. Zunächst wurde aber vorher ein sehr aufwendiger Gerichtsprozess mit zahlreichen gerichtlichen Verhandlungsterminen, Zeugenvernehmungen und notwendigen Beweiserhebungen in Szene gesetzt, dessen Kosten am Ende allein von der NVG zu tragen waren.


Bezeichnend, dass Franzen persönlich nach einer dieser ersten Gerichtsverhandlungen Francisco das Angebot machte, dass, wenn Francisco diese gesetzeswidrige Vertragserstellung zugeben würde, die NVG einerseits auf die noch offene Lohnrückzahlung von 53000 Schweizer Franken verzichten und Francisco andererseits garantieren würde, dass sie keine Strafanzeige gegen ihn einreichen respektive der Staatsanwaltschaft gegenüber eine entsprechende Desinteresseerklärung abgeben würde.







 

Francisco hatte es nun aber endlich gelernt und Franzen um eine schriftliche Bestätigung dieses Angebotes gebeten.


Drei Tage später lag tatsächlich Franzens leicht modifizierte schriftliche Zusage in seinem Briefkasten, allerdings mit einer Gegenunterzeichnungsfrist von 48 Stunden.


Diese Fristsetzung schien Francisco ganz typisch für das Denken und Handeln einer solchen Geschäftsführerspezies: Handlungsdruck aufbauen und wenig Zeit zum Nachdenken lassen! Franzen hatte zuvor wahrscheinlich eine schnelle Hochrechnung gemacht und festgestellt, dass er für den Fall, dass er vor Gericht mit diesen nachträglich erstellten Arbeitsverträgen unterliegen sollte, an diese drei gekündigten Manager noch eine Lohnsumme von rund 250000 Franken inklusive Sozialabgaben zu zahlen hätte. Da erschien ihm dann die Abschreibung der Ansa’schen 53000 Franken als probates und cleveres Korrekturmittel.







 

Francisco sprach auch mit Angelina über Franzens Angebot und fragte sie, ob sie für oder gegen diesen Franzen-Deal sei.


Angelina antwortete, dass sie gerne diese Frage mit Isis besprechen wolle, worauf Francisco seine Augen verdrehte, ihr aber dennoch mit einem Kopfnicken die dafür nötige Zeit zugestand.


Sie begab sich daraufhin sofort in Meditation und tauchte erst zwei Stunden später wieder auf. Isis habe ihr ganz klar mitgeteilt, dass dieser Franzen-Deal im Himmel keinen Zuspruch fände.


Francisco sei auf diese 53000 Franken nicht angewiesen; er würde später diesen Rückforderungsbetrag ohnehin nicht an die NVG zurückzahlen müssen, da sich andere Lösungen ergeben würden. Natürlich hatte er sich auch seine eigenen Gedanken gemacht und war im Grunde – mit einer anderen Begründung – zum gleichen Ergebnis gekommen. Er war es leid von Unmenschen wie Meyer, Franzen und ähnlichen Machtgetriebenen manipuliert zu werden. Auch wenn er heute noch nicht wusste, was aus dieser Lohnrückforderung von 53000 Franken wirklich werden würde, er musste seinen Mitstreitern helfen und konnte diese treuen Seelen nicht allein lassen in ihrer wirtschaftlichen Not nur seines eigenen Vorteils wegen.







 

Die NVG Schweiz bezahlte nach dem Gerichtsbeschluss ohne weitere Verzögerungen alle Gelder an die ehemaligen Ansa-Mitstreiter aus und diese bedankten sich – jeder einzeln und ganz individuell – sehr herzlich bei Francisco. Selbst die kleineren Kinder jener Manager hatten ihm persönliche Dankesbilder gemalt, was ihn sichtlich rührte.







 

Drei Wochen später erhielt Francisco eine Mahnung der NVG-Schweiz AG zur Rückzahlung seines überzahlten Lohnes, verbunden mit der Androhung einer Betreibung. Daraufhin rief Francisco sofort bei Franzen an und bat ihn um eine persönliche Unterredung. Interessanterweise wollte dieser, entgegen seiner sonstigen Art, gar nicht den Grund für diese Unterredung wissen, was Francisco allerdings nur recht gewesen war.


Francisco vergewisserte sich dann, dass sie unbeobachtet und unbelauscht blieben, obwohl er natürlich einkalkulierte, dass Franzen ein Tonbandgerät bei sich tragen könnte.


Sie trafen sich in der Hotellobby des Luzerner National wo Francisco direkt zur Sache kam und Franzen mit ruhiger, aber fester Stimme eröffnete, dass er zwischenzeitlich die Betreibung der NVG für die Lohnrückzahlungsforderung erhalten habe. Er wolle nun den Auslandsgeschäftsführer über sein persönliches, weiteres Vorgehen orientieren: Zunächst werde er gegen diese Betreibung Rechtsmittel einlegen, wodurch der Ball wieder zurückgespielt würde; die NVG müsste nämlich nun, aus rein rechtlicher Sicht des chronologischen Betreibungsablaufs betrachtet, die Rechtsöffnung bei Gericht beantragen. Sollte die NVG es tatsächlich auf einen Gerichtsprozess ankommen lassen, werde er, Francisco, quasi im Gegenzug Strafanzeigen gegen die Unternehmensorgane der NVG und gegen ihn persönlich einreichen. Er würde dann weiter dafür sorgen, dass es zu einem medial-öffentlichen Schaustrafprozess komme, der ganz unabhängig von seinem späteren Ausgang seine Schlagzeilen sicherlich schreiben würde. Sollte er, Franzen, nun der Meinung sein, dass sich die Durchsetzung jener Lohnrückzahlungsforderung unter diesen Umständen tatsächlich rechnen lasse, dann würde man sich wohl vor Gericht treffen. Ansonsten würde er alle Auseinandersetzungen und Forderungen als endgültig erledigt betrachten! 


Francisco schaute Franzen anschließend einen kurzen Moment mit ganz festem Blick ins Gesicht, stand dann auf und verließ ohne einen Kommentar Franzens abzuwarten die Hotellobby.







 

Immer wieder wenn später der Postbote kam und ein Einschreiben überbrachte, war Francisco innerlich zusammengezuckt, weil er fürchtete, doch noch diese Gerichtsladung zur Rechtsöffnung zu erhalten.


Eines Tages war es dann so weit und der Postbote überbrachte eine solch befürchtete Gerichtsurkunde – doch in diesem Fall aus Genf. Francisco las und traute seinen Augen nicht. Da hatte der Genfer Untersuchungsrichter doch tatsächlich nun entschieden, jenes offene Untersuchungsverfahren zu den Strafanträgen gegen ihn einzustellen und die Anträge definitiv zurückzuweisen.







 

Angelina und Francisco fielen sich ob dieser wunderbaren Nachricht in die Arme und in ihrem Freudentaumel vermochten sie auch ihre Freudentränen nicht zurückzuhalten. Endlich war dieses existenzbedrohende Damoklesschwert über Francisco und seiner Familie verschwunden und jene Glorie und Macht des C. M.-Möchtegern-Machiavelli verlor wenigstens etwas von ihrem geldgeschmierten künstlichen Glanz. Angelina war außer sich vor Freude und versuchte immer wieder Francisco zu belehren, dass diese gute Wendung ein klares Zeichen des Himmels sei. Sie war fest davon überzeugt, dass ihnen dieses Zeichen auch geschickt worden sei, damit sie den Botschaften des Himmels künftig mehr Vertrauen schenkten.


Darüber hinaus hatte sie zwischenzeitlich eine neue feindselige Spezies ausgemacht, die im Grunde das Aufbieten eines Kammerjägers forderte. Im Kindergeschoss der Familienvilla hatte sich nämlich eine unbekannte Art brauner Krabbeltierchen häuslich eingerichtet. Diese Spezies verteilte sich später im ganzen Haus und war schon hinter allen Holzfußleisten mit riesigen Populationen vertreten. Der Hauseigentümer sah sich die Viecherei persönlich an und meinte, das sei eigentlich ganz normal. Jene kleinen Tierchen würden in den schönen Bäumen draussen im Garten leben und seien sicher durch die offene Terrassentür und die offenen Fenster ins Haus gekommen. Dass sie sich dann im Kindergeschoss so eingenistet hätten, sei wahrscheinlich auf Essensreste zurückzuführen, die es ja häufig in Kinderzimmern gebe.


Angelina fühlte sich persönlich äussert betroffen und war sehr ungehalten über diese Aussage des Hauseigentümers. Sie fuhr ihn prompt an, dass es in den Zimmern ihrer Kinder und darüber hinaus im ganzen Haus sicher absolut sauber sei und schon gar keine Essensreste irgendwo herumliegen würden, weder in den Kinderzimmern noch sonst wo im Haus! Ohne Luft zu holen hielt sie dann dem Eigentümer ihrerseits vor, dass es aber in den unteren Räumen des Hauses offensichtlich eine sehr schlechte Wand- und Mauerbelüftung geben würde, denn die Kinderbettwäsche und die Kinderkleider seien immer klamm und feucht.


Nun fühlte sich der Hauseigentümer, der im Beruf Immobilienmakler war, persönlich attackiert und erzürnte sich über diese wie er meinte dumme Behauptung, die nach seiner Auffassung auch wirklich nur von einer Frau kommen könnte. Dies wiederum ließ Angelina auf neue Barrikaden steigen und so ergab ein Wort das andere, bis der Hauseigentümer sich plötzlich auf seinem Schuhabsatz umdrehte und das Haus der Ansas, laut auf Schwyzerdütsch fluchend, verließ.


Angelina forderte anschließend Francisco auf, wegen der Feuchtigkeit in den Kinderzimmern und diesem Ungeziefer dem Eigentümer endlich eine Mängelanzeige zu schreiben. Sie hatte ihn bezüglich der Feuchtigkeit schon lange dazu aufgefordert, doch Francisco hatte immer wieder gezögert. Jetzt aber zusätzlich mit diesen braunen Tierchen, hatte er wohl keine andere Wahl und außerdem hatte der Hauseigentümer heute wirklich sehr uneinsichtig auf die mündliche Mängelanzeige bei der Hausbegehung reagiert.







 

Auf seine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbehebung ging der Eigentümer aber nicht ein, doch Francisco war es absolut Müde wieder und wieder über Rechtsanwälte und Gerichte sein Recht einzufordern. Gleichwohl fiel ihm ein, vielleicht einmal mit dem Mieterverband diesbezüglich zu telefonieren. Von dort bekam er dann den Rat, dem Eigentümer mit einer erneuten Fristsetzung zur Mängelbehebung eine alternative Instandsetzung durch einen fremden Handwerker mit Kostenersatz oder eine Mietreduktion anzudrohen, wenn die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben würden.


Was der Mieterverband aber nicht gesagt hatte, war, dass nach einer erfolgten Mietzinsreduktion eigentlich nur noch die fristlose Kündigung des Hauses bleiben würde, weil es darüber hinaus keine Zwangsmittel mehr gab. Die fristlose Kündigung, die sie zwangsläufig später aussprachen, erfolgte für die Familie zu einer wirtschaftlichen Unzeit. Francisco hatte nämlich kurz vorher sein Berufsvorsorgekonto plündern müssen, um eine eigene GmbH finanzieren zu können, bei der er sich selbst als Geschäftsführer anstellen wollte, weil er über diesen Weg die Prolongation seiner Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz erhalten sollte. Jedenfalls hatte er dieses Vorgehen mit dem zuständigen Arbeitsamt (RAV) und der Ausländerbehörde des Kantons so abgesprochen.


Der erneute Umzug verbrauchte dann finanzielle Ressourcen, die sie im Grunde aber für ganz andere Dinge benötigt hätten. Doch Angelina und ihre Mutter waren sich immer noch einig, dass mit der mütterlichen Vollmacht zum schweizer Bankkonto alles wirklich Wichtige und Lebensnotwendige geregelt sei.


Die Eheleute hatten gleichwohl anhaltende Auseinandersetzungen, weil Francisco immer wieder mehr Bescheidenheit von der Familie forderte, mit der Angelina aber grundsätzlich nicht einverstanden war, weil eben der Himmel respektive Isis der Familie gute Zeiten prophezeit habe.


Sie hielt ihm ständig aufs Neue vor, er würde nicht tiefherzig genug an sich und seinen erneuten Erfolg glauben, worauf er ihr antwortete, dass sie leider die Realitäten nicht mehr klar erkennen würde.


Der Standpunkt Franciscos wurde aber wenige Tage später ziemlich geschwächt, weil sich nämlich wider Erwarten tatsächlich jener von Isis avisierte Kontakt zu jenem Mann mit dem neuartigen VPro-System ergab. Francisco war wie von Sinnen, als er gewärtigte, dass diese Vorhersage von Angelinas Isis tatsächlich eingetroffen war.


Sie war natürlich fest davon überzeugt, dass dies alles der göttlichen Vorsehung entspreche, die nun auch diese Zusammenarbeit mit dem VPro-Menschen zwingend zum Erfolg führen würde; Francisco müsse endlich daran glauben und sich dementsprechend dafür engagieren.







 

Nach den ersten Gesprächen mit diesem VPro-Menschen, hatte Francisco jedoch den Eindruck gewonnen, dass die VPro-Idee theoretisch zwar durchaus gut war, aber mit diesem Mann praktisch nur bedingt umsetzbar. Sein Bauchgefühl signalisierte ihm keine ausreichend gute Charakterbasis jenes V-Pro-Menschen, was er allerdings Angelina gegenüber nicht erwähnte.


Gleichwohl war er von der Tatsache, dass jenes VPro mit diesem Menschen tatsächlich existierte, schlichtweg doch beeindruckt – oder hatte Angelina ihre Informationen nicht aus einem Channelling mit Isis, sondern aus irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung? Auf der anderen Seite war er davon überzeugt, dass es mehr unter diesem Himmel gebe, als der Mensch mit seinem intelligentesten Gehirn zu erkennen und zu erklären vermochte.







 

Für Angelina war es natürlich kein Problem ein aus ihrer Sicht adäquates, neues Haus zu finden. Francisco seinerseits hatte auch einige Wohnungen besichtigt und bei solchen, wo er den Eindruck gewonnen hatte, dass sie eventuell für die Familie infrage kämen, hatte er einen sogenannten Mietinteressentenantrag ausgefüllt, in dem ein potenzieller Mieter seine finanziellen Verhältnisse: Einkommen, Betreibungen, letzter Vermieter etc. offenlegen musste. Doch waren später alle seine Anträge von den Vermietern abgelehnt worden. Der Grund dafür blieb zu vermuten: die Betreibungen.


Bei der von Angelina gefundenen Villa hingegen wollten die Eigentümer nichts dergleichen wissen und sie hatten den Mietvertrag auch schon unterschriftsreif ausgefertigt. Es schien fast wie eine Fügung. Selbst als Francisco noch herausfand, dass die Eigentümer dieser Villa ihr Schmuckschloss schon seit Jahren zu verkaufen suchten, aber der Preis offensichtlich zu überrissen gewesen war, weil das Haus den Wert von 4,2 Millionen einfach nicht erfüllte, hatte dies für Angelina keine Bedeutung und war auch kein Hindernisgrund für eine Anmietung.







 

Diese Frau, die er einst so geliebt und geschätzt hatte, hatte sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert; von einer relativ normalen oftmals gar bescheidenen Person, zu einer geld- und glamourgeilen Schickse. Doch was konnte er jetzt machen? Er liebte seine drei Kinder so sehr, dass er für sie so lange um Familienexistenz und -zusammenhalt kämpfen wollte – selbst gegen die immer weiter abbröckelnde Liebe zu seiner Frau – bis sie einmal alt genug wären, um auf eigenen Beinen zu stehen. Schliesslich trugen sie weder eine Verantwortung noch eine Schuld an jenen Ereignissen und Entwicklungen und sie waren darüber hinaus diesen Umständen absolut hilflos ausgeliefert.







 

Den Preis für eine Ehe die nur noch der Kinder wegen aufrechterhalten wurde, die nach erloschener Liebesflamme eigentlich in ständigem Unfrieden ihr Dasein fristete, kannte Francisco aus der psychologischen Fachliteratur zu Ehekrisen: Es war oftmals die Hölle auf Erden! Sollte es vielleicht für ihn und Angelina eine reale Chance geben, das persönliche Auseinanderleben, ohne Hölle auf Erden zu vollziehen? Der Kinderwegen wollte er es versuchen!


Den Umzug in die neue Villa überstand die Familie gut, war es im Grunde doch auch immer spannend, ein neues Zuhause mit einem neuen Umfeld für sich zu erschliessen.


Bei seiner GmbH-Gründung hatte Francisco aber befunden, dass er unnötige Büromietkosten einsparen könnte, wenn er von einer ›Home-Office-Base‹ statt von einer teuren ›Fremd-Office-Base‹ arbeiten würde.


Allerdings durfte er die Handelsregisterkosten für den zweifachen Domizilwechsel seiner GmbH nun doppelt berappen. Gottlob hatte er die notwendigen Briefkopf-, Logo- und Papieraufdrucke für seine Firma in seinem eigenen Computer und konnte diese somit ohne weitere Kosten und Probleme an jene neue GmbH-Adresse anpassen.


Die neue Firma sollte ihm ja nicht nur Grundlage für seine prolongierte Schweizer Aufenthaltsgenehmigung sein, sondern auch Basis für einen neuen Businessauftritt, der auf seinen alten Talenten, Fähigkeiten und Erfahrungen aufbauen sollte. Er wollte künftig als Verkaufstrainer &  -coach für Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen und andere Finanzproduktvermittler und vielleicht auch für Verkäufer und Vermittler anderer Struktur- und Handelsvertriebe, beispielsweise aus den Bereichen von Haushaltswaren, Kochtöpfen, Kunststoffboxen, Wasserfilter etc. auftreten. Gute Verkaufstrainer, die wie er derart langjährige und gute Verkaufstrainererfahrungen und Saleserfolge nachweisen konnten, sollten doch eigentlich gefragt sein – jedenfalls hatte dies seinerzeit der Berufsberater vom Arbeitsamt des alten Wohnkantons konstatiert. Das Arbeitsamt zahlte ihm seinerzeit drei Monate lang Fördergelder, damit er seinen Businessplan mit Finanzkonzept erarbeiten konnte. Nun hatte er bereits eine Vielzahl Werbemails mit neuem Briefkopf und neuer GmbH-Domiziladresse an potenzielle Kunden versandt. Doch wie so oft im Leben lag der Teufel auch diesmal in einem Detail. Warum nur vergaß er das immer wieder und wieder?







 

Diesmal hatte er vergessen, dass es in der Schweiz von Gemeinde zu Gemeinde, von Kanton zu Kanton, große rechtliche Unterschiede gab und geben konnte.


So hatte er beim Wechsel seines letzten Domizils zwar gewusst, dass die neue Villa und Adresse zwar noch an der Grenze zu seinem alten Wohnkanton lag, aber eben doch schon in einem anderen respektive neuen Kanton. Ergo beantragte er neue Aufenthaltsgenehmigungen für ihn und seine Familienangehörigen bei der Ausländerpolizei des neuen Domizilkantons. Die zuständige Ausländerpolizeibehörde im neuen Wohnkanton machte Francisco nun aber klar, dass er eben nicht mehr in diesem alten Wohnkanton wo das ganze Ausländergesetz viel zu lasch gehandhabt würde, wohne, sondern nun hier bei ihnen! Im Kanton Zürich könnten Ausländer alleine ohne einen Schweizer Bürger, keine GmbH gründen und keine Kapitalgesellschaft führen. Folglich sei darauf auch keine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.


Auf seine perplex klingende Nachfrage hin, wiesen sie ihn unwirsch auf den Gesetzestext hin und deuteten ihm an, dass das Gesetz in ihrem Kanton klar sei und ausführe, dass die Mehrheit des Stammkapitals bei einer Firmengründung oder auch bei der Besetzung eines Firmenorgans mit Schweizerbürgern besetzt werden müsse. Francisco war natürlich sehr verärgert, einerseits über seine eigene Dummheit, aber anderseits, und das vor allem, über diese kantonalen Bünzlibürokraten, die es ihm nun derart schwermachen wollten.


Was sollte er also jetzt tun? Die GmbH- oder AG-Gründung sei seine einzig reale Chance zu einem Arbeitsplatz und zu einer weiteren Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, hatten ihm damals das Arbeitsamt und die Fremdenpolizei des alten Kantons gesagt.







 

		Sollte er also jetzt seine GmbH zum dritten Mal ummelden und wieder in den alten Kanton, zu einer eventuell teuren Treuhandadresse und mit wieder neuen Gebühren für das Handelsregister?


		Oder würde er eventuell einen Schweizerbürger finden, der jene Kapital- und Stimmenmehrheit in seiner Firma formalrechtlich übernehmen würde?


		Oder müsste er vielleicht doch wieder einen teuren Rechtsanwalt einspannen, der ihm die Dinge regeln würde?









 

Mein Gott wie viel Geld sollte er denn noch in Anwälte, Gerichte, Behörden und Umzüge stecken, um endlich einmal in Ruhe leben und arbeiten zu können?


Dieser C. M. hatte doch im Grunde seine Machtspiele wirklich gewonnen, denn Franciscos berufliches und privates Leben in der Schweiz erlitt durch dessen Handlungen nachhaltige Lebensschäden. Die Familie lebte nun schon seit über einem halben Jahr ohne ein Einkommen, nur von ihren familiären Reserven und vom Schwarzgeldkonto der Schwiegermutter. Francisco hatte nun auch schon fast alle seine finanziellen Rücklagen verbraucht und weil seine Frau Angelina nach wie vor keine Konzessionen an die Realität machen wollte, mussten sie weiterhin teure Villenmieten, Schulgelder, Autoleasingraten und Kleidungseinkäufe bezahlen.


Der eigentliche Preis, der dafür sicher bald gezahlt werden müsste, schien Francisco schon lange absehbar. Allein einen Ausweg sah er weit und breit nicht, ausser: Seine Frau und damit sehr wahrscheinlich seine Kinder – also das geliebte Familienleben – komplett aufzugeben. Viele schlaflose Nächte folgten.


Francisco zeigte sich später sogar bereit, über Angelinas Vorwurf, er würde nicht genug an sich und seinen Erfolg sowie den Himmel glauben, tiefgründiger nachzudenken. Wieder und immer wieder trat er jetzt in Zwiegespräche mit jener höheren Energie ein und bat sie händeringend um baldige Hilfe und Unterstützung.







 

Irgendwann kam es dann auch dazu, dass Angelinas Mutter den unaufhörlichen Cash-Drain ihres Kontos stoppte, weil das Konto bereits um die Hälfte seines anfänglichen Bestandes geschwunden war. Die Mutter teilte Angelina telefonisch mit, dass sie nun selbst den Rest ihres Schwarzgeldkontos für ihr eigenes Haus in Düsseldorf benötigen würde, was ihr selbstverständlich nicht zu verübeln war. Im Gegenteil, Francisco fühlte sich irgendwie erleichtert.







 

In Sachen Schweizer GmbH-Mehrheit sah er nur noch den Ausweg, mit seinem neuen Hauseigentümer zu sprechen. Dieser wollte ja eventuell auch nicht riskieren, dass Familie Ansa wieder ausziehen müsste, weil Francisco Ansa keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekam und somit auch kein Einkommen mehr erzielen konnte, um jene Villenmiete zu bezahlen.


Er legte dem Vermieter den letzten Bescheid der Ausländerbehörde vor, womit diese ihm untersagte, bis zur Klärung seiner amtlichen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis irgendeine berufliche Tätigkeit auszuüben. Der Hauseigentümer las jenen Bescheid der Ausländerbehörde sehr aufmerksam und wollte dann von Francisco wissen, was er denn diesem Rechtsanwalt Schwaller getan habe, dass dieser ihn angezeigt habe. Der Vermieter hatte nämlich auch gelesen, dass die Ausländerpolizei ihrerseits darauf hinwies, dass sie auf Basis einer Anzeige des Rechtsanwalts Urs Schwaller ermitteln müssten, ob Francisco Ansa sich seit Monaten zu Unrecht in der Schweiz aufhalten würde. Die Behörde hatte abschliessend auch darauf hingewiesen, dass sie das laufende Aufenthaltsantragsverfahren des Francisco Ansa so lange sistieren und nicht weiterführen würde, bis sie ihre ausländerpolizeilichen Ermittlungen zu dieser Anzeige des Anwalts Schwaller abgeschlossen habe.


Francisco erzählte dem Hauseigentümer daraufhin, dass dieser Rechtsanwalt im Grunde für eine deutsche Konkurrenzfirma arbeiten würde, die ihrerseits verhindern wolle, dass er in der Schweiz jemals wieder erfolgreich würde. Diese Firma habe schon mehrfach gegen ihn solche Attacken gestartet, aber bis heute immer verloren.


Ob er denn annehmen würde, dass auch dieses Verfahren bei der Ausländerpolizei ebenfalls positiv für ihn ausgehen würde und er seine Genehmigungen bald erhalten würde, wollte der Hauseigentümer dann wissen. Denn schließlich müsste er sich ansonsten ja gar nicht erst überlegen, ob er als Mehrheitsschweizer in die GmbH Franciscos einsteigen solle.


Daraufhin versicherte Francisco dem Eigentümer, dass es sich bei seinem Einstieg ohnehin lediglich um einen formalrechtlichen Papierakt handeln würde. Der Vermieter sei keinesfalls verpflichtet eigenes Geld in diese GmbH zu investieren, da das Stammkapital bereits voll liberiert sei, was aus dem Handelsregistereintrag auch klar hervorginge.


Sie vereinbarten, dass der Hauseigentümer sich diesen GmbH-Einstieg überlegen und Francisco ihm dafür einige Tage Bedenkzeit geben würde.







 

Der ganze Verfahrensablauf mit allen Untersuchungen und Abklärungen bis zur neuen Aufenthaltsgenehmigung dauerte dann doch ein Dreivierteljahr. Eine Zeitspanne, die die Familie zwangsweise bis an den Rand des Erträglichen und bis kurz vor den wirtschaftlichen Ruin führte.


Angelina zog sich derweil ihrerseits immer weiter, tiefer und tiefer, in sich selbst und in ihre Himmelsreisen zurück. Kein Tag verging, ohne dass sie mit neuen Botschaften aus den himmlischen Sphären kam. Alle Tagesabläufe und jede menschliche Begegnung, selbst mit der Kassenfrau im Lebensmittelladen, wurde mit Isis reflektiert und analysiert. Angelina channelte Botschaft um Botschaft aus den Engelreichen und konnte selbst und zunehmend mehr die, wie sie meinte, offensichtlichen Zeichen des Himmels deuten.


Sie nahm diese Arbeit wie sie sie nannte so ernst, dass sie einen Acht- bis Zehnstundentag für sich daraus machte, in dessen Quintessenz sie von einem Himmelsmeeting zum anderen und von einer Meditation zur nächsten ging.


Eines Tages berichtete sie der Familie von einer Reise in ein Feuerschloss, bei der sie eine Initiation, also ein Einführungsritual mit Feuerweihe, zur Aufnahme in ein höheres Bewusstsein auf einem höheren Daseinslevel erlebt haben wollte. Sie malte der Familie mit Ölkreidestiften ein sehr detailliertes Bild jenes Feuerschlosses, welches sie später in der Küche aufhängte.


Die Kinder waren natürlich begeistert von ihren Geschichten, bekamen aber auch Angst, als ihre Mutter von dunklen Schatten berichtete, die angeblich seit Tagen um das Haus der Familie herumlungerten.


Francisco versuchte seiner Frau deutlich zu machen, dass sie den Kindern aber auch ihm selbst zunehmend mehr Angst machen würde.


Doch sie antwortete nur: »Ihr müsst euch nicht ängstigen, wir sind bestens beschützt und bewacht.« 


Als Zeichen und zur angeblichen Abschreckung des Bösen, hängte sie eine ganze Anzahl von Jesusbildern im Haus auf und vollzog geheimnisvoll mysteriöse Rituale.


Francisco war, je länger je mehr, beängstigt und verspürte grosse Sorge um die psychische Gesundheit seiner Frau.


Er ging in eine Buchhandlung, um dort nach einem Buch über die Symptome des Verfolgungswahns zu schauen, wurde aber leider nicht fündig. Doch was er beim Stöbern in den diversen Abteilungen der Buchhandlung fand, das drohte ihn dann fast aus den Schuhen zu hauen; das Buchcoverbild eines Buches mit dem Titel: Der im Licht aufsteigende Geist!


Jenes Buchcoverbild repräsentierte nämlich exakt jenes von Angelina im Detail gemalte, später in der Küche aufgehängte, Feuerschloss. Francisco bekam beim Anblick dieses Schlosses weiche Knie, weil ihm der Detailvergleich zu Angelinas Bild derart übereinstimmend und nahezu identisch vorkam. Er war verblüfft und verwirrt und irgendwie fing nun sein ganzer Körper an zu zittern.


Sofort reagierten aber jene natürlichen Schutzfunktionen: Verstand und Rationalität!


Diese eröffneten ihm eine Reihe von rational logischen Erklärungen, die er schlussendlich wieder nur unter Glauben, aber nicht unter Wissen subsumieren konnte.


Francisco beschloss, weder seiner Frau noch seinen Kindern von diesem Buch und Cover zu berichten. Und natürlich suchte er im Inhalt dieses esoterischen Buches nach weiteren Anhaltspunkten und Vergleichbarkeiten, stellte aber fest, dass der Buchinhalt die von Angelina geschilderten Erlebnisgeschichten nicht spiegelte.


Von ihren medialen Fähigkeiten überzeugt, berichtete Angelina auch einer Freundin in Deutschland von ihrer zunehmenden Hellsichtigkeit und dies wohl derart überzeugend, dass jene Freundin darauf sehr interessiert reagierte. Was Francisco zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass Angelina bereits mit der ein- oder anderen Frau und Mutter aus der Rudolf-Steiner-Schule ihrer Kinder, spezielle Sitzungen abgehalten hatte. Angeblich hatten jene Frauen Angelina bestätigt, dass sie hellseherische Fähigkeiten haben müsse, weil sie die Frauen, anhand mitgebrachter Familienfotos, mit deren vergangenheitsbezogenen bislang geheimgehaltenen Lebensgeschichten konfrontierte. Die Freundin aus Deutschland bezeugte ebenfalls grosses Interesse daran, dass Angelina bei ihr und ihren Freundinnen gleichfalls eine solche Fotosession abhalten würde.







 

Eine Woche später fand in Deutschland das Frauentreffen mit Familienfotos statt. Erst spät am Abend kehrte Angelina in die Schweizer Familienvilla zurück und berichtete voller Stolz von ihrem erfolgreichen Tag, bei dem sie 300 DM eingenommen habe.


Natürlich zeigte sich Francisco neugierig und fragte interessiert nach, wie sie das gemacht habe.


Worauf sie mit Stolz berichtete: sie habe Frauen, anhand ihrer Fotos, Geschichten aus deren Vergangenheit erzählt. Geschichten, die die Frauen bisher in ihrem hintersten Winkel der Psyche verbargen und die aber jetzt von ihr, infolge ihrer medialen Fähigkeiten, auf den Fotos gesehen werden konnten: Zum Beispiel sei eine Frau als junges Mädchen von ihrem Vater vergewaltigt worden. Jene Dame sei dann aufgrund der Enthüllung so verblüfft aber auch begeistert gewesen, dass sie den anderen erzählte, dass diese Angelina wohl wirklich Hellsehen können müsse, denn sie habe einen Vorfall aus ihrer Vergangenheit gesehen und beschrieben, den außer ihr niemand anders kennen würde. Später, bei den anderen Fotogesprächen, seien noch weitere verblüffende Geschichten zutagegetreten. Alle Beteiligten seien so begeistert gewesen, dass sie spontan 300 DM zusammengetragen hätten, nur damit Angelina erneut zu einem nächten Treffen käme.


Nach diesen Ereignissen fühlte sich Angelina in all ihrem Denken und Handeln bestätigt. Sie sei glücklich und sehr zufrieden, ließ sie sich vernehmen, wolle aber nun, weil sie sehr müde sei, nur noch schlafen.







 

In Franciscos Kopf tobte abermals ein Sturm der Verwirrung. Was sollte er bitte von alledem wirklich halten? Hatte Angelina tatsächlich derartige sensitive Fähigkeiten, war sie wirklich medial veranlagt? Oder waren alle Menschen über 40 einfach sensibilisiert und zugänglich für esoterische Themen, weil sie selbst auf der Suche nach ihrem eigenen Lebenssinn waren und dann einfach glaubten, was sie ohnehin hatten glauben wollen: die selbsterfüllende Prophezeiung!







 

Eine ganze Weile nach den Erlebnissen dieser Tage, erzählte Angelina wenigstens keine Engelgeschichten mehr, auch nicht von schwarzen Schatten und ähnlichem. Dafür weitete sie ihren täglichen Meditationsmarathon auf zwölf Stunden aus, was natürlich der Kinderversorgung abträglich war, sodass Francisco diesen Part auch noch übernehmen musste. Er weckte die Kinder, zog den kleinen Christiano an, machte das Frühstück für alle und kochte das Mittagessen, spielte mit Christiano, machte mit Carol und Frederico Hausaufgaben und nach dem Abendbrot sorgte er dafür, dass sie alle endlich einmal früher ins Bett kamen – und natürlich ganz wichtig: das sie auch Liebe und Streicheleinheiten erfuhren.







 

Für einmal gab es in der Familie, jedenfalls für eine geraume Zeit, weniger Unruhe, weniger lauten Streit und es war so, als sei für alle auch etwas mehr Frieden eingekehrt – jedenfalls im allgemeinen Tagesablauf.







 

Was Francisco jetzt allerdings zunehmend mehr Sorge bereitete, war die aktuelle Lage der Familien- und Haushaltskasse. Da er jetzt für den Einkauf und fürs Essen sorgen musste, Angelina selbst fast nichts mehr aß, begrenzte er die Kochgerichte auf Reis, Nudeln und Kartoffeln mit Gemüse, Butter und/oder der Kinder wegen auf Ketchup.


Fleisch in der Küche schaffte er rigoros ab, weil die Kinder, nach dem durch die Nachbarsbäuerin irrtümlich vollzogenen Schlachtfesttod ihrer geliebten Stallhasen, ohnehin kein Fleisch mehr aßen. Kurzum solidarisierte er sich mit seinen Kindern und es gab selbst zum Frühstück und Abendbrot keine Wurst mehr, nur noch Konfitüre oder allenfalls ein wenig Käse. Auch Alkohol gehörte schon länger zu jenen Ausgaben die er als zu teuer einstufte und deshalb aussparte.


Selbst den Family-Van ließen sie immer häufiger in der Garage stehen, weil das Fahren mit Bussen und Bahnen nicht nur kostengünstiger war, sondern auch mehr Spaß bereitete. Außerdem konnte man in der Schweiz mit dem ÖV nahezu überall hinkommen.







 

Dann kamen die Ostertage des Jahres 1998: Angelina bat Francisco und die Kinder darum sich einige Tage in meditativer Klausur zurückziehen zu dürfen. Doch Francisco äußerte massive Einwände und versuchte zunächst in Ruhe, später sehr viel aufgebrachter, Angelina zu einer Abkehr zu bewegen. Doch sie antwortete darauf: dass dieses Zurückziehen für sie und ihre Zukunft absolut wichtig sei und dass sie nunmehr auf die Familie keine Rücksicht mehr nehmen dürfe, weil ihr höhere Aufgaben zugeteilt worden wären.


Mit diesen Worten verabschiedete sie sich: von den Kindern mit einem Kuss auf die Stirn und von Francisco lediglich mit einem Lächeln.


Selbst nach vierzehn Stunden meditativer Klausur gab sie kein Lebenszeichen von sich. Francisco wollte sie fragen ob sie eventuell einen Tee oder eine Suppe zu sich nehmen möchte und klopfte deshalb an ihre Türe. Doch als sie sich nicht rührte, trat er besorgt in ihr Zimmer und an ihre Ruheliege. Er fand sie vollkommen entspannt und ruhig auf dem Rücken liegen, die Hände so wie eine Tote auf den Bauch gelegt und gefaltet. Francisco legte vorsichtig seine Hand auf ihre Stirn und seine Finger an ihren Hals, um ihren Puls zu fühlen. Ganz ruhig, aber doch ziemlich langsam, schlug ihr Puls an der Halsschlagader. Beruhigt atmete er auf.


Ganz leise verließ er ihr Zimmer, um sie nicht noch länger zu stören.


Nach weiteren zehn Stunden ergriff ihn abermals die Unruhe und so trat er erneut an ihre Ruheliege. Wie zuvor lag sie immer noch in der gleichen Ruhestellung und selbst das Wasserglas auf ihrem Beistelltisch schien wenig berührt. Francisco sprach sie nun ganz vorsichtig und leise an und als sie nicht reagierte rüttelte er sie sogar leicht körperlich, wohl wissend, dass es nicht ungefährlich sein würde, Meditierende abrupt aus ihrer Ruhe zu reißen. Doch Angelina zeigte keinerlei Reaktion. Verunsichert prüfte er noch einmal ihren Pulsschlag und zog sich anschließend, immer noch die eigene Unruhe in sich spürend, wieder aus ihrem Zimmer zurück.







 

In der folgenden Nacht, so gegen drei Uhr am Morgen, schreckten Francisco und die Kinder plötzlich auf und saßen senkrecht im Bett: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«, schrie Angelina ganz laut durch die Nacht. 


Francisco, Carol und Frederico – der kleine Christiano schlief gottlob ungestört weiter – liefen sofort zu ihr und traten besorgt an sie heran. Sie aber lag immer noch in gleicher Haltung und mit geschlossen Augen, dem Schein nach normal auf ihrer Liege. Francisco sprach sie an und tatsächlich reagierte sie diesmal, allerdings ohne ihre Augen zu öffnen. Mit kaum zu vernehmender Stimme gab sie zu verstehen, dass bei ihr alles in Ordnung sei, dass man sie aber bitte weiter ruhen lassen möge.


Es war sehr schwer, den Kindern eine plausible und verständliche Erklärung für das Verhalten ihrer Mutter zu geben. Am nächsten Tag, die Kinder waren bei Freunden und Klein Christiano spielte im Laufstall, als Angelina plötzlich wieder laut aufschrie, diesmal noch viel lauter und irgendwie auch bedrohlicher: »I c h  l e b e!  I c h  l e b e!«


Wieder sprang Francisco sofort auf und rannte zu ihr. Diesmal saß sie schweißnass, hyperventilierend und mit weit aufgerissenen Augen auf ihrem Bett.


Francisco sprang äußerst erschrocken zu ihr und versuchte sie immer wieder anzusprechen und zu rütteln. Doch Angelina nahm ihn augenscheinlich nicht wahr, sondern hyperventilierte weiterhin sehr stark.


Nun rief er ebenfalls sehr laut: »Angelina, soll ich den Arzt rufen?« 


Doch seine Frau blieb nicht ansprechbar, schien ihm aber in höchster körperlicher Not, weshalb er sich entschied sofort den Notarzt zu rufen.







 

Der diensthabende Notarzt, ein Allgemein-Mediziner, kam sehr schnell und untersuchte sie sofort. Doch just in dem Moment, als dieser Notarzt ins Zimmer trat, zeigte sich Angelina normal ansprechbar und bei vollem Bewusstsein. Sie erzählte nun dem Arzt, nachdem dieser keine organischen Störungen oder Anzeichen einer körperlichen Krankheit bei ihr gefunden hatte, dass sie eine sozialtherapeutische Ausbildung und darin gelernt habe, Frust, Wut und Ängste in ein Bettkissen zu schreien. Nichts anderes habe sie gemacht. Wohlmöglich habe ihr Mann aber dieses ins Kissenschreien falsch verstanden oder interpretiert. Diese Erklärungen schienen dem Allgemein-Mediziner ziemlich plausibel und so verabschiedete er sich ohne weitere Veranlassungen zu treffen. Zuvor hatte Francisco seinerseits händeringend versucht, dem Arzt gewisse Hintergründe und Zusammenhänge aufzuzeigen, doch der Arzt hatte ihm nur geantwortet, er möge sich keine Sorgen machen, der Frau würde es durchaus gut gehen und er könne sie ruhig einmal länger schlafen lassen.


Angelina begab sich nach dieser ungewollten ärztlichen Konsultation wieder zur Ruhe und verbat sich ausdrücklich jede weitere Störung.


Francisco empfand unglaubliche Achterbahn- und Widerspruchsgefühle in sich und er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Immer wieder fragte er sich wohin das alles noch führen würde.







 

Am Abend hatte er die Idee Angelinas Freundin, die an der deutschen Grenze zu Basel lebt, anzurufen, um diese zu alledem um ihre persönliche Meinung zu bitten. Die Freundin hörte mit großer Besorgnis den Bericht Franciscos und äußerte die Meinung, dass es vielleicht gut für Angelina wäre, wenn sie für ein paar Tage zu ihr nach Deutschland käme. Angelina habe bei ihr doch mehr Ruhe, auch vor den Kindern, und sie könnten dann von Frau zu Frau offen miteinander reden.


Francisco hielt diesen Vorschlag für eine gute Idee und gewann auch schnell Angelina und die Kinder für diesen Besuch bei der Freundin; natürlich ohne den wahren Hintergrund zu nennen.


Einige Tage später fuhr alsdann die Familie nach Lörrach an die deutsche und schweizerische Grenze. Mit großer Freude und viel selbst gebackenem Gebäck und Kuchen empfing die Freundin die Zürcher Familie. Nach einer tollen Kaffee- und Kuchenschlacht, begaben sich die beiden größeren Kinder in den Garten und Angelina, Christiano, Francisco und die Freundin blieben weiterhin in der Essstube, die ein Zwischengeschoss höher lag als die Wohnstube.


Die Freundin war gerade in die Küche gegangen, als sich Angelina an Francisco wandte, der gerade mit Christiano spielte, und ihn bat, doch recht bald wieder gemeinsam heimzufahren. Francisco signalisierte der Freundin Angelinas Wunsch gerne wieder heimfahren zu wollen, weshalb diese nun versuchte, Angelina zum Bleiben zu überreden. Wie durch eine unsichtbare Giftspritze injiziert veränderte sich urplötzlich Angelina in ihrem psychischen Verhalten.


Sie sprach jetzt nur noch ganz wirr und unzusammenhängende Sätze, nahm Christiano auf ihren mütterlichen Schoß, um ihn Sekunden später auf der kleinen schmalen Mauer, die als Abgrenzung zum circa zwei Meter tiefer liegenden Wohnbereich diente, freihändig balancieren zu lassen. Francisco und die Freundin sprangen erschrocken auf, um Christiano festzuhalten. Worauf Angelina ganz ruhig und mit ausgesprochen betonter Stimme sagte: »Lasst Christiano nur, ihm passiert schon nichts, er ist doch ein Engel und kann fliegen.« 


Die Freundin sah Francisco ganz ungläubig und sehr beunruhigt an, während dieser seinen kleinen Sohn auf den Arm nahm. Dies wiederum animierte Angelina den Knaben wieder zu sich zurückzuholen um weiter mit ihm zu spielen. Die Freundin und Francisco sahen dem weiteren Treiben sehr skeptisch vom Esszimmer her zu. Mit lautem Juchzen genoss der Zweieinhalbjährige, wie seine Mutter ihn immer wieder hoch über ihre Arme in die Luft warf und dies mit dem Ausruf: »Flieg mein Engelchen, flieg!« 


Im Anschluss erzählte sie Christiano ganz wirr klingende Geschichten von Engeln, Erzengeln, Elfen und Feen. Die Freundin blieb derweil wie paralysiert sitzen und hörte und sah eine ganze Weile diesem Spiel zu, ehe sie an Francisco gerichtet flüsterte: »Mein Gott, das ist ja fürchterlich. Was ist denn mit ihr nur los? Was ist mit ihr passiert? Francisco, das können wir nicht länger verantworten. Das sieht doch sehr krank aus und sie braucht schnellstens fachärztliche Hilfe!« 


Francisco war mit der Freundin einer Meinung und beichtete ihr daraufhin, wie froh er sei, endlich nicht mehr allein mit dieser schlimmen Einschätzung zu sein.


Die Freundin rief alsdann aus dem Nebenzimmer heraus den für jenes Wochenende zuständigen deutschen Notarzt an, der eine halbe Stunde später vor Ort erschien. Sollte es nun einer dieser Zufälle sein – die es ja nach Auffassung Franciscos nicht gab – dass ausgerechnet jener Notarzt ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie war? Der Arzt stellte sich freundlich bei Angelina vor und wollte zunächst lediglich mit ihr reden.


Doch diese roch den Braten irgendwie und raunzte den Arzt nur an: »Zeigen Sie mir einmal ihr Approbation!« 


Der Arzt bemerkte Angelinas steigende Aufregung sofort und zog sich daraufhin an den Kaffeetisch zurück, um sie von dort aus weiter zu beobachten.


Hierauf gab sich Angelina wieder vollkommen dem Spiel mit Engelchen Christiano hin und hob an Lieder zu singen und imaginäre Wesen im Wohnzimmer zu begrüßen. Der Arzt beobachtete sie derweil ganz ruhig vom Esszimmer her.


Nach etwa einer halben Stunde, trat er nochmals freundlich an sie heran und sagte ihr, dass er nun zwei Möglichkeiten für sie sehen würde:







 

		Sie würde sich von ihm einige Medikamente verabreichen lassen und ihm zusichern, diese Medizin auch weiterhin einzunehmen – oder


		er müsse sie in eine psychiatrische Klinik zwangseinweisen.









 

Für welche der beiden Varianten sie sich entscheiden wolle?


Angelina lachte den Arzt daraufhin lauthals aus und hielt ihm entgegen, dass er keinerlei Macht über sie habe und sie würde sich weigern mit ihm weiterzureden.


Der Facharzt wandte sich daraufhin an Francisco und bedeutete ihm, dass er es als Facharzt für absolut zwingend ansehen würde, Angelina Ansa noch heute in die Basler PUK, die Psychiatrische Universitätsklinik einzuweisen. Dort müssten dann weitere Abklärungen gemacht und auch die Zuführung notwendiger Medikamente sichergestellt werden.


Francisco wollte nun wissen ob er denn keine andere Möglichkeit für sie sehen würde; worauf der Facharzt mit ihrer Uneinsichtigkeit und der akuthalluzinatorischen Psychose argumentierte, die keinen anderen Weg zulasse, als sie sofort, auch gegen ihren Willen, einzuweisen.







 

Es dauerte dann eine ganze weitere Stunde, bis der Arzt über das Telefon mit der Basler-PUK die Einweisung vereinbart hatte.


Mitten in der Nacht, es war mittlerweile 24 Uhr, kamen Francisco, Angelina, die drei Kinder, die Freundin und der Fachnotarzt in der PUK Basel an. Francisco war hinter dem Notarzt hergefahren, der seinerseits die Freundin mitnahm, und den Weg in die Psychiatrische Universitätsklinik Basel kannte.







 

Dort angekommen, fand der »Wahnsinn« buchstäblich seinen verheerenden Lauf!


Francisco musste mit den Kindern, die einerseits natürlich total übermüdet und anderseits auch reichlich überdreht waren, in dem türfreien offenen Wartezimmer der Klinik warten.


Angelina wurde direkt am Eingang von zwei Ärzten abgefangen und in ein Behandlungszimmer gebracht. Es lag zwar am anderen Ende des langen Klinikflures, doch drangen von dort die dramatisch klingenden Schreie Angelinas bis an das Ohr der Familie. Francisco musste die Kinder und sich beruhigen, indem er Märchen und Geschichten mit laut übertönender Stimme erzählte. Gleichwohl blieb es für sie alle unerträglich, doch fühlten sie sich ohnmächtig! Allerdings hatte er sich kurz einmal darum bemüht herauszufinden, was dort mit seiner Frau passierte, war allerdings einem Pfleger in den Arm gelaufen, der ihm berichtete, dass die Ärzte Angelina gegen ihren Willen an einen Stuhl fixieren mussten, um ihr eine Beruhigungsspritze zu geben. Sie habe zuvor ihren gesamten Handtascheninhalt mit Geldbörse und Schmuck an die Schwestern verschenkt, weil sie dafür keine Verwendung mehr hätte.


Nach weiteren eineinhalb Stunden meldeten sich die Ärzte und der einweisende Fachnotarzt bei Francisco und teilten ihm mit, dass nun alles geklärt sei. Sie hätten zunächst den diensthabenden Vormundschaftsrichter aus dem Bett klingeln und ihn von der Zwangsmaßnahme überzeugen müssen. Nun sei aber alles geklärt und Angelina sei bereits auf ihrem Zimmer und schliefe wahrscheinlich schon. Die Familie solle nun besser heimfahren und sich in der nächsten Woche telefonisch nach ihr erkundigen. Vielleicht könnte man ihnen dann schon mehr über ihren Zustand mitteilen. Es seien auf jeden Fall auch neurologische Abklärungen vorzunehmen, um einen Tumor oder Ähnliches auszuschließen.


Die restlichen Morgenstunden dieser ›kranken Nacht‹, verbrachte Francisco mit den Kindern im Hause der Freundin.


Die Stimmung an diesem Morgen danach war gedrückt und Francisco und die Freundin versicherten sich permanent und gegenseitig, dass dieser Psychiatrieweg für Angelina zunächst sicher der beste sei, auch wenn sie es bedauerten, ihr nicht anders geholfen zu haben.


Nach dem Mittagessen begab sich Francisco mit seinen Kindern wieder in Richtung Zürcher Familienvilla. Gerade fuhren sie auf der Autobahn, da klingelte Franciscos Handy. Der junge Frederico wollte unbedingt das Gespräch für seinen Vater annehmen und Francisco ließ ihn gewähren.


Nach einer Weile hörte er seinen Sohn sagen: »Mama! Wo bist Du? Aber Mama, hör doch bitte auf damit, ich bin kein Engel und ich kann nicht zu dir fliegen, ich sitze im Auto! Nein, ich springe nicht aus dem Autofenster und fliege zu dir!« 







 

Francisco nahm nun Frederico das Handy aus der Hand, um mit Angelina zu sprechen. Doch die war ihm gegenüber sehr wortkarg und teilte ihm nur noch mit, dass sie mit dem Krankenwagen unterwegs nach Uetikon am See sei, in die Psychiatrieklinik Schlössli. Basel habe keinen Platz für sie gehabt, weshalb man sie jetzt dorthin verlegen würde. Dann legte sie den Telefonhörer einfach auf.







 

Am nächsten Tag rief Francisco in dieser Klinik Schlössli an, doch von dort bekam er nur die Auskunft, dass sie am Telefon keine Angaben machen dürften, dazu müsse er schon persönlich vorbeikommen.


Natürlich wollten die Kinder mitfahren und sehen, in welchem Schloss ihre Mama jetzt wohnen würde.


Also machten sie sich alle auf den Weg, um die Klinik zu finden. Dort angekommen, durften sie leider Angelina dennoch nicht sehen, sondern mussten zunächst auf den behandelnden Arzt warten.


Eine ganze Stunde mussten sie warten, bis endlich eine Ärztin den Weg zu ihnen fand. Diese Ärztin wusste jedoch sehr wenig zu berichten, weil sie nach ihrer eigenen Aussage mit Angelina noch kein längeres Gespräch habe führen können. Als Fachärztin sei sie halt sehr stark beansprucht und würde ständig irgendwo im Haus gerufen. Wahrscheinlich wäre es deshalb ohnehin besser wenn Francisco erst übermorgen ›seine Mutter‹ besuchen käme. Dann könne sie sicher mehr sagen. In der Zwischenzeit dürfe die Familie aber davon ausgehen, dass es der ›Oma‹ im Schlössli gut gehen würde. Dann verabschiedete sich die Ärztin, ohne angehört zu haben, dass Francisco sie bezüglich ›Frau, Mutter, Oma‹ noch aufzuklären versuchte.







 

Selbstredend fuhr er mit seinen Kindern zwei Tage später wieder ins Schlössli, das immerhin rund 45 Kilometer vom Familiendomizil entfernt lag.


Diesmal durften sie Angelina hinter der Tür der geschlossenen Abteilung besuchen. Durch die Psychopharmaka fühlte sie sich sehr müde und benebelt, gab aber zu, dass es ihr im Schlössli gut gehe und sie schon einige nette Frauen und Männer kennengelernt habe.


Später konnte Francisco mit der Ärztin sprechen, die nun allerdings sehr unwirsch auftrat. Sie drückte ihm gegenüber ihr Unverständnis aus, weil ihrer Meinung nach Angelina Ansa nicht krank sei. Darüber hinaus teilte sie ihm mit,  dass sie mit Angelina zwei längere Gespräche geführt  habe, die sie von der Nichtkrankheit dieser Frau überzeugt  hätten. Meditieren habe nichts mit einer psychischen  Krankheit zu tun; schließlich würde sie selbst auch meditieren.


Francisco bat sie dann freundlich, sie möge doch bitte auch ihn den involvierten Ehemann anhören, um auch seine Schilderungen und seine Wahrnehmungen in ihre fachärztliche Diagnose mit einzubeziehen.


Die Klinikpsychiaterin brachte ihm dann tatsächlich unmittelbar ihre Aufmerksamkeit entgegen und zeigte sich nach seinen Ausführungen sehr nachdenklich und still. Dann, nach einer Weile der Besinnung, erklärte sie ihm, dass sich für sie in der Tat ein anderes, neues Bild ergeben habe. Sie dankte Francisco für seine Ausführungen und gab ihm zu verstehen, dass sie unter diesen Umständen jetzt auch von einer psychischen Erkrankung ausgehe, die sie allerdings erst sehr viel genauer untersuchen müsse.


Es kam Francisco sehr fragwürdig vor, dass der Ärztin angeblich kein ärztliches Bulletin der PUK Basel vorgelegen haben soll, oder hatte sie es vielleicht bisher nicht gelesen?


Konnte er sich denn nun auch bei diesen Klinikärzten auf niemanden verlassen?







 

Nach vier Wochen in der geschlossenen Psychiatrieabteilung, mit teilweise zwangsweiser Zuführung von Psychopharmaka, wurde Angelina unter der fachärztlichen Auflage und Bedingung, dass sie die ihr verordneten Medikamente weiter einnehmen müsste, wieder aus der Fachklinik entlassen. Ehemann und Kinder wurden allerdings von dieser Entlassung überrascht und überrumpelt, weil sie von den Ärzten weder befragt noch informiert wurden.


Nur Angelina rief an jenem Morgen bei Francisco an, um ihn zu bitten sie vom Schlössli wieder nach Hause zu holen. Francisco wollte aber zunächst gerne mit der behandelnden Ärztin sprechen, doch diese hatte angeblich, nach Aussage ihrer Oberschwester, bis zum Abend keine Zeit. Von der Stationsschwester erfuhr er später, dass es zu dieser Entlassung nur gekommen sei, weil Angelina die fachärztliche Auflage, nämlich die Medikamente mindestens noch ein weiteres Jahr einzunehmen, akzeptiert und unterschriftlich bestätigt habe.







 

Keine zwei Kilometer von der Klinik Schlössli entfernt öffnete Angelina das Fenster des Wagens und warf ihre komplette Medikation hinaus. Sofort hielt Francisco den Wagen an und wies seine Frau zurecht, was ihr denn einfallen würde. Sie antwortete darauf ganz ruhig: »Du weißt doch, dass Psychopharmaka blöd und müde machen. Ich brauche das Zeug jetzt nicht mehr!« 


Natürlich beruhigte ihn das nicht und er wollte keinerlei Risiken, weder für seine Frau noch für seine Kinder eingehen. Also rief er wieder in der Klinik an und bestand darauf, dringend mit dieser behandelnden Ärztin sprechen zu können.


Als die Ärztin dann von Francisco erfuhr, was passiert war, forderte sie ihn auf, er solle seine Frau bitte umgehend in die Klinik zurückzubringen.


Jetzt explodierte Francisco regelrecht und teilte sein absolutes Unverständnis mit, ja er nannte die Ärztin sogar eine Kurpfuscherin der er seine Frau garantiert kein zweites Mal anvertrauen würde. Offensichtlich habe sie es ja auch nicht für nötig befunden, vor der Entlassung seiner Frau mit ihm, dem Ehemann und Kindesvater, zu sprechen und ihn über die Auflagen und allfälligen Konsequenzen ebenfalls aufzuklären. Sein Vertrauen in sie und ihre Klinik sei absolut erschöpft, weshalb er für die Therapie seiner Frau nach anderen Wegen suchen werde.


Wieder daheim, zeigte sich Angelina doch stark verändert. Sie ließ nicht mehr jene akuten Verhaltensauffälligkeiten erkennen und sprach auch nicht mehr über Engel und irgendwelche himmlischen Botschaften. Darüber hinaus schien sie sich auch keinen Meditationen mehr hinzugeben. Dafür aber teilte sie Francisco mit, dass sie mit den Kindern zurück nach Düsseldorf gehen würde. Er wolle sie ja ohnehin loswerden, denn sonst hätte er sie nicht in die Psychiatrie einliefern lassen. Außerdem habe sie einen Auftrag in Deutschland zu erfüllen und Francisco würde sich ja sicher an die Botschaft Metathrons bezüglich des gottgewollten Endes ihrer Ehe erinnern können.







 

Vier Wochen später stand der Umzugswagen vor der Tür und Angelina, Christiano und Frederico zogen zurück nach Düsseldorf, in das mütterliche Haus Angelinas und ihrer fünf Geschwister.


Francisco hatte nächtelang kein Auge zugemacht, weil er sich ständig überlegte, ob er überhaupt seine beiden Buben mit der kranken Mutter ziehen lassen dürfe. Sie hatte ihm aber angedroht, dass sie sich und den Kindern etwas antun würde, wenn er vor das Vormundschaftsgericht zöge, um ihr das Sorgerecht aberkennen zu lassen oder die Kinder bei sich zu behalten. Konnte er also verantworten und ausschließen, dass diese Frau ihre Drohung umsetzen würde?


Francisco musste davon ausgehen, dass Angelina jetzt nur noch ein psychisches Wrack war und leider damit auch zu allem fähig. Sie hatte mit Beharrlichkeit und Konsequenz diesen Rückzug nach Düsseldorf vorbereitet und sie schien ihm, auch mit diesen Drohungen, entschlossen.


Er redete sich ein, dass Angelina und die Buben bei der Mutter und den Geschwistern nicht unbeobachtet blieben und von daher eine wie auch immer geartete Gefährdung der Kinder nicht wirklich gegeben sei. Sicherheitshalber wollte er der Schwiegermutter einen Brief schreiben und sie bitten, ein wachsames Auge auf Angelina und die Kinder zu werfen.


Carol, die 13-jährige Tochter, wollte ohnehin bei ihm bleiben, auch weil es für sie mittlerweile sehr wichtig geworden war, im Kreise ihrer Schule und Freundinnen zu sein.







 

Nach dem Wegzug von Frau und Buben zeigte sich Franciscos Gefühlswelt ambivalent gestört. Einerseits verspürte er eine gewisse Erleichterung, die ihn sogar wieder etwas ruhiger schlafen ließ, doch andererseits fehlten ihm seine beiden Jungen mit ihren belebenden, wenn auch teils lautstarken Bubenkämpfen.


Das Haus war nun leer und auch etwas unwohnlich und zum ersten Mal in seinem Leben hatte Francisco das Gefühl, tatsächlich eine wesentliche Lebensaufgabe, ja einen Teil eines wichtigen Lebensabschnitts und Lebenskampfes unwiderruflich verloren zu haben. Bis dahin hatte er immer das Gefühl und die Zuversicht gehabt, dass es für alles eine Lösung gebe, und er war bereit, dafür jeweils bis zum guten Ende zu kämpfen.


Mit dieser Einstellung und Geisteshaltung hatte er viel, ja sogar sehr viel in seinem Leben erreicht und im Grunde hätte er darauf auch stolz sein können. Doch zum ersten Mal spürte er nun so etwas wie ein spezielles Schamgefühl: die Scham eines Verlierers vor sich selbst!


Dabei ging es ihm in erster Linie nicht so sehr um die Tatsache, dass er großenteils der einstigen C. M.-Drohung unterlegen war, wonach dieser ihn privat und geschäftlich kaputtmachen und aus der Schweiz jagen wollte. Nein, es war eher das Gefühl, menschlich und persönlich versagt und verloren zu haben.


Er, der Familienmensch und aus tiefem Herzen liebende Vater, hatte es nicht geschafft, seine Kinder, seine Familie zu schützen und das für ihn so wichtige Sozialgebilde, die Familie, zusammenzuhalten.


Viel Geld zu generieren, war für ihn schon lange keine sinnstiftende Handlungsmaxime mehr, weil er diesen täglichen und persönlichen Kampf um Mammon und Macht tief in seiner Seele schon immer ablehnte; weil es doch im Grunde ein Kampf gegen die Menschlichkeit, ein Kampf gegen die Seele war. Seine Seele lehnte jedenfalls tief in ihren eigenen Festen ab, den Wert des Geldes über den Wert des Menschen zu stellen. Er missbilligte jene Sicht- und Handlungsweise des Geldadels, wonach es hieß: Wer viel Geld hat, ist viel wert, wer wenig Geld hat, ist wenig wert; wer kein Geld hat, war demnach wertlos!


Er hatte seinen Seelenschmerz erst im Laufe der letzten Jahre spüren können, zu einem Zeitpunkt, als er längst schon selbst von der Macht des Geldes manipuliert worden war. Seine Seele wurde im Laufe dieser Zeit schon ziemlich angefressen. Viel zu lange ignorierte oder verdrängte er ihren Aufschrei und Schmerz. Jetzt hatte er dafür eine Abschlussrechnung bekommen und diese forderte einen verwerflich hohen Preis: seine Familie!







 

Mit der Zeit arbeitete sich Francisco etwas aus seinem emotionalen Loch heraus und er übernahm in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Wirtschaftsministerium (SECO) und einer Basler Firma für Seminar- und Kursangebote ein Subunternehmermandat als freier Seminarleiter und Coach für Start-up-Unternehmer. Innerhalb von zwei Jahren schulte er über tausend von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen und Männer im Aufbau einer selbstständigen Unternehmertätigkeit.


Mehr als 90% dieser Menschen waren noch vor dem Seminar bereit gewesen, auch ohne Schulung und vorherige Prüfung ihrer Unternehmensidee den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Sie waren bereit, allein für ihre Unternehmensidee auch ungeprüft ihre finanziellen Reserven und Rücklagen aus der obligatorischen zweiten Säule der Schweizer Altersvorsorge (BVG) zu investieren.


Doch allein nach den Seminaren und Unternehmerschulungen erkannten 80% dieser Menschen, dass ein Investment in ihre Unternehmensidee nur zu einem persönlichen und wirtschaftlichen GAU führen würde. Sie gaben nach diesen Seminaren ihre Businessidee wieder auf, weil sie selbst erkannten, dass ihnen die nötigen und verlässlichen Ressourcen und Fähigkeiten für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg fehlten. Die 20% aber, die über seine Unternehmerseminare und seine persönlichen Coachings verlässlich gereifte Business- und Finanzpläne für sich erarbeitet hatten, zeigten sich erfolgreich in der Umsetzung und Etablierung ihres Unternehmens.


War dieser wirtschaftliche und soziale Erfolg nicht auch ein guter Return on Investment (R.O.I.) für die Volkswirtschaft Schweiz, weil 80% der Teilnehmer ihre Altersvorsorgegelder für sich weiterhin sicherten und bewahrten?!


C. M., GFS, NVG respektive Franzen & Co hatten endlich und offensichtlich auch von ihm abgelassen und nichts Weiteres gegen ihn unternommen. Selbst jene letzte Betreibung der NVG, die zur Rückzahlung der angeblich zu viel ausbezahlten Arbeitslöhne an Francisco, war mittlerweile verjährt und hatte zu keinen neuen Konsequenzen geführt.


Was Francisco allerdings tief in seiner geschundenen Seele immer noch aufbrachte, war die Tatsache, dass dieser C. M. und mit ihm manch andere von Macht- und Geldverblendung Getriebene nach wie vor seine ›Multi-Level-Machtspiele‹ in Europa trieben und treiben konnten. Jeden Tag aufs Neue wurden damit Hunderte von Menschen, ja Hunderte von Familien mit Kindern in ihrer Existenz bedroht und zerstört. Den Kulminationspunkt seines ohnmächtigen Seelenschmerzes hatte er allerdings in seinem Wissen darüber gefunden, dass diese Multi-Level-Macht- und Provisionsschieber-Bande ihrerseits nicht nur weiterhin im glamourösen Saus und Braus von ihrem schmutzigen Handwerk leben konnte, sondern dass sie von der angeblich unwissenden Politik- und Gesellschaftselite dafür auch noch gelobt, hofiert und geehrt wurde und sich Recht, das im Grunde als unbeugbar galt, mit Blutgeld erkaufte.


Er hatte sich seinerzeit zu wehren versucht und hatte verloren. Doch hatte er von Anfang an auch gewusst, wer sich zu wehren versucht, kann gewinnen oder verlieren. Wer allerdings den Versuch, sich zu wehren, gar nicht erst unternimmt, der hat ja bereits verloren und niemals eine Chance zu gewinnen!


Sein Vertrauen und seine Hoffnungen ruhten nun allein darauf, dass auch C. M. irgendwann seinen Meister finden würde. Denn Menschlichkeit hatte in der Geschichte der Menschheit noch immer den nachhaltigsten aller Siege davongetragen.







 

Bei Francisco und seiner 14-jährigen Tochter Carol war endlich wieder jener innere und äußere Frieden eingekehrt, der im Allgemeinen nötig ist, um das Leben mit positiver Einstellung und Zielsetzung fortführen zu können.


Natürlich versuchte Francisco, den Kontakt zu seinen Buben aufrechtzuerhalten; jedenfalls so gut das über die Distanz von 700 Kilometern möglich war.


Angelina hatte bereits wenige Monate nach der Düsseldorf-Rückkehr die Scheidung eingereicht und diese durchgesetzt. Das Sorgerecht für die Kinder war auf beide Eltern verteilt worden, was die Sache nicht einfacher machte. Den persönlichen Kontakt zu Francisco wollte Angelina nicht mehr und so war auch die Kommunikation über Schul- und Erziehungsthemen sehr schwierig.







 

Sohn Frederico durfte während der Schulferien ein- bis zweimal im Jahr mit dem Zug zu seinem Vater fahren, weil er dies lautstark genug bei seiner Mutter einforderte und der Vater seine Reisen bezahlte. Nur Sohn Christiano wäre, nach Aussage der Mutter, zu klein und zu jung für eine solche Reise mit dem Bruder. Außerdem würde der Kleine lieber bei seiner Mama bleiben wollen, hatte sie ihm über Sohn Frederico ausrichten lassen.







 

Die Jahre vergingen und Carol Ansa war herangereift und fast schon erwachsen geworden. Sie hatte ihr Abitur bestanden und sich für ein Studium in Deutschland entschieden. Ihre Mutter Angelina hatte stark auf sie eingeredet, dass es für diesen Fall und für die Studentin wohl besser sei, bei ihr, der Mutter, und bei ihren Brüdern zu wohnen. Von Düsseldorf zur Universität nach Bochum sei es mit der S-Bahn ohnehin nur ein Katzensprung.


Schnell legte sich dann aber jene Hurra-wir-wohnen-wieder-zusammen-Euphorie zwischen Mutter und Tochter und der Wohnalltag mit den vielen Kleinigkeiten des Lebens hielt Einzug.


Immer öfter musste Carol feststellen, dass sie mit dem wiedererstarkten Meditations- und Engelgebrabbel ihrer Mutter nicht klarkam. Zusammen mit ihrem Bruder Frederico lehnte sie sich gegen diesen ›Wahn der Mutter‹ auf. Der Kampf der Kinder dauerte schon einige Monate, während Vater Francisco nur aus der telefonischen Nähe Rat und Kraft zusprechen konnte. Allerdings waren die Kinder, anders als Francisco, der festen Überzeugung, dass ihre Mutter nicht wirklich krank sei, sondern eben nur ›etwas spinnen‹ würde. Deshalb müsse sie aber nicht gleich zu einem Psychiater oder gar in eine Klinik gebracht werden. Zumal Angelina selbst nach wie vor uneinsichtig zu ihrem krankhaften Verhalten stand.







 

Mit seinem 18. Lebensjahr vertrat Sohn Frederico die Auffassung, dass er genug von den Auseinandersetzungen mit seiner Mutter habe. Dieses ewige Meditieren und ihr Reden von schwarzen Männern die angeblich ums Haus herumschlichen, von Engelsbotschaften und von Mobbing in der Schule sei für ihn schon lange nicht mehr auszuhalten. Er sprach deshalb seinen Vater schon beim letzten Zürichbesuch darauf an, dass er beschlossen habe wieder zurück zu ihm in die Schweiz zu ziehen. Carol entschied sich daraufhin ebenfalls kurzerhand, unter diesen Umständen lieber auch bei der Mutter aus- und in die Wohnung ihres Freundes einzuziehen. Kein Wunder, dass Francisco ein ungutes und beklemmendes Gefühl bekam, weil nun sein 11-jähriger Sohn Christiano ganz alleine bei seiner psychisch kranken Mutter blieb.


Die ehemalige Schwiegermutter war leider auch vor einigen Monaten verstorben und die Geschwister von Angelina waren nicht ansprechbar gewesen, weil sie beim Antritt der mütterlichen Erbschaft erfahren hatten, dass ihre Schwester Angelina mit ihrer Familie schon einiges von der Erbmasse respektive vom Schweizer Bankkonto der Mutter für sich abgezweigt hatte. Diese Erbschaftsminderung löste einen messerscharfen Streit zwischen den Geschwistern aus und so wollten sie nichts mehr miteinander zu schaffen haben. Diese Geschwister jetzt anzurufen, wäre sicher Öl ins Feuer gegossen, dachte sich Francisco.


Alsdann rief er beim Jugendamt in Düsseldorf an und schilderte seine Ängste und Sorgen um das Wohlergehen seines minderjährigen Sohnes Christiano.


Das Jugendamt berichtete einige Wochen später, dass sie vor Ort gewesen seien und mit der Kindesmutter und mit Christiano selbst hätten sprechen können. Allerdings habe die Kindesmutter keinen kranken Eindruck auf sie gemacht, sondern ihnen berichtet, dass er, Francisco Ansa, seiner Exfrau wohl immer noch einen Verfolgungswahn andichten wolle. Dies hätte er bereits damals in der Schweiz versucht und sie sogar in die Psychiatrie gebracht, nur weil sie aufgrund seiner finanziellen Schwierigkeiten, die durch seine Kündigung entstanden seien, viel und oft habe weinen müssen.


Wow! Das klang in der Tat nach seiner Exfrau Angelina!







 

Francisco sandte dann den Einweisungsschein des damaligen Facharztes und Psychiaters aus Lörrach in Kopie an das Jugendamt und den psychiatrischen Dienst des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, mit der nochmaligen Bitte um Unterstützung und Hilfe. In seinem Begleitschreiben bat Francisco darum, dass Angelina Bernardo-Ansa gegebenenfalls erneut von einem Facharzt untersucht werden sollte, um sicherzustellen, dass weder eine Eigengefährdung noch eine Gefährdung des minderjährigen Sohnes vorliegen würden.


Der Leiter des psychiatrischen Dienstes hatte Francisco Ansa dann persönlich angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er keine Möglichkeit sehe, Frau Bernardo-Ansa amtsärztlich zu untersuchen, weil diese eine rein freiwillige Untersuchung grundsätzlich ablehnen würde.


Allerdings bestätigte der Facharzt und Psychiater auch, dass er im Gespräch mit ihr gewisse Anzeichen einer psychischen Krankheit ausgemacht habe. Leider könne er aber nichts weiter unternehmen. Auch weil das Gesetz für einen solchen Fall keine Zwangsuntersuchung vorsehen würde.







 

Der zuständige Leiter des Jugendamtes hatte da schon bessere gesetzliche Möglichkeiten für sein Handeln gesehen, doch eben auch nicht ohne ein amtsärztliches Attest oder die Erkenntnis einer Gefahr im Verzug gegen das Wohl des Minderjährigen oder ohne eine gerichtliche Verfügung. Gleichwohl sagte er zu, noch einmal die Sozialarbeiterin zur Kindesmutter zu schicken, um zum wiederholten Male mit der Mutter und mit dem Minderjährigen zu sprechen; mehr könne er im Moment wirklich nicht tun.


Francisco wartete daraufhin wieder Tag für Tag ab, ob das Jugendamt ihm bald berichten würde; doch vergeblich.


Carol Ansa war zwischenzeitlich auch in der Wohnung der Mutter gewesen und konnte berichten, dass sich ihre Mutter nun eine Glatze geschoren hätte, weil sie angeblich die bösen Schatten auf ihrem Kopf nicht mehr habe ertragen können.


Wenige Tage später rief der Schulleiter von Christianos Schule bei Francisco an und teilte ihm mit, dass er sich um Christiano Sorgen mache, weil dieser bereits seit Tagen nicht zur Schule komme. Die Mutter habe der Schule ganz wirre E-Mails und Briefe geschrieben, die wohl als Entschuldigung verstanden werden sollten. Sie habe außerdem an den letzten Elternsprechtagen ein riesiges Geschrei in der Schule veranstaltet, bei dem niemand habe nachvollziehen können, worum es ihr eigentlich gegangen sei. Die Frau erscheine ihm psychisch krank.


Frederico bat daraufhin den Schulleiter, seine Beobachtungen und Einschätzungen zum Gesundheitszustand seiner Exfrau bitte dem Jugendamt und der Schulbehörde mitzuteilen, was der Pädagoge zusagte. Im Gegenzug versprach der Vater, sich umgehend um den weiteren Schulbesuch des Sohnes zu kümmern.







 

Wieder vergingen viele Tage in Angst und ohne jede Mitteilung einer Behörde, sodass Francisco nochmals beim Jugendamt anrief. Doch abermals bekam er die Auskunft, dass die Sozialarbeiterin keine Auffälligkeiten bei der Kindesmutter festgestellt habe, weshalb das Jugendamt nichts weiter in dieser Sache unternehmen könne.


Francisco hatte längst die Geduld verloren und dem Jugendamtsmenschen erklärt, dass er ihn persönlich zur Rechenschaft ziehen werde, sollte irgendwann doch etwas mit seinem Kind passieren.


Der Vertreter der Jugendbehörde antwortete daraufhin nur: »Machen Sie das!« Dann legte er den Telefonhörer einfach auf. Nun war Francisco so richtig in Rage gekommen, sodass er sofort einen Brief an das Familiengericht, aber auch an den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf verfasste. Letzterer reagierte nach drei Tagen mit einer Emailantwort, wonach er sich der Sache annehmen werde, aber um Geduld bitte. 


Aus seinem persönlichen Studium der Sozial-, Kultur- und Politikwissenschaften, mit Schwerpunkt Sozialrecht und Gemeinwesenarbeit kannte er noch den einschlägigen Paragrafen 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der dem Gericht erlaubte, Maßnahmen zum Schutze des Kindeswohls zu ergreifen, wenn die Kindeseltern dazu nicht oder nicht mehr in der Lage wären. Auf der Basis und mit Bezug auf diesen Paragrafen, sandte Francisco nun dem Familiengericht seine Anzeige und betonte, dass es in diesem Fall um eine Gefahr im Verzuge gehen würde, die ein dringendes und sofortiges Handeln des Familiengerichts erfordere.


Postwendend hatte das Gericht gehandelt. Es erteilte dem Jugendamt nun den offiziellen Auftrag die Lage vor Ort, das heißt in der Wohnung der Kindesmutter, im Sinne des Kindeswohles abzuklären und dem Gericht unverzüglich Bericht zu erstatten.


Währenddessen war auch Sohn Frederico von großer Sorge um Mutter und Bruder befallen und flog sofort nach Düsseldorf um dort nach dem Rechten zu sehen.


Vor dem Haus respektive der Wohnungstür der Mutter angekommen, klingelte er mehrfach und immer wieder an der Haustüre. Doch niemand öffnete. Er ging ums Haus herum und sah seinen jüngeren Bruder auf dem Balkon stehen. Natürlich freute sich Christiano sehr, seinen größeren Bruder Frederico zu sehen, und rief ihm zu, dass er leider keinen Schlüssel für die Wohnungstür habe, um zu öffnen. Die Mutter sei in ihrem Schlafzimmer und würde schon einige Stunden meditieren. Frederico musste notgedrungen zwei weitere Stunden vor der Wohnungstür warten, ehe die Tür geöffnet wurde.







 

Angelina hatte sich zunächst ebenfalls gefreut, ihren Sohn Frederico wiederzusehen, doch schon bald fing sie an, ihm Vorhaltungen zu machen, dass er jetzt seine dunklen Schatten von seinem Kopf in ihre Wohnung getragen hätte. Diese schwarzen Mächte seien jetzt wieder in ihrer Wohnung und nun müsse sie sehen, wie sie die wieder herausbrächte.


Christiano berichtete seinem Bruder später, dass er schon einige Tage in der Wohnung bleiben musste, weil draußen irgendwelche Gestalten nach seinem Leben trachten würden; jedenfalls habe ihm das seine Mutter gesagt.


Nach dem Telefonat mit seinen Söhnen sah Francisco erneut akuten Handlungsbedarf. Es war zwar schon nach 19 Uhr, aber das Jugendamt hätte ja sicher einen Notdienst. Aus dem Internet hatte er sich die Notdienstnummer herausgesucht, doch nach dem Wählen stellte er fest, dass er lediglich mit der allgemeinen Telefonzentrale der Stadtverwaltung verbunden war. Nun musste er tatsächlich irgendeiner unbedarften Telefonistin den Sachverhalt und dessen Dringlichkeit schildern, was allein schon seinen Puls nach oben trieb. Die Telefonistin versicherte, sich alles notiert zu haben, um den Notdienstvertreter des Jugendamtes umgehend zu verständigen. Zu seiner größten Überraschung erhielt er bereits nach 15 Minuten einen Anruf des Jugendamtvertreters. Diesem schilderte er nochmals den vorliegenden Sachverhalt und Notfall; worauf dieser ihm versprach, den minderjährigen Christiano umgehend aus der Wohnung der Mutter zu holen und ihn in die Obhut der Schwester Carol Ansa, mit der er zuvor telefonieren wollte, zu übergeben. Francisco bedankte sich herzlich und atmete tief durch. Sollte er endlich einen Schritt weitergekommen sein?







 

Das Jugendamt entschied sich einige Tage später – wahrscheinlich auch aufgrund der parallel eingetroffenen familiengerichtlichen Aufforderung – Christiano offiziell und vorsorglich aus dem Gewahrsam der Mutter zu nehmen und ihn in die Obhut der Schwester zu geben. Jedenfalls bis sich die Frage hinsichtlich einer psychischen Erkrankung der Mutter geklärt habe.







 

Zwei Monate später kam es zu einer weiteren Eskalation: Angelina Bernardo-Ansa war von der Polizei in ihrer Wohnung verhaftet worden, weil sie trotz mehrfacher gerichtlicher Aufforderung einem Gerichtstermin unentschuldigt ferngeblieben war, bei dem sie einen Offenbarungseid hätte leisten sollen. Dieses unentschuldigte Fernbleiben löste automatisch einen gerichtlichen Haftbefehl aus. Die Polizisten berichteten Carol Ansa, dass sie der Frau Angelina Bernardo-Ansa sogar Handschellen hätten anlegen müssen, weil diese sich der Verhaftung derart stark widersetzt habe.







 

Francisco wollte nicht glauben, was er von seiner Tochter hörte. Was war denn das jetzt wieder? Wie konnte man diese psychisch kranke Frau, die ärztliche Hilfe brauchte, verhaften und in ein Frauengefängnis bringen? Umgehend verfasste er einen Brief an das Vormundschaftsgericht und ließ diesen vorsorglich von seinem Sohn Frederico unterzeichnen, denn er wollte kein Risiko eingehen und Zeit verlieren, nur weil man ihm, dem geschiedenen Ehemann, eventuell nachher seine Rechte dazu absprechen würde. Dieser Brief verfehlte seine Wirkung offensichtlich nicht und die Vormundschaftsrichterin sandte umgehend einen Psychiater ins Frauengefängnis.


Der Facharzt sprach lange mit Angelina und legte in einem 41 Seiten umfassenden Gutachten dar, dass bei Frau Angelina Bernardo-Ansa eine schwere psychische Erkrankung vorliegen würde. Aufgrund dieser akuten psychischen Krankheit empfahl er dem Gericht die sofortige Aussetzung des Haftbefehls und die umgehende Überstellung der Kranken in eine geschlossene psychische Fachklinik. Dieser fachärztlichen Empfehlung folgte das Vormundschaftsgericht Düsseldorf binnen weniger Stunden.







 

Es dauerte dann ganze sechs Monate bis Angelina wieder aus der Klinik entlassen wurde. Zuvor war dort ein spektakuläres Hin und Her abgelaufen, weil Angelina nach drei Monaten geschlossener Abteilung in die offene Psychiatrieabteilung verlegt worden war, unter der Auflage, ihre Medikamente freiwillig weiter einzunehmen. Die Ärzte hatten dann allerdings anhand des Blutbildes festgestellt, dass sie ihre Medikamente nicht eingenommen hatte, weshalb sie zurück in die geschlossene Abteilung verlegt werden musste.


Dass dieselben Fachärzte sie nunmehr auf Basis der gleichen Absprache und Auflage aus der Klinik entlassen hatten, trieb Francisco Falten des Unverständnisses ins Gesicht.







 

Der Familienrichter, der nun die Sorgerechtsfrage Christianos zu klären hatte, baute aber offensichtlich auf diese Klinikentlassung und das fachärztliche Gutachten. Dieses legte dar, für Francisco nicht nachvollziehbar, dass unter der Voraussetzung, dass Frau Bernardo-Ansa ihre Psychopharmaka weiterhin einnehmen würde, keine akuten Gefahren von dieser Frau ausgehen würden.


Weil die Mutter demnach amtsärztlich unbedenklich und nach Hause entlassen, legte der Richter des Familiengerichts Francisco nun nahe, dem späteren Gerichtsbeschluss vorab zuzustimmen, wonach der Minderjährige wieder in die Obhut und unter das Sorgerecht der Mutter gestellt werde, wenn gleichzeitig das Jugendamt mit der weiteren Betreuung beauftragt würde. Christiano Ansa hätte ohnehin vor Gericht ausdrücklich darum gebeten, wieder bei seiner Mutter und nicht bei seinem Vater oder seiner Schwester leben zu dürfen. Das Gericht würde darüber hinaus davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Vater derart stark zerrüttet sei, dass ein weiteres gemeinsames Sorgerecht nicht mehr infrage käme.


Im abschließenden Gerichtsentscheid wurde das Sorgerecht für den minderjährigen Christiano allein auf die Mutter übertragen.







 

Sollten nun alle seine Kämpfe irgendwie zu einem Ende gekommen sein?


Francisco zog sein persönliches Fazit, wonach er viele kleinere Kämpfe gewonnen, doch die entscheidenden und wesentlichen Schlachten leider verloren hatte.


Ein Fazit, das irgendwie auch zu diesem verregneten kalten November des Jahres 2006 passte, der ihm eine Art Weltuntergangsstimmung zu verbreiten schien.


Er erinnerte sich diesbezüglich an einen ganz bestimmten Tag in diesem November und es stand vor ihm, als wäre es heute: Bereits am Morgen hatte er sich ziemlich krank und fiebrig gefühlt und war von einer undefinierbaren inneren Unruhe getrieben worden.


Zum Abend hin musste er dann feststellen, dass sein Fieber weiter angestiegen war; so bat er seinen Sohn Frederico, den Hausarzt zu rufen. Doch komischerweise zeigte seine Erinnerung an dieser Stelle nun eine Lücke, denn er konnte sich nicht mehr so genau an die nachfolgenden Geschehnisse erinnern.


Woran er sich aber erinnerte, war, dass dieser Arzt ihn abgehorcht und untersucht hatte, und später – ach ja, später hatte er eine Spritze bekommen die ihn ziemlich müde machte und ihm einen abgefahrenen Albtraum bescherte: Er sah sich selbst schlafend in seinem Bett liegen. Plötzlich trat C. M. durch die scheinbar perforierte Wand hindurch, direkt neben sein Bett. Dieser versuchte nun, ihn, den Schlafenden, wach zu rütteln. Mit süffisantem Grinsen rief er dabei immer wieder: »Aufwachen, Francisco, es ist Totensonntag!« 


Francisco wollte sofort aufwachen, doch wie er es auch anstellte, er vermochte es nicht.


C. M. liess indes nicht locker und seine Stimme wurde immer eindringlicher und bedrohlicher: »Francisco, jetzt wach endlich auf, es ist DEIN Totensonntag!« 


Schweißnass, vollkommen entnervt und abgekämpft hatte er immer wieder aufs Neue versucht, aufzuwachen und sich aufzurichten.


Endlich dann, nach schier unzähligen Bemühungen und krampfhaften Körperbewegungen, wachte er auf. Doch selbst jetzt nach dem Aufwachen, kostete ihn das Aufrichten im Bett viel Kraft und Anstrengung. Allein die unmittelbare Dusche: warm, kalt, warm, kalt, brachte ihn ins normale Leben zurück und ganz allmählich wuchsen auch seine Lebenskräfte wieder.


Draußen regnete es immer noch kräftig und der Tag schien so zu beginnen, wie der vorherige aufgehört hatte: kalt, nass und deprimierend!


Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit machte er sich lediglich eine Tasse Kaffee zum Frühstück, denn Appetit hatte er keinen. Mit der Zeitung die er morgens gerne las, setzte er sich in die Küche. Nach dem dritten Schluck Kaffee und dem zweiten Blick auf die Zeitung realisierte er plötzlich, dass es sich heute um die Sonntagszeitung handelte. Irgendwie schien er in den letzten Wochen sein Zeitgefühl verloren zu haben, denn er konnte sich immer schwerer daran erinnern, welcher Wochentag war.


Doch halt, was war das?! In hohem Bogen spuckte er seinen Kaffee aus und las die Schlagzeile seines Sonntagsblattes: Totensonntag der Ewigkeitssonntag!



»Ja ist das möglich? Ist denn heute wirklich Totensonntag?«, hörte er seine innere Stimme fragen. 


Francisco wollte und konnte es nicht glauben. Wie konnte das sein?


Dieser Albtraum der ihn zuvor so plagte, weil C. M. durch die porös scheinende Wand getreten war und ihn immer wieder für den Totensonntag aufwecken wollte? Und jetzt das: Heute war tatsächlich Totensonntag! Gespenstisch!


Wie Hammerschläge auf seinen Kopf kamen ihm plötzlich diese lautaufschrillenden Türglockensignale vor, die entlang dieser Ereignisse an seine Ohren drängten. Erst nach dem fünften Läuten fand er zurück in die Gegenwart und ging an die Türsprechanlage: »Ja bitte«, rief er in das Mikrofon. 


Darauf eine Stimme: »Herr Francisco Ansa, mein Name ist Lachti. Ich bin von der Kantonspolizei Zürich, dürfen wir bitte hereinkommen?« 


Bei dem Wort Kantonspolizei zuckte er zusammen. Was konnte denn die Polizei von ihm wollen?


Durch den Türspalt sah er zwei uniformierte Polizisten. »Herr Francisco Ansa? Wir haben Ihnen eine dringende Nachricht zu übermitteln: Die Kriminalpolizei Düsseldorf bittet Sie, sofort nach Düsseldorf in die Wohnung Ihrer Exfrau zu kommen!« 


Auf Franciscos besorgte Nachfrage, worum es denn genau gehe, wussten die Beamten keine Antwort. Francisco packte eine Tasche und lief sofort zum Bahnhof. Doch plötzlich spielte ihm dieser retrospektive Novembernebel wieder einen Streich, in dem er seine Erinnerung an jene Bahnfahrt nach Düsseldorf total vernebelte.







 

Lichter wurde es erst wieder nach seiner Ankunft in Düsseldorf. Er sah nun, wie er mit großen und hastigen Schritten die Treppe hinaufstürmte, zur Wohnung seiner Exfrau. Dort traf er auf viele unbekannte Menschen, einige davon waren uniformiert. Im Wohnzimmer fand er seine Exfrau Angelina in einen Kunststoffsarg gelegt. Die stummen und traurigen Blicke der Anwesenden wiesen ihm den Weg ins Kinderzimmer. Hier traf er auf zwei zivil gekleidete Männer, die ihm sofort entgegentraten.


Der eine stellte sich vor als: Kriminalpolizei, Oberkommissar Heinz Müller und der andere als: Jugendamt, Peter Petermann. 


Dann blieb ihm plötzlich das Herz fast stehen; auf dem Bett sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt: den toten Körper seines Kindes Christiano!


Der Junge schien vollkommen abgemagert und sein Gesicht war aschfahl und weiß.


Francisco spürte, wie ihm die eigene Atemluft ausging und wie seine Knie anfingen zu zittern. Wie von einer unsichtbaren Hand geführt, ging er auf das Bett des Jungen zu und nahm den Leichnam auf seine Arme. Auch sein eigenes Blut, sein eigenes Leben wollte aufhören zu pulsieren. Kaum noch spürbar für ihn erstarrte sein Bewusstsein.


Vollkommene Leere und Stille breitete sich in ihm aus.


Langsam, ganz langsam glitt ihm der tote Körper seines Buben aus seinen Armen zurück aufs Bett. Kraftlos sank er am Bettkasten entlang bis auf den Boden. Dort saß er, den Blick starr und den Geist leer.


Die Zeit und alles Leben schienen stehen geblieben. Doch leise und kaum hörbar drangen nun aus dieser leeren und endlosen Stille seine monoton wiederholten Worte: »Ihr Verbrecher; ihr Mörder! Ihr Verbrecher; Ihr Mörder!« 


Jetzt war ihm tatsächlich das Letzte und Wichtigste aus seinem Leben genommen worden: das Leben eines seiner Kinder! Dann, plötzlich, fühlte er die Wut und den Gedanken in sich aufsteigen, wonach dies alles nicht ungesühnt bleiben sollte.







 

Er sprang auf und erhob seine Fäuste gegen die Beamten. »Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen; alle!«, stammelte er. Dann hatte er schlagartig keine Atemluft mehr bekommen und rannte aus der Wohnung, hinaus in die Nacht. 


Er rannte, rannte, rannte, immer weiter. Irgendwie konnte er gar nicht mehr aufhören zu rennen, sodass er so lange weiter rannte, bis dieses fürchterlich laute Klingeln in sein Bewusstsein respektive an sein Ohr drang. Vom Schrecken erneut durchgeschüttelt, fiel sein Blick auf den Boden und er bemerkte, dass er mitten auf den Tramgleisen lief und dass dieses laute Klingeln und Läuten offensichtlich von einer Tram herrührte, die ihm bedrohlich nah auf den Fersen war. Er musste hier weg; er musste am besten sofort springen! Doch wie er es auch anstellte, er kam einfach nicht weg von diesen Schienen. Mit letzter Anstrengung wagte er einen kräftigen Absprung zur Seite, hinein in die angstversprühende Dunkelheit. Leider hatte er weder sehen noch spüren können, wie und wo er gelandet war. Auch schienen sich seine Augen nur schwer an diese Dunkelheit gewöhnen zu wollen. Gottlob war aber endlich diese furchterregende Tram an ihm vorbeigefahren, jedenfalls glaubte er das vernommen zu haben. Doch wieso hörte sie immer noch nicht auf, so alarmierend und drohend zu läuten? Wieder und immer wieder vernahm er ihre Drohungen. Dann, schlagartig, war alles still; totenstill! Francisco versuchte in diese Stille hineinzuhorchen. Irgendetwas musste doch zu hören und irgendwann auch einmal zu sehen sein.


Von irgendwoher kam grelles Licht auf ihn zu; und nun konnte er sogar schemenhaft die Umrisse von Menschen erkennen. Er vernahm menschliche Stimmen und spürte, wie jemand seine Stirn berührte und bald darauf sagte: »Ich glaube, das Schlimmste hat er jetzt überstanden!« 


Im gleichen Moment ahnte er, dass er sich bei seinem verzweifelten Tramrettungssprung wohl verletzt haben musste. Ob vielleicht seine Augen etwas abbekommen hatten? Das Stimmengewirr flößte ihm etwas Angst ein und er fragte sich, ob seine Augen verbunden waren oder ob er sie vielleicht doch nur geschlossen hatte? Wenn seine Augen nur geschlossen wären, müsste er sie öffnen können. Doch halt, wahrscheinlich wäre es zunächst besser, tiefer in den Körper hineinzuhorchen, so, wie er es schon oft gemacht hatte. Vielleicht könnte er ja spüren ob und wo er Schmerzen hätte: doch nichts!


Nur seinen ausgetrockneten Hals und diesen undefinierbar schlechten Geschmack im Mund registrierte er. Kurzentschlossen öffnete Francisco vorsichtig seine Augen und sah in weiß verschleierte Gesichter.







 

»Hallo Herr Ansa, ich bin Dr. Petra Siegenthaler! Sie sind im Spital Zimmerberg, in Horgen; können Sie sich erinnern?« 


Francisco suchte sofort krampfhaft in seinem Kopf nach einer Erinnerung: Wieso lag er in Horgen im Spital Zimmerberg, wie war denn das nur möglich? Er war doch gerade eben noch in (…) Aber natürlich! Das Fieber! Jetzt war es ihm wieder eingefallen. Er hatte des Fiebers wegen und weil er sich so fürchterlich schlecht und schwach fühlte, seinen Hausarzt anrufen lassen. Dieser war aber erst sehr spät zu ihm gekommen; und nur schwach konnte er sich jetzt erinnern, dass dieser Hausarzt etwas von H1N1-Virusgrippe und von bedrohlich steigendem Fieber gesagt hatte. Dann die Spritze! Allein was später mit ihm geschehen war, daran konnte er sich bei aller Kopfanstrengung nicht mehr erinnern.







 

Doch halt, Christiano! Was war mit Christiano?


Angestrengt forschte er in seiner langsam zurückkommenden Erinnerung und bekam allmählich eine Ahnung.


Als sein ältester Sohn Frederico später ins Spital kam und sich über die zunehmende Genesung seines Vaters sichtbar freute, fragte er ihn vorsichtig nach dem Befinden seiner Geschwister. Frederico bestätigte ihm nunmehr seine Vermutung und was er sich so sehnlich und aus tiefem Herzen gewünscht hatte: alle seine Kinder waren wohlauf, gesund und lebten!


Der Tod Christianos und diese Nebelzugfahrt mussten, dem Herrgott sei Dank, einer fiebrigen Albtraumkonstruktion entsprungen sein. Allein die Inhalte seiner persönlichen Ängste, insbesondere diejenigen um das Wohl und Leben Christianos, waren dennoch real und existent.


Genauso real und existent wie alle Ereignisse mit der GFS und NVG; genauso real und existent wie die Zerstörtheit seiner Ehe; genauso real und existent wie die psychische Krankheit seiner Exfrau; und genauso real und existent wie das not- und todbringende Treiben dieses Multi-Level-Geld- und Macht-Gurus Carl Meyer.


Meyer würde sicher mit seinem europäischen GFS-Konzern, der Global Financial Services Group, auch weiterhin dafür sorgen, dass persönliche Geld- und Machtstellungen einhergingen mit der ihr immanenten Einsicht: Geld fressen Seele auf!
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